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Kranken- und Unfallversicherung.

Vorlage des Bundesrates.

Bundesgesetz
betreffend

die Kranken- und Unfallversicherung

Die Bundesve rsammlung
der schwe izer i schen E idgenossenscha f t ,

in Ausführung des Artikels 34 bis der Bundesver-
fassung,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates
vom 10. Dezember 1906,

beschliesst-:

Erster Titel.

Kranlzen Versicherung.

A. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1.

Der Bund bedient sieb, zur Förderung der Kran-
ken v ^Sicherung, der von ihm anerkannten, beauf-
sichtigten und subventionierten Krankenkassen.

Anträge der nationalrätlichen Kommission.

Wo nichts bemerkt ist, beantragt die Kommis-
sion Zustimmung zur Vorlage des Bundesrates.
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Art. 2.

Die Kantone sind befugt;
a. die Krankenversicherung allgemein, oder für

einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch zu
erklären,

b. öSentliche Krankenkassen einzurichten,

c. für eine obligatorische Krankenversicherung von
unselbständig erwerbenden Personen die Ar-
beitgeber zur Leistung von Beiträgen zu ver-
pflichten.

Daherige Erlasse bedürfen
des Bundesrates.

der Genehmigung

Wird von einem Kanton die Krankenversicherung
obligatorisch erklärt, so trägt der Bund an die
Kosten der kautonalen Aufsicht bei. Der Bundesrat
setzt diese Beiträge endgültig fest.

Art. 3.

Jedem Kanton steht das Recht der Aufsicht über
alle Hülfskassen zu, welche ihren Sitz auf seinem
Gebiete haben und nicht unter das Bundesgesetz
betreffend Beaufsichtigung der Privatunternehmungen
im Gebiete des Versicherungswesens, vom 25. Juni
1885, fallen.

Auf Wunsch der Kantone wird ihnen die Bundes-
behörde mit bezug auf eine kantonale Beaufsichti-
gung von Hülfskassen unentgeltlich beratenden Bei-
stand leisten.

Die Kantone erstatten dem Bundesrat, wenn es
derselbe verlangt, Bericht über ihre Tätigkeit im
Gebiete des Hülfskassenwesens.

B. Anerkannte Krankenkassen.

Art. 4.

Es werden vom Bundesrate diejenigen Hülfskassen
anerkannt, welche ausschliesslich oder in Verbin-
dung mit anderen Versicherungsarten die Kranken-
versicherung betreiben, ihren Hauptsitz in der
Schweiz haben und den Bestimmungen der nach-
folgenden Artikel genügen.

Der Entscheid des Bundesrates über die Aner-
kennung ist endgültig.

. . . einzurichten, unter Berücksichtigung der be-
stehenden Krankenkassen.

(Lit. c streichen).

Es steht den Kantonen frei, ihren Gemeinden
diese Befugnisse abzutreten.

Die von den Kantonen oder Gemeinden in An-
wendung von Absatz l erlassenen Bestimmungen
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.

Wird von einem Kanton oder einer Gemeinde
die Versicherung obligatorisch erklärt, so trägt der
Bund an die Aufsichtskosten bei. Der Bundesrat. . .

Jeder Kanton kann seiner Aufsicht alle Hülfs-
kassen unterstellen, welche . . .

. . . der privaten. Versicherungsunternehmungen,
vom . . .

•. . . Tätigkeit betreffend das Hülfskassenwesen.

. . . betreiben und ihren Sitz in der Schweiz haben.

Die Anerkennung richtet sich ausschliesslich
nach den Bedingungen der nachfolgenden Artikel;
sie darf namentlch einer Kasse wegen ihres poli-
tischen, beruflichen oder religiösen Charakters nicht
verweigert werden.

Art. 4 bis.

Es werden solche Kassen nichtanerkannt, deren
Statuten die Schweizerbürger ausschliessen.

Art. 4 ter.

Die anerkannten Krankenkassen sind verpflichtet,
die Angehörigen beider Geschlechter zu den näm-
lichen Bedingungen aufzunehmen' und zu versichern,
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*Art. 5.

Die sich zur Anerkennung anmeldenden Kassen
haben ihre Statuten oder sonstige Bestimmungen
über die Rechte und Pflichten der Mitglieder dem
Bundesrate zur Genehmigung vorzulegen ; ein gleiches
gilt für jede Aenderung dieser Statuten oder Be-
stimmungen seitens bereits anerkannter Kassen.
Der Bundesrat prüft namentlich, ob die betreffende
Kasse für ihre Mitglieder die notwendige Sicher-
heit bietet

Die Betriebsrecbnungen sind durch die aner-
kannten Krankenkassen innert drei Monaten nach
Jahresschluss dem Bundesrate einzusenden; der
Bundesrat ist befugt, innert drei Monaten nach der
Einsendung die Abänderung von unrichtigen Rech-
nungen zu verlangen.

Art. 6.

Die anerkannten Krankenkassen sind verpflichtet,
als sofort genussberechtigt jede Person aufzunehmen,
welche:

a. bereits während mindestens zwei Jahren Mit-
glied einer oder verschiedener anerkannter
Krankenkassen gewesen ist; erlitt die Mitglied-
schaft eine Unterbrechung von mehr als zwei
Monaten, so wird die vor dieser Unterbrechung
liegende Mitgliedschaftszeit nicht berücksichtigt ;

b. nach Massgabe der Statuten der bisherigen Kasse
ihre Mitgliedschaft infolge Wegzugs, Berufs-
oder Anstellungsänderung aufgeben muss ; gleich-
gehalten wird das Aufhören der Versicherung
infolge Auflösung der bisherigen Kasse, und
der Austritt aus dieser Kasse mit dem Zeit-
punkte, wo sie aufhört, anerkannte Kranken-
kasse zu sein ;

, c. die für die Aufnahme allgemein geltenden Be-
dingungen der neuen Kasse erfüllt; eine Be-
dingung betreffend das Minimal- oder Maximal-
alter oder den Gesundheitszustand darf jedoch
dem Uebertretenden nicht entgegengehalten
werden ;

d. vom Zeitpunkte ihres Uebertrittes an nicht mehr
Mitglied irgend einer ändern Krankenkasse sein
wird.

Für die Bemessung der an die neue Kasse zu
zahlenden Eintrittsgelder und Beiträge gelangen die-
jenigen Bestimmungen dieser Kasse zur Anwendung,
welche für den Eintritt im Alter des Uebertretenden
allgemein gelten.

Die neue Kasse ist nicht verpflichtet, den naher-
tretenden für solche Leistungen zu versichern, die
von anderer Art oder von anderem Betrage wären,
als die Leistungen, welche diese Kasse unter gleichen
Umständen ihren sonstigen Mitgliedern gewährt.

Macht eine Kasse die Aufnahme von Uebertre-
tenden von der Erfüllung einer Bedingung politischer
oder konfessioneller Art abhängig, so wird die bei
dieser Kasse bestandene Mitgliedschaft für den Ueber-
tritt in eine andere Kasse nicht berücksichtigt.

sofern es sich nicht um Krankenkassen von solchen
Berufen, Verbänden oder Betrieben handelt, die
nur Personen des einen Geschlechtes in sich
schliessen.

(Dieser Artikel ist durch Art. 12 bis zu ersetzen. )

Amtliche» itenographlgobe« Bulletin XVIII. Nr. 9. — Bulletin aténograpJiique officiel ÏV111. No. 9. 16
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Art- 7.

Die anerkannten Krankenkassen dürfen einem
Angemeldeten nicht deswegen, weil er Schweizer-
bürger ist, die Aufnahme verweigern.

Art. 8.

Sie sind verpflichtet, Personen weiblichen wie
männlichen Geschlechtes unter den nämlichen Be-
dingungen zu versichern.

Art. 9.

Bei den anerkannten Krankenkassen darf die
Mindestdauer der Mitgliedschaft, bis ein Mitglied
genussberechtigt wird (Karenzzeit), nicht über drei
Monate betragen. Die Bestimmungen von Art. 6 und
11 bleiben vorbehalten.

Art. 10.

Ihren genussberechtigten erkrankten Mitgliedern
haben die anerkannten Krankenkassen, auf eigene
Kosten, wenigstens ärztliche Behandlung und Arznei
zu gewähren oder ein tägliches Krankengeld, welches
bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit mindestens einen
Franken betragen soll.

Bei Statuten gern ässer Krankheitsanzeige sind
ärztliche Behandlung und Arznei von Anfang der
Krankheit an zu gewähren, das Krankengeld spä-
testens mit dem dritten Tage nach dem Tage der
Erkrankung (Wartefrist); bei Fortdauer der Kiank-
heit dürfen die Leistungen vor Ablauf von sechs
Monaten seit der Erkrankung nicht unter das im
Absatz l geforderte Minimum sinken.

Art. 11.

Einer Wöchnerin, welche am Tage ihrer Nieder-
kunft bereits während mindestens sechs Monaten

(Die Art. 7 und 8 sind durch Art. 4 bis und 4 ter
zu ersetzen.)

. . von Art. 12 und 12bis bleiben vorbehalten.

. . . spätestens nach drei Krankheitstagen (Warte-
frist); wenn die Heilung nicht früher eintritt,
dürfen . . .

Art. 11.

Gewährt eine anerkannte Krankenkasse ärztliche
Behandlung und Arznei, so soll jedem erkrankten
Mitgliede die Wahl des behandelnden Arztes und
der Apotheke unter den an seinem Aufenthaltsorte
oder in der Umgebung regelmässig praktizierenden
Aerzten und bestehenden Apotheken freistehen.

Die Kasse darf als Aerzte nur solche zulassen,
welche den eidgenössischen Befähigungsausweis,
und als Apotheken nur solche, deren Leiter das
eidgenössische Apothekerdiplom oder, 'wenn in der-
selben Ortschaft keine öffentliche Apotheke besteht,
als Arzt eine • kantonale Bewilligung zur Führung
einer Apotheke besitzen.

Für die Entschädigung ärztlicher Leistungen
und für die Bezahlung von Arzneien seitens der
Kasse gelten die durch den Bundesrat nach Mass-
gabe von Art. 52 und 54 aufgestellten Tarife.

DerBundasrat kann auf Antrag einer anerkannten
Kasse denjenigen Aerzten und Apothekern, welche
sich dieser Kasse oder ihren Mitgliedern gegenüber
Missbräuche zu schulden kommen lassen, für eine
bestimmte Zeit das Recht entziehen, auf Rechnung
von anerkannten Kassen Kranke zu behandeln oder
ihnen Arzneien zu verabfolgen,

Art. 12.

. . mindestens neun Monaten . . .
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Mitglied einer oder verschiedener anerkannter Kran-
kenkassen gewesen ist, sollen die für einen eigent-
lichen Krankheitsfall vorgesehenen Leistungen ge-
währt werden; erlitt die Mitgliedschaft eine Unter-
brechung von mehr als zwei Monaten, so wird dia
vor dieser Unterbrechung liegende Mitgliedschafts-
zeit nicht berücksichtigt. >

Ist es, bei Wiedererlangung der Erwerbsfähig-
keit, der Wöchnerin gesetzlich noch nicht gestattet,
ihren Beruf wieder aufzunehmen, so soll sie für
die weitere Dauer dieser Verhinderung auf minde-
stens die Hälfte des für einen eigentichen Krank-
heitsfall vorgesehenen Krankengeldes Anspruch
haben.

Art. 12.

Werden durch anerkannte Krankenkassen be-
treffend ärztliche Leistungen oder Arzneilieferungen
Tarife aufgestellt oder Verträge abgeschlossen, so
haben dieselben eine unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse angemessene Bezahlung vor-
zusehen. Streitigkeiten wegen Missachtung dieser Be-
stimmung werden durch den Bundesrat endgültig
entschieden.

. . . gewesen ist, sind die . . .

. . . Leistungen zu gewähren; erlitt . . .

. . . eine zusammenhängende Unterbrechung
mehr als drei Monaten. . . .

von

Wenn der Wöchnerin bei Wiedererlangung ihrer
Erwerbsfähigkeit gesetzlich noch nicht gestattet ist,
ihren Beruf wieder aufzunehmen, so soll sie für
die weitere Dauer dieser Verhinderung auf das für
einen eigentlichen Krankheitsfall vorgesehene Kran-
kengeld Anspruch haben.

(Art. 12 der Vorlage ist durch den neuen Art. 11
zu ersetzen.)

Art. 12 bis.

Die anerkannten Krankenkassen sind verpflichtet,
als sofort genussberechtigt jede Person aufzunehmen,
bei welcher folgende Voraussetzungen zutreffen:

a. diese Person muss mindestens ein Jahr Mitglied
einer oder verschiedener anerkannter Kranken-
kassen gewesen sein; erlitt die Mitgliedschaft
eine zusammenhängende Unterbrechung von
mehr als drei Monaten, so wird die vor dieser
Unterbrechung liegende Mitgliedschaftszeit nicht
berücksichtigt;

b. sie muss infolge Wegzugs, Berufs- oder An-
stellungsänderung nach Massgabe der Statuten

" der bisherigen Kasse genötigt sein, ihre Mit-
gliedschaft aufzugeben ; gleichgehalten wird das
Aufhören der Versicherung infolge Auflösung
der bisherigen Kasse, und der Austritt aus
dieser Kasse mit dem Zeitpunkte, wo sie auf-
hört, anerkannte Krankenkasse zu sein;

c. sie hat die für die Aufnahme allgemein geltenden
Bedingungen der neuen Kasse zu erfüllen; eine
Bedingung betreffend das Minimal- oder Maxi-
malalter, das Eintrittsgeld oder den Gesundheits-
zustand darf jedoch dieser Person nicht ent-
gegengehalten werden;

d. sie darf nach ihrem Uebertritte nicht bei mehr
als zwei Kassen, und nicht insgesamt für
mehr als den Betrag ihres durchschnittlichen
Verdienstes, gegen Krankheit versichert sein.

Für die Bemessung der an die neue Kasse zu
zahlenden Beiträge gelangen diejenigen Bestim-
mungen dieser Kasse zur Anwendung, welche für
den Eintritt im Alter des Uebertretenden allgemein
gelten.

Die neue Kasse ist nicht verpflichtet, den Ueber-
tretenden für solche Leistungen zu versichern, die
von anderer Art oder von anderem Betrage wären,
als die Leistungen, welche diese Kasse unter
gleichen Umständen ihren sonstigen Mitgliedern
gewährt.
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Art. 13.

Die anerkannten Krankenkassen sind verpflichtet,
bei d'era Betriebe der Unfallversicherung nach Mass-
gabe von Art. 33 bis 37 dieses Gesetzes mitzu-
wirken.

Art. 14.

Die anerkannten Krankenkassen besitzen kraft
dieses Gesetzes Persönlichkeit Wenn die Statuten
nichts anderes bestimmen, ist jede persönliche Haft-
barkeit der einzelnen Mitglieder für Verbindlich-
keiten der Kasse ausgeschlossen.

Die anerkannten Krankenkassen sind steuerfrei,
mit Ausnahme ihres nicht unmittelbar dem Kassen-
betrieb dienenden Grundeigentums.

Die Urkunden, welche im unmittelbaren Kassen-
betrieb von anerkannten Krankenkassen oder für
dieselben ausgestellt werden, sind von Stempel-
und ändern öffentlichen Gebühren befreit.

Art. 15.

Privatrechtliche Streitigkeiten von anerkannten
Krankenkassen unter sich oder mit ihren Mitgliedern
oder Drittpersonen werden vom ordentlichen Richter
entschieden, wenn die kantonale Gesetzgebung oder,
betreffend Streitigkeiten der Kassen mit ihren Mit-
gliedern, die Statuten nichts anderes bestimmen.

Die Bestimmung von Art. 88, lit. d, bleibt vor-
behalten.

Art. 16.

Der Verzicht auf die Eigenschaft als anerkannte
Krankenkasse ist jederzeit zulässig.

Art. 17.

Bei Verletzung einer der in Art. 5 bis 13 auf-
gestellten Bestimmungen kann der Bundesrat, von
Amtes wegen oder auf Beschwerde hin, gegen
die schuldige Kasse eine Busse bis auf einhundert
Franken aussprechen.

Bei fortgesetzter Verletzung kann der Bundesrat,
nach erfolgter Mahnung, den Entzug der Anerken-
nung beschliessen.

Ein gleiches liegt dem Bundesrate ob, wenn eine
anerkannte Krankenkasse für ihre Mitglieder nicht
mehr die notwendige Sicherheit bietet.

Der Entscheid des Bundesrates über Bussener-
teilung oder Entzug der Anerkennung ist endgültig.

Die zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit
der Leiter der Kasse bleibt vorbehalten.

Der Betrag der in Anwendung dieses Artikels
ausgesprochenen Bussen ist im Interesse der Kran-
kenversicherung zu verwenden.

Die Mitgliedschaft bei einer Kasse, welche für
die Aufnahme eine Bedingung politischer oder kon-
fessioneller Art stellt, wird im Sinne von lit. a nur
insoweit berücksichtigt, als es sich um den Ueber-
tritt in eine dieselbe Bedingung stellende Kasse
handelt; immerhin ruht während dieser Mitglied-
schaft die dreimonatliche Unterbrechungsfrist.

Art. 88, lit. c., . .

in Art. 4 ter bis 13
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Art. 18.

Im Falle des Verzichtes oder des Entzuges darf
eine neue Anerkennung erst nach Ablauf von drei
Jahren erfolgen.

C. Bundesbeiträge.

Art. 19.

Der Bund zahlt den anerkannten Krankenkassen
für jedes Mitglied einen Beitrag von einem Rappen
für jeden Tag der Mitgliedschaft.

Der Bundesbeitrag wird auf anderthalb Rappen
erhöht für solche Mitglieder, welche im Sinne von
Art. 10 über die durch Absatz l daselbst festge-
stellten Mindestleistungen hinaus für-ein tägliches
Krankengeld von mindestens einem Franken ver-
sichert sind.

Im Falle gleichzeitiger Mitgliedschaft bei mehr
als einer anerkannten Krankenkasse wird der Bundes-
beitrag nur an diejenige Kasse ausbezahlt, welcher
die versicherte Person am längsten angehört.

Die Auszahlung der Bundesbeiträge geschieht
jährlich durch Vermittlung der Kantonsregierung,
an Hand eines von ihr aufgestellten und als richtig
bescheinigten Ausweises betreffend die anerkannten
Kassen, welche ihren Sitz in dem Gebiete des Kan-
tons haben. Stellt sich nachträglich heraus, dass
vom Bunde zu viel bezahlt wurde, so kann der
Kanton zur Rückerstattung angehalten werden; es
bleibt ihm ein Rückgriff auf die betreffende Kasse
vorbehalten. An solche Kassen, welche ihren Be-
trieb über mehrere Kantone erstrecken, kann die
Auszahlung des Bundesbeitrages direkt erfolgen.

Streitigkeiten über die Bundesbeiträge werden
durch den Bundesrat endgültig entschieden.

Art. 20.

Auf erfolgte Anmeldung hin zahlt der Bund den
anerkannten Krankenkassen, für welche wegen to-
pographischer Verhältnisse die Gewährung • der ärzt-

nach Ablauf von zwei Jahren erfolgen.

Art. 18 bis.

Es werden vom Bundesrate dem kantonalen Straf-
richter solche Personen überwiesen, weiche als Ver-
treter einer anerkannten Krankenkasse in den für
die Bundesbehörde bestimmten Rechnungen oder
sonstigen Aufschlüssen die Geschäftsverhältnisse
der Kasse wissentlich unwahr darstellen. Die Schul-
digen sind zu einer Busse bis auf eintausend Franken
oder zu Gefängnis bis auf drei Monate zu verur-
teilen ; es können beide Strafen verbunden werden.

Die Umwandlung nicht erhältlicher Bussen, sowie
die Verjährung richten sich nach Art. 8, 34 und
35 des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht,
vom 4. Körnung 1853.

Der Bund zahlt den anerkannten Krankenkassen
für jedes Mitglied einen Beitrag von einem Rappen
für jeden Tag der Mitgliedschaft Dieser Beitrag
erreicht fünfviertel Rappen für weibliche Mitglieder,
sowie für solche Kinder, welche das vierzehnte
A Hers jähr noch nicht zurückgelegt haben und denen
die Kasse im Krankheitsfalle wenigstens arztliche
Behandlung und Arznei gewährt.

Der Bundesbeitrag wird auf anderthalb Rappen
erhöht für solche Mitglieder, welche wenigstens für
ärztliche Behandlung, Arznei und ein tägliches
Krankengeld von einem Franken versichert sind.

Im Falle . . .

Die Auszahlung. . .

Streitigkeiten . . .

In Gegenden, wo wegen topographischer Ver-
hältnisse die Gewährung der ärztlichen Behandlung
und Arznei dan anerkannten Krankenkassen beson-



NATIONALRAT — 126 — Kranken- und Unfallversicherung

lieben Behandlung und Arznei besonders höbe Kosten
verursacht, einen Beitrag an die Mehrkosten.

Dieser Beitrag darf für jeden Mitgliedschaftstag
einen Rappen nicht übersteigen ; er wird vom Bundes-
rat entgültig festgesetzt.

Zweiter Titel.

Un fall Versicherung.

A. Schweizerische Unfallversicherungs-
anstalt.

Art. 21.

Es wird eine «schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt»errichtet, welche die Unfallversicherung
nach Massgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes
betreibt.

Die Anstalt besitzt kraft dieses Gesetzes Persön-
lichkeit und hat ihren Sitz in Bern.

Art. 22.

Der Bund bestreitet die Einrichtungskosten und
die Hälfte der Verwaltungskosten der Anstalt.

Art. 23.

Die Organe der Anstalt besitzen die Portofreiheit.
Die Anstalt ist befugt, sich für ihre Zahlungen

und Einkassierungen unentgeltlich der Vermittlung
der Post zu bedienen.

Art. 24.

Die Anstalt ist steuerfrei, mit Ausnahme ihres
nicht unmittelbar dem Anstaltsbetrieb dienenden
Grundeigentums.

ders hohe Kosten verursacht, leistet der Bund diesen
Kassen einen Beitrag an die Mehrkosten; dieser
Beitrag darf zwei Rappen für jeden Mitgliedschafts-
tag nicht übersteigen.

Wenn und solange in einer solchen Gegend keine
anerkannte Krankenkasse besteht und die Bildung
einer solchen nicht möglich ist, gewährt der Bund
den Gemeinden Beiträge an Einrichtungen, welche
die Verbilligung der Krankenpflege bezwecken.
Diese Beiträge dürfen den Gesamtbetrag der von
Gemeinden oder Dritten selbst geleisteten Summe
und jedenfalls drei Franken jährlich, auf den Kopf
der beteiligten Bevölkerung, nicht übersteigen.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge
werden vom Bundesrate endgültig festgesetzt.

Art. 20 bis.

Wenn Kanton oder Gemeinden die Krankenver-
sicherung allgemein oder für bestimmte Bevölke-
rungsklassen obligatorisch erklären und die Beiträge
von dürftigen Personen ganz oder teilweise auf sich
nehmen, so vergütet ihnen der Bund bis auf einen
Drittel ihrer Auslagen.

Die Höhe dieser Vergütung wird vom Bundesrat
endgültig festgesetzt

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
betreibt die Unfallversicherung . . .
. . . disses Gesetzes.

Sie besitzt . \ .

(Die Art. 22, 23 und 24 durch Art. 31 bis, 31 quater
und 31 quinter ersetzen).
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Die Urkunden, welche von der Anstalt oder für
dieselbe im unmittelbaren Betrieb ausgestellt werden,
sind von Stempel und anderen öffentlichen Gebühren
befreit.

Streitigkeiten über die Anwendung dieses Artikels
werden durch das Bundesgericbt entschieden.

Art. 25.

Ein Vorstand leitet und verwaltet die Anstalt. Er
wird auf Antrag des Verwaltungsrates durch den
Bundesrat gewählt.

Art. 26.

Dem Vorstande wird ein Verwaltungsrat beige-
geben.

Der Verwaltungsrat zäblt dreissig bis vierzig
Mitglieder und besteht aus Vertretern der Arbeit-
geber, der obligatorisch Versicherten, der freiwillig
Versicherten und des Bundes, je im Verhältnis der
durch jede Kategorie geleisteten Beiträge der ge-
samten Prämieneinnahme der Anstalt.

Die Vertreter der Arbeitgeber, der obligatorisch
Versicherten und der freiwillig Versicherten werden
durch die Interessenten jeder dieser Kategorien für
eine Amtsdauer von sechs Jahren gewählt; der
Bundesrat wählt die Vertreter des Bundes für eine
gleiche Amtsdauer.

' Art. 27.

Der Verwaltungsrat stellt über wichtige Ange-
legenheiten der Anstalt Anträge an den Bundesrat,
insbesondere bezüglich:

a. derjenigen Verordnungen, welche in Ausführung
dieses zweiten Titels erlassen werden,

h, des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
c. der Wahl des Vorstandes.

Der Verwaltungsrat beschliesst, auf Antrag des
Vorstandes, über die Aufstellung und die Aende-
rungen des Prämientarifs (Art. 75) und der Renten-
deckungstabelle.

Er entscheidet über Rekurse betreöend die Zu-
teilung der Betriebe zu den Gefahrenklassen (Art. 76
bis 78.)

Mit Zustimmung des Bundesrates kann der Ver-
waltungsrat einzelne dieser Befugnisse einem oder
mehreren Ausschüssen übertragen.

Art. 28.

Die Anstalt errichtet Agenturen in den einzelnen
Kantonen; die Agenten vertreten die Anstalt gemäss
den ihnen erteilten Befugnissen.

Art. 29.'

Auf ihr Begehren können diejenigen Berufsver-
bände, welche sich über ein grösseres Gebiet des
Landes erstrecken, zur Mitwirkung beim Betriebe
der Anstalt zugezogen werden, insbesondere be-
züglich

a. der Gefahren-Klassifikation der Betriebsarten
(Art.' 75, Absatz 2),

. . . wird auf unverbindlichen Vorschlag . . .

Dem Vorstande wird ein Verwaltungsrat bei-
gegeben.

Der Verwaltungsrat zählt sechszebn Vertreter der
Arbeitgeber von obligatorisch Versicherten, zwölf
Vertreter der obligatorisch Versicherten und acht
Vertreter des Bundes; ausserdem sind die freiwillig
Versicherten nach ihrem Anteil an der Gesamt-
prämieneinnahme der Anstalt vertreten und zwar
im gleichen Verhältnis, wie die Gesamtheit der
übrigen Kategorien.

Die Mitglieder des Verwaltungsweg werden
durch den Bundesrat, nach Anhörung der beteiligten
Kreise, für eine Amtsdauer von sechs Jahren ge-
wählt.

. . . Gefahrenklassen (Art. 76 bis 78,) und behan-
delt alle übrigen Geschäfte, die ihm durch ein Re-
glement (Art. 31) zugewiesen sind.

Die Berufsverbände, welche sich über ein
grösseres Gebiet des Landes erstrecken, können zur
Vernehmlassung zugezogen werden, bezüglich

a. der Wahl des Verwaltungsrates (Art. 26),
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b. der zu treffenden Massnahmen für die Unfall-
verhütung.

Art. 30.

Die Anstalt steht unter Aufsicht des Bundesrates.
Der Bundesrat kann, von Amtes wegen oder auf

Beschwerde hin, gegen solche Beschlüsse des Vor-
standes oder desVerwaltungsrates Einspruch erheben,
welche mit einer richtigen Geschäftsführung un-
vereinbar oder geeignet wären, die Sicherheit der
Anstalt zu gefährden.

Spätestens Ende Juni stellt. jeweilen der Vorstand
den Jahresbericht und die Jahresrechnung der An-
stalt für das verflossene Betriebsjahr fest und unter-
breitet beide, mit dem Antrage des Verwaltungsrates,
dem Bundesrate zur Genehmigung.

Art. 31.

Der Bundesrat setzt die näheren Bestimmungen
über die Organisation der Anstalt und über die Be-
soldungsverhältnisse des Vorstandes und des Ver-
waltungsrates fest.

b. der zu treffenden Massnahmen für die Unfall-
verhütung (Art 45),

c. der Aufstellung und Abänderung des Prämien-
tarifs (Art. 75),

d. der nähern Ordnung der freiwilligen Versiehe»
rungen (Art. 86).

. . . setzt, auf Antrag
näheren . . .

des Verwaltungsrates, die

Art. 31 bis.

Der Anstalt wird vom Bunde aus dem eidge-
nössischen Versicherungsfonds ein Betrag von
10 Millionen abgetreten. Von diesem Kapital darf
zur Deckung allfälliger Rückschläge jährlich höch-
stens eine Million Franken- verwendet werden, so-
fern es dadurch nicht unter sieben Millionen sinkt ;
entnommene Beträge sind innert fünf Jahren zu
ersetzen.

Art. 31 ter.

Der Bund bestreitet die Einrichtungskosten und
die Hälfte der Verwaltungskoston der Anstalt.

Art. 31 quater.

Die amtlichen Postsendungen des Vorstandes
und des Verwaltungsrates, sowie die amtlichen an
den Vorstand gerichteten Postsendungen der übrigen
Organe der Anstalt sind portofrei. Der Vorstand ist
befugt, sich für seine amtlichen Zahlungen und
Einkassierungen unentgeltlich der Vermittlung der
Post zu bedienen.

Die Anstalt gilt im Sinne von Art. 15, Ziffer 5
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1905 über die
Schweizerische Nationalbank als eine unter der Auf-
sicht des Bundes stehende Verwaltung.

Art. 31 quinter.

Die Anstalt ist steuerfrei, mit Ausnahme ihres
nicht unmittelbar dem Anstaltsbetrieb dienenden
Grundeigentums.

Die Urkunden, welche von der Anstalt oder für
dieselbe im unmittelbaren Betrieb ausgestellt werden,
sind von Stempel-und ändern öffentlichen Gebühren
befreit.
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die Angestellten und Arbeiter eines Unterakkordanten
des Unternehmers als Angestellte und Arbeiter des
Unternehmers selbst betrachtet.

Die Versicherungspflicht wird dadurch nicht
unterbrochen, dass ein Versicherter vorübergehend
im Ausland arbeitet.

Eine bloss vorübergehende Beschäftigung in der
Schweiz, aul Rechnung eines ausländischen Be-
triebes, begründet keine Versicherungspflicht.

Art. 39.

Die Bundesversammlung ist befugt, die Ver-
sicherungspflicht au! andere, als die in Art. 38 be-
zeichneten Klassen von Personen auszudehnen.

Art. 40.

Streitigkeiten über die Versicherungspflicht be-
stimmter Personen oder Klassen von Personen wer-
den durch den Bundesrat endgültig entschieden ;
derselbe bestimmt, ob und auf welchen Zeitpunkt
sein Entscheid zurückwirke.

Ein solcher Entscheid ist auch für den Richter
massgebend.

Art. 41.

Die Versicherung bei der schweizerischen Un-
fallversicherungsanstalt beginnt und endigt mit der
Erwerbung und dem Verluste der die Versicherungs-
pflicht begründenden Eigenschaft.

Der Arbeitgeber bat der Anstalt vom Beginn oder
Aufhören der Versicherung seiner Angestellten und
Arbeiter innert vier Tagen Anzeige zu machen. (An-
und Abmeldung).

Art. 42.

Die Unterlassung der rechtzeitigen Anmeldung
befreit nicht von der Pflicht zur Prämienzahlung
vom Beginne der Versicherung an.

Bei unentschuldigter Versäumnis können die auf
dis Zwischenzeit entfallenden Prämien bis auf das
Fünffache erhöht werden, ohne dass der Bund an
den Mehrbetrag beitragen würde oder dass der Ar-
beitgeber sich für denselben an dem Versicherten
erholen dürfte. Der Arbeitgeber kann überdies an-
gehalten werden, der Anstalt die für einen während
der Zwischenzeit vorgekommenen Unfall gewährten
oder noch zu gewährenden Leistungen zu vergüten.

Art. 43.

Die unentschuldigte Versäumnis der Abmeldung
hat zur Folge, dass die Piämien bis zu dem Tage
der Abmeldung weiterlaufen; der Bund leistet keinen
Beitrag an die seit dem Aufhören der Versicherung
weitergelaufenen Prämien, und der Arbeitgeber darf
sich für dieselben an dem gewesenen Versicherten
nicht erholen.

und Arbeiter des Unternehmers selbst betrachtet.

, . . ein Versicherter auf Rechnung desselben Be-
triebes vorübergehend im Ausland arbeitet.

(Diesen Artikel streichen.)

Streitigkeiten über die Zugehörigkeit eines Be-
triebes zu einem der in Art. 38 bezeichneten
Gruppen werden . . .

Die Versicherung beginnt mit der Erwerbung
und endigt mit dem Tage des Verlustes der die
Versicherungspflicht begründenden Eigenschaft.

Für die Tage, während welchen ein Versicherter
in einem in Art. 38 bezeichneten Betriebe nicht
beschäftigt wird, bleibt er nur dann noch versichert,
wenn keine Entlassung vorliegt und eine baldige
Wiederaufnahme der Beschäftigung in sicherer Aus-
sicht steht, oder wenn der Betriebsinhaber sich
zum voraus verpflichtet hat, für diese Tage Prämien
zu zahlen ; letztere werden nach dem Durchschnitts-
lohn der zehn letzten Arbeitstage und dem für den
Betrieb geltenden Prämiensatz (Art. 76) bestimmt.

(Art. 42 streichen.)

(Art. 43 streichen.)
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Art. 44.

Jeder Inhaber eines in Art. 38 bezeichneten Be-
triebes ist verpflichtet, ein geordnetes Verzeichnis der
in diesem Betriebe beschäftigten Angestellten und
Arbeiter zu führen, so wie der Anstalt über alle
Verhältnisse, welche sich auf die Versicherung be-
ziehen, Auskunft zu geben.

Art. 45.

In allen in Art 38 bezeichneten Betrieben hat
der Arbeitgeber, zum Schütze der Gesundheit und
zur Sicherheit gegen Verletzungen, alle erfahrungs-
gemäss und durch den jeweiligen Stand der Technik,
sowie durch die gegebenen Verhältnisse ermöglichten
Schutzmittel anzuwenden. Der Vorstand der schwei-
zerischen Unfallversicherungsanstalt ist befugt, ent-
sprechende Vorschriften und Verbote zu erlassen;
der Entscheid des Bundesrates, im Beschwerdefall,
bleibt vorbehalten.

II. Gegenstand der Versicherung.

Art. 46.

Die Anstalt versichert gegen die Unfälle, welche
eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit (Krank-
heit), einen bleibenden körperlichen Nachteil (Inva-
lidität) oder den Tod zur Folge haben.

III. Feststellung der Unfälle.

Art, 47.

Wird ein Versicherter von einem Unfall betroffen,
welcher eine Invalidität oder Krankheit verursacht
oder mutmasslich zur Folge haben wird, so ist der
Verletzte verpflichtet, hiervon innert zwei Tagen
seinen Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter in
Kenntnis setzen zu lassen. Tritt infolge eines Un-
falles der Tod ein, so liegt dieselbe Anzeigepflicht
den Hinterlassenen (Art 61) solidarisch, innert zwei
Tagen nach Kenntnisnahme des Todes, ob.

In jedem der in Art 38 bezeichneten Betriebe
ist der Betriebsinhaber oder sein Stell Vertreter ver-
pflichtet, geordnete Personalregister (Lohnlisten)
fortlaufend zu führen, welche bezüglich jedes An-
gestellten oder Arbeiters des Betriebes über alle die
Versicherung betreöendenTatsachen genaue Auskunft
geben.

Auf Verlangen sind den Beauftragten der Anstalt
über alle die Versicherung belreffenden Verhältnisse
weitere Aufschlüsse zu erteilen und die Personal-
register, sowie die zu deren Kontrolle dienenden
ändern Schriftstücke jederzeit vorzuweisen.

In jedem der in Art. 38 bezeichneten Betriebe
hat der Betriebsinhaber oder seiu Stellvertreter,
zum Schütze . . .

. . . befugt, nach Anhörung der beteiligten Kreise
entsprechende . . .

Der Bundesrat ordnet die Mitwirkung der eidge-
nössischen Fabrikiuspektoren in Sachen der Unfall-
verhütung, sowie die Anwendung dieses Artikels
auf solche Betriebe, die bezüglich ihrer Sicherheit
besondern bundesrechtlichen Bestimmungen unter-
worfen sind.

Die Anstalt versichert gegen alle Unfälle, welche
eine Krankheit, eine bleibende Erwerbsunfähigkeit
(Invalidität) oder den Tod zur Folge haben.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Stoffe, deren
Erzeugung oder Verwendung bestimmte gefährliche
Krankheiten verursachen. Einem Unfälle wird im
Sinne dieses Gesetzes eine Erkrankung gleichgestellt,
insofern sie ausschliesslich durch die Erzeugung
oder Verwendung eines solchen Stoffes, während
der Dauer der Versicherung, in einem der in Art. 38
bezeichneten Betriebe verursacht ist.

. . . welcher eine Krankheit oder Invalidität ver-
ursacht . . .
. . . hiervon sofort seinen Arbeitgeber oder dessen
Stellvertreter in Kenntnis zu setzen.

. . . solidarisch ob.
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Der Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter ist
verpflichtet, der Anstalt innert zwei Tagen Kenntnis
zu geben, wenn, er erfährt, dass bei einem von ihm
beschäftigten Versicherten ein Unfall den Tod, eine
Invalidität oder Krankheit verursachte oder mut-
masslich zur Folge haben wird.

Die unentschuldigte Versäumnis der Anzeige
zieht, im Falle von Absatz i, den gänzlichen oder
teilweisen Entzug der auf die Zwischenzeit entlallen-
den Geldleistungen der Anstalt nach sich und, im
Falle von Absatz 2, für den Arbeitgeber die Pflicht
zur Vergütung dieser Leistungen an die Anstalt;
ausserdem können der Anstalt gegenüber die Fehl-
baren solidarisch für den durch die Versäumnis
verursachten Schaden ersatzpflichtig erklärt werden.

Jeder Anspruch aus einem Unfall kann von der
Anstalt zurückgewiesen werden, wenn der Unfall
odor der Tod, bei unentschuldigter Versäumnis
seitens des Verletzten oder seiner Hinterlassenen,
der Anstalt innert drei Monaten nicht angezeigt
wurde.

Die Bestimmung von Art. 64 bleibt^ vorbehalten.

Art. 48.

Nach erhaltener Kenntnis von einem Unfall
nimmt die Anstalt unverzüglich die nötigen Er-
hebungen vor, um den Unfall, seine Verumstän-
duiigen und Ursachen feszustellen.

Die Anstalt trifft fortwährend die nötigen Anord-
nungen zur zweckmässigen Behandlung des Ver-
letzten, sowie zur Feststellung der Art und Schwere
der Unfallfolgen; bei unentscbuldigter Nichtbefolgung
dieser Anordnungen können die Versicherongs-
leislungen für die Folgezeit ganz oder teilweise ent-
zogen werden.

IV. Leistungen der Ansialt,

Art. 49.

Die Leistungen der Anstalt bestehen in:
a. der Krankenpflege und dem Krankengeld,
b. der Invalidenrente,
c. dem Sterbegeld und den Hinterlasseneurenten.

a. Krankenpflege und Krankengeld,

Art. 50.

Vom Zeitpunkte des Unfalles an und für die
Dauer der sich daraus ergebenden Krankheit hat
der Versicherte Anspruch auf ärztliche Behandlung,
Arznei und andere zur Heilung dienliche Mittel und
Gegenstände, sowie auf Ersatz der notwendigen
Reisekosten.

Gebricht es dem Versicherten an der nötigen
Wartung, so kann ihm die Anstalt solche verschaffen.
Anstatt der ärztlichen Behandlung und Wartung zu
Hause, kann die Anstalt, jedoch in der Regel nur mit
Zustimmung des Versicherten und seiner Angehörigen,
die Unterbringung in einer Heilanstalt anordnen.

. . . der Anstalt sofort Kenntnis zu geben, wenn er
erfährt, dass ein Unfall bei einem Versicherten
seines Betriebes eine Krankheit, eine Invalidität
oder den Tod verursachte . . .

Die unentschuldbare Versäumnis . . .

. . . entfallenden Geldleistungen nach sich und . . .

. . . infolge eines unentschuldbaren Versäumnisses
des Verletzten oder seiner Hinterlassenen, der An-
stalt nicht innert drei Monaten angezeigt wurde.

Sobald die Anstalt von einem Unfälle Kenntnis
hat, lässt sie dessen Tatbestand, Umstände, Ursachen
und Folgen feststellen; sie kann sich hierzu der
kantonalen Behörden bedienen. Der Versicherte oder
seine Hinterlassenen können ebenfalls bei denselben
Behörden die nötigen Erhebungen veranlassen.

Die Anstalt trifft die nötigen Anordnungen zur
zweckmässigen Behandlung des Verletzten; bei un-
entschuldbarer Nichtbefolgung derselben können . . .

a. Krankenpflege und Krankengeld,
b. Invalidenrente.
c. Sterbegeld und Hinterlassenenrenteo.

Wartung, so wird ihm . . .

des Versicherlen oder seiner Angehörigen



NATIONALRAT — 134 — Kranken- und Unfallversicherung

Art. 51.

Dem Versicherten steht die Wahl des behandeln-
den Arztes unter den an seinem Aufenthaltsorte oder
in der Umgebung regelmässig praktizierenden Aerzten
îrei.

Die Anstalt kann die Zuziehung eines zweiten
Arztes auf Antrag des behandelnden Arztes, des
Versicherten der seiner Familie gestatten oder von
sich aus anordnen.

Als Aerzte im Sinne dieses Gesetzes gelten
solche, welche den eidgenössischen Befähigungs-
ausweis besitzen.

Art. 52.

Die Anstalt ist nicht gehalten, ungerechtfertigte
Kosten zu übernehmen, oder mehr als die tarif-
mässigen Gebühren zu bezahlen.

Der Tarif für die Entschädigung ärztlicher Lei-
stungen wird unter Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse, nach Vernehmlassung der schweize-
rischen Aerztekommission, durch den Bundesrat
aufgestellt. Die Namen derjenigen Aerzte, welche
den Tarif annehmen und also von den Versicherten
selbst keine Mehrentschädigung verlangen, sind zu
veröffentlichen.

Art. 53.

Für den Bezug der Arzneien steht dem Ver-
sicherten die Wahl unter den an seinem Aufent-
haltsorte oder in der Umgebung bestehenden öffent-
lichen Apotheken frei.

Als öffentliche Apotheke im Sinne dieses Ge-
setzes gilt eine solche, deren Leiter das eidgenös-
sische Apottiekerdiplom oder als Arzt eine kantonale
Bewilligung zur Führung einer Apotheke besitzt.

Art. 54.

Die Anstalt ist nicht gehalten, die Bezahlung
von solchen Arzneien zu übernehmen, welche nicht
durch einen zuständigen Arzt (Art. 51) verordnet
wurden, oder mehr als die tarifmässigen Betläge zu
bezahlen.

Der Arznei-Tarif wird, nach Vernehmlassung des
schweizerischen Apothekervereins, durch den
Bundesrat aufgestellt. Die Namen derjenigen Apo-
theker, welche den Tarif annehmen und also von
den Versicherten selbst keine Mehrentschädigung
verlangen, sind zu verööentlichen.

Art. 55.

Aerzten und Apothekern, welche sich der Anstalt
gegenüber Missbräucbe zu schulden kommen lassen,
kann der Bundesrat auf Antrag des Vorstandes das
Recht, auf Rechnung der Anstalt Versicherte zu
behandeln oder ihnen Arzneien zu verabfolgen, für
eine bestimmte Zeit entziehen.

Art. 56.

Mit dem dritten Tage nach dem Tage des Un-
falles und für die weitere Dauer der sich daraus

Als Aerzte gelten nur solche,

. . . bestehenden Apotheken frei.

Als Apotheken gelten nur solche . . .

. . . oder, wenn in derselben Ortschaft keine öffent-
liche Apotheke besteht, als Arzt eine kantonale Be-
willigung zur Führung einer Apotheke besitzen.

Der Bundesrat kann auf Antrag des Vorstandes
denjenigen-Aerzten und Apothekern, welche sich
der Anstalt oder den Versicherten gegenüber Miss-
bräuche zu schulden kommen lassen, für eine be-
stimmte Zeit das Recht entziehen, auf Rechnung
der Versicherung Kranke zu behandeln oder ihnen
Arzneien zu verabfolgen.

. . dritten Tage nach dem Unfall
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ergebenden Krankheit gewährt die Anstalt, bei
ganzlicher Erwerbsunfähigkeit, ein tägliches Kran-
kengeld im Betrage von 60 •/• des nach Massgabe
von Art. 74 festgesetzten Tagesverdienstes.

Bei nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird das
Krankengeld entsprechend gekürzt.

Art. 57.

Die Anstalt ist befugt, Massnahmen zu treffen,
damit das Krankengeld ganz oder teilweise zum
Unterhalte des Versicherten und derjenigen Per-
sonen, welche er zu unterhalten hat, verwendet
werde.

Die Armenbehörde, welche während der Krank-
heit für den Unterhalt des Versicherten und der-
jenigen Personen, welche er zu unterhalten hatte,
Barbeträge ausgelegt hat, ist bei rechtzeitiger An-
meldung befugt, das auf die nämliche Zeit entfallende
Krankengeld bis auf den Betrag der bereits erfolgten
Leistung bei der Anstalt zu erheben.

Zur Deckung der auf der Versicherung lastenden
Kosten der besondern Wartung zu Hause oder der
Unterbringung in einer Heilanstalt (Art 50, Absatz 2
und 3) darf das Krankengeld ganz oder teilweise
verwendet werden, jedoch dann, wenn der Ver-
sicherte Angehörige zu unterhalten hat und deren
Unterhalt es erfordert, in keinem höhern Betrag als
zur Hälfte.

b. Invalidenrente.

Art. 58.

Wenn anzunehmen ist, dass der Unfall einen
bleibenden körperlichen Nachteil (Invalidität) hinter-
lassen wird, so hören die bisherigen Leistungen
auf, und der Verletzte erhält für die Folgezeit eine
lebenslängliche Invalidenrente.

Diese Rente beträgt bei gänzlicher Erwerbs-
unfähigkeit 60% des Jahresverdienstes (Art. 65) des
Verletzten.

Boi nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird die
Rento entsprechend gekürzt.

Art. 59.

Wird im Verlaufe der Zeit die Erwerbsunfähig-
keit erheblich grösser oder erheblich geringer, als
bisher angenommen wurde, so findet für die Folge-
zeit 'Bine Erhöhung, Verminderung oder gänzliche
Aufhebung der Rente statt.

Die Bestimmungen von Art 69 bleiben vorbe-
halten.

. . . Erwerbsunfähigkeit, für jeden Tag ein Kranken-
geld von 80 % des Tagesverdienstes (Art 65) des
Versicherten. Dauert die Arbeitsunfähigkeit mehr
als drei Wochen, so wird das Krankengeld von
ihrem Beginn an gewährt.

Wenn Leistungen auch von anderen Versicherern
für denselben Unfall gewährt werden, so darf das
Krankengeld den ungedeckten Teil des Gesamttages-
verdienstes des Versicherten nicht übersteigen.

(Absatz \ streichen; siehe Art. 66, Absatz 5.)

(Absatz 2 streichen.)

Zur Deckung der Kosten einer besondern Wartung
zu Haus oder des Aufenthaltes des Versicherten in
einer Heilanstalt (Art. 50, Absatz 2 und 3) ist die
Versicherungsanstalt berechtigt, einen Teil des
Krankengeldes zurückzubehalten; dieser Abzug darf
die Hälfte des Krankengeldes nicht übersteigen,
wenn der Versichert« Angehörige zu unterhalten
hat und der Rest des Krankengeldes zu deren Unter-
halt erforderlich ist.

Wenn durch eine weitere Behandlung keine nam-
hafte Besserung im Gesundheitszustande des Ver-
sicherten zu erzielen ist und der Unfall eine blei-
bende Erwerbsunfähigkeit hinterlässt, so hören die
bisherigen Leistungen auf, und der Versicherte
erhält . . .

. . . Erwerbsunfähigkeit 70 % des Jahresverdienstes
(Art. 65) des Versicherten.

Wenn der Grad der Erwerbsunfähigkeit innert
drei Jahren seit der erstmaligen Feststellung der
Rente eine erhebliche Veränderung erfährt, so findet
für die Folgezeit eine entsprechende Erhöhung,
Verminderung oder gänzliche Aufhebung der Rente
statt. Nach Ablauf der dreijährigen Frist kann die
Rente nicht mehr abgeändert werden.
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c, Sterbegeld und Hinterlassenenrenten.

Art. 60.
'•»•

Stirbt der Verletzte infolge des Unfalls, so hören
die bisherigen Leistungen auf, und es bezahlt die
Anstalt die Kosten einer anständigen Bestattung,
mit höchstens vierzig Franken.

Art. 61.

Ausserdem erhalten die Hinterlassenen für die
Folgezeit Renten, welche einen Teil des Jahresver-
dienstes (Art. 65) des Verstorbenen betragen, nämlich :

1. die Witwe bis zu deren Tode oder Wiederver-
ehelichung 30 % ;

2. der Witwer, sofern er dauernd erwerbsunfähig
ist oder es innert fünf Jahren seit dem Tode
der Ehefrau wird, bis zu dessen Tode oder
Wiederverehelichung 20 % ;

3. jedes hinterbliebene oder nachgeborne eheliche
Kind 15 % und, wenn es auch den zweiten
Elternteil verliert oder bereits verloren haf,
25%; die Rente läuft bis zum zurückgelegten
sechszehnten Lebensjahr des Kindes oder,
sofern es beim Erreichen dieses Alters dauernd
erwerbsunfähig ist, bis siebenzig Jahre nach der
Geburt des Versicherten;

4 die Verwandten in aufsteigender Linie lebens-
länglich und die Geschwister bis zum zurück-
gelegten sechzehnten Lebensjahr, in gleichen
Rechten für jeden Einzelnen, zusammen 20 %.

Der überlebende Eheteil besitzt einen Rentenan-
spruch nur dann, wenn die Ehe noch vor dem
Unfälle verkündat wurde und, falls die Eheleute zur
Zeit des Unfalls rechtskräftig, gänzlich oder von Tisch
und Bett, geschieden waren, nur insofern, als der
Versicherte dem überlebenden Eheteil gegenüber
unterhaltspflichtig war.

Kinder, welche bereits zur Zeit des Unfalls
rechtskräftig adoptiert oder legitimiert waren, sind
den ehelichen geichzuhalten.

Dassebe gilt für aussereheliche Kinder mit bezug
auf Ansprüche, die aus dem Tod der Mutter her-
geleitet werden.

Ebenso wird ein aussereheliches Kind mit bezug
auf Ansprüche aus dem Tod des Vaters gehalten
wie ei n eheliches Kind, sofern die Vaterschaft durch
einen rechtskräftigen Entscheid oder durch eine
gaubwürdige, schriftliche Anerkennung des Ver-
sicherten festgestellt ist.

Art. 62.

Der Gesamtbetrag aller Hinterlassenenrenten darf
50 % des Jahresverdienstes (Art. 65) des Ver-
storbenen nicht übersteigen.

Wenn und solange die Renten der in Art. 61,
Ziffer l bis 3, bezeichneten Hinterlassenen zusammen
mehr als 50 % ausmachen würden,, so tritt eine
verhältnismässige Kürzung ein.

Der Wegfall einer in Ziffer l bis 3 daselbst vor-
gesehenen Rente kommt in erster Linie den übrigen,
nach Massgabe dieser Ziffer in rentenberechtigten
Hinterlassenen verhältnismässig innert ihrer Berech-
tigung zu gute.

Stirbt der Versicherte infolge des Unfalls, so be-
zahlt die Anstalt die Kosten der Bestattung, mit
höchstens vierzig Franken.

15 7« oder, wenn .

Die Hinterlassenenrenten dürfen zusammen 60 %
des Jahresverdienstes (Art 65) des Versicherten
nicht übersteigen.

Wenn und solange die Renten des überlebenden
Eheteils und der Kinder zusammen mehr als 60 %
ausmachen würden, so tritt eine verhältnismässige
Kürzung ein.

Der Wegfall der Rente eines dieser Hinterlassenen
kommt in erster Linie den übrigen, verhältnismässig
und innert ihrer Berechtigung, zu gute.
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Die Bezugsberechtigung îiir die in Ziffer 4 da-
selbst bezeichneten (unterlassenen tritt nur so weit
ein und lebt nur so weit auf, als den unter Ziffer
l bis 3 daselbst bezeichneten Hinterlassenen nicht
oder nicht mehr 50 % zukommen.

Der Wegfall einer in Ziffer 4 daselbst vorge-
sehenen Rente kommt den übrigen in dieser Ziffer
bezeichneten Hinterlassenen gleichmässig zu gute.
Kein solcher Hinterlassener erhält jedoch gleich-
zeitig mehr als ein nach Massgabe von Ziffer l bis 3
daselbst Bezugsberechtigter.

Art. 63.

Im Falle der Wieder verehelich uung erhält die
Witwe, unbeschadet ihres Rentenanspruchs bis zur
Wiederverehelichung, den dreifachen jährlichen
Betrag ihrer Rente als Abfindung. Hinsichtlich der
Bestimmungen von Art 61 und 62 gilt die Rente, zu
gunsten der Anstalt, noch drei Jahre laug als fort-
bestehend und den Wegfall anderer Renten mitge-
niessend.

Art. 64.

Die Anstalt ist befugt, in einer öffentlichen Aus-
schreibung eine Frist von mindestens sechs Mo-
naten anzusetzen, innert welcher die Hinterlassenen
(Art. 61) zur Vermeidung einer Verwirkung ihrer
Ansprüche sich anzumelden haben.

d. Gemeinsame Bestimmungen.

Art. 65.

Als Jahresverdienst gilt das dreihundertfacbe
des nach Massgabe von Art. 74 festgesetzten Tages-
verdienstes.

Bezog der Versicherte am Tage des Unfalls noch
nicht den normalen Lohn eines Erwachsenen der-
selben Berufsart, so ist für die Höhe der Renten von
dem Zeitpunkte an, wo er mutmasslich, ohne den
Unfall, diesen normalen Lohn bezogen hätte, letzterer
massgebend.

Die Bezugsberechtigung der in Ziff. 4 von Art. 61
bezeichnetet Hinterlassenen betrifft nur die Diffe-
renz zwischen 60 % des Jahresverdienstes des
Versicherten und dem Gesamtbetrag der Renten
des überlebenden Eheteils und der Kinder.

Der Wegfall einer in Ziff. 4 daselbst vorgesehenen
Rente kommt den übrigen in dieser Ziffer bezeich-
neten Hinterlassenen gleichmässg zu gute. Kein
solcher Hinterlassener erhält jedoch gleichzeitig eine
höhere, als die dem überlebenden Eheteil oder einem
Kinde zukommende Rente.

. . . unbeschadet ihres bis dahin geltenden Renten-
anspruchs, den dreifachen . . .

. . . als fortbestehend.

Als Tagesverdienst gilt der Lohn, welchen der
Versicherte in dem die Versicherung bedingenden
Betriebe während der dreissig Tage vor dem Unfall
durchschnittlich auf einen Tag bezogen hat.

Als Jahresverdienst gilt der Lohnbetrag, welchen
der Versicherte im Betriebe während das Jahres
vor dem Unfall bezogen hat.

Regelmässige Nebenbezüge, in Geld oder in Na-
turalien, werden mitgerechnet.

Wenn während der in Betracht fallenden Zeit
(Absatz l oder 2) der Lohn des Versicherten durch
Krankheit eine Verminderung erfahren hat, so wird
der Verdienst nach dem Lohne festgesetzt, welchen
der Versicherte bei voller Gesundheit bezogen hätte.
Wenn der Versicherte nicht während der ganzen in
Betracht fallenden Zeit dem Betriebe angehört hat,
so wird derjenige Lohnbetrag mitberücksichtigt,
welchen die Angestellten der Arbeiter der gleichen
Kategorie in demselben oder in einem benachbarten
gleichartigen Betriebe während des Restes der in
Betracht fallenden Zeit bezogen haben.

Wenn während der in Betracht fallenden Zeit
der Betrieb stillgestanden ist, so wird der vom Ver-
sicherten während des Stillstandes ausserhalb des
Betriebes erreichte Verdienst mitberücksichtigt;
derselbe darf jedoch nicht höher angeschlagen wer-
den, als der Durchschnittslohn, welchen der Ver-
sicherte während des Restes der im Betracht fallen»
den Zeit im Betriebe bezogen hat.

Als Jahresverdienst derjenigen Versicherten
welche keinen Lohn beziehen, gilt der niederste
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Art. 66.

Das Krankengeld wird, anderweitige Vereinbarung
vorbehalten, am Schlüsse jeder Woche bar ausbe-
zahlt. Im Falle des Notbedarfs sollen schon im Laufe
der Woche Anzahlungen stattfinden.

Jede Invaliden- oder Hinterlassenenrente ist in
Monatsraten, je am ersten Tage des Kalendermonats
zum voraus, zahlbar. Beginnt die Renten berech tigung
im Laufe des Kalendermonats, so wird die auf den
Monatsrest entfallende Rate am ersten Tage des
folgenden Monats fällig.

Wenn im Laufe des Kalendermonats die Renten-
berechtigung aufhört oder der Betrag der Reute
geändert wird, so findet lür den Monatsrest weder
Rück- noch Nachvergütung statt.

Art. 67.

Es kann jede Monatsrate einer Rente (Art 66,
Absatz 2) durch die Anstalt als verjährt erklärt
werden, wenn ihre Zahlung nicht innert drei Mo-
naten nach Fälligkeit vom Berechtigten oder in
dessen Namen bei der Anstalt verlangt wurde.

Das Recht auf eine bereits zugesprochene Rente
muss durch die Anstalt als verjährt abgeschrieben
werden, wenn vom Berechtigten oder in dessen
Namen bei der Anstalt seit zwei Jahren keine
Zahlung fälliger Raten verlangt wurde.

Art. 68.

Hat sich der Versicherte den Unfall vorsätzlich,
durch ein Vergehen oder auf arglistige Weise zuge-
zogen, so können er und seine Hinterlassenen mit
bezug auf diesen Unfall des Anspruchs auf die
Versicberungsleistungen, mit Ausnahme des Sterbe-
geldes, verlustig erklärt werden.

Dasselbe gilt, mit bezug auf eine Rente, für den
{unterlassenen, welcher den Unfall vorsätzlich, durch
ein Vergehen, auf arglistige Weise oder durch
grobe Fahrlässigkeit verursacht hat.

Jahresverdienst der erwachsenen Arbeiter desselben
Betriebes.

Bezog der Versicherte am Tage des Unfalls noe
nicht den normalen Lohn eines Erwachsenen der
selben Berufsart, so wird sein Jahresverdienst nach
diesem Lohne von dem Zeitpunkt an berechnet, wo
er ihn mutmasslich, ohne den Unfall, bezogen hätte.

Für die Berechnung des Tages- oder Jahresver-
dienstes wird der Mehrbetrag eines Taglohns über
vierzehn Franken nicht berücksichtigt.

Art. 65 bis.

Die Geldleistungen der Versicherung werden
entsprechend gekürzt, wenn die Krankheit, die Invali-
dität oder der Tod nur teilweise die Folge eines
versicherten Unfalles sind.

Die Anstalt ist befugt, Massnahmen zu treffen,
damit ihre Geldleistungen zum Unterhalt der Bezugs-
berechtigten und derjenigen Personen, welche sie
zu unterhalten haben, verwendet werden.

. . so gehen er

. . verlustig.
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Hat der Versicherte den Unfall durch grobe
Fahrlässigkeit selbst verursacht, so können das
Krankengeld und die Invaliden- oder Hinterlassenen-
renten bis au! die Hälfte gekürzt werden.

Es tritt jedoch weder Verwirkung noch Kürzung
ein, wenn der Urheber des Unfalls ohne sein Ver-
schulden sich im unzurechnungsfähigen Zustande
befand.

Art. 69.

Stellt es sich heraus, dass der Tod, die Invali-
dität oder Krankheit gar nicht oder nur teilweise
die Folge eines versicherten Unfalles ist, oder dass
c Je Invalidität oder Krankheit gar nicht oder nur in
erheblich geringerem Masse besteht, als bisher ange-
nommen wurde, [so werden für die Folgezeit
die Versicherungsleistungen eingestellt oder ent-
sprechend gekürzt, und es können die an Geld
zu viel bezahlten Beträge zurückgefordert werden

Bei wissentlicher Irreführung der Anstalt, seitens
des Versicherten oder seiner Hinterlassenen, kann
der Vorstand die Feblbaren wegen Betrugs oder
Betrugs Versuchs dem kantonalen Strafrichter über-
weisen.

Art. 70.

Jede Invaliden- oder Hinterlassenenrente darf
jederzeit, auch ohne Zustimmung des Berechtigten,
durch die Anstalt nach Massgabe der Renten-
dsckungstabelle ausgekauft werden, wenn der Be-
rechtigte seit mindestens einem Jahre im Auslande
wohnt, oder wenn die Rente weniger als hundert
Franken jährlich beträgt.

In allen übrigen Fällen ist der Auskauf nur mit
Zustimmung des Berechtigten zulässig.

Jede mit Zustimmung des Berechtigten ausge-
kaufte Rente ist endgültig erledigt. Dagegen steht
es dem ohne seine Zustimmung ausgekauften Be-
zuger einer Invalidenrente frei, wenn die Erwerbs-
unfähigkeit erheblich grösser wird, als bei dem
Auskauf angenommen wurde, für die Folgezeit im
Sinne von Art 58 und 59 die Gewährung einer Zu-
satzrente zu verlangen, auf welche die Bestimmungen
des vorliegenden Artikels ebenfalls Anwendung
finden.

Eine ausgekaufte Hinterlassenenrente gilt hin-
sieht Ich der Bestimmungen von Art. 61 und 62, zu
gunsten der Anstalt, als fortbestehend und den
Wegfall anderer Renten mitgeniessend, solange der
Ausgekaufte nach der beim Auskauf zugrunde-
gelegten Wahrscheinlichkeit noch rentenberechtigt
geblieben wäre.

Art. 71.

Wird der Bezüger einer Invalidenrente von einem
neuen durch die Versicherung gedeckten Unfall
betroffen, der bloss eine Krankheit verursacht, so
bleibt die bisherige Rente unberührt und ohne Ein-

. so werden das Krankengeld

. bis auf die Hälfte gekürzt.
(Diesen Absatz streichen.)

Die Anstalt kann den Betrag ihrer Geldleistungen,
wenn dieselben nicht geschuldet waren, zurück-
fordern.

Wer auf betrügerische Weise nicht geschuldete
Leistungen zu erlangen sucht oder dazu behülflich
ist, wird dem kantonalen Strafrichter überwiesen.

Jede Invaliden- oder Hinterlassenenreute darf
jederzeit durch die Anstalt nach Massgabe der
Rentendeckungstabelle ausgekauft werden, wenn sie
weniger als hundert Franken jährlich beträgt oder
wenn der Berechtigte seit mindestens einem Jahre
im Auslande wohnt.

Auf Verlangen der Anstalt oder des Berechtigten
soll jede Invalidenrente ausgekauft werden, wenn
der Auskauf dazu angetan ist, eine wesentliche
Besserung im Gesundheitszustande des Berechtigten
herbeizuführen.

In allen übrigen Fällen ist der Auskauf nur im
Einverständnis zwischen der Anstalt und dem Be-
rechtigten zulässig.

Jede mit Zustimmung des Berechtigten oder nach
Massgabe von Absatz 2 ausgekaufte Rente ist end-
gültig erledigt. Dagegen steht es dem Bezüger einer
ohne seine Zustimmung, in Anwendung von Ab-
satz l, ausgekauften Invalidenrente frei, für die
Folgezeit die Gewährung einer Zusatzrente zu ver-
langen, wenn nach dem Auskauf und innert drei
Jahren seit der erstmaligen Feststellung der ausge-
kauften Rente der Grad seiner Erwerbsunfähigkeit
erheblich grösser wird ; auf diese Zusatzrente finden
die Bestimmungen von Absatz l bis 3 des vorliegen-
den Artikels ebenfalls Anwendung.

Eine ausgekaufte Hinterlassenenrente gilt hin-
sichtlich der Bestimmungen von Art. 61 und 62,
zu gunsten der Anstalt, als fortbesthend, solange
der Ausgekaufte nach der beim Auskauf zu Grund
gelegten Wahrscheinlichkeit noch rentenberechtigt
geblieben wäre.
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fluss auf das wegen des neuen Unfalles zu ga-
währende Krankengeld, welches sich nach dem
Tagesverdienste des Versicherten zur Zeit des neuen
Unfalles richtet.

In allen übrigen Fällen, wo ein neuer durch die
Versicherung gedeckter Unfall den Bezüger von
Krankengeld oder einer Invalidenrente trifft, werden
die Ansprüche aus den verschiedenen Unfällen
vereinigt und es richten sich für die Folgezeit die
Leistungen der Anstalt nach dem Verdienste, welchen
der Versicherte zur Zeit des neuen Unfalls mut-
masslich erreicht hätte, wenn ihm kein früherer
Unfall zugestossen wäre; die Bestimmung von
Art. 65, Absatz 2, findet entsprechende Anwendung.

v

Art. 72.

Gegenüber einem Dritten, welcher mit bezug
auf den Unfall schadenersatzpflichtig ist, tritt die
Anstalt, bis auf die Höhe ihrer Leistungen, in den
Ersatzanspurch des Versicherten oder seiner Hin ter-
lassenen (Art. 61) ein.

Dieser Ersatzanspruch kann immerhin, gegen
einen Familienangehörigen oder Hinterlassenen
(Art. 61) des Versicherten, gegen den Arbeitgeber
des Versicherten, wenn dieser Arbeitgeber auf eigene
Kosten wenigstens drei Viertel der Restprämien
(Art. 81) zahlte, oder gegen einen Familienangehö-
rigen, Angestellten oder Arbeiter eines solchen
Arbeitgebers, nur dann geltend gemacht werden,
wenn die betreffende Person den Unfall vorsätzlich,
durch ein Vergehen auf arglistige Weise oder durch
grobe Fahrlässigkeit verursacht hat.

V. Versicherungsprämien.

Art. 75.

Auf jeden Versicherten entfällt für jeden Werktag
während der Dauer der Versicherung eine Ver-
sicherungsprämie.

Die Prämie wird nach der Höhe des Tages-
verdienstes (Art. 74) des Versicherten und nach der
Uiifallgefabr des ihn beschäftigenden Betriebes
(Art. 75-78) bestimmt.

Art. 74.

Wo der Erwerb kein täglich gleichmässiger ist,
insbesondere bei Akkordarbeit und Stundenlohn,
ist der Tagesverdienst nach dem Durchschnitt zu
berechnen.

Regelmässige Nebenbezüge werden mitberechnet.
Für solche Versicherte, welche keinen Lohn be-

ziehen, ist der niederste Lohn eines erwachsenen
Arbeiters in dem betreffenden Betrieb oder Betriebs-
teil, beziehungsweise in den nächstgelegenen gleichen
oder gleichartigen Betrieben, einzusetzen. Dasselbe
gilt für Versicherte mit einem Anfangslohn, sofern
jener niederste Lohn höher ist.

Bei Jahresgehalt wird der dreihundertste, bei
Monatsgebalt der fünfundzwanzigsle Teil als Tages-
verdienst angenommen.

Absatz 8, findet . . .

. . . der über den Bundesbeitrag hinaus zu be-
ziehenden Prämien zahlte, oder . . .

Die Prämien werden nach der Unfallgefahr und
nach dem Lohne der Versicherten bestimmt.

(Absatz 2 streichen.)

(Diesen Artikel streichen ; siehe Art. 65 )
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Mit Bewilligung des Bundesrates kann der Ver-
waltungsrat die Versicherten nach Massgabe ihres
Tagesverdienstes (Absatz i bis 4) in Lohnklassen
einteilen. Ein für jede Klasse bestimmter Betrag
gilt dann, für die Berechnung sowohl der Prämien
als der Geldleistungen der Anstalt, gleicbmässig als
cler Tagesverdienst sämtlicher dieser Klasse ange-
hörenden Versicherten.

Art. 75.

Auf Antrag des Vorstandes wird durch den Ver-
waltungsrat ein Prämientarif aufgestellt.

Dieser Tarif teilt die verschiedenen Betriebs-
arten, nach ihrer Unfallgefahr, in Gefahrenklassen
ein. Innert derselben Gefahrenklasse können ver-
schiedene Gefahrenstufen gebildet werden, behufs
Beiücksichtigung vorhandener Unfallverhütungs-
ma:3snahmen und anderer die Unfallgefahr berühren-
der besonderer Umstände.

Für jede Gefahrenklasse und Gefahrenstufe gibt
der Tarif den Betrag der Prämie an, im Verhältnis
zu dem Tagesverdienste.

Auf Grund der gemachten Erfahrungen kann der
Prämientarif alljährlich, vor dem i. November und
mit Wirkung vom nächsten 1. Januar an, abgeändert
werden.

Art. 76.

Jeder Betrieb wirJ durch den Vorstand, gemäss
dem Prämientarif, einer Gefahrenklasse und ge-
gebenenfalls einer Gefabrenstufe zugeteilt.

Die Zuteilung kann für einen Betrieb samthaft
oder nach einzelnen Gruppen seiner Angestellten
und Arbeiter erfolgen

Art. 77.

Der Vorstand kann alljährlich, von sich aus oder
auf Antrag des Arbeitgebers oder eines beteiligten
Versicherten, vordem i. Dezember und mit Wirkung
vom nächsten 1. Januar an, eine neue Zuteilung
vornehmen.

Bei Zuwiderhandlung gegen Art 45 kann der
Vorstand jederzeit den Betrieb in eine höhere Ge-
fahrenstufe versetzen; er entscheidet, ob und auf
welchen Zeitpunkt diese Versetzung zurückwirke.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Anstalt von
jeder die Unfallgefahr erhöhenden Aenderung im
Betriebe oder in der Beschäftigungsart der Ver-
sicherten innert acht Tagen Anzeige zu machen;
alsdann nimmt der Vorstand eine neue Zuteilung
vor und entscheidet, ob und auf welchen Zeitpunkt
sie zurückwirke. "*

Die Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige be-
freit nicht von der Pflicht zur Zahlung der Prämien,
gemiss der neuen Zuteilung, vom Zeitpunkte ihres
Inkrafttretens an. Bei unentschuldigter Versäumnis
können die auf die Zwischenzeit entfallenden Prämien
bis auf das Fünffache erhöht werden, ohne dass der
Bund an den Mehrbetrag beitragen würde oder dass
der Arbeitgebersich für denselben an den Versicherten
erholen dürfte.

. . , nach der Unfallgefahr ihres Personals, in ...

. . . Beirag der Prämien an, im Verhältnis zu den
Löhnen (Prämionsatz).

Der Arbeitgeber oder sein Stellvertreter ist
. im Betriebe innert acht Tagen . . .

. . . Bei unentschuldbarer Versäumnis kann für die
Zwischenzeit der zu Lasten des Arbeitgebers fallende
Prämienbetrag (Art. 79, lit. a) bis auf das Dreifache
erhöht werden.
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Art. 78.

Die in Fällen von Art. 76 und 77, Absatz i bis 3,
durch den Vorstand gefasston Beschlüsse werden
dem Arbeitgeber für sich und zu Händen der betei-
ligten Versicherlen, schriftlich mitgeteilt.

Innert zwanzig Tagen seit der Mitteilung kann
der Arbeitgeber und ebenso jeder beteiligte Ver-
sicherte die Abänderung des Beschlusses durch
den Verwaltungsrat verlangen. Der Rekurs besitzt
keine aufschiebende Wirkung.

Art. 79.

Der Bund zahlt an die Prämien einen Beitrag,
welcher sich bei einer Tagesprämie von einem
Rappen auf 30% beläuft, bei einer um je einen
Rappen höheren Tagesprämie um je l % abnimmt
und also bei fünfzehn Rappen 16% beträgt; über-
steigt die Tagesprämie fünfzehn Rappen, so wird
an den Mehrbetrag kein Bundesbeitrag geleistet.

Streitigkeiten über den Bundesbeitrag werden
durch den Bundesrat endgültig entschieden.

Art. 80.

Der Gesamtbetrag der Bundesbeiträge wird für
ein ganzes Jahr zum voraus durch den Vorstand
vorläufig geschätzt und durch die Anstalt bezogen.

Nach Jahresschluss sind die Bundesbeiträge auf
Grund des wirklichen Gesamtbetrages der Prämien
des betreffenden Jahres endgültig zu berechnen;
ein Mehr- oder Minderbetrag wird nachbezogen oder
verrechnet.

Art. 81.

Die über die Bundesbeiträge hinaus zu beziehen-
den Prämienbeträge (Restprämien) sämtlicher Ver-
sicherten desselben Betriebes werden für ein ganzes
Jahr zum voraus durch den Vorstand vorläufig be-
rechnet; diese Berechnung richtet sich nach dem
letztjährigen Gesamtbeträge der Tagesverdienste im
betreffenden Betriebe oder, für einen neueröffneten
Betrieb, nach dem mutmasslichen Gesamtbetrage
der Tagesverdienste in diesem Betriebe bis Ende
des Jahres.

Nach Jahresschluss sind die Restprämien auf
Grund des wirklichen Gesamtbetrages der Tages-
verdienste während des betreffenden Jahres endgül
tig zu berechnen ; ein Mehr- oder Minderbetrag wird
mit den vorläufig berechneten Restprämien des neuen
Jahres naohbezogen oder verrechnet

Das Ergebnis der Berechnungen wird dem Ar-
beitgeber schriftlich mitgeteilt, worauf der betref
fende Betrag innert dreissig Tagen an die Anstalt,
für diese kostenfrei, durch den Arbeitgeber zu be-
zahlen ist; vorbehalten bleibt ein Rekurs an das
Versicherungsgericht (Art 88, lit. c), welcher je-
doch keine aufschiebende Wirkung besitzt.

Bei unentschuldigt«1 Zahlungsversäumnis können
die auf die Zwischenzeit entfallenden Prämien bis
auf das Fünffache erhöht werden, ohne dass der
Bund an den Mehrbetrag beitragen würde oder dass

. . . Art. 76 und 77 durch den Vorstand . . .

. . . beteiligte Versicherte beim Verwaltungsrate
Rekurs erheben; dieser Rekurs besitzt . . .

Die rechtskräftig gewordenen Beschlüsse be-
treffend die Zuteilung sind auch für den Richter
massgebend. «•

Der Bund leistet an die Prämien einen Beitrag
von einem halben Prozent der Lobnbeträge.

Der Rest der Prämien fällt zu lasten
a. des Arbeitgebers, zu drei Viertel,
b. des Versicherten, zu einem Vieitel.

(Diesen Artikel streichen; siehe Art. 83bis.)

Der zu Lasten des Arbeitgebers und der Versicher-
ten fallende Prämienbetrag (Art. 79, Absatz 2) wird
für sämtliche Versicherte desselben Betriebes, in
der Regel für ein ganzes Jahr zum voraus, durch
die Anstalt vorläufig berechnet und durch den Ar-
beitgeber bezahlt. Diese Berechnung richtet sich
nach dem letztjährigen Gesamtbeträge der Löhne
im betreffenden Betriebe oder, für einen neu eröff-
neten Betrieb, nach dem mutmasslichen Gesamt-
betrage der Löhne in diesem Betriebe bis Ende
des Jahres.

Nach Jahresschluss ist der zu Lasten des Arbeit-
gebers und der Versicherten fallende Prämienbetrag
auf Grund des wirklichen Gesamtbetrages der Löhne
während des betreffenden Jahres durch die Anstalt
endgültig zu berechnen. Ein Mehr- oder Minder-
betrag wird bei der Vorausbezahlung für das neue
Jahr nachbezogen oder verrechnet.

Regelmässige Nebenbezüge, in Geld oder in Na-
turalien, werden mitgerechnet.

Der Mehrbetrag, eines Taglohnes über vierzehn
Franken wird nicht berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Löhne ist den Aufzeich-
nungen im Personalregister (Art. 44) zu entnehmen ;
wenn diese Aufzeichnungen keine sichere Auskunft
geben, so werden andere Erhebungen zugrunde ge-
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der Arbeitgeber sich 'für denselben an den Ver-
sicherten erholen durfte.

Art. 82.

Stellt es sich im Laufe des J?hrfs als wahr-
scheinlich heraus, dass die nach Jahresschluss zu
berechnenden Restprämien einen erheblich grösseren
Betrag ausmachen werden, als die vom Arbeitgeber
im voraus bezahlten, so ist der Vorstand berechtigt,
vom Arbeitgeber eine angemessene Zwischenzablung
zu verlangen. ,

Die Bestimmungen von Art. 81, Absatz 3 und 4,
find an entsprechende Anwendung. x

Art. 83.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, höchstens einen
Viertel der Restprämien seiner Angestellten und
Arbeiter an deren Lohn abzuziehen ; immerhin darf
der Abzug, für die auf eine Lohnperiode entfallen-
den Restprämien, nur an dem Lohnbetrag dieser
oder der unmittelbar nachfolgenden Periode statt-
finden; jede andere Heranziehung des Versicherten
ist unzulässig.

Die Bestimmungen vonAr£42, Absatz 2, Art. 43,
77, Absatz 4, Art. 81, Absatz 4, und Art. 82, Ab-
satz 2, bleiben vorbehalten.

D. Freiwillige Versicherung.

Art. 84.

Eg können bei der Anstalt Versicherung nehmen,
unter Voraussetzung schweizerischen Wohnsitzes:

a. Die Angestellten und Arbeiter der Landwirt-
schaft, des Handwerkes und des Kleingewerbes,
die in der Hausindustrie arbeitenden Personen,
wie auch die Dienstboten und Taglöhner;

legt und der Arbeitgeber verliert das Recht, den
festgesetzten Betrag zu beanstanden.

Innert vierzehn Tagen seit der schriftlichen Be-
kanntgabe des vom Arbeitgeber geschuldeten Be-
trages ist letzterer an die Anstalt, für diese kosten-
frei, zu bezahlen; vorbehalten bleibt ein Rekurs an
die Gerichte (Art. 87 und 88), welcher jedoch keine
aufschiebende Wirkung besitzt.

Bei Zahlungsversäumnis kann für die Zwischen-
zeit der zu Lasten des Arbeitgebers fallende Prämien-
betrag (Art. 79, lit. a) bis auf das Dreifache erhöht
werden.

Stellt es sich im Laufe des Jahres als wahr-
scheinlich heraus, dass der nach Jahresschluss be-
rechnete Prämienbetrag erheblich höher als der vom
Arbeitgeber zum voraus bezahlte sein wird, so kann
die Anstalt eine Zwischenzahlung verlangen.

Die Bestimmungen vom Art. 81, Absatz 6 und 7,
gelten auch für diese Zahlung.

Der zu Lasten der Versicherten fallende Prämien-
betrag (Art. 79, lit. b) wird vom Arbeitgeber an
den Löhnen abgezogen; immerbin darf dieser Abzug
für den auf eine Lohnperiode entfallenden Prämieu-
betra'g, nur am Lohnbetrag dieser oder der unmittel-
bar nachfolgenden Periode stattfinden; jede andere
Heranziehung der Versicherten ist unzulässig.

Art. 83 bis.

Die Bundesbeiträge (Art. 79, Absatz 1) werden
für ein ganzes Jahr zum voraus durch die Anstalt
vorläufig geschätzt und bezogen.

Nach Jahresschluss sind die Bundesbeiträge auf
Grund des wirklichen Gesamtbetrages der Löhne
des betreffenden Jahres durch die Anstalt endgültig
zu berechnen; ein Mehr- oder Minderbetrag wird
nachbezogen oder verrechnet.

Es können nachfolgende Personen versichert
werden, wenn sie das vierzehnte Altersjahr zurück-
gelegt haben, in der Schweiz wohnen und nicht
versicherungspflichtig sind, und wenn ihr Jahres-
einkommen dreitausend Franken nicht übersteigt:

a. die Angestellten und Arbeiter der Land- oder
Forstwirtschaft, des Handwerkes, des Klein-
gewerbes, des Handels oder des Hotelgewerbes,
die in der Hausindustrie tätigen Personen, wie
auch die Dienstboten und Taglöhner;
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b. die Arbeitgeber von obligatorisch Versicherten ;

c. die Arbeitgeber der Landwirtschaft, des Hand-
werks und des Kleingewerbes, deren sämtliche
Angestellten und Arbeiter bei der Anstalt ver-
sichert sind.

Die Bundesversammlung ist befugt, das Geschäft
der Anstalt auf weitere Gebiete der freiwilligen
Unfallversicherung auszudehnen.

Art. 85.

Die in Art. 84, lit. a, bezeichneten Versicherten
haben Anspruch auf denselben Bundesbeitrag (Ar-
tikel 79), wie die obligatorisch Versicherten.

Die Bundesversammlung ist befugt, für die nach
Massgabe von Art. 84, lit b und c, oder infolge eines
Ausdebnungsbeschlusses (Art. 84, Absatz 2) Ver-
sicherung nehmenden Personen einen Bundesbeitrag
zu bewilligen, bis auf das in Art, 79 festgesetzte
Mass.

Art. 86.

Der Bundesrat trifft die nötigen Anordnungen
über Gegenstand, Leistungen, Art und Weise der
in Art 84 vorgesehenen freiwilligen Versicherungen.

E. Versicherungsgericht.

Art. 87.

Das Versicherungsgericht besteht aus drei Rich-
tern und fünf Ersatzmännern.

Die Mitglieder und Ersatzmänner werden durch
die Bundesversammlung auf sechs Jahre gewählt.

Der Sitz des Versicherungsgerichtes ist in Bern;
es können auch anderswo Sitzungen abgebalten
werden.

b. die ändern in der Land- oder Forstwirtschaft,
im Handwerk, im Kleingewerbe, im Handel
oder im Holelgewerbe tätigen Personen, wenn
sie weder Angestellte noch Arbeiter beschäfti-
gen, oder wenn, ihre sämtlichen Angestellten
und Arbeiter bei der Anstalt versichert sind;

c. die Arbeitgeber von obligatorisch Versicherten.

Die Bundesversammlung ist befugt, . . .

Der Bund leistet an die Prämien der unter Art. 84,
Absatz l, bezeichneten Versicherten einen Beitrag
von einem halben Prozent des der Versicherung zu
gründe gelegten Verdienstes.

Die Bundesversammlung ordnet die freiwillige
Versicherung, wobei auf die besonderen Verhältnisse
der Landwirtschaft, namentlich mit bezug auf das
Meldewesen, die Unfallverhütung, die Versicherungs-
leistungen, die Deckung der Haftpflicht gegenüber
Drittpersonen und die Prämienberechnung entspre-
chende Rücksicht zu nehmen ist.

E. Rechtspflege.

Die Kantone haben eine einzige kantonale Instanz
zu bezeichnen, für die Behandlung der Streitigkeiten :
a zwischen einem Versicherten oder einem Dritten

und der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt über die in diesem Gesetze bestimmten
Leistungen der letztern;

b. über Ansprüche, welche die Anstalt gestützt
auf dieses Gesetz erhebt, Inbegriffen die Scha-
denersatz- oder Rückerstattungsforderungen nach
Massgabe von Art. 47, Absatz 3, oder Art 69;

c. zwischen der Anstalt und einer anerkannten
Krankenkasse über Ansprüche, welche gestützt
auf dieses Gesetz erhoben werden.

Die Kantone haben für die Erledigung dieser
Streitigkeiten einen möglichst einfachen und raschen
Prozessweg vorzusehen, sowie dafür zu sorgen, dass
einer bedürftigen Prozesspartei auf ihr Verlangen
die Wohltat des unentgeltlichen Rechtsbeistandes
gewährt und die Kautionen, Expertenkosten, Ge-
richtsgebühren und Stempeltaxen erlassen werden.

Die von den Kantonen in Ausführung des vor-
liegenden Artikels erlassenen Bestimmungen be-
dürfen der Genehmigung des Bundesrates.
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Art. 88.

Das VersicheruDgsgericht entscheidet erst- und
letztinstanzlich über Streitigkeiten:

a. zwischen einem Versicherten oder einer ändern
Person und der schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt mit bezug auf die in diesem Gesetz
bestimmten Leistungen der letztern, die Kür-
zung, den Entzug, die besondere Verwendung
(Art 57, Absatz l bis 3), den Auskauf, die
Verrechnung, die Rückerstattung oder Verjäh-
rung von solchen;

b. betreffend Ansprüche, welche von Dritten kraft
einer der Bestimmungen von Art. 51, 52, 53,
54 oder 57, Absatz 2, gegen die Anstalt geltend
gemacht werden;

c. betreffend Ansprüche, welche die Anstalt ge-
stützt auf dieses Gesetz gegen jemand erbebt,
Inbegriffen die Schadenersatz- oder Rückerstat-
tungsforderungen nach Massgabe von Art. 42,
Absatz 2, Art 47, Absatz 3, oder Art. 69;

d. zwischen der Anstalt und einer anerkannten
Krankenkasse mit bezug auf Anspücbe, welche

• ein Teil gegen den ändern gestützt auf dieses
Gesetz geltend macht.

Bei Streitigeiten über die Prämien ist das Ge-
richt an die gemäss Art. 76 bis 78 erfolgten Fest-
setzungen gebunden.

Die durch den Vorstand vorgenommene Fest-
setzung des Tagesverdienstes (Art. 74) ist für das
Gericht, bei Sti eitigkeiten über die Prämien oder
die Versicherungsleistungen, nicht verbindlich.

Ersatzforderangen der Anstalt gegenüber einem
Dritten, auf Grund von Art. 72, geboren vor den ordent-
lichen Richter.

Dasselbe gilt mit bezug auf Streitigkeiten zwi-
schen einem Arbeitgeber und seinem Angestellten
oder Arbeiter betreffend Lobnabzüge für die Prämien
(Art 83).

Art. 89.

Das Versicherungsgericbt hält Siztung, so oft es
zur beförderlichen Erledigung der Streitigkeiten
nötig ist.

Die Verhandlungen und die Gerichtsberatung sind
öffentlich.

Der Bund trägt die Kosten; besondere Auslagen
des Gerichtes können jedoch beiden Parteien oder
der unterliegenden Partei auferlegt werden. Das
Gericht kann auch letztere zu einer Prozessentschä-
diguug zugunsten der Gegenpartei verhalten.

Im übrigen setzt die Bundesversammlung das
Verfahren und die Oragnisation des Gerichtes, sowie
die Besoldungsverhältnisse seines Personais end-
gültig fest.

Für die im vorlieganden Artikel vorgesehenen,
gegen die Anstalt gerichteten Klagen hat der in der
Schweiz wohnende Kläger die Wahl zwischen dem
Gerichtsstande des Anstaltssitzes und demjenigen
seines Wohnsitzes,

Gegen die Entscheide der kantonalen Instanz,
über die in Art. 87 vorgesehenen Streitigkeiten,
kann die Berufung an das Versicherungsgericht statt-
finden, wenn der Streitwert mindestens tausend
Franken beträgt.

Die Bundesversammlung setzt die Organisation
und das Verfahren des Versicherungsgerichtes fest;
sie wählt die Richter auf sechs Jahre.

Das Gericht hat seinen Sitz in Luzern; es kann
auch anderswo Sitzungen abhalten.

Der Bund trägt die Kosten des Gerichtes; wer
mutwillig einen Prozess anstrengt, kann jedoch zur
Tragung dieser Kosten, wie auch zu einer Prozess-
entschädigung an die Gegenpartei verhalten werden.

Art. 89 bis.

Auf Klage des Vorstandes der Anstalt hin wird
durch den kantonalen Strafrichter die wissentliche
Uebertretung von Art. 44, 45 oder 77, Absatz 3,
oder der in Ausführung dieser Artikel erlassenen
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Dritter Titel.

Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen.

Art. 90.

Im Sinne von Art. 6, lit. a, und Art. 11 wird
die vor Ablauf des ersten Jahres nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes bestandene Mitgliedschaft bei

"irgend einer schweizerischen Krankenkasse als Mit-
gliedschaft bei einer anerkannten Krankenkasse be-
trachtet.

Art. 91. '

Der Bundesrat ist befugt, die Bundesbeiträge
(Art. 19, 79 und 85) in Wegfall kommen zu lassen
mit bezug au! Angehörige solcher fremder Staaten,
deren Gesetzgebung hinsichtlich Fürsorge gegen
Krankheit, Unfall, Alter, Invalidität oder Tod die
Schweizerbürger oder die in der Schweiz wohnen-
den Personen ungünstiger behandelt, als die Ange-
hörigen oder Einwohner des eigenen Staates.

Die gleiche Befugnis steht dem Bundesrate zu
mit bezug auf Versicherte, welche ihren Wohnsitz
ausserhalb der Schweiz haben.

Wird von der Gesetzgebung eines fremden Staa-
tes, mit bezug auf eine in Absatz l erwähnte Ma-
terie, ein Nachteil daran geknüpft, dass eine Per-
son, statt Angehöriger oder Einwohner dieses Staa-
tes zu sein, Schweizerbürger ist oder in der Schweiz
wohnt, so kann der Bundesrat, mit bezug auf Lei-
stungen der schweizerischen Unfailversicherungs-
anstalt, einen entsprechenden Nachteil für solche
Personen eintreten lassen, welche Angehörige oder
Einwohner des betreffenden Staates sind.

Art. 92.

Es werden vom Bundesrate dem kantonalen Straf-
richter solche Personen überwiesen, welche als Ver-
treter einer anerkannten Krankenkasse in den für
die Bundesbehörde bestimmten Rechnungen oder
sonstigen Aufschlüssen die Geschäftsverhältnisse
der Kasse wissentlich unwahr darstellen. Die Schul-
digen sind zu einer Busse bis auf eintausend Franken

Verordnungen mit einer Busse von fünf bis fünf-
hundert Franken bestraft; bei Rückfall kann die
Busse bis auf das Doppelte des sonstigen Höchst-
betrages erhöht oder mit einer Gefängnisstrafe bis
auf drei Monate verbunden werden.

Der Arbeitgeber haftet für die Bezahlung der
gegen seinen Stellvertreter verhängten Busse.

Die Umwandlung nicht erhältlicher Bussen, so-
wie die Verjährung richten sich nach Art 8, 34
und 35 des Bundesgesetzes über das Bundesstraf-
recht, vom 4. Hornung 1853.

Vorbehalten bleiben die Ahndung nach Massgabe
der allgemeinen Strafgesetze, und die durch dieses
Gesetz vorgesehenen zivilrechtlichen Folgen.

Schluss- und Übergangsbestimmungen.

Im Sinne von Art. 12 und 12 bis, lit. a, wird

Fürsorge bei Krankheil

(Diesen Artikel streichen, siehe Art. 18 bis und
89 bis.)
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oder zu Gefängnis bis auf drei Monate zu verurtei-
len; es können beide Strafen verbunden werden.

Auf Klage des Vorstandes der schweizerischen Un-
fallversicherungsanstalt bin wird durch den kanto-
nalen Strafrichter die wissentliche üebertretung von
Art. 41, Absatz 2, Art. 44, 45, 77, Absatz 3, oder
Art, 83 mit einer Busse von fünf bis fünfhundert
Franken bestraft; bei Rückfall kann die Busse bis
auf das Doppelte des sonstigen Höchstbetrages er-
höht oder mit einer Gefängnisstrafe bis auf drei
Monate verbunden werden. «

Hinsichtlich der Verurteilung zu einer Busse
wird das Verschulden des Stellvertreters als ein
solches des Arbeitgebers angesehen.

Die Umwandlung nicht erbältlicher Bussen, so-
wie die Verjährung richten sich nach Art. S, 34
und 35 des Bundesgesetzes über das Bundesstraf-
recht, vom 4. Hornung 1853.

Mit bezug auf das Verfahren finden Art. 146,
147, 149, 150, 151, 154, 155, 157 und 160 bis 173
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bun-
desrechtspflege, vom 22. März 1893, Anwendung.

Art. 93.

Bei Berechnung der in diesem Gesetze festge-
stellten Fristen wird der Tag, von welchem an die
Frist zu laufen beginnt, nicht mitgezählt.

Ist der letzte Tag einer Frist ein Sonntag oder
ein staatlich anerkannter Feiertag, so endigt dieselbe
mit dem nächstfolgenden Werktag.

Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letz-
ten Tage der Frist angelangt oder der schweizeri-
schen Post übergeben worden sein.

Art. 94.

Werden infolge eines Unfalles, auf Grund des
Bundesgesetzes betreffend Versicherung der Militär-
personen gegen Krankheit und Unfall, vom 28. Juni
1901, Leistungen gewährt, so findet auf denselben
Unfall das vorliegende Gesetz keine Anwendung.

Art. 95.

Alle mit diesem Gesetze in Widerspruch stehen-
den Bestimmungen von eidgenössischen oder kan-
tonalen Gesetzen und Verordnungen sind aufgehoben,
insbesondere:

Art. 4 des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit
in den Fabriken, vom 23. März 1877;

das Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht aus
Fabrikbetrieb, vom 25. Brachmonat 1881, und das
Bundesgesetz betreffend die Ausdehnung der Haft-
pflicht, vom 26. April 1887, mit bezug auf Unfälle;

Art. 40 des Bundesgesetzes betreSend die elek-
trischen Schwach- und Starkstromanlagen, vom
24. Juni 1902;

o!as Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht der
Eisenbahn- und Dampfschiöahrts-Unternehmungen
und der Post, vom 28. März 1905, sowie Art. 18
des Bundesgesetzes über das Postregal, vom 5. April
1894, mit bezug auf Unfälle, von welchen eine der
Unternehmung als Angestellter oder Arbeiter ange-
hörende Person betroöen wird.

Art. 4 und 5, lit d, des Bundesgesetzes

., vom 26. April 1887;
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Art. 96.
Soweit die in Art 95 bezeichneten Bundesgesetze

ausser Kraft treten, werden sie durch die Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über das Obligationen-
recht, vom 14 Brachmonat 1881, ersetzt.

Wurde jedoch ein Versicherter der schweizeri-
schen Unfallversicherungsanstalt von einem Unfälle
betroffen, so kann durch den Versicherten oder
seine Hinterlassenen (Art. 61) für den durch die
Versicherung nicht gedeckten Betrag des Schadens,
gegen den Arbeitgeber des Versicherten, wenn die-
ser Arbeitgeber auf eigene Kosten wenigstens drei
Viertel der Restprämien zahlte, oder gegen einen
Familienangehörigen, Angestellten oder Arbeiter
eines solchen Arbeitgebers, nur dann ein Schaden-
ersatzanspruch geltend gemacht werden, wenn die
betreffende Person den Unfall vorsätzlich, durch ein
Vergehen, auf arglistige Weise oder durch grobe
Fahrlässigkeit verursacht hat.

Art. 97.
Die Bestimmungen von Art. 341 des Bundes*

gesetzes über das Obligationenrecht, vom 14. Brach-
monat 1881, werden dahin abgeändert, dass, wenn der
Dienstpflichtige bei einer anerkannten Krankenkasse
versichert ist und der Arbeitgeber auf eigene Kosten
wenigstens die Hälfte der Beiträge zahlte,

a. im Falle von Absatz l der Arbeitgeber während
einer Krankheit nur den Mehrbetrag des Lohnes
über das für die gleiche Zeit durch die Kranken-
kasse gewährte Krankengeld hinaus fortzube-
zahlen hat,

b. im Falle von Absatz 2 der Arbeitgeber die Kosten
der ärztlichen Behandlung nur insofern zu tragen
bat, als sie durch die Krankenkasse nicht über-
nommen werden.

Die Bestimmungen desselben Artikels finden keine
Anwendung, wenn der Dienstpflichtige bei der
schweizerischen Unfallversicherungsanstalt ver-
sichert ist, sein Arbeitgeber auf eigene Kosten
wenigstens drei Viertel der Restprämien zahlte und
den Dienstpflichtigen eine Unfallkrankheit trifft, für
welche die Anstalt Leistungen gewährt.

Art. 98.
In Abweichung von Art. 26, Absatz 2 und 3,

wird der Verwaltungsrat der schweizerischen Un-
fallversicherungsanstalt für eine erstmalige Amts-
periode von drei Jahren durch den Bundesrat ge-
wählt und aus dreissig Mitgliedern zusammengesetzt.

Art. 99.
Der Bundesrat wird mit der Vollziehung dieses

Gesetzes beauftragt und erlässt die hierzu erforder-
lichen Verordnungen.

Art. 100.
Der Bundesrat ist beauftragt, gemäss dem Bun-

desgesetze betreffend die Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, vom 17. Juni
1874, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu ver-
anstalten und den Tag seines Inkrafttretens festzu-
setzen.

t
. , . drei Viertel der über den Bundesbeitrag hinaus
zu beziehenden Prämien zahlte, oder . . .

von Art. 341, Absatz l, der

von Art. 341, Absatz 2, der

. , . drei Viertel der über den Bundesbeitrag hinaus
zu beziehenden Prämien zahlte und . . .

In Abweichung von Art. 26, Absatz 2, werden
die freiwillig Versicherten für die ersten sechs
Jahre durch vier Mitglieder im Verwaltungsrate ver-
treten.



Assurance - maladies et accidents 149 - CONSEIL NATIONAL

Assurance contre les maladies et les accidents.

Projet du Conseil fédéral.
10 décembre 1906.

Loi fédérale
sur

l'assurance contre les maladies et
les accidents.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de l'article 34 bis de la Constitution
fédérale,

vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre
1906,

décrète:

TITRE PREMIER.

.A@sura.nce contre les maladies.

A. Dispositions générales.

Article premier.

La Confédération encourage l'assurance contre
les maladies, par le moyen des caisses d'assurance
qu'elle reconnaît, surveillé et subventionne.

Art. 2.

Les cantons peuvent:
a. déclarer obligatoire l'assurance contre les ma-

ladies, en général ou pour certaines catégories
de citoyens,

b. créer des caisses publiques d'assurance contre
les maladies,

o. astreindre les employeurs à contribuer aux
frais d'une assurance obligatoire, contre les
maladies, des personnes qu'ils occupent.

Propositions de la commission du Conseil national.

Partout où il n'est rien observé, la commission
propose d'adhérer au projet du Conseil fédéral.

. , . maladies, en tenant compte des caisses de
secours existantes.

[Biffer la lettre c.]

Il est loisible aux cantons de déléguer ces com-
pétences à leurs communes.
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Les dispositions prises en application de l'alinéa
précédent sont soumises à l'approbation du Conseil
fédéral.

La Confédération contribue aux : frais de sur-
veillance des cantons qui ont déclaré obligatoire
l'assurance; le Conseil fédéral fixe sans appel le
montant de ces contributions.

Art. 3.

Chaque canton a droit de surveillance sur toutes
les caisses de secours qui ont leur siège sur son
territoire et qui ne sont pas soumises à la loi
fédérale du 25 juin 1885, touchant la surveillance
des entreprisés privées en matière d'assurance.

L'autorité fédérale fournira gratuitement aux
cantons, sur leur désir, un concours consultatif en
vue d'une surveillance cantonale des caisses de
secours.

A la demande du Conseil fédéral les cantons lui
font rapport sur leur activité en matière de caisses
de secours.

B. Caisses reconnues d'assurance contre les
maladies.

Art; 4.

Le Conseil fédéral reconnaît les caisses de se-
cours qui, pratiquant l'assurance contre les maladies
seule ou en combinaison avec d'autres branches
d'assurance, ont leur siège principal en Suisse et
satisfont aux dispositions des articles ci-après.

La décision du Conseil fédéral, touchant la re-
connaissance, est sans appel.

Art. 5.

Les caisses qui désirent être reconnues doivent
soumettre à l'approbation du Conseil fédéral leurs
statuts ou autres dispositions touchant les droits et
obligations de leurs membres; il en est de même
de toute modification à ces statuts ou dispositions,
de la part d'une caisse déjà reconnue. Le Conseil
fédéral examine notamment si la caisse offre à ses
membres la sécurité nécessaire.

Les dispositions prises par les cantons ou les
communes en application du premier alinéa sont
soumises . . .

. . . des cantons ou communes qui . . .

Chaque canton peut instituer une surveillance
sur

. . . qui pratiquent l'assurance contre les maladies,
seule ou en combinaison avec d'autres branches
d'assurance, et qui ont leur siège en Suisse.

La reconnaissance dépend exclusivement des
conditions statuées aux articles ci-après; elle ne
peut notamment être refusée à une caisse en rai-
son de son caractère politique, professionnel ou
confessionnel.

Art. 4 bis. .

Ne peut être reconnue, toute caisse dont les
statuts excluent les citoyens suisses.

Art. 4 ter.

Les caisses reconnues doivent admettre et assurer
aux mêmes conditions les personnes de l'un et de
l'autre sexe ; ne sont toutefois pas soumises à cette
obligation, les caisses d'une profession, association
ou entreprise, ne comptant que des personnes de
l'un des sexes.
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Dans les trois mois qui suivent la clôture de
chaque exercice, les caisses reconnues doivent en-
voyer leurs comptes au Conseil fédéral; celui-ci
peut, dans les trois mois dès l'envoi, exiger le re-
dressement de comptes incorrects.

Art. 6.

Les caisses reconnues sont tenues d'accueillir,
avec droit immédiat aux prestations en cas de ma-
ladie, toute personne

a. qui a déjà été affiliée durant au moins deux
ans à une ou diverses caisses reconnues, le
temps d'affiliation antérieur à une interruption
de plus de deux mois n'étant pas compté,

b. qui est obligée par les statuts de la caisse
antérieure de renoncer à son affiliation, à
cause d'un changement de domicile, de pro-
fession ou d'attachement, qui abandonne la
caisse antérieure au moment où cette dernière
cesse d'être reconnue, ou dont l'affiliation s'é-

, teint par suite de .dissolution de cette caisse,
c. qui satisfait aux conditions générales d'admis-

sion de la caisse nouvelle, une condition de
santé ou d'âge minimum ou . maximum ne
pouvant toutefois pas être opposée au passant,

d. et qui ne sera plus affiliée, dès le moment de
son passage, à aucune autre caisse d'assurance
contre les maladies.

La finance d'entrée et les contributions payables
à la caisse nouvelle sont. celles que cette caisse
exige généralement d'un entrant du même âge.

La caisse nouvelle n'est pas tenue d'assurer au
passant des prestations différant, par leur nature ou
leur montant, de celles qu'à circonstances égales
elle garantit à ses autres membres.

Si une caisse exige, pour l'admission de passants,
qu'ils remplissent une condition de nature politique
ou confessionnelle, le temps d'affiliation à cette caisse
n'est pas compté pour le passage à une autre caisse.

Art. 7.

Les caisses reconnues ne peuvent refuser d'ad-
mettre, à cause de leur nationalité, des citoyens
suisses.

Art. 8.

Elles doivent assurer aux mêmes conditions les
personnes de l'un et de l'autre sexe.

Art. 9.

Dans les caisses reconnues, la durée minimum
d'affiliation exigée pour qu'un assuré ait droit aux
prestations en cas de maladie (stage) ne peut excé-
der trois mois ; les dispositions des articles 6 et 11
demeurent réservées. *

Art. 10.

Les caisses reconnues doivent, à leurs propres
frais, fournir en cas de maladie, à ceux de leurs
assurés qui ont droit aux prestations, au moins le
traitement médical et les médicaments, ou une in-
demnité journalière de chômage qui ne peut être

[Remplacer cet article par l'art. 12 bis.]

[Remplacer les art. 7 et 8 par les art. 4 bis et
4 ter.]

. . des articles 12 et 12 bis demeurent réservées.
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inférieure à un franc pour une incapacité totale de
travail.

Si la maladie a été annoncée conformément aux
statuts, le traitement médical et les médicaments
doivent être fournis dès le début, et l'indemnité de
chômage au plus tard le troisième jour qui suit le
jour du début de la maladie (délai d'attente); sauf
guérison, les prestations ne peuvent, moins de six
mois à partir du début de la maladie, cesser d'at-
teindre le minimum fixé au premier alinéa.

Art. 11.

Toute assurée en couches doit bénéficier des
mêmes prestations que pour une maladie proprement
dite si, au jour de son accouchement, elle avait
déjà été affiliée durant au moins six mois à une
ou diverses caisses reconnues; le temps d'affiliation
antérieur à une interruption de plus de deux mois
n'est pas compté.

Si, au moment où elle redevient capable de
travail, l'accouchée se trouve encore légalement
empêchée de reprendre l'exercice de sa profession,
elle doit,'pour la durée ultérieure de cet empêche-
ment, avoir droit à la moitié au moins, de l'indem-
nité de chômage prévue pour une maladie propre-
ment dite.

Art. 12.

Les tarifs établis ou les contrats passés par des
caisses reconnues, touchant les soins médicaux ou
la fourniture de médicaments, doivent prévoir une
rémunération convenable, en tenant compte des cir-
constances locales. Le Conseil fédéral tranche sans
appel toute contestation portant sur une violation
de la disposition qui précède.

. . . au plus tard après trois jours de maladie
(délai d'attente) ; ...
. . . six mois à compter du début . . .

Art. 11.

Si une caisse reconnue fournit le traitement
médical et les médicaments, tout assuré malade doit
pouvoir choisir un médecin parmi ceux qui prati-
quent ordinairement dans son lieu de séjour ou
dans les environs, et une pharmacie parmi celles
qui existent dans le même rayon.

La caisse ne peut admettre que des médecins
porteurs du diplôme fédéral, et que des pharmacies
tenues par une personne au bénéfice du diplôme
fédéral ou, dans les localités où n'existe pas de
pharmacie publique, par un médecin porteur d'une
autorisation cantonale de tenir une pharmacie.

Les soins médicaux et les médicaments sont
payés par la caisse d'après les tarifs fixés par le
Conseil fédéral en application des articles 52 et 54.

Le Conseil fédéral, sur la proposition d'une
caisse reconnue, peut retirer pour un temps déter-
miné, à tout médecin ou pharmacien qui a commis
des abus à l'égard de cette caisse ou de ses assurés,
le droit de traiter des assurés ou de leur livrer des
médicaments pour le compte de caisses reconnues.

Art. 12.

. . . elle a déjà été affiliée durant au moins neuf
mois . . .

. . . plus de trois mois . . .

. . . avoir droit à l'indemnité . . .

[Remplacer cet article par l'art. 11 nouveau.]

Art. 12 bis.

Les caisses reconnues sont tenues d'admettre,
avec droit immédiat aux prestations en cas de ma-

I ladie, toute personne
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Art. 13.

L3S caisses reconnues doivent prêter leur con-
cours au service de l'assurance contre les accidents,
suivant les articles 33 à 37 de la présente loi.

Art. 14.

Les caisses reconnues sont de plein droit per-
sonnes civiles. Sauf dispositions contraires des sta-
tuts, leurs membres sont exonérés de toute respon-
sabilité personnelle quant aux engagements de la
caisse.

Lets caisses reconnues sont exemptes d'impôts,
sauf en ce qui touche leur fortune immobilière non
directement affectée au service de la caisse.

Demeurent exempts de droits de timbre et de
toute autre imposition, les actes destinés au service
direct de la caisse et qui sont dressés par elle ou
à son intention.

Art. 15.

Les contestations de droit privé entre caisses
reconnues, ou entre une de ces caisses et ses as-
surés ou des tiers, relèvent des tribunaux ordi-
naires, à moins que la législation cantonale ou les
statuts, ces derniers en ce qui touche les contesta-
tions d'une caisse avec ses assurés, n'en disposent
autrement.

La disposition de l'article 88, lettre d, demeure
réservée.

a. qui a déjà été affiliée durant au moins un an
à une ou diverses caisses reconnues, le temps
d'affiliation antérieur à une interruption de
plus de trois mois n'étant pas compté,

b. qui est obligée par les statuts de la caisse
antérieure de renoncer à son affiliation, à »
cause d'un changement de domicile, de pro-
fession ou d'employeur, — qui cesse d'être
assurée, ensuite de dissolution de la caisse
antérieure, — ou qui abandonne cette caisse
au moment où elle cesse d'être reconnue,

c. qui satisfait aux conditions générales d'ad-
mission de la caisse nouvelle, une condition
de santé, de finance d'entrée ou d'âge mini-
mum ou maximum ne pouvant toutefois être
opposée au passant,

d. et qui, après son passage, ne se trouvera pas
assurée contre les maladies à plus de deux
caisses, ni au total pour plus que le montant
de son gain moyen.

Les contributions payables à la caisse nouvelle
sont celles que cette caisse exige généralement d'un
entrant du même âge.

La caisse nouvelle n'est pas tenue d'assurer au
passant des prestations différant, par leur nature ou
leur montant de celles qu'à circonstances égales elle
garantit à ses autres membres.

Le temps d'affiliation à une caisse qui pose pour
l'admission une condition de nature politiques ou
confessionnelle n'est compté, au sens de la lettre a,
que pour le passage à une caisse posant la même
condition ; toutefois, le délai d'interruption de trois
mois demeure suspendu durant cette affiliation.

article 88, lettre c, . . .

Amtllohei lUnographiicheB Bulletin XVIII. Ni. 9. — Bulletin aténographique officiel IVIll. fio 9. 20
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Art. 16.

Une caisse peut renoncer
qualité de caisse reconnue.

Art. 17.

en tout temps à sa

Le Conseil fédéral peut d'office ou sur plainte,
condamner à une amende de cent francs au maxi-
mum toute caisse qui contrevient à une disposition
des articles 5 à 13.

En cas de contravention persistante et après
sommations, le Conseil fédéral peut prononcer le
retrait de la reconnaissance.

Ce retrait doit être prononcé contre toute caisse
qui n'oflre plus à ses membres la sécurité néces-
saire.

La décision du Conseil fédéral portant condam-
nation à une amende ou retrait de la reconnais-
sance est sans appel.

Demeure réservée, la responsabilité civile ou pé-
nale des personnes qui dirigent la caisse.

Le produit des amendes prononcées en appli-
cation du présent article sera employé dans l'intérêt
de l'assurance* contre les maladies.

Art. 18.

En cas de renonciation ou de retrait, une caisse
ne peut être reconnue à nouveau qu'après trois ans
écoulés.

G. Subsides fédéraux.

Art. 19.

La Confédération paie aux caisses reconnues,
pour chacun de leurs assurés, un subside de un
centime par jour, d'assurance.

Le subside fédéral est porté à un centime et
demi pour les assurés auxquels leur caisse garantit,
au sens de l'article 10 et en plus du minimum fixé
par le premier alinéa du dit article, une indemnité
journalière de chômage d'au moins un franc.

. . . article 4 ter à 13.

qu'après deux ans écoulés.

Art. 18 bis.

Seront déférés par le Conseil fédéral aux tribu-
naux pénaux des cantons, les représentants d'une
caisse qui, dans les comptes ou autres informations
destinées à l'autorité fédérale, exposeraient inten-
tionnellement d'une manière inexacte la situation de
cette caisse. Les contrevenants seront passibles
d'une amende de mille francs au maximum ou
d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois;
ces peines pourront être cumulées.

La conversion des amendes irrécouvrables et la
prescription sont régies par les articles 8, 34 et 35
du code pénal fédéral, du 4 février 1853.

La Confédération paie aux caisses reconnues, pour
chacun de leurs assurés, un subside de un centime
par jour d'assurance; ce subside est de un centime
et quart pour les assurés du sexe féminin, ainsi
que pour les enfants âgés de moins de quatorze
ans et auxquels leur caisse fournit en cas de ma-
ladie au moins le traitement médical et les médi-
caments.

Le subside fédéral est porté à un centime et
demi pour tous' les assurés auxquels leur caisse
fournit au moins le traitement médical, les médi-
caments et une indemnité journalière de chômage
de un franc.
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Pour une personne appartenant à plus d'une
caisse reconnue, le subside fédéral n'est payé qu'à
la caisse dont cette personne est membre depuis le
temps le plus long.

Les subsides fédéraux sont versés par l'inter-
médiaire des gouvernements cantonaux, suivant un
bordereau établi et certifié exact par le gouverne-
ment de chaque canton pour les caisses reconnues
qui ont leur siège sur son territoire. Sous réserve
de recours contre la caisse intéressée, un canton
auquel il a été trop versé peut être tenu à resti-
tution. Pour les caisses dont l'activité s'étend à
plusieurs cantons, le versement des subsides fédé-
raux peut avoir lieu directement.

Le Conseil fédéral tranche sans appel toute
contestation portant sur les subsides fédéraux.

Art. 20.

Sur la demande des caisses reconnues pour
lesquelles les circonstances topographiques rendent
la prestation des soins médicaux et des médicaments
particulièrement coûteuse, la Confédération paie à
ces caisses une part de leur surcroît de frais.

Ce subside ne peut dépasser un centime par
jour d'assurance ; il est fixé sans appel par le
Conseil fédéral.

TITRE DEUXIÈME.

.A-ssurance contre les accidents.

A. Etablissement suisse d'assurance
contre les accidents.

Art. 21.

n est créé un « établissement suisse d'assurance
contre les accidents », qui pourvoit au service de
l'assurance contre les accidents conformément à la
présente loi.

Pour une personne .

Les subsides fédéraux

Le Conseil fédéral . . .

Dans les contrées où les circonstances topo-
graphiques rendent particulièrement onéreuse pour
les caisses reconnues la prestation des soins médi-
caux et des médicaments, la Confédération rem-
bourse aux caisses une part de leur surcroît de
frais; ce subside ne peut excéder deux centimes
par jour d'assurance.

Tant que, dans une de ces contrées, il n'existe
pas de caisse reconnue et qu'il n'est pas possible
d'en créer, la Confédération alloue des subsides aux
institutions communales qui visent à diminuer les
frais de traitement des • malades ; ces subsides ne
peuvent excéder le total des sommes fournies par
les communes ou des tiers, non plus que trois
francs par an et par tête de la population intéressée.

Le Conseil fédéral fixe sans appel les subsides
prévus au présent article.

Art. 20 bis.

Si des cantons ou communes déclarent obliga-
toire l'assurance contre les maladies, en général ou
pour certaines catégories de citoyens, et s'ils pren-
nent à leur charge tout ou partie des primes de
personnes indigentes, la Confédération leur rembourse
au maximum un tiers de leurs dépenses.

Le Conseil fédéral fixe sans appel le montant
de ce remboursement.

L'établissement suisse d'assurance contre les
accidents pourvoit aux services de l'assurance con-
formément à la présente loi.

Il est ...
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Cet établissement est de plein droit personne
civile et a son siège à Berne.

Art. 22.

La Confédération supporte les frais d'installation
et la moitié des frais d'administration de l'établis-
sement.

Art. 23.

Les organes de l'établissement jouissent de la
franchise postale.

Pour ses paiements et ses encaissements,
l'établissement peut user gratuitement des services
de la poste.

Art. 24.

L'établissement est exempt d'impôts, sauf en ce
qui touche sa fortune immobilière non directement
affectée au service de l'assurance.

Les actes destinés au service direct de l'établis-
sement et qui sont dressés par lui ou à son in-
tention demeurent exempts de droits de timbre et
de toute autre imposition.

Le Tribunal fédéral tranche les contestations
portant sur l'application du présent article.

Art. 25.

L'établissement est géré par une direction, que
le Conseil fédéral nomme sur préavis du conseil
d'administration.

Art. 26.

La direction est assistée d'un conseil d'admini-
stration.

Le conseil compte trente à quarante membres:
il est composé de représentnats des employeurs, des
assurés obligés, des assurés volontaires et de la
Confédération, suivant la proportion dans laquelle
chaque catégorie participe au total des primes en-
caissées par l'établissement.

Lés représentants des employeurs, des assurés
obligés et des assurés volontaires sont élus pour une
durée de six ans par les intéressés de chacune de
ces catégories; le Conseil fédéral nomme pour une
même durée les représentants de la Confédération.

Art. 27.

Le conseil' d'administration préavise auprès du
Conseil fédéral sur les objets importants qui intéres-
sent l'établissement, tels que:

a. les ordonnances à édicter en exécution du pré-
sent titre,

b. les rapports et comptes annuels,
c. la nomination de la direction.
Sur la proposition de la direction, le conseil fixe

et revise le tarif des primes (art. 75) et le tableau
de couvertures des rentes.

II statue sur les recours en matière de classement
des entreprises (art. 76 à 78).

[Biffer cet article; voir art: 31 ter.]

[Biffer cet article; voir art. Slquater.]

[Biffer cet article ; voir art. 31 quinter.]

La direction est assistée d'un conseil d'admini-
stration.

Ce conseil comprend seize représentants des em-
ployeurs d'assurés obligés, douze représentants des
assurés obligés et huit représentants de la Confédé-
ration ; en outre, les assurés volontaires sont repré-
sentés suivant leur part au total des primes encais-
sées par l'établissement, dans la même proportion
que l'ensemble des trois autres catégories.

Les membres du conseil d'administration sont
nommés pour six ans par le Conseil fédéral, après
consultation des cercles intéressés.

des entreprises (art. 76 à 78), et il traite toutes les
autres affaires placées dans sa compétence par un
règlement (art. 31).
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D peut, avec l'approbation du Conseil fédéral,
déléguer à une ou plusieurs de ses sections telles
des compétences ci-dessus.

Art. 28.

L'établissement ouvre des agences dans les divers
cantons; les agents représentent l'établissement sui-
vant les instructions qu'ils ont reçues.

Art. 29.

Les associations professionnelles qui s'étendent à
un territoire considérable peuvent être, sur leur
demande, appelées à concourir au service de l'as-
surance, notamment en matière de:

a. classement des divers genres d'entreprises
(art. 75, alinéa 2) ;

b. prévention des accidents.

Art. 30.

L'établissement est sous la surveillance du Con-
seil fédéral.

Celui-ci peut, d'office ou sur plainte, s'opposer
à toute décision de la direction ou du conseil d'ad-
ministration qui serait contraire à une gestion correcte
ou qui compromettrait la sécurité de l'établissement.

Chaque année, pour la fin de juin, la direction
dresse le rapport et les comptes de l'établissement
pour l'exercice écoulé et les soumet, avec le préavis
du conseil d'administration, à l'approbation du Con-
seil fédéral.

Art. 31.

Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail
touchant l'organisation de l'établissement, ainsi que
les traitements de la direction et du conseil d'ad-
ministration.

. peuvent être appelées à préaviser en matière de :

a. nomination du conseil d'administration (art. 26) ;

b. prévention des accidents (art. 45);
c. fixation et révision du tarif des primes (art. 75) ;
d. organisation des assurances volontaires (art. 86).

. . . arrête, sur préavis du conseil d'administration,
les dispositions . . .

Art. 31 bis.

La Confédération remet à l'établissement une
somme de dix millions de francs, prélevée sur le
fonds fédéral des assurances. Pour la couverture
de déficits éventuels, un million de francs par an,
au maximum, peut être emprunté à ce capital, sans
toutefois qu'il se trouve réduit à moins de sept
millions ; les montants empruntés doivent être resti-
tués dans un délai de cinq ans.

Art. 31 ter.

La Confédération supporte les frais d'installation
et la moitié des frais d'administration de l'établis-
sement.

Art. 31 quater.

Le correspondance officielle de la direction et du
conseil d'administration jouit de la franchise postale,
de même que celle des autres organes de l'établis-
sement, en tant qu'elle est adressée à la direction.
Pour ses paiements ou encaissements officiels, la
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Art. 32.

Les membres de la direction et du conseil d'ad-
ministration, de même que les employés de l'éta-
blissement, sont soumis au code pénal fédéral du
4 février 1853, notamment aux articles 53 et sui-
vants de ce code.

B. Concours des caisses reconnues d'assurance
contre les maladies.

Art. 33.

L'établissement suisse d'assurance contre les ac-
cidents peut en tout temps confier une agence à une
caisse reconnue, pour le territoire auquel s'étend l'ac-
tivité habituelle de cette caisse.

Il peut notamment se faire représenter par une
caisse reconnue, pour l'encaissement des primes, le
service des avis, des enquêtes et de la surveillance
en cas d'accidents, de même. que pour la fourniture
des prestations de l'établissement. La caisse répond
d'une exécution consciencieuse du mandat qu'elle a
reçu.

L'établissement rembourse à la caisse le montant
des dépenses que lui a causées l'exécution du mandat,
et lui paie une commission équitable pour sa peine ;
sont toutefois exceptées, les dépenses causées par
les prestations qui incombent à la caisse elle-même
en vertu de l'article 36.

f
Art. 34.

L'établissement peut en tout temps réassurer au-
près d'une caisse reconnue, en ce qui touche les
prestations à fournir en vertu des articles 50 à 57
pour les six premières semaines d'une maladie ré-
sultant d'accident, un assuré domicilié sur le territoire
auquel s'étend l'activité habituelle de cette caisse.

Art. 35.

La réassurance a lieu contre cession, par l'éta-
blissement à la caisse, d'une part des primes perçues
par l'établissement lui-même. Sur la proposition de

.direction peut user gratuitement des services de la
poste.

L'établissement est assimilé aux administrations
placées sous .la surveillance de la Confédération, au
sens de l'article 15, chiffre 5, de la loi fédérale sur
la Banque nationale suisse, du 6 octobre 1905.

Art. 31 quinter.

L'établissement est exempt d'impôts, sauf en ce
qui touche sa fortune immobilière non directement
affectée au service de l'assurance. .

Les actes destinés au service direct de l'éta-
blissement et qui sont dressés par lui ou à son in-
tention demeurent exempts de droits de timbre et de
toute autre imposition.

Le Tribunal fédéral tranche les contestations
portant sur l'application du présent article.

1853.

caisse reconnue d'assurance contre les maladies,
pour le territoire . . .

. . . prestations à fournir pour les six premières
semaines d'une maladie résultant d'accident, tout
assuré . . .

. . d'une part équitable des primes
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la direction de l'établissement et après avoir entendu
des représentants des caisses reconnues, le Conseil
fédéral fixe par un tarif les primes de réassurance
et les commissions prévues à l'article 33.

Art. 36.

En cas j d'accident réassuré, la caisse fournit à
son propre compte mais au nom de l'établissement
les prestations prévues aux articles 50 à 57, durant
les six premières semaines d'une maladie résultant
de l'accident.

Toutefois, la caisse doit demander et observer
les instructions de l'établissement:

a. s'il s'agit d'appliquer les dispositions des articles
47, alinéas 3 ou 4, 50, alinéas 2 ou 3, 51,
alinéa 2, 57, 67 à 69 ou 72;

b. s'il y a contestation sur des mesures prises
(art 48, alinéa 2) ou sur des prestations de
l'assurance.

Art. 37.

Au cours des six semaines qui suivent un acci-
dent réassuré, l'établissement peut en tout temps
relever la caisse des obligations statuées à l'article 36 ;
la caisse rembourse alors à l'établissement le mon-

* tant des dépenses causées par les prestations qui
incombaient à la caisse en vertu de l'article 36.

C. Assurance obligatoire.

Personnes tenues à l'assurance.

Art. 38.

Sont tenues à l'assurance toutes les personnes
occupées en Suisse, comme employés ou ouvriers,
dans une entreprise des catégories suivantes:

1) les entreprises de chemins de fer, de bateaux
à vapeur, ou la poste;

2) les exploitations soumises à la loi fédérale sur
le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877;

3) les industries qui produisent ou mettent en
oeuvre des matières explosibles;

4) les industries ou travaux ci-après, lorsque
l'entrepreneur occupe, durant le temps du
travail, plus de cinq ouvriers en moyenne:
a. l'industrie du bâtiment;
&. le voiturage par terre ou par eau, et le

flottage ;
c. la pose ou la réparation de lignes télé-

phoniques ou télégraphiques, le montage

fixe par un tarif ces primes de réassurance pour
chaque genre d'entreprises, ainsi que les commissions
prévues à l'article 33.

(Ajouter, au titre III, comme disposition tran-
sitoire:)

L'établissement suisse d'assurance contre les acci-
dents remboursera aux caisses reconnues d'assurance
contre les maladies les pertes que ces caisses pour-
raient subir, durant trois années à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, du fait des réassu-
rances prévues aux articles 34 à 37 ; le Conseil
fédéral peut prolonger cette période.

. . . les prestations de l'assurance, durant les six
premières semaines d'une maladie résultant de l'acci-
dent ; elle exerce pour cette période les compétences
qui appartiennent généralement à l'établissement.

L'établissement conserve un droit de surveillance.
Si une contestation surgit entre l'assuré ou des

tiers et la caisse, celle-ci doit en aviser sans retard
l'établissement. •

Au cours des six premières semaines qui sui-
vent un accident réassuré, l'établissement peut en
tout temps reprendre l'exercice de ses compétences,
en relevant vla caisse des obligations statuées à
l'art. 36 ; .las dépenses causées à l'établissement par
les prestations qui incombaient à la caisse en vertu
de l'art. 36 sont alors remboursées par cette dernière.

appartenant, ,en Suisse, comme employés ou ouvriers,
à une entreprise . . .

4.-les entreprises qui ont pour objet:

par eau, ou le flottage;
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ou le démontage de machines ou l'exécution
d'installations de nature technique;

d. la construction de chemins de fer, tunnels,
routes ou ponts, les travaux hydrauliques,
le creusage de puits ou galeries, les travaux
de canalisation ou l'exploitation de mines,
carrières ou gravières.

Les apprentis, volontaires et stagiaires occupés
dans ces entreprises sont soumis à l'assurance même
s'ils ne gagnent aucun salaire.

Dans les industries ou travaux mentionnés sous
chiffres 3 ou 4, les employés ou ouvriers d'un
tâcheron de l'entrepreneur sont, au sens de* la pré-
sente loi, considérés comme employés ou ouvriers
de l'entrepreneur lui-même.

L'obligation à l'assurance n'est pas interrompue
par le fait qu'un assuré travaille passagèrement à
l'étranger.

Une occupation seulement passagère en Suisse,
pour compte d'une entreprise étrangère, ne fonde
pas d'obligation à l'assurance.

Art. 39.

L'Assemblée fédérale peut statuer l'obligation à
l'assurance pour d'autre catégories de personnes que
celles visées à l'article 38.

Art. 40.

Le Conseil fédéral tranche sans appel toute
contestation portant sur l'obligation à l'assurance de
telle personne ou classe de personnes; il peut donner
à sa décision un effet rétroactif, à partir d'une date
fixée par lui.

La décision du Conseil fédéral lie les tribunaiïk.

Art. 41.

L'assurance auprès de l'établissement suisse
d'assurance contre les accidents commence ou cesse
par l'acquisition ou par la perte de la qualité qui
fonde l'obligation à l'assurance.

Dans les quatre jours dès le commencement ou
la cessation de l'assurance de ses employés et ou-
vriers, l'employeur est tenu d'en aviser l'établisse-

rment (avis d'entrée et de sortie).

Art. 42.

Le défaut d'un avis d'entrée donné en temps
utile ne dispense pas de payer les primes dès le
commencement de l'assurance.

En cas de retard inexcusable, les primes affé-
rentes au temps antérieur à l'avis peuvent être
portées jusqu'au quintuple ; la Confédération ne
contribue pas au montant dont les primes ont été
majorées, et l'employeur n'est pas autorisé à s'en
récupérer sur l'assuré. L'employeur peut en outre être
tenu de rembourser à l'établissement le coût des pres-
tations fournies ou encore à fournir pour un accident
survenue antérieurement à l'avis.

Les apprentis ou volontaires sont assimilés aux
ouvriers, au sens de la présente loi.

Les employés ou ouvriers d'un tâcheron de l'entre-
preneur sont, . . .

L'obligation à l'assurance ne cesse pas si l'assuré
travaille passagèrement à l'étranger, pour compte de
la même entreprise.

. . . étrangère, n'oblige pas à l'assurance.

(Biffer cet article.)

. . . contestation portant sur la qualification d'une
entreprise, au sens de l'article 38; il peut . . .
. . . à partir de la date qu'il fixe.

L'assurance commence avec l'acquisition de la
qualité qui oblige à l'assurance (art. 38) ; elle finit
avec le jour où cette qualité se perd.

Pour les jours durant lesquels un assuré n'est
pas occupé dans une entreprise mentionnée à l'ar-
ticle 38, il ne demeure assuré que s'il n'a pas été
congédié et si une prochaine reprise de son occu-
pation est certaine, ou si l'entrepreneur s'est obligé
d'avance à payer des primes pour les dits jours;
ces primes sont fixées d'après le salaire moyen
des dix derniers jours de travail et d'après le taux
de primes applicable à l'entreprise (art 76).

(Biffer cet article.)
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Art. 43.

En cas de retard inexcusable d'un avis de sortie,
les primes courent jusqu'au jour de l'avis; la Con-
fédération ne contribue pas aux primes courues
depuis la cessation de l'assurance, et l'employeur
n'est pas autorisé à s'en récupérer sur l'ancien
assuré.

Art. 44.

Tout chef d'une entreprise mentionnée à l'ar-
ticle 38 doit tenir un état exact des employés et
ouvriers occupés dans cette entreprise et renseigner
l'établissement sur tout ce qui intéresse l'assurance.

Art. 45.

Dans toutes les entreprises mentionnées à l'ar-
ticle 38, l'employeur doit prendre, pour protéger la
santé de son personnel et pour prévenir les 'acci-
dents, toutes les mesures dont l'expérience a mon-
tré l'opportunité et que les progrès de la science et
les circonstances permettent d'appliquer. La direc-
tion de l'établissement suisse d'assurance contre les
accidente peut édicter à ce sujet des prescriptions
ou défenses, sous réserve d'un recours au Conseil
fédéral.

II. Objet de l'assurance.

Art. 46.

L'établissement assure contre les accidents qui
entraînent une incapacité passagère de travail (ma-
ladie), une infirmité permanente (invalidité) ou le
décès.

III. Constatation des accidents.

Art. 47.

Tout assuré atteint d'un accident qui entraîne
ou entraînera probablement une invalidité ou une
maladie doit en aviser dans les deux jours son em-

(Biffer cet article.)

Dans toute entreprise mentionnée à l'article 38,
l'employeur ou son représentant doit tenir à jour
et en bon ordre des registres du personn'el (listes
de paie), renseignant d'une manière exacte, pour
chaque employé ou ouvrier de l'entreprise, surtout
ce qui intéresse l'assurance.

A toute réquisition, des renseignements plus
complets touchant l'assurance doivent être fournis
et les registres du personnel, ainsi que toutes autres
pièces servant à leur vérification, doivent être présen-
tés aux préposés de l'établissement.

Dans toute entreprise mentionnée à l'article 38,
l'employeur ou son représentant doit . . .

. .'. contre les accidents, après avoir entendu les
cercles intéressés, peut édicter . . .

Le Conseil fédéral règle le concours des inspec-
teurs fédéraux des fabriques, en matière de pré-
vention des accidents, ainsi que l'application du
présent article aux entreprises dont la sécurité fait
l'objet de dispositions spéciales de droit fédéral.

L'établissement assure contre tous les accidents
qui entraînent une maladie, une incapacité perma-
nente de travail (invalidité) ou le décès.

Le Conseil fédéral désigne les substances dont
la production ou l'emploi engendre certaines mala-
dies graves. Est assimilée à un accident au sens
de la "présente loi, toute maladie exclusivement
causée par la production ou l'emploi d'une de ces
substances, au temps de l'assurance, dans une entre-
prise mentionnée à l'article 38.

. . . probablement une maladie ou une invalidité
doit en aviser immédiatement son employeur . . .
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ployeur ou le représentant de celui-ci. Si un ac-
cident entraîne le décès, la même obligation incombe
solidairement aux survivants (art. 61), dans les
deux jours à partir de la date où ils apprennent le
décès.

L'employeur, ou son représentant, apprenant
qu'un accident a entraîné ou entraînera probable-
ment le décès, une invalidité ou une maladie pour
un assuré qu'il occupe, doit en aviser dans les deux
jours l'établissement.

Un retard inexcusable dans l'avis d'accident a
pour conséquence, au cas de l'alinéa 1", la priva-
tion totale ou partielle des prestations en argent
pour le • temps antérieur à l'avis et, au cas de
l'alinéa 2, l'obligation pour l'employeur de rembour-
ser à l'établissement le montant de ces prestations;
en outre, les contrevenants peuvent être rendus
solidairement responsables, à l'égard de l'établisse-
ment, du dommage causé par le retard.

L'établissement peut refuser toute prestation si,
par un retard inexcusable de l'assuré ou de ses
survivants, l'accident ou le décès n'ont pas été an-
noncés à l'établissement dans les trois mois.

La disposition de l'article 64 demeure réservée.

Art. 48.

Sitôt informé d'un accident, l'établissement en
fait constater la réalité, les circonstances et les
causes.

Il prend constamment les mesures nécessaires
au traitement approprié de l'assuré, ainsi qu'à la
fixation de la nature et de la gravité de la lésion ;
toute contravention inexcusable à ces mesures peut
motiver Jpour l'avenir une privation totale ou par-
tielle des prestations de l'assurance.

IV. Prestations de rétablissement.

Art. 49.

L'établissement fournit
a. les soins médicaux et une indemnité de chô-

mage,
b. une rente d'invalid,ité,
c. une indemnité funéraire et des rentes de sur-

vivants.

a. Soins médicaux et indemnité de chômage.

Art. 50.

Dès la date de l'accident et pour la durée de
la maladie qui en résulte, l'assuré a droit aux soins
médicaux, médicaments et autres appareils et moyens
de traitement, ainsi qu'au remboursement des frais
nécessaires de voyage.

Si l'assuré manque des soins de garde indis-
pensables, l'établissement peut les lui procurer.

incombe solidairement aux survivants (art. 61).

. . . probablement une maladie, une invalidité ou
le décès pour un assuré de son entreprise, doit
en aviser immédiatement l'établissement.

. . . les circonstances, les causes et les consé-
quences ; il peut à cet effet s'adresser aux autorités
cantonales. L'assuré ou ses survivants peuvent de
même provoquer, de la part des autorités cantonales,
les enquêtes nécessaires.

L'établissement prend les mesures nécessaires à
un traitement approprié de l'assuré; toute contra-
vention . . .

Les prestations consistent en:
a. soins médicaux et indemnité de chômage,

6. rente d'invalidité,
c. indemnité funéraire et rentes de survivants.

appareils ou moyens . . .

garde nécessaires, l'établissement les lui procure.
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Au lieu du traitement médical et des soins de
garde à domicile, mais dans la règle seulement avec
l'assentiment de l'assure et des membres de sa fa-
mille, l'établissement peut ordonner le transfert dans
une infirmerie.

Art. 51.

L'assuré peut choisir pour son traitement un
médecin parmi ceux qui pratiquent ordinairement
dans: son lieu de séjour ou dans les environs.

D'office ou sur la demande du médecin traitant,
de l'assuré ou de sa famille, l'établissement peut
ordonner ou autoriser la consultation d'un second
médecin.

Les médecins porteurs du diplôme fédéral sont
seuls réputés médecins au sens de la présente loi.

Art. 52.

L'établissement n'est pas tenu de supporter des
frais de traitement injustifiés, ni de payer davantage
que ne prévoit le tarif.

Le tarif médical est fixé par le Conseil fédéral,
sur préavis de la commission médicale suisse, en
tenant compte des circonstances locales. Les noms
des médecins qui acceptent le tarif, et qui par con-
séquent ne demandent pas aux assurés eux-mêmes
un complément d'honoraires, doivent être publiés.

Art. 53.

L'assuré peut à son choix se procurer les mé-
dicaments auprès d'une pharmacie publique existant
dans son lieu de séjour ou dans les environs.

Les pharmacies tenues par une personne au
bénéfice du diplôme fédéral, ou par un médecin
porteur d'une autorisation cantonale de tenir une
pharmacie, sont seules réputées pharmacies au sens
de la, présente loi.

Art. 54.

L'établissement n'est pas tenu de supporter les
frais de médicaments non prescrits par un médecin
compétent (art. 51), ni de payer davantage que ne
prévoit le tarif.

Le tarif des médicaments est fixé par le Conseil
fédéral, sur préavis de la société suisse de phar-
macie. Les noms des pharmaciens qui acceptent le
tarif, et qui par conséquent ne demandent pas aux
assurés eux-mêmes un complément d'honoraires,
doivent être publiés.

Art. 55.

Le Conseil fédéral, sur la proposition de la
direction de l'établissement, peut retirer pour un
temps déterminé, à tout médecin ou pharmacien
qui a commis des abus à l'égard de l'établissement,
le droit de traiter des assurés ou de leur fournir
des médicaments pour compte de l'assurance.

Art. 56.

Dès et y compris le troisième jour qui suit le
jour de l'accident et pour la durée de la maladie

. . . et de la garde . . .

. . . de l'assuré ou des membres . . .

Sont seuls admis, les médecins porteurs du
diplôme fédéral.

. . . auprès d'une pharmacie existant . . .

Sont seules admises, les pharmacies tenues par
une personne au bénéfice du diplôme fédéral ou,
dans les localités où n'existe pas de pharmacie
publique, par un médecin porteur d'une autorisation
cantonale de tenir une pharmacie.

. . . à l'égard de l'établissement ou des assurés, le
droit de traiter des assurés ou de leur livrer des
médicaments pour le compte de l'assurance.

troisième jour après l'accident et
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qui en résulte, l'assuré a droit à une indemnité
journalière de chômage comportant, en cas d'inca-
pacité totale de travail, 60 °/o du gain journalier
fixé conformément à l'article 74.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'in-
demnité de chômage subit une réduction propor-
tionnelle.

Art. 57.

L'établissement peut prendre des mesures pour
que tout ou partie de l'indemnité de chômage soit
employé à l'entretien de l'assuré ou des personnes
dont il est chargé.

Toute autorité d'assistance qui justifie en temps
utile avoir fourni, durant la maladie, .des secours
en argent pour l'entretien du malade ou des per-
sonnes dont il était chargé, peut se faire désintéresser
par l'établissement sur le montant de l'indemnité de
chômage afférente au temps de cette assistance.

Pour couvrir les frais que lui causent la garde
à domicile ou le transfert dans une infirmerie
(art. 50, alinéa 2 et 3), l'établissement peut retenir
tout ou partie de l'indemnité de chômage; toute-
fois, si l'assuré est chargé de membres de sa
famille et que leur entretien l'exige, cette retenue
ne peut être de plus d'une moitié.

ta. Rente d'invalidité.

Art. 58.

S'il y, a lieu d'admettre que l'accident entraînera
une infirmité permanente (invalidité), les prestations
antérieures sont remplacées pour l'avenir par une
rente viagère d'invalidité.

Cette rente comporte, en cas d'incapacité totale
de travail, 60 °/o du gain annuel (art. 65) de
l'assuré.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, la
rerite subit une réduction proportionnelle.

Art. 59.

Si l'incapacité de travail devient notablement
autre que celle admise jusqu'alors, la rente est pour
l'avenir augmentée, réduite ou supprimée.

Les dispositions de l'article 69 demeurent réser-
vées.

c. Indemnité funéraire et rentes de survivants.

Art. 60.

Si^l'assuré succombe à l'accident, les prestations
antérieures cessent et l'établissement paie les frais
d'obsèques convenables, à concurrence de quarante
francs.

. . . droit pour chaque jour à une indemnité de
chômage comportant, en cas d'incapacité totale de
travail, 80 °/o de son gain journalier (art. 65) ; si
l'incapacité de travail dure plus de trois semaines,
l'indemnité de chômage est fournie dès le début.

Si des prestations sont fournies par d'autres
assureurs, pour le même accident, l'indemnité de
chômage ne peut excéder la différence entre le
montant de ces prestations et le gain journalier total
de l'assuré.

(Biffer cet alinéa; voir art. 66, al. 5.)

(Biffer cet alinéa.)

Pour couvrir les frais d'une garde à domicile ou
du séjour de l'assuré dans une infirmerie (art. 50,
alinéas 2 ou 3), l'établissement peut retenir une
partie de l'indemnité de chômage; cette retenue ne
saurait excéder la moitié, si l'assuré est chargé de
membres de sa famille et si le reste de l'indemnité
de chômage est nécessaire à leur entretien.

Si une amélioration sensible de l'état de l'assuré
ne peut pas résulter d'une continuation du traitement
et si l'accident laisse une incapacité permanente
de travail, les prestations antérieures . . .

travail, 70°/o du gain annuel (art. 65) de l'assuré.

Si le degré de l'incapacité de travail subit une
modification importante, au cours des trois ans qui
suivent la fixation initiale de la rente, celle-ci est
en conséquence augmentée, réduite ou supprimée
pour l'avenir; à l'expiration du délai de trois ans,
la rente ne peut plus être modifiée.

Si l'assuré succombe à l'accident, l'établissement
paie les frais d'obsèques, à concurrence de quarante
francs,
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Art. 61.

En outre, les parents survivants ont droit pour
l'avenir à des rentes proportionnées au gain annuel
(art. 65) de l'assuré, savoir:

1. la veuve, durant sa viduité, 30 °/o ;
2. le veuf déjà infirme ou qu'une incapacité per-

manente de travail atteint dans les cinq ans
dès le décès de l'assuré, durant sa viduité,
20 °/0 ;

3. chaque enfant légitime, même posthume, 15 %;
si l'enfant perd par ce décès ou plus tard le
second de ses père et mère, • la rente est
portée à 25 % ; elle court jusqu'à l'âge de
16 ans révolus ou, si à cet âge l'enfant'est

-'- atteint d'une incapacité permanente de travail,
jusqu'à ce que 70 ans se soient écoulés de-
puis la naissance de l'assuré ;

4. les ascendants en ligne directe, leur vie durant,
et les frères et sœurs jusqu'à l'âge de 16 ans
révolus, 20 °/o, à répartir également entre eux
tous.

Le conjoint survivant n'a droit à une rente que
si la publication de son mariage est antérieure à
l'accident; si au moment de l'accident le conjoint
était divorcé ou séparé de corps d'avec l'assuré en
vertu d'un jugement exécutoire, il n'a droit à une
rente que dans la mesure où l'assuré était tenu
vis-à-vis de lui à des aliments.

Les enfants qui, déjà au moment de l'accident,
étaient légalement adoptés ou légitimés sont assi-
milés aux enfants légitimes.

Il en est de même de tout enfant naturel, quant
aux droits qui dérivent du décès de sa mère.

Est également assimilé à un enfant légitime,
quant aux droits qui dérivent du décès de son
père, tout enfant naturel dont la filiation a été
établie par un prononcé exécutoire ou par une re-
connaissance écrite et digne de foi de l'assuré.

Art. 62.

Les rentes de survivants ne peuvent au total
excéder 50 °/o du gain annuel (art. 65) de l'assuré.

Le total des rentes du conjoint et des enfants
est, le cas échéant, ramené au 50 °/o par une ré-
duction proportionnelle:

L'extinction de la rente d'un de ces parents
profite d'abord aux autres, proportionnellement et
dans la limite de leurs droits.

Les parents visés sous chiffre 4 de l'article 61
n'exercent leurs droits que sur la différence entre
le 50 °/o précité et le total des rentes du conjoint
et des enfants.

L'extinction de la rente d'un parent visé sous
chiffre 4 de l'article 61 profite en parts égales aux
autres parents visés sous le même chiffre; toute-
fois, aucun de ces parents ne peut dans le même
temps bénéficier d'une rente supérieure à celle du
conjoint ou d'un enfant.

Art. 63.

En cas de nouveau mariage et sans préjudice
de ses droits jusqu'à ce jour, la veuve reçoit en
liquidation de sa rente le triple du montant annuel
de cette dernière. Durant trois ans à partir de la

. . . excéder 60 % ...

. . . ramené à 60 % ...
f

. . . entre 60°/o du gain annuel de l'assuré et le
total. . .
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liquidation et au sens des articles 61 et 62, la
rente est, en faveur de l'établissement, réputée
maintenue et au bénéfice de l'extinction d'autres
rentes.

Art. 64.

L'établissement peut publier un avis invitant,
sous peine de forclusion des droits résultant pour
eux de l'accident, les survivants (art. 61) à s'an-
noncer dans un délai de six mois au moins.

d. Dispositions communes.

Art. 65.

Le gain annuel est réputé égal à trois cents fois
le gain journalier fixé conformément à l'article 74.

Si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas
encore le salaire normal d'un adulte de la même
profession, les rentes se calculent d'après ce salaire
dès l'époque où il l'aurait probablement atteint à
défaut d'accident.

Art. 66.

Sauf accord spécial, l'indemnité de chômage est
payable à la fin de chaque semaine; en cas d'in-
digence, des acomptes sont fournis en cours de
semaine.

réputée maintenue.

Le gain journalier s'entend de la moyenne, par
jour, du salaire que l'assuré a gagné, dans l'entre-
prise donnant lieu à l'assurance, durant les trente
jours qui ont. précédé l'accident.

Le gain annuel s'entend du salaire total que
l'assuré a gagné, dans l'entreprise, durant l'année
qui a précédé l'accident.

Les allocations supplémentaires régulières, en
argent ou en nature, sont comprises dans le salaire.

Si, au cours de la période considérée (alinéa 1
ou 2), le salaire de l'assuré a été réduit par le fait
de maladie, le gain sera fixé d'après le salaire que
l'assuré aurait gagné en état de santé.

Si l'assuré n'a pas appartenu à l'entreprise durant
toute la période considérée, on tiendra compte du
salaire que les employés ou ouvriers de la même
catégorie ont gagné dans la même entreprise ou dans
-une entreprise voisine analogue, durant le temps
nécessaire pour compléter la période.

Si, au cours de la période considérée, l'exploi-
tation de l'entreprise a été interrompue, on.tiendra
compte du gain réalisé par l'assuré, durant l'inter-
ruption, en dehors de l'entreprise; ce gain ne peut
toutefois être réputé supérieur au salaire moyen que
l'assuré a gagné dans l'entreprise durant le reste
de la période. /

Le gain annuel des assurés non salariés est
réputé égal au gain annuel le plus bas des ouvriers
adultes de la même entreprise.

Si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas
encore le salaire normal d'un adulte de la même
profession, son gain annuel se calcule d'après ce
salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint
à défaut d'accident.

Pour le calcul du gain journalier ou annuel, aucun
salaire d'une journée n'est porté en compte pour
plus de quatorze francs.

Art. 65 bis.

Les prestations en argent de l'assurance subissent
une réduction proportionnelle si la maladie, l'invali-
dité ou le décès ne sont qu'en partie l'effet d'un
accident assuré.
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Les rentes d'invalidité ou de survivants sont
payables le premier jour de chaque mois, d'avance.
Si une rente prend cours après le premier du mois,
la part d'arréragé afférente aux jours du mois qui
restent à courir échoit le premier jour du mois
suivant.

Si une rente s'éteint ou subit une modification
au cours d'un mois, il n'y a pas lieu à rembourse-
ment ou à complément pour les jours du mois qui
restent à courir.

Art. 67.

L'établissement peut déclarer prescrit tout arrérage
mensuel (art. 66, alinéa 2) non réclamé, par l'ayant
droit ou en son nom, dans les trois mois à partir
de l'échéance.

Le droit à une rente déjà allouée se trouve
prescrit et doit être' radié par l'établissement, si
depuis deux ans aucun arrérage échu n'a été réclamé
par l'ayant droit ou en son nom.

Art. 68.

Si l'assuré s'est attiré un accident intentionnelle-
ment ou par un fait délictueux ou dolosif, lui-même
ou ses survivants peuvent être déclarés déchus, pour
cet accident, de tous droits aux prestations de
l'assurance autres que l'indemnité funéraire.

Il en est de même, en ce qui touche une rente,
du survivant qui a causé l'accident intentionnellement,
par un fait délictueux ou dolosif, ou par une faute
grave.

Si l'assuré a lui-même causé l'accident par une
faute grave, l'indemnité de chômage et les rentes
d'invalidité ou de survivants peuvent être réduites à
concurrence de moitié.

Il n'y a toutefois pas lieu à déchéance ou à
réduction si l'auteur de l'accident se trouvait, sans
sa faute, en état d'irresponsabilité.

Art. 69.

Si l'on constate que le décès, l'invalidité ou la
maladie n'est en rien ou seulement en partie l'effet
d'un accident assuré, ou que l'invalidité ou la ma-
ladie n'existe pas ou seulement dans une mesure no-
tablement moindre que celle admise jusqu'alors, les
prestations de l'assurance sont pour l'avenir sup-
primées ou réduites, et l'établissement peut exiger
la restitution du montant des prestations en argent
indûment fournies.

L'assuré ou ses survivants, s'ils ont intentionnelle-
ment induit en erreur l'établissement, peuvent être
déférés par la direction au juge pénal cantonal, sous
prévention d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie.

Art. 70.

L'établissement peut racheter en tout temps, sur
ja base du tableau de couverture des rentes et même
contre la volonté du titulaire, toute rente d'invalidité
ou de survivant dont le montant annuel n'atteint pas,

L'établissement peut prendre des mesures pour
que ses prestations en argent soient employées à
l'entretien des titulaires et des personnes dont ils
se trouvent chargés.

. . trois mois à compter de l'échéance.

. . déjà constituée se trouve . . .

ses survivants sont déchus,

. . . ou de survivants sont réduites à concurrence
de moitié.

(Biffer cet alinéa).

L'établissement peut exiger la restitution du
montant des prestations en argent qu'il a indûment
fournies.

Toute manœuvre frauduleuse visant l'obtention
de prestations indues donnera lieu à une poursuite
devant les tribunaux pénaux des cantons.

L'établissement peut racheter en tout temps, sur
la base du tableau de couverture des rentes, toute
rente d'invalidité ou de survivant dont le montant
annuel n'atteint pas cent francs ou dont le titulaire
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cent francs ou dont le titulaire est depuis au moins
un an domicilié à l'étranger.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir lieu
qu'avec le consentement du titulaire.

Toute rente rachetée avec le consentement de
son titulaire est définitivement liquidée. En revanche,
l'invalide dont la rente a été rachetée contre sa
volonté peut, si son incapacité de travail devient
notablement plus grave que celle admise au moment
du rachat, exiger pour l'avenir, au sens des articles
58 et 59, l'allocation d'une rente complémentaire, à
laquelle s'appliquent les dispositions du présent
article.

Au sens des articles 61 et 62, une rente rachetée
de survivant est, en faveur de l'établissement, réputée
maintenue et au bénéfice 3e l'extinction d'autres
rentes, jusqu'au moment où, d'après la probabilité
prise comme base du rachat, elle se serait éteinte à
défaut de rachat.

Art. 71.

Si le titulaire d'une rente d'invalidité est atteint
d'un nouvel accident couvert par l'assurance et n'en-
traînant qu'une maladie, la rente antérieure demeure
sans changement et sans influence sur l'indemnité
de chômage payable en raison du nouvel accident;
cette indemnité se base sur le gain journalier de
l'assuré au temps du nouvel accident.

Dans tous les autres cas où un nouvel accident
couvert par l'assurance atteint le bénéficiaire d'une
indemnité de chômage ou d'une rente d'invalidité,
les droits dérivant des divers accidents sont joints
et, pour l'avenir, les prestations de l'assurance se
basent sur le gain que l'assuré aurait probablement
réalisé au temps du nouvel accident, s'il n'avait pas
subi d'accident antérieur ; l'article 65, alinéa 2, est
applicable par analogie.

Art. 72. .

L'établissement est subrogé, pour le montant de
ses prestations, aux droits de l'assuré ou des sur-
vivants (art. 61) contre tout tiers civilement respon-
sable de l'accident.

L'établissement ne peut toutefois faire valoir ces
droits contre un parent ou survivant (art. 91) de l'as-
suré, contre l'employeur de l'assuré, lorsqu'il sup-
portait au moins trois quarts des primes restantes
(art. 81), ou enfin contre un parent, employé ou
ouvrier de cet employeur, que s'ils ont causé l'acci-
dent intentionnellement, par un fait délictueux ou
dolosif, ou par une faute grave.

V. Primes d'assurance.

Art. 73.

Pour chaque assuré, l'établissement perçoit une
prime par jour ouvrable d'assurance.

est depuis au moins un an domicilié à l'étranger.
Sur la demande de l'établissement ou du titulaire,

toute rente d'invalidité doit être rachetée, si le rachat
est de nature à amener une amélioration importante
dans l'état de santé du titulaire.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir lieu
que d'entente entre l'établissement et le titulaire.

Toute rente rachetée avec le consentement du
titulaire ou en vertu de l'alinéa 2 est définitivement
liquidée. En revanche, l'invalide dont la rente a été
rachetée sans son consentement, en vertu de l'alinéa 1,
peut exiger pour l'avenir l'allocation d'une rente
complémentaire si, après le rachat et au cours des
trois ans qui suivent la fixation initiale de la rente
rachetée, le degré de son incapacité, de travail aug-
mente dans une mesure importante ; les dispositions
des alinéas 1 à 3 du présent article s'appliquent
également à cette rente complémentaire.

Au sens des articles 61 et 62, une rente rachetée
de survivant est, en faveur de l'établissement, ré-
putée maintenue jusqu'au moment où, d'après la
probabilité prise comme base du rachat, elle se
serait éteinte à défaut de rachat.

. . alinéa 8,

. . . lorsque cet employeur supportait au moins trois
quarts des primes à payer après déduction du sub-
side fédéral, ou contre . . .

Les primes sont fixées d'après les risques d'acci-
dents et le salaire des assurés.
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La prime est fixée d'après le montant du gain
journalier (art. 74) de l'assuré et d'après les risques
d'accidents de l'entreprise qui l'occupe (art. 75 à 78).

Art. 74.

Si le gain varie d'un jour à l'autre, spécialement
pour un travail à la tâche ou à l'heure, il est fixé
d'après une moyenne.

Les allocations supplémentaires régulières sont
portées en compte comme gain.

Les assurés non salariés sont réputés gagner le
salaire le plus bas des ouvriers adultes travaillant
dans la même entreprise ou partie d'entreprise, ou
dans les entreprises les plus voisines de même espèce
ou d'espèce analogue. Cette disposition s'applique
également aux assurés qui gagnent un salaire de
commençant inférieur à ce salaire de comparaison.

En cas de traitement annuel ou mensuel, la
troiscentième ou vingt-cinquième partie de ce traite-
ment est réputée gain journalier.

Avec l'approbation du Conseil fédéral, le conseil
d'administration peut répartir les assurés, d'après leur
gain journalier (alinéas 1" à 4), en classes de sa-
laires; un montant unique pour chaque classe est
alors réputé gain journalier de tout assuré appar-
tenant à cette classe, en ce qui touche le calcul des
primes et des prestations en argent de l'établissement.

Art. 75.

Sur la proposition de la direction, le conseil
d'administration dresse un tarif des primes.

Ce tarif répartit les divers genres d'entreprises,
suivant leurs risques d'accidents, en classes de risques.
Une même classe peut comporter divers degrés de
risques, tenant compte des messures préventives
d'accidents et d'autres circonstances spéciales qui
influent sur les risques.

Pour chaque classe ou degré de risques, le tarif
indique le montant de la prime en proportion du
gain journalier.

Chaque année, avant le 1er novembre et pour le
1" janvier suivant, le tarif peut être modifié d'après
les expériences faites.

Art. 76.

Chaque entreprise est attribuée par la direction,
conformément au tarif, à une classe et, le cas échéant,
à un degré de risques.

Le classement d'une entreprise peut avoir lieu
en bloc ou par groupes de son personnel.

Art. 77.

D'office ou sur la demande de l'employeur ou
d'un assuré intéressé, la direction peut chaque année,
avant le 1" décembre et pour le 1er janvier suivant,
modifier le classement.

En cas de contravention à l'article 45, la direction
peut en tout temps attribuer l'entreprise à un degré
de risques plus élevé; le cas échéant, elle fixe la
date à partir de laquelle cette attribution nouvelle
déploiera un effet rétroactif.

L'employeur est tenu d'aviser dans les huit jours
l'établissement de toute modification, touchant l'entre-

(Biffer cet alinéa.)

(Biffer cet article; voir l'art. 65.)

suivant les risques d'accidents de leur personnel, en
classes . . .

. . . montant des primes en proportion des salaires
(taux de primes).

^employeur ou son représentant est tenu
toute modification de l'entreprise, de nature . .

Amtliche» steuograplitachei Ballotta XVIII. Nr. 9. - Bullet in stinograpMque officiel XVIII. Nr. 9. 22
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prise ou le mode d'occupation des assurés, de nature
à augmenter les risques d'accidents; la direction
modifie alors le classement et, le cas échéant, fixe
la date à partir de laquelle le nouveau classement
déploiera un effet rétroactif.

Le défaut d'un avis donné en temps utile ne dis-
pense pas de payer les primes suivant le classement
nouveau, depuis la date de sa prise d'effet. En cas
de retard inexcusable, les primes afférentes au temps
du retard peuvent être majorées à concurrence du
quintuple, sans que la Confédération contribue au
montant de la majoration ni que l'eniployeur puisse
s'en récupérer sur les assurés.

Art. 78.

Les décisions prises par la direction en vertu des
articles 66 et 77, alinéas 1" à 3, sont communiquées
par écrit à l'employeur, pour lui et les assurés in-
téressés.

Dans les vingt jours à partir de cette communi-
cation, l'employeur ou tout assuré intéressé peut
recourir contre la décision au conseil d'administration ;
ce recours est sans effet suspensif.

Art. 79.

La Confédération contribue aux primes par un
subside qui égale 30 °/o pour une prime journalière
de un centime et qui, diminuant de 1 °/° Pour

chaque augmentation de un centime dans le mon-
tant de la prime journalière, égale 16 °/o pour une
prime journalière de quinze centimes; il n'est pas
payé de subside au montant dont une prime jour-
nalière dépasse quinze centimes.

Le Conseil fédéral tranche sans appel toute con-
testation portant sur les subsides fédéraux.

Art. SO.
i

Le montant des subsides fédéraux est provisoire-
ment estimé par la direction et perçu par l'établis-
sement, pour une année d'avance.

A la fin de l'année, les subsides fédéraux sont
définitivement calculés d'après le total effectif des
primes de l'année ; l'insuffisance ou l'excès du mon-
tant perçu d'avance fait l'objet d'une perception
complémentaire ou d'une compensation.

Art. 81.

Le montant des parts de primes non couvertes
par les^'subsides fédéraux (primes restantes) est,
pour tous les assurés d'une même entreprise, pro-
visoirement* calculé par la direction et payé par
l'employeur, pour une année d'avance; ce calcul se
base sur le total des gains journaliers de l'année
précédente dans la même entreprise ou, pour une
entreprise nouvellement fondée, sur le total probable
des gains journaliers jusqu'à là fin de l'année.

A la fin de l'année, les primes restantes sont
définitivement calculées d'après le total effectif des
gains journaliers de l'année; l'insuffisance ou l'excès
du montant payé d'avance fait l'objet d'une per-
ception complémentaire ou d'une compensation, lors

. . . En cas de retard inexcusable et pour la durée
de. ce retard, le montant de primes à la charge de
l'employeur (art 79, lettre a) peut être majoré à con-
currence du triple.

. . . articles 76 ou 77 sont . . .

Dans un délai de vingt jours à compter de cette
communication, . . . . recourir au conseil . . .

Les décisions de classement, devenues définitives,
lient les tribunaux.

La Confédération contribue aux primes par un
subside de un demi pour cent "des salaires.

Le reste des primes est à la charge :
a. de l'employeur, pour trois quarts,
b. de l'assuré, pour un quart.

(Biffer cet article ; voir l'art. 83 bis.)

Le montant de primes à la charge de l'employeur
et des assurés (art. 79, alinéa 2) est, pour tous les
assurés d'une même entreprise, provisoirement cal-
culé par l'établissement et payé par l'employeur,
dans la règle pour une année d'avance; ce calcul
se base sur le total des salaires de l'année précé-
dente dans la même entreprise ou, pour une entre-
prise nouvellement fondée, sur le total probable des
salaires jusqu'à la fin de l'année.

A la fin de l'année, le montant des primes à la
charge de l'employeur et des assurés est définitive-
ment calculé par l'établissement, d'après le total
effeclif des salaires de l'année; l'insuffisance ou l'excès
du montant payé d'avance pour l'année écoulée fait
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du paiement provisoire des primes restantes de
l'année nouvelle.

Le résultat de ces calculs est communiqué par
écrit à l'employeur, qui doit dans les trente jours
payer à l'établissement, sans frais pour ce dernier,
la somme indiquée; un recours sans effet suspensif
au tribunal des assurances demeure réservé (art. 88,
lettre c).

En cas de retard inexcusable dans le paiement,
les primes afférentes au temps du retard peuvent
être majorées à concurrence du quintuple, sans que
la Confédération contribue au montant. de la ma-
joration ni que l'employeur puisse s'en récupérer
sur les assurés.

Art. 82.

Si en cours d'année il paraît probable que les
primes restantes calculées à la fin de l'année
atteindront un montant notablement supérieur à celui
que l'employeur a payé d'avance, la direction peut
exiger de ce dernier un paiement intermédiaire.

Les dispositions de l'article 81, alinéas 3 et 4,
sont applicables par analogie.

Art. 83.

L'employeur peut retenir, sur le salaire de ses
employés et ouvriers, au maximum un quart de
leurs primes restantes ; c^tte retenue ne peut toute-
fois être exercée, pour les primes restantes affé-
rentes à une période de paie, que sur le montant
des salaires de cette période ou de celle qui suit
immédiatement; toute autre mise à contribution de
l'assuré est interdite.

Les dispositions des articles 42, alinéa 2, 43,
77, alinéa 4, 81, alinéa 4 et 8, alinéa 2, demeurent
réservées. •

D. Assurance volontaire.

Art. 84.

Peuvent s'assurer à l'établissement, s'ils ont leur
domicile en Suisse:

l'objet d'une perception complémentaire ou d'une
compensation, lors du paiement d'avance pour l'année
nouvelle.

Les allocations supplémentaires régulières, en
argent ou en nature, sont comprises dans les salaires.

Aucun salaire d'une journée n'est porté en compte
pour plus de quatorze francs.

Le total des salaires de l'entreprise ressort des
inscriptions au registre du personnel (art. 44) ; si
ces inscriptions ne permettent pas des constatations
sûres, il est fait état d'autres renseignements et
l'employeur perd tout droit de contester le total -fixé.

La somme due par l'employeur est payable à
l'établissement, sans frais pour ce dernier, dans les
quatorze jours à compter de l'indication écrite de
son montant; un recours sans effet suspensif aux
tribunaux demeure réservé (art. 87 et 88).

En cas de retard dans le paiement et pour la
durée de ce retard, le montant de primes à la charge
de l'employeur (art. 79, lettre a) peut être majoré
à concurrence du triple.

Si en cours d'année il paraît probable que le
montant calculé à la fin de l'année sera notablement
supérieur à celui que l'employeur a payé d'avance,
l'établissement peut exiger un paiement intermédiaire.

Les dispositions de l'article 81, alinéas 6 et 7,
sont applicables à ce paiement,

Le montant de primes à la charge des assurés
(art. 79, lettre b) est retenu par l'employeur sur
les salaires ; cette retenue ne peut toutefois s'exercer,
pour le montant afférent à une période de paie, que
sur les salaires de cette période ou de celle qui
suit immédiatement ; toute aulre mise à contribution
des assurés est interdite.

Art. 83 bis.

Les subsides fédéraux (art. 79, alinéa 1) sont
provisoirement estimés et perçus par l'établissement,
pour une année d'avance.

A la fin de l'année, les subsides sont définitive-
ment calculés par l'établissement, d'après le total
effectif des salaires de l'année ;• l'insuffisance ou
l'excès du montant perçu d'avance fait l'objet d'une
perception complémentaire ou d'une compensation.

Peuvent être assurés, s'ils sont âgés d'au moins
quatorze ans révolus, domiciliés en Suisse et non
tenus à l'assurance, et si leur revenu annuel n'excède
pas trois mille francs;
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a. les employés et ouvriers de l'agriculture, des
arts et métiers ou de la petite industrie, les
personnes qui travaillent dans l'industrie à
domicile, ainsi que les domestiques et jour-
naliers ;

b. les employeurs d'assurés obligés;

o. les employeurs de l'agriculture, des arts et
métiers ou de la petite industrie, si tous leurs
employés et ouvriers sont assurés à l'établisse-
ment.

L'Assemblée fédérale peut étendre le service de
l'établissement à d'autres domaines de l'assurance
volontaire contre les accidents.

Art. 85.

Les assurés désignés sous lettre a de l'article 84
ont droit au même subside fédéral que les assurés
obligés (art. 79.)

L'Assemblée fédérale peut accorder aux per-
sonnes assurées en vertu des lettres b ou c de
l'article 84, ou ensuite d'une extension (art. 84,
alinéa 2), un subside fédéral qui ne dépassera pas
celui prévu par l'article 79.

Art. 86.

Le Conseil fédéral détermine l'objet, les presta-
tions et le mode des assurances volontaires prévues
à l'article 84.

E. Tribunal des assurances.

Art. 87.

Le tribunal des assurances comprend trois juges
et cinq suppléants.

Les membres en sont nommés pour six ans par
l'Assemblée fédérale.

Le tribunal a son siège à Berne; il peut aussi
tenir audience dans un autre lieu.

a. les employés et ouvriers de l'agriculture, de
la silviculture, des arts et métiers, de la petite
industrie, du commerce ou de l'industrie hôte-
lière, les personnes travaillant dans l'industrie
à domicile, ainsi que les domestiques et journa-
liers ;

b. les autres personnes travaillant dans l'agricul-
ture, la silviculture, les arts et métiers, la
petite industrie, le commerce ou l'industrie
hôtelière, si elles n'occupent ni employés
ni ouvriers ou si tous leurs employés et
ouvriers sont assurés à l'établissement;

c. les employeurs d'assurés obligés.

L'Assemblée fédérale peut . . .

La Confédération contribue aux primes des
assurés désignés sous l'alinéa 1 de l'article 84, par
un subside de un demi pour cent du gain pris pour
base de l'assurance.

L'Assemblée fédérale règle le détail des assu-
rances volontaires, en tenant compte des circon-
stances spéciales de l'agriculture, notamment en ce
qui touche le service des avis, la prévention des
accidents, les prestations de l'assurance, la couver-
ture de la responsabilité vis-à-vis des tiers et le
calcul des primes.^

E. Service judiciaire.

Les cantons désignent une instance cantonale
unique, pour le jugement des contestations portant:

a. entre un assuré ou un tiers et l'établissement
suisse d'assurance contre les accidents, sur
les prestations imposées à l'établissement par
la présente loi;

b. sur les prétentions élevées par .l'établissement
en vertu de la présente loi, y compris les
actions en dédommagement ou en restitution
fondées sur les articles 47, alinéa 3, ou 69;

c. entre l'établissement et une caisse reconnue
d'assurance contre les maladies, sur les préten-
tions élevées en vertu de la présente loi.

Pour le jugement de ces contestations, les can-
tons doivent pourvoir à ce que la procédure soit
aussi simple et rapide que possible ; ils doivent ac-
corder à un plaideur indigent, sur la requête, le
bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la dis-
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Art. 88.

Le tribunal des assurances connaît, en première
et dernière instance, des contestations portant :

a. entre un assurré ou une autre personne et
l'établissement suisse d'assurance contre les
accidents, sur les prestations imposées à l'é-
tablissement par la présente loi, sur leur dé-
chéance totale ou partielle, leur affectation à
un but spécial (art. 57, alinéas 1er à 3), leur
rachat, leur compensation, leur restitution ou
leur prescription;

b. sur les prétentions élevées par un tiers contre
l'établissement, en vertu des articles 51, 52,
53, 54 ou 57, alinéa 2;

c. sur les prétentions élevées par l'établissement
en vertu de la présente loi, y compris les
actions en dédommagement ou en restitution
fondées sur les articles 42, alinéa 2, 47, ali-
néa 3, ou 69 ;

d. entre l'établissement et une caisse reconnue
d'assurance contre les maladies, sur des pré-
tentions élevées par l'une des parties en vertu
de la présente loi.

Dans les contestations portant sur les primes,
le tribunal est lié par les décisions prises en appli-
cation des articles 76 à 78.

La fixation du gain journalier (art. 74,-par la
direction, ne lie pas le tribunal dans les contesta-
tions portant sur les primes ou sur les presta-
tions de l'assurance.

Le recours exercé par l'établissement contre un
tiers, en vertu de l'article 72, relève des tribunaux
ordinaires.

Il en est de même des contestations entre un
employé ou ouvrier, touchant une retenue de sa-
laire en raison des primes (art. 83).

Art. 89.

Le tribunal siège aussi souvent qu'une expé-
dition rapide des affaires l'exige.

Les débats et la délibération du tribunal sont
publics.

La Confédération supporte les frais ; toutefois,
des frais spéciaux du tribunal peuvent être mis à
la charge de la partie succombante. Celle-ci peut être
condamnée à des dépens en faveur de sa partie
adverse.

Quant au reste, l'Assemblée fédérale fixe souve-
rainement la procédure et l'organisation du tribunal,
ainsi que les traitements de son personnel.

pense de tous dépôts, frais d'expertises, émoluments
de justice et taxes de timbre.

Les dispositions édictées par les cantons en exé-
cution du présent article sont soumises à l'appro-
bation du Conseil fédéral

Le for des actions prévues au présent article
et ouvertes contre l'établissement est au siège de
co dernier ou suivant le choix du demandeur, au
lieu de son domicile en Suisse.

Les prononcés de l'instance cantonale, dans les
contestations prévues à l'article 87, peuvent faire
l'objet d'un recours au tribunal des assurances., si
la valeur litigieuse est d'au moins mille francs.

L'Assemblée fédérale fixe l'organisation et la
procédure du tribunal des assurances; elle nomme
les juges pour six ans.

Le tribunal a son siège à Lucerne ; il peut aussi
tenir audience dans un autre lieu.

La Confédération supporte les frais du tribunal;
toutefois, un plaideur téméraire peut être condamné
à leur remboursement, de même qu'au paiement de
dépens à sa partie adverse.

Art. 89 bis.

Sur plainte de la direction de l'établissement,
toute contravention intentionnelle aux articles 44,
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TITRE TROISIÈME ,

Dispositions pénales, finales et transitoires.

Art. 90.

Au sens des articles 6, lettres a, et 11, l'affilia-
tion à une caisse suisse quelconque d'assurance
contre les maladies, antérieurement à l'expiration
d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, est considéré comme affiliation à une
caisse reconnue.

Art. 91.

Le Conseil fédéral peut supprimer les subsides
fédéraux (art. 19, 79 et 85) en ce qui touche les
ressortissants d'un Etat étranger dont la législation,
en matière de prévoyance contre les maladies, les
accidents,Ma vieillesse, l'invalidité ou la mort, trai-
terait les citoyens suisses ou les personnes habitant
la Suisse moins favorablement que les ressortissants
ou habitants de cet Etat.

La même faculté appartient Conseil fédéral en
ce qui touche les assurée domiciliés hors de Suisse.

Si, en une des matières énumérées à l'alinéa 1", la
législation d'un Etat étranger attache un désavantage
au fait qu'une personne est citoyen suisse ou habite
la Suisse, au lieu d'être ressortissant ou habitant
de cet Etat, le Conseil fédéral peut, quant aux pres-
tations de l'établissement suisse d'assurance contre
les accidents, statuer le même désavantage pour les
ressortissants ou habitants de cet Etat.

Art. 92.

Seront déférés par le Conseil fédéral aux tribu-
naux pénaux des cantons, les représentants d'une
caisse reconnue d'assurance contre les maladies
qui, dans les comptes ou autres informations destinées
à l'autorité fédérale, exposeraient intentionnellement
d'une manière inexacte la situation de cette caisse.
Les contrevenants seront passibles d'une amende de
mille francs au maximum ou d'un emprisonnement
n'excédant pas trois mois; ces peines pourront être
cumulées. _

45 ou 77, alinéa 3, ou aux ordonnances rendues
en exécution de ces articles sera punie, par les tribu-
naux pénaux des cantons, d'une amende de cinq
à cinq cents francs; en cas de récidive, l'amende
pourra être doublée ou accompagnée d'un empri-
sonnement n'excédant pas trois mois.

L'employeur répond du paiement de l'amende'
prononcée contre son représentant.

La conversion des amendes irrécouvrables et la
prescription sont régies par les articles 8, 34 et 35
du code pénal fédéral, du 4 février 1853.

Demeurent réservées, toutes poursuites en vertu
des lois pénales générales de même que les sanc-
tions civiles instituées par la présente loi.

Dispositions finales et transitoires.

Au sens des articles 12 et 12 bis, lettre «
l'affiliation .. .

... un an à compter de l'entrée . . .

.. . prévoyance pour le cas de maladie, d'accident,
de vieillesse, d'invalidité ou de décès, traiterait.

(Biffer cet article; voir les art. 18bis et 89bis)
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Sur plainte de la direction de l'établissement
suisse d'assurance contre les accidents, toute con-
travention intentionelle aux articles 41, alinéa 2, 44,
45, 77, alinéa 3, ou 83 sera punie, par les tribu-
naux pénaux des cantons, d'une • amende de cinq
à cinq cents francs; en cas de récidive, l'amende
pourra être doublée ou accompagnée d'un emprison-
nement n'excédant pas trois mois.

L'amende est prononcée contre l'employeur pour
les fautes de son représentant.

La conversion des amendes irrécouvrables et la
prescription sont régies par les articles 8, 34 et
35 du code pénal fédéral, du 4 février 1853

Les articles 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155,
157, et 160 à 173 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fédérale, du 22 mars 1893, règlent la procédure.

Art. 93.

Les délais fixés par la présente loi s'entendent
de jours pleins.

Si le dernier jour tombe sur un dimanche ou
sur un jour légalement férié, le délai expire le pre-
mier jour ouvrable^qui suit.

Les écrits doivent être parvenus à leur destination,
ou avoir été remis à la poste suisse, au plus tard
le dernier jour du délai.

Art. 94.

La présente loi n'est pas applicable aux accidents
qui donnent lieu à prestations en vertu de la loi
fédérale du 28 juin 1901, sur l'assurance des mili-
taires contre les maladies et les accidents.

Art 95.

Sont abrogées, toutes dispositions de lois ou
d'ordonnances fédérales ou cantonales qui seraient
contaires à la présente loi notamment :

l'article 4 de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, du 23 mars 1877;

la loi fédérale sur la responsabilité civile des
fabricants, du 25 juin 1881, et la loi fédérale sur
l'extension de la responsabilité civile, du 26 avril
1887, en ce qui touche les accidents;

l'article 40 de la loi fédérale sur les installations
électriques à faible et à fort courant, du 24 juin
1902;

la loi fédérale sur la responsabilité civile des
entrepises de chemins de fer et de bateaux à vapeur
et des postes, du 28 mars 1905, de même que
l'article 18 de loi fédérale sur la régale des postes
du 5 avril 1894, en ce qui touche les accidents
subis par les employés ou ouvriers de ces entreprises.

Art. 96.

En tant que les dispositions mentionnées à l'article
95'cessent d'être applicables, elles sont remplacées
par celles du code fédéral des obligations, du 14
juin 1881.

Toutefois, en cas d'accident subi par un assuré
de l'établissement suisse, l'assuré ou ses survivants
(art. 61) ne peuvent, pour la part du dommage
non couverte par l'assurance, faire valoir un droit
à dédommagement contre l'employeur de l'assuré,

les articles 4 et 5, lettre d, de /a loi

. . .du 26 avril 1887:
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lorsqu'il supportait au moins trois quarts des primes
restantes ou contre un parent, employé ou ouvrier
de cet employeur, que si ces tiers ont causé l'ac-
cident intentionnellement, par un fait délictueux ou
dolosif, ou par une faute grave.

Art, 97.

L'article 341 du code fédéral des obligations,
.du 14 juin 1881, est modifié dans ce sens que, si
celui qui a engagé ses services est membre d'une
caisse reconnue d'assurance contre les maladies et
si le maître supportait au moins la moitié des contri-
butions, ce dernier,

a. au cas prévu à l'alinéa rr, ne doit durant
une maladie que l'excédent de la rémunération sur
l'indemnité de chômage fournie par la caisse pour
le même temps ;

b au cas prévu à l'alinéa 2, n'est tenu de procu-
rer les soins et les secours médicaux que s'ils ne
sont pas fournis par la caisse.

Les dispositions du même article demeurent sans
application, si celui qui a engagé ses services est
assuré auprès de l'établissement suisse, le maître
supportant au moins trois quarts des primes restan-
tes, et qu'ensuite d'accident l'assuré subisse une
maladie pour laquelle l'établissement fournit des
prestations.

Art. 98.

En dérogation à l'article 26, alinéas 2 et 3, le
conseil d'administration de l'établissement suisse d'assu-
rance contre les accidents sera, pour une première
période de trois ans, nommé par le Conseil fédéral
et composé de trente membres

Art. 99.

Le Conseil fédéral est chargé, de l'exécution de
la présente loi ; il rend à cet effet les ordonnances
nécessaires.

Art. 100. '

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à
la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les
votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux
de publier la présente loi et de fixer la date de son
entrée en vigueur.

... lorsque cet employeur supportait au moins trois
quarts des primes à payer après déduction du sub-
side fédéral, ou contre ...
... ces personnes ont . . .

alinéa le' de l'article 341, ne doit

alinéa 2 de l'article 341, n'est tenu

... des primes à payer après déduction du subside
fédéral, et si ensuite d'accident l'assuré subit une
maladie ...
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Abänderungsanträge des Bundesrates zu den An-
trägen der nationalrätlichen Kommission.

9. Juni 1908.

Art. 11. Aerzte- und Apotbekerîrage. Festhalten
an der vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelung
des Verhältnisses.

Art. 20, Absatz 2, Streichung der Bestimmung
der nationalrätlichen Kommission, wonach der
Bund an solche Gemeinden Beiträge leistet, wo keine
anerkannte Krankenkasse besteht und die Bildung
einer solchen nicht möglich ist.

Art 21. Als Sitz der Unfallversicherungsgesell-
schaft wird Luzern vorgeschlagen.

Art. 26. Der Kommission und den Räten wird
empfohlen, die Zahl der Verwaltungsräte tunlichst
herabzusetzen.

Art. 31 bis. « . . . entnommene Beträge sind von
der Anstalt zu ersetzen. Die Festsetzung der Frist
und der zu leistenden Ersatzbeträge werden jeweilen
von der Bundesversammlung bestimmt »

Art Slter. Der Bund übernimmt die Einrich-
tungskosten und Vi der Verwaltungskosten der An-
stalt.

Statt der Art. 34—37:
Art. 34 Die Anstalt ist jederzeit befugt, einer

anerkannten Krankenkasse die Besorgung eines
Krankheitsfalles mit bezug auf einen Versicherten,
der sich im Bereiche dieser Krankenkasse befindet,
gegen Vergütung zu übertragen.

Diese Uebertragung kann mit bezug auf eine
bestimmte Klasse oder Gruppe von Versicherten
zum voraus, auf dem Wege der Rückversicherung,
oder mit bezug auf einen einzelneu Krankheitsfall
stattfinden.

Der Bundesrat wird auf dem Verordnungswege das
Verhältnis der Anstalt zu den anerkannten Kranken-
kassen mit bezug auf die Uebertragung der Be-
sorgung von Krankheitsfällen an dieselben feststellen.

Art. 46, Absatz 2. Berufskrankheiten streichen.
Im Falle, dass der Antrag des Bundesrates ange-

nommen würde, ist Absatz 3 des Art 95 nach
Antrag des Bundesrates zu redigieren, d. h. die
Worte «mit bezug auf Unfälle» bleiben stehen.

Art. 57, Absatz 2 Festhalten am Vorschlage des
Bundesrates.

Art 70. Streichung von Absatz 2 des Kommis-
sionalan träges.

Art. 74 An der Bestimmung in Absatz 5 des
bundesrätlichen Entwurfes wird grundsätzlich fest-
gehalten.

Art. 79. Absatz \. «Der Bund leistet an die Ge-
samtheit der Prämien einen Beitrag . . . » etc.

Amendements du Conseil fédéral aux propositions
de la commission du Conseil national.

9 juin^l908.

Art. 11. Question des soins médicaux et des
médicaments. Maintenir la manière de régler cette
question proposée par le Conseil fédéral.

Art. 20. 2e alinéa. BiSer la disposition de la
commission du Conseil national, suivant laquelle la
Confédération accorde des subsides aux communes
où il n'existe pas de caisse reconnue et où il n'est
pas possible d'en créer.

Art. 21. On propose Lucerne comme siège dô
l'établissement suisse d'assurance contre les acci'
dents.

Art 26. Il est recommandé à la commission et
aux conseils de réduire le plus possible le nombre
des membres du conseil d'administration,

Art. 31 bis. «. . . les montants empruntés doivent
être restitués par l'établissement L'assemblée fédé-
rale fixe chaque fois le délai et les montants à
rembourser. »

Art. 31 ter. La Confédération supporte les frais
d'installation et % des frais d'administration de
l'établissement

Au lieu des art. 34 à 37:
Art 34 L'établissement peut en tout temps,

moyennant indemnité, confier à une caisse reconnue
un cas de maladie concernant un assuré domicilié
sur le territoire auquel s'étend l'activité habituelle
de cette caisse.

Ce transfert peut avoir lieu en ce qui concerne
une classe ou un groupe déterminé d'assurés; il aura
lieu alors d'avance et par voie de réassurance; il
peut avoir lieu aussi en ce qui concerne un cas
isolé.

Le Conseil fédéral déterminera par voie d'or-
donnance le rapport de l'établissement aux caisses
reconnues, ea ce qui concerne les cas de maladie
confiés à des caisses.

Art 4G, 2« alinéa, maladies professionnelles, biffer.
Dans le cas où la proposition du Conseil fédéral

serait adoptée, l'alinéa 3 de l'article 95 doit être
rédigé comme le propose le Conseil fédéral; en
d'autres termes les mots «en ce qui touche les
accidents» doivent être maintenus.

Art. 57, 2° alinéa. Maintenir la proposition du
Conseil fédéral.

Art. 70. Biffer le 2« alinéa de la proposition de
la commission.

Art. 74. La disposition du 5« alinéa du projet
du Conseil fédéral est maintenue en principe.

Art. 79. l«* alinéa. «La Confédération contribue à
l'ensemble des primes par un subside . . . » etc.
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Nationalrat — Conseil national
Sitzung vom 9, Juni 1908, vormittags 8 UÌir — Séance du 9 juin 1908, à 8 heures du matin

Vorsitz: 1 „ _. .
Présidence : | Hr' S*eiser

Tagesordnung: — Ordre du jour:

Bundesgesetz betreffend die Kranken- nnd Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

E i n t r e t e n s frage. — Entrée en matière.

flirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Am 25. März 1885 wurde im Nationalrat die
Motion Klein angenommen folgenden Inhalts:

«Der Bundesrat wird eingeladen :
1. Die Gesetze über die Haftpflicht vom 1. Juli

1875 und vom 25. Juni 188l im Sinne der Ausdeh-
nung der Haftpflicht und zum Zwecke der Erleich-
terung der Geltendmachung der Entschädigungsan-
sprüche einer Revision zu unterstellen;

2. Die Frage zu untersuchen und darüber Bericht
zu erstatten, ob nicht eine allgemeine, obligatorische
Arbeiterunfallversicherung anzustreben sei».

Veranlasst wurde diese Motion wohl durch die
Entwicklung einerseits der Gesetzgebung im Aus-
lande und im Inlande, anderseits namentlich auch
durch die grosse Entwicklung der Industrie in der
Schweiz selbst. Im Jahre 1871 hatte Deutschland
ein Gesetz über die Haftpflicht in den Fabriken und
in den Eisenbahn- und Transportanstalten erlassen.
Dieses Gesetz sah aber nur für die Eisenbahnen den
Schutz für sog. Zufallshaft vor. Mit bezug auf den
Fabrikbetrieb schloss es sich der französischen Ge-
setzgebung an, die nur dahin ging, dass sie den
Arbeitgeber verantwortlich machte, wenn ein Un-
fall im Betrieb durch sein eigenes Verschulden oder
durch das eines seiner Angestellten herbeigeführt
wurde. Im Jahre 1875 erliess die Schweiz das Ge-
setz über die Haftpflicht der Eisenbahnen und der
Dampfscbiffunternehmungen, im Jahre 1877 erschien
das Gesetz über das Fabrikwesen und in Ausführung
von dessen Art. 5 entstand im Jahre 1881 das
Fabrikhaftpflichtgesetz. Im letztern wurde nun die
Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für den Unfall
im Betrieb überhaupt ausgesprochen. Durch diese
Einführung der Zufallshaft in die Arbeiterschutzge-
setzgebung hatte die Schweiz einen ganz bedeuten-
den Vorsprung gegenüber den Nachbarstaaten er-
zielt. Allein diese Gesetzgebung wurde nicht so
ohne weiteres angenommen. Eine Zeitlang war die
Bewegung gegen dieselbe so gross, dass sogar das
Haftpflichtgesetz gefährdet erschien. Auf der einen
Seite musste es stossen, dass dieser Gesetzgebung

nur eine beschränkte Anzahl von Betrieben unter-
stellt war, auf der ändern Seite lehnten sich Indu-
strie und Gewerbe gegen die ihr auferlegte Last
auf. Unterdessen halte Deutschland den Weg der
Arbeiterversicberung betreten. Wohl hatte auch
dieses Vorkommnis mit Veranlassung gegeben zu
der Motion Klein, namentlich zu ihrem zweiten
Teil, indem doch gerade auch für den demo-
kratischen Staat das System der Versicherung den
Vorzug verdient. Der erste Teil der Motion erhielt
seine Ausführung in der Ausdehnung der Haftpflicht
durch die Haftpflichtnovelle vom Jahre 1887, die
im allgemeinen unter dem Namen t Gesetz über die
erweiterte Haftpflicht]) bekannt ist, die aber auch
noch zwischen den ihr unterstellten Betrieben
Unterschiede machte und namentlich mit bezug
auf die Arbeiterzahl nicht gleiches Recht herstellte.
Längere Zeit brauchte die Ausführung des zweiten
Teils der Motion. Erst als der Vorsteher des Indu-
striedepartements, unser verehrter Herr Bundesrat
Deucber Hand an das Werk legte und von ver-
schiedenen Seiten Gutachten einholte, ging es in
der Vorberatung über die Ausführung dieses Teiles
der Motion wieder vorwärts. Ich kann mir nicht
versagen, Ihnen hier eine Stelle aus einem solchen
Gutachten zu zitieren:

«Versicherung heisst die neue Parole, Haftpflicht
bedeutet den Streit, Versicherung den Frieden.
Versicherung ist die Verteilung der Gefahr auf viele
und damit Verminderung der Gefahr für den Ein-
zelnen. Vereinigen wir möglichst viel gefährdete
Arbeitgeber zu einer grossen Gesamtheit und ver-
sichern wir bei ihr möglicht viel gefährdete Ar-
beiter.»

Das Resultat der Untersuchungen war dann der
Antrag des Bundesrates auf Revision der Bundes-
verfassung. Am 26. Oktober 1890 wurde der neue
Artikel 34 bis durch das Volk mit 283,000 Ja gegen
92,000 Nain und 20l/s Standesstimmen gegen 1%
angenommen. Vorgängig der Abstimmung und der
Beratung in den Räten, hatte der Bundesrat noch
Gutachten eingeholt von Seite der Herren Forrer
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und Kinkelin. Im Jahre 1891 erteilte er Herrn Natio-
nalrat Forrer den Auftrag zur Ausarbeitung eines
bezüglichen Gesetzes. Die Beratungen über dieses
Gesetz und die öffentliche Diskussion, die sich daran
anschloss, sind Ihnen wohl noch allen in Erinne-
rung, so dass ich nicht nötig habe, auf die Details
einzutreten. 117,000 Unterschriften hatten die Volks-
abstimmung verlangt. Am 20. Mai 1900 lehnte das
Schweizervolk mit 341,000 Stimmen gegen 148,000
die Annahme des neuen Gesetzes ab. Und doch
hatten vorher der Nationalrat mit allen gegen eine
und der Ständerat einstimmig die Vorlage zu der
ihrigen gemacht. Damit war ein Werk zu Fall ge-
bracht, das berufen gewesen wäre, grossen Segen
zu stiften, und dem auch die Gegner die Anerken-
nung nicht versagen konnten, dass es ein gross-
zügige.«, konsequent durchgeführtes Werk sei. Für
einmal blieb nur das Bedauern übrig über die Tat-
sache, dass diese Arbeit nicht zu einem bessern
Resultate geführt hatte und sodann der Trost, dass
der Gedanke der Versicherung überhaupt im Volke
nun einmal doch so stark Wurzel gefasst habe, dass
er in der einen oder ändern Form wieder erstehen
musste. Immerhin hatte dieser Ausgang überrascht.

Worin bestand wohl die Meinungsverschieden-
heit zwischen den fast einstimmigen Räten und dem
Volksentscheid? Gaben die Krankenkassen den Aus-
schlag, die für ihre Selbständigkeit Bedenken hatten,
oder war es die Einbeziehung eines zu grossen
Teiles des Volkes in das Obligatorium? War es das
Bedenken gegen zu grosse Belastung der Arbeit-
geber, war es die Furcht vor den etwas strengen
und komplizierten Vorschriften des Gesetzes, hatte
scbliesslicb ängstliche Behütung der Kantons- und
Bundesfinanzen den Ausschlag gegeben, oder war
vielleicht gar die Begeisterung, die sich bei der
Annahme des Verfassungsartikels geltend gemacht
hatte, geschwunden? Nur wenige hatten allerdings
vor der Abstimmung erklärt, sie seien mit der Ver-
sicherung überhaupt nicht einverstanden und wün-
schen die Ausdehnung der Haftpflicht, oder sie seien
eher für Einführung der allgemeinen unentgeltlichen
Krankenpflege. Es musste wohl einige Zeit ver-
streichen, bis aus der abgeschlossenen Diskussion
über das Gesetz wieder ein bestimmtes Resultat
vorlag und bis man sich in der Situation über-
haupt zurecht fand. Bei aller Würdigung der Grün de
der Gegner und ihres Erfolges durfte doch nicht
riskiert werden, dass bei der Ausarbeitung eines
neuen Werkes das Hauptziel und die Absicht selbst
Schaden leiden.

Eine vorgängige Erledigung fand die Militärver-
sicherung, die einen Teil der Vorlage vom Jahre
1899 und 1900 gebildet hatte.

Eine rasche Entwicklung nahm indessen im Aus-
land die Versicherung auf den verschiedensten Ge-
bieten. Deutschland hatte bereits im Jahre 1883 die
Zwangsversicherung eingeführt in der Krankenver-
sicherung für gewerbliche Arbeiter, Angestellte und
Betriebsbeamte mit einem Jahresgehalt bis zu
2000 Mark, sodann einen statutarischen Versiche-
rungszwang für Hausindustrie und landwirtschaft-
liche Arbeiter, weiter eine freiwillige Versicherung
für die nichtversicherungspflichtigen Arbeiter, Be-
triebsbeamten und Dienstboten mit einem Jahresver-
dienst von unter 2000 Mark. Die Versicherung selbst
wurde den örtlichen Krankenkassen übertragen, und

die Beiträge dafür werden aufgebracht von den
Arbeitern mit je 8/3> voni Arbeitgeber mit je
'/s des Lohnes. Dafür wird geleistet: freie Kur
und Krankengeld, 50% des Durchschnittslohnes,
während 26 Wochen (ursprünglich nur 13 Wochen)
oder freie Anstaltspflege nebst der Hälfte des Kran-
kengeldes für Angehörige, ferner im Todesfall ein
Sterbegeld.

In der Unfallversicherung hatte Deutschland fol-
gende Ordnung: Zwaogsversicheruog für Arbeiter
und Betriebsbeamte mit einem Jahresgehalt bis zu
3000 Mark in Gewerbe und Landwirtschaft, statu-
tarische Versicherung für höhere Betriebsbeamte
und für kleine Betriebsunternehmer mit einem
Jahresgehalt von über 3000 Mark. Die Versicherung
wird abgeschlossen bei Berufsgenossenschaften auf
Gegenseitigkeit mit Selbstverwaltung; die Beiträge
werden einzig vom Unternehmer erhoben und zwar
gemäss Arbeitsverbrauch und Unfallgefabr. Die Lei-
stungen der Unfallversicherung beginnen von der
14. Woche nach Eintritt des Unfalles an (bis und
mit der 13. Woche fällt der Unfall der Krankenver-
sicherung zu) mit 66*/a % des Jahreslohnes als Rente
während der Dauer der Erwerbsunfähigkeit. Dazu
freie Kur und Anstaltspflege.

Weiter hat das Deutsche Reich die Invaliden-
versicherung eingeführt als Zwangsversicherung für
alle Lohnarbeiter und Angestellten mit einem Jahres-
gehalt bis zu 2000 Mark, kleinere Betriebsunter-
nehmer und Hausgewerbetreibende durch speziellen
Beschluss des Bundesrates. Dann besteht die frei-
willige Versicherung für nichtversicherungspflicbtige
Arbeiter, Angestellte und kleine Unternehmer. Die
Versicherung geschieht durch die territoriale Ver-
sicherungsanstalt; die Beiträge werden vom Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte aufgebracht;
das Reich leistet einen jährlichen Zuschuss von
50 Mark an die Renten ; die Leistung ist eine Inva-
liden- oder Altersrente für die Erwerbsunfähigen
nach 200 Beitragswochen oder an 70jährige nach
1200 Beitragswocben. Ausserdem ist eine mit Ange-
hörigenunterstützung verbundene Krankenfürsorge
für erkrankte Versicherte zuerkannt. Die Invaliden-
rente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter
jeder Versicherte, welcher dauernd erwerbsun-
fähig ist.

Oesterreich hat die Krankenversicherung eben-
falls auf dem Wege der Zwangsversicherung und
der Freiwilligkeil geordnet. Die erstere gilt für Ar-
beiter und Betriebsbeamte im Gewerbe, die zweite
für Landwirtschaft und Hausindustrie ; die Versiche-
rung geschieht durch die örtlichen Krankenkassen;
der Beitrag ist wie in Deutschland verteilt auf den
Arbeiter mit '/3> a«f den Arbeitgeber mit '/3- Die

Unfallversicherung hat Oesterreich als Zwangsver-
sicherung für Arbeiter und Betriebsbeamte mit
einem Jahresgehalt bis zu 2000 Mark eingeführt und
zwar im Gewerbe und in landwirtschaftlichen
Motorbetrieben; sodann besitzt es die freiwillige
Versicherung für Unternehmer und nichtversiche-
rungspflichtiges Personal mit einem Jahresgehalt
bis zu 2000 Mark; versichert wird bei den ter-
ritorialen Versicherungsanstalten; daneben besteht
noch eine Berufsgenossenschaft für Eisenbahner,
Die Beiträge werden erhoben mit 90 % von den
Unternehmern, mit 10 % von den Arbeitern gemäss
Arbeitslohn und Unfallgefahr. Die Leistungen he-
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stehen in einer Unfallrente, 50 % des Lohnes an
den Verunfallten und 50 % an die Hinterbliebenen.
Eine Invalidenversicherung besitzt Oesterreich nicht,
aber es machen sich gegenwärtig bedeutende Be-
strebungen für deren Einführung geltend. Zurzeit
besteht blos eine Zwangsversicherung für die Berg-
leute, die etwa 150,000 Mann umfasst.

Frankreich besitzt die freiwillige Krankenver-
sicherung für Arbeiter aller Berufszweige, eine
Zwangsversicherung für Bergleute mit einem Jahres-
einkommen bis zu 2500 Franken. Die Unfallver-
sicherung in Frankreich besteht als freiwillige Ver-
sicherung für Arbeiter und Betriebsbeamte in Ge-
werbe und Handel mit Jabresverdienst bis zu 2500
Franken und als Zwangsversicherung für Seeleute
durch eine Staatsanstalt; die Versicherung der erst-
genannten Kategorie kann erfolgen bei der Staats-
anstalt oder bei einer Privatgesellschaft.

Aus dieser kurzen Zusammenstellung ergibt sich
ganz allgemein, dass das Ausland uns im Ausbau
seiner Arbeiterversicherung bedeutend voraus ist.
Es war daher gewiss nur zu begrüssen, dass schon
im Dezember 1906 den eidgenössischen Bäten eine
neue Vorlage unterbreitet wurde. Diese Vorlage gab
Veranlassung zu einer grossen Anzahl von Meinungs-
äusserungen aus dem Volke. Ihrer Kommission wur-
den nicht weniger als 47 solcher Eingaben einge-
reicht. Sie alle wurden nicht nur einer Prüfung,
sondern einer eingehenden Durcharbeitung unter-
worfen. Die Kommission hat sich überdies nicht
nur darauf beschränkt, selbst Kenntnis von diesen
Eingäben zu nehmen, sondern sie hat auch noch
Fachleute um ihre Meinungsäusserung ersucht. Es
ist dann möglich geworden, Ihnen am 22. Mai einen
gedruckten Bericht vorzulegen. Er umfasst vor allem
die von der Kommission vorgenommenen Aende-
rungen. Es sind deren nicht wenige, und wie Sie
aus dem Inhalt des Berichtes wohl entnommen ha-
ben, nicht unwesentliche. Nichtsdestoweniger steht
die Kommission nicht an, der Arbeit hohe Aner-
kennung zu zollen als einer sorgfältig durchgear-
beiteten Vorlage und eines konsequent und logisch
aufgebauten Ganzen. Sie anerkennt namentlich auch
die knappe Form, in die das ganze Gesetz gebracht
wurde. Man wird ja verschiedenes vermissen, was
uns in der frühern Vorlage lieb geworden war;
allein ich glaube, wir müssen uns ein für allemal
auf den Standpunkt stellen, den Vergleich nicht
nur zu ziehen zwischen der neuen Vorlage und der
abgelehnten, sondern vielmehr zwischen der neuen
Vorlage und dem gegenwärtigen Zustand. Wir müs-
sen vor allem die Verbesserungen anerkennen,
welche die neue Vorlage gegenüber dem bisherigen
Zustande bringt. Die Kommission war in erster
Linie einig auch mit der Einschränkung des Obli-
gatoriums. ebenso einig darüber, dass Kranken- und
Unfallversicherung zugleich miteinandei geordnet
werden. Sie war namentlich der Ansicht, dass die
begeisterte Zustimmung, die seinerzeit der Verfas-
sungsartikel beim Volke gefunden hatte, namentlich
der gleichzeitigen Lösung der Kranken- und Unfall-
versicherung gegolten hatte. Gewiss machen sich
viele Stimmen geltend, man solle die Krankenver-
sicherung einzig ordnen; andere wiederum sähen
es lieber, wenn die Unfallversicherung beiseite ge-
lassen und dafür eher eine Invaliden- und Alters-
versicherung eingeführt würde. Es ist wohl nicht

nötig, darauf aufmerksam zu machen, dass eine
Regelung im letztern Sinne eine Verfassungsrevision
erfordern würde und dass es daher ein recht weiter
Weg wäre, bis man za einem Ausführungsgesetz ge-
langen würde. Wir halten überhaupt dafür, dass
Krankheit und Unfall in der Versicherung soweit
als nur immer möglich zusammen gebracht werden
sollen, sind sie ja doch in ihren unheilvollen Wir-
kungen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Betroffenen gleich schwer und gefahrdrohend. Beide
Versicherungsarten sollen daher darauf ausgehe:), Ge-
sundheit und Lebenskraft des Kranken und Verunfall-
ten möglichst bald wieder herzustellen. Die Vorlage
bringt nicht den engen Zusammenhang zwischen
Krankenversicherung und Unfallversicherung wie
die Vorlage von 1899. Gleichwohl stellt sie eine
glückliche Beziehung zwischen beiden her. Sie ver-
pflichtet die anerkannten Krankenkassen (deren An-
erkennung der Bundesrat auszusprechen bat) zur
Ausübung der Funktionen als Agentur für die Un-
fallversicherung und namentlich auch dazu, für
Rechnung der Unfallversicherung während den ersten
sechs Wochen eines Unfalles die Pflege zu über-
nehmen. Es wäre allerdings zur Durchführung
namentlich der Unfallversicherung einfacher ge-
wesen, wenn man erklärt hätte, dass jeder Ver-
sicherte der Unfallversicherungs-Anstalt ohne wei-
teres auch Mitglied einer Krankenkasse sein müsse.
Das hätte aber ohne weiteres auch mit sich ge-
bracht, dass eine öffentliche Krankenkasse hätte er-
richtet werden müssen, weil man ja nicht wohl
den Versicherten zwingen könnte, in eine Kranken-
kasse einzutreten, ohne dass ihm gleichzeitig die
Gewähr dafür geboten würde, dass diese Kasse ihm
auch ohne weiteres die Aufnahme gewährt. Zu
dieser Aufnahme können die gegenwärtigen Kranken-
kassen nicht gezwungen werden. Was die Ansicht
betrifft, man hätte nur die unentgeltliche Kranken-
pflege einführen sollen, so erlaube ich mir hier nur
beiläufig zu bemerken, dass die Untersuchung, die
sich auf dieselbe bezog, ergab, dass die Kosten
nach Abrechnung von 12'/o für diejenigen Fälle,
wo die unentgeltliche Krankenpflege nicht in An-
spruch genommen würde, 34 Millionen per Jahr
ausgemacht hätten. Das muss natürlich als eine für
unsere Verhältnisse unerschwingliche Summe be-
zeichnet werden. Ueberdies hält Ihre Kommission
immer noch an der Ansicht fest, dass das neue
Gesetz vor allem auch die Aufgabe hat, die Haft-
pflicht abzulösen und unsere gegenwartigen unhalt-
baren Verhältnisse in der Haftpflichtgesetzgebung
zu korrigieren.

Der gedruckte Bericht der Kommission gibt Ihnen
Auskunft über eine Reibe von Aenderungen, deren
Erwähnung ich der Detailberatung vorbehalten will.
Nur einiges sei hier noch hervorgehoben. Was die
Krankenversicherung betrifft, so ist von einzelnen
Seiten eingewendet worden, das sei eigentlich keine
Einrichtung der Krankenversicherung, wie sie die
Verfassung vorsehe. Sie werden sich aber durch
die Vorlage selbst überzeugen, dass doch jedenfalls
eine eingehende Neuordnung des Krankenkassen-
wesens eintritt, dass es aber im übrigen auch eine
Stärkung der Krankenkassen bedeutet, wenn wir so
grosse Beiträge beschliessen, wie der Bundesrat in
seiner Vorlage sie in Aussicht nimmt und wie sie
nun namentlich auch noch durch die Kommission
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bestimmt wurden. Wenn wir auch einerseits darauf
verzichtet haben, das Obligatorium in seiner frühem
Ausdehnung vorzuschlagen, möchten wir doch nicht
nur den Kantonen, sondern auch den Gemeinden
das Recht vorbehalten, das Obligatorium des Bei-
trittes zur Krankenkasse einzuführen. Damit wird
es einer Gemeinde möglich sein, mit Kenntnis der
besondern Verbältnisse dort für einzelne Kategorien,
z. B. bis zu einer gewissen Einkommensgrenze das
Obligatorium zu dekretieren und durchzuführen.
Dadurch ist wohl auch die spätere Einführung des
Obligatoriums richtig vorbereitet.

Bedeutende Verbesserung gegenüber dem gegen-
wärtigen Zustand und. damit eine Reorganisation
der Verhältnisse bei der Einrichtung der Kranken-
kassen bringt wohl auch die Einführung der Frei-
zügigkeit. Die Kommission hat die Beiträge des
Bundes für die Aufnahme von Frauen und Kinder
erhöht. Nachdem das Gesetz die Aufnahme der
Frauen vorschreibt, war man der Meinung, man
müsse diese Aufnahme den Krankenkassen durch
einen etwas erhöhten Beitrag im Verhältnis zu dem
erhöhten Risiko erleichtern. Wenn wir den Beilrag
für die Kinderversicherung bei den Krankenkassen
erhöhten, so glaubten wir dadurch, soweit es über-
haupt angeht, jener Bewegung Rechnung zu tragen,
die darauf hinzielt, die Kinderversicherung allge-
mein einzuführen. Das letztere wäre wohl ein Ex-
periment, dessen Ende heute niemand bestimmen
könnte, namentlich mit bezug auf die Lasten der
Krankenkassen und des Bundes. Wir haben aber
die Meinung, dass durch die Erhöhung des Beitrages
die Aufnahme der Kinder in die Versicherung
wesentlich erleichtert wird. Eine besondere Aus-
zeichnung hat die Kommission jenen Krankenkassen
zugedacht, welche nicht nur Geldeswert verabfolgen,
sondern auch die Krankenpflege und ärztliche Be-
handlung übernehmen, nämlich dadurch, dass sie
den erhöhten Bundesbeitrag von 1% Rappen nur
solchen Kassen zuteilt, welche Krankenpflege ver-
abfolgen und dazu noch wenigstens einen Franken
Krankengeld geben. Damit glaubten wir jene Kassen
zu ermutigen, welche die Krankenpflege wirklich
durchführen, und jene Kassen, die gegenwärtig nur
einen Geldbeitrag geben, dazu anzuspornen, auch
zum System der Krankenpflege und ärztlichen Be-
handlung überzugehen. Schliesslich ist ja doch wohl
das Hauptziel der Krankenversicherung nicht die
Verabfolgung von Geld während der Krankheits-
dauer, sondern vor allem aus die Lieferung der
nötigen Mittel zur Wiederherstellung in möglichst
kurzer Zeit der gestörten Gesundheit, des höchsten
Gutes des Arbeiters. Wenn wir in Betracht ziehen,
dass die Kassen so weiten Kreisen zugänglich sind,
so werden wir ja wohl auch einigermassen die
Entwicklung und die Wirkung ermessen können,
welche die allgemeine Verbesserung der Kranken-
pflege im ganzen Lande mit sich bringen wird.

Was die Unfallversicherung anbelangt, so haben
wir ihr ein Kapital von 10 Millionen aus dem eid-
genössischen Versicherungsfonds zugedacht. Wir
glaubten dies tun zu dürfen, um der Versicherungs-
anstalt am Anfang Schwierigkeiten mit bezug auf
die Geldbeschaffung zu ersparen und ihr überhaupt
auch für später eine bedeutend freiere Bewegung
zu sichern. Die Ausdehnung der Unfallversicherung
erstreckt sich, soweit das Obligatorium in Betracht

kommt, vorerst auf alle diejenigen Gewerbe, die bis
jetzt einem Haftpflicbtgesetz unterstellt waren, also
die Angestellten und Arbeiter

1. der Eisenbahn- und Dampfschiffahrts-Unterneh-
mungen und der Post;

2. der Betriebe, welche dem Bundesgesetz be-
treffend die Arbeit in den Fabriken, vom 23. März
1877, unterstellt sind;

3. der Gewerbe, in welchen explodierbare Stoffe
gewerbsmässig erzeugt oder verwendet werden;

4. der nachstehend verzeichneten Gewerbe und
Arbeiten, wenn die betreuenden Arbeitgeber während
der Betriebszeit durchschnittlich mehr als fünf Ar-
beiter beschäftigen:

a. das Baugewerbe;
b. die Fuhrhalterei, der Schiffsverkehr und die

Flösserei ;
c. die Aufstel lung und Reparatur von Telephon-

und Telegraphenleitungen, die Aufstellung und der
Abbruch von Maschinen und die Ausführung von
Installationen technischer Natur;

d. der Eisenbahn-, Tunnel-, Strassen-, Brücken-,
Wasser- und Brunnenbau, die Erstellung von Lei-
tungen, sowie dia Ausbeutung von Bergwerken,
Steinbrüchen und Gruben.

Bei den Gewerben die der erweiterten Haftpfl icht
unterstehen, hat die Kommission eine wesentliche
Aenderuüg vorgenommen. Der Entwurf sah vor,
dass diese der Versicherungspflicht unterstellt seien,
wenn die betreffenden Arbeitgeber während der
Betriebszeit durchschnittlich mehr als 5 Arbeiter
beschäftigen, z, B. Baugewerbe, Fuhrhaltereien, usw.

Es ist wohl schon lange als eine Ungerechtigkeit
empfunden worden, dass der Arbeiter, der einem
dieser Gewerbe angehört, dessen Arbeitgeber aber
nicht 5 Arbeiter beschäftigte, die Wohltat der Un-
fallversicherung nicht geniessen soll. Es ist ja ge-
wiss eine Ungleichheit, wenn das genau gleiche
Vorkommnis dem einen eine Entschädigung sichert,
während der andere loer ausgehen muss. Die Kom-
mission glaubte daher mit diesem System ein für
allemal brechen und die Zahl fünf beseitigen zu
sollen. Allerdings hat sie das nicht getan für die
eigentlichen Fabrikbetriebe selbst, weil es dort in
allzu vielen Fällen vorkommt, dass ein Betrieb erst
dann zum Fabrikbetrieb wird, wenn er wirklich dio
Bedeutung erhält, die ihm mit der Zahl von fünf
Arbeitern gegeben wird. Wir glauben also uns
darauf beschränken zu sollen, diese Aenderung für
die Gewerbe der erweiterten Haftpflicht anzunehmen.
Für die Haftpflicht aus dem Obligationenrecbt haben
wir vorgesorgt in den Uebergangsbestimmungen,
namentlich auch in der freiwilligen Versicherung.
Beigefügt haben wir dem Entwurf die Aufnahme in
die Unfallversicherunng der Berufskrankheiten. Die
Erhebungen über dieselben haben ergeben, dass
ihre Tragweite und die Anzahl der vorkommenden
Fille nicht eine solche ist, dass sie uns abhalten
könnte, die Berufskrankheiten in den Bereich der
Unfallversicherung einzubeziehen.

Verzicht geleistet bat die Kommission auf die
Bestimmung, dass es den eidgenössischen Räten
vorbehalten bleiben solle, das Obligatorium für die
Versicherung auszudehnen. Ihre Kommission ist
vielmehr der Ansicht, dass es für eine solche Aus-
dehnung des Obligatoriums einer eigentlichen Ge-
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sotzgebung bedürfe und dass ein bezüglicher Be-
schluss den Weg der Gesetzgebung zu gehen hätte.

Eine bedeutende Vereinfachung am Entwurfe
haben wir angebracht inbezug auf das Meldewosen,
indem wir die An- und Abmeldung des einzelnen
in einen Beruf eintretenden Arbeiters ersetzt haben
durch die Lohnlisten, indem wir die Lohnlisten zu-
grunde legen für die Abrechnung über die Prämien.
Im weitern hat die Kommission Vorsorge getroffen
gegen die Ueberversicherung Eine Erhöhung der
Leistungen der Anstalt hat sie vorgesehen für die
Renten und indem sie überhaupt dem System der Ren-
tenausrichtung den Vorzug gab gegenüber der Kapital-
zahlung, wie dies übrigens der Entwurf selbst auch
bereits tat. Es wird auf den ersten Blick klar werden,
was für einen Unterschied es bedeutet für den
verunfallten Arbeiter, ob er nach dem neuen System
eine Rente erhält gegenüber der Kapitalabfindung,
wie sie das gegenwärtige Haftpflicbtgesetz vorsieht
Das gegenwärtige Haftpflicbtgesetz sieht als Maxi-
mum für die Entschädigung bei bleibendem Nachteil
eine Summe von 6000 Fr. vor. Es ist Ihnen aber
wohl bekannt, dass diese 6000 Fr. sozusagen nie
voll ausgerichtet werden, dass Abzüge gemacht
werden für Zufall und aus ändern Gründen und dass
gewöhnlich als Maximum eine Entschädigung von
5600 Fr. berechnet werden kann. 4 % Zins macht
224 Fr. per Jahr aus, eine ganz minime Summe
gegenüber der Leistung, die wir nun in der neuen
Vorlage anzunehmen Ihnen vorschlagen mit 70 %
des Jahresverdienstes. Die Bente wird überhaupt
an sich viel die bessere Entschädigung für einen
Arbeiter sein als die Kapitalabfindung. Die Kapital-
abfindung bringt sehr oft für den Arbeiter, der nicht
gewohnt ist, mit Geld umzugehen, die Gefahr, das
erhaltene Kapital in wenigen Tagen wieder zu ver-
lieren; die Fälle sind zahlreich, wo dies vorge-
kommen ist. Gegenüber dem gegenwärtigen Zustand
hält der Entwurf und auch der Antrag der Kom-
mission den Grundsatz fest, dass für die vorüber-
gehende Erwerbsunfähigkeit nicht der volle Tages-
verdienst, sondern nur 80 % entschädigt werden
sollen. Ich will hier bereits bemerken, dass diese
80u/o nicht in direkte Vergleichung zu setzen sind
gegenüber dem Entwürfe, der 60 % vorsieht, indem
der Entwurf die Ausrechnung des Tagesverdienstes
auf einer ändern Grundlage vorgenommen hat, als
der vorliegende Antrag der Kommission. Wir wer-
den über diesen Punkt ja wohl bei der Detail-
beratung uns noch näher auszusprechen haben.

Was nun den Bundesbeitrag anbelangt, so bat
Ihre Kommission zweimal Aenderungen vorge-
nommen. Dei Entwurf des Bundesrates sah das
System der sogenannten Degression vor. Dieses
System hatte als Grundgedanken die gute Absicht,
mit dem gleichen Kapital möglichst die untern Er-
werbsklassöD zu bedenken und zu unterstützen,
und es ist nun nicht dieser Gedanke, welcher uns
veranlasst bat, das System aufzugeben, sondern die
sehr komplizierte Anwendung desselben. Ihre Kom-
mission hat sich dann zuerst geeinigt auf ein System,
das eine Zahlung von V5 der Prämie vorsah. Die
Summe dieses Beitrages war eine ganz erhebliche
Erhöhung gegenüber derjenigen, die nach der De-
gression vorgesehen war. Es war nicht dieser Um-
stand, der die Kommission veranlasst hat, auch
diesen Fünftel zu verlassen und ihn zu ersetzen

durch einen Beitrag von J/2 % des Lohnes. Es war
namentlich die Ungleichheit, die sich herausstellte
zwischen dem Beitrag, der auszurichten war für den-
jenigen mit hohem Lohn und hober Unfallsgefahr
und demjenigen mit geringem Lohn und geringer
Unfallsgefabr. Es darf wohl gesagt werden, wenn
es auch nicht überall zutrifft, dass doch in sehr
vielen Fällen der hohe Lohn da bezahlt wird, wo
die hohe Unfallsgefahr besteht und dass wenn der
Beitrag sich prozentual auf die Prämie berechnet, er
schliesslich auch auf die Höhe des Lohnes, abstellt,
dass er eigentlich zweimal den Faktor der hohen
Unfallgefabr berücksichtigt. Das System des Fünftels
brachte ganz bedeutende Unterschiede mit sich in
bezug auf die Leistungen des Bundes an die ver-
schiedenen Gewerbe, an die Landwirtschaft, an
andere Betriebe und an die Grossindustrie, inner-
halb der auch wieder ganz wesentliche Differenzen
bestanden. Es ist namentlich aus diesem Grunde,
dass Ihnen die Kommission vorschlägt, das System
anzunehmen, das den Bundesbeitrag in der Form
eines halben Prozents des Lohnes leisten will.
Beiläufig will ich hier schon bemerken, dass dieses
halbe Prozent gleichzeitig entspricht dem Teil der
Prämie, der beigefügt werden muss für die Nicbt-
betriebsunfälle. Nachdem wir nun die Nichtbetriebs-
unfälle einbeziehdn in die Versicherung, so ist es
richtig, dass der Bundesbeitrag diesem Risiko auch
entspreche.

Neben der obligatorischen Versicherung besteht
bereits im Entwurfe des Bundesrates die freiwillige
Versicherung. Ihre Kommission hat dieselbe auf
der einen Seite ausgedehnt, auf der ändern Seite
eingeschränkt. Sie hat sie ausgedehnt mit bezug
auf die Aufnahme der Arbeiter und Angestellten
des Handels, der Forstwirtschaft, des Hotelwesens
usw; sie hat sie eingeschränkt mit bezug auf das
Einkommen, wobei sie dann allerdings auf der
ändern Seite den Bundesbeitrag der ganzen Kategorie
der freiwilligen Versicherung, soweit sie nun im
Gesetze aufgenommen ist, zuhält. Vorbehalten
bleiben dann wie im Entwurfe selbst die Be-
stimmungen betreffend die Möglichkeit der Aus-
dehnung. Längere Zeit beschäftigt bat die Kom-
mission die Lösung der Frage der freiwilligen
Versicherung für die Landwirtschaft. Es musste
ohne weiteres zugegeben werden, dass die Land-
wirtschaft hier mit ganz besonderen Verbältnissen
zu rechnen hat. Es ist nicht das stabile Lobnver-
bältpis, wie beim Fabrikbetrieb oder beim Hand-
werk. Es ist überhaupt in sehr vielen Fällen nicht
ein eigentliches Lohn Verhältnis, sondern die Mit-
arbeit von Angehörigen, die im Betriebe mithelfen,
von herbeigeeilten Nachbarn usw. Es ist das Ver-
hältnis an sich nicht in die feste Form gebunden,
wie dies anderorts der Fall ist, und es würde wohl
kaum möglich sein, hier die Bestimmungen so fest-
zustellen, wie sie für Betriebe der obligatorischen
Versicherung ohne weiteres aufgenommen wurden.
Ihre Kommission ist nun der Ansicht, dass hier den
besondern Verbältnissen der Landwirtschaft beson-
dere Rechnung zu tragen ist mit bezug auf die Be-
rechnung des Lohnes, die Berechnung der Prämie
und daher auch mit bezug auf die Berechnung des
bezüglichen Bundesbeitrages. Es wird auch Rech-
nung zu tragen sein der Gefahr, welcher die Land-
wirtschaft ausgesetzt ist, mit bezug*au! die Haft-
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pflicht aus Obligationenrecht gegenüber Dritten.
Alle diese Verbältnisse sollen nach der Meinung
der Kommission in den Bestimmungen über die
freiwillige Versicherung ihre Rechnung landen.
Besonders mache ich noch darauf aufmerksam, dass
nunmehr die Ordnung der Verhältnisse der frei-
willigen. Versicherung den eidgenössischen Räten
vorbehalten ist und nicht dem Bundesrate, wie dies
ursprünglich der Fall war, und damit ist wohl auch
die Garantie gegeben, dass die Vertreter der ver-
schiedenen beteiligten Richtungen zum Worte
kommen, dass namentlich auch die Vertreter der
Landwirtschaft in gewohnter Weise hier ihren
Standpunkt trefflich vertreten können.

Ich habe gesagt, man habe sich Rechnung geben
wollen darüber, und habe namentlich untersucht,
welches wohl die Gründe der Opposition gegen
die frühere Vorlage gewesen wären, um dieselben
dann auch zu berücksichtigen bei der Aufstellung
eines neuen Gesetzes. Wenn wir uns darauf be-
schränkt hätten, so hätten wir schliesslich doch
nicht das erreicht, was beabsichtigt war. Denn es
werden nun gegen die neue Vorlage Gründe er-
hoben, die bei der frühern Vorlage nicht zur
Sprache kamen, trotzdem die Bedingungen derselben
ganz die nämlichen waren wie heute, und ich kann
nicht umhin, hier zwei Punkte hervorzuheben, die
als neue Einwände gegen die Bestimmungen der
neuen Vorlage hervorgehoben werden. Es ist in
erster Linie die Frage der Errichtung einer Monopol-
anstalt für die Unfallversicherung. Es wird hier
namentlich geltend gemacht, dass man doch die
Wohltat der Konkurrenz nicht preisgeben solle,
dass man die bisherigen Versicherungsgesellschaften
herbeiziehen solle für den Wettbewerb, im An-
gebot für den Abschluss der Unfallversicherung,
dass man ihnen doch Gelegenheit geben solle, zu
beweisen, dass sie auch billige Prämien zu gewähren
im Falle seien. Wir anerkennen alle, dass die
schweizerischen Unfallversicherungsanstalten wäh-
rend der Dauer der Haftpflicht in trefflicher Weise
ihre Aufgabe erfüllt haben. Wir anerkennen nament-
lich auch, dass sie derart geführt sind, dass ihre
Geschäftsführung sowohl im Inlande als im Auslande
der Schweiz zur hohen Ehre gereicht, und wir sind
auch überzeugt, was die eigentliche Geschäftsführung
anbetrifft, dass sie dieselbe gut besorgen würden.

Allein trotzdem können wir uns nicht dazu ent-
schliessen, sie zum Wettbewerb in der obligato-
rischen Versicherung zuzulassen. Wir öffnen ihnen
die Gelegenheit, dies zu tun als Konkurrenz in der
freiwilligen Versicherung. Dort wird noch Gelegen-
heit sein, bei der Festsetzung der Prämie unter
Umständen zu hohe Ansätze der öffentlichen Anstalt
zu korrigieren und herabzusetzen ; dort wird es ihnen
möglich sein, wenn sie im Stande sind, billigere
Angebote zu machen, dadurch Kritik zu üben an
den Ansätzen, die die öffentliche Anstalt als solche
aufstellt. Wir meinen also, dass hier Gelegenheit
genug ist zur wohltätigen Konkurrenz. Wir müssen
sie aber ausschliessen als Konkurrenz in der obliga-
torischen Versicherung. Mit der Einführung der
obligatorischen Versicherung ist ohne weiteres ver-
bunden die Errichtung einer Anstalt, die auch die
Verpflichtung zur Aufnahme der Risiken übernimmt,
die sich auch verpflichtet, alle Risiken zu übernehmen
und nicht etwa einzelne als ungünstig zurück-

zuweisen. Nun besteht doch gewiss die Gefahr, dass
namentlich die besseren Risiken von der Konkurrenz
gesucht werden und dass dann vielleicht schliesslich
die öffentliche Anstalt die schlechten Risiken für
sich zu behalten hätte. Man sagt allerdings, der
Bund habe noch Gelegenheit genug zu versichern
an seinen eigenen Angestellten, an den Angestellten
seiner industriellen Etablissemente und der Trans-
portanstalteo.

Ich halte dafür, dass unser Land zu klein ist,
um der öffentlichen Anstalt das Arbeitsfeld zu
eröflnen, das ihr gehört, wenn wir die Konkurrenz
zulassen. Es bedarf für die Leitung und für die
Verwaltung der Anstalt ein grosses Gebiet und
eine mannigfaltige Betätigung, um sich auch in
richtiger Weise Rechenschaft zu geben über das
gesamte Gebiet der Versicherung, um in richtiger
Weise die Massnahmen zu treffen, die angebracht
sind im Interesse der Erreichung des Zweckes. Hier
möchte ich ein für allemal darauf hinweisen, dass
wir es nicht etwa mit einer Staatsanstalt zu tun
| haben, wie man sie gemeinhin bezeichnet, sondern

dass es eine Anstalt ist auf Gegenseitigkeit mit
Bundesunterstützung, die zu gründen ist und dass
| es namentlich auch von der Geschäftsgebarung ab-

bangen wird, wie sich schliesslich die Prämie ge-
staltet. Ueberdies müsste dann, sobald nicht das
Monopol verliehen würde, die öffentliche Anstalt
auch die Akquisition betreiben; sie müsste wie die
Versicherungsgesellschaften ausgehen auf Erwerbung
von Versicherungsabschlüssen, und damit würde
ohne weiteres eine ganz bedeutend erhöhte Kosten-
berechnung für die Feststellung der Prämie selbst
entstehen.

Wir haben vorgesehen, und wir gedenken,
dies noch näher zu bezeichnen im Gesetze selbst,
dass für die Versicherungen das System des Dek-
kungsverfahrens gewählt werde, das darin besteht,
dass die Prämie nicht nur von Jahr zu Jahr
nach Bedürfnis der Ausgaben berechnet wird, son-
dern dass sie auch dazu dienen soll, diejenigen
Kapitalrücklagen zu ermöglichen, die nötig sind,
um in spätem Jahren die Rente auszuzahlen. Dies
hat nun allerdings auch eingesehen der Vorschlag
der Zürcher Handelskammer, indem sie in ihrem
Entwurf vorsieht, dass für diese Rentendeckung
vorzuziehen sei von Seite der Privatgesellschaften
ein Titeldepot und eine Garantiehinterlage. Ich
glaube aber, dass dies nicht genügt. Wenn wir die
Konkurrenz zulassen, so müssen wir sie zulassen
nicht nur für dia schweizerischen Unfallversiche-
rungsgesellscbaften, wir werden sie auch öSnen
müssen für fremde Versicherungsinstitute. Würden
wir diese nicht zulassen, so würden wir ja gewiss
in erster Linie die schweizerischen Unfallversiche-
rungsgesellscbaften schädigen in ihrem Wettbewerbe
im Auslande, indem dort dann wohl auf ändern
Gebieten der Versicherung Gegenrecht gehalten
und die schweizerischen Gesellschaften zurückge-
wiesen würden. Damit wird es nun aber vollständig
unbekannt sein, wer eigentlich hier in Konkurrenz
tritt. Allerdings wird die Konzessionierung des
Bundes vorbehalten bleiben. Allein es ist noch nicht
gesagt, wie lange diese Unfallversicherungsgesell-
schaften beim Geschäfte bleiben wollen. Zur Stunde
hat noch keine einzige erklärt, dass sie dasjenige
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übernehmen würde, was im Entwürfe der Zürcher
Handelskammer auch enthalten ist

Nun sagt man allerdings, wir hätten dann, nach
dem Vorschlage derselben, das Titeldepot und
könnten uns daran erholen für die spätere Renten-
zahlung. Wenn aber zufällig der Fall eintreten sollte,
dass diesa Titeldepots nicht genügen, wenn bei
einem oder ändern sich herausstellen würde, dass
für die spätere Rentenzahlung die Kapitalhinterlage
nicht vollständig genügt, dann würde wohl diese
Gesellschaft nicht mehr zu finden sein, indem sie
die öffentliche Versicherungsanstalt darauf hin-
weisen würde, dass sie sich zu begnügen hätte mit
dem Depot, das der damaligen Ausrechnung ent-
sprach. Bei der Unfallversicherung spielt eine grosse
Rolle die Art und Weise der Behandlung der Un-
fälle durch die Versicherungsanstalt. Wir würden
aber, sobald wir die öffentliche Versicherungsanstalt
und daneben noch die Konkurrenz annehmen
würden, die Arbeiter in verschiedene Vertragsver-
hältnisse stellen. Es ist ja der grosse Vorzug der
neuen Ordnung, dass künftig nicht mehr der Arbeit-
geber mit dem Arbeiter oder dem Angestellten sich
auseinanderzusetzen hat, sondern dass diese sich
einzig mit der Versichernngsanstalt auseinander-
setzen, und da wollen wir doch für sämtliche
die gleichen Verhältnisse schaSen; da wollen wir
doch sämtliche zu der Anstalt verweisen, die unter
der strengen Aufsicht des Bundes steht und die
vor allem den Zweck und die Bestimmungen des
Gesetzes zu beachten hat. Wie sollte es überdies
möglich sein, in der Rechnung einer Unfallver-
sicherungsgesellschaft genau herauszufinden, ob
eigentlich auch der Bundesbeitrag, der geleistet
wird, zur Herabsetzung der Prämie verwendet worden
ist, speziell für jene Versicherung, die eigentlich
unter die obligatorische Versicherung fällt? Ich
glaube alle diese Gründe sprechen gewiss dafür,
dass die Kommission das Richtige getroffen hat,
indem sie die privaten Versicherungsgesellschaften
ausschliesst. Ich glaube auch nicht, dass die Zu-
stimmung des Schweizervolkes erhältlich sein wird
für eine Lösung, wie sie 'mit diesem gemischten
System vorgeschlagen wird. Ich weise aber auch auf
die Erfahrungen anderer Länder hin.

Die staatlichen Versicherungsanstalten Frankreichs
und der Niederlande klagen in ihren Berichten da-
rüber, dass ihnen durch die Konkurrenz ?ine un-
würdige und teilweise unerträgliche Stellung ge-
schaffen sei, dass damit gerade das eintrete, wovon
ich sprach, dass ihnen hauptsächlich die Versiche-
rung derjenigen Risiken zufalle, die sie am wenigsten
wünschen, während sich die besseren Risiken der
Konkurrenz zuwenden. Nun wird von der Seite,
welche die Ansicht der freien Konkurrenz, vertritt,
als abschreckendes Beispiel Oesterreich erwähnt.
Oesterreich hat eine Monopolanstalt, und es ist zu-
zugeben, dass der Erfolg durchwegs nicht ein guter
war mit bezug auf das finanzielle Resultat. Es ist
ja richtig, dass Ende 1904 bei der Feststellung des
Deckungskapitals für dia auszuzahlenden Renten
ein Defizit von 55 Millionen Kronen konstatiert
wurde. Ich will aber sofort beifügen, dass dieses
Defizit nicht sämtliche österreichischen Anstalten
trifft. Jedes Kronland hat in Oesterreich eine be-
sondere Unfallversicherungsanstalt, und es trifft
das Defizit die Anstalten von Wien, Prag und Lern-

berg, während die übrigen Anstalten in Brunn,
Salzburg, Graz und Triest Ueberschüsse oder ganz
unbedeutende Defizite auf weisen. Nun wird es ja
wohl zweckmässig sein, der Ursache dieser Defizite
nachzuforschen. Vor allem ist zu sagen, dass die
österreichische Gesetzgebung nicht bestimmt, dass
der Lohnlistenzwang existiere. Der Lohnlistenzwang
fehlt dort und im übrigen tritt bei der Beitrags-
hinterziehung eine Verjährung nach drei Monaten
ein; in der Regel ist, wenn es den Revisoren der
Anstalten gelingt, eine Beitragshinterziehung festzu-
stellen, diese Verjährungsfrist von drei Monaten be-
reits verstrichen. Im weitern fehlt dort die Elasti-
zität für den Gebührentarif. Es ist als zulässige
höchste Grenze ein Satz von 7,1 % des Lohnes an'
genommen, während bei den deutschen Berufsge-
nossenschaften ein solcher von 20 % eingestellt ist.
Bei 8 Betriebsgattungen, für welche bei richtiger
Tarifierung ca. 11 Millionen Kronen als Prämien er-
forderlich gewesen wären, konnten beim Maximal-
ansatz von 7,1 °/o nur 7 Millionen Kronen ein-
gezogen werden; also hier bereits ein Jahres-
defizit von 4 Millionen, das nur durch eine Gesetzes-
revision, an die niemand heranzugeben wagt, be-
seitigt werden könnte. Konstatiert wird durch die
Kommission und durch die Sachverständigen, welche
die österreichischen Verhältnisse ganz besonders
untersucht haben, dass die Verwaltung, keinesfalls
den Vorwurf verdient, dass ihre Verwaltungskosten
zu hoch gewesen wären, und dass dieselben etwa
dazu beigetragen hätten, das Defizit herbeizuführen.

Der andere Punkt, von dem ich sprach, der nun
als Einwand im Vordergrunde steht, betrifft die
Nichtbetriebsunfälle. Ich mache vor allem darauf
aufmerksam, dass gegenwärtig bereits sehr oft
Streitigkeiten darüber entstehen, ob ein Unfall ein
Betriebsunfall oder ein Nichtbetriebsunfall sei. Die
Unterscheidung ist schwierig und ganz bestimmte
Grenzen sind bis zur Stunde nicht gezogen. Bei
vielen Berufen, namentlich bei der Landwirtschaft,
wird die Grenze überhaupt kaum festzustellen sein.
Nun wird vor allem gesagt, dass gerade für einen
Nichtbetriebsunfall die Gefahr der Simulation höher
und grösser sei als für einen Betriebsunfall. Ich
möchte darauf aufmerksam machon, dass die künf-
tige Ordnung nicht mehr die nämliche ist wie unter
der Haftpflicht. Vor allem tritt bei Unfällen von
einer Dauer unter 3 Wochen eine Schonzeit von
3 Tagen ein, während welcher die Entschädigung
nicht bezahlt wird. Es wird nicht mehr der volle Tag-
lohn, sondern 80 % des Tagesverdienstes während der
Arbeitsunfähigkeit bezahlt. Die Behandlung geschieht
durch die Krankenkassen, die wohl im Falle sind,
festzustellen, ob es sich um Simulation handelt
oder nicht. Diese beiden Faktoren sind gewiss in
Betracht zu ziehen und gelten sowohl für den Nicht-
betriebsunfall als für den Betriebsunfall. Für beide
liegt vor allem aus ein gewisser Schutz darin, dass
der Betriebsunfall und der Nichtbetriebsunfall gleich
schmerzhaft für den Betroffenen sind, und dass er
sich deshalb von vorneherein gerade so gut hüten
wird, sich dem einen oder dem ändern auszusetzen.

Mit bezug auf den bleibenden Nachteil ist auch
für den Nichtbetriebsunfall zusagen, was für den
Betriebsunfall gilt. Wir haben vorgesehen, dass die
Rente innert drei Jahren revidiert werden kann.
Wenn also im einen wie im ändern Falle Simula-
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tion eintreten sollte, so wäre sie wohl gewiss
jedenfalls innert dieser drei Jahre zu konstatieren.
Ueberdies haben wir ja sowohl bei der Kranken-
versicherung als bei der Unfallversicherung Vorsorge
getroffen gegen die Ueberversicberung.

Was nun die Dauer der Versicherung anbelangt,
so haben wir sie im Entwurfe eng verknüpft mit
dem Arbeitsverhältnis, weil ja die Prämie für den
Nichtbetriebsunfall mit der Prämie des Arbeitgebers
auf Grund des Lohnes bezahlt, dort verrechnet wird
und der Anstalt in Form des Bundesbeitrages aus-
gerichtet wird. Der Bundesbeilrag wird aber auch
genügen, um das Risiko des Nichtbetriebsunfalles
zu decken. la Fällen, wo dies nicht der Fall sein
sollte, würde jedenfalls der Beitrag des Arbeiters
mit dem Bundesbeitrag ohne weiteres dazu hin-
reichen. Ich glaube, wir müssen daran festhalten,
dass der Beitrag des Arbeiters aufrecht erhalten
wird und wenn wir daran festhallen, so werden
wir auch mit bezug auf das, was ihm geboten ist,
dem Rechnung zu tragen haben.

Der Beitrag des Arbeiters ist aber auch uner-
lässlich, weil er ihm das Recht der Mitverwaltung,
der Anteilnahme an der Verwaltung durch Vertretung
im Verwaltungsrate zusichern soll. »

Besonders hervorheben will ich noch mit bezug
auf die Nichtbetriebsunfälle, auch geltend für beide
Arten der Unfälle, dass die Kommission es nicht hat
bewenden lassen mit den Vorschriften des Ent-
wurfes, wo gesagt wurde, wenn Simulation eintritt,
wenn ein Missbrauch der Versicherung zu konsta-
tieren ist, so kann die Krankenkasse oder kann die
Anstalt Verfolgung eintreten lassen. Die Kommission
bat diese Vorschrift ersetzt durch die ganz be-
stimmte Weisung, dass in solchen Fällen ohne
weiteres die gerichtliche Verfolgung einzutreten
habe, weil wir dafür halten, dass strenge Ahndung
überall da eiütreten soll, wo das Werk der Ver-
sicherung missbraucht wird.

Nun will ich noch beifügen, es wird immer ge-
sagt: Der Nicbtbetriebsunfall ist nirgendswo sonst
versichert. Ich weise darauf hin, dass das Deutsche
Reich die Nichtbetriebsunfälle nach der neuen Ord-
nung der Krankenversicherung für die Dauer von
26 Wochen direkt versichert, d. h. dass es ganze
26 Wochen lang für die Nichtbetriebsunfälle die
gleiche Entschädigung zahlt, wie für den Unfall,
wie für Krankheit überhaupt. Es ist also nicht zu-
treffend, dass man sagen könnte, man hätte in
dieser Beziehung nirgendswo Erfahrungen sammeln
können.

Nun ist noch zu sagen, dass unser Land in
seiner Gestaltung, in den Ansprüchen, die es viel-
fach an die Arbeiter nicht nur im Berufe, sondern
auch sonst in ihrer gewöhnlichen Lebensführung
stellt, besondere Gefahren des Unfalls mit sich
bringt, die wohl auch des Vorteils und der Wohltat
der Versicherung wert sind. Das ist ja schliesslich
wohl der Hauptgesichtspunkt hier bei der Beurtei-
lung der Frage der Nichtbetriebsunfälle, dass die
wirtschaftlichen Folgen des Nichtbetriebsunfalls und
des Betriebsunfalls für den Betroffenen gleich
schwer, gleich nachteilig, gleich unheilvoll sind,
und dass es sich ja gerade darum handelt, den-
jenigen aufzurichten, der durch solche Vorkomm-
nisse Schaden gelitten hat und wo er selbst oder

seine Familie in der wirtschaftlichen Existenz be-
droht ist.

Was nun die Belastung der Versicherten anbe-
langt, so will ich hier nur kurz darauf hinweisen,
dass wir unserm Bericht eiqe Tabelle beigefügt ha-
ben, bei der wir namentlich auch das Verhältnis
des Bundesbeitrages genau präzisieren. Wir halten
auch im Hinweis auf diese Tabelle daran fest, dass
die Kommission mit der neuen Gestaltung des
Bundesbeitrages eine richtige Lösung vorschlägt.
Bei der Beifügung der Nichtbetriebsunfälle in Indu-
strien, die ganz geringe Betriebsunfallgefabr hatten,
mussto der Prämienanteil für den Nicbtbetriebsun-
fall grösser sein als derjenige für den Betriebsunfall.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass für alle Berufe
miteinander dort ein halbes Prozent gerechnet wird
als Prämienbetreönis für Nichtbetriebsunfälle. Wenn
nun aber Berufe sich zu einem Viertelprozent ver-
sichert haben, so hätte dann eine Erhöhung der
Prämie auf % stattgefunden und es wäre damit
dann auch eine Mehrbelastung der betreffenden
Industrie entstanden, ohne dass der Bundesbeitrag
mi t . einem Fünftel des Betreffnisses für die Mehr-
belastung aufgekommen wäre. . Wir halten dafür,
dass die Ordnung des Bundesbeitrages in der neuen
Form gerade auch den Einwänden, die von der
Textilindustrie, also einem grossen Teile des wirt-

* schaftlichen Gebietes, erhoben wurden, am besten
Rechnung trägt.

Was nun überhaupt die Höhe der Prämie anbe-
langt, so wird die Behauptung aufgestellt, dass die
öffentliche Anstalt teurer arbeiten werde, dass die
Prämien höher sein werden, als dies gegenwärtig
bei der Privatanstalt der Fall sei. Vor allem aus
möchte ich darauf aufmerksam machen, dass bei
der Beurteilung einer Prämienleistung immer sofort
mit in Vergleich zu stellen ist dasjenige, was daraus
folgt, ich meine, die Leistung der Anstalt im Fa41e
des Unfalls oder der Krankheit Erst dann wird man
Prämie gegen Prämie vergleichen können. Aber ich
berufe mich auf die Aeusserung eines Fachmannes.
Dr. Hiestand hat in seinem Vortrag erklärt, dass
wenn man von der gegenwärtigen vollen Entschädi-
gung auf eine Entschädigung von 70 °/o herabginge,
man dann so gewaltige Ersparnisse machen werde,
dass diese Ersparnisse nach der Rechnung des Fach-
mannes die Mehrleistungen mit ziemlicher Sicher-
heit vollständig ausgleichen werden und somit ent-
gegen der Annahme der Botschaft eine Mehrbelastung
gegenüber der heute geltenden Haftpflicht überhaupt
nicht eintreten werde. Dies ist allerdings dort als
Begründung der Ausführung angeführt worden, dass
die Unfallversicherung wohl durch tden Arbeitgeber
getragen werden könne. Aber wenn es dort gilt,
so gilt es wohl auch für unser System der Prä-
mienverteilung und der Versicherung durch die
öffentliche Anstalt. Wir dürfen also annehmen, dass
die erhöhten Leistungen der Anstalt für den blei-
benden Nachteil nahezu gedeckt werden dadurch,
dass die Leistung für die vorübergehenden Arbeits-
unfälle reduziert wird. Nicht nur wird im einzelnen
Falle die Leistung reduziert, sondern sehr viele
Fälle werden gar nicht mehr angemeldet werden,
wenn zuerst drei Tage abgewartet werden müssen,
bevor die Barentschädigung eintritt, und wenn dio
Entschädigung selbst nicht 100 %, sondern 80 %
beträgt. Der Arbeiter selbst wird es wobl einsehen,
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dass er diese Aenderung annehmen kann, wenn ihm
dann auf der ändern Seite die grosse Leistung der
Versicherung für ihn selbst und für seine Familie
in Aussicht steht.

Aber nun warum sollte eigentlich die Prämie
bei dieser Anstalt teurer sein als die bei den Privat-
versicherungen ? Die Anstalt erhält ein Kapital von
10 Millionen, deren- Vejzinsung im Betriebe selbst
aufgeht und als Herabsetzung der Prämie wirken
wird. Sie erhält einen Beitrag an die Verwaltung
durch den Bund. Die Einrichtungskosten werden
durch den Bund bezahlt. Sie bedarf keiner Akquisi-
tion. Sie geniesst verschiedene Vorteile mit bezug
auf Porti und Steuern und scbliesslich wird die ge-
meinsame Kontrolle des Bundes und der Versicherten
darüber wachen, dass die Geschäftsführung eine

. richtige sei.
Es wurden noch Bedenken geäussert von Seiten

der Eisenbahnen. Die Arbeiter und Angestellten der
Transportanstalten glauben, dass die neue Ordnung
ihnen eine Reduktion der Leistungen für sie mit
sich bringen werde. Es ist bereits in unserm Be-
richte ausgeführt worden, dass dies nicht zutriöt,
dass vorerst lange nicht alle Eisenbahnangestellten

' unter der eigentlichen Eisenbahnhaftpflicht stehen,
sondern dass ein ganz grosser Teil derselben der ge-
wöhnlichen Haftpflicht aus Fabrikbetrieb unterstellt
ist, Ausser den Angaben, die wir bereits in unserem
Berichte beigebracht haben, will ich hier nur noch
beifügen, dass Auszüge aus den bundesgerichtlichen
Entscheiden während 30 Jahren dartun, dass aus
Haftpflicht der Transportanstalten in 41 Fällen für
Invalide 76 % des Lohnes, für Witwen und Waisen
in 25 Fällen 51 "/« geleistet wurden, bei dem Per-
sonal der Bundesbahnen in den Jahren 1905 und
1906 in 93 Fällen der Invalidität 75 %, an Witwen
und Waisen in 9 Fällen 66 % geleistet worden sind.
Sie sehen also, dass die Leistung der neuen Anstalt
diesen Leistungen in keiner Weise nachsteht, diese
vielmehr übertrifft, wenn die Versicherung für die
Nichtbetriebsunfälle und alle die weiteren Vergünsti-
gungen mit in Betracht gezogen werden.

Nicht ausschlaggebend, aber jedenfalls schwer
ins Gewicht fallend bei der ganzen Beurteilung wird
die Frage sein: Wie stellt man sich mit bezug auf
die Finanzen des Bundes 3ur ganzen Vorlage ? Die
eidgenössischen Räte werden ja nicht Beschlüsse
fassen wollen, ohne sich darüber Rechenschaft zu
geben, in welcher Weise die Bundesfinanzen zur
Uebernahme der Leistungen genügen können, die
dem Bund in diesem Entwurfe zugedacht sind.

Vor allem aus möchte ich daraufhinweisen, dass
gegenüber den Yrüheren Verhältnissen eine Besse-
rung eingetreten ist durch den Bestand des Versiche-
rungsfonds. Wir haben in Aussicht genommen, von
diesem Versicherungsfonds der Unfallversicherungs-
anstalt 10 Millionen Franken als Betriebskapital zu-
zuteilen. Wir stellen uns vor, dass der übrige Teil
des Versicherungsfonds, Kapital oder Zins, der im
Momente des Inkrafttretens dieses Gesetzes wohl
12 bis 15 Millionen betragen dürfte, dann durch
den Bund in denjenigen Jahren verwendet werden
soll, wo die Beiträge an die Versicherung ihm ein
Defizit in der Staatsrechnung herbeiführen würden.
Wir halten dafür, dass dies wohl die beste Verwen-
dung des Restes dea Versicherungsfonds ist, wenn

wir denselben als Reservefonds für den Bund selbst
konstituieren.

Die Ansprüche an den Bund sind folgende. Die-
jenigen der Vorlage vom Jahre 1899 waren minde-
stens 7,245,000 Franken bei Hinzufügung des Bauern-
rappens 8,145,000 Frank en. Dabei will ich nun sofort
beifügen, dass man voraussichtlich mit diesen Lei-
stungen nicht mehr auskommen würde, weil damals
ein durchschnittlicher Tagesverdienst von Fr. 2. 42
eingesetzt wurde, der den gegenwärtigen Verhält-
nissen nicht mehr entspricht. Die ursprüngliche
Vorlage des Bundesrates vom Jahre 1900 sah als
Belastung des Bundes vor: Krankenversicherung
3,256,000, Unfallversicherung 3,650,000, also zu
sammen 6,906,000 Fr.

Die ersten Beschlüsse der Kommission hatten
diese Zuschüsse des Bundes vermehrt auf einen Be-
trag von im ganzen 10 Millionen. Die Umgestaltung
des Bundesbeitrages verminderte sie wieder um
800,000 Franken, indem die Ausr ichtung des halben
Lohnprozentes an Stelle des fünften Teils der Prämie
eine Miuderausgaba für den Bund von 800,000 Fr.
bedeutet. Damit kamen dann die Beschlüsse für die
Krankenversicherung schliesslich auf eine Summe
von 4,500,000 Fr. und für die Unfallversicherung
von 4,700,000 Fr., im ganzen auf 9,200,000 Fr.

Der Bundesrat hat nun gestern der Kommission
Mitteilungen vorgelegt und eine Berechnung aufge-
stellt. Die Kommission hat diese einer ersten Prü-
fung unterzogen. Es wird sich darum handeln, ein-
zelne Punkte bei der Detailberatung besonders im
Hinblick auf die Bundesfinanzen zu prüfen. Ich bin
aber von der Kommission ermächtigt, hier zu er-
klären, dass wir -der Ueberzeugung sind, dass die
Erklärung des Bundesrates ans in der Ansicht be-
stärkt, dass wir uns mit bezug auf die Bundoslei-
stung zu einer Lösung mit ihm vereinigen werden,
die ohne Gefährdung der Bundesfinanzen und des
Gleichgewichts annehmbar ist.

Es ist Ihnen ja seinerzeit bereits durch den
Bundesrat ein Finanzbericht vorgelegt worden. Es
wurde damals hier im Namen der Finanzkommission
durch den Berichterstatter, unsern verehrten Herrn
Präsidenten, erklärt, dass nach der Ansicht der
Finanzkommission diesa Berichterstattung und die
Darlegung der Verhältnisse keineswegs den Vorwurf
eines zu grossen Optimismus verdiene, dass sie den
wirklichen Verhältnissen entspreche. Damals wurde
bestimmt in diesem Berichte gesagt, man sei der
Meinung, dass sowohl Militärvorlage als auch Ver-
sicherungsvorlage das gleiche Anrecht auf die
Bundesfinanzen hätten, dass sie gleichzeitig auszu-
führen seien. Wir haben die Meinung, dass diese
Lösung möglich ist und dass Sie auch vom Stand-
punkte der Rücksichtsnahme auf dieBundesfinanzen
ruhig auf die Beratung der Vorlage eintreten dürfen.

Ich möchtewiederholt darauf aufmerksam machen,
dass die Lösung eine dringende ist. Die Haftpflicht
schafft ungleiches Recht innerhalb der nämlichen
Berufsart und innerhalb der verschiedenen Berufs-
arten überhaupt Es ist wohl an der Zeit, dass wir
die Haftpflicht nun endgültig korrigieren und durch
die wohltätige Versicherung ersetzen. Alle unsere
Institutionen, Verkehr, Industrie usw. erfüllen ihre
volkswirtschaftliche Aufgabe erst dann, wenn sie'
auch auf die Lebenshaltung des einzelnen bessernd
einwirkt. Und Schulz gegen die Gefahr des Unfalles
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im Berufe, Schutz gegen Gefahr von Unfall und
Krankheit im Leben überhaupt ist jedenfalls die
Wohltat, die wir vor allem aus wünschen müssen.
Die Versicherung wird eine Beruhigung sein für
denjenigen, der nur auf seinen Taglobn angewiesen
ist, wie ja überhaupt die Versicherung beruhigend
auf die Tätigkeit des Mannes wirkt. Wer eine
Lebensversicherung eingegangen ist, geht ruhiger
an sein Tagewerk und mutiger an seine Arbeit, weil
er weiss, dass für die Zukunft der Seinen gesorgt
ist. Sorgen wir auch dafür, dass diese Beruhigung
für den Arbeitenden eintrete.

Wir dürfen wohl sagen, dass seit dem Jahre
1900, seit der letzten Vorlage der Versicherungs-
gedanke gewaltige Fortschritte gemacht hat. Ihre
Kommission ist in eingehender Arbeit auf die De-
tails der Vorlage eingetreten und sie hat das Werk
lieb gewonnen. Sie hat mit Freude daran gearbeitet
und steht heute gern dafür ein. Dies würde gewiss
auch Herr Nationalrat von Steiger tun, der in Eifer
und Traue mitgearbeitet hat bis zur letzten Session
und dessen'Mitarbeit an den Vorarbeiten der Kom-
mission ich hier noch in Treue gedenke.

Die Kommission ist in der Hauptsache einstim-
mig. Sie hat die Ueberzeugung, dass auch mit
dieser Vorlage ein grosses soziales Werk der Für-
sorge geschaffen wird, das eine richtige Ausführung
der Verfassung bedeutet. Wenn im demokratischen
Staate etwas gelingen soll, so müssen wir alle etwas
daran geben und ich möchte hier die Mahnung laut
werden lassen, dass, bevor Gründe der Opposition
sich gegen das ganze Werk erheben, man dieselben
zweimal prüfen möge, ob sie standhalten vor dem
Aoblick des Unglücks und des Elends, welche das
Werk zu lindern bestimmt ist.

Es ist wohl Zeit, dass unser Land diesen Schritt
nun tue und wieder einhole, was es mit bezug
auf soziale Fürsorge zurückgeblieben ist. Wenn nun
auch heute das Werk nicht in dem Umfange erstellt
werden kann, wie die frühere Vorlage es vorsah,
wenn nicht allen Wünschen von vorneherein Rech-
nung getragen werden kann, so möchte ich doch
darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit schafft
zur späteren EntWickelung, und dass, wenn wir
heute diesen Baum pflanzen, im gleichen Verhält-
nis, wie er sich mit dem Erdreich des Vaterlandes
vertraut macht, im gleichen Verhältnis, wie die
Wurzeln sich ausdehnen, sich dann später auch die
Krone des Baumes wohltätig über das ganze Land
verbreiten wird.

Gegenseitiges Entgegenkommen und gegenseitiges
Vertrauen haben in diesem Jahre ein Werk zustande
gebracht, auf das das Schweizervolk stolz ist. Ich
meine das Zivilgesetzbuch. Möge der gute Stern,
der über den Beratungen dieses Werkes gewaltet
hat, auch walten über dem Werke der Kranken-
und Unfallversicherung.

Ich empfehle Ihnen namens der einstimmigen
Kommission Eintreten auf die Vorlage.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission ! C'est le 26 octobre 1890 que le peuple

suisse, par un vote éclatant, a donné à la Confédé-
ration le droit de légiférer dans le domaine de l'as-
surance. L'article 34 bis proclame, en effet, que «la
Confédération introduira par voie législative l'as-
surance en cas d'accident et de maladie en tenant
compte des caisses de secours existantes. Elle
peut déclarer la participation à ces assurances
obligatoire en général ou pour certaines caté-
gories déterminées de citoyens». Cette disposition
constitutionnelle permet ainsi au pouvoir fédéral de
réaliser, en partie du moins, le programme des ré-
formes .sociales et de compléter sa législation en
cette matière. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît
que l'Etat a l'obligation, le devoir impérieux de
protéger l'ouvrier, d'assurer le salarié contre les
conséquences économiques des accidents dont il est
victime. C'est un principe universellement admis,
une règle de droit social que personne ne révoque
plus en doute. Au milieu du développement extra-
ordinaire et réjouissant de l'industrie et de l'usage
plus fréquent, plus intense et plus nécessaire de la
ma:hine, le danger est aussi devenu plus grand.
Il est de tous les instants. Aussi la société ne
saurait-elle se désintéresser du sort et de la situation
de ce monde ouvrier. D'après le droit commun, le
maître n'était responsable de l'accident de l'ouvrier
pendant le travail que s'il était cause de l'accident.
Bien plus, lorsque son représentant avait été la cause
directe de l'accident, il ne pouvait être recherché
que s'il avait été négligent dans le choix de celui-ci.
Le Code Napoléon a modifié légèrement cette doc-
trine, surtout en ce qui concerne la responsabilité
du représentant. Mais la notion de la responsabilité
civile, telle que nous la comprenons aujourd'hui, telle
qu'elle a été consacrée par la législation, n'a été
conçue et ne s'est développée, on peut le dire, que
depuis l'établissement des chemins de fer. Les dangers
considérables de l'exploitation de ces entreprises ont
obligé les pouvoirs publics, le législateur, à protéger
d'une manière plus spéciale les employés contre les
accidents inhérents à ces entreprises de transport.
Cette pensée a inspiré la loi du premier juillet 1875
sur la responsabilité des entreprises de chemins de
fer et bateaux à vapeur, loi qui a été remplacée
par une œuvre législative plus récente, la loi du
28 mars 1905. C'est cette même idée, ce sont ces
mômes principes qui ont dicté également la loi du
25 juin 1881 sur la responsabilité des fabricants et
la loi sur l'extension de cette responsabilité du 26
avril 1887. Par ces diverses lois toute une catégorie
de citoyens ont été mis au bénéfice de la respon-
sabilité civile. En même temps que s'affirmait
l'esprit et la notion de cette responsabilité, grandis-
sait d'autre part l'idée de l'assurance. Les industries
introduisaient l'assurance maladie auprès de leurs
établissements et dans les différentes régions du pays
les sociétés privées l'organisaient également. Cela
s'explique naturellement : les effets économiques de
la maladie sont aussi fâcheux que ceux de l'ac-
cident.

Le système de la responsabilité civile toutefois se
révéla bientôt insuffisant, et de divers côtés on en
signala les inconvénients. On lui reprochait d'abord
de ne pas assurer toujours le payement de l'indem-
nité. Que de fois, le patron s'est trouvé dans l'im-
puissance de satisfaire à cette obligation. Bien des
maîtres aussi ont été ruinés par suite d'accident in-



NATIONALRAT 188 — Kranken- und Unfallversicherung

dustriel ou de fabrique. On fait valoir également
que le maximum de fr. 6000 ne répond plus aux
nécessités du jour. De plus, comme on peut, dans
la fixation de l'indemnité, prendre en considération
les diverses circonstances» de l'accident telles que la
faute, l'intervention du hasard, etc., des procès fré-
quents surgissaient entre patrons et ouvriers, qui
altéraient et aigrissaient leurs rapports. Il fallut chercher
dès lors un système meilleur, supérieur, et préférable.
Ce sont ces faits, cette situation, qui ont provoqué le
grand mouvement dont le résultat fut l'introduction
de l'article 34 bis dans la constitution. Déjà en 1899
une loi d'application ou d'exécution de cette dis-
position constitutionnelle a été élaborée. Soumise à
la votation populaire, elle a été rejetée. Ce n'est
pas l'idée de l'assurance dans ce qu'elle a de grand,
de bon et de social qui a été repoussée; le vote
fut plutôt une manifestation contre la forme dans
laquelle elle a été présentée. La loi ne tenait pas
suffisamment compte des institutions du pays, des
mœurs et des habitudes du peuple suisse. Aussi, au
.lendemain de la votation déjà, la question renaît.
On la discute dans les cercles intéressés. En 1901,
une pétition de l'association des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande est adressée à l'au-
torité fédérale, demandant l'étude à nouveau de celte
question. L'opinion publique s'en préoccupe ; la
presse la discute. Enfin l'idée prend une expression
concrète par la création et la formation du fonds
spécial appelé fonds des assurances. Ce fonds était
au 31 décembre 1907 de 15 millions. Il vient d'être
augmenté des 4 millions prévus au budget de 1908
et si les propositions de la commission des finances
sont acceptées, ce fonds ascenderà très prochainement
à 20 ou 22 millions. Pour répondre à ces aspirations
énergiques et si souvent répétées le Conseil fédéral
nous présente le projet de loi qui est aujourd'hui

• soumis à nos délibérations. Ce projet embrasse les
deux branches d'assurances: Assurance contre les
maladies et assurance contre tes accidents. A peine
le projet fut-il publié que de toutes parts on souleva
la question de savoir pourquoi l'assurance-invalidité
et l'assurance-vieillesse ne faisaient pas l'objet éga-

. lement des sollicitudes du Conseil fédéral. Nul cer-
tainement ne conteste les avantages que présenterait
une loi sur ces branches de l'assurance. Car il
est pénible et douloureux de voir un homme qui
a honnêtement travaillé toute sa vie, de le voir, dis-je,

-lorsque l'âge trahit ses forces, tomber quelquefois
à la charge de l'assistance publique. Son sort nous
intéresse. Mais nous devons procéder par étape.
A chaque jour suffit sa peine. Les finances de la
Confédération permettraient-elles en ce moment de
comprendre ces assurances nouvelles? C'est une
question à laquelle nous ne croyons pas pouvoir
répondre d'une manière affirmative. N'oublions pas
que la constitution nous fait un devoir, une obligation
d'organiser sans tarder l'assurance accident et ma-
ladie. Voilà pourquoi, malgré toutes les sympathies
que nous pouvons nourrir et que nous nourrissons
à l'égard des assurances vieillesse et invalidité, nous
ne saurions les comprendre dans l'œuvre que nous
devons élaborer.

On a discuté également la question de savoir
s'il n'y avait pas lieu de séparer l'assurance accident
de l'assurance maladie et de ne promulguer pour le
moment qu'une loi sur l'assurance maladie. Aux

partisans de cette manière de faire nous devons
signaler que les deux branches d'assurance ont des
partisans ardents et qu'il serait bien à redouter, si
nous ne légiférions que sur une des deux parties,
que les partisans de l'autre, craignant qu'il n'y ait
plus de disponibilités, n'attaquent l'œuvre et ne la
combattent. Peut-être irions-nous alors au-devant
d'un échec. L'article de la constitution ne commande-
t-il pas une solution simultanée de l'assurance maladie
et de l'assurance accident? Il y a de plus entre elles
un lien étroit. Des raisons techniques nous imposent
cette solution. Comme nous l'exposerons, l'assurance
accident aura besoin du concours des caisses maladie
pour son service et son organisation. Nous estimons
dès lors que le Conseil fédéral a eu raison de corn-»
pre'îidre dans son œuvre les deux assurances et de
donner aux deux questions une solution simultanée.

Voici dans ses grandes lignes l'économie du
projet de loi. Concernant l'assurance maladie, signa-
lons d'abord que l'idée de l'obligation est écartée
dans la création de cette institution. Beaucoup sans
doute regretteront cette détermination. Il y a ce-
pendant des raisons nombreuses et diverses qui
commandent cet abandon.

D'abord une question d'opportunité. Si l'on scrute
les manifestations qui se sonf produites lors de la
votation populaire sur le premier projet, on doit
reconnaître que le motif le plus puissant qui a dé-
terminé le rejet de la loi était précisément l'obli-
gation que le peuple suisse ne paraît encore appré-
cier. Maintenir l'obligation, ce serait, cous semble-
t-il, aller se briser contre la volonté populaire. En
outre l'obligation à l'assurance maladie nous for-
cerait nécessairement à organiser une caisse pu-
blique d'assurance. Cette caisse, quoi qu'on en dise
et quelle que puisse en être l'organisation, fera par
la force des choses et fatalement tort aux sociétés
actuelles.

Leur existence serait en péril. Ne serait-ce pas
là, indirectement, heurter l'esprit de la constitution
qui exige que les assurances soitent crééesen tenant
compte des caisses actuelles?

Enfin, Messieurs, l'obligation ne pourrait com-
prendre qu'une partie de la population, naturelle-
ment celle des assurés obligés en matière d'acci-
dent. Il n'y aurait de cette façon qu'une partie du
peuple qui serait au bénéfice du subside fédéral.
Avec l'oeuvre proposée, avec le système de sub-
ventionnement, toutes les caisses peuvent profiter
du subside fédéral, grandir et se développer. Aussi
nous atteindrons plus sûrement le. but que s'est
proposé le législateur, en introduisant l'article 34 bis
dans la constitution, savoir : encourager, étendre et
propager l'assurance. N'oublions pas que le projet
de loi autorise les cantons et les communes à intro-
duire l'obligation. Dès lors, si la nécessité se fait

"sentir, si les circonstances le commandent, le can-
ton pourra l'imposer, et pour favoriser l'obligation
la Confédération rembourse le tiers des frais au canton
qui paye la prime des indigents ob'igés. C'est là un
encouragement puissant pour étendre l'assurance et
déterminer les cantons à introduire le principe de
l'obligation. De cette façon l'idée de l'assurance se
répandra, fera toujours plus de chemin, et le jour
viendra où, en quelque-sorte, sans heurt, sans se-
cousse et par la force même des choses, l'assurance
maladie sera générale et complète. En matière
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d'assurance maladie, le rôle de la Confédération se
borne à encourager, à surveiller et à subventionier
les caisses maladies.

Qui touchera le subside, la subvention de la Con-
fédération? Ce sont les caisses reconnues. Les con-
ditions de la reconnaissance seront excessivement
larges. Il suoit que la société ait son siège en
Suisse, qu'elle n'excluse pas les citoyens suisses,
qu'elle admette et assure, aux mêmes conditions, les
personnes de l'un et de l'autre sexe. Cette condition
a rencontré quelques objections. On n'est pas encore
habitué à voir des caisses dans lesquelles les femmes
concourent également, mais nous espérons que ce
sentiment s'émoussera et qu'à l'avenir on fera bon
accueil également aux femmes dans ces sociétés.
Pour tenir compte dans une certaine mesure des
inquiétudes qui se sost pro Suites concernant la
morbidité des personnes de sexe féminin, le projet
prévoit un centime et quart pour l'assurance des
femmes. Ainsi les caisses n'ont rien à redouter.
Nous estimons que le principe érige par le projet
est absolument juste et légitime.

Une autre condition nécessaire, c'est que la
caisse assure le payement do l ' indemnité aux
membres qui la composent. Sur ce point, l 'autorité
fédérale aura un champ d'activité très grand, il y
aura lieu de voir si les bases financières de la
société assurent son avenir. L'expérience nous
apprend que de nombreuses sociétés qui parais-
saient prospères à leurs débuts ont commencé sou-
dain à péricliter et ont niêœe sombré. Pourquoi?
Parce qu'elles n'avaient pas assis leur organisation
sur des bases suffisamment solides et suffisamment
larges; à cet égard la technique moderne fournit
tous les renseignements nécessaires. Toute autre
cause de refus doit être écartée. Cepen'iaut des
inquiétudes ont surgi au sein de certains milieux.
On a cru que pour des raisons politiques peut-être
ou pour des raisons confessionnelles, une caisse
n'obtiendrait pas la reconnaissance du Conseil
fédéral. Ce qui pouvait jusqu'à un certain point
légitimer ces inquiétudes, c'est le recours connu
des associations ouvrières. Il semble en effet étrange
que pour des cours de ménage, des cours de cui-
sine, on refuse les subsides sous le prétexte que la
direction était confessionnelle. Aussi, pour donner
satisfaction sur ce point aux revendications qui se
sont fait jour, votre commission a introduit en
article déterminant que la reconnaissance ne peut
être refusée à une caisse en raison de son caractère
politique, professionnel ou confessionnel. Il es-t
ainsi répondu favorablement, aux revendications qui
ont surgi à cet égard, et toute garantie est accordée
aux caisses contre la maladie quel que soit leur
caractère. La reconnaissance a lieu par le Conseil
fédéra), cela va de soi.

La question ci-après a aussi été discutée en com-
mission : la décision du Conseil fédéral doit-elfe être
définitive ou doit-on instituer une instance de re-
cours? Dans l'état actuel de notre droit public l'ins-
tance de recours ne pouvait être que l'assemblèa
fédérale. Or, la reconnaissance d'une caisse par
l'autorité fédérale est surtout un acte d'administra-
tion et il nous a paru qu'un recours dans ce do-
maine aux chambres fédérales n'était pas justifié.
De plus la question de la création d'une cour ad-
ministrative est maintenant à l'étude. Si cette cour

est organisée un jour, ce que nous espérons, on
examinera la question de savoir s'il n'y aura pas
lieu de porter devant celte autorité les recours
contre ces décisions du Conseil fédéral. Pour le
moment rien n'est décidé à cet égard : l'avenir est
réservé.

La caisse ainsi reconnue jouit de la person-
nalité juridique et elle est exempte d'impôt. Dans
1'ass.urance maladie, il y a un progrès important que
nous tenons à sigaaler, c'est le libre passage.

Un assuré qui, longtemps, a payé sa cotisation à
une caisse maladie doit, pour une circonstance quel-
conque, un changement de domicile eu un change-
ment de profession, quitter la caisse. Il pouvait
jusqu'à présent se voir refuser l'entrée d'une autre
caisse pour des motifs de santé ou d'âge. En tout
cas il avait à recommencer ce qu'on appelle le stage.
Par l'institution nouvelle qui est introduite dans
le projet, le libre passage est assuré; l'entrée dans
une caisse ne pourra plus être refusée à celui qui
aura contribué par ses cotisations à la prospérité
d'une autre caisse, cela pour des raisons de santé
et de maladie. C'est là, nous semble-t-il, vu
grand bienfait de la nouvelle institution. Nous
nous empressons d'ajouter également que cette insti-
tution ne fera pas obstacle à ce qu'on appelle dans
la Suisse française la mise en subsistance. La mise
en subsistance pourra continuer à exister malgré
l'introduction du droit de libre passage. Les presta-
tions des caisses reconnues comprennent le traite-
ment médical, les médicaments, ou une indemnité
de chômage de i fr. au moins. La traitement et les
médicaments sont fournis dès le début, l'indemnité
au plus tard après trois jours de maladie et, sauf
guérison, l'indemnité de chômage doit être payée
pour six mois au moins. En passant, nous devons
faire remarquer que le Conseil fédéral a introduit
également dans son projet une prestation en faveur
des accouchées. Il est absolument exact qu'au point
de vue exclusivement médical, cet événement ne
peut pas être considéré comme une maladie, celle-ci
étant un trouble et une altération des organes de
la vie. Toutefois au point de vue économique les
conséquences sont absolument semblables. Voilà
pourquoi nous assurons aux femmes en couches
l'indemnité de chômage à l'instar de toute autre
maladie. Nous allons plus loin encore et nous disons
que l'indemnité doit leur être servie aussi long-
temps qu'elles seront légalement empêchées de re-
prendre leur travail. La loi sur les fabriques inter-
dit aux accouchées de se rendre à l'atelier avant six
semaines dès la délivrance. Eh bien, cet empêche-
ment légal les place dans une situation difficile,
elles ne peuvent obtenir le gain auquel elles auraient
légitimement droit. C'est par une disposition légale
que nous les empêctions de gagner leur journée.
Il est dès lors juste que légalement nous leur assu-
rions l'indemnité de chômage pendant cette époque.

En outre, pour les soins médicaux nous posons
le principe que le malade a le libre choix du mé-
decin. L'expérience démontre que la confiance du
malade envers la médecin est un facteur puissant
de guérison. Dès lors, il est avantageux, dès que
nous entendons assurer au malade en premier lieu
les soins médicaux de faciliter le plus possible
cette guérison. D'autre part lo médecin qui au-
rait été définitivement attaché à une caisse de
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maladie jouirait d'une sorte de monopole et d'un
privilège contre lequel s'est élevé le corps médical.

Quant aux subsides fédéraux, ils sont organisés
comme ceci: La Confédération paie un centime par
jour d'assurance et pour chaque assuré, un cen-
time et quart pour les personnes de sexe féminin
et pour les enfants de moins de 14 ans. De plus, on
assure un centime et demi pour tous les assurés aux
Caisses qui fournissent le traitement, les médica-
ments, et en même temps l'indemnité de chômage de
'1 fr. On veut ainsi encourager d'une part les soins mé-
dicaux et d'autre part encourager les caisses qui, à
Côté de ces soins, assurent à leurs malades une in-
demnité de chômage. Le projet prévoit également
un subside spécial pour les contrées ou la prestation
des secours médicaux est excessivement onéreuse.
La Confédération donne pour les secours médicaux
dans ces contrées un subside de 2 centimes par assuré.
Mais votre commission est allée plus loin et elle a
posé le priccipa que voici au second alinéa de
l'article 20:

«Tant que, dans une de ces contrées, il n'existe
pas de caisse reconnue et qu'il n'est pas possible
d'en créer, la Confédération alloue des subsides aux
institutions communales qui visent à diminuer les
frais de traitement des malades; ces subsides ne
peuvent èxécder le total des sommes fournies par
les communes ou des tiers, non plus que trois francs
par an et par tête de la population intéressée. Le
Conseil fédéral fixe sans appel les subsides prévus
au présent article. »

Nous saluons avec plaisir l'introduction de ce
principe. Vous savez que dans nombre de contrées,
dans nos Alpes sui tout, l'appel du médecin est ex-
trêmement difficile, voire même impossible. Il y a
d'abord de grandes distances à parcourir, et souvent,
pendant l'hiver, des obstacles matériels empêchent
le médecin de se rendre auprès du malade. Mais
un empêchement aussi puissant que l'obstacle maté-
riel, ce sont les frais du médecin. Un tableau qu'a
dressé M. le Dr. Laur, constate que dans nombre
de vallées de la Suisse, la visite du médecin coûte,
20, 40 et jusqu'à 50 îr. Il est évident que dans ces
conditions l'appel du médecin est impossible, de
sorte que les habitants de ces vallées sont privés
la plupart du temps des secours du médecin. Le projet
permettra de seconder dans ces contrées l'appel du
médecin. Ce sera un grand bienfait. Ou signale
sans doute que dans ces contrées il suffirait de
créer des caisses de secours et qu'ainsi elles ob-
tiendraient le subside fédéral. A ceUe observation
il nous serait facile de répondre d'abord que dans
l'esprit de ces populations, l'idée de l'assurancon'a
pas encore bien germé, on l'accueil le avec difficulté.
De plu?, à supposer que ces caisses vinssent à être
instituées, l'appel du médecin, et les visites de
celai-ci, l'épuiseraient bientôt, de sorte que nous
estimons que dans ces contrées, avec la meilleure
volonté du monde, la caisse de secours maladie ne
peut pas subsister. A cette mesure on objecte l'in-
constitutionnalité de l'institution. Nous ne pouvons
pas saisir cette considération. L'art. 34 de la cons-
titution dit que la Confédération organise l'assurance
maladie et l'assurance accident. Le subside que
vous donnez aux caisses maladie est-il plus cons-
titutionnel que ce subside que vous donnerez aux
contrées éloignées? Je ne le pense pas. Et si cette

disposition devait être écartée du projet, je me
demande l'impression que celte décision ferait sur
le peuple suisse. Au moment où on va dépenser
près de 9 millions pour organiser les assurances
dans les contrées riches et industrielles, on mar-
chanderait pour les contrées les plus éloignées et
les plus pauvres quelques milliers de francs. J'es-
time que l'impression en serait fâcheuse et ne ré-
vélerait pas un esprit de solidarité bien confédérale.

Le Conseil fédéral évaluait les dépenses de l'as-
surance maladie à 3,256,000 îr. Par ses proposi-
tions, la commission fait ascender ce chiffre à
4,500,000 îr.

L'assurance accident présente un tout autre
caractère que l'assurance maladie. Pour certaines
catégories de personnes, on introduit l'obligation.
En statuant cette obligation, l'état doit, par la force
même des choses, veiller à ce que l'assuré trouve
un assureur. Pour cela il doit créer un établisse-
ment officiel. Comme vous l'a dit M le rapporteur
allemand de la commission, cet établissement doit-
il avoir le monopole ou faut-il accepter le concours
des sociétés privées? Nous n'hésitons pas à répondre
que cette institution doit jouir du monopole. D'abord
l'institution officielle seule permettra aux intéressés,
employeurs et assurés, de «Joncourir à l'administra-
tion. Un établissement officiel ne, cherche pas les
bénéfices. Il tâche de restreindre et de diminuer
les primes le plus possible; c'est donc un avantage
sensible vis à-vis des sociétés privées qui, avant
tout, poursuivent un bénéfice.

En troisième lieu, dans l'assurance accident,
nous comprenons les accidents non professionnels.
Il est à notre connaissance qu'en règle générale les
sociétés privées n'assurent pas ces accidents non
proîessionnels. Le projet prévoit également une
rente d'invalidité. Nous nous demandons comment
une société privée pourrait former le capital néces-
saire pour assurer cette rente d'invalidité. Si les
sociétés venaient à renoncer à l'assurance, l'assuré
lui-même se trouverait en face d'une situation bien
difficile.

Enfin les sociétés privées n'acceptent en règle
générale que les bons risques. Un établissement of-
ficiel est obligé par sa nature de recevoir toutes
les assurances, il n'aurait en réalité que les mauvais
risques. Que les sociétés privées ne s'inquiètent pas
trop, elles auront encore un vaste champ d'activité.
On leur abandonne toutes les autres branches d'as-
surance. L'établissement officiel a la personnalité
civile. Il est géré par une direction nommée par le
Conseil fédéral. Celle-ci est assistée d'un conseil
d'administration. Dans ce conseil d'administration
doivent être représentés les employeurs et les em-
ployés. La commission vous propose de verser à
l'établissement un fonds de 10 millions. Ces 10 mil-
lions seraient à prélever sur le fonds des assurances
aujourd'hui existant. La Confédération de plus sup-
porte tous les frais d'établissement et participe pour
moitié aux frais d'administration. Par un privilège
particulier, l'établissement sera exempt d'impôts
et jouira de la franchise de port. L'établissement
officiel, pour le service de son administration, fera
appel au concours des caisses de maladie. Celles ci
devront plus spécialement être chargées pour le
compte de l'établissement officiel de la rentrée des
primes, de la communication des avis, des enquêtes
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à faire et enfin du payement de l'indemnité. De plus
la caisse de maladie devra assumer la réassurance
pour les accidents entraînant une incapacité d'au
moins six semaines. Voilà le concours que la caisse
maladie devra apporter à l'administration de l'établis-
sement officiel des assurances contre les accidents.

Quelles sont les personnes soumises ou plu tôt
tenues à l'obligation ? Suas le régime de la loi
actuelle sont au bénéfice de la responsabilité ci-
vile: D'abord les entreprises de chemins de fer,
•Je bateaux à vapeur et des postes; les exploitations
soumises à la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, les industries qui produisent ou mettent
en oeuvre des matières explosibles, puis les entre-
prises ou industries déterminées dans la loi de
1887. La commission et le Conseil fédéral du reste
no vous proposent de maintenir l'obligation que pour
cette catégorie de personnes. Nous allons plus loin
cependant en prononçant que dans les industries ou
travaux prévus dans la loi de 1887, lus ouvriers tra-
vail lant dans ces industries sont tenus à l'assurance
lors même que le patron n'occupe pas 5 ouvriers.
Jusqu'à présent une des conditions mises à la res-
ponsabilité consiste dans le fait que le patron occupe
en tout cas 5 ouvriers. Nous étendons donc en ce
sens et dans cette direction l'obligation. Que com-
prend l'assurance? L'assurance comprend tous les
accidents de l'assuré, qu'ils soient professionnels
ou non. Les raisons qui ont déterminé les auteurs
du projet à comprendre ici les accidents non pro-
fessionnels sont les suivantes: On signale d'abord
que la distinction à faire entre un accident profes-
sionnel et un accident non professionnel est difficile
et toujours délicate. Cependant, avec la jurispru-
dence qui s'est affirmée maintenant, on peut dire
que cette distinction présente moins de difficulté.
Mais la vraie raison, nous semble-t-il, est celle-ci:
Sont soumises à l'assurance obligatoire les personnes
qui travaillent pour le compte d'autrui. En règle
générale ces personnes n'ont pour toute ressource
que leur gain journalier, ou leur gain annuel. Eh
bien, que ces personnes soient atteintes d'un ac-
cident dans la fabrique ou qu'elles soient frappées
d'incapacité en dehors de l'usine, le tort est exacte-
ment le même; elles n'ont plus de ressource pour suf-
fire à leur existence et leur famille en sonore. Il n'y a
donc au point de vue économique aucune différence
à faire entre les conséquences de l'accident profes-
sionnel et les conséquences de l'accident non pro-
fessionnel. Cela s'expliquait aussi longtemps que
nous avions le régime de la responsabilité civile,
car le patron ne pouvait être responsable que des
accidents qui se produisaient dans sa fabrique ou
son usine. Mais aujourd'hui que nous voulons as-
surer la plus grande partie des personnes qui tra-
vaillent pour le compte d'autrui, il est, nous semble-
t-il, commandé que cette assurance embrasse tous
les accidents de quelque nature qu'ils soient, parce
que les conséquences économiques sont les mêmes.
Ce système permettra de réclamer une contribution
à l'ouvrier et de le faire participer à l'administra-
tion. Ce sera un gros avantage au point de vue de
l'oeuvre sociale.

Une question qui avait aussi passionné certains
milieux, c'est la question des avis Le projet du
Conseil fédéral prévoyait des avis d'entrée et de
sortie pour chaque ouvrier. Le système, parfait en

théorie, est en fait difficile. Il engendre des com-
plications et crée beaucoup d'ennuis. A ce système
on a substitué l'assurance collective ou plutôt la
liste des salaires et c'est celle-ci qui servira de base
pour asseoir les primes. Le nom de l'ouvrier ne
sera connu que si un accident se produit. Les pres-
tations de l'établissement officiel sont les suivantes:
D'abord les soins médicaux et l'indemnité de chô-
mage, la rente d'invalidité, l'indemnité funéraire et
la rente des survivants. Dès la date de l'accident,
l'assuré a droit aux soins médicaux. Ici comme
dans l'assurance maladie, nous proclamons le libre
choix du médecin, ainsi que du pharmacien. Une
correction est apportée à ce choix en ce sens que
c'est le Conseil fédéral qui fixera le tarif des méde-
cins et également le tarif des médicaments.

Dès le troisième jour, l'assuré a droit au 80 %
du gain journalier. Ce chiffre est un peu inférieur à
l'indemnité de chômage actuelle qui comprend l'in-
demnité complète du gain. Mais, comme vous le
verrez par la rente d'invalidité, l'assuré jouira
d'autres avantages, d'autres bénéfices qui com-
pensent, me semble-t-il, largement, la diminution
de cette indemnité de chômage qui suit immédiate-
ment l'accident.

Puis, vient la rente d'invalidité. La loi sur la
responsabilité civile des fabricants prévoit le paie-
ment d'un capital. L'expérience a démontré que ce
système était défectueux. L'ouvrier se trouvant
soudain en présence d'une somme considérable, en
abuse, la dévore quelquefois, et, comme nous avons
pu nous-môme le constater, au bout de quelques
années, voire même deux ou trois ans seulement,
le malheureux tombe à la charge de l'assistance
publique. Il semble, dès lors, que l'idée de substituer
au capital la rente d'invalidité ait été heureuse,
salutaire et réponde mieux à l'esprit de l'institution
elle-même.

La rente d'invalidité comprendra en cas d'in-
capacité totale, le 70 % du gain annuel. Le gain
se calcule comme suit: Le gain journalier est la
moyenne du salaire perçu par l'ouvrier durant les
30 jours qui ont précédé l'accident; le gain annuel
sera basé sur le salaire total, gagné dans l'année.
Ces points devaient être déterminés, puisque les
prestations sont proportionnées au gain.

Les frais funéraires comprennent une indemnité
de 40 îr.

Il y a ensuite la rente aux survivants, qui no
peut excéder le 60 % du gain ; quels que soient les
parents qui interviennent dans le bénéfice de cette
rente, jamais le 60 % du gain n'est excédé. La loi
détermine dans quelles conditions et dans quel ordre
les divers survivants participent au benèfice de cette
rente d'invalidité.

Les primes sont organisées comme suit: elles
sont d'abord fixées d'après «Je risque d'accident et
le salaire des assurés. Le conseil d'administration
dresse le tarif des primes. Le tarif répartit les dif-
férents genres d'assurance suivant les risques d'ac-
cident, il les répartit en classes de risques, puis
pour chaque classa, le tarif indique le montant de
la prime en proportion du gain journalier. Qui paie
la prime? La Confédération, les employeurs et les
assurés. Pour déterminer la part de la Confédération,
le projet avait introduit un système de contribution
dégressive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que
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le gain grandissait, les contributions de la Confédé-
ration auraient diminué. Ceci avait pour but de
mieux traiter les salariés inférieurs et d'assurer plus
d'égalité entre les citoyens suisses. Ce système était
très compliqué; aussi, la commission l'a-t-il aban-
donné aussitôt. \

Un autre mode de calculer les primes aurait été
celui ci. La Confédération aurait pu payer 'A des
primes. Mais voici des objections à cette manière
de faire: Le montant des primes dépend des dangers
d'accident et du salaire; or, le salaire bénéficie du
danger, car plus le danger est grand, plus en géné-
ral le salaire est élevé, et, de cette façon, la Con-
fédération aurait en quelque sorte payé à double.

La commission vous propose la solution suivante:
La Confédération^ payera % °/o des salaires. Ce sys-
tème est simple, facile à saisir et très juste. Le
surplus sera payé comme suit: Les 8/* par les em-
ployeurs et l/i par l'assuré. D'aucuns pourraient
trouver étrange que l'on fî t participer au payement
des primes dans une telle proportion, l'assuré lui-
même; mais, Messieurs, n'oublions pas que l'assuré,
d'après le système du projet, a nombre d'avantages :
II est assuré même contre les accidents non profes-
sionnels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent;
au lieu du capital à verser, le projet prévoit la
rente en cas d'invalidité; puis l'assuré peut, dans
une certaine mesure, participer à l'administration,
puisqu'il aura ses représentants dans le conseil
d'administration lui-même. Nous estimons que cette
proportion est juste et les ouvriers ne s'en plaindront
certainement pas.

A côté de l'assurance obligatoire, nous instituons
le système de l'assurance volontaire. Cette assurance
volontaire est assez étendue. Voici les personnes qui
peuvent se mettre au bénéfice de ce système.'

«Peuvent être assurés, s'ils sont âgés d'au moins
quatorze ans révolus, domiciliés en Suisse et non
tenus à l'assurance, et si leur revenu annuel n'ex-
cède pas trois mille francs:

a. Les employés et ouvriers de l'agriculture, de
la silviculture, des arts et métiers, de la petite in-
dustrie, du commerce ou de l'industrie hôtelière,
les personnes travaillant dans l'industrie à domicile,
ainsi que les domestiques et journaliers;

b. Les autres personnes travaillant dans l'agri-
culture, la silviculture, les arts et métiers, la petite
industrie, le commerce ou l'industrie hôtelière, si
elles n'occupent ni employés ni ouvriers ou si tous
leurs employés et ouvriers sont assurés à l'établisse-
ment;

c. Les employeurs d'assurés obligés.»
Vous voyez que, grâce à cette institution, une

grande partie de la population qui travaille pour le
compte d'autrui pourra se mettre au bénéfice de
l'assurance accident.

Cette assurance accident volontaire n'est pas
organisée dans le projet de loi qui vous est pré-
senté. Nous avons estimé que cette assurance exigeait
une organisation un peu spéciale, et qu'il y avait
certains détails qui ne pouvaient pas figurer dans
Ja loi organique et c'est surtout en ce qui concerne
les assurés de l'agriculture que nous avons réservé
cette disposition. Ce sera l'Assemblée fédérale qui
organisera l'assurance volontaire. Nous savions que
les agriculteurs, en général, aiment les situations
simples, qu'ils éprouvent une certaine répugnance

contre les mesures de prévention et qu'ils cherchent
également à se protéger contre la responsabilité des
tiers; ce sont là autant de circonstances dont nous
ne pouvons pas tenir compte dans la loi organique,
mais qui pourront faire l'objet d'une organisation
spéciale par «ne décision de l'Assemblée fédérale.
Nous croyons que les agriculteurs n'ont rien à re-
douter de la situation qui leur est faite: ils ont au
sein des chambres des représentants éminents qui
sauront défendre leurs intérêts. De plus, ils ont,
d'une manière générale, la sympathie de toute
l'Assemblée, de sorte que sous ce régime, et avec
les propositions que nous faisons, les intérêts de
l'agriculture seront, nous l'espérons, entièrement
sauvegardés.

Messieurs, en ce qui concerne le service judi-
ciaire, le projet du Conseil fédéral ne prévoyait
qu'une instance, une sorte de tribunal d'assurance
avec siège unique au centre de la Suisse. Il nous
a paru que ce tribunal unique ne pouvait pas
donner satisfaction, surtout aux cantons de la pé-
riphérie. Si chaque fois qu'un accident se produit
il fallait recourir au tribunal siégeant au centre
de la Suisse, cela engendrerait de très grands in-
convénients. II y a des enquêtes à faire après l'acci-
dent, il y a l'audition de témoins. Tous ces travaux
d'enquête ne se feraient que difficilement avec un
seul et unique tribunal.

Messieurs, il y a plus encore. Les tribunaux des
cantons sont mieux placés que tout autre pour con-
naêtre des accidents, ils sont à la portée des vic-
times. Voilà pourquoi nous avons introduit une pre-
mière instance qui sera l'instance cantonale, puis
un tribunal de recours, c'est-à-dire le tribunal des
assurances, dont le siège sera au centre. Bien qu'il
s'agisse de l'élaboration d'une loi fédérale, nous ne
saurions comprendre la répugnance que l'on pourrait
avoir de faire appel à la justice cantonale. Dans
l'organisation politique actuelle de notre pays, les
cantons sont" des organes administratifs et judi-
ciaires de la Confédération, aussi bien que léserait
un tribunal spécial créé par une loi de circonstance.

Dès lors, ce système répond mieux à notre
organisation politique, et correspond davantage aux
besoins et aux nécessités de la situation ; il tient
surtout compte de tous les intérêts en présence.

Le projet des assurances-accidents devait en-
traîner, d'après les prévisions du Conseil fédéral,
une dépense de 3,650,000 îr. et d'après les pro-
positions de votre commission, ces frais ascenderaient
à 4,700,000 fr. En résumé, au point de vue finan-
cier, le projet comportait une dépense de pies de
7,000,000 îr. Les propositions de la commission, 'je
le répète, font ascender cette somme à 9,200,000 îr.
Or, dans une étude que le Conseil fédéral a com-
muniquée hier à la commission, le pouvoir supérieur
nous dit que la situation financière de la Conîédé-
ration ne permettra pas de îaire un sacrifice dépas-
sant 8,000,000 de francs, pour les assurances. Nous
sommes, en ce qui nous concerne, très heureux de
cette communication; ce résultat nous a fait plaisir.

Cette communication nous permet d'adopter le
projet tel qu'il nous est présenté. Nous devons
ajouter que le Conseil fédéral nous fait quelques
propositions de réduction ; nous examinerons, lorsque
le moment sera venu, dans quelle mesure nous
pourrons tenir compte de ces porpositions, mais en
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attendant, nous constatons que les finances de la
Confédération permettront de disposer de 8,000,000 fr.
pour les assurances D'un autre côté, notre projet
prévoit 9,000,000 îr, mais n'oublions pas une chose,
c'est que l'étude du Conseil fédéral est plutôt pes-
simiste et que nous avons lieu d'espérer que, sous
ce rapport, les calculs pourront donner des résultats
plus favorables et meilleurs, d'autant plus que le
chiffre de 9,000,000 qui fait l'objet de nos proposi-
tions, est un maximum. C'est à supposer que, dès
le premier jour, les 700,000 assurés des caisses
maladies et les 600,000 des caisses accidents ne se
mettront pas au benèfice de la loi.

Je crois que, sur ce point-là, nous pouvons être
absolument tranquilles. Il s'écoulera plus d'une
année, plusieurs années même, avant que tout le
monde, surtout les assurés volontaires, se soit mis
au bénéfice de cette loi, et nous pouvons être sûrs
que pendant une série d'années les 8,000,000 de îr.
à notre disposition ne seront pas absorbés et que
l'institution pourra parfaitement marcher et pros-
pérer.

Une autre solution est possible. 11 y a 1,000,000
d'écart entre les chiffres émis par le Conseil fédéral
et ceux de votre commission. Le fonds des assurances
actuel s'élève à 20 ou 2t millions II s'écoulera bien
des années, certainement deux années au moins,
avant la mise en vigueur de la loi sur les assurances
et nous pouvons être certains que d'ici là, ce fonds
d.'assurance ascenderà au moins à 30,000,000 îr. Eb
bien, le déficit pourrait être parfaitement couvert
par les intérêts de ce îonds de dotation. Dans cette
ressource-là nous puiserons le million qui manque.
Je crois donc qu'au point de vue financier nous ne
devons pas redouter l'avenir. Les sacrifices seront
évidemment considérables, mais n'oublions pas l'im-
portance et la grandeur de l'oeuvre que nous
élaborons. Cette oeuvre sociale depuis longtemps
ardemment désirée répond à des besoins réels et
aux plus légitimes aspirations des populations.

C'est pourquoi votre commission, à l'unanimité
de ses menaces, vous propose l'entrée en matière
sur le projet du Conseil fédéral, complété et amendé
par les propositions de la commission.

M. Fazy: Messieurs les rapporteurs de langue
allemande et française vous ont exposé les motifs
considérables pour lesquels la commission unanime
vous propose l'entrée en matière sur le projet de
loi relatif à l'assurance accidents et à l'assurance
maladies. Nos deux honorables collègues, Messieurs,
ont eu la part belle. Ils se sont placés sur un ter-
rain purement humanitaire et ils ont vanté les avan-
tages qu'offrirait l'application du principe de l'as-
surance, telle que le Conseil fédéral l'a proposée.
Comme membre de la commission, je tiens à rem-
plir un rôle, qui est beaucoup moins agréable; mais
je crois accomplir un devoir, et un devoir utile,
en îaisant sur le travail de la commission quelques
réserves.

Celui qui a l'honneur de parler devant vous
aujourd'hui, a îait partie de la commission qui

examina la situation financière en 1900, au moment
de la votation des projets dits Forrer. J'en ai con-
servé un souvenir très net et je crois que personne
ici ne me démentira, que l'un des motiîs qui ont
le plus contribué à consommer le nauîrage de la loi
Forrer a été uu motif financier.

Aucun d'entre vous ne peut avoir oublié les ob-
jections assez îondées qu'opposait l'honorable et
regretté conseiller fédéral M. Hauser, au projet tel
qu'il était proposé.

Je dis donc que nous ne pouvons pas nous lancer
d'une manière absolue dans le domaine des fantaisies,
de ce que nous désirerions voir appliquer; à côté
des espérances, à côté des desideratas, il y a la ré-
alité. Eh bien, Messieurs quelle est la réalité? A l'heure
qu'il est, entre les propositions du Conseil fédéral et
celles de la commission du Conseil national, il y a
un écart annuel de îr. 2,300,000. Le fait est cons-
taté par le rapport de la commission; il est in-
déniable. La commission nous dit, et c'est par ces
mots que l'honorable M. Kuntschen a terminé son
rapport: Le Conseil fédéral a été peut-être pessimiste
dans ses calculs. Messieurs, je ne le crois absolu-
ment pas. J'ai la conviction, pour être un peu au
courant des questions d'assurance, que l'assurance-
maladies et surtout l'assurance-acoidents exigera un
sacrifice plus considérable que celui prévu par le
Conseil fédéral et par la commission. Maintenant
on peut ne pas la partager, mais d'autre part, il y
a un autre élément dont on ne tient pas suffisam-
ment compte: Dans nos cantons, quand le gouverne-
ment se trouve dans l'embarras, il propose l'aug-
mentation de recettes sous forme d'augmentation
d'impôt. Il y a ainsi des moyens pratiques de
combler le déficit Je sais bien qu'on rencontre plus
ou moins de difficultés pour le combler, mais il
n'en est pas moins vrai que par les impôts directs
on peut arriver à augmenter les ressources de l'état.
En est-il de même au point de vue fédéral? Absolu-
ment pas, et on oublie beaucoup trop que notre
ressource essentielle, et à peu près unique, ce sont
les péages. Est-ce que cette ressource des douanes
a suffisamment d'élasticité? Non. Au point de vue
des péages, nous sommes limités par des traités;
nous ne pouvons pas augmenter nos tarifs, et d'ail-
leurs chacun sait que si nous voulions les aug-
menter, il s'élèverait des contestations de tout un
côté du peuple suisse. Par conséquent, nous ne
pouvons pas considérer la recette des péages comme
étant d'une élasticité suffisante pour donner toute
liberté possible. Sans doute, grâce à la prospérité du
pays, à l'augmentation de la population, nos recettes
des péages tendent à augmenter, mais, et à cet
égard, l'honorable chef du département des finances
le dira: Est-il possible d'escompter une augmenta-
tion dans les quelques années qui vont suivre, et
même d'ici à dix ans, de prévoir une augmentation
qui permettrait de faire face à la fois aux dépenses
militaires et aux dépenses résultant de l'assurance -
maladies et de l'assurance-accidents ainsi qu'à toutes
les autres dépenses qui vont en augmentant d'année
en année? Croyez-vous que par le simple îait que
vous aurez voté la loi sur les assurances-maladie
et les assurances-accidents, toutes les revendica-
tions de l'école primaire, de l'assistance publique,
des chemins de îer, que tout s'arrêtera et que vous
pourrez en quelque sorte, pour me servir d'uneex-
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pression vulgaire, fermer le robinet? Mais non.
Alors si vous vouiez calculer d'una manière absolu-
ment étroite, et vous dire: Quelle sera la situation
dans deux ou trois ans, vous vous trouverez dans
la nécessité de constater que dans un délai plus ou
moins rapproché, vous serez obligés de créer de
nouvelles ressources, et, c'était le refrain habituel
de l'honorable conseiller fédéral Hauser. Il disait
aui membres de la commission des finances: Vous
ne pourrez organiser l'assurance-maladies et l'as-
surance-accidents que par un nouveau monopole.

Messieurs, je ne veux pas aller aussi loin que
l'honorable conseiller fédéral Hauser. Je crois qu'il
envisageait la question à un point de vue passable-
ment pessimiste, mais de là à admettre que le ter-
rain sur lequel s'est placée la commission est un
terrain définitif, il y a loin; et nous avons appris
que, dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral mainte-
nait purement et simplement, les réserves qu'il avait
formulées antérieurement. Il estime que lacomiîis-
sion doit revenir d'une manière générale à la base
du projet du Conseil fédéral, en un mot, il estime,
qu'il faut que cette différence de fr." 2,300,000 dis-
paraisse, tout au moins en grande partie, et que la
commission et le Conseil national acceptent dans
ses grandes lignes, le projet du Conseil fédéral. Je
ne veux pas entrer dans le détail des propositions
du Conseil fédéral; elles feront l'objet des discus-
sions qui s'engageront à propos des articles du pro-
jet, mais en ce qui me concerne personnellement,
je tiens à déclarer qu'à mes yeux le désir, le voeu
émis par l'honorable président de la commission ne
doit pas être un simple voeu, il faut qu'il devienne
la réalité et que d'ici à l'adoption du projet, il
s'établisse un accord complet entre le Conseil fédé-
ral et la conmission au point de vue de la dépense
nécessitée par les projets d'assurance. 11 ne faut
pas se le dissimuler, en 1900 lorsque nous discutions
le projet Forrer, il y a eu une faute commise : beau-
coup de membres du Conseil national qui avaient
des observations et des critiques à formuler n'ont
pas voulu les formuler dans l'intérêt du succès de
l'oeuvre à laquelle on travaillait. Eh bien, Messieurs,
à mon avis, c'était une erreur. Il faut qu'au Con-
seil national on dise la vérité, toute la vérité et
rien que la vérité. Il faut en particulier qu'au point
de vue financier on se mette complètement d'ac-
cord sur un terrain solide et sain ; il ne faut pas, en un
mot, que lorsque la loi viendra devant le peuple —
car il est probable qu'il en sera ainsi, il ne faut
pas qu'aux critiques de détail qui seront formulées
vienne s'ajouter une inquiétude générale au point
de vue financier de la Confédération. Il y aura
évidemment assez de critiques formulées contre le
projet, quel qu'il soit, pour que la question de
l'équilibre budgétaire de la Confédération n'entre
pas en ligne de compte.

Ma conclusion, M. le président et Messieurs, est
celle ci: C'est que nous ne devons pas nous con-
tenter d'un simple voeu, nous devons demander à
la commission et au Conseil fédéral de se mettre
d'accord d'une manière complète sur le terrain
financier du projet car, je le répète, si à la discus-
sion des détails du projet, le Conseil fédéral vient
formuler des réserves, s'il vient dire: Nous, qui
avons la responsabilité de l'équilibre financier delà
Confédération, nous n'acceptons pas les décisions

de la commission, la loi aura subi un échec dès la
première discussion. Il faut au contraire que le
Conseil fédéral vienne déclarer qu'il accepte la res-
ponsabilité de la loi telle que cette loi sortira des
délibérations du Conseil national.

Voilà les simples observations que je tenais .à
présenter. Evidemment, je joue dans cette circons-
tance un rôle, mais cela m'est indifférent. Je recon-
nais toute la portée philanthropique et patriotique
de l'oeuvre que nous discutons aujourd'hui. Je re-
connais que cette oeuvre doit s'accomplir, mais, si
elle doit s'accomplir, elle doit s'accomplir dans des
limites qui puissent être acceptées par le Conseil
fédéral et par le peuple suisse. Voilà ma conclusion.

Jenny: Die Sozialgesetzgebung stellt sich zur
Aufgabe, die materielle Lage der wirtschaftlich
Schwachen zu verbessern. Durch die vorliegende
Versicherungsgesetzgebung sollen die wirtschaft-
lichen Folgen der Krankheit und des Unfalles,
welche für grosse Bevölkerungskreise eine ökono-
mische Gefahr bedeuten, gemildert werden. Durch
die Vorlage sollen im weiteren die verfügbaren
Mittel des Staates herbeigezogen werden, um das
Wohlergehen seiner Mitglieder und namentlich der
Schwachen und Hilfsbedürftigen in positiver Weise
zu fördern.

Wenn wir aber zum Ausbau der Sozialgesetz-
gebung die Mittel des Staates, welche von der Ge-
samtheit aufgebracht werden, in Anspruch nehmen
müssen, so ist es unsere erste Pflicht, dafür besorgt
zu sein, dass diese Mittel eine gerechte und ein-
wandfreie Verwendung finden. Hilfsbedürftige be-
finden sich überall im Schweizerlande, befinden sich
zu Stadt und zu Land. Wir begegnen denselben in
der Industrie, im Gewerbe, in der Landwirtschaft.
Wir finden sie unter den Lohnarbeitern, wie auch
unter den kleinen sogenannten selbständigen Exi-
stenzen, Die soziale Fürsorge des Bundes darf sich
deshalb nicht auf die Städte und Industriezentren
beschränken. Sie darf nicht Halt machen bei den
Fabrik- und Werkstättearbaitern. Die echte soziale
Fürsorge kennt keine besondere Volksklasse. Sie
erstreckt sich über das ganze Land, um überall da
einzukehren, wo die Unterstützung geboten ist.

Der Ausbau unserer Sozialgesetzgebung darf auch
nicht dazu beitragen, der Entvölkerung des Landes
Vorschub zu leisten. Mit der zunehmenden Land-
flucht haben wir die Arbeiternot auf dem Lande
und die Arbeitslosigkeit in den Städten mit ihren
fatalen Begleiterscheinungen. Die bisherige Tätig-
keit des Staates auf dem Gebiete der Sozialgesetz-
gebung war eher geeignet, diese Misstände noch zu
verschlimmern. Je mehr der städtische- und Indu-
striearbeiter durch die Gesetzgebung in eine bevor-
zugte Sonderstellung gebracht wurde, desto mehr
nahm die Entvölkerung des Landes zu. Es ist des-
halb angezeigt, dass wir mit offenen Aug<sn an die
Behandlung der Versicherungsvorlage herantreten,
mit offenen Augen für die Schäden des gesamten
Volkes und nicht bloss einzelner Teile desselben.
Die Organisation der Versicherung muss deshalb so
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getroffen werden, dass es den Hilfsbedürftigen des
ganzen Landes in gleicher Weise ermöglicht wird;
die Wohltat der Bundesunterstützung und der Ver-
sicherung zu geniessen.

Entspricht nun die bundesrätliche Vorlage diesen
Anforderungen? Es muss leider gesagt werden:
Nicht im erwünschten Masse. Nachdem das Obliga-
torium aus referendumspolitischen Gründen fallen
musste, liegt die Befürchtung nahe, dass nament-
lich bei der Krankenversicherung dieAermsten der
Armen die Wohltat der Bundesunterstützung kaum
geniessen, und dass im weiteren grosse Landesbe-
zirke von dieser Unterstützung wenig profitieren
werden.

Glücklicherweise hat die Kommission hier die
noch möglichen Korrekturen angebracht Es darf
zur Beruhigung gesagt werden, dass die Kommis-
sionsarbeit die Grundlagen geschaffen bat, auf
welchen eine rationelle Ausgestaltung des Versiche-
rungswesens im Sinne des aufgestellten Grundsatzes
möglich wird. Die von der Kommission angebrachten
Korrekturen lassen den Vorwurf der Klassengesetz-
gebung zurücktreten und eröffnen die Perspektive
für die zukünftige Volksversicherung.

Die Gesetzgebung hat bekanntlich in der Ver-
sicherungsfrage eine gebundene Marschroute. Wenn
wir in der Kommission in der grossen Mehrzahl
auch heute noch der Ansicht sind, dass uns die
Vorlage von 1900 die rationellste Lösung gebracht
hätte, so müssen wir anderseits rückhaltslos aner-
kennen, dass der Bundesrat mit seiner heutigen
Vorlage denjenigen Weg betreten bat, der ihm durch
die Verhältnisse vorgezeichnet war und der, wie
ich hoffe, auch zum sicheren Ziele führen wird. Die
Verwerfung der früheren Vorlage hat nicht der Sache
selbst, sondern der vorgeschlagenen Form gegolten.

Wir gehen mit dem Bundesrate dahin einig,
dass von dem Obligatorium in der Krankenversiche-
rung abzusehen sei, dass bei der Unfallversiche-
rung das Obligatorium in der Hauptsache auf die-
jenigen Kreise zu beschränken sei, die beute schon
der Haftpflichtgesetzgebung unterstellt sind. Es ist
Ihnen vom Herrn Kommissionsreferenten bereits ge-
sagt worden, dass die Kommission nach dieser
Richtung eine Erweiterung getroffen habe: Ebenso
teilen wir die Auffassung des Bundesrates, dass die
beiden Versicberungsarten gemeinsam in Behand-
lung gezogen und gemeinsam dem Referendum
unterstellt werden müssen. Diese Forderung ist
einmal gegeben durch die Bedürfnisfrage, die
gleich dringend ist, und anderseits durch die Kosten-
frage. Der Bund muss über die finanzielle Tragweite
der beiden Vericherungsarten zum voraus orientiert
sein. Er muss die Gesamtkostenfrage kennen. Ander-
seits war es angezeigt, eine gemeinsame Behand-
lung vorzunehmen mit Rücksicht auf die zu
schaffenden „Grundlagen für die zukünftige Ausge-
staltung der beiden Versicherungsvorlagen.

Was nun speziell die Krankenversicherung an-
belangt, so ist Ihnen bereits gesagt worden, dass
hier das Obligatorium fallen gelassen wurde. Der
Bund verzichtet auf die Kreierung von öffentlichen
Krankenkassen. Er überlässt ihre Errichtung den
Kantonen und Gemeinden und beschränkt sich nach
dieser Vorlage auf die Subventionieruog der be-
stehenden und der zu gründenden Versicherungs-
kassen.

Die Lösung, welche die Krankenversicherung im
bundesrätlichen Entwurf gefunden hat, kann dem-
nach nicht als Ideal bezeichnet werden. Allein wir
sind nun einmal im Referendumsstaate darauf an-
gewiesen, einem Ideal etappenweise zuzustreben.
Wir beschränken uns auf die Förderung der Kranken-
versicherung durch das Mittel der Subventionierung
der Krankenkassen. In welchem Umfang der Zweck
erreicht wird, das lässt sich schwer voraussagen.
Die Befürchtung ist jedoch vorhanden und zum Teil
berechtigt, dass die Krankenkassen in der Hauptsache
auf diejenigen Bezirke und Ortschaften beschränkt
bleiben, wo sie bereits eingeführt sind, und dass
die breiten Schichten der Landbevölkerung von der
Wohltat der Bundessubvention und der Versicherung
wenig profitieren werden.

Aus einer Zusammenstellung betreffend die
Kranken- und Hilfskassen der Schweiz, die uns vom
Industriedepartement überwiesen wurde, ergibt
sich zur Evidenz, dass dieselben in der Hauptsache
in den grossen Industriezentren sich befinden, dass
auf dem platten Lande wenig, in den Gebirgsgegen-
den sozusagen keine vorhanden sind. Die vorge-
schlagene Unterstützung wird an diesem misslichen
Zustande wenig ändern, wie die Erfahrungen im
Kanton Genf, wo die Subventionierung der Kranken-
kassen bereits durchgeführt ist, erwiesen haben.
Das ist der gewaltige Nachteil der von Bundesrat
und Kommission vorgeschlagenen Lösung, gegen-
über dem Obligatorium von 1899. In der Kommis-
sion wurde auf diesen Uebelstand aufmerksam ge-
macht und man suchte eine Grundlage zu finden,
auf welcher die Krankenversicherung eine umfas-
sendere Förderung und Verbreitung finden werde.
Dies glaubte man in der Kommission zu erreichen
durch die Bevorzugung derjenigen Krankenkassen,
die sich speziell mit der Krankenpflege befassen,
durch eine erhöhte Subventionierung derjenigen
Kassen, die für unentgeltliche Arznung und Arzneien
aufkommen. Im weitern wurde auch beantragt, dass
in denjenigen Gegenden, wo infolge topographischer
Verhältnisse die Gründung von Kassen nicht mög-
lich sei, an die Verbilligung der Krankenpflege
Unterstützungen gewährt werden. Die Landbevölke-
rung wird den Kassen mit Lohnversicberung wenige
Beachlußg schenken; für sie hat einzig Wert die
Naturai Versicherung. Die Hauptsache für die Land-
bevölkerung ist, für die Arznung zu sorgen, des-
halb muss durch die Gesetzgebung auf die Kassen
ein Druck ausgeübt werden, dass sie die Versicherung
für unentgeltliche Naturalleistung einfuhren, und
dies wird nach Ansicht der Kommission dadurch
geschehen, dass man diese Kassen mit einer er-
höhten Subvention bedenkt.

Das Schweizervolk kann nicht zugeben, dass die
vielen Millionen, die für die Krankenversicherung
aufgewendet werden, nur dazu dienen sollen, die
bestehenden Krankenkassen etwas besser zu stellen.
Das Schweizervolk will, dass das Krankenelend
überall da, wo es sich vorfindet, bekämpft und ge-
mildert werde. Man darf von den Krankenkassen
erwarten, dass, nachdem sie die weitgehende Bun-
desunterstützung in Empfang nehmen, sie auch die
Pflicht übernehmen, dafür zu sorgen, dass die
Krankenversicherung verbreitet wird. Man darf von
ihnen erwarten, dass sie dafür sorgen, dass wirk*
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lieh die Armen und die Hilfsbedürftigen in der
Krankenversicherung Aufnahme finden.

Bis dahin rekrutierten sich die Mitglieder der
Krankenkassen aus der besser situierten Arbeiter-
schaft; es war die Elite der Arbeiterschaft, aus
der sich die Krankenkassen zusammensetzten.
Der Staatszweck, den wir mit der Subvention ver-
folgen, besteht darin, dass wir die Krankenkassen
anhalten werden, denjenigen Mitgliedern, welchen
bis heute die Türe zu den Krankenkassen verschlos-
sen war, Aufnahme zu gewähren. Nach dieser Rich-
tung hat die Kommission in Art. 2 und 20 bis vor-
sorgende Bestimmungen aufgestellt, die diesem Ge-
danken Rechnung tragen und namentlich auch die-
jenigen befriedigen dürften, die in der unentgelt-
lichen Krankenpflege die bessere Lösung erblickten.

Der Sprechende muss anerkennen, dass er der
unentgeltlichen Krankenpflege sympathisch gegen-
übersteht und dass er dafür hält, dass dieselbe für
die Landbevölkerung als die wirksamste Unter-
stützung gegolten hätte. Wir wissen aber, dass sie
aus finanziellen Gründen nicht eingeführt werden
kann und daher auch für unsere Verhandlungen
nicht in Betracht fällt Wir werden die Landbe-
völkerung nur dann für die Krankenversicherung
gewinnen, wenn wir der Krankenpflegeversicherung
die volle Aufmerksamkeit zuwenden und wenn die
Krankenkassen dafür sorgen, dass es den Mitgliedern
ermöglicht wird, unentgeltliche Ârznung und Arz-
neien zu erhalten. Wenn das geschieht, so wird
auch die durch die Verhältnisse uns aufgezwungene
mangelhafte Organisation, wie sie nun vorgeschlagen
wird, segensreich wirken können.

Was nun die Unfallversicherung anbelangt, so ist
Ihnen vom Präsidenten der Kommission ausein-
andergesetzt worden, dass sich das Olbigatorium
auf diejenigen Betriebe und Kreise zu beschränken
habe, die heute schon der Haftpflichtgesetzgebung
unterstellt sind. Es ist im weiteren ausgeführt wor-
den, dass die Kommission nach verschiedenen Rich-
tungen Erweiterungen getroffen habe. Was die Land-
wirtschaf t, die Hauswirtschaft, das Handwerk und
Gewerbe anbelangt, so sind dieselben auf die frei-
willige Versicherung angewiesen. Nach dem Ent-
wurfe von 1899 war das Obligatorium für alle un-
selbständig Erwerbenden, gleichgültig welcher Be-
rufsklasse sie angehörten, vorgesehen. Man ging
dabei von dem richtigen Gedanken aus, dass nicht
bloss die dem Haftgesetz unterstellten Personen,
sondern auch die übrigen in der Landwirtschaft, Haus-
wirtschaft und Gewerbe der sozialen Fürsorge be-
dürfen und die Wohltat der Bundesunterstützung
und Versicherung geniessen sollen. Zweifellos würde
das Obligatorium im Interesse der in der Landwirt-
schaft tätigen Arbeiter, aber auch im Interesse der
Landwirte selbst liegen. Der Sprechende ist vor 8
Jahren mit Entschiedenheit für das Obligatoriu m
der Landwirtschaft eingetreten ; er vertritt auch heute
noch die nämliche Auflassung, dass das Obligato-
rium auch für die Landwirtschaft die rationellste
und beste Lösung wäre; allein die gemachten Er-
fahrungen bei der früheren Abstimmungskampagne
mahnen zur Vorsicht. Der Versicherungsgedanke hat
bei den Bauern grosse Fortschritte gemacht, haupt-
sächlich dank der Initiative der landwirtschaftlichen
Berufsverbände, Allein der Versicberungsgedanke
hat doch nicht in dem Masse Boden gefasst, dass

man mit aller Zuversicht auf die Annahme desObli-
gatoriums in landwirtschaftlichen Kreisen rechnen
dürfte. Es sind demnash ausschliesslich referendums-
politische Rücksichten, die den Sprechenden ver-
anlassen, dem bundesrätlichen Entwurf zuzustimmen
und die Landwirtschaft von dem Obligatorium aus-
zuscbliessen. Zweifellos wird dadurch für die Land-
wirtschaft ein äusserst nachteiliger Zustand ge-
schaffen; die Vergünstigung, die man derselben ein-
zuräumen scheint, wird in der Praxis für die Land-
wirtschaft eine schwere Schädigung bedeuten. Es
ist zu befürchten, dass die Bauern nach Massgabe
der vorliegenden Bestimmungen von der Versiche-
rung fernbleiben und dann wird der Fall eintreten,
was wir alle nicht wollen, dass die soziale Für-
sorge nur dem städtischen und dem Industriear-
beiter zugute kommt und die Landflucht zum grosses
Schaden des Staates neue Nahrung finden wird.
Der Bauernverband hat rechtzeitig auf diese Even-
tualität aufmerksam gemacht und die Lösung darin
gesucht, dass für die landwirtschaftliche Versiche-
rung besondere Bestimmungen aufgestellt werden,
die dem eigenartigen bäuerlichen Gewerbe ange-
passt sind. Aus der Abstimmungskampagne vor 8
Jahren ist zur Genüge hervorgegangen, dass nicht
das Obligatorium als solches Anstoss erregte, wohl
aber die Schabionisierung der industriellen und
landwirtschaftlichen Versicherung. Die beiden Wirt-
schaftsgebiete sind ihrem Wesen nach so grund-
verschieden, dass sie nicht den gleichen Bedingungen
unterworfen werden können. Auf diese Tatsache
muss bei der zukünftigen Versicherung Rücksicht
genommen werden.

Glücklicherweise besitzt man nun in der Land-
wirtschaft dank der Pionierarbeit der beiden Ver-
bände praktische Erfahrungen, wie die Unfallver-
sicherung einfach und zweckmässig durchgeführt
werden kann; das Meldewesen, die Berechnung der
Prämien und der Leistungen, alles ist in der denk-
bar einfachsten Weise geordnet. Die landwirtschaft-
lichen Verbände haben auch die Haftpflichtversiche-
rung gegenüber Dritten mit gutem Erfolge einge-
führt und es ist zu sagen, dass ohne Einbezug der
Haftpflichtversicherung für Drittpersonen die Unïall-
versicherung für die Landwirtschaft wertlos ist.

Diese Garantie, dass die Unfallversicherung den
besonderen Verhältnissen der Land Wirtschaft, nament-
lich in bezug auf das Meldewesen, Unfallverhütung,
Bemessung der Prämien und des Bundesbeitrages,
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten, Rechnung
tragen müsse, muss den Bauern in der Gesetzgebung
zugesichert werden, wenn sie an der Unfallversiche-
rung Interesse nehmen und dieselbe unterstützen
sollen.

Die landwirtschaftlichen Forderungen haben nun
in der Kommission eine Lösung gefunden, die nicht
alle Kreise zu befriedigen scheint. Es machen sich
Stimmen geltend, die einer bestimmteren Formulie-
rung von Art. 86 den Vorzug gegeben hätten, und
es wird neuerdings postuliert, dass in die freiwillige
Versicherung grundsätzliche Bestimmungen be-
treffend die Haftpflichtversicheruug gegenüber Dritt-
personen, Vorschriften betreffend Unfallverhütung
usw. aufgenommen werden. Der Sprechende hat
sich von Anfang an au! diesen Boden gestellt und
in verschiedenen Sitzungen diese Forderung ver-
fochten; allein des langen Kampfes müde hatte er
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sich schliesslicb dem Vorschlage der Kommission,
•wie er in Art. 86 vorliegt, angeschlossen, allerdings
nicht aus Ueberzeugung, dass hier die beste Lösung
gefunden worden sei, wohl aber in der Meinung,
sich nicht dem Vorwurî auszusetzen, die Harmonie
der Kommission, die nun scbliesslich in allen Haupt-
punkten eingetreten war, gestört zu haben. Ander-
seits durfte ich doch auch zu der Bundesversamm-
lung soviel Zutrauen haben, dass sie den Bauern
eine Versicherungsorganisation schaffen werde, die
ihren eigenartigen Verhältnissen angepasst ist und
die ihnen ermöglicht beizutreten, ja diese veran-
lassen wird, möglichst zahlreich in die Unfallver-
sicherung einzutreten.

Der Rat wird Gelegenheit haben, bei den kom-
menden Verhandlungen diesen guten Willen zu
dokumentieren, und ich gebe mich der Hoffnung
hin, dass die Stellungnahme in Ihrem hohen Rate
die Landwirtschaft in die glückliche Lage versetzen
wird, dem Versicherungswerk mit Freuden zuzu-
stimmen.

Ming: Es ist wohl nicht bald eine gesetzge-
berische Arbeit der Bundesversammlung vom Volke
mit solcher Begeisterung aufgenommen worden wie
der Verfassungsartikel, der dem eidgenössischen Ver-
sicheruagswerke als Grundlage dienen soll. Wir
dürfen wohl überzeugt sein, dass es da nicht sowohl
materielle Erwägungen waren, Erwägungen des ein-
zelnen für die Vorteile, welche ihm die Versicherung
bringen sollte, sondern dass ein idealer Aufschwung
dabei mitwirkte. Das Solidaritätsgefühl, welches
im Schweizervolk hoffentlich nie aussterben wird,
hat dazumal die Begeisterung hervorgerufen, der
Gedanke, dass durch das Versicherungswerk ein
Werk des sozialen Friedens und Fortschrittes ge-
schaffen werde.

Als dann im Jahre 1900 die Versicherungsvor-
lage verworfen wurde, ist in manchem das Gefühl
einer schmerzhaften Enttäuschung erwacht. Sollte
seit der Zeit jener ersten Abtimmung das Solidari-
tätsgefühl des Schweizervolkes erstorben gewesen
sein? Es hat sich sofort gezeigt, dass dies nicht der
Fall war. Nicht aus Mangel an Solidaritätsgefühl hat
das Schweizervolk die Forrersche Vorlage verworfen,
sondern aus Furcht, dass die Freiheit, die es so
ängstlich wahrt, durch das Versicherungswerk zu
sehr beschränkt werde. Selbst diejenigen, welche
materielle Vorteile erboffen und die durch das
Versicherungswerk nichts anderes als ein Geschäft
zu machen suchen, wollten sich diese Wohltat nicht
aufdrängen lassen; denn sie betrachten eine Wohl-
tat, die ihnen aufgedrängt wird, als ein Uebel.
Wenn wir ein Versicherungswerk schaffen wollen,
das mit Freuden begrüsst wird, so müssen wir
diese Bedenken heute in Betracht ziehen.

Sie wissen, dass es immer noch Stimmen gibt,
welche bedauern, dass auf die Freiheit soviel Rück-
sicht genommen worden ist, und welche vielmehr
glauben, in einem Zwang für diejenigen, welche
zuallererst die Versicherung notwendig hätten, das
Richtige zu^ treffen. Es ist vom Bundesrate und

hauptsächlich in der Kommission diesen Wünschen
dadurch Rechnung getragen worden, dass den Kan*
tonen, aber auch den Gemeinden frei gestellt wird,
sofern die Kantone die Vollmacht an sie abtreten,
den Zwang wenigstens in der Krankenversicherung
einzuführen. Wir haben, wie Sie sehen, auf der
einen Seite die Freiheit und auf der ändern Seite
die Möglichkeit der Zwangsversicherung, soweit
dieselbe notwendig erscheint.

Zur Verwerfung des letzten Entwurfes hat aber
nicht nur die Furcht vor dem Zwang mitgewirkt,
sondern in hohem Masse auch das Bedenken der
freiwilligen gegenseitigen Hilfskassen gegenüber
dem Entwurfe. Wenn wir die Bedenken dieser
Institutionen heute auch in Betracht ziehen, so ge-
schieht das nicht nur aus referendumspolitischen
Gründen, wir müssen denselben auch aus Innern
Gründen entgegen kommen. Diese Hilfskassen, die
Krankenvereine und wie sie alle heissen mögen,
sind gegenwärtig in allen Kantonen der Schweiz
verbreitet; ja, es gibt Kantone, in welchen in keiner
Gemeinde eine solche Versicherungsgesellschaft im
kleinen, eine Krankenkasse fehlt Diese Kranken-
kassen haben den Solidaritätsgedanken ins prak-
tische übersetzt; sie sind die Pioniere gewesen,
welche schon früher, schon vor Jahrzehnten dem
Versicherungswesen die Bahn geebnet haben. Es
wäre also undankbar, wenn man diese ihre Arbeit
nicht auch jetzt noch schätzen würde. Sie haben
aber auch sozialerzieherisch gewirkt, weil sie
im Volke den Gedanken befestigt haben, dass der
Bürger sich nicht nur hinsetzen und warten soll,
bis der Staat mit der Hülfe kommt, sondern dass
er selbst Hand ans Werk legen muss, um für die
Tage der Not und der Krankheit zu sorgen. Es ist
heutzutage sehr notwendig, dass man diesen Ge-
danken immer mehr zur Geltung bringt, und das
wird geschehen, wenn wir die freiwilligen Versiche-
rungsgesellschaften möglichst unterstützen und
fördern.

Diese Gesellschaften, diese Vereine haben aber
auch dadurch im demokratischen Staate vorzüglich
gewirkt, dass sie viele ihrer Mitglieder zur Ver-
waltung beigezogen haben. Es sind die Kranken-
versicherungsgesellschaften in den Gemeinden sozu-
sagen eine Schule der Gemeindeverwaltung ge-
worden. Es ist dies etwas, das gewiss für einen
demokratischen Staat nicht zu unterschätzen ist.
Dann sind aber die gegenseitigen Versicherungen
das allerbeste Mittel, um durch eine gediegene
Selbstkontrolle der Simulation entgegenzutreten. Die
Simulation ist ein Krebsübel, das nicht nur diese
Versicherungsgesellschaften bedroht, sondern in
hohem Masse das Versicherungswesen überhaupt
Wir werden in der Unfallversicherung, wie auch
in Zukunft im Krankenversicherungswesen an diesem
Uebel genug zu leiden haben. Je mehr wir versorgen
können, dass es bekämpft wird, um so besser ist
es, und wir können es entschieden am besten tun
durch die möglichst intensive Selbstkontrolle in den
freiwilligen gegenseitigen Hilfsgesellscbaften. Diese
sind in der Schweiz populär geworden. Wenn wir
ein populäres Werk schaffen wollen, so geschieht
es gewiss am allerbesten dadurch, dass wir uns au!
dieselben stützen. Das ist der Fall in der Vorlage,
die wir Ihnen zu unterbreiten die Ehre haben.
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Die gleiche Freiheit anzuwenden war nicht mög-
lich bezüglich der Unfallversicherung. Es hat das
bis jetzt auch noch niemand ernstlich versucht.
Es ist dies schon deshalb nicht möglich, weil die
Rente, welche für Unfall mit dauernden Folgen
ausbezahlt werden muss, doch eine absolute Sicher-
heit haben muss, die ihr nur der Staat am besten
verleihen kann. Wenn wir von Freiheit reden als
einem Ideal bei diesen Gegenseitigkeitskassen, so
bleibt immerhin wahr, dass eine absolute schranken-
lose Freiheit auch hier nicht gestattet werden kann,
und zwar hauptsächlich deshalb nicht, weil es im Inte-
resse aller liegt, dass in diesen Kassen eine weit-
gebende Freizügigkeit möglich sei. Wenn sie das
leisten sollen, was wir verlangen müssen und ver-
langen dürfen, so soll zwischen denselben die Frei-
zügigkeit tatsächlich in möglichst larger Weise be-
stehen.

Es sind Versuche gemacht worden, auf dem
Wege der Gegenseitigkeit und der Konkordate dieses
Ziel zu erreichen, aber sie haben nicht zu einem
allgemein befriedigenden Erfolge geführt. Hoffent-
lich -wird dies durch diese Gesetzgebung möglich
werden. Immerhin darf nicht vergessen werden,
dass gerade die Freizügigkeitsbestimmungen für
verschiedene, ganz besonders für ländliche Kassen,
ökonomische Konsequenzen haben werden, welshe
die Bundessubvention vielleicht aufwiegen. Es ist
Tatsache, dass die Mitglieder von städtischen
Krankenkassen, nachdem sie die beste Zeit ihres
Lebens, ihre Kraft und ihre Arbeitsfähigkeit an in-
dustriellen Orten zugebracht haben, auf das Land
zurückkommen und gestützt auf die Tatsache der
bisherigen Zugehörigkeit zu der städtischen oder
Retriebskrankenkasse auch Aufnahme in die länd-
liche Krankenkasse verlangen und für dieselbe eine
grosse Last werden. Das soll uns aber nicht ver-
mögen, dem ganzen Werke und dem Grundsatze der
Freizügigkeit entgegenzutreten, denn der Freizügig-
keitsgedanke ist eine Perle des Gesetzes. Dann wird
diesen Krankenkassen eine Beschwerde auferlegt,
indem sie gewissermassen als Agenturen für die
Unfallversicherungen zu fungieren haben. Es ist
wahr, dass das Gesetz anderseits wieder bestimmt,
es sollen die Ausgaben, welche dadurch entstehen,
wieder zurückerstattet werden; aber innerhalb länd-
licher Kreise, wo die Verwaltung nicht immer in
den gewandtesten Händen liegt, wird diese Last
dennoch recht fühlbar sein. Nach einer guten In-
struktion der betreffenden Verwalter wird es indes
auch gehen.

Was die Aufsicht anbelangt, sowohl die kanto-
nale als die Oberaufsicht des Bundesrates, so wird
dieselbe nach meiner Ansicht eher eine Wohltat als
eine Last sein. Es ist leider wahr, dass viele dieser
Krankenkassen bis jetzt rechnerisch nicht gerade
auf einem festen Fundament stunden, und dass
diesen Kassen, indem man ihnen Anweisung gibt,
wie sie sich in Zukunft zu gestalten haben, ent-
schieden eine Wohltat erwiesen wird. Im weitern
ist es zu begrüssen, dass das Gesetz sich davor
hütet, über die Krankenkassen viel zu reglementieren.
Allerdings sind gewisse Bestimmungen zurückge-
blieben, von denen ich hoffe, sie werden im Laufe
der Beratung ausgemerzt werden, Ich kann nicht
begreifen, wie es nötig sein sollte, dass in Gemein-
den, wo verschiedene Krankenkassen bestehen für

männliche und weibliche Mitglieder, jede Kassa
gezwungen werden soll, auch Angehörige des ändern
Geschlechtes aufzunehmen, solange dafür gesorgt
ist, dass jede Person in einer Kasse Aufnahme
finden kann. Wir sind sehr entgegengekommen in
bezug auf freie Aerztewahl. Es ist das ein Gedanke,
der schon anlässlich der Diskussion des letzten Ge-
setzes bedeutende Anfechtungen erlitten bat. Ich
hoffe, wir sind heute soweit fortgeschritten, dass
eine solche Anfechtung mit einiger Aussicht auf
Erfolg nicht mehr stattfinden kann. Wenn aber die
Bestimmung aufgenommen wird, wonach ein ge-
wisser Zwang für die Apotheken besteht, in dem
Sinne dass dem Arzte, wo er bisher selbst dispen-
siert hat, in Zukunft dieses Recht genommen wird,
so empfindet man das als einen Zwang. Es handelt
sich da nicht um die Bequemlichkeit und das Ein-
kommen der Aerzte, sondern um eine Bequemlichkeit
des Publikums, das in ländlichen Kreisen an diese
Selbstdispensationen gewöhnt ist und dieselben
absolut nicht aufgeben will. Dieser Beschluss ist .in
der Kommission mit so kleiner Mehrheit gefasst
worden, dass ich nicht zweifle, Sie werden wjfider
Remedur schaffen. Die betreffende Bestimmung
ist auch ein Eingriff in das Sanitätswesen der
Kantone, der sich weder durch innere noch durch
äussere Gründe rechtfertigt. Jedenfalls wird man
ernstlich den Ausschluss der Simulationsgefahr an-
streben müssen. So sehr ich nun die Bestimmung
begrüsse, dass auch Kinder für die Krankenpflege
versichert werden können, so fürchte ich anderseits,
dass sich anschliessend an diese Bestimmung eine
gewisse «Hausindustrie» geltend machen werde, die
darauf ausgeht, die Kinder ein bischen krank sein
zu lassen, um sich das Krankengeld zunutze zu
machen. Unsere verehrten Kollegen von der West-
schweiz sind grosse Freunde der dortigen Schul-
krankenkassen. Wenn es aber möglich wäre, durch
Ausschluss des Krankengeldes eine Verbesserung
zu schaffen, so wäre das allerdings in hohem Grade
wünschbar.

In der Kommission ist auch ziemlich viel ge-
sprochen worden über die Einbeziehung der Nicht-
betriebsunfälle. Man hat darin eine grosse Gefahr
für die Simulation erblickt. Diese Gefahr besteht
ohne Zweifel. Wir haben in der Schweiz eine grosse
Zahl Elemente, welche keineswegs aus Solidaritäts-
gefühl in diese Kassen aufgenommen werden wollen,
Leute auch, die nicht freiwillig sich versichern,
sondern zwangsweise versichert sind. Das sind zum
Teil Ausländer, Individuen, die es in der Simula-
tion zu einer förmlichen Virtuosität gebracht haben.
Schon heute klagt man bitter darüber. Die Vor-
stellungen, die ich mir in dieser Beziehung gemacht
habe, werden durch einen heute im «Bund» er-
schienenen Artikel noch weit übertroffen. Wenn
wir die Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung
einbeziehen, so ist allerdings damit eine grosse
Gefahr für die Simulation vorhanden. Die Gründe
aber, die für das Einbeziehen der Nichtbetriebsun-
fälle geltend gemacht wurden, sind so schwerwiegen-
der Natur, dass ich persönlich es aufgegeben habe,
dagegen Opposition zu erheben. Ich glaube aber
doch, dass, wenn man Ausländern eine "so grosse
Möglichkeit gibt, aus unsern Kassen nicht nur auf
geraden, sondern auch auf krummen Wegen Nutzen
zu ziehen, man dann um so weniger zurückhalten
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soll gegenüber unsern eigenen Angehörigen, welche
sich die Versicherungsinstitution des Bundes auf
dem Wege der freiwilligen Versicherung zunutze
machen wollen. Es ist ja wahr, man ist in bezug auf
die freiwillige Versicherung sehr entgegergekom-
men. Am Anfang hat man aus" Furcht, die Bundes-
finanzen könnten allzu sehr belastet werden, den
Rayon der freiwilligen Versicherung sehr enge ge-
zogen. Man ist nach und nach dazu gekommen, die
Versicherungsmöglichkeit zu erweitern, aber man
ist doch immer noch nicht auf dem Punkte ange-
kommen, alle diejenigen Personen sich freiwilig
versichern zu lassen, welche wirklich diese Ver-
sicherung nötig hätten. Man kann es z. B. in den
betreffenden Kreisen gewiss nie verstehen, dass die
Angestellten und Beamten des Bundes und der Kan-
tone, ebenso die Lehrer nicht in die freiwillige Un-
fallversicherung aufgenommen werden können, ferner
dass Bankpersonal, Bergführer, Fischer usw. von der
freiwilligen Versicherung ausgenommen sein sollen.
Dann denke man auch an die Künstler, Privatgelehrten,
deren die Schweiz ja ziemlich viel besitzt und die
fast alle bei der Teilung der Erde ein bischen zu kurz
gekommen sind; auch sie müssen nach unserm Ent-
wurfe bei dieser freiwilligen Versicherung abseits
zuschauen.

Ich glaube, wir müssen angesichts dessen, was
wir für die Industrie und hauptsächlich auch den
Ausländern gegenüber tun, dazu kommen — ich habe
mir erlaubt, in dieser Beziehung einen Minder-
heitsantrag zu stellen — die freiwillige Versiche-
rung möglichst auszudehnen. Ich weiss ja ganz gut,
dass der Herr Finanzminister da sein Angesicht
wieder furchen wird, aber das gehört ja zum Be-
rufe eines Finanzministers und geschieht nach
grossen Mustern in ändern Staaten. Wir wissen ja
ganz genau, dass es unter uns Männer gibt, welche
auch eine sehr tiefe Einsicht in die Finanzen
unseres Landes haben und welche behaupten, der
Bund könne diese Ausgaben noch sehr wohl er-
tragen. Dann dürfen wir doch auch bedenken, dass
Ausgaben zugunsten der Gesundheit und Kraft unseres
Volkes, für die Stärkung des Solidaritätsgedankens
und dessen Uebertragung ins Leben keineswegs un-
wirtschaftliche Ausgaben sind.

Es hat mich .ganz besonders überrascht, dass
der Bundesrat einen Antrag gestellt hat, durch den
die Vergünstigungen, welche die Kommission zu-
gunsten der entlegenen Gegenden aufgenommen hat,
aus finanziellen Bücksichten gestrichen werden
sollen. Es gibt Gegenden in unserm Schweizerlande
— wenn Sie das nicht schon wüssten, so könnten
S>e es lernen aus der Broschüre des Herrn Dr. Laur
— in denen es einfach unmöglich ist, Kranken-
kassen zu gründen oder ärztliche Pflege ohne geradezu
exorbitante Kosten zu erlangen. Wenn nun der
Bundesrat dazu gekommen ist, gewissermassen zu
beantragen, alle Kinder unseres Vaterlandes sollen
durch genügende, gewissermassen reichliche Sub-
ventionen bedacht werden, aber die in den entfernten
Gegenden unseres Landes sollen leer ausgehen, so
begreifen viele das nicht und am allerwenigsten
werden es diejenigen begreifen, welche durch eine
solche Massregel getroffen würden : eben jene armen
Einwohner des Gebirges. Auch da sind gewiss die
in Aussicht genommenen einige hunderttausend
Franken nicht umsonst ausgegeben. Es handelt sich

darum, die Bestrebungen zu unterstützen, dass die
Schollen flucht, die wir leider bei den Bewohnern des
Gebirges konstatieren und bedauern müssen, zurück- ^
gehalfen wird. Aus diesen Berggegenden kommen
ja in die Dörfer und Städte, in die Industriezentren
gesunde Elemente. Es ist also nicht nur ein sozial-
politischer, sondern gewissermassen auch soziai-
hyigienischer Gedanke, dass wir dazu beitragen
sollen, diesen Leuten zu ermöglichen, auf ihrer
Scholle auszuharren und die Lasten tragen zu kön-
nen, die ihnen durch die Natur und die Verhält-
nisse auferlegt werden.

Sie wollen aus dem Gesagten entnehmen, dass
der Sprechende trotz der formellen Einstimmigkeit
der Kommission doch noch nicht mit allen Details der
Vorlage einverstanden ist, ganz besonders aber ist
er nicht einverstanden damit, dass man die Wohl-
taten, welche der Entwurf bietet, aus Finanzrück-
sicbten wieder beschneiden will Meine Bedenken,
gegenüber gewissen Bestimmungen der Vorlage
können mich aber nicht abhalten, doch mit Begei-
sterung für Eintreten zu stimmen. Ich bin über-
zeugt, dass Sie die Fehler, die dem Gesetz noch ^
anhaften, hier korrigieren werden, und ich hoffe
zuversichtlich, dass wir ein ebenso populäres, wie
wohltätiges Werk schaffen werden, welches vom
Schweizervolk mit Begeisterung aufgenommen wird.
Wenn ich für Eintreten stimme, so weiss ich mich
auch vollständig in Uebereinstimmung mit meinen
politischen Gesinnungsgenossen im Bäte.

Heinrich Scherrer: Erlauben Sie mir nur ganz
wenige Worte. Nach den ausgezeichneten und ein-
lässlichen Voten der Herren Beferenten ist von den
Mitgliedern des Bates vom Standpunkte der Finanz,
vom Standpunkte der Landwirtschaft und vom Stand-
punkte des Arztes aus gesprochen worden. Ich
möchte die Vorlage begrüssen und Ihnen das Ein-
treten empföhlen vom Standpunkte des Arbeiters
aus. Ich habe seinerzeit mit vielen unter Ihnen den
Fall der lex Forrer schwer bedauert. Sie war nach
meiner Auffassung und gewiss auch nach der
Ihrigen ein grosses, ideales, einheitliches Werk, aus
einem Gusse geschaffen und auch wie aus einem
Gusse aus Ihrer Beratung hervorgegangen. Vielleicht
gerade wegen diesen Eigenschaften ist sie in der
Volksabstimmung gefallen. Das Volk, und gewiss
sehr viele Arbeiter vermochten sich nicht zu der
Höhe und Bedeutung dieser hervorragenden Arbeit zu
erbeben. Der Arbeiter ist, sobald es sich um seine
Interessen des Lohnes, der Vesicherung, um seine
Krankenkasse bandelt, ausserordentlich individua-
listisch gesinnt. Es ist daher vielleicht das Beste an
der neuen Vorlage, dass sie sich nach allen Bich-
tungen. eng an die bestehenden Verhältnisse an-
schmiegt; das was aus dem Volke heraus im Laufe
der Zeit natürlich gewachsen ist, will sie lediglich
weiter entwickeln und ausgestalten. Ich begrüsse
nach dieser Bichtung vor allem auch die Beschlüsse
der Kommission, die, wie ich glaube, mit ilen Ten-
denzen des bundesrätlichen Entwurfes in allen Teilen
im Einklang stehen. Die Kommission hat mit ihren
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Beschlüssen nur versucht, diesen Tendenzen eine
weitere Ausgestaltung zu geben. Da ist vor allem
die Rücksicht auf die verschiedenartigsten Kranken-
kassen im Gebiete der Krankenversicherung zu er-
wähnen. Alle disse Krankenkassen, gleichviel ob
sie Betriebskassen seien oder öSentliche Kassen, ob
sie gewisse konfessionelle, politische, gewerkschaft-
liche, berufliche Interessen vertreten oder allein den
Versicherungszweck verfolgen, können vom Bunde
die Anerkennung erhalten, durch ihn unterstützt
werden, sofern sie sich einer verhältnismässig
kleinen Anzahl durchaus selbstverständlicher Be-
dingungen unterwerfen, die vom Bunda an die
Kassen gestellt werden müssen.

Ich begrüsse den vorliegenden Entwurf vor allem
auch deshalb, weil er innert den Grenzen des Mög-
lichen auch auf die Aermsten der Armen Rücksicht
nimmt und die Krankenversicherung, soweit das
auf der Grundlage dieses Entwurfes möglich ist, in
die untersten und ärmsten Schichten des Volkes
hinuntertragen will. Man muss ja sagen, dass in
den 'Krankenkassen im allgemeinen Leute sich be-
finden, die immerhin noch vermögen, die Beiträge
zu bezahlen. Der Entwurf ermöglicht, dass nicht
nur Kantone, sondern auch Gemeinden das Obliga-
torium der Versicherung, sei es bis auf eine ge-
wisse Erwerbsumme, sei es für bestimmte Bevölke-
rungsklassen, einführen können. Wenn Sie nun jenen
obligatorisch Versicherten, die selbst nicht in der
Lage sind, die Prämien aufzubringen, aus den
Mitteln des Kantons und der Gemeinde Beiträge
zahlen, wenn Sie die unentgeltlichen Kliniken ein-
zelner Städte z. B. in die Form der Krankenkasse
und dei Versicherung bringen, so können auf Grund

l dieser Beiträge der Gemeinden und eventuell der
> Kantone auch noch Bundesbeiträge für diese Désun-
ît deren Zwecke flüssig gemacht werden.
|| Ich begrüsse sodann die Unfall- und Krankenver-
^ Sicherung nach der Vorlage deswegen, weil — es

gilt das für beide Versicherungen — das Prinzip
der Selbstverwaltung in weitgehendstem Masse durch-
geführt ist: Freie Selbstverwaltung der Kranken-
kassen, die sich unter dem Segen der Bundesunter-
stützung vermehren und stärken werden, freie Ver-
waltung der Unfallversicherungsanstalten durch die
Unternehmer und Arbeiter ungefähr in dem Ver-
hältnis, in welchem sie zu diesen Anstalten bei-
tragen; nicht eine Staatsanstalt, sondern eine An-
stalt auf Gegenseitigere, die unter der Verwaltung
der Versicherten selbst und ihrer Vertretung steht,
soll geschaffen werden.

Ich glaube auch als einen Vorzug dieses Gesetzes
hervorheben zu dürfen, dass die Unterscheidung
zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen weg-
gefallen ist. Man hat vielfach ein grosses Wesen
aus der Aufnahme der Nichtbetriebsunfälle gemacht,
während doch die Statistik ergibt, dass diese nur

x eine verhältnismässig minime Prämie erfordern,
dass vielleicht ein Fünftel der Prämien vollständig
genügt, um diese Nichtbetriebsunfälle zu versichern,
und dass diese Unfälle vollkommen gedeckt werden
durch den Beitrag, den die Arbeiter zu leisten ha-
ben. Wenn dieser Beitrag bei niedrigen Prämien;
z. B. bei denjenigen Industrien, die nur eine ge-
ringe Unfallsgefahr in sich schliessen, nicht ge-
nügen sollte, so wird er mehr als nur ergänzt
durch dan Bundesbeitrag; in allen Fällen werden

Bundesbeitrag und Arbeiterbeitrag diese Nichtbe-
triebsunfälle decken, so dass der Arbeitgeber in
keinem Fall daran einen Beitrag zu leisten haben
wird; in den meisten Fällen aber werden diese
Leiden Beiträge einen Ueberschuss ergeben, der
zur Erleichterung der Versicherungspflicht des
Unternehmers nicht unwesentlich beiträgt. Ich
glaube also, dass man sich an dieser Aufnahme der
Nichtbetriebsunfälle nicht stossen sollte, auch des-
halb, weil die Unterscheidung derselben ausser-
ordentlich schwierig ist. Vielleicht nicht mit Un-
recht sagt man, dass die Praxis im Laufe der Zeit
bei der Anwendung der Haftpflichtgesetze eine ge-
wisse Grenze gezogen habe, aber im Gebiete der
freiwilligen Versicherung ist diese Grenze nicht ge-
zogen, und sie kann in einzelnen Berufen gar nicht
gezogen werden, so z. B. bei der landwirtschaft-
lichen Versicherung und beim Hausgesinde. Es
geht ja natürlich nicht an, dass man im einen Fall,
bei der freiwilligen Versicherung, die Nichtbetriebs-
unfälle aufnimmt, in ändern Fällen aber sie aus-
schliesst.

Meinerseits habe ich auch speziell die Tatsache be-
grüsst, dass die Gewerbekrankheiten mit in die Ver-
sicherung einbezogen worden sind, und ich spreche
nur die Hoffnung aus, dass diese von der Kommis-
sion vorgenommene Einbeziehung auch im Laufe
der Beratungen in den Räten bestehen bleibt. Wenn
irgendwo die Privatversicherung die nötige Hilfe
nicht bringen kann, so ist das, wie die Erfahrung
uns immer und immer wieder beweist, gerade bei
den Gewerbekrankheiten der Fall, während ander-
seits die Belastung der Versicherung durch diese
innerhalb der Grenzen d«s bundesrätlichen Be-
schlusses von 1878 ganz unbedeutend ist.

In bezug auf die Finanzfrage gestatten Sie mir
noch folgende Bemerkungen. Da und dort und auch
heute wieder sind Bedenken ausgesprochen worden,
als ob man zu weit gehe und die Bundesfinanzen
allzusehr in Anspruch nehme. Da ist denn doch zu
sagen, dass die Kommission diese Finanzfrage
äusserst sorgfältig untersucht und Punkt für Punkt
genau geprüft hat, wo irgend eine Erweiterung
durch Aufnahme eines neuen Versicherungsgebietes
stattfand. Würde Herr Fazy die Möglichkeit gehabt
haben, den Sitzungen beizuwohnen, so würde er
dort sich davon überzeugt haben, dass die Kommis-
sion sich mit dieser Frage tatsächlich sehr eifrig
beschäftigte. Es ist nicht richtig, wenn gesagt wird,
'der Bundesbeitrag sei einem beständigen Steigen
unterworfen. Davon ist gar keine Reda. Er kann
allenfalls dadurch steigen, dass die Zahl der Ver-
sicherten zunimmt. Er wird aber nicht steigen
z. B. mit den Gefahren, mit den Prämien, sondern
nach der Vorlage, kann er lediglich zunehmen mit
den Löhnen; dass diese sich nur sehr langsam er-
höhen — wir wollen zwar alle gerne das Gegenteil
erhoffen — brauche ich nicht besonders zu be-
tonen. Also in dieser Richtung sind keine ernst-
lichen Befürchtungen zu hegen. Aber ich meine,
ganz abgesehen hievon liegt uns die entschiedene
Pflicht ob, auf das vorliegende Werk einzutreten
und es durchzuberaten. Einmal besteht die Verpflich-
tung, die uns durch die Verfassung seit 1890 auf-
erlegt worden ist. Nachdem sie im ersten Anlauf
nicht hat erfüllt werden können, sollte das nun doch
jetzt endlich möglich werden, und wir sollten eine
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Aufgabe realisieren, welche in allen Nachbarstaaten
und in der grössten Zahl der europäischen Industrie-
staaten bereits gelöst ist. Wir wollen uns doch gewiss
nicht nachreden lassen, der demokratische Staat sei
nicht in der Lage, solch grosse soziale Aufgaben zu
lösen, wie der monarchische Staat. Es ist unsere
Pflicht, den immer weiter werdenden Spalt zwischen
den verschiedenen Klassen der Bevölkerung so gut als
möglich auszufüllen. Es ist ja Tatsache, dass dieser
Gegensatz der Klassen sukzessive schärfer wird
und dass wir alle Sorgfalt darauf verwenden müssen,
im Interesse der Erhaltung des demokratischen
Staatswesens auf dem Wege der Sozialgesetzgebung
die Gegensätze zu mildern und die tieferstehenden
Klassed emporzuheben. Dann glaube ich auch an
die Versprechungen erinnern zu dürfen, die seiner-
zeit bei der Beratung der Militärorganisation un-
zweideutig gegeben worden sind. Man hat damals,
sowohl in diesem Saale, als auch nachher bei der
Abstimmung, dem ganzen Volke gegenüber die Er-
klärung in bestimmtester Form abgegeben, dass die
nötigen Mittel zu einer richtigen Durchführung der
Unfall- und Krankenversicherung auch nach der An-
nahme der Militärorganisation vorhanden sein wer-
den. Darum können wir beute derartige Einwände,
die Bundesmittel reichen nicht aus, nicht gelten
lassen. Wir haben ein ganzes Werk zu schaffen,
nicht, bloss ein halbes, wir wollen ein Werk schaffen,
das die Annahme durch das Volk verdient, weil es
den Zweck erreicht, den man sich gesetzt hat. Das
können wir nur dadurch, dass wir in allen wesent-
lichen Hauptfragen der Vorlage dem Bundesrat und
der Kommission zustimmen. Wenn man etwas
Rechtes machen will, kostet es eben Geld, von
einer Halbheit wollen wir lieber nichts wissen. Es
ist ein schönes nationales Werk, an das wir heran-
treten, ein Werk des Friedens und der Befreiung.
Ich empfehle Ihnen daher auch meinerseits Ein-
treten auf die Vorlage.

Sulzer: Nachdem die Kommission einen ge-
druckten Bericht erstattet hat und nachdem die bei-
den Herren Referenten denselben in so ausgezeich-
neter Weise ergänzt haben, kann ich mich auf
einige wenige formelle Bemerkungen beschränken.
Aber ich glaube, sie sind nötig. Es wird Ihnen
aufgefallen sein, namentlich nachdem Sie nun die
Voten der verschiedenen Mitglieder der Kommission
gehört haben, dass die Anträge der Kommission
sich nicht teilen in Mehrheit s- und Minderheitsan-
träge. Ich glaube, darüber ist einige Aufklärung
nötig. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Arbeit
der Kommission in der Tat ausserordentlich schwierig
war und dass die Zeit, die ihr zur Verfügung ge-
standen hatte, eigentlich kaum genügte. Der Stoff
ist so weitschichtig, die Anschauungen gehen so
weit auseinander und die Prinzipien, auf denen
aufgebaut werden kann, sind so verschieden, dass
es in der Tat der Kommission während langer Zeit
an «Boden» gefehlt bat. Wir brauchten viele
Sitzungen, um nur einigermassen die Grundlagen
festzustellen, auf denen wir aufbauen wollten.

Es ist ja zuzugeben, dass bezüglich dieser Grund-
lagen die Kommission einig dasteht, und insofern
ist es auch richtig, \venn der Bericht sagt, die
Kommission empfehle einstimmig das Eintreten.
Aber es bestehen doch über wesentliche Punkte
Differenzen, die nun im Rate noch eingehend dis-
kutiert werden müssen. Wenn also nicht schon heute
von der Kommission aus Mehrheits- und Minder-
heitsanträge bestehen, so werden solche sicherlich
im Verlaufe der Debatte nicht ausbleiben. Ich habe
bei diesem Anlass noch eine persönliche Bemerkung
zu machen. Ich hatte mir vorgestellt, dass die Kom-
mission in ihrer letzten Sitzung in Siders eine voll-
ständige Bereinigung der Mehrbeits- und Minder-
heitsansicbten vornehme. Ich war durch Krankheit
leider verhindert, jener Sitzung beizuwohnen. Am
Schluss vernahm ich dann, dass sich die Kommis-
sion zu einem ändern Modus entschlossen h Ute in
der Hoffoung, dadurch möglichst einheitlich vor
Sie zu treten. Sie dürfen es der Kommission also
nicht verargen und Sie müssen nicht verwundert
sein, wenn im Laufe der Debatte nun Differenzen
hervortreten und wenn einzelne Mitglieder der Kom-
mission noch Minderheitsanträge stellen und viel-
leicht sich hiefür zu Gruppen formieren werden.
Die Zeit war, wie gesagt, etwas zu kurz, um zu
einer vollen Abklärung zu gelangen. Aber es blieb
ja der Ko/nmission gar nichts anderes übrig, als
mit ihrem Bericht einmal herauszutreten, schon
deshalb, weil, nachdem die OeSentlicnkeit sich be-
reits mit dieser Frage beschäftigte, es notwendig
war, einmal die Unterschiede der Vorschläge der
Kommission gegenüber denjenigen des Bundesrates
der Oeöentlichkeit bekannt zu geben. Es war in
den letzten Monaten etwas peinlich zu sehen, dass
immer noch diskutiert wurde auf Basis der Vor-
schläge des Bundesrates, während die Kommission
schon in vielen Punkten wesentliche Aenderungen
geschaffen hatte und in wesentlichen Punkten der
öffentlichen Meinung entgegengekommen war. Damit
war die Kommission in einer Zwangslage und des-
wegen steht sie eben in der beschriebeneu Weise
nun vor Ihnen. Ich kann erklären, dass ich, mit
der Kommission, wie bereits ausgesprochen, über die
Grundlagen einverstanden bin. Nur in einem aller-
dings ganz wesentlichen Punkte differiere ich, und
das ist in der Frage des Bundesbeitrages. Sie wollen
mir das nicht übelnehmen, wenn ich in den späteren
Beratungen hier einen gegenteiligen Standpunkt
schon deswegen einnehme,- weil in den Sitzungen,
welchen beizuwohnen mir vergönnt war, der
Bundesbeitiag ungefähr in meinem Sinne geordnet
wurde und ich dann zu meinem grosseu Bedauern
sehen musste, dass in Siders das ganze System über
den Haufen geworfen wurde.

Ich habe es für nötig erachtet, im Namen der
Kommission und in meinem Namen diese Erklärung
zu geben und stimme im übrigen auch mit voller
Ueberzeugung für Eintreten.

Bundesrat Deucher: Nach den einlässlichen Be-
richterstattungen beider Referenten, nach den von
verschiedenen Rednern geltend gemachten Gesichts-
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punkten bleibt dem Vertreter des Bundesrates nicht
viel mehr zu sagen übrig, und dennoch halte ich
es nicht für unbescheiden, wenn ich Sie bitte, mir
noch einige Augenblicke zu gestatten, um über
einige wesentliche Gesichtspunkte die Stellung des
Bundesrates noch einmal zu präzisieren.

Verehrte Herren! Am letzten 20. Mai waren es
8 Jahre, dass das grosse, damals dem Volke vorge-
legte Werk der Versicherung dem Maifrost, ge-
drückter Stimmung und verschiedenen Dissonanzen
mit bezug auf die Grundsätze des Gesetzes unter-
legen ist. Auf Jane Zeit kam eine solche der Ver-
bitterung, der gegenseitigen Vorwürfe, der .Er-
schlaffung, wie es ja nach grossen Aktionen nicht
nur im Leben des Einzelnen, sondern auch im Leben
eines Volkes notwendigerweise vorkommen muss.
Die Behauptungen, welche in dem Kampfe um jenes
Gesetz von den Verwerfenden und den zur Ver-
werfung tendierenden und aufmunternden Führern
aufgestellt wurden, dass es ein leichtes sein werde,
sofort wieder ein neues Gesetz vorzulegen, sind
leider nicht in Erfüllung gegangen, und sie konnten
nicht in Erfüllung gehen, weil die Gegensätze da-
mals, und ich muss leider gestehen auch heute noch
grosse sind, und mit bezug auf die Durchführung
eines Gedankens, über dessen Zweckmässigkeit und
Trefflichkeit man einig ist, immerhin noch vorhan-
den sind. Es wurden allerdings gleich nach Ver-
werfung jenes Gesetzes die verschiedensten Vor-
schläge gemacht. Es kamen aus den Vereinen, es
kamen von Privaten, es kamen in diesem Rate auf
dem Wege der Motionen und der Interpellationen
Gedanken zu Tage, mit denen dem Bundesrat zuge-
mutet wurde, er sollte sofort, gewissermassen im
Galopp wieder ein neues Gesetz vorlegen. Der Bundes-
rat hat sich ja dem nicht verschlossen; aber aus
dem Galopp wurde ein schrittweises Vorgeben,
um so eher als sofort auch im Bundesrate mit An-
handnabme der Arbeit die Schwierigkeiten derselben
mehr und mehr zu Tage traten, sich türmten und
häuften. Ich berühre hier in diesem Vorstadium
nur eine grosse Frage, die uns von vorneherein die
Arbeit erschwerte, eine Frage, die heute auch
wieder allerdings in kleinem Rahmen in der Vor-
lage ausklingt. Es ist di? Frage, ob, wie von
einer Grosszahl der Bevölkerung proponiert wurde,
der Gedanke der Versicherung verlassen und
übergegangen werden sollte auf den Gedanken
der sogenannten Krankenpflege mit Weglassung des
eigentlichen Versicherungigedankeus. Sie wissen,
meine Herren, wie dieser Gedanke schon seinerzeit
im Jahre 1893 in der Initiative Greulich seinen
Ausdruck fand, damals aber nicht etwa in einer
Volksabstimmung unterlag, sondern nicht einmal
zur Volksabstimmung gelangte, weil die Absurdität
der Durchführung des Gedankens an dem gesunden
Sinne derjenigen, die unterschreiben sollten, schei-
terte und statt 50,000 Stimmen nur 39,000 Stimmen
zustande kamen. Also damals war das Projekt be-
graben. Es sollte unsere Aktion hemmen; es hat sie
nicht gehemmt, aber es hat leider auch nicht dazu
beigetragen, den Erfolg unserer damaligen Vorlage
zu sichern. Dieser Gedanke nun ist in dem neuen
Stadium nach der Verwerfung wieder von berufenen
Männern ia guten Treuen aufgeworfen worden. Er
kam zum Ausdruck in den Versammlungen in Ölten
von Abgeordneten der Krankenversicherungsvereine,

der Arbeiterschaft, des Handels- und Industriever-
eins, der Bauernsame, also der verschiedensten
Gruppen unserer Bevölkerung. Man sollte glauben,
diese Gruppen wären der richtige Ausdruck unserer
Bevölkerung gewesen. Er war es auch, aber er
teilte sich in zwei Gruppen, die ganz verschiedene
Ziele verfolgten ; sie konnten daher zu keinem ein-
heitlichen Beschlüsse kommen, und trotz mehr-
maligen Zusammenkünften und trotz Redaktion nach
rechts und nach li/aks von dieser uni jener Saite,
sind sie niemals dazu gelangt, sich z,u konzentrieren
auf den Gedanken der allgemeinen Krankenpflege,
sondern um einen einheitlichen Beschluss zu er-
zielen, musste der Ausweg gefunden werden: Der
Bund gibt den Kantonen einen Bundesbeitrag von
Fr. 2500 auf 1000 Seelen und mit diesem Bundes-
beitrag könnten die Kantone dann entweder die
Krankenpflege einführen oder, wie namentlich die
welsche Schweiz und ein grosser Teil der deutschen
Schweiz wollte, den Versicherungsgedanken, den
wir im Auge haben, durchführen. Mit diesen sich
gegenseitig ausschliessenden Zwecken kam der ein-
heitliche Beschluss zustande : Geld vom Bunde, und
ob wir es dann so verteilen oder s.o verwenden
wollen, das sei Sache des Empfängers. Das war in
dem Stadium, wo wir bereits in der Beratung des
Versicherungsgesetzes begriffen waren ein gefähr-
licher Wurf, und wir mussten uns sagen: Wir
könnten daran scheitern. Wir glaubten dennoch
vorwärts gehen zu sollen und zwar vor allem mit
Rücksicht auf unsere Verfassung. Meine Herren,
der Art. 34 bis unserer Verfassung verlangt die Ver-
sicherung und verlangt nicht die allgemeine Kran-
kenpflege mit ihren enormen Kosten, bei welchen
von vorneherein von der Unfallversicherung keine
Rede mehr gewesen wäre. Wir hielten uns also an
die Verfassung, ein Satz, der übrigens auch von
jenen Initianten in Ölten akzeptiert wurde, indem
sie erklärten: Wenn wir unsere Gedanken durch-
führen wollten, müssen wir zuerst eine Verfassungs-
revision haben. Mit Rücksicht darauf und wahr-
scheinlich auch auf die Volksstimmung, die sie.
kennen lernten, standen sie davon ab. Nun hatten
wir im Bundesrat freien Weg, unsere Gedanken
durchzuführen. Wir sagten uns aber, und das haben
ja auch unsere Herren Berichterstatter und alle, die
hier gesprochen, gesagt: Auf dem alten Wege kann
es nicht gehen; auf dem, was einmal verworfen
worden ist, ist nicht aufzubauen. Wir müssen einen
Ausweg suchen; wir müssen einen Ausgleich der
verschiedenen Meinungen suchen ; wir müssen Kom-
promisse suchen; wir müssen uns verständigen, Auf
diesen Boden der Verständigung stellt sich nun
der Bundesrat in seiner Vorlage.

Nun hat man uns, sobald unser Entwurf einiger-
massen bekannt wurde, in der Presse und in Ver-
einen gesagt : Der Bundesrat selbst verlässt nun den
Gedanken der Verfassung, indem er nicht mehr wie
früher die eigentliche Versicherung von sich aus
durchführt, sondern indem er einesteils den Grund-
satz des allgemeinen Obligatoriums verlässt, ander-
seits die Durchführung der Kassen den Kantonen
und Gemeinden und der Freiwilligkeit überlässt;
das sjei nicht der Sinn des Art. 34 bis. Wir sagten :
Doch, wenn wir das Recht haben, es selbst zu
machen, so können wir das Recht auch delegieren,
und wir stellten uns mit bezug auf die Kranken-
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Versicherung auî den Gedanken der Dezentralisation;
in bezug auf die Unfallversicherung bleiben wir
beim zentralen Projekte und verbinden beides. Zur
Begründung, dass wir mit bezug auf die Kranken-
versicherung in der Vorlage, wie wir sie Ihnen
bringen, richtig handeln, erlaube ich mir, einen
Passus vorzulesen aus der Botschaft des Bundesrates
vom Jahre 1889, wo er die Verfassungsrevision be-
gründete und sich auf den Boden stellte, auf dem
wir nun heute stehen. Der Bundesrat sagte damals:
«Bezüglich der Krankenversicherung haben wir zu
bemerken, dass deren Regelung durch den Bund
allerdings einen ändern Charakter haben wird, als
die Unfallversicherung-Gesetzgebung, nämlich inso-
fern, als, nach aller Voraussicht, die Krankenver-
sicherung nicht in einer staatlichen Organisation
aufgehen, sondern auch in Zukunft auf den bestehen-
den freien und örtlichen Verbänden beruhen wird.
Die zahlreichen lokalen und kantonalen Kranken-
kassen dürften also prinzipiell erhalten bleiben und
bei der verallgemeinerten Krankenversicherung mit-
wirken.» Das war derGedanke des Bundesrates, mit
dem er die Revision im Jahre 1889 empfohlen hat.
Der Bundesrat ist also, indem er Ihnen seine
heutige Vorlage bringt, nun wieder auf diesen alten
Gedanken zurückgekommen. Damit glaube ich die
Frage der Verfassungsmässigkeit, die nicht in diesem
Rate, aber von ändern Seiten gestellt worden ist,
und es kann ja wieder kommen, nachgewiesen zu
haben. Ich halte es für notwendig, heute positiv
zu erklären: «Wir stehen auf verfassungsmässigem
Boden mit unserer heutigen Vorlage.» Es ist das
ein Punkt, der in den Berichterstattungen der Herren
Referenten nicht einlässlich erörtert worden ist und
ich wollte daher auf denselben eintreten.

Nun, meine Herren, könnte ich von Spezialitäten
sprechen und die Ausführungen der Herren Refe:

renten von meinem Standpunkte aus nach den
verschiedensten Richtungen beleuchten. Ich will das
nicht tun, weil es so gut. gesagt worden ist, dass es
nicht besser gesagt werden kann. Einige wenige
wichtige Punkte muss ich streifen. Bevor ich aber
das tue, erkläre ich Ihnen im Namen des Bundes-
rates, dass wir uns in der Hauptsache und in den
grossen Hauptfragen auf den Boden der Kommission
stellen, zurzeit gerade in der Frage auch, wo Herr
Sulzer Ihnen eine abweichende Ansicht angekündigt
hat. Über die Differenzen will ich einstweilen nicht
sprechen. Ich hoffe, mein verehrter Kollege Comtesse
werde, als der berufene Vertreter der Finanzen des
Bundes, das Nötige über diesen Punkt sagen, während
mir, als ehemaliger Arzt und jetzt Vertreter eines
Departementes, das nicht viel Einnahmen hat, aber
viel ausgeben muss, die Finanzfrage ferner liegt. Also
in den Hauptfragen stehen wir auf dem Boden der
Kommission, und ich möchte Sie einladen, auf diesem
Boden Ihre Beratungen zu pflegen. Die Besprechung
einzelner Hauptpunkte drängt sich schon bei der
Frage des Eintretens auf. Die Eintretensfrage ist bis
jetzt von keiner Seite bestritten worden und den-
noch weiss ich, dass in diesem Rate verschiedene
Geister schweben, die eigentlich nicht für Eintreten
sind, und es macht sich vielleicht bei einzelnen, so
was ich gehört habe, die Meinung geltend : ja, man
kann ja eintreten, kann die Eintretensfrage erledigen ;
aber man kann dann, wenn die Detailberatung be-
ginnt, wieder einen Anlauf nehmen und die leidige

Frage verschieben. Das ist auch ein Punkt, von dem
noch nicht gesprochen worden ist. Nun sage ich,
meine Herren, wenn Sie heute Eintreten beschliessen,
so bitte ich Sie, das mit dem Bewusstsein zu tun,
dass damit auch das Eintreten in die Details be-
schlossen ist. Das ist die Meinung des Bundesrates
und so viel ich weiss auch die Meinung der Kom-
mission. Also nicht bloss formell eintreten, sondern
auch vorwärts marschieren ! Es wird dann schon
Gelegenheit geben, die Sache zu verzögern, wenn
man sie verzögern will; denn es werden Punkte
kommen, wo gerade erst in der Detailberatung sich
die Sache abklären wird, wo eine Rückweisung an
die Kommission notwendig sein wird, und wo es der
Kommission und dem Bundesrate nur lieb sein wird,
wenn diese Zurückweisung beschlossen wird. Aber
dazu brauchen Sie Detailberatung. Also lassen Sie
sich nicht träumen, heute oder morgen einzutreten,
und dann schliesslich das Buch zusammenzuklappen!

'Ich hoffe übrigens, dass nachdem die Botschaft seit
10. Dezember 1906 in Ihren Händen ist, und nach-
dem die Kommission während Monaten und Monaten
beraten und die Presse darüber gesprochen hat, dass
diejenigen, die wirklich ihr Eintreten davon abhängig
machen, dass sie die Sache gelesen und studiert
haben, Gelegenheit genug dazu gehabt haben, und
dass jene, die violleicht einen Vorwand suchen, um
nicht vorwärts zu marschieren, auch wenn wir ihnen
diese Zeit geben, die Sache vielleicht doch nicht
einlässlich studieren. Im übrigen haben wir ja die
Genugtuung, dass die Vorlage nicht nur von Ihnen
im Rate, sondern im ganzen Volke schon gehörig in
die Hand genommen worden ist. Sie werden mit
mir wissen, dass in einer Masse von Vereinen und
in der Presse die Vorlage nach allen wichtigen
Momenten diskutiert worden ist, wobei ich mit Genug-
tuung konstatiere, dass die Vorlage von der grossen
Mehrzahl der Interessenten in den verschiedenen
Kreisen der Bevölkerung, sowohl von Arbeitgebern
als Arbeitern, freudig und mit Genugtuung begrüsst
worden ist. Ich werde sofort eine Einschränkung
machen. Ich konstatiere, was ich gesagt habe, nament-
lich mit bezug auf die Krankenversicherung. Die
Krankenversicherung ist, so viel ich weise, in allen
Kreisen im ganzen mit Zustimmung begrüsst worden.
Es war das auch der Fall mit der Unfallversicherung
im Anfange, und nun komme ich zu der Einschrän-
kung, von der ich gesprochen habe. Nachdem die
Kommission schon über alle Hauptpunkte gesprochen
und beschlossen hatte, kam leider im späten Moment
ein sehr einlässlichrs und wertvolles Gutachton der
Handelskammer von Zürich, das sich mit bezug auf
zwei Hauptpunkte der Unfallversicherung auf einen
diametral entgegengesetzten Standpunkt stellt, einen
Standpunkt, von dem ich glaube, dass er, wenn
wir überhaupt das Gesetz zur Annahme bei unserem
Volke bringen wollen, von uns nicht angenommen
werden kann und dem auch weder der Bundesrat
noch die Kommission zustimmen kann, trotz der
Belehrung dieser Broschüre von Zürich, die in Ihren
Händen ist und der sich dann auch andere ver-
wandte Kreise angeschlossen haben, trotzdem sie
mit grosser Sachkenntnis, vielem Fleiss und nach
einigen Richtungen in bestechender Weise ausge-
arbeitet worden ist. Da komme ich nun auf diesen
Hauptpunkt, die Monopolfrage, und auf den Vorschlag
des Bundesrates und der, soviel ich weiss, in diesem
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Punkte einstimmigen Kommission, dass für die Un-
fallversicherung eine Staatsanstalt mit dem Rechte
dos Monopols erstellt werden soll. Demgegenüber
wird nun von joner Seite allerdings eine Staatsanstalt
.verlangt, aber mit Konkurrenzanstalten, indem man
den freien Versicherungsanstalten die Konkurrenz mit
der Staatsanstalt gestattet. Damit in Verbindung wird
dann die Frage der Einbeziehung der Nichtbetriebs-
unfälle gebracht. Was letztere Frage anbelangt, so
gebe ich zu, dass auch darüber in besten Treuen
verschiedene Meinungen herrschen können und dass
man darüber wird sprechen müssen. Der Sprechende
bleibt bei seiner Meinung und der vollendeten Über-
zeugung, dass es richtig und von gutem ist, wenn
die Nichtbetriebsunfälle einbezogen werden.

Es wird Gelegenheit geben, und ich werde Ge-
legenheit nehmen, wenn dieser Artikel kommt, darüber
des Näheren zu sprechen. Ich ziehe denselben hierx
nur deshalb in die Monopolfrage herein weil die
Zürcher Handelskammer beides zusammengebracht
hat und dann allerdings damit zu dem sehr be-
stechenden Schlüsse gekommen ist, dass, wenn so
vorgegangen wird, die ganze Unfallversicherung den
Bund keinen Rappen kostet. Meine Herren, das ist
ein bestechender Antrag. Die Zürcher Handelskammer
sagt: Wenn wir keine Monopolanstalt haben und
die Nichtbetriebsunfälle nicht dazu nehmen, dann
hat der Bund keine Verpflichtung, etwas an die Un-
fallversicherung zu bezahlen. Wir Unternehmer
machen das schon. Wir bezahlen das gerne, wenn
wir nur da frei sind und bis zu einem gewissen
Grade machen können, was wir wollen. Sie sagen
ferner, man könne das Geld für andere Zwecke
brauchen. Das steht wörtlich gedruckt: Man kann
es für den bessern Ausbau der Krankenversicherung,
der Alters- und Invaliditätsversicherung brauchen.

Meine Herren, es ist das ein Moment über das
ich nun doch sprechen muss. Wenn grosse Unter-
nehmer, reiche Arbeitgeber so sprechen können":
Wir brauchen das Bundesgeld nicht; wir .sind ja
in der Haftpflicht auch pflichtig zu zahlen, so müssen
Sie nicht vergessen, dass neben diesen grossen
kapitalkräftigen Unternehmern eine viel grössere
Zahl kleinerer Unternehmer ist, die durch die Aus-
dehnung, welche das Fabrikgesetz und damit die
Haftpflicht gewonnen, in ihrem Geldsäckel, nicht in
ihrem innersten Herzen, aber in ihrem ökonomi-
schen Stand so berührt werden, dass sie es ein-
fach nicht mehr machen können, oder wenn sie
es machen, zugrunde gehen, so dass dann der
Arbeiter, der allerdings der Haftpflicht teilhaftig
ist, nichts bekommt. Das haben die kapitalkräf-
tigen Männer, die an der Broschüre der Zürcher
Handelskammer gearbeitet haben, vergessen. Es
waren allerdings in jener Kommission, die von der
Handelskammer bestellt war, zum Teil auch Leute,
die zufälligerweise bei dem Institut selbst, das
beim Monopol in Frage kommt, bei der Versiche-
rungsanstalt Zürich beteiligt sein dürften.

Nun sage ich, gerade daraus, dass beim allen
Haftpflichtsystem weder der weniger gut gestellte
Arbeitgeber, noch namentlich der Arbeiter gesichert
war, entstand ja das Verlangen nach der Unfallver-
sicherung. Gerade darauf beruhte im Jahre 1885
die Motion Klein, die Motion dieses Volksmannes,
die von einer grossen Zahl anderer für die Sache
begeisterter Männer mitunterzeichnet war. Klein ha

sich gesagt: So kann es nicht mehr fortgehen; wir
müssen eine Unfallversicherung haben. Und als der
üundesrat den Gedanken aufnahm, sprach er in
seiner Botschaft an die Räte, betreffend Durch-
führung der Motion Klein, den Gedanken aus :
Wenn wir die Unfallversicherung richtig durchführen
wollen, müssen drei Elemente zusammen helfen,
materiell, finanziell : der Arbeitgeber, der Arbeiter
und der Staat, also der Bund. Also schon im
Jahre 1886 sprach der Bundesrat diesen Gedanken
mit klaren Worten aus : Wenn wir eine Unfall-
versicherung richtig durchführen wollen, so müssen
wir den Bund zu Hilfe nehmen. Ich sage, dieses
gilt heute noch, und wenn es damals gegolten hat,
so gilt es heute noch viel mehr. Denn im Jahre
1806 waren — es sind jetzt 20 Jahre — eine viel
gei ingère Zahl von Betrieben der Haftpflicht unter-
worfen als heute, und namentlich weniger kleine
Betriebe. Die grossen waren damals schon dabei.
Aber die kleinen haben sich gehäuft mit der Aus-
dehnung der Haftpflicht. Ich sage also: Was damals
wahr war, ist heute doppelt wahr, und Sie müssen
sich klar machen, dass keine Rede davon sein kann,
die Unfallversicherung so zu reglieren, dass der
Bund nichts dazu beiträgt, wie die Zürcher Handels-
kammer es will. Das war nicht der Wille der
Verfassung, nicht der Wille des Gesetzgebers. Auch
das Forrersche Gesetz, das allerdings verworfen
worden ist, ist gewiss nicht an dem Gedanken zu-
grunde gegangen, dass man vor der Abstimmung
sagte : Wir wollen eine Unfallversicherung, die den
Staat nichts kostet. Das ist eine neue Idee, die
allerdings .bestechend ist und indirekt das gefürch-
tete Monopol beseitigt. Mit erossem Geschick, ich gebe
das zu, hat man diese Zusammenstellung gefunden
und diese Entlastung des Bundes, die wir aber nie-
mals durchführen können. Wir können die Leute,
die ein gewisses Anrecht haben auf die Unter-
stützung des Bundes, in dieser Beziehung nicht
entrechten.

Das ist der Hauptgedanke, den ich heute hier
besprechen wollte. Es gäbe noch verschiedene
andere wichtige Punkte. Ich will aber mit Rück-
sicht auf alles andere Gesagte und mit Rücksicht
darauf, dass ich mir vorbehalte, in der Detailbe-
ratung darüber einlässlich zu sprechen, Sie nicht
länger aufhalten.

Ich will Sie nur noch einmal ersuchen, sich den
Ernst der Situation, in der wir uns heute befinden,
klar zu machen Heute stehen wir vor der ent-
scheidenden Beratung und der daraus hervorgehen-
den entscheidenden Beschlussfassung. Wollen wir
überhaupt die Kranken- und Unfallversicherung durch-
führen? .Ja oder nein? Wenn wir ein Werk zu-
stande bringen, das im Referendum wieder unter-
liegt, dann ist die ganze Geschichte für lange Jahre,
nicht nur für 8 Jahre, sondern für Dezennien hinaus,
verloren. Dürfen wir die Verantwortung übernehmen?
Wenn wir sie nicht übernehmen dürfen — und
jeder wird mit mir sagen, wir dürfen nicht Schuld
tragen am Scheitern des grossen Gedankens, der
grosseh volkswirtschaftlichen Tat — gilt es auch
hier noch auszugleichen. Es gilt, wo Differenzpunkte
bestehen, den Ausgleich zu suchen, nicht durch un-
geschickje Kompromisse — das Wort Kompromiss
ist überhaupt ungeschickt — es gilt keine Kom-
promisspolitik, aber eine Politik zu treiben, wo wir
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ein Werk schaffen, das beiden Parteien — ich rede
von der Unfallversicherung ; die Krankenversiche-
rung wäre so ziemlich gesichert — gerecht wird
und das auch dem Bunde gestattet, sich so zu be-
teiligen, wie er es für seine Pflicht erachtet. Also
Abschleifen der gegenseitig noch vorhandenen Gegen-
sätze. Der Bundesrat ist bereit, wenn im Rate
Gegensätze zutage treten, mit der Kommission und
dann im Rate mit Ihnen zu verhandeln. Er will
sein Möglichstes tun, um Ihnen entgegenzukommen.
Und dass er gewillt ist, das zu tun, hat er bewiesen
mit der finanziellen Vorlage.

Darüber noch ein paar Worte, das andere wird
mein Herr Kollege sagen. Wir sind von den in
Aussicht gestellten 7 Millionen schon auf 8 Millionen-
gegangen. Wir erklären Ihnen nun : Wir haben
8 Millionen zur Disposition. Vielleicht wird sich
auch da noch über einige hunderttausend Franken
sprechen lassen. Das sage ich, nicht der Herr Finanz-
direktor (Heiterkeit).

Wir haben nun eine Vorlage von zirka 9 Millionen.
Man sollte glauben, das Werk sollte nun nicht an
der Finanzfrage scheitern und es sollte möglich sein,
wenn nicht alles auf einmal jetzt schon durchgeführt
werden kann, es im Grundsatz niederzulegen und
im Verlaufe von einigen Jahren gänzlich zum Ab-
schlüsse zu bringen. Wir betrachten überhaupt

unser Werk nur als einen Anfang, einen Beginn.
Die Krankenversicherung, wie wir sie Ihnen b"ingen,
hoffen wir, werde zum Obligalorium als zum einzig
Richtigen führen. Die Unfallversicherung wird durch
Ueberhandnehmen der freiwilligen Versicherung zu
einem grossen, schönen freiwilligen Werk plus Obli-
gatorium führen, und wir hoffen, Sie werden dann
auf dem Gedanken, den wir Ihnen jetzt im Rudi-
ment vorlegen — das Forrersche Gesetz war viel
schöner, war ein ganz ideales, auch im Ausland mit
Recht bewundertes Werk, aber das können wir
nicht, wir müssen mit den Verhältnissen rechnen —
fortbauen können. Aber fangen Sie an zu bauen,
lassen Sie nicht schon das Herz in die Hosen fallen
(Heiterkeit), bevor Sie überhaupt beginnen, sondern
gehen Sie frisch daran und beschliessen Sie nicht
nur Eintreten, sondern beschliessen Sie : Wir treten
in die Spezialberatung ein und führen die Beratung
durch bis zum Schluss. Das Volk muss wissen, was
wir wollen und was wir können. Hoffentlich etwas
Gutes.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Für die Redaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck und Expedition TOD H. Jent in Bern-
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(Siehe Seite 178 hievor. — Voir page 178 ci-devant.)

M. le conseiller fédéral Comtesse : Mon collègue,
M. Deucher, avec une ardeur juvénile que nous lui
envions tous, vous a adressé hier un vibrant appel
pour que vous votiez l'entrée en matière sur les
lois d'assurance et pour que vous poursuiviez la
discussion des articles dans la présente session jus-
qu'au vote final. Mon collègue a rempli son rôle,
je voudrais aussi remplir le mien, qui est plus mo-
deste, plus ingrat, plus terre à terre, mais non
moins utile et non moins nécessaire, en attirant
votre attention sur le côté financier du projet, sur
ses conséquences financières et sur la nécessité de
rester sur le terrain de nos possibilités budgétaires
prudemment évaluées, où s'est placé le Conseil
fédéral.

Je dois ajouter, Messieurs, qu'en remplissant ce
rôle et en vous priant de tenir compte des déclara-
tions qui vous sont faites par le Conseil fédéral, je
le fais, non pas seulement comme chef du départe-
ment des finances, avec la responsabilité qui lui
incombe, mais je le fais comme mandataire autorisé
du Conseil fédéral unanime. Messieurs, je crois
devoir rappeler que lorsque nous étions à la veille
de discuter la réforme militaire, plusieurs membres
de cette assemblée nous ont mis en demeure de
nous expliquer auparavant sur notre situation bud-
gétaire et financière et sur la question de savoir

si le Conseil fédéral estimait qu'avec les ressources
dont nous disposerons dans les années futures, le
budget de la Confédération serait en état de sup-
porter la charge de 12 millions, 5 millions pour la
loi militaire et. 7 millions pour les assurances, sans
avoir à recourir à de nouveaux moyens financiers
Messieurs, le Conseil fédéral s'est expliqué et dans
son rapport du 17 juin 1907, il vous a dit qu'après
avoir étudié tous les éléments de notre situation
budgétaire dans lesi prochaines années, et après
avoir évalué autant qu'on peut le faire la plus-value
financière que devra uous apporter le nouveau tarif
douanier, il estimait que les budgets de la Confédé-
ration seraient en état de supporter cette charge de
12 millions, à laquelle viendrait s'ajouter encore une
charge inévitable pour améliorer la situation de
notre personnel, à la condition que ces charges
restent dans la limite des projets prévus par le
Conseil fédéral, c'est-à-dire 12 millions pour la ré-
forme militaire et la loi d'assurance et 2 millions
au maximum comme dépense pour amélioration du
traitement du personnel. Messieurs, le Conseil fédé-
ral a ajouté que, s'il était toujours très malaisé de
pronostiquer sur la situation financière de l'avenir,
il estimait tout au moins que ses pronostics étaient
conformes à toutes les vraisemblances et qu'ils
étaient dictés par les règles de la plus sage prudence.
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Le Conseil lèderai vous a dit encore qu'il fallait,
outre cette charge de 12 millions de dépense qui
allait peser sur le budget, tenir compte d'un autre
ólément d'augmentation de dépenses inévitable,
c'est-à-dire de l'augmentation graduelle qui se pro-
duit dans -les dépenses des divers départements.
On peut bien ralentir la marche de ces dépenses,
on peut en comprimer quelques-unes, mais il serait
diificile de les éliminer du budget, parce que ces
dépenses résultent de lois que vous avez votées, de
lois auxquelles sont liés aujourd'hui des intérêts
considérables dans les cantons, auxquelles sont liés
les intérêts vitaux de notre agriculture, de notre
industrie, de notre sécurité. 11 est donc difficile
aujourd'hui, et même impossible, Messieurs, de re-
trancher la plus grande partie de ces dépenses, on
peut simplement en ralentir la marche. Aujourd'hui,
notre conviction est la même et nous estimons que
nous ne parviendrons pas à équilibrer nos dépenses,
si nous devons grever le budget de dépenses ré-
gulières et permanentes allant au-de là de celles que
nous avons prévues dans nos projats et qui re-
présentent le poids maximum de ce que ces bud-
gets peuvent supporter. Avec 12 millions de dépenses
pour l'assurance et la loi militaire et 2 millions
pour l'amélioration des traitements des fonction-
naires et employés, notre budget aura perdu toute
élasticité et 'nous devrons faire les plus sérieux
efforts pour nous préserver du déficit. Avec une
charge budgétaire qui irait au-delà de ces 14 mil-
lions ou qui ne s'arrêterait pas — je pèse les mots
— tout au moins à la limite de 15 millions, nous
avons la conviction que nous ne trouverons plus
dans notre budget les ressourças nécessaires pour
les équilibrer et que nous entrerons dans une
période déficitaire. Messieurs, c'est là notre convic-
tion et puisqu'elle est telle, nous avons, je pense,
le devoir de vous la dire très haut et la franchise
de vous l'exprimer. Si, après que nous aurons fait
connaître ainsi notre opinion, l'Assemblée fédérale
estimait qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte et
que l'on peut engager les dépenses au-de là de
15 millions, le Conseil fédéral auia fait son devoir,
il vous aura signalé le péril et ce n'est pas lui qui
supportera la responsabilité de la politique finan-
cière de l'avenir.

Messieurs, pnur appuyer notre opinion de chiffres,
nous avons pris les recettes de notre budget de
1908. Elles sont évaluées à 146,875,000 fr. L'élément
essentiel de nos recettes, celui de nos taxes
douanières, est évalué à 70,880,000fr. Nous voulons
de suite porter ce chiffre de 70,880,000 à 77 mil-
lions, alors même que l'année 1908 sera probable-
ment une année de fléchissement de nos recettes
douanières, les premiers symptômes s'en mani-
festent déjà, et que l'année 1909 sera aussi, selon
toute probabilité, une année de fléchissement et
peut-ôlre même l'année 1910. Avant que les affaires
reprennent leur essor, il faut liquider les engage-
ments imprudents qui ont été pris, il faut liquider
les stocks d'approvisionnements qui sont dus aune
très grosse surproduction et il faut laisser se refaire
dans certains cas les épargnes qui ont disparu.
Tout cela ne s'accomplit pas en un jour, il faudra
deux ou trois ans avant qu'en Europe et en Amérique
surtout, on ait retrouvé une situation normale et
qu'on puisse voir les affaires reprendre la courbe

ascendante qui suit toujours ces périodes de dé-
pression. Nous voulons malgré cela aller d'un saut
à ce chiffre de 77 millions de recettes douanières,
alors que nous n'en avons aujourd'hui que 71 mil-
lions, dans l'idée qu'en 1912 et 1918, lorsque les
assurances grèveront notre budget, lorsque la ré-
forme militaire et les lois d'assurances commenceront
à battre leur plein, nous aurons à notre disposition
cette plus-value douanière de 77 millions. Nous avons
dit dans notre rapport de juin 1907 que l'adminis-
tration douanière, d'après toutes les supputations,
en faisant les comparaisons avec les périodes anté-
rieures, estime que jusqu'au 1er janvier 1917, au
moment où arriveront à leur échéance nos traités
de commerce, nos recettes douanières pourraient at-
teindre comme point culminant 78 millions et même
80 millions, mais qu'on ne pouvait escompter davan-
tage. En nous basant, pour apprécier notre situation
budgétaire dans les années prochaines sur le chiffre
do 77 millions de recettes douanières, nous obtenons
le chiffre rond de 153 millions de recettes. Si nous
prenons maintenant nos dépenses du projet de 1908
évaluées à 148,145,000fr. et si nous retranchons de ce
chiffre de dépenses celles qui dans ce budget n'ont
qu'un caractère passager et qui doivent prendre fin
dans 4 ou 5 ans, telles que les subventions pour
les chemins de fer rbétiens et pour le Lötschberg,
si nous retranchons aussi le versement de 4 mil-
lions" inscrit au budget pour le fonds des assurances
dans l'idée que ce versement devra nécessairement
cesser lorsque les lois sur les assurances com-
menceront à fonctionner, soit ensemble 6,500,000 fr.,
il nous reste un chiffre de dépense de 141,645,000 îr.
Si nous y ajoutons maintenant les dépenses prévues
pour les assurances, d'après les propositions de la
commission,soit le chiffre de 9,200,000 et 1,500,000 îr.
comme dépenses militaires qui ne sont pas encore
incorporées dans le budget de 1908, et si nous
ajoutons encore les 2 millions probables pour relève-
ment des traitements de notre personnel — vous allez
être nantis de notre rappport sur la revision de la
loi sur les traitements — nous arrivons à un chiffre
total de dépenses de 154,345,000fr., en regard d'un
chiffre de recettes de 153,000,000 îr., soit un excédent
de dépenses de 1,345,000 îr. Nous entrons doue
dans le déficit, et je m'empresse d'ajoutar de suite
que, dans ces calculs, nous n'avons pas tenu compte
de la réduction des recettes postales qui sera le
résultat de la loi sur les services postaux qui vase
discuter la semaine prochaine au Conseil des états,
non plus que de l'accroissement normal et inévitable
des dépenses sur l'ensemble des chapitres du budget;
nous n'avons pas tenu compte davantage de
l'amortissement de notre emprunt de 70,000,000 qui
ne commencera qu'en 1913, avec un amortissement
prévu d'à peu près un million (930,000 îr.). Nous
sommes donc fondés à dire que même en escomptant
largement nos plus-values douanières, un admettant
qu'au sortir de la période de crise que nous
traversons actuellement, nous pourrons réaliser
77,000,000 de recettes douanières, il est à prévoir
qu'avec un surcroît de dépenses de 2,200,000 îr. ré-
sultant, Messieurs, des propositions de la commis-
sion, nous ne pourrons échapper au déficit. On aura
beau tourner et retourner ces chiffres comme on le
voudra, examiner la situation de tous.les côtés et
sous tous ses aspects, on devra arriver avec nous à
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cette appréciation que nous sommes allés en ac-
ceptant, pour nos budgets futurs, une charge de
14,000,000, je dis même de 15,000,000, à l'extrême
limite de ce que nous pouvons espérer, de ce que
nous pouvons escompter, de ce qui est possible.
On pourra même nous accuser d'avoir cédé trop
facilement à des vues optimistes, à une confiance
excessive; nous croyons dès lors que si nous fran-
chissons cette limite, nous sommes sûrs de tomber
dans le déficit et nous marchons à l'aventure.

Ce n'est pas de gaîté de coeur que le Conseil
fédéral a pris la détermination ingrate d'attirer votre
attention sur le côté financier des lois d'assurance
et sur la nécessité de savoir limiter nos sacrifices
et de ne pas dépasser la limite que nous vous in-
diquons. Nous le faisons parce que c'est notre con-
viction et parce que c'est notre devoir de vous
le dire.

Dans tous les pays, lorsqu'on veut réaliser ces
grandes oeuvres de réforme sociale, de solidarité
sociale qui seront l'honneur de notre époque, le
problème est le même, il faut savoir concilier les
besoins que l'on veut chercher à satisfaire avec le
besoin du maintien de l'équilibre financier, avec le
maintien de bonnes finances. Et là où on l'a oublié,
on est déjà aux prises avec les plus sérieux embar-
ras. Regardez donc la France, ce pays de merveil-
leuse richesse, de puissante épargne! La France a
aussi voulu édifier des oeuvres de solidarité sociale,
mais tout ce travail est aujourd'hui en suspens,
parce que l'on ne s'est pas suffisamment préoccupe
des moyens financiers, parce qu'aujourd'hui Ton
recule devant le gouffre du déficit. Il en est de
même en Autriche et en Hollande. Nous avons donc
raison de dire que nous devons faire mieux et
savoir proportionner l'effort financier que nous
voulons tous faire aux ressources dont nous dis-
posons; nous devons bien nous persuader que, pour
que des améliorations sociales soient acceptées par
notre peuple, pour qu'elles puissent passer dans les
faits, il faut qu'on ait dans notre peuple le senti-
ment qu'elles se concilient avec le maintien de nos
bonnes finances et de notre équilibre financier. Le
peuple, dans notre démocratie, veut avoir la sécurité
qu'il en sera ainsi et il faut pouvoir lui dire en
toute loyauté, en réservant?sans doute les événe-
ments de force majeure, les circonstances imprévues
qui peuvent venir troubler les prévisions les mieux
établies, que les autorités du pays peuvent en toute
confiance lui recommander cette oeuvre et le rassurer
sur ses conséquences financières. Si on ne le fait
pas, si le peuple a le sentiment qu'après cela on
pourra venir lui demander des ressources complé-
mentaires, des monopoles, il restera méfiant et in-
quiet, il vous refusera d'autant plus résolument
ces ressources complémentaires que vous n'aurez
pas observé les règles de prudence au début et que
vous n'aurez pas su lui dire franchement et coura-
geusement la vérité. Nous avons déjà fait une ex-
périence et celui qui vous parle en a gardé le senti-
ment douloureux. Si le premier projet a échoué,
c'est beaucoup parce que nous n'avions pas suf-
fisamment élucidé le problème financier et parce
que nous avons rencontré un peu partout un senti-
ment d'inquiétude, de malaise dans le peuple qui
savait que l'entente ne s'était pas faite complète et
comme elle devait se faire entre les commissions

des chambres, entre les chambres et entre le Con-
seil fédéral, et parce qu'on avait laissé beaucoup
trop la question financière dans le vague. N'allons
pas renouveler cette faute, procédons autrement
et n'obligez pas le Conseil fédéral, ce qu'il devra
faire, si on ne veut pas se mettre d'accord, à devoir
plus tard faire des réserves sur les conséquences
financières pour sauvegarder sa responsabilité. Le
problème qui se pose en ce moment est donc celui-
ci: Nous avons prévu 7 millions pour les dépenses
d'assurance; la commission arrive à 9,200,000 îr.,
l'écart est donc de 2,200,000 fr. Nous vous disons
alors: Nous faisons un pas vers vous en allant à
l'extrême limite de ce que notre situation financière
nous permet de faire et nous portons à 8 millions
le chiffre des dépenses d'assurance, faites un pas
de votre côté et trouvons ensemble le terrain d'un
rapprochement et d'une entente. Nous ne pouvons
pas aller aussi loin que vous, parce que DOUS avons
la conviction que si nous cédons, nous préparons
nous-mêmes de nos propres mains le déficit de
l'avenir et nous travaillons nous-mêmes, ce qui est
contraire à notre devoir, à la rupture de notre
équilibre financier. Laissez-moi ajouter ce qui suite.
Nous avons heureusement uns situation financière
qui ne laisse rien à envier et que l'on peut définir
de cette façon : Nous amortissons nos dettes et nous
n'en créons pas de nouvelles, nous augmentons
notre actif et nous diminuons notre passif. Nous
avons une dette de 94 millions qui est au taux d'in-
térêt réduit de 3 % : nous avons constitué et nous
devons continuer à constituer des réserves d'amortis-
sement pour les jours mauvais; nous avons donc
une situation financière prospère et qui dans les
circonstances présentes est pour nous un puissant
élément de crédit. Ne faisons rien qui'puisse la
troubler et -la compromettre. Nous avons à côté de
nous une administration, celle des chemins de fer
fédéraux, qui va peut-être enregistrer des déficits
pendant plusieurs années et il n'est pas exclu que
notre budget ne doive peut-être intervenir. N'allons
pas alors dans ce moment, par nos décisions, parce
que nous ne nous serons pas mis d'accord, aggraver
cette situation, inquiéter notre peuple et nous placer
dans des conditions éminemment défavorables lorsque
viendra le moment, qui est prochain, où nous devrons
négocier et payer le prix de rachat du Gotthard. 11
ne faut pas qu'à ce moment-là les finances de la
Confédération se trouvent menacées et que nous
soyons dans la situation défavorable de devoir en-
registrer des déficits en même temps que les chemins
de fer fédéraux. Celte situation serait néfaste pour
notre pays, nous devons tout faire pour l'éviter et
pour cela il faut nous mettre d'accord. M le président
de la commission a dit hier, parlant au nom
de la commission, qu'il avait l'espoir que nous
pourrions arriver à une entente sur le chiffre des
prestations financières de la Confédération. J'ai en-
registré avec le plus grand plaisir cette déclaration
et j'y réponds eu demandant à la commission de
tenir compte de nos possibilités financières, telles
que le Conseil fédéral vous les expose. Nous ne
l'avons pas fait pour être des trouble-fête: Nous
l'avons fait parce que nous avons le sentiment qu'il
faut nous mettre d'accord et qu'il faut pouvoir dire
au peuple que nous sommes d'accord sur le côté
financier du projet. Ce moyen n'est pas difficile à
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trouver. Réduisez un peu notre contribution aux
frais d'administration, réduisez le coefficient de la
participation financière de la Confédération aux
assurances, laissez à l'avenir certaines améliorations
et si les circonstances sont favorables, rien ne sera
plus facile dans quelques années que d'obtenir une
participation financière de la Confédération plus
élevée; mais pour le moment procédons prudemment
et restons dans les limites de ce qui nous paraît
Atre possible.

Je crois donc qu'il n'est pas difficile à la com-
mission de se mettre d'accord avec nous, et puisque
nous avons dit que nous voulions augmenter les
charges budgétaires de 7 millions à 8 millions, que
la commission recule de son côté de 9 millions à
8 millions: nous aurons de cette manière la satis-
faction, les uns et les autres, d'avoir fait tout notre
devoir et d'avoir assuré par là le succès d'une ré-
, for me que nous voulons tous.

Eugster : Wir haben gestern aus dem Munde
des Herrn Fazy eindringliche Worte gehört, welche
Bedenken in ihm wachgeworden seien gegen die
Möglichkeit, die Versicherungsgesetze zu finanzieren
und soeben hat uns Herr Bundesrat Comtesse mit
ebenso eindringlichen Worten davor gewarnt, die
Forderungen für die Versicherungsgesetze nicht
allzuhoch spannen, weil sonst die Auslagen für den
Bund zu schwer würden. Es sind ja derartige Be-
denken im gegenwärtigen Momente sehr wohl be-
greiflich .und soweit die Mahnung gegen die ins
Unermessliche gehenden Begehren gerichtet ist,
auch berechtigt. Es hat der Bundesrat in seinem
Berichte zur Staatsrechnung pro 1907 es ausge-
sprochen und heute hat Herr Bundesrat Comtesse
mündlich dasselbe wiederholt: Der Kredit unseres
Landes ist heute so gut, dass es ausserordentlich
wünschenswert ist, dass wir nicht durch allzu-
schwere finanzielle Auslagen gehemmt werden in
unserer glücklichen wirtschaftlichen Entwicklung,
dass vielmehr der Kredit unseres Landes uns erhalten
bleibt.

Es haben zu der etwas pessimistischen Auffassung
wohl hauptsächlich die Erfahrungen der Bundes-
bahnen Veranlassung gegeben, welche allerdings in
den letzten Monaten sehr ungünstige Betriebsein-
nahmen aufgewiesen haben; aber es ist doch alle
Hoffnung vorhanden, dass auch auf diesem Gebiete
die eine und andere Verbesserung eingeführt werden
kann, welche zu einer Reduktion der Ausgaben
führen dürfte. Ich habe gestern vernommen, dass
gegenwärtig Bestrebungen im Gange seien, um
solche Reduktionen zu erzielen.

Es ist begreiflich dass die Einnahmen aus den
Zöllen heute einige Bedenken erregen; aber so
schlimm ist es doch auch hier nicht, denn das Er-
gebnis der ersten fünf Monate dieses Jahres ist doch
immerhin noch ca. eine halbe Million höher als in dem
gleichen Zeiträume des letzten Jahres, das bekanntlich
eine besonders hohe Gesamteinnahme ergeben hat.
Zwei Monate, April und Mai, waren geringer, aber
im Mai war die Reduktion schon bedeutend kleiner

als im vorangegangenen Monat. Es hat Herr Comtesse
in seiem Votum gesagt: «N'inquiétez pas le peuple»
dadurch, dass ihr zu grosse Auslagen für die Ver-
sicherungsgesetze beschliesset. Ich möchte sagen:
Beunruhigt nicht das Volk dadurch, dass ihr die
finanziellen Schwierigkeiten so gross hinstellt, dass
das Volk Angst bekommt und deshalb das Gesetz
nicht annimmt. Ich glaube nämlich nicht, dass
unsere finanzielle Lage derart sei, dass wir wegen
einer Differenz von ca. einer halben Million zwischen
den Kosten, wie sie der Bundesrat, und denjenigen
wie sie die Kommission berechnet, eine Gefahr
laufen. Es hat der Bundesrat in seinem Bericht
über die Finanzlage des Bundes vom 17. Juni 1907
mit einer Zolleinnahme von 62 Mili, gerechnet und
damals für die Militärorganisation und die Ver-
sicherungsgesetze 12 Millionen in die Ausgaben ein-
gesetzt und ist dabei zum Schlüsse gekommen, es
werden unsere Finanzen uns gestatten, diese beiden
Gesetze durchzuführen. In dem Berichte zur Staats-
rechnung pro 1907 setzt der Bundesrat schon für
die nächsten Jahre 76 Mili. Zolleinnahmen ein, die
nämliche Summe, welche er vor einem Jahre als
Ergebnis für [das Jahr 1917 voraussah, bei einem
nicht sprungweisen, sondern allmählichen An-
wachsen der Zolleinnahmen bis zum Jahre 1917.
Nun scheint mir: Wenn man bei 62 Mili. Zollein-
nahmen und 12 Mili. Ausgaben für die beiden Ge-
setze im letzten Jahre glaubte auskommen zu können,
wird man es bei 76 Mili. Zolleinnahmen und sagen
wir 16 Mili. Ausgaben für die Militärorganisation
und die Versicherungsgesetze noch eher imstande
sein, selbst wenn wir die zwei Mili, für Besoldungs-
erhöhungen, ebenso die ausserordentlichen Aus-
gaben, welche in den nächsten Jahren kommen
werden, hinzunehmen und auch dazu rechnen das
sowieso eintretende Anwachsen der allgemeinen
Ausgaben des Staatshaushaltes. Es will mir scheinen,
wir dürfen nicht so sehr die augenblicklichen Ver-
hältnisse auf uns einwirken und Stimmungen in uns
erwecken lassen, welche bald optimistisch, bald
pessimistisch gefärbt sind. Denn um was für eine
Differenz handelt es sich?

Der Bundesrat kommt in seinen Anträgen auf
eine Ausgabe von 8,3 Mili, und die Kommission auf
eine solche von 9,2 Mili., es besteht also eine Diffe-
renz von 900,000 Fr. Wie mir mitgeteilt worden
ist, lässt sich bei der Verteilung der Verwaltungs-
kosten, welche ursprünglich dem Bunde zur Hälfte
angerechnet waren, eine Einigung erzielen, welche
eine Reduktion um etwa % Mili, zur Folge hätte,
so dass die Differenz nur noch 400,000 Fr. bedeuten
würde. Wenn wir nun vor eine Aufgabe gestellt
sind, für die wir heute 8,2 Mili, zur Verfügung
haben, eine Aufgabe die dringlich ist, die gelöst
werden muss, so dürfen wir um der fehlenden
400,000 Fr. willen uns nicht ängstigen, sondern
wir müssen sagen: wenn 8,2 Mili, da sind, dann
gehen wir mutig ans Werk und legen unsere Be-
denken ruhig auf die Seite. Denn, meine Herren,
auf einmal kommt die finanzielle Last der Ver-
sicherungsgesetze in ihrem ganzen Umfange nicht
auf uns, sondern es wird Jahre gehen, bis sie mit
vollem Gewicht auf unsern Finanzen lasten. Zudem
haben wir den Versicherungsfonds, aus dessen
Zinsen in den ersten Jahren auch noch einiges ge-
deckt werden kann.
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Als Herr Fazy gestern sprach, da habe ich un-
willkürlich daran denken müssen: Wie wir letztes
Jahr durch das Land gezogen sind, unsere Mitbürger
für die Militärorganisation zu gewinnen, da bat man
überall gegenüber den Bedenken, die uns entgegen-
geworfen wurden, die Militärorganisation nehme
alle Mittel weg und wir werden sehen, dass man
dann kein Geld mehr für die Kranken- und Unfall-
versicherung habe, rund und nett erklärt : Nein, die
Unfall- und Krankenversicherung muss kommen,
die Finanzierung steht fest. Und wenn wir nun
heute solche Bedenken äussern hören, es ist ein
Antrag auf Nichteintreten zwar nicht gestellt, aber
es liegt etwas in der Luft, — ein Mangel an Be-
geisterung zeigt sich — so müssen wir sagen : wir
haben das Wort gegeben, und wir müssen es ein-
lösen, auch wenn die Kosten höher sein sollten,
als sie ursprünglich berechnet worden sind. Aber,
meine Herren, wir müssen uns auch das sagen,

r dass wir uns in den übrigen Fragen mit dem Aus-
gabenbeschliessen etwas in acht nehmen sollen.
Wir wollen uns auch sagen, dass wir uns konzen-
trieren müssen auf die grossen Aufgaben, die wir
unter allen Umständen lösen müssen, und wir dürfen
nicht durch die kleinen und grossen Beutezüge den
Fiskus antasten lassen. Wir sagen, hier ist die Pflicht,
ein gegebenes Versprechen einzulösen und das
andere legen wir einstweilen zurück; wir wollen
Schritt für Schritt tun, und erst wenn wir die
Kranken- und Unfallversicherung für das Volk ge-
schaffen haben, wollen wir auch für weitere Dinge
den Beutel auftun.

Ich denke, Sie sind alle mit mir einig, dass es
Aufgaben und Pflichten des Staates gibt, deren Er-
fül lung nicht davon abhängen darf, ob wir mo-
mentan die Mittel in der Tasche haben, die Pflichten,
die erfüllt sein, Aufgaben, die gelöst sein müssen,
alle diejenigen Aufgaben nämlich, von deren Not-
wendigkeit wir überzeugt sind, die Bedürfnisse aus-
lösen, die als dringend empfunden werden. Da,
meine Herren, dürfen wir nicht durch finanzielle
Bedenken uns abhalten lassen! In dieser Frage
gibt es kein Rückwärts mehr! Ich glaube auch,
dass wirklich die Schwierigkeiten nicht so gross
sind, die Finanzierung durchzuführen, und ich
möchte nur wünschen, dass wir die Bedenken auf
die Seite legen und mit Begeisterung und Selbst-
vertrauen an die Arbeit gehen, das grosse Werk
glücklich durchzuführen !

Mächler: Gestatten Sie mir nur ganz wenige
Worte, um das Verhältnis der Freunde der Alters-
und Invalidenversicherung zur heutigen Frage so,
wie ich es mir denke, oder wie es sein sollte, ab-
zuklären. Es ist gestern mit vollem Recht darauf
hingedeutet worden, dass der heutigen Vorlage der
Gedanke der Altersversicherung in die Quere
kommen könne und ich möchte mit wenigen Worten
jene Strömung in ein Bett bringen, das diese
Durchquerung verhindert.

Tatsächlich ist freilich, dass eine Reihe von
Bürger dafür halten, es wäre eigentlich, wenn die

Sache nicht präjudiziert wäre, die Kranken-, Alters-
und Invalidenversicherung vielleicht etwas Besseres
als dasjenige, was wir heute wollen. Es gibt Leute,
welche finden, an sich sei das Bedürfnis nach einer
Invalidenversicherung dringender, weil ja in einem
gewissen Masse die Krankenversicherung in den
Krankenkassen und die Unfallversicherung in der
Haftpflichtgesetzgebung bereits vorhanden sei. Mit
einem gewissen Recht weisen die Anhänger der
Idee auf das Wachsen der Bestrebungen nach einer
Altersversicherung nicht nur in der Schweiz^ son-
dern in einer Reihe anderer Staaten, wie England
und Oesterreich usw., hin. Sie weisen darauf hin, ^
dass, nachdem Waadt und Neuenburg die Altersver-
sicherung eingeführt haben, eine Reihe von anderen
Kantonen vom Westen bis Osten sich auch an
diese Aufgabe gemacht haben und so ist es be-
greiflich, dass gestern der Referent der Kommission
und Herr Bundesrat Deucber auf diese Bestrebungen
hingewiesen haben in dem Sinne, dass die Vertreter
dieser Bestrebungen dahin verwiesen werden, zuzu-
warten oder diese Aufgabe in den Kantonen zu
lösen zu suchen. Anderseits gibt es solche, die
meinen, der heutige Anlass sei dazu angetan, für
die Altersversicherung und die Invalidenversicherung
etwas zu erobern, sei es, dass man die Krankenver-
sicherung überhaupt geradezu gefährdet, sei es,
dass der Bund meint, dieselbe sei so einzuschränken,
dass für die Altersversicherung oder die Invali-
ditätsversicherung, die er selbst besorge oder
welche die Kantone schaffen, Geld übrig habe.

Nun stehe ich tatsächlich mitten in der Be-
wegung für die Alters- und Invalidenversicherung,
und ich darf auch betonen, dass ich mich mit Be-
geisterung an dieses Ziel heranmache. Ich erblicke
in demselben eines der schönsten Ziele der Sozial-
politik ; aber trotzdem halte ich darauf, zu betonen,
dass nach meiner Meinung die Freunde der Alters-
und Invalidenversicherung in der Tal ihr Tätigkeits-
gebiet in den Kantonen suchen müssen und dass
sie abstrahieren sollten, bei der Kranken- und Un-
fallversicherung irgendwie mit Rücksicht auf ihre
Bestrebungen hemmend einzuwirken.

Ich stehe auf folgendem Standpunkt. Einmal bin
ich mit dem Referenten, Herrn Hirter, vollständig
darin einig, dass die Diskussion darüber, was vor-
teilhafter, was schöner und nützlicher ist, die
Kranken- und Unfallversicherung oder die Alters-
und Invalidenversicherung, durch die Verfassung
abgeschlossen ist. Man mag darüber denken, wie
man will, aber es geht doch nicht an, nachdem
mehr als 10 Jahre nach einer Kranken- und Unfall-
versicherung gestrebt wird, nachdem die Verfassung
im Sinne dieser Bestrebungen mit wuchtiger Mehr-
heit des Volkes revidiert worden ist, mit dem an
sich schönen Gedanken der Alters- und Invaliden-
versicherung in die Quere zu kommen. Ich halte
dafür, man sollte nicht einmal eine Einschränkung,
z. B. die Nichtberücksichtigung der Nichtbetriebs-
unfälle, verlangen, denn wenn etwas dazu angetan
ist, den Versicherungsgedanken im allgemeinen, das
schöne grosse Ziel nach der allgeminen Volksver-
sicherung zu kräftigen und zu fördern, so ist es
wohl das, dass nun bald die Kranken- und Unfall-
versicherung entsteht und zwar in einem solchen
Umfange, dass sie befriedigt.
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Es ist auch selbstverständlich, dass Ideen von
der Tragweite dieser Versicherung, die vielerorts
vor den Kopf stossen, die allseitig Befürchtung her-
vorrufen, am besten gestärkt werden, wenn einmal
auf einem Gebiet die Sache recht kräftig durchge-
führt ist. Ich meine aber auch, abgesehen davon,
wenn man annehmen wollte, man könne noch ein-
mal auf die Verfassung zurückkommen, es soll und
muss den Freunden der Alters- und Invalidenver-
sicherung die Leidensgeschichte der Kranken- und
Unfallversicherung zeigen, wie gut wir tun, wenn
wir mit unserer Sache so weit zurückhalten, indem
wir einstweilen in den Kantonen arbeiten. Denn
die Geschichte der Kranken- und Unfallversicherung
ist die, dass, als man den Gedanken radikal, wenn
man so sagen darf, neu, ohne Anschluss an das
Bestehende lösen wollte, das Volk nicht mehr darauf
einging und dass man dann einen, ändern Weg
einschlug, indem man sich für die Unfallversicherung
an die Haftpflicht und für die Krankenversicherung
an die bestehenden Krankenkassen anschloss. Wir
müssen uns zugestehen, dass nach den Erfahrungen,
die man mit dem ersten Projekt der Kranken- und
Unfallversicherung gemacht hat, die Chancen für
einen ganz neuen Gedanken schwierig sind. Ich
bin daher der Ansicht, dass wir beim Eintreten in
das vorliegende Projekt ohne Vorbehalt und ohne
daran zu denken, irgend etwas für die Altersver-
sicherung zu erobern, eintreten und zwar mit Freu-
den und Begeisterung, in der Annahme, dass wir
damit selbst das andere fördern.

Gestatten Sie mir aber doch zum Schlüsse einen
kleinen Wunsch auszudrücken für diejenigen, deren
Ideal einmal — und es sind deren viele — die
Alters- und Invalidenversicherung ist. Mein Wunsch
ist, dass dann, wenn einmal der Bund die Mittel
hat, er sich erinnert, dass das Bestreben heute schon
darauf geht, nicht nur den ersten Schritt zu tun,
sondern weiteres zu machen, die Unfall- und Kranken-
versicherung weiter auszubauen und wenn irgend-
wie möglich einmal zur Krone cles Versicherungs-
baumes, von dem Herr Hhter gesprochen hat,
nämlich zur Alters- und Invaliditätsversicherung, zu
gelangen. Wir werden in den Kantonen weiter
arbeiten, in der Hoffnung freilich, dass einmal die
Zeit kommen wird, da der Bund entweder die
Kantone, die sich gewissen Vorschriften fügen, in
dieser Versichei ungsbranche unterstützt, oder da
der Bund sogar die ganze Sache übernimmt. Meine
Worte sollen nur dazu dienen, die Freunde der Alters-
und Invalidenversicherung zu beruhigen, und für
meine Person und die mir Nahestehenden die
Erklärung abzugeben, dass wir uns dem Eintreten
auf den Entwurf der Kranken- und Unfallversicherung
mit Begeisterung anschliessen.

Alfred Frey : Was ich mir erlauben möchte,
ist nicht eine Eintretensrede, sondern einzig eine
kurze Erklärung.

Herr Bundesrat Deucher hat gestern schonungslos
geheime taktische Pläne aufgedeckt, die vermuten
lassen, dass sich in diesem Saale eine ganz schlimme

Gesellschaft von Verschwörern befindet. Wer die
geehrten Herren Kollegen sind, weiss ich nicht, und
ich kenne also auch ihre Absichten nicht.

Aber an meinem Orte möchte ich hier sagen,
dass ich für Eintreten bin, nur in der Meinung,
dass in dieser Tagung blos die Krankenversicherung
behandelt werde, die ja weitaus der wichtigere Teil
der Gesetzesvorlage ist. Die Vulgarisierung der
Krankenpflege, ihre Ermöglichung in allen Teilen
des Landes und für alle Schichten des Volkes, —
das wird der schönste Preis unseres löblichen Be-
mühens sein. Deshalb verdient besonders dieser Teil
der Vorlage unsere ganze Hingebung.

Sollte jedoch noch so viel Zeit übrig bleiben,
dass uns gelüsten wüide, in dieser Session auch
schon die Unfallversicherung in Angriff zu nehmen,
so würde ich mir gestatten, einen Antrag auf Ver-
schiebung zu stellen.

Die Ordnung der Unfallversicherung ist noch nicht
völlig abgeklärt. Von Kreisen, die von der Sache
auch etwas verstehen, sind Vorschläge gemacht
worden, die grundsätzlich von denen der Gesetzes-
vorlage abweichen. Es erscheint mir nun weder
zulässig noch klug, diese Vorschläge damit beseitigen
zu wollen, dass man die Lauterkeit der Beweggründe
ihrer Verfechter bemängelt oder dass man Schlag-
worte aus der Prinzipienkammer herbeiholt. Ich
habe nicht nötig zu sagen, dass ich damit nicht im
mindesten etwa auf die trefflichen Ausführungen ziele,
in denen der Herr Referent gestern in anerkennens-
werter und rein sachlicher Weise sich ausgesprochen
hat. Allein es soheint mir nützlicher und im Inter-
esse der Sache zu sein, den natürlichen Gang der
Dinge nicht zu verhindern. Bis zum Spätjahr werden
wir alie miteinander entschieden in der Lage sein,
diese Frage besser und mit mehr Beruhigung zu
beurteilen.

Eggspübler : Herr Dr. Ming hat gestern namens
der katholisch-konservativen Fraktion die Erklärung
abgegeben, dass die Mitglieder dieser Fraktion mit
Begeisterung und mit warmem Herzen für Eintreten
aut die Vorlage stimmen werden. Es ist diese Er-
klärung abgegeben worden in der Meinung, dass
der Entwurf der Kommission in ihren Hauptpunkten
zum Gesetz werde. Heute morgen ist nun aber ein
Antrag des Herrn Nationalrat Zürcher ausgeteilt
worden, dei' sich direkt gegen diese Krankenkassen
richtet. Wir stimmen für Eintreten, aber nur in der
Meinung, dass der Grundsatz der Anerkennung der
Krankenkassen wegen ihres politischen oder kon-
fessionellen Charakters im Gesetze beibehalten werde,
und ich gebe die Erklärung ab, dass, wenn der
Antrag des Herrn Zürcher uneingeschränkt angenom-
men werden sollte, wir niemals für das Gesetz
stimmen könnten.
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Ador: Je n'ai pas l'intention de traiter cette
question de l'assurance-maladie et de l'assurance-
accident dans son ensemble. Je n'ai point fait partie
de la commission et je suis très peu compétent pour
aborder cette question. Je désire simplement ex-
primer très franchement mon opinion. Je reconnais
que nous abordons là l'étude d'une des questions
sociales les plus importantes, question qui a toutes
mes sympathies personnelles et que je désire voir
aboutir, de manière à donner satisfaction au voeu
du peuple suisse, exprimé depuis longtemps et qui
s'est traduit par l'acceptation du l'article 34bis de
la constitution fédérale.

Mais il résulte pour, moi des explications que
j'ai entendues hier, de l'attitude très ferme et très
courageuse prise aujourd'hui par le Conseil fédéral
lorsqu'il nous a exposé la situation financière de la
Confédération, la conviction profonde que, si nous
voulons tout faire à la fois, et faire trop grand à
la fois, nous courons le risque de faire échouer
devant le peuple des projets à la réussite desquels
nous tenons et que nous désirons voir aboutir.
Messieurs, je crois qu'il serait infiniment plus sage
de diviser la question. Et ici j'entre dans l'ordre
d'idées qui vient d'être exposé par notre honorable
collègue Monsieur Alfred Frey; pour mon compte,
je proposerai au Conseil national d'entrer en ma-
tière sur l'assurance-maladie et de ne pas entrer
en matière sur l'assurance-accidents. Je reconnais
que l'article 34bis de la Constitution fédérale stipule
que la Confédération introduira par voie législative
l'assurance - accident et maladie en tenant compte
des caisses de secours existantes, mais il n'est pas
dit qu'on introduira simultanément l'assurance-ma-
ladie et l'assurance-accident. La Confédération a
reçu du peuple suisse la compétence d'introduire
l'assurance dans ces deux domaines en cas de
maladie et en cas d'accident. Mais il n'est pas né-
cessaire de les introduire toutes en même temps.
Or, Messieurs, je constate une chose, c'est que le
système que le Conseil fédéral et la commission
nous proposent en ce qui concerne l'assurance-ma-
ladie repose sur une certitude, sur des bases con-
nues: ce sont des subventions faites aux sociétés
de secours libres qui contrôlent l'emploi de ces
fonds. Nous avons par conséquent là la quasi cer-
titude que 4 millions et demi, 5 millions seront
dépensés pour J'assurance-maladie et seront em-
ployés d'une manière utile, d'une manière sage,
sans nous lancer dans l'inconnu et dans l'aléa, tandis
que, en ce qui concerne l'assurance-accident, je suis
obligé d'avouer que si les calculs pour les risques
professionnels me paraissent assez sérieusement
établis en ce sens qu'on a pris pour base les chiffres
des compagnies d'assurance, d.'autre part en ce qui
concerne les risques non professionnels, les calculs re-
posent sur des hypothèses dont nous ne pouvons
pas garantir la certitude et la réalité; et encore, en
ce qui concerne les risques professionnels, nous
savons tous que les calculs effectués par les com-
pagnies d'assurance soulèvent des critiques fré-
quentes dans les classes des assurés qui trouvent
que les compagnies d'assurance ne paient pas
assez; par conséquent il est probable que notre
institut central d'assurance avec son monopole d'as-
surance-accident sera entraîné à payer au delà des
risques qui ont été prévus >par les calculs des com-

pagnies d'assurance. Mais, je le répète, le gros point
d'interrogation réside dafls l'introduction dés risques
non-professionnels et dans l'impossibilité par consé-
quent d'établir sur des bases certaines le chiffre des
dépenses auxquelles nous entraînera l'assurance
pour les accidents non-professionnels. Eh bien,
nous sommes en face d'une situation financière que
le Conseil fédéral nous a exposée avec une franchise
et une netteté dont, pour ma part, je le remercié,
parce que j'estime qu'il a fait son devoir e( que
maintenant, nous sommes bien nous-mêmes en si-
tuation de prendre une décision en connaissance
de cause. Le Conseil fédéral est venu nous dire en
toute sincérité: Vous pouvez dépenser 7 millions
pour les assurances, je vais jusqu'à dire que vous
pouvez dépenser 8 raillions, mais ne dépassez pas
ce chiffre, sans quoi vous empêchez le développe-
ment normal des oeuvres et des entreprises aux-
quelles la Confédération doit s'associer. Eh bien
Messieurs, je réponds ceci: Commençons donc par
faire quelque chose, organisons l'assurance maladie.
Cette assurance maladie coûtera 4 millions et demi
ou 5 millions, ce sera de l'argent bien employé et
ce sera une satisfaction donnée à un voeu souvent
exprimé dans le peuple et au sein de cette assemblée ;
nous aurons la certitude de faire une oeuvre qui
sera acceptée par le peuple suisse. Tandis que si
nous voulons faire les deux choses à la fois, nous
avons la certitude que les prévisions de la com-
mission seront largement dépassées et que les
charges de l'institut central seront beaucoup plus
fortes qu'on ne le prévoit. Ceci est dans la force
même des choses. On ne peut pas empêcher ces
développements et les calculs les plus sérieux, les
prévisions les plus serrées seront toujours déjouées
par les événements. Nous savons par expérience
que ces sortes de dépenses vont toujours plus loin
qu'on ne croyait. Nous arriverons alors à cette si-
tuation sur 'laquelle l'honorable conseiller fédéral
Monsieur Comtesse s'est exprimé tout à l'heure:
c'est que nous irons au devant du déficit du budget
de la Confédération. Tous nous désirons éviter cette
situation. Nous savons que le crédit de la Confédé-
ration est excellent, que c'est un .crédit de premier
ordre qu'il ne faut pas compromettre, surtout
parce que nous avons à faire face à des dépenses
importantes dans un avenir prochain. Il serait donc
sage de n'entrer en matière que sur l'un des projets.
C'est ainsi que l'on avait procédé la première fois.
Le meilleur moyen de faire échouer les progrèsjso-
ciaux consiste à vouloir les réaliser trop vite sans
avoir les moyens financiers de les exécuter. C'est
très joli de faire de grands discours, de dire:
ayons confiance, nous allons ainsi au devant du
sentiment populaire. Mais, messieurs, pour réaliser
ces progrès, il faut avoir les moyens de payer, sinon
on risque de compromettre la réalisation d'œuvres
utiles et intéressantes.

Ma proposition tend donc à ce que l'entrée en
matière sur le projet d'assurance-maladie soit votée
en ajournant à la session de décembre l'entrée en
matière sur l'assurance-acoidents.
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Öcherrer-Ftillemnnn! Die beiden Voten der
Herren Alfred Frey und Ador veranlassen mich auch
zu einer Entgegnung. Ich bin entschieden dagegen,
dass nUr teilweise in die Beratung tder Vorlage ein-
getreten werde4 Zu einem derartigen Verfahren liegen
durchaus keine stichhaltigen Gründe vor. Die eidgen.
ttäte sind bereits seit längerer Zeit im Besitze der
Vorlagen, die nun zur Beratung stehen. Wir sind
itti Besitze der Botschaft und des Gesetzentwurfes
seitens des Bundesrates seit anderthalb Jahren, im
Besitze des Berichtes unserer Kommission seit zirka
drei bis vier Wochen. Man hat also gewiss Zeit
genug gehabt, sich in diesen offiziellen Vorlagen zu
orientieren; Von diesem Gesichtspunkte aus besteht
nicht die mindeste Veranlassung, ein Eintreten auf
die Vorlage teilweise abzulehnen.

Aber auch keine sachlichen Gründe bestehen
hiefür. Es ist ja allerdings richtig, dass wir in
jüngster Zeit noch mit gedruckten Eingaben sozusagen
überschwemmt worden sind. Allein alle diese Personen
und Korporationen, die solche Eingaben machten,
haben schon lange gewusst, dass im Laufe dieser
Session die Vorlagen über die Kranken- und Unfall-
versicherung zur Verhandlung kommen. Sie hätten
es infolgedessen mit ihren Eingaben so einrichten
können, dass man frühzeitigerin deren Besitz gekommen
wäre. Und wenn in Aussicht gestellt wird} dass
neue grundsätzliche Anträge hier im Schosse des
Rates werden gestellt werden, so ist das nichts
Auffälliges, sondern etwas, das bei jeder Gesetzes-
vorlage zu gewärtigen ist; noch niemand ist es
eingefallen, deshalb eine Verschiebung der Verhand-
lung zu beantragen bezw. nur teilweise aut eine
Vorlage einzutreten. Was für einen Zweck hätte
überhaupt die Verhandlung in den eidgen. Räten,
wenn nicht im Verlaufe derselben neue grundsätz-
liche Anträge sollten gestellt werden können? Also
das ist auf keinen Fall eine Veranlassung, gar nicht oder
nur teilweise auf die Vorlage einzutreten. Uebrigens
stehen wir, wie wir aus' dem Referate des Herrn
Kommissionsreferenten gehört haben, vor einmütigen
Anträgen der Kommission, so dass auch von diesem
Gesichtspunkte aus keine Veranlassung vorliegt, nur
teilweise eizutreten. Wir haben es mit einer reiflichen
Erwägung der ganzen Vorlage durch die Kommission
zu tun und wir sollen infolgedessen das Wort, das
man schon längst gegeben hat, man wolle einmal
mit diesen Versicherungsvorlagen ernst machen,
halten. Mau hat, als es sich um die Militärorganisation
handelte, ganz allgemein erklärt, dass nun die erste
und Hauptaufgabe die Lösung der Versicherungs-
frage sein solle. Es würde einen eigentümlichen
Eindruck im Volke erwecken, speziell in den Arbeiter-
kreisen, wenn wir nun nur teilweise auf die Vor-
lage eintreten und das Weitere der Zukunft über-
lassen wollten.

Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen mit
der Kommission Eintreten auf die ganze Vorlage.

Iselin : Ich ergreife das Wort nicht, um zu sagen,
dass ich mit dem Antrag auf Eintreten in die Vor-
lage einverstanden sei; das ist von anderer Seite

schon genügend geschehen. Dagegen veranlasst mich
der Antrag des Herrn Ador zu einigen Bemerkungen.

Es ist mir nicht vollständig klar geworden, was
Herr Ador mit seinem Antrag beabsichtigt. Anfäng-
lich schien er den Antrag stellen zu wollen, dass
die ganze Materie der Unfallversicherung aus diesem
Gesetze auszuscheiden sei und dass wir zunächst
nur die Vorlage über die Krankenversicherung durch-
beraten. So wenigstens lautete die Begründung seines
Standpunktes. Am Schlüsse allerdings sprach er sich
dann dahin aus, man solle, wie das auch Herr Frey
wünscht, die Unfallversicherung nicht in dieser Session,
sondern in einer nächsten beraten. Sofern das letztere
die Absicht des Herrn Ador war, so will ich da-
rüber heute weiter nichts sagen. Wir werden uns
ja im Laufe der Beratung darüber aussprechen kön-
nen, und ich vermute überhaupt, dass uns die Frage
der Krankenversicherung so lange in Anspruch
nehmen wird, nach dem, was man bis jetzt sieht
und hört, dass wir sowieso in dieser Session damit
nicht fertig werden. Sofern aber der definitive An-
trag des Herrn Ador dahin gehen sollte, auf die
Unfallversicherung überhaupt nicht einzutreten und
nur die Krankenversicherung durchzuberaten, so
möchte ich mich dagegen aussprechen. Nach meiner
Ansicht können wir gar nichts anderes tun, als auf
den ganzen Gesetzesentwurf eintreten. Dazu zwingt
uns die Verfassung, welche die Kranken- und Un-
fallversicherung einfach verlangt. Darüber sollte kein
Zweifel mehr bestehen. Für mich besteht auch kein
Zweifel darüber, dass, wenn wir die Krankenver-
sicherung ohne die Unfallversicherung durchführen,
dann die Unfallversicherung wahrscheinlich, wenn
nicht für allemal, so doch jedenfalls für lange Zeit
begraben sein wird. Darüber, ob es wünschenswert
ist oder nicht, eine Unfallversicherung zu haben,
können wir heute gar nicht mehr beraten, denn das
verlangt, wie schon gesagt, die Verfassung und wir
müssen diesem Verlangen nachkommen. Ich teile
durchaus nicht die Ueberzeugung, die Herr Ador
ausgesprochen hat, dass, wenn wir die Unfallver-
sicherung von der Krankenversicherung trennen,
wir dann den definitiven Erfolg der Krankenver-
sicherung garantieren. Ich habe gerade die gegen-
teilige Meinung. Grosse Kreise des Volkes bestehen
auf der Durchführung dieser Verfassungsbestimmung,
Kreise, die ein grosses Interesse daran haben und
die darum jedes Gesetz verwerfen werden, das nicht
diese Frage regelt. loh gebe nun gerne zu, dass die
Unfallversicherung so, wie sie der Bundesrat vor-
gelegt hat und wie sie die Kommission Ihnen nun
empfiehlt, unter allen Umständen grosse Schwierig
keiten in der Durchführung bieten und eine schwere
finanzielle Belastung des Bundes mit sich bringen
wird. Ich bin ganz damit einverstanden, dass wir
unser Möglichstes tun sollen, um die Durchführung
der Unfallversicherung mit der finanziellen Leistungs-
fähigkeit des Bundes in Einklang zu bringen. Ich
denke, das werden wir ja alle wollen. Aber in
welche Lage versetzen wir uns, wenn wir nun heute
sagen, wir können diese ganze Versicherungsfrage
wegen ihrer finanziellen Jragweite noch nicht ent-
scheiden ? Kämen wir damit auch nur einen Schritt
weiter? Nein. Denn wir würden damit einfach ab-
lehnen, auf eine Frage einzutreten, die wir lösen
müssen, ablehnen, weil diese Frage Schwierigkeiten
bietet. Ich glaube, wir müssen uns auf den Stand-
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punkt stellen, dass wir unbedingt eintreten und die
Sache 'hier diskutieren. Sie muss einmal erledigt
werden ; wir müssen uns einmal entscheiden, ob wir
die Nichlbetriebsunfälle versichern wollen, ob wir
eine Monopolanstalt haben wollen oder nicht, ob
wir die Berufskrankheiten versichern wollen oder
nicht. Treffen wir also unsere Entscheidungen da-
rüber, und wer dann findet, diese Entscheidungen
seien derart, dass die Annahme des Gesetzes nicht
zu verantworten sei, der stimme in Gottes Namen
dagegen und suche eben bessere Lösung.

Ich resümiere : So wie die verfassungsmässige
Lage und die Lage des Parlaments heute in .dieser
Sache ist, scheint mir gar nichts anderes möglich
zu sein, als auf den Gesetzesentwurf in globo ein-
zutreten. Ob ein Teil desselben in dieser Session,
ein anderer später fertig wird, betrachte ich als eine
nebensächliche Frage. Ich beantrage Ihnen also mit
der Kommission Eintreten auf das Ganze.

Präsident: Herr Ador hat seinen Antrag nach-
träglich wie folgt formuliert : Eintreten auf die
Krankenversicherung, Rückweisung der Unfallver-
sicherung an die Kommission zum Zwecke der
Prüfung der finanziellen Folgen sowohl, als der
Möglichkeit, von der Schaffung eines Monopols Um-
gang zu nehmen.

Bundesrat Deucher : Der soeben verlesene An-
trag des Herrn Ador entspricht allerdings seiner
Motivierung mehr als der vorher mündlich gestellte
Antrag, dessen Inkonsequenz zwischen seinem Dispo-
sitiv und seiner Motivierung Herr Iselin mit Recht
nachgewiesen hat. Aber ich glaube, auch der jetzige
Antrag des Herrn Ador müsse von Ihnen abgelehnt
werden.

Der Antrag des Herrn Alfred Frey, zu beschliessen,
in dieser Session' sei nur die Krankenversicherung,
die Unfallversicherung dagegen erst im Dezember
zu behandeln, ist nach meiner Ansicht akademisch.
Sie kommen ja überhaupt in dieser Session nicht
über die Krankenversicherung hinaus ; Sie brauchen
also einen solchen Beschluss gar nicht zu fassen.
Sie sollten, ohne schon im Eingang der Diskussion
das Eintreten zu beschränken, zuerst abwarten, wie
sich die Diskussion überhaupt entwickelt und erst
dann, wenn wir mit der Krankenversicherung fertig
sind und noch Zeit vorhanden wäre, auf die Unfall
Versicherung einzutreten, mögen Sie erwägen, ob die-
selbe auf eine allfällige Herbst- oder auf die De-
zembersession zu verschieben sei. Ich glaube, dazu
wjrd es ohne weiteres kommen, denn der Nationalrat
sowohl als der Bundesrat und die Kommission wer-
den, wenn sie durch die Krankenversicherungs-
debatten ermüdet sind, zu diesem Schlüsse gelangen.
Bestreiten aber muss ich, und ich bitte Sie, das
wohl zu berücksichtigen, dass die Anträge des Bun-

desrates und der Kommission nicht nach allen Rieh-:
tungen, auch nach der finanziellen Seite hin, gründ-
lich durchberaten und erwogen worden seien. Ich
bestreite insbesondere auch, dass die Monopolfrage
nicht in jeder Beziehung reiflich erwogen worden
sei und dass wir im Bundesrat nicht einstimmig und
in der Kommission nicht mit an Einstimmigkeit gren-
zender Mehrheit zu der Annahme des Monopols gelangt
seien. Diese Frage bietet für uns nichts Neues mehr ;
seit Dezember 1906 haben Sie Kenntnis der Stel-
lungnahme des Bundesrates darüber. Die Kommis-
sion aber hat die Monopolfrage nicht nur einmal,
sondern zweimal durchberaten, und eine Rückwei-
sung dieses Themas an die Kommission im Sinne
des Antrages Ador wäre ganz unnötig, denn auch
sie wird Ihnen nichts Neues bringen können.

Eine andere Frage ist diejenige der Niehtbetriebs-
unfälle. Auch diese Frage ist gründlich durchbe-
raten. Gleichwohl zweifle ich nicht daran, dass
darüber in diesem Rate Minderheitsanträge gestellt
werden, "Anträge dahingehend, man solle die Nicht-
betriebsunfälle nicht aufnehmen. Dann wird es eben,
darauf ankommen, welche Meinungen über diesen
Hauptpunkt im Rate vorherrschen, diesen Hauptpunkt,
der auf das Finanzielle der Angelegenheit allerdings
einen sehr gfossen Einfluss hat. In jenem Moment
können Sie die Anträge der Kommission eventuell
zurückweisen, nicht jetzt. In unserm und im Namen
der Kommission — ich hoffe, Herr Hirter bestätigt
das — betone ich nochmals, dass alle diese Punkte
gewissenhaft und eingehend durchberaten, worden
sind, speziell der Bundesrat hat die Frage der Nicht-
betriebsunfälle zweimal einlässlich und nach allen
Richtungen, namentlich auch mit bezug auf die finan-
ziellen Folgen, durchberaten und ist einstimmig zu
seinem Antrag gelangt.

Ich möchte Sie dringend bitten, nun nicht schon
im Beginn Ihrer Diskussion einen Beschluss zu fassen,
der die Befürchtung aufkommen liesse — darauf
hinaus käme die Annahme des Antrages Ador —
das Ende vom Lied werde sein, dass wir nur die
Krankenversicherung beschliessen, die Unfallversiche-
rung aber ad calendas graecas verschieben. Damit
würden Sie das ganze Versicherungswerk begraben.
Jener Leute sind eben nicht wenige, welche die Un-
fallversicherung ebensosehr herbeiwünschen, wie die
Krankenversicherung. Nach meiner Ueberzeugung
hat der Antrag Ador, wenn er auch nicht so weit
geht, wie seine Motivierung, eigentlich doch nur die
Intention, die Unfallversicherung zurückzudrängen. Ich
bitte Sie daher dringend, diesen Antrag abzulehnen.
Wir sollten überhaupt über die Frage, ob wir fort-
fahren wollen oder nicht, heute gar nicht weiter
diskutieren, sondern den festen Entschluss kundgeben,
die Sache so gut und rasch als möglich zu Ende
zu führen. Die Sache ist von den vorbereitenden
Behörden gehörig studiert, und es wäre ganz unmöglich,
derselben neue Momente, die zu einem gegenteiligen
Antrag führen würden, abzugewinnen. Es wäre nur
zu wünschen, dass sie auch von anderer Seite in
und ausser den Räten so eingehend studiert würde,
um mit voller Sachkenntnis in einer so überaus
wichtigen Angelegenheit zu einem Schlüsse kommen
zu können.
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Alfred Frey: Herr Bundesrat Deucher hat von
einem «Antrag Frey» gesprochen. Es besteht kein
solcher. Ich habe nur die persönliche Erklärung
abgegeben, dass ich mir, wenn wir noch an die
Behandlung der Unfallversicherung kommen sollten,
erlauben würde, den Rat zu bitten, er möge mit der
Behandlung noch abwarten bis zur nächsten Ta-
gung. Im übrigen aber bin .ich selbstverständlich
für Eintreten auf die ganze Vorlage und ich stehe
nicht auf Seite des Antrages Ador.

- Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Ich möchte Sie auch meinerseits im Namen der
grossen Mehrheit der Kommission — nach der
Aeusserung des Herrn Frey kann ich nicht von der
einstimmigen Kommission reden — bitten, wenn
Sie heute Eintreten beschliessen, die Beratung dann
auch ohne Vorbehalt zu beginnen und sie zu fördern,
soweit dies der Gang der Geschäfte dieser Session
eben gestattet.

Ich muss der Bemerkung des Herrn Frey, dass
die Prüfung der Frage der Unfallversicherung noch
unzulänglich sei, entgegentreten. Ich hätte doch
geglaubt,, dass wir Ihnen durch die Erstattung des
gedruckten Berichtes und durch die mündliche Be-
richterstattung den Beweis datür erbracht haben,
dass das Gegenteil zutrifft. Die Prüfung war gewiss
sehr eingehend und zwar nicht nur eine einmalige,
sondern eine wiederholte.

Ganz entschieden muss ich dem Antrag des
Herrn Ador entgegentreten. Warum sollen Unfall-
und Krankenversicherung getrennt werden? Ich
glaube, Herr Iselin hat Ihnen treffliche Gründe ange-
führt, die gegen diese Trennung sprechen. Ich will
sie nicht wiederholen. Nur darauf möchte ich hin-
weisen, dass nach der Ansicht der Kommission
Kranken- und Unfallversicherung nicht nur nach
Massgabe des Verfassungsartikels zusammengehören,
sondern dass auch sachlich zwischen beiden Fragen
eine so enge Beziehung besteht, dass sie unbedingt
miteinander gelöst werden sollen. Ich habe die Ueber-
zeugung, und die Kommission teilt dieselbe, dass das
eine nicht so gut gelöst werden kann, wenn es einzig
zur Lösung kommen soll, sondern besser gelöst wird,
wenn es in Verbindung mit dem ändern in eine bestimmte
Form gebracht wird. Ich möchte Sie also meiner-
seits dringend ersuchen, den Antrag des Herrn Ador
abzulehnen. Den Auftrag, den er der Kommission
geben will mit bezug auf die Prüfung der finanziellen
Folgen und auf die Monopolanstalt, könnte ich nicht
namens der Kommission übernehmen, weil ich glaube,
die Kommission habe diesen Auftrag bereits erfüllt.
Wenn Sie das Bedürfnis haben, andere Anträge zu
stellen, so reichen Sie dieselben ein und geben Sie
der Kommission Gelegenheit, sich darüber auszu-
sprechen. Aber so ohne weiteres nun nach der
reichen Arbeit, welche die Kommission gewiss geleistet
hat, zu erklären, dass die Prüfung unvollständig
vorgenommen worden sei, wäre nach meiner Ansicht
ein unbilliger Vorwurf.

.,;. Ich habe noch einige Bemerkungen anzubringen
zu dem gestrigen Votum des Herrn Fazy. Ich muss

annehmen, dass bei ihm ein Irrtum in der Auffassung
der Mitteilung des Bundesrates bestanden habe.
Dieser Irrtum war für Herrn Fazy um so leichter
möglich, als die betreffende Mitteilung des Bundes-
rates an die Kommission erst in der vorgestrigen
Sitzung gemacht werden konnte. Das Schreiben
des Bundesraks ist vom 9. Juni datiert. Herr Fazy
sagte, es bestehe zwischen dem finanziellen Ergëbnie
der Beratung der Kommission und dem Exposé des
Bundesrates und seinen Anträgen, eine Differenz
von 2 Millionen. Es ist bereits darauf hingewiesen
worden, dass dies nicht der Fall ist. Die Differenz
beträgt nur 900,000 Fr. Sie rechnet sich aus auf
zwei verschiedenen Posten. Es wird sich darum handeln,
dass die Kommission dieselben nochmals in Bera-
tung zieht und dass der Rat sich dann darüber
ausspricht und seinen Entscheid fällt. Es ist nicht
so, wie Herr Fazy ausgeführt hat, dass sich der
Bundesrat ausschliesslich auf den ursprünglichen
bundesrätlichen Entwurf stützt. Der Bundesrat akzep-
tiert vielmehr die Anträge der Kommission. Mit
bezug auf die finanziellen Folgen bestehen nur in
zwei Punkten Differenzen. Ich glaube hier noch
einmal mit Bestimmtheit der Ansicht Ausdruck geben
zu sollen, dass eine Verständigung zwischen diesen
beiden divergierenden Ansichten möglich sein wird.
Es ist auch gesagt worden, dass man nicht wisse,
wohin diese Anträge schliesslich noch führen werden.
Ich mache darauf aufmerksam, dass die Anträge Ihrer
Kommission und die Anträge des Bundesrates mit
bezug auf die Beiträge an* die Krankenkassen in
eine andere Form gefasst sind, als dies im frühern
Entwurf der Fall war. Im frühem Entwurf waren
Minimalzahlen eingesetzt, während nun sowohl im
Entwurf des Bundesrates als auch in den Anträgen
der Kommission bestimmte Sätze vorhanden sind.
Diese Zahlen können sich nur verändern nach der
Zahl der Versicherten. Es ist aber nicht etwa der
Bundesversammlung anheimgegeben, sie ohne wei-
teres zu erhöhen. Ich mache auch darauf aufmerksam,
dass mit bezug auf den Bundesbeitrag an die Unfall-
versicherung das Verhältnis zwischen Bund und Ver-
sicherung nunmehr ein vollständig anderes geworden
ist. Nach Antrag der Kommission bezahlt der Bund
ein halbes Lohnprozent. Hier kann sich nur die
Zahl der Versicherten und die Höhe ihres Lohnes
verändern. Der Bundesbeitrag aber wird nicht
abhängig sein vom Geschäftsergebnis der Anstalt.
Die Frage, ob die Prämien höher oder niedriger sind,
wird gar keinen Einfluss haben auf den Beitrag des
Bundes.

Es musste für die Kommission wünschenswert
sein, dass der Bundesrat sich über diese Dinge
ausspricht. Wir sollen anders vors Volk treten
mit der Versicherungsvorlage als das letztemal,
wo wir in letzter Stunde zu einer kleinen Anzahl
Mittel gegriffen haben, um den Beweis zu erbringen,
dass die Finanzierung möglich sei, z. B. durch Be-
schränkung des Baukredites auf eine Million. Heute
muss eine positivere Erklärung vorliegen über die
Möglichkeit der Finanzierung. Ich mache aber so-
fort auch darauf aufmerksam, dass die Situation
gegenüber früher anders geworden ist durch den
Bestand des Versicherungsfonds. Ihre Kommission
beantragt, nur über 10 Millionen desselben zu ver-
fügen und den übrigen Teil des Fonds, der sich
wohl bis zum Inkrafttreten des Gesetzes auf 12
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bis 15 Millionen erhöhen wird, der Staatskasse zur
Verfügung zu stellen für die Jahre, welche infolge
des Beitrags an die Versicherung sin Staatsrechnungs-
defizit bringen könnten. Diese 15 Millionen würden
zur Ausgleichung der Staatsrechnung auf eine Reihe
von Jahren ausreichen, nach der heute vorliegenden
Berechnung des Bundesrates sogar auf 10 Jahre
hinaus. Nun habe ich ja nicht die Meinung, dass
dieser Fonds bei der Finanzierung selbst in Rech-
nung gestellt werde, aber den Charakter eines
Reservefonds für den Bund dürfen wir ihm doch
zusprechen.

Was das künftige Budget anbetrifft, so erlaube
ich mir darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat be-
reits in seiner Botschaft über die Finanzlage des
Bundes erklärt hat, dass schon unter den früheren
Zöllen innert 10 Jahren eine regelmässige Zunahme
zu verzeichnen sei. Er hat diese Zunahme mit
einem namhaften Betrag eingestellt. Diese Summe
hat sich nun noch erhöht seit, dem Inkrafttreten
des neuen Zolltarifs. Es ist ja richtig, dass diese
Zölle für uns eine grosse Rolle spielen, aber ebenso
richtig ist, dass die Entwicklung in einer Reihe von
Jahren eine Vermehrung in der Totalsumme herbei-
geführt hat, die man früher nie erwartet hatte. Die
Kurve ist nicht eine regelmässige, ausschliesslich
aufsteigende Linie, aber jedenfalls ist dar Schluss-
punkt so viel über dem Anfangspunkt erhoben, dass
wir unbedingt auf eine Steigerung rechnen können.
Es ist ganz begreiflich, dass der Bundesrat von der
gegenwärtigen Konjunktur in Handel und Verkehr
sich beeinflussen lässt. Aber ich mache darauf auf-
merksam, dass schon heute eine bedeutende Aende-
rung im Geldmarkt eingetreten ist. Wenn z. B. der
Goldvorrat der Bank von England von 28 Millionen
Pfund Sterling am 6. November 1907 auf 37 Mil-
lionen Pfund Sterling am 27. Mai dieses Jahres
gestiegen ist, die Reserve, die am 6. November
17 Millionen Pfund Sterling betragen hatte, wieder
auf 27 Millionen angewachsen ist, wenn der Goldvorrat
der deutschen Reichsbank von 737 Millionen Mark
am 30. September 1907 auf über l Milliarde Mark
in diesem Frühjahr angestiegen ist, wenn im ähn-
lichen Verhältnis bei der Bank von Frankreich der
Goldvorrat von 2,787,000,000 Fr. am 31. Oktober
1907 auf über 3 Milliarden am 29. Mai dieses Jahres
angewachsen ist — so werden wir uns doch sagen
dürfen, dass das Geld wieder in die Reservoirs
zurückfliesst, allerdings nicht sofort, aber im Laufe
der Jahre, und dass das erschreckte Kapital, das
sich infolge der tiefen Konjunktur zurückzog, sich
ganz sicher wieder zur Verfügung von Industrie,
Handel und Gewerbe stellen wird. Von diesem
Gesichtspunkt aus dürfen wir wohl auch, wenn auch
wirklich wieder ein vorübergehender Rückgang der
Zolleinnahmen eintreten sollte, unbedingt auf eine
intensive Zunahme derselben rechnen. Und wenn
von den Finanzen der Bundesbahnen gesprochen
wurde, so möchte ich hier der Ueberzeugung Aus-
druck geben, dass wenn es der Verwaltung der
Bundesbahnen gelingt, sich den veränderten Ver-
hältnissen jeweilen rasch anzupassen und sich dar-
nach einzurichten, wir gewiss nicht mit den Defi-
ziten zu rechnen haben werden, die heute befürchtet
werden. Auch in der gegenwärtigen Organisation
werden Veränderungen in der Verwaltung selbst
herbeigeführt werden können, die namhafte Erspar-

nisse mit sich bringen. Es bestehen hier also keine
berechtigte Befürchtungen, die uns in unsern Ent-
schliessungen zu sehr beeinflussen dürfen. Damit
ist dagegen dann Ihre Kommission einverstanden,
dass es sich darum handelt, gut hauszuhalten mit
den Mitteln, die nun für die Versicherung in An-
spruch genommen werden, und ich möchte diesen
Augenblick noch benutzen, um Ihnen namens der
Kommission dringend zu empfehlen, weitergehende
Anträge in bezug auf die finanzielle Leistung des
Bundes, als sie in den Anträgen der Kommission
enthalten sind, nicht zu stellen. Ihrer Kommission
hat es an gutem Willen, weiter zu gehen, nicht ge-
fehlt ; aber sie ist in der Ueberzeugung, dass das
Gleichgewicht des Bundeshaushaltes nicht gestört
werden darf, von ihrem ursprünglichen Beschluss,
welcher 10 Millionen erforderte, von selbst auf
9,200,000 Franken zurückgegangen. Sie sehen also,
Ihre Kommission hat die Finanzen des Bundes nicht
unberücksichtigt gelassen, sondern sie hat mit den-
selben gerechnet und hat keine Beschlüsse gefasst,
ohne sich sofort darüber Rechenschaft zu geben,
was für eine finanzielle Konsequenz dieselben mit
sich bringen würden.

Wenn wir uns das Versprechen geben, wenn
wir uns selbst zutrauen, eine feste Hand zu haben,
künftig die Bundesfinanzen beieinander zu halten
und in allen unsern Beschlüssen die Versicherung zu
berücksichtigen, so habe ich die Ueberzeugung, dass
wir gut mit dem auskommen, was Ihre Kommission
in Aussicht genommen hat und dass diese Summe
auch aufzubringen ist. Ich bin aber auch der
Meinung, dass Ihre Kommission sich mit dem Bundes-
rate nochmals zu besprechen hat, dass wir bei
den einzelnen Punkten Ihnen dann Auskunft zu
geben haben über das Ergebnis der Beratung und
dass wir damit unsere Anträge zu begründen haben
und ich selbst lege grossen Wert darauf, dass die
Kommission, die Räte und der Bundesrat einig vor
das Volk treten können mit der Erklärung, dass die
Einführung der Versicherung das finanzielle Gleich-
gewicht, den Kredit des' Landes in keiner Weise
gefährden wird.

Meine Herren ! Man spricht so viel vom Gleich-
gewicht der Finanzen. Ich glaube, in unserer Staats-
rechnung steht ein Posten seit längerer Zeit auf der
Seite der Verpflichtungen eingeschrieben, und das
ist eben gerade die Versicherung. Dort haben wir
sie eingeschrieben, als wir die Ausgaben für die
Militärorganisation dekretierten, als wir den Zolltarif
angenommen haben und uns von vornherein Rechen-
schaft geben wollten, was mit allfälligen Üeber-
schüssen zu geschehen habe. Dessen wollen wir
uns erinnern ! Es ist lange her, seitdem der Ver-
sicherungsgedanke in den eidgenössischen Räten
zur Sprache und zum Ausdruck gekommen ist :
Im Jahre 1885 ist die Motion Klein gestellt worden;
von den Mitunterzeichnern der Motion gehören den
eidgenössischen Räten einzig noch an die Herren
Geilinger und Künzli und Ständerat Thélin. Die
Unterzeichner haben wohl damals nicht gedacht, dass
der Weg ein so weiter sein werde. Lassen wir
denselben sich nicht weiter ausdehnen !

Ich empfehle Ihnen nochmals namens der grossen
Mehrheit der Kommission Eintreten auf die Vorlage
und zwar in dem Sinne, dass wir die Beratung in
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dieser Session fördern, soweit es überhaupt nur in
unsern Kräften steht.

M. Àdor: La proposition que j'ai eu l'honneur de
faire reçoit un accueil extrêmement réfrigérant. J'ai
tenu à dégager ma responsabilité personnelle en indi-
quant que ma conviction était que les chambres
fédérales feraient bien d'entrer en matière sur le
projet de l'assurance-maladie, mais de-né pas voter
l'entrée en matière sur l'assurance-accidents. Le
Conseil fédéral, par l'organe de Monsieur Deucber,
et Monsieur le président de la commission, viennent
de déclarer que ni la commission ni le Conseil
fédéral ne veulent étudier à nouveau la question,
qu'ils l'ont étudiée à fond, et qu'un renvoi de cette
question à la commission serait parfaitement inutile.
Messieurs, en présence de déclarations aussi for-
melles je ne veux pas persister à demander le
renvoi à la commission d'une question qu'elle a
déclarée étudiée et sur laquelle elle ne veut pas
revenir. Je me réserve, dans quelques jours, ou
quelques semaines, lorsque la discussion aura com-
mencé, lorsque auront surgi dans cette assemblée
des propositions, des points de vue absolument
opposés aussi bien sur la question du risque non
professionnel que sur la question du monopole de
reprendre alors ma proposition, et l'événement,
peut-être, démontrera à la commission que c'est un
peu présomptueux de sa part de vouloir déclarer
qu'elle n'a pas à étudier à nouveau une question
aussi importante que celle-là. Et alors le résultat
que je voulais obtenir aura été obtenu, c'est à dire
que nous serons entrés en matière sur l'assurance
maladie; aujourd'hui nous aurons donné à la com-
mission la satisfaction platonique de voter une entrée
en matière générale, reconnaissant ainsi qu'elle a
bien travaillé, et je suis le premier à lui Tendre
cet hommage, elle s'est donné beaucoup de peine,
elle nous apporte un travail très intéressant, mais
la question est trop grave, trop importante, trop
grosse de conséquences pour venir dire qu'il faut
l'épuiser qu'elle ne donne pas lieu encore à de
nouvelles études. Nous aurons eu un vote platonique,
une entrée en matière générale sur tout le projet,
et lorsque dans quelques jours nous aurons abordé
cette discussion nous en reviendrons à la pro-
position de Monsieur Alfred Frey, que je soutiendrai
et que je me réserve de reprendre pour mon compte,
proposition tendant à ajourner à plus tard tout ce
qui concerne l'assurance accident. Il faudra bien, bon
gré mal gré, remettre le travail sur le métier, tenir
compte des observations qui auront été présentées
dans cette assemblée, étudier peut-être une solution
un peu différente, mais en tout cas arriver à se mettre
d'accord avec le Conseil fédéral sur la possibilité
de limiter les dépenses et ne pas nous entraîner
dans des dépenses aussi fortes que celles auxquelles
on nous pousse maintenant Je n'y mets aucune
question d'amour propre, j'ai fait mon devoir en
toute conscience, je dégage ma responsabilité, mais
je retire ma proposition.

Abs t i mmung — Votation.

Für Eintreten Grosse Mehrheit

D e t a i l b e r a t u n g — Discussion article par article.

Art. 1.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich habe bereits in der Eintretensfrage darüber
gesprochen, dass von verschiedenen Seiten die Mei-
nung vertreten wurde, es wäre eigentlich dasjenige,
was mit bezug auf die Krankenversicherung getan
wird, nicht eine Einrichtung der Krankenversiche-
rung. Ihre Kommission ist anderer Meinung ; ich habe
Ihnen die Gründe bei der Eintretensfrage eingehend
auseinandergesetzt und beschränke mich darauf,
Ihnen zu empfehlen, den Art. l nach A D trag des
Bundesrates anzunehmen.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission : A l'occasion de la discussion sur l'entrée
en matière, nous avons signalé à l'assemblée que
le projet du Conseil fédéral, aussi bien que celui de
la commission, écartait l'idée de l'introduction de
l'obligation, et nous convenions d'attribuer à la
Confédération un rôle consistant à encourager l'as-
surance contre la maladie par le moyen des caisses
d'assurance, qu'elle reconnaît, surveille et subven-
tionne. Nous avons, à ce moment-là, indiqué les
motifs qui nous ont déterminé à vous proposer
l'adhésion pure et simple à l'article 12 du projet.
Il n'y a donc pas lieu, pour la commission, à faire
d'observation à l'art. 1.

Müller (Bern) : Ich beantrage Ihnen nur eine
redaktionelle Aenderung. Ich glaube, es gehört sich,
die Förderung der Krankenversicherung an die
Spitze zu stellen. Ich beantrage daher, den Eingang
des Artikels folgeudermassen zu fassen: «Zur För-
derung der Krankenversicherung bedient sich der
Bund der . . . »

Präsident: Herr Dr. Müller macht eine re-
daktionelle Bemerkung. Ich beantrage Ihnen, die-
selbe der Redaktionskommission zur Berücksich-
tigung zu überweisen.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 2.
\

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: IQ Art. 2 schlägt Ihnen die Kommission ver-
schiedene Aenderungen vor gegenüber dem Antrage
des Bundesrates, zuerst eine allerdings redaktioneller
Natur, indem sie sagen will ^öffentliche Kranken-
kassen einzurichten, unter Berücksichtigung der
bestehenden Krankenkassen.» Im weitern- schlägt
sie vor, lit. c zu streichen, und zwar in der Mei-
nung, dass bei Anlass der Einrichtung der obliga-
torischen Krankenversicherung, sei es in den Kan-
tonen, sei es in den Gemeinden, es dann Sache des
bezüglichen Beschlusses sei, hierüber zu statuieren
und dass es nicht unsere Sache sei, hier die Be-
fugnis noch speziell auszusprechen, die ja eine un-
bestrittene ist.

Nun will ich gleich beifügen, dass Ihre Kom-
mission die Möglichkeit zur Einführung des Obliga-
toriums ausgedehnt hat in der Meinung, dass sie
die Kantone autorisieren will, den Gemeinden ihre
Befugnis abzutreten. Ihre Kommission hat sich
hiebei namentlich von der Erwägung leiten lassen,
dass es vor allem aus in einer Gemeinde eher
dazu kommen werde, das Obligatoriüm einzuführen,
als im Kanton, dass in der Gemeinde die Verhält-
nisse sich leichter übersehen lassen, dass eine Ge-
meindeverwaltung eher die Tragweite ihres Be-
schlusses ermessen kann und daher eher Aussicht
besteht, dass hier das Obligatoriüm eingeführt
werde. Ich habe wohl nicht nötig, beizufügen, dass
die Kommission Ihnen den Antrag stellt in der
Absicht, dem Obligatoriüm vorzuarbeiten, in der
Absicht, hiefür den Boden zu ebnen. Es wird ja
der Gemeinde frei stehen, das Obligatoriüm in ge-
wisser Weise zu beschränken, indem sie dasselbe
auf bestimmte Bevölkerungsklassen ausdehnt, indem
sie beispielsweise ein gewisses Mass des Einkommens
für das Obligatorium festsetzt. Ich will nicht unter-
lassen, hier gleich beizufügen, dass die Kommission
in Art. 20 vorschlägt, diese Bestrebungen der Ge-
meinden zur Einführung des Obligatoriums zu unter-
stützen, indem sie ebenfalls einen Beitrag des
Bundes vorsieht dort, wo die Gemeinde das Obli-
gatorium dadurch möglich machen muss, dass sie
für gewisse Versicherte selbst den Beitrag bezahlt.
Nun hat es mit dieser speziellen Bestimmung für
die Ermächtigung zur Errichtung der öffentlichen
Krankenkassen wohl die Meinung, dass sie nur da
notwendig ist, wo die gesetzlichen Bestimmungen
der Kantone sie erfordern, und dass da, wo die
kantonale Gesetzgebung die Gemeinde ohne wei-
teres zu solchen Beschlüssen autorisiert, diese
einer besondern Bewilligung nicht mehr bedarf.

Im letzten Alinea haben wir als Konsequenz
dieses Antrages beigefügt die Worte «oder einer
Gemeinde», indem wir nunmehr sagen «wird von
einem Kanton oder einer Gemeinde die Versicherung
obligatorisch erklärt, so trägt der Bund an die Auf-
sichtskosten bei. Der Bundesrat setzt diese Beiträge
endgültig fest. » Ich empfehle Ihnen die Abänderungs-
anträge der Kommission, die übrigens auch in den
neuen Anträgen des Bundesrates keinen Widerspruch
finden.

M. Konischen, rapporteur français de la com-
mission :

L'article 2 du projet donne aux cantons le droit
d'introduire l'assurance obligatoire contre les mala-
dies dans les cantons, à l'égal de l'article 3 de la
constitution. Il semble bien que cette compétence
existe déjà, puisque cet article 3 dit que les cantons
sont souverains pour autant que leur souveraineté
n'est pas limitée par une disposition législative,
mais i! a paru cependant préférable d'exprimer dans
la loi ce droit et en même temps d'indiquer les vues
du Conseil fédéral aussi bien que celles de la com-
mission. II s'agit de favoriser le plus possible l'ex-
tension de l'obligation. A cet effet l'article 20 ren-
ferme une disposition en vertu de laquelle la Con-
fédération paie une partie des frais aux communes
et aux cantons qui introduisent l'obligation assurant
la charge de paier la prime des indigents. Ce sera
là un grande ncouragement. Non seulement le canton
pourra ordonner l'obligation, mais il aura encore la
faculté de déléguer cette compétence aux communes.
Nous provoquons ainsi l'émulation et nous favorisons
premièrement l'extension des assurances. Nous
croyons, de cette façon répondre à l'esprit de l'ar-
ticle 34bis de la Constitution. A la lettre b de l'ar-
ticle 2 la commission vous propose cette rédaction :
créer des caisses publiques d'assurance contre la
maladie en tenant compte des caisses de secours
existantes. Puis nous vous proposons la suppression
de la lettre c, estimant que lorsque le canton déclare
l'obligation de l'assurance, celui-ci, dans sa législa-
tion, dans la loi, pourra mettre la condition prévue.
Il n'est pas nécessaire que nous déterminions à
l'article 2 déjà cette faculté. Naturellement le second
alinéa comporte une modification en ce sens que
permettant aux cantons de déléguer leurs compé-
tences aux communes pour introduire l'obligation
de l'assurance, il va de soi que les dispositions
prises par les cantons ou les communes en appli-
cation du premier alinéa sont soumises à l'appro-
bation du Conseil fédéral. Dans la phrase: «La
Confédération contribue aux frais de surveillance
.des cantons qui ont déclaré obligatoire l'assurance
etc.,» on ajoute aux mots «des cantons» les mots
«ou communes», puisque nous prévoyons que les
communes peuvent également in troduire l'obligation
à l'assurance. Nous vous recommandons l'adoption
des propositions de la commission.

Heinrich Scherrer: Ich möchte nur eine kleine
redaktionelle Abänderung beantragen und zwar in
dem Sinne, dass im zweiten Absatz am Schlüsse
gesagt würde «zu überlassen» statt «abzutreten». Es
würde dann heissen: «Es steht den Kantonen frei,
ihren Gemeinden diese Befugnisse zu überlassen».
Als die Kommission den politischen Gemeinden das
Becht vindizieren wollte, auch ihrerseits die Ver-
sicherung obligatorisch einzuführen, ging sie von
dem wohl richtigen Standpunkte aus, dass dabei
nicht in den Kanton hinein regiert werden solle,
sondern dass, falls das kantonale Recht gebiete,
dass die Gemeinden diese Befugnisse erst erwerben
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müssen, gesagt werde: Es haben die Kantone den
Gemeinden diese Befugnis abzutreten. Nun kann es
aber auf der ändern Seite auch Kantone geben, und
es gibt solche, in denen diese Befugnis den Gemein-
den zusteht, ohne dass sie einer derartigen Abtretung
vom Kanton bedürfen, und es würde also das, was
man durch die Redaktion vermeiden wollte, für
diese Kantone gerade wieder in das Gesetz einge-
führt Ich glaube, es ist richtiger, statt der Worte
«diese Befugnisse abzutreten;», meinen Ausdruck
«überlassen» zu brauchen. Damit ist gesagt, dass
in den Kantonen, wo die Befugnis von den Kan-
tonen den Gemeinden gegeben werden muss, dies
geschehen kann und dass da, wo dies nicht nötig
ist, die Gemeinden ohne weiteres das Recht haben,
von sich aus die obligatorische Versicherung einzu-
führen.

Präsident: Ich betrachte diese Anregung als re-
daktioneller Natur und werde sie ohne weiteres der
Kommission überweisen.

Bundesrat Forrer: Die Kommission schlägt Ihnen
vor, die lit. c., \. Absatz zu streichen. Es hatte
mich interessiert, zu erfahren, warum sie Ihnen
diesen Vorschlag unterbreitet, und es wurde mir
die mündliche Auskunft erteilt, dass die Kommission
dafür halte, dass das, was in lit. c geschrieben
stehe, als selbstverständlich betrachtet werden
könnne, und dass man deswegen die lit. cals etwas
Ueberflüssiges gestrichen habe. Vorgestern abend ist
nun das Protokoll der Sitzung der Kommission auf
meinen Tisch gelegt worden und ich hatte zum
erstenmal das Vergnügen, zu lesen, was alles in
der Kommission gesprochen und beschlossen worden
ist, dabei aber auch das Missvergnügen, zu sehen,
dass die Auskunft, die mir geworden war, eine irr-
tümliche sei, dass vielmehr die lit. c von Absatz l
des Art. 2 nicht als etwas Ueberflüssiges, sondern
als etwas Unzulässiges gestrichen worden sei. Des-
wegen habe ich mich für verpflichtet erachtet, hier
das Wort zu ergreifen, ohne dass es mir vorher mög-
lich gewesen wäre, im Schosse der Behörde, dar ich
anzugehören die Ehre habe, die Sache zur Sprache
zu bringen. So bitte ich also um Entschuldigung,
wenn ich von mir aus gemäss dem mir zustehenden
Rechte als Mitglied des Bundesrates einen Antrag
stelle. Der Antrag geht dahin, dass wir' in der
Hauptsache die lit. c wieder herstellen, allerdings
mit einigen Abänderungen, welche geeignet sein
dürften, die Bedenken, die in der Kommission gegen
dieselbe geltend gemacht wurden, zu beschwichtigen.

Gestatten Sie mir nun, den Antrag mit einigen
Worten einzuleiten. Die Sache ist wichtig genug
und V3rdient gründliche Ueberlegung und Erör-
terung. Nach meinem Begriffe ist dieser Art. 2

. weitaus der wichtigste in der ganzen Krankenver-

sicherungsvorlage, jedenfalls einer der wichtigsten.
Die Verfassung schreibt in dem Artikel, der an der

Spitze Jer Gesetzesvorlage zitiert ist, vor, dass der
Bund die Kranken-und Unfallversicherung einrichte.
Es ist darin enthalten eine Vorschrift, nicht nur im
allgemeinen an den Bund, sondern auch an die Organe
des Bundes, an die Bundesbehörden. Wir haben die
Pflicht, die Kranken- und Unfallversicherung einzu-
richten. Wir haben die Pflicht, die Angelegenheit
der Kranken- und Unfallversicherung zur Bundes-
angelegenheit zu erheben, aus dem bisherigen Rechte
der Kranken- und Unfallversicherung Bundesrecht
zu schaöen. Wir genügen am heutigen Tage, nach-
dem ein erster Versuch misslungen ist, dieser
unserer Aufgabe durch die Vorlage, die wir eben
zu beraten im Begriffe sind und von dem Momente
an, da diese Vorlage rechtens werden wird, wird
mit bezug auf die Kranken- und Uniallversicherung
in der Schweiz kein anderes Recht mehr gelten.
Es wird das, was in der Vorlage steht, für Kantone,
Gemeinden, Private massgebend sein und es wird,
wie gesagt, niemand ein anderes Recht zustehen,
als was hier in diesem Gesetze geschrieben steht.
Ich bitte das, meine Herren, wohl zu beachten und
ich glaube damit auch die Behauptung, die ich ia
den Kommissionsverhandlungen gefunden habe,
widerlegt zu haben, wonach Art. 2 eigentlich über-
flüssig sei und also das, was hier steht, den Kan-
tonen sowieso zustehe. Das ist vollständig unrichtig.

Nun haben wir in der früheren Vorlage, die
dann vom Volke verworfen worden ist, für die
Krankenversicherung als Hauptgrundsätze aufge-
stellt einmal das Obligatorium der Krankenver-
sicherung für alle unselbständig erwerbenden Per-
sonen und sodann die Beitragspflicht des Arbeit-
gebers für die auf seinen Arbeiter entfallende
Prämie. Das waren die zwei Hauptsachen, die wir
in der früheren Vorlage von Bundeswegen organi-
siert und durchgeführt haben. Nachdem diese Lösung
dem Volke nicht gefallen, gehen wir über zu einer
zweiten Lösung. Wir beschränken uns in finanzieller
Richtung auf eine Unterstützung der Bestrebungen
auf dem Gebiete der Krankenversicherung, sprechen
aber das Obligatorium nicht aus, wir sprechen es
infolgedessen auch nicht von Bundeswegen aus,
dass der Arbeitgeber beitragspflichtig sei, sondern
wir übertragen diese Funktion den Kantonen; sie
sollen nun das Recht haben, dasjenige zu tun, was
nach der früheren Vorlage der Bund selbst getan
hätte, nämlich das Obligatorium und die Beitrags-
pflicht des Arbeitgebers an die Prämie des Arbeiters
auszusprechen.

Was die Frage des Obligatoriums anbetrifft, so
ist die Sache in den, zwei lit. a und b ge-
ordnet, und es wäre überflüssig, darüber [noch ein
weiteres Wort zu sagen. Es kommt nun aber die
Frage der Beitragspflicht des Arbeitgebers an die
auf seinen Arbeiter entfallende Prämie der Kranken-
versicherung. Wir haben stets dafür gehalten, dass
es sich hier um eine soziale Frage allerersten
Ranges handle; wir haben stets dafür gehalten, dass
in unserem Lande endlich einmal zum Durchbruch
kommen sollte der Grundsatz, dass der Arbeitgeber
nicht nur den Unfalls-, sondern auch den Erkrankungs-
risiko in seinem Betriebe zu übernehmen habe.
Hinsichtlich des Ucfallsrisiko wird die Sache im
zweiten Teil der Vorlage geordnet im Sinne der
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Bejahung dieser Frage, soweit es sich um Betriebs-
unfälle handelt. Aber für den Erkrankungsrisiko ist
die Sache nicht geordnet, wenn Sie lit. c streichen;
im Gegenteil: wenn es bei der Streichung bleibt, so
wird den Kantonen das Recht nie und nimmer zu-
stehen, diesen zweiten Teil, die Uebertragung auch
des E'rkrankungsrisikos an den Arbeitgeber, zu ver-
wirklichen. Deswegen ist es notwendig, dass lit. c
beibehalten werde. So gewiss Sie mit dem zweiten
Grundsatz einverstanden sind, so gewiss Si e wenig-
stens die Möglichkeit eröffnen wollen, dass er in
der Schweiz zum Durchbruch gelange, so gewiss
ist es notwendig, dass Sie hier davon etwas sagen.
Wenn Sie das nicht tun, so ist den Kantonen nicht
nur nicht freigestellt, darüber zu legiferieren, son-
dern geradezu verboten. Hier wird, um das zu
wiederholen, ein für allemal durch Bundesrecht die
Sache geordnet und wird die verfassungsmässige
Pflicht der Bundesbehörden, die Kranken- und
Unfallversicherung einzurichten, liquidiert. Den
Kantonen bleibt gar nichts übrig, als was wir*ihnen
hier geben und was wir ihnen hier nicht geben,
das haben sie überhaupt nicht.

Deswegen beantrage ich, dass die lit. c wieder
hergestellt werde, in einer Redaktion, die ich Ihnen
sofort vorlesen will und die vielleicht etwas präziser
ist als die frühere.

Nun begreife ich vollständig, dass Bedenken da-
gegen laut geworden sind, dass ein Kanton, dass
eine Gemeinde, wenn es dem Kanton beliebt, die
Sache an die Gemeinde abzutreten, den Arbeitgeber
zu einer beliebigen Quote, ja zu 100 % an die
Auflage der Krankenkassen für seine Arbeiter her-
beiziehen kann. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Bundesrat diese Dinge zu bestätigen habe; das Ge-
nehmigungsrecht des ßundesrates ist ausdrücklich
vorbehalten. Allein ich begreife wiederum wohl,
dass man sich damit nicht begnügen will und dass
hier dem Bundesrat eine Funktion und ein Recht
in einem Umfange übertragen wird, der ihm selbst
in keiner Weise angenehm saia kann, so dass der
Bundesrat selbst wünschen muss, es möchten ihm
Handhaben gegeben werden, damit er weiss, wie
er das Genehmigungsrecht auszuüben habe.

Und nun möchte ich in zwei Richtungen je einen
Satz aufstellen. Mein erster Satz geht dahin, dass
wenn der Kanton oder die Gemeinde den Arbeit-
geber organisch, generell verpflichtet zur Tragung
des Erkrankungsrisikos in seinem Betriebe auf dem
Wege, dass er in die obligatorische Krankenkasse
etwas einzahlen muss, diese Verpflichtung mit bezug
auf die Quote, die sr aus seiner eigenen Tasche
zu zahlen bat, nicht mehr betragen darf als 50 %
der Auflage. Das entspricht dem früheren Gesetz,
das verworfen worden ist und bei dessen Beratung
über die Verteilung des gesamten Betriebs- und
Nichtbetriebsrisikos zu gleichen Teilen keine Differenz
bestand.

Nun der weitere Satz. Die zweite Scbranke,die ins
Gesetz gehört, besteht darin, dass dem Arbeitgeber
überall, wo er etwas zu zahlen hat, auch das Recht
der Mitspräche eingeräumt werden muss. Das ist,
sollte man glauben, selbstverständlich. Es kann aber
Gemeinden oder Kantone geben, wo man auf die
Idee gelangen möchte, es sei nicht notwendig oder
entspreche der herrschenden Strömung in der Ge-
meinde, im Kanlone nicht, dem Arbeitgeber so

etwas einzuräumen. Aber weil der Arbeitgeber mit
• Recht eine solche Mitsprache beanspruchen kann,
so möchte ich beantragen, dass auch diese zweite
Schranke ins Gesetz aufgenommen werde, an welche
dann Kantone und Gemeinden gebunden wären.

Bei diesem Anlass gestatte ich mir zu bemerken,
dass selbstverständlich in jeder Organisation, sei es
kantonalen, sei es kommunalen, wo die Krankenver-
sicherung obligatorisch gemacht wird, wo öffentliche
Kassen eingerichtet werden, der Weiterbestand der
Betriebskrankenkasse in den verschiedenen grossen
Betrieberjjgesichert ist.Ich kann mir eiceOrgauisation
von öffentlichen Krankenkassen, eine obligatorische
Krankenversicherung, die die bestehenden oder noch
zu gründenden Betriebskrankenkassen vernichten
würde, gar nicht denken ; diese gehören nach meinen
Regriffen ganz notwendig dazu. Ich glaubte diese
Bemerkungen hier anbringen zu müssen im Hinblick
auf ein Bedenken, das ich hier in diesem Protokolle
geäussert finde.

Damit habe ich nun meinen Antrag begründet
und ich erlaube mir, Ihnen denselben vorzulesen:
Art. 2, Abs. 1, lit. c (also in Fortsetzung des
Hauptsatzes: die Kantone sind befugt): «Für eine
obligatorische Krankenversicherung von unselbstän-
dig erwerbenden Personen die Arbeitgeber für die
Auflagen, welche auf die von ihnen beschäftigten
Personen entfallen, in Mitleidenschaft zu ziehen.
In diesem Falle darf jedoch derjenige Teil der
Auflage, welche der Arbeitgeber an sich zu tragen
bat, 50 % nicht übersteigen und ist den Arbeit-
gebern ein angemessenes Recht der Mitspräche an
den Angelegenheiten der Kasse, an welche sie Rei-
träge leisten, einzuräumen.» Das übrige wie im
Entwurf.

Nun möchte ich in Abs. 2 statt nur von «Ge-
meinden)' von «politischen Gemeinden» sprechen.
Ich habe Bedenken getragen, der in der Kommission
vorgenommenen Aenderung beizupflichten, wonach
nicht nur den Kantonen, sondern auch nach dem
Ermessen der Kantone den Gemeinden diejenigen
Rechte zustehen sollen, die hier vom Rund aus ge-
geben werden. Ich habe heute noch grosse Redenkeu.
Allein ohne Not will ich nicht in die Diskussion
eingreifen. Die Bestimmung ist mir ja heute nicht
neu, so dass ich es laicht als geziemend erachten
könnte, gegen die Bestimmung, die dem Bundesrat
bereits in ihrer vollen Tragweite vorgelegen hat,
in diesem Saale von mir aus irgendwelche wichtige
Abänderungsanträge zu stellen. Ich möchte nur das
eine ändern, nämlich nur die politischen Gemeinden
als die möglichen Träger und Berechtigten der Funk-
tionen, die hier vorgesehen sind, in Aussicht
nehmen. Der Bund kennt in verschiedenen bundes-
rechtlichen Bestimmungen, z. B. in bezug auf d;e
Volkszählung und auf die Nationairatswahlen, die
Gemeinden, aber stets nur die politischen Gemeinden.
Es wird also formell richtig .sein, wenn wir von
den politischen Gemeinden sprechen, und wird auch
materiell richtig sein, indem wir dann verhindern,
dass jede kleinere Gemeinde, auch Zivilgemeinden,
Ortsgemeinden befugt sein sollen, ein Werk auszu-
führen, das nach der Natur der Sache nur vom
ganzen Staat ausgehen sollte.
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Sulzer: Als eines derjenigen Mitglieder der
Kommission, die den Antrag gestellt haben, die
lit. c zu streichen, erlaube ich mir, auf die Aus-
führungen von Herrn Bundesrat Forrer zu antworten.
Herr Bundesrat Forrer wird sich vielleicht erinnern,
dass der Sprechende seinerzeit, noch nicht in den
Räten, aber in der Expertenkommission von 1893,
vollständig mit dem Prinzip einverstanden war, dass
auch auf dem Gebiet der Krankheiten der Arbeit-
geber mitzutragen habe. Und auch heute stehe ich
noch, oder ich muss jetzt sagen, würde ich au!
diesem Standpunkt stehen, wenn wir eine Vorlage
vor uns hätten, die bezüglich der Krankheiten auch
nur einigermassen dasjenige wäre, was die lex
Forrer war. Aber Sie werden mir zugeben, dass die
Krankenversicherungsfrage so vollständig anders
und so viel unvollkommener in diesem Gesetz gelöst
ist, als in der lex Forrer, dass es sehr begreiflich
ist, wenn man sofort Bedenken hatte, Dinge, die
in jenem Gesetz berechtigt und zulässig waren, auf
diesen Zustand zu übertragen. Es freut mich, dass
Herr Bundesrat Forrer von sich aus Ergänzungen
bringt. Es sind diejenigen Ergänzungen, die ich als
das Minimum desjenigen betrachtet habe, schon in

' der Diskussion der Kommission, was gebracht wer-
den muss, um die Sache nur .einigermassen ak-
zeptabel zu machen. Aber ich bin dennoch über-
zeugt, dass im Rahmen des jetzigen Gesetzes die
Sache nicht durchführbar ist, und sosehr ich ge-
neigt wäre, diesem an .und für sich entschieden ge-
sunden Prinzip zum Recht zu verhelfen, so glaube
ich, man wird sich schliesslich überzeugen, dass
es im Rahmen dieses Gesetzes einfach nicht geht.

Ich wiederhole, dass es wünschenswert ist,
dass der Arbeitgeber, abgesehen von der Unfallver-
sicherung, wo die Sache selbstverständlich ist, auch
in bezug .auf die Gesundheitsverhältnisse seiner
Arbeiter bis zu einem gewissen Grade mit-
beteiligt wird, weil er scbliesslicn ja doch bis zu
einem gewissen Grade Macht über dieselben hat.
Allerdings nur bis zu einem gewissen Grade,
und ich kann nicht zugeben — ich glaube Herr
Bundesrat Forrer hat sich hier versprochen —
dass der gesamte Krankbeitsrisiko dem Arbeit-
geber zufalle. (Bundesrat Forrer: ßetriebskrankheits-

1 risiko. ) — Aha. Aber nun ist das absolut nicht zu
unterscheiden. Denn wir reden ja hier nicht von
den Betriebskrankheiten, sondern von den Krank-
heiten im allgemeinen. Also wir sind einig, dass
de& Arbeitgeber nicht der gesamte Krankheitsrisiko
aufgeladen werde. Für den Krankheitsrisiko bestehen
denn doch eine so grosse Anzahl Faktoren, bei
denen der Arbeitgeber absolut nichts dazu tun kann,
dass dies von vorneherein ausgeschlossen ist. Den-
noch wäre ich einverstanden, wenn es möglich
wäre, etwas derartiges ins Gesetz hineinzubringen.
Aber ich halte dies für unmöglich und zwar aus
folgenden Gründen. Nach der lex Forrer hatten wir
den Zustand, dass eine bestimmte Persönlichkeit
nur einer Kasse angehören konnte, währenddem wir
nach diesem Gesetz den Zustand bekommen, dass
einer unter Umständen einer sehr grossen Zahl
Krankenkassen angeboren kann. Das Minimum, das
verlangt wird für die Anerkennung der Kassen, ist
l Franken. Nehmen wir auf der ändern Seite an,
dass der Versicherte berechtigt sein soll, sich bis
zum Betrage seines vollen Lohnes zu versichern,

so könnte der Zustand eintreten, dass einer in nicht
nur drei, vier, sondern in sieben, acht, neun, zehn
Krankenkassen sein könnte. Und da werden Sie mir
nun doch zugeben, dass es angesichts dieser Tat-
sache ausgeschlossen ist, der Bedingung, die Herr
Forrer stellt, dass der Arbeitgeber ein Mitspracbe-
recht habe, gerecht zu werden. Das ist ausgeschlos-
sen. Es war möglich unter den Bestimmungen der
lex Forrer, wo eine einzelne Persönlichkeit nur einer
Krankenkasse, wir wollen einmal sagen einer Be-
triebskrankenkasse angehörte. Das ist nun eben
einer der gewaltigen Nachteile, den wir mit dieser
neuen Vorlage in Kauf nehmen müssen, dass die
Sache systematisch viel weniger schön geordnet ist,
als im alten verworfenen Gesetz. '

Nun ist im weitern zu sagen, dass nach diesem
Gesetz, abgesehen von ganz neutralen Krankenkassen,
ein Industriearbeiter z. B. auch in einar Ge-
werkschaftskasse sein könnte. Wie soll man sich
nun vorstellen, dass die Gewerkschaftskassen dazu
kommen, dem Arbeitgeber irgend einen Einfluss auf
ihre Kasse zu gewähren? Das ist ausgeschlossen.
Aber es ist auch ausgeschlossen aus einem ändern
Grund. Wir müssen riskieren, dass gerade in den
Gewerkschaftskassen unter Umstand en Bestrebungen
aufkommen, die diametral den Interessen des Ar-
beitgebers entgegengesetzt sind, und es ist nun doch
unmöglich, dem Arbeitgeber zuzumuten, dass er an
eine Kasse Beiträge leiste, die unter Umständen ihn
direkt bekämpft. Das gilt nicht nur für die Indu-
strie, sondern das gilt auch für das Kleingewerbe.
Und stellen Sie sich noch einen weiteren Fall vor,
der allerdings mehr die Grossindustrie angeht; aber
ich muss ihn doch schildern.

Es gibt Geschäfte und zwar eine grössere Anzahl
in der Schweiz, welche ihre Arbeiterschaft aus
einer grössern Anzahl von Gemeinden rekrutieren.
Nicht nur das Geschäft, dem ich mitvorstebe, son-
dern viele andere, haben Arbeiter in 10, 15, 20 Ge-
meinden. Nun stellen Sie sich vor, dass jede Ge-
meinde eine eigene Krankenkasse gründet und das
ist ja allerdings im Gegensatz zur bundesrätlichen
Vorlage durch die Beschlüsse der Kommission vor-
gesehen. Wie soll da irgend ein Einfluss, irgend
ein Mitspracherecbt des Arbeitgebers konstruiert
werden können? Das ist auch wieder ausgeschlos-
sen, ganz ausgeschlossen. Man könnte schliesslich
vielleicht einen Weg finden, wenn man zu dem
Grundsatz der bundesrätlicben Vorlage zurückkehrte,
den Kantonen die Kompetenz zu geben. Von dem
Momente aber, wo man den Gemeinden die Kom-
petenz geben wollte (und so wie ich die Stimmung
in der Kommission kenne, ist die grosse Mehrheit
dafür), war die Sache geradezu absurd und es ist
uns nichts anderes übrig geblieben, als diesen Artikel
zu streichen.

Ich habe bei Anlass dieser Diskussion in der
Kommission den Wunsch ausgesprochen, dass bei
der Kompetenz des Bundesrates, jeweilen die Statuten
zu genehmigen, der Bundesrat mit einer gewissen
Einheitlichkeit für das ganze Land vorgehen möge.
Aber die Antwort, die ich von seiten des Vertreters
des Bufldesrates erhielt, war derart unbefriedigend,
dass ich erst recht daran halten musste, meinen
Antrag durchzubringen. Denn was mir entgegen-
tönte, war so ziemlich das Gegenteil dessen, was
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ich wünsche. Ich hatte den Eindruck, dass man in
Bern wünscht, die Krankenversicherung à tout prix
zu begünstigen und mehr oder weniger alles zu
schlucken, was an Krankenkassen präsentiert wird.
Wenn der Geist ein anderer werden sollte, könnte
man auch eher wieder darüber reden.

Nun halte ich dafür, dass es nicht wünschens-
wert ist, ein so einschneidendes Recht auf der einen
Seite und eine so einschneidende Pflicht auf der
ändern Seite in unserem an und für sich nicht
grossen Vaterlande diBerentiell zu behandeln, so
dass in dem einen Kanton und unter Umständen
nur in einzelnen Gemeinden ein Arbeitgeber für
diese nicht kleinen Lasten beigezogen werden kann,
während in einem ändern Kanton die Sache anders
gestaltet werden soll. Auch da sage ich wieder, bei der
Einheitlichkeit der Bestimmungen der lex Forrer in
diesen Sachen konnte man sich und musste man
sich vernünftigerweise dort mit diesen Bestimmungen
einverstanden erklären. Aber es wird einem viel
schwieriger, sich mit diesem Prinzip einverstanden
zu erklären, wenn man riskiert, 22 verschiedene
Rechte in dieser Beziehung zu bekommen.

Und nun erlaube ich mir, noch auf einen ganz
wichtigen Punkt aufmerksam zu machen, auf einen
der Hauptgründe, die Herrn Forrer damals veran-

* lassten, die Pflicht des Arbeitgebers zu statuieren,
nämlich die Tatsache, dass die Krankenversicherung
nach der lex Forrer während 6 Wochen den Un-
fallsrisiko übernommen hat, während wir heute etwas
derartiges nicht kennen. Die Unfallversicherung

„ steht heute ganz für sich ; sie ist anders geworden,
weil der Arbeitgebor mehr daran bezahlt. Also auch
in der Beziehung besteht ein gewaltiger Unterschied.
Von dem Momente an, wo damals die Krankenkasse
für 6 Wochen in die Verpflichtung der Unfallver-
sicherung eintreten musste, war natürlich der Bei-
trag des Arbeitgebers um so begründeter. Aber heute
fällt dieses Hauptargument weg.

Aus allen diesen Gründen möchte ich Ihnen be-
antragen, der Kommission zuzustimmen und nur
eventuell die ganze Frage an die Kommission zurück-
zuweisen, die gewiss bereit sein wird, sie noch-
mals zu studieren unter Benutzung der Kautelen,
die Herr Forrer nun selbst gibt. Aber ich habe die
Uebei zeugung, dass nach der vorliegenden Anord-
nung der Krankenkassen das Prinzip undurchführ-
bar ist. ,

Muri (Aargau) : Auch mir ist es aufgefallen, dass
die Kommission die lit c der hundesrätlichen Vor-
lage gestrichen hat. Ich habe mit Interesse den
heutigen Eröffnungen der Kommission über die
Gründe dieser Streichung entgegengesehen und war
nun überrascht, heute an Stelle der erwarteten
materiellen Bekämpfung des Vorschlages des Bundes-
rates den formellen Grund zu vernehmen, dass man
von seiten der Kommission erachte, die .Kantone

seien selbstverständlich berechtigt, in ihren Ge-
setzen bei der Einführung des Obligatoriums oder
der öffentlichen Krankenkassen diese Pflicht der
Beitragsleistunag dem Arbeitgeher zu überbinden.
Ich erlaubte mir, dem Herrn Präsideuten der Kom-
mission schon persönlich meine Bedenken in for-
meller Richtung auszusprechen. Ich hätte aber von
mir aus keinen Antrag gestellt, weil ich annahm,
wenn die Kommission einstimmig eine solche Fest-
Stellung zuhanden des stenographischen Bulletins
dem Rate vorträgt und niemand dagegen Einspruch
erhebt, dürfe erwartet werden, dass dann einkünf-
tiger Interpret des Gesetzes diese Auffassung als
massgebend betrachten werde. Allein nachdem nun
heute Herr Bundesrat Forrer die bestimmte Ansicht
vertreten hat, dass diese Anschauung der Kommis-
sion nach seiner Meinung unrichtig sei, und nach-
dem dies von einer so kompetenten Seite aus ge-
schehen ist, so ist es nach meinem Dafürhalten doch
notwendig, dass wir uns über diese Frage ent-
scheiden. Ich nehme daher Veranlassung, den An-
trag des Herrn Bundesrat Forrer meinerseits zu
unterstützen und die Auffassung des Herrn Natio-
nalrat Sulzer zu bekämpfen.

Ich wollte mich über diesel Frage zunächst aus
dem schriftlichen Berichte der Kommission orien-
tieren, welche Gründe die Kommission veranlagst ha-v
ben, den Antrag des Bundesrates fallen zu lassen.
Leider war dort nichts zu finden. Nun vernahmen
wir heute aus dem Munde des Herrn Bundesrat
Forrer, dass ein Protokoll der Verhandlungen der
Kommission existiere, das gewissen Persönlichkeiten
zugestellt worden sei. Ich möchte nun vorab den
Wunsch aussprechen, dass, wenn wirklich ein
solches Protokoll besteht und dasselbe im Druck,
wie man mir es soeben vor die Augen hält, ver-
vielfältigt ist, dasselbe auch den Mitgliedern der
Räte zur Einsichtnahme zugestellt werde, damit
man sich über solche wichtige Fragen einlässlich
orientieren kann.

Zur Sache sage ich also: Ich bin nicht der An-
sicht, dass das Recht der Kantone, den Arbeitgebern
einen Teil der Auflage zu überbinden, ein selbstver-
ständliches ist. Denn auf diesem Boden legiferiert
nach Art 34 bis der Bundesverfassung der Bund.
Das ist die Domäne der Gesetzgebung des Bundes
und die Kantone dürfen hier nicht beliebig Bestim-
mungen aufstellen, es sei denn, dass sie von Bundes-
wegen dazu förmlich und ausdrücklich legitimiert
sind. Ich halte dafür, diese Ansicht des Herrn Bundes-
rat Forrer sei durchaus richtig.

In materieller Hinsicht möchte ich Herrn Sulzer
gegenüber auf folgende wichtige Gründe hinweisen,
welche für eine Mitbeteiligung des Arbeitgebers bei
der Krankenversicherung sprechen und welche dazu
geführt haben, im Gesetze vom Jahre 1899 den Ar-
beitgeber zu verpflichten, die Hälfte der Auflage der
Krankenversicherung zu tragen. Es ist in erster
Linie ein ethisches Moment, das in Betracht fällt.
In alter Zeit, als der Arbeiter, der Geselle noch in
der Familie des Arbeitgebers lebte, da waren ja
die Verhältnisse ganz patriarchalische, familiäre
Der Arbeiter ass am Tische des Arbeitgebers; er
schlief im Hause des Arbeitgebers. Er wuide als
Glied der Familie des Arbeitgebers betrachtet und
als solches in gesunden und kranken Tagen gepflegt.
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Dieses sittliche Moment ist sukzessive weggefallen
mit der modernen Umwälzung auï industriellem Ge-
biet, mit der Vergrösserung der Betriebe, mit der
Einführung des Fabrikbetriebes, mit der Gründung
von grossen Aktiengesellschaften etc. Der Fabrik-
berr kann sich natürlich um das persönliche Wohl
und Wehe des Arbeiters nicht bekümmern, noch
viel weniger kann der Aktionär, dessen ganzes
Sinnen und Denken auf die Dividende gerichtet ist,
Anteil nehmen an dem persönlichen Schicksal des
Arbeiters. Aber eine sittliche Pflicht des Arbeit-
gebers, dem Arbeiter in kranken Tagen beizustehen,
sollte nichtsdestoweniger fortbestehen bleiben und
diese käme nun gerade in der Unterstützungspflicht
des Arbeitgebers gegenüber der Krankenversiche-
rung seiner Arbeiter zum Ausdruck. Das ist das
ethische Moment, das ich hervorheben möchte. Dazu
tritt ein sozialpolitisches oder, wenn Sie wollen,
wirtschaftliches Argument. Es liegt doch entschieden
auch im Interesse des Arbeitgebers, dass er seine
Arbeiter gesund erhält und dass sie, wenn sie krank
werden,sobald als möglich wieder hergestellt .werden.
Die Arbeiter bilden sein lebendes Kapital. Ich möchte
sie fast vergleichen mit der Maschine; sie sind seine
lebenden Maschinen. Und wie der Arbeitgeber auf
eigene Rechnung seine toten Maschinen reparieren
muss, wenn sie beschädigt sind, so soll er nach
meiner Ansicht auch in seinem eigenen Interesse
etwas beitragen, wenn die lebende Maschine be-
schädigt ist, damit sie so rasch als möglich wieder
hergestellt wird. Man hat die Ausrichtung des Bundes-
beitrages hauptsächlich damit motiviert, und es ist
das im Art. l ausgedrückt, dass der Bund durch
seine Beitragsleistung die Krankenversicherung zu
fördern und auszudehnen beabsichtige. Es soll der
Versicherte entlastet werden, damit er eher einer
Krankenkasse beilritt. Wenn Sie diesen Zweck
besser und vollständig erreichen wollen, so müssen
Sie den Versicherten noch mehr entlasten dadurch,
dass Sie dem Arbeitgeber einen kleinen, bescheidenen
Beitrag an die Versicherung überbinden.

In dritter Linie kommt noch ein rechtliches Mo-
ment in Betracht. Der Art. 341 des 0. R. schreibt
bekanntlich vor- «Bei einem auf längere Dauer ab-
geschlossenen Dienstvertrage geht derDienstpflichtige
seiner Ansprüche auf die Vergütung nicht verlustig,
wenn er durch Krankheit, durch Militärdienst oder
aus ähnlichen Gründen ohne eigenes Verschulden
auf verhältnismässig kurze Zeit an der Leistung
seiner Dienste verbindert wird. » Sie sehen also, dass
unser 0. R. den Arbeitgeber verpflichtet, bei solchen
Verträgen, wie sie im Art. 341 näher beschrieben
sind, die Folgen der Krankheit auï sich zu nehmen.
Diese Pflicht fällt natürlich dahin, sobald der be-
treffende Arbeiter oder Angestellte in der Kranken-
versicherung ist und die Krankenversicherung nun
die schädigenden Folgen der Krankheit übernimmt.
Es geht daraus konsequenterweise hervor, dass dann
der Arbeitgeber, wenn er durch das gemeine Recht
von seiner Pflicht enthoben wird, seinerseits die
andere Pflicht anerkennen muss, etwas an die Kran-
kenversicherung beizutragen, mit ändern Worten es
findet einfach eine Ueberwälzung statt an das neue
Institut der Krankenversicherung.

Es sind nun von Herrn Sulzer Bedenken mate-
rieller Art gegen diese Verpflichtung des Arbeit-

gebers geäussert worden. Er hat verschiedene Bei-
spiele angeführt, womit er die Sache ad absurdum
führen will. Bekanntlich kann man alles ad absurdum
führen, wenn man sich vor Uebertreibungen nicht
scheut; dieser Satz gilt namentlich für die Ausfüh-
rungen des Herrn Sulzer. Er bat behauptet, dass
einer sieben bis acht Krankenkassen angehören
könne. Ich glaube, diese Fälle werden höchst selten
vorkommen. Und ebenso wird es selten vorkommen,
dass ein einzelnes Etablissement Arbeiter aus 20
und mehr Gemeinden beschäftige. Das mag bei
wenigen grossen Betrieben von der Ausdehnung des
Geschäftes des Herrn Sulzer vorkommen. Aber an-
genommen auch, es kommen solche vor, so ist es
ja der Kanton, der ein besonderes Gesetz über die
Einführung öffentlicher oder obligatorischer Kran-
kenkassen aufstellt, und dieses wird die näheren
Modalitäten der Einführung der Krankenkassenver-
sicherung festsetzen und dafür sorgen müssen, dass
die deductio ad absurdum des Herrn Sulzer nicht
zutrifft.

Es könnte als Bedenken — und ich bin erstaunt
gewesen, dass Herr Sulzer dieses Argument nicht
ins Feld führte — gegen die Vorschläge des Bundes-
rates eingewendet werden, dass es nicht wohl an-
gehe, den Gemeinden das Recht zu übertragen, die
Arbeitgeber zur Beitragsloistung an die Kranken-
versicherung zu verpflichten. Ich persönlich habe
dieses Bedenken. Die Gemeinden haben das Recht,
die öffentliche und obligatorische Krankenversiche-
rung selber einzuführen, erst durch die Anträge der
Kommission erhalten, nachdem sie vorher den
bundesrätlichen Antrag gestrichen hatte. Nachdem
aber der bundesrätliche Antrag wieder aufgenom-
men werden will, glaube ich, man sollte hier ein
Korrektiv anbringen. Ich würde also nicht so weit
gehen, das erwähnte Recht den Gemeinden zu über-
lassen, sondern ich würde als Zusatz zum Antrag
des Herrn Forrer meinerseits vorschlagen, in Ab-
änderung von Absatz 2 der Kommission, der lautet:
«Es steht den Kantonen frei, ihren Gemeinden diese
Befugnisse abzutreten», zu sagen «diese Befugnisse
gemäss lit. a und b», so dass die Befugnis nach
lit. c. ausgeschlossen wäre. Es müsste also diese
lit. heissen: «Es steht den Kantonen frei, ihren
Gemeinden diese Befugnisse gemäss lit. a und b
abzutreten. »

Ich glaube, damit ist das einzige Bedenken,
das gegen den Antrag des Herrn Forrer mit Recht
ins Feld geführt werden könnte, beseitigt. Ich be-
antrage Ihnen Zustimmung zum Antrag des Herrn
Bundesrat Forrer mit der erwähnten Abänderung in
Art. 2.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'honorable conseiller fédéral M. Forrer
vous propose de maintenir la litera c du premier
alinéa, par le motif que si cet alinéa n'est pas
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maintenu, les cantons qui introduiront l'obligation
ne pourront pas astreindre les employeurs k con-
tribuer aux frais de l'assurance obligatoire. La com-
mission avait supprimé cet article parce qu il lui
paraissait inutile et superflu. On l'a supprimé devant
les considérations qu'elle avait fait valoir d'une
manière assez légitime au sein de la commission.

Messieurs, ce qui me surprend, c'est d'entendre
M. le conseiller fédéral Forrer venir contester aux
cantons ce droit, cette faculté et cette compétence,
non seulement en ce qui concerne la lettre c ; mais
il va plus loin et ajoute que si les lettres a et b
ne figuraient pas dans le projet, les cantons ne
pourraient pas introduire l'obligation.

Or, Messieurs, dans le message du Conseil fédé-
ral, nous trouvons une théorie absolument opposée.
Le Conseil fédéral partage absolument la doctrine
que j'ai présentée dans mon rapport. Voici en effet
ce que nous lisons à l'art. 22 du message du Con-
seil fédéral du 10 décembre 1906 : «En statuant que
les cantons ont le droit d'instituer l'obligation à
l'assurance, l'art. 2 de notre projet n'accorde donc
pas aux cantons une faculté nouvelle, neleurdélègrfe
point réellement un pouvoir; il ne fait que laisser
aux cantons une faculté qui leur appartenait avant
la revision de 1890 et qui, même depuis cette re-
vision, leur demeure de plein droit en tant que la
Confédération n'exerce pas "sa compétence. C'est
dire que l'art. 2 est en réalité superflu, puisque la
compétence cantonale résulterait déjà du défaut de
toute disposition contraire de la législation fédérale.

Puis, commentant précisément dans un autre pas-
sage l'art. 2 du projet, le Conseil fédéral nous dit
encore ce qui suit: Les cantons pourront introduire
l'obligation à l'assurance-maladie (art. 2, lettre a).
Nous avons déjà parlé de cette compétence (page 22)
et l'on a vu qu'à tout prendre, elle allait de soi,
tant que la législation fédérale ne statuait rien de
contraire.

On en peut dire autant du droit pour les can-
tons de créer des caisses publiques et d'astreindre
les employeurs à contribuer aux frais d'une as-
surance obligatoire des personnes qu'ils occupent
(art. 2, lettres b et c). La création da caisses pu-
bliques n'est qu'un corollaire de l'obligation à l'as-
surance; l'état est en effet logiquement tenu de
garantir aux personnes qu'il oblige à l'assurance,
qu'elles trouveront effectivement assureur: or cette
garantie n'existe que si l'état crée des caisses
publiques, sauf le cas difficile ment réalisable où il as-
treint des caisses «libres» à accueillir les personnes
soumises à l'assurance. Quant à l'imposition de
contributions aux employeurs, ce n'est là qu'une
modalité de l'assurance obligatoire.

M. le président et Messieurs, le Conseil fédéral
a partagé complètement l'opinion de la commission.
Comment se îait-il qu'aujourd'hui le représentant
du Conseil fédéral émet ici une théorie absolument
opposée à celle qui a été proclamée dans le mes-
sage du Conseil fédéral ? Devant ces déclarations de
l'autorité executive de la Confédération, nous avions
pensé que notre manière de voir était absolument
fondée et justifiée et que, sans crainte et sans in-
quiétude, nous pouvions supprimer ou plutôt biffer
la lettre c de l'art. 2. „_ Je ne veux pas discuter en
ce moment dans quelles mesures les employeurs
pourront être astreints à contribuer aux frais de

l'assurance obligatoire. Il sera temps ds le déter-
miner lorsque l'obligation à l'assurance contre la
maladie sera proposée par les cantons. Quoiqu'il en
soit, les employeurs seront tenus de participer dans
une mesure à fixer aux frais de cette assurance. Si
le Conseil entre dans les vues de l'honorable con-
seiller fédéral, serait-il préférable de fixer un maxi-
mum, soit le 50 %, au delà duquel les employeurs
ne pourront pas être obligés de contribuer au paye-
ment des frais de l'assurance. Je le répète surtout
pour justifier l'attitude de la commission et exposer
la doctrine du Conseil fédéral.

Hiiberlin: Es ist mit Recht von Herrn Bundes-
rat Forrer die Frage aufgerollt worden, wie eigent-
lich diese Streichung der lit. c durch die Kom-
mission zu verstehen sei. Es scheint diese Frage
auch in der Kommission selbst nicht total abgeklärt
gewesen zu sein, denn im Privatgespräch mit Mit-
gliedern der Kommission, hört man verschiedene
Meinungen. Tatsache ist jedenfalls das, dassin der
Kommission Herr Bundesrat Doucher in unzweideu-
tiger Weise sich auf den Standpunkt gestellt hat,
dass den Kantonen das Recht sowieso vorbehalten
bleibe, die Arbeitgeber zu Beiträgen beizuziehen.
Das ist auf Saite 54 des, wie es scheint, etwas
apokryphisch gebliebenen Protokolls der Kommission
zu lesen. Es ist das ein Standpunkt, den Herr
Bundesrat Forrer nicht teilt, indem er sagt: nach-
dem nun einmal der Bundesgesetzgebung vorbehalten
sei, überhaupt über diese Materie zu legiferieren,
werden die Kantone nur noch diejenigen Bestim-
mungen erlassen können, die ihnen expressis verbis
übertragen werden. Ich zweifle daran, ob man so
weit gehen kann, ob nicht, wenn in lit. a des
Art. 2 den Kantonen die Befugnis übertragen wird,
die Krankenversicherung allgemein oder für einzelne
Bevölkerungsklassen obligatorisch zu erklären, ihnen
damit die Befugnis gegeben sei, bestimmte Aus-
führungsmodalitäten zu treffen, seien es Beiträge
der Arbeitgeber, der Gemeinden oder der Kantone.
Ich glaube, das gehört dazu. So wenig wir in einem
Verïassungsartikel, wo wir bestimmte Kompetenzen
einräumen, jedes Detail regulieren, so wenig werden
wir dann, wenn wir in einem solchen Gesetzes-
artikel Befugnisse für die Kantone oder die Ge-
meinden reservieren, im Detail sagen können, wie
sie sie ausführen sollen. Ich stehe offen gestanden
eher auf dem Standpunkte, es sei nicht notwendig,
hier einen Vorbehalt zu machen. Dagegen ist eine
andere Frage die: war nicht die Meinung der Kom-
mission, und ist es vielleicht heute nicht Meinung des
Rates, dass wir eine solche Beitragspflicht der Arbeit-
geber nicht haben wollen? Und da wäre es die richtige
Konsequenz dieser Anschauung, dass man das aus-
drücklich sagen müsste, dass derjenige, welcher
materiell dagegen ist, eine solche Verpflichtung den
Kantonen oder Gemeinden zu ermöglichen, verlangen
müsse, es solle in Jit. a des Art. 2 ein Vorbehalt
gemacht werden. *• Dann müsste man sagen : «mit
der Einschränkung, dass es nicht gestattet sein soll,
die Arbeitgeber mit Beiträgen zu belasten.»
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Der Sprechende möchte nicht so weit gehen, ob-
wohl er aus materiellen Gründen seinerzeit für
Streichung der lit. c gestimmt hat. Ich glaube, es
würde zu weit gehen, zu sagen, es solle nie und
zu keiner Zeit der Kanton oder die Gemeinde den
Arbeitgeber heranziehen können. Wir haben ja
glücklicherweise das Auîsichtsrecht bezw. das Ge-
nehmigungsrecht des Bundesrates für derartige
obligatorisch wirkende Bestimmungen der Kantone
und Gemeinden, und ich habe das Zutrauen, dass
allzuweitgehende und einschneidende Bestimmungen
doch wohl verhindert werden können. Grundsätzlich
bin ich dagegen, solche Bestimmungen allzusehr zu
fördern. Man sagt wohl, die Ethik, der soziale Ge
Sichtspunkt verlange das, die patriarchalische Zeit
sei verschwunden, wo der Arbeitgeber von sich aus
für die Hausgenossen gesorgt habe. Gewiss sind
sie verschwunden, aber auf beiden Seiten, beim
Arbeitgeber und beim Arbeiter. Der Arbeiter will
nicht mehr patriarchalisch behandelt sein. Es hat
dies auch die andere Konsequenz, dass man die
patriarchalische Unterstützunng nicht mehr in den
alten Formen will.

Ein anderer Grund spricht sehr dagegen. Wen
trifft, wenn das Obligatorium tel quel ausgesprochen
wird, diese Beitragspflicht? Trifft sie nur, wie bei
der Haftpflicht, die grossen Geschäfte, die eine Un-
menge von Arbeitern haben? Nein, sie würde unter
Umständen auch den kleinen Arbeitgeber treffen,
und dass das gefürchtet wird, sehen wir daraus,
dass die ersten Einsprachen gegen lit. c nicht von
den grossen Fabrikanten gekommen sind, sondern
von dem Gewerbestand. Die kleineren Gewerbetrei-
benden fürchten eine Belastung. Es würde zu weit
gehen, sie heranzuziehen. Wenn lit. c nicht sonst
schon überflüssig wäre, so soll sie gestrichen
werden, weil wir nicht besonders hierauf aufmerk-
sam machen wollen; wir wollen nicht die Befürch-
tung erwecken, dass die Heranziehung zur Beitrags-
pflicht das erste und notwendigste sein werde, was
einst kommen müsse, wenn die Gemeinden und
Kantone das Obligatoriam einführen.

Wir alle, die dazu gestimmt haben, diese Dele-
gation vorzunehmen, haben die Meinung gehabt, es
werde sehr wahrscheinlich die Förderung des Ver-
sicherungsgedankens eher in den Gemeinden als in
den Kantonen stattfinden. Da muss man die Pforten
öffnen und wir wollen das auch. Aber gerade darum
muss man vorsichtig sein, wie ja schon der Vor-
redner, Herr Muri, selbst grössere Kautelen anzu-
bringen für nötig hielt. Darum soll man nicht beute
schon die Gemeinden darauf lüpfen, in erster Linie
die Arbeitgeber zu Hülfe heranzuziehen, sondern,
wenn eine Gemeinde diesen sozialen Gedanken för-
dern will, so soll sie selbst etwas dazu tun und
aus eigenen Mitteln die Sache finanzieren. Dann
kann sie auf dem Steuerweg diejenigen heranziehen,
die das Vermögen besitzen, dann wird sie die
grossen Geschäfte und Fabrikanten auch finden nach
Massgabe des Vermögens; es wird jeder einzelne
beitragen müssen und der Kleingewerbetreibende
wird nicht übermässig beansprucht werden. Ich
bin aus formellen und materiellen Gründen dagegen,
dass diese lit. c sei es tel quel, sei es in der modi-
fizierten Form des Herrn Bundesrat Forrer aufzu-
nehmen sei, ohne einzugehen au! die Bedenken
praktischer Natur, die Herr Sulzer richtig gezeichnet

hat. Mit der Berechtigung des Maximums hat er auf
einen wunden Punkt der Ausführungen des Herrn
Bundesrat Forrer hingewiesen, dass es ausseror-
dentlich schwierig wäre, das Maximum zu bestimmen
und ausserordentlich schwierig, die Mitwirkung des
Arbeitgebers im Gesetze oder in der Verordnung
festzulegen. Ich ersuche Sie um Abweisung des
Antrages von Herrn Bundesrat Forrer, auch mit dem
Zusatzantrag des Herrn Müry.

Iselin: Nach den Ausführungen des Herrn
Häberlin kann ich mich kurz fassen. Ich möchte
nur ausdrücklich konstatieren, dass es nicht rieh ti g
ist, dass die Kommission die lit. c gestrichen hat,
weil sie die Befugnis der Kantone, hierüber zu
legiferieren, als etwas Selbstverständliches angesehen
habe. In dieser Beziehung ist dasjenige, was Herr
Bundesrat Forrer gesagt hat, meiner Ansicht nach
vollständig richtig. Wie die einzelnen Mitglieder
der Kommission in ihrem Innern sich mit der Frage
abgefunden haben, weiss ich nicht; aber wenn
mich die Erinnerung nicht sehr trügt, ist die lit. c
gestrichen worden auf Grund von sachlichen Er-
wägungen, die die Herren Sulzer und Häberlin an-
geführt haben.

Um Ihnen zu zeigen, dass es sich hier nicht um
etwas Selbstverständliches handelt, möchte ich, wie
Herr Kuntschen aus der französischen Botschaft,
Ihnen aus der deutschen Botschaft den Standpunkt
des Bundesrates mitteilen. Es heisst auf Seite 27
der Botschaft: «Man hat in der den Kantonen er-
teilten Befugnis zur Einführung des Obligatoriums
sogar eine dem Art. 34bis der Verfassung zuwider-
laufende Bestimmung zu erblicken geglaubt. Wir
haben Mühe, diesen Vorwurf zu begreifen, so klar
scheint uns, dass der eidgenössische Gesetzgeber
das Recht besitzen würde, den Kantonen die Kom-
petenzen, die dem Bund zufallen, aber die er selbst
nicht ausüben will, zu übertragen. Uebrigens handelt
es sich hier nicht um eine eigentliche Machtüber-
tragung: übt der Bund gewisse ihm zugeteilte Kom-
petenzen nicht selber aus, so bleiben diese von
Rechtswegen laut dem in Art. 3 der B. V. enthaltenen
allgemeinen Prinzips bei den Kantonen.»

Herr Bundesrat Forrer hat mit Recht das Gegen-
teil behauptet. Sie sehen, dass im Schosse des
Bundesrates über die Frage diamentrale Gegensätze
bestehen. Ich teile den Standpunkt, dass, wenn die
Bundesverfassung dem Bunde das Recht gibt, über
ein Gebiet zu legiferieren, und er tut es — und
hier legiferiert der Bund über die Krankenver-
sicherung — dann den Kantonen nicht frei steht,
zu sagen : der Bund hat legiferiert, aber diesen und
jenen Punkt weggelassen, darum haben wir das
Recht, Bestimmungen aufzustellen. Das ist nicht
richtig, das ist dieselbe Streitfrage, die jetzt über
die Fabrikgesetzgebung des Bundes und die Lehr-
linggesetze der Kantone besteht. Diese Frage ist
kontrovers und wird infolge eines Rekurses zur
Behandlung in diesem Rate führen. So viel muss
jedenfalls gesagt werden, dass man sich auf keine
Selbstverständlichkeit berufen kann; wenn man die
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Sache regeln will, muss man es ausdrücklich,
expressis verbis tun.

Ich stehe auf dem Standpunkt des Antrages von
Herrn Häberlin. Wenn Sie die Frage in anderer
"Weise behandeln wollen, müssen Sie den Antrag des
Herrn Bundesrat Forrer, der nicht lediglich die
Wiederaufnahme von lit. c verlangt, sondern gewisse
Kautelen und Modifikationen beifügt, annehmen.
Da er uns aber nicht gedruckt vorliegt, müssen wir
ihn vorher der Kommission überweisen und ihren
Bericht abwarten. Das steht jedenfalls fest: wir
können unmöglich diese Befugnis den Kantonen und
Gemeinden übertragen, ohne Kautelen zu treffen,
wir dürfen nicht über gewisse Grenzen hinausgehen,
ohne ungerecht zu werden und das Gesetz zu
gefährden.

Bundesrat Forrer: Es ist mit einem gewissen
Behagen hervorgehoben worden, dass in der ge-
druckten Vorlage des Bundesrates etwas anderes
steht als das, was ich hier vertreten habe. Mit dem
gleichen Behagen könnte ich hervorheben, dass von
den verehrlichen Mitgliedern der Kommission sozu-
sagen jeder eine andere Meinung ausgesprochen hat
und dass in unserem heutigen Falle non solum intra
muros peccatur, etiam extra.

Wir wollen aber wettmachen und sagen, wer
hier ist, hat das Recht, nach der Ueberzeugung, die
ihm am heutigen Tag beliebt, ohne weitere Rücksicht
auf frühere und andere Meinungen zu sprechen,
und dann entscheidet die Mehrheit der Versammlung
nach Massgabe der Ansichten, wie sie sich heute
infolge der Diskussion gebildet haben. Immerhin
erlaube ich mir zu bemerken, dass ich psrsönlich
von jeher diejenige Auffassung vertreten habe,
welche heute von mir wiederholt worden ist. Ich
bleibe dabei : wenn hier nichts davon steht, so haben
die Kantone nicht das Recht, die Beitragspflicht
der Arbeitgeber auszusprechen. Es wäre das eine
Verletzung einmal dieses Gesetzes und sodann des
schweizerischen Privatrechtes, das von 1912 an gilt.
Denn im Schweiz. Privatrechte werden ein für
allemal die privatrecbtlichen Verpflichtungen der
Arbeitgeber aus dem Arbeitsvertrag bestimmt, und
nur ein neues Bundesgesetz kann da wieder ändern.
Es ist auch, wie wir vorhin vernahmen, vollständig
die Meinung des vorebrlichen Mitgliedes der Kom-
mission, Herrn Sulzer von Winterthur, dass, wenn
hier nichts steht, die Kantone nicht das Recht
haben, gegenüber dem Arbeitgeber ökonomische
Vorschriften aufzustellen.

Und wie inkonsequent sind doch diejenigen,
welche lit. c streichen, aber die lit. a und b bei-
behalten wollen. Wenn das alles, was in a, b, c,
steht oder stand, selbstverständlich ist, weshalb denn
a und b stehen lassen und von dem Selbstverständ-
lichen nur lit c streichen? Es handelt sich um die
sehr wichtige Frage, ob der Keim, der hier in das
Gesetz gelegt worden ist für die allmähliche vollstän-
dige Erfüllung der Vorschrift des Verfassungsartikels,
für die Errichtung einer schweizerischen Kranken-
versicherung, entwicklungsfähig gestaltetjund im

stände sein solle, eine Blüte ans Tageslicht zu
bringen, oder aber von vorneherein lebensunfähig
sein oder verdorren solle. Ich lege das Hauptge-
wicht auf Art. 2, darauf, dass die Kantone mit
Bundeshülfe aufgemuntert, angefeuert werden, das-
jenige von sich aus, von Kantonswegen zu tun, was
nach dem früheren Gesetze der Bund selbst hat
tun wollen. Ich bin vollständig damit einverstanden,
dass die Angelegenheit an die Kommission zurück-
gewiesen werde. Es sind der Details so viele, es lassen
sich neue Gedanken anreihen, das eine und das
andere erscheint vielleicht als verbesserungsfähig,
so dass es ungeziemend wäre, wenn irgend einer
dagegen protestieren würde, dass die Kommission
anhand dessen, was heute gesprochen worden
ist, die Sache nochmals überlege.

Buser: Es hat der Herr Kommissionspräsident
in seinem Eintretensvotum gesagt, dass, nachdem
der Bund die Kompetenzen, 'die dem Bunde zu-
fallen, an die Kantone übertragen will, die letztern
auch berechtigt seien, die Gesetze zu erlassen. Nun
hat Herr Hirter mit Recht darauf hinweisen können,
dass die Kommission gleicher Ansicht sei, denn es
ist auch richtig das ausgesprochen worden, dass,
wenn man in Art. 2 Lemma c streiche, die Kantone
•gleichwohl das Recht haben, Gesetze über Einrich-
tung von Krankenkassen zu erlassen, nach welchen
die Beitragspflicht der Arbeitgeber verlangt werden
kann. Es bat dies auch Herr Bundesrat Deucher
und andere Mitglieder in der Kommission ausge-
sprochen. Ich habe nicht für Streichung von Art. 2,
lit. c, gestimmt aus dem Grunde, weil es "mir ge-
schienen hat, dass die Auferlegung einer Beitrags-
pflicht an die Arbeitgeber nicht am Platze war,
sondern weil die Festsetzung einer solchen den
Kantonen, ohne eine Limite zu bestimmen, über-
lassen werden soll, und als die Kommission noch
weiter ging, die Befugnisse auch an die Gemeinden
zu übertragen, fand ich es doch als zu weit gehend,
wenn nicht gewisse Grenzen gegeben werden. Nun
hat Herr Bundesrat Dr. Forrer einen Antrag einge-
bracht, dahingehend, dass eine gewisse Limite auf-
gestellt werde, wonach die Beitragsleistung der
Arbeitgeber einen gewissen Prozentsatz nicht über-
schreiten darf. Es heisst in seinem Antrage: «In
diesem Falle darf jedoch derjenige Teil, welcher
der Arbeitgeber an sich zu tragen hat, 50 Proz.
nicht übersteigen.» Aber es ist nicht gesagt, wie
die Auflage fixiert werden soll, immerhin scheint
mir, dass der Antrag, der nach meinem Dafürhalten
der Prüfung wert ist, an die Kommission zurück-
gehen soll, und es werden sich dann schon Mittel
und Wege finden, wie man sich hinsichtlich der
Beitragspflicht der Arbeitgeber verständigen kann.

Ich halte dafür, dass, wenn eine derartige
Bestimmung in Art. 2 nicht aufgenommen wird, es
etwas gefährlich . werden könnte, wenn man den
Gemeinden und Kantonen bei der Einrichtung von
obligatorischen Krankenkassen volle Freiheit liesse.
Ich glaube, in diesem Falle muss der Arbeitgeber
vor allfälligen Missbräuchen geschützt werden
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Grundsätzlich wäre ich dafür, dass dem Arbeitgeber
eine kleine Beitragspflicht Überbunden würde,

Das war im früheren Entwurf, in der lex Forrer
auch der Fall, nach welchem dem Arbeiter und dem
Arbeitgeber je 50 % der Prämie, die vier Lohn-
prozente nicht übersteigen dürfen, auferlegt wurde.
Wenn eine solch schützende Bestimmung aufgenom-
men werden kann, bin ich beruhigt, und wenn
dann den Arbeitgebern auch ein Recht zur Mit-
sprache und Mitwirkung an der Verwaltung dieser
Kassen gegeben wird, so dürfen dieselben einen
angemessenen Beitrag leisten. Ich an meinem Ort
stelle den Antrag, es möchte Art. 2 noch einmal
an die Kommission zurückgewiesen werden, in dem
Sinne, dass der Antrag des Herrn Bundesrat Forrer
nach Möglichkeit berücksichtigt werden soll.

Muri (Aargau): Ich bin meinerseits einverstanden,
dass unser Antrag der Kommission zur Prüfung
überwiesen werde, möchte aber den Anlass benützen,
noch auf eine andere Lösung aufmerksam machen,
die ich eigentlich in erster Linie beantragen wollte,
nämlich die, dass man den Kantonen das Recht,
einen Teil der Auflage den Arbeitgebern ?.u über-
binden, nur in dem Masse einräumen soll, als sie
selbst dazu beitragen. Ich glaube, es wäre das ein
Mittel, auch die Kantone zur Unterstützung und För-
derung der Krankenversicherung zu animieren und
würde anderseits dem bekannten Sprichwort Rech-
nung tragen, dass «wer befiehlt auch bezahlt». Ich
möchte der Kommission empfehlen, auch diesen Vor-
schlag in den Bereich ihrer Beratung zu ziehen.

Wyss ; In der Voraussicht, dass der Art. 2 an
die Kommission zurückgehe, möchte ich mir erlauben,
auf eine redaktionelle Wendung aufmerksam zu
machen, welche nach meiner Ansicht einer Ver-
besserung fähig ist. Im deutschen Textheisst es, «diese
Befugnis abzutreten. » Es ist der Ausdruck « ab-
treten» gewählt, während im französischen Text von
einer Delegation, « déléguer » gesprochen wird.

Der Ausdruck «abtreten» könnte doch Anlass zu
Missverständnissen geben. Es handelt sich hier nicht
um eine eigentliche juristische Abtretung in privat-
rechtlichem Sinne, sondern um ein Einräumen der
Befugnisse, welche in erster Linie den Kantonen
und in zweiter Linie nur mit Konsens der Kantone
den Gemeinden zustehen sollen. Wenn man sich
aber des Ausdrucks «abtreten» bedient, so kann das
die materielle Bedeutung haben, dass wenn einmal
ein Kanton diese Befugnisse seinen Gemeinden ab-
getreten hat, er damit auch verzichtet habe, später
selbst auf diese Frage zurückzukommen, dass er
damit also für alle Zeiten die Ordnung dieser Ange-
legenheit den Gemeinden überlasse. Ich glaube aber
nicht, dass dies in der Meinung der Kommission
liege. Ich stelle mir im Gegenteil vor, dass, wenn
in einem solchen Fall von Einräumung der kanto-
nalen Befugnisse an die Gemeinden diese Gemeinden
selbst die Sache nicht recht anzupacken wissen, so
dass die Arbeit den Erwartungen des Kantons nicht

entspricht, der Kanton befugt sein soll, die Ange-
legenheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, dass
in einem solchen Fall also der Kanton berechtigt
sein soll, die Befugnisse wieder an sich zu ziehen.
Von dieser Erwägung aus halte ich den Ausdruck
«abtreten» nicht für richtig, sondern empfehle den
Ausdruck «Befugnisse einräumen».

Für den Fall, dass dieser Artikel an die Kom-
mission zurückgewiesen wird, möchte ich ihr daher
zu bedenken geben, ob nicht eine bessere, mit dem
französischen Text mehr übereinstimmende Redak-
tion gefunden werden könnte.

Hirter, deutscherBerichterstatter der Kommission:
Ich möchte auch meinerseits mich mit der Rück Weisung
an die Kommission einverstanden erklären. Der neue
Antrag bedarf einer sehr eingehenden Prüfung, und
die Kommission wird sich endgültig noch einmal
über diese ganze Angelegenheit auszusprechen haben.
Ich möchte deshalb bitten, die beantragte Rückwei-
sung zu beschliessen. Von dem, was Herr Wyss
in redaktioneller Hinsicht bemerkt hat, werden wir
ebenfalls Vormerk nehmen. Man braucht ja nur das
Wort «abtreten» durch «überlassen» zu ersetzen.

Nun ist noch vom Protokoll der Kommission
gesprochen worden. Ich muss Ihnen da mitteilen,
dass der letzte Teil des Protokolls heute Nachmittag
der Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden
wird und dass die Kommission voraussichtlich dessen
Austeilung an die Räte beschlissen wird. Ich kann
mich nicht mit dem Vorgehen einverstanden erklären,
dass man das Votum eines einzelnen Mitgliedes
der Kommission herausnimmt und dann erklärt, die
Berichterstattung stehe im Widerspruch mit der
Meinung der Kommission. Im Protokoll stehen zwei
Aeusserungen, die sich mit der Ansicht, die ich
vertreten habe, decken. Herr Sulzer ist allerdings
aus ändern Gründen auch zur Ansicht gekommen,
lit. c sie zu streichen. Ich möchte bitten, dass wenn
künftig das Protokoll zitiert werden soll, vorher die
ganze Diskussion durcbgelesen wird. Ich möchte
nicht in den eigentümlichen Verdacht kommen,
dass ich entgegen der Meinung der Kommission
meine Begründung hier im Rate vorbringe.

Wild: Die Erfahrungen, die seinerzeit bei der
Diskussion der ersten Vorlage gemacht worden sind,
sagen mir, dass es von grosser Gefahr für das
Gesetz werden kann, wenn Sie die Beitragsleistung
des Arbeitgebers stipulieren. Die kleinen Arbeit-
geber werden dagegen einwendan, dass die peku-
niären Verhältnisse des Arbeitgebers und Arbeit-
nehmers in ihren Kreisen sich derart nahe stehen,
dass sie eine Garantiepflicht des einen Teiles für
den ändern im Krankheitsfalle nicht anerkennen
können. Krankheit trifft den Arbeitgeber so schwer
wie den Arbeitnehmer. Diese Opposition war auch
ein starker Faktor bei der Verwerfung der letzten
Vorlage. Es wurde auch bestritten, dass für den
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Arbeitgeber eine moralische Verpflichtung stipuliert
werden könne, dass er für den Arbeiter mit einem
solchen Beitrag einzutreten habe. So wenig die
Haftpflicht des Arbeitgebers für Betriebsunfälle be-'
stritten werden kann, so sehr wird bestritten, dass
im Falle der gewöhnlichen Erkrankung der Arbeit-
geber materiell in Mitleidenschaftsoll gezogen werden
können. Die Bedenken gegen diesen Grundsatz
wären ganz besonders gross, wenn nicht einmal
eine Limitierung stattfinden würde. In dieser Be-
ziehung bedeutet ja der Antrag von Herrn Bundes-
rat Forrer einev gewisse Milderung. Aber sie reicht
noch nicht aus. Die Begrenzung müsste jedenfalls
so bestimmt lauten wie im alten Gesetz, nach
welchem die Leistung des Arbeitgebers nicht mehr
als die Hälfte der nötigen Gesamtleistung und nicht
mehr als 4% des Lohnes betragen durfte. Damit
hatte man eine bestimmte Grenze, an die man sich
halten konnte. Diese Grenze wäre aber im Amende-
ment des Herrn Forrer nicht enthalten. Dort heisst
es lediglich «rnicht mehr als 50 > dessen, was die
Krankenkasse an Beiträgen von den Mitgliedern ver-
langen muss». Wenn die Krankenkasse gezwungen
ist, ganz abnormal hohe Beiträge zu verlangen,
weil ungünstige Gesundheitsverhältnisse unter ihren
Mitgliedern obwalten, so steigt der Betrag von 50 %
in ungeahnte Proportionen. Man sollte sich damit
begnügen, dass die Gemeinden befugt werden, eine
obligatorische Versicherung einzurichten, an die der
Bund namhafte Beiträge leistet. Dann könnte", wie
das schon Herr Häberlin angedeutet hat, auf dem
Steuerwege, der alle gleich trifft, für die Aufbringung
der nötigen Mittel gesorgt werden Wenn wir aber
nur den Arbeitgeber zu einer gar nicht oder sehr
unsicher limitierten Beitragsleistung heranziehen,
so wird grosse Opposition gewärtigt werden müssen.

Bally : Es ist bis jetzt ein Punkt noch nicht
berücksichtigt worden. Die Krankenversicherung
stützt sich auf die bisherigen Krankenkassen. Diese
stellen alle mehr oder weniger zur Bedingung, dass
ein ärztliches Zeugnis ausgestellt wird, in weichem
der Eintretende als gesund bezeichnet ist. Sobald
nun die Arbeitgeber zu einer Beitragsleistung bis
zu 50 °/o herangezogen werden, so wird diese Be-
dingung jedenfalls eine viel freiere. Die Kranken-/
kassen werden die Arbeiter viel lieber aufnehmen
und werden nicht so strenge Anforderungen an
ihren Gesundheitszustand stellen. Wenn nun ander-
seits keiiie Beschränkung darüber besteht, in wie
viele Krankenkassen ein Arbeiter eintreten kann,
so besteht für den Arbeitgeber ein grosses Risiko,
dass er nicht nur die gesunden Arbeiter, sondern auch
jene, die punkto Gesundheit nicht einwandfrei sind,
durch Beiträge unterstützen muss. Da wird sich
der Arbeitgeber, besonders in den Zeiten, wo ein
gewisser Arbeitsmangel herrscht, zweimal besinnen,
ob er nichtgesunde Arbeiter beschäftigen oder ob
er diese nicht vielmehr ausschliessen will. Wenn
die Arbeiter, die in gesundheitlicher Beziehung nicht
einwandfrei sind, schon bisher den ändern hintan-

gestellt waren, so wird nun das noch schlimmer
werden, denn wenn sie auch in Krankenkassen ein-
treten dürften, so wird ihnen der Verdienst erschwert
sein, weil sich jeder Arbeitgeber fragen muss, ob
er das Risiko laufen will, das darin besteht, dass, wenn
er die Arbeiter behält, die sehr oft aussetzen müssen
und infolgedessen viel Störungen im Geschäftsbetrieb
verursachen, er noch sehr wesentliche Kranken-
unterstützungen zahlen muss. Ich bin sehr ein-
verstanden damit, dass die Frage an die Kommission
zurückgewiesen wird, und ich möchte der Kom-
mission den von mir erörterten Punkt zur nähern
Beurteilung ganz besonders empfehlen.

Heinrich Scherrer: Nachdem vom Standpunkt
der Arbeitgeber aus der Gedanke so lebhaft ver-
treten wird, es solle keine Beitragsgleistung vom
Arbeitgeber gefordert werden, möchte ich auch noch
einige Worte zu diesem Punkte sprechen. Ich stand
in der Kommission auf jener Seite, welche diesen
Arbeitgeberbeitrag beibehalten wollte. Die Frage ist
meines Erinnerns in der Korn issi on mit Stichent-
scheid gelöst worden.

Ich glaube, dass, wenn wir einen solchen Beitrag
einführen wollen, dies durch einen bezüglichen Zusatz
im Gesetz stipuliert werden muss und ich meine, dass
die Ausführungen von Herrn Bundesrat Forrer über
diese Rechtsfrage ganz zutreöend sind. Wenn eine
Bestimmung nicht im Gesetz steht, so kann ein
solcher Beitrag nicht erhoben werden. Auch schon
der Umstand, dass unter den Juristen verschiedene
Auffassungen über diesen Punkt vertreten werden,
spricht dafür, eine bezügliche Bestimmung aufzu-
nehmen. Nun hat man aber vielfach ausgeführt, es
sei nicht tunlich und nicht zulässig, die Arbeitgeber
mit einem Beitrag zu belasten. Damit bin ich aller-
dings nicht einverstanden. Wenn Herr Wild sagte,
ein solcher Beitrag sei deshalb nicht tunlich, weil
ein grosser Teil der Arbeitgeber ebenfalls sich in
bescheidenen Verhältnissen befinde, so mache ich
darauf aufmerksam, dass die Haftpflichtgesetzgebung
den Arbeitern seinerzeit zugemutet bat, einen Bei-
trag bis zu 50 % an die Unfallprämie zu bezahlen.
Man hat den Arbeiter .für befähigt erachtet, dass er
50 > bezahlen könne ; also kann man gewiss auch
dem Arbeitgeber zumuten, dass er ökonomisch be-
fähigt sei, einen gewissen Beitrag an die Kranken-
versicherung zu leisten. Ich glaube also, es liegen
besondere Gründe nicht vor, eine solche Beitrags-
pflicht nicht in das Gesetz^aufzunehmen. Materiell
kann auch gesagt werden, dass in viel höherem
Masse eine Pflicht des Unternehmers, an die obliga-
torische Versicherung beizutragen, vorliegt, als bis-
her eine Pflicht des Arbeiters vorgelegen hat, an
die Prämie für die Haftpflichtversicherung beizu-
tragen, in welcher ja die Nichtbetriebsunfälle nicht
Inbegriffen sind. Bei der Haftpflicht ist bekanntlich
auch das Verschulden ausgeschlossen. Nur die nicht
verschuldeten Betriebsunfälle werden versichert,
und an die Prämien für diese Versicherung bat der
Arbeiter laut Gesetz bis zu 50 % zu bezahlen. Bei
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der Krankenversicherung liegt die Sache ganz anders.
Da bandelt es sich nicht bloss um die sog. Berufs-
und Gewerbekrankheiten. Es gibt bekanntlich nur
ganz wenige Krankheiten, die durch die besonders
bestimmten Gifte erzeugt werden. Neben diesen be-
stimmten Giften gibt es eine ganze Menge anderer
Krankheitsursachen, wie Staub, mangelndes Licht,
Verwendung giftiger Stoffe, die aber nirgends als
solche in einer Verordnung erwähnt sind. In der
Tatsache, dass neben den Eigenschaften, die der
Arbeiter vielleicht mit sich bringt, speziell diese
Einflüsse des Betriebes in vielen Fällen ebenfalls
krank macheuj liegt der Rechtstitel, warum der
Arbeitgeber zweifellos aus bessern Gründen zu
einem Beitrag für die Krankenversicherung heran-
gezogen werden kann,- als bisher der Arbeiter her-
beigezogen worden ist zur Haftpflichtversicherung.

Ich kann die Schwierigkeiten, wie sie von Herrn
Sulzer hervorgehoben worden sind, meinerseits
nicht gelten lassen. Er hat gesagt, man könne in
mehreren Krankenkassen sein, so dass der Arbeit-
geber unter Umständen seine Beiträge auf verschie-
dene Kassen verteilen müsste. Diese Frage ist gelöst
worden in bezug auf den Bundesbeitrag. Der Bundes-
beitrag wird auch nur einer einzigen Kasse geleistet.
In gleicher Weise würde auch der Arbeitgeberbei-
trag nur in eine Kasse geleistet und auch der Bei-
trag von Kanton und Gemeinden würde wohl in die
Betriebskasse geleistet werden müssen. Es handelt
sich übrigens nur um die Schaffung einer Möglich-
keit. Diese Beiträge müssen noch nicht bezahlt wer-
den, wenn Sie den Art. 2 mit dem beantragten Zu-
sätze annehmen, sondern nur dann, wenn ein Kan-
ton oder eine Gemeinde das ganze oder teilweise
Obligalorium der Versicherung durchführt. In gleicher
Weise verhält es sich dann, wenn die in Frage
kommenden Arbeiter mehreren Gemeinden ange-
hören. Es könnte der Fall eintreten, dass der Unter-
nehmer in mehrere Gemeinden Beiträge zu bezahlen
hätte. Aber auch da wird man die Sache so ordnen
können, dass die Arbeiter in dem Betriebe, in
welchem sie beschäftigt sind, ihre Beiträge bezahlen.

Es handelt sich bei der ganzen vorliegenden
Frage keineswegs um die Beibehaltung oder Auf-
hebung eines patriarchalischen Verhältnisses. In der
Natur der Sache selbst liegen ganz wesentliche
Gründe, welche den Arbeitgeberbeitrag rechtfertigen.
Im übrigen bin ich mit der Kommission einver-
standen.

Wild : Mein Herr Vorredner hat damit argumentiert,
man habe seinerzeit auch die Arbeiter bei der Un-
fallversicherung für die Haftpflicht beigezogen. Das
ist richtig. Darüber werden wir ja eben neu legi-
ferieren. Dieser Beitrag des Arbeiters bis zu 50 °/0
soll sozusagen verschwinden und nur noch so
viel betragen als den Nichtbetriebsunfällen entspricht.
Aber bei der Krankenversicherung, die ja sowieso
keine eigentliche, seriös zu nehmende Versicherung,
sondern eine Versorgung im Krankheitsfalle ist, ver-

hält sich die Sache anders. Da wird einfach von
der Krankenkasse eine allgemeine Prämie erhoben,
gleichviel ob der Betrieb • als ein gesunder zu be-
zeichnen ist, frei von giftigen Einflüssen, oder ob
er solchen ausgesetzt ist und damit die Kasse be-
lastet. Damit wird dem Arbeitgeber etwas zugemu-
tet, das ganz und gar ausser dem Bereich seiner
Einwirkung und also auch seiner Verantwortlichkeit
liegt. Das wird ohne Zweifel von Seite der Betrof-
fenen eingewendet werden. Die Frage der Betriebs-
krankheiten ihrerseits, die anderer Natur ist, wird
ja in die Unfallversicherung hineingenommen. Ich er-
innere mich zwar noch deutlich, wie bei Beratung der
alten Gesetze, noch im alten Saal drüben, mit aller
Macht gegen diesen Grundsatz gefochten wurde;
er wurde mit einer Stimme Mehrheit vom National-
rat angenommen, wurde dann vom Ständerat wieder
umgeworfen, weil man nicht zugeben wollte, dass
Betriebskrankheiten in das Unfallgebiet einbezogen
werden. Jetzt ist man doch dazu gekommen, das
anzuerkennen. Damit hat man jene Krankheiten,
über deren Ursprung aus Betrieb keine Zweifel be-
stehen, in die die Haftpflicht ersetzende Unfallver-
sicherung verwiesen.

Präsident : Die Kommission erklärt sich mit der
Rückweisung des Art. 2 zur Prüfung des Antrages
des Herrn Bundesrat Forrer mit dem Amendement
des Herrn Muri einverstanden. Ein Gegenantrag
ist nichtjgestellt und der Artikel somit an die Kom-
mission zurückgewiesen.

Art. 3.

Ilirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Die Abänderungsanträge, die Ihnen zu diesem Artikel
voriiegen, sind nicht materieller Natur. Der Artikel
enthält die genaue Bestimmung über die kantonale
Aufsicht. Es schlägt Ihnen die Kommission vor, die
Redaktion eingangszu ändern und zu sagen : «JederKan-
ton kann seiner Aufsicht alleHülfskassenunterstellen.»

Im weitern ist am Schluss des ersten Alineas gesagt :
« der* privaten Versicherungsunternehmungen» statt
«der Privatunternehmungen im Gebiete des Ver-
sicherungswesens. » Am Schlüsse findet sich ebenfalls
noch eine kleine redaktionelle Aenderung. Ich empfehle
Ihnen diese Aenderungen zur Annahme.

M. Knutschen, rapporteur français de la com-
mission. En ce qui concerne la surveillance cantonale
la commission fait une proposition de rédaction. Au
lieu de « Chaque canton a droit de surveillance sur...»
nous disons: «Chaque canton peut instituer une sur-
veillance . . .»

Angenommen. — (Adopté.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Für die Eedaktiou verantwortlich : Zimmermann. — Druck und Expedition von B. Jent in Bern,
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(Siehe Seite 217 hievor. •— Voir page 217 ci-devant.)

Antrag von Herrn Jïationalrat Zürcher.
10. Juni 1908.

Art. 4 bis. Es werden solche Kassen nicht an-
erkannt, deren Statuten die Schweizerbürger aus-
schliessen oder die Aufnahme von der Zugehörigkeit
zu einer Konfession oder einer politischen Partei ab-
hängig machen.

Art. 12 bis, letzter Absatz. Sireichung.

Proposition de M. le conseiler national Zürcher.
10 juin 1908.

Art, 4 bis. Ne peut être reconnue toute caisse
dont les statuts excluent les citoyens suisses ou sub-
ordonnent l'admission des membres à l'affiliation à
un parti confessionnel ou politique.

Art. 12 bis. Supprimer le dernier alinéa.

Art. 4 und 4bis.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Wir treten nun in die Behandlung desjenigen
Teils, der Vorlage ein, der wohl am allerersten zur
Ausführung gelangen wird: in die Behandlung des
Kapitels über die anerkannten Krankenkassen. Es
ist wohl am Platze, zur Beurteilung der einzelnen
Artikel hier eingangs einen Ausblick zu halten über
den gegenwärtigen Stand des Geschäfts der Kran-
kenkassen im allgmeinen in der Schweiz.

Ich mache darauf aufmerksam, dass nach den
Veröffentlichungen des Industriedepartements die
Zahl der Kassen in der Schweiz gegenwärtig 2006
beträgt. Davon beschäftigen sich 1812 mit der Ver-
sicherung von Krankheit. Die übrigen pflegen die
Versicherung von Tod, Invalidität und sind zum
Teil Altersversicherungen. Im ganzen betragt dio
Zahl der bei den Krankenkassen versicherten Per-
sonen 432,000. Davon sind 334,000 männliche Mit-
glieder, 86,000.weibliche, Kinder unter 15 Jahren
11,600. Diese Zahlen näher betrachtet geben folgen-
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des Resultat. Wenn man annimmt, dass % dieser
Versicherten unselbständig Erwerbende sind, was
sich aus einer wohl als richtig zu bezeichnenden
Beurteilung ergibt, so ist zu sagen, dass 54 % der
im Gesetze von 1899 für das Obligatorium vorge-
sehenen zu Versichernden 600,000 Personen bereits
heute Mitglieder von Krankenkassen sind. Ein wei-
terer Blick auf die Verhältnisse der Krankenkassen
ergibt folgendes. 1903 sind Männerkassen 56%,.
Frauenkassen 4 % und gemischte Kassen 39 %. Die
Entwicklung des Krankenkassenwesens in der
Schweiz zeigt sieb wohl am besten daraus, dass
1890 260,000 Versicherte waren, während wir nun
über 400,000 solcher haben. Die ersten Kranken-
kassen, von denen heute noch 3 besteben, sind
bereits in den Jahren 1500 bis 1599 als Hilfskassen
gegründet worden.

Was die Leistungen anbelangt, so sind als Ein-
nahmen zu verzeichnen : im Jahre 1880 Fr. 18. 38,
im Jahre 1903 Fr. 32 per versichertes Mitglied.
Diese Fr. 32 setzen sich zusammen aus 57 °/o Bei-
trägen und Eintrittsgeldern und zum übrigen Teil
aus Beiträgen, Geschenken, Zinsen und ändern
Einnahmen. Die gegenwärtige Beitragsleistung an
Eintrittsgeldern und an Jahresbeiträgen pro Jahr
macht also nach den Feststellungen des Jahres 1903
rund 18 Fr. per Versicherten aus. Geleistet wurden
auf l Mitglied im Jahre 1880 Fr. 14, im Jahre 1903
Fr. 22. Diese Differenz zwischen Leistung und zwi-
schen Eintrittsgeld und Beitrag erklärt sich natür-
lich nur dadurch, dass, wie ich Ihnen bereits vor-
hin erwähnte, 42 »/o der Einnahmen der Kassen aus
Geschenken und Zinsen von Kapitalien bestehen.

Nun sehen Sie sofort aus diesen Zahlen, welche
Bedeutung das Krankenkassenwesen in der Schweiz
bereits heute hat. Von der Gesamtzahl der Kranken-
kassen sind 535 Kassen Betriebskrankenkassen einer
Fabrik; 840 Kassen erstrecken ihren Wirkungskreis
auf eine Gemeinde; 308 Kassen auf einen Bezirk;
63 Kassen auf einen Kanton; 44 sind Kassen von
Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen und
auf die ganze Schweiz erstreckt sich die Tätigkeit
von 22 Kassen.

Es ist wohl auch interessant zu sehen, wie die
Entwicklung der Hilfskassen vorwärts gegangen ist.
Fabrikkassen bestanden im Jahre 1880 197, 1903
540; der Zuwachs beträgt also 343 ; 1880 für die Ge-
meinden 621, 1903 930, Zuwachs 309; Tätigkeit im
Bezirk 165 im Jahre 1880, 343 im Jahre 1903, Zu-
wachs 178; im Kanton 70 im Jahre 1880, 110 im
Jahre 1903; Eisenbahn- und Dampfschiffunterneh-
mungen im Jahre 1880 22, im Jahre 1903 53 Kassen ;
mit Tätigkeit in der ganzen Schweiz im Jahre 1880
10, im Jahre 1903 30 Kassen, hier eine Vermehrung
von 20 Kassen. Im ganzen also eine Vermehrung
von 1085 auf 2006 oder um 921 Kassen. '

Es gereicht ebensosehr zur Befriedigung, zu
konstatieren, dass namentlich diejenigen Kassen
zugenommen haben, die gemischte Leistungen auf-
zuweisen haben, d. h. diejenigen^ die nicht nur
Krankengeld verabfolgen, sondern bei denen die
Leistung sowohl aus Krankengeld als auch aus Ver-
pflegung besteht. Es ist dies namentlich deshalb
befriedigend, weil ja die Tendenz der Vorlage und
namentlich auch die Tendenz Ihrer Kommission
dahin geht, die Entwicklung derjenigen Kassen zu
fördern, die namentlich Krankenpflege verabfolgen.

Ich will hier nur noch kurz erwähnen, dass im
Jahre 1880 114 Kassen Naturalleistungen verab-
folgten, 1903 74; Geldleistungen im Jahre 1880558,
im Jahre 1903 815; Geld und Naturalleistungen im

.Jahre 1880 212, im • Jahre 1903857; Geld oder
Naturalleistungen je nach Auswahl des Betreffenden
im Jahre 1903 66; im Jahre 1880 bestand noch keine
solche Kasse. Sie sehen also, dass namentlich die-
jenigen Kassen zugenommen haben, die Geld und
Naturalleistungen zusammen geben, indem ihre Zahl
von 212 auf 857 gestiegen ist.

Wenn wir den Stand der Versicherung in ändern
Ländern zum Vergleich heranziehen, so können wir
konstatieren, dass Frankreich auf 100 Einwohner
nur 7 Versicherte hat, Belgien und England je 11,
von den Ländern mit Versicherungszwang Deutsch-
land 18, Oesterreich 10, währenddem das Ergebnis
der Statistik in der Schweiz 13 Mitglieder auf 100
Einwohner aufweist. Wir haben also mit der frei-
willigen Versicherung bereits eine höhere Zahl er-
reicht als Oesterreicb, das den Versicberungszwang
dekretiert bat. Deutschland, das wohl das am
meisten entwickelte Versicherungswesen in der Ar-
beiterversicherung hat, besitzt 22,000 Kassen. Von
59 Millionen Einwohner sind 15 Millionen Lohnar-
beiter und davon sind 11 Millionen Mitglieder solcher
Kassen, was dann den bereits erwähnten Prozent-
satz von 18 "/o ergibt. Die Leistungen, die Deutsch-
land für seine Krankenkassen aufweist, belaufen
sich xper Versicherten im Jahr zusammen (Ar-
beitgeber M. 5. 15, Arbeitnehmer M. 10. 30, also l/»
und */3) auf M. 15.45. Im ersten Augenblick scheint
dies ein etwas hoher Betrag. Er ist wohl im Gegen-
teil als niedrig zu bezeichnen, wenn Sie in Betracht
ziehen, dass in Deutschland nun mit diesem Be-
trage von 15. 45 M. die ganze Krankenversicherung
bestritten werden kann: die ganze Krankenversiche-
rung, 13 Wochen der Betriebsunfälle und auch die
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle für die Dauer
von 26 Wochen. Man bringt es mit einem verbält-
nismässig geringen Betrage zu einem ganz erheb-
lichen Resultate, und es liegt in diesen Mitteilungen
wohl die beste Zuversicht, dass wir mit dem gegen-
wärtig in Aussicht genommenen Bundesbeitrag ganz
befriedigende Resultate erreichen und mit verhält-
nismässig geringen Beiträgen grosse Leistungen zu-
stande bringen werden. Wenn wir annehmen, dass
die Kassen bisher unter verschiedenen Mängeln ge-
litten haben, dass ihnen vielfach eine nähere Kon-
trolle fehlte und der technische Aufbau nicht richtig
war, so ist wohl anzunehmen, dass einerseits in
erster Linie das Einsetzen der Bundasaufsicht, auf
der ändern Seite namentlich auch der Bundesbei-
trag von Fr. 3. 65 wohltätig wirken wird (als Ein-
heit gerechnet, der sich um V* oder um '/a steigert,
je nachdem es sich um Frauen- und Kinderversiche-
rung handelt oder um die Versicherung in Kassen,
die vermehrte Leistungen aufweisen). Der beste
Beweis dafür, dass der gegenwärtige Zustand nicht
befriedigend war, liegt wohl drrin, dass bei aller
Vermehrung, die ich Ihnen mitgeteilt habe, in den
Jahren 1880 bis 1903 31 °/° der vorher bestehenden
Kassen sich aufgelöst haben. Hierin liegt doch
wohl auch ein Beweis dafür, wie dringend not-
wendig es ist, für ein Korrektiv zu sorgen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen trete ich
nun auf den Art. 4 ein. Art. 4 erklärt in erster
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Linie, dass vom Bundesrate diejenigen Hilfskassen
anerkannt werden, welche ausschliesslich oder in
Verbindung mit ändern Versicberungsarten die
Krankenversicherung betreiben and ihren Sitz in
der Schweiz haben (nach Antrag Ihrer Kommission).
Es ist ja wohl selbstverständlich, dass verlaogtjwer-
den muss, dass der Sitz einer anzuerkennenden
Kasse in der Schweiz ist. Ich will hier beifügen,
dass das AI. 2: «DerEntscheid des Bundesrates über
die Anerkennung ist endgiltig», gestrichen worden ist
durch Ihre Kommission, indem sie glaubte, dass
hier nicht der Ort wäre, diese Frage zu entscheiden.
Die Kommission wollte der Entwicklung der Dinge
nicht vorgreifen und wollte namentlich auch hier
die Möglichkeit behalten, dass bei einer Organisa-
tion des Verwaltungsgerichtes der Entscheid unter
Umständen in dessen Kompetenz gestellt werden
könne.

Nun, das zweite Alinea. Ich muss Sie hier bitten,
mir zu gestalten, mich gleichzeitig über den Antrag
des Herrn Zürcher auszusprechen. Der Antrag des
Herrn Zürcher steht mit dem Antrag Ihrer Kommis-
sion in Widerspruch und ich kann nun eicht wohl
den Antrag Ihrer Kommission hier erörtern und be-
gründen, ohne gleichzeitig bezug zu nehmen auf
denjenigen des Herrn Zürcher, trotzdem wir ja
gerne abwarten wollen, was Herr Zürcher hier zur
Begründung seines Antrages anbringt. Der Rat wird
seinen Eintscheid erst fällen, nachdem er die beid-
seitige Begründung angehört hat.

Ihre Kommission schlägt Ihnen voi, hier ein
Alinea einzufügen: «Die Anerkennung richtet sich
ausschließlich nach den Bedingungen der nachfol-
genden Artikel. Sie darf namentlich einer Kasse
wegen ihres politischen, beruflichen oder religiösen
Charakters nicht verweigert werden. s> Es ist ja wohl
selbstverständlich, dass für die Anerkennung vor
allem die grundbgenden Bestimmungen der Ver-
sicherung für die Krankenkasse massgebend sein
sollen, namentlich soll massgebend sein, dass die
Versicherung der Zweck der Kasse ist und dass
keine weiteren Nebenzwecke verfolgt werden. Um
was für Kassen handelt es sich, für die hier die
Ausnahme gemacht wurde? Es handelt sich hier
nicht um Kassen, die als solche errichtet wurden,
es handelt sich zum weitaus grössten Teile um
bereits bestehende Kassen, die Verbänden angehören,
welche diese Kasse als einen Teil ihrer Organisa-
tion betreiben. Ihrer Kommission sind von verschie-
denen Seiten Eingaben eingereicht worden aus
Kreisen, die mehr die konfessionelle Seite im Auge
haben, aus Kreisen, die mehr die berufliche Seite der
Kassa berücksichtigen. Alle diese wollten beruhigt
sein darüber, dass die Anerkennung nicht etwa ver-
sagt werden könne, weil eine solche Kasse nur
Mitglieder einer bestimmten politischen, beruflichen
oder religiösen Richtung aufnimmt.

Nun ist ohne weiteres zu sagen, dass es nicht
das Gebiet dieser speziellen Kassen mit ihrer Ab-
schrankung ist, auf dem wir die Ausdehnung des
Krankenkassenwesens fördern wollen. Wir wünschen
vielmehr die allgemeine Krankenkasse, die jedem
offen steht, der die bezüglichen versicherungstech-
nischen Bedingungen erfüllt. Auf diesem Gebiet
wollen wir arbeiten und dafür wollen wir nament-
lich auch die spätere Entwicklung vorbereiten. Es
bestehen Kassen katholischer, protestantischer Ver-

eine, Hilfskassen, die Vereinen politischer Richtung
angehören. Es besteht namentlich auch eine Reihe
von Krankenkassen, die beruflichen Verbänden zu-
gebören. Sollen wir nun diesen samt und sonders
die Anerkennung versagen? Ich glaube, wir würden
auf dem Boden der Krankenversicherung ungleiches
Recht schaSen. Wenn wir ihnen aber die Anerken-
nung nicht versagen, so müssen wir doch im Ge-
setze Bedingungen aufnehmen, die eher auf die
Entwicklung der ändern Kassen hinarbeiten. Und
dies hat Ihre Kommission getan beim Art ikel der
Freizügigkeit.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass es für die
Entwicklung des Krankenkassenwesens nicht be-
sonders ^vorteilhaft ist, wenn derjenige, der aus
einer Kasse austritt, an a*ndern Orten verschlossene
Türen findet, wenn er deswegen zurückgewiesen
wird, weil er nicht der betreSenden Religion, der
betreffenden Konfession, der betreffenden Partei an-
gehört. Wir glauben das korrigiert zu haben irn
Artikel der Freizügigkeit, und zwar in dem Sinne,
dass wir die Freizügigkeit für diese Kassen be-
schränken und erklären, die Freizügigkeit kann den
Mitgliedern dieser Kassen nur gewährt werden,
wenn sie in Kassen übertreten, die dia gleichen
Bestimmungen enthalten. Es wird also beispiels-
weise eine allgemeine Kraßkenkasse einer Gemeinde
oder eines Bezirkes nicht genötigt sein, die Wohl-
tat der Freizügigkeit einem Mitglied zu öffnen und
anzubieten, das früher einer Kasse angehörte, die
selbst ihre Tore nur denjenigen auftut, die mit
bezug auf ihre Konfession, ihren Beruf oder ihre
politische Richtung ihrer Richtung entspricht. Wir
glauben dadurch Fürsorge getroffen zu haben, dass
die Entwicklung sich vor allem aus auf dem Gebiete
der ändern Kassen machen wird.

Wir sehlagen Ihnen in unserem Antrage weiter
vor, zu sagen, dass, wenn ein Mitglied, das früher
einer ändern allgemeinen Kasse angehört hat und
dann sagen wir einer konfessionellen Kasse, die
Zeit seiner Mitgliedschaft in der Weise verrechnet
wird, dass der Unterbruch von drei Monaten erst
nach seinem Austritt zu laufen beginnt, dass ihm
also, wenn er wieder in eine andere Kasse eintreten
will, der Eintritt noch nach drei Monaten gestattet
wird. Wir glauben dadurch eine bedeutende Für-
sorge getroffen zu haben, dass die Hauptentwick-
lung des Krankenkassenwesens sich auf dem Gebiet
der allgemeinen Krankenkassen vollziehen wird.

Nun musste sich noch das Bedenken dagegen
erheben, dass, wenn ein Mitglied aus einer allge-
meinen Kasse oder aus einer Betriebskrankenkasse
austräte, an einen Ort käme, wo nur Kassen be-
stehen, die von vorneherein die Bedingungen der
Konfession, der politischen Richtung aufstellen, und
es nirgends Eintritt finden sollte, es unter Umstän-
den, wenn nicht anders vorgesorgt würde, genötigt
wäre, falls es unbedingt in die Krankenkasse ein-
treten wollte, Konfession oder politische Gesinnung
zu wechseln. Ihre Kommission schlägt Ihnen in den
Bestimmungen über die Freizügigkeit vor, dass ein
solches Mitglied bei der alten Krankenkasse noch
während drei Jahren behalten werden soll. Wir ha-
ben auch mit bezug auf die bisherige Mitglieddauer
keine bestimmte Zeit in Aussicht genommen. Mit
der einfachen Bestimmung, dass noch während drei
Jahren das Mitglied das Recht haben soll, Mitglied
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seiner bisherigen Kasse zu bleiben, glauben wir ihm
Freiheit in der Wahl der Kasse zu geben, weil doch
unbedingt anzunehmen ist, dass es innert dieser
drei Jahre Aufnahme in einer ändern Kasse finden
wird, die ihre Tätigkeit sei es über den ganzen
Kanton, sei es über einzelne Gebiete der Schweiz
ausdehnt und wo die Aufnahme dem Suchenden
unter allen Umständen gestattet wird.

Nun schlägt Herr Zürcher vor, dass das Gegen-
teil festgelegt werde, dass Kassen nicht anerkannt
werden, deren Statuten Schweizerbürger ausscblies-
sen (dieser Teil ist aus dem Entwurf genommen
und steht auch in den Anträgen Ihrer Kommission)
oder die Aufnahme von der Zugehörigkeit zu einer
Konfession oder einer politischen Partei abhängig
machen.

Nun mache ich vor allem darauf aufmerksam,
dass es wohl etwas eigentümlich ist für die Auf-
sichtsbehörde, wenn sie hierüber noch Erhebungen
anstellen soll, ob in der betreSenden Kasse die Auf-
nahme ohne weiteres stattfindet oder ob andere
Gesichtspunkte massgebend sind. Wir halten dafür,
es ist viel.besser, wenn die Kasse anerkannt wird
als eine solche, von der man von vorneherein weiss,
dass sie ihre Aufnahme von der Konfession, von
der politischen Gesinnung abhängig macht, als dass
man über die Einschränkung der Aufnahme nicht
orientiert ist. Der Bundesrat soll vor allem prüfen,
ob die Krankenkasse als Hauptzweck die Kranken-
versicherung pflegt, dass nicht Nebenzwecke damit
verbunden sind und dass derjenige Kreis des Ver-
bandes, der sich mit der Versicherung beschäftigt,
sich vor allem auf diese verlegt. Ihre Kommission
hat ihren Antrag gestellt infolge von Befürchtungen,
die in den Eingaben enthalten sind und die ihr
mündlich ausgesprochen wurden. Wir hielten es für
die Hauptpflicht dieses Gesetzes, das Krankenkassen-
wesen und die Krankenpflege zu fördern und wir
glaubten, so diese Bedenken aus dem Wege zu
räumen, immerhin aber mit den Einschränkungen,
die ich Ihnen bereits ausgeführt habe.

Nun ist bereits gestern erklärt worden, dass der
Antrag Zürcher Bedenken erregt habe. Ich will
offen gestehen, dass ich sehr bedaure, wenn hier
bei irgend einem Antrag sich Stimmen erheben und
erklären: Wenn dieser Antrag angenommen wird,
so stimme ich nicht für das Gesetz. Wir müssen
zuerst hören, was über den Antrag gesagt wird.
Allein ich möchte Sie doch bitten, beim Standpunkt
der Kommission zu bleiben.

Die Befürchtungen sind nicht begründet, die
dahin gehen, dass nun die Entwicklung des Kran-
kenkassenwesens sich hauptsächlich dort machen
werde, wo die Krankenkasse in dem Dienst einer
Konfession oder einer politischen Partei stehe. Wir
haben, wie ich ausgeführt habe, Fürsorge getroffen,
dass die Entwicklung auf dem allgemeinen Boden
weitere Bahn finde und ich glaube, es ist das, was
wir hier vor allem tun sollen. Wir sollen die Be-
fürchtungen, die etwa noch bestehen, zerstreuen
und ich bitte Sie, sich dem Antrag der Kommission,
welche hier einstimmig ist, anzuscbliessen,

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Gomme nous l'avons exposé dans le rap-
port général, le principe de l'obligation est écarté
dans l'assurance-maladie. Il ne peut donc plus être
question de caisse publique. La Confédération en-
courage l'assurance et cela essentiellement par des
subventions. Qui doit toucher la subvention? Ces
sont les caisses reconnues. C'est, Messieurs, le
Conseil fédéral qui procède à la reconnaissance des
caisses. La loi détermine les conditions de recon-
naissance. Elles sont larges; c'est d'abord le siège
de la société en Suisse; la caisse ne doit pas ex-
clure le citoyen suisse. Elle doit également pro-
clamer l'égalité, c'est à dire assurer aux mêmes
conditions les personnes de l'un et de J'autre sexe,
enfin veiller à ce que les caisses donnent toute sé-
curité aux membres assurés. Ces conditions font
l'objet de divers articles spéciaux.

A l'art. 4, le projet de loi se borne à poser le
principe que le Conseil fédéral reconnaît les caisses
de secours qui pratiquent l'assurance contro les
maladies, seules ou en combinaison avec d'auJres
branches d'assurance et qui ont leur siège en
Suisse. La reconnaissance d'âne caisse d'assurance
maladie ne peut êlre subordonnée à aucun autre
motif de refus. C'est cette idée, c'est cette pensée
qui est exprimée longuement dans le message du
Conseil fédéral. Mais diverses pétitions émanant de
sociétés ont été adressées à la commission. Ces
pétitions réclament qu'on insère à l'art. 4 une
garantie en faveur des sociétés ou des caisses qui
auraient un caractère plus ou moins politique, pro-
fessionnel ou confessionnel. Des inquiétudes ont
surgi à. la suite du recours des associations ouvrières,
sur les cours de ménage, les cours de cuisine. Il
nous semblait que le texte de la loi ainsi que les
raisons exposées dans le message du Conseil fédéral
auraient pu donaer toute satisfaction. Mais les in-
téressés ont insisté vivement, et comme la proposi-
tion de la commission correspond à l'esprit de la
loi, ainsi qu'à la manière de voir du Conseil fédé-
ral, la commission n'a fait aucune difficulté d'in-
sérer cette garantie à l'art. 4. Nous mentionnons ce
qui suit: «La reconnaissance dépend exclusive-
ment des conditions statuées aux articles ci-après,
elle ne peut notamment être refusée à une caisse
en raison de son caractère politique, professionnel
ou confessionnel » Au moyen de cette disposition,
toute garantie est donnée aux sociétés qui voyaient
quelque danger dans l'absence de disposition de ce
genre. D'autre part, au regard de cette garantie nous
n'avons pas donné suite au postulat que formulaient
certaines sociétés, c'est à dire que nous n'avons
pas réservé le recours contre les décisions du Con-
seil lèderai sur la reconnaissance des caisses da
secours. D'après notre organisation politique ac-
tuelle, ce recours ne pouvait évidemment être porté
qu'à la connaissance de l'assemblée fédérale. Mais
la reconnaissance de caisses semblables est plutô
un acte d'administration qui semble échapper à la
connaissance des conseils. D'autre part nous savons
qu'il est en ce moment question de créer une cour
de conflits administratifs. Il est bien vrai que la
création de cette cour n'est pas reçue partout avec
beaucoup d'enthousiasme, un conseiller fédéral l'a
déclaré dernièrement au Conseil des états, mais
c'est là une idée qui germe et qui fera son chemin
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et contre laquelle il ne serait plus possible de
résister. Eh bien, lorsque la loi sur la cour des
conflits administratifs sera mise en discussion, nous
verrons, si les circonstances le commmandent, si
nous voulons attribuer à cette cour la connaissance
des recours contre les décisions du Conseil fédéral
relatives à la reconnaissance des caisses de secours.
La reconnaissance des caisses de secours par le
Conseil fédéral engendrera pour lui une grosse
besogne et beaucoup de travail. Il existe, dit-on, plus
de 2000 caisses de secours en Suisse. Evidemment,
jusqu'à ce que toutes ces caisses aient été examinées,
le Conseil fédéral aura à liquider bien des questions.

Voilà les principales dispositions de l'art. 4.
Messieurs, je dois vous dire que ce n'est que hier,
depuis le moment où l'on a distribué la proposi-
tion de M. Zürcher que j'ai compris les inquiétudes
qui s'étaient fait jour dans les sociétés politiques et
dans les associations ouvrières confessionnelles. La
proposition de M. Zürcher vient anéantir absolu-
ment la portée de la disposition que nous proposons
d'insérer à l'art. 4 du projet de loi. Elle va plus
loin. Non seulement M. Zürcher n'entend pas que
cette garantie soit accordée, mais d'après le texte
de sa proposition, ne peut être reconnue une caisse
dont les statuts subordonnent l'admission des
membres à l'affiliation à un parti confessionnel ou
politique. Cette proposition n'est point fondée et ne
saurait se justifier. En réalité le but de l'assurance
est de venir en aide à celui qui tombe malade en
lui donnant les soins médicaux, en lui fournissant
les médicaments et en lui assurant une indemnité
de chômage. Voilà l'idée, voilà la pensée que nous
poursuivons en légiférant sur .l'assurance contre la
maladie. Eh bien, que l'assuré se rattache à une
caisse ayant un caractère politique ou ayant un
caractère confessionnel, le sort et la situation de
cet assuré doivent faire l'objet d'une égale sollici-
tude de la part des autorités fédérales. Nous nous
demandons pourquoi, et en réalité, quels peuvent
être les avantages à diviser, à scinder les caisses et
par le fait même, à grouper les assurés, en classes
diSérentes. Cette manière de faire est contraire au
grand principe d'égalité inscrit dans notre constitu-
tion. Tous nos efforts doivent tendre à soulager le
malheur, à venir en aide à tous ceux qui en ont
besoin. Si ce but est atteint, n'avons-nous pas satis-
fait au voeu de la constitution ? Il y a lieu de
craindre que le centime fédéral qui sera versé aux
caisses n'arrive pas à destination. L'organisation
de ces caisses, les comptes de calles-ci, la surveil-
lance, tout cela doit être soumis au Conseil fédéral.
Si lui-même n'exerce pas cette activité, il la fera
par l'entremise de ses fonctionnaires. Il y a, en
Suisse, 2000 caisses de secours. Ces caisses sont
extrêmement variées. Les unes sont attachées à un
établissement industriel, il y a des caisses profes-
sionnelles, il y en a d'autres qui se rattachent plus
particulièrement à un parti politique ou à des confes-
sions. La proposition de M Zürcher vient d'emblée
supprimer une grande partie de ces caisses de se-
cours. Sa proposition ne peut évidemment pas
cadrer avec le système qui est à la base de notre
projet de loi. Pour être conséquent, me seçable-t-il,
il devrait proposer purement et simplement l'ins-
titution d'une caisse publique, c'est-à-dire revenir à
l'idée émise de la présentation du premier projet

d'assurance. Cette proposition ne saurait absolu-
ment pas cadrer avec le système qui est à la base
de notre projet de loi. Et, Messieurs, quel travail
allez-vous donner au Conseil fédéral? Si la proposi-
tion de M. Zürcher est adoptée, il faudra que le
Conseil fédéral l'applique dans toute son étendue.
Eh bien, il ne suffira pas toujours de constater que
les statuts de ces caisses renferment une disposition
quelconque, mais certainement, il faudra voir si
sous tel ou tel article, sous telle ou telle disposition
nous ne trouvons pas une association se rattachant
à un parti politique ou à un parti confessionnel.
La proposition de M. Zürcher va évidemment troubler
l'oeuvre de conciliation, l'oeuvre d'accord et d'en-
tente que nous croyions pouvoir mener à chef. Elle
est absolument contraire à l'art. 34 bis de la cons-
titution qui veut que l'on tienne compte des caisses
existantes. Quelles qu'elles, nous devons les respecter.
Pour justifisr la proposition Zürcher, on dit : Voyez le
canton du Valais, c'est un canton conservateur catho-
lique. Si vous maintenez les dispositions du projet,
comment un confédéré, un protestant qui viendrait à
s'établir dans cette contrée, comment pourrait-il parti-
ciper au bénéfice d'une caisse de secours qui sera
confessionnelle? Et d'abord ce cas sera bien rare
et ce prétendu refus ne se produira et ne pourra se
produire qu'exceptionnellement II y a en Valais de
nombreuses caisses de secours établies, soit dans
la Vallée du Rhône, soit dans les chefs-lieux des dis-
tricts de montagne. Jamais on n'a ouï dire que
l'on ait refusé l'accès de ces sociétés de secours à
un confédéré. Et il y a plus. Pour atténuer dans
une certaine mesure la difficulté de voir un confédéré
trouver une caisse fermée dans le pays où il s'établit,
la commission propose un article que nous insérons
au chapitre du libre passage. Cet article est ainsi
conçu : «Les membres qui, en quittant leur caisse
ne trouveraient accueil auprès d'aucune autre caisse
maladie reconnue, peuvent rester membres de la
prämiere pendant trois ans au plus, toutefois, ils
cessent de participer aux avantages accordés par la
caisse en dehors du subside fédéral. » Par cette pro-
position nous allons au devant de toutes les objec-
tions de M. le professeur Zürcher. Ainsi, celui qui
ne pourra pas trouver accès auprès d'une caisse,
pécétrer dans une caisse fermée à raison de son
caractère politique ou confessionnel, pourra rester
attaché à sa première caisse et cela pendant trois
ans au moins. De cette façon, n'est-il pas donné
satisfaction à tous les intérêts? Ne nous effrayons
pas trop sur ce point. Vous avez pu voir, par le
rapport de M. Laur, quelle est la situation et quelle
sera la situation future des caisses dans les cantons
de montagne. Bien peu de communes des Alpes
pourront constituer des caisses d'assurances. Dès
lors, le cas que l'on montre comme étant si dif-
ficile, se rencontrera bien rarement. Mais par contre,
si vous voulez venir en aide à ce confédéré, donnez
la main à la disposition de l'art. 20.

A l'art. 20, nous proposons que le Conseil fédé-
ral ou que la Confédération subventionne les ins-
titutions créées dans certaines régions, institutions
constitutives qui tendent à donner les soins médicaux
aux malades. Tout le monde en profitera. Si nous
pouvons atteindre ce but, nous donnerons satisfaction
non seulement aux populations de ces vallées, mais
encore à tous les confédérés. Pouvons-nous exclure du
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bénéfice du subside fédéral les caisses qui se rat-
tachent à un parti politique ou qui ont un caractère
confessionnel'.' Non, cela n'est pas possible. Les privi-
lèges sont supprimés, l'égalité est proclamée par notre
charte constitutionnelle. Dès lors, si des citoyens s'oc-
cupent de la vie publique, de la politique, pourquoi les
dépouiller du bénéfice que nous voulons enregistrer
pour tous les Suisses. Du reste, dans une république,
la politique n'est pas une nécessité. Elle est un
signe de vitalité de la démocratie. Pouvez-vous
exclure également les caisses qui auront un carac-
tère confessionnel ? Nous ne le pensons pas Sur
quelle base et comment justifier la situation que
vous ferez à ces caisses à l'égard de notre droit
public? Pour ne prendre que les caisses catholiques,les
adhérents à ces caisses ne font-ils pas tous leurs
efforts pour contribuer à la prospérité du pays. Et les
catholiques ne sont-ils pas heureux devoir concourir
à l'administration un de leurs représentants? Userait
donc d'une souveraine injustice d'exclure les nom-
breuses caisses qui revêtent un caractère politique ou
confessionnel. Ce subside, les assurés de toutes les
caisses n'y ont-ils pas le même droit? Ces ouvriers,
ces assurés, ces .citoyens ne contribuent-ils pas tous
aux recettes de nos douanes ? Il est donc de toute
justice que ces citoyens puissent bénéficier de l'ins-
titution fédérale à l'égard de tous leurs autres con-
citoyens. C'est pourquoi nous prions l'assemblée de
bien vouloir accepter les propositions de la com-
mission. En les admettant vous calmerez des
situations inquiètes, vous ferez participer dans une
mesure de juste égalité tous les assurés, quelle
que soit leur opinion politique et religieuse, aux
bienfaits de l'assurance et partant aux avantages
financiers de la Confédération. Enfin eu admettant
les propositions de la commission, votre oeuvre ne
pourra que grandir aux yeux du peuple suisse.

Zürcher: Es bedarf wohl nicht der üblichen
Einleitung von Voten, dass man um Aufmerksam-
keit und ein geneigtes Gehör bittat; denn nach-
dem gestern der Herr Kollege Eggspühler mit lautem
Posaunenschall die Wichtigkeit und Verderblichkeit
meines Antrages verkündet hat, werden Sie wohl
gespannt darauf sein, was darunter zu verstehen
sei. Es ist allerdings fatal für meinen Antrag, dass
auch die Kommission schon dazu Stellung genommen
hat. Allein ich musste mich darauf gefasst machen,
dass, nachdem Herr Eggspühler namens seiner Frak-
tion — ich weiss nicht wie es bei ihnen einge-
richtet ist, dass einer einfach aufsteht und für die
Fraktion eine Erklärung abgibt — mich durchschaut
und alle Falten meines Antrages begriffen hat, auch
die Kommission, bevor sie die Begründung meines
Antrages gehört hat, wissen musste, was dahinter
steckt und wissen musste, wie verderblich und
schädlich derselbe sei.

Dazu kommt noch, dass ich nun genötigt werde,
meinen Antrag zu Art. 4 zu bringen, während mein
Antrag ausdrücklich zu Art. 4 bis lautet. Damit ist
ausgedrückt, dass die Garantie für Kassen mit reli-
giösem und konfessionellem Charakter an und für

sich nicht beseitigt werden soll, und dass diese Kassen
nicht deswegen, weil sie einen solchen Charakter
tragen, von der Bundessubvention ausgeschlossen
sein sollen, sondern ich wollte sagen, sie mögen
einen Charakter haben, welchen sie wollen, sie
sollen nur da, wo es notwendig ist, auch jemand,
der ausserbalb ihres Gedankenkreises steht, zur
Versicherung zulassen. Ich werde diesen Gedanken
noch näher ausführen und zeigen, wie beides
nebeneinander bestehen kann, /die Garantie von
Art. 4 und das, was ich haben will im Art 4 bis,
und ich bitte die Herren, die mich schon durch-
schaut haben und die vorher wussten, was das alles
zu bedeuten hat, und die heute gezeigt haben, dass sie
mich missverstanden haben, nun ihren Leuten zu
sagen, es war anders gemeint und nicht so, wie
wir gestern angenommen und gesagt haben.

Ich schlissse an an den Art. 4 bis; und ich
möchte Ihnen nun gerne zeigen, wie ich zu meinem
Gedankengang gekommen bin dadurch, dass ich
entwickle, wie ich mir den bisherigen Art. 4 bis
der Kommission erkläre. Die Kommission hat es
für notwendig gefunden, in Art. 4 bis zu sagen,
dass Krankenkassen, welche Schweizerbürger als
solche vom Beitritt ausschliessen, von der Aner-
kennung und von der Bundesunterstützung ausge-
schlossen seien. Es kann also eine deutsche Kolonie
in Zürich oder die französiche Kolonie in Genf eine
solche Krankenkasse halten, oder es kann eine
italienische Kolonie in Lugano eine solche Kasse
gründen. Wir wünschen und hoffen, dass dies ge-
schieht, denn das ist ein Akt der Armenpflege. Wir
sind ganz damit einverstanden, dass jede Kolonie
in dieser Weise Obsorge für ihre Angehörigen selber
übernehme; nur soll sie vorkommenden Falls, wenn
ein Schweizerbürger, sei es gedrungen durch be-
sondere Verhältnisse, sei es, weil es ihm sonst passt,
sich ihrer Kasse anschiiessen will, ihm den Beitritt ge-
statten. Es hat beispielsweise ein Schweizerbürger
eine Frau aus Deutschland und er schliesst sich
nun der deutschen Kasse an, weil er sowieso für diese
Beiträge zahlen muss. Ein solcher Ausschluss soll
nun verboten sein. Sie haben also hier das Beispiel,
dass im Grundsatz solche ausländische Kassen oder
solche Kassen mit vorwiegend ausländischem Cha-
rakter anerkannt werden, wenn sie nur nicht zum
vorneherein Schweizerbürger von der Teilnahme
ausschliessen.

Warum hat man nun solche Bestimmungen auf-
gestellt? Jedes Krankenversicherungsgesetz muss,
wenn es irgendwie wirksam sein soll, hauptsächlich
drei Zielpunkte haben : Einmal dass jedermann, der
sich versichern will, Gelegenheit finde, sich zu
versichern. Das müssen wir im Auge behalten,
wenn wir auch das Obligatorium nicht aufstellen
können. Es muss ferner dafür gesorgt werden, dass
die Leute möglichst bei der gleichen Kasse bleiben
können, damit diejenigen Kassen, welche die Bei-
träge des jungen und starken Menschen bezogen
haben, auch für ihn sorgen müssen in den alten
Tagen mit ihren zahlreichen Erkrankungsfällen.
Sodann muss Freizügigkeit unter den Kassen sein.
Sie ist das notwendige Korrelat der Nieder-
lassungsfreiheit in der Schweiz. Es handelt sich
hier nicht um die Gleichheit der Bürger vor dem
Gesetze. Ich habe versucht, den Ausführungen des
französischen Referenten zu folgen, aber da bin ich.
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ganz unklar geblieben, warum es sich um eine
Frage der Rechtsgleichheit handeln solle? Es handelt
sich um eine Frage der Niederlassungsfreiheit und
der Freizügigkeit. Nach dem früheren Entwürfe
musste die Kreiskasse den Mann, der in keiner
Kasse mehr Aufnahme finden kann, aufnehmen. Es
bedurfte also in dem früheren Gesetze auch gar
keiner weiteren Bestimmung mehr und ob eine Kasse
diesen oder jenen Charakter habe, ob sie auslän-
dischen oder religiösen oder gewerkschaftlichen
Charakter habe, war gleichgültig, weil die Freizü-
gigkeit und die Aufnahme und das Verbleiben in
der Versicherung gesichert war durch diese öffent-
lichen Kassen. Nun ist die Sache anders geworden.
Nun muss man mit künstlichen Mitteln und auf
Umwegen das zu erreichen trachten, was man da-
mals mit einfachen Grundsätzen erreicht hat.

Nun sage ich, in ähnlicher Weise wie man zwar
die Fremdenkassen durchaus anerkennt, auch wenn
sie in erster Linie für Ausländer bestimmt sind,
wir ihnen aber vorschreiben, dass sie Schweizer-
bürger aufnehmen müssen, im übrigen aber durchaus
frei sind, verhält es sich mit den religiösen Kassen.
Weder die Kasse des heiligen Antonius, noch irgend
eine andere Kasse soll aufgehoben werden, sondern
es soll ihnen einfach die Beschränkung auferlegt
werden, die wir den Fremdenkassen auferlegen. Ist
das eine Notwendigkeit? Wenn ich nicht gefühlt
hätte, dass eine Notwendigkeit vorliegt, so hätte
ich mich gehütet, etwas in die Diskussion hinein-
zubringen, was nur von ferne einem Versuche, in
Parteipolitik oder konfessioneller Politik zu machen,
gleichsieht. Aber ich glaube, es ist notwendig. Wenn
der Ausschluss von Einzelnen, welche die Versiche-
rung dieser Kassen mit religiösem, gewerkschaft-,
liebem und konfessionellem Charakter nachsuchen,
gestattet wird, so zeigen sich eben nach allen drei
Richtungen Uebelstände. Wir haben Gegenden in
der Schweiz, welche noch durchaus durchtränkt
sind von einer einheitlichen Konfession, und nun
ist eben das Fatale, dass. diese Konfessionen ihre
konfessionellen Vereine und Kassen nicht nur in
der Diaspora gründen, wo es einen Sinn und Zweck
hat, die Leute zusammenzuhalten in ihrem Glauben
und ihren väterlichen Traditionen, sondern das
Prinzip wird in der Heimat angewendet und es
kann vorkommen, dass jemand in diese Gegend
kommt mit der Familie, um zu arbeiten, und sich
irgendwie niederlässt, wo er weit und breit keine
Krankenkassen findet, die ihn aufnehmen. Man wird
nun sagen, wir gründen Organisationen, die über
Gemeinden oder Kantone hinausgehen, wir bilden
eine Niedergelassenen-, eine Schamauchenkranken-
kasse, welche diese ausgeschlossenen Elemente auf-
nimmt. Dann verstossen wir gegen das andere Prinzip,
das wir hochgehalten haben, nämlich das Prinzip der
Territorialität, der Oertlichkeit der Krankenkassen.
Darauf baut die Solidität, dass noch einer'den ändern
überwachen kann und daher müssen wir vom Zweck-
mässigkeitsstandpunkt aus verlangen, dass das
Krankenversicherungswesen möglichst territorial
organisiert werde. Aber der Mann ist an seinem
Wohnorte ausgeschlossen, niemand nimmt ihn auf.
Ist das nun das Prinizp der Duldsamkeit, und das
Prinzip der Unduldsamkeit soll das sein, wenn wir
für den armen Mann bei einer konfessionell gefärbten
Krankenkasse Eintritt verlangen? Es kann dieselbe

Schwierigkeit vorkommen, dass an einem indu-
striellen Zentrum nur Krankenkassen der organi-
sierten Arbeiter bestehen und nun kommen ein paar
arme gelbe Arbeiter, welche dann keines Aufnahme
finden. Man wird sagen, sie sollen sich an die Organi-
sation anschliessen, und bei den konfessionellen
Kassen wird man sagen, sie sollen sich an die ändern
anschliessen in ihrer Ueberzeugung. Aber das geht
gegen die Bundesverfassung, gegen die Glaubens-
und Gewissensfreiheit, wenn man auf dem Wege
des Ausschlusses Propaganda machen will für ein
gewisses Bekenntnis oder eine Partei und umgekehrt.
Sobald ein Mensch zu einer ändern Anschauung
kommt, ist seines Bleibens nicht mehr, dann wird
er aus dem Vereine ausgeschlossen. Nun kann es
aber vorkommen, dass Familienverhältnisse, dies
und jenes einen Menschen bewegen, sogar die Kon-
fession zu ändern. Und auch das steht unter der
Garantie der Bundesverfassung.

Und nun die Freizügigkeit. Ich bitte Sie, Art. 6
der bundesrätlichen Vorlage und Art. 12bis der
Vorlage der Kommission vorzunehmen und da sehen
Sie, was diese Ausschliesslichkeit der Konfessionen
und Gewerkschaften zur Folge hat. Die Mitglieder
einer solchen Krankenkasse werden von der Frei-
zügigkeit ausgeschlossen. Keine Kasse ist nach
dieser Vorlage verpflichtet, jemand aufzunehmen,
der in einer solchen engherzigen und beschränkten
Kasse gewesen ist. Wollen Sie nun in der Weise
für Ihre Leute sorgen, wollen Sie wirklich Ihre
Leute, die den konfessionellen und gewerkschaft-
lichen Kassen angehörten, von der Freizügigkeit
ausgeschlossen wissen? Ich glaube allerdings, ich
mache Ihnen damit nicht bange ; denn Sie werden
sagen : wir haben auch in der Diaspora da und dort
solche Kassen und es ist recht, wenn die jungen
Leute dort bleiben. Das wird für einige Orte zu-
treffen. Dann werden Sie auch sagen, diese Aus-
schliessung ist nicht so gefährlich, denn andere
Leute sind nicht so engherzig wie wir und werden,
wenn sie auch das Recht /uni Ausschlüsse haben,
unsere Leute doch aufnehmen. Deshalb bat diese
Bestimmung für uns keinen Schrecken und keine
Bedeutung. Aber immerhin kann man grundsätzlich
sagen^hier opfern Sie mit Ihrer Ausschliesslichkeit
Ihre eigenen Leute. .

Für die ändern, und für die liegt es mir selbst-
verständlich am nächsten zu sorgen, hätten wir die
Bestimmung, dass, wenn sie früher einer Kasse
angehörten, welche die Freizügigkeit genies'st, und
nachher in eine solche enge Kasse gekommen sind,
welche die Freizügigkeit nicht geniesst, sie die
Freizügigkeit neuerdings in Ansprnch nehmen
können, wenn sie wegziehen. Aber wenn sie in-
zwischen nicht in einer solchen Kasse Aufnahme
fanden, waren sie versicherungslos. Es ist nicht
ei mal ein sehr langer Zeitraum gegeben, innert
welchem die Freizügigkeit aus einer frühern in eine
spätere Kasse geltend gemacht werden kann.

Nun bringt die Kommission einen neuen Vor-
schlag: Die bisherigen Kassen sollen denjenigen,
welcher "in ein Gebiet hinausgeht, wo wegen der
Engherzigkeit der Kassen von Freizügigkeit keine
Rede ist, als Mitglieder beibehalten. Damit ist das
Prinzip der Territorialität der Kassen aufgegeben.
Es bringt aber nur Mühseligkeit für diese Kassen
und die Kosten der Ausschliesslichkeit müssen die-
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jenigen Kassen tragen, welche im freien Geiste ge-
leitet sind und welche jeden Schweizerbürger, der
gewisse Erfordernisse der Gesundheit usw. erfüllt,
aufnehmen. D,as ist viel verlangt, wenn man die
Kosten der Engherzigkeit auf die Schullern derer
abwälzen will, die freier denken.

Nun werden Sie sehen, was der Sinn meines
Vorschlages ist. Es ist möglich, dass es an der Re-
daktion gemangelt bat. Es soll nach meinem Antrage
jede Kasse zugelassen und anerkannt werden können
und der Bundesrat soll über den beruflichen, poli-
tischen oder religiösen Charakter keine Unter-
suchungen anstellen müssen. Es ist heutzutage
schwer, bei den einzelnen Menschen den Charakter
zu erkennen, und es gibt sehr viele, welche ohne
solchen herumlaufen; wie viel schwieriger wird es
sein, bei einer Kasse den Charakter zu erkennen !
Davon wollen wir den Bundesrat entbinden. Er soll
nicht dem Charakter nachsehen, sondern er soll
nur nachsehen, ob die Statuten von vorneherein
und unter allen Umständen jeden ausschliessen, der
nicht einer gewissen politischen, gewerkschaftlichen
und religiösen Richtung angehört

Wird nun dadurch etwas zerstört? Ich glaube,
alle Kassen können bleiben, wenn sie sich wirklich
am Versicherungswerk beteiligen und wirklich den-
jenigen, welche der Versicherung bedürfen, entge-
genkommen. Haben wir nicht vorhin aus dem
Munde des Herrn Korreferenten gehört, dass sie im
Wallis eine ganze Anzahl solcher Kassen hätten
und es sei noch nie vorgekommen, dass man einem
Schweizerbürger den Eintritt verwehrte? Also sieht
man, dass dort die Toleranz gegen Andersgläubige
keine Schwierigkeiten bietet. Es ist ja vom Refe-
renten hervorgehoben worden, dass die Kasse an
und für sich nicht die Hauptsache, nicht der Zweck
der Organisation sei, sondern dass ein Verein,
ob er nun religiöse, politische oder gewerkschaft-
liche Zwecke hat, für diese seine Mitglieder noch
eine Krankenkasse gründet und eine Krankenkasse
betreibt und darüber auch besondere Rechnung
stellen muss, wie er für die Ausgaben und Ein-
nahmen des Vereins im engern Sinne Rechnung
führen muss. Die Krankenkasse ist also getrennt
und wie viel hundert und hundert Vereine gj^bt es,
die auch Geschäfte betreiben, welche zuerst für die
Mitglieder bestimmt sein sollten, wo aber doch
andere ebenfalls kaufen können. Aber ist das un-
möglich und greift das ao Glauben und die religiöse
und politische Ueberzengung, wenn die Vereine,
welche solche Krankenkassen haben, unter Um-
ständen auch «Ausbürger» aufnehmen müssen? Soll
man das, wozu alle politischen Parteien sich das
Wort gegeben haben, so viel als möglich das Kranken-
versicherungswesen zu fördern, nicht tun dürfen!

Noch etwas über die Invasion. Man wird viel-
leicht sagen, wenn der Zutritt auch Andersgläubigen
geöffnet werde, so werden die Kassen ihren Cha-
rakter ganz verlieren. Ich glaube, die Gefahr der
Invasion werde etwa einmal bei den Krankenkassen
in der Diaspora vorkommen. Dort wäre es theore-
tisch gedenkbar. Setzen wir einen Moment diese
Möglichkeit als gegeben. Nun aber die Erwägungen,
welche der einzelne macht. Glauben Sie, dass es
diesem einzelnen angenehm wäre, einer exklusiven
Gesellschaft anzugehören, wo er überall scheel an-
gesehen wird während ihm noch bei Gleichgesinnten

ein Beitritt möglich ist. Die Krankenversicherung
ist nicht bloss ein Scherz, sondern sie ist eine sehr
wichtige Sacha, und es hat der Mann gewöhnlich
nicht so viel Geld, sich an drei oder vier Orten
versichern zu lassen, nur damit er einen Spuk
spielen kann. Wenn Sie Gefahr der Ueberschwem-
mung befürchten, so nehmen Sie eine Restriktion
an, die dahin geht^dass die Kassen den Beitritt
ändern gestatten müssen, wenn der Beitritt in eine
Krankenkasse sonst nicht möglich oder sehr schwierig
ist. Für Kassen in grossen Industriezentren oder
für katholische Kassen in katholischen Gebieten ist
die Gefahr der Invasion nicht vorhanden. Da haben
sie das Messer in der Hand. Aber ich begreife die
Furcht, es könnte bei den Kassen in der Diaspora
vielleicht ein Missbrauch getrieben werden mit dem
Prinzip der freien Aufnahme.

Das sind in Kürze die Gründe, die mich dazu
geführt haben, Ihnen einen solchen Artikel zu pro-
ponieren, ucd ich bitte dringend alle diejenigen
Herren, welche die Sache etwas anders angesehen
haben nach dem flammenden Protest von Herrn
Eggspühler und den Ausführungen des Kommissions-
referenten, ihre Meinung zu modiGziaren. Der Herr
Kommissionsreferent hat gesagt, dass ich einen Zank
in die Versammlung tragen wolle. Also so weit ist
es gekommen, dass, wenn man davon spricht, dass
die Eidgenossen der verschiedenen Konfessionen,
der verschiedenen politischen Bekenntnisse und der
verschiedenen sozialen Anschauungen zu einem ge-
meinsamen Werke zusammenstehen sollen und sich
gegenseitig dulden müssen, man als Friedensstörer
betrachtet wird! Ist derjenige ein Friedensstörer
der auf Abrüstung dringt?

Ich bin auch einverstanden, wenn Sie den Ar-
tikel noch einmal an die Kommission zurückweisen,
damit dieselbe prüfe, ob noch irgendwie eine be-
rechtigte Einwendung gemacht werden könne, ob
etwas zur Beruhigung der armen Leute, die durch
meinen Antrag beunruhigt worden sind, getan werden
könne der nicht. Ich möchte nicht, dass jemand in
der ganzen Eidgenossenschaft auch nur eine Nacht
wegen dieses Antrages nicht schlafen könnte; aber
das wird mir der Herr Präsident der Kommission
auch zugeben müssen, dass durch diesen Artikel 12,
letzter Absatz, in Verbindung mit dem neuen Antrag
der Kommission, den wir noch nicht gesehen haben,
dem Uebelstande nicht genügend entgegengetreten
wird. Ich empfehle Ihnen, trotzdem ich sehr grosse
Mächte gegen mich habe, doch sehr die Annahme
meines Antrages, eventuell in Form der Rückweisung
an die Kommission.

Häberlin : Das Votum des Herrn Dr. Zürcher ruft
doch wohl auch einer Entgegnung aus djsr Mitte der
Kommission, schon deshalb, weil er ihr vorwirft, sie
habe ihn missverstanden, sie habe zu sehr prä-
numerando in den Falten seines Gemütes gesucht
und Sachen heraus gelesen, die gar nicht darin ge-
steckt haben, obwohl es ja heisst: «Doch in den
Falten wohnt die Finsternis.); Die Kommission hat
das Gute des Antrages von Herrn Professor Zürcher
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wohl erkannt und zwar schon gestern. Sie glaubt,
diesem Guten des Antrages Rechnung getragen zu
haben, durch den Art. 12 bis, letzter Absatz, der,
wie es scheint, dem Herrn Professor Zürcher ent-
gangen ist; der Artikel liegt aber gedruckt vor. Es
heisst dort: «Mitglieder, denen beim Verlassen ihrer
bisherigen Kasse keine andere aaerkannte Kranken-
kasse offen stünde, können ihre Mitgliedschaft für
die Dauer von höchstens drei Jahren beibehalten.
Es hören jedoch ihre Ansprüche an solche Begünsti-
gungen auf, die von dritter Seite ausser dem Bundes-
beitrag der Kasse zufliessen. » Das also ist das
neueste Opus der Kommission. Wenn Herr Zürcher
sich beklagt, er sei so sehr missverstanden worden,
so hängt das vielleicht mit dem Umstand zusammen,
dass er seinen Antrag nicht am richtigen Ort ein-
gebracht hat. Konsequenterweise hätte er ihn näm-
lich, meiner unmassgeblichen Ansicht nach, zu
Art. 12 bis, lit. c, einbringen sollen, wo mit be-
zug auf die Freizügigkeit deutlich gesagt wird,
welche Bedingungen die aufnehmenden Kassen nicht
stellen dürfen, z. B. keine Bedingung betreffend
das Minimal- oder Maximalalter, das Eintrittsgeld
oder den Gesundheitszustand. Da könnte also als
weitere unzulässige Bedingung diejenige betreffend
Religion oder politische Gesinnung hinzugefügt
werden Darüber kann man ja streiten. Herr Zürcher
beklagt sich auch, man werfe ihm vor, dass er
einen Widerspruch schaffe zwischen Art. 4 und
Art. 4 bis. Er sagt: Ich will diesen Kassen, welche
Bedingungen politischer oder konfessioneller Natur
stellen, die Anerkennung gar nicht rauben; sie
mögen Politik treiben und in Konfessionalismus
machen, nur dürfen sie nicht sagen: «Wir nehmen
nur solche Mitglieder auf, die uns angehören». Theo-
retisch bat Herr Professor Zürcher recht, praktisch
hat er unrecht. Denn gewöhnlich, wenn man sagt,
die und die Kasse soll diesem oder jenem Zweck
dienen, so wird als Paragraph l der Statuten die
Bestimmung aufgestellt, dass nur derjenige beitreten
könne, welcner dieser konfessionellen oder politischen
oder beruflichen Richtung angehört Einem Wirte-
verein gehören die Wirte an', nicht diejenigen, welche
Wirtepolitik treiben. Praktisch genommen involviert
der Antrag Zürcher also doch einen Widerspruch.

Hat Herr Zürcher materiell recht oder nicht?
Welche Norm ist im Gesetz aufgestellt? Es ist be-
stimmt, dass jeder in eine Kasse Eintretende die
statutarischen Voraussetzungen dieser Kasse erfüllen
muss, und zwar gilt das nicht nur mit bezug auf
die politische oder konfessionelle Angehörigkeit, son-
dern überhaupt für alle statutarischen Bedingungen.
Eine Betriebskrankenkasse verlangt von dem, welcher
eintreten will, Zugehörigkeit zum betreffenden Be-
trieb. Es fällt gewiss niemand ein, zu sagen,
diese Ordnung müsse aufgehoben und die Betriebs-
krankeokassen müssen gezwungen werden, auch
Leute aufzunehmen, die mit dem betreffenden Be-
trieb gar nichts zu tun haben. Diese Konsequenz,
die an sich logisch wäre, zieht auch Herr Zürcher
nicht. In einem'Nachtwächter-Krankenverein könnten
doch niemals Hebammen Aufnahme verlangen. Ich
übertreibe absichtlich, das scheint mir aber nötig
zu sein, um auf die fatalen Konsequenzen einer
Uebertreibung des Prinzips der Freizügigkeit auf-
merksam zu machen. Theoretisch und praktisch
gesprochen kann nach unserer Vorlage jede Kran-

kenkasse gewisse statutarische Vorschriften auf-
stellen, welche respektiert werden müssen. Wir ha-
ben das z. B. betont bei den Typographenkranken-
kassen, bei den Kassen des kaufmännischen Ver-
eins, bei welch letztern speziell, die Frage wegen
der Aufnahme weiblicher Mitglieder aufgerollt wurde.
Wir erklärten als Grundsatz: Weibliche Mitglieder
sollen nicht ohne weiteres ausgeschlossen sein,
aber wenn nach den Statuten der betreffenden
Organisation übarbaupt keine Frauenzimmer ange-
hören können, dann kann auch die von der Organi-
sation abgeleitete Krankenkasse nicht gezwungen
werden, Frauenzimmer aufzunehmen. Wenn also
z. B. ein kaufmännischer Verein in seinen Statuten
bestimmt, er nehme nur männliche Angestellte auf,
so kann die Krankenkasse, die der Verein bildet,
nicht gezwungen werden, Frauenzimmer, die als
Bureauangestellte funktionieren,aufzunehmen. Dieser
Grundsatz ist akzeptiert. Die Frage ist nur die, ob
eine Ausnahme gemacht werden soll mit bezug auf
Politik und Konfession. Warum haben wir diesen
Grundsatz akzeptiert? Weil die Verfassung uns vor-
schreibt, die bestehenden Krankenkassen zu berück-
sichtigen. Weil wir also nicht ein ganz neues, freies
Gesetz beute zu schaffen haben, sondern etwas, das
sich anlehnen muss an den gewachsenen Boden,
das nicht in eine terra nova hineingebaut werden
kann. Das haben wir allüberall respektiert. Wir ha-
ben nur mit bezug auf die Freizügigkeit gewisse
Bedingungen gestellt, indem wir sagten, der Ver-
sicherungsgedanke solle mit Hilfe des Bundesbei-
trages gefördert werden; wir wollen nicht zurück,
sondern vorwärts. Aber wir haben in keiner Weise
festgesetzt, dass ein bisher noch nicht Versicherter
überall aufgenommen werden müsse. Wir haben nur
dafür gesorgt, dass einer, der sch<Mi früher in einer
Kasse versichert war, unter gewissen Bedingungen
auch von ändern Kassen aufgenommen werden muss.
Es ist wahr, dass der bedauerliche Fall vorkommen
könnte, wo einer vielleicht jahrelang versichert war,
seine Beiträge gewissenhaft geleistet hatte und nun
in eine Gegend kommt, wo zufällig nur eine konfes-
sionelle oder politische Krankenkasse besteht, sagen
wir z. B. eine Grütlikrankenkasse oder eine Be-
triebskrankenkasse oder eine Männerverein-Kranken-
kasse. Der gute Mann wird nun von keiner dieser
Kassen aufgenommen, weder von der konfessionellen
noch von der Grütlikrankenkasse, auch nicht
von der Fabrikkrankenkasse, weil er eben nicht
Fabrikler, sondern vielleicht Bäcker ist. DieUnver-

4träglichkeit besteht also nicht nur bei den konfes-
sionellen, sondern auch bei den ändern Kassen.

Nun sagt Elerr Professor Zürcher mit Recht, so
etwas solle in Zukunft nicht mehr möglich sein,
denn der betreffende Mann habe ja seine Pflicht
getan. Diesem gewiss berechtigten Gedanken kommt
dia Kommission entgegen ; nur will sie nicht damit
Abhilfe schaffen, dass sie die konfessionellen und
politischen Kassen, die absichtlich geschlossen sein
wollen, zwingt, einen solchen Mann aufzunehmen,
sondern dass bestimmt wird, die bisherige Kasse,
welcher der Betreffende die Beiträge geleistet hat,
solle ihn behalten. Mit ändern Worten, wir haben
das System, das die welsche Schweiz unter dem
Namen «la mise en subsistance/» kennt, in einem
speziellen Falle herübergenommen. Ich gebe zu,
dass dadurch das allgemeine Prinzip der Territorial-
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kassen durchlöchert wird, aber es geschieht aus einem
vernünltigen Grunde und, wie ich glaube, in ver-
nünftiger Weise. Wir bestimmen : Diese Verpflich-
tung soll drei Jahre andauern. Damit hat der Be-
treffende Zeit genug, sich in der neuen Gegend um-
zusehen, ob er nicht doch irgendwo unterkommen
könnte oder ob er wirklich drei Jahre geächtet
bleiben muss. Die Fälle, wo sich innert diesen drei
Jahren für einen solchen Mann nicht irgend ein Tor
auftut, sind gewiss äusserst selten.

Mit dieser Ordnung, wie sie die Kommission
vorschlägt, scheint uns praktisch vollauf gedient zu
sein. Wir haben allerdings noch gewisse Kautelen
zum Schutz der alten Kassen, wo der Betreffende
Mitglied war, beigefügt. Es ist aber jetzt nicht die
Zeit, darauf einzutreten, das wird nötig sein bei
Art. 12 bis. Ich begnüge mich damit, darauf hinzu-
weisen, dass wir sowohl dem versicherungstech-
nischen, als auch dem nationalökouomischen und
sozialen Gedanken des Herrn Professor Zürcher
vollauf Rechnung getragen haben. Es fragt sich nur,
ob noch andere Momente vorhanden seien, welche
für seinen Antrag sprechen würden. Bleibt ein
politisches Motiv, das ja gewiss gesucht werden
kann und offenbar gesucht worden ist: ob wir über-
haupt Veranlassung haben, die Tendenz zu fördern,
dass derartige exklusive Kassen bestehen bleiben
oder infolge des nunmehr winkenden Bundesbeitrages
sogar noch gefördert werden. Persönlich sage ich
Ihnen ganz offen, ohne meine politische Gesinnung
zu verhehlen, dass mir diese Kassen absolut nicht
sympathisch sind. Es ist eben doch damit die Mög-
lichkeit gegeben, dass die Kassen nicht in erster
Linie dem Versicherungszweck dienen, sondern als
Organisationsmitte) benützt werden, zum mindesten
benützt werden können. Es widerstrebt mir einiger-
masson, für diese eventuellen Nebenzwecke Rundes-
beiträge geben zu sollen. Aber ich sage mir ander-
seits wieder, und das hat auch die Kommission er-
wogen, dass neben diesem Nebenzweck, der ja für
gewisse Leute Hauplzweck sein mag, eben doch
auch der Versicherungszweck besteht, und wir
wollen nicht um der Möglichkeit eines Nebenzweckes
willen den Hauptgedanken, nämlich die Förderung
der Versicherung in diesen Kreisen, unterbinden.
Es ist j'a gewiss auöällig, dass nur auf der einen
Seite, nur bei den Katholiken die Notwendigkeit
solcher konfessioneller Krankenkassen empfunden
wird, dass wir meines Wissens keine protestan-
tischen Kassen haben. Aber das mag in Zusammen-
hang stehen damit, dass solche konfessionelle Ver-
eine sich zu ändern, zu Kultuszwecken u. dergl.
zusammentun, und dass die Krankenkassenbildung
dann nur ein Nebenprodukt der Vereinsbildung ist.
Wir haben aber auch, soweit dieser Gedanke der
konfessionellen und politischen Exklusivität uns
stösst, die Konsequenz gezogen. Diejenigen selbst,
welche Vertreter jener Ansicht sind, haben erklärt,
sie lassen sich diese Konsequenz ohne weiteres ge-
fallen, die Konsequenz, die darin besteht, dass sie
es in Kau! nehmen müssen, dass ihnen auch die
ändern Kassen verschlossen werden, wenn sie ihre
Kassen anders Gesinnten verschliessea. Die Rétor-
sion ist also im Gesetz niedergelegt. Es wird aus-
drücklich gesagt, Jass die Zeit der Mitgliedschaft
bei geschlossenen Kassen nicht angerechnet wird
bei der Prüfung der Voraussetzungen für die^Frei-

zügigkeit. Es kann also einer der drei, fünf, zehn
Jahre einer geschlossenen Kasse angehörte, bei
einer offenen Kasse anpochen und riskieren, dass
ihm entgegengehalten wird : du warst Mitglied eines
Grütlikrankenvereius, der nur Grütlianer aufnimmt;
dir sind deswegen die Tore geschlossen. Die offene
Kasse kann das erklären, sie muss es aber nicht.
Es ist in einem solchen Fall ja möglich, dass, wie
Herr Zürcher andeutete, die ändern die bessern
Wilden sind.

Durch diesen Grundsatz, der im Gesetz nieder-
gelebt ist, ist Parität hüben und drüben geschaffen.
Wir haben auch, um denjenigen den Rücktritt in eine
offene Kasse zu ermöglichen,die zur Ueberzeugung ge-
kommen sind, dass nicht alles Heil aus einer ge-
schlossenen Kasse erblüht, fixiert, dass die Mitglied-
schaft bei einer geschlossenen Kasse nur ein Ruhen
des Freizügigkeits-Rechtes bedinge. Wenn einer bei-
spielsweise vom 1. Januar 1905 bis i. Januar 1906
einer offenen Kasse angehört bat und dann ein Jahr
lang einer geschlossenen, und er kommt nun sofort
nach Ablauf des zweiten Jahres wieder zur offenen
Kasse, so kann er sich melden mit dem Hinweis
darauf, dass ihm die Vakanz nicht angerechnet
werden darf, weil seine Rechte nur geruht haben.
Damit wollen wir ermöglichen, dass nicht die M i t -
glieder exklusiver Kassen geradezu gezwungen
bleiben, bei diesen exklusiven Kassen zu verharren,
sondern übertreten können zu den offenen Kassen.

Das sind die Hauptgründe, welche den Sprechen-
den bewegen haben, den formulierten Anträgen der
Kommission zuzustimmen, und namentlich deshalb,
weil schliesslich die praktische Bedeutung dieser
Frage gar nicht so gross ist, wie sie hingestellt
werden will. Von Herrn Dr. Ceresole ist in der
Kommission die Zahl der geschlossenen Kassen mit
3% angegeben worden Nun denke man sich, wie
viele Personen es sein könnnten, die vergeblich an
das Tor einer Krankenkasse anklopfen! Schliesslich
liest man sich auch nicht gerade eine Gegend zur
Niederlassung aus, von der man weiss, diss mau
dort nicht gern gesehen ist; ein Protestant, der
nicht kraft seiner eigenen Tüchtigkeit in einer
offenen Kasse jederzeit Zutritt finden kann, wird
sich nicht in eine ganz katholische Gegend hinein-
stürzen, von der er weiss, dass sie nur geschlossene
Krankenkassen besitzt. Man darf wirklich betonen,
dass die Exklusivität, der Chauvinismus in der
Regel grösser ist in der Diaspora als in der eigenen
Domäne. Was ist die Folge davon? Dass der daraus
resultierendeUebelstand sich hauptsächlich da geltend
machen würde, wo die Angehörigen des betreffen-
den konfessionellen oder politischen Vereins in der
Minderheit sind. Da finden sich aber auch offene
Kassen; also ist die Gefahr nicht gross. Kommt ein
solcher Einwanderer aber in die Domäne dieser
Konfession, so wird er sehr wahrscheinlich gar
nicht auf diese Exklusion stossen. Herr Dr. Ming
hat erklärt, in seinem Kanton bestehen in der Mehr-
heit katholische Kassen; es sei aber noch keiner
dieser Kassen eingefallen, einen Protestanten abzu-
weisen. Wir wollen hoffen, dass dieser Geist wirk-
lich in der Hauptsache der mächtigere sei, und dass
dadurch, dass wir hier einer Fraktion, die eine
andere politische oder konfessionelle Richtung ver-
tritt, entgegenkommen, nicht Unheil, sondern Gutes
gestiftet werde, indem wir damit alle diejenigen
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zusammenhalten, welche die Krankenversicherung
wirklich im Ernste wollen. Das ist der Hauptgrund,
warum wir Ihnen Zustimmung zum Antrag der
Kommission empfehlen

Eggspühler: Herr Zürcher hat heute erklärt,
ich hätte gestern einen flammenden Protest gegen-
über seinem Antrag hier erlassen. Ich glaube, er
hat hier ganz gewaltig übertrieben. Ich habe gestern
erklärt, dass Herr Dr. Ming namens der konserva-
tiven Partei die Erklärung abgegeben habe, dass
wir mit grosser Begeisterung und warmen Herzen
für die Vorlage eintreten, allerdings in der Voraus-
setzung, dass die Hauptgrundsätze der Vorlage der
Kommission vom Nationalere zum Beschluss er-
hoben werden. Kaum haben wir nun in der Ein-
tretensfrage die Vorlage diskutiert, so kam in einei
für uns sehr wichtgen Angelegenheit Herr Zürcher
mit einem Gegenantrag gegenüber dem Art. 4 Der
Herr Kommissionsreferent hat heute ausdrücklich
erklärt, dass dieser Antrag im grellsten Wider-
spruch stehe zum Vorschlage der Kommission selbst.
Sie wissen alle, dass die konservative Fraktion in
einer besondern Sitzung die ganze Vorlage disku-
tiert und namentlich auch zum Art. 4 Stellung ge-
nommen hat. Wir haben einstimmig beschlossen,
an der Aufnahme dieses Grundsatzes in das Gesetz
festzuhalten. Der Bundesrat hat in seiner Bot-
schaft ausdrücklich erklärt, dass die anerkannten
Krankenkassen von verschiedener Art sein können,
nicht allein in bezug auf das versicherte Risiko,
sondern auch hinsichtlich ihres Charakters, ihrer
örtlichen Ausdehnung, ihrer Bestimmung und auch
mit bezug auf politische und konfessionelle Ten-
denzen. Der Bundesrat hat erklärt, damit eine Kasse
anerkannt und subventioniert werden könne, genüge
es, dass sie auf dem Gebiete der Krankenversicherung
gewisse Dienste leiste. In zwei Eingaben an die
Kommission hat sich der Schweiz. Arbeiterbund in
dieser Sache vernehmen lassen. Soviel mir bekannt,
wurden diese Eingaben den Mitgliedern unseres
Rates ausgeteilt. Darin wird ausdrücklich verlangt,
dass dem Art. 4 der Beisatz zugefügt werde, dass
die Anerkennung einer Hülfskasse nicht wegen ihres
politischen, gewerkschaftlichen oder religiösen
Charakters verweigert werden dürfe. Auch die so-
ziale Sektion des Schweiz. Volksvereins hat in ihrer
Eingabe ausdrücklich verlangt, dass die Anerkennung
einer Krankenkasse nicht wegen des politischen,
gewerkschaftlichen oder konfessionellen Charakters
verweigert werden dürfe. Die Anträge dieser beiden
Eingaben stimmen also vollständig überein. Wir
haben dann in der Kommission beantragt, es sei
dieser Grundsatz in das Gesetz aufzunehmen, denn
es genüge nicht, dass er bloss in der Botschaft aus-
gesprochen ist. Es wurde uns damals in der Kom-
missionssitzung, soviel ich mich erinnere, war dies
in Montreux, mitgeteilt, dass der Bundesrat in dieser
Hinsicht vollständig gleicher Ansicht sei, d. h. dass
man einer Krankenkasse wegen ihres beruflichen
oder religiösen oder politischen Charakters die Aner-
kennung nicht verweigern werde, wenn sie im

übrigen den Voraussetzungen, die das Bundesgesetz
an sie stellt, nachkommt. Wir haben uns daoaals
vorläufig mit dieser Auskunft befriedigt erklärt
Allein nachdem wir Rücksprache genommen hatten
sowohl «ait den Vertretern des Arbeiterbundes als
auch mit den Vertretern der sozialen Sektion des
katholischen Volksvereins, welche alle erklärten,
dass sie an diesem Grundsatze festhalten müssen
und auch daran, dass der Grundsatz selbst ins Ge-
setz aufgenommen werde, haben wir dann nochmals
in einer spätem Sitzung, wo die Vorlage zum
zweiten Male besprochen wurde, diesen Antrag
eingereicht. Damals hat die Kommission ein-
stimmig — auch der Vertreter des Bundesrates war
damit einverstanden — erklärt, sie akzeptiere diesen
Grundsatz und es sei gut, wenn derselbe ins Gesetz
aufgenommen werde. Nachdem diese Ueberein-
stimmung hergestellt war, musste es doch gewiss
auffallen, dass der Antrag der Kommission sofort
durch einen Gegenantrag des Herrn Zürcher be-
kämpft wurde. Das war auch der Grund, weshalb
wir hier im Rate zum vorneherein diese Erklärung
zu Protokoll gaben. Herr Dr. Zürcher will einen
Uebelstand darin erblicken, dass es unter Umständen
Gegenden geben könne, wo irgend eine Person in
eine Kasse nicht aufgenommen werden kann, weil
dort nur eine religiöse oder politische Kasse be-
steht. Wenn man solche Behauptungen aufstellt, so
muss man dafür auch den Beweis erbringen, dass
dem wirklich so ist. Es ist uns heute vom Herrn
Kommissionsreferenten auseinandergesetzt worden,
wieviel Krankenkassen wir in der Schweiz haben,
wieviel Mitglieder diesen Kassen angehören, wie
die Krankenkassen sich kolossal vermehrt haben
und wie auch die Mitgliederzahl ganz bedeutend
zugenommen habe. Allein kein Fall ist heute er-
wähnt worden, und auch Herr Dr. Zürcher wird
uns keinen solchen nennen können, wo irgend eine
Person in der Schweiz die Aufnahme in eine
Krankenkasse deshalb nicht hat erwirken können,
weil in der betreffenden Gegend eventuell nur eine
konfessionelle oder berufliche oder politische Kasse
bestanden hat. Solange man mir also diesen Be-
weis nicht erbringt, ist es mit einer solchen Be-
hauptung nichts. Nun sagt man, die Freizügigkeit
bestehe bei den Kassen nicht. Diese Krankenkassen
verlangen ja überhaupt nicht, dass ihnen die Frei-
zügigkeit zugestanden werde, wie das bei den ändern
Kassen der Fall ist. Wenn überhaupt eine Person
in eine solche politische, berufliche oder konfes-
sionelle Krankenkasse eintritt, so ist es zum vorn-
herein bekannt, dass sie von dem Rechte der Frei-
zügigkeit nicht Gebrauch machen kann.

Bereits hat Herr Häberlin in trefflicher Weise
ausgeführt, dass wir nicht nur diesen Kranken-
kassen, sondern aueh ändern, so den Betriebskranken-
•kassen, die gleichen Rechte eingeräumt haben Eine
Betriebskrankenkasse nimmt nur solche Leute auf,
welche in dem Betriebe arbeiten; sie nimmt keine
ändern Personen auf. Wenn man also recht und
billig handeln will, so darf man auch den konfes-
sionellen und politischen Krankenkassen die Aner-
kennung nicht versagen. Ich empfehle Ihnen, den
Antrag der Kommission anzunehmen.
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Heinrich Scherrer : Ich möchte Ihnen ebenfalls
beantragen, der Kommission beizustimmen ucc
den Antrag Zürcher abzulehnen. Einmal ist zu
sagen, dass der erste-Teii dieses Antrages, Schwei-
zerbürger dürfen nicht ausgeschlossen werden, mit
dem Antrag der Kommission übereinstimmt. Es
ist selbstverständlich, dass eine Kasse nicht aner-
kannt werden kann, die Schweizerbürger nicht auf-
nimmt. Wenn irgend eine Anzahl Deutscher oder
Oesterreicher sich in der Schweiz zusammentun,
eine Kasse bilden und in die Statuten die Bestim-
mung aufnehmen, dass Schweizer nicht aufge-
nommen werden, so könnte sowohl nach der An-
sicht der Kommission .als des Herrn Zürcher eine
solche Krankenkasse nicht anerkannt werden.

Ganz anders steht es aber mit dem zweiten
Teil des Antrages und da kann ich mich in der
Tat nicht auf die Höhe der Auffassung empor-
schwingen, auf der Herr Prof. Zürcher steht. Er
will, wenn ich ihn recht verstandeo^habe, im Art. 4
den Satz beibehalten, wo es heisst: Die Aner-
kennung darf namentlich einer Kasse, wegen ihres
politischen, beruflichen oder religiösen Charakters
nicht verweigert werden, auf der ändern Seite aber
in einem Art. 4bis sagen, dass solche Kassen nicht
anerkannt werden, welche laut Statuten die Auf-
nahme von der Zugehörigkeit zu einer Konfession
oder einer politischen Partei abhängig machen. Ich
glaube, man muss bereits zum Professor avanciert
sein, um nicht einen Widerspruch zwischen diesen
beiden Bestimmungen herauszufinden. Wenn ich
die Sache recht verstehe, käme es so heraus: Man
dürfte zwar konfessionelle und politische Kranken-
kassen haben, aber man dürfte es nicht sagen, man
müsste die betreffende Bestimmung aus den Statuten
ausstreichen und wenn man von der Bundesbehörde
bei.der Behandlung des Anerkennungsgesuches ge-
fragt würde, ob es eine politische oder konfessio-
nelle Kasse sei, so müsste man sagen : Gott bewahre !
Seht die Statuten an, da steht gar nichts davon.

Ich meinerseits glaube, dass diese beiden Be-
stimmungen im direktesten Widerspruch zueinander
stehen und nicht nebeneinander bestehen können.
Die Interpretation, welche Herr Prof. Zürcher seinem
Antrage gegeben hat, war ja ausserordentlich sorg-
fältig und vorsichtig. Ich habe ihn bewundert, wie
er in der Lage war, alles das zu vermeiden, was
irgend eine anders gesinnte Richtung hätte stören
können. Ich glaube, wenn Herr Zürcher hier ebenso
frei über seinen Antrag gesprochen hätte,' wie das
vielleicht in ändern Kreisen geschehen ist, so würde
der Zweck desselben klarer hervorgetreten sein,
die konfessionellen und politischen Kassen zu be-
kämpfen.

Ich habe zwar heute morgen, als ich der Sache
nachfragte, von einer Seite die Auskunft erhalten,
Herr Zürcher beabsichtige durchaus nicht, die so-
zialistischen Kassen irgendwie anzugreifen, es
handle sich lediglich um die katholischen Kassen.
Als ich aber nachher einen Katholiken fragte, sagte
er mit, ihm sei das Umgekehrte gesagt worden, es
handle sich nur um die sozialistischen Kassen
(Heiterkeit). Ich bin also ganz verschieden orientiert
worden und bedaure, dass ich auch durch die Aus-
führungen des Herrn Zürcher keinen näheren Auf-
schluss über diesen Punkt erhalten habe.

Wir wollen uns einmal die Wirkung dieses An-
trages ansehen, wenn er Gesetz werden sollte. Wir
haben viel konfessionelle und politische Kassen in
unserem Lande; manchesagen davon nichts in ihren
Statuten, sie entsprechen also dem Antrage des

„Herrn Zürcher, aber sie sind bekanntermassen rein
politische oder rein konfessionelle Kassen. Es wird
richtig sein, dass die meisten politischen Kassen
der sozialistischen Richtung, die meisten konfes-
sionellen Kassen der katholischen Konfession ange-
hören. Doch gibt es auch protestantische und israe-
litische Krankenkassen. Es gibt politische Kranken-
kassen anderer Parteirichtungen, wenn vielleicht
auch in geringerer Zahl. Im grossen und ganzen
würde eine grössere Zahl der bestehenden Kranken-
kassen nicht anerkannt werden können,, weil sie
eine bestimmte konfessionelle oder politische Rich-
tung haben. Das ist ausser Zweifel. Ebenso ausser
Zweifel steht, dass alle diese Kassen gegen ein
Gesetz Stellung nehmen müssten, das sie den
übrigen Krankenkassen nicht gleichstellte, sondern
ihnen die Bundesuuterstützung verweigerte, womit
eben das Bestreben klar an den Tag gelegt würde,
diesen Kassen sukzessive die Leute zu entziehen
und sie den Kasseh zuzuführen, die keine politische
und konfessionelle Richtung haben. Zu den vielen
ändern Gegnern aus dem Lager der Unfallver-
sicherungsgeseHschaften und ihrer Freunde würden
sich noch die grundsätzlichen Nainsager und alle
jene gesellen, denen die eine oder andere Bestim-
mung nicht gefällt. Zweifellos würde dadurch die
Gegnerschaft gegen die Versicherungsgesetzgebung
in bedeutendem Masse gestärkt. Wer also ein Feind
der Unfall- und Krankenversicberungsvorlage ist,
dorn ist lebhaft zu empfehlen, dem Antrage des
Herrn Zürcher zuzustimmen. Wer dagegen wünscht,
dass ein Gesetz geschaffen werde, durch welches
wir sukzessive auf diesem Gebiete auf die Höhe der
Sozialgesetzgebung unserer Nachbarstaaten gelangen
werden, dem ist 2u empfehlen, dass er diesen Antrag
ablehnt.

Ich habe die Befürchtung von der Aufnahme
einer derartigen Bestimmung, es möchte eine ge-
wisse Gesinnungsschnüffelei dadurch geschaffen
werden. Es sollen Kassen nicht anerkannt werden,
die in den Statuten ihren konfessionellen oder poli-
tischen Charakter kund geben. (Prof. Zürcher: Da's
ist nicht richtig). So heisst der betreffende Antrag :
« Es werden solche Kassen nicht anerkannt, deren
Statuten die Aufnahme von der Zugehörigkeit zu
einer Konfession oder einer politischen Partei ab-
hängig machen.» Da müsste man doch in Wirklich-
keit bei jeder Kasse, bevor sie anerkannt werden
könnte, fragen : Ist es eine konfessionelle Kasse?
Und ich denke, man würde sich nicht auf die Sta-
luten beschränken, sondern sagen : Ihr könnt gleich-
wohl eine konfessionelle Kasse sein, auch wenn
vorsichtshalber nichts darüber in den Statuten stght.
Also müsste eine Untersuchung gepflogen und näch-
efragt werden : Sind nur Sozialisten in dem Verein,

nur Katholiken oder nur Juden? Dann und wann
wäre dieser Charakter leicht zu entdecken. Gelegent-
ich hätte das Industriedepartement Fachleute über
die politischen Programme der Parteien und die
Dogmen der Konfessionen beizuziehen. Das würde
sukzessive eine hübsche Einrichtung im Lande geben,
edenfalls aber nicht zum Frieden und zur Ruhe
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zwischen den politischen Parteien una zwischen den
Konfessionen beitragen.

Ich weiss ja schon, Herr Zürcher wird die
Richtigkeit aller diesar Ausführungen bestreiten ;
er wird sagen: Ihr könnt solche Kassen haben; ich
will nur, dass sie andere Leute aufnehmen müssen.
Er wird nicht verlegen sein, uns die Sache so dar-
zustellen, dass Aufnahmen nur in beschränktem
Masse geschehen werden; dass von einer Ueberrum-
pelung keine. Rede sein kann. Sie wissen, wie es
bei unseren früheren politischen und kirchlichen
Kämpfen hergegangen ist. Man würde sich wohl
nicht scheuen, einmal eine Ueberrumpelung vorzu-
nehmen und eine Kasse auf diesem Wege in der
freien Bewegung zu stören. Oder wenn mau keine
Ueberrumpelung will, will man gelegentlich doch
einzelne andersgesinnte Mitglieder hineinbringen;
denn es wäre doch so angenehm zu wissen, wie
man in der betreffenden Partei über irgend eine
Frage denkt und taktisch oder politisch vorgehen
wil l ; ist es ja doch immer wichtig, wenn man po-
litisch gut orientiert ist Also Sie mögen sich auf
diesen oder jenen Boden stellen, so kommen Sie in
unangenehme Situationen hinein.

Eine solche Bestimmung ist ungerecht und stünde
in Widerspruch mit der Verfassung. Der Bund unter-
stützt eine Kasse nicht, weil sie eine politische
oder konfessionelle Richtung bat. Das berührt ihn
in keiner Weise, sondern er unterstützt sie, weil
sie die Versicherung bezweckt. Er wird prüfen, ob
sie die genügende. Sicherheit leistet, ob sie den
Bedingungen des Gesetzes entspricht, cb sie im-
stande ist, bei ihren Einnahmen und Ausgaben den
VersicherungsanforderuDgen zu genügen Um alles
andere wird er sich nicht kümmern. Es ist sehr
richtig von Herrn Häberlin ausgeführt worden, dass
wir mit der Annahme eines solchen Antrages in
Widerspruch mit der ganzen Basis, auf der der Ent-
wurf ruht, kämen. Wir haben nicht mehr die lex
Forrer hier. Die Situation ist völlig verändert. Heute
basiert sich die Vorlage einzig und allein auf die
bestehenden Krankenkassen. Die Versicherung ist
freiwillig. Diese vorhandenen Krankenkassen sollen
durch die Bundesunterstützung gefördert und in der
Zahl der Versicherten vermehrt werden. Nun müssen
wir diese Kassen in Gottes Namen nehmen, wie sie
sind. Es werden keine Kreiskassen wie nach der
lex Forrer geschaffen, sondern das Bestehende soll
weiter entwickelt werden. Und da haben wir nicht
das Recht zu unterscheiden : Die Kasse gefällt uns
und jene nicht; die schliessen wir aus und jene
nicht. Die Vorfassung sagt, dass die bestehenden
Kassen berücksichtigt weiden sollen, und da haben
wir kein Recht, einen grösseren Teil der bestehenden
Kassen einfach auszuschliessen. In einer ändern
Bestimmung garantiert die Bundesverfassung die
Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit
der Gesinnung, und gerade diesen'Freiheitsrechten
wird besser gedient, wenn wir ohne Rücksicht auf
die Partei und auf die Konfession mit einziger Be-
rücksichtigung dessen, was zur Versicherung als
solcher gehört, die Anerkennungsbedingungen auf-
stellen.

. Nun ist von der beschränkten Freizügigkeit ge-
sprochen worden. In einer konfessionellen oder po-
litischen Kasse bestehe diese Freizügigkeit nicht
allgemein; es könne vorkommen, dass jemand an

einen ändern Ort verschlagen werde, wo er infolge der
beschränkten Freizügigkeit in keiner Kasse Aufnahme
finden könnte. Diese Beschränkungen bestenen aber
nicht nur bei den konfessionellen und politischen
Kassen, sondern in höherem Masse namentlich bei den
Betriebskassen, bei den Berufs- und Gewerkschafts-
kassen aller Art. Die politischen und konfessionellen
Kassen gewähren doch die Freizügigkeit für die
Mitglieder und alle Partei- und Konfessionsange-
hörigen innerhalb jedes Verbandes. Sie. nehmen
keine ändern auf als Angehörige ihrer Partei etc.,
werden infolgedessen aber auch von ändern Kassen
nicht aufgenommen. Die konfessionellen und poli-
tischen Kassen gewähren genau so viel Freizügigkeit,
als sie selbst bekommen und für sich beanspruchen.
Akt iv und passiv sind die Rechte vollkommen gleich
abgemessen. Sehen Sie die Betriebskassen an; sie
geben in Wirklichkeit gar keine Freizügigkeit und
doch werden sie, und ich unterstütze dies durchaus,
anerkannt und sollen vom Bunde subventioniert wer-
den. In eine Betriebskasse kann niemand eintreten,
als wer im betreffenden Betrieb Arbeit bekommt. Es
kann keiner, der sich ein Jahr lang in irgend einer
anerkannten Kasse befunden hat, sich darauf be-
rufen und die Aufnahme in die Betriebskasse ver-
langen. Er kann Arbeit suchen, und wenn er solche
findet, wird er aufgenommen. Gehört das Geschäft
der Eisenbranche an, so kann ein Weber dort Eicht
Arbeit finden und wird nicht aufgenommen. Aber
auch wenn er Schmied oder Schlosser ist, kann er
nicht aufgenommen werden und wenn er lange den
Schein für Freizügigkeit in der Hand hat, wenn er
nicht Arbeit im Betrieb findet.

Es können noch andere schlimmere Fälle pas-
sieren, von denen Herr Zürcher nicht gesprochen
hat. Die Betriebe suchen natürlich, junge tüchtige
Leute in ihrem Geschäft zuhaben; die altern Leute,
wo das Krankheitsrisiko schwerer ist, schiebt man
gerne ab, und obwohl ein Mann 30 bis 40 Jahre in
eine Betriebskasse eingezahlt haben mag, so verliert
er mit der Entlassung aus dem Geschäft seine
sämtlichen Rechte. Es wäre vielleicht besser ge-
wesen, man hätte Vorsorge getroffen, um diesen
armen Leuten entgegenzukommen; man hätte be-
stimmt, dass, wenn einer einmal 30 Jahre in eine
ßetriebskasse gezahlt hat, sie ihn auch später be-
halten muss, als soviel Gewicht auf solche Fälle
der politischen oder religiösen Kassen zu legen, wo
es sich in der Praxis um ganz untergeordnete Dinge
handelt.

Ich will zum Schlüsse eilen. Wenn gesagt worden
ist, der Zusatz Zürcher sei durchaus notweno^,
weil sonst der Fall vorkommen könnte, dass ein
Freizügler einmal keine offene Kasse fände, so ist
zu sagen, dass dieser Fall äusserst selten sein wird.
Wer an einem industriellen Orte gearbeitet hat und
dort in einer Krankenkasse gewesen ist, der wird
im allgemeinen wahrscheinlich (wenn er nicht
armengenössig wird und dann braucht er die
Krankenversicherung nicht mehr) nicht in abge-
legene Berggemeinden hinausziehen, wo er keine
Krankenkasse findet, sondern er wird in den aller-
meisten Fällen an einem Orte weiterleben, wo eine
ganze Zahl von Krankenkassen zur Auswahl vor-
landen sind. Ferner mache ich Sie aufmerksam

auf das Faktum, dass gerade bei katholischen Kassen
und auch bei gewissen politischen Kassen, z. B.
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bei der Kasse des Grütlivereins, es recht häufig
vorkommt, dass im Einzelfalle Leute, die nicht
diese politische Richtung, nicht diese Konfession
haben, aufgenommen werden, also dass tatsächlich
eine loyale Uebung in diesem Sinne besteht. Wenn
nun noch der Fall übrig bleiben sollte, wo nicht vorge-
sorgt ist, so ist dafür der Antrag der Kommission
da, der sagt, in diesem Falle müsse die bisherige
Kasse den Betreffenden als auswärtiges Mitglied
bis auf drei Jahre behalten. Ich wäre meinerseits
noch lieber weiter gegangen und hätte die Be-
schränkung auf 3 Jahre wegfallen lassen. Aber ich
begreife, dass man diese Beschränkung gewünscht
hat; zweifellos genügen sie jeweilen vollkommen.
Sollten an einem Orte mehrere Personen vorhanden
sein, die keine oöene Kasse fänden, so würden sie
eine eigene Kasse gründen. Es ist nirgends gesagt,
wieviel Personen in einer solchen Kasse sein
müssen. Ich meine also, dass allen wirklichen Be-
dürfnissen durch den Kommissionsantrag abgeholfen
ist, und ich möchte Sie bitten, demselben Ihre Zu-
stimmung zu geben.

Was die Abweichung vom Territorialprinzjp be-
trifft, wenn man auswärtige Mitglieder zulässt, so
ist das gar nichts Neues in der Welt. Herr Zürcher
hat darüber geklagt. Das ist heute das-Prinzip, das
in dee. ganzen welschen Schweiz gilt, das sämtliche
Gewerkschaftskassen ohne weiteres ausüben und
auch in Zukunft ausüben werden. Der Gewerkschafter
wird, wenn er z. B. als Typograph in eine Gegend
kommt, wo keine Typographenkasse besteht oder
als Schreiner in eine Gegend, wo keine Schreiner-
kasse existiert wahrscheinlich nicht einer ändern
Kasse beitreten, sondern als auswärtiges Mitglied
bei seiner Gewerkschaftskasse verbleiben. Also
durch den Vorschlag der Kommission, wird durch-
aus kein neues Prinzip aufgestellt. Herr Häberlin
bat vollständig richtig gesagt, dass wir nicht nur
bei den konfessionellen und den politischen Kassen
die gleiche Ausschliesslichkeit haben. Der Schreiner
kann natürlich nicht der Schlosserkasse, und der
Schneider nicht der Hebammenkasse beitreten. Es
gibt auch Kassen, bei denen die Geschlechter sich
ausschliessen. Nehmen Sie einen Verband, der
weder sozialistisch noch katholisch ist, den kauf-
männischen Verein. Dieser Verein nimmt keine
weiblichen Commis auf, weder in den Verein noch
in die Krankenkasse, auch auf dem Wege der Frei-
zügigkeit nicht, und der Verein würde ganz ent-
schieden ein Gesetz verwerfen, durch welches er
dazu genötigt würde. Denn es handelt sich da um
den Konkurrenzkampf beider Geschlechter. Aehn-
liche Verhältnisse herrschen im Typographenbund
und ändern Berufsarten. Wenn Sie ein Gesetz
schaffen wollen, das Aufnahme im Volke finden und
angenommen werden kann, so müssen Sie alle
diese faktischen Verhältnisse berücksichtigen, und
da?, glaube ich, ist durch die Vorlage und den An-
trag der Kommission in vollkommen genügender
Weise geschehen.

David: Die Ausführungen der Herren Eggspühler
und Scherrer veranlassen mich zu einigen kurzen

Bemerkungen. Bei diesem Anlass ist wie wohl bei
keinem ändern am meisten zutage getreten, dass wir
es bedauerlicherweise nicht mit der lex Forrer zu
tun haben, sondern mit der Subventionierung von
Krankenkassen.

Ich gebe von vorneherein zu, dass es durchaus
richtig ist, was Herr Heinrich Scherrer gesagt hat,
dass die Form der Subventionierung der Kranken-
kassen notwendigerweise dazu führen muss, von
dem Grundsatze der Freizügigkeit in gewisser Be-
ziehung Umgang zu nehmen, und dass es nicht
möglich ist, ein durchaus grundsätzliches und all-
seitig befriedigendes System zu schaffen. Was mich
aber in erster Linie veranlagst, das Wort zu er-
greifen, ist, es auszusprechen, dass ich mit Herrn
Prof. Zürcher die vollendete Ueberzeugung habe,
dass sein Antrag, wie er auch gefasst werden mag
— er ist vielleicht einer bessern Redaktion fähig
— nicht im Widerspruch steht mit der allgemeinen
Auffassung, wie sie die Kommission vertritt Ich
halte für durchaus möglich und grundsätzlich zu-
lässig, dass man den allgemeinen Grundsatz, die
Anerkennung der Krankenkassen dürfe nicht von
ihrer konfessionellen oder ihrer politischen Charakter-
eigenschaft abhängig gemacht werden, aufnehmen
und bestehen lassen und dennoch eine Bestimmung
treffen kann, wie sie Herr Prof. Zürcher vorschlägt.
Dass diese Meinung im Schosse der Kommission
selbst geteilt worden ist, kann klar bewiesen wer-
den durch die Worte eines Mannes, von dem ge-
wiss nicht gesagt werden kann, dass er irgendwie
Geneigtheit gehabt hätte, konfessionelle Gegensätze
heraufzubeschwören. Er ist leider nicht mehr unter
uns. Herr von Steiger hat bei diesem Anlass in der
Sitzung vom 8. März 1907 gesagt:

«Er habe schon in der letzten Sitzung auf die
Unbilligkeit aufmerksam gemacht, die darin bestehe,
dass einem ZUger die Aufnahme wegen des poli-
tischen oder konfessionellen Charakters der Kasse
verweigert werden kann. Art. 4 des Gesetzes macht
bereits eine nicht zu unterschätzende Konzession,
wenn er bestimmt, dass für die Anerkennung der
politische oder konfessionelle Charakter nicht ins
Gewicht fallen darf, selbst wenn dieser Hauptzweck
der Kasse und die Versicherung nur Nebensache ist.
Für die Kasse als Ganzes wird die Neutralität aner-
kannt, für den einzelnen wird sie aber in lit. c
fallen gelassen. Seine Ansicht gehe nicht dahin,
dass jeder aufgenommen werden soll, auch wenn
er die Bedingungen nicht erfüllt. Wir machen es
aber einem bisherigen Mitglied unmöglich, sich
weiter zu versichern, wenn sein Beruf ihn an einen
Ort führt, wo er wegen des politischen oder kon-
fessionellen Charakters nicht Aufnahme in eine
Kasse finden kann. Es beweist dies eine Rückstän-
digkeit der Ideen im 20. Jahrhundert, die nicht
vorkommen sollte. Wir lassen dem Versicherten die
Wahl, entweder in eine politische Kasse einzutreten
und sich zu den Anschauungen der Mitglieder dieser
Kasse zu bekehren, oder aber seine Gesinnung nicht
zu ändern, was zur Folge hätte, dass der Eintritt
in die Kasse ihm verweigert würde und er der
Wohltat der Versicherung verlustig ginge.»

Das ist ein sehr treffender und wahrer Aus-
sprucb, und wenn auch Herr Häberlin mit sehr viel
Geschick für die Auffassuog der Kommission ge-
sprochen hat, so hat er doch mit dürren Worten
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— man kann sie zwar nicht dürre Worte nennen,
denn sie waren recht elegant und gut aufgebaut —
zugeben müssen, dass die Freizügigkeit durch die
politische Gesinnung und durch die Zugehörigkeit
zu einer Konfession unter gewissen Bedingungen
aufhören muss. Ob nun das ein so grosser Vorzug
des Gesetzes sein kann, das will ich dahin gestellt
sein lassen. Ich glaube es nient, und die Kommis-
sion selbst bat das im Grund genommen eingesehen
Denn mit dem etwas rasch vorgelegten Antrag, dass
ein solches Menschenkind, das lange Zeit einer
Kasse angehört hat und nun in irgend eine Gegend
kommt, wo es aus konfessionellen und politischen
Rücksichten keine Kasse findet, wo es sieb ver-
sichern kann, dass ein solches Menschenkind, sage
ich, noch drei Jahre lang der früheren Kasse ange-
hören soll, wird zugegeben, dass etwas nicht ist,
wie es sein sollte. Aus diesem Grunde glaube ich,
dass es nicht zu viel verlangt ist, wenn man den
Antrag des Herrn Professor Zürcher der Kommis-
sion zu einer nochmaligen Erwägung und Nach-
prüfung überweist. Ich nehme mit grosser Befriedi-
gung davon Kenntnis, ich habe es bisher nicht ge-
wusst, was die Herren Vorredner gesagt haben, dass
es auch in katholischen Gegenden vorkommen soll,
dass in katholischen Krankenkassen ein Protestant
Aufnahme findet. Allein mit der Vorlage der Kom-
mission würde diese menschenfreundliche Auffas-
sung nicht sanktioniert, sondern gerade das Gegen-
teil festgesetzt, so dass ich es bedenklich finde, die
Bestimmung bestehen zu lassen.

Ich glaube, es liesse sich ein besserer Ausweg
finden, selbst wenn er dabin ginge, dass, wie Herr
Heinrich Scherrer meint, man diese Frist von drei
Jahren fallen Hesse. Ich glaube, man sollte eine
solche gesetzliche Bestimmung aufnehmen, die viel-
leicht so weit als möglich ginge, dann, nur dann
würde die Beruhigung gegeben, die den Angehörigen
verschiedener Ueberzeugungen und Konfessionen
gegeben werden muss. Ich möchte betonen, dass es
mir durchaus ferne liegt, mich in Gegensatz zu der
Auffassung der Kommission und zu der an und für
sich berechtigten und vernünftigen Auffassung zu
stellen, dass dem Bundesrat nicht die Kompetenz
gegeben werden soll, die Anerkennung der Kassen
zu verweigern wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem
religiösen Bekenntnis oder zu einer beruflichen oder
politischen Organisation, sondern dass ich annehme,
es müsse einen Standpunkt geben, in welchem der
grundsätzliche Standpunkt der Kommission und des
Bundesrates, in welchem aber auch die Freizügig-
keit im Krankenkassenwesen unbeeinflusst durch
konfessionelle und politische Anschauungen besser
gewahrt bleibt, als es durch den Vorschlag der Kom-
mission geschieht. Ich möchte es nicht als letztes
Wort gelten lassen, wenn Herr Heinrich Scherrer
etwas kurz und malitiös über den nach meiner Mei-
nung gesunden Gedanken, wie ihn Herr Professor
Zürcher vorgetragen hat, hinweggehen will.

M. Daucourt: Je voudrais, à l'occasion delà propo^
sition de notre honorable collègue M. Zürcher, for-

muler une simple observation, à propos de celle qui
vient d'être faite et qui est relative à la demande
de M. de Steiger. Je ne crois pas avoir compris
que l'honorable préopinant ait mentionné le fait
que M. de Steiger soit revenu lui-même de son
opinion. Après avoir relevé le passage qui se
trouve au protocole des séances, on doit ajouter
que M. de Steiger s'est rallié à l'avis de la ma-
jorité, en raison des difficultés d'applica'ion que
présentait sa proposition. On a doniïé toutefois sa-
tisfaction au sein delà commission- à M. de Steiger,
dans la formule adoptée à l'article 12 bis, dernier
alinéa : « Le temps d'affiliation à une caisse qui
pose pour l'admission une condition de nature po-
litique ou confessionnelle n'est compté, au sens
de la lettre a, que pour le passage à une caisse
posant la même condition. Toutefois, le délai d'in-
terruption de trois mois demeure suspendu dans
cette affiliation. » Ainsi tenant compte jusqu'à un
certain point de l'objection de M. de Steiger, on a
admis, par l'article 12 bis, que le libre passage
des assurés qui se rendraient dans une autre loca-
lité ne pourrait se faire que dans une caisse fermée,
c'est-à-dire dans une caisse qui aurait le même
caractère politique ou confessionnel que celui de
la caisse d'où l'assuré sortirait : Un membre ap-
partenant à une caisse politique ou confessionnelle
ne pourra pas, comme libre passager, entrer dans
une caisse ouverte à tous. Il sera obligé, je le ré-
pète, d'entrer dans une caisse fermée, basée sur
les mêmes principes que la caisse d'où il vient.
M. de Steiger a été satisfait de cette disposition et
il a complètement abandonné sa première manière
de voir. Cette question est donc résolue par le pro-
jet de loi, et elle est résolue d'une manière équi-
table. Si l'on trouve qu'il y a quelque étroitesse
d'esprit, comme on l'a dit, à fonder des caisses
avec statuts confessionnels ou politiques, ou ayant
un caractère tout spécial comme les caisses du Grulli
par exemple, on les a, passez-moi ce terme, en
quelque sorte punies, en édictant que leurs propres
membres n'entreraient comme libres passagers que
dans d'autres caisses constituées sur les mêmes ba-
ses. Il n'y a donc rien à craindre sous ce rapport
au sujet des caisses ordinaires. Quant aux autres, il
y aurait plutôt un inconvénient à y permettre le libre
passage complet sans condition, surtout dans certaines
villes d'eaux ou d'étrangers, comme Interlaken, Lucer-
ne, Lugano, etc., qui sont des stations à grands hôtels
où les étrangers se rendent en grand nombre. A un
moment de l'année une foule de domestiques, de
fournisseurs, de sommeliers, de maures d'hôtels s'y
précipitent et y séjournent pendant plusieurs mois ;
et, comme libres passagers, ils pourraient arriver à
encombrer complètement les caisses d'assurances
de ces villes et, "à un moment donné, former la
majorité.

Il y a donc un avantage dans la proposition
formulée par la commission et la réserve inscrite
à l'article 12 bis, dans son dernier alinéa, peut dis-
siper les craintes émises tout à l'heure et exposées
d'abord par M. de Steiger.

Quant à la proposition qui nous est présentée
par M. Zürcher, je ne veux pas insister, on l'a déjà,
me semble-t-il, réfutée avec beaucoup d'à-propos ;
mais permettez-moi d'attirer quand même votre
attention sur la rédaction en tout cas absolument
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défectueuse de cette proposition. On nous dit :
« Ne peut être reconnue toute caisse dont ies sta-
tuts excluent les citoyens suisses ou subordonnent
l'admission des membres à l'affiliation à un parti
confessionnel ou politique. » Celte affiliation à un
parti confessionnel ou politique, qu'est-ce que cela
veut exactement dire?"Je comprends l'ccaffiliation à
urie caisse d'assurance »; mais pour 1'«affiliation à
un p. rii politique ou confessionnel « i l serait néces-
saire de définir cette expression. Si le mot « affi-
liation » n'est pas vague quand il s'applique à une
caisse, parce qu'on est reçu membre de ladite
caisse et qu'on en connaît les statuts, il l'est, par
contre, quand il s'agit d'un parti politique et sur-
tout d'un parti confessionnel.

Car qu'est-ce encore qu'un parti de ce genre?
Pour ma paît, je ne connais point en Suisse de
« parti confessionnel >; ; si l'on parlait de groupe-
ment confessionnel, je comprendrais; mais je ne
connais absolument pas chez les catholiques, ni chez
nos confédérés réformés, un parti confessionnel.
C'est là encore une expression qui peut donner
lieu à bien des contestations et des difficultés. Si
vous voulez parler d'affiliation à un parti confes-
sionnel ou politique, pourquoi oublier l'affiliation
aux sociétés secrètes? La proposition de M. Zür-
cher à cet égard n'est pas complète : il aurait dû
également exclure les caisses dépendantes de ces
associations, car l'affiliation aux sociétés secrètes
ne comporte pas seulement l'adhésion à des croyances
religieuses, ou à des convictions politiques, mais
elle implique un engagement exprès, formel, que
prennent solennellement les membres de ces asso-
ciations ou des caisses qui en relèvent. La propo-
sition de M. Zürcher, en excluant les .statuts qui
se rapportent à des opinions politiques ou religieuses,
omet toute une catégorie de citoyens, nombreux et
que l'on dit très influents,

La loi sur les assurances présente déjà assez de
difficultés sans en créer de nouvelles par Ja propo-
sition de M. Zürcher. Somme toute, j'estime que
cette proposition n'a qu'un but et en tout cas elle
tend à un seul résultat : celui de trop charger le
bateau afin de le faire sombrer!

Mächler: Ich habe nicht die Absicht, auf die
Details der Erörterung einzutreten, die hier bereits
begonnen hat, sondern ich möchte nur einen ganz
kurzen Rückblick auf die Geschichte der Kranken-
versicherung werfen, was sich in drei Sätzen ab-
machen lässt. Vor ganz kurzem glaubte man noch
in weiten Kreisen des Volkes, es werde das Obli-
gatorium der Krankenversicherung kommen, einer
Krankenversicherung, die dazu führt, dass jedenfalls
die Aermsten des Schweizervolks irgendwie gegen
die wirtschaftlichen Folgen der Krankheit versichert
sind. Das ist das erste Siadium gewesen.

Dann kam der Frühreif, es hiess, es geht nicht,
und Idealisten wie der Sprechende begnügten sich
mit dem Gedanken, es komme nun eine Kranken-
versicherung, welche zwar nicht das Obligatorium
hat, aber wenigstens das Fakultativum in dem

Sinne, dass jeder Schweizerbürger leicht und sicher
in irgend eine Krankenkasse kommen könne.

Heute nun kommt das dritte Stadium. Wir ha-
ben das Fakultativum, aber mit Schranken, bei
denen man zugeben muss, dass es Fälle gibt, in
denen Bürger überhaupt voraussichtlich nicht in
eine Krankenkasse kommen können. Ich möchte
doch bitten, zu überlegen, ob man in dieser Art
weiter gehen könne. Ich persönlich gebe zu, dass
die Frage der Freizügigkeit allein die richtige Lösung
bringen wird, und ich ergreife daher das Wort
erstlich zu der ausgesprochenen Mahnung und dann
zu der Frage, ob sich die Kommission schon
überlegt hat oder überlegen will, wenn sie sich, wie
ich hoffe, den Antrag Zürcher noch einmal zurecht-
legt, ob man nicht der Gefahr, einzelne von Kran-
kenkassen ausgeschlossen zu sehen, dadurch be-
gegnen kann, dass man in der Unterstützung der
Krankenkassen eine Differenz macht, d. h. dass
man diejenigen, welche ohne Schranken jeden auf-
nehmen, besser unterstützt als diejenigen, welche
irgend eine Schranke haben. Das hätte die Folge,
dass die Schaffung von offenen Krankenkassen,
welche allein die Lücke ausfüllen, erleichtert wird.
Ich möchte nur der Kommission diese Frage zur
Erwägung anheim gehen.

M. Gofoat : Tout à l'heure M. Scherrer disait que
pour comprendre la proposition de M. Zürcher il
fallait être professeur. Je crois qu'il suffit d'avoir
un peu de bon sens et que la proposition de
M. Zürcher se distingue par sa simplicité et non
pas par l'obscurité qui est, d'après une opinion po-
pulaire plus ou moins fondée, l'apanage des sa-
vants. Hier on a mal compris d'emblée, aussitôt
que la proposition de M. Zürcher fut distribuée
la tendance de celle-ci. J'ai entendu même courir
le bruit ici et dans les couloirs d'un nouveau
Kulturkampf, de ce Kulturkampf tant abhorré, même
des partis qui, dans le temps, en étaient les ardents
promoteurs. Il ne s agit en aucune façon de Kul-
turkampf. Il ne faut pas croire, comme on l'a sup-
posé hier, que M. Zürcher veuille exclure de la re-
connaissance officielle les caisses qui ont un carac-
tère politique, professionnel ou confessionnel. La
preuve que M. Zürcher n'a jamais eu cette inten-
tion, c'est qu'il n'a pas proposé de supprimer la
seconde phrase de l'article 4 proposé par la com-
mission. Cet alinéa s'exprime ainsi : « La reconnais-
sance dépend exclusivement des conditions slatuées aux
articles ci-après; elle ne peut notamment être refusée
à une caisse en raison de son caractère politique,
professionnel ou confessionnel. >> M. Zürcher ne
propose pas de ne pas accepter cet alinéa qui a
été ajouté à l'ancien article 4 par votre commis-
sion, mais il prétend purement et simplement ap-
pliquer à ces caisses le principe général que des
citoyens suisses ne doivent pas être exclus d'une
caisse de secours.

Voilà purement et simplement l'idée du profes-
seur Zürcher. Et, Messieurs, ce principe nous l'a-
vons à l'article 4 bis : « Ne peut être reconnue toute
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caisse dont les statuts excluent les citoyens suisses. »
L'exclusion des citoyens suisses est admise en prin-
cipe comme une circonstance qui empêche la caisse
statuant cette exclusion d'être admise au bénéfice
des caisses d'assurance reconnues par la Confédé-
ration. Or, cet article 4 bis ne s'applique pas seule-
ment au cas typique, mais qui n'est pas le seul, de
caisses fondées pour des ressortissants étrangers ;
il ne s'agit pas simplement ici de dire que les so-
ciétés de secours françaises, italiennes, allemandes
qui, d'après leurs statuts, exclueront les Suisses, ne
seront pas reconnues par la Confédération, mais
d'appliquer cette règle à toutes celles qui, directe-
ment ou indirectement, explicitement ou implicite-
ment, excluent des citoyens suisses ou des catégories
de citoyens des secours accordés par la caisse à ses
membres. Par conséquent, Messieurs, le' motif de
l'exclusion n'entre pas en ligne de compte. Nous
n'avons pas à rechercher pourquoi une caisse ex -
élut des Suisses ou des catégories de-Suisses, peu
importe le motif; le fait seul de l'exclusion suffit
pour qu'une caisse ne puisse pas être admise au
bénéfice de la reconnaissance officielle. Eh bien, il
y a des caisses, on le dit du moins, il y a des
caisses qui excluent des catégories de citoyens,
soit pour des motifs politiques, soit pour des motifs
professionnels, soit pour des motifs confessionnels.
Il y a, paraît-il, des caisses d'ouvriers rouges qui
excluent les ouvriers jaunes; des caisses catholiques
qui excluent les protestants; des caisses radicales
qui excluent les ultramontains ; on le dit, je n'en
sais rien, je n'en connais pas, mais enfin il faut
bien qu'il y en ait, puisqu'aujourd'hui on défend
précisément ces caisses qui reposent sur l'égoïsme
politique, confessionnel ou professionnel. Pourquoi
donc admettrions-nous la liberté complète à l'égard
de certaines caisses et ne l'admettrions-nous pas à
l'égard des autres ? Est-ce que vous ne voyez pas
qu'en refusant la proposition de l'honorable M. Zür-
cher vous accordez un privilège que vous refusez
en principe, que vous considérez comme attenta-
toire à la liberté de l'assurance. Vous refusez aux
caisses françaises et autres le droit d'être recon-
nues quand elles excluront des Suisses, mais vous
ne le refuserez pas aux caisses politiques, profession-
nelles ou confessionnelles. Pourquoi ce privilège?
Car c'est un vrai privilège accordé à une certaine
catégorie de caisses égoïstes qui ne veulent pas
être ouvertes à tout le monde, qui se ferment de-
vant telle ou tulle catégorie de citoyens. Je crois
que nous ne pouvons pas admettre une pareille
manière d'agir. Ce1 serait faire une brèche dans le
système et le plan de l'assurance contre les ma-
ladies. Le principe est que tout citoyen suisse doit,
quel que soit1 l'endroit où il s'établit pouvoir trouver
une caisse qui le reçoive comme membre et lui as-
sure ainsi les bienfaits de l'assurance.

Or, nous empêcherions l'assurance en admet-
tant que l'affiliation à une société politique, pro-
fessionnelle ou confessionnelle puisse être une condi-
tion valable de l'adhésion à une caisse de secours,
parce que, lorsqu'un citoyen non affilié à une société
politique, confessionnelle ou professionnelle chan-
gera de domicile, et arrivera dans une localité où
il n'existe aucune autre caisse de secours qu'une
caisse confessionnelle, politique ou professionnelle,
il ne pourra être assuré contre la maladie. N'est-

ce pas une absurdité? Devons-nous admettre des
conséquences pareilles ? Vous voyez bien que la
proposition de M. Zürcher n'est pas, comme l'a dit
M. le rapporteur de la commission, en opposition
avec l'article 4 proposé par la commission, mais
qu'elle .L'est qu'une explication de cette disposition
combinée avec l'article 4 bis. Je regrette pour mon
compte que l'on ne puisse s'élever à la hauteur de
la tolérance politique, confessionnelle et profession-
nelle et dire que les caisses qui ont un caractère
politique, confessionnel ou professionne' doivent, si

-elles veulent être reconnues par la Confédération,
admettre toutes les catégories de citoyens qui de-
vront avoir recours à elles. En définitive, on n'entre
pas dans ces caisses pour son plaisir, mais parce
qu'on est forcé de le faire, parce qu'autrement on
ne serait pas secouru en cas de maladie et qu'on
ne jouirait pas des assurances. Si vous voulez pro-
clamer le principe que chacun en Suisse doit être
assuré contre la maladie vous devez évidemment
accepter la proposition de M. Zürcher.

Zürcher : Wenige Erwiderungen, einige Fest-
stellungen und eine Erklärung über den Antrag.
Erstens: Ich glaube, Herr Daucourt hat seine Aus-
einandersetzung gemacht auf Grund einer etwas
unglücklichen Uebersetzung. Es tut mir sehr leid,
dass diese öebersetzung, an der ich keine Schuld
trage, da ich nicht dazu beigezogen wurde, nun
Veranlassung gegeben hat zu einer Beunruhigung
des Herrn Daucourt. Es handelt sich überall um
Parteien, um religiöse und gewerkschaftliche Ten-
denzen und Zwecke der Vereine und nicht um
das, was ins Französische übersetzt worden ist: le
parti confessionnel,

Herr Scberrer bat die Freundlichkeit gehabt,
festzustellen, dass ich alles vermieden habe, was
anders Gesinnte in ihren Gesinnungen und An-
schauungen kränken sollte. Herr Scherrer ist aber
nicht in seiner Freundlichkeit fortgefahren, sondern
er hat den Antrag zurückgeführt auf eine böse
und arglistige Heuchelei .meinerseits und gesagt,
dass ich noch ein Mäntelchen habe, unter dem
etwas verborgen sei Meine Herren, Sie wollen kon-
statieren, dass weder mein privates noch öffentliches
Leben je Veranlassung gegeben hat anzunehmen,
dass ich wenigstens in ernsten Momenten die Sprache
benutze, um meine Gedanken zu verbergen. Ich
möchte sodann konstatieren, dass man, weil meinem
Antrag nichts Sachliches entgegenzustellen war, sich
verirrt in diesen persönlichen Angriffen und in den
allgemeinen politischen Betrachtungen, eine Betrach-
tung wie jene, dass mein Antrag zu Gesinnungs-
schnüffelei führen könne. Mein Antrag verlangt, dass
die Statuten vorgelegt werden müssen. Die Vorlegung
der Statuten hat aber nie zur Gesinnungsschnüffelei
gedient. Ich bin ganz damit einverstanden, dass
man nicht Gesinnungsschnüffelei treibe und nicht
dem Charakter einer Gesellschaft oder einer Kasse
nachforsche, sondern sich an die Statuten halte.

Und nun zwei Feststellungen. Sie haben aus der
Diskussion entnommen, dass einmal durch den
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neuen Antrag der Kommission dem Uebelstande,
dass die Angehörigen einer konfessionellen oder
gewerkschaftlichen Kasse keine Freizügigkeit haben,
nicht gesteuert wird. Zwar hat ein Vertreter der
konservativen Partei erklärt, das ist uns ganz egal,
ob unsere Leute Freizügigkeit geniessen oder nicht.
Unsere Kassen verlangen das nicht

Nun möchte ich denn doch daran erinnern, dass,
wenn auch das Gesetz ein Gesetz der Subventionie
rung von allen Kassen ist, im Grunde doch die
Tendenz ist, die Versicherung der Einzelnen zu
fördern und dass wir nicht das Wohl der Kassen,
sondern das Wohl des Einzelnen im Auge behalten
müssen, und dass die Kasse nur insoweit in Be-
tracht fällt, als sie den Einzelnen fördert. Nun ist
übergangen worden, dass der Annahme von Art.
4 bis nach meinem Antrage auch die Streichung des
Schlussatzes von Art 12 bis entspricht, jenes Scbluss-
satzes, der eben diesa konfessionellen usw. Kassen
ausscbliesst von der Wohltat der Freizügigkeit. Das
ist also ein Gegengeschenk, das ich offerieren
möchte, wenn auf der ändern Seite ein Entgegen-
kommen ist, damit dann dieser bässliche Kampf-
artikel wegfalle.

Was dann diejenigen betrifft, die nicht aus einer
solchen beschränkten Kasse hervorgegangen sind
und die nicht einem solchen Glaubensbekenntnis
angehören, das auch noch eigene Kassen erfordert,
so ist allerdings etwas geschehen durch den Antrag
der Kommission. Ich habe übersehen, dass dieser
Antrag schon gedruckt in unsern Händen ist, aber
den Antrag habe ich gekannt. Er betriöt die Frei-
zügigkeit und mildert etwas die Schwierigkeit, die
für die Freizügigkeit entsteht. Ich bin der Kommis-
sion dankbar, und ich sage, wenn nur das durch
meinen Antrag erzielt worden ist, so ist doch wenig-
stens etwas dabei herausgekommen. Aber bezüglich
der Urversicherung, ' d. h. wenn einer in eine
Gegend kommt, wo er sich zum vorneberein aus
diesen gewerkschaftlichen oder konfessionellen Grün-
den nicht versichern kann — und wir werden dazu
kommen, dass in kleineren Gemeinwesen die Aus-
schliesslichkeit mehr und mehr aufkommt — so ist
doch nicht für diesen Mann gesorgt.

Das ist nun der Sinn meines Antrages, dass,
wenn ein protestantischer oder gelber Arbeiter in
die Diaspora (von meinem Standpunkte aus ge-
sprochen) kommt, er dort eine Kasse finde, weil
sonst nicht für ihn gesorgt ist. Ich glaube, das sollte
sich finden lassen, und zwar ist der Furcht vor der
Ueberschwemmung mit Leuten, die nicht hineinge-
hören, vorgebeugt.

Nun noch folgendes. Map hat gesagt, die Sache
ist nicht so bös, denn jede Berufsklasse ist aus-
schliesslich, sie kann nicht jeden aufnehmen. Wenn
wir jetzt schon mit sehr vielen Hindernissen der
Freizügigkeit zu kämpfen haben, so wollen wir froh
sein, wenn wir irgendwo eines der Hindernisse der
vollen Freizügigkeit auf die Seite legen können und
wir sollen uns nicht bemühen, es stehen zulassen.
Herr Häberlin hat von einer Krankenversicherung
der Hebammen gesprochen, das ist kein unvernünf-
tiger Gedanke, denn der Hebammenberuf bedingt
gewisse Krankheitsgefahren. Das wäre eine Organi-
sation, die einen gewissen Zweck und Sinn hätte.
Solche Berufskrankenkassen haben wir, und es wer-
den sich vielleicht noch mehr bilden, weil versiche-

rungstechnische Gründe dafür sprechen. Aber eine
katholische oder eine sozialistische Hebammenver-
sicherung oder ein radikaler Hebammenverein hätte
keinen Sinn. Das sind Ausschliessungsgründe, die
nicht versicherungstechnisch begründet sind.

Es sollte sich doch etwas finden, das allen die
Hand bietet, dass sie sich versichern können. Ich
habe mich nun allerdings aus der Diskussion über-
zeugt, dass es heute kaum möglich sein wird, für
oder gegen meinen Antrag Stellung zu nehmen.
Einmal hat man sich seit gestern in eine gewisse
Aufregung hineingeredet, man hat gefunden, das
Vaterland und die Religion und alles mögliche sei
in Gefahr, und es ist daher gut, wenn man die
Sache noch etwas überlegt. Ich will zugeben, dass
der Fehler auch auf meiner Seite liegen kann. Es
ist sehr wohl möglich, dass die Fassung, die ich
dem Antrage gegeben habe, zu der Aufregung An-
lass gegeben und es ist möglich, dass man die Fas-
sung ändern und eine Einschränkung hinzufügen
kann, welche die Gefahr der Ueberschwemmang
mit unpassenden Elementen vollständig beseitigt.
Ich möchte daher nicht meinen Hauptantrag fest-
halten, sondern nur an dem eventuellen, Ueberwei-
sung meines Antrages an die Kommission. . Es tut
mir leid, dass ich die Kommission noch einmal
mit der Sache behelligen muss. Aber es lässt sich
eben nicht ändern. Die heutige Diskussion wird im
allgemeinen die Ueberzeugung gebracht haben, dass
in dieser Richtung noch etwas mebreres geschehen
könnte als was gestern die Kommission getan hat
und ich bitte sie, mir das zu verzeihen, und wenn
die Rückweisung erfolgt, sie in freundlicher und
wohlwollender Weise entgegenzunehmen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich werde mich auf einige wenige Aeusse-
rungen beschränken, weil ich anerkenne, dass es
vor allem meine Pflicht ist, dem verehrten Vertreter
des Bundesrates noch die nötige Zeit zu lassen,
sich auszusprechen. Aber nachdem man sich in
verschiedenen Voten direkt an die Kommission ge-
wendet hat, gestatte ich mir auf einiges zu ant-
worten.

Herr Mächler hat die Anregung gemacht, zu
prüfen, ob es nicht möglich wäre, diejenigen Kas-
sen, die allen Aufnahme gewähren, dadurch auszu-
scheiden, dass man ihnen einen höheren Bundes-
beitrag geben würde. Dieser Gedanke ist in der
Kommission und in Privatgesprächen unter den
Mitgliedern der Kommission erörtert worden. Wir
konnten uns aber zu einer solchen Lösung nicht
entschliessen, weil die Ausführung gewiss eine recht
komplizierte gewesen wäre und die Unterscheidung
zwischen den verschiedenen Kassen eine sehr
schwierige würde.

Herr David hat an das Votum des Herrn von Steiger
erinnert. Ich möchte ihn daran erinnern, dass Herr
von Steiger, nachdem die Sache erörtert war, ver-
zichtete, einen Antrag einzubringen. Seine Ansicht
ging dahin, man sollte es möglich machen, externe
Mitglieder der Kassen zu schaffen, eine Lösung,
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ähnlich wie sie die Kommission vorschlägt im neuen
Zusatzartikel zu den Bestimmungen die Freizügig-
keit betreffend. Was spielt ein solches externes
Mitglied für eine Rolle? Es hätte nur Pflichten zu
erfüllen, .die Einzahlungen zu leisten und das ent-
gegenzunehmen, was die Kasse bietet in Kranken-
pflege und Geld. Es hätte aber nicht mitzusprechen in
der Verwaltung und könnte auch nicht daran teil-
nehmen Es ist daher selbstverständlich, dass dieser
Zustand nicht befriedigen könnte.

Nun möchte ich aber doch darauf hinweisen,
dass den Bestimmungen der Freizügigkeit eine
grössere Bedeutung zukommt als von einem Votanten
erwähnt wurde. Sie bildete Gegenstand der Eingaben
einer ganzen Reihe von Krankenkassen, und ich
kann sagen, dass die Vertreter der Krankenkassen
mit der Lösung der Kommission sich einverstanden
erklärt haben. Ich glaube, man darf diese Bestim-
mung nicht unterschätzen und namentlich auch die
Lösuna nicht, wie sie die Kommission vorge-
schlagen hat

Ich frage nun, ob der Antrag des Herrn Zürcher
mit dem Antrag, den die Kommission gestellt hat,
sich vertrage. Wir wollen uns die Sache vergegen-
wärtigen. Die Kassen, um die es sich handelt, sind
auf Grund der Statuten gegründet, z. B. auf die
Statuten des Grütlivereins oder eines katholischen
Vereins. Da heisst es in den Statuten: In die Kran
kenkasse des Vereins können aufgenommen werden
seine Mitglieder. Dagegen wird niemand etwas ein-
zuwenden haben. Dabei kommt aber sehr oft der
Fall vor, dass von den Vereinen selbst an die Kran-
kenkassen Zuschüssse geleistet werden. Wie sollten
nun diese Fälle geordnet werden, wenn man den
Kassen vorschreiben würde, dass sie jeden als Mit-
glied aufzunehmen haben? Wenn in den Statuten
steht, dass die Krankenkasse eine Kasse ihrer Ver-
einsmitglieder ist, so müssen eben deren Ange-
hörige auch Mitglieder des Verbandes sein. Das
steht aber im Widerspruch zu der Behauptung, dass
man gleichwohl die Anerkennung nach Antrag der
Kommission aussprechen könnte, wenn man den
Antrag Zürcher aufnimmt. Ich meine denn, an diesen
praktischen Beispielen nachgewiesen au haben, dass
es nicht möglich ist, dem Antrag Zürcher zu ent-
sprechen und gleichwohl dabei den Antrag der Kom-
mission aufrecht zu erhallen.

Gestatten Sie mir doch auch noch ihnen mitzu-
teilen, wie sich die Verhältnisse eigentlich gestalten.
Die betreffenden Angaben standen mir bei der
ersten Berichterstattung nicht zur Verfügung, ich
habe mir sie aber inzwischen beschafft. Fabrik-
krankenkassen bestehen 529 mit 97,000 Mitgliedern.
Bei diesen Betriebskrankenkassen können Sie nicht
ohne weiteres die Aufnahme durch gesetzliche Be-
stimmungen verlangen. Die Fabrikkrankenkasse und
Betriebskrankenkasse wird sehr oft mitgespiesen
durch besondare Leistungen der betr. Unterneh-
mung. Da kommen Sie schon in den Fall, eine Vor-
schrift nicht erlassen zu können, dass die Aufnahme
ohne weiteres stattfinden muss. Allgemeine Kran-
kenkassen: 1241 mit 311,000 Mitgliedern; religiöse
Kassen: katholische 14 mit 6200 Mitgliedern,
israelitische 5 mit 512 Mitgliedern, Methodisten l
mit 158 Mitgliedern, evangelische l mit 107, re-
formierte l mit 35 Mitgliedern, christlich-soziale
Arbeitervereine l Kasse mit 188 Mitgliedern, christ-

liche Jünglingsvereine : l mit 46 Mitgliedern, po-
litische Krankenkassen: 17, die besonderen Parteien
angehören, mit 6211 Mitgliedern und l politische
Kasse, die sich darauf beschränkt, die Sozialisten
auszuschliessen, mit 26 Mitgliedern. Sie haben hier
bei der Gesamtzahl von 1812 Kassen 24 konfes-
sionelle Kassen und 18 politische, auf eine Mit-
gliederzahl von 422,000 eine solche von 18,000 Mit-
gliedern.

Ich glaube nun doch, angesichts dieser Zahlen
müssen wir auch über die Bedeutung'des Beschlusses,
den wir fassen wollen, einigermassen klar werden.
Ich halte wirklich dafür, dass, wenn neben dieser
beschränkten Zahl geschlossener Kassen die 1241
allgemeinen Kassen den Betreffenden offen stehen,
man von einer wesentlichen Beschränkung nicht
sprechen kann. Ich rechne es Herrn Zürcher als
Verdienst an, dass er die Kommission noch dazu
geführt bat, ihren Zusatzartikel zum Freizügigkei's-
artikel beizufügen. Ich glaube, das ist eine richtige
Lösung. Weiter zu gehen als die 3 Jahre, möchte
ich auch nicht empfehlen. Die Krankenkasse, die
eia auswärtiges Mitglied zu besorgen hat, die dort
die Beiträge einzuziehen hat, was einfach sein wird,
aber namentlich auch die Krankenpflege auszuüben
hat, muss eine andere Kasse in Anspruch nehmen,
um diese Aufgaben auszuführen. Wenn dieses Ver-
hältnis nun 3 Jahre angedauert hat, so wird es dem
betreffenden gewiss möglich geworden sein, in
irgend einer ändern Kasse unterzukommen. Weiter
eine solche Aufgabe seiner bisherigen Kasse zuzu-
teilen, geht zu weit. «

Ich möchte Sie bitten, es bei dieser Lösung,
welche durch den Antrag des Herrn Zürcher herbei-
geführt worden ist, bewenden zu lassen und Ihrer
Kommission nicht noch die Aufgabe zuzuweisen,
die Sache noch einmal zu prüfen. Sie ist nicht
bloss einmal, sondern mehrere Male geprüft wor-
den; das werden Sie aus den Protokollen entnehmen
können. Die Kommission hat sich gestern nach-
mittag nochmals an die Arbeit gemacht und hat
Ihnen als Lösung ihrer Prüfung den Zusatzarlikel
zu der Freizügigkeitsbestimmung vorgeschlagen.
Etwas anderes werden wir Ihnen nicht bieten kön-
nen. Nehmen Sie also, ich bitte Sie darum, Umgang
davon, die Frage an uns zurückzuweisen, und neh-
men Sie den Antrag an, wie er im Entwurfe der
Kommission enthalten ist. Lehnen Sie auch den An-
trag des Herrn Zürcher ab. Dies empfehle ich Ihnen
namens der einstimmigen Kommission.

Bundesrat Deucher: Spät kommt ihr, Graf
Isolan, doch ihr kommt. — Ich habe gestern zu lit.
c, die Sie so eifrig diskutierten und über welche bei-
nahe so viele Meinungen als Sprecher vorhanden
waren, das Wort nicht ergriffen. Ich fühle mich
daher um so mehr verpflichtet, zu der Situation, wie sie
nun heute besteht, zu sprechen. Ich fühle mich
deshalb verpflichtet, weil die Angelegenheit, um die
es sich handelt, nach der Meinung des Bundesrates
für das Geschick der Versicherungsgesetze von erster
Bedeutung sein wird. Der Bundesrat hat angesichts
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dieser Tatsache die ganze Frage reiflich erwogen.
Vorerst hat seine Delegation die Angelegenheit
der Freizügigkeit sehr eingehend erörtert. Diese
Delegation bestand aus drei absolut « rassenreinen »
Mitgliedern, den Herren Forrer, Comtesse und dem
Sprechenden. Sie ist nach mehrmaliger Beratung
zu dem Entschlüsse gekommen, Ihnen das zu bean-
tragen, was im ursprünglichen Antrag des Bundes-
rates am Schlüsse des Art. 6 über die Freizügigkeit
gesagt ist und was auch dem entspricht, was Ihnen
heute im Art. 4 von Ihrer Kommission beantragt wird.
Ebenso wie die bundesrätliche Delegation hat sodann
der ganze Bundesrat diese ungeheuer wichtige
Frage einlässlich besprochen, und er ist zu keinem
ändern Entschlüsse gekommen, als zu dem, was er
Ihnen grundsätzlichem seinem Antrag vorlegt und was
auch im Antrag der Kommission ausgedrückt ist. Ich
will die Frage nicht untersuchen, ob durch Annahme
des Antrages Zürcher der Art. 4 der Kommission
abgeschwächt oder aufgehoben werde oder nicht,
was von gewisser Seite befürchtet wird. Ich glau-
be, theoretisch könnte man diese Frage vielleicht
verneinen, aber praktisch betrachtet wird Art. 4
durch Annahme des Antrages Zürcher entschieden
aufgehoben, zum mindesten eingeschränkt. Die
Wirkung ist also die, dass jene, welche glauben, für
ihre eigentümlichen Verhältnisse gewisse Zugeständ-
nisse erhalten zu haben, sowohl die konfessionelle als
auch die soziale oder die Arbeiterpartei (es sind nicht
nur Sozialisten, die hier in Frage kommen) als auch
die'ßetriebskrankenkassenpartei (diese rubriziert auch
unter dieser Rubrik, obschon sie Herr Zürcher weg-
gelassen hat), wenn Sie den Antrag Zürcher anneh-
men, praktisch das nicht erreichen, was wir ihnen
durch den Art. 4 der Kommission geben.

Der Bundesrat i^t darüber, wie die Sache
zu verstehen sei, gar nie in Zweifel gewesen.
Ich bitte Sie, unsere Botschaft zu lesen. Es ist
zwar gestern behauptet worden, die Botschaften seien
eigentlich nicht massgebend, denn es stehe zuweilen
darin, was sich nachher als undurchführbar erweise.
Auf Seite 126 heisst es: «Wenn daher eine Kasse
im allgemeinen nur Personen aufnimmt, die einer
gewissen politischen Partei oder Konfession an-
gehören, so kann diese Kasse nicht nur gleichwohl
anerkannt und subventioniert werden, sondern ein
Uebertretender wird auch die Aufnahme nur bean-
spruchen können, wenn er der betreffenden Partei
oder Konfession angehört. » Das ist der direkte
Gegensatz zum Antrag Zürcher. Auf diesem Stand-
punkt seiner Botschaft steht der Bundesrat und auch
die Kommission heute. Der Bundesrat ist gewiss nach
reiflicher Erwägung zu dieser Anschauung gekommen.
Ich gebe zu, dass durch diesen Artikel gewisse allgemeine
Grundsätze, die bei der Versicherung Platz greifen
sollten, durchbrochen sind. Ich gebe weiter zu, dass,
wenn es sich um die lex Forrer handeln würde,
so etwas nicht angenommen werden könnte, denn
dort war das Obligatorium und waren die öffentlichen
Kassen konstruiert. Wir haben nun aber das Obli-
gatorium, das wesentlich durchschlagende Moment für
die Freizügigkeit, nicht mehr und wir müssen uns
anders helfen. Wir stehen also nicht mehr vor der
Tatsache, dass jedermann Gelegenheit gegeben wird,
sich versichern zu können. Wir haben es hierbei
nicht mehr bloss mit den Schwierigkeiten, die sich aus
Konfession, Betrieb, Partei ergeben, zu tun, sondern

auch mit denjenigen der verschiedenen Territorien.
Deswegen beantragt Ihnen die Kommission den Art.
20, 2, wo es heisst, was in solchen Gegenden zu
geschehen hat, in denen keine Krankenkassen bestehen.
Es geht also auch die Durchführung nach dem Grund-
satz der Territorialität verloren, weil das Obliga-
torium nicht besteht und wjsil eine Menge Gegenden
noch keine Krankenkassen besitzen. In unserem
neuen Entwurf müssen wir also auf die absolute
Freizügigkeit verzichten. Wir haben sie nicht
mehr, und zwar nicht mehr nur wegen der durch
die Verschiedenheit der Konfession oder der politischen
Partei oder der Betriebskassen geschaffenen Schwie-
rigkeiten, sondern weil es aus verschiedenen anderen
Gründen einfach nicht möglich ist, sie absolut durch-
zuführen. Herr Zürcher hat unter allen Umständen
das grosse Verdienst, dass er mit seinem Antrage
uns veranlasst eine Lücke auszufüllen, an die man
weder im Bun destate, noch in der Kommission
gedacht hatte, nämlich eine mit bezug aut Frei-
zügigkeit bestehende Lücke soweit möglich auszufüllen.
Ich habe der gestrigen Kommissionsberatung auch bei-
gewohnt und bin überzeugt, dass die Kommission Ihnen
nichts anderes bieten kann, wenn die Frage noch einmal
zurückgewiesen wird. Ich glaube, über diesen Punkt
ist die Kommission vollständig «ausgepumpt». Es
gibt also keinen anderen Ausweg, als den, dass Sie
sich jetzt vollständig schlüssig machen. Auch Herr
Zürcher sollte sich beruhigen. Wir haben doch alle
miteinander nur das eine grosse Ziel vor Augen:
endlich einmal die Versicherung unter Dach zu
bringen. Aber wenn Sie so vorgehen, wie es der
Antrag Zürcher praktisch zur Folge haben wird, so
können Sie versichert sein, dass wir nicht einmal
die Krankenversicherung durchbringen. Herr Zürcher
gehört ja auch nicht zu denen, die es nicht ernst
meinten mit der endlichen Lösung des grossen natio-
nalen Werke*. Darum sollte ihm das Opfer, auf
seinen Antrag zu verzichten, nicht allzuschwer werden.
Wir wollen alle Hindernisse, die vorhanden sind,
wegräumen, wenn sie nicht gerade derart sind, dass
sie gegen unsere Ueberzeugung gehen oder unsern
Charakter tangieren. Mit bezug auf die Zahl der
fraglichen Kassen hat ja die Anregung des Herrn
Zürcher wirklich keine grosse Bedeutung, während
sie anderseits nach aussen doch den Eindruck erwecken
könnte, man wolle gewisse Kreise «beim Kragen
nehmen». Warum lässt übrigens Herr Zürcher in
seinem Antrag die Betriebe vollständig weg ; warum
soll nur Politik und Konfession berührt werden?
Die Betriebe wären doch das viel wichtigere.

Damit glaube ich, in wenigen Zügen den Stand-
punkt des Bundesrates klar gelegt zu haben. Ich
wiederhole nur noch gegenüber Herrn David und
gegenüber der Anrufung eines leider verstorbenen
Mitgliedes, dass Herr von Steiger auch zu dem
Beschluss gestimmt hatte, der Ihnen nun gedruckt
vorliegt. Die bundesrätliche Erklärung in der Bot-
schaft geht übrigens viel weiter als die Kommissions-
vorlage, in der Praxis aber wird es auf das gleiche
herauskommen. Hoffentlich wird es überhaupt immer
seltener dazu kommen, dass auf religiösem oder
politischem Gebiete hier im Rate Differenzen geschaffen
werden. Sie dürfen die Anträge der Kommission
gewiss annehmen, ohne befürchten zu müssen, des-
wegen in Ihrem politischen Charakter angezweifelt
zu werden. Ich für mich wenigstens nehme diese
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Gefahr auf mich und glaube nicht, dass man mich
deswegen unter diejenigen rechnen werde, die sich
« gehäutet » haben. Ich wage den Schritt im Interesse
einer guten Sache, weil ich das Gefühl habe, wenn
wir das nicht tun, so bringen wir nicht einmal die
Krankenversicherung zu stände.

Präsident: Zu Art. 4 ist kein Abänderungsan-
trag gestellt. Ich nehme daher an, Art. 4 sei

nach dem Vorschlag der Kommission angenommen.
Ueber Art. 4 bis schreiten wir zur Abstimmung.

Abs t immung . — Votation.

Für den Antrag der Kommission .
Für den Antrag Zürcher . . .

78 Stimmen
50 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Vnr die Redaktion v»r»ntw.ortlioh ; Zimmermann, — Unit k ui)d Kjoedifuin yoji g. Jtnt. in Bern
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Nationalrat Conseil national

Kranken- und Unfallversicherung — Assurance-maladies et accidents

Neuer Antrag der Kommission des Nationalrates.
16. Juni Ï908.

Art. 2.
Die Kantone sind befugt :
a. die Krankenversicherung allgemein oder für

einzelne Bevölkerunge.klassen obligatorisch zu erklä-
ren, ohne die Arbeitgeber der Versicherten zu be-
sondern Beiträgen zu verpflichten ;

b. öffentliche Krankenkassen einzurichten, unter
Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen.

Es steht den Kantonen frei, ihren Gemeinden
diese Befugnisse zu überlassen.

Die von den Kantonen oder Gemeinden in An-
wendung von Absatz l erlassenen Bestimmungen
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.

Wird von einem Kanton oder einer Gemeinde
die Versicherung obligatorisch erklärt, so trägt der
Bund an die Aufsichtskosten bei. Der Bundesrat
setzt diese Beiträge endgültig fest.

Nouvelle proposition
de la commission du Conseil national.

16 juin 1908.

Art. 2.
Les cantons peuvent :
a. déclarer obligatoire l'assurance contre les

maladies, en général ou pour certaines catégories
de citoyens, sans astreindre les employeurs des as-
surés à des contributions spéciales,

b. créer des caisses publiques d'assurance contre
les maladies, en tenant compte des caisses de
secours existantes.

Il est loisible aux cantons de déléguer ces com-
pétences à leurs communes.

Les dispositions prises par les cantons ou les
communes en application du premier alinéa sont
soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération contribue aux frais \Je sur-
veillance des cantons ou communes qui ont déclaré
obligatoire l'assurance ; le Conseil fédéral fixe sans
appel le montant de ces contributions.

Antrag des Herrn Bundesrat Forrer
zu Art. 2.

11. Juni 1908.

Erster Absatz, lit. c.
für eine obligatorische Krankenversicherung von

unselbständig erwerbenden Personen die Arbeitgeber
für die Auflagen, welche auf die von ihnen be-
schäftigten Personen entfallen, in Mitleidenschaft zu
ziehen.

In diesem Falle darf jedoch derjenige Teil der
Auflage, welche der Arbeitgeber an sich zu tragen
hat, 50 o/o nicht übersteigen und ist den Arbeitge-
bern ein angemessenes Recht der Mitsprache in den
Angelegenheiten der Kasse, an welche sie Beiträge
leisten, einzuräumen.

Zweiter Asatz. « politischen » Gemeinde.
Dritter und vierter Absatz, wie in der Kommis-

sionsvorlage.

Proposition de M. le conseiller fédéral Forrer
à l'art. 2.

11 juin 1908.

Art. 2, alinéa 1, lettre c.
faire contribuer les employeurs aux frais d'une

assurance obligatoire des personnes qu'ils occupent
pour les contributions qui incombent à ces der-
nières.

Dans ce cas, la part de la prime qui incombe à
l'employeur ne dépassera pas 50 °/o et il sera
donné aux employeurs le droit de participer en pro-
portion à la gestion de la caisse à laquelle ils
paient.

Alinéa 2. Il est loisible aux cantons de déléguer
ces compétences à leurs communes « politiques. »

Les deux derniers alinéas conformes à la pro-
position de la commission,
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Weitere Anträge zu Alinea 2 :
statt «jabzutretea », zu sagen « zu überlassen »
(Herr Scherrer).

statt « abzutreten » zu sagen « einzuräumen »
(Herr Wyss).

Für den Fall der Annahme des Antrages For-
rer, nach den Worten :

a die Befugnisse » einzuschieben : « gemäss lit. a
und b. » (Herr Muri).

Autres propositions à l'alinéa 2 :
au lieu de : déléguer, dire « laisser » (M. H.

Scherrer).
au lieu de : déléguer, dire « donner » (M. Wyss).
de M. Mûri : ajouter au texte Forrer, après :

« les compétences » : « prévues aux lettres a et b ».

Antrag von Herrn National rat Min g.
16. Juni 1908.

Art. 4ter.

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits
bestehenden Krankenkassen sind von der in Art. 4ter
aufgestellten Verpflichtung so lange enthoben, als
es den Angehörigen des von ihnen ausgeschlosse-
nen Geschlechtes möglich ist, sich in der gleichen
Gemeinde bei einer ändern anerkannten Kasse zu
versichern.

Proposition de M. le conseiller national Ming.
16 juin 1908.

Art. 4ter.

Les caisses-maladie existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas
soumises à l'obligation stipulée à l'art. 4ter, si les
personnes du sexe qu'elles excluent ont la possi-
bilité de s'assurer dans la même commune à une
autre caisse reconnue.

Antrag von Herrn Nationalrat Sulzer.
11. Juni 1908.

Art. 4quater.

Die Statuten müssen eine Bestimmung enthalten,
wonach Ueberversicherung eines Mitgliedes über den
Betrag des durchschnittlichen Verdienstes hinaus,
nebst der Versicherung für ärztliche Behandlung
und Arznei untersagt ist.

Zusatz zu Art. li, Absatz 1.

Je nach der Apt der Krankheit kann jedoch die
Krankenkasse verlangen, dass dieser Arzt ein Spe-
zialist sei.

Proposition de M. le conseiller national Sulzer.
11 juin 1908.

Art. 4quater.

Les Statuts doivent stipuler qu'est interdite la
surassurance d'un membre au delà du montant de
son gain moyen, à côté de l'assurance pour le traite-
ment médical et les médicaments.

.Ajouter à l'ait. 11, alinéa 1.

Toutefois, selon la nature de la maladie, la caisse
peut demander que ce médecin soit uu spécialiste.

Antrag der Kommission des Nationalrates.
11. Juni 1908.

Art. 4quater.

Die Statuten müssen eine Bestimmung enthalten,
wonach Ueberversicherung eines Mitgliedes über den
Betrag des durchschnittlichen Verdienstes hinaus
untersagt ist.

Art. 11, Absatz 1.

Gewährt eine anerkannte Krankenkasse ärztliche
Behandlung und Arznei, so soll jedem erkrankten
Mitgliede die Wahl des behandelnden Arztes, soweit
nicht Spitalbehandlung in Frage kommt, und der
der Apotheke . . . freistehen. Je nach der Art der
Krankheit kann jedoch die Krankenkasse verlangen,
dass der behandelnde Arzt ein Spezialist sei, oder
dass ein solcher zugezogen werde.

Proposition de la commission du Conseil national.
11 juin 1908.

Art. 4 quater.

Les statuts doivent interdire l'assurance d'une
même personne pour plus du montant de son gain
moyen.

Art. 11, alinéa 1.

Si une caisse reconnue fournit le traitement mé-
dical et les médicaments, tout assuré malade doit
pouvoir choisir, sauf traitement à l'hôpital, un mé-
decin . . . Suivant la nature de la maladie, la caisse
peut toutefois exiger que le médecin traitant soit
un spécialiste ou qu'un spécialiste soit appelé en
consultation.
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Art. 12 bis als letzter Absatz, neu.

Mitglieder, denen beim Verlassen ihrer bisherigen
Kasse keine andere anerkannte Krankenkasse offen
stünde, können ihre Mitgliedschaft für die Dauer von
höchstens drei Jahren beibehalten. Es hören jedoch
ihre Ansprüche an solche Begünstigungen auf, die
von dritter Seite ausser dem Bundesbeitrage der
Kasse zufliessen.

Art. 12 bis, dernier alinéa, nouveau.

Les membres qui, en quittant leur caisse, ne
trouveraient accès auprès d'aucune autre caisse-
maladie reconnue, peuvent rester membre de la
première pendant trois ans au plus; toutefois, ils
cessent de participer aux avantages qui sont accor-
dés à la caisse par des tiers, en outre du sub-
side fédéral.

Nationalrat — Conseil national
Sitzung vom 17. Juni 1908, vormittags IO1/2 Uhr — Séance du 17 juin 1908, à 10'/a heures du matin

Vorsitz: l TT „ .T, , ., } Hr. SpeiserPrésidence: ] *

Tageso rdnung : — Ordre du jour:

Bundesgesetz betreffend die Kranken- nnd Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

F o r t s e t z u n g . — Suite.

(Siehe Seite 231 hievor. — Voir page 231 ci-devant.)

Präsident: Wir schreiten zunächst zur Behand-
lung des letzte Woche an die Kommission zurück-
gewiesenen

Art. 2.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie haben die Behandlung des Art. 2 infolge
eines Antrages des Herrn Bundesrat Forrer an die
Kommission zur nochmaligen Beratung zurückge-
wiesen. Herr Forrer wollte ausdrücklich im Art. 2
sagen, dass der Arbeitgeber zur Beitragsleistung
herangezogen werden könne, und er wollte beifügen,
dass diese Beitragsleistung 50% nicfct übersteige.
Gleichzeitig wollte er aber dem Arbeitgeber ein
Mitspracherecbt an den Angelegenheiten der Kasse
einräumen. Ihre Kommission hatte sich in ihrer
Mehrheit auf den Standpunkt gestellt, die Aufnahme
einer solchen Bestimmung sei nicht nötig. Sie hatte
deshalb Streichung des betreffenden Alineas im
Art. 2 beantragt.

Wenn ich Ihnen nun namens der Kommission
nur die Frage zu beantworten hätte, ob die Kom-
mission ihre Ansicht aufrecht erhält, d. h. ob sie
es für nötig erachtet oder nicht, einen solchen Zu-

satz nach Anregung von Herrn Bundesrat Forrer
aufzunehmen, so könnte ich Ihnen ohne werteres
erklären, dass sie noch auf ihrem frühem Stand-
punkte steht und einen solchen Zusatz für unnötig
hält. Sie beruft sich darauf, dass, wenn die Kantone
befugt sind, die Krankenversicherung allgemein oder
für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch zu
erklären und öffentliche Krankenkassen einzurichten,
dann damit für die Kantone gewiss auch die Befug-
nis ausgesprochen wird, die nähern Bestimmungen
aufzustellen. Zu diesen Bestimmungen über die Ein-
richtung von Krankenkassen, zur Erklärung des
Obligatoriums gehört es gewiss in erster Linie, dass
man bestimmt, wer überhaupt und wieweit das
einzelne Mitglied an den Lasten der neuen Kasse
beteiligt wäre. Wir glauben also, diese Befugnisse
und Pflichten wären ohne weiteres in den beiden
ersten Alineas des Art. 2 enthalten.

Infolge der Diskussion, die in diesem Saale über
diöse Frage gewaltet hat, wird man aber doch von
der Kommission Auskunft darüber verlangen, wie
sie sich materiell zu der Angelegenheit stellt, d. h.
ob sie der Ansicht sei, dass der Arbeitgeber einen
Beitrag leisten solle, und ob sie eventuell bereits
hiefür eine obere Grenze in Aussicht genommen ha t.
Ich meine also, nach der Diskussion, die hier statt
gefunden hat, würde es kaum mehr anders angehen
als hierüber nähere Auskunft zu geben, denn nach-

A mtliche» stenographische« Bulletin XVIII. Nr. 13 — Bulletin sténographique officiel XFII2.tfo.13,
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dem die Frage einmal aufgerollt worden ist, wird
natürlich auch der Wunsch lebendig, dass man
genau darüber Auskunft erteile, was eigentlich be-
absichtigt sei. Die Kommission steht auf dem Stand-
punkt, dass, wenn eine Beitragspflicht aufgenommen
werde, d. h. wenn man in Art. 2 sagen würde, die
Kantone und eventuell die Gemeinden (Herr Muri
hat mit Recht den Vorbehalt gemacht, dass darüber
nur die Kantone zu entscheiden hätten) könnten
eine Beitragspflicht aussprechen, man sich auch
darüber klar werden müsste, welches der Masstab
wäre, der diese Beitragspflicht nach oben zu be-
schränken hätte. In dieser Beziehung schlägt der
Antrag Forrer 50 °/o vor. Herr Bundesrat Forrer bat
allerdings unterlassen, näher zu bezeichnen, auf
was diese 50% eigentlich ausgerechnet werden
sollen, ob auf der gesamten Prämie mit Inbegriff
des Bundesbeitrages oder ohne Bundesbeitrag usw.
Es müsste also jedenfalls eins präzisere Angabe ge-
macht werden mit bezug darauf, von welchem Teil
der Auflage die 50 °/o zu berechnen wären. Wenn
wir die Abgrenzung der Beitragspflicht mit einem
prozentualen Maximum festsetzen, so werden wir
sofort eine grosse Zahl von Ungleichheiten schaffen.
Sie werden zugeben, dass durch die Dekretierung
des Obligatoriums, sei es in'einem Kanton, sei es
in einer Gemeinde, ohne weiteres die bestehenden
Krankenkassen zur Mitwirkung beibehalten werden,
denn es kann sich ja nie um Aufhebung bestehen-
der Kassen und Uebertragung ihrer Funktionen an
eine neu zu gründende öffentliche Kasse handeln.
Diese verschiedenen. Kassen werden bereits unter
sich verschiedene Auflagen, Bezüge von ihren Ver-
sicherten berechnen, sie werden aber auch wahr-
scheinlich Differenzen aufzuweisen haben gegenüber
den Bezügen und Leistungen der öffentlichen Kas-
sen. Wollte man nun ohne weiteres 50 °/o z- B, der
Nettoprämie, nach ,Abzug des Bundesbeitrages, fest-
setzen, so würde man damit gleichwohl eine Un-
gleichheit schaffen. Ein Arbeitgeber mit 12 Ar-
beitern könnte diesen Arbeitern nicht vorschreiben,
dass sie samt und sonders in die gleiche Kasse ein-
zutreten hätten. Sobald sie aber in verschiedenen
Kassen Mitglieder sind, so wären infolge des pro-
zentualen Beitrages für den einzelnen Arbeiter sofort
auch verschiedene Beiträge auszurechnen für das,
was der Arbeitgeber an die Krankenversicherung zu
leisten hat. Diese Ungleichheit, die gewiss nicht zu
umgeben wäre, würde es uns auch für den Fall,
dass die Beitragspflicht des Arbeitgebers anerkannt
wird, bedenklich erscheinen lassen, die ganze Frage
durch prozentuale Ansätze zu ordnen.

Wir haben uns gefragt, ob wir auf eine andere
Weise zum Ziel kommen, z. B. dadurch, dass das
Maximum der Beitragsleistung seitens des Arbeit-
gebers durch einen fixen Betrag festgesetzt würde,
sagen wir den einfachen Bundesbeitrag. Aber auch
so würden sofort wieder Unzukömmlichkeiten ent-
stehen, weil die Leistung der Kassen eine verschie-
dene ist und der Beitrag des Arbeitgebers im Ver-
hältnis zur Gesamtleistung bei den verschiedenen
Kassen relativ ein anderer wäre.

Ihre Kommission kommt zu einem Schlüsse, der
Sie gewiss zuerst überraschen wird. Sie erklärt
nämlich, dass vom Arbeitgeber kein Beitrag er-
hoben werden soll. Unsere Krankenversicherung,
wie sie nun im Projekte vorgeschlagen ist, steht

auf einem ganz ändern Boden als das Forrersche
Projekt und auch auf einem ändern als die Kran-
kenversicherung der umliegenden Staatea Wir ha-
ben nicht etwa deshalb beantragt, der Arbeitgeber
solle keinen Beitrag zu leisten haben, weil dies vor
allem aus eine einfache und klare Lösung ist, son-
dern weil dies in den Verhältnissen begründet ist.
Das Forrerscbe Projekt übernahm 6 Wochen des
Unfalls zulasten der Krankenkasse, Deutschland
übernimmt 13 Wochen des Unfalls, ebenfalls zulasten
der Krankenkasse, und übernimmt überdies eine
Leistung bis auf 26 Wochen für alle Krankheiten,
also auch für die Nicbtbetriebsunfälle; Oeslerreich
hat seine Versicherung auf ähnlicher Grundlage auf-
gebaut. All dies liegt bei uns nach dem neuen Vor-
schlage anders. Schon der Entwurf des Bundesrates
sah vor, dass die ganze Verpflegung des Verun-
fallten zulasten der Unfallversicherung falle, dass
allerdings die Krankenkasse diese Verpflegung zu
übernehmen hätte, aber nicht mehr wie im For-
rerschen Entwurf auf eigene Rechnung, sondern
auf Rechnung der Unfallversicherung. Darin liegt
eine ganz wesentliche Entlastung der Krankenkasse.
Im weitern kommt die Unfallversicherung der Kran-
kenkasse entgegen mit bezug auf die Nichtbetriebs-
unfälle. Diese fallen nun sämtlich zulasten der Un-
fallversicherung, während sie anderwärts zulasten
der Krankenversicherung fallen, wie übrigens auch
bei uns jetzt, indem ja jede Kasse einen Nichtbe-
triebsunfall als Krankheit zu betrachten hat und
dafür etwas leisten muss.

Im weitern haben wir nun nach dem Antrage
der Kommission noch die Berufskrankheiten zulasten
der Unfallversicherung aufgenommen, während sie
gegenwärtig ebenfalls den Krankenkassen obliegen.

Alle diese Faktoren zusammengerechnet muss
also konstatiert werden, dass unsere Krankenver-
sicherung in ganz bedeutendem Masse entlastet wor-
den ist zulasten der Unfallversicherung. Wenn wir
das in Betracht ziehen, so werden wir uns auch
sofort sagen müssen, dass die Leistungen an die
Krankenkasse viel geringer sein müssen, als dies
der Fall war beim Forrerschen Projekt und als dies
der Fall ist bei den von mir genannten umliegen-
den'Staaten, in denen die Krankenkasse auch noch
den Unfall zu übernehmen hat.

Zu diesem Grunde, der nach meiner Ansicht
wohl massgebend und ausschlaggebend ist, kommt
neuerdings die grosse Verschiedenheit der Kassen,
die zweifelsohne eine Verschiedenhait in der Lei-
stung des Arbeitgebers mit sich bringen muss, sei
es absolut gegenüber dem, was er für die einzelnen
Arbeiter zahlt, sei es relativ im Verhältnis zu den
Leistungen, die vom Betreffenden für die Kasse er-
hältlich sind. Der Antrag geht also dahin, solche
Differenzen ohne weiteres zu beseitigen. Differenzen
würden auch später noch bestehen, wenn ein Kan-
ton das Obligatorium dekretiert und bestimmt,
dass die Arbeitgeber Beiträge zu leisten haben, dann
aber der Nachbarkanton dies nicht auch so halten
würde. Damit würde eine Ungleichheit für die Ar-
beitgeber geschaffen nicht nur im Kanton, sondern
auch in der Gemeinde, nachdem ja in Aussicht ge-
nommen ist, dass das Obligatorium in der Gemeinde
durchgeführt werden kann, wenn dieselbe vom Kan-
ton dazu die Ermächtigung erhalten hat.
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Nicht unwichtig wird auch die Frage sein: Hat,
die Krankenkasse den Beitrag des Arbeitgebers
nötig, d. h. bedarf die Krankenversicherung dieses
Ueitrages, um ihren Zwecken und Pflichten nach-
kommen zu können? Wenn wir den zukünftigen
Stand der Krankenversicherung und ihre finanziellen
Verbältnisse vergleichen mit dem gegenwärtigen
Zustand, so werden wir sofort erkennen, dass künftig
die Krankenversicherung ganz bedeutend entlastet
ist, erstens durch diejenigen Faktoren, die ich Ihnen
bereits aufgezählt habe (Uebertragung von Betriebs-
unfällen, Nichtbetriebsunfällen, Berufskrankheiten),
aber auch wesentlich durch den Bundesbeitrag. Eine
Kasse, die z. B. — ich exemplifiziere nicht mit
einer solchen mit Minimalleistung — eine Leistung
von täglich Fr. 1. 20 für Krankenpflege aufzuweisen
hat (Fr. l Krankenpflege und Geldbeitrag von 20 Rp.),
erhebt heute eine Prämie von Fr. 42. Daran zahlt
i-er Bund bereits Fr. 3. 65, also mehr als den vierten
Teil. Damit wird es den Krankenkassen möglich
sein, entweder ihre Leistungen zu vermehren oder
die Bezüge von den Mitgliedern zu vermindern. Die
Kassen werden selbstverständlich sich darüber aus-
zuweisen haben, wie in ihrer Geschäftsführung der
Bundesbeitrag zur Geltung kommt, ob sie damit den
Versicherten entlasten oder ihm eine vermehrte
Gegenleistung in Form der Krankenpflege bieten.
Es fragt sich nun, ob das Obligatorium, wenn es in
einer Gemeinde eingeführt wird, abhängig gemacht
werden kann davon, ob der Arbeitgeber zu einer
Beitragsleistung herangezogen wird. Sie werden bei
näherer Prüfung mit der Kommission finden, dass
dies nicht der Fall sein soll, Die grosse öffentliche
Krankenkasse, die wir in Aussicht nehmen, wird
eine andere Kasse sein als die Kreiskrankenkasse
des Projektes Forrer. Wenn das Obligatorium durch
eine Gemeinde eingeführt wird, so wird es sich
nunmehr auf weitere Kreise ausdehnen, als dies
beim Projekt Forrer der Fall gewesen wäre. Das
Projekt vom Jahre 1899 sah die Versicherungspflicht
für die unselbständig Erwerbenden vor. Wir denken
uns aber, dass die öffentliche Kasse einer Gemeinde
nun viel weitere Kreise in sich schliessen werde,
als das dort der Fall war. Da werden für eine ganz
grosse Zahl von Versicherten gar keine Arbeitgeber
zu finden sein. Das werden Leute sein, die aller-
dings auch einem Verdienst nachgehen, aber nicht
in einem festen Anstellungsverhältnis, sondern
welche bald hier, bald dort ihre Arbeit suchen und
verrichten, für die also kein bestimmter Arbeitgeber
besteht, der für sie einen Beitrag an die öffentliche
Krankenkasse zu leisten bereit wäre. Ich glaube
also, wir würden in der öffentlichen und in den
ändern Krankenkassen, welche die Verpflichtungen
des Obligatoriums ebenfalls zu erfüllen haben, ganz
bedeutende Ungleichheiten schaffen. Ein Mitsprache-
recht für Arbeitgeber in einer solchen Kasse wäre
wohl kaum möglich, denn es ginge kaum an, dass
die Arbeitgeber einer Anzahl der Versicherten, die
in ihrem Dienstverhältnisse stehen, mitreden und
zu entscheiden haben über Verhältnisse und Be-
schlüsse, die über das, was die Arbeiter betrifft,
weit hinausgehen, die sich ausdehnen auf die Ver-
hältnisse der sämtlichen Versicherten der betreffen-
den Kasse, Wir halten dafür, dass wir gerade mit
der Beitragspflicht des Arbeitgebers der Einführung
des Obligatoriums eher ein Hindernis bereiten, statt

diese Einführung zu fördern und zwar glauben wir,
dass gerade in der Gemeinde die Beitragspflicht
des Arbeitgebers bei Fassung des Beschlusses hin-
dernd in den Weg treten würde. Wir haben gerade
so gut wie diejenigen, die der Beitragspflicht der
Arbeitgeber das Wort reden, den bestimmten Willen,
die Einführung des Obligatoriums in der Gemeinde
zu fördern. Wir glauben, die Kommission habe
diese Förderung des Obligatoriums durch Art. 20 bis
in richtiger Weise vorgenommen, wo ja gesagt ist,
dass im Verhältnis der Leistung von Gemeinde und
Kanton auch der Bund einen Beitrag zu leisten habe,
sobald die Gemeinde für solche zahlt, welche ihre
Beitragspflicht nicht selbst erfüllen können. Im
übrigen halte ich, wie gesagt, daran fest, dass die
Beitragspflicbt des Arbeitgebers eher ein Hindernis
für das Obligatorium wäre als eine Förderung.
Schliesslich tendieren wir doch alle dahin, die Ver-
sicherung auf möglichst weite Kreise auszudehnen.
Deshalb sollen wir die Beitragspflicht des Arbeit-
gebers fallen lassen und zwar sollen wir sie nicht
nur etwa bloss in "Aussicht nehmen, sondern sie
ohne weiteres beseitigen. Das ist nun geschehen
durch den neuen Art. 2, wie er Ihnen durch Ihre
Kommission vorgeschlagen wird.

Zu diesem Art. 2 hat Herr Bundesrat Forrer nun
noch den Zusatzantrag gestellt, man möchte von
«politischen Gemeinden» sprechen. Nach eingeben-
der Prüfung ist Ihre Kommission zu dem Antrage
gekommen, man solle das Wort «politische» nicht
beifügen. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass
in verschiedenen Kantonen, so namentlich im Kan-
ton Thurgau, gerade die Beifügung des Wortes «po-
litisch» Veranlassung zu Missverständnissen geben
könnte, und dass jedenfalls der Begriff «Gemeinde«
deutlich genug ist auch ohne das Wort «politisch».
Herr Scherrer hat redaktionell beantragt, mit bezug
auf die Befugnisse der Kantone bei der Einführung
des Obligatoriums zu sagen «zu überlassen». Herr
Wyss, der auch eine Anregung in diesem Sinne
machte, erklärt sich mit dem Antrag Scberrer ein-
verstanden, und die Kommission hat sich dieser
Ansicht ebenfalls ohne weiteres angeschlossen.

Hätte sich die Kommission in der Hauptsache
der Ansicht des Herrn Forrer angeschlossen, so
wäre sie einverstanden gewesen mit Herrn Muri,
dass die Befugnisse, die in lit. a und b genannt
sind, an die Gemeinden abgetreten werden können,
und dass die unter c aufgeführten Befugnisse einer
besondern Genehmigung durch den Kanton bedurft
hätten. Allein wir sind schliesslich zu dem Antrage
gekommen, den ich Ihnen namens der Mehrheit der
Kommission soeben erläutert habe und den ich
Ihnen zur Annahme empfehle.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 2 a été renvoyé pour nouvel examen
à la commission. Vous vous souvenez que M. le
conseiller fédéral Forrer a combattu la proposition
de la commission tendant à supprimer la lettre c
de l'art. 2, littera qui prévoyait qu'en organisant
l'assurance obligatoire, le canton ou la commune
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pouvait appeler à contribution le patron. Il estimait
que la suppression de cette disposition ne permettrait
plus aux cantons et communes d'imposer des pres-
tations aux patrons. Il a discuté, à cette occasion-là,
une question de droit public, îort interessaste. Si
la commission avait à se prononcer encore sur ce
point de droit elle n'hésiterait pas à vous dire qu'elle
maintient le point de vue qu'elle a émis dans son
rapport au point de vue qui correspond exactement
avec la théorie énoncée dans le message du Conseil
fédéral. Nous estimions que, si le canton peut
organiser ou introduire l'assurance obligatoire, par
le îait même, il peut ordonnancer toute l'institution,
de telle manière que celle-ci puisse répondre à la
pensée de l'obligation. Par conséquent il peut ap-
peler à contribuer à )a prospérité de la caisse et
de l'assurance des patrons ou d'autres personnes
encore, suivant les circonstances ; mais nous n'avons
pas à trancher ce point là. Nous avons à examiner
s'il y a lieu de maintenir le principe de la lettre c,
conformément à la proposition de M. le conseiller
fédéral Forrer. Cette question étant soulevée, il faut
qu'elle reçoive sa solution. La commission vous la
présente sous la forme suivante : elle propose d'ex-
clure les patrons de cette contribution. D'abord,
dans la proposition de M. Forrer, nous constatons
que la part de la prime qui incomberait à l'em-
ployeur ne doit pas dépasser le 50 %. Si cette pro-
position devait triompher, il y aurait lieu de voir à
quoi se rapporte ce 50 %. Est-ce le 50 % de la
prime entière y compris le subside fédéral? Cette
expression nous paraît absolument vague. II y aurait
lieu, en tout cas, de préciser ce qu'on entend par
50°/o de la contribution à imposer à l'employeur.

.Mais il a paru à votre'commission qu'il était plus
sage de poser le principe que les cantons peuvent
déclarer obligatoire l'assurance contre la maladie
sans astreindre les employeurs des assurés à des
contributions spéciales. Pour justifier cette manière
de voir, il faut songer que l'assurance maladie re-
pose sur une institution tout à îait particulière qui
est l'organisation des caisses libres, tandis que le
projet primitif sur les assurances introduisait l'as-
surance obligatoire avec un établissement absolu-
ment officiel. Aujourd'hui, nous nous basons sur les
caisses libres d'assurance-maladie. Il faut donc
examiner cette question en tenant compte largement
de cette idée. Ce qui justifiait dans le premier pro-
jet de loi l'intervention du patron pour le payement
des maladies, c'était la circonstance d'abord que
les caisses d'assurance-maladie avaient à assumer
la responsabilité de tous les accidents, entraînant une
incapacité de travail n'excédant pas six semaines.
C'était une lourde charge imposée à l'assurance-
maladie et cela entièrement au profit des patrons.
Aujourd'hui il n'en est plus de même. Cette assurance,
même pour les accidents entraînant une incapacité
de travail moindre de six semaines, est à la charge
de l'assurance-accident. Dès lors, en face de cette
situation, il n'est plus justifie d'appeler l'em-
ployeur à participer à cette prestation. De plus
l'assurance-accident comprend aussi l'assurance des
maladies professionnelles. Par cette garantie nous
chargeons déjà davantage les patrons qui paiyent
une prime très forte, très importante dans les as-
surances-accidents. Il y a donc lieu, dis-je, de
tenir compte de cette circonstance. Ce sont ces mo-

tifs qui ont déterminé la commission à vous faire
cette proposition. De plus si les cantons introduisent
l'assurance obligatoire, il pourra se présenter cette
situation. Dans certains cantons, les patrons seraient
tenus de faire cette prestation, dans d'autres cantons
par contre on ne fera pas appel à cette interven-
tion. Il y aurait là une sorte d'inégalité entre les
patrons habitant les différents points du territoire
suisse. Enfin, une autre circonstance: Les cantons
qui introduisent l'assurance obligatoire et qui as-
sumeront les primes des indigents ou des personnes
à la charge de l'assistance publique recevront une
contribution de la Confédération. Alors nous facilite-
rons, nous favoriserons puissamment et largement la
prospérité des caisses maladie qui pourront être
rendues obligatoires par les cantons. Par ces
quelques considérations, la commission vous pro-
pose d'arrêter le texte de l'art. 2 alinéa a de la
manière suivante:

«Les cantons peuvent déclarer obligatoire l'as-
surance contre les maladies en général ou pour cer-
taines catégories de citoyens.»

La proposition de M. le conseiller fédéral Forrer
avait été encore renvoyée à la commission pour
savoir s'il n'y avait pas lieu d'ajouter au mot «com-
munes» le qualificatif de «politique»: acommunes
politiques». Il a paru à votre commission, et spé-
cialement aux députés de la Suisse française, que
ce mot «politique» était absolument superflu. Dans
notre organisation politique, dans notre droit public,
la commune est la plus petite unité politique du pays.
Ce terme ne comprend et ne peut comprendre que
la commune politique proprement dite. Par ces mo-
tifs également, la commission vous propose de s'en
tenir au texte du projet et de rejeter également cet
amendement de rédaction.

Herr Vizepräsident Germaim übernimmt den
Vorsitz.

(M. le Vice-président Germann prend la prési-
dence.)

Mûri (Aargau): Ich bedaure, dass der Urheber
des von der Kommission bekämpften Antrages, Herr
Bundesrat Forrer, nicht anwesend sein kann, um
denselben zu verteidigen. Da ich letzte Woche mir
erlaubt hatte, diesen Antrag zu unterstützen, so
fühle ich heute eine gewisse moralische Pflicht,
meine Stellungnahme zum neuen Antrag der Kom-
mission kurz zu präzisieren.

Dabei gestehe ich Ihnen, dass die Argumentation
der Kommission mir in bezug auf meinen Stand-
punkt einige Bedenken erweckt hat. Allein im
grossen und ganzen glaube ich doch nicht, dass die
Gegengründe, die gegen den Antrag Forrer ins Feld
geführt werden, stichhaltig genug wären, um ihn
zu verwerfen und dafür sogar noch das Gegenteil
ins Gesetz aufzunehmen, nämlich ein ausdrückliches
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Verbot der ArheitgeberbeitrSge. Als stichhaltig er-
schien mir allerdings das, was die Kommission in
bezug auf die Entlastung der Krankenversicherung
durch die Unfallversicherung sagte, und die Be-
merkung, dass in letzterer Richtung der Arbeitgeber
im grösseren Masse in Mitleidenschaft gezogen wird.
Allein was im übrigen über die Verschiedenheit
der Leistungen, die Ungleichheit in der Verpflichtung
der Mitglieder, die eben nicht alle Arbeitgeber seien,
gesagt wurde, scheint mir nicht sonderlich gegen
den Antrag Forrer zu sprechen. Derselbe will ja
keine bestimmte Quote festsetzen, welche die Arbeit-
geber zu entrichten hätten, sondern er bestimmt
nur eine obere Grenze; der kantonalen Gesetzgebung
wäre es also überlassen, innerhalb dieser Grenze
gleichmässige Beiträge festzusetzen in einer Art und
Weise, dass die Verschiedenheiten, auf welche die
Kommission mit Nachdruck hinweisen zu müssen
glaubt, praktisch gar nicht vorkommen würden.
Ich glaube also, die von der Kommission vorge-
brachten Gründe treffen nicht zu. Wenn nun auch
in den künftig vom Bunde unterstützten und aner-
kannten Krankenkassen nicht alle Mitglieder im Falle
wären, Beiträge von Arbeitgebern zu beanspruchen,
weil keine Arbeitgeber für sie da sind, so würde das
nach meiner Ueberzeugung gewiss keine Schwierig-
keiten verursachen. Diese Mitglieder hätten dann ein-
fach eine entsprechend höhere Quote aus der eigenen
Tasche zu entrichten.

Sodann möchte ich Sie noch einmal daran
erinnern, dass die Pflicht des Arbeitgebers, an die
Krankenversicherung seiner Arbeiter beizutragen,
in sozialen, ethischen Momenten begründet ist. Es
liegt darin die Verwirklichung einer schönen so-
zialen Idee. Aber auch rechtliche Momente sprechen
dafür, da ja nach dem jetzt schon geltenden ge-
meinen Recht (Art. 31. 0. R.) der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist, bei Krankheit den Angestellten und
Arbeitern die volle Besoldung auszubezahlen. In
Zukunft nimmt den Arbeitgebern nun die Kranken-
kasse einen Teil dieser Verpflichtung ab. Es cesteht
also schon aus diesen rechtlichen Gründen eine
Verpflichtung für die Arbeitgeber, an die Lasten der
Krankenversicherung seiner Angestellten und Ar-
beiter beizutragen. Ich will übrigens auf diese ma-
teriellen Gründe nicht mehr näher eingehen, sondern
möchte Sie ferner nur daran erinnern, dass Herr
Forrer in diesem Saale mit voller Ueberzeugung
gesagt bat: Der Beitrag der Arbeitgeber ist die
Grundlage, das Hauptmomcnt in der ganzen Ver-
sicherungsfrage, und wenn Sie mir diese Grundlage
wegnehmen, so gebe ich Ihnen für das ganze Kranken-
versicherungsprojekt nichts mehr !

Der Referent der Kommission hat heute erklärt,
durch den Antrag Forrer werde einem künftigen
Obligatorium der Krankenversicherung ein grosses
Hindernis erwachsen. Ich meinerseits möchte gerade
das Gegenteil behaupten. Ich halte dafür, die An-
nahme des Antrages Forrer würde einem künftigen
Gesetz über die Krankenversicherung auf allgemeiner
Grundlage, wie es die lex Forrer darstellte, eher
vorarbeiten. Wenn das Prinizp, dass die Kantone
die Arbeitgeber zur Beitragsleistung heranziehen
dürften, heute verworfen oder sogar durch das Gesetz
verboten wird, wie die Kommission beantragt,
so wird es schwer halten, es bei einer zukünftigen
Gesetzesrevision durchzuführen. Und nun spricht

man ja immer davon; dass wir uns heute in bezug
auf die Krankenversicherung in einem Uebergangs-
stadium befinden. Was wir heute beschliessen, ist
also ein Notbehelf und wir alle hoffen, dass wir
über kurz oder lang wieder zu einer rationellen
allgemeinen Lösung kommen werden im Sinne des
Gesetzes von 1899. Aber wenn Sie heute für die
Kantone ein Verbot aufstellen, die Arbeitgeber zur
Beitragsleislung beizuziehen, dürfen Sie sich keine
Illusionen machen, dass es später in einem Gesetze
schwierig sein wird, das gleiche Priozip zur Durch-
führung zu bringen.

Dessenungeachtet, glaube ich, ist wohl kaum
Aussicht vorhanden, den Antrag Forrer nun heute
durchzubringen, nachdem die Kommission ein-
stimmig dagegen auftritt. Ich will ihn auch nicht
aufrecht erhalten und damit fällt auch mein Even-
tualantrag dahin. Allein eines möchte ich Sie doch
bitten, streichen Sie die Verschlimmbesserung,
welche die Kommission in lit. a gegenüber dem
ersten Antrage angebracht hat. Sie will ein förm-
liches Verbot aufstellen gegenüber den Kantonen,
die Arbeitgeber zur Betragsleistong beizuziehen.
Das scheint mir nicht richtig zu sein. Wenn ein
Kanton sich auf einen höhern Standpunkt stellt,
dass er den Arbeitgeber aus Gründen der Solidarität
in der Haftung für die Elementarschäden der Er-
krankung beiziehen will, so dürfen Sie nicht ein
förmliches Verbot aufstellen und dem Kanton unter-
sagen, diese schöne Tendenz zu verwirklichen. Ich
beantrage Ihnen daher, in lit. a den Nachsatz der
Kommission : «ohne die Arbeitgeber der Versicherten
zu besonderen Beiträgen zu verpflichten» zu streichen
und es den Kantonen zu überlassen, ob sie in dieser
Richtung weitherziger legiferieren wollen, als dies
die Kommission heute beabsichtigt.

Eggspfihler : Der Herr Vorredner Dr. Muri hat
erklärt, dass er keinen Antrag stellen wolle gegen-
über dem einstimmigen Antrag der Kommission.
Er stellt also nicht den Antrag, dass der von Herrn
Bundesrat Forrer eingebrachte Vorschlag zum Be-
schluss erhoben werde. Es hat sich aber Herr Muri
offenbar geirrt, denn Herr Hirter, der Kommissions
réfèrent, hat nicht erklärt, dass die Kommission
einstimmig den Antrag gestellt habe, wie er Ihnen
heute gedruckt vorgelegt worden ist, sondern es
war eine Minderheit in der Kommission, welche
der Meinung war, dass an dem ursprünglichen An-
trag der Kommission festgehalten werde; eine andere
Minderheit hat erklärt, dass sie dem Antrag des Herrn
Forrer grundsätzlich beistimme. Es herrscht also
in dieser Beziehung in der Kommission nicht voll-
ständige Uebereinstimmung.

Nun halte ich aber dafür, dass, nachdem der
Antrag des Herrn Forrer vorliegt und Herr Forrer
denselben nicht zurückgezogen hat, über den-
selben abzustimmen ist. Ich bin nun der Ansicht,
dass heute nur die grundsätzliche Frage entschieden
werden sollte, ob Sie dem Antrage der Mehrheit der
Kommission zu Lemma a beistimmen, dass die
Krankeaversicherung allgemein oder für einzelne
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Bevölkerungsklassen obligatorisch erklärt werden
könne, ohne die Arbeitgeber der Versicherten zu
besonderen Beiträgen zu verpflichten, oder ob Sie
heute beschliessen wollen, dass nach dem Antrag
von Herrn Bundesrat Forrer die Arbeitgeber zu
bestimmten* Beiträgen, wie er erklärt im Maximum
50 %, verpflichtet werden sollen. Für den Fall,
dass Sie dem Antrag des Herrn Forrer grundsätzlich
zustimmen, wäre ich der Meinung, dass heute noch
nicht defioitiv beschlossen würde, wie hoch dieser
Beitrag des Arbeitgebers sein soll, sondern ich wäre
dann der Ansicht, dass die Angelegenheit nochmals
an die Kommission zurückgewiesen werde, damit
ein bestimmter Antrag über die Höhe des Beitrages
eingereicht werden kann. Wenn Sie nämlich der
Meinung wären, dass im Gesetz gesagt werden
müsse, dass der Abeitgeber zu einem bestimmten
Beitrag verpflichtet weden solle, so könnte ich mich
nicht damit einverstanden erklären, dass dieser
Beitrag im Maximum 50 % betragen soll, gestützt
auf diejenigen Gründe, welche uns heute von der
Mehrheit der Kommission auseinandergesetzt worden
sind, sondern ich würde meinerseits höchstens auf
25 % oder wenn man weit gehen wollte auf 30 %
gehen. Sodann würde ich überhaupt noch einige
Bestimmungen aufnehmen, die sowieso den Arbeit-
geber gewissermassen schützen würden.

Es ist heute schon vom Herrn Kommissionsrefe-
renten erklärt worden, dass der Antrag des Herrn
Bundesrat Forrer mit bezug auf die Beitragspflicht
sowieso etwas unklar sei, man wisse ja überhaupt
nicht, von welcher Summe diese Beiträge zu be-
rechnen seien, ob sie zu berechnen seien von dem
Gesamtbetrage, welcher an die Kasse zu bezahlen
ist oder von derjenigen Summe, welche verbleibt,
wenn man den Bundesbeitrag in Abzug bringt.
Sodann halte ich dafür, dass der Arbeitgeber auch
nicht verhalten werden könnte, einen bestimmten
Beitrag an die Arbeiter- und beliebigen Kranken-
kassen zu bezahlen. Es kann ja vorkommen, dass
in irgend einem Betriebe die Arbeiter in sehr vielen
Krankenkassen beteiligt sind und da scheint es mir
nicht gerecht und billig, dass dann der Arbeitgeber
an alle diese Kassen zu zahlen hat, sondern es
sollte dem Arbeitgeber das Recht eingeräumt werden,
nur an eine bestimmte Kasse zu bezahlen, und
wenn eine Betriebskrankenkasse besteht, dass er
diese Beiträge nur in die Betriebskrankenkasse ein-
zubezahlen hätte. Im übrigen würde ich mich mit
den Anträgen des Herrn Bundesrat Forrer einver-
standen erklären.

Ich resümiere : Wir wollen heute nur grundsätz-
lich darüber entscheiden, ob wir dem Antrag der
Kommissionsmehrheit beistimmen und infolgedessen
die Arbeitgeber zu einem Beitrag an die Versicherten
nicht verpflichten oder ob wir die Arbeitgeber zu
einer solchen Beitragsleistung verpflichten wollen.
Wenn Sie das letztere bescbliessen, so stelle ich
den Ordnungsantrag, die ganze Angelegenheit noch
einmal an die Kommission zurückzuweisen, damit
sie über die Höhe des Beitrages einen genauen An-
trag stellen kann.

Häberlin : Ich möchte mich in allererster Linie
ebenfalls gegen den Antrag des Herrn Muri wenden,
der dahin geht, einfach den Zwischensatz zu
streichen: «ohne die Arbeitgeber der Versicherten
zu besonderen Beiträgen zu verpflichten. » Das ist
das einzige, was wir nicht tun dürfen und zwar
deshalb nicht, weil noch absolute Klarheit geschaffen
werden muss, welches die Meinung des Rates ist,
und zwar in der Hauptfrage, ob es den Kantonen
in Zukunft gestaltet sei, die Arbeitgeber zu belasten
oder nicht. Wenn Sie einfach eine Streichung vor-
nehmen, so haben Sie eine doppelte Ungewissheit.
Es weiss der Arbeiter, der das Gesetz zur Abstim-
mung in die Hand erhält, nicht, ob den Kantonen
die Möglichkeit gegeben sei, die Arbeitgeber herbei-
zuziehen und es weiss de^ Arbeitgeber auch nicht,
wie er steht, besonders nicht nach der Diskussion,
die man über Art. 2 hatte, wo sich die Juristen und
andere Völker ausserordentlich gestritten haben
über die Bedeutung der einfachen Streichung. Da
wird der einfache Mann noch viel weniger Gewiss-
heit und Klarheit haben. Ich glaube, es ist unbedingt
notwendig, dass man hier eine genaue Bestimmung
habe, schon aus referendumspolitischen Gründen.
Denn sonst bringen Sie die Gagner auf beiden
Seiten wider die Vorlage auf. Sie haben gegen sich
den ganzen Gewerbe- und Handelsstand, denn dieser
wird sagen, es ist vom Industriedepartement und
vom Referenten der Kommission der Standpunkt
vertreten worden, dass, wenn nichts gesagt sei,
die Kantone das Recht haben, in der Materie zu
legiferieren und eine Einschränkung ist nicht vor-
banden, so dass sie mit den Beiträgen so hoch gehen
können, wie sie wollen. Auf der ändern Seite aber
wird man den Arbeitern sagen, Herr Bundesrat
Forrer, ein in dieser Materie kompetenter Mann, hat
erklärt, wenn nichts gesagt werde, so sei den Kan-
tonen das Recht, .über diese Materie zu legiferieren,
entzogen, es müsse das ausdrücklich gesagt sein.
Mit lit a haben sie die Befugnis nicht, also ist
es möglich, dass in der Ausführung diese Theorie
die Oberband gewinnt. Darum wollen wir Klarheit
schaffen auch auf die Gefahr hin, dass wir einen
Satz aufnehmen, der der einen oder ändern Tendenz
überflüssig erscheint. Das wird nicht viel zu sagen
haben, denn es ist vielleicht nicht der einzige über-
flüssige Satz in dieser Vorlage.

Deshalb stimme ich für den materiellen Ent-
scheid. Es werden einander heute einfach gegen-
übergestellt werden müssen der Antrag der Kom-
mission, der eine positive Lösung gibt, indem er
besagt, dass keine Belastung stattfinden könne, und
ein Rückweisungsantrag. Dann ist wenigstens
die eine Gegnerschaft beruhigt, und die andere
wird sich fragen müssen: Sind nicht die Vor-
teile, die im übrigen dia Gesetzgebung in der
Gesamtheit bietet — ich meine da nicht nur
die Krankenversicherung, sondern auch die Un-
fallversicherung — so gross, dass wir die Be-
schränkung annehmen können? Ich glaube, die Ar-
beiterschaft wird sagen, wir können darauf ver-
zichten, Beiträge zu verlangen, um so mehr als die
Kantone und Gemeinden, wenn sie das Obliga-
torium für öffentliche Kassen erklären, gezwungen
sein werden, aus eigenen Mitteln an die öffentliche
Kasse beizutragen und es wird dann auch der
grosse Arbeitgeher mit seinem Vermögen indirekt
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beigezogen. Es wird aus dem Steuerbezug derjenige,
der am meisten vermag, herangezogen und der
Kleinere nur nach Massgabe seiner kleineren Steuer-
kraft. Ich glaube, die vorgeschlagene Lösung der
Kommission dürfte das Richtige treffen. Anders ist
es, wenn die Mehrheit das Gegenteil will, wenn Sie
sagen wollen, man dürfe diese Beitragsleistung
nicht verbarrikadieren und müsse im Sinne der
Motivierung Muri wenigstens die Pforte oSen
lassen, um die Arbeitgeber herbeiziehen zu können.
In diesem Falle wird man eine gewisse Beschränkung
auferlegen müssen; denn das werden die Vertreter
der Arbeiter in loyaler Weise zugeben, dass man
nicht ins Aschgraue gehen darf mit bezug auf das
Herbeiziehen der Arbeitgeber. Dann wäre die Kon-
sequenz die Rückweisung an die Kommission im
Sinne des Eventualantrages des Herrn Eggspühler.

Ich glaube nur en passant beifügen zu sollen,
es sollte die Redaktion in lit. a dadurch verbessert
werden, dass vor «ohne» ein «jedoch» beigefügt
wird. Ich habe berührt, dass im Rate über die
Bedeutung der lit. a zum Teil eine Unklarheit
herrscht, und es soll ausdrücklich zur Kenntnis
gebracht werden, dass hier eine Beschränkung ge-
wollt ist. Das tut man am einfachsten, wenn man
das Wort «jedoch» einfügt. Ich weiss nicht, ob das
Bureau der Kommission, welches die Redaktion
vorgenommen hat, sich damit einverstanden erklären
kann.

Sulzer : Bevor Sie zur Abstimmung schreiten,
glaube ich Sie doch vor einem falschen Eindruck
bewahren zu sollen und zwar vor dem falschen Ein-
druck, den das Votum des Herrn Muri unter Um-
ständen auf Sie gemacht hat. Herr Muri will auf
Art. 341 0. R. aufbauen, indem er sagt, dort sei
der Arbeitgeber heute schon verpflichtet, dem Ar-
beiter in Krankheitsfall den ganzen Lohn zu be-
zahlen. Nun ist ja bekanntlich dieser Art. 341 einer
derjenigen, dessen Auslegung bis heute noch nicht
stattgefunden hat. aber eines ist sicher, dass er
niemals so ausgelegt werden kann, wie ihn Herr
Muri auslegen will. Schon aus dem ganz einfachen
Grunde, weil es ganz deutlich heisst, dass diese
Verpflichtung nur besteht, wenn der Arbeitsvertrag
auf längere Dauer abgeschlossen ist. Nun ist aber
der Arbeitsvertrag in 99 von 100 Fällen nur auf
kurze Zeit abgeschlossen. Die Kündigung ist ganz
kurz; wir kennen ein Maximum von Kündigung
von 14 Tagen, und wir haben Abkürzungen der-
selben bis zu einem Tag herunter. Es kann gar
keine Rede sein davon, dass Art 341 je in dem
Sinn ausgelegt werden kann, wie Herr Mûri es
haben will und wie er heute damit argumentiert,
dass wir, wenn wir die Pflicht der Beitragsleistung
des Arbeitgebers nicht statuieren, tatsächlich hinter
dasjenige zurückgehen, was das Obligationenrecht
enthält.

Im übrigen schliesse ich mich vollständig dem
an, was die Herren Eggspühler und Häberlin gesagt
haben. Wir müssen von Ihnen wissen, was Ihr
Wille ist; wir müssen wissen, ob der Arbeitgeber

überhaupt bei Anwendung dieses Gesetzes zur Bei-
tragsleistung zugezogen werden kann. Es ist ausge-
schlossen, dass wir das nun wieder dem kantonalen
Recht überlassen. Diese Bestimmung ist unter Um-
ständen so einschneidend und bildet einen derartig
integrierenden Bestandteil, möchte ich sagen, des
Arbeitsvertrages und des Dienstvertrages, dass es
Besorgnis erregend wäre, das den Kantonen zu
überlassen. Wir haben den Dienstvertrag eidgenös-
sisch geregelt und wir sind immer bestrebt, diese
Frage mehr zentralistisch zu regeln, und nun fallen
wir in einer so wichtigen Sache in den Partiku-
larismus zurück. Das geht nicht an. Wenn Sie be-
schliessen, dass der Arbeitgeber unter Umständen
zugezogen werden kann, so muss es in diesem Ge-
setz gesagt werden und es müssen die Bedingungen
festgesetzt werden, unter welchen die Herbeiziebung
stattfinden kann. Es ist zu sagen, dass in gewissem
Sinne die Herbeiziehung möglich ist, und es ist
richtig, dass diese in bezug auf die Betriebskranken-
kassen keine grossen Schwierigkeilen machen würde.
Ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass
sie unter gewissen Kautelen stipuliert werden
könnte; aber machen Sie sich darüber keine Illu-
sionen, sie wird nur in verbältnismässig wenig
Fällen gemacht werden können. Dies muss Ihnen
klar sein, dass wir vor einem total ändern Gesetz
stehen als die lex Forrer, vor einer total anderen
Situation als die uns umgebenden Länder, und es
wird ganz sicher darauf herauskommen, dass die
Beitragsleistung nur in wenigen Fällen möglich wird.

Heinrich Scherrer: Ich schliesse mich meiner-
seits dem Antrag Eggspühler an und anerkenne im
übrigen die rechtlichen Begründungen, die seitens
des Herrn Häberlin gemacht worden sind. Mich
mutet es eigentümlich an, wenn man in ein Ar-
beiterschutzgesetz hinein eine Arbeitgeberschutzbe-
stimmung aufnimmt in dem Sinne, dass man aus-
drücklich verbietet, dass auf dem Wege der kanto-
nalen Gesetzgebung bei Einführung des Obligatoriums
den Arbeitgebern irgendwelche Beiträge abgenom-
men werden dürfen. Es sieht dies aus, als ob man
eine gewisse Angst empfände vor den Parlamenten
der Kantone, als ob diese ausserordenJJiche Neigung
hätten, die Arbeitgeber zu belasten, wenn für ge-
wisse Kreise das Obligatorium der Versicherung be-
schlossen würde. Ich glaube, dass diese Angst nicht
begründet ist; denn ich wüsste keinen einzigen
Kanton, wo so rasch eine Mehrheit zu finden wäre,
die mit hohen Beiträgen die Arbeitgeber belasten
würde. Ich glaube, das Verbot ist sehr überflüssig
und es steht dem Gesetze nicht gut an. Wir dürfen
die Sache den Kantonen wohl anvertrauen, sie wer-
den sicherlich nicht zu weit gehen.

Freilich möchte ich auch meinerseits konsta-
tieren, dass dieAusführungen des Herrn Kommissions-
referenten gewiss von Bedeutung sind und die
Gründe, die er namens der Mehrheit der Kommis-
sion geltend gemacht hat, warum auf dem Bodeu
des gegenwärtigen Gesetzes den, Arbeitgebern in
geringerem Masse die Beitragspflicht zuzumuten sei
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manches für sich haben. Er hat darauf hingewiesen,
dass nach dem Forrerschen Entwurf für die ersten
6 Wochen der Unfallfolgen die Krankenkasse be-
lastet war und darum auch die Arbeitgeber mit
50 °/o belastet wurden. Aehnlich steht es mit den
auswärtigen Gesetzen. Er hat darauf aufmerksam
gemacht, dass die Nichtbetriebsunfälle der Unfall-
versicherung zugewiesen seien, während diese bis-
her den Krankenkassen zulasten gefallen seien, auf
die Berufskrankheiten usw. Ich halte in der Tat
dafür, dass das Momente sind, welche dafür spre-
chen, den Arbeitgeberbeitrag, wenn ein solcher bei
Einführung des Obligatoriums von den Kantonen
beschlossen würde, niedriger anzusetzen und nicht
wieder im Maximum auf 50 °/o zu gehen, wie beim
Forrerschen Entwurf. Aber es sind das nicht Gründe
dafür, um den Beitrag ganz zu beseitigen, um das
Tor zu schliessen und den Kantonen zu verbieten,
Arbeitgeberbeiträge einzuführen.

Ich .will die Gründe für diese Auffassung, nach-
dem ich sie schon bei der ersten Beratung des Art. 2
erwähnt habe, nur kurz in Ihr Gedächtnis rufen.
Einmal verursachen zweifellos eine grosse An-
zahl von Betrieben Krankheiten. Die Krankheits-
ursachen liegen nicht bloss im Körper des
Arbeiters, in seinen allgemeinen Gesundheits-
verbältnissen, in seinem Verhalten .ausserhalb des
Betriebes, sondern sie liegen zugleich in den Ein-
flüssen des Betriebes, der Wärme, der Heizung, der
Beleuchtung, der Feuchtigkeit, des Staubes, des
Einflusses gewisser chemischer Stoffe. Dieses Mo-
ment ist dadurch, dass wir gewisse Betriebskrank-
heiten unter die Unfälle aufnehmen, durchaus nicht
beseitigt, ja nur zu einem ganz kleinen Teil be-
seitigt; denn Sie wissen, dass als Betriebskrank-
heiten nur solche betrachtet werden, die durch ganz
bestimmte Stoffe hervorgebracht werden, bei denen
bewiesen wird, dass sie ganz ausschliesslich die
Ursachen bestimmter Krankheiten sind. Also eine
ganze Reihe von allgemeinen Einflüssen der An-
strengung, der Ermüdung, der Feuchtigkeit, der
Beleuchtung, des Staubes usw., auch die Einflüsse
der schädlichen Stoffe, die nicht im Giftverzeichnis
des ßundesrates stehen, fallen nicht in Betracht bei
den sog. Gewerbekrankheiten. Darumist esbegründet,
dass der Arbeitgeber auch einen gewissen, beschei-,
denen Beitrag an die Krankenversicherung leistet,

Dann scheint mir noeh ein technisches Moment
mitzusprechen. Ich frage mich, ob es möglich sein
wird, das Obligatoriurn in gewissen Kreisen durch-
zuführen, ohne dass irgendwie der Arbeitgeber be-
teiligt wird, ohne dass die Prämien vom Lohne ab-
gezogen werden können. Dabei wird es dem Ar-
beitgeber nicht gelingen, wenn er für die Prämie
haftbar erklärt wird, in allen Fällen den Lobnabzug
machen zu können. Ich glaube, dass bei der Aus-
führung des Obligatoriums es sowieso notwendig
wird, dass der Arbeitgeber in gewissem, beschei-
denem Masse belastet wird. Man bat aufjdie Gemein-
den und den Staat hingewiesen und gesagt, dass
für die Unvermögenden, die nichts leisten können,
die Gemeinden und der Staat einspringen müssen,
wenn das Obligatorium geschaffen werde,' und es
werde der Bund einen gewissen Beitrag bis zu
einem Drittel solcher Suvbentionen der Gemeinden
und des Staates zu vergüten haben. Aber das be-
zieht sich eben nur auf diejenigen, die überhaupt

nicht imstande sind, die ganze Versicherungsprämie
aufzubringen. Weiter wird weder der Staat, noch die
Gemeinde, noch der Bund gehen können. Es bleibt
also immer noch ein Moment übrig, das es wohl
begründet, einen solchen Arbeitgeberbeitrag zu
schaffen. Mir widerstrebt, wie gesagt, dieses förm-
liche Verbot an die Kantone, vom Arbeitgeber Bei-
träge zu erheben. Wir müssen den Kantonen da
volle Freiheit lassen, solche Beiträge zu bescbliessen
oder nicht. Es kann nicht .unsere Sache sein, das
den Kantonen zu untersagen. Richtig ist, dass hier
im Gesetze etwas gesagt sein muss angesichts der
verschiedenartigen Auffassungen über die Kompe-
tenz der Kantone. Ich teile da durchaus die Mei-
nung der Herren Dr. Häberlin und Eggspühler,
dass einfach die Frage zu entscheiden ist, ob die
Möglichkeit offen bleiben soll oder nicht, dass die
Kantone bei Einführung des Obligatoriums hohe
oder niedrige Arbeitgeberbeiträge sollen erheben
können oder nicht, und wenn Sie diese Frage in
dem Sinne entscheiden, dass den Kantonen diese
Möglichkeit offen zu lassen sei, so mag die Kom-
mission darüber noch einmal beraten, welche Grenze
für derartige Beiträge den Kantonen allenfalls ge-
zogen werden sollen.

Bundesrat. Deucher : Ich bin in einer etwas
schwierigen Situation und ich bedaure namentlich,
dass Herr Forrer nicht anwesend sein kann, um
seinen Antrag zu vertreten. Ich kann ihn nicht ver-
treten, weil ich ihm nicht zustimme und weil er
nicht der Antrag des Bundesrates ist. Ich mache
darauf aufmerksam, dass der Antrag des Bundes-
rates dabin ging, es sei derjenige der Kommission
auf Streichung von lit. c anzunehmen. Dieser An-
trag ist bis jetzt nicht fallen gelassen worden. Eine
Frage ist nur die, ob er noch aufrecht erhalten wer-
den könne angesichts der hier stattgehabten Dis-
kussion, d. h. ob eine Streichung nicht eine unver-
antwortliche Ungewissheit darüber involviere, was
nun zu geschehen habe. Mit der Kommission und
mit Herrn Häberlin betone ich gegenüber Herrn Muri
ebenfalls, dass im Gesetz etwas gesagt werden
muss, entweder nach Antrag Forrer — wenigstens
in dessen Prinzip — dass der Arbeitgeber ver-
pflichtet sein soll, mitzuzahlen, oder nach dem
heutigen Antrage der Kommission, dass es sogar
verboten sein soll, vom Arbeitgeber Beiträge zu ver-
langen, wenn das Obligatorium eingeführt wird.

Ich glaube nun aber, es gibt noch einen dritten
Weg. Mir widerstrebt es auch, ein Verbot dieser
Art in das Gesetz aufzunehmen. Nachdem ich nun
aber die Diskussion angehört habe, dürfte es auf
dem Boden, auf den sich der Bundesrat von Anfang
an gestellt hatte, noch einen Weg geben, nämlich
den, dass wenn man die lit. c streicht, man im
Gesetz selbst sagt, dass man es den Kantonen über-
lasse, hierüber nach ihrem Willen zu legiferieren.
Wenn man eine solche Bestimmung in die Vorlage
aufnähme, so müsste allerdings sofort auch eine
gewissö Beschränkung dazu genommen werden. Ich
glaube, das wäre ein richtiger Mittelweg. Ich ge-
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lange um so eher dazu, von einem absoluten Verbot
abzuraten, weil ich mich nachträglich überzeugt
habe, dass jetzt schon viele Kantone das Obliga-
toriam îur ihre Krankenversicherung eingeführt ha-
ben und jetzt schon einzelne derselben, wie z. B.
Luzern, Obwaldeu, Scbaöhausen, St. Gallen, auch
die Arbeitgeber zu einem Beitrag verpflichten. Es
würde also einen ganz enormen Rückschritt be-
deuten, wenn wir, nachdem die Sache in einigen
Kantonen schon besteht, nun mit einem derartigen
Verbot aufrücken würden. Zu dem von mir vorge-
schlagenen Mittelweg könnte sich gewiss auch Herr
Sulzer bequemen.

Ich meine also — das ist mein persönlicher
Standpunkt — es sollen innert gewissen Grenzen
Arbeitgeberbeiträge erhoben werden können. Den
Standpunkt des Bundesrates kann ich nicht mehr
mit guten Gründen vertreten, weil die Diskussion
sich so entwickelt hat, dass heute kein Mensch
mehr weiss, was mit der Streichung eigentlich ge-
schehen ist. Die Arbeiterkreise würden die Sache
wieder ganz anders auslegen als die Arbeitgeber,
und es könnte unverantwortliche Konfusion ent-
stehen. Wir müssen irgend etwas ins Gesetz auf-
nehmen. Aus diesen Gründen schlage ich Ihnen
Rückweisung an die Kommission vor mit dem Auf-
trag, zu prüfen, ob nicht in dieser Richtung eine
geeignete Redaktion zu finden wäre.

Alfred Frey: Was die formelle Seite der An-
gelegenheit anbelangt, so stehe ich vollständig auf
dem Boden des Herrn Eggspühler; aber bevor der
grundsätzliche Entscheid gefasst wird, möchte ich
mir noch ein paar Worte in materieller Hinsicht
gestatten.

Nach der Verfassung wird der Bund auf dem
Wege der Gesetzgebung die Kranken- und Unfall-
versicherung einrichten unter Berücksichtigung der
bestehenden Kassen. Sie wissen alle, wie es mit
dem Versuch, diese Krankenversicherung von Bun-
deswegen einzurichten, gegangen ist. Wir wissen,
dass es der Weisheit des Bundesrates bedurft hat,
uns eine vom frühern Entwurf wesentlich abwei-
chende Vorlage zu machen, in dem Sinne, dass der
Bund die Krankenversicherung nicht mehr von
Staatswegen einrichtet, sondern dass er sich zur
Förderung der Krankenversicherung der von ihm
anerkannten Kassen bedient. Er will die Förderung
dadurch erzielen, dass er bestimmte Beiträge an
diese von ihm anzuerkennenden Kassen ausrichtet.
Diese Beiträge knüpft er an keine Bedingungen, die
Bezug hätten auf eine Beitragsleistung des Arbeit-
gebers, sondern er sagt : wenn die und die Garantien
von den Kassen geboten werden, so bin ich bereit
zu zahlen, was Rechtens ist nach dem Gesetze. Der
Bund gibt also seine Beiträge, ohne irgendwelche
Bedingung nach der in Rede stehenden Richtung
daran zu knüpfen. Der Bundesrat hat gewiss genau
gewusst, weshalb er die Leistung eines Bundesbei-
trages nicht an Aequivalente des Arbeitgebers ge-
knüpft hat.

Nun kämen wir also vor die Situation, dass
Hunderttausende in der Bundeskrankenversicherung

drin stehen, denen der Arbeitgeber von Buncies-
wegen keinen Beitrag leisten muss. Denken Sie
sich aber nun den Fall, dass ein Kanton oder, wie
wir in der Kommission beschlossen haben und Ihnen
beantragen, eine Gemeinde eine Versicherung obli-
gatorisch erklärt. Dann ist die Sache anders. Ich
bin sehr dafür, dass man die Krankenversicherung
vulgarisiert, aber nicht auf dem Wege, den wir zu
betreten im Begriff gewesen sind nach der Vorlage
des Bundesrates. Das scheint mir nämlich ein falscher
Weg zu sein. Wenn der Bund seinerseits Geld gibt,
ohne dass er den Arbeitgeber zu einer Leistung ver-
pflichtet, so sollen auch Kantone und Gemeinden
Geld in gleicher Weise geben und es eben da
nehmen, wo sie es finden, jedoch ohne die Arbeit-
geber zu besondern Beitragsleistungen heranzuziehen.
Ich bin der Meinung, man solle innehalten in der
Auffassung, dass es ein vom Staate ganz besonders
zu ahndendes Vermessen der sog. Arbeitgeber sei,
ihren Mitbürgern lohnende Arbeitsgelegenheit zu ver-
schaffen. Das ist ein grundsätzlicher Standpunkt.

Wenn eine Gemeinde oder ein Kanton zur An-
sicht kommt, dass es sich empfehle, die Kranken-
versicherung obligatorisch einzuführen, so sollen
sie das als ein Werk der eigentlichen Solidarität
aller Bürger auffassen und sollen darnach ihre Mass-
nahmen treffen. Diese Massnahmen haben sie in
ihrer Hand, vor allem durch die Gestaltung ihrer
Steuergesetzgebung. Ich pflichte da völlig Herrn
Häberlin bei und sage, es soll jeder nach Massgabe
seiner Kräfte bereit sein, an einem solchen Werk
mitzuarbeiten. Es wird ja leider sehr viele geben,
welche diese Kräfte nicht besitzen und infolgedessen
an dieses Werk nichts beitragen können. Dann ist
es eben Pflicht der Gesetzgebung, dafür zu sorgen,
dass diejenigen beitragen, welche beitragen können,
unbeschadet darum, ob sie Arbeitgeber oder andere
Leute sind. Aus dem ändern System erwächst eine
eigentliche Doppelbelastung, die meiner Ansicht
nach ungerecht ist. Da wird zunächst der Arbeit-
geber dafür gewissermassen bestraft, dass er sich
Mühe gibt, den Arbeitern Beschäftigung zu ver-
schaffen, was nämlich gar nicht immer so leicht
ist, wie man sieh gemeiniglich vorstellt. Auf der
ändern Seite wird er nach Massgabe seiner Steuer-
kraft zu Beiträgen an die Gesamtkosten der Kran-
kenversicherung herangezogen. Daraus resultiert ge-
wiss eine unbillige Situation.

Ich will auf alle ändern Gründe, die gegen eine
solche Doppelbelastung sprechen und welche vom
Herrn Referenten in so vorzüglicher Weise ausein-
andergesetzt worden sind, nicht eintreten Ich mache
nur darauf aufmerksam, dass auch in unserer Re
daktion gesagt ist: « ohne jedoch die Arbeitgeber
der Versicherten zu besondern Beiträgen zu ver-
pflichten.» Ich weiss Herrn Scherrer Dank dafür,
dass er in so massvoller Weise über diese Ange-
legenheit hier gesprochen hat. Ich habe die Emp-
findung, wenn nicht die Situation, in der er sich
befindet, es gewissermassen geradezu verlangen
würde, dass er einen von uns abweichenden Stand-
punkt vertritt, so wäre er beinahe auf unsern Boden
herübergekommen.

Nochmals betone ich: Bei deu heutigen gesell-
schaftlichen Einrichtungen ist es nicht recht und
nicht billig, dass, da auch der Bund seinerseits die
Leistungen von keinen ändern Bedingungen abhängig
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macht, ein anderes Recht gelten soll, sobald die
Kantone oder die Gemeinden es sind, welche legife-
rieren.

Briistlein : Ich kann die Worte meines Herrn
Vorredners nicht vorübergehen lassen, ohne meinen
abweichenden Standpunkt zu vertreten, Herr Frey
hat die These verfochten, dass die Arbeitgeber es
sich zur moralischen Pflicht machen, ändern
Menschen Beschäftigung zu verschaffen, und dass
sie das gleichsam als Lebenszweck betreiben. Er
findet, dass der Dienst, den sie damit den vielen
sonst unbeschäftigten Menschen leisten, ohnehin
schon so gross sei, dass man sie unter keinen Um-
ständen noch zu Extraleistungen von Staatswegen
heranziehen könne. Ich glaube, Herr Frey stellt
hiemit die Dinge, wie sie sind, so ziemlich auf den
Kopf. Es ist noch nie eine Fabrik zu dem Zweck
gegründet worden,- um ändern Menschen, die sonst
gedarbt hätten, Arbeit zu verschaffen, sondern jeder,
der eine Fabrik gründet, tat das um seines eigenen
Profites willen. Beweis : Wenn irgendwo, irgendwie
und irgendwann eine Maschine erfunden und ange-
schafft wird, welche die Verwendung menschlicher
Arbeitskraft umgeht und überflüssig macht, so führt
der Fabrikant sie sofort ein. Damit ist die These
des Herrn Frey widerlegt. In Tat und Wahrheit
verhält es sich so, dass die Arbeitgeber ohne die
menschlichen Arbeitskräfte nicht auskommen können
und dass sie infolgedessen menschliche Arbeitskräfte
in ihren Dienst «hineinzüchten». Wenn diese Ar-
beitskräfte nun, von denen die Arbeitgeber jahraus
jahrein profitieren, aufgebraucht sind, d. h, wenn
der eine oder andere Arbeiter erkrankt, so erscheint
es durchaus nicht als etwas Widersinniges, wenn
dann der Arbeitgeber zu einem Beitrag an die Be-
seitigung dieser Krankheit verpflichtet wird. Ich
weiss, dass ein grosser Teil, vielleicht sogar die
Mehrheit der Arbeitgeber ebenso denkt. Sie können
doch sicher sein, dass in keinem Kanton eine obli-
gatorische Versicherung, welche die Lasten der
Krankenversicherung in irgendwelcher Proportion
auf die Arbeitgeber abwälzt, jemals eingeführt
werden wird, ohne dass nicht mindestens die Mehr-
heit der Arbeitgeber damit einverstanden wäre. Der
Einflass der Arbeitgeber auf die politischen Be-
hörden ist denn doch noch gross genug, dass es
tatsächlich niemals möglich sein wird, über die
Köpfe dieser Arbeitgeber hinweg so et was in einem
Kanton zu dekretieren. Ich habe aber das Vertrauen
in die schweizerischen Arbeitgeber, dass sie in der
Mehrheit von selbst Hand bieten zu einer Organi-
sation, bei welcher sie zur Finanzierung der obliga-
torischen Krankenkassen herangezogen werden,
wenn diese Finanzierung in anderer Weise nicht
möglich ist.

Wollen Sie nun, wenn in diesem oder jenem
Kanton die Erfahrung gemacht wird, dass die Sache
sich ohne den Beitrag der Arbeitgeber nicht finan-
zieren lässt, der eigenen Einsicht der Arbeitgeber
einen Riegel stossen, d. h. sie verhindern, ihrem
guten Herzen und ihrer Einsicht zu folgen? Wollen

Sie verbieten, dass diese Arbeitgeber freiwillig mit-
wirken? Wollen Sie, dass sogar ein einstimmiger
Wille der Arbeitgeber nicht zur Folge haben kann,
dass sie sich an diesem Werke beteiligen? Ich
denke, das einzige, was wir den Arbeitgebern
schuldig sind, ist höchstenfalls das, dass wir von
Bundeswegen eine gewisse Limite statuieren. Damit
bin ich einvorstanden, fch halte zwar dieses Postulat
nicht für sehr praktisch, weil ich glaube, dass die
Limite sowieso in den tatsächlichen Machtverhält-
nissen gegeben ist und dass diese Limite wahr-
scheinlich in Praxis gar nie erreicht würde. Weiter
zu gehen, als eine sclche Limite festzusetzen,
könnte ich meinerseits nie zugeben. Es wäre ge-
radezu ein Schandfleck dieses Gesetzes, wenn darin
den Arbeitgebern verboten würde, Beiträge an die
Kosten einer obligatorischen Versicherung zu leisten.

Muri (Aargau). Es scheint nach der Diskussion,
dass man mich zum Teil missverstanden hat. Ich
habe allerdings den Antrag gestellt, den von der
Kommission beigefügten Schlusspassus in lit. a zu
streichen, allein ich werde damit, wie Herr
Eggspühler und andere, verhüten, dass nicht ein
förmliches Verbot gegenüber den Kantonen ausge-
sprochen wird, die Arbeitgeber zu Beiträgen heran-
zuziehen. Wenn Sie nun in rechtlicher Beziehung
Bedenken dagegen tragen, dass eine blosse Streichung
vorgenommen werde — es ist zwar in der letzten
Sitzung sowohl vom Vertreter des Bundesrates als
vom Kommissionsreferenten die gegenteilige Auf-
fassung vertreten worden — so bin ich natürlich
vollständig einverstanden, dass man im Gesetze
ausdrücklich den Kantonen di3 Kompetenz einräumt,
die Arbeitgeber zu belasten. In bezug'au! das Mass
habe auch ich das Gefühl, dass der Antrag Forrer
etwas zu weit gehe. Ich bin diesfalls der Ansicht
des Herrn Eggspühler, dass man die obere Grenze
etwas tiefer ansetzen sollte.

Herrn Frey, der uns mit einiger Entrüstung hier
seine Gründe gegen eine solche Zumutung an die
Arbeitgeber vorgetragen hat, möchte ich doch noch
einmal daran erinnern, dass 1899 gegen dieses
Prinzip der Belastung des Arbeitgebers mit 50 %
der Prämie kein Mensch in den Räten sich erhoben
hat; allerdings in der Volksabstimmung hat dann
dieses Moment eine gewisse Rolle gespielt. Aber
ich glaube nicht, dass es das loyalste der Argu-
mente war, die gegen das Gesetz ins Feld geführt
wurden. Man vergesse doch nicht, dass der Arbeiter
das lebende Kapital des Arbeitgebers ist und dass
daher der Arbeitgeber die Pflicht hat, sich auch in
den Tagen der Krankheit um das Schicksal des
Arbeiters tatkräftig zu bekümmern. Man vergesse
nicht, dass eine grosse Zahl der Arbeitgeber diese
Pflicht bereits in sich fühlt und darnach handelt.
Wenn man das alles ins Auge fasst, so kann man
sich gewiss nicht so sehr entrüsten über die Zu-
mutung, dass die Arbeitgeber zur Beitragspflicht
herangezogen werden sollen.

Ich halte nun meinen Antrag nicht aufrecht
gegenüber den in materieller Beziehung gestellten
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Anträgen und bin ganz damit einverstanden, dass
heute der Rat sich grundsätzlich entscheide, ob er
den Kantonen das Recht einer Heranziehung der
Arbeitgeber einräumen wil l oder nicht, lieber das
Mass dieser Heranziehung tnüsste dann die Kom-
mission neuerdings ihre Anträge stellen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich möchte bitten, die Diskussion wieder
darauf zurückzuführen, von wo sie ausgegangen ist.
Es handelt sich doch heute gewiss nicht darum,
wie man das aus dem Votum des Herrn Brüstlein
hätte entnehmen können, ob man dem Arbeitgeber
verbieten wolle, an die Krankenkasse seines eigenen
Betriebes oder seiner Arbeiter zu zahlen. Ein solches
Verbot will gewiss niemand aufstellen. Es bandelt
sich um nichts anderes als um die Frage : soll man
bei Einführung des Obligatoriums gleichzeitig die
Bedingung aufstallen, dass der Arbeitgeber zu einem
gewissen Beitrag an die Krankenversicherung über-
haupt verpflichtet sei? Es handelt sich nicht darum,
ob künftig eine Betriebskrankenkasse, die bis jetzt
Beiträge geleistet hat, oder künftig ein Arbeitgeber,
der vielleicht den ganzen Betrieb der Krankenver-
sicherung seiner Arbeiter bezahlt hat, das in Zu-
kunft nicht mehr tun dürfe, sondern darum, ob eine
Bedingung an die Einrichtung des Obligatoriums
soll geknüpft werden können.

Herr Muri hat sich darauf berufen, der Arbeit-
geber hätte nach 0. R. schon heute die Verpflich-
tung, den Arbeiter zu pflegen und ihm für kürzere
Zeit auch den Lohn zu geben. Der Arbeitgeber
würde künftig, so argumentiert Herr Muri weiter,
in eine etwas günstigere Stellung gebracht, indem
er eine geringere Leistung zu übernehmen hätte,
während der Arbeiter seinen ganzen Beitrag an die
Kasse zu entrichten hätte. Ich mache nun aber
darauf aufmerksam, dass im Art. 97 unseres Ge-
setzes ausdrücklich gesagt ist: «Die Bestimmungen
von Art. 341 des Bundesgesetzes über das 0. R.
vom 14. Bracbmonat 1881, werden dahinabgeändert,
dass, wenn der Dienstpflichtige bei einer anerkannten
Krankenkasse versichert ist und ~~der Arbeitgeber
auf eigene Kosten wenigstens die Hälfte der Beiträge
zahlte, ita Falle von Abs. l der Arbeitgeber während
einer Krankheit nur den Mehrbetrag des Lohnes
über das für die gleiche Zeit durch die Kranken-
kasse gewährte Krankengeld hinaus fortzubezahlen
hat, im Falle von Abs. 2 der Arbeitgeber die Kosten
der ärztlichen Behandlung nur insofern zu tragen
hat, als sie durch die Krankenkasse nicht über-
nommen werden. Die Bestimmungen desselben
Artikels finden keine Anwendung, wenn der Dienst-
pflichtige bei der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt
versichert ist, sein Arbeitgeber auf eigene Kosten
wenigstens drei Viertel der Restprämien zahlte und
den Dienstpflichtigen eine Unfallkrankheit trifft, für
welche die Anstalt Leistungen gewährt.» Wir haben
hier also ausdrücklich erklärt, dass der Arbeitgeber
in einem solchen Falle die Leistung der Kranken-
kasse nur dann zu seinen Gunsten in Anspruch
nehmen darf, wenn er die Hälfte des Beitrages für

den Arbeiter an die Kasse bezahlt. Damit ist doch
gewiss der Grundsatz festgelegt, dass man nicht
davon abgehen will, dass der Arbeitgeber verpflich-
tet sein soll, an die Kasse beizusteuern. Herr
Scherrer war so freundlich, zu sagen, dass er eine
Anzahl meiner Argumente anerkenne. Ich anerkenne
auch ohne weiteres einige der seinigen und ich
glaube, Sie finden das ausgesprochen in dem, was
ich soeben ausgeführt habe, nämlich dass es sich
nicht darum handeln soll, ein Verbot des Beitrages
seitens eines Arbeitgebers aufzustellen.

Und nun noch-'eine Bemerkung auf eine Aeusse-
rung des Herrn Brüstlein. Er hat gesagt, die Unter-
nehmungen der Fabrikbesitzer, Gewerbetreibenden
seien niemals auf das Bestreben zurückzuführen,
mehr Leuten Beschäftigung zu geben, sondern die
Fabriken und Geschäfte würden nur deswegen er-
richtet, weil dabei ein Nutzen herausschaut. Da
möchte ich denn doch für eine grosse Zahl schwei-
zerischer Arbeitgeber in Anspruch nehmen, dass
sie oft ihre Geschäfte vergrössert -haben, um der
betreffenden Gegend mehr Arbeit und Verdienst zu
verschaffen. Ich hoffe, dass durch die Aeusserungen
des Herrn Brüstlein die Unternehmer, die so han-
deln, sich in ihren Absichten und Bestrebungen in
Zukunft nicht etwa bindern lassen. Ich weiss nicht,
ob es in dem Berufe, dem Herr Brüstlein angehört,
Sitte ist, dass man sich nur um das Dienstverhältnis
kümmert, nicht aber auch uru das Wohl öeiner An-
gestellten. Bis jetzt habe ich mit Vergnügen konsta-
tiert, oass vielfach im Dienstverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeiter andere Anschauungen ob-
walten und dass in vielen Fällen die Fürsorge für
den Arbeitnehmer den Arbeitgeber in seinen Ent-
schliessungeu leitet.

Was nun den heute zu fassenden Beschluss an-
belangt, möchte ich mir erlauben, davor zu warnen,
dass Sie einen Beschluss fassen, aus dem man keine
bestimmte Meinung des Rates darüber, ob eine Bei-
tragspflicht für den Arbeitgeber bestehen soll oder
nicht, herauslesen kann. Vor allem warne ich heute
davor, dass man sich damit begnügt, die Sache den
Kantonen ohne besondere Wegleitung zu überlassen.
Nach der hier gewalteten Diskussion sollten die Be-
fürchtungen, die an einen solchen Beschluss geknüpft
werden.nicht weiter bestehen. Ich glaubelhnen neuer-
dings dargetan zu haben, dass wir durch Zustimmung
zum Antrage der Kommission keineswegs etwa
dem freien Willen des Arbeitgebers, einen Betrag
zu leisten, entgegentreten, dass wir aber das Obli-
gatorium fördern, wenn wir nicht eine Beitrags-
pflicht des Arbeitgebers damit verknüpfen.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Absatz !..

E v e n t u e 11 :
' Für den Antrag Eggspühler (gegen-

über dem Antrag BundesratForrer) Mehrheit.

D e f i n i t i v :
Kür Festhalter.

Eggspühler
an dem Anlrye

49 Stimmen.
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Für den Antrag der Kommissions-
mehrheit 56 Stimmen.

Absatz 2.

Für den Antrag Bundesrat Forrer Minderheit.

Herr Präsident Speiser übernimmt wieder den
Vorsitz.

(M. le président Speiser reprend la présidence.)

Art. 4^.

Ilirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich bitte Sie, die Berichterstattung nach der
Reihenfolge der Kommissionsanträge entgegenzu-
nehmen. Man hat eine Verschiebung vorgenommen,
um die Gruppierung mehr nach dem materiellen
Inhalt zusammen zu passen.

Art. 4ter bestimmt, dass die anerkannten Kranken-
kassen verpflichtet sind, die Angehörigen beider
Geschlechter zu den nämlichen Bedingungen aufzu-
nehmen und zu versichern. Dies ist die allgemeine
Bestimmung, die für die Krankenkassen eingeführt
werden soll, dass in der Aufnahme für Frauen und
für Männer Gleichbehandlung stattfindet. Dies war
auch die Bestimmung des ursprunglichen Entwurfes
des Bundesrates. Derselbe hatte verschiedene Ein-
gaben zur Folge, in welchen dargetan wurde, dass
es nicht angehe, dass da woVereine eines Geschlechtes
Krankenkassen gegründet haben, sie auch die Ver-
pflichtung zu übernehmen hätten, Mitglieder des
ändern Geschlechtes aufzunehmen. Wenn der kauf-
männische Verein eine Krankenkasse hat und wenn
er in seinem Vereine nur männliche Mitglieder auf-
nimmt, so will er davon dispensiert sein, in seine
Krankenkasse Frauen aufzunehmen. Die Verbände
der Frauen halten es gleich. Wenn z. B. ein
Lehrerinnenverein eine Krankenkasse gründet, so
möchte dieser auch nicht verpflichtet sein, in die
Krankenkasse ohne weiteres Männer aufzunehmen,
nachdem im Verein solche selbst nicht aufgenommen
werden. Es schien der Kommission, dass diesen
Eingaben die Begründung nicht abzusprechen sei
und sie schliesst sich ihrer Auffassung an, indem
sie folgende Fassung vorschlägt: «sofern es sich
nicht um Krankenkassen von solchen Berufen, Ver-
bänden oder Betrieben handelt, die nur Personen
des einen Geschlechtes in sich schliessen. » Ich
empfehle Ihnen namens der Kommission Annahme
des Zusatzantrages.

M. Knutschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 4 ter est la reproduction avec un
léger amendement de la commission de l'art. 8 qui

dit que les caisses reconnues doivent admettre et
assurer aux mêmes conditions les personnes de l'un
et de l'autre sexe; ne sont toutefois pas soumises
à cette obligation les caisses d'une profession, as-
sociation ou entreprise, ne comptant que des per-
sonnes de l'un des sexes. Cet article constitue un
progrès très sensible. Vous savez que le nombre
des ouvrières dans les fabriques augmente sensible-
ment, C'est ainsi qu'en 1901 les ouvrières étaient
au nombre de 92,331, soit à peu près le 38 % du
personnel des fabriques. L'effectif des femmes
assurées augmente également; cependant il n'y avait,
en 1903, sur 100 adultes, que 7 assurées contre la
maladie. Un certain nombre de caisses étaient
restées fermées aux femmes. Leur entrée, dans
certaines caisses, se heurte à des préventions, à cer-
taines hostilités provenant du fait qu'elles font
concurrence sur le marché du travail. On opposait
aussi la circonstance que les femmes sont plus
sujettes à maladies. Il y a exagération dans cette
allégation : La morbidité, d'après le tableau qui nous
a été soumis, n'est guère plus forte que parmi les
hommes. En tout cas, pour tenir compte, dans une
certaine mesure, de ce fait, dans un article concernant
les prestations de la Confédération aux caisses-
maladies, il est prévu 1 !4 centime par assuré femme.
Dès que les femmes pourront entrer dans les caisses
aux mêmes conditions que les hommes, elles auront
à remplir, évidemment, tout ce qu'on exige au point
de vue du domicile, de l'âge: elles devront égale-
ment se soumettre au délai d'affiliation. D'autre part
elles seront au bénéfice du libre passage. Nous
avons ajouté simplement à l'art. 4 une réserve en
ce qui concerne les caisses spéciales de professions,
d'associations ou entreprises qui ne comprennent
que le personnel de l'un des sexes. Il a paru que,
lorsqu'on se trouvait en présence de caisses sem-
blables, on ne pouvait pas maintenir la disposi-
tion exprimée à l'art 4.

La commission vous demande donc d'adopter cet
art. 4 ter, avec l'amendement qu'elle vous propose.

Ming: Es ist gewiss vollständig gerechtfertigt,
die Möglichkeit zu schaffen, dass, soviel angängig,
jedermann in eine Krankenkasse eintreten kann.
Auch der vorliegende Artikel entspricht, wie er
von der Kommission gefasst ist, diesem Bestreben.
Man will den Zwang ausüben, dass Krankenkassen,
welche bisher für Männer bestunden, sofern sie
nicht speziellen Berufen angehören, auch den
Frauen zugänglich sein sollen und umgekehrt.
Soweit das notwendig ist, um in einer Ortschaft
jedermann den Eintritt in eine Kasse zu ermöglichen,
stimme ich diesem Artikel gerne bei; wenn aber
diese Notwendigkeit nicht besteht, wenn in einer
Ortschaft bereits mehrere Kassen vorhanden sind,
welche den Eintritt jedem ermöglichen, so glaube
ich nicht, dass da ein Zwang ausgeübt werden soll.
Wir haben in dem Verfassungsartikel, den wir dem
Versicherungswerke zu Grunde legten, noch ganz
besonders zum Ausdruck gebracht, dass auf die be-
stehenden Krankenkassen Rücksicht genonjmen
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werden soll. Nun ist es Tatsache, dass in vielen
Gemeinden der Schweiz Krankenkassen speziell für
die Frauen und auch solche fürMänner bestehen Diese
Vereine haben 30, 40 und vielleicht mehr Jahre ge-
wirkt und sehr Wohltätiges geleistet Sie haben
nicht nur einen gewissen Krankheitsbetrag per
Woche oder per Tag ausgerichtet, sondern sie
haben sich vielfach bestrebt, durch persönliche
Krankenpflege den Mitgliedern nützlich zu sein.

Es ist ja auf der einen Seite auch wahr, wir
sollten das Krankenkassenwesen nicht allzusehr
zersplittern. Es ist gewiss zu wünschen, dass in
einer Gemeinde nicht allzu viele solcher Kassen
bestehen; aber anderseits ist nicht zu vergessen,
dass, wenn die Anzahl der Mitglieder kleiner ist —
natürlich nicht so klein, dass die versicherungs-
technischen Rücksichten ausser acht fallen —
auch die Kontrolle eine viel bessere und vollstän-
digere ist. Wir dürfen es daher durchaus nicht
verpönen, dass in einer Gemeinde mehrere solcher
Kassen bestehen, und wenn in einer Gemeinde
solche Krankenkassen für Männer und Frauen vor-
handen sind, so sollen wir ihnen nicht durch das Ge-
setz verunmöglichen, mit ihrer gegenwärtigen Orga-
nisation fortzuarbeiten.

Es ist nun allerdings in Biel anlässlich der Ver-
sammlung des Arbeiterbundes von seiten der Frauen-
vereine der Antrag gestellt worden, es solle ein
solcher Uebergangsartikel, wie ich ihn vorgeschlagen
habe, nicht angenommen werden. Ich gebe sehr
gerne zu, dass die Frauen, welche in Biel ver-
sammelt waren cder dort ihre Meinung zum Aus-
druck gebracht haben, vollständig nach ihrer per-
sönlichen Ueberzeugung handelten. Aber es gibt
noch andere Frauen als die Richtung, die in Biei
zur Ansichtsäusserung kam. Wenn diese ändern
Frauen in der bisherigen stillen Wirksamkeit fort-
arbeiten möchten, so soll man sie dabei nicht
stören, sondern ihre Kassen bestehen lassen. Man
soll ihnen die Freiheit lassen, eine Freiheit, die der
Sache nützlich ist, und im vorliegenden Falle nützt
die Freiheit den Zielen des Werkes, das wir gründen.

Mein Zusatzartikel will nicht Neugründungen
ermöglichen, welche das andere Geschlecht aus-
schliessen könnten, sondern mein Artikel ist mehr
eine Uebergangsbestimmung. Ich hätte ihn später
vorlegen können, aber organisch passt dessen Dis-
kussion am besten zu Art. 4. Ich bitte Sie, diesen
Zusatz anzunehmen und damit, soweit als immer
möglich, die bisherigen Kassen für nur ein Ge-
schlecht bestehen zu lassen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ihre Kommission hat den Antrag des Herrn
Ming ebenfalls behandelt und ich bin beauftragt,
Ihnen im Namen der Mehrheit der Kommission zu
beantragen, denselben abzulehnen. Ihre Kommission
bat sich dabei namentlich von dem Gedanke leiten
lassen, dass man nicht mehr Ausnahmen in das
Gesetz einführen soll, als unbedingt notwendig sei.
Dazu kommt der Umstand, dass in Art. 4ter für
eine ganze Reihe solcher Kassen, von denen Herr Ming

gesprochen hat, bereits die Ausnahme geschaffen
ist. Ich meine solche Kassen, die Vereinen ange-
hören, die ausschliesslich Frauen- oder Männer-
vereine sind und die in den Verband das andere
Geschlecht nicht aufnehmen. Wir glauben auch
nicht, dass die Schwierigkeiten entstehen werden,
wie sie Herr Ming befürchtet, indem dann wohl
meistens die Möglichkeit vorhanden ist, in eine
andere Kasse einzutreten, und es scheint mir kaum
denkbar, dass, wenn mehrere Kassen sich an einem
Orte befinden, irgend ein Mann es als sein beson-
deres Ziel betrachtet, in diese Frauenkasse aufge-
nommen zu werden. Es ist die Meinung der Frauen
geteilt, es waren bei mir Vertreterinnen von Frauen-
verbänden, die unbedingt den Antrag des Herrn
Ming im Interesse der Entwicklung des Kranken-
kassenwesens nicht begrüssen würden, die glauben,
dass es notwendig sei, dass beide Geschlechter in
möglichst vielen Kassen aufgenommen werden
können. Ich empfehle Ihnen namens der Mehrheit
der Kommission, den Antrag des Herrn Ming abzu-
lehnen

Brüstloin: Ich unterstütze ebenfalls den Antrag
der Kommission. Herr Ming hat ja selber nicht den
Grundsatz verfochten, dass die Aufnahme des ändern
Geschlechtes in einer Kasse verboten werden könne,
sondern er möchte nur ein Uebergangsstadium
schaffen. Nun glaube ich aber, dass das Leben so-
wieso diesen Vorgang als ein Uebergangsstadium
gestalten wird. Es wird nicht eine plötzliche Irrup-
tion aller Männer in die Kassen stattfinden, bei
denen bloss Frauen sind und umgekehrt, sondern
wenn irgendwo ein Mann Aufnahme in eine Frauen-
kasse und eine Frau Aufnahme in eine Männer-
kasse nachsucht, so wird dafür jeweilen ein ganz
bestimmter und sachlicher Grund vorhanden sein,
ein Grund verschiedenster Art, den wir nicht zum
voraus kennen. Darum müssen wir das Leben machen
lassen, die Sache wird sich sowieso ganz langsam
einführen. Aber da das Ziel auch von Herrn Ming
als ein gutes und richtiges Ziel anerkannt wird,
dass die Trennung der Geschlechter in diesen Kassen
aufhört, wollen wir der Erreichung des Zieles nicht
einen weitern Riegel schieben, der die Erreichung
des Zieles vielleicht auf Jahrzehnte hinaus verun-
möglicht. Und denken Sie an den Kriegsfall ! Im
Kriegsfall werden die Männer viel grösseren Risiken
ausgesetzt sein als die Frauen, sei es entweder als
Soldaten oder weil sie sonst mehr exponiert sind,
und da werden die Männerkrankenkassen froh sein
über die Frauenmitglieder. Errichten wir also keine
künstliche Schranke gegen das Ziel, das wir —
Herr Ming Inbegriffen — als erstrebenswert erachten.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Für den Antrag Min^' Minderheit.



NATIONALRAT — 270 — Kranken- und Unfallversicherung

Art. 4qiialer

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragt Ihnen die Kommission, einen
Artikel einzuschieben, der die Bestimmung hat, die
Ueberversicherung eines Mitgliedes zu verhindern.
Es muss einer der Hauptgesichtspunkte der Gesetz-
gebung sein, die Leistungen nicht so einzurichten,
dass die Höhe derselben schliesslich den Kranken
oder Verunfallten veranlassen würde, entweder un-
berechtigt sich krank zu melden oder die Krank-
heit über die Zeit der Heilung auszudehnen. Nun
hatten wir schon im Artikel über Freizügigkeit hier-
rüber die notwendige Bestimmung getroffen, wir
sind aber einverstanden, dass es zweckmässig ist,
auch hier in Art 4. ganz genau festzusetzen, dass
die Ueberversicherung über den durchschnittlichen
Tagesverdienst nicht gestattet ist.

Redaktionell ist noch zu bemerken, dass es statt
«des» heissen soll «seines» Verdienstes. •

Präsident : Damit ist auch der Antrag des Herrn
Sulzer erledigt.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission : M. le conseiller national Sulzer a proposé
un art. 4quater ainsi conçu: «Les statuts doivent
stipuler qu'est interdite la surassurance d'un membre
au delà du montant de son gain moyen, à côté de
l'assurance pour le traitement médical et les médica-
ments » Cette idée est déjà exprimée à l'art. 12 de
notre projet c!e loi relatif au libre passage. Il y est
dit que la caisse n'est pas obligée de recevoir le
passant lorsqu'il est assuré au delà de son gain
moyen; la proposition de M. Sulzer se rencontre
donc avec celle du projet. La commission accepte
cette proposition et l'exprime d'une façon plus nette
par l'art. 4quater que nous vous présentons: «.Les
statuts doivent interdire l'assurance d'une même per-
sonne pour plus du montant de son gain moyen.»

Il est indiscutable que la simulation est toujours
un grand danger en matière d'assurance, et, on peut le
dire, un fléau de ces sociétés. Autant que possible,
il faut éviter la tentation que pourrait avoir un
membre de s'assurer au delà de son gain et partant
de simuler plus facilement la maladie. Avec l'article
que nous vous présentons, le membre assuré, à côté
des soins médicaux auxquels il a droit, ne pourra
pas toucher une somme supérieure au montant de
son gain moyen La proposition que nous vous pré-
sentons donne pleine satisfaction à l'idée de M. le
conseiller national Sulzer.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 5.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Der Art. 5 enthält verschiedene Bestimmungen

betreffend die Ausübung der Aufsicht durch den
Bundesrat. Er sagt ausdrücklich, dass die sich zur
Anerkennung anmeldenden Kassen ihre Statuten oder
sonstigen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten
der Mitglieder dem Bundesrate zur Genehmigung
vorzulegen haben. Ebenso soll jede Aenderung der
Statuten oder Bestimmungen seitens bereits aner-
kannter Kassen dem Bundesrat unterbreitet werden.
Der Bundesrat hat namentlich zu prüfen, ob die
betreffende Kasse die notwendige Sicherheit für
die Mitglieder biete, und dabei besonders zu unter-
suchen, ob der ganze Betrieb der Kasse entsprechend
dem eigentlichen Zwecke als Krankenkasse einge-
richtet und durchgeführt sei. Wie Statuten und Be-
stimmungen sind auch die Betriebsrechnungen dem
Bundesrat innert drei Monaten nach Jahresschluss vor-
zulegen. Ich empfehle Ihnen namens der Kommission
Annahme des Art. 5 nach der Vorlage des Bundes-
rates.

M. Knutschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 5 renferme quelques règles d'adminis-
tration. Ainsi, il prrclame que les caisses qui veulent
être reconnues par le Conseil fédéral doivent sou^
mettre leurs statuts à l'approbation du Conseil fédé-
ral. Ces statuts doivent renfermer naturellement
toutes les dispositions touchant aux droits et aux
obligations des membres de la société. Les modifi-
cations à ces statuts doivent également être sou-
mises à l'approbation du Conseil fédéral. Dans les
trois mois^qui suivent la clôture des exercices, les
caisses reconnues doivent envoyer leurs comptes au
Conseil fédéral, lequel peut, dans les 3 mois qui
suivent, s'il trouve les comptes incomplets, inexacts,
en exiger le redressement."

Le Conseil fédéral, en examinant les statuts, aura
surtout l'obligation de voir si la société, telle qu'elle
est organisée, répond aux exigences d'une bonne
administration. Il devra voir surtout si les bases
financières de la caisse sont suffisantes pour assurer,
pour donner toute sécurité aux membres. L'ex-
périence a démontré que bien des caisses-maladie
qui ont été créées ont eu, au début, un moment de
prospérité, puis elles ont commencé à fléchir et
quelques unes même ont sombré. Cela provient du
fait que les bases financières n'avaient pas été suf-
fisamment étudiées et ne répondaient pas aux exi-
gences d'une bonne technique en matière d'as-
surance. La commission vous propose donc d'ac-
cepter l'art 5 tel qu'il est au projet.

Angenommen — (Adopté.)

Art. 6—8.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Art. 6 fällt in dieser Reihenfolge aus und
wird nach Antrag der Kommission durch Art. 12
bis ersetzt. Dasselbe ist der Fall mit Art. 7. Er
fällt hier aus, nachdem Sie bereits unter Art. 4 die
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Bestimmung aufgenommen haben, dass eine Kran-
kenkasse den Angemeldeten nicht zurückweisen darf,
weil er Schweizerbürger ist.

Nachdem in den Zeitungen die Nach-icht stund,
dass der Rat auch die Bestimmung abgelehnt hätte,
dass der Ausschluss der Schweizerbürger die Aner-
kennung unmöglich mache, möchte ich ausdrücklich
bemerken, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass
sowohl nach dem ersten Teil des Antrages des Herrn
Zürcher als nach demjenigen der Kommission eine
Kasse nicht anerkannt werden kann, wenn sie
Schweiserbürger nicht aufnimmt. Art. 7 ist also,
wie gesagt, in Art. 4 enthalten. Das nämliche gilt
in bezug auf Art. 8.

M. Kimtschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 6 est remplacé dans l'ordre que la

commission vous propose par l'art. 12 bis. Cet article
constitue un des articles importants du projet, c'est
celui qui concerne le libre passage.

Quant à l'art. 7, il a déjà fait l'objet d'un vote
de l'assemblée lorsque nous avons discuté l'art. 4.
Enfin l'art. 8 est celui que nous avons voté tout à
l'heure et qui figure dans les propositions de la
commission; c'est l'art. 4ter.

Nous laissons donc tomber ces articles et nous
pourrons poursuivre la discussion à l'art. 9 et sui-
vants.

Angenommen. — (Adopté.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

i'ttr die Hed»ktlon verantwortlich: Zimmermann. — Dinok tmd Expedition TOD H. Jent lu Bern.
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Kranken- und Unfallversicherung. — Assurance - maladies et accidents.

Neuer Antrag
der Kommission des Nationalrates.

17. Juni 1908.

Art. 9.
Bei den anerkannten Krankenkassen darf die

Mindestdauer der Mitgliedschaft, innert deren ein
Mitglied noch nicht genussberechtigt ist (Karenz-
zeit), nicht über drei Monate betragen. Die Bestim-
mungen von Art. 12 und 12 bis bleiben vorbehalten.

Art. 10.
Erster Absatz. Die anerkannten Krankenkassen

haben auf eigene Kosten ihren genussberechtigten
erkrankten Mitgliedern wenigstens ärztliche Behand-
lung und Arznei zu gewähren, oder . . .

Nouvelle proposition
de la commission du Conseil national.

17 juin 1908.

Art. 9.
Dans les caisses reconnues, la durée minimum

d'affiliation pendant laquelle un membre n'a pas
encore droit aux prestations en cas de maladie
(stage) ne peut excéder trois mois; les dispositions
des art. 12 et 12 bis demeurent réservées.

Art. 10.
La modification ne concerne que le texte alle-

mand.

Neuer Antrag
der Kommission des Nationalrates.

22. Juni 1908.

Art. 9.

Bei den anerkannten Krankenkassen darf die für
die Erlangung der Genussberechtigung geforderte
Dauer der Mitgliedschaft (Karenzzeit) nicht über
drei Monate betragen. Die Bestimmungen von
Art. 12 und 12 bis bleiben vorbehalten.

Art. 10.

Erster Absatz, Die anerkannten Krankenkassen
haben auf eigene Kosten ihren genussberechtigten
erkrankten Mitgliedern wenigstens ärztliche Behand-
lung und Arznei zu gewähren, oder . . .

Nouvelle proposition
de la commission du Conseil national.

22 juin 1908.

Art. 9.

BiSer le mot «rminimum».

Art. 10.

La modification ne concerne que le texte alle-
mand.
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Minderheitsantrag.
(Ming, Eggspühler, Iselin.)

11. Juni 1908.

Art. 11 und 53.

. . . und als Apotheker nur solche, deren Leiter
das eidg. Apothekerdiplom oder als Arzt eine kan-
tonale Bewilligung zur Führung einer Apotheke be-
sitzen.

Proposition de minorité,
(Ming, Eggspühler, Iselin.)

11 juin 1908.

Art. 11 et 53.

. . . et que les pharmacies tenues par une personne
au bénéfice du diplôme fédéral ou par un médecin
porteur d'une autorisation cantonale de tenir une
pharmacie.

Antrag von Herrn Nationalrat Altherr.
11. Juni 1908.

I. Zusatz am Schluss von Alinea l, Art. 11:
«Spitäler und Spitalverpflegungsverbände unter-

liegen dieser Bestimmung nicht. »

II. In Alinea 2 von Art. 11:
Streichung des Zwischensatzes « wenn in der-

selben Oitschaft keine öffentliche Apotheke besteht».

Proposition de M. le conseiller national Altherr.
11 juin 1908.

I. Ajouter à la fin de l'alinéa 1 de l'art. 11:
Les hôpitaux et les associations qui procurent

le traitement dans les hôpitaux ne sont pas soumis
à cette disposition.

II. Alinéa 2 de l'art. 11:
Supprimer le membre de phrase «dans les loca-

lités où il n'existe pas de pharmacie publique.»

Antrag von Herrn Nationalrat Müller (Bern).

15. Juni 1908.

Art. 11, Absatz 1.

Je nach der Art der Krankheit kann jedoch
von Seite der Krankenkasse oder des Kranken ver-
langt werden, dass ein zweiter Arzt, z. B. ein
Spezialist, beigezogen werde.

Proposition de
M. le conseiller national Müller (Berne).

15 juin 1908.

Art. 11, premier alinéa.

Suivant la nature de la maladie, la caisse-maladie
on le malade peut demander qu'un second médecin,
par exemple un spécialiste, soit consulté.

Antrag von Herrn Nationalrat Legier.
16. Juni 1908.

Zusatz zu Art. 6/12 bis betr. Freizügigkeit.

Wenn der Unternehmer während einer Krankheit
das Dienstverhältnis aufhebt, so geht das betreöende
Mitglied der Betriebskrankenkasse dadurch seiner
Ansprüche für diese Krankheit nicht verlustig.

Proposition de M. le conseiller national Legier.
16 juin 1908.

Adjonction aux art 6/12 bis relatifs au libre
passage.

Si pendant une maladie l'entrepreneur résilie le
contrat de louage de services, le membre de la
caisse professionnelle ne perd pas par là ses droits
pour cette maladie.
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Albänderungsantrag des Bundesrates zu den An-
trägen der nationalrätlichen Kommission.

9. Juni 1908.

Amendements du Conseil fédéral aux propositions
de la commission du Conseil national.

9 juin 1908.

Art. 11.

Aerzte- und Apothekerfrage Festhalten an der
vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelung des Ver-
hältnisses.

Art. 20, Absatz 2.

Streichung der Bestimmung der nationalrätlicheu
Kommission, wonach der Bund an solche Gemein-
den Beiträge leistet, wo keine anerkannte Kranken-
kasse besteht und die Bildung einer solchen nicht
möglich ist.

Art. 21.

Als Sitz der Unfallversicherungsgesellschaft wird
Luzern vorgeschlagen.

Art. 26.

Der Kommission und den Räten wird empfohlen,
die Zahl der Verwaltungsräte tunlichst herabzusetzen.

Art. 31 bis.

«. . . entnommene Beträge sind von der Anstalt
zu ersetzen. Die Festsetzung der Frist und der zu
leistenden Ersatzbeträge werden jeweilen von der
Bundesversammlung bestimmt. »

Art. 31 ter.

Der Bund übernimmt die Einrichtungskosten und
% der Verwaltungskosten der Anstalt.

Statt der Art. 34-37:

Art. 34.

Die Anstalt ist jederzeit befugt, einer anerkannten
Krankenkasse die Besorgung eines Krankheitsfalles
mit bezug auf einen Versicherten, der sich im Be-
reiche dieser Krankenkasse befindet, gegen Ver-
gütung zu übertragen.

Diese Uebertragung kann mit bezug auf eine
bestimmte Klasse oder Gruppe von Versicherten
zum voraus, auf dem Wege der Rückversicherung,
oder mit bezug auf einen einzelnen Krankheitsfall
stattfinden.

Der Bundesrat wird auf dem Verordnungswege
das Verhältnis der Anstalt zu den anerkannten Kran-
kenkassen mit bezug auf die Uebertragung der Be-
sorgung von Krankheitsfällen an dieselben feststellen.

Art. 46, Absatz 2.

Berufskrankheiten streichen.

Art. 11.

Question des soins médicaux et des médicaments.
Maintenir la manière de régler cette question pro-
posée par le Conseil fédéral.

Art. 20, 2e alinéa.

Biffer la disposition de la commission du Con-
seil national, suivant laquelle la Confédération ac-
corde des subsides aux communes où il n'existe
pas de caisse reconnue et où il n'est pas possible
d'en créer.

Art. 21.

On propose Lucerne comme siège de l'établisse-
ment suisse d'assurance contre les accidents.

Art. 26.

Il est recommandé à la commission et aux con-
seils de réduire le plus possible le nombre des
membres du conseil d'administration.

Art. 3Ibis.

«. . . les montants empruntés doivent être res-
titués par rétablissement. L'assemblée fédérale fixe
chaque fois le délai et les montants à rembourser. »

Art. 31 ter.

La Confédération supporte les frais d'installation
et % des frais d'administration de l'établissement.

Au lieu des art. 34 à 37:

Art. 34.

L'établissement peut en tout temps, moyennant
indemnité, confier à une caisse reconnue un cas de
maladie concernant un assuré domicilié sur le ter-
ritoire ^auquel s'étend l'activité habituelle de cette
caisse.

Ce transfert peut avoir lieu en ce qui concerne
une classe ou un groupe déterminé d'assurés: il
aura lieu alors d'avance et par voie do réassurance ;
il peut avoir lieu aussi eu ce qui concerne un cas
isolé.

Lé Conseil fédéral déterminera par voie d'ordon-
nance le rapport de l'établissement aux caisses re-
connues, en ce qui concerne les cas de maladie
confiés à des caisses.

Art. 46, 2« alinéa.

Maladies professionnelles, biffer.

Amtliche» stenographischen Bulletin XVIII. Nr. 13. — Bulletin sténograpMque officiel XVllt No. 13. 36
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Im Falle, dass der Antrag des Bundesrates an-
genommen würde, ist Abs. 3 des Art. 95 nach An-
trag des Bundesrates zu redigieren, d. h. die Worte
«mit bezug auf Unfälle» bleiben stehen.

Art. 57, Absatz 2.

Festhalten am Vorschlage des Bundesrates.

Art. 70.

Streichung von Absatz 2 des Kommissionalan-
Irages.

Art. 74.

An der Bestimmung in Absatz 5 des bundesrät-
lichen Entwurfes wird grundsätzlich festgehalten.

Art. 79, Absatz 1.

«Der Bund leistet an die Gesamtheit der Prämien
einen Beitrag . . . » etc.

Dans le cas où la.proposition du Conseil fédéral
serait adoptée, l'ai. 3 de l'art. 95 doit être rédigé
comme le propose le Conseil fédéral; en d'autres
termes les mots «en ce qui touche les accidents»
doivent être maintenus

Art. 57, 2e alinéa. ' .

Maintenir la proposition du Conseil fédéral.

Art. 70.

Biffer le 2e alinéa de la proposition de la com-
mission.

Art. 74.

La disposition du 5e alinéa du projet du Conseil
fedirai est maintenue en principe.

Art. 79, 1er alinéa.

«La Confédération contribue à l'ensemble des
primes par un subside . . .» etc.

Nationalrat Conseil national
Sitzung vom 22, Juni 1908, nachmittags 41/« Uhr — Séance du 22 juin 1908, à 4 Va heures de relevée

Vorsitz : I n o .
n , ., Hr. SpeiserPrésidence : I *

T a g e s o r d n u n g : — Or dru dn jour:

Bnndesgesetz betreffend die Kranken- und Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
(Siehe Seite 257 hievor. — Voir page 257 ci-devant.)

Art. 9.

,- Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Dieser Artikel bestimmt die Mindestdauer der
Mitgliedschaft bis zur Genussberechtigung. Ihre
Kommission hat diese Mindestdauer im Einklang mit
dem Entwurf auf drei Monate festgesetzt. Sie schlägt
Ihnen zu diesem Art. 9 eine neue Redaktion vor,
die Ihnen in zwei eventuellen Fassungen bereits
unterbreitet worden ist. Die definitiv vorgeschlagene
Fassung lautet: «Bei den anerkannten Krankenkas-
sen darf die für die Erlangung der Genussberech-
tigung geforderte Mitgliedschaftsdauer (Karenzzeit)
nicht über drei Monate betragen. Die Bestimmungen
von Art. 12 und 12 bis bleiben vorbehalten. » Art. 12
enthält die nähern Bestimmungen über die Ver-

pflegung der Wöchnerinnen und Art. 12 bis behan-
delt die Freizügigkeit.

Ich empfehle Ihnen namens der Kommission An-
nahme des Artikels in dieser neuen Redaktion.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: En règle générale, l'assuré n'a pas droit
immédiatement aux prestations de la caisse; il est
tenu de se soumettre à une sorte de stage. L'art. 9
détermine la durée d'affiliation à laquelle on peut
soumettre l'assuré. Cette durée d'affiliation ne peut
excéder trois mois. La commission vous propose
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une nouvelle rédaction pour le texte allemand. Au
texte français, nous n'apportons qu'une légère modifi-
cation^ Nous proposons de supprimer le mot «mini-
mum». L'art. 9 serait ainsi conçu : «Dans les caisses
reconnues la durée d'affiliation exigée pour qu'un
assuré ait droit aux prestations en cas de maladie
(stage) né peut excéder trois mois; les dispositions
des art. 12 et 12 bis demeurent réservées/». Ces
deux articles constituent une exception aux règles
générales de trois mois d'affiliation. L'art 12 con-
cerne les accouchées. Comme vous le verrez lorsque
nous discuterons l'art. 11, l'assurée en couches ne
peut bénéficier des prestations de la caisse que si l'af-
filiation a duré 9 mois. L'art. 12 bis concerne le
droit de libre passage. Le passant ne-peut demander
à être mis au bénéfice de la caisse à laquelle il se
présente que lorsqu'il a été déjà affilié pendant un
an au moins à une autre caisse. Dès lors nous vous
proposons d'accepter l'art. 9 tel qu'il vous est pré-
senté avec la seule modification de la suppression
du mot «minimum».

Angenommen. — (Adopté.)

Art, 10.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Auch hier schlägt Ihnen die Kommission eine
neue Redaktion vor. Der erste Absatz würde lauten:
«Die anerkannten Krankenkassen haben auf eigene
Kosten ihren genussberechtigten erkrankten Mit-
gliedern wenigstens ärztliche Behandlung und Arznei
zu gewähren oder ein tägliches Krankengeld, welches
bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit mindestens einen
Franken betragen soll.» Im weitern bestimmt der
Artikel, dass spätestens nach drei Krankheitstagen
die Leistung der Kasse beginnen soll, und dass bei
Fortdauer der Krankheit die Leistung vor Ablauf
von 6 Monaten seit der Erkrankung nicht unter das
geforderte Minimum sinkt. Bekanntlich ist es bei
den verschiedenen Kassen oft statutarisch vorge-
schriebene Uebung, dass nach einer gewissen Dauer
die Leistung für den Erkrankten abnimmt. Diese
Reduktion soll nach Entwurf des Bundesrates und
nach Antrag Ihrer Kommission nicht vor Ablauf von
6 Monaten stattfinden können.
" Nun ist Ihnen noch ein Antrag des Herrn Legier
ausgeteilt worden. Er bat denselben eigentlich
zum Art. 12 bis betr. die Freizügigkeit gestellt.
Ihre Kommission ist aber der Ansicht, der Antrag
gehöre bieher. Er lautet: «Wenn der Unternehmer
während der Krankheit das Dienstverhältnis aufhebt,
so geht das betreffende Mitglied der Betriebskran-
kenkasse dadurch seiner Ansprüche für diese Krank-
heit nicht verlustig.» Ihre Kommission war eigent-
lich der Meinung, es sollte nicht nötig sein, eine
solche Bestimmung noch besonders aufzunehmen.
Sie würde es auch geradezu als einen Missbrauch
und einen grossen Fehler betrachten, wenn das
eintreten sollte, dem Herr Legier entgegentritt. Nach-
dem aber die Frage einmal aufgeworfen worden ist,
so möchte die Kommission nicht etwa die Meinung
aufkommen lassen, dass man mit der Absicht des
Herrn Legier nicht einverstanden wäre.

Namens der Kommission empfehle ich Ihnen
Annahme des Art. 10 nach neuer Redaktion und
mit dem Zusatzantrag des Herrn Legier.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 10 est un des plus importants, c'est
celui qui détermine^ les prestations de la caisse re-
connue. Ces prestations comprennent le traitement
médical et les médicaments ou une indemnité de
chômage de un franc au minimum. Si la caisse
fournit les soins médicaux et les médicaments, l'as-
suré a droit à ceux-ci dès le jour de la maladie.
Par contre si la caisse n'assure que l'indemnité de
chômage, l'assuré ne peut prétendre à une indem-
nité qu'après trois jours. L'art. 10 ajoute encore
que l'indemnité du chômage doit être garantie au
malade pendant six mois au moins à raison de 1 fr.
par jour. Voilà les prestations telles qu'elles sont
énoncées à l'art. 10. La commission ne vous pro-
pose qu'une modification de rédaction que vous
avez sous les yeux et qui ne change en rien l'esprit et
le fond de l'article.

L'honorable conseiller national Legier a déposé
une proposition comme adjonction à l'art. 6 et. à
l'art 12 bis relatives au libre passage. Cette pro-
position est la suivante: «Si pendant une maladie
l'entrepreneur résilie le contrat de louage de ser-
vices, le membre de la caisse professionnelle ne
perd pas par là ses droits pour cette maladie. » Cette
proposition s'adapte mieux à l'art. 10 qu'à l'art.
12 bis qui traite du libre passage. L'art. 10, au
contraire, détermine les prestations des caisses aux
assurés II a paru à la commission qu'il était naturel
que dès qu'un assuré tombait malade, le patron ne
pût pas, en résiliant le contrat, faire tomber
cette prestation et supprimer l'indemnité. Si jamais
une caisse devait renfermer une proposition de ce
genre, il est bien certain que le Conseil fédéral ne
lui donnerait jamais son approbation. Toutefois la
question ayant été soulevée, et pour calmer peut-
être quelques inquiétudes, la commission ne fait
aucune opposition à insérer à l'art. 10 cette dis-
position spéciale. Elle est inutile, mais elle donnera
peut-être satisfaction à certains intérêts et calmera
certaines inquiétudes. Voilà pourquoi la commission
vous préposa d'accepter la proposition de M. Legier
et de l'insérer à l'art. 10, rédaction réservée.

Legier: Ich bin natürlich ganz damit einver-
standen, dass meine Anregung hier bei Art. 10 be-
handelt wird, denn man kann in der Tat sagen, sie
gehöre logisch hieber. Nachdem die Kommission
meinen Antrag angenommen hat, gestatten Sie mir
nur noch einige Worte darüber, wie ich zu dem-
selben veranlasst worden bin.

Wie Sie dem Wortlaut entnehmen, bezweckt
mein Antrag eine deutliche Regelung der Ansprüche
gegenüber den Betriebskrankenkassen in solchen
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Fällen, wo vom Betriebsunternehmer während mner
Krankheit das Dienstverhältnis aufgehoben wird. In
den meisten Fällen wird es sich dabei faktisch um
die Kündigung bandeln. Eine Bestimmung darüber
ist nun im Entwurf und auch in den seither einge-
langten Anträgen nicht enthalten. Ich halte es nun
aber doch für nötig, über eine solche wichtige Frage
Klarheit zu schaffen. Im Gegensatz zu den ändern
Kassen muss bei den Betriebskrankenkassen immer
mit der Kündigung gerechnet werden, die dem
Unternehmer zusteht. Allerdings mag eingewendet
werden, ein solch inhumaner Akt werde nie oder
nur höchst selten vorkommen; allein die Berech-
tigung des Unternehmers zur Kündigung und damit
die Möglichkeit zur Aufhebung des Dienstverhält-
nisses ist eben doch vorbanden. Wenn weiterhin
gesagt wird, die fragliche Beitragspflicht der bis-
herigen Kasse sei selbstverständlich, so glaube ich
doch, dass das deutlich ins Gesetz aufgenommen
werden sollte. Derartige wichtige Fragen dürfen
nicht einer spätem Interpretation oder der Prozess-
führung überlassen bleiben. Man soll Kontroversen
bei der Geltendmachung der Freizügigkeit jetzt
schon möglichst vermeiden. Ein unter derartigen
Umständen entlassenes Mitglied wird sowieso
Schwierigkeiten haben, wenn es in eine neue Kasse
eintreten will, trotz der im Gesetze zugesicherten
Freizügigkeit Es ist gewiss klar, dass die neue,
von einem entlassenen Mitglied in Anspruch ge-
nommene Kasse jegliche Beitragspflicht ablehnen
würde, und es wäre in der Tat ganz unnatürlich,
wenn man dieselbe dazu verpflichten wollte, eine
solche Beitragsleistung ganz oder auch nur tail-
weise zu übernehmen.

Von diesen Erwägungen geleitet habe ich meinen
Antrag eingereicht. Ich wiederhole, dass es mir
natürlich nur um den Grundsatz zu tun ist und dass
ich ganz einverstanden bin, dass allfällig eine andere
Redaktion gesucht oder der Zusammenhang herge-
stellt wird, den die Kommission für richtig erachtet.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 11.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel betrifft die Wahl des Arztes
und der Apotheke und enthält Vorschriften betreffend
dan bezüglichen Tarif. Der Entwurf des Bundesrates
war nicht so weit gegangen wie der Antrag Ihrer
Kommission. Der Bundesrat hatte sich in einem
frühem Art. 12 darauf beschränkt, zu sagen, dass
dem Bundesrat die Genehmigung vorbehalten bleibe
über Verträge, welche anerkannte Krankenkassen
über ärztliche Leistung und über Lieferung von
Arznei abscbliessen, .und dass Streitigkeiten wegen
Missachtung der bezüglichen Bestimmungen durch
den Bundesrat endgültig entschieden werden. Ihre
Kommission hat sich auf einen ändern Standpunkt
gestellt. Sie glaubt, dass hier Uebereinstimmung
zwischen Unfallversicherung und Krankenversiche-
rung herzustellen wäre und zwar in erster Linie
dadurch, dass für beide die freie Aerztewahl und
Apothekerwabl statuiert wird, Art. 53 der Unfall-

versicherung, auf den ich schon hier hinzuweisen
mir erlaube, sieht diesa freie Wahl von Arzt und
Apotheke vor.

Ebenso wichtig wie die Bestimmung, dass dem-
jenigen, der die Krankenversicherung in Anspruch
nimmt, die Wahl des Arztes freistehen solle, ist
aber auch die, dass die Behandlung durch einen
patentierten Arzt stattzufinden bat und dass Heil-
mittel nur aus einer mit bezüglicher Bewilligung
versehenen Apotheke abgeholt werden dürfen. Ihre
Kommission unterbreitet Ihnen diesen Antrag des-
halb, weil sie überzeugt ist, dass gerade in der
richtigen Aasübung der Krankenpflege und in der
Verabfolgung einwandfreier Heilmittel eine grosse
Gewähr für die Erreichung des Zieles der Kranken-
versicherung überhaupt liegt. Das Hauptziel der
Krankenversicherung ist ja nach Meinung Ihrer
Kommission nicht nur die Verabfolgung von Geld,
sondern vor allem die baldige gänzliche Wiederher-
stellung der Gesundheit. Dieser leitende Gesichts-
punkt hat Ihre Kommission zu ihrem Antrag geführt.

Nun liegt mit bezug auf die freie Aerztewahl
noch ein neuer Kommissionalantrag (vom 11. Juni)
vor, der die Spitalbehandlung einbezieht. Diese
steht allerdings nicht in direkter Uebereinstimmung
mit dem Prinzip der freien Aerztewabl, denn bei
der Behandlung im Spital, sei es durch Aufenthalt,
sei es durch blosse Konsultation, steht den Patienten
keine freie Auswahl des Arztes zu. Allein wir
glaubten, hier doch eine Ausnahme machen und
eine spezielle Bestimmung aufnehmen zu sollen.
Dazu bat uns vor allem die Eingabe der appen-
zellischen Krankenversicherungsverbände bewogen.
Dies sind Verbände mit grosser Mitgliederzahl. Die
Mitglieder bezahlen 80, 60, 50 Rappen als Beitrag
per Monat und erwerben sich dadurch das Recht,
im Spital ärztliche Konsultation und Arzneimittel
oder direkte bleibende Aufnahme zu verlangen. Ihre
Kommission ist der Ansicht, dass dem Grundsatze,
dass nur anerkannte Krankenkassen unterstützt wer-
den sollen, nicht entgegengehandelt wird, wenn der
vorgeschlagene Antrag zum Beschluss erhoben wird.

Es handelt sich ja um eine Organisation, die
derjenigen einer Krankenkasse vollständig gleich-
kommt. Die betreffenden Patienten haben sich als
Mitglieder aufnehmen zu lassen und haben die Ver-
pflichtung zur Einzahlung; dadurch erwerben sie
die bereits geschilderten Rechte. Es. darf also nicht
etwa ohne weiteres derSchluss aus diesem Antrage
gezogen werden, dass nun überall, wo die Spitalbe-
handlung stattfindet, auch der Bundesbeitrag bean-
sprucht werden könne. Dieser Beitrag dürfte nament-
lich dort nicht beansprucht werden, wo unentgelt-
lich behandelt wird, ohne dass seitens der zu Be-
handelnden ein Beitrag an ejnen Verband bezahlt wird.

Wir glauben mit der Aufnahme der Bestim-
mung, dass nur patentierte Aerzte und Apotheker
— die ersteren zur Behandlung, die letzteren zur
Lieferung der Arzneimittel — zugelassen werden,
eine ganz wesentliche Verbesserung des ursprüng-
lichen Entwurfes herbeigeführt zu haben.

Im Vorschlage der Kommission ist bereits vor-
gesehen, wo es nötig wird, einen Spezialisten bei-
zuziehen. Von Herrn Dr. Müller liegt ein weiter-
gehender Antrag vor, der dem Kranken ohne wei-
teres gestattet, von sich aus die Beiziehung eines
zweiten Arztes zu verlangen, sei es einen Spe-
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zialisten, sei es überhaupt einen Arzt, der ihm
unter Umständen besser zusagt Wir glaubten nicht
so weit gehen zu dürfen und zwar namentlich mit
Rücksicht au! die Kosten, die einer Krankenkasse
daraus entstehen. Sehr oft wünscht der Kranke,
wenn der Erlolg der ärztlichen Behandlung nicht
sofort bemerkbar wird, Aenderung in der Behand-
lung. Auch nach unserem System der freien Arzt-
wahl ist es jedem Kassenmitglied unbenommen,
einen ändern Arzt zu konsultieren oder auf eigene
Kosten einen zweiten beizuziehen; allein so weit,
wie der Antrag Müller gebt, wollten und konnten
wir doch nicht gehen, wenigstens sofern die Be-
lastung der Kasse in Frage kommt. Im Entwurf
vom Jahre 1899 war die Sache so geordnet, dass
allerdings der Vorstand auf Kosten der Kreiskran-
kenkasse die Zuziehung eines zweiten Arztes auf
Antrag des behandelnden Arztes oder auf Wunsch
des Kranken oder seiner Familie oder deren Ver-
treter gestatten konnte. Jetzt ordnen wir dies in der
Weise, dass es der Kasse erlaubt ist, einen Spe-
zialisten zuzuziehen; den Entscheid hierüber triöt
der Vorstand. Aber Art, 58 des ForrerschenlEnt-
wurfes sagte dann ausdrücklich, dass die daraus
entstehenden Mehrkosten zulasten des Versicherten
fallen. Das muss bei der Beurteilung der Ordnung
im frühern Entwurf und bei Beurteilung des heutigen
Antrages Müller in Betracht gezogen werden. Ihre
Kommission glaubt, der Intention des Herrn Dr.
Müller in weitgehendem Masse entgegengekommen
zu sein, indem sie in Art. 11 ausdrücklich sagt: <rJe
nach der Art der Krankheit kann jedoch die Kran-
kenkasse verlangen, dass der behandelnde Arzt ein
Spezialist sei, oder dass ein solcher zugezogen
werde. » Jedenfalls steht es dem Kranken frei, von
sich aus auf eigene Kosten einen ändern Arzt zu-

-zuzieben.
Zu dem Antrage der Kommission bestehen noch

einige weitere Abänderungsanträge. Der Bundesrat
sagt in seinem Antrage betreffend Arzt- und Apo-
thekerfrage : «Festhalten an der vom Bundesrat vor-
geschlagenen Regelung des Verhältnisses.» Das hat
aber nicht die Meinung, dass die ursprüngliche
Fassung von Art. 12 wieder aufgenommen werden
solle, sondern der Bundesrat ist einverstanden mit
dem Art-11, so wie derselbe aus einer frühern Kom-
missionsberatung hervorgegangen ist. Dieser Artikel
enthielt, wie der gegewärtige Entwurf, die Fest-
stellung der freien Aerztewahl, die Bestimmung,
dass als Aerzte nur solche Personen anzuerkennen
seien, welche den hiefür nötigen eidgenössischen
BefSbigungsausweis haben, und als Apotheker nur
solche, welche das eidgenössische Diplom vorweisen
können. Ihre Kommission macht nun neu den Vorbe-
halt: «wenn in derselben Ortschaft keine öffentliche
Apotheke b'esteht» und sagt damit, dass nur in
diesem Fall ein Arzt mit kantonaler Bewilligung
die Apotheke führen darf. Mit der Ansicht des
Bundesrates deckt sich der Antrag des Herrn Alt-
herr und der Antrag der Kommissionsminderheit,
welche ebenfalls den Vorbehalt aufheben wollen:
«wenn in derselben Ortschaft keine öffentliche Apo-
theke besteht».

Ihre Kommission in ihrer Mehrheit war der Mei-
nung, es sei gegenüber diesen Anträgen am Vor-
schlage, den sie Ihnen unterbreitet, festzuhalten. Es
sei wünschenswert, dass die öffentlichen Apotheken,

wo sie bestehen, in erster Linie berücksichtigt wer-
den, namentlich im Hinblick auf die grossen An-
forderungen, welche heutzutage an den Leiter einer
öffentlichen Apotheke gestellt werden müssen.

In verschiedenen Eingaben wurden die beiden
gegenseitigen Standpunkte vertreten. Die Aerzto
wollen den Vorbehalt nicht aufnehmen, die Apotheker
wollen ihn beibehalten. In einer Eingabe der Kom-
mission für das neue Arzneimittelverzeichnis weist
deren Vizepräsident darauf hin, dass an den schwei-
zerischen Apotheker bedeutend höhere Anforderungen
gestellt werden, als dies in ändern Ländern der Fall
sei, und dass er daher die besondere Berücksichti-
gung wohl verdiene, die ihm durch die Kommis-
sion zugedacht wird. Der andere Antrag will eigent-
lich den gegenwärtigen Zustand beibehalten, näm-
lich da, wo der Arzt die kantonale Bewilligung zur
Führung einer Apotheke besitzt, ihm die Lieferung
der Arzneimittel auch für die Krankenkasse ge-
statten. Der Antrag des Herrn Altherr mit bezug
auf die Spitalverpflegung hat seine Erledigung ge-
funden, und auch den Ansichten des Herrn Müller
ist nach unserer Meinung bereits Rechnung getragen
worden.

Ich empfehle Ihnen daher Annahme des Antrages
der Kommission nach der ergänzten Vorlage vom
11. Juni.

. M. Kuntsehen, rapporteur français de la com-
mission. Dans l'assurance-accident, le projet pré-
voit le libre choix du médecin et du pharmacien.
Il n'en est' pas de même en ce qui concerne l'as-
surance-maladie. D'après l'art. 12, le Conseil fédé-
ral se bornait à veiller à ce que les tarifs établis
ou les contrats passés par les caisses reconnues,
touchant les soins médicaux ou la fourniture de
médicaments prévoient une rémunération convenable ;
en cas de difficultés, le Conseil fédéral tranche sacs
appel. Votre commission n'a pas partagé cette
manière de voir; elle estime qu'il y a lieu pour l'as-
surance-maladie, comme pour l'assurance-accident,
de donner à l'assuré le libre choix du médecin et
du pharmacien. Le choix du médecin, me semble-t-
il, s'impose. Nous savons qu'un facteur puissant de
guérison est souvent la confiance du malade envers
le médecin. Nous pensons qu'en lui accordant cette
faculté, cet avantage, nous aiderons et îaciliteroDS
quelquefois la guérison du patient. De plus si l'on
repousse le libre choix du médecin, il est certain
que la caisse passant un contrat avec un médecin
déterminé créera en faveur de celui-ci une sorte de
privilège, une sorte de monopole. Ces raisons nous
semblent péremptoires. Elles ont déterminé votre
commission à proclamer ici également le libre choix
du médecin. A cette occasion, nous uous trouvons
ici en présence de deux propositions; l'une de l'hono-
rable conseiller national Müller de Berne qui pro-
pose un premier alinéa portant que suivant la nature
de la maladie, la caisse maladie ou le malade peut
demander qu'un second médecin, par exemple un
spécialiste, soit consulté. Votre commission estime
que c'est aller trop loin que de donner également
au malade le choix d'exiger, aux frais de la caisse,
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un second médecin et un spécialiste. Cela pourrait
charger trop fortement les caisses reconnues et
pourrait être un obstacle à leur développement et à
leur prospérité. Pour tenir compte cependant de l'idée
renfermée dans cette proposition, la commission
vous présente une nouvelle rédaction à l'ai. 1. Sui-
vant la nature de la maladie la caisse pourra toute-
fois exiger que le médecin traitant soit un spé-
cialiste ou qu'un spécialiste soit appelé en consulta-
tion. Nous allons ainsi, en partie du moins, au devant
du désir de l'honorable député et nous donnons
satisfaction à tous les intérêts.

Une autre proposition est celle de M. le conseiller
national Altberr qui dit: «Les hôpitaux et les as-
sociations qui procurent le traitement dans les
hôpitaux ne sont pas soumis à cette disposition»
c'est-à-dire que lorsqu'un malade se trouve trans-
porté dans un hôpital, spécialement destiné ou af-
fecté à une association, le malade est tenu de re-
cevoir les soins du médecin ou du spécialiste at-
taché à l'établissement. Nous trouvons que cette
manière de voir est assez justifiée, et en proclamant
le choix libre du médecin, il n'entrait pas dans nos
vues d'atteindre les hôpitaux ou les associations
qui soigneront leurs malades dans les hôpitaux.
Pour tenir aussi compte de cette proposition, la
commission vous présente une rédaction nouvelle.
En ce qui concerne le médecin, la proposition de
la commission serait donc celle-ci : «Si une caisse
reconnue fournit le traitement médical et les médica-
ments, tout assuré malade doit pouvoir choisir, sauf
traitement à l'hôpital, un médecin parmi ceux qui
pratiquent ordinairement dans son lieu de séjour
ou dans les environs.» Suivant la nature de la
maladie, la caisse paut toutefois exiger que le
médecin traitant soit un spécialiste ou qu'un spé-
cialiste soit appelé en consultation. Il va de soi,
d'après le projet du Conseil fédéral et c'est aussi
l'opinion de la commission que lorsque l'on parle
du médecin, il ne peut s'agir que du médecin por-
teur d'un diplôme fédéral. Le Conseil fédéral fixe
le trariî et les honoraires des médecins suivant la
situation, la circonstance et le milieu.

En ce qui concerne le pharmacien, nous pro-
posons également le libre choix du pharmacien. Il
y a une proposition do minorité. Cette proposition
a pris naissance à la suite de la rédaction que
nous avons soumise, qui dit que dans les localités
où il y a une pharmacie publique, la caisse ne
peut se servir qu'auprès de ce pharmacien. Il y a,
paraît-il, dans un certain nombre de cantons, un
autre usage. Le médecin, s'il est porteur d'une
autorisation cantonale, peut délivrer les médica-
ments, alors même qu'il y a dans la localité une
pharmacie publique. Eh hier, la majorité de la com-
mission ne peut pas entrer dans cette manière de
voir. Nous protégeons les médecins en écartant
toute concurrence. Il n'y a que les médecins por-
teurs du diplôme fédéral qui puissent donner leurs
soins aux malades des caisses reconnues. Il nous
semble que les pharmaciens peuvent invoquer égale-
ment un titre semblable. Ils font de longues études,
consacrent -plusieurs années à l'exercice de la phar-
macie avant de pouvoir ouvrir leur pharmacie
publique. Il nous semble que leurs intérêts sont aussi
légitimes que ceux des médecins et nous pensons
que partout où il y a une pharmacie publique, le

médecin ne doit pas exercer la profession de phar-
macien, c'est à dire délivrer les médicaments aux
malades. La majorité de la commission ne veut per-
mettre aux médecins porteurs d'une autorisation
cantonale de faire le pharmacien que lorsqu'il n'y
a pas dans la localité une pharmacie publique. Par
contre, une minorité de la commission, composée
de MM. Ming, Eggspühler et Iselin, demande que
sans aucune distinction, dans les cantons oh il est
d'usage d'accorder aux médecins le droit de délivrer
les médicaments, cet usage soit consacré et que le
médecin puisse, comme par le passé, traiter le
malade et lui donner les médicaments. Au nom de
la majorité de la commission, nous vous proposons
d'adopter l'article tel qu'il vous est présenté.

Ming: Bis jetzt hat der Bund es den Kantonen
vollständig überlassen, wie sie die Rechte des
Apothekerberufes ordnen wollen. Die Apotheker
hatten in einigen Kantonen das ausschließliche
Recht, Medikamente abzugeben, in anderen Kantonen
aber besteht die Gepflogenheit und auch das Recht
für den Arzt, dass er selbst die Medikamente ab-
gibt, die er zu verordnen für gut findet. Der Bundes-
rat hat nun in Art. 53 des Unfallversicherungsteils
der Vorlage vorgesehen, dass dieser Zustand fortbe-
stehen solle, dass also in den Kantonen, wo das
Selbstdispensationsrecht für die Aerzte besteht, das-
selbe auch in Zukunft fortbestehen soll.

Dagegen hat sich aber der schweizerische Apo-
thekerverein ausgesprochen. In seiner Eingabe be-
ruft er sich darauf, dass die Aerzte zu wenig Wissen-
schaft und praktische Fähigkeiten besässen, um die
Medikamente dispensieren zu können, so dass Ge-
fahr für das Publikum bestehe, indem dieSelbst-
dispensationsfreiheit mehr oder weniger zu Un-
glücksfällen geführt habe. Die Apotheker sagen
ferner, dass heute der Beruf, welchen die Apotheker
ausüben, ein sehr schwieriger sei, dass derselbe
nur durch langes Studium und Lehrzeit erlernt
werden könne und dass es also billig und gerecht
sei, ihnen gegenüber diesen Anforderungen auch
ein Recht zu geben, das sie ökonomisch besser
stelle, denn durch die Dispensation der Aerzte
werden sie ganz bedeutend geschädigt.

Wenn alles richtig wäre, was in der Eingabe
gesagt wird, so würde ich nicht nur einverstanden
sein, dass dieser Eingriff, den die Bundesgesetz-
gebung nun in das Gesetzgebungsrecht der Kantone
machen sollte, berechtigt ist, sondern ich müsste
sagen, es geschieht noch zu wenig. In der Eingabe
wird darauf hingewiesen, dass ungefähr 5km, also
etwa eine Stunde, die richtige Entfernung des Arztes
von der Apotheke wäre, welche man als Selbstdis-
pensationsgrenze zugestehen sollte. Wenn nun aber
der Beschluss der Kommission die Selbstdispensation
nur ausscbliessen will, wenn eine Apotheke im Orte
vorhanden ist, so ginge das, viel zu wenig weit.
Ich sage aber, die Einwendungen des Apotheker-
vereins sind absolut nicht zutreffend ; was derselbe
gegenüber der Dispensierfreiheit der Aerzte sagt,
ist nicht bloss sehr bestritten, sondern beruht zum



Assurance - maladies et accidents — 287 — CONSEIL NATIONAL

grössten Teil auf vollständig falschen Voraus-;
Setzungen.

Man sagt, die Aerzte seien wissenschaftlich nicht
genügend vorgebildet. Der Beruf eines Apothekers
ist eine praktische Anwendung der Naturwissen-
schaften. Derjenige des Arztes auch. Er macht die
gleiche Vorbildung in den Naturwissenschaften
durch wie der Apotheker, schon bevor er die Ma-
turitätsprüfung ablegen kann. Dann hat er die ganz
gleichen Studien zu machen in Botanik, Physik,
Chemie, Mineralogie; 'überall sitzt der Arzt neben
dem zukünftigen Apotheker im gleichen Hörsaal und
arbeitet mit ihm im gleichen Laboratorium. Wenn
man zugeben muss, dass der Arzt in der pharma-
zeutischen Chemie, in den Spezialitäten, welche
der Apotheker beherrschen soll, nicht so zu Hause
sei, so kann man anderseits sagen, er habe in der
physiologischen Chemie einen Zweig der Wissen-
schaft zu betreiben, welcher mit den ganz gleichen
Elementen und Gesetzen umgeht, -welche die phar-
mazeutische Chemie beherrschen. Und wenn das
Studium des Apothekers und Arztes 15 bis 20 Jahre
zurückliegt und man mit beiden ein Examen an-
stellen würde, so wüssten sie beide aus der orga-
nischen Chemie und Botanik usw. ungefähr gleich viel.
Es ist gewiss, dass von beiden eine Menge von
Kenntnissen verlangt wird, die nachher nicht mehr
gebraucht werden. ̂  Ich will nicht sagen, dass so viel
verlangt wird, um' gewissermassen einen Schutzzoll
aufzulegen, damit der Beruf nicht übarfüllt werde.
Was in naturwissenschaftlicher Beziehung vom Arzt
und Apotheker verlangt wird, ist vollständig ge-
rechtfertigt, beide müssen ihre Tätigkeit als ange-
wandte Naturwissenschaft betrachten, beide müssen
gewissermassen naturwissenschaftlich denken ler-
nen, eine spezielle Methodik sich aneignen, und
wenn auch ein grosser Teil der wissenschaftlichen
Studien später in Vergessenheit geraten ist, so bleibt
doch da und dort für die geistige Tätigkeit ein
Anknüpfungspunkt, durch den es möglich ist, neue
Entdeckungen zu verstehen und immer mit der
Wissenschaft einigermassen vorwärts zu' schreiten.
Der schweizerische Apotheker verein soll darum den
Aerzten, selbst den Landärzten nicht entgegenhalten,
dass sie im allgemeinen wissenschaftlich, wenig-
stens in bezug auf die Naturwissenschaften, nicht
ungefähr auf der gleichen Höhe stehen wie die
Apotheker.

Allerdings wird uns entgegengehalten, in der
vierten Auflage der schweizerischen Pharmokopöe
besitzen die Apotheker ein Handbuch, das auf den
neuesten Errungenschaften der Wissenschaft aufge-
baut sei, ein Musterbuch auf diesem Gebiet Ich
gebe das vollständig zu. Ich habe die höchste Ach-
tung vor der Arbeit, welche die betreffende Kom-
mission uns in dieser Pharmakopöe vorgelegt hat.
Aber ich möchte die Herren des schweizerischen
Apothekervereins fragen, ob sie denn wirklich alle
diese Präparate, die in der Pharmakopöe stehen,
auch selbst bereiten. Es wird das vielleicht nicht
einmal für die Hälfte derselben der Fall sein, son-
dern sie beziehen sie aus den chemischen Fabriken,
und lassen Spezialisten dieselben bereiten. Es ist
ziemlich veraltet, dass der Apotheker sich frische
Krauter kommen lässt und selbst Extrakte und
Tinkturen usw. herstellt. Das war noch zur Zeit
von Hermann und Dorothea der Fall, aber heute

nicht mehr. Das Laboratorium ist zwar in den
Apotheken noch vorhanden, aber für viele ist es
gewissermassen nur noch Dekoration. Die Apotheker
haben laut Pharmakopöe die Medikamente nachzu-
prüfen, aber ich vermute, dass die chemischen
Fabriken, wie sie jetzt eingerichtet sind, so exakt
arbeiten, dass die Prüfung meistens unterlassen
bleibt, und dass ein Apotheker bei den Verpackungen,
zum Beispiel bei Chinin, Phenäzetin usw., nicht
immer extra noch prüfen wird, ob das Präparat
auch der Pharmakopöe entspreche. Es ist das auch
schlechterdngs 'unmöglich. Der Durchschnitts-Apo-
theker ist heute ein Handelsmann geworden; er
bezieht die Waren im grossen aus der Fabrik
und stellt selbst nur wenig Präparate her, gibt dem
Publikum und dem Arzte die verlangten Medika-
mente ab, auch dem Selbstdispensierenden.

Wenn die Apotheker sagen, «die Aerzte müssen,
damit sie reine Medikamente haben, uns das Dis-
pensieren überlassen, sie dürfen das nicht selbst
besorgen», so können wir ihnen daher antworten;
woher nimmt der Arzt die Medikamente? Erbezieht
sie vom Apotheker und hat sie jederzeit von dort
bezogen. Wenn so viel Wissenschaft notwendig ist,
um sie zu beurteilen, so darf er damit ganz beruhigt
sein, denn der Apotheker hat alle diese Medika-
mente schon in den Händen gehabt, und wenn die
Pharmazeuten erklären, es geschehe ihnen durch
die Dispensierfreiheit der Aerzte ein sehr grosses
Unrecht, sie verlieren dadurch bedeutende Ein-
nahmen, so glaube ich doch nicht, dass jemand um
sie Angst haben müsse, denn die Apotheker warten
beute nicht bloss, bis jemand mit einem ärztlichen
Bezepte kommt, um daran ihr Brot zu verdienen,
sondern sie sind Geschäftsleute in viel ausgedehn-
terem Sinne. Wenn Sie bei einer Apotheke vorbei-
gehen, so sehen Sie in der Auslage alle möglichen
Spezialitäten, und wenn Sie hineingehen und fragen
irgend einem Medizinalwein mit fremdländischem
Namen und ausserordentlichen Eigenschaften nach,
so hat der Apotheker denselben fast immer zur
Hand. Die Apotheker sind eben auch Spirituosen-
bändler und sind überhaupt Händler in allen mög-
lichen chemischen Produkten. Ich glaube sogar, das
Bezeptieren ist ihnen Nebensache, ein «elend
Grattier» gegenüber dem grossen Gewinn, den sie
an ihren Handelsartikeln machen. Ich kenne einenApo-
theker, der jährlich einen oder zwei Zentner Seiden-
papier braucht, "um seine Spezialitäten gegen Husten
einzuwickeln, und so hat bald jeder Apotheker eine
Spezialität gegen dieses oder jenes Uebel ; sie nehmen
dadurch sehr oft mehr ein, als der gesuchteste
Arzt mit Medikamenten und Ratschlägen zusammen.
Wenn der Arzt wirklich die Drogen vom Apotheker
bezieht, was hat er dann noch zu tun? Es bleibt
ihm absolut nichts anderes übrig, als die ganz ein-
fachen Arzneimittel abzuwägen und in den nötigen
Quanten und Mischungen abzugeben. Vor 20, 30
Jahren war das noch viel komplizierter, als es heute
ist. Die Mischungen und Arzneiformen, die notwen-
dig sind, sind möglichst einfacher Natur. Der Apo-
theker sagt, eine wieviel grössere Kunst deren Her-
stellung heute erfordere. Es ist gar nicht richtig,
dass in der Herstellung der Medikamente, welche
man in der Begel dem Publikum abgibt, eine Kunst
beruhe und sobald eine kompliziertere Sache vor-
liegt, und eine Apotheke da ist, so wird der Arzt
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nichts besseres zu tun wissen, als das betreffende
Medikament durch den Apotheker herstellen zu
lassen.

Wenn übrigens in der Eingabe der Apotheker
bemerkt wird, dass der Arzt im Dispensieren
keine Hebung habe, dass er es nie gelernt habe,
so ist das nicht richtig. In den» medizinischen
Schulen der Schweiz und des Auslandes bestehen
Dispensationskurse. In diesen Kursen kann der Arzt
lernen, wie man die vorkommenden Medikamente
zubereitet, und er lernt das auch sehr leicht.
Uebrigens muss man sich nicht vorstellen, dass die
Apotheker die Rezepte alle selbst zubereiten, die der
Arzt verschreibt. Sie werden auch Apotheken
kennen, deren Eigentümer selbst kein Patent besitzt ;
er ist nur Kaufmann und hat einen Mann angestellt,
der so schlecht und recht ein eidgenössisches Patent
erworben hat. Diesen stellt er dann in die Ecke ;
er selber repräsentiert besser, kann besser mit dem
Publikum umgehen, er ist eigentlich derjenige, der
den Apothekerberuf ausübt und nicht der Vorge-
schobene. Dann sind Lehrlinge und Provisoren an-
gestellt. Wenn man indirekt sagt, diese Leute, die
nicht Apotheker sind und die bloss die Manipula-
tionen gelernt haben, seien bessere Garantien dafür,
dass die Medikamente besser bereitet werden als
es der Arzt kann, der doch studiert und gelernt hat
und seine Medikamente auch kennt, so ist das eine
ganz unhaltbare Behauptung.

Man behauptet weiter, das Publikum sei mit
einer öffentlichen Apotheke doch viel besser versorgt,
denn da seien alle Medikamente vorhanden, welche
die schweizerische Pharmakopöe vorsehe. Die
schweizerische Pharmakopöe sieht etwa 800—900
Mittel vor. Wenn wir aber in eine solche Apotheke
gehen, besonders an kleinern Orten, so werden wir
bald gewahren, dass es keinem Apotheker einfällt,
alle diese 8-90CMittel vorrätig zuhalten. Der Apo-
theker hat auch vollständig recht, denn es ist dies
gar nicht notwendig. Wenn Sie heute ein Lehrbuch
der innern Medizin durchlesen, so werden Sie viel-
leicht höchstens auf 50—60 Mittel stossen, welche
für die verschiedenen Krankheiten empfohlen wer-
den. Wenn Sie das Lehrbuch des einen Autors
nehmen, so werden eben diese Mittel bevorzugt,
nehmen Sie aber das Lehrblich des ändern, so
werden wieder andere, allerdings ähnlich wirkende
Mittel empfohlen. In der französischen Schweiz, in
Frankreich ist der angewandte Arzneischatz ein
anderer oder wenigstens ein modifizierter gegenüber
demjenigen der deutschen Schweiz. Was ist die

v- Folge davon? Dass der Arzt je nach dem Platz, wo
er die Studien gemacht bat, je nach den Autoritäten,
denen er vertraut, je nach den Erfahrungen, die
er während der bisherigen Praxis gemacht hat, sich
auf gewisse Medikamente konzentriert, und Sie
würden einem Arzte wenig Dank wissen, wenn er
alle gegen eine Krankheit empfohlenen Medikamente
der Pharmakopöe an Ihnen durchprobieren würde,
sondern Sie würden sagen: Wenden Sie diejenigen
Heilmittel an, die erfahrungsgemäss in Ihrer Praxis
bis jetzt geholfen haben ! So kann man erfabrungs-
gemäss mit 60, 70, ja noch weniger Mitteln reich-
lich auskommen. Wir sind nicht mehr der Meinung,
dass für jede Krankheit ein besonderes Kraut ge-
wachsen sei. Diese Meinung ist längst aus der
Wissenschaft verschwunden;, sie spukt nur noch in

den Köpfen des Publikums, und zwar nicht nur des
ungebildeten, wir finden häufig gerade bei Gebil-
deten am meisten medizinischen Aberglauben. Heute
sagt der Arzt seinem Kranken, es sei vielmehr auf
die Lebensweise, auf die Diät, als auf die Arznei-
mittel Gewicht zu legen. Diese 70 Arzneimittel —
vielleicht sind es bloss 60 oder bloss 50, es kommt
ganz darauf an, wie der betreffende Arzt sich das
zurechtgelegt hat — kennt er in ihren pharmakolo-
gischen Eigenschaften so gut als der Apotheker und
oft ebenso gut als grosse medizinische Autoritäten,
welche nicht selten in der Form der Verschreibung
von Arzneimitteln auch Fehler begehen. Er geht
tagtäglich mit seinem Arzneischatzo um, kennt die
Löslichkeit, Haltbarkeit usw. seiner Mittel, aber
ganz besonders deren allfällige Gefahren. Nun soll
er auf einmal so beschränkt sein, dass er Fehler
beginge, wie sie in den Eingaben der Apotheker
angedeutef sind?

Man kam bei Behandlung der Vorlage auf einen
Fall zu sprechen, der sich im Militärdienst zuge-
tragen hat, wo der Arzt oder Apotheker einen Sol-
daten vergiftet habe. Wenn so etwas im Militär-
dienste vorkommt, so geschieht das, weil die Ein-
richtung der Ausrüstung nach meiner Ansicht durch-
aus keine ideale ist. Ein Arzt hat in seiner Apotheke
scharf wirkende Medikamente in Pillen-, Tabletten-
oder Pulverform oder Lösung abgeteilt. Er führt sie
in solchen Mengen, dass durch die Einzeldosis
durchaus kein Unglück geschehen kann. In der
schweizerischen Sanitätsausrüstung dagegen müssen
solche Mittel abgewogen werden. Da kann viel
leichter ein Missgriff vorkommen. Ich glaube daher,
was die Wissenschaftlichkeit der Aerzlp anbelangt,
so steht sie ungefähr auf der Höhe derjenigen der
Apotheker, und was die Befähigung zur praktischen
Ausübung der Dispensation anbelangt, so bin ich
überzeugt, dass sie für die Zwecke des Arztes in
der Regel vollständig genügt.

Die Apotheker behaupten, ein Arzt sei gar nicht
befähigt, eine öffentliche Apotheke zu führen. Dieses
Zugeständnis verlangt der Arzt auch gar nicht, son-
dern er fühlt sich au! den Apotheker angewiesen,
er muss seine einfachen Medikamente von ihm be-
ziehen ; aber dass er für die Bedürfnisse seiner Pa-
tienten eine Privatapotheke weiter führe, soweit es
ihm in den Kantonen bisher erlaubt war, soll man
ihm auch in Zukunft nicht verbieten. Aber es steht
nicht nur die wissenschaftliche und praktische Be-
fähigung des Arztes, nicht nur dessen Interesse
in Frage, sondern es ist* nach meiner Ansicht
vielmehr noch das Interesse des Publikums, welches
in viel höherem Masse in Frage kommt. Da sage
ich nun: die Massregel, welche man vorschlägt, ist
geradezu schädlich, wir müssen sie bekämpfen im
Interèsse des Publikums. Die Apotheker halten in
der Eingabe hauptsächlich daran fest, dass der
Apotbekerstand eine würdige wissenschaftliche Gilde
sei, dass die Apotheken gut eingerichtet seien —
darauf halten sie und darauf halte der Bund; das be-
weise er dadurch, dass er die schweizerische
Pbarmakopöe gefördert und so viel Kosten dafür
aufgewendet habe usw.

Was geschieht aber, wenn Sie die Bestimmung
aufnehmen, dass in einer Ortschaft, wo eine Apo-
theke besteht, dem Arzte das Selbstdispensationsrecht
verboten wird? Das wird die Folge haben, dass in
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allen grösseren Ortschaften, wo noch keine Apotheken
bestehen, sofort eine Apotheke aufgetan -wird. Da
wird ein intelligenter Krämer oder Geschäftsmann
sich einen Apotheker kommen lassen und mit Hülfe
dessen Namens, oder es gibt auch solche, die in
der Stadt es nicht mehr ausbalten können wegen
der Konkurrenz, mit Hülfe solcher und durch solche
werden sofort in den grössern Ortschaften der
Schweiz weitere Apotheken entstehen.

Was geschieht weiter? Es ist in den meisten
dieser Ortschaften unmöglich, dass ein Apotheker
mit der Rezeptur sein Auskommen finden kann.
Er wird Krämer mit allen möglichen Most- und
Weinsubstanzen, Geheimmitteln, Spezialitäten aller
Art, und was wir hauptsächlich verpönen müssen,
er wird daneben auch Kurpfuscher. Es ist das jetzt
schon oft auch da der Fall, wo das Selbstdispen-
sieren verboten ist. Da hat vielerorts der Apotheker
ein Hinterstübchen and die Patienten kommen dann
an den Markttagen oder auch während der Woche
in die Apotheke. Der Apotheker ist ein würdiger
Mann, der etwas vorstellt, er steht da, eingehüllt
von den Gerüchen seiner Medikamente, mitten
zwischen den vielen schönen Standgefässen, wie
der Arzt sie eben nicht hat. Der imponiert dem
Manu ab dem Lande und auch oft dem Gebildeten
vielmehr als der bescheidene Arzt, der sagt, man
dürfe dies nicht essen und jenes nicht trinken, der
alles verbietet, was einem benagt, und das Medika-
ment als Nebensache betrachtet. So ist der Apotheker
nicht, sondern er verkauft eben die Mittel, welche
vom Volke so gerne als die Hauptsache angesehen
werden.

Apotheker, die so praktizieren, mögen allerdings
nicht Mitglieder des schweizerischen Apotheker-
vereins sein, und der schweizerische Apotheker-
verein kann für sie nicht verantwortlich gemacht
werden, aber es gibt jetzt schon nicht wenige solche
Apotheker in Kantonen worezeptiert wird, und ich
sage, es wird noch viel mehr geben, sobald Sie das
Dispensierverbot der Aerzte aufnehmen. Die Apo-
theker brauchen übrigens nicht einmal formelle
Kurpfuscher zu sein, sie brauchen nur ihre Aufgabe
etwas larger aufzufassen. Denken Sie den Fall, dass
jemand auf Grund eines Rezeptes ein Medikament
erhalten, das sehr gut gewirkt hat. Jetzt wird ein
anderes Familienglied kränk, nun sagt er sich:
cwenn es mir gut getan hat, so wird es auch bei
diesem gut sein, denn er hat es genau so wie ich.»
Also geht man mit dem gleichen Rezept in die
Apotheke. Und so wandert es nicht selten unter
allen Vettern und Basen im Dorfe herum und wird
immer und immer wieder repetiert. Ist das gleich-
gültig? Wir müssen denken, dass wir es vielleicht
mit dem Beginn einer schweren Krankheit zu tun
haben, und bei Beginn einer solchen kommt es
doch darauf an, dass sofort die richtigen Medika-
mente beigebracht werden. Sie werden einwenden,
das höre bald auf, denn die Rezepte werden einfach
nicht vergütet. Aber die Kurpfuscherei bleibt doch
wenigstens unter den Nichtkassenmitgliedern, so-
bald zu viele Apotheken da sind.

Denken Sie nun weiter, wie sich die Sache prak-
tisch gestaltet in solchen Gegenden, wo die Dispen-
sierlreiheit zugunsten der Apotheker aufgehoben
wird. Wenn da für ein Mitglied einer Krankenkasse
um Mitternacht beim Arzte Hilfe gesucht wird,

muss der letztere sagen: eich habe allerdings die
Medikamente da, aber die sind nicht für Kassen-
mitglieder, sondern für andere Leute bestimmt;
da musst also noch den Apotheker wecken und bei
ihm die Medikamente holen. » Würde das Publikum
mit einer solchen Ordnung der Dinge zufrieden sein,
so käme der Arzt nach und nach in eine Stellung,
wo er am liebsten überhaupt nicht mehr dispensiert,
sondern dies eben dem Apotheker überlässt. Damit
kommt das Publikum aber viel teurer weg. Der
Arzt muss doch schliesslich dafür sorgen, dass er
auf seine Rechnung kommt. Bis jetzt hat er etwa
auf dem Wege einen guten Rat gegeben, ohne dass
ibm derselbe etwas eingetragen hätte. Wenn er nun
aber absolut auf die Rezepte angewiesen ist und
sich auch solche Ratschläge bezahlen lassen muss,
so würden nicht nur für das Publikum, sondern
sofort auch für die Kassenmitglieder die Verpfle-
gungskosten steigen. Wenn daher gesagt werden
will, wenn der Arzt selbst dispensiere, komme man
wegen der Abgabe unnützer Medikamente zu
grössern Kosten, so behaupte ich: gerade das Ge-
genteil ist der Fall. Uebrigens ist's auch so eine
eigene Sache mit den Medikamenten. Der Mensch
ist nicht wie ein Pferd, das man in den Kurstall
stellt, ibm dann mehr oder weniger Heu oder
Haber verabreicht, — das man durch Diät kurieren
kann. Der Mensch besitzt etwas in seinem Innern,
man mag es Psyche oder Seele oder Lebenskraft
nennen, das sehr bestimmend auf die Funktionen
seiner Organe und auf die Widerstände wirkt, die
der Körper gegen das eingebrochene Krankheitsgift
auszuüben imstande ist. Wenn ein Kranker die feste
Ueberzeugung hat, er werde nicht gesund, wenn
er nicht seine Medizinflasche neben seinem Bette
habe, so wird er eben tatsächlich nicht gesund.
Diese Autosuggestion ist nun einmal nicht aus der
Welt zu schaffen. Und gerade diejenigen, welche
glauben, über solche Meinungen erhaben zu sein,
kommen sehr häufig in die Lage, in die auch Mo-
lieres gekommen sein soll, der bekanntlich über
Àerzte und Medikamente sehr fein und scharfsinnig
zu spötteln wusste, schliesslich aber doch an sie
appelliert bat. Es ist sehr leicht gesagt, man solle
mit dem Abgeben von Medikamenten zurückhalten.
Gewiss soll man die Medikamente soviel als nur
möglich zurückdrängen. Aber wenn wir die schwei-
zerische Pharmakopöe mit ihren 800 Medikamenten
und die Apotheke eines Arztes mit seinen 50—60
Medikamenten einander an die Seite stellen, so
dürfen wir doch fragen, wer die Medizinkrämerei
fördert. Ganz eigentümlich würde sich die Sache in
der Unfallpraxis machen. Denke man sich, es kommt
von irgend einem Berg herab ins Tal ein Mann mit
der Unglücksbotschaft, da und da sei jemand abge-
stürzt. Der Arzt denkt sich, da brauche er wohl
Chloroform, Verbandstoff, Desinfektionsmittel etc.
Aber das alles hat er nicht mehr vorrätig für jenen,
der unfallversichert ist, sondern um den besorgen zu
können, muss er erst ein Rezept schreiben. Soll er
nun die Medikamente selbst mitnehmen und ris-
kieren, es selbst bezahlen zu müssen, wenn er es
nicht brauchen wird, oder soll er zwei Stunden den
Berg hinaufklettern und von dort wieder das nötige
Rezept ins Tal zurückschicken? Ein solcher Unsinn,
werden Sie sagen, wird doch nie vorkommen. Doch
ähnliches ist in Deutschland tatsächlich vorge-
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kommen. Ein Arzt hat Sublimatpastillen auf die
Praxis mitgenommen, um eine Wunde schnell
desinfizieren zu können. Was ist dann geschehen?
Er ist gebüsst worden auf Grund der dortigen Me-
dizinalverordnung. Man wird einwenden, solche
Bureaukratie kenne man in der Schweiz nicht. Wir
kennen sie vielleicht noch nicht, aber Ansätze dafür
sind vorhanden und sobald man eine Bestimmung
in das Gesetz aufnehmen kann, welche in so
schroöer Weise mit der bestehenden Praxis kollidiert,
wie der Antrag des schweizerischen Apotheker-
vereines, so müssen wir befürchten, dergleichen
Auswüchse können früher oder später auch bei uns
vorkommen. Ich glaube, so wie diese Sache bisher
geordnet ist, ist sie gut geordnet. Diejenigen Kan-
tone, welche eine mehr burgundische Siedelungs-
weise haben, wo also die Wohnungen möglichst
nahe beieinander sind, können Rezeptur vorschrei-
ben, aber es geht auch dort nicht ohne Misstände.
Wenn ich zu wählen hätte zwischen der gänzlichen
Aufhebung der Selbstdispensation und der Vorschrift,
die Kantone müssen die Selbstdispensation ein-
führen, so müsste ich z. B. für den Kanton Wallis,
dessen Vertreter nun die Selbstdispensation ver-
bieten will, die letztere geradezu fordern, denn es
ist doch gewiss besser, wenn in den entfernten
Tälern die Aerzte selbst die notwendigsten Mittel
bereiten können, als die Bewohner der weit aus-
einandergelegenen Gehöfte zu zwingen, eine Stunden
entfernte Apotheke aufzusuchen. Die Kantone, die
bereits eine solche Einrichtung haben und sich
dabei wohl zu befinden vermeinen, mögen sie bei-
behalten; aber anderseits sollen sie den Kantonen
der deutschen Schweiz, welche jetzt noch die
Selbstdispensation der Àerzte zulassen und damit
auch gut fahren, diese Einrichtung belassen.

Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie im In-
teresse desPublikums und der Krankenkassen und der
Gesundheitspflege überhaupt, den Antrag der Kom-
missionsminderheit anzunehmen, der dahin geht,
den Aerzten die Selbstdispensation zu lassen, wo
dies der Kanton bis jetzt erlaubt hatte.

M. Lagier: Je désire aussi de mon côté faire
quelques déclarations pour expliquer le point de
vue sur lequel je me suis établi pour faire la pro-
position dont la majorité a accepté les termes. Le
Conseil fédéral, dans son article 12, dans son pre-
mier projet, protège les médecins contre l'avilisse-
ment des prix en leur assurant une rémunération
suffisante. C'est le Conseil fédéral qui devait déci-
der définitivement, sans appel, sur toutes les diffi-
cultés qui pourraient se présenter. Ce système a
paru absolument impossible à la presque unanimité
de la commission. Les difficultés que le Conseil fé-
déral aurait sous ce rapport-là seraient innombra-
bles. De là est venu le nouvel article 11 tel qu'il
est présenté aujourd'hui par la commission. Cet ar-
ticle 11 renferme deux alinéas; dans le premier on
propose le libre choix des médecins et des phar-
maciens par tous les malades. Malheureusement cet
article exclut d'un côté les caisses qui traitent les
malades et les assurés dans les hôpitaux et dans

les infirmeries. Je sais bien que sous ce rapport-là
est arrivée une pétition demandant de faire une
exception à ce principe en faveur des hôpitaux et
des infirmeries. Il est toujours regrettable, quand il
s'agit d'un principe, d'y introduire des exceptions
qui atténuent et appauvrissent la règle générale.
Cet article interdit également aux caisses d'assu-
rance d'entretenir en tout ou en partie une phar-
macie coopérative. Il en existe à Genève, à Lau-
sanne, à La Chaux-de-Fonds, et ces caisses d'assu-
rance tiennent absolument à leur pharmacie coopé-
rative, et si l'article. 11 était adopté tel que l'a for-
mulé l'a- minorité, il exciterait une immense oppo-
sition dans les villes et les cantons où existent des
caisses coopératives de ce genre. Du reste, il ne
faut pas oublier, Messieurs, que l'expérience en a
été faite en Belgique. Les caisses d'assurance étaient
absolument libres, il y avait le libre choix des médecins
et des pharmaciens et qu'est-il arrivé ? Au bout de
quelques années ces caisses s'en allaient à la ruine.
On eut alors l'idée de former des fédérations de
caisses de secours et de choisir des médecins que
l'on appelait médecins agrégés. Ainsi les frais étaient
diminués ; d'autre part, pour les pharmaciens, c'était
encore pire. Il résulte du rapport présenté au con-
grès international de Milan que l'on fut obligé alors,
et c'est la première fois qu'on en eut l'idée, de
fonder des pharmacies populaires. Et bien, pendant
que les caisses s'en allaient à la ruine, qu'est-il ar-
rivé? Il est arrivé que dès 1882 jusqu'à ces deux
dernières années, il a été réalisé plus de deux mil-
lions et demi de bénéfice par ces pharmacies, bé-
néfices qui ont pu se répartir entre les diverses
sociétés et les diverses caisses qui formaient cette
agglomération. L'expérience est donc positive. Je
sais bien qu'on peut nous rassurer par le fait qu'on
nous parle de tarifs. Mais que seront ces tarifs ? Je
n'en sais rien, Seront-ils suffisants pour rassurer les
caisses? Est-ce que le subside fédéral sera suffisant
pour que. les caisses puissent faire face à tous les
engagements, à toutes les charges et surcharges
qu'on veut leur imposer par les fonctions qu'elles
ont à remplir? Nous n'en savons rien. Le fait est
qu'il nous paraît que dans l'assurance-accident, où
tout doit nécessairement être organisé, le système
médical sera celui qui est prévu aux articles 51 à
55, parce que là il y a l'obligation et l'on crée une
institution de toutes pièces dans laquelle on doit
tout organiser, tout régulariser. Il n'en est pas de
même dans l'assurance-maladie. La loi ne s'occupe
que de subventionnement, que de surveillance et
que de fixer les conditions minima qui permettent
d'assurer. Il n'est donc pas nécessaire de faire du
libre choix des médecins et pharmaciens une con-

. dition « sine qua non » du droit au subside fédé-
ral. Ici je dois dire que je ne prêche pas « pro
domo ». Je ne suis pas médecin et il est heureux
pour le corps médical qu'il ait tant de représen-
tants au sein de cette assemblée, mais il est très
malheureux pour les pharmaciens qu'il n'y en ait
pas un. De mon côté, je suis partisan convaincu
des indemnités en argent plutôt qu'en nature, ayant
constaté par expérience que les soins donnés aux
malades ne sont pas inférieurs parce qu'on paye
les indemnités en argent. Par conséquent nous n'a-
vons pas à nous occuper du tout ni des médecins
ni des pharmaciens ; il est évident que l'article qui
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nous concerne ne charge les caisses qui paient les
indemnités en nature. Voilà pourquoi j'aurais voulu
que l'on biffât tout simplement et l'ancien article
12 et l'article 11 tels qu'ils nous étaient présentés.
Ainsi on aurait laissé la liberté aux caisses ou bien
de laisser le libre choix ou bien d'imposer à leurs
membres de se servir dans une pharmacie coopé-
rative et de ne consulter que les médecins qui
auraient pris un engagement avec telle ou telle so-
ciété. J'aurais proposé de biffer ces articles; mal-
heureusement j'ai vu que cette proposition n'avait
aucune chance de succès et j'ai dû me borner à
discuter l'article 11 tel qu'il nous est présenté.

Cet article 11, dans son second alinéa, assimile
les pharmacies publiques aux pharmacies privées.
Cette différence est pourtant établie dans les ordon-
nances de certains cantons qui accordent des per-
mis de pharmaciens à des rrïSdecins. Il est parfai-
tement distingué entre les pharmacies publiques et
les pharmacies privées et dans la majorité des can-
tons les ordonnances exigent, si je ne fais erreur,
que les médecins se procurent leurs médicaments
auprès des pharmaciens. D'après le nouvel article,
les médecins pourront se procurer leurs médica-
ments chez des droguistes et peut-être même dans
quelque fabrique de produits chimiques d'Allema-
gne. Je pense que les médecins ne seront pas dis-
posés à donner leurs médicaments gratuitement ou
même meilleur marché que les pharmaciens. Le
prix des médicaments ne pourra pas être contrôlé,
puisque les médecins, dans leurs notes d'honoraires,
ne font pas la distinction entre le prix de leurs
visites et celui des médicaments fournis.

Il est évident que cette égalité établie entre les
pharmacies publiques et les pharmacies privées ne
peut pas se justifier. Je comprends parfaitement —
et dans tous nos cantons cela se fait — que l'on
autorise les pharmacies tenues par des médecins
partout où il n'existe pas de pharmacie publique.
Au-delà de cette limite, je ne le comprends plus.

Permettez-moi, Messieurs, de dire quelques mots
sur les études pharmaceutiques et médicales. Si je
ne fais erreur, l'étudiant en médecine reçoit au-
jourd'hui, dans nos universités, à Berne en parti-
culier, un cours spécial qui le prépare à la bonne
administration des médicaments. Messieurs, on dit
qu'il n'y a pas de différence entre un pharmacien
et un médecin, que l'un et l'autre font des études
de sciences naturelles également complètes. Je ne
suis pas de cet avis. Si j'ai bien compris le cycle
des études, le futur médecin et le futur pharmacien
se séparent immédiatement après l'examen de ma-
turité. Le médecin doit subir deux examens propé-
deutiques; le premier est celui de sciences natu-
relles, botanique, physique, chimie et il le subit
après deux semestres d'études, tandis que le phar-
macien doit commencer par' la pratique, dans
une pharmacie ou dans un établissement d'Etat.
Ce stage dure deux ans. En même temps
il doit travailler à ses études théoriques et tech-
niques. Ainsi donc, tandis que le médecin ne fait
que deux semestres de sciences naturelles pro-
prement dites, le pharmacien doit en faire quatre.
Par conséquent, on ne peut pas dire que les mé-
decins reçoivent la même préparation que les phar-
maciens. Cependant, certains cantons donnent aux
médecins l'autorisation de tenir pharmacie en tout

temps et en tout lieu. Cela se passe dans les can-
tons de Schaffhouse, de Zurich, de Sâint-Gall et
surtout dans celui de Lucerne. Il est très intéres-
sant .de savoir qu'à Lucerne, dans la seule même
ville, il y a 11 pharmaciens et une quarantaine de
pharmacies privées tenues par des médecins. N'y
a-t-il pas là quelque chose d'anormal? Serez-vous
étonnés dès lors que les pharmaciens soient obligés
de lutter contre cette concurrence pour gagner leur
vie en vendant des spécialités ? Serez-vous étonnés
que le personnel des pharmaciens ne se recrute
plus et que ces derniers soient obligés d'aller cher-
cher en Allemagne des commis qn'on ne trouve
plus dans le pays ? Serez-vous étonnés que les étu-
diants en pharmacie finissent par s'adonner spécia-
lement à la chimie et se décident à exercer leur
activité non plus dans la pharmacie, mais dans une
industrie quelconque? Nos règlements fédéraux de-
mandent des pharmaciens des études considérables,
des sacrifices certainement inouïs, et ces sacrifices
pourquoi faire? Pour avoir une concurrence d'une
quarantaine de médecins dans une seule ville, alors
qu'il y a onze pharmaciens qui ne reçoivent que
quelques ordonnances de médecins par année. Eh
bien, je dis que cela ne doit pas être et ne de-
vrait pas être. Il y a là une question de justice.
Quand l'Etat demande à des pharmaciens des études
si considérables et des garanties telles, on devrait
aussi leur garantir, en revanche, le moyen de ga-
gner leur vie et les préserver d'une concurrence
injustifiée. Ceci dit, je ne voudrais pas m'étendre
davantage. Cependant, il y a encore un point sur
lequel je désire attirer votre attention. On dit qu'en
interdisant aux assurés de se fournir de médica-
ments dans les pharmacies privées partout où il y
a des pharmacies publiques, on porte atteinte aux
prérogatives cantonales. Mais., messieurs, absolument
pas ! Les cantons pourront dispenser leurs permis-
sions, leurs autorisations à des médecins de tenir
eux-mêmes une pharmacie; 'par conséquent les
droits et les prérogatives des cantons demeurent
sauvegardés. Mais j'estime, avec la majorité de la
commission, qu'un établissement fédéral peut par-
faitement demander à ses assurés de prendre leurs
médicaments dans les pharmacies publiques ou les
autoriser à les prendre dans des pharmacies pri-
vées, mais seulement là où il n'y a pas de phar-
macie publique établie. On a parlé de la distance
de cinq kilomètres que l'on trouve trop grande. Je
n'en sais rien. On dira aussi : II faut que les mé-
decins aient les médicaments sous la main. Mais on
peut répondre que dans les cantons où cette auto-
risation n'est point demandée, on ne voit pas que
les malades soient moins bien soignés qu'ailleurs.

Pour toutes ces raisons, je demande au Conseil
national de soutenir les propositions faites par la
majorité de la commission, et de maintenir la phrase
que nous avons introduite pour indiquer que les
assurés devront prendre les médicaments dans les
pharmacies publiques ou ne pourront les prendre
dans des pharmacies privées que là où il n'y au-
rait pas de pharmacie publique.
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Iselin: Ich ergreife das Wort, um mich zu be-
mühen, die Diskussion von dem unrichtigen Boden,
au! den sie gestellt worden ist, wieder auf den
richtigen zurückzubringen. Wir haben nun eine ein-
gehende Diskussion gehört über die Stellung des
Apothekergewerbes und über das Verhältnis des
Arztes zum Apotheker und umgekehrt. Wir haben
darüber den Arzt angehört, und die Befürworter des
Apothekerstandpunktes haben darauf geantwortet.
Wir haben eine Diskussion gehört, die eigentlich
nicht zu einer Unfall- und Krankenversicherung
passt, sondern zu einem Gesetz über das Apotheker-
gewerbe. Darum handelt es sich heute aber gar
nicht. Wir müssen diese Frage der Kranken- und
Unfallversicherung losgelöst vom Interesse der Apo-
theker und der Aerzte bebandeln. Ich vertrete keinen
von beiden Standpunkten speziell. Ich bemühe mich,
Arzt und Apotheker möglichst wenig in Anspruch
zu nehmen und bis jetzt gottlob mit Erfolg.

Wir haben nicht darüber zu legiferieren, wer
das Apothekergewerbe in den Kantonen ausüben
dürfe und wer nicht. Wir stehen vor der Tatsache,
dass die Kantone zu bestimmen haben, ob sie auf
ihrem Gebiete den Aerzte n das Dispensationsrecht,
d. h. das Recht, den Apotbekerberuf auszuüben,
geben wollen oder nicht und wenn ja unter welchen
Bedingungen. Daran können wir im jetzigen Moment
nichts ändern, und wenn wir etwas ändern wollten,
so würden wir dadurch nur eine unklare Situation
schaffen. Wir können ja die Kantone nicht hindern,
überall da dem Arzt das Dispensationsrecht zu geben
oder zu belassen, wo es sich nicht um Angehörige
einer Kranken- oder Unfallversicherung handelt.
Wir würden unter Umständen den merkwürdigen
Fall herbeiführen, dass der Arzt jeden Patienten,
der zu ihm kommt, zuerst fragen müsste, ob er
versichert sei oder nicht Bejaht er die Frage, so
muss ihn der Arzt abweisen; ist der Betreffende
aber nicht versichert, so darf ihm der Arzt ruhig
Medikamente verabreichen. Ein Arzt könnte z. B.
zu einer Familie gerufen werden, in der Vater,
Mutter und Kinder an einer ansteckenden Krankheit
leiden. Der Vater ist Mitglied einer Kasse, die Mutter
und die Kinder sind es nicht. Der Arzt müsste in
diesem Falle die Verabreichung von Medikamenten
an den Vater ablehnen und den letztern auf eine
vielleicht stundenweit entfernte Apotheke verweisen.
Das wäre doch eine unzulässige Situation.

Ich begreife sehr wohl, dass mau den Stand-
punkt der Kommissionsmehrheit, den auch speziell
Herr Lagier vertreten hat, einnehmen kann,
wenn es sich darum handelt, allgemein darüber
zu diskutieren, ob die Aerzte oder nur die Apo-
theker sollen dispensieren können. Aber jetzt,
wo wir ein Gesetz über die Unfallversicherung
machen, wollen wir doch nicht so nebenbei
auf Gebiete hinübergreifen, die wir im übrigen
den Kantonen überlassen müssen. Es wundert mich,
dass ich hier gegenüber Herrn Lagier dieses kanto-
nale Gesetzgebungsrecht verteidigen muss ; gewöhn-
lich treffen wir uns doch in den umgekehrten
Lagen. Um Herrn Lagier zu beruhigen, will ich ihm
sagen, wenn sein Heimatkanton Waadt den Aerzten
das Dispensieren verboten hat, so wird das Bundes-
gesetz, wie es auch die Minderheit will, hieran
absolut nichts ändern. Nach wie vor wird in der
Waadt nur der Apotheker dispensieren können, und.

die Aerzte werden ihnen keine Konkurrenz machen.
Das wird aber auch in all den Kantonen umgekehrt
der Fall sein, in denen die Aerzte unter gewissen
Voraussetzungen dispensieren können ; nach wie vor
wird dies auch hier möglich sein.

Es scheint mir also, dass wir vom Standpunkt
der Gesetzgebung aus, wie sie jetzt steht, nicht
darüber zu diskutieren haben, ob wir das Monopol
der Apotheker schützen sollen oder nicht. Wir sollen
einfach daran festhalten, dass auch als Apotheker
nur diejenigen Personen zu betrachten sind, welche
es nach ihrem kantonalen Recht wirklich sind. Ich
empfehle Ihnen den Antrag ddr Kommissionsminder-
heit.

Altherr: Mit grosser Genugtuung habe ich aus
dem Munde des Herrn Kommissionspräsidenten ver-
nommen, dass die Kommission mit dem Gesuch der
kantonalen Spitalkommissionen von Appenzell A.-Rh.
vollständig einig geht, und dass sie meinem per-
sönlichen Wunsche entsprochen, es sollen Spitäler
und Spitalverpflegungsverbände von der Bestimmung
betreffend die Freigebung der Arzt- und Apotheker-
wabl nicht betroffen werden. Ich hätte also dieser
Angelegenheit keine weitern Worte mehr zu wid-
men. Ich möchte aber zur Verdeutlichung die re-
daktionelle Aenderung beantragen,dass der Zwischen-
satz «soweit nicht Spitalbehandlung in Frage kommt»
in die dritte Zeile des gedurckten Kommissionsan-
trages hinaufgerückt wird. Dadurch ist klar gesagt,
was die Spitalkommissionen des Kantons Appenzell
wollen. -*

Da Spitalverbände bis jetzt nur in der Ostschweiz
bekannt sind, so gestatten Sie mir wohl noch einige
Aufklärung darüber zu geben. Es war Dr. Sonder-
egger in St, Gallen, der grosse Vorkämpfer auf hy-
gienischem Gebiete, der die obligatorischen Aufent-
haltsverbände eingeführt hat. Der Aufenthalter
wurde bei Abgabe der Schriften gezwungen, in den
Spitalverband einzutreten. Damit wurde er spital-
berchtigt für drei Monate, mancherorts für 6 Monate.
Während des ganzen Jahres geniesst er die unent-
geltliche Poliklinik. Diese Einrichtung bestand zu-
nächst nur in der Stadt St, Gallen, nachher wurde
sie über den ganzen Kanton ausgedehnt. Die Appen-
zeller haben dann in ihren drei verschiedenen Lan-
desteilen aus rein ireiwilligen Mitteln drei Bezirks-
spitäler gegründet und nach Vorbild der Sonder-
eggerschen Spitalverbände solche eingeführt. Sie
kosteten etwa l Million Franken, und der Kanton
hat aus öffentlichen Mitteln keinen Rappen dazu
gegeben. Seit 30 Jahren haben diese Verbände zum
grossen Segen der Allgemeinheit gewirkt. Der Spital-
verband der Stadt St. Gallen zählt heute ca. 9000
Mitglieder, jener von Herisau und Hinterland ca.
4000, Mittel- und Vorderland je etwa 2000 Mitglieder.

In der Presse ist gesagt worden, diese Verbände
könnten eine allzu rasche, schematische und ober-
flächliche Behandlung der Patienten in der Poliklinik
erfahren, so dass die letztern die nötige individuelle
Sorgfalt nicht geniessen. Es mag ja in ganz grosseu
Verbänden einmal vorkommen, dass rasch gehandelt

l werden muss, aber diesem Vqrwurf ist sofort die
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Spitze dadurch abgebrochen, dass z. B. die Sanitäts-
behörde des Kantons . St. Gallen sich gegenwärtig
damit beschäftigt, einen Polikliniker, wie ihn Basel
besitzt, anzustellen; in den kleinen Spitälern besorgt
der Chefarzt die Poliklinik selbst.

Was den Kamp! zwischen den Aerzten und Apo-
thekern betrifft, so ist den trefflichen Ausführungen
von Kollega Dr. Ming wenig mehr zu beizufügen.
Ich stehe vollständig auf seinem Boden. Herr Lagier
hat gesagt, es seien so viel Vertreter des Aerzte-
standes hier im Rate, dass die Apotheker von vorne-
herein im Nachteil seien. Da muss ich denn doch
darauf hinweisen, dass die Apotheker in einem ge-
waltigen Vorteil waren, da dem Rat ihre grosse
Eingabe vom schweizerischen Apotbekerverein ge-
druckt zugestellt wurde, während die Eingabe der
schweizerischen Aerztekammer, welche an Gründ-
lichkeit der ändern Eingabe nicht nachsteht, leider
nicht hat verteilt werden können. Der in Frage
kommende Art. 11 kam eben erst am 25. Mai in
unsera Hände. Vor diesem Datum war in diesem
Paragraph die Aerzteangelegenbeit gar nicht erwähnt
Wir Aerzte waren daher zuversichtlichen Mutes,
dass es beim bundesrätlichen Entwurf sein Bewen-
den haben werde. Ich muss also die Behauptung
des Herrn Lagier, wir Aerzte seien hier im Vorteil,
zurückweisen.

Meine Herren, da Sie die Eingabe der Apotheker
bekommen haben, gestatten Sie mir noch einige
Worte darüber. Professor Tscbirch bat gesagt, die
Aerzte können es am Ende auch noch so weit
bringen, ein pa&r Pjilverchen herzustellen und Medi-
kamente zusammenzuschütten. Da möchte ich mich
denn doch dagegaa verwahren, dass der Aerzte-
stand so geringschätzig hingestellt wird. Ich ver-
weise darauf, dass der Basler Professor der Phar-
makologie, Herr Professor Jaquet, ein warmer An-
hänger der Selbstdispensation der Aerzte ist. Und
Professor Cloëtta muss in seinem offenen Brief an
Dr. D. in Aarau selbst zugeben, die Selbstdispensa-
tion sei, wenn sie an sich auch als ein Notbehelf
zu betrachten sei, ein wohlerworbenes Recht, sobald
die Kantone sie den Aerzten einmal zugestanden
haben. Die Selbstdispensation ist für den Mediziner
auf dem Lande gar keine Kleinigkeit, sondern sie
bildet geradezu einen wichtigen Teil seines Er-
werbes. Herr Professor Cloëtta sagt wörtlich: «Die
Selbstdispensation ist als ein Notbebelf zu betrachten,
eingeführt im Interesse des Publikums, um dem-
selben weiten Weg zu ersparen; mit der Zeit ist
sie dann ebensosehr mit dem materiellen Interesse
des Arztes verknüpft worden, und ich würde es für
ein Unrecht halten, Aerzten, die bisanhin selbst
dispensierten, durch Verfügungsweg dieses Recht
zu nehmen. Da wo sie sich eingelebt hat, muss die
Selbstdispensation unbedingt aufrecht gehalten wer-
den, als ein notwendiges Uebel.» Ueber den Begriff
des Uebels kann man natürlich sehr verschiedener
Ansicht sein. Wir Aerzte sind auch Menschen wie
die ändern und müssen verdienen wie jeder andere
Mensch, und wenn Sie, meine Herren, den Aerzten
die Selbstdispensation wegnehmen, so diktieren Sie
vielen fast die Hälfte der Einnahmen weg. Wir haben
z. B. imVorderland lauter Krankenkassen, welche die
Arztrechnung bezahlen und ein Taggeld von 80 Rp.
bis l Fr. gewähren. Wenn nun das wegfällt, wenn
wir also für die Krankenkassen rezeptieren müssen,

so kommen diese bedeutend teurer weg; sie müssen
den Arzt, der die Existenz doch auch haben muss,
die Konsultationsbesucha bezahlen und das Rezept
ebenfalls. Ich bin der Ansicht, wenn das eingeführt
würde, so wäre für viele Kassen der Bundesrappen
eine vollständige Illusion. Eine Krankenkasse mit
100 Mitgliedern •/,. B. bekäme per Jahr Fr. 365.
Wenn Sie nun die Dispensation vom Arzt abtren-
nen, so ist dieser Bundesrappen ein Danaergeschenk
für die Krankenkassen, denn diese 365 Franken
Bundessubvention sind, glaube ich, sehr rasch auf-
gebraucht durch die vermehrten Auslagen für die
Apotheken und den Arzt.

tierr Dr. Pestalozzi in Zürich sagte in seiner
Streitschrift gegen Kantonsapotheker Keller in Zürich,
dass die Aerzte auf dem Lande oft sehr schwer um
die Existenz zu ringen haben, und je mehr Apo-
theken und Drogerien kommen, um so mehr geht
die Zahl der Aerzte zurück. Wir haben im Appen-
zellerland Gemeinden mit 2 und 3000 Einwohnern,
die ein Wartgeld ausgeschrieben haben und den-
noch 10 und mehr Jahre nicht zu einem patentierten
Arzte gekommen sind. Von 20 Gemeinden haben es
neun, alle mit mehr als 1000 Einwohnern, nicht zu
einem patentierten Arzte gebracht. Geben Sie nun
den Apotheken die Rezeptur für die Krankenkassen,
so wird eben der Fall eintreten, dass ein reicher
Apotheker in einer Stadt einen eidgenössischen
patentierten Apotheker in irgend eine Ortschaft hin-
schicken kann, wo er dann zu doktern und dispen-
sieren anfängt. Der Arzt darf nicht mehr selber dis-
pensieren und dann ist die Folge, dass der Aerzte-
stand zurückgeht und die Apotheker überhandneh-
men, eine Art Zwangsapotheken aufkommen. Die
Apotheker haben aber mit der Heilung der Kranken
nichts zu tun, wir haben Aerzte nötig für die Ver-
sicherung und nicht Apotheker. Ich bin sehr für
gute, •wissenschaftlich gebildete Apothaker. Von ihnen
beziehen wir die Medikamente und ihnen kann man
stundenweit nachgehen. Wenn der Arzt die richtigen
Medikamente aus der Apotheke bat, so ist für das
Wohl der Kranken genügend gesorgt. Ich scbliesse
mich dem Antrag des Bundesrates und dem Antrag
der Minderheit der Kommission an, und empfehle
denselben warm zur Annahme.

Eisenhut: Ich finde, Herr Kollega Iselin bat
recht, wenn er sagt, wir sollen die Diskussion nur
so weit ausdehnen, als es nötig ist. Wir haben den
Standpunkt der Kommissionsmehrheit und denjenigen
der Kommissionsminderheit. Der Standpunkt der
Kommissionsmehrheit liegt uns gedruckt vor, und
Herr Präsident Hirter hat noch betont, dass unter
Apotheken die öffentlichen Apotheken gemeint
seien. Ich hoffe nun, dass die Redaktion noch etwas
verbessert werde, vielleicht so, dass es heissen
würde «so soll, insofern nicht die Spitalbehandlung
in Frage -kommt, jedem erkrankten Mitglied das
Recht der Wahl des behandelnden Arztes und der
öffentlichen Apotheke frei stehen.»

Die Minderheit will nur von einer Apotheke
reden. Das ist nicht richtig, denn dann könnte ge-
rade das passieren, wie Herr Ming eine Apotheke
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illustriert hat, die nichts ist und nichts taugt, die sozu-
sagen nur ein Krämergeschäft ist.

Herr Ming hat in langer Rede ausgeholt über die
Apothekereingabe. Ich will es den Apothekern über-
lassen, ob sie Herrn Ming beipflichten, wenn er
sagt: «Wenn es wäre, wie sie sagen.» Ich habe
die Eingabe gelesen und mir hat sie sehr gut
gefallen. Ich habe sie sachlich gefunden, mindestens
ebenso sachlich, wie das Votum des Herrn Dr. Ming.
Auch die Eingabe der Aerzte habe ich gelesen ;
darin ist mit keinem Worte der § 11 erwähnt.
Staatlich anerkannte Apotheken sollen auch staat-
lich geschützt werden, wesentlich schon im Hin-
blick auf das langjährige Studium des Apothekers.
Das Apothekerstudium erfordert zum wenigsten o
Jahre, nämlich nach absolvierter Maturität zwei
Jahre Praktikum in einer Apotheke, sodann nach
abgelegtem propädeutischem Pharmazeutenexamen
ein Jahr Kondition in einer Apotheke, sodann sind
noch wenigstens 4 Semester auf der Hochschule im
Fachstudium zu verbringen, um das Staatsexamen
zu bestehen und absolvieren können und das Recht
und den Titel des öffentlichen, staatlich anerkannten
Apothekers zu erlangen und zu erhalten. Ist das
nun staatlicher Schutz, wenn man sagt. Ihr dürft
Apotheker sein, aber ihr dürft nicht uneingeschränkt
praktizieren, ist das nicht eine Ignoration ihres
BeruSes?

Ich glaube, es gibt Apotheker die zu weit gehen,
wenn sie doktern, aber auch viele Doktoren gehen
zu weit mit ihrem Apothekern. Ein richtiger Arzt
geht hin und gibt den Kranken das Rezept. Dieser
geht damit zur Apotheke und erhält sodann das
Medikament viel rascher, als bis der Arzt seinen
Patientenrundgang erst beendigt hat. Ich will mich
nicht auf Details einlassen, sondern nur sagen, die
Eingabe der Apotheker ist gewiss derart gehalten,
dass sie ebensoviel Reachtung verdient, wie das
Votum des Herrn Dr. Ming. Ich glaube die Herren
Dr. Sabli und Cloetta und Herr Professor Tschirch
haben mit ihren Reilagen bewiesen, dass die Ein-
gabe alle Würdigung seitens der Räte verdient.

Ich meine also, Herr Iselin hat recht, wir wollen
nur so weit gehen, als die Krankenversicherung es
erheischt. Mit der Mehrheit der Kommission sage
ich, das kranke Mitglied soll die freie Aerztewabl
und die freie Arzneiwahl durch und in einer öffent-
lichen Apotheke in Anspruch nehmen können. Was
man dem Arzte zulässt, soll auch dem Apotheker
garantiert sein. Ich wünsche, dass Sie den Antrag
der Kommissionsmehrheit annehmen und denjenigen
der Minderheit ablehnen, damit werden Sie gleiches
Recht schaffen.

Vital : Ich will keinen Spiess in den Streit
zwischen den Aerzten und Apothekern tragen. Ich
sehe mich vielmehr veranlasst, in einer ändern Frage,
die in diesem Artikel des Gesetzesentwurfes geregelt
wird, einige Bemerkungen anzubringen.

Der Art. 11 des Entwurfes regelt unter anderem
auch die Frage der Arztwahl. Wie Sie wissen,
enthielt der bundesrätliche Entwurf keine Bestimmung
darüber und somit stand es den Kassen frei, die

Arztwahl einzuschränken, d. h. den Mitgliedern der
Kasse die Wahl des Arztes vorzuschreiben. Die
Kommission hat nun in bestimmter Weise die freie
Arztwahl vorgesehen, und wie Sie gehört haben, hat
in dieser Beziehung auch der Bundesrat nachgegeben.
Demnach hat nun bei allen anerkannten und sub-
ventionierten Kassen jedes Mitglied das Recht der
Wahl des behandelnden Arztes und Apothekers unter
den regelmässig am Wohnorte oder in der Umgegend
praktizierenden Aerzten.

Im allgemeinen halte ich diesen Grundsatz für
berechtigt. Ich gebe zu, dass der Grundsatz der
freien Arztwahl Schutz bietet vor allzu summarischer
Behandlung und ungenügender Untersuchung. In
den Eingaben bezüglich der freien Arztwahl ist
namentlich auf die misslichen Folgen des Systems
der 'Kassenärzte in Deutschland hingewiesen worden.
Ich glaube, so schlimm würde es bei uns nicht
kommen, indem der Bnndesrat gegen mögliche Uebel-
stände Vorkehrungen getroffen hatte mit der Vor-
schrift des Art 12, dass die Aerzte der Kassen ange-
messen honoriert sein sollen. Aber ich gebe zu,
dass die freie Arztwahl einen bessern Schutz für die
Kranken bietet. Auch das scheint mir richtig zu
sein, dass das Zutrauen des Kranken zum Arzte den
Verlauf der Krankheit oft mehr beeinflusst als die
Verordnungen des Arztes und seine Medizinen. Die
Autosuggestion des Patienten und die Suggestion
des Arztes auf den Patienten spielen eine grosse
Rolle. Ferner mag es lichtig sein, dass an vielen
Orten die freie Arztwahl keinen Einfluss auf die
Kosten der ärztlichen Behandlung hat und dass die
Kosten nicht grösser sind bei diesem System, als
wenn die Kassen eine Einschränkung vornehmen
können. Die Konkurrenz sorgt wohl dafür, dass die
Taxen nicht übermässig gross werden; wo die Kon-
kurrenz nicht ausreicht, kann der Bundesrat mit
dem Tarif, den er nach Art. 52 und 54 aufzustellen
hat, nachhelfen. Ich anerkenne also, dass der Grund-
satz der freien Arztwahl im allgemeinen berechtigt ist,
und ich will ihn nicht anfechten, sondern ich stimme
ihm zu.

Allein es gibt Verhältnisse, wo dieser Grundsatz,
starr angewendet, ganz unhaltbare Zustände schafft.
Es gibt Fälle, wo bei der strikten Durchführung
dieses Grundsatzes die Bildung von Krankenkassen
geradezu unmöglich gemacht wird und da, wo sie
sich mit Mühe noch bilden können, werden die
Kosten der ärztlichen Behandlung ungemein hoch.
Darunter haben nicht nur die Mitglieder der Kranken-
kassen zu leiden, sondern auch der Bund wird in
Mitleidenschaft gezogen. Denn nach Art. 20 hat der
Bund unter gewissen, hier zutreffenden Voraus-
setzungen die Verpflichtung, grössere ausserordentliche
Beiträge zu leisten.

Derartige Verhältnisse werden namentlich in den
Bergkantonen vorkommen. Da sind die Aerzte nicht
so zahlreich, dass in jeder Gemeinde, ja nicht einmal
in jeder grössern Gemeinde ein Arzt ist, sondern
nur in den Zentren der Talschaft. Von diesen Zentren
aus praktizieren sie nach allen Richtungen, bis zu
den höchsten Berggemeinden hinauf und bis in die
entlegensten Täler hinein. Wir haben in den Berg-
kantonen grösstenteils kleine Dörfer, die weit aus-
einanderliegen, schwer zugänglich sind. Grosse
Distanzen sind da zu überwältigen und mit schlechten
Wegverhältnissen haben wir zu kämpfen. Ich kenne
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diese Verhältnisse am besten aus eigener Erfahrung
im Kanton Graubünden. Aehnlich verhält es sich
jedoch in den Kantonen Wallis, Tessin und Uri,
und auch in ändern Kantonen, wenigstens in ein-
zelnen Teilen einer grossen Anzahl anderer Kantone.

Gerade ÌH diesen Kantonen war die Kranken-
versicherung bisher beinahe ein unbekanntes Ding,
und die Krankenpflege steht sehr im argen. Der
Arzt wird wegen der damit verbundenen hohen
Kosten sehr oft gar nicht, und wenn doch, meistens
zu spät gerufen. Diese Gemeinden können nun auf
Grund des Gesetzes, wenn sie dessen Bestimmungen
richtig erfassen und sich die Vorteile, die sich bieten,
zunutze machen, mit einem Schlage aus den unleid-
lichsten Zuständen heraus direkt zu der obliga-
torischen Krankenversicherung in den Gemeinden
kommen. Sie können alle Zwischenstufen von Privat-
krankenkassen, von teilweiser Versicherung über-
springen und sofort eine allgemeine oder wenigstens
für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorische Ver-
sicherung einführen. Ich meine, dass das in folgender
Weise geschehen kann und hoffentlich auch geschehen
wird. Die Kantone sollen den Gemeinden das Recht
einräumen, die Krankenversicherung obligatorisch zu
erklären gemäss dem Art. 2 des Gesetzes, und die
Gemeinden sollen von diesem Recht Gebrauch
machen. Zu diesem Zwecke haben sie aber nur
einen Weg, und das ist derjenige, dass sie mit einem
Arzte einen Vertrag abschliessen. In diesem Vertrag
ist zugunsten des Arztes ein angemessenes, den Ver-
hältnissen entsprechendes Wartgeld zu bestimmen.
Auf der ändern Seite wird der Wartgeldarzt die
Verpflichtung übernehmen, die Gemeinden, mit denen
er einen Vertrag abgeschlossen hat, einmal oder
zwei- oder dreimal in der Woche zu besuchen und
alle Kranken zu behandeln. Für die ordentlichen,
vertraglich geordneten Besuche wird er nur kleine
Taxen erheben können, vielleicht einen oder zwei
franken ; das wird nach den Verhältnissen zu regeln
sein. Auch bei ausserordentlichen Besuchen, bei
plötzlich eintretenden Krankheiten und Unfällen, wird
man im Vertrage eine angemessene Taxe mit dem
Arzte vereinbaren. So bekommen diese Gemeinden
eine vollständig genügende Arznung. Für eine solche
Einrichtung liefert das Versicherungsgesetz die Mittel.
Die Beiträge der versicherten Einwohner einer Ge-
meinde nebst dem Beitrag der Gemeinde und dem
ordentlichen Beitrag des Bundes, den er an alle
anerkannten Krankenkassen gibt und der mindestens
vier Franken per Kopf ausmacht, werden fast immer
ausreichen, um einen angemessenen Vertrag mit
einem Arzte abzuschliessen. Wenn nicht, so wird
nach meiner Ueberzeugung in den allermeisten Fällen
nur ein kleiner Teil des vorausgesehenen ausser-
ordentlichen Betrages ausreichen. Der volle Beitrag
von 2 Cts. für jeden Tag der Mitgliedschaft wird
nur in den allerseltensten Fällen nötig sein, um eine
obligatorische und allgemeine Krankenkasse zu grün-
den. Sie sehen, dass das Versicherungsgesetz diesen
von der Natur so sehr benachteiligten Gegenden auf
einmal die Aussicht eröffnet, die bisherigen ganz
unbefriedigenden Verhältnisse verlassen zu können
und eine sehr annehmbare, zweckmässige und heil-
same Einrichtung zu bekommen.

Allein die Sache hat einen Hacken, und dieser
Hacken ist die freie Arztwahl. Da hat eine Gemeinde
einem Arzt ein schönes Wartgeld ausgesetzt und ihn

verpflichtet, an gewissen Wochentagen seine Besuche
für ein oder zwei Franken zu machen. Nun
wohnen aber an demselben Orte, wo der Wart-
geldarzt wohnt, noch ein oder zwei andere Aerzte.
Die Gemeinde kann nicht mit allen diesen Aerzten
Verträge abschliessen. Das ginge ja nicht an, das
würde ja die Vorteile eines Wartgeldvertrages ver-
nichten. Nun soll jedes Mitglied der Krankenkasse
nach dem Grundsatz der freien Arztwahl das Recht
haben, einen der anderen Aerzte zu berufen. Dieser
berechnet dann je nach der Entfernung und dem
Zeitaufwand — denn das verteuert den Besuch und
nicht die Untersuchung und das Rezept — 10 oder
20, unter Umständen auch 30 und 40 Fr. für einen
Besuch. Dabei ist er erst noch gar nicht über-
mässig honoriert; denn er bezieht kein Wartgeld,
er hat jeweilen nur einen Kranken zu besuchen und
hat dort den gleichen Zeitaufwand wie der Wart-
geldarzt, der bei der gleichen Reise fünf oder
zehn Besuche machen kann und in dem Wartgeld
einen guten Teil des ihm gebührenden Honorars
vorweg hat. Es ist einleuchtend, dass die Kassen-
mitglieder es so in der Hand haben, die Kassen
förmlich zugrunde zu richten.

Für solche Fälle halte ich dafür, sollte die Arzt-
wahl beschränkt werden. Ich möchte die. Beschrän-
kung nicht nach der Richtung fordern, dass ein Mit-
glied der Kasse nicht einen ändern als den Vertrags-
arzt rufen kann, dass also ein anderer Arzt ausge-
schlossen ist; aber ich glaube, die Einschränkung
wäre gerechtfertigt, dass, wenn ein Mitglied einen
ändern Arzt ruft, die Kasse nicht verpflichtet werden
kann, höhere Taxen zu vergüten, als sie dem Ver-
tragsarzt bezahlt. Wenn der Arzt ein höheres Honorar
verlangt, so soll dies zu Lasten des Mitgliedes gehen,
das einen ändern Arzt wünscht und ruft, als den-
jenigen Arzt, der für die obligatorische Gemeinde-
kasse angestellt ist.

Ich sehe ein, dass man die angeführten Verhält-
nisse nicht wohl hier in Art. 11 regeln kann. Ich
werde mir vielmehr erlauben, bei Art. 20 einen An-
trag zu bringen, der die Einschränkung der freien
Artztwahl in dem von mir postulierten Sinne ent-
hält. Ich glaube, mein Antrag gehört dorthin, weil
ich die Einschränkung nicht allgemein, sondern nur
für solche Gegenden verlange, wo wegen topogra-
phischer Verhältnisse die Gewährung der ärztlichen
Behandlung und Arznei den anerkannten Kranken-
kassen besonders hohe Kosten verursacht. Sodann
möchte ich noch weiter bestimmen, dass dies nur
für die Gemeinden gilt, die eine öffentliche und
obligatorische Krankenkasse einrichten. Ich musste
aber doch die Angelegenheit hier zur Sprache bringen.
Ich wollte vermeiden, dass man mir etwa später
vorhielte, die Sache sei erledigt, die freie Arztwahl
sei in Art. 11 endgiltig geregelt worden. Sodann
wünschte ich, meine Anregung hier anzubringen, damit
die Kommission Gelegenheit habe, sie zu • prüfen.
Die Kommission wird wohl, bevor wir zum Art. 20
kommen, zur Prüfung anderer Anträge noch zu-
sammenkommen, und da möchte ich sie ersuchen,
auch meine Auseinandersetzungen zu erwägen.

Gestatten Sie mir zum Schluss einige der Einwen-
dungen, die gemacht werden können, zum vorneherein
abzuwehren. Man wird mir einwenden, die Sache
sei nicht so gefährlich ; die Mitglieder werden durch-
wegs den Arzt rufen, mit dem die Gemeinde einen
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Vertrag abgeschlossen hat; sie werden dies tun
schon weil es bequemer ist, den Arzt zu rufen, der
jede Woche, vielleicht mehrmals in die Gemeinde
kommt. Sie werden es ferner tun, weil sie selbst
am Gedeihen der Kassen interessiert sind und nicht
wünschen können, dass die Krankenkasse unnötig
grosse Ausgaben habe; sie werden es sodann tun,
weil das gegenteilige Verfahren in der Gemeinde als
odiös und schikanös ausgelegt würde. Gewiss, das
gebe ich zu, es wird die Regel sein, dass die Kranken
den Vertragsarzt rufen, allein es kann Fälle geben
von persönlicher Abneigung gegen diesen Arzt; es
kann Fälle geben von persönlicher Zuneigung und
persönlichen Beziehungen zu einem ändern Arzte,
so dass es nicht immer sicher ist, dass der Vertrags-
arzt gerufen wird. Sodann darf man nicht damit
rechnen, dass eine obligatorische Krankenversiche-
rung in einer Gemeinde einstimmig angenommen
werde, sondern es wird vorkommen, dass eige erheb-
liche Minderheit die obligatorische Krankenversiche-
rung nicht will und dann den Gegnern zum Trotz
und um die Versichernng in Schaden zu bringen,
nicht den Arzt rufen will, mit dem die Kasse ver-
traglich verbunden ist, sondern einen ändern Arzt.
Für die Kasse wird immer eine gewisse Gefahr be-
stehen, wenn die freie Arztwahl unbedingt gilt und
die von mir gewünschte Ausnahme nicht zugestan-
den wird.

Es wird mir vielleicht weiter eingewendet, der
Bund werde derartige Schikanen nicht dulden, er
werde den ausserordentlichen Beitrag an zutreffende
Bedingungen knüpfen und die Tarife für alle Aerzte
aufstellen, für die Wartgeldärzte und die ändern
Aerzte. Es ist das möglich, aber ich weiss nicht,
ob der Bund das tun wird. Ich habe alles Zutrauen,
dass der Bundesrat das Gesetz möglichst zweck-
mässig anwendet und vernünftig interpretiert, allein
man ist nicht sicher davor, dass untergeordnete
Beamte es falsch auslegen; es sind ja schon mehr
Fälle von bureaukrätischer und formalistischer An-
wendung von Gesetzen vorgekommen. Es ist daher
notwendig, die Sache klar und im Gesetze selbst
zu regeln.

Die dritte Einwendung, die man machen wird,
ist die, die Ausnahme, die ich begehre, sei gar nicht
nötig. Der Bund gebe so grosse Beiträge, dass die
freie Arztwahl den Bestand und die Einrichtung der
Krankenkassen nicht hindere. Ich gebe zu, dass
der Bund in sehr verdankenswerter Weise die abge-
legenen Gemeinden berücksichtigt und dass er seine
hilfespendende Hand weit auftut, um ihnen zu helfen;
aber ich glaube doch, dass es nötig sein wird, die
Arztwahl in der vorgeschlagenen Beziehung einzu-
schränken. Wenn wir das nicht, täten, so hätten
viele Gemeinden nicht den Mut, die obligatorische
Versicherung einzuführen. Wir haben im Kanton
Graubünden eine ganze Anzahl Gemeinden, wo ein
Besuch des Arztes einen ganzen Tag beansprucht,
so Avers, dann Gemeinden im hintern Lugnez, im
Gallancatal, Samnaun und viele andere. Wie da die
Gemeinden durch den Missbrauch der freien Arzt-
wahl belastet werden könnten, sieht jedermann ein.
Wenn Sie meinen Antrag annehmen, so wird voraus-
sichtlich die gesamte Bevölkerung der Bergkantone
eine Einrichtung erhalten können, wo ein Arztbesuch
vielleicht zwei, im schlimmsten Fall vielleicht fünf
Franken kostet. Wenn aber die freie Arztwahl streng

durchgeführt wird, hat die Kasse das Risiko, für
einen einzigen Besuch des Arztes vielleicht 50 Fr.
bezahlen zu müssen. Selbst, wenn der angefochtene
Grundsatz die Gründung von Krankenkassen nicht
verunmöglicht, so verteuert er doch unter allen Um-
ständen die ärztlichen Besuche ungemein. Ein starres
Festhalten an diesem Grundsatz würde eine Ver-
schwendung der Gelder, der Gelder der Kranken-
kassenmitglieder und der Gelder des Bundes bedeuten.
Der Bund würde selbst mit den maximalen ausser-
ordentlichen Beiträgen nicht soviel erreichen, als er
erreichen kann, wenn die Arztwahl in der von mir
angeregten Richtung eingeschränkt wird; denn er
wird dann das Ziel des Gesetzes, die allgemeine und
obligatorische Versicherung erreichen können, viel-
leicht ohne einen ausserordentlichen Bundesbeitrag
oder mit einem kleinen Teil desselben.

Ich glaube daher, dass eine zuverlässige, klare
und einfache Lösung der Frage nur möglich ist
in der von mir vorgeschlagenen Weise. Ich halte
dafür, dass in Art. .20 nach dem ersten Absatz eine
neue Bestimmung einzuschalten sei. Im ersten Ab-
satz heisst es, dass der Bund in Gegenden, wo wegen
topographischer Verhältnisse die Gewährung der ärzt-
lichen Behandlung und Arznei den anerkannten
Krankenkassen besonders hohe Kosten verursacht,
diesen Kassen einen Beitrag an die Mehrkosten leiste.
Dieser Beitrag dürfe 2 Cts. für jeden Mitglied-
schaftstag nicht übersteigen.

Nun möchte ich daran folgende Bestimmung an-
schliessen : « Wenn in einer solchen Gegend eine
oder mehrere Gemeinden ausammen eine öffentliche
und obligatorische Krankenkasse einrichten und zu
diesem Zweck mit einem oder mehreren Aerzten
einen Vertrag abschliessen, so ist die Kasse nicht
verpflichtet, anderen Aerzten, die von Kassenmit-
gliedern zur Behandlung gerufen werden, höhere
Beiträge als die Vertragstaxen zu vergüten.»

Eine solche Bestimmung hat viele Vorteile. Sie
ermöglicht die Einrichtung von öffentlichen und
obligatorischen Krankenkassen selbst in kleinen, ab-
gelegenen und schwer zugänglichen Gemeinden; sie
dient ausserordentlich dazu, die ganze Krankenver-
sicherung zu fördern und zwar gerade in der besten
und idealsten Form, nämlich in der Form der öffent-
lichen und allgemein, wenigstens für einzelne Be-
völkerungsklassen obligatorischen Krankenkassen. Sie
sichert den Gemeinden die richtige Verwendung der
Bundesbeiträge und hat überdies zur Folge, dass
der Bund nicht übermässig durch die ausserordent-
lichen Beiträge von Art. 20 belastet wird, insbe-
sondere, dass der Bund nicht genötigt ist, seine Gelder
in unnützer Weise, ohne den erwarteten und voraus-
gesetzen Erfolg auszuwerfen.

Gegenüber allen diesen Vorteilen dürfte es nicht
ins Gewicht fallen, dass der Grundsatz der freien
Arztwahl nicht bis zu seinen letzten Konsequenzen
starr aufrecht erhalten wird, sondern eine kleine,
nicht absolute, sondern nur relative Einschränkung
erfährt. Ich empfehle Ihnen daher meine Anregung
zur wohlwollenden Prüfung. Insbesondere bitte ich
die Kommission, das zu tun, und wenn möglich
meinen Antrag zu dem ihrigen zu machen.
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M. Chnard: Notre honorable collègue, M. Je
conseiller national Iselin, nous a dit tout à l'heure
avec infiniment de raison que nous n'avions à con-
sidérer ici ni les intérêts des médecins, ni ceux des
pharmaciens, mais exclusivement les intérêts du
public, les intérêts généraux. Je partage absolument
cet avis. Mais je crois que ce sont précisément les
propositions de la majorité de la commission qui
nous amèneront à ce but En eöet l'intérêt du public
est d'éviter une concurrence qui serait nuisible
entre les médecins d'un côté et les pharmaciens de
l'autre La concurrence s'établirait de la manière
suivante. Les médecins pourront enlever, et il en
sera souvent ainsi, une clientèle aux pharmaciens.
Les pharmaciens de leur côté chercheront à enlever
la clientèle aux médecins, en donnant à leur clien-
tèle des consultations officieuses Et qu'est-ce qui
s'en trouvera lésé? Ce sera certainement le public.
Laissons les médecins faire la médecine et les phar-
maciens faire la pharmacie. Loin de moi la pensée
de diminuer en rien la hauteur de la culture médi-
cale moderne. Je suis l'un des premiers à recon-
naître sa grande valeur. C'est précisément à cause
de cette complexité des études médicales qu'actuelle-
ment les médecins sont moins capables qu'ils ne
l'étaient autrefois de remplir ce rôle de pharmacien.
C'est de ce côté que porte peut-être, en quelque
mesure tout au moins, le dèficit de leurs études.
Avec les nombreux laboratoires qu'ils ont à fré-
quenter, il leur est impossible de donner le temps
nécessaire aux études de chimie et surtout de
chimie pratique, appliquée, nécessaire pour faire
un bon pharmacien. On a dit tout à l'heure que les
médecins font également de la chimie et qu'ils font
les mêmes études que les pharmaciens. C'est vrai
jusqu'à un certain point Ils font cependant beau-
coup moins de laboratoire, à peine le tiers, et ne
reçoivent aucune instruction en ce qui concerne la
préparation des produits et la chimie pharmaceutique
proprement dite. Et d'autre part il manque aux
médecins cette sanction que constituent les examens.
L'examen propédeutique médical ne comprend en
effet aucun examen pratique de chimie. Les phar-
maciens au contraire se préparent longuement aux
examens professionnels très sévères qui les mènent
au diplôme fédéral et j'estime que cela doit leur
donner une certaine garantie et le droit d'être pro-
tégés, comme on l'a dit très bien tout à l'heure. Ce
n'est pas une protection que de permettre au méde-
cin de travailler à côté du pharmacien et de lui
faire concurrence.

On a dit tout à l'heure également que les phar-
maciens trouvent actuellement leur tâche bien modi-
fiée et bien simplifiée par le fait de l'introduction
des spécialités. Cette introduction des spécialités
qui leur fait du reste un grand tort, n'est pas du
tout due aux pharmaciens, mais plutôt aux médecins,
qui trouvent plus commode de prescrire des re-
mèdes tout préparés que de faire des ordonnances
plus ou moins compliquées. Ce sont les médecins
qui prescrivent des spécialités et poussent les phar-
maciens, à leur grand préjudice souvent, à les
offrir au public, sans pouvoir le plus souvent y
trouver un gain correspondant à ceux qu'ils ont en
faisant la recepture Je ne veux pas allonger ce
débat, mais j'en reviens à ce que je disais tout à
l'heure, laissons à chacun sa profession, au pharma-

cien le droit de faire la pharmacie; protégeons le
diplôme que nous les forçons à acquérir et laissons
les médecins faire la médecine: le public s'en
trouvera mieux.

Bundesrat Deucher: Sie werden es begreiflich
finden, wenn auch der Bundesrat, der zum ursprüng-
lichen Antrag der Kommission steht, seine Ansicht
hier vertritt, nachdem die Kommissionsmehrheit
ihren Antrag durch verschiedene Mitglieder einläss-
lich motiviert hat. In ihrer 13. Sitzung, in Lugano,
hat die Kommission mit 9 gegen 3 Stimmen den
Antrag akzeptiert, den sie heute wieder bekämpft,
und dann in der 24. Sitzung, in Sierres, wo der
Vertreter des Bundesrates leider durch Krankheit an
der Teilnahme verhindert war, hat sie mit 6 gegen
5 Stimmen (ohne Stichentscheid des Präsidenten)
ihren ursprünglichen Beschlvss umgekehrt. Der Bun-
desrat besteht auf seiner ursprünglichen Meinung und
stellt sich ganz auf den Boden, den Ihnen Herr
Iselin mit einer Klarheit, die nichts zu wünschen
übrig lässt, auseinandergesetzt hat.

Wie verhält sich die Sache denn eigentlich heute?
Die Kantone schaffen durch die kantonale Gesetz-
gebung recht, allerdings anhand der eidgenössischen
Gesetzgebung. Von 25 Kantonen haben 3 das System,
das die heutige Komrnissionsmehrheit will, d. h.
diese drei Kantone (Basel-Stadt, Genf und Wa'lis)
verordnen, dass die Aerzte nicht selbst dispensieren
dürfen. Die ändern 22 Teile der Eidgenossenschaft
erklären, ein Arzt, der im Besitze des eidgen. Arzt-
diploms ist, sei berechtigt, selbst zu dispensieren.
Und nun wollen Sie die Sache auf den Kopf stellen ?
Ueberlassen Sie es doch den Kantonen, den Aerzten
das Dispensationsrecht zu entziehen, wenn sie solches
für gut finden, aber zwingen Sie, meine Herren
Föderalisten der Waadt, nicht uns Ostschweizer, das
deshalb zu tun, weil es in der Westschweiz geschieht.

Ohne über die Apotheken losziehen oder die
Aerzte in den Himmel erheben zu wollen, muss ich
doch das Argument, der Arzt sei in der Regel nicht
befähigt, die Medikamente abzugeben, zurückweiser.
Die/'praktischen Erfahrungen beweisen, dass der Arzt
nach den Studien, wie sie jetzt verlangt werden,
unter allen Umständen hiezu befähigt ist. Es ist
Tatsache, dass in den Kantonen, welche die Selbst-
dispensation der Aerzte haben, nicht mehr Fehler
vorkommen als in jenen Kantonen, wo die Rezeptur
besteht. Gewiss, ein Arzt kann irren, aber auch
der Apotheker kann irren. So gut einmal eine Frau
Doktor ein Rezept ihres vielgeliebten Gatten aus-
führt, kann vielleicht auch einmal eine Frau Apo-
theker eingelaufene Rezepte eines Arztes ausführen.
Ich habe bezügliche Beispiele in der Kommission
angeführt.

Die Aufsicht über die ärztlichen Apotheken ist
in den Kantonen mit Selbstdispensation gerade so
gut, wie die Aufsicht über die öffentlichen Apotheken.
Ich will Ihnen aus meiner frühern Stellung als Arzt
ein Kuriosum mitteilen. Als Bezirksarzt hatte ich
in Verbindung mit einem zweiten Experten öffentliche
Apotheken zu inspizieren und zu kontrollieren. Ich
denke, wenn man mir das schon vor dreissig Jahren
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anvertraut hat und ich's zur Zufriedenheit erfüllt
habe, so kann es im allgemeinen mit den Arznei-
kenntnissen der Aerzte .nicht so schlimm stehen.
Ueberdies hat sich die ärztliche Behandlung im Ver-
laufe der letzten Dezennien in bezug auf die Verab-
reichung von Medikamenten unendlich vereinfacht.
Heute beschränkt man sich auf einzelne prägnante
Mittel, die sich in der Praxis bewährt haben, zu denen
allerdings immer wieder neue hinzukommen ; aber alle
diese Mittel können die Aerzte so gut verabfolgen,
wie die Apotheker auf Grund von ärztlichen Re-
zepten. Und gehen Sie einmal in unser Volk hinaus,
zu den Bauern und fragen Sie diese, ob sie mehr
Vertrauen zu der ärztlichen Apotheke oder zur ändern
haben. Sie werden überall die Auskunft bekommen,
dass die Leute, wenn sie sonst mit ihrem Doktor
zufrieden sind und Zutrauen zu demselben haben,
nichts besseres wünschen, als auch die Medikamente
gleich von ihm zu bekommen. Ueberdies ist der
Verkehr bequemer, wenn die Leute nicht zuerst
zum Arzt und dann noch in eine entfernte Apotheke
gehen müssen. Endlich darf auch der Kostenpunkt
nicht ausser Acht gelassen werden, nicht nur die
Bauern verstehen zu rechnen, sondern auch die
Arbeiter und sogar die reichen Leute. Wenn man
nun dem Arzt verbietet, Medikamente selbst abzu-
geben, so verteuert man damit die' ärztliche Behand-
lung ganz kolossal. Der Arzt ist heute wenigstens auf
dem Lande zu einem grossen Teil auf die Einnahmen
aus den Medikamenten angewiesen. Fällt nun dieser
Prozentsatz des Verdienstes weg, so muss er sich
an den Ansätzen für Rezepte und Besuche entschä-
digen. Der Apotheker aber gibt deswegen die vom
Arzte verschriebenen Mittel nicht billiger ab als
jener, in einzelnen Fällen vielleicht eher noch teurer.

Alles in allem : wenn Sie das Gesetz recht unpo-
pulär machen wollen, so müssen Sie den Antrag
der Kommissionsmehrheit annehmen; wenn Sie es
aber populär und doch gut machen wollen, so handeln
Sie nach dem Vorschlag der Kommissionsminderheit
und des Bundesrates. Geben Sie dem Arzt, was ihm
gehört und dem Apotheker, was dem Apotheker gehört,
keinem aber ein Monopol. Jeder soll die Berech-
tigung haben, sein auf das Diplom sich stützendes
Patent auszunützen. Wenn übrigens die Argumente
der Kommissionsmehrheit richtig sind, so müssen
Sie als einzig logische Folge die Selbstdispensation
der Aerzte im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft
verbieten. Ich empfehle Ihnen also dringend An-
nahme der Anträge von Bundesrat und Kommissions-
rninderheit.

Herr Vital hat uns höchst interessante Verhält-
nisse geschildert, die zu denken geben und wert sind,
von der Kommission geprüft zu werden, namentlich
auch nach der Richtung, ob bei Annahme seines Antrages
dann nicht der zweite Absatz des Art. 20 ganz ent-
behrlich würde. Daher Ueberweisung dieses Antrages
an die Kommission.

Alfred Frey: Meinen wenigen Worten möchte
ich als Motto die zwei Paragraphen 460 und 468
vorsetzen, welche das aus dem Ende des 18. Jahr-
hunderts stammende preussische Landrecht in seinem

sechsten Abschnitt enthält, der von Apothekern handelt.
Es heisst da : « An Orten, wo Apotheker vorhanden
sind, dürfen weder Aerzte noch Wundärzte Arz-
neien zubereiten und den Kranken reichen. In der
Regel soll kein Arzt eine Apotheke besitzen. » Das
also ist Rechtens in Preussen seit anderthalb Jahr-
hunderten. Ich weiss nicht, ob alle die Zustände,
die Herr Dr. Ming geschildert hat, dort bestehen. Bis
heute habe ich nichts davon gehört.

Herr Bundesrat Deucher hat gesagt, wir sollen
doch gerade noch weiter gehen und den Apothekern
das Monopol zusprechen. Nein, das wollen wir
eben nicht." Infolgedessen ist auch nicht ganz zu-
treffend, was Herr Kollega Iselin gesagt hat. . Gewiss
hatte ursprünglich der Apothekerverein in seiner
Eingabe gemeinhin gewünscht, die Lieferung von
Arzneimitteln solle durch das Gesetz den öffentlichen
Apotheken vorbehalten bleiben. Aber sofort, nach-
dem die Apotheker die bundesrätliche Vorlage gesehen
hatten, formulierten sie ihre Wünsche dahin : « Als
öffentliche Apotheke irn Sinne dieses Gesetzes gilt
diejenige Apotheke, deren Leiter nach Massgabe der
eidgenössischen Gesetzgebung zur Ausübung des
Apothekerberufes als befähigt erklärt worden ist.
An Orten, wo keine öffentliche Apotheke im Sinne
dieses Gesetzes besteht, ist es den Aerzten, die eine
kantonale Bewilligung zur Führung einer Apotheke
besitzen, gestattet, die von ihnen verordneten Medi-
kamente an die Versicherten abzugeben.» Ich frage
Sie nun : was ist da Unbilliges oder Unpraktisches
dabei? Was ist Unbilliges dabei, wenn ein Stand,
wie derjenige der Apotheker, an den so grosse An-
forderungen wissenschaftlicher Art gestellt werden,
wünscht, dass da, wo er Etablissemente hat, diese
leben und existieren können, und wenn er weiter
geht und sagt, da wo keine solchen Etablissemente sind,
sei er einverstanden, dass der Arzt die Obliegen-
heiten erfülle, die von Rechtswegen dem Apotheker
zukämen ?

Ich kann hier nicht als Vertreter der Apotheker
reden, in dem Sinn, wie die HH. Dr. Ming und Dr. Alt-
herr als Vertreter der Aerzte gesprochen haben,
weil sie Aerzte sind. Aber ich frage doch, ob denn
wirklich die Argumente des schweizerischen Apo-
thekervereins so unzutreffend sind, wie behauptet
worden ist. Ich habe den Eindruck, dass sich die
Apotheker mit Fug und mit Gründen für ihre Stellung
wehren ; wenn sie dabei vielleicht etwa einmal vom
Wege abkommen, so geschieht das ja auch ander-
wärts. Aber das, was sie sachlich sagen, scheint
mir begründet, und wenn es nicht so spät wäre, so
würde ich mir erlauben, Sie durch Verlesen einiger
Stellen hievon zu überzeugen. Ich trete ja wohl
niemand zu nahe, wenn ich sage, dass diese Ein-
gabe der Apotheker, obschon sie wiederholt zitiert
worden ist, doch kaum allgemein gelesen worden
ist. Alle Eingaben, die zu diesem Gesetz gemacht
worden sind, lesen zu müssen, wäre allerdings auch
eine zu weitgehende Zumutung an die Ratsmitglieder.
Uebrigens will ich gar nicht die Apotheker selbst
reden lassen, sondern nur einige jener Männer,
die sich der Apotheker angenommen haben. Man
hat zwar auch diese in Gegensatz zueinander bringen
wollen, allein vergeblich. Ich rufe als Zeugen den
Mann auf, den auch Herr Dr. Altherr zitiert hat,
nämlich Professor Cloëtta in Zürich in seiner neuern
Vernehmlassung, wo er in der Tat den Standpunkt
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vertritt, den Herr Altherr gezeichnet hat. Ini Korres-
pondenzblatt für Schweizer Aerzte vom 15. Februar
dieses Jahres sagt er:

«Die Anforderungen, die hier (in der neuen Pharma-
kopöe) an den Apotheker gestellt werden, sind sehr
hohe und gerade eine solche Pharmakopöe wird das
beste Mittel sein, das .Ansehen dieses Standes zu
heben. Hoffentlich ziehen auch die Medizinalbe-
hörden die hieraus sich ergebenden Konsequenzen,
indem die Grenze dessen, was dem freihändigen
Verkauf in den Drogerien freigegeben ist, immer
enger gezogen wird. Die Anforderungen an die
Reinheitsprüfungen der verschiedenen Substanzen
sind so hohe, dass nur noch wissenschaftlich ge-
bildete Leute denselben genügen können, und selbst-
verständlich muss es als ganz unstatthaft bezeichnet
werden, auf der einen Seite die Anforderungen an
den Stand im Interesse der Patienten in die Höhe
zu schrauben und ihm auf der ändern Seite die
Kompensation in Form eines wirtschaftlichen Schutzes
entziehen zu wollen. An solche leitende Gedanken
mögen sich die Aerzte erinnern, wenn die Frage der
Selbstdispensation diskutiert wird ; es werden die Apo-
theker ihrer eingedenk sein, wenn Klienten medi-
zinische Ratschläge von ihnen verlangen.*

Meinen Herren Kollegen möchte ich empfehlen,
dass sie auch die Vernehmlassung der ändern
kompetenten Persönlichkeiten, die in der ersten
Eingabe der Apotheker enthalten sind, sich zu Ge-
mute führen. Nur beinebens will ich bemerken,
dass die Apotheker darauf hinweisen, dass es nament-
lich auch sehr im Interesse der Kontrolle der Kranken-
kassen gelegen sei, wenn die Apotheker in ihren
Rechten nicht gekürzt werden.

Sie sagen darüber : «Eine möglichst genaue
Kontrolle ist die Basis für jede finanzielle Unter-
nehmung, sie ist beim Versicherungswesen in um so
höherem Masse Grundbedingung tur einen rationellen
Betrieb, als die bei der Kranken- und Unfall-
versicherung beteiligten Parteien, divergierende
Interessen vertreten. Speziell bei der Arzneiversorgung
sind es deren vier : Arzt, Apotheker, Patient und
Versicherungskasse. Selbstredend ist eine Kontrolle
über die beiden ersten Interessengruppen (Arzt und
Apotheker) nicht möglich, wenn die Interessen in
einer Hand vereinigt sind ; die Nachteile, die aus
diesem Mangel an Kontrolle für die Versicherungs-
kassen erwachsen können, hängen von folgenden
Möglichkeiten ab, die wir natürlich nur objektiv,
keinesfalls aber als Verdächtigungen berührt wissen
wollen: a. unrichtige Berechnung der Medikamente
gegenüber den Kassen, erstens infolge fehlerhafter
Anwendung der Arzneitaxe, zweitens durch An-
rechnung von Bestandteilen von Medikamenten oder
von fertigen Arzneien, die dem Kranken aus irgerfd
einer Veranlassung nicht verabfolgt worden sind ;
b) Abgabe von Arzneien, welche für den betreffenden
Krankheitsfall nicht durchaus erforderlich sind.

Diese zu Nachteilen für die Kassen führenden
Möglichkeiten sind bei durchgeführter Trennung der
Arzneiverschreibung und Arzneiabgabe aus folgenden
Gründen ausgeschlossen : ad a, weil der die Rech-
nung des Apothekers begleitende Beleg (ärztliche
Verordnung) die Kontrolle über Abgabe und Be-
rechnung liefert ; ad b, weil der Arzt kein Interesse
daran hat, zugunsten des Apothekers für seine
Patienten mehr zu verschreiben, als er für nötig hält. »

Es ist mir unlängst ein Brief des früheren
zürcherischen Kantonsapothekers, Dr. Keller, zu-
gegangen, der in zwei Sätzen schreibt: «Ich er-
achte das Begehren des Apothekervereins für voll-
kommen berechtigt und seine Begründung für durch-
aus zutreffend. Die sogenannte ärztliche Selbst-
dispensation, wie sie leider noch in einigen deutsch-
schweizerischen Kantonen geübt werden darf, ist
ein Abusus, der sonst in keinem zivilisierten Lande
mit geordneten Medizinalverhältnissen geduldet wird.
Die mangelnde Kontrolle betreffend die Arznei-
lieferungen der Aerzte wird sich ganz sicher in
weitgehendem Masse fühlbar machen. Schon jetzt
machen Krankenkassen die Erfahrung, dass die
Arzneiversorgung durch die selbstdispensierenden
Aerzte viel teurer zu stehen kommtjals wenn dieselbe
durch öffentliche Apotheken geschieht. Sie dürfen
überzeugt sein, dass eine Ordnung der Arzneiver-
sorgung, wie sie der Apothekerverein anstrebt„nicht
etwa nur im Interesse der Apotheker, sondern viel-
mehr im Interesse der Krankenversicherung und des
ganzen Volkes ist.» *

Ich habe hier noch weitere Vernehmlassungen,
die seither von den Apothekern eingeholt|worden
sind. Ich will Sie mit deren Verlesung verschonen
und nur noch anführen, dass nicht bloss Professoren
der Pharmakologie und Therapeutik, sondernjauch
Herr Dr. Schmid vom schweizerischen Gesundheits-
amt auf dem Boden der Apotheker steht. Er sagt
in einem Briefe vom 23. Mai : «Dass ich den Vor-
schlag des Apothekervereins dem Text des Bundes-
rates vorziehe, habe ich Herrn Bundesrat Deucher
und einigen Kommissionsmitgliedern gesagt, ich habe
auch nichts dagegen, wenn Sie in einer anfälligen.
Eingabe sagen, dass ich Ihrem, nun auch von der
Kommission angenommenem Abänderungsantrage vom
ärztlichen Standpunkte aus beipflichte.»

Sie sehen also, dass auch Männer, die durchaus
in unbeteiligter Stellung stehen und denen ein Urteil
nicht abgesprochen werden kann, zugunsten der
Apotheker Partei nehmen.

Nun möchte ich resümieren ; es wird kein
Monopol für die Apotheker verlangt, sondern die
Apotheker sollen nur da geschützt werden, wo
Apotheken bestehen ; und überall da, wo keine
Apotheken sind, ist das freie Recht der Selbst-
dispensation für die Aerzte vorbehalten. Ich sage,
dass dies gerade so recht und billig ist, wie wir
umgekehrt mit vollem Recht die patentierten Aerzte
gegen die Naturärzte schützen, trotzdem in gewissen
Kantonen auch die Naturärzte praktizieren dürfen.
Wir müssen auch die Apotheker durch die Bundes-
gesetzgebung schützen. Ich schliesse mit dem Wort:
Jedem das Seine.

Müller (Bern) : Ich will Sie nicht lange mit der
Aerzte- und Apothekerfrage behelligen. Ungefähr
22 Jahre lang habe ich dispensiert und ungefähr
18 Jahre lang rezeptiert. Heute muss ich bekennen,
dass ich mich persönlich bei der Rezeptur viel
wohler befunden habe als bei der Selbstdispensation.
Prinzipiell bin ich zwar mit dem Standpunkt der
Aerzte einverstanden. Es ist richtig, was Herr AU-
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herr gesagt hat, dass es namentlich finanzielle Gründe
sind, welche die Aerzte veranlassen, selbst zu dis-
pensieren. Indes möchte ich doch betonen, dass
das viel Gewohnheitssache ist und dass das Publikum
sich schliesslich ebenso wohl dabei befindet, wenn
es die Medizin beim Apotheker holen lässt. Es
haben sich bei mir 2. B. die Leute bald daran
gewöhnt, als ich nicht mehr selbst dispensierte. Sie
kommen auch nicht wesentlich teurer zu stehen ;
indes ist es klar, dass da, wo keine Apotheken in
der Nähe bestehen, der Atzt selbst dispensieren muss.

Ich komme nun zur Begründung des Antrages,
den ich gestellt habe und den die Kommission.nicht
akzeptiert. Ich habe beantragt, den ersten Absatz
des Art. 11 so zu fassen : «Je nach der Art der
Krankheit kann jedoch von Seiten der Kranken-
kasse oder des Kranken verlangt werden, dass ein
zweiter Arzt, z. R. ein Spezialist, beigezogen werde.»

Dieser Artikel soll ungefähr den entsprechenden
Art. 58 repräsentieren, der in der lex Forrer
enthalten war. Nur war er dort etwas weit-
schweifiger redigiert. Ich habe nun eine kürzere
Fassung gewählt, indem ich sage, es kann von
Seite der Krankenkasse oder von Seite des Kranken
die Beiziehung eines zweiten Arztes verlangt
werden. Unter dem Ausdruck von Seite der
Kranken ist zu verstehen, dass die Beiziehung eines
zweiten Arztes auch durch den behandelnden Arzt,
die Angehörigen, z. B. die Eltern, den Vormund usw.
verlangt werden kann. Die Kommission macht
geltend, es sei das eine schwierige und teure Sache,
wenn der Vorstand der Kasse in Sachen nicht mehr
massgebend sei. Allein ich habe just in "diesem
Sinne meinen Antrag gestellt, dass der Vorstand es
bewilligen kann, ob der Kranke einen zweiten Arzt,
eventuell einen Spezialisten, beiziehen könne oder
nicht. Die Konsultation kann von Kranken nur
verlangt werden, bewilligt werden aber nur vom
Vorstand. Man behauptet nun, es komme das die
Krankenkassen teurer zu stehen. Ich sage aber,
will sie einen zweiten Arzt baiziehen, so ist das
ganz bedeutend weniger teurer, als wenn nur ein
Spezialist beigezogen werden kann. Denken Sie
daran, wie teurer es z. B. zu stehen kommt, wenn
ein Spezialist z. B. aus der Stadt stundenweit oft
auf unpraktikabeln Wegen in die ßerge hinein ge-
holt werden muss! Der Vorschlag der Kommission
passt mehr für die Städte als für das Land. Aus
Gründen der Billigkeit sollte man aber auch auf
dem Lande verlangen können, dass unter Umständen
ein zweiter Arzt und nicht nur ein Spezialist bei-
gezogen werde. Das kommt nicht teurer zu stehen,
zumal die Bewilligung dazu vom Vorstand abhängt.
Ich begreife nicht, warum eine allgemein übliche
Sitte von der Kommission nicht angenommen werden
will. Denken Sie daran, wenn z. B. eine Mutter
ein krankes Kind hat und zu bemerken glaubt, dass
der behandelnde Arzt vielleicht nicht auf der rich-
tigen Spur sei, warum soll sie nicht wenigstens
verlangen können, dass eine Konsultation mit einem
ändern Arzte stattfindet ? Im früheren Gesetze hatte
man diese Bestimmung aufgenommen und die Köm •
mission hat dieselbe auch in Art. 51 in die jetzige
Unfallversicherungsvorlage aufgenommen. In Art. 51,
Abs. 2, sieht nämlich zu lesen: «Die Anstalt kann
die Zuziehung eines zweiten Arztes auf Antrag des
behandelnden Arztes, des Versicherten oder seiner

Familie gestatten oder von sich aus anordnen.»
Warum soll man nun den Unfallkranken anders
behandeln als den gewöhnlichen Kranken? Ich
sehe den Grund nicht ein. Es sollte doch gewiss
gleiches Recht in dieser Hinsicht für alle Ver-
sicherten bestehen. Es ist dies eine einfache Forde-
rung der Billigkeit und der Humanität.

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen die
Annahme meines Antrages.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Je crois que la proposition de la commis-
sion en ce qui concerne la proposition de M. Müller
est légitime. Elle tient compte largement de l'idée
qui est à la base de sa proposition. Je prie donc
l'assemblée de bien vouloir maintenir la proposition
de la commission.

Messieurs, nous avons entendu de brillants dis-
cours démontrant que les médecins sont capables
de délivrer des médicaments et qu'ils sont à la
hauteur des pharmaciens. Il n'est jamais entré dans
notre pensée, du moins dans la mienne, de con-
tester aux médecins cette compétence, mais nous
avons estimé que l'art médical d'une part, comme
l'exercice de la pharmacie, constituent des profes-
sions. Elles ont sans doute un but commun; celui
de soulager l'humanité souffrante. Le médecin fait
le diagnostic, la consultation, édicté les ordon-
nances, et le pharmacien prépare les remèdes et
délivre les médicaments. Ce sont des professions
absolument différentes. Il y a du reste un avantage
évident à séparer ces deux professions. Il y a d'une
part l'ordonnance et d'autre part, la fabrication des
médicaments, le contrôle s'exerce mieux, circons-
tance qui ne peut être qu'à l'avantage du malade
et du patient. Pour défendre leurs professions, les
médecins ont adressé des requêtes. Ces requêtes
laissent transpirer aussi des préoccupations écono-
miques; nous avons entendu M. le conseiller natio-
nal Âltberr dire lui-même que si l'on maintenait
les propositions de la commission, les médecins de
la campagne auraient beaucoup de peine à se tirer
d'affaire. Ce sont des préoccupations économiques
qui semblent avoir dicté les propositions de la
minorité de la commission. Eh bien, Messieurs,
nous avons largement protégé les médecins. Nous
avons écarté les Naturärzte et proscrit les praticiens,
et pourquoi aujourd'hui ne songerions-nous pas dans
une pareille mesure à sauvegarder les intérêts des
pharmaciens? J'estime que ce serait «in acte de
jdStice. L'honorable M. Iselin et M. le conseiller
fédéral Deucher ont posé une autre question. Ils
ont, et sourtout M Iselin, paru étonnés de voir la pro-
position de majorité soutenue par le représentant
d'un canton fédéraliste. L'argument de M. Iselin
qu'il croit péremptoire n'est pas fondé. Aujourd'hui les
cantons peuvent introduire la liberté de l'art de
guérir, ils peuvent créer des médecins cantonaux,
tout cela leur appartient Eh bien, au sens de la
loi, ne sont médecins que les porteurs du diplôme
fédéral. N'est-ce pas cette disposition qui atteint la
souveraineté des cantons? En règle générale, le
diplôme fédéral de médecin ne donne au porteur
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que le droit de s'établir dans une partie quelconque
du territoire de la Confédération et d'y exercer sa
profession. Mais les cantons mêmes peuvent, je le
répète, proclamer la liberté de l'art médical et
avoir même des médecins cantonaux-. Le point en
discussion n'est pas une question de fédéralisme, il
s'agit simplement de savoir si les médecins fédé-
raux peuvent être en même temps pharmaciens
fédéraux. Toute la question est là. Eh bien, nous
sommes hostiles à ce système. Pour ces deux pro-
fessions il y a des cours spéciaux. Les élèves candi-
dats suivent une direction différente; leurs cours
sont distincts et ils subissent des examens absolu-
ment différents. Nous estimons qu'il y a lieu de
protéger également ces deux professions et ne pas
autoriser les médecins fédéraux à être en même
temps des pharmaciens fédéraux.

Abstimmung. — Votatati.

Abs. 1.

Für den Antrag der Kommission . . 51 Stimmen
» » » Müller . . . . 49 »

Abs. 2.
Für den Antrag der Kommissions-

mehrheit 48 »
Für den Antrag der Kommissions-

minderheit 58 »

Absatz 3 und 4 werden, weil nicht bestritten,
vom Vorsitzenden als angenommen erklärt.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu,)

Für die fisdaktion Verantwortlich: Zimmermann. — Druck und Expedition ton ZT Jent ia Bein.
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NATIONALBAT CONSEIL NATIONAL

Kranken- und Unfallversicherung. — Assurance-maladies et accidents.

Antrag der Kommission des Nationalrates.
23. Juni 1908.

Art. 12 bis, neuer Absatz, vor dem letzten Absatz
einzufügen :

Eine Person, bei welcher die Voraussetzungen
von lit. a und b zutreffen, kann den Eintritt auch
in eine solche Kasse verlangen, deren allgemeine
Aufnahmsbedingungen sie nicht erfüllt, wenn ihr
keine andere anerkannte Krankenkasse offen steht.
Sie kann auch, nach freier Wahl, ihre Mitgliedschaft
bei der bisherigen Kasse so lange beibehalten, als
dieser Zustand andauert; es hören jedoch ihre An-
sprüche an solche Begünstigungen auf, die von dritter
Seite ausser dem Bundesbeitrage der Kasse zufliessen ;
die bisherige Kasse ist befugt, von einer anerkannten
Krankenkasse, in deren Tätigkeitsgebiet der Ver-
sicherte wohnt, zu verlangen, dass dieselbe gegen
Vergütung ihrer effektiven Auslagen den Bezug der
Beiträge und die Verabfolgung der Versicherungs-
leistungen, .sowie die Aufsicht übernehme.

Proposition de la commission du Conseil national

23 juin 1908.

Art. 12 bis, nouvel alinéa, à intercaler avant la
dernier alinéa:

Tout assuré qui satisfait aux lettres a et o peut
se faire admettre même dans une caisse dont il ne
remplit pas les conditions générales d'admission, s'il
ne trouve accès auprès d'aucune autre caisse reconnue.
Il peut aussi, à son choix et tant que dure cette
situation, rester membre de la caisse antérieure; il
cesse toutefois de participer aux avantages accordés,
à la caisse par des tiers, en outre du subside fédéral ;
la caisse antérieure peut confier, contre rembourse-
ment des frais effectifs, la perception des contribu-
tions, le service des prestations et la surveillance à
une autre caisse reconnue, sur le territoire de la-
quelle l'assuré se trouve domicilié.

Antrag von Herrn Nationalrat Motta.

22. Juni 1908.

Art. 4 9.
Einschaltung des folgenden Alineas zwischen

Alinea 2 und 3 des Entwurfes:
In den Kantonen oder Gemeinden, welche die

unentgeltliche ärztliche Behandlung einführen, wird
der Bundesbeitrag für alle Versicherten, denen ihre
Kasse wenigstens die Arznei und ein tägliches Kran-
kengeld von zwei Franken gewährt, auf anderthalb
Rappen erhöht.

Proposition de
M. le conseiller national Motta.

22 juin 1908.

Art 19.
Insérer l'alinéa suivant entre l'alinéa 2 et 3 du

projet :
Dans les cantons ou les communes qui organisent

le traitement médical gratuit, le subside fédéral est
porté à un centime et demi pour tous les assurés
auxquels leur caisse fournit au moins les médicaments
et une indemnité journalière de deux francs.
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Antrag von Herrn Nationalrat Vital.

22. Juni 1908.

Art. 20, Absatz Ibis.
Wenn in einer solchen Gegend eine oder mehrere

Gemeinden zusammen eine öffentliche und obligato-
rische Krankenkasse einrichten und zu diesem Zwecke
mit einem oder mehreren Aerzten einen Vertrag
abschliessen, so ist dis Kasse nicht verpflichtet, ändern
Aerzten, die von Kassenmitgliedern zur Behandlung
berufen werden, höhere als die Vertragstaxen zu
vergüten.

Proposition de
M. le conseiller national Yital.

22 juin 1908.

Art. 20, alinéa Ibis.
Si une ou plusieurs communes créent en commun

une caisse-maladie publique et obligatoire et concluent
à cet effet une convention -avec un ou plusieurs
médecins, la caisse n'est pas tenue de payer des
émoluments supérieurs au tarif aux autres médecins
qui sont consultés par les membres de la caisse.

Nationalrat — Conseil national
Sitzung vom 23. Juni 1908, vormittags 8 Uhr — Séance du 23 juin 1908, à 8 heures du matin

Vorsitz: „ „ .
Présidence: Hr' ^emr

Tageso rdnung : — Ordre du jour :

Bundesgesetz betreffend die Kranken- und Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre lés maladies et les accidents.

Fortsetzung. — Suite.
.(Siebe Seite 282 hievor. — Voir pag« 282 cl-devaat.)

Art. 12

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Art, 12 nach dem Antrag Ihrer Kommis-
sion tritt an die Stelle von Art. 11 des Entwurfes.
Er behandelt den nämlichen Gegenstand, die Lei-
stungen an die Wöchnerinnen. Ihre Kommission
hat hier einzelne Veränderungen vorgenommen. Der
Antrag des Bundesrates bestimmte, dass einer Wöch-
nerin, welche am Tage ihrer Niederkunft bereits
während mindestens 6 Monaten Mitglied einer oder
verschiedener anerkannter Krankenkassen gewesen
ist, die für einen eigentlichen Krankheitsfall vorge-
sehenen Leistungen gewährt werden sollen. Hier
hat Ihre Kommission an Stelle,der Frist von 6 Mo-
naten eine solche von 9 Monaten eingesetzt

Im weiteren bat der Entwurf bestimmt, dass,
wenn die Mitgliedschaft eine Unterbrechung von
mehr als 2 Monaten erlitten hat, dann die vor
dieser Unterbrechung liegende Mitgliedschaft nicht
berücksichtigt wird. Hier ist Ihre Kommission zu-
gunsten der Versicherten weiter gegangen und hat
die Frist von zwei auf drei Monate erhöht.

Im zweiten Alinea geht die Kommission eben-
falls weiter als der Antrag des Bundesrates. Sie
stipuliert in ihrem Antrag folgendes: «Wenn der

Wöchnerin bei Wiedererlangung ihrer Erwerbsfähig-
keit gesetzlich noch nicht gestattet ist, ihren Beruf
wieder aufzunehmen, so soll' sie für die weitere
Dauer dieser Verhinderung auf das für einen eigent-
lichen Krankheitsfall vorgesehene Krankengeld An-
spruch haben » Der Entwurf des Bundesrates sah.
nur die Hälfte des Krankengeldes vor. Die Kommis-
sion hat sich hier von folgenden Erwägungen leiten
lassen. Es ist bekannt, dass sehr viele in den Fa-
briken angestellte Frauen während der Zeit, wo
ihnen die Arbeit noch gesetzlich in der Fabrik unter-
sagt ist, infolge ihrer Verhältnisse bereits genötigt
sind, andere Arbeit zu suchen, und zwar zu einer
Zeit, wo eine solche Arbeit schädlich ist, da sia
unter Umständen schwerer ist als die Arbeit in
der Fabrik. Diesem Uebelstand glaubt die Kommis-
sion entgegenzutreten, indem sie für die ganze Dauer
dieser gesetzlichen Frist das ganze Krankengeld zu-
teilt, statt nur die Hälfte, wie es der Bundesrat
•wollte.

Es ist noch eine Eingabe von einer Anzahl Ver-
bänden eingelangt, ein Datum trägt sie nicht. Diese
Eingabe wollte noch weiter gehen. Ich kann Ihnen
aber mitteilen, dass gerade vom Verband, der sich
den Schutz der Wöchnerinnen zur Aufgabe macht,
erklärt worden ist, dass er mit der neuen Fassung
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der Kommission befriedigt sei, und auch Ihre Kom-
mission hält nach wie vor dafür, dass sie hier das
richtige Mass getroffen habe. Ich empfehle Ihnen
namens der Kommission Annahme des Art. 12.

M. Klinischen, rapporteur français de la corn-,
mission: L'art. 12 de la commission remplace
l'art. 11 du projet. II traite des prestations aux ac-
couchées. À teneur de cette disposition, toute as-
surée en couches bénéficie des mêmes prestations
que pour toute autre maladie. La commission vous
propose trois amendements au projet. Le premier
est celui-ci. La femme en couches n'avait droit
aux prestations d'après le projet que si elle était
affiliée depuis six mois. Votre commission propose
de porter ce délai à 9 mois. Il nous a paru plus
juste de ne pas permettre à l'accouchée de s'as-
surer uniquement en vue de l'événement. Il a paru
préférable que la femme en couches, et qui veut
être au bénéfice des prestations de la caisse d'as-
surance-maiadie, ait une affiliation d'au moins 9
mois. Puis, le temps d'affiliation interrompue n'était
pas compté, s'il était de 2 mois. Votre commission
propose de le porter à trois mois. Enfin, une autre
disposition, assez capitale, assez essentielle est la
suivante: La prestation entière par la caisse n'était
due qu'aussi longtemps que la personne était in-
capable de travail. Dès qu'elle redevenait capable
de travailler, l'accouchée perdait l'indemnité. Mais
il a paru plus équitable de lui donner droit à l'in-
demnité aussi longtemps que, par suite d'un em-
pêchement légal, elle ne peut reprendre ses occupa-
tions et vaquer à son travail ordinaire. Vous savez
que, d'après la loi sur les fabriques, l'ouvrière ac-
couchée ne peut reprendre son travail qu'au bout
de 6 semaines. Il y a donc là un empêchement légal
pour la femme de reprendre la pleine,et entière
capacité de travail avant ce terme. Puisque vous
aviez créé cet empêchement légal, il a paru à votre
commission qu'il fallait, pendant toute la durée de
cet empêchement, que l'accouchée puisse toucher
l'indemnité intégrale.

Nous vous proposons dès lors ce troisième
amendement portant ce qui suit: «Si au moment où
elle redevient capable de travail, l'accouchée se
trouve encore légalement empêchée de reprendre
l'exercice de sa profession, elle doit, pour la durée
ultérieure de cet empêchement avoir droit à l'in-
demnité de chômage, prévue pour une maladie
proprement dite.»

Nous vous demandons de bien vouloir voter
l'art. 12 dans le sens des propositions de la com-
mission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 12bi».

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass das

Ihnen vorliegende Gesetz der Krankenversicherung
nur einen losen Zusammenhang zwischen den ein-
zelnen beteiligten Organen herstellt, dass es nicht
über Organe verfügt, wie das Forrersche Gesetz,
das in der öffentlichen Krankenkasse, unter welche
Kategorie damals die Kreiskasse und die Betriebs-
kasse fielen, ein festgefügtes Organ hatte, das ohne
weiteres alle Versicherungspflichtigen aufzunehmen
hatte.

Gerade aus diesem Grunde bat Ihre Kommission
eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf die Aus-
gestaltung der Freizügigkeit verwendet. Dieselbe
war . bereits im Entwurf des Bundesrates in ziem-
lich ausgiebiger Weise geordnet. Ihre Kommission
bat verschiedene Aenderungen an demselben vor-
genommen und hofft nun, zu einer guten Lösung
gelangt zu sein. Ich habe soeben erwähnt, dass
beim Gesetzesentwurfe von 1899 inneralb der öffent-
lichen Kassen die Freizügigkeit ohne weiteres sta-
tuiert war, dagegen war dieselbe nicht vorgesehen
für den Verkehr der Mitglieder inneralb der Kassen
À und B und zwischen den eingeschriebenen Käs-
sen und den öffentlichen Kassen.

Die Freizügigkeit, die wir Ihnen vorschlagen,
geht weiter als diejenige, welche im Projekt des
Herrn Forrer vorgesehen war und umschliesst
namentlich eine bedeutend grössere Anzahl von
Mitgliedern von Krankenkassen. Die Freizügigkeit
wird hergestellt zwischen sämtlichen anerkannten
Krankenkassen, also von Kassen mit einem Mit-
gliederbestand, welcher bereits im Jahre 1903
422,000 ausmachte. Bereits innerhalb der Kranken-
kassen war das Bedürfnis zum Ausdruck gelangt,
dass eine Freizügigkeit eingerichtet werden sollte.
Im gegenwärtigen Freizügigkeitsverband besteht eine
Verbindung, die 400 bis 500 Kassen umschliesst und
die im Jahre 1903 100,000 Mitglieder zählte, die
sich nach Schätzung bis heute wohl auf 150,000
erhöht haben dürften.

In der französischen Schweiz ist die Sache anders
geordnet. Dort hat man nicht den Weg der Frei-
zügigkeit des Uebertrittes von einer Krankenkasse
in die andere, sondern die «mise en subsistance» ge-
wählt, indem eine Kasse die Verpflichtung über-
nahm, Mitglieder der ändern Kasse zu verpflegen,
wenn beide Kassen diesem Verbände angehörten.
Nun haben in anerkennenswerter Weise die welschen
Kassen ohne weiteres sich damit einverstanden er-
klärt, dass das System der Freizügigkeit eingeführt
werde, dass Tinter allen schweizerischen Kassen
eine Freizügigkeit eingerichtet werde.

Die Freizügigkeit muss vor allem darin bestehen,
dass man ohne weitere Schwierigkeiten von einer
Kasse austreten und zur ändern übertreten kann,
wenn die Mitgliedschaft bei der gegenwärtigen
Kasse unmöglich gemacht wird, entweder infolge
von Wegzug oder Berufsänderung usw. Die näheren
Bestimmungen finden Sie im Art. 12 bis. Ich will
zum vorneherein darauf aufmerksam machen, dass
derselbe zugunsten der Versicherten verschiedene
Aenderungen gegenüber dem bundesrätlichen Ent-
wurf enthält. Dieser verlangte, dass ein Mitglied,
um Anspruch auf das Recht der Freizügigkeit ha-
ben zu können, mindestens zwei Jahre Mitglied
einer oder verschiedener Krankenkassen sein musstö,
während die Kommission vorschlägt, die Frist auf
ein Jahr zu verringern. Im weiteren sah der bundes-

AmtUcbei «toiiogruphlsche« Ballotta XVIII. Ne. 16 — Bulletin atenognpìuque officiel XVIII. No 16. 39
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rätliche Entwurf vor, dass vom Austritt aus der
Krankenkasse bis zum letzten Termin, wo der Ver-
sicherte die Freizügigkeit beanspruchen kann, eine

-Unterbrechung von zwei Monaten stattfinden dürfe.
Die Kummission schlägt vor, hier eine Frist von
drei Monaten zu bewilligen, beides Bestimmungen
zugunsten des Versicherten im Sinne der Erleich-
terung und Ausdehnung der Freizügigkeit.

Die Kommission ordnet in lit, b die Bedingungen,
in welchen Fällen die Freizügigkeit beansprucht
werden kann. Es ist da gesagt, dass sie infolge
Wegzug, Berufs- oder Anstellungsveräoderung nach
Massgabe der Statuten der bisherigen Kassen ge-
schehen muss; gleich gehalten wird das Aufhören
der Versicherung infolge Auflösung der bisherigen
Kasse, und der Austritt aus dieser Kasse mit dem
Zeitpunkt, wo sie aufhört, anerkannte Krankenkasse
zu sein. Die neue Kasse hat den Betreffenden auf-
zunehmen zu ihren allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, und sie darf namentlich keine Be-
dingungen aufstellen, die den Eintritt verhindern
würden, mit Rücksicht auf ein Minimal- oder Maxi-
malalter; sie darf nicht verlangen, dass eine Unter-
suchung über den Gesundheitszustand stattfinde und
namentlich auch kein neues Eintrittsgeld erheben.
Gerade der letzte Punkt wird die Freizügigkeit för-
dern, indem sonst durch das Eintrittsgeld der Ueber-
tritt erschwert werden könnte.

In lit. d hat die Kommission in ihrem Antrage
eine Vorsichtsmassregel eingefügt mit bezugauf die
Ueberversicherung. Die ganze litera ist aber nicht
mehr notwendig, indem Sie bereits in Art. 4 eine
Bestimmung betreffend die Ueberversicherung auf-
genommen haben, und ich beantrage Ihnen, im An-
trage der Kommission den letzten Teil des Satzes
zu streichen. Was die Ueberversicherung betrifft,
so ist wohl zu sagen, dass es sowohl im Interesse
der Krankenkasse als auch indirekt der Versicherten
sein muss. wenn vorbeugende Bestimmungen ge-
troffen werden. Es mag vorübergehend für den Ver-
sicherten einen gewissen Nutzen haben, wenn er
während des Krankheitsfalls an Löhnung mehr be-
zieht, als wenn er in Arbeit stände; allein auf der
ändern Seite ist es für ihn eher eine schlimme Ver-
anlassung, von der Arbeit wegzubleiben. Für die
Krankenkassen wieder ist dies von ganz bedenk-
lichen Folgen.

Mit bezug auf die Freizügigkeit haben wir nicht
vollständig gleiche Bestimmungen für sämtliche
Kassen eingeführt. Wir glaubten hier einen Unter-
schied machen zu sollen zwischen denjenigen Kas-
sen, die selbst vollständige Freizügigkeit gewähren
und denjenigen, die ihrem Charakter oder ihren
Bestimmungen .nach nicht eine solche vollständig
offene Kasse sind. Wir haben im letzten Alinea be-
stimmt, dass die Mitgliedschaft bei einer Kasse,
welche für die Aufnahme eine Bedingung politischer
oder konfessioneller Art stellt, im Sinne von lit. a
nur insoweit berücksichtigt wird, als es sich um
den Uebertritt in eine dieselbe Bedingung stellende
Kasse handelt. Es soll also den Mitgliedern dieser
Kasse nur dasjenige an Freizügigkeit gewährt wer-
den, was sie selbst ändern anbietet Beigefügt ist
dann, dass während der Zeit der Mitgliedschaft die
dreimonatliche Unterbrechungsfrist ruht. Es ist dies
so zu verstehen, dass, wenn ein Mitglied, das früher
einer offenen Kasse angehört hat, in eine solche

eintritt, welche konfessionellen oder politischen
Charakter hat, nach dem Austritt aus derselben
noch drei Monate zuwarten darf, bis es in eine an-
erkannte Kasse eintreten muss, wenn es nicht der
Freizügigkeit verlustig gehen will Wir glaubten dies
so ordnen zu sollen, um denjenigen Kassen einen Vor-
teil zu gewähren, die in ihren Statuten eine Be-
dingung konfessioneller und beruflicher oder poli-
tischer Art nicht aufnehmen. Nun hatte die Kom-
mission anfänglich in Art. 12 bis einen letzten Ab-
satz vorgeschlagen, wonach Mitglieder, die beim
Verlassen einer bisherigen Kasse am neuen Ort oder
in einer neuen Stellung keine' Gelegenheit zur Auf-
nahme finden, sich überall gegenüber von verschlos-
senen Kassen finden, noch während drei Jahren
Mitglieder der frühern Kassen bleiben konnten und
dass dann diese die Verpflichtung zur Kranken-
pflege behalten sollte. Ihre Kommission hatte, wie
bereits bei der Behandlung des Art, 4 erwähnt
wurde, diese Bestimmung aufgenommen, um Härten
zu vermeiden, wie sie sich geltend machen könnten,
wenn ein Mitglied einer früheren Kasse an einen
Ort gelangt, wo sich nur politische oder konfes-
sionelle oder berufliche Kassen befinden, die ihm
die Aufnahme nicht gewähren.

Die Kommission hat bei nochmaliger Beratung
gefunden, dass man weiter gehen müsse und dass
eine noch freiere Auffassung der Freizügigkeit statt-
finden solle.

Es haben sich in der Kommission in dieser Hin-
sicht zwei verschiedene Meinungen gezeigt. Die
eine ging dahin, es hätte nun oh o e weiteres ein
Mitglied einer anerkannten Kasse auch bei einer
konfessionellen oder politischen oder beruflichen
Kasse das Recht des Eintritts, wenn es sich darüber
ausweise, dass es am Platze oder in dem betreffen-
den Bezirke keine Kassen finden könne, die zur Auf-
nahme bereit seien. Anderseits fragte man sich : Ist
es nun so wünschenswert, dass man zwangsweise
den Eintritt für ein solches Mitglied verlangt? Ist
es für das Mitglied selbst wünschenswert, auf diese
Art die Mitgliedschaft zu erwerben und ist es für
dasselbe empfehlenswert, sich als einzelnes Mitglied
anderer Richtung in eine konfessionelle oder po-
litische Kasse aufnehmen zulassen? Von der ändern
Seite wurde erklärt, es wäre besser, die alte Kasse
zu verpflichten, ihn zu behalten und durch die Kasse
am Orte ihn verpflegen zu lassen. Die betreffende
Kasse solle kostenfrei und ohne Anrechnung für
eigene Bemühung hiefür sorgen. Für das letztere
System spricht der Umstand, dass die Leistungen
der Kassen sehr verschieden sind. Die Kommission
ist nun zu dem Schlüsse gekommen, beide Arten
zu vereinigen. Sie schlägt nun einen neuen Art.
12bis vor, in welchem gesagt wird: «Eine Person,
bei welcher die Voraussetzungen von lit. a und b
zutreffen, kann den Eintritt auch in eine solche
Kasse verlangen, deren allgemeine Aufnahmebe-
dingungen sie nicht erfüllt, wenn ihr keine andere
anerkannte Krankenkasse offen steht. Sie kann auch
nach freier Wahl ihre Mitgliedschaft bei der bis-
herigen Kasse so lange beibehalten, als dieser Zustand
andauert; es hören jedoch ihre Ansprüche an solche
Begünstigungen auf, die von dritter Seite ausser
dem Bundesbeitrage der Kasse zufliessen.s

Hier ist nun ein allfälliger Beitrag gemeint, der
durch den Geschäftseigentümer in die Betriebskran-
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kenkasse eingelegt wird. Da kann man nicht ver-
langen, besonders wenn diese Beiträge ziemlich hoch
sind, dass die Mitglieder, die dem Geschäfte fremd
sind ond die nur deshalb eingetreten sind, weil
ihre Verhältnisse sie dazu zwangen, nun ohne wei-
teres an den Vergünstigungen partizipieren und
ihnen alles zukommen soll, was den Mitgliedern
zukommt, die in dem Betriebe arbeiten. Ebenso
verhält es sich bei Kassen von Verbänden, wo vofl
dem Verbände selbst den Mitgliedern Beitrage ge-
währt werden.

Im weitern sagt der Artikel:«: Die bisherige Kasse
ist befugt, von einer anerkannten Krankenkasse, in
deren "Tätigkeitsgebiet der Versicherte wohnt, zu ver-
langen, dass dieselbe gegen Vergütung ihrer effek-
tiven Auslagen den Bezug der Beiträge unddieVer-
äbfolgung der Versicherungsleistungen, sowie die
Aufsieht übernehme.» Ihre Kommission glaubt nun
hier eine weitgehende Ausführung der Freizügigkeit
vorgesehen zu haben and hält dafür, dass die Frei-
zügigkeit in dieser Weise aufgebaut in vielen Be-
ziehungen dasjenige ersetzt, was ein Ohligatorium
im allgemeinen bieten könnte. Wir halten dafür,
dass diese Bedingungen dazu angetan sind, in
weitem Masse all den Bedenke»- entgegenzutreten,
welche geäussert wurden bei Anlass der Diskussion
über Art 4, über die Frage, ob konfessionelle oder
politische Kassen ohne weiteres Aufnahme zu ge-
währen haben, wenn eine Person in eine andere
Kasse nicht eintreten kann.

Ich möchte Ihnen empfehlen, sich hier darauf
zu beschränken, die Frage der Freizügigkeit zu dis-
kutieren. Eswird dann später vielleicht Sache derWie-
dererwägung sein, wenn man sich nach Schluss der
Beratung des ganzen Gesetzes mit der Fassung des
Art. 4 noch nicht einverstanden erklären könnte.
Ich empfehle Ihnen namens der Kommission die
Annahme dieser Bestimmungen bezüglich der Frei-
zügigkeit.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art 12 bis concerne une prescription in-
téressante du projet de loi, c'est l'institution du
libre passage. Dans l'organisation de l'assurance-
maladie, nous ne nous trouvons pas en face de
l'établissement officiel, mais en présence de diverses
caisses reconnues. Ces caisses sont excessivement
variées, elles se présentent sous des formes bien
différentes: caisse de secours mixte, caisse au
caractère confessionnel, caisse politique etc. Par
leur nature et leur organisation, elles n'ont en
quelque sorte aucun rapport entre elles; par le libre
passage, nous arrivons à créer entre elles une sorte
de lien. En tout cas, leurs rapports peuvent devenir
asssez fréquents. Le libre passage consiste en ceci :
une personne qui se trouve être assurée pendant
un certain temps, auprès d'une caisse déter-
minée, est obligée, par des circonstances indé-
pendantes de sa volonté, de changer de domicile
ou bien de quitter la caisse professionnelle à la-
quelle elle était affiliée, parce que cette personne,
changeant de profession, pouvait se voir refuser l'ac-

cès, dans une autre société. La caisse nouvelle était
fermée sous prétexte de santé, d'âge et en tout cas
elle devait se soumettre à un nouveau stage. L'ins-
titution du libre passage remédie à cette situation.
Si une personne a été assurée pendant un temps
déterminé auprès d'une caisse de secours, elle a le
droit de se faire recevoir suivant les conditions
qui sont fixées à l'art 12 bis auprès de toute autre
caisse-maladie. L'importance de cette institution ré-
sulte de la circonstance que les sorties atteignent
en moyenne le 20 % de l'effectif des membres. C'est
vous dire que l'usage du libre passage deviendra
très fréquent. L'art 12 bis détermine les conditions
du libre passage. Les voici: Les caisses reconnues
sont tenues d'admettre avec le droit immédiat aux
prestations toute personne qui a'déjà été affiliée
durant au moins une année à une caisse reconnue;
toute personne qui est obligée de renoncer à son
affiliation antérieure à cause d'un changement de
domicile, de profession ou d'employeur. Il faut de
plus que cette personne satisfasse aux conditions
générales d'admission dans la caisse nouvelle et
qu'après son passage, elle ne se trouve pas assurée
contre la maladie à plus de deux caisses Ce sont
les conditions principales mises à l'exercice du
droit de libre passage. L'article statue de plus que
les conditions' que la caisse nouvelle peut exiger
ne peuvent pas excéder les prestations des assurés
du même âge; la caisse nouvelle est tenue aussi
d'assurer aux passants les mêmes prestation», qu'à
circonstances égales elle garantit à tous ses autres
membres. Le dernier alinéa prévoit une situation
spéciale. Nous avons admis la reconnaissance des
caisses qui peuvent avoir un caractère confession-
nel, politique ou professionnel. Ces caisses en géné-
ral ne sont pas ouvertes à tout le monde. Au der-
nier alinéa de cet article, nous signalons que le
membre qui fait partie d'une société qui n'est pas
ouverte à tout le monde, ne peut se mettre au béné-
fice du libre passage qu'envers une société cons-
tituée sur les mêmes bases. 11 y a donc ici une
sorte de restriction au droit absolu du libre passage.
Votre commission vous propose un dernier alinéa
nouveau. Dans les discussions antérieures on a
signalé l'inconvénient que pouvait présenter le fait
que dans une localité, où il n'existerait pas une
société de caisse maladie ou bien encore dans une
localité où existerait une caisse, mais une de ces
caisses fermées, à caractère politique, confession-
nel ou professionnel, la situation de cette personne
serait pénible en ce sens qu'elle ne pourrait plus
continuer son assurance. Pour remédier à cet état
de choses, nous vous proposons ceci : D'abord, toute
personne qui satisfait aux conditions générales de
libre passage prévues à l'art. 12 peut, dans une
localité où se trouve une caisse fermée, exiger de
celle-ci son admission dans la société. Il nous a
paru que le législateur pouvait, devant une situa-
tion aussi exceptionnelle, imposer cette condition à
la caisse, puisqu'elle est au bénéfice du subside
fédéral. D'autre part nous avons pensé que cette
personne n'aurait guère avantage à se faire ac-
cueillir dans une société de cette nature contre
le gré des sociétaires. A cette personne nous ac-
cordons le choix d'exiger son entrée dans la société
ou la faculté de demeurer assurée auprès de la
caisse première. Il va de soi que si l'assuré se met



NATIONALRAT — 308 — • Kranken- und Unfallversicherung

au bénéfice de cette dernière situation, il ne pourra
pas profiter des avantages accordés à la caisse par
des tiers, par le patron, par exemple. Quittant la
caisse professionnelle à laquelle contribue le patron,
l'assuré ne peut plus se mettre au bénéfice de la
contribution des patrons. La caisse antérieure alors
peut confier la surveillance et le contrôle de l'as-
suré à la caisse du lieu où il se trouve et cela
contre remboursement des frais.

Il semble qu'au moyen de ces propositions, nous
venons au devant de toutes les critiques formulées
concernant le caractère de certaines sociétés, de
certaines caisses-maladies,

Nous vous invitons par conséquent à bien vouloir
accepter les propositions de la commission telles
qu'elles sont libellées avec le dernier alinéa qui vous
a été soumis ce matin.

Concernant ce dernier alinéa, je dois signaler à
l'assemblée qu'il y aurait quelques petites modifica-
tions rédactionnelles à y introduire. Le texte est ainsi
conçu: «Tout assuré qui satisfait aux conditions a
et b.» II semble préférable de substituer au mot
«assuré» le mot «personne», qui, du reste figure
déjà à l'en-tête du premier alinéa de l'art. 12. Cette
modification entraînerait par le fait même un change-
ment dans différentes phrases de ce dernier alinéa.
Mais je le répète, ceci n'est qu'une légère affaire
de rédaction.

La commission unanime vous demande de bien
vouloir voter ses propositions en la forme sous la-
quelle elle vous sont présentées.

Zürcher: Mein Vorschlag, den ich am 10. Juni
eingebracht hatte, umfasst einen Antrag zu Art. 4bis
und 12bis, Sie haben den ersten Teil des Antrages
abgelehnt. Die Kommission hat, was die Frage der
Freizügigkeit anbetrifft, nun in weitgehendem Masse
das berücksichtigt, was mein Antrag beabsichtigt
hat. Ich erkläre mich gern mit diesem Antrage der
Kommission einverstanden und erkläre daher auch,
dass mein Antrag zu Art. 12bis als dahingefallen
zu betrachten ist. Eine andere Frage ist es, ob nun
auch der erste Eintritt in eine Kasse durch den
Antrag der Kommission zu Art. 12bis genügend
geordnet sei. Diese andere Frage möchte ich an
diesem Orte nicht besprechen, sondern behalte mir
vor, bei einer ändern Gelegenheit möglicherweise
auf diese Frage zurückzukommen. Ich wollte lediglich
feststellen, dass mein Antrag zu Artikel 12bis, der
auf Streichung des letzten Absatzes geht, wenn er
nicht schon als durch die Abstimmung erledigt be-
trachtet wird, von mir fallen gelassen wird.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 13.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art. 13 enthält die Bestimmung, dass die aner-

kannten Krankenkassen verpflichtet sind, bei dem
Betriebe der Unfallversicherung mitzuwirken. Nach
dem früheren Entwürfe hatte die Krankenkasse ohne
weiteres auf eigene Rechnung die Verpflegung des
Verunfallten und die Leistung des Krankengeldes
für die Dauer von 6 Wochen zu übernehmen. Das
neue Gesetz sieht vor, dass die Krankenkasse auch
angebalten werden kann und soll, diese Leistungen
zu übernehmen; aber nicht für eigene Rechnung,
sondern für Rechnung der Unîallversicherungs-
anstalt. Wir werden dann bei Anlass der Diskussion
über die Unfallversicherung Gelegenheit haben, uns
näher über die Art und Weise dieser Recbnungs-
verhältnisse zwischen Krankenkasse und Unfallver-
sicherungsanstalt auszusprechen.

Der Art. 13 ist eine Konsequenz der Organisation
und des Aufbaues des Entwurfes, Die Unfallver-
sicherung bedarf der Krankenkasse, weil sie sonst
genötigt wäre, an Stelle der Krankenkasse eine aus-
gedehnte Beamtenorganisation einzurichten. Sie be-
darf ihrer namentlich deshalb, weil die Kranken-
kasse am besten im Falle ist, vorübergehend Ver-
unfallte zu verpflegen und namentlich eine Kontrolle
über die Mitglieder auszuüben und festzustellen,
ob beim Eintritt des Unfalles über Dauer und
Schwere desselben richtige Angaben gemacht worden
sind. Zu weiteren Bemerkungen gibt der Artikel
nicht Veranlassung.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'article 13 détermine que les caisses re-
connues doivent prêter leur concours au service de
l'assurance contre les accidents, et cela, dans le sens
des articles 33 à 37 de la présente loi. L'établisse-
ment d'assurance contre les accidents pourra aussi
confier une agence à une caisse reconnue; cette
agence aura pour mission spéciale de faire les en-
caissements, le service des avis, la surveillance en
cas d'accidents, de même que la fourniture des
prestations de l'établissement. Il va de soi que
l'établissement contre les accidents est tenu de rem-
bourser à la caisse maladie le montant de la dé-
pense que lui a occasionnée l'exécution de son
mandat. Puis, une autre obligation imposée à l'as-
surance-maladie, c'est la réassurance pour tous les
accidents qui n'entraînent pas une incapacité de
travail de plus de six semaines. Pour les acci-
dents de cette nature nous estimons que c'est la
caisse-maladie qui est le mieux en situation de faire
le nécessaire.

Telles sont les deux obligations principales que
la loi impose aux caisses reconnues en faveur de
l'assurance-accident.

Nous vous proposons de voter l'article 13 tel
qu'il est au projet.

Angenommen. — (Adopté.)
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À) t. 14.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art. 14 handelt von der Persönlichkeit und der
Steuerfreiheit. In erster Linie wird bestimmt, dass
die anerkannte Krankenkasse kraft dieses Gesetzes
Persönlichkeit besitzt und, wenn die Statuten nichts
anderes bestimmen, die persönliche Haftbarkeit
der einzelnen Mitglieder für die Verbindlichkeiten
der Kasse ausgeschlossen ist. Im weitern dekretiert
der Artikel die Steuerfreiheit für die anerkannte
Krankenkasse mit Ausnahme ihres nicht unmittelbar
dem Kassenbetrieb dienenden Grundeigentums. Die
Urkunden, welche im unmittelbaren Kassenbetrieb
von anerkannten Krankenkassen oder für dieselben
ausgestellt werden, sind von Stempel- und ändern
öffentlichen Gebühren befreit. Also auch hier be-
steht eine wesentliche Begünstigung der anerkannten
Kassen. Ich empfehle Ihnen namens der Kommission
unveränderte Annahme des Artikels.

.e

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission: L'article 14 proclame que les caisses re-
connues sont de plein droit personnes civiles. Elles
ont donc la .personnalité juridique. En même temps
l'article proclame que les membres sont exonérés
de toute responsabilité personnelle concernant les
engagements de la société. Cela s'impose. De plus
l'article ajoute que les caisses reconnues sont
exemptes d'impôt. Elles jouissent donc du bénéfice
d'exemption de tout impôt. De môme, elles sont
exemptes de droit de timbre et de toute autre im-
position pour les actes destinés au service direct
de la caisse. Par ces diverses dispositions, on entend
favoriser et seconder puissamment les caisses mala-
dies. Nous vous prions de bien vouloir voter l'ar-
ticle 14 tel qu'il est au projet.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 15.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel betrifft die Streitigkeiten- und
den Gerichtstand, Er schreibt vor, dass privatrecbt-
liche Streitigkeiten von anerkannten Krankenkassen
unter sich oder mit ihren Mitgliedern oder Dritt-
personen vom ordentlichen Richter entschieden
werden, wenn die kantonale Gesetzgebung oder die
Statuten nichts anderes bestimmen. Im Entwurf
des Bundesrates ist weiter die Bestimmung von
Art. 88 vorbehalten. Ihre Kommission schlägt vor,
hier lit. c des neuen Art. 87 beizufügen, welcher
Passus die Kompetenzen des Versicherungsgerichtes
enthält.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Artikels mit
der von der Kommission vorgeschlagenen kleinen
Aenderung.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : La commission ne fait aucune proposition
de modification à l'article 15. Cet article prévoit que
les contestations de droit privé, d'intérêt privé en
caisse reconnue ou entre une de ces caisses et ces
assurés ou des tiers relèvent des [tribunaux ordi-
naires à moins que les statuts ou la législation can-
tonale n'en aient disposé autrement. On réserve ici
les dispositions cantonales de l'article 88, lettre d.
La commission entre également dans cette manière
de voir et partage sur ce point les vues du Conseil
fédéral. Elle ne fait qu'une légère modification en
ce sens qu'au lieu de.la lettre d, d'après les propo-
sitions de la commission, il s'agit de la lettre c.

A part ce point-là, il n'y a pas de changement.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 16.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel enthält die Möglichkeit des
Verzichts auf die Anerkennung seitens der Kranken-
kassen. Er gibt zu keinen weitern Bemerkungen
Veranlassung.

M. Knutschen, rapporteur français de la com-
mission: A l'article 16 il n'y a pas d'observation.
La caisse peut en tout temps renoncer à sa qualité
de caisse reconnue.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 17.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Art. 17 bringt die Bestimmungen über Ord-
nungsbusse und Entzug der Anerkennung. Ihre Kom-
mission beantragt Ihnen Annahme des Artikels mit
der einzigen Abänderung, dass im Eingang gesagt
wird sin Art. 4ter bis 13» statt «in Art. 5 bis 13».

M, Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: A l'article 17 il n'y a point d'observation.
La commission adhère au projet du Conseil fédéral.
Une simple modification de rédaction consiste à dire
au premier alinéa que le Conseil fédéral peut d'oî-
fice ou sur plainte condamner à une amende de
100 îrs. au maximum toute caisse qui contrevient
à une disposition des articles 4ter à 13 au lieu de
5 à 13 comme il est dit dans le projet du Conseil
fédéral.
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Art. 18.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: In diesem Artikel, welcher von der Wiederein-
stellung anerkannter Krankenkassen handelt, die ent-
weder auf die Anerkennung verzichtet haben oder
welchen dieselbe entzogen wurde, schlägt Ihnen die
Kommission vor, eine etwas mildere Auffassung
walten zu lassen und statt «nach. Ablauf von drei
Jahren » zu sagen, dass die Wiederanerkenäüng
schon nach 2 Jahren wieder erfolgen könne.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission: L'article 18 prévoit le cas où par suite
d'une renonciation ou dé retrait, une caisse deman-
derait à nouveau à être reconnue. Le projet du
Conseil fédéral disait que Cette caisse qui avait
renonce à la faveur de caisse reconnue ne pourrait
plus l'être qu'après trois ans écoulées. La commission
a estimé que ce délai était un peu long, elle vous
propose de le réduire à deux ans. L'article 18 serait
ainsi rédigé : «En cas de renonciation ou de retrait,
une caisse ne peut être reconnue à nouveau qu'après
deux ans écoulés » La commission vous propose
d'accepter cette proposition.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 18bis.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ihre Kommission hat einen Art. ISbis einge-
schoben, der nach dem Antrag des Bundesrates als
Art. 92 am Schlüsse des gesamten Gesetzes sich
befand. Es handelt sich hier um Strafbestimmungen.
Darnach werden vom Bundesrat dem kantonalen
Strafricbter solche Personen überwiesen, welche als
Vertreter einer anerkannten Krankenkasse in der
für die Bundesbehörde bestimmten Rechnung die
Geschäftsverhältnisse der Kasse wissentlich unwahr
darstellen. Die Schuldigen sind zu einer Busse bis
auf 1000 Fr. oder zu Gefängnis bis auf drei Monate
zu verurteilen. Es können beide Strafen miteinander
verbunden werden.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Komissional-
antrages.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission: L'article ISbis concerne une disposition
pénale: «Seront déférés par le Conseil fédéral aux
tribunaux pénaux des cantons, les représentants
d'une caisse qui dans les comptes ou autres infor-
mations destinés à l'autorité fédérale, exposeraient
intentionnellemment, d'une manière inexacte, la
situation de cette caisse. » Cette disposition prévoit
que dans ce cas les contrevenants seront passibles

d'une amende de 1000 frs. au maximum ou d'un
emprisonnement n'excédant pas trois mois; ces
peines pourront être cumulées. La conversion des
amendes irrécouvrables ainsi que la prescription, sont
régies par les dispositions du Code pénal fédéral
du 4 février 1853. Nous vous proposons devoter le
texte tel qu'il est rédigé à l'article ISbis.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 1$:

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Im vorliegenden Kapitel über die Bundes-
beiträge hat die Kommission wesentliche materielle
Aenderungen vorgenommen. Der bundesrätliche Ent-
wurf sah vor, dass den anerkannten Krankenkassen
für jedes Mitglied ein Beitrag von einem Rappen
für jeden Tag der Mitgliedschaft bezahlt würde, also
3, &5 Fr. für das ganze Jahr, wenn es sich nicht
um ein Schaltjahr handelt.

Ihre Kommission geht weitet. Sie hält als ein-
fachen Beitrag das fest, was der Bundesrat selbst
in Aussicht genommen hatte. Sie erhöht diesen Bei-
trag aber für weibliche Mitglieder. Seitens der
Krankenkassen wurden viele Bedenken laut mit
bezug auf die Verpflichtung, Frauen in die Kasse
aufzunehmen. Um diesen Bedenken Rechnung zu
tragen und den Kassen die Aufgabe zu erleichtern,
namentlich aber um die Versicherung der Frauen
überhaupt zu fördern, schlägt Ihnen die Kommission
vor, den Beitrag für die weiblichen Mitglieder auf
iVi Rappen zu erhöhen. Ich habe wohl nicht nötig,
Ihnen hier die Bedeutung der Frauenversicberung
noch besonders auseinanderzusetzen. Auch ohne
eingehendere Schilderung der Verhältnisse werden
Sie ohne weiteres die Begründung und Richtigkeit
des Kommissionsantrages zugeben müssen.

Die Kommission wünscht im weitern eine Er-
höhung des Beitrages für die Kinderversicherung.
Sie konnte den Anregungen, die darauf ausgingen,
die Kinderversicherung allgemein einzuführen, nicht
folgen; sie glaubte aber, die Kinderversicherung
immerhin innerhalb der Organisation der aner-
kannten Kassen fördern zu sollen. Sie setzt denn
auch hier eine Erhöhung des Beitrags um % Rappen
fest, d. h. auf einen Gesamtbeitrag von 5/4 Rappen
pro Mitgliedstag. Dabei wird aber ausdrücklich die
Bedingung aufgestellt, dass die in Frage kommende
Krankenkasse auch Krankenpflege verabreichen
muss.

Die Kommission hält dafür, es wäre kaum
empfehlenswert, ohne weiteres die allgemeine Kin-
derversicherung nur in bezug auf die Bezahlung
eines Krankengeldes zu fordern. Sie glaubt, wie sie
das ja bei all ihren Anträgen betont hat, vor allem
darauf ausgeben zu sollen, dass die Krankenpflege
als solche gefördert werde. Deshalb will sie die
Kinderversicherung nur da mit einem erhöhten Bei-
trag unterstützen, wo wirklich ärztliche Pflege und
Arznei verabfolgt wird.

Der bundesrätliche Entwurf sah im weitern einen
erhöhten Beitrag von l1/« Rappen vor für solche
Mitglieder, welche im Sinne von Art 10 über Arzt
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und Arzneileistung hinaus noch zu einem täglichen
Krankengeld von mindestens einem Franken ver-
sichert sind oder ein Krankengeld von zwei Franken
beziehen.

Ihre Kommission ist nicht dieser Meinung, son-
dern sie vertritt die Ansicht, der erhöhte Beitrag
von anderthalb Rappen solle nur an solche Kassen
ausbezahlt werden, welche die ärztliche Behandlung
und dazu die Arznei und erst noch ein tägliches
Krankengeld von einem Franken bezahlen. Nach
Ansicht der Kommission würde es also, um den
erhöhten Beitrag erbalten zu können, nicht genügen,
dass die Kasse ein Krankengeld von zwei bis drei
Franken pro Tag bezahlt, sondern es muss auch die
unerlässliche Bedingung erfüllt sein, dass unter allen
Umständen ärztliche Pflege und Arzneimittel geliefert
werden.

Soeben geht nun noch ein Eingabe vom Verein
der schweizerischen Gschäftsreisenden ein, welcher
postuliert, der Grundsatz des bundesrätlichen Ent-
wurfes möchte wiederaufgenommen und der er-
höhte Beitrag von anderthalb Rappen per Mitglied-
schaftstag bezahlt werden, sofern die betreffende
Kasse zwei einbalb Franken pro Tag oder unter Um-
ständen drei Franken bezahlt, ohne dass sie ver-
pflichtet wäre, Arznei und Pflege ebenfalls zu ver-
abfolgen. Diese Frage ist im Schosse der Kommis-
sionso eingehend diskutiertworden, dass ich es nicht
für nötig erachte, dass die Kommission nochmals
wegen dieser Eingabe zur Beratung zusammentritt.
Ich empfehle Ihnen, dem Vorschlag der Kommission
beizupflichten.

Nun kann es sich fragen, wer eigentlich den
ßundesbeitag erhalten soll, wenn ein Mitglied bei
mehreren Kassen versichert ist. Bei der Freizügig-
keit gestatten wir, dass ein Mitglied höchstens bei
zwei Kassen versichert ist, Aber auch bei den
gegenwärtigen Verbältnissen kann es zutreffen, dass
ein Mitglied mehreren Kassen angehört und dort
verbleibt bis zu dem Augenblick, wo es einmal die
Freizügigkeit in Anspruch nimmt und wo dann
natürlich die Mitgliedschaft bei mehr als zwei
Kassen unzulässig wäre. Mit bezug auf den Beitrag
selbst ist eine schützende Bestimmung aufgenommen
in dem Sinn, dass eine Ueberversicherung über den
Tagesverdienst nicht gestattet ist. Bereits der Ent-
wurf des Bundesrates enthält die Bestimmung, dass
im Falle gleichzeitiger Mitgliedschaft bei mehr als
einer anerkannten Kasse der Bundesbeitrag derje-
nigen Kasse ausbezahlt werden soll, welcher die
versicherte Person am längsten angehört. Eine
andere Ansicht wäre auch die, dass man den
Bundesbeitrag jener Kasse ausbezahlt, welche die
höchste Leistung aufzuweisen hat. Wir halten aber
dafür, es wäre unbillig, in einem Falle, wo eine
Kasse ein Mitglied während langer Jahre verpflegt
und für längere Zeit vielleicht die Verpflegungs-
leistungen bestritten hat, ohne weiteres zu sagen,
dass der Bundesbeitrag nicht dieser Kasse, sondern
derjenigen bezahlt würde, welche zufällig die höchste
Leistung aufzuweisen hat. Es ist nicht zu verkennen,
dass durch die Vermehrung der Leistungen einzelne
Kassen darauf ausgehen könnten, den Bundesbeitrag
für sich erhältlich zu machen.

Das letzte Alinea bestimmt, dass die Auszahlung
des Bundesbeitrages jährlich durch Vermittlung der
Kantonsregierungen geschehen soll. Allfällige Strei-

tigkeiten über die Bundesbeiträge werden durch
den Bundesrat endgültig entschieden.

Nun wird es Sie jedenfalls auch interessieren,
welche finanziellen Folgen die Anträge der Kom-
mission mit sich bringen werden, denn alles, was
hier an Mehrleistung beschlossen wird, wird sich
in einem Mehrbetrage des Bundesbeitrages wieder-
finden. Die Zahl der Versicherten war im Jahre 1903
432,000. Davon waren 202,000 einzuschätzen mit
einem Rappen per Tag, 56,000 Frauen und Kinder
mit l1/* Rappen und insgesamt 173,0000 mit
1% Rappen. In Berücksichtigung der erhöhten Bei-
träge ist ein künftiger Bestand von 260,000 Ver-
sicherten mit l Rappen per Tag 'anzunehmen,
170,000 mit 1% Rappen und 270,000 mit l H Rappen.
Der Antrag der Kommission bringt selbstverständlich
auch wieder eine gewisse Reduktion mit sich, in-
dem er die 1% Rappen denjenigen Kassen nicht
gibt, die der Bundesrat auch bedenken wollte : jene,
die ein Krankengeld von 2 Fr. im Minimum aus-
richten, aber keine Krankenpflege übernehmen.
Wenn wir nun die Bundesbeiträge auf dieser Grund-
lage ausrechnen, so gelangen wir zu einer Summe
von 348,000 Fr. als Mehrleistung gegenüber dem
bundesrätlichen Entwurf. Nach der Vorlage des
Bundesrates war ein Bundesbeitrag für die Kranken-
versicherung von im ganzen 3,256,000 Fr. in Aus-
sicht genommen, während nun die Vorlage der
Kommission den Bundesbeitrag durch den Zuschlag
von l'/4 Rappen um 348,000 Fr. erhöht. Die Ge-
samtleistung des Bundes beliefe sich überhaupt nun
auf 4,500,000 gegenüber der bundesrätlicben Vorlage
mit 3,256,000. Ich bemerke hier gleich, dass die über
die 348,000 Fr. hinausgehende Vermehrung sieb
berechnet auf den Art. 20, den Sie noch zu be-
handeln haben werden und der für Krankenpflege
in abgelegenen Gebieten und für das Obligatorium
eine Summe von rund 900,000 Fr. vorsiebt.

Trotz der Mehrleistung, die hier dem Bunde zu-
gemutet wird, empfehle ich Ihnen die Kommis-
sionalanträge und weise noch darauf hin, dass der
Bundesrat sich diesen Anträgen nicht widersetzt
hat.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Nous abordons ici un chapitre important.
Il s'agit des subsides fédéraux. D'après les propo-
sitions de la commission, les subsides seront .les
suivants: La Confédération paye aux caisses recon-
nues pour chacun de leurs assurés, un subside de
1 centime par jour d'assurance. La commission est
allée plus loin et elle vous propose d'accorder un
centime et quart pour les assurés de sexe féminin
ainsi que pour les enfants âgés de moins de 14 ans.
Ce dernier subside n'est accordé aux caisses qu'à
la condition que celles-ci assurent en cas de ma-
ladie, au moins le traitement médical et les médi-
caments. Le quart de centime ne sera donc versé
qu'à la condition expresse, je le répète, que la
caisse fournisse le traitement médical et les médi-
caments.

Puis la commission vous propose de porter à
l'/s centime pour tout assuré le subside fédéral,
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aux caisses qui fournissent au moins le traitement
médical et les médicaments, ainsi qu'une in-
demnité de chômage de 1 Fr. Il faut donc, pour
qu'une caisse puisse être au bénéfice du subside
de 1H centime, qu'elle assure à ses membres et
le traitement médical avec les médicaments, et l'in-
demnité de chômage d'au moins \ îr. par jour.
Voilà l'économie du projet, ou des propositions de
la commission en ce qui concerne le subside fédéral.

Si une personne devait appartenir à plus d'une
caisse reconnue, Je subside fédéral ue sera payé
qu'à celle des deux caisses à laquelle l'assuré est affilié
depuis le temps le plus long. L'hypothèse d'un
membre assuré à deux ou trois caisses jouissant
toutes du bénéfice fédéral devait se résoudre, et
nous avons estimé, avec lé Conseil fédéral que ce
subside devait être payé à la caisse dont la personne
était membre depuis le délai le plus éloigné.

Toutes les contestations concernant le subside
fédéral sont tranchées définitivement et sans recours
par le Conseil fédéral. Les subsides fédéraux seront
versés aux caisses respectives, par l'intermédiaire
des gouvernements cantonaux et suivant le bor-
dereau établi à cet effet, et certifié conforme par
les caisses qui ont bur siège sur le territoire de
la Confédération.

Les propositions de la commission augmentent
considérablement les charges de la Confédération.
Eh bien, en ce qui concerne le subside prévu à
l'article 19, l'augmentation de dépenses ascendrait
à 348,000 îrs. environ. Nous verrons, lorsque nous
aurons discuté les articles 20 et 20bis, à combien
s'élèveront les dépenses des assurances maladie eu
égard au projet primitif du Conseil fédéral. Toujours
est-il que pour le subside prévu à l'art 19 les
conséquences financières seront une augmentation
'de dépenses de 348,000 frs. Malgré cette augmen-
tation, la commission vous recommande chaudement
ses propositions.

M. Motta: Monsieur le président et Messieurs,
Permettez-moi d<i justifier très brièvement la pro-
position que j'ai déposée à l'art. 19.

Le projet prévoit à l'art. 19 trois sortes de sub-
sides de la Confédération: Le subside fondamental
d'un centime pour chaque assuré, le subside d'un
centime et quart poui les assurés du sexe féminin
et des enfants âgés de moins 'de quatorze ans et le
subside d'un centime et demi pour les assurés dont
les caisses fournissent le traitement médical, les médi-
caments et une indemnité journalière de chômage
de un franc. 11 ressort du texte de la commission
que le subside maximum d'un centime et demi ne
pourra donc être obtenu que par les caisses qui
fourniront à leurs membres les trois prestations ré-
unies, traitement médical, médicament, indemnité
de chômage d'un frano. Si nous supposons qu'ua
canton ou une commune aient organisé le traitement
médical gratuit, il en dérivera que les caisses d'as-
surance contre les maladies n'auront pas à s'oc-
cuper du traitement médical puisque ce traitement
sera déjà fourni par le canton ou la commune. Les
caisses d'assurance se trouveront par conséquent

de fait dans la situation de ne pouvoir bénéficier
du subside d'un centime et demi.

Or l'hypothèse que je viens de faire est l'hypo-
thèse de la réalité et c'est en réfléchissant aux
conditions spéciales du canton du Tessin que l'idée
m'est venue de vous indiquer la lacune qui me
semble exister dans le projet.

Dans le Tessin nous avons l'institution des con-
dotte mediche: Les communes l'organisent en ar-
rondissements médicaux ; ces arrondissements
nomment leur médecin; l'appointement du médecin
est prélevé "par l'impôt dans chaque commune; le
traitement médical est gratuit aussi bien pour les
riches que pour les pauvres. Cette institution qui,
dans ces derniers temps surtout, se trouve en butte
à plusieurs attaques est, à mes yeux, une belle et
grande mesure de prévoyance et de solidarité
sociale. Je considérerais pour ma part, la disparition
ou la suppression des condotte mediche, comme un
grand malheur ou comme une lourde faute.

Quoi qu'il en soit, il est à prévoir que les caisses
d'assurance contre les maladies qui surgiront et
qui existent déjà chez nous ne voudront pas fournir
à leurs membres un traitement qui est déjà à la
charge de la commune de par la loi.

Il serait, me semble-t-il, injuste de les exclure
pour ce motif puisé dans les circonstances et indé-
pendant de leur volonté, du droit au subside fédé-
ral maximum.

Comment obvier à la situation spéciale que je
viens d'indiquer? On aurait peut-être pu soutenir
que là où les cantons et les communes ont déjà
organisé le traitement médical gratuit, le subside
fédéral sera d'un centime et demi si les caisses
fournissent au moins les médicaments et l'indemnité
de un franc par jour. Si la commission était d'ac-
cord avec ce point de vue, je m'y rallierais très
volontiers et il suffirait dans ce cas de dissiper
les doutes que le texte fait naître. On pourrait en
effet penser que là où les circonstances légales
libèrent les caisses du poids du traitement médical,
il ne serait pas équitable de mettre au paiement du
subside maximum des conditions que les caisses ne
sont pas en état de réaliser. Mais à cette manière
d'interpréter les textes, il y aurait une objection
dont je ne puis contester la gravité. Cette objection,
la voici: Si la Confédération mettait sur le même
pied les caisses qui fournissent trois prestations
(traitement, médicaments, indemnité) et les caisses
qui n'en fournissent que deux (médicaments et in-
demnité), elle risquerait de léser le principe de
l'égalité entre les caisses.

C'est pour enlever toute raison d'être à cette
objection que j'ai proposé de poser comme condi-
tion de subside maximum, dans les cas que j'ai
indiqués, une indemnité d'un franc et demi, au lieu
de l'indemnité d'un franc. L'obligation d'un demi
franc en plus serait destinée à remplacer l'obligation
du traitement médical ; une chose serait l'équivalente
de l'autre.

Je n'ignore pas, eu faisant ma proposition, que
je risque de soulever un débat entre les partisans
des prestations en nature et les partisans des pres-
tations en argent. Mais un semblable débat ne serait
pas justifié. Ma proposition ne constitue pas une
manifestation en faveur des prestations en argent,
bien au contraire. Elle laisse subsister intact le
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compromis dont l'art. 19 du projet est l'expression.
Si elle semble favoriser les prestations en argent,
cela n'est qu'une simple apparence. Elle favorise
les prestations en argent là, et là seulement où
l'idéal des prestations en nature est déjà plus qu'à
demi réalisé.

Si le Conseil désirait que ma proposition fût
renvoyée à la commission pour examen, je déclare
d'ores et déjà accepter ce renvoi.

FritscM : Die Aufnahme der Kinderversicherung
ist von ausserordentlichei Bedeutung, so dass sie
verdient, lebhaft unterstützt zu werden, insbesondere
auch vom Standpunkte der Schule aus. Die Kinder-
versicherung wird zur Folge haben, .dass die Eltern
rechtzeitig nach einer ärztlichen Behandlung suchen,
während bis jetzt vielfach dadurch, dass sie vor
denKosten der ärztlichen Behandlung zurückscheuten,
die Kinderkrankheiten vernachlässigt wurden. Nicht
selten sind Siechtum, Gebrechen, Elend für das
ganze Leben die Folgen, mit denen die Kinder die
Sorglosigkeit der Eltern oder den Mangel der ärzt-
lichen Fürsorge büssen müssen. Die Beobachtung
zeigt, dass gerade Kinderkrankheiten, wie Scharlach,
Masern u. a., von den Eltern vielfach in ihren Nach-
wirkungen nicht sorgfältig genug beachtet werden.
Durch rechtzeitiges Eingreifen des Arztes könnte
leicht grosses Unglück verhütet werden.

Aus diesen Gründen ist es für die Kräftigung
unseres gesamten Volkes ausserordentlich wertvoll,
dass die Kinderversicherung in das Gesetz aufge-
nommen worden ist. Art. 19 sagt, dass «wenigstens»
ärztliche Behandlung und Arzneimittel von der be-
treffenden Kasse gewährt werden müssen, und dann
ist noch von einem täglichen Krankengeld die Rede,
das für Kinder ausgerichtet werden kann. Das hat
nach meiner Ansicht seine Gefahren. Wenn für
Kinder ein Krankengeld über die Arzneikosten und
die Behandlung hinaus ausbezahlt wird, so tritt
leicht die Gefahr ein, dass gewissenlose Eltern
hieraus ein Geschäft machen. Das sollte verhütet
werden im Interesse der Kinder. Schon jetzt macht
man die Erfahrung, dass nicht selten Eltern die
Arbeitskraft ihrer Kinder ausnützen, während diese
Kraft ganz dem Schulbesuch gewidmet sein sollte,
und dass wegen der Ausnützung der jugendlichen
Arbeitskraft längere oder kürzere Schulversäum-
nisse eintreten.

Viel wichtiger und empfehlenswerter, als den
Eltern ein bares Krankengeld dafür auszubezahlen,
dass ihr Kind zu Hause bleiben muss, wäre meiner
Ansicht nach die Sorge für bessere Ernährung' des
kranken Kindes. Ich möchte deshalb die Anregung
machen und der Kommission zur Prüfung an heim
geben, ob nicht im Art. 19 gesagt werden könnte,
dass für Kinder ausser ärztlicher Behandlung und
Arzneikosten die Vergütung der nachweisbaren
Kosten lür «besondere Pflege und Ernährung» in
Betracht zu ziehen seien. Ich zweifle nicht daran,
dass durch eine derartige Gestaltung der Kinderver-
sicherung segensreich gewirkt und das erreicht
würde, was die Kommission mit der Erweiterung
des ursprünglichen Art. 19 im Sinne bat.

Ich bitte also die Kommission, meine Anregung
zur Prüfung entgegenzunehmen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Antrag
des Herrn Motta. In diesem Moment ist es ganz un-
möglich, dessen Tragweite namentlich mit bezug
auf die Leistungen des Bundes zu ermessen. Ich
möchte Ihnen beantragen, die Art, 19 und 20 noch-
mals an die Kommission zurückzuweisen; bei diesem
Anlass könnte dann der Antrag Motta behandelt
werden. Gleichzeitig wird die Kommission den An-
trag Vital diskutieren.

Mit Art. 20 haben wir dann die Krankenversiche-
rung bereinigt und ich hoffe, dass wir diesen
Artikel morgen vormittag erledigen können, so dass
es möglich wäre, noch auf die Beratung der Unfall-
versicherung einzutreten. Ich beantrage Ihnen also
Rückweisung der Art. 19 und 20 an die Kommis-
sion und Verschiebung der Weiterberatung auf
morgen.

Präsident: Es ist von der Kommission der An-
trag gestellt, die Beratung über Art. 19, 20 und
20 bis zu verschieben in der Meinung, dass die
Kommission über die Anträge der Herren Motta und
Vital berichten würde.

Iselin: Wäre es nicht richtiger, bevor wir die
Artikel zurückweisen, noch ober den Art. 20 refe-
rieren zu lassen, weil wir ja nicht wissen, ob zu
dem Antrag Vital noch weitere Anträge gestellt
werden? Ich beantrage, noch Art. 20 zu beraten,
um zu erfahren, ob noch Abänderungsanträge ge-
stellt werden.

Präsident : Wenn kein Gegenantrag gestellt wird,
so treten wir im Sinne der Bemerkungen des Herrn
Iselin auf die Beratung von Art. 20 ein. Ich erteile
dem Berichterstatter das Wort.

Art. 20.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich würde Ihnen nun beantragen, Bericht zu
erstatten über die Anträge zu Art. 20, wie sie Ihnen
die Kommission vorgelegt hat, und über die Gesichts-
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punkte und Erwägungen, die die Kommission dazu
geführt haben.

In Al. \ beantragt Ihnen Ihre Kommission erstens
eine Abänderung des Textes der Einleitung und zu
sagen: «In Gegenden, wo wegen topographischer
Verhältnisse diese Gewährung der ärztlichen Be-
handlung und Arznei den anerkannten Krankenkas-
sen besonders hohe Kosten verursacht, leistet der
Bund diesen Kassen einen Beitrag an die Mehrkosten ;
dieser Beitrag darf zwei Rappen für jeden Mitglied-
schaftstag nicht übersteigen. x>

Hier hatte der Bundesrat beantragt, dass dieser
Beitrag einen Rappen nicht übersteigen solle. Sie
sehen also hier seitens Ihrer Kommission eine ganz
wesentliche Erhöhung. Es wurde in der Kommission
namentlich geltend gemacht, dass in diesen Gegen-
den für den Arztbesuch, wenn «r erhältlich sein
soll, ganz bedeutende Kosten erwachsen gegenüber
denjenigen Gebühren, die in leicht zugänglichen
Gegenden bezahlt werden müssen, ja dass sie das
Doppelte und Dreifache davon ausmachen. Von
diesen Erwägungen ausgehend, beantragt die Kom-
mission, auf zwei Rappen zu gehen.

In AI. 2 sagt sie: «Wenn und solange in einer
solchen Gegend keine anerkannte Krankenkasse be-
steht und die Bildung einer solchen nicht möglich
ist, gewährt der Bund den Gemeinden Beiträge an
Einrichtungen, welche die Verbilligung der Kran-
kenpflege bezwecken. Diese Beiträge dürfen den
Gesamtbetrag der von Gemeinden oder Dritten selbst
geleisteten Summe und jedenfalls Fr. 3 jährlich
nicht übersteigen. Die in diesem Artikel vorge-
sehenen Beiträge werden vom Bundesrate festge-
setzt.» Vor allem aus mache ich darauf aufmerksam,
dass die Kommission nur dort diese Beiträge geben
will, wo keine Krankenkassen bestehen und zwar
nur dann und so lange, als sie nicht eingerichtet
werden können. Sie hat die Meinung, dass das Ziel
die Gründung von Krankenkassen und die Ausübung
der Krankenpflege durch dieselben sein solle. Sie
sieht eine gewisse Gefahr darin, etwa andere Organi-
sationen zu der Krankenpflege heranzuziehen und
möchte das Entstehen von Krankenkassen begün-
stigen und die Beiträge dort geben, wo konstatiert
werden muss, dass die Bildang von Krankenkassen
nicht möglich ist. Allein sie ist der Ansicht, dass
das nicht auf immer geschehen soll, dass dieser
Beitrag nicht auf alle Zeiten in Anspruch genommen
werden kann; denn wenn dies der Fall wäre, so
würden wir direkt gegen die Errichtung von Kran-
kenkassen in diesen Gegenden arbeiten. Die Kom-
mission hat die Ansicht, dass vor allem aus die
Krankenkassenbildung gefördert werden soll. Und
das wird der Fall sein, wenn man in der betreffen-
den Gsgend weiss, dass der Beitrag nur so lange
gegeben wird, als man sich darüber ausweist, dass
die Bildung der Krankenkasse eine Unmöglich-
keit war.

Die Krankenkasse hat den p rossen Vorzug, dass
diejenigen, welche die Rechnung besorgen, die
Krankenpflege üben, welche zu wachen haben, ob
ein Krankheitsfall über die natürliche Dauer hinaus-
gezogen werden kann, dies besser tun können, weil
sie die Verhältnisse an Ort und Stelle kennen.

Endlich will ich erwähnen, dass die Kommission
als Maximum einen Beitrag von 3 Fr. jährlich auf
den Kopf der beteiligten Bevölkerung festsetzt, und

zwar ist das so zu verstehen, dass man nicht einen
ganzen Bezirk nimmt und sagt, in diesem Bezirk
finden sich Verhältnisse, finden sich Gegenden, wo
die Krankenkassen nicht gebildet werden können,
und es wird auf die ganze Bevölkerung die Ver-
gütung von 3 Fr. ausgerichtet werden. Die Ausrich-
tung soll nur ausgerechnet werden auf abzugrenzende
engere Bezirke, wo es sich erweist, dass die Bil-
dung von Krankenkassen nicht möglich ist. Ueber-
dies wird verlangt, dass die Gemeinde oder andere
Dritte — wir stellen uns vor, unter Umstanden ge-
meinnützige Institutionen — auch eine Summe lei-
sten, und es wird gesagt, dass der Bundesheitrag
den Gesamtbetrag der von Dritten geleisteten Summe
nicht übersteigen darf. Uebrigens soll die endgültige
Festsetzung des Beitrages dem Bundesrate zustehen.
Mit bezug auf die finanziellen Konsequenzen hat die
Ausrechnung, welche in vielen Beziehungen nur
schätzungsweise geschehen kann, für das erste
Alinea einen Betrag von 200,000 Fr. ergeben, für
die Krankenpflege in abgelegenen Gebieten einen
Betrag von 400,00 Fr., zusammen also 600,000 Fr.,
gewiss eine recht ansehnliche Summe. Ich nehme
an, dass sie abnehmen werde und dass sie nicht
eine Leistung sei, sei es nach den allgemeinen Be-
stimmungen, sei es nach AI. l des Art. 20 in stetig
erhöhtem Betrage. Nach wie vor soll die Ausbil-
dung der Kassen das Ziel sein. Nun steht diesem
äer Antrag Vital entgegen, für den ich die Prüfung
der Kommission vorbehalten möchte, um Ihnen dann
namens der Kommission und nicht bloss nach per-
sönlicher Meinung Bericht erstatten zu können.

M. Euntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 20 comprend deux parties et répond
à deux situations différentes. Il y a d'abord des
contrées où se trouvent des caisses reconnues. Là,
à raison de circonstances topographiques particulière-
ment onéreuses, la prestation des soins médicaux
devient très lourde pour la caisse et les intéressés.
Nous prévoyons que lorsque cette situation se ren-
contre, le subside fédéral pourra atteindre 2 cen-
times par jour d'assurance. Ce subside exceptionnel,
extraordinaire, nous paraît absolument justifié.

La seconde partie de l'article a trait à une situa-
tion tout à fait spéciale. Cet alinéa prévoit que dans
les contrées où il n'y a pas de caisse reconnue et
où il n'est pas possible d'en créer, la Confédération
peut allouer des subsides aux institutions com-
munales qui visent à diminuer les frais de traite-
ment des malades. Ce subside également extraordi-
naire ne peut excéder le total des sommes fournies
par les communes ou les tiers, et il ne peut pas
dépasser trois francs par an et par tête de popula-
tion intéressée. Ici il ne s'agit donc plus de verser
le subside aux caisses reconnues qui fout le service
d'assurance-maladie, mais de contribuer par un sub-
side spécial à créer des institutions dans les con-
trées où ces caisses ne peuvent pas subsister et
ne peuvent pas quelquefois même prendre nais-
sance. Cette disposition me paraît également com-
mandée par les circonstances. Nul de nous n'ignore
qu'il y a des contrées nombreuses en Suisse, où,
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on peut le dire, les populations sont en quelque
sorte privées de tout secours médical. La statis-
tique constate que dans les pays montagneux, dans
nos vallées reculées, la plupart des personnes meurent
sans avoir été assistées par un médecin. Cela se
comprend aisément. Ces vallées sont très éloignées,
l'appel du médecin est très difficile, l'hiver en parti-
culier, l'accès est pour ainsi dire impossible. Les
communications sont parfois fermées par les ava-
lanches. Que de souffrances n'y a-t-il pas dans cet
état de choses auquel on pourrait porter secours en
autorisant la Confédération à seconder les institu-
tions que nous avons ici en vue. Nous no pouvons
pas et nous ne devons pas oublier que dans une
grande partie de ces vallées, la population tend
plutôt à diminuer; elle émigré et se rend dans la
plaine où elle trouve plus de commodité dans l'exis-
tence, plus de facilité pour la vie. N'esl-il pas dès
lors du devoir des pouvoirs publics, en créant la
grande oeuvre sociale que nous discutons, de songer
à ces concitoyens? On dit sans doute: Pourquoi ne
pas créer dans ces contrées également des caisses
de secours? A cela nous répondons: Soyons pra-
tiques; le paysan, vous le savez, est assez rebelle
à l'idée de l'assurance et cela s'explique naturelle-
ment. Ce qui a énormément facilité la création des
caisses de secours mutuel, dans les centres indus-
triels, c'est l'indemnité de chômage plus encore
que la prestation des secours médicaux. Eh bien,
le paysan, le laboureur a moins besoin de cette in-
demnité de chômage que l'ouvrier dans les villes
industrielles. Dans ces dernières, l'ouvrier vit pour
ainsi dire de son gain journalier. Si ce gain lui
fait défaut, il est évidemment dans la géoe. De là
l'idée de créer ces caisses de secours et de pour-
voir à des indemnités de chômage. Il n'en est pas
de même à la montagne. Là le paysan a toujours
certaines provisions, qui lui permettent de vivre
quelques jours; mais ce qui lui fait surtout, et es-
sentiellement défaut, c'est le traitement médical.
En second lieu, il nous semble que la création de
ces caisses dans les vallées éloignées est excessive-
ment difficile. Pour que ces caisses puissent être
utiles à leurs membres, il faut évidemment leur as-
surer le secours médical. Eh bien, pour faire venir
le médecin, à une aussi grande distance, les frais
seraient exorbitants, extraordinaires et s'élèveraient
à un tel chiffre qu'ils paralyseraient absolument la
marche et l'activité des caisses reconnues.

Nous avons eu sous les yeux un tableau fait par
M. Laur, secrétaire de la ligue des paysans, qui
nous indique que dans certaines parties de la Suisse,
on paye 20, 30 et jusqu'à îr. 50 la visite d'un
médecin. C'est vous dire que le secours de celui-ci
est rendu par cela même absolument impossible.
On objecte encore l'inconstitutionnalité de cette
subvention. La constitution, dit-on, prévoit l'as-
surance, et ici, c'est en réalité un subside, une sub-
vention bien plus que l'assurance. Il nous semble
que ces scrupules sont vains. A fond, si nous
examinons l'économie du projet, nous voyons que
le législateur a eu essentiellement en vue d'assurer
les secours médicaux. Si la contribution que nous
vous proposons d'attribuer aux institutions que nous
voulons créer dans ces régions, atteint le but, c'est
à dire de procurer les secours médicaux aux mala-
des, j'estime que nous aurons donné pleine satisfac-

tion à l'idée de l'assurance. Aujourd'hui, en par-
tageant cette manière de voir, nous donnons en
même temps une satisfaction à cette idée assez
généralement répandue de la nécessité, de la gratuité
des secours médicaux. On nous signale que ces
subsides, cette contribution extraordinaire que
nous prévoyons, entraîneraient une dépense qui peut
s'élever à près de 400,000 îrs. Nous pensons que
cette somme est exagérée au moins d'après le tableau
que j'ai pu voir pour le canton du Valais; j'estime
qu'il y a là une grande exagération. D'abord ces
institutions ne seront pas créées partout immédiate-
ment et à la fois, de sorte qu'une partie seulement
de notre idée pourra être réalisée. Mais d'autre part
également cette contribution extraordinaire ne sera
maintenue qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas de
caisse de secours créée dans ces régions. Nous
avons l'espoir de voir ces caisses se développer
peu à peu à la montagne, grâce aux nouvelles voies
de communication, aux chemins de fer de montagne
qui se créent de toutes parts, et qui circuleront
hiver et été. Eh bien, ces transformations pourront
changer l'état de choses actuel et par le fait même
diminuer dans une certaine mesure le nombre des
institutions aux quelles la Confédération vient en aide.
Cette somme nous paraît exagérée, mais fût-elle
vraie, devons-nous hésiter à la voter9 Nous allons
pour cette oeuvre grandiose dépenser 9 millions.
La plus grande partie de cette somme sera évidem-
ment versée dans les contrées industrielles les
plus riches et les plus prospères. Eh bien, sur ces
9 millions peut-on marchander pour nos contrées ,
éloignées et pour atteindre en réalité le même but,
les soins médicaux, peut-on marchander, dis-je, cette
somme de 400,000 îrs.? Je ne le pense pas et je
crois que si nous hésitions à prendre cette décision,
nous causerions dans tout le pays une impression
malheureuse. C'est pourquoi, au nom de la commis-
sion, nous vous recommandons l'adoption de l'art. 20
tel qu'il a été rédigé par votre commission.

Muheim : Ich möchte zu Art. 20 einen zwar
nicht tief gehenden, aber doch nicht ganz unwich-
tigen Antrag stellen, gleichzeitig mir aber doch
auch ein Wort zum Artikel überhaupt gestatten.

Ich bedaure zwar, dass der Herr Vertreter des
Bundesrates nicht vor mir das Wort ergriffen bat.
Da dies nun aber nicht geschehen ist, muss ich
mir doch erlauben, auf den gedruckten Antrag des
Bundesrates zu sprechen zu kommen. Vor allen
Dingen zolle ich als Vertreter eines der gebirgigsten
Teile der Schweiz und somit auch von Gebirgsbe-
wohnern der Kommission meine volle Anerkennung,
dass sie den Art. 20 in das Gesetz einfügen will.
Damit hat sie auch den wohlbegründeten Vorstel-
lungen des schweizerischen landwirtschaftlichen
Vereins Gehör geschenkt Es tut mir leid, dass der
Bundesrat es nicht über sich brachte, dem Antrag
der Kommission beizupflichten. Ich kenne, wie be-
merkt, die Gründe des ßundesrates nicht, doch ver-
mute ich, es seien konstitutionelle und finanzielle-
Darüber möchte ich mit zwei Worten reden.
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Es" will mir scheinen, bei der Auslegung von
humanitären und philanthropischen Gesetzesbestim-
mungen dürfe man sich doch nicht allzusehr auf
den Buchstaben versteifen. Ich möchte da gerade
den Bundesrat daran erinnern, dass er uns im
letzten Gescbältsbericht, den wir in der ersten
Woche dieser Session behandelten, eine ganz andere
Wegleitung nannte, wie humanitäre Gesetze inter-
pretiert werden sollten. Er zählt im Geschäftsbericht
drei Fälle auf, bei denen er in die Lage kam, die
Gesetzesvor&cbriften über die Schulsubvention zu
interpretieren. Er tat es damals nicht wortgetreu,
sondern nur sinn- und zweckgemäss, weil er von
der ganz richtigen Voraussetzung ausging, dass die
Zweckbestimmung der Schulsubvention darin be-
stehe, der Primarschule zu helfen und Kantone
und Gemeinden in ihren daherigen Bestrebungen
zu unterstützen. Der Zweck sei die Hauptsache,
sagte er dann, nicht die Form und das Mittel, durch
die der Zweck erreicht werden solle. Wir haben
heute ganz analoge Verhältnisse. Der Zweck der
vorliegenden Gesetzesvorlage ist die Hilfe für Kranke
und Verunfallte. Die Erfüllung dieses Zweckes kann
nicht von der Form abhängig gemacht werden, son-
dern muss durchgeführt werden, selbst wenn neue
Mittel biefür ausfindig gemacht werden müssen.

Wenn ich mich nun frage, warum in der Aus-
legung der beiden genannten Fälle eine Differenz
bestehe, so kann ich das Rätsel nur dadurch lösen,
dass bei der Interpretation des Gesetzes betreffend
die Primarschulsubvention die Bundeskasse nicht in
Mitleidenschaft gezogen wurde, während hier die
weitherzige Interpretation unzweifelhaft einen Ein-
fluss auf die Staatskasse übt. Demgegenüber er-
innere ich daran, dass bei der Eintretensdebatte der
Präsident der nationalrätlichen Finanzkommission
uns erklärt hat, 8,2 Millionen seien für das vor-
liegende Gesetzeswerk vorhanden, die notwendigen
400,000 Fr., um den Art. 20 auszuführen, werden
sich noch finden lassen, unter allen Umständen
dürfe die Wohltat des Gesetzes wegen dieser Summe
nicht eingeschränkt werden. In der Tat würde man
es in den weitesten Kreisen unseres Vaterlandes
nicht begreifen, wenn man die reichen Gaben des
Bundes überall im Lande ausstreute, auch dorthin,
wo für die Kranken schon gesorgt ist oder leicht
gesorgt werden kann, dahin aber nicht, wo das Be-
dürfnis am allergrössten ist, in die Berge.

Nirgends ist die Krankenpflege mit grössern
Schwierigkeiten verbunden, als in den Bergen. Der
Arzt wohnt sehr weit weg, der Apotheker ebenfalls
— das darf ich aber nach der gestrigen Debatte
nicht als einen Nachteil für den Patienten auffassen,
sonst bekäme ich unrecht. Nirgends ist für die
Krankenpflege weniger gesorgt als in den Bergen, wo
überhin sozusagen keine Wohlfahrtseinrichtungen
bestehen. Die Kosten der Arznung sind sehr hohe. Es
hat bereits der französische Referent der Kommis-
sion hievon gesprochen; ein einzelner Arztbesuch
kann auf 20, 30, 40, 50 Fr. und mehr zu stehen
kommen, zumal wenn mit diesem Besuch noch eine
Operation verbunden werden muss. Was sind die
Folgen dieser Verhältnisse? Dass eben in den Bergen
sehr viele Leute sind, die krank sein müssen und
sterben ohne ärztliche Hilfe, viele, die krank sein
müssen, ohne ausreichende Arznung. Deshalb wer-
den viele Personen länger krank sein, früher ster-

ben und allerlei Gebrechen durch das Leben tragen
müssen. Es ist nicht Sentimentalität, sondern Wirk-
lichkeit und bittere Wahrheit, wenn ich sage, dass
diese Verbältnisse sehr viel Kummer und Schmerz
und ungestilltes Leid in sich bergen. In derartigen
Fällen darf man nicht nur das kalte Gewölbe des
Staatsschatzes konsultieren, sondern auch die tat-
sächlichen Verhältnisse in den betreffenden Gegen-
den. Ueber dieselben hätte das eidgenössische stati-
stische Bureau sehr interessante und wertvolle Auf-
schlüsse geben können. Ich habe bei einem frühem
Anlasse in meinem Heimatkantone mir dort Aus-
kunft geholt und in Erfahrung gebracht, dass es im
Kanton Uri immer noch 35 % aller Sterbefälle sind,
die ärztlich nicht bescheinigt werden. Im Kanton
Wallis stieg der Prozentsatz bis auf 50 und in ein-
zelnen Gegenden des Kantons Graubünden sogar bis
auf 80. Den Kommentar geben dann die Zivilstands-
beamten auf ihren Meldezetteln an das statistische
Bureau, indem sie schreiben: Der Arzt war zu weit
weg, der Patient war zu arm, um den Arzt rufen
zu können, die Kosten waren unerschwinglich.

Wer leidet zunächst unter diesen Verhältnissen?
Es sind die Kinder und die Greise, weil man ihr
Leben weniger hoch wertet als das der arbeits-
fähigen Personen. Für diese Kranken benutzt man
dann nicht selten Hausmittel, welche sogar die
Eifersucht des weiland Dr. Eisenbart zu wecken
imstande wären. Von den Gebirgskantonen hat der
Kanton Tessin in Sache Krankenpflege wirklich Gutes
geleistet. Aber man schickt sich auch in den Kan-
tonen Graubünden, Wallis und Uri an, die Verhält-
nisse zu bessern, und man baut dabei auf die Mit-
wirkung der eidgenössischen Krankenversicherung.
Ich hoffe, man baue da nicht auf Sand und sie
werde ihre Hilfe nicht versagen, da wo sie ein
notwendiges und gutes Werk zu tun vermag. Wäre
das Gebirgsvolk ein lautes, unzufriedenes Volk, ein
solches, das Versammlungen hält, das organisiert
ist, das eine Presse hätte und das an die Türen
der Ratssäle pochen würde, man würde mit diesem
Volke ganz anders rechnen. Aber im Gebirge kennt
man keine ändern Vereine als die Schützen-
vereine. Es wird deshalb die Gründung von Kran-
kenkassen in vielen Gebirgsgegenden, zumal in sol-
chen, wo der Bauer noch nach alemannischer Art auf
seinem Hofe wohnt, grossen Schwierigkeiten be-
gegnen. Ich hoffe zwar nicht für immer, indem
die Zeit auch dort kommen wird, wenn vielleicht
erst nach Jahren, wo man überall Krankenkassen
einführen kann. Die Leute in den Gebirgsgegenden
sind jetzt an solche Organisationen nicht gewohnt
Sie haben mit personellen und materiellen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, sie sind im Sommer weit
zerstreut und so bliebe niemand als der Pfarrherr
und der Kuratkaplan, die in der Lage wären, die
Lasten der Krankenkasse zu tragen. Man müsste
diesen Männern dankbar sein, wenn sie es täten,
denn auch der Lehrer feiert den Sommer über, und
im Winter hat er sonst anderes zu tun.

Das Volk in den Bergen ist ja ein sehr genüg-
sames, anspruchloses Volk. Es ist nur an harte
Arbeit gewöhnt und will eigentlich kein anderes
Brot als dasjenige, was ihm seine Scholle hervor-
bringt, weil es nur einen heimatlichen Boden kennt.
Hierin liegt etwas ungemein Grosses, in der Treue
zum angestammten Grund und Boden, heutzutage
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doppelt gross, wo diejenigen zahlreich sind, denen
die Welt gehört und die ihren Kompass nur nach
dem bessern Befinden und dem leichtern Auskom-
men richten. Es liegt nicht nur eine humanitäre
Pflicht vor, diesem Bergvolk zu helfen, sondern auch
eine volkswirtschaftliche, eine vaterländische und
fast möchte ich sagen, eine militärische; denn der
Niedergang des Bergvolkes wäre gleichbedeutend
mit dem Niedergang eines kraftvollen Volksscblages,
mit dem Niedergang eines Hüters schweizerischer
Eigenart, eines Volksschlages, der in Not und Gefahr
uverlässig und tapfer ist. Wenn der Bergbauer

fortziehen müsste, so würde auch das Bergland ver-
öden, denn man würde keinen Ersatz finden.

Ich weiss wohl, dass es mit Schwierigkeiten ver-
bunden ist, dem Bergvolk zu raten und Hilfe zu
bringen, weil es ziemlich misstrauisch ist. Aber in
kranken Tagen nimmt es die Hilfe gerne an, weil
dann die Tage der Not für dasselbe beginnen. Eines
der besten Mittel, die Bodenständigkeit beim Berg-
volke zu erbalten, wäre eben eine richtige Kran-
kenpflege. Ich konstatiere nun mit Vergnügen,
dass Art 20, Abs. 2, diesen Verhältnissen gerecht
werden will; aber ich vermisse darin eine gewisse
Weitberzigkeit in den Mitteln. Der Artikel spricht
nur davon, dass man den Gemeinden Beiträge geben
werde für Einrichtungen, die die Verbilligung der
Krankenpflege bezwecken. Ich glaube, die Verhält-
nisse in den Bergen zu kennen, und deshalb be-
merke ich : in Gegenden, wo Krankenkassen nicht
errichtet werden können, da wird es mit grossen
Schwierigkeiten verbunden sein, die Gemeinden zu
bewegen, solche Einrichtungen zu treffen. Es fehlt
diesen Gemeinden in der Regel an Energie und am
richtigen Verständnis für die Sache, es fehlen ihnen
aber auch die Mittel, indem sie gewöhnlich kein
Vermögen und nur eine ganz bescheidene Steuer-
kraft besitzen. Der wohlhabendere Mann in den
ärmern Gegenden ist allerdings ein Mann des Ein-
flusses, aber nicht immer ein Mann des weiten
Herzens für die Not des leidenden Mitbürgers. Diese
empfinden es gar so oft' recht bitter, ja sogar als
Schande, von den Mitteln der Gemeinde zehren zu
müssen. In solchen Lagen müssen eben die Kantone
helfen ; sie haben ein weiteres Herz, einen weiteren
Blick, sie haben mehr Mittel, sie haben mehr Kraft,
sie haben mehr Verständnis für die Sache. Es liegt
im Interesse der Kantone, dass sie die Kranken-
kassen fördern und dass sie ihrerseits die Kranken-
kassen auch subventionieren, aber in jenen Gegen-
den, wo auf Jahre hinaus die Krankenkassen nicht
eingeführt werden können, da werden ja wohl die
Kantone zur Hand sein müssen, um die Einrich-
tungen zu treffen, die auf die Verbilligung der Kran-
kenpflege abzielen. Das hat man z. B. im Kanton
Tessin auch schon längst erkannt, und man hat die
kantonale Krankenfürsorge auch im Kanton Luzern
sehr rationell geregelt und wahrscheinlich noch in an-
deren Kantonen. Ich hoffe zuversichtlich, dass in ähn-
licher Weise die vorhin genannten drei Gebirgkan-
tone auch vorgehen werden.

Zum Schlüsse erlaube ich mir folgenden Antrag zu
stellen: In Art. 20, Abs.2, soll gesagt werden : «Wenn
und solange in einer solchen Gegend keine anerkannte
Krankenkasse besteht und die Bildung einer solchen
nicht möglich ist, gewährt der Bund den Gemeinden
oder den Kantonen zugunsten solcher Gemeinden Bei-

träge an Einrichtungen, welche... Diese Beiträge dür-
fen den Gesamtbetrag, der von den Kantonen oder Ge-
meinden oder Dritten selbst geleisteten Summe und
jedenfalls 3 Fr. jährlich auf den Kopf der beteiligten
Bevölkerung nicht übersteigen.»

Sie sehen, dass ich keineswegs die Finanzlast
des Bundes vermehren will. Der -hohe Bundesrat
hat es ja immer noch in der Hand, nach dem Wort-
laut des Artikels die Maximalansätze anzuwenden
oder nicht. Ich hoBe, er werde es tun nach dem
Beispiel eines Höheren, der den Mühseligen gesagt
hat: «Klopfet an und es wird euch aufgetan.» Mein
Antrag zielt also .nicht auf die Belastung des Fisku?,
sondern nur auf die Erweiterung der Organe, die
kompetent sind, die Krankenpflege durchzuführen.
Nach den vielfachen Erfahrungen, die ich gemacht
habe, speziell in dem Kanton, dem ich angehöre,
halte ich diese Aenderung für dringend nötig, und
ich bitte daher die löbliche Kommission, sie in
wohlmeinender Weise prüfen zu wollen.

M. Théraulaz: Bien que le canton que j'ai
l'honneur de représenter ne soit qu'indirectement in-
téressé à la disposition prévue à l'art. 20 deuxième
alinéa, attendu que toutes nos vallées bientôt seront
reliées par des chemins de fer, néanmoins, je me
permets d'appuyer énergiquement la proposition de
la commission et en même temps de formuler une re-
marque quant à la rédaction de cet alinéa. Il est
dit: «Tant que, dans'une de ces contrées, il n'existe
pas de caisse reconnue, et qu'il n'est pas possible
d'en créer etc.» Je redoute un peu cette seconde
disposition, c'est-à-dire la possibilité de créer une
caisse que la Confédération aura à examiner. Je
crois que cette disposition est dangereuse et que
dans tous les cas elle est inutile. Le Conseil fédéral
constatera la nécessité de venir en aide aux ins-
titutions, mais pourquoi lui imposer l'obligation de
décider s'il est possible d'établir une caisse ou non?
Je crois, Messieurs, que vous imposez là au Conseil
fédéral une besogne très onéreuse, car il sera très
difficile à l'autorité fédérale d'apprécier si l'on peut
ou si l'on ne peut pas établir une caisse. Dans ces
conditions, je crois qu'il vaudrait mieux faire abs-
traction de ce second alinéa, dans l'intérêt même
de la proposition formulée par la commission. C'est
la proposition que j'ai l'honneur de faire. Je crois
que cet'article devrait être renvoyé à la commis-
sion pour nouvel examen, et je prie celle-ci de bien
vouloir examiner le point de vue que je viens d'ex-
primer.

Präsident : Wenn das Wort nicht weiter verlangt
wird, so wird es im Sinne Ihrer bisherigen Be-
schlüsse sein, dass wir die Anträge Muheim und
Théraulaz ebenfalls der Kommission überweisen.
Damit wäre Art. 20 bis auf weiteres erledigt.
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Art. aP".

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie haben bereits eingangs des Gesetzes be-
schlossen, die Kantone dazu zu ermächtigen, dass
sie die Befugnis, das Obligatorium einzuführen, an
die Gemeinden* abtreten können, und dass dadurch
die Gemeinden als solche ebenfalls die Ermächtigucg
erhalten sollen, eine öffentliche Krankenkasse ein-
zurichten. Wenn ein Obligatorium ausgesprochen
wird, so ist wohl die erste Bedingung die, dass
Gelegenheit geschaffen werde, auch die Dürftigen
in der Versicherung unterzubringen. Bei den Kantonen
oder bei den Gemeinden wird es sich darum han-
deln, in die obligatorische Versicherung solche Be-
völkerungskreise aufzunehmen, die kaum im Falle
sind, die Leistungen an die Krankenkasse zu über-
nehmen; das Obligatorium wird also kaum durch-
führbar sein, ohne dass die Gemeinde oder der
Kanton beispringt und für diejenigen, welche die
Beiträge nicht bezahlen können, diese übernimmt.
Sonst würde die Konsequenz die sein, dass die-
jenigen, denen man die obligatorische Versicherung
zuhalten will, nur zeitweise versichert wären, weil
sie zeitweise wieder nicht im Falle wären, ihre
Beiträge zu bezahlen und zwar vielleicht gerade in
jenem Moment, bevor sie krank werden. Wenn Sie,
wie Sie dies durch Ihre Zustimmung zur Kommis-
sion bereits getan haben, anerkennen, dass die Ein-
führung des Obligatoriums sowohl in den Gemein-
den als auch in den Kantonen das Endziel der Kran-
kenversicherung sein solle, und dass die Ausdeh-
nung dieser Versicherung auf die weitesten Kreise,
die deren bedürfen, als die Hauptaufgabe zu be-
trachten ist, so werden wir natürlich mit der Unter-
stützung dieser Bestrebung nicht zurückhalten dürfen.
Ihre Kommission beantragt Ihnen in Art. 20bis:
«Wenn Kantone oder Gemeinden die Krankenver-
sicherung allgemein oder für bestimmte Bevölke-
rungsklassen obligatorisch erklären und die Beiträge
von dürftigen Personen ganz oder teilweise auf sich
nehmen, so vergütet ihnen der Bund bis auf einen
Drittel ihrer Auslagen. Die Höhe dieser Vergütung
wird vom Bundesrat endgültig festgesetzt.D

Selbstverständlich drückt sich diese Leistung des
Bundes in ziemlich grossen Summen aus. Eine auf
möglichst sorgfältiger Zusammenstellung aller vor-
handenen Faktoren gestützte Schätzung sieht die

Summe von 290,000 Fr. vor. Das ist anderseits eine
bescheidene Summe, wenn wir dafür die Gewähr
haben, dass an recht vielen Orten das Obligatorium
für die Krankenversicherung eingeführt wird. Ich
empfehle Ihnen im Namen der einstimmigen Kom-
mission Aufnahme dieses Artikels 20 bis, den wir
als unerlässliche Beifügung zum Beschlüsse betreffend
das Obligatorium betrachten. Die Aussetzung, welche
der Bundesrat zu Art. 20 macht, bezieht sich auf
20 bis nicht, und er stimmt der in Art. 20 bis
niedergelegten Absicht zu.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Le consei! a voté le principe que les can-
tons et les communes peuvent introduire l'assurance
obligatoire contre les maladies. Si les cantons font
usage de cette faculté, il arrivera forcément qu'une
catégorie d'assurés seront dans l'impossibilité peut-
être de payer leurs primes. Eh bien, l'art. 20 bis
prévoit le cas où la commune se charge de payer
la prime des indigents. Dans ce cas-là, la Confédé-
ration rembourse un tiers de ces dépenses. Ce prin-
cipe, messieurs, est sage. Il facilitera sûrement
l'introduction de l'obligation, ce à quoi nous devons
tendre et la commission unanime vous recommande
l'art 20 bis tel qu'il a été arrêté par elle. Il s'agit
donc de poser le principe que toutes les fois que
l'obligation sera introduite par la commune ou le
canton et que ceux-ci assumeront une part ou la
totalité des primes des indigents, la Confédération
remboursera le tiers des frais résultant de cette
contribution. Nous vous recommandons l'adoption de
l'art. 20 bis.

Angenommen. — (Adopté.)

Präsident : Damit ist die Beratung über die Kran-
kenversicherung bis auf weiteres erledigt, bis wir
die an die Kommission gewiesenen Anträge and den
zurückgewiesenen Art. 20 behandeln können.

#ST# Ergänzung der Organisation des eidgenössischen Versicherungsamtes.
Complément de l'organisation du bureau des assurances.

Sch lussabs t immung. — Votation finale.

Für Annahme des Gesetzesentwurfes Einstimmigkeit.
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Antrag der Kommission des Nationalrates.
17. September 1908.

Art. 21, Absatz 2.

Sitz der Anstalt in Luzern.

Art. 30, Absatz 4 (neu).

Die Rechnung ist mit dem Barwerte aller Aus-
gaben zu belasten, welche sich für die Anstalt aus
den bis zum Schlüsse des verflossenen Jahres ein-
getretenen Uniällen erwartungsgemäss noch ergeben
•werden (Kapitaldeckungs-Verfahren).

Art. 31 bis.

Der Anstalt wird vom Bunde aus dem eidge-
nössischen Versicherungsfonds ein Betrag von zehn
Millionen 'Franken abgetreten, wovon sieben Mil-
lionen ein unantastbares Betriebskapital und drei
Millionen einen ersten Reservefonds bilden.

Von diesem Reservefonds darf zur Deckung all-
fälliger Rückschläge-jährlich höchstens eine Million
verwendet werden. Die Betriebsüberscbüsse sind ia
diesen Fonds einzulegen, wenn er die Höhe von
drei Millionen nicht mehr erreicht.

Propositions de la commission du conseil nation al
17 septembre 1908.

Art. 21, alinéa 2.

Siège de l'établissement à Lucerne.

Art, 30, alinea 4 (nouveau).

Les comptes doivent comprendre la valeur ac-
tuelle de toutes les dépenses qui résulteront pro-
bablement encore, pour l'établissement, des accidents
survenus jusqu'à la fin de l'exercice écoulé (sys-
tème de capitalisation).

Art. 31 bis.

La Confédération remet à l'établissement une somme
de dix millions de francs, prélevée sur le fonds
fédéral des assurances; de cette somme, sept mil-
lions constituent un capital intangible de roulement
et trois millions un premier fonds de réserve.

Il ne peut être emprunté au premier fonds de
réserve, pour la couverture de déficits, plus de un
million par an;' les excédents de recettes doivent
être versés à' ce fonds, s'il n'atteint plus trois mil-
lions. : ' <

48
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Art. 31 ter.

Der Bund übernimmt die Einrichtungskosten und
ein Viertel der Verwaltungskosten der Anstalt

Art. 51, Absatz 1.

Dem Versicherten steht die Wahl des behandeln-
den Arztes unter den an seinem Aufenthaltsorte oder
in der Umgebung regelmässig praktizierenden Aerzten
frei ; je nach der Art der Krankheit kann jedoch die
Anstalt verlangen, dass dieser Arzt ein Spezialist sei.

Art. 53, Absatz 2.

Als Apotheken gelten nur solche, deren Leiter
das eidgenössische Apothekerdiplom oder als Arzt
eine kantonale Bewilligung zur Führung einer Apo-
theke besitzen,

Art. 57.
Absatz 2 beibehalten.

Art. 75, Absatz 2.
Dieser Tarif teilt die verschiedenen Betriebsarten,

nach der Unfallgefahr ihres Personals, in Gefahren-
klassen ein. Innert derselben Gefahrenklasse können
verschiedene Gefahrenstufen gebildet werden, behufs
Berücksichtigung vorhandener Unfallverhüttingsmass-
nahmen und anderer die Unfallgefahr im betreffen-
den Betriebe berührender besonderer Umstände.

Art. 84.
Es können nachfolgende Personen versichert

werden, wenn sie das vierzehnte Altersjahr zurück-
gelegt haben, seit wenigstens einem Jahre in der
Schweiz wohnen und nicht versicberungspflichtig
sind, und wenn ihr Jahreseinkommen dreitausend
Franken nicht übersteigt.

Art. 85.

Der Bund leistet an die Prämien der in Art. 84,
lit. a, b und c, bezeichneten Versicherten einen
Beitrag von einem halben Prozent des der Versiche-
rung zu Grunde gelegten Verdienstes.

Art. 86.

Die Bundesversammlung ordnet die freiwillige
Versicherung, wobei auf die besonderen Verhält-
nisse der Landwirtschaft, namentlich mit Bezug auf
das Meldewesen, die Unfallverhütung, die VersJehe-
rungsleistungen, die Deckung der Haftpflicht gegen-
über Drittpersonen und die Berechnung der Prämien
und des in Art. 85 vorgesehenen Bundesbeitrages
entsprechende Rücksicht zu nehmen ist.

Präsident : Wir haben den ersten Teil der Kranken-
und Unfallversicherung bis Art. 2O in der letzten
Session erledigt und gehen nu» über zur Behandlung
des zweiten Abschnittes, Unfallversicherung, Art. 21.

Art. 21.
Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-

sion : Sie werden mir gestatten, zum Abschnitt Un-
fallversicherung überzugehen, ohne Ihnen hier noch

Art 31 ter.

La Confédération supporte les frais d'installation
et le quart des frais d'administration de l'établisse-
ment.

Art 51, alinéa 1.

L'assuré peut .choisir pour son traitement un
médecin parmi ceux qui pratiquent ordinairement
dans son Iieu4 de séjour ou dans les environs;
suivant la nature de la maladie, l'établissement peut
toutefois exiger que ce médecin soit un spécialiste.

Art. 53, alinéa 2.

Sont seules admises, les pharmacies tenues par
une personne au bénéfice du diplôme fédéral ou par
un médecin porteur d'une, autorisation cantonale de
tenir une pharmacie. «

Art. 57.
Maintenir l'alinéa 2.

Art. 75, alinéa 2.
Ce tarif répartit les divers genres d'entreprises,

suivant les risques d'accidents de leur personnel,
en classes de risques. Una même classe peut com-
porter divers degrés de risques, tenant compte des
mesures préventives d'accidents et d'autres circons-
tances spéciales qui influent sur les risques dans
chaque entreprise.

Art. 84.
Peuvent être assurés, s'ils sont âgés d'au moins

quatorze ans révolus, domiciliés en Suisse 'depuis
an moins un an et non tenus à l'assurance, et si
leur revenu annuel n'excède pas trois mille francs.

Art. 85.

La Confédération contribue aux primes des as-
surés désignés à 'l'art 84, lettres a, b ou c, par un
subside de un demi pour cent du gain pris pour
base de l'assurance.

Art 86.

L'assemblée fédérale règle le détail des assurances
volontaires, en tenant compte des circonstances
spéciales de l'agriculture, notamment en ce qui
touche le service des avis, la prévention des ac-
cidents, les prestations de l'assurance, la couverture
de la responsabilité vis-à-vis de tiers et le calcul
des primas et du subside fédéral prévu à l'art. 85.

einmal speziell über die Frage des Eintretens auf
dieselbe zu berichten. Ich glaube, ich kann mir dies
um sä eher ersparen, als ja sofort beim Art 21,
d. h. beim ersten Artikel dieses Abschnittes, eine
der Hauptfragen, zur Entscheidung kommen muss.

Ihre Kommission schlägt Ihnen vor, im Art 21 zu
sagen: «Die schweizerische Unfallversicherungsan-
stalt betreibt die Unfall Versicherung nach Massgabe
der Bestimmungen dieses Gesetzes. » : <
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Im weitern liegt Ihnen nun der Antrag vor:
«Die Anstalt besitzt kraft dieses Gesetzes Persön-
lichkeit und bat ihren Sitz in Luzern».

Mit bezug auf das erste Alinea dieses Artikels
gestatte ich mir, Ihnen hier kurz folgendes auszu-
führen. Ich habe Ihnen bereits bei der Eintreteßs-
debatte über die Frage des Monopols selbst einlasslich
den Standpunkt der Kommission auseinandergesetzt
und ich will deshalb nur soweit auf die dort ange-
führten Gründe zurückgreifen, als es mit bezug
auf die seither eingelaufenen Eingaben notwendig
ist. Was der Bundesrat in seinem Entwurfe für
diese Anstalt in bezug auf die Organisation
.vorsah und was Ihnen Ihre Kommission vor-
schlägt, ist nicbt eine staatliche Monopolanstalt,
wie sie nun vielfach als solche bezeichnet wird. Es
ist vielmehr eine Anstalt auf Gegenseitigkeit, eine
Anstalt, die vielleicht am besten verglichen werden
kann mit der schweizerischen Mobiliarversicherung.
Allerdings eine Anstalt auf Gegenseitigkeit unter
Mitwirkung des Bundes, indem dem Buudesrat die
Ernennung des Vorstandes auf Vorschlag des Ver-
waltungsrates und im weitern auch die Wahl des
Verwaltungsrates nach Anhörung der beteiligten
Kreise vorbehalten ist. Ferner hat der Bundesrat
den Entscheid über eine Reihe von Fragen organi-
satorischer und prinzipieller Natur.

Mit bezug auf die finanzielle Beteiligung des
Bundes mache ich darauf aufmerksam, dass der Bund
die Einrichtungskosten zu bezahlen bat. Im weitem
sieht der Entwurf, sehen die Anträge Ihrer Kommis-
sion und auch die neuen Anträge des Bundesrates
einen Beitrag an die Verwaltungskosten vor. Der Bund
übeilässt der Anstalt als eigenes Kapital aus dem
Versicherungsfonds eine Summe von 10 Millionen

.und er zahlt überdies an die Unfallversicherung
selbst einen Bundesbeitrag von einem halben Lohn-
prozent nach dem Antrage Ihrer Kommission. Endlich
bat der Bund allerdings ein direktes Interesse an
dieser Anstalt als Arbeitgeber, als Versicherer seiner
Arbeiter und Angestellten, soweit es diejenigen seiner
Betriebe anbetrifft, die unter die obligatorische
Versicherung fallen.

Der Art. 38 sieht also vor, dass die 'Unfallver-
sicherungsanstalt die Unfallversicherung nach Mass-
gabe des Gesetzes betreibe, mi t ändern Worten, dass
die Ausübung desjengen Teiles der Versicherung,
der die obligatorische Versicherung bildet, ohne
weiteres dieser Anstalt übertragen wird. Es ist so-

. mit der Anstalt das Monopol für die obligatorische
Unfallversicherung verliehen, das Monopol für die
Versicherung aller derjenigan, die bis jetzt der
Haftpflicht unterstellt waren, und im weitern für die
Versicherung einer neuen Kategorie, die noch be-
sonders herangezogen werden soll, indem wir Ihnen
beantragen, die Grenze der Zahl der Arbeiter za
beseitigen. Nun darf ich wohl von vornherein darauf
hinweisen, dass bereits die Zusammensetzung Ihrer
Kommission, die einstimmig die Verleihung des
Monopols an diese öffentliche Anstalt beantragt,
Ihnen wohl Garantie und Gewähr dafür bietet, dass '
man Ihnen nicht ohne weiteres aus Liebhaberei diese
Verleihung des Monopols vorschlagt, dass es viel-
mehr triftige und wichtige Gründe sind, die schliess-
lich die sämtlichen Mitglieder Ihrer Kommission
auf diesen Antrag vereinigten.

Wir haben die Meinung, dass ein Monopol nur

da eingeführt werden soll, wo die Gesohäftsaus-
übung besser durcb die Monopolanstalt geschieht, ale
dies durch die freie Konkurrenz geschehen kann,
und ich werde Ihnen nun in Kürze zu wiederholen
haben, was die besondern Gründe biefür sind, und
diesen Gründen noch andere beizufügen haben, die
speziell unsere Kommission bestärkten, an ihrem
frühern Standpunkt festzuhalten und trotz den seit-
her eingegangenen Eingaben i diesen Standpunkt
hier bei Ihnen zu vertreten.

Vor allem ist nun doch wieder zu erwähnen,
dass ein eingeschränkter Betrieb für diese öffent-
liche Anstalt, der sich nur auf die Versicherung
derjenigen Risiken beziehen würde, die ihr durch
die Privatgesellschaften überlassen würden, d. h.
auf diejenigen Risiken, welche die öffentliche An-
stalt für sich geschäftlich erwerben könnte, eine
solcbe Einschränkung mit sich bringen müsste, dass
dann gewiss von einem Ueberblick über das ge-
samte schweizerische Arbeiterversicherungs- und
Unfallversicherungsgescbäft bei der Verwaltung
dieser Anstalt kaum die Rede sein könnte. Im wei-
tern würde gewiss bei Herbeiziehung mehrerer An-
stalten, der Privatgesellschaften zum Arbeiter-
Unfallversicherungsgeschäft nicbt mehr von einer
durchgehenden einheitlichen Behandlung der Unfälle
und der Entschädigungen gesprochen werden können.
Die besseren Risiken würden gewiss diejenigen sein,
um die sich alle bewerben und es würden wohl
diejenigen sein, die die Privatgesellschaften für sich
erhalten würden, und schliesslicb wäre die öffent-
liche Anstalt auf diejenigen Risiken, die als weniger
gute, als weniger gesuchte zu betrachten und zu
behandeln sind, angewiesen. Nun will ich hier
gleich beilügen, ich verstehe unter einem guten Bisiko
nicht ohne weiteres ein solches, das keine Unfälle
bat, oder unter einem schlechten ein solches, das
viele Unfälle bringt, sondern der Unterschied wird
vielmehr darin zu erblicken sein, dass eben
das Ergebnis des Geschäftes als solches für die Un-
fallversicherung in Frage kommt und dass zu beur-
teilen ist, ob die bezahlte Prämie eine ausreichende
sei für die übernommene Unfallsgefahr. Ich mache
nun auch schon hier darauf aufmerksam, dass dann
für die Verwaltung nicht nur der geschäftliche Nutzen
am einzelnen Abschluss und nicht nur das in Betracht
kommt, dass sie einen vollständigen Ueberblick über
das ganze Geschäft erhalte,sondern auch der Umstand,
dass auch ein gewisser Teil der Verwaltungskosten
für die zentrale Anstalt ohne weiteres der nämliche
bleibt. Gewisse Kosten der zentralen Verwaltung
werden sich nicht viel verändern nach der Anzahl
der Versicherten und es wird infolgedessen der
Prozentsatz dieser Verwaltungskosten zu den Prä-
mien um so ungünstiger gestaltet, je kleiner die Zahl
der versicherten Risiken ist; bei einer grössern
Prämieneinnahme, bei einer grössern Versicherungs-
sume werden also die Verwaltungskosten einen
kleineren Prozentsatz ausmachen. Sehn hierin muss
ein Grund liegen, der Monopolanstalt den Vorzug
zu geben gegenüber dem Mitbewerb der Versiche-
rungsgesellschaften. Im weitern muss ich nochmals
mit bezug auf die Kosten darauf hinweisen, dass
für die Monopolanstalt die Kosten der Akquisition
dabinfallen, sobald die Konkurrenz der übrigen Ge-
sellschaften wegfällt, dass aber im ändern Falle
.biefür ein ganz bedeutender Prozentsatz in Rechnung
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zu stellen sein würde, nicht nur für die staatliche
Anstalt, sondern auch für die Privatgesellschaften,
und dass dies ohne weiteres wieder eine Einwirkung
ausüben würde auì die durch die Versicherten zu
bezahlenden Prämien. Nun kann die ööentliche An-
stalt mit Monopol für sich noch folgende durch den
Bund gewährte Vorteile in Anspruch nehmen: den
Bundesbeitrag, die Einrichtungskosten, die Steuer-
freiheit und die Portofreiheit. Es ist kaum denkbar,
dass diese Vorteile auch der privaten Versicherung
zugehalten werden können und auch hierin wäre
gewiss eine ungleiche Behandlung der Versicherten
zu erblicken, wenn die einen Versicherten dieser
Vorteile genössig würden, während die ändern
darauf zu verzichten hätten. Nun wird an verschie-
denen Orten ausgeführt, die ööentliche Anstalt werde
weniger geschäftskundig sein, das Geschäft werde
bureaukratisch geführt, das Geschäft werde nicht
nach den Grundsätzen der geschäftlichen Erfahrung
geleitet werden. Es ist mir nicht recht klar, woher
diese Behauptung ohne weiteres genommen werden
kann. Wird es ja doch dieser öffentlichen Anstalt
möglich sein, bei guter Bezahlung auch diejenigen
Leiter für ihr Geschäft zu finden, die nötig sind,
um der Anstalt die gewünschte Entwicklung zu
sichern.

Und endlich darf ich wohl darauf hinweisen,
dass bei keiner ändern Anstalt als bei dieser öffent-
lichen die direkte Einwirkung der Versicherten
auf die Verwaltung in dem Masse stattfindet, wie
es nun hier vorgesehen ist, wo für den Verwal-
tungsrat die Vertretung der Versicherten, sowohl der
Arbeitgeber als der versicherten Arbeiter, in Aussicht
genommen ist. Dies ist gewiss auch mit ein Grund,
der dafür spricht, der Anstalt das Monopol zu ver-
leihen.

Es sind viele Eingaben zu diesem Artikel einge-
langt und ich will sie hier nur kurz wieder in Ihr
Gedächtnis rufen. Es lag eine Eingabe des Spinnerei-
vereins vor, dass die Trennung der Anstalt nach
Berufsgruppen stattfinde; im weitern eine Eingabe
der Seidenindustriellen, es solle die Bildung von
Berufsgenossenschaften nach deutschem Muster
durchgeführt werden. Die Bandfabrikanten wünschten
einen Ausbau der Haftflicht und würden eher auf
die Einführung der Unfallversicherung verzichten.
Die Versicherungsgesellschaften wollen, dass einst-
weilen nur über die Krankenversicherung legiferiert
und ohne Verzug die Revision der Haftpflicbt-
gesetzgebung an die Hand genommen werde; auch
beim Uebergang zum eigentlichen Versicberungsge-
setz wäre auf das Prinzip der freien Konkurrenz
abzustellen und Wohl durchführbar. Nun liegen Ihnen
noch die Eingaben aus neuester Zeit vor: die letzte
Eingabe der Handelskammer Zürich, der bereits
zwei andere vorausgegangen sind, die Eingabe der
Handelskammer Basel, des Handels- und Industrie-
Vereins der Waadt und der aargauiscben Handels-
kammer. Diese sind Ihnen in jüngster Zeit zugegangen
und ich nehme an, dass Sie mich davon entheben, •
deren Inhalt noch speziell im Detail wieder zu
zitieren.

Eines will ich hier erwähnen. In der Eingabe
der Versicherungsgesellschaften und in der Eingabe
der Zürcher Handelskammer ist ohne weiteres
Stellung gegen das Monopol genommen. Der schwei-
zerisch e Handels- und Industrieverein übermachte

die Meinungsäusserungen seiner Sektionen, die bis
auf eine kleine Zahl sich ebenfalls gegen das Mo-
nopol aussprechen. Die aargauische Handeskammer
•erblickt eigentlich im Monopol die richtige Lösung,
sie wünscht aber, dass ein Uebergang geschaffen
werde und dass man vorderhand noch die freie Kon-
kurrenz zulasse, indem sie annimmt, dass man dann
in absehbarer Zeit zur Monopolanstalt übergehen
würde. Nach Ansicht Ihrer Kommission haben diese
Eingaben, soweit sie sieh gegen das Monopol aus-
sprechen, samt und sonders namentlich zwei Fak-
toren in ihrer Begründung vernachlässigt. Der eine
Faktor ist wohl die Aussicht auf die Annahme des
Gesetzes durch das Volk. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass das Schweizervolk einem Gesetze die
Zustimmung geben würde, das die freie Konkurrenz
für die Ausführung des Verfassungsartikels in Aus-
sicht nähme. Wenigstens ist dies nicht aus der Be-
gründung zu entnehmen, die seinerzeit angeführt
wurde, als es sich um die Revision des Gesetzes
handelte; es ist auch nicht aus den Gründen der
Gegner gegen den Entwurf des Herrn Bundesrat
Forrer zu entnehmen, dass damals die Monopolan-
stalt etwa der Grund für d<'e Verwerfung gewesen
sei. Im weitern unterlassen diese Eingaben eines
Versprechens Erwähnung zu tun, das gegeben wurde,
als es sich darum handelte, den Volke den neuen
Zolltarif zur Annahme zu empfehlen. Dort wurde
mit Bestimmtheit erklärt, dass Ueberschüsse aus
den Zolleinnahmen vor allem zur Verwendung für
die Durchführung der Kranken- und Unfallversiche-
rung vorbehalten sein sollen. Vorn im Zolltarif des
Deutschen Reiches ist die Bestimmung eingedruckt,
dass die Vermehrung gewisser Zolleinnahmen auf Ge-
treide usw: ohne weiteres für die Alters- und In-
validenversicherung und die Witwen- und Waisen-
versicherung verwendet werde. Wir haben es da-
mals nicht als notwendig erachtet, eine ähnliche bin-
dende Bestimmung in unsern Taiif einzudrucken.
Aber was hier im Bäte und draussen dem Volke erklärt
wurde, erachten wir als ebenso bindend wie das
gedruckte Versprechen und die gedruckte Zusage.

Es wird nun gesagt, man könne ja wohl unter Bei-
seitelassung des Monopols, das ja mit sich bringen
würde, dass auch der Butidesbeitrag für die Unfall-
versicherung wegfiele, dann die bezüglichen Gelder
aufsparen für die Invalidenversicherung. Sie wären
dort besser verwendet' als in der Unfallversiche-
rung. Da möchte ich nun die Frage an Sie richten :
Was halten Sie für besser, den Invaliden zu unter-
stützen oder aber dafür zu sorgen, dass die Invali-
dität so viel als möglich vermieden wird? Das
Hauptziel der Unfall- und Krankenversicherung
ist, die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit wieder
herzustellen, und ich halte dafür, dass dieses Ziel
noch ein weit höheres ist als das, dann denjenigen,
der im Kampfe um sein tägliches Brot zum Invali-
den geworden ist, nachträglich zu unterstützen.

Es ist noch auf folgendes aufmerksam zu machen :
Ich habe in keiner Eingabe gelesen, dass die Versiche-
rungsgesellschaften eine Verpflichtung übernehmen,
wie sie ihnen in dem Entwurfe der Handelskammer
Zürich zugedacht ist; ich habe in keiner Eingabe
gesehen, dass sich die Unfallversicherungsgesell-
schaften verbindlich erklären, auf eine gewisse
Dauer am Versicherungswerk sich zu betätigen Es
ist wohl au'ch hier zu erwarten und zu riskieren,
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dass vielleicht die privaten Gesellschaften, denen man
die Mitwirkung am Versicherungsgeschäft gestattet
hat, in absehbarer Zeit von dem Werk zurücktreten.
Es ist ja ein grosser Nachteil des gegenwärtigen
Systems, dass die Haftpflicht für den Arbeitgaber fort-
besteht, dass dieselbe keine Unterbrechung leidet,
dass aber dieVersicherung eine Unterbrechung erfährt
durch die Kündigung der Police seitens der Gesell-
schaft, so dass, wenn grosseUnfälle in seineruGeschäft
vorkommen, er vor die Eventualität gestellt ist, ohne
weiteres höhere Prämien zu bewilligen oder auf
die Versicherung zu verzichten, und dass er, wenn
wegen dieser Streitigkeiten die Versicherung eine
Zeitlang ruht, Gefahr läuft, im gegebenen Momente
durch keine Versicherung gedeckt zu sein. In einer
der Eingaben steht zu lesen: «Es ist ferner noch
darauf hinzuweisen, dass das schweizerische Ar-
beiterversicharungsgeschäft wohl kaum wesentlich
schlechter sein kann als das auswärtige, denn auch
für die Schweiz haben sich die Gesellschaften zur
gegenseitigen Erhaltung der Kundschaft und zur
Hochbaltung der Prämien syndiziert. Wer einmal
seine Unfallversicherung bei einer ändern Gesell-
schaft vornehmen will, kann genugsam die Erfahrung
machen, dass alle eingeholten Offerten über Prämien
seine bisher bezahlte oder von ihm neugeforderte
Prämie um einen bestimmten gleichen Prozentsatz
übersteigen. Auf diese Weise suchen die Gesell-
schaften den Uebergang zu ändern Gesellschaften zu
erschweren und gleichzeitig die Prämien in der ge-
wünschten Höhe zu erhalten. Das hat manchen Betrieb
veranlasst, wieder zur Selbstversicherung überzu-
gehen.» Meine Herren, das sagt nun nicht etwa der Be-
richt der Kommission, über den die Zürcher Handels-
kammer- in so absprechender Weise urteilt, sondern
das steht in der Eingabe der aargauischen Handels-
kammer.

Ich will hier gleich beifügen, dass wir die Kon-
kurrenz bei der Versicherung nicht vollständig aus-
geschaltet haben. Wir haben bei der freiwilligen
Versicherung den Privatgesellschaften ein grosses
Feld zur Bearbeitung überlassen. Es wird ihnen
dort ein so grosses Gebiet noch zur Bearbeitung
freistehen, dass sie dort jederzeit im Falle sein
könnten, ihre Ueberlegenheit zu beweisen, wenn
sie wirklich im Falle wären, billigere Prämien und
bessere Bedingungen anzubieten als die Staatsanstalt
Wir haben die Meinung, dass man ihnen dieses
Gebiet überlasse, weil sie diese Rücksichtnahme
verdienen.

Ich habe bereits bei der Eintretensfrage darauf
hingewiesen, dass seitens der Kommission keine
Animosität gegen die Versicherunsgesellschaften
besteht, sondern dass wir vielmehr anerkennen,
dass die PrivatversicherungsgeselJscbaften lange Zeit
dasjenige in guter und trefflicher Weise erfüllt
haben, was ihnen durch die Gesetzgebung zuge-
wiesen wird, und wir können auch anerkennen,
dass die schweizerischen Versicherungsgesellschaften
dem Schweizernamen im Auslande alle Ehre ge-
macht haben. Aber trotzdem können wir nicht
weiter gehen, als wir gegangen sind, und zwar aus
dem Grunde, weil wir eben annehmen müssen und
überzeugt sind, dass die Versicherungsanstalt bei
der Kleinheit des Landes nur dann imstande sein
wird zu prosperieren und vorwärts zu kommen,
wenn ihr das Gebiet der obligatorischen Versiche-

rung ganz bleibt. Es wird so viel vom Auslande
gesprochen. Vorerst wurde die österreichische Ver-
sicherung kritisiert. Wir haben eine Erwiderung
gebracht, welche unwiderlegt geblieben ist und die
dahin ging, dass die Uebelstände in Oesterreicb auf
die dortigen gesetzlichen Bestimmungen zurückzu-
führen sind, die wir uns wohl gehütet haben, im
gegenwärtigen Gesetze zu den unsrigen zumachen.
In der Eingabe der Zürcher Handelskammer wird
darauf hingewiesen, dass die deutsche Gesetzgebung
vorbildlich sei im Versicherungswesen. Deutschland
hat keine freie Konkurrenz der Privatgesellschaften
in der Arbeiterversicherung, in der Zwangsversiche-
rung, sondern es hat diese Versicherung den Berufs-
genossenschaften überwiesen, die deutsche Gesetz-
gebung hat eine dezentralisierte Organisation ins
Leben gerufen, aber im Grunde ist es ein Monopol
der Berufsgenossenschaften. ,

Nun die Frage des Bundesbeitrages. Es ist kaum
anzußehmen, dass das Volk je seine Zustimmung '
dazu gebe, dass die Bundesbeiträge den Privatver-
sicherungsgesellschaften gegeben werden. Es haben
die Versicherngsgesellschaften das auch eingesehen,
indem sie in ihrem Vorschlage darauf verzichten,
den Beitrag anzunehmen. Das hat dann zur Folge,
dass sie uns in den Leistungen nicht bis zu dem
Punkte folgen, den wir Ihnen vorgeschlagen haben.
Es wird in den Eingaben gesagt, die Industrie bean-
spruche den Beitrag nicht, sie sei bereit, die Ver-
sicherungsprämien zu zahlen, selbst onne einen Teil
seitens der Arbeiter zu beanspruchen. Das. mag für
eine Anzahl grosser Industrien zutreffen, aber in
keiner Eingabe des Gewerbes oder der Landwirt-
schaft haben wir gefunden, dass dort auf die Bundes-
beiträge Verzicht geleistet werde, und noch viel
weniger ist in den Eingaben der Arbeiterschaft von /
einem solchen Verzicht die Rede,

, Es wird behauptet» die öffentliche Anstalt werde
teurer arbeiten. Ich will hier nur noch folgende
Gründe gegen diese Behauptung anführen. Die
öffentliche Anstalt ist nach unsern gesetzlichen Be-
stimmungen berechtigt, ihre Agenten auszuwählen,
wie es für sie sich am vorteilhaftesten gestaltet;
sie ist berechtigt, die Krankenkassen in erster Linie
anzusprechen und denselben eine Agentur zu über-
tragen. Nun ist zu sagen, dass die Behandlung
eines Unfalls durch die Krankenkasse der Behand-
lung eines Unfalls durch einen Agenten vorzuziehen
ist, denn sie wird eben die Verhältnisse besser
kennen und besser im Falle sein zu beurteilen,
inwieweit die Entschädigung weiter bezahlt werden
soll oder nicht. Wir haben bedauert, dass nicht
wie im Entwurf des Herrn Bundesrat Forrer die
Krankenkassen ohne weiteres die ersten sechs
Wochen auf ihre Rechnung zu nehmen haben.

Es wird bei der öffentlicbenAnstalt, wenn dieselbe
mit dem Monopol ausgestattet ist, ein Zusammen-
schluss aller Risiken stattfinden, und wenn sich ein
Nutzen ergibt, so wird das einen guten Einfluss
auf die Festsetzung der Prämien haben, nicht in dem
Sitine allerdings, dass das schlechte Risiko durch
das gute durchgehalten werden soll, aber je mehr
gute Risiken in die Anstalt kommen, desto besser
ist der Rechnungsabschluss, desto weniger muss
man den Reservefonds in Anspruch nehmsn und
desto eher wird es möglich sein, die Prämien zu
ermässigen. Bei der Privatgesellschaft wird der
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günstige Abscbiuss der Rechnung eine andere Folge
haben, er wird nicht direkt auf die Prämien Ein-
fluss ausüben können, sondern das Nettoergebnis
wird selbstverständlich als Dividende dem Aktien-
kapital zugute kommen.

Bei der Anstalt ist ohne weiteres die Aufsicht
durch den Bund in Aussicht genommen. Der Bund
soll die Aufsicht führen und ernennt eine Anzahl
Organe der Anstalt Wieviel komplizierter, wieviel
schwerfälliger wird es sich gestalten, wenn der
Bund genötigt ist, ausser der öffentlichen Anstalt
die Arbeiterversicherung bei allen Privatgesell-
schaften, die sich am Versicherungswerke betei-
ligen, za beaufsichtigen. Die Aufgabe wird sich
erstrecken auf die Kontrolle über die Höhe der
Prämien, über die Art der Abwicklung der Unfälle;
sie wird sich auch mit der Einreihung in die verschie-
denen Gefahrenklassen befassen müssen, und es wird
dem Bunde durch die Ausübung dieser Aufsicht
ganz gewiss eine grosse Last entstehen.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen neuer-
dings dargelegt zu haben, dass es gewiss zwingende
Gründe sind, die ihre Kommission veranlasst haben,
an ihrem Antrage festzuhalten, dieser öffentlichen
Anstalt das Monopol zu verleihen. Ich möchte zum
Schlüsse noch sagen, dass das Schweizervolk An-
spruch darauf hat, dass die öffentliche Versiche-
rungsanstalt, die gestützt auf den Verfassungsartikel
errichtet wird, im Versicberungsgeschäft eine füh-
rende Rolle ausübe und nicht bloss den Platz ein-
nehme, den ihr die übrigen Versicherungsinstitute
überlassen. Ich beantrage Ihnen Annahme des ersten
Alineas von Art. 21 nach dem Antrage der Kom-
mission.

Mit faezug auf die Sitzfrage habe ich darauf auf-
merksam zu machen, dass im zweiten Alinea vorerst
Bern in Aussicht genommen war. Es sind nun ver-
schiedene Eingaben eingegangen, eine von Luzern
und eine von Aarau, die sich beide um den Sitz
beworben haben. Der Bundesrat hat der Kommission
einen neuen Antrag vorgelegt, der dabin geht, es
solle Luzern als Sitz der Anstalt bestimmt werden,
und zwar mit Rücksicht auf seine historische Be
deutung und mit Rücksicht darauf, dass bereits die
frühere Vorlage .Luzern als Sitz bestimmt hat. Ihre
Kommission stimmt diesem Antrage des Bundes-
rates bei.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Le Conseil national a discuté et adopté la
première partie du projet de loi, c'est-à-dire l'as-
surance contre la maladie. Ainsi que vous l'avez
décidé, dans l'assurance-maladie, le rôle de l'Etat
se borne à encourager, >à surveiller et à subven-
tionner les caisses reconnues.

Par cette intervention, • les caisses reconnues
auront une marche plus assurée et, d'autre part,
seront mieux en mesure, de satisfaire à leurs obli-
gations, qui consistent essentiellement en la presta-
tion de soins médicaux et en paiements dMndemnités
de chômage. Dans l'assurance-accident, le rôle .de
l'Etat change de caractère, il devient plus actif; ici
l'Etat crée, organise et administre l'assurance. Dans

notre rapport sur l'entrée en matière, nous avons
exposé les grandes lignes du projet et les princi-
pales branches de ce système. Deux points surtout
ont fait l'objet de critiques: c'est l'établissement
fédéral tel qu'il est organisé par le projet et
qu'improprement on qualifie d'établissement à mo-
nopole et la question des accidents non profession-
nels. Ces deux questions ont fait l'objet de longues
et laborieuses discussions au sein de la commission.
Après mûr examen, elle vous propose, sans qu'il
y ait aucune proposition de minorité, d'adopter sur
ces deux points le projet du Conseil fédéral.

Messieurs, abordant en détail les articles de
l'assurance contre les accidents, nous vous propo-
sons à l'article 2l la rédaction suivante: «.L'éta-
blissement suisse d'assurances contre les accidents
pourvoit au service de l'assurance contre les acci-
dents conformément à la présente loi. Il est de
plein droit personne civile et a son siège à Lucerne. »

Dès que la loi introduit l'obligation de l'assu-
rance, il va de soi, et il est, me semble-t-il, de
toute nécessité, que le législateur crée un établis-
sement fédéral auquel les assurés obligés pourront
s'adresser. A notre avis, cet établissement doit être
unique; il devient en quelque sorte une institution
nationale. C'est cette idée qui est consacrée à
l'article 21 et qui domine, on peut le dire, toute la
loi. Ecarter l'idée de cet établissement fédéral uni-
que, c'est bouleverser toute l'économie du projet.
Evidemment, il y aurait lieu alors d'édifier l'œu-
vre absolument sur de nouvelles bases. Tout le
monde reconnaît au fond a nécessité de l'établis-
sement fédéral; seulement, dit-on, à côté de cet
établissement fédéral, laissez travailler les établis-
sements .particuliers, les sociétés privées ; • cela en-
gendre la concurrence et ne peut être qu'utile au
développement de l'œuvre. C'est en vain que nous
avons cherché dans les pétitions qui nous ont été
adressées des motifs, comment dirai-je, actifs,
plaidant en faveur de cette concurrence; des rai-
sons intrinsèques déterminant le concours des so-
ciétés privées. Ce n'est point dans le but d'assurer
la prospérité de l'établissement officiel lui-même
que l'on tient à proclamer la libre concurrence,
c'est plutôt pour permettre aux sociétés d'assu-
rances de continuer leur activité, pour tenir compte
des services que certaines sociétés ont rendu à
l'Etat et au pays jusqu'à ce jour. Nous reconnais-
sons que les sociétés privées ont été fort utiles,
aussi leur activité pourra-t-elle s'étendre encore
dans bien des domaines. Certainement, l'établisse-
ment fédéral, par le seul fait qu'il est créé, est
destiné à limiter leur champ d'action. C'est là le
résultat de toutes les nouvelles institutions fédé-
rales; dès que nous centralisons et créons un éta-
blissement fédéral unique, nous portons forcément
atteinte à des intérêts déjà existants, à des intérêts
privés. Cet état de choses nouveau est établi dans
un but élevé, dans l'idée de venir en aide à la
généralité. Une autre objection qu'on signale spé-
cialement est celle-ci : Si vous n'introduisez pas la
libre concurrence, votre établissement prendra aus-
sitôt un caractère bureaucratique. Nous le deman-
dons. Comment la concurrence, soit l'activité des
sociétés privées pourrait-elle empêcher l'établisse-
ment fédéral de prendre ce caractère? Nous ne le
saisissons pas. Pour éviter cet inconvénient le projet
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renferme des dispositions spéciales. Il y a d'abord
une direction, composée de spécialistes. Puis, nn
conseil d'administration qui sera composé de per-
sonnes choisies, choisies surtout et principalement
parmi les assureurs obligés et parmi les assurés
obligés. Ceux-ci versant dès primes à l'établissement
auront un intérêt "majeur à obtenir une bonne ad-
ministration de cet établissement. Nous pensons
qu'organisé de cette façon l'établissement fédéral
est de nature à écarter toutes les inquiétudes qui
peuvent se manifester à cet égard.

On signale également que les frais d'administra-
tion de l'établissement fédéral seront plus considé-
rables que ceux des sociétés privées. Ce ne sera
pas important. Signalons en effet que l'établissement
fédéral, pour exercer son activité, sera obligé de
créer des agences et il les cboisira essentiellement
parmi les caisses maladies. Nous prévoyons une
disposition spéciale dans la loi permettant à l'éta-
blissement fédéral d'imposer ce service aux caisses
maladies. Celles-ci sont les mieux placées pour faire
ce service à bon compte et sans des frais élevés. Per-
mettre aux sociétés privées d'assurer les personnes
obligées, c'est dire qua ces sociétés ont droit à la
prime fédérale. Ce serait une injustice vis-à-vis
même de ces sociétés, si elles rendent les mêmes
services que l'établissement fédéral, de ne pas leur
accorder les avantages de l'établissement fédéral,
savoir.la franchise de port, l'exemption de l'impôt,
en un mot, toutes les facilitées qui sont créées
par la loi en faveur de l'établissement fédéral. Si
nous proclamons l'égalité de ces institutions en
face de la loi, nous devons leur accorder à toutes
les mêmes privilèges. Nous irions de cette façon
au devant d'nne complication inouïe et nous nous trou-
verions fatalement en face d'une lutte âpre entre
les sociétés d'une part et l'établissement fédéral de
l'autre. L'établissement recherche et poursuit plus
spécialement l'intérêt public, l'intérêt général, tan-
dis que les sociétés privées, par la force même des
choses, ont pour but plutôt la spéculation et l'in-
térêt privé. Lés sociétés privées rechercheraient,
en vertu de leur libre choix, essentiellement les
bons risques et les risques les moins avantageux
seraient imposés à l'établissement fédéral qui devrait
les accepter quels qu'ils soient. Du reste, pour
qu'un établissement de cette nature puisse prospérer,
il doit comprendre le plus de risques possibles et
son action doit s'étendre de la manière la plus
large. Eh bien, par la concurrence, vous allez res-
treindre ce champ d'activité et, par le fait même,
empêcher l'établissement de marcher comme nous
le désirons tons! Ce serait, ainsi, compromettre
l'oeuvre tout entière.

Ajoutons encore que, dans notre projet et dans
l'économie de notre loi, nous comprenons les acci-
dents non-professionnels. Eh bien, les sociétés pri-
vées s'engageraient-elles et pourraient-elles s'engager
dans cette direction? Nous ne le pensons pas. Ce
sont là, Messieurs, les considérations qui ont déter-
miné votre commission à accepter la proposition
du Conseil fédéral.

fir En ce qui concerne le siège de l'établis-
' sèment, la commission et Je Conseil fédéral
font reçu deux pétitions, l'une émanant de la ville de
i Lucerne et l'autre de la .ville d'Âarau. Après les
lavoir examinées toutes deux, votre commission a

adopté la proposition du Conseil fédéral déterminant
le siège de l'établissement fédéral à Lucerne. . La
commission est entrée dans cette manière de voir
par la considération surtout que Lucerne est un
point très central et a été longtemps un des Vorort
de la Confédération suisse. Il est juste, puisque
l'occasion s'en présente, de lui attribuer le siège
d'une de nos institutions nationales. Nous vous pro-
posons par conséquent de rédiger le deuxième
alinéa comme suit: <I1 est de plein droit personne
civile et a son siège à Lucerne».

Sulzer : Es fällt mir ausserordentlich schwer, in
diesem Moment an der Eintretensdebatte teilzu-
nehmen. Ich hätte von Herzen gern in die Aus-
führungen, meiner'beiden Herren Vorredner einge-
stimmt; aber ich muss leider erklären, dass ich
das nicht kann, dass mein Gewissen mir das ver-
bietet Es war mir lei der nicht vergönnt, den letzten
Sitzungen der Kommisaion; in der ich anfangs mit
Freuden mitgearbeitet babe, beizuwohnen; mein
Gesundheitszustand hat mir nicht erlaubt, weder
den Sitzungen in Siders noch den letzten Sitzungen
in Bern beizuwohnen. Sie werden sich vielleicht
erinnern, dass ich im Juni mitten in den Beratungen
durch Krankheit ans Bett gefesselt war und meine
Mitarbeit abbrechen musste. Das ist der Grund,
warum die beiden Herren Referenten heute erklären
konnten, die Kommission sei einstimmig.

Ja, meine Herren, wir waren in den Hauptfragen
einstimmig bis vor kurzer Zeit. Ich habe in der
Eintretensdebatte im Juni unter Wahrung verschie-
dener Bedenken auch mein Einverständnis mit der
Unfallversicherung, wie sie ihnen proponiert wird,
erklärt. Ich habe den Sitzungen der Kommission
nicht beiwohnen können, aber ich kann Sie ver-
sichern, dass ich zu Hause sehr viel über die Sache
nachgedacht habe und dass icb mit dem grössten
Interesse Ihre Arbeiten und diejenigen der Kom-
mission verfolgte und dass ich selbstverständlich
mit dem grössten Interesse auch das Resultat der
endgültigen Umfrage bei den Mitgliedern des Han-
dels- und Industrievereines mir ansah. Ich muss
Ihnen nun gesteben, dass ich ändern Sinnes ge-
worden bin. Icb bin heute nicht mehr in der Lage,
das Eintreten auf die Unfallversicherung, so wie wir
sie eingebracht haben, zu empfehlen aus ernsten
Gründen, die icb mir erlaube, Ihnen aaszuführen.

Ich habe die Ueberzeugung, dass der Weg, den
die Kommission Ihnen empfiehlt und den ich selber
Ihnen vor ein paar Monaten empfohlen habe, un-
gangbar ist: ich babe die Ueberzeugung, dass wir
auf diesem Wege die Sache nicht durchführen
können. Icb glaube, meine Kollegen in der Kom-
mission werden mir das Zeugnis ausstellen, dass
icb noch bis in den letzten Frühling und Sommer
hinein mit aller Wärme mitgearbeitet habe an der
Ausarbeitung des Systems, das Ihnen der Bundesrat
proponiert. Ich wiederhole, ich war selber überzeugt
von der Möglichkeit der Durchführung. Ich war der
Meinung, dass es der einzige Weg sein werde, um
die Sache beim Volke durcbzubringen. Ich bin nun
in beiden Richtungen erschüttert, ich glaube nicht
mehr an die Möglichkeit der Durchführung an sich,
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aber ich glaube auch nicht mehr an die Möglich-
keit, dass Ihre Vorlage vom Volke wird ange-
nommen werden.

Das Hauptargument, das mich dazu bringt, ist
die • Einsicht, dass wir mit der Uebernahme der
Nichtbetriebsunfälle einen Sprung ins Dunkle tun,
dass wir da in Ausgaben und in einen Zustand
hineingeraten, der zu geradezu unmöglichen Ver-
bältnissen îuhrt. Ich mache niemand einen Vor-
wurî — ich müsste ihn ja in erster Linie auch mir
selber machen — dass wir hier voreilig gehandelt
haben.

Aber ich habe zu allen Zeiten ausserordentlicb
bedauert, dass die Angaben über die Nichtbetriebs-
unfälle so ungeheuer dürftig waren, die Angaben,
die wir mühsam zusammengesucht und schliesslich
bekommen haben. Wie Sie gesehen haben, sind die
Experten davon ausgegangen, dass die Nichtbetriebs-
anfälle ungefähr 18 % der Gesamtleistung ausmachen
werden. Aber die Statistik, auf die diese Zahl sich
gründet, liegt so weit zurück und ist so ausseror-
dentlich mangelhaft, dass wir eigentlich gar nichts
wissen. Wir wissen deshalb nichts, weil von all den
Staaten, die im Laufe der Jahre das Prinzip der
Versicherung angenommen haben, kein Staat diese
Art Versicherung eingeführt bat. Infolgedessen haben
wir tatsächlich keine Statistik über diesen Anteil
an der Gesamtausgabe bei der Kollektivversicherung,
d. h. bei der Versicherung, die wir im Auge haben.
Aber ich hatte von jeher das dunkle Gefühl, dass
wir hier mit viel grössern Zahlen zu rechnen haben,
und ich habe nun endlich die Bestätigung dieses
Gefühls gefunden. Ich habe mir immer gesagt,
schliesslich seien es in der Schweiz nur zwei
Stellen, wo man ausführliche Auskunft über diese
Verhältnisse bekommen kann : das sind unsere bei-
den grossen Unfallversicberungsgesellschaften «Zü-
rich» und «Winterthur». Seit wir an der Arbeit
sind, habe ich mich bemüht, Material zu bekom-
men, und ich habe in der Tat viel Material auf-
treiben können. Aber diese Gesellschaften wurden
eben selber erst durch die Projekte des Bundesrates
und durch die Arbeit der Kommission dazu geführt,
über gewisse Fragen sich Rechenschaft zu geben.
Nach einer Statistik der Unfallversicherung Winter-
thur ist zum Vorschein gekommen, dass bei den
Einzelpolicen, also nicht bei der Kollektivversiche-
rung — die ja, es ist zuzugeben, 'in vielen Be-
ziehungen etwas anderes sind, als das, was wir
vorhaben — das Verhältnis des Berufsrisikos zum
Nichtberufsrisiko ein viel grösseres ist, als sich je
jemand hat träumen lassen. Es hat sich herausge-
stellt, dass das Berufsrisiko zum Nichtberufsrisiko
im Verhältnisse von 60:40 steht. Als ich diese Zahl
hörte, bekam ich den ersten Stoss, und als ich
dann im Zusammenhang damit noch die Tatsache
erkannte, dass merkwürdigerweise bei den Einzel-
risiken der Sonntagsrisiko viel grös&er ist, als man
je geglaubt hat — denn der Sonntagsrisiko ist eben
nicht Berufsrisiko — als ich hörte, dass der Sonn-
tagsrisiko weit über der Hälfte des Werktagsrisikos
stand, da bekam ich den zweiten Hieb, der mich
veranlasste, sehr ernsthaft über diese Sache nach-
zudenken. Neben ändern Gründen ist dies der
Hauptgrund, warum ich die Uebernahme der Nicht-
betriebsunfälle für eine Unmöglichkeit halte. Wir
müssen, bevor wir die Nichtbetriebsunfälle irgend-

wie in unsere Sache hineinziehen, Zahlen kennen,
müssen Statistik haben, und diese Statistik kann
uns heute niemand anders geben als die Privat-
unfallversicherung. Diese wird sie uns aber nur
dann in dem Masse, wie wir sie brauchen, geben,
wenn wir die Privatunfallversicherung nicht zum
vorneberein kalt stellen und aussohliessen. Es ist
meine Ueberzeugung, dass wir ohne die Mitarbeit
der Privatversicherungsgesellschaften im Dunkeln
tappen, dass wir in Dinge hineinrennen, die wir
nicht verantworten können. Die Kommission hat nun
bekanntlich die Frage des Bundesbeitrages in der
Weise gelöst, dass sie sagt, der Bund zahlt durch-
wegs 5°/oo des Lohnansatzes. Ich war bei jener Be-
ratung nicht anwesend. Die Herren wissen ganz
gut, dass ich mit aller Macht gegen diese Ordnung
des Bundesbeitrages protestiert hätte. Die Kom-
mission ist im Irrtum, wenn sie meint, dass dieser
Nichtbetriebsunfallrisiko ein konstanter sei. Die
Statistik derUnîallversicherungsgesellschaît Winter-
thur weist aus, dass dieser Risiko durchaus nicht
konstant ist. Er ist unter allen Umständen beim
männlichen Geschlecht erheblich grösser als beim
weiblichen. Wenn Sie sagen, wir wollen za dem
Berufsrisiko der verschiedenen Kategorien nun ganz
einfach eine Konstante setzen, als Nichtberufsrisiko,
so machen Sie etwas, was sich nicht halten lässt,

• und Sie tun etwas, das man just vermeiden muss:
Sie zahlen in diesem Betrag direkt unter Umständen
an einen sowieso ganz kleinen Berufsrisiko. Nehmen
Sie an, Sie hätten die Versicherung einer Kategorie,
in der meistens Frauen beschäftigt sind, wie z. B.
die Stickerei, die keine grossen Berufsrisiken kennt,
und Sie zahlen nun fix diese 5°/oo aus, so haben Sie
tatsächlich das Resultat,' dass Sie mehr als den
ganzen Nichtberufsrisiko decken und indirekt noch
an den Berufsrisiko zahlen! Auf der ändern Seite
geben Sie in Kategorien, wo meistens Männer be-
schäftigt sind, je nachdem unter Umständen das
Richtige, aber unter vielen Verhältnissen geben Sie
viel zu wenig, so dass man unbedingt von der Idee
abkommen muss, dass dieser Nichtberufsrisiko so
ganz einfach nach der Schablone zugeteilt werden
könne. Ich wiederhole, dass diese 5°/oo nach allem,
was ich heute weiss, erheblich zu wenig sind. Ich
glaube, die Herren Kollegen der Kommission können
sich erinnern, dass ich von Anfang an die Vermu-
tung aussprach, dieser Nicbtberufsrisiko sei nament-
lich bei jenen Betrieben, in denen viele junge Männer
beschäftigt sind, entschieden zu klein.

Aber was mich hauptsächlich noch veranlasst,
vor der Einbeziehung des Nichtberufsrisikos zu
warnen, ist folgendes. Wir haben in unserm Gesetz
eine Organisation zur Ueberwachung der' kleinen
Unfälle vorgesehen dadurch, dass die Anstalt diese
kleinen Risiken bis zu 6 Wochen den Krankenkassen
übergeben kann, entweder in der Weise, dass die-
selben als Agentur handeln oder aber als Rückver-
sicherung. Ich selber habe die Idee der Rückver-
sicherung bei den Krankenkassen begrüsst und im er-
sten Moment für eine wirklich ausgezeichnete Lösung
gehalten. Aber bei reiflicher Ueberlegung sind mir
dann immer mehr Zweifel aufgestiegen " über die
Möglichkeit der Rückversicherung bei den Kranken-
kassen. Schon in Lugano sagte ich, in dieser Frage
liege noch ein sehr grosses^X, und je mehr ich
darüber nachgedacht habe, desto vollendeter kam
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ich zur Ueberzeugunng, dass diese Organisation ver-
sagen wird aus dem einfachen Grunde, weil wir
eben heute eine total andere Organisation der
Krankenkassen haben als wir sie in der lex Forrer
hatten. Es ist ja zu sagen, dass bei der Organisation,
welche die lex Forrer für die Krankenkassen brachte,
es tatsächlich möglich gewesen wäre, die absolut
notwendige strenge Aufsicht über die kleinen Scha-
denfälle den Krankenkassen zu übergeben, weil dort
alles systematisch geordnet war. Aber bei der Ord-
nung, die wir nun gezwungenermassen dem Kran-
kenkassenwesen haben geben müssen, fällt eben
auch diese Sicherheit absolut dahin. Der Zustand
wird nicht zu vermeiden sein, oass die Anstalt auch
den kleinsten Unfällen selbst nachgehen muss. Das
bedeutet nach den Erfahrungen, die wir nun beim
Haftpflicbtgesetz und bei der bisherigen Privatver-
sicherung zur Genüge haben sammeln können, dem
aller krassesten Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Ich behaupte, die Anstalt ist nicht in der Lage,
diese Dinge selber auch nur annähernd mit jener
Schärfe und Strenge zu überwachen, dia absolut
nötig ist, wenn man nicht in geradezu monstruöse
Ausgaben hineinkommen soll. Ich habe letzthin
eine Angabe des Arbeitersekretariates gelesen, in
der ich auch zitiert werde, und zwar nach dem
Protokoll d<w Expertenkommission vom Jahre 1893,
wo ich den Ausspruch getan habe, dass ich es als
selbstverständlich betrachte, dass auch die Nichtbe-
triebsunfälle in die Versicherunng eingeschlossen
werden. Gewiss habe ich anno 1893 diesen Aus-
spruch getan, aber leider kann ich ihn heute nicht
mehr tun. Seither sind 15 Jahre ins Land gegangen.
Ich und vielleicht Sie auch haben in diesen 15
Jahren manche Illusion sich zerstören lassen müssen,
und ich habe seither manche zum Teil recht bittere
Erfahrungen gemacht. Damals hatte man noch keine
Ahnung davon, zu welch unerhörten Missbräuchen
die Unfallversicherung führen kann.

Gott sei Dank musste man diese Erfahrungen in
unserem Lande, in dem vor 15 Jahren schon eine
ganz hübsche Praxis sich gebildet hatte, nicht
durchmachen. Aber seit jener Zeit sind manche
europäische Staaten in die Versicherung hioeinge-
treten. Von Deutschland will ich nicht reden, weil
die Deutschen ein System für sich haben; aber
wertvolle Erfahrungen liegen vor in Frankreich,
Italien, Belgien und Holland. Sie haben doch ganz
sicher in den letzten Jahren etwa gelesen .von ab-
sichtlichen Verstümmelungen, die sich solche bei-
gebracht haben, welche sich durch die Versiche-
rungen gedeckt fühlten, um die Leistungen der
Kasse zu geniessen. Ich habe diese Dinge im Anfang
kaum glauben wollen. Aber wir sind heute tatsäch-
lich leider soweit, dass wir konstatieren müssen,
dass das wohltätige Institut der Unfallversicherung
in geradezu absurder Weise in einzelnen der uns
umgebenden Länder missbraucht wird. Ich will
Ihnen einige Zahlen nennen, die auch dazu beige-
tragen haben, mir Schrecken einzujagen. Die Hafen-
arbeiter von Livorno waren zu Anfang des Inkraft-
tretens des italienischen Gesetzes za einer Prämie
von 20 bis 30 °/°" versichert. Heute aber stehen diese
gleichen Hafenarbeiter auf einer Prämie von 30 %
des Lohnes ! Das ist dadurch zu erklären, dass diese
Arbeiter, welche nicht täglich, sondern nur zeit-
weise beschäftigt sind, herausgefunden haben, dass,

wenn sie beizeiten sich einen Unfall beibringen,
sie auch gedeckt sind für die Zeit, wo sie nicht
arbeiten, dass also dadurch die Arbeitslosigkeit ge-
deckt ist. Die Arbeiter haben das herausgefunden
sogar bei der Tatsache, dass das italienische Gesetz
nur 50 % des Lohnes vergütet. Der Skandal wurde
schliesslich so gross, dass die italienische Cassa
nazionale, um sich für die Ausgaben für diese Ka-
tegorie Versicherter zu decken, die Prämie nach
und nach von 30 °/oo auf 309/o erhöhen musste. Dieser
Fall ist nicht vereinzelt. Sie wissen, dass die italie-
nische Cassa nazionale bei vielen Kategorien ihre
Prämie um das Vier- und Fünffache hat erhöhen
müssen gegenüber der Anfangsprämie. Der ganz
gleiche Fall ist in Holland passiert. Die Hafenar-
beiter von Rotterdam haben es nicht ganz soweit ge-
bracht wie die Arbeiter in Livorno, aber immerhin
nach der ganz gleichen Methode haben sie es zu
25 % Prämie gebracht. Die staatliche Anstalt in
Holland, welche diese Leute versicherte, hat so un-
glaubliche Missbräuche entdeckt, dass sie nach und
nach, wenn sie nicht hätte steuern können, 25 %
hätte zahlen müssen Das sind Dinge, die Gott sei
Dank in unserem Lande nicht passieren. Unser
Volk hat viel zu viel Ehrlichkeit und rechtlichen
Sinn, als dass wir seitens unserer Landsleuto
dergleichen Dinge zu befürchten hätten.

Meine Herren, ich erinnere Sie daran, dass wir
leider eine sehr grosse Anzahl fremdländischer Ar-
beiter in unserem Lande haben, die nun einmal
mit dieser Schule zu uns kommen, denen wir heute
schon, wie alle Erfahrungen zeigen, nur mit der
allergrössten Strenge bei kommen. Stellen Sie sich
nun vor, dass bei diesen sehr grossen Arbeiter-
massen — es sind viel über hunderttausend — nur
einigermassen solche Anschauungen aufkommen,
und stellen Sie sich vor, was nun passieren wird,
wenn diese Leute nicht nur den Berufsrisiko ge-
deckt haben, sondern auch den Nichtberufsrisiko,
wo alle Beobachtung aufhört, wo sozusagen die Un-
möglichkeit besteht, den wahren Hergang der Un-
fälle zu konstatieren. Meine Herren, mir graut davor.
Ich kann mit gutem Gewissen nach allem, was ich
heute über diese Frage weiss, nicht mehr dazu
stimmen, dass wir in die Versicherung hinein die
Nichtbetriebsunfälle aufnehmen.

Wenn wir aber davon absehen müssen, die Nicht-
betriebsunfälle aufzunehmen, so fällt das ganze
System, das uns der Bundesrat proponiert hat und
das wir in der Kommission angenommen haben,
zusammen Wir mögen die Sache ansehen, wie wir
wollen, so stehen wir eben bei der ganzen Ordnung
vor einem System, das sich gegenseitig ergänzt und
das logisch aufgebaut ist. Von dem Momente an,
wo wir die Nichtbetriebsunfälle nicht aufnehmen
können, hört der Beitrag des Arbeiters auf, und
damit fällt für mich eine der Hauptsäulen für eine
gute Gebahrung der Anstalt, die wir in Aussicht
genommen haben. Ich habe bis in den letzten Som-
mer hinein für die Ideen, die uns der Bundesrat
unterbreitet hat, gekämpft gegen alle meine Genossen
in der Industrie. Wer die letzten Eingaben der Sek-
tionen des Handels- und Industrievereins liest, wird
sehen, dass die Maschinenindustriellen sich unter
gewissen Bedingungen mit der Monopolsanstalt ein-
verstanden erklärt haben und sich unter gewissen
Bedingungen auch mit der Aufnahme der Nichtbe-
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triebsunfälle einverstanden erklärt haben. Ich darf
ohne Ueberhebung sagen, dass das auf meinen Ein-
fluss hin geschehen ist, so sehr habe ich bis zur
letzten Stunde geglaubt, mit meinen Kollegen für
die Sache kämpfen zu sollen. Aber die unfreiwillige
Müsse, die mir. mein Gesundheitszustand auferlegt
hat, hat in mir die Wandlung vollzogen, und heute
sage ich : Es ist keine Rede davon, dass die Nicbt-
betriebsunfälle aufgenommen werden können. Damit
fällt der Grund, die Arbeiter herbeizuziehen; denn
das wird man ihnen einfach nicht zumuten können,
dass sie am Berufsrisiko teilnehmen sollen, nach-
dem sie unter der Haftpflicht daran tatsächlich nicht
teilgenommen haben. Es ist ja wohl richtig, dass
wir in unserem Haftpflichtgesetz einen'Artikel ha-
ben, nach welchem der Arbeiter beigezogen wer-
den kann. Aber tatsächlich ist er nicht beigezogen
worden, und er wird protestieren dagegen, dass er
nun hier beigezogen wird. Und nun fällt eben nach
dem System das die Kommission, allerdings in
diesem Falle ohne meine Mitarbeit, für den Bundes-
beitrag aufgestellt hat, selbstverständlich auch der
Bundesbeitrag ; unser ganzes Gebäude stürzt zusam-
men von dem Momente an, wo wir die Nichtbe-
triebsunfälle nicht aufnehmen können. Deswegen
bin ich am ganzen Sysem irre geworden und sage
mir: Wir müssen andere Wege probieren; wir
müssen die Sache so ordnen, dass der Beitrag des
Arbeiters aufhört, dass der Bundesbeitrag aufbort;
denn ich nehme nicht an, dass der Bundesbeitrag
b'oss für den Berufsrisiko gezahlt werden will, und
damit fällt für mich auch die Monopolanstalt. Von
dem Momente an, wo ich das System des Bundes-
rates nicht mehr durchführen kann, fällt für mich
auch diese letztere und bekenne ich mich zum
System der Zürcher Handelskammer.

Meine Herren ! Glauben Sie mir, dass ich mich,
wenn ich mich nicht selber von diesem Stand der
Dinge überzeugt hätte, niemals hätte umstimmen
lassen und dass ich beim bundesrätlichen System
stehen geblieben wäre, auch im Gegensatz zu fast
der gesamten Industrie. Aber nachdem ich durch
eigene Prüfung zu diesen Ueberzeugungen gekom-
men bin, muss ich den Schluss ziehen, dass der
einzige Ausweg noch der ist, dass wir das System,
das die Zürcher Handelskammer aufgestellt bat,
näher studieren. Es ist ja nicht zu verwundern,
dass die industriellen Kreise keine grosse Freude
haben am Monopol an und für sich. Ich habe lange
geglaubt, sie in der ganzen Frage, die ich ihnen in
ihrem logischen Zusammenhange auseinandergesetzt
habe, beruhigen zu können ; aber es ist nun wirklich
begreiflich, wenn die Industrie und das Gewerbe
sich sagen müssen : Man legt uns nun grössere
Lasten auf, dass sie dann erklären: Gut, wir sind
bereit, diese grösseren Lasten auf uns zu nehmen,
aber dann wollen wir wenigstens den Risiko da
decken, wo es uns am besten passt; dann wollen
wir wenigstens im ganzen Versicherungswesen die
freie Konkurrenz haben, wollen wenigstens einen
Ausweg haben für den Fall, dass das offizielle
Institut eine Gestalt annimmt, dass man nicht mehr
gerne in dem Dinge ist. Wenn man der Industrie
und dem Gewerbe zumutet, dass sie grössere Lei-
stungen übernehmen als bisher, so haben sie ein
Recht, zu verlangen, dass man ihnen nicht die
Monopolanstalt vorschreibt, auch nicht die Anstalt,

die mit einem gewissen Recht der Herr Kommis-
sionspräsident eine Gegenseitigkeitsanstalt genannt
bat. Und diese Leistungen sind in der Tat grösser.
Es lohnt sich über fliese Leistungen überhaupt etwas
zu reden, weil darüber offenbar ganz unbestimmte
Anschauungen und sehr unabgeklärte Ansichten be-
steben. Wir dürfen sagen, dass wir heute schon,
unter dem Haftpflichtsystem — das beweist die
Statistik der Unfallversicherungs-Gesellscnaften —
die grössten Leistungen überall in Europa haben und
dass, wenn wir weiter gehen und das Maximum
abschaffen etc., die Leistungen der Schweiz sehr
namhaft alles das übersteigen, was um uns herum
geleistet wird. Dieser Beweis kann erbracht wer-
den und wird erbracht durch die Statistik. Wenn
Sie die bisherigen Leistungen, die unter der Herr-
schaft der Haftpflicht dem Arbeitgeber auferlegt
werden, mit 100 bezeichnen, so ergibt sich, dass
die Leistungen des zukünftigen Gesetzes, die da
vorgesehen sind und die ich nicht bekämpfen will,
ohne die Nicbtbetriebsunfälle 115 % ausmachen
werden, also eine Steigerung von 15°/o, die sich
aufbaut auf der sowieso absolut grössten Leistung.
Gegenüber den Leistungen nach dem Schweiz. Haft-
pflichtgesetz hat Deutschland eine Leistung von
90%, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
zusammen; die Berufsgenossenschaften allein ca.
63%. Ich bemerke also, dass in diesen Zahlen alles
vereinigt ist, der Risiko für die Invalidität, der
Risiko für den Lohnausfall und für die Heilung.
Oesterreich — und das wird Sie speziell interes-
sieren, weil in"den Rechnungen, die uns vorgelegt
wurden, auf dieses Land abgestellt wurde — hat
gegenüber unsern bisherigen Leistungen nur die
Zahl 59; mit ändern Worten, gegenüber der Zahl
115, die wir nun bekommen werden, hat Oester-
reich nicht viel mehr als die Hälfte. Es ist ja ausser-
ordentlich bedauerlich, dass unsern Experten tat-
sächlich nur diese österreichischen Zahlen zur Ver-
fügung standen, und es ist nicht zu verwundern,
dass diese österreichischen Zahlen von unsern Ex-
perten irrtümlich interpretiert wurden, so dass tat-
sächlich die Gesämtausrechnung zu klein erscheint ;
ich komme nachher noch dar auf zurück. Ich möchte
Ihnen hier nur noch mitteilen, wie der Vergleich
der Leistungen in verschiedenen Landern sich stellt.
In Frankreich betragen die Leistungen im Vergleich
mit unseren jetzigen 82%, in Belgien 80%, in
Italien 65 "A, in Holland allerdings 108 %, was ich
vorhin übersehen habe, in Dänemark 27 %. Wenn
wir also die Leistungen akzeptieren, die wir nun
vorgesehen haben für die Unfallversicherung, so
steht Dänemark zu der Schweiz wie 27:115 und
Schweden sogar nur wie 24:115. Das kommt daher :
Alle diese Länder mit kleinen Leistungen haben den
vorübergehenden Risiko während 90 Tagen nicht,
decken ihn gar nicht. Nun macht aber gerade dieser
vorübergebende Risiko in der Schweiz nach der
Haftpflichtgesetzgebung 40 % und nach dem neuen
Gesetz 30 °/o aus. Die Sache wird ungefähr so heraus-
kommen, dass nach dem bisherigen Gesetz von
100 7« 80 auf Tod kommen, 36 auf Invalidität, 40 auf
Lohnausfall, und 16 auf Heilkosten und von den
115 nach den Leistungen des neuen Entwurfes auf
den Tod 14, die Invalidität 55, den Lohnausfall 30
und die Heilkosten wiederum 16 entfallen. Ich
will Ihnen nun ganz offen sagen, dass ich dieses
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Material nur bekommen habe dank meinen guten
Beziehungen zur Winterthurer Unfallversicherung
und dass es andere bekommen hatten dank ihren
guten Beziehungen zur «Zürich». Aber das ist eben
ein ausserordentlich interessantes Material, das ein-
fach; nicht genügend bekannt war, als wir an die
Arbeit gingen. Nun habe ich vorher gesagt, es ist
ausserordentlich bedauerlich, dass unsern Experten
im grossen und ganzen nur die Resultate der öster-
reichischen Versicherung zur Verfügung standen
und dass nun diese Zahlen angesichts der — das
muss gesagt werden — komplizierten Verhältnisse,
weil eben in Oesterreich die ersten vier Wochen,
gar nicht bezahlt werden, ungenügend und zum Teil
unrichtig interpretiert worden sind, und ich muss
zu meinem Leidwesen gestehen, dass ich heute
mich überzeugt habe, dass die Zahlen, die in den
Berichten der Zürcher Handelskammer und in den
Berichten der Vereinigung der konzessionierten
Versicherungsgesellschaften gegeben werden, richtig
sind und dass die absolute Gesamtausgabe für die
Versicherung effektiv eben viel grösser ist als in
den Vorlagen, die für uns, gewiss in guten Treuen,
gemacht worden sind, viel grösser ist, als bis jetzt
angenommen wurde. Wir werden zu einem Gesamt-
durchschnittsrisiko von ca. 4 % kommen.

Und nun noch ein weiterer Grund, der für mich
zwingend ist, das bisherige System zu verlassen.
Es ist ganz ausgeschlossen, dass wir nun auch nur
annähernd den Bundesbeitrag aufbringen können,
der angesichts dieser viel grösseren Zahlen not-
wendig wäre ; denn das gestehe ich offen, dass ich
nie und nimmer meine Zustimmung gegeben hätte
zu dem System des Bundesbeitrages, das nun die
Kommission in Siders beschlossen hat. Meine
Kollegen werden sich erinnern, dass ich von An-
fang an erklärt habe: Hier gibts nur eines, wenn
der Staat uns, Industrie und Gewerbe — denn auf
diese kommt es an; die Landwirtschaft kommt
erst in zweiter Linie — zwingt, grössere Leistungen
zu übernehmen und dazu noch die Monopolanstalt
zu akzeptieren, dann isjt es ganz selbstverständlich,
dass er mindestens das leisten muss, was er nach
der lex'Forrer hätte Meisten müssen: ein Fünftel.
Denn Sie können doch unmöglich der Industrie und
dem Gewerbe zumuten, dass sie alles das nun auf
sich nehmen und dass der Staat, der sie dazu
zwingt, sich mit aller Gemütsruhe aus der Sache
zieht, denn diese 5 %, die uns proponiert werden,
das bedeutet doch nichts anderes als dass sich der
Staat ein für allemal aus der Sache zieht. Das würde
ich mit allen Mitteln bekämpfen, dass der Staat uns
dann — erlauben Sie mir den trivialen Ausdruck
— in der Patsche lässt. Unter allen Umständen
müsste der Staat an der Gebahrung der Anstalt
interessiert sein mit dieser Quote von V*-

Das können wir aber einfach nicht aufbringen.
Wir wissen nun, was wir im gesamten aufbringen,
resp. aus der Bundeskasse herausnehmen dürfen:
8,2 Millionen. Sie haben nun den Krankenkassen so
viel zugesprochen, dass, wenn Sie auch sogar auf
einzelne Punkte zurückkommen, lür die Unfallver-
sicherung nicht annähernd mehr übrig bleibt, was
dann unbedingt erforderlich wäre. Ich bin auch
hier zur Ueberzeugung gekommen, dass die Rech-
nung der Zürcher Handelskammer ungefähr das
Richtige trifft und dass, wenn die Leistungen für

die Krankenkasse die bleiben, die Sie beschlossen
haben, und wenn wir das Nötige für die Unfallver-
sicherung aufbringen sollen, wir zu einer Ausgabe
kommen, die die 10 Millionen unter allen Umstän-
den übersteigt. Denn wir haben ja, abgesehen von
den Leistungen, noch ganz unsichere Faktoren; wir
wissen ja heute z, B. noch nicht, wie viel Ver-
sicherte überhaupt da sein werden.

Ich will nun durchaus nicht nur negieren; aber
ich komme zu dem Antrage — mein Gewissen
zwingt mich dazu — dass die ganze Vorlage an
den Bundesrat zurückgewiesen werde, mit dem
Wunsche, er möge prüfen, ob nicht eine andere
Basis, sagen wir die Basis der Zürcher Handels-
kammer, für die ganze Unfallversicherung ange-
nommen werden sollte. Dann sind-wir nach vielen
Richtungen hin sicher, dass wir nicht ins Dunkle
hineingehen, namentlich auch in bezug auf die Lei-
stungen des Bundes. Dann haben wir vorläufig gar
keinen Bundesbeitrag.

Man wird mir wohl antworten: So wars denn
doch nicht gemeint, dass der Bund gar nichts zur
Sache tut und es wird namentlich die Landwirt-
schaft sagen: Das kann uns nicht konvenieren. Ich
habe das Gefühl, dass wir auf dem Wege der .frei-
willigen Versicherung nach und nach zu der Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle kommen können,
und dabei gestehe ich Ihnen ganz aufrichtig, dass,
als ich auf diese Idee kam, ich zuerst glaubte, der
Erfinder einer neuen Idee zu sein und erst nachher
entdeckte, dass unser Kollege Frey in unserer Ver-
legenheit — denn, meine Herren, diese Fragen ha-
ben uns schon Verlegenheiten gebracht, das kann
ich Sie versichern — schon in Genf auf dieselbe Idee
kam. Und ich glaube, das ist ein fruchtbarer Ge-
danke. Ich möchte deshalb hier schon den Wunsch
aussprechen, dass man diese Frage zugleich mit
der Hauptfrage, ob wir nicht zu einem ändern
System übergehen sollen, studiere. Ich habe vor-
läufig das Gefühl — ich werde mich sehr hüten, in
diesem Stadium irgend eine bestimmte Ansicht aus-
zusprechen — dass es möglich sein sollte, erstens
auf diese Weise aus den schweren Verlegenheiten
herauszukommen, die uns diese Vorlage bringen
wird, und zugleich einen Schritt zu tun zugunsten
einer kommenden Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle, die ich auch anstrebe, aber mit Vorsicht,
und dass es uns dadurch zugleich möglich wäre,
auch der Landwirtschaft entgegenzukommen, indem
man ihr vorläufig, solange sie sich nicht unter das
Obligatorium stellen lassen will, Bundesbeiträge für
die freiwillige Versicherung in Aussicht stellt.

Lassen Sie mich auch darüber etwas sagen. Die
Forderungen der Land Wirtschaft haben unsere Kom-
mission in sehr grosse Verlegenheiten gebracht,
weil wir anerkennen mussten, dass die Verhältnisse
der Landwirtschaft ganz spezielle seien und dass
sie sich nicht in das ganze System, das wir aufge-
stellt hatten hineinbringen las.se. Ich glaube nun,
dass man dann auf diese Weise der Landwirtschaft
ohne weiteres wird entgegenkommen können. Denn
das ist ja auch zu sagen, dass dort der Unterschied
zwischen Betriebs^ und Nichtbetriebsunfällen zum
vornherein ein schwieriger ist.

Zum Schlüsse erlauben Sie mir noch folgendes
zu bemerken. Ich habe anfangs gesagt, ich sei zu der
Ueberzeugung gekommen, dass wir ohne die Mit-
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arbeit der einzigen, die auf diesem kolossal schwierigen
Gebiet wirklich Auskunft wissen, ohne die Mit-
arbeiterschaft der Privatgesellschaften nichts Tüch-
tiges schaffen können. Darum wollen wir einen
Weg betreten, auf dem wir uns dieser Mitarbeit
versichern, und es wäre eben der Weg, den uns
die Zürcher Handelskammer gezeigt hat.

Mancher von Ihnen wird sagen, das hätte er
auch früher sagen können, dann wären wir über-
haupt im September nicht zusammengekommen.
Sie können mir den Vorwurf machen, ich will ihn
ruhig auf mir sitzen lassen, aber ich will ihn lieber
auf mir sitzen lassen, als dass ich zusehen könnte,
wie wir in eine .schwere, bittere Verlegenheit hin-
einkommen. Heute ist der kritische Moment ;
wir können heute noch zurück. Wenn wir diese
Gesetzesvorlage durchberaten haben, können wir als
Nationalrat nicht mehr gut zurück, und dann wird
das kommen, wovon ich heute schon überzeugt bin,
dass angesichts der vielen dunkeln Punkte, die in
dieser Vorlage liegen — es giebt noch andere,
über die ich mich jetzt nicht verbreiten will — die
Volksabstimmung unsere Sache wieder zerschlagen
wird. Dann haben wir, nachdem im Jahre 1900
unsere Krankenversicherung zerschlagen wurde, auch
die Unfallversicherung für lange hinaus zerschlagen
und dann würden wir die Arbeit einstellen. Es ist
ja traurig, aber es ist nun mal so, dass der 20. Mai
1900 uns einen schweren Schlag versetzt hat. Was

wir für die Krankenkasse nun geschaffen haben
als Ersatz dessen, was wir damals vorhatten, das
sind — das werden Sie mir zugeben. — im Ver-
hältnis zu einem grossen schönen Hause ziemlich
traurige miserable Hütten. Ich fürchte, dass wenn
wir nicht mit aller Behutsamkeit vorgehen, wir einen
zweiten Schlag erleben werden und — was noch
viel schlimmer wäre — wenn wir ihn nicht erleben
würden, dass wir. mit der Vorlage in Schwierig-
keiten hineinkommen, die für unsere Volkswirtschaft
geradezu verhängnissvoll werden könnten. Denn
wenn uns je solche Dinge passieren sollten, wie sie
in den uns umgebenden Ländern zum Teil passiert
sind, und wir dieser Sache nicht Herr würden, so
würden wir in unserer Volkswirtschaft einen Krebs-
schaden bekommen, der geradezu verhängnisvoll
wäre. Ich glaube, der Rat braucht sich nicht zu
schämen, wenn er heute auf die Sache zurückkommt,
wenn er sie heute zu weiterer Prüfung zurück-
weist. Ich schäme mich nicht, das Eingeständnis
gemacht zu haben, dass ich mich getäuscht habe;
ich habe das für meine Pflicht gehalten.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

ITftï die Bcdaktion verantwortlich : Zimm&nnann. — Druck and Expedition TOD S Jent in B&rn
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(Siehe Seite 377 hievor. — Voir page 377 ci-devant.)

Antrag von Herrn Nationalst Sulzer.

28. September 1908.

Die Vorlage betreffend Unfall-Versicherung wird
an den Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrage,
eine-Lösung der Frage auf dem Boden der Vor-
schläge der Zürcher-Handelskammer zu suchen und
zugleich die Frage zu prüfen, ob und wie die Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle auf dem Wege
der freiwilligen Versicherung mit Bundesbeiträgen
angebahnt werden könnte.

Proposition de M. le conseiller Salzer.

28 septembre.

Le projet sur l'assurance-accidents est renvoyé
au Conseil fédéral qui est chargé de trouver une
solution sur le terrain des propositions de la Chambre
de commerce de Zurich .et d'examiner en même
temps si et comment l'assurance des accidents non-
professionnels pourrait être introduite par le moyen
de l'assurance volontaire subventionnée par la Con-
fédération.

Präsident: Wir fahren fort in der Behandlung
des Bundesgesetzes betr. die Kranken- und Unfall-
versicherung. Herr Sulzer hat gestern einen Antrag
gestellt auf Rückweisung des Abschnittes Unfall-
versicherung. Dieser Antrag wird Ihnen demnächst
gedruckt zugestellt werden.

Baser: Gestern haben die beiden Referenten,
Herr Hirt er und Herr Kuntschen, über Art. 21 der
Vorlage gesprochen, welcher davon handelt, dass die
Haftpflichtgesetzgebung in eine schweizerische Un-
fallversicherungsanstalt umgestaltet werden solle.

Es hätte bei diesem Art. 21 noch die Frage dis-
kutiert werden können, ob auch die Privatgesell-
schaften mit in Konkurrenz zu treten haben.
Der verehrte Herr Kollege Sulzer ist aber über den
Art. 21 hinausgegangen und zu Art. 46 geschritten,
welcher von den- Nichtbetriebsünfällen handelt. Es
hätte allerdings diese Angelegenheit bei der Ein-
tretensfrage besprochen werden sollen; allein wie
Herr.-Sulzer angegeben hat, war es ihm wegen
Krankheit nicht möglich, in der Junisession zu er-
scheinen.

Herr Sulzer stellt den Antrag, es solle die Vor-
lage an die Kommission bezw. an den Bundesrat
zurückgewiesen werden. Ich stelle den Gegenan-
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trag, an der Vorlage festzuhalten und in die Detail-
beratung einzutreten. Herr Sulzer kommt nach
längerer Prüfung und -Ueberlegung zu der Ansicht,
dass die Nichtbetriebsunfälle ausgeschlossen werden
sollen, und wenn der Rat seinem Antrage beipflichtet,
sei es selbstverständlich, dass der Arbeiter keinen
Beitrag zu bezahlen und auch der Bund keinen
Beitrag zu leisten hätte. Es ist das eine richtige
Folgerung. Ich glaube, wenn die Nichtbetriebsun-
fälle nicht einbezogen werden, so muss die ganze
Vorlage auf anderer Basis aufgebaut werden und
die Arbeiter können nicht angehalten werden, einen
Beitrag zu bezahlen. Es muss also ein anderes
System ausgearbeitet werden. Herr Sulz:r war
anfänglich in der Kommission der Ansicht, es könne
diese Frage nicht anders gelöst werden als durch
eine Monopolanstalt, in welche auch die Nichtbetriebs-
unfälle einzubeziehen sind ; allein dadurch, dass ihm
von Seiten einer Privatversicherungsgesellschaft, der
Unfallversicherungsgesellschaft Winterthur, statistische
Angaben gemacht worden sind, sei Oer anderer An-
sicht geworden und er könne es nicht mehr ver-
antworten, die Nichtbetriebsunfälle einzubeziehen.

Ich muss bestätigen, dass Herr Sulzer wirk-
lieh als Mitglied der Kommission mit grossem
Fleisse und Eifer mitgearbeitet hat und dass er in
der Tat als Industrieller und Mitglied der Experten-
kommission hin und wieder zu sehr glücklichen
Lösungen beigetragen hat. Herr Sulzer zeigte
sich bezüglich der Differenzen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitern, welche letztere in unserer Kommission
durch das Mitglied Herr Scherrer einen warmen
Vertreter haben, entgegenkommend, und formulierte
Anträge, die zu einer glücklichen Einigung beider
Parteien führten. Ich glaubte, man habe eine Vor-
lage geschaffen, der man allgemein zustimmen könnte.
Ich war anfänglich wirklich auch sehr schwankend,
ob ich die Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung
einbeziehen wolle oder nicht. Heute bin ich doch
etwas anderer Ansicht. Ich glaube, wenn 'wir die
Haftpflichtgesetzgebung in eine Versicherungsanstalt
umwandeln wollen, so sollen wir ein grosszügiges
Werk schaffen, das nicht nur die Betriebsunfälle,
sondern auch die Nichtbetriebsunfälle einschliesse.
Wenn wir das nicht wollten, so könnten wir es beim
gegenwärtigen Haftpflichtgesetz belassen, denn es ist
nach meinem Dafürhalten de* Arbeiter eher besser
gestellt, als wenn wir durch die Vorlage die Nicht-
betriebsunfälle ausschliessen.

"Wenn ich heute dafür stimme, die Nichtbetriebs-
unfälle in die Versicherung aufzunehmen, so geschieht
es aus folgenden Gesichtspunkten. In erster Linie
sind die Unterschiede, welche zwischen einem Betriebs-
unfall und einem Nichtbetriebsunfall zu machen sind,
immer schwierig. Ich gebe zu, dass sich durch die
langjährige Gerichtspraxis ein ziemlich bestimmter
Begriff für den Unterschied zwischen Betriebsunfall
und Nichtbetriebsunfall herausgebildet hat. Aber es
kommen—ich weiss das aus eigener Erfahrung— im-
mer noch Fälle vor, wo das Gericht zu entscheiden hat,
ob ein Unfall innerhalb oder ausserhalb des Betriebes
stattgefunden hat. Es ist wohl zu bedenken, dass
nach dem Gesetzesentwurfe auch die Landwirt-
schaft in die Versicherung eingezogen ist, und bei
der Landwirtschaft und bei den Dienstboten ist es

.nach meinem Dafürhalten unmöglich, einen Unter-
schied zu machen zwischen den Betriebsunfällen

und den Nichtbetriebsunfällen. Dort sind die Berufs-
und Nichtberufsunfälle so eng zusammenhängend,
dass es schwer hält festzustellen, ob die Handlung
im Berufe erfolgt ist oder nicht.

Ein zweiter Grund ist der, dass ich sage, es
muss der Arbeiter an die Prämien einen Beitrag
leisten, und wenn er einen Beitrag leistet, so ist
es selbstverständlich, dass auch die Nichtbetriebs-
unfälle als Aequivalent für diese Beiträge einbe-
zogen werden müssen. Wenn der Arbeiter ver-
pflichtet wird, einen Beitrag an die Prämien zu lei-
sten und dann bei der Ausmessung der Entschädi-
gung immer noch eine Differenz besteht zwischen
dem durch die Arbeit erhaltenen Lohn und der Ent-
schädigung, welche er nach dem Gesetze bekommen
muss, so wird er sich wohl hüten, sich selbst einen
Unfall zuzufügen. Denn er erhält nicht nur weniger
Lohn, sondern er hat auch noch Schmerzen auszu-
stehen. Ich glaube, wenn wir bei der Ausarbeitung
des 'Gesetzesentwurfes richtig vorgehen, so sollte
auch der Simulation, die so sehr zu befürchten ist,
entgegengearbeitet werden können. Nun hat man
angenommen, dass die Nichtbetriebsunfälle 18 bis
20°/o der Gesamtschädigung, ausmachen. Ich gebe
hier zu, dass statistische Angaben nicht zu erbalten
waren und zwar deshalb nicht, weil wir sie von
den Privatgesellschaften hätten erhalten müssen.
Herr Sulzer hat erklärt, dass wir solche Angaben
schon erhalten hätten, wenn wir dio Privatversiche-
rungsgesellschaften in Konkurrenz hätten treten
lassen. Allein das ging unter keinen Umständen an.

Wenn Herr Sulzer sagt, die Statistik, welche ihm
von seitenider Unfallversicherungsgesellschaft Winter-
thur gemacht worden sei, beweise, dass das Verhältnis
von Berufsunfallrisiko zu dem Nicbtbetriebsunfall-
risiko 60:40 sei, so mag das so sein. Ich nehme
an, es seien die Angaben in richtiger Weise gemacht
worden; allein ich halte dafür, dass dies nicht
massgebend sein könne und dass dies nicht ein
richtiges Bild für die Gesamtentschädigung bietet
und zwar aus dem Grunde, weil die Berechnung
nur gestützt auf den Abschluss der Einzelversicher-
ungen stattgefunden hat. Sie wissen ja, dass bei den
Einzelabschlüssen die Betriebsunfallsgefahr viel ge-
ringer ist als bei einer Kollektivversicherung, z. B. in
einem Baugewerbe, und da ist selbstverständlich,
dass das Verhältnis des ßetriebsunfallsrisiko gegen-
über dem Nichtbetriebsunfallrisiko ein viel grös-
seres ist.

Es hat Herr Sulzer in geschickter Weise auf die
Anstalten im Auslande hingewiesen und es war
wirklich ein erschreckendes Beispiel, das er aufge-
stellt hat, wie die Prämien in ihren Ansätzen ge-
steigert werden mussten, um die Versicherungslasten
ordnen zu können. Allein es scheint mir, dass diese
Verhältnisse im Auslande nicht mit den unsrigen
auf den gleichen Boden gestellt werden können,
sondern dass sie ganz anders gestaltet sind. Er
hat auf Italien und Holland hingewiesen, wo sie die
Prämien von 5 auf 21 % erhöhen mussten, aber er
hat uns nicht sagen können, aus welchen Ursachen
diese Erhöhung stattgefunden bat Man darf anneh-
men, dass die Prämien auch deshalb haben erhöht wer-
den müssen, weil der Prämiensatz von Anfang an viel
zu niedrig gewesen ist, und dass die Versicherungs-
last durch den niedrigen Prämiensatz nicht habe
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bezahlt werden können. Deshalb musste er erhöht
werden.

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass im For-
rerscben Entwurfe die Prämien nur auf dem Durch-
schnittssatz von 2 % beruhten. Heute haben wir
einen Durchschnitt von etwas über 3°/o angenom-
men, mit Rücksicht darauf, dass die Lobnverhält-
nisse ganz andere geworden sind. Auch in jenem
Entwurfe waren die Nichtbetriebsunfälle einbezogen
und damals hat man gegen die Einbeziehung kein
Wort gesprochen. Nun sagt Herr Sulzer, wie sich
das Gesetz vom Jahre 1900 zerschlagen habe, werde
sich auch diese Vorlage zerschlagen, wenn wir die
Nichtbetriebsunfälle einbeziehen. Es ist das eine
Annahme; aber ich kann ebensogut sagen, dass,
wenn Sie die Nichtbetriebsunfälle nicht aufnehmen,
wir dann die ganze Arbeiterschaft und die Ange-
stellten der Transportanstalten gegen uns haben.
Diese werden sagen : Uns gefällt es viel besser, bei
der gegenwärtigen Haftpflichtgesetzgebung zu ver-
bleiben, wo wir den vollen Lohn erhalten mit Ab-
zug des Zufalls; wir sind dabei besser gestellt als
wenn wir die Vorlage annehmen mit Ausschluss
der Nichtbetriebsunfälle. Es wäre das also wiederum
gegenüber gewissen Kreisen eine Verschlechterung
des Gesetzes.

Bezüglich der Mitbeteiligung der Privatgesell-
schaften hatte ich ursprünglich auch den Gedanken,
man sollte sie mit in Konkurrenz treten lassen, und
zwar ging ich dabei von dem Gesichtspunkte aus,
dass ich mir sagte, es soll dem Arbeitgeber freige-
stellt sein, die Arbeiter da zu versichern, wo er
am besten wegkomme. Aber demgegenüber ist fest-
zustellen, dass die Privatversicherungsgesellschaften
besser eingeführt sind und dass sie durch das Mittel
der Akquisition imstande sind, die besseren Risiken
der Unfallsversicherungsanstalt wegzunehmen. Treten
die Privatgesellschaften in Konkurrenz, so wird die
Unfallversicherungsanstalt nicht mehr so gut weg-
kommen, und die Gefahr, Defizite zu erhalten, wird
viel grösser sein, weil der Versicherungskreis kleiner
sein wird.

Es ist von der Zürcher Handelskammer der Vor-
schlag gemacht worden, es sollte eine Versicherungs-
zwangsgemeinschaft eingeführt werden in dem
Sinne, dass auch die schweizerische Unrallversiche-
rungsanstalt nicht gehalten sein soll, alle Versiche-
rungsbetriebe anzunehmen und diejenigen, welche
weder bei der Staatsanstalt, noch bei einer Privat-
Versicherungsgesellschaft ankommen, sollen dann
in der Versicherungsgemainschaft Aufnahme finden.
Aber das ist ein volkswirtschaftliches Experiment,
das nicht leicht durchzuführen ist und auf grosse
Schwierigkeiten stossen würde. Wer will die Ver-
teilung der Prämien und Unfallentschädigungen auf
die verschiedenen Gesellschaften und die Schweiz,
Unfallversicherungsgesellschaft vornehmen? Es wäre
das eine Lösung, die unter Umständen durchgeführt
werden könnte, aber mit ungeheuer grossen Ver-
waltungsspesen und Arbeit. Nun sage ich, und es
hat das auch Herr Frey gesagt, der Einbezug der
Nichtbetriebsunfälle bedeutet einen nicht zu um-
gehenden wirtschaftlichen Fortschritt, und ich stehe
auf diesem Boden mit dem Vorbehalte, dass der
Arbeitgeber nicht mehr belastet werden soll, als
es im Gesetz bereits geschehen ist und dass der
Arbeiter angebalten wird, etwas an die Prämie zu

bezahlen für die Einbeziehung der Nichtbetriebs-
unfälle.

Das sind die Gründe, welche mich dazu geleitet
haben, zu dieser Vorlage und für die Einbeziehung
der Nichtbetriebsunfälle zu stimmen. Ich gestehe
offen, ich war anfänglich sehr schwankend; aber
ich bin nach reiflicher Ueberlegung aller Faktoren
zu der Ueberzeugung gekommen, dass dies notwen-
dig ist Wenn wir ein Werk schaffen wollen von
Grosszügigkeit, so sollen Arbeitgeber, Arbeiter und
Bund zusammen marschieren. Dann erst schaffen
wir ein Werk der Solidarität.

Heinrich Scherrer : Es hat Ihnen gestern in
erster Linie Herr Kommissionsreferent Hirter in
ganz ausgezeichneter Weise und nach allen Seiten
die Frage der Monopolanstalt erörtert und den Nach-
weis erbracht, dass es unmöglich ist, um dieselbe
herumzukommen und eine andere Basis für die
staatliche Unfallversicherung zu schaffen. Er hat
Ihnen gesagt, wie diese Anstalt eine solche auf
Gegenseitigkeit ist, bei der alles, was eingeht an
Geld und Prämien, abgesehen von den Reserve-
fonds, die zur Sicherung der Renten dienen, auch
wieder ausgeht an Entschädigungen an die Ver-
sicherten, wo es also keinen Gewinn und keinen
Profit gibt. Er hat Ihnen auseinandergesetzt, wie bei
dieser Anstalt die Mitverwaltung aller Beteiligten
zur Geltung kommt: der Arbeitgeber, auch der Ar-
beiter zu einem bescheidenen Teile, und des Bundes
Alle, die bezahlen, sprechen mit und verwalten mit,
während diese Mitverwaltung eben bei den privaten
Versicherungen nicht besteht. Er hat Ihnen ausein-
andergesetzt, wie eine solche Anstalt billig arbeiten
könne, weil sie keine Gewinneausbezahlt, weil sie kei-
ne A genturen braucht, die überall die Leute bearbeiten,
damit sie der Versicherungsanstalt beitreten, son-
dern an stelle der Agenturen das Obligatorium tat,
und er hat Ihnen gezeigt, wie und warum eine
Mitkonkurrenz der privaten Anstalten unmöglich ist
und ausgeschlossen werden muss.

Nachdem wir dieses Votum gehört hatten, kommt
Herr Sulzer eben aus dem Krankenbett in ernster,
niedergedrückter Stimmung und predigt uns in
pastoralem Tone den Untergang der Eidgenossen-
schaft, wenn wir den Entwurf der Kommission und
des Bundesrates annehmen. Er weiss kein Wort
der Widerlegung auf die Ausführung des Herrn
Referenten, er muss alles das zugeben, was derselbe
gesagt hat und dennoch kommt er von einem ändern
Gesichtspunkte aus zu dem Schluss: wir können
diese auf Gegenseitigkeit gegründete Anstalt nicht
brauchen, sondern wir müssen nach dem Vorschlag
der Zürcher Handelskammer bei den Privatgesell-
schaften versichern oder sie zur Versicherung mit-
zulassen. Nachdem Herr Hirter von der Monopol-
anstalt gesprochen, springt Herr Sulzer plötzlich zu
Art. 46 des Entwurfes über, der eigentlich erst
später zur Beratung hätte kommen sollen, zur Be-
handlung der Nichtbetriebsunfälle. Er will eine Rück-
w.eisung, und ich begreife das. Doch scheint mir,
nach ordentlichen parlamentarischen Regeln hätte
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dieser Antrag an den Beginn der gestrigen Ver-
handlungen gehört. Das Eigentümliche an der Sache
war, dass Herr Sulzer seine früheren Götter ver-
brannt und sieb nun zu neuen Göttern bekehrt hat
vor unser allen Augen. Er war derjenige, der seiner-
zeit für die lex Forrer mit dem gleichen Eifer ein-
getreten ist, wie ich meinerseits in einer Unzahl
von Volksversammlungen es damals ebenfalls getan
habe, Herr Sulzer, der in diesem Rat ausdrücklich
und ganz speziell dafür gesprochen, dass die Nicht-
betriebsunfälle • unbedingt in die Versicherung auf-
genommen werden müss~en; Herr Sulzer, der noch
im Oktober vorigen Jahres in unserer Kommission
sich dahin ausgesprochen hatte: «Was die Nichtbe-
triebsunfälle anbetreffe, sei der Sprechende für deren
Einbeziehung in die Versicherung, hauptsächlich
um den Arbeiter beim Risiko und der Verwaltung
zu beteiligen.» Ich bitte Herrn Sulzer um En.tschuldi-
gung, aber ich habe die Ueberzeugung gewonnen,
dass er schwer krank gewesen ist und nun in nieder-
gedrückter Stimmung seine Bekehrung durchgemacht
bat. Ich möchte nun meinerseits etwas weniges
dazu beitragen, dass der Bat nicht von seiner
Krankheit infiziert wird. Ich verdanke, ihm seine
Aufrichtigkeit, mit der er uns mitgeteilt hat, dass
dasjenige, was er uns gesagt, von der Wintertburer
Unfallversicherungsgesellschaft herstammt, zu der
er in ausserordentlich naher Verbindung steht. Wir
wissen ja, dass diese Versicherungsgesellschaften
unsere Gegner sind, und wir wissen nun aus seiner
Erklärung, dass Herr Sulzer seine Waffen bei dem
schärfsten Gegner gefunden hat Er ist weiterge-
gangen und hat uns empfohlen, auch wir sollen
dort die Waffen uns schmieden lassen. Diese Stellung-
nahme der Unfallversicherungen ist uns seit letztem
Winter bekannt. Ich will keine Namen nennen.
Nomina sunt odiosa. Aber es sind Herren hier im
Saale, die zufällig einer Unterredung von Fachleuten
gelauscht haben, bei der wir eigentlich nicht hätten
dabei sein sollen. Die Versicherungsgesellschaften
haben den Kampf schon von langer Hand her organi-
siert. Bisher zwar haben die Versicherungsgesell-
schaften immer erklärt, sie verdienen nichts an der
Arbeiterversicherung. Heute nun aber, wo man die
Staatsversicberung durchführen will, wehren sie
sich auf Tod und Leben mit all den vielen Mitteln,
die ihnen zur Verfügung stehen. Sie haben sich
schon letzten Winter gesagt: Wenn wir selbst ins
Feld ziehen, haben wir keinen Erfolg; wie dürfen
nicht im Vordergrund des Kampfes gegen das Un-
fallversicherungsgesetz stehen, denn wir sind ja
interessiert, und uns glaubt man nicht recht, dass
wir aus purer Objektivität und bloss um das Wohl
des Volkes bekümmert, gegen dasselbe ankämpfen.
Wir müssen deshalb andere Leute vorschieben, die
das besorgen, und wir selbst müssen hübsch im
Hintergrund bleiben. Solche Leute haben die Ver-
sicherungsgesellschaften genug. Sie sind einem
Polyp zu vergleichen, der mit seinen hundert Armen
weit ausgreifend den Gegner umschlingen und er-
drücken kann. Sie haben ihre Anwälte und ihre
Gegenanwälte, die alle gerne Unfallprozesse führen.
Sie haben ihre Ober- und Unteragenturen im ganzen
Lande herum, ihre Aerzte, die bei den Versiche-
rungsbetrieben stark interessiert sind, ihre Verwal-
tungsräte, ihre Aktionäre, kurz in jedem Batsaal
und in jeder Kommission und in jedem Landesteil,

ich möchte sagen fast in jeder Gemeinde ihr Organ,
durch das sie wirken können.

Der Kampf ist nun aufgenommen worden durch
die Zürcher Handelskammer und auch durch
andere Handelskammern, die ungefähr dasselbe
sagen, was die Zürcher Handelskammer und die
letzere — ich halte sie in allen Ehren — sagt un-
gefähr das gleiche, was die Versicherungsgesell-
schaften sagen müssten. Das ist die Situation, und
darum bin ich Herrn Sulzer, den ich immer als
einen aufrichtigen Mann gekannt habe, dankbar
dafür, dass er mit aller Offenheit vor uns getreten
ist und uns gesagt hat, was die Versicherungsgesell-
schaften, d. h. die Gegner des Gesetzes, vorbringen.
Herr Sulzer bringt uns einige Zahlen, mit denen er
uns Furcht einflössen will. Wenn das gelingt, d. h.
wenn die Herren furchtsam sind, so müssen wir ja
natürlich auf unsern Beschluss, der die gegenwärtige
Extrasession verursacht hat, zurückkommen und das
verehrte Präsidium ersuchen, die Züge für heute
Vormittag oder Mittag zu bestellen, damit wir wieder
nach Hause reisen können. Wir müssten es dann
dem Volke überlassen, den Eindruck zu beurteilen,
den ein solches Gebahren des Parlamentes machen
könnte. Herr Sulzer sagt, wir hätten uns zu wenig
erkundigt bei den Versicherungsgesellschaften ; wür-
den wir das getan haben, so hätten wir sofort er-
kannt, welche ungeheure Gefahr für das Vaterland
In der Aufnahme der Nichtbetriebsunfälle liege; es
müsse eine Zurückweisung erfolgen, damit weitere
Instruktionen bei diesen Versicherungsgesellschaften
über die Nichtbetriebsunfälle und deren Kosten ein-
geholt werden können. Die Versicherungsgesell-
schaften sind aber schon angefragt worden. Die
Kommission hat einen fachkundigen und hochstehen-
den Beamten der «Zürich», Herrn Zubler, verhört.
Sie hat ihn speziell darüber befragt, was wohl die
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle kosten könnte.
Darauf hat Herr Zubler geantwortet : «Da die Arbeit-
geber diese Versicherung nicht wollen, haben die
Gesellschaften wenig Erfahrung. Ueber die Be-
lastung durch die Nichtbetriebsunfälle kann sich der
Sprechend keine irgendwie sicheres Urteil gestatten.»

Also, meine Herren, die Zürcher Unfallversiche-
rung kann sich über die Versicherung der Nichtbe-
triebsunfälle kein irgendwie sicheres Urteil gestatten.
Wir können also von dieser Gesellschaft, wenn der
Gegenstand zurückgewiesen wird, mit Anfragen nichts
erfahren. Ist nun wirklich, wie Herr Sulzer glaubt, '
die «Wintertbur» in einer ändern Situation, weiss
sie es besser als die «Zürich»? Hat sie nicht die
Versicherung genau auf der gleichen Basis besorgt,
wie die «Zürich»? Ich bekomme da den Verdacht,
dass die Zahlen der «Winterthur» über die Versiche-
rung der Nichtbetriebsunfälle ursprünglich und bevor

.wir in diese Beratung eingetreten sind, noch nicht
bestanden haben, so wenig w'ie bei der «Zürich»,
und dass die Antwort auf eine Anfrage dort ganz
gleich ausgefallen wäre: «Wir wissen nichts». Man
hat diese Zablen offenbar erst seither zusammenge-
stellt. Darum hat naturgemäss Herr Sulzer früher
für die Versicherung dieser Fälle gestimmt, dean
die Gesellschaften hatten diese Zahlen ja noch nicht.
Mit ändern Worten: Diese Zahlen sind speziell für
diese Zwecke der gegenwärtigen Diskussion vom
Gegner des Gesetzes zusammengestellt worden. Bei
dieser Situation wäre es doch ausserordentlioh
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interessant, wenn diese Arbeit auf den Tisch des
Hauses gelegt würde. Sie hätte freilich rechtzeitig
vorgelegt werden sollen, damit wir sie hätten stu-
dieren können; jetzt während der Debatte haben
wir nicht mehr Zeit dazu. Hätte Herr Sulzer uns
die Studie awch nur einige Tage vor dieser Diskus-
sion zugestellt, so hätte man sie ruhig prüfen kön-
nen; wenn er uns das Heft aber jetzt zeigt, so ist
es zu spät Man kann solche Zahlen bekanntlich sehr
verschiedenartig gruppieren. Man müsste wissen,
wie die «Winterthur» dazu gekommen ist, die Be-
triebs- und Nicbtbetriebsunfälle auszuscheiden? Wo
und wie hat sie die Grenze gezogen? Sie hat die
Nichtbetriebsunfälle in der Kollektivversicherung
nicht, wohl aber in der Einzelversicherung. Das ist
eine ganz andere Frage. Ich will Herrn Sulzer ohne
weiteres zugeben, dass das Verhältnis von 40:60,
das die «Wintertbur» als das der Nichtbetriebsun-
fälle zu den Betriebsunfällen herausgerechnet haben
soll, durchaus richtig sein kann. Aber für unsere
Beratung bat dies auch keinen Heller zu bedeuten.
Nehmen Sie den Bureaumenschen, der allgemein
gegen Unfälle versichert ist. Der ist «im Betrieb»»
wenn er auf seinem Bureau sitzt; wenn er das
Bureau verlässt, ist er «ausser dem Betriebe».
Zweifellos ist er ausser dem Betrieb viel mehr Un-
fällen ausgesetzt als im Betrieb. Die Versicherung
der Nichtbetriebsunfälle bedeutet für ihn viel mehr
als die Versicherung der Betriebsunfälle. Ich will
nicht annehmen, dass man die Zusammenstellung
nach jener bekannten Statistik gemacht habe, welche
nachweist, dass die grösste Lebensgefahr eigentlich
im Schlafen besteht, weil bekanntlich die grösste
Zahl der Menschen im Bett stirbt (Heiterkeit). Aber
man sollte doch Gelegenheit haben, solche Angaben,
die von . den direkten Gegnern des Gesetzes her-
stammen und mit welchen dem Gesetze der Boden
untergraben werden will, genauer zu prüfen.

Und nun noch etwas Spezielles zu den Verhält-
niszahlen 40 und 60. Nehmen Sie eine Branche,
z. B. die Stickerei oder die Bandweberei, wo die
Zahl der Betriebsunfälle sehr gering ist, so können
Sie ja zu ähnlichen Zahlen kommen. Bei der Stickerei
treten ausserordentlich wenig Betriebsunfälle ein.
Es mag etwa einem Nadelstich eine Blutvergiftung
folgen und so der Finger erkranken; sonst aber
kennt man bei der Stickerei wenig Unfälle. Viel
öfter verunglückt der Sticker ausserbalb des Sticke-
reibetriebes, Nehmen wir also das Verhältnis beider
Fälle zueinander, so ist hier der Prozentsatz der
Nichtbetriebsunfälle gross, derjenige der Betriebs-
unfälle klein. Umgekehrt verhält es sich in der
Branche des Herrn Sulzer. Er vertritt einen Zweig
der Industrie, bei dem die Betriebsgefahr gross ist.
Infolgedessen ist das Verhältnis zwischen den Be-
triebs- und den Nichtbetriebsunfällen ein ganz an-
deres, umgekehrtes. Die.Nichtbetriebsunfälle machen
hier einen verhältnismässig kleinen Prozentsatz
aus. Aber daran liegt ja nichts. In Wirklichkeit sind
bei der Stickerei und bei der Eisenbranche die
Nichtbetriebsunfälle auf ungefähr demselben abso-
luten Ansatz. Die Betriebsunfälle aber wechseln je
nach der Betriebsgefahr. Die Nichtbetriebsunfälle
dagegen machen einen gewissen festen — ich will
nicht sagen absolut festen — Satz aus, weil sie
von der Betriebsgefahr, d. h. von deren Steigerung
oder Verminderung in keiner Weise berührt sind.

Das ist gerade der Grund, warum der Bundesbeitrag
im Kommissionsentworf nicht mehr auf zwanzig
Prozent der Prämie fixiert ist, sondern aaf ein
halbes Lohnprozent,

In der bundesrätlichen Vorlage war bekanntlich
ein Arbeiterbeitrag von 20 % der Prämie und ein
Bundesbeitrag von 20 % der Prämie vorgesehen,
zusammen also 40 %. Das halbe Lobnprozent in der
Kommissionsvorlage macht im Durchschnitt 16 %
der Prämie aus, während der Arbeiterheitrag in
Wirklichkeit etwa 21 % ausmacht, weil er vom
Rest nach Abzug des Bundesbeitrages bezahlt wird.
Diese 21 und 16 % machen zusammen 37 % der
Prämie aus, und es würde also im schlimmsten
Falle, den ja wohl die Winterthurer Gesellschaft
hervorgesucht hat, der Bundesbeitrag und der Ar-
beiterbeitrag immer noch ausreichen, um die Prämie
für die Nicbtbetriebsunfälle zu decken. In den
meisten Fällen aber wird der Bundesbeitrag und
der Arbeiterbeitrag wesentlich mehr ausmachen als
die Nichtbetriebsunfälle kosten. Es wird ein Teil der
Last, die dem Arbeitgeber obliegt, noch mitbezablt.

Das sind die Zahlen Sulzers. Nun sagt man, die
Kommission hätte keine Zahlen. Es ist aber über
die Zeit von 1888 bis 1891 eine Unfallstatistik ge-
macht worden, aus der die Ziffern für die Nicht-
betriebsunfälle entnommen sind. Dort hat sich er-
geben, dass diese im Durchschnitt 13 % der ge-
sammten Unfälle ausmachen und die Schäden im
Durchschnitt IS'/s"/«; aber es mag Fälle geben, wo
der Ansatz ausnahmsweise bis auf die 37 oder 40 %
des Herrn Sulzer hinaufgeht. Das sindJDurchschnitts-
ansätze. Ich frage nun: Hätten seither neue Er-
hebungen gemacht werden sollen? Ich wüsstenicht
warum. Haben sich diese Verhältnisse wesentlich
verändert, vielleicht bloss in der Weise, dass die
Unfallverhütungsvorschriften etwas besser durchge-
führt worden sind und die Zahl der Betriebsunfälle
sieb etwas reduziert bat? Aber Momente, dass die
Nichtbetriebsunfälle eine wesentliche Zunahme seit
1893 erfahren hätten und dass infolgedessen eine *
neue Aufnahme der Statistik notwendig gewesen
wäre, liegen nicht vor. Diese Statistik ist in aller
Händen; Sie können sie auf ihre Bicbtigkeit nach-
rechnen ; aber die Zahl des Herrn Sulzer, 40:60,
resp. 40:100, haben wir nicht Gelegenheit gehabt,
nachzuprüfen. Es wäre sehr freundlich gewesen,
wenn Herr Sulzer der Kommission oder deren Re-
ferenten sein Material ein gesandt, hätte.

Sulzer hat von der Simulation gesprochen. Er hat
gesagt, wir öffnen mit der Versicherung der Nichtbe-
triebsunfälle der Simulation Tür und Tor. Das wäre
zwar, wie es scheint, bei der lex Forrer nicht der Fall
gewesen, obwohl diese Fälle dort auch aufgenommen
waren ; aber das sei beim jetzigen Gesetz der Fall !
Und dass das geschehen wird, wird bewiesen durch
die Hafenarbeiter von Livorno und eines ändern aus-
ländischen Hafens. Eine recht eigentümliche Beweis-
führung ! Wir haben bei uns in der Schweiz zu-
fällig keine Hafenarbeiter und können also mit ihrem
Verhalten nicht rechnen. Diese Hafenarbeiter sind
nicht qualifizierte Arbeiter. Man darf es hier wohl
sagen, und es dürfte auch sonst bekannt sein : Wer
etwa im Geschäft Schiffbruch gelitten hat, der
wird bei uns Wirt oder Rechtsagent (Heiterkeit)
und anderorts Hafenarbeiter. Die Kriminalität unter
den Hafenarbeitern ist eine ausserordentlich grosse,
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und ich glaube Herrn Sulzer aufs Wort, dass bei
ihnen auch die Neigung zur Simulation stark sei.
Herr Sulzer hatte die Freundlichkeit zu bemerken,
dass die schweizerischen Arbeiter braver seien,
aber es hätte eben viele Italiener im Lande. «Den
Sack schlägt man, und den Ese) meint man/x Ich
bin nicht der Meinung, dass es angezeigt sei,
immer und immer wieder au! die Arbeiter loszu-
schlagen und sie als schlechte Leute hinzustellen,
die von der Simulation leben. Das hat ja auch Herr
Sulzer nicht sagen wollen; aber es macht doch ge-
legentlich den Eindruck, als ob man so denke. Die
Defizite der österreichischen Unfallversicherung sind
nicht durch die Simulation der Arbeiter entstanden,
sondern dadurch, dass die Arbeitgeber, die Bau-
unternehmer z. B., die Arbeiter ganzer Bauten an-
zugeben vergassen. Das ist ja nur eine Gedächtnis-
schwäche; aber wenn man schlecht vom Arbeiter
spricht, so darf man schon auch von den Fehlern,
die etwa auf der ändern Seite vorkommen, ein Wort
reden.

Man kann im allgemeinen nicht Unfälle simu-
lieren ; denn jeder Unfall muss durch eine bestimmte,
rasch wirkende Tatsache, eine plötzliche Einwirkung
von aussen auf den menschlichen Körper verursacht
sein, und diese Tatsache muss in jedem Falle, beim
Nicbtbetriebs- wie beim Betriebsunfall besonders
nachgewiesen werden, ehe die Staatsanstalt eine
Entschädigung bezahlen wird. Herr Sulzer hat das
auch zugegeben. Er bat uns gesagt, die Simulation
bestehe darin, dass die Krankheitsdauer künstlich
verlängert werde. In der Tat haben wir das ja bei
den Italienern in Genf und andernorts erfahren.
Ich muss das zugeben. Aber diese Art der Simula-
tion, die künstliche Verlängerung der Krankheit's-
dauer, ist bei den Betriebs- wie bei den Nichtbe-
triebsunfällen möglich. Wenn Sie das als einen Grund
gegen die Versicherung betrachten, so müsen Sie
auch die Versicherung der Betriebsunfälle d. h. die
Unfallversicherung überhaupt beseitigen. Die Ita-
liener haben nicht bei der Versicherung der Nicht-
Betriebsunfälle simuliert; denn sie sind in Genf wie
andernorts nur für die Betriebsunfälle versichert. Die
Simulation ist also kein Moment, das irgendwie
gegen die . Versicherung der Nichtbetriebsunfälle
geltend gemacht werden könnte.

Bis heute haben wir eben den vollen Lohn aus-
bezahlt; der Italiener hat gleichviel verdient, ob er
unfallkrank war oder gearbeitet hat In Zukunft
zahlen wir nach dem Antrag der Kommission nur
80 %. Er stellt sich also nicht unwesentlich
schlechter. Aber ich gebe zu, es kann dann und
wann auch Einen geben, der denkt : ich will lieber
bei 80 % faulenzen als bei 100 °/o arbeiten. Warum
nicht? Aber es wird das immerhin ein Dämpfer sein.

Ein anderer, viel wichtigerer Dämpfer werden
die Krankenkassen sein. Wir haben bei unserem
System die Rückversicherung bei den Krankenkassen
für die Unfallkrankheit und kleinare Unfälle, und die
wird sukzessive möglichst allgemein durchgeführt
werden. Die Rückversicherung ist so beschaöen,
dass die Krankenkasse, das Risiko des zu langen
Krankseins trägt. Die Krankenkassen sind viel mehr
als eine Versicherungsgesellschaft und ihre Agenten
in der Lage, die Unfallkranken zu beobachten, weil
sie ihre Krankenbesucher haben, die herum-
gehen. Sie werden sich wohl hüten, zu lange zu

zahlen. Wer die gelegentlich übergrosse Sparsam-
keit der Krankenkassenverwalter kennt, der wird
wissen, dass vielmehr zu befürchten ist, dass sie
zu wenig als zu viel zahlen.

Also die Simulation ist nicht nur durch unsere
Strafbestimmungen, die man in solchen Fällen
streng handhaben soll, sie ist nicht nur durch den
niedrigeren Krankenlohn, sondern ganz speziell auch
durch die Kontrolle der Krankenkassen wesentlich
eingeschränkt, so dass es überflüssig ist, hier lange
darüber zu sprechen.

Ich habe bezüglich der Statistik noch etwas nach-
zuholen.

Wir haben in der Kommission auch die Zürcher
Baugewerbekasse angehört, welche schon seit langen
Jahren als Privatkasse, wohl organisiert, die Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle durchgeführt bat,
also eine Kasse in einem Gewerbe, wo eine grosse
Unfallgefahr vorhanden ist und besonders viele Ita-
liener beschäftigt werden. Diese Kasse, von den
Versicherungsgesellschaften ebenso hart bekämpft,
wie man heute dieses Gesetz von denselben aus
bekämpfen will, sagt uns, dass sie einen halben
Lohnprozent notwendig gehabt habe, um die Nicbt-
betriebsunfälle zu decken. Sie bat vier bis acht
Lohnprozente für die Versicherung gebraucht und
einen halben Lohnprozent, also nicht soviel, wie .wir
in unser Gesetz aufnehmen! nötig, um die Nicht-
betriebsunfälle gut zu versichern, und besitzt dies-
falls eine langjährige Erfahrung. Ich denke, was
einer solchen privaten Kasse möglich ist, sollte auch
dem Staate mit seinen Organen möglich sein.

Es muss doch gesagt werden, dass die Versiche-
rung der Nichtbetriebsunfälle deshalb notwendig ist,
weil der Arbeiter durch sie ja ganz gleich geschä-
digt und erwerbsunfähig gemacht ist wie durch
einen Betriebsunfall und weil die Absteckung der
Grenze zwischen Betriebsunfall und Nichtbetriebs-
unfall heute noch ausserordentlich schwierig ist
12% aller Haftpflicbtprozesse, die vor dem ßundes-
gericht geführt wurden, sind wegen dieser
Ausscheidung geführt worden. Nun kommen immer
neue Industrien und beständige Veränderungen in
den Arbeitsmethoden der bestehenden Industrien
auf; es kommen die Hilfsarbeiten und Dienstver-
richtungen hinzu, wo die Abgrenzung schwerer
wird; es kommt die freiwillige Versicherung der
Landwirtschaft hinzu, bei der eine Unterscheidung
zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen ab-
solut unmöglich ist, weil da -keine geschlossenen
Räume und begrenzte Arbeitszeiten'vorhanden sind;
es kommt die freiwillige Versicherung des Dienst-
personals, des Hotelpersonals dazu, wo wir wie-
derum eine Unterscheidung zwischen Nichtbetriebs-
und Betriebsunfällen überhaupt nicht machen können.

Ich glaube, angesichts dieser Situation, kann
von einem Fallenlassen der Nichtbetriebsunfälle gar
keine Rede sein. Es wird, glaube ich, niemand,
'der dio Vorlage einem gründlichen Stadium unter-
zogen hat, wieder auf den Gedanken kommen, die
Nichtbetriebsunfälle auszumerzen.

Damit erreichan wir ja auch, dass die Arbeiter bei
der Verwaltung ein Mitsprachrecht haben, was auch
von Herrn Sulzer ausdrücklich gewünscht worden ist.

Die Gefahr für das Land sehe ich nicht für so
gross an. Ich habe den Eindruck, dass man auf
gewisser Seite mehr gegen das Gesetz gestimmt
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worden ist, weil der Bund nicht mehr 20°/o der
Prämie, sondern einen halben Lohnprozent bezahlt.
Ich gebe zu, dass die Branche, der Herr Sulzer
angehört, dadurch ein par Prozente weniger Sub-
vention bekommt und dass der Arbeiter in dieser
Branche und in den Branchen mit hohen Gefahren-
klassen überhaupt infolge dieser verbältnismässig
immerhin kleinen Reduktion des Bundesbeitrages
etwas mehr wird leisten müssen. Aber ich glaube
doch nicht, dass das für die Eisenbranche ein
Grund sei, gegen das Gesetz Stellung zu nehmen.
Warum bat man diese Aenderung vorgenommen?
Just wegen der Geschäfte mit geringer Unfallsge-
fahr, just weil man sich sagte, der Fall könnte
doch eintreten, wenn der Bundesbeitrag in einem
fasten Prozentverhältais zur Prämie steht, dass in
der grossen Zahl von schweizerischen Industrien,
wo die Unfallsgefahr eine geringere ist, der Arbeit-
geber unter Umständen seinerseits noch in seltenen
Fällen an die Nichtbetriebsunfälle etwas beitragen
müsste und das wäre nicht billig, das soll der Ar-
beiter und der Bund leisten. Darum, um diesen In-
dustrien wie der Stickerei, der Weberei, der Band-
weberei usw. mit geringer Unfallsgefahr entgegen-
zukommen und sie davor zu schützen, dass der
Arbeitgeber irgend etwas an die Nichtbetriebsun-
fälle zahlen müsste, hat man diesen festen Ansatz
von einem halben Lohnprozent angenommen, in
Berücksichtigung der Reklamationen, die von dieser
Seite nicht ganz mit Unrecht erhoben worden sind.

Herr Sulzer hat von der lex Förrer gesprochen
als von einem herrlichen Palaste und von dem vor-
liegenden. Gesetze als einer ärmlichen Hütte: Der
Vogel auf dem Dach mit den schönen prächtigen
Farben und der graue unscheinbare Spatz in der
Hand ! Ich müsste alles unterstützen, was zugunsten
der lex Forrer gesagt worden ist und ich habe sie
seinerzeit warm begrüsst und eifrigst vertreten.
Aber es kommt «denn doch darauf an, wo und wann
man etwas sagt. Bei dem Ausspruch Sulzers habe
ich an jenen Unterschied gedacht zwischen den
waschechten Sozialisten und den armen sozialisti-
schen Reformern, zu denen ich gehöre ; die ersteren
haben ja auch einen fertigen grossen Palast mit
herrlichen Räumen bereit, in dem das Volk in der
Zukunft untergebracht werden kann und selig lebt,
während wir Sozialreformer an die bestehenden
Verhältnisse anknüpfen, auf denselben aufbauen
und die Welt sukzessiv weiter entwickeln wollen.
Gewiss, das ist nicht ein so herrliches fertiges Ge-
bäude. Aber just deswegen ist ja die lex Forrer
verworfen worden, weil sie zu fertig war, zu präch-
tig, zu schön. Man hat gesagt, es muss auf das,
was auf dem Boden des Landes gewachsen ist,
Rücksicht genommen werden, und an dieses Be-
stehende knüpfen wir in der Krankenversicherung
und in der Unfallversicherung an, nicht so aller-
dings, dass wir das Geschäft den Privatgesell-
schaften überlassen, aber doch so, dass wir diesen
Privatgesellschaften noch einen, ausserordentlich
weiten Spielraum für ihre Betätigung auch in der Zu-
kuaft offen lassen.

Man hat von den Leistungen ausländischer Ver-
sicherungsgesetze gesprochen und dabei zugegeben,
dass Deutschland unserem Entwurf nahe kommt
und dass Holland mit seiner Versicherungsgesetz-
gebung ungefähr auf derselben Höhe steht wie unser

Entwurf. Wir wollen nun zugeben, dass eine Reihe
anderer Arbeiterversicherungen wesentlich weniger
leisten. Aber das hat Herr,Sulzer nicht erwähnt,
dass man einer ganzen Anzahl Länder mit der
Revision der Versicherungsgesetze beschäftigt ist,
dass man in einzelnen Ländern, die er nannte, be-
reits Vorlagen hat, in denen die Leistungun erhöht
werden, ferner dass die Invalidenversicherung in
in manchen dieser Staaten neben der etwas ärmlich
ausgestalteten Unfalversicherung steht und das er-
gänzt, was in der Unfallversicherung zu wenig ge-
leistet wird. Er hat unterlassen, uns zu sagen, dass
in Deutschalnd bereits ein neues Versicherungsgesetz
im Entwurfe vorliegt und daus es in nicht zu ferner
Zeit dem Reichstage vorgelegt werden wird. • Das
Ausland ist uns voran, und es bleibt uns nur die
Aufgabe, ihm langsam Schritt um Schritt .nach-
zufolgen.

Wie kommt es nun, wenn wir den Antrag Sulzer
annehmen ? Dann können wir nach Hause gehen.
"Wie kommt es, wenn wir disse Basis verlassen,
wenn wir die Nichtbetriebsunfälle ausschalten ? Es
ist richtig, wie Herr Sulzer gesagt hat, dann fällt
der ganze Bau zusammen. Da heisst es : ja oder
nein. Die Abstimmung über den Antrag Sulzer ist in
Wirklichkeit eine Abstimmung über Eintreten oder
Nichteintreten, darüber wolle man sich klar sein.
Sie ist eine Abstimmung über Sein oder Nichtsein.
Stimmen Sie dem Antrag Sulzer zu, dann haben
Sie nicht nur diese Vorlage, sondern die Unfallver-
sicherung überhaupt begraben, und nur dann, wenn
Sie den Antrag verwerfen, bleibt die Aussicht dafür,
dass wir in der Schweiz einmal vielleicht zu einer
Unfallversicherung der Arbeiter gelangen.

Wir können nicht zum System der Haftpflicht-
gesetzgebung zurückkehren ; denn wir alle wissen,
dass eine weitere Ausdehnung desselben auf breitere
Arbeiterschichten unmöglich ist. Wir können nicht
die Versicherung den Privatgesellschaften überlassen
und diese auf der ändern Seite durch ein Gesetz re-
glementieren und unter strenge staatliche Kontrolle
stellen, so dass sie faktisch Staatsanstalten würden ;
denn das müssten wir ja, wenn sie den Aufgaben
genügen sollten. Wir können nicht die Mitwirkung
der Privatgesellschaften einführen, weil sie uns die
Risiken wegnehmen, weil sie unter Umständen, wie
es gelegentlich die Juden auf dem Kornmarkt gemacht
haben, mit einem Prämiensturz die Staatsanstalt
sogar zu gründe richten könnten, um die Versiche-
rung wieder vollständig in ihre Hand zu bekommen.
Alle diese Systeme sind bei näherer Erwägung aus-
geschlossen ; darum möchte ich Sie bitten, bei dem
zu bleiben, was Ihnen vorliegt, und den Antrag
Sulzer abzulehnen.

Jenny : Herr Sulzer hat uns durch seine gestrige
Rede eine Ueberraschung bereitet. Sein Antrag auf
Rückweisung an den Bundesrat stellt uns in mitten
der artikelweisen Beratung vor die Frage: wollen
wir auf die Unfallversicherung eintreten oder wollen
wir von einer Behandlung derselben Umgang nehmen?

Es ist bedauerlich, dass dieser Antrag nicht bei
Anlass der Eintretensfrage zur Unfall- und Kranken-
versicherung geteilt worden ist. Bei diesem Anlasse
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haben wir in bezug auf beide Versicherungsarten
beschlossen, es seien dieselben gemeinsam in Behand-
lung zu ziehen und es seien auch die beiden Vor-
lagen gemeinsam dem Volke zur Abstimmung vor-
zulegen. Man sagte sich, dass, wenn dies nicht
gemeinsam geschieht, der Art. 34bis der Bundesver-
fassung' ein toter Buchstabe bleiben werde.

Im Juni dieses Jahres haben Sie die Kranken-
versicherung durchberaten und heute soll nun der zweite
Teil der Vorlage an den Bundesrat zurückgewiesen
werden mit der Einladung, eine neue Vorlage auszu-
arbeiten auf Grundlage der Vorschläge der Zürcher
Handelskammer. Der Bundesrat wird diese Aufgabe
nicht übernehmen; er kann sie nicht übernehmen,
wenn er die Verfassung respektieren und die In-
teressen der Allgemeinheit den Privatinteressen nicht
opfern will. Der Rückweisungsantrag im Sinne des
Herrn Sulzer bedeutet das Begräbnis der Vorlage.
Ich habe mich gestern nach Anhörung des Votums
des Herrn Sulzer gefragt, ob ich nicht eventuell
einen Antrag zu der Rückweisung stellen solle, da-
hingehend, es sei der Bundesrat einzuladen, eine
neue Vorlage auszuarbeiten auf Grundlage des Obli-
gatoriums. Für uns als Vertreter des Volkes gibt es
nur zwei Wege, die zum Ziele führen, entweder auf
dem Boden der vorliegenden Vorlage weiterzuarbeiten
oder aber zum • Obligatorium als der rationellsten
Lösung der Versicherungsfrage zurückzukehren.

Ich will nun diesen Eventuallantrag nicht stellen,
da ich nicht glauben kann, dass der hohe Rat im
gegenwärtigen Stadium der Verhandlung aut den ab-
schüssigen Weg des Herrn Sulzer eintreten werde.
Herr Sulzer offenbart uns, dass er vom Saulus zum
Paulus geworden sei. Er hat nach einem tiefgehenden
Studium drei dunkle Punkte entdeckt, welche die
Vorlage verfinstern und unannehmbar machen. Die-
selben sind: die Monopolanstalt, der Einbezug' der
Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung und die Be-
rechnung des Bundesbeitrages in Lohnprozenten.
Herr Sulzer erklärt mit einer Bestimmtheit, die an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, dass der
vorgeschlagene Weg nicht gangbar sei und dass die
Vorlage, wenn sie Gesetz werden sollte, der Eid-
genossenschaft zum Verhängnis werden müsste.

Herr Sulzer beruft sich zur Bestärkung seiner
neuen Auffassung auf zahlreiche Eingaben, die sei-
tens der Handels- und Industrievereine und der
Handelskammern an die Kommission gerichtet worden
sind. Immerhin ist dabei zu erwähnen, dass die drei
dunkeln Punkte nicht allgemein als so verhängnisvoll
taxiert werden. Es gibt sogar Handelskammern, die
einige dieser dunkeln Punkte als Perlen des Gesetzes
bezeichnen.

Auch Herr Sulzer hat als viel erfahrener Mann
im Versicherungswesen seinerzeit gegen die Einfüh-
rung der Monopolanstalt und gegen den Einbezug
der Nichtbetriebsunfälle keine Bedenken geäussert;
die Verdunkelung der Vorlage ist bei ihm erst ein-
getreten, als die Kommission beschloss, der Bundes-
beitrag sei in Lohnprozenten zu berechnen.

Ich will vorausschicken, dass ich nicht' auf alle
Punkte, die in Frage stehen, eintreten will, nachdem
der Referent unserer Kommission, Herr Hirter, und
die beiden Vorredner ' sich namentlich in bezug auf
die Monopolanstalt sehr eingehend geäussert und die
Gründe, die für die Einführung derselben sprechen,
in vorzüglicher Weise aneinandergesetzt haben. Ich

will davon absehen, in bezug auf diesen Punkt
weitere Worte zu verlieren.

Was nun den Einbezug der Nichtbetriebsunfälle
anbelangt, so erlaube ich mir, einige ergänzende Be-
merkungen anzubringen. Die Frage des Einbezuges
der Nichtbetriebsunfälle hat, wie bereits ausgeführt
worden ist, in der Kommission zu sehr eingehenden
Verhandlungen geführt, und es kann gesagt werden,
dass im ganzen Versicherungswerk wohl keine Be-
stimmuug besteht, die so eingehend und so gründ-
lich geprüft und erörtert »worden ist, wie gerade
diese Nichtbetriebsunfälle. Aber immer kam die Kom-
mission zu dem Resultate, Ihnen den Einbezug der
Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung zu empfehlen.
Die Eingaben, die uns von verschiedenen Seiten
zugekommen sind — sie sind zusammengestellt in
der Eingabe der Zürcher Handelskammer — ver-
mochten uns in unserer Auffassung nicht irre zu
machen, sondern die Prüfung dieser Eingaben hat
uns in der Auffassung bestärkt, dass wir in bezug
auf die Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle auf
dem richtigen Boden stehen. Es sind nicht weniger
als 22 Eingaben von Handelskammern und Industrie-
Vereinen eingegangen, wovon die grosse Mehrzahl
sich gegen den Einbezug der Nichtbetriebsunfälle aus-
spricht; allein das Gewicht der Argumente hat sich
durch die grosse Zahl der Eingaben nicht gehoben.
Wir haben den Eindruck gewonnen, dass eigentlich
alle diese Eingaben aus einer Quelle stammen.

Nach Art. 34 der Bundesverfassung wird der
Bund auf dem Wege der Gesetzgebung die Kranken-
und Unfallversicherung einrichten. Er kann den Bei-
tritt allgemein obligatorisch erklären oder aber nur auf
einzelne Bevölkerungskreise beschränken. Nach dem
Wortlaut dieses Artikels beschränkt sich die Einrichtung
der Unfallversicherung nicht bloss auf die der Haftpflicht
unterstellten Personen, wie dies von verschiedenen
Seiten nun gewünscht wird, sondern das geplante
soziale Reformwerk soll auf breiterer .Grundlage
beruhen. Die Absicht des Gesetzgebers war die
Anbahnung der allgemeinen Volksversicherung, wobei
allerdings die Möglichkeit eines etappeweisen Vor •
gehens zugegeben wurde. Hätte es sich nur um die
Umgestaltung der Haftpflichtgesetzgebung in die Ver-
sicherungsgesetzgebung gehandelt, so hätte dies in
jenem Veffassungsartikel ausdrücklich bestimmt, und
ebenso hätte der Ausschluss der Nichtbetriebsunfälle
statuiert werden müssen. Von dem allen steht aber
kein Wort in jenem Artikel. Wegleitend in jenem
Verfassungsartikel ist vor allem das soziale Moment, wo-
bei durch die Versicherung die wirtschaftlichen Fol-
gen des Unfalls und der Krankheit gehoben werden
sollen und zwar auf möglichst weiter Grundlage.
Die Versicherung soll ein Mittel sein, einer Ursache
der Verarmung entgegenzuwirken. Von diesem sozi-
alen Gesichtspunkte aus kann eine Unterscheidung
zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen nicht
mehr gemacht werden.

Wie der Berichterstatter der Kommission bereits
richtig ausgeführt hat, sind die wirtschaftlichen Folgen
der Nichtbetriebsurifälle die nämlichen wie die der
Betriebsunfälle, und infolge dessen verdienen sie die
gleiche Berücksichtigung. Eine Ausschaltung der
Nichtbetriebsunfälle würde eine Lücke zurücklassen
und dem sozialen Gedanken widersprechen.

Neben diesen allgemeinenGesichtspunkten sprechen
aber auch noch andere Momente mit, 'die vom
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Referenten und von den Herren Vorrednern ebenfalls
gestreift worden sind. Ich möchte nur hinweisen auf die
Schwierigkeiten in der Untei Scheidung zwischen Be-
triebs-und Nichtbetriebsunfällen. Hier kommen nament-
lich diejenigen Berufsarten in Betracht, die der frei-
willigen Versicherung unterstellt werden sollen.
Wenn ich an die Landwirtschaft denke, so muss
ich mir sagen, dass hier ein Unterschied nicht ge-
macht werden kann. In der gleichen Lage befinden
sich andere Kategorien ; namentlich kann die Kategorie
der Dienstboten nicht in Frage kommen für eine
Ausscheidung der Nichtbetriebsunfälle. Der land-
wirtschaftliche Betrieb kann nun einmal nicht
schabionisiert werden. Dieses Gewerbe spielt sich
nicht zwischen vier Wänden uud auch nicht zu be-
stimmten Stunden ab. Die Witterungsverhältnisse
bringen oft die grössten Unregelmässigkeiten. Ich
frage Sie an : wie soll es gehalten sein, wenn z. B.
ganze Nächte hindurch krankes Vieh gepflegt werden
muss und hier ein Unfall passiert? Wie soll es
gehalten werden, wenn ein Arbeiter mitten in der
Nacht mit einem Fuhrwerk auf die Strasse geschickt
wird, um einen Arzt oder Tierarzt abzuholen, und
ihm dabei ein Unglück zustösst? Diese Beispiele
genügen, um Ihnen zu zeigen, .dass eine Ausschaltung
der Nichtbetriebsunfälle in der Landwirtschaft ein
Ding der Unmöglichkeit wäre. Aber abgesehen da-
von halte ich die Ausschaltung der Nichtbetriebs-
unfälle als den Zwecken der Versicherung und den
Intentionen des' Art. 34bis der Bundesverfassung
zuwiderlaufend. Was von der Kommission hier
angestrebt wird, ist übrigens seit Jahren bei den
Privatversicherungsgesellschaften mit gutem Erfolge
durchgeführt worden. Bei Versicherungsverträgen,
die z. B. mit den landwirtschaftlichen Verbänden
abgeschlossen worden sind, ist der Einbezug der
Nichtbetriebsunfälle durchgeführt. Vor mir- liegen
die Versicherungsbedingungen, die beim -Abschluss
von Versicherungsverträgen seitens der Landwirt-
schaft mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften
als Grundlage dienen. Hier ist z. B. in Art. 5
folgendes vorgesehen: »Wer als versicherungs-
pflichtig in die Versicherung aufgenommen wird,
gilt für das ganze Jahr (Sommer und Winter, Sonn-
tags und Werktags, Tag und Nacht) als versichert,
und die Versicherung erstreckt* sich sowohl auf die
Unfallgefahr der beruflichen Betätigung im engern
Sinn, als auch auf die ausserberufliche Unfallgefahr
bei Ausübung einer allfälligen Nebenbeschäftigung
und des täglichen (privaten) Lebens. Sie sehen also,
dass nach dieser Richtung bereits die Praxis ihre
Erfahrungen gemacht hat. Heute warnt uns die
Zürcher Handelskammer, warnen uns die Ver-
sicherungsgesellschaften, warnt uns Herr Sulzer vor
den grossen Gefahren des Einbezuges der Nicht-
betriebsunfälle und ersucht uns, ja nicht diesen ge-
fährlichen Weg zu beschreiten. Diese Besorgnis
der Zürcher Handelskammer lässt wohl auch gegen-
teilige Schlüsse zu.

Der Einwand vermehrter Simulation infolge der
Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle muss unum-
wunden zugegeben werden. Leider besteht die
Simulation, leider ist sie in Zunahme begriffen, leider
mehren sich die Missbräuche, die in raffiniertester
Weise vorgenommen werden. Allein diese Tatsache
wrid bestehen, ob wir die schweizerische Unfall-
versicherung einführen oder nicht; sie wird zum

Ausdruck kommen in der höhern Prämie der Privat-
gesellschaften. An uns wird es sein, nach Mitteln
zu suchen, um diesen Missbräuchen und Auswüchsen
mit Erfolg entgegenzuarbeiten. Aber gerade hier
versagen die Vorschläge der Zürcher Handelskammer.
Sie will uns sogar das wirksamste Mittel, um diese
Missbräuche zu bekämpfen, nehmen ; sie will die
Arbeiter an der Prämienleistung sich nicht be-
teiligen, sie will sie nicht mitwirken lassen an der
Verwaltung der Versicherungsinstitutionen, indem sie
sagt: Die Arbeitgeber werden nach Ausschaltung
der Nichtbetriebsunfälle gerne die ganze Prämie
übernehmen. Wenn wir den Missbräuchen mit Er-
folg entgegentreten wollen, so müssen wir die Ar-
beiter an der Prämienleistung beteiligen und in der
Versicherungsanstalt mitwirken lassen. Die Arbeiter «
werden die willkommensten Organe sein, um uns
den Erfolg im Kampf gegen diese Auswüchse zu
sichern.

Das Endziel unserer Versicherung ist bekanntlich
die obligatorische Versicherung, die allgemeine
Volksversicherung. Von diesem Gedanken geleitet
hat denn auch der Bundesrat bereits in seinen Vor-
schlägen den Einbezug der Nichtbetriebsunfälle vor-
gesehen. Die Kommission hat sich anfänglich ein-
stimmig, heute in der Mehrheit diesem Gedanken
angeschlossen, und sie ist vom nämlichen Gedanken
getragen, weitergegangen und hat bereits in Art. 38
dieser Gesetzesvorlage dem vObligatorium die Tür
geöffnet, um weitere Arbeiterkategorien an der
Wohltat der Versicherung teilnehmen zu lassen. Auch
in bezug auf die freiwillige Versicherung ist die
Kommission weitergegangen und hat weitere Kreise
einbezogen, um den Boden vorzubereiten, diese frei-
willige Versicherung in die obligatorische überzu-
führen. Wenn wir aber nun die Nichtbetriebsunfälle
aus der obligatorischen Versicherung ausschalten,
so werden wir damit die .Entwicklung derselben
lahmlegen oder ganz verunmöglichen.

Es ist Ihnen bereits ausgeführt worden, dass bei
der freiwilligen Versicherung in den allermeisten
Betrieben ein Unterschied zwischen Betriebs- und
Nichtbetriebsunfällen nicht gemacht werden kann,
dass also Policen ausgefertigt werden müssen für
sämtliche Unfälle. Wenn Sie nach Massgabe dieser
Gesetzgebung die freiwillige Versicherung in die ob-
ligatorische überführen wollen, wenn Sie z. B. die
Versicherung der Handwerker obligatorisch gestalten
wollen, so stehen Sie vor der Schwierigkeit, dass
Sie die Nichtbetriebsunfälle in der obligatorischen
Versicherung nicht versichern können. .

Die Zürcher Handelskammer hat für die Ver-
sicherungsgesellschaften eine sehr kluge Rechnung an-
gestellt. Die Tendenz geht dahin, die obligatorische Ver-
sicherung auf die Betriebsunfälle und auf die schon
heute der Haftpflicht unterstellten Personen zu be-
schränken. Das ist der Zweck dieser ganzen Be-
wegung, die sich nun gegen unsere Vorlage geltend
macht.

Es ist von Herrn Sulzer bemerkt worden, dass
die Berechnungen, auf welche IbreKommission fusste
in bezug auf die Feststellung der Höhe der Nicht-
betriebsunfälle unzureichend seien, und er bat sich
dahin ausgesprochen, dass man zu diesem Zwecke
die privaten Versicherungsgesellschaften der Schweiz
zu Rate ziehen müsse. Nach unseren Berechnungen
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oder nach den Berechnungen, die uns von unsern
Experten zugestellt wurden, sind im ganzen ca, 18 %
vorgesehen für dieNichtbetriebsunfälle. Hr. Sulzer sagt
uns, dass in den Berechnungen der Privatversicber-
ungsanstalten 40 % angenommen werden müssen.

Herr Scherrer hat Ihnen in zutreSender Weise
diesen Punkt erörtert. Ich will darauf nicht ein-
treten. Ich sage nur, wenn diese Voraussetzung
auch zutreffen sollte — was wir zum voraus be-
streiten — so spricht gerade dieser Umstand für die
Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle. Wenn wir
in 60 % der Fälle es auf uns nehmen, im Interesse
der Allgemeinheit die Versicherung einzuführen,
um der Verarmung des Volkes entgegenzuarbeiten,
so wird die Notwendigkeit sich auch ergeben bei
(den übrigen 40 °/»-

Die Berechnung des Bundesbeitrages nach dem
Vorschlage der Kommission ist gemäss Art. 79 nach
der Lohnhöhe vorgesehen. Der Bund leistet an die
Prämie einen Beitrag von einem halben Prozent der
Lohnbetrage; der Rest der Prämie fällt zulasten des
Arbeitgebers (%) und des Arbeiters (l/i). Dieser
neue Artikel wird nun von Herrn Sulzer beanstandet ;
er wünscht, dass der Beitrag, wie anfänglich von
der Kommission vorgesehen, in Prozenten der Prämie
berechnet werde und zwar V» der Gesamtprämie
ausmachen sollte. In diesem Punkte kann sich Herr
Sulzer nicht auf die Eingaben, die er so vielfach
zitiert hat, stützen. Alle diese Eingaben der Handels-
und Industrievereine schweigen sich aus, und die
einzige, die sich darüber ausspricht, diejenige der
Zürcher Seidenindustriegesellscbaft, erklärt unum-
wunden, dass der Vorschlag der Kommission der
zutreffende und einzig richtige sei. Auch wir in der
Kommission halten diese Lösung nach verschiedenen
Gesichtspunkten für die rationellste. Mir persönlich
wäre eine andere Lösung, ein fixer Bundesbeitrag
der Versicherten, noch sympathischer gewesen. Ein
fixer Bundesbeitrag von 5—6 Fr., wie ich denselben
in der Kommission mehrmals postuliert habe, hätte
den Aufwand für die Nichtbetriebsunfälle ungefähr
gedeckt und dazu beigetragen, die Industrien mit
kleiner Unfallgefabr, wie z. B. Textilindustrien, für
die Vorlage zu gewinnen.

Die Berechnung des Bundesbeitrages nach Prä-
mien, wie sie nun Herr Sulzer vorschlägt, führt
aber zu schweren Unzukömmlichkeiten; denn sie
beruht auf der Grundlage des kapitalistischen Systems :
Wer da hat, dem wird gegeben. Der Vorschlag
bringt den Betrieben mit höherer Unfallgefahr Ge-
winn und denen mit kleinerer Unfallgefabr neue
Lasten. Die Prämie setzt sich bekanntlich zusammen
aus der Berechnung der Unfallgefahr und der Lohn-
höhe, und wir machen die Erfahrung, dass in den
meisten Fällen die Betriebe mit bober Unfallgefabr
auch die grössten Löhne auszahlen. Das verusacht
natürlich einen ganz beträchtlichen Bundesbeitrag,
während doch die Betriebe mit hoher Unfallgefahr
heute schon dem Haftpflichtgesetz unterstellt sind
und die Prämien in der Regel schon jetzt auf den
Preis der Produkte abwälzen. Der Bundesbeitrag
wäre also für diese Betriebe -ein Gewinn. Ich er-
laube mir, Ihnen diese Erörterungen an band von
Beispielen etwas klarer zu machen. Ich habe hier
eine Tabelle vor mir, die auf Erhebungen fusst,
welche im Jahre 1903 in verschiedenen Betrieben

'gemacht wurden. Hiezu ist allerdings zu bemerken,

dass sie für die heutige Zeit nicht mehr vollständig
passen, da seit dem Jahre 1903 die Löhne etwas
gestiegen sind.

Für gelernte Arbeiter der Mascbinenindustrie ist
ein Lohn von 1500-1800 Fr. = 5—6 Fr. pro Tag
berechnet. In der Mascbinenindustrie haben wir
eine Unfaligefabr von ca. 4%. Diese Zahl stützt sich
auf Berechnungen, die bei Anlass der frühern Ver-
sicherungsvorlage vorgenommen wurden. Bei einer
Lohnhöhe von Fr. 1500 und einer Unfallgefahr von
4% beträgt die Prämie Fr. 60, der Bundesbeitrag
= V» Fr. 12. Bei Fr. 1800, Prämie = Fr. 72, Bun-
desbeitrag = Fr. 14. 40. Bei einem Lohn von Fr. 2000
bis 2200, wie ihn die Monteure erhalten, würde der
Bundesbeitrag Fr, 16—18 betragen. Für ungelernte
Arbeiter in der Maschinenindustrie beträgt der
Bundesbeitrag Fr. 9. 60. Im Baugewerbe werden an
gelernte Arbeiter Fr. 1600 Lohn bezahlt; der Bundes-
beitrag beträgt Fr. 12. 80, für ungelernte Fr. 10. 40.
Im Brauerei-Gewerbe würde der Bundesbeitrag
Fr. 17. 60 betragen.

Wie stellen sich nun die übrigen grossen Indu-
strien, namentlich die Textilindustrien bei Annahme
des Antrages Sulzer? Die Lohnhöhe wird, z. B, in
der Baumwollspinnerei, mit Fr. 950, 650, 700, 600
angesetzt. Die Unfallgefabr ist ziemlich klein (1,2 %).
Der Bundesbeitrag würde bei Fr. 950 Einkommen
Fr. 2. 30 betragen, bei Fr. 650 = Fr. 1. 32.

Aehnliche Verhältnisse finden wir auch in der
Stickerei. Aus dieser Zusammenstellung ist der
krasse Unterschied, der sich ergäbe, wenn man
den Bundesbeitrag nach der Prämie berechnen
würde, ohne weiteres ersichtlich. Wir mussten uns
sagen, dass eine solche Berechnung des Bundesbei-
trages im Volk auf Widerstand stossen würde und
in der Volksabstimmung dieser Punkt die Vorlage
zu Fall bringen müsste. Aus diesem Grunde sind
wir zum neuen System übergegangen, es sei der
Bundesbeitrag zu berechnen nach Massgabe der Lohn-
höhe, mitAusscbluss derBemessung derUnfallsgefahr.

Ich will hiemit schliessen. Es hat Herr Sulzer
noch einige sympathische Worte an die Landwirt-
schaft gerichtet; aber ich fürchte, dass diese Worte
zu spät kommen. Mit der Ausschaltung der Nicht-
betriebsunfälle und mit demAntrag Sulzer werden wir
die Versicherungsgesellschaften und die hohe Finanz
nicht gewinnen ; dagegen werden wir die ganze Ar-
beiterschaft auf den Kampfplatz rufen als Opponenten.
Damit wird aber das Schicksal der Vorlage besiegelt
und damit auch der Wunsch der Zürcher Handels-
kammer erfüllt sein.

Eggspühler : Ich stehe ebenfalls auf dem Stand-
punkte der Mehrheit der Kommission, es sei der
Antrag auf Rückweisung abzulehnen und auf die
artikelweise Beratung des Gesetzes einzutreten. Der
Standpunkt, welchen die Mehrheit der Kommission
einnimmt, ist zwar im grossen und ganzen in allen
Teilen erörtert worden. Wenn ich das Wort auch
noch ergreife, so tuo ich es nicht, um dasjenige,
das bereits schon gesagt worden ist, noch einmal
zu wiederholen, sondern ich möchte nur auf ganz
wenige Punkte noch aufmerksam machen.

Als seinerzeit die Vorlage des Bundesrates den
eidgenössischen Räten unterbreitet ' wurde, hörte
man nur ein Wort der Anerkennung. Man sagte sich
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damals: das ist nun diejenige Vorlage, die am
meisten Aussiebt bat, in den eidgenössischen Bäten,
sowohl als aucb im Volke angenommen zu werden.
Und wenn man die Stimmen der Presse durchgeht,
die damals Über diese Vorlage sich ausgesprochen
haben, und wenn man die Eingaben durchgeht, die
damals der Kommission und den eidgenössischen
Räten eingereicht worden sind, so konnte man darin
nur die einstimmige Ansicht lesen, dass man grund-
sätzlich mit der Vorlage vollständig einverstanden
sei. Ich möchte namentlich darauf hinweisen, dass
in den ersten Eingaben, weder die Monopolanstalt
noch der Einbezug der Nichtbetriebsunfälle von
irgend einer Seite angefochten wurde. Ich glaube,
wir müssen diese Tatsache heute festlegen. Man
hat allerdings, in den ersten Eingaben, die damals
eingereicht wurden, die Vorlage des Bundesrates
in einigen untergeordneten Punkten kritisiert. Allein
davon war niemals die Rede, dass wir nicht eine
Monopolanstalt schaffen und die Nichtbetriebsunfälle
nicht einbezieben sollen.

Etwa vor einem Jahre ist dann allerdings von
den Schweiz. Privatversicherungsgesellscbaften die
Ansicht ausgesprochen worden, dass man nicht eine
Monopolaastalt schaffen solle, sondern im Interesse
der Anstalt selber die Privatversicherungsgesell-
scbaften ebenfalls bei dem Versicherungsgeschäft
zulassen solle, und erst als diese Ansicht von den
Privatgesellschaften ausgesprochen war, bat sich
aucb der schweizerische Handels- und Industrie-
verein dieser Idee angeschlossen. Ich halte'nun
dafür, wenn wir zu einer guten Schweiz. Unfallver-
sicherungsanstalt kommen wollen, so ist es geradezu
notwendig, dass wir ein Monopol schaffen und nicht
die Privatgesellschaften dabei mitkonkurrieren lassen^

Ich mache noch auf folgenden Punkt aufmerk-
sam. Wir haben gegenwärtig in der Schweiz, resp.
in den Kantonen, eine grosse Anzahl von staatlichen
Gebäudeversicherungen. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen haben die Kantone die obligatorische Ge-
bäudeversicherung dui abgeführt und zwar überall
mit einer Mönopolanstalt. Aber nirgends, wo man
die Gebäudeversicherung eingeführt hat, ist man '
auf die Idee gekommen, neben der obligatorischen
Gebäudeversicherung mit der Monopolanstalt auch
die Privatversicherungs-Gesellschaften mitkonkur-
rieren zu lassen. Ich bin der vollendeten Ueber-
zeugung, dass, wenn auch bei diesen kantonalen
Anstalten die privaten Versicherungsgesellschaften
mitkonkurieren könnten, dies sofort den Ruin dieser
sämtlichen kantonalen Anstalten bedeuten würde.

Hier in diesem speziellen Falle, wo wir eine
Schweiz. Unfallversicherungsanstalt gründen wollen,
sollen aber auch die Privatgesellschaften mit dieser
Anstalt mitkonkurrieren können. Ich habe auch hier
die vollendete Ueberzeuguog, dass in diesem Falle
die Schweiz. Unfallversicherungsanstalt nie pros-
perieren könnte. Man erklärt nun allerdings, man
weise der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt ohne
weiteres eine grosse Anzahl von Betrieben zu, die
sowieso eine grcsse Anzahl von Versicherten zählen,
wo zum vorneherein also die Anstalt grosse und
gute Geschäfte machen könne. Es wird darauf auf-
merksam gemacht, dass die Angestellten der Bundes-
bahnen, der Zollverwaltung, der Postverwaltung, der
Telephon- und Telegraphenverwaltung der schwei-
zerischen Unfall-Versicherungsanstalt zugewiesen

werden, dass sie also mit diesen Versicherten schon
ein grosses Arbeitsfeld habe. Allein es ist nun ein-
mal Tatsache, dass diese Betriebe nur etwa 50,000
Versicherte zählen, während wir bei der obligato-
rischen Versicherung mit"; 650,000 Versicherten zu
rechnen haban. Man sieht hieraus, dass mit der
Zuweisung nur dieser Betriebe dieAnstalt ungenügend
alimentiert wäre und nicht prosperieren könnte.

Nun will Herr Sulzer die Versicherung der Nicht-
betriebsunfälle der freiwilligen Versicherung mit
Bundesbeitrag zuweisen, bezw. diese Frage durch
den Bundesrat und natürlich dann auch wiederum
durch die Kommission besonders prüfen lassen. Ich
halte dafür, dass, wenn wir wirklich diesem Ge-
danken des Herrn Sulzer Rechnung tragen, d. h.
fesen Gedanken in dem Gesetz verwirklichen

ollten, wir zu nichts anderm kommen, als was
wir bei der Krankenversicherung schon haben : wir
schaffen auch hier nur wieder ein Subventionsge-
setz. Wir alle waren bei der Beratung des Kranken-
versicherungsgesetzes davon überzeugt, dass wir
nur etwas Halbes schaffen mit der Subventionierung
der bestehenden Krankenkassen. Damals ist von
allen Seiten auf diesen Mangel aufmerksam gemacht
worden, und hier wollen wir nun wiederum nur
die freiwillige Versicherung durch Bundesbeiträge
unterstützen. Wenn wir aber wirklich nur die freiwil-
lige Versicherung mit Bundesbeiträgen unterstützen
würden, so würden gewiss nur wenige Arbeiter
diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Ich glaube
nicht, dass die grosse Zahl der Arbeiterschaft
der freiwilligen Versicherung beitreten würde;
damit wären die Arbeiter nur gegen die Betriebs-
unfälle versichert, nicht aber gegen die Nicht-
betriebsunfälle. Es ist schon gesagt worden, dass
der Einbezug der Nichtbetriebsunfälle den ganzen
Fortschritt des Unfallversicherungsgesetzes bedeutet
und dass wir nicht darauf verzichten können. Ich
wollt« noch auf diese wenigen Punkte aufmerksam
machen und möchte Sie ersuchen, auf die Vorlage
einzutreten, bezw. den Antrag des Herrn Sulzer ab-
zulehnen.

Mfiry (Basel) : Nachdem sich nun die Mitglieder
der Kommission eingehend über die Vorlage, nament-
lich über das Monopol und den Einbezug der Nicht-
betriebsunfälle verbreitet haben, dürfte es angezeigt
sein, dass auch weitere Mitglieder des Rates sich
über diese so wichtige Gesetzesvorlage näher aus-
sprecben, damit dem Gesetze nicht Gegner, sondern
Freunde zugeführt werden. Wie bekannt haben sich
von 22 Sektionen des schweizerischen Handels-und
Industrievereins nur 3 Sektionen bedingungslos für
das Monopol ausgesprochen, nämlich Bern, Glarus
und Thurgau, und für die bedingungslose Einbe-
ziehung der Nichtbetriebsunfälle bloss der Berner
Verein und die Finanzdirektion des Kantons Glarus.

•Während bei der Krankenversicherung sich die vor-
beratenden Behörden vielmehr an das Bestehende
angelehnt und die Nutzanwendung aus der Abstim-
mung vom 20. Mai 1900 gezogen haben, hat man
bei der Unfallversicherung für gut gefunden, die
alten, zum Teil ungewohnten Ideen der Vorlage auf-
zunehmen und zwar ohne Arbeitgeber, ohne Arbeiter
und Fachleute in einer Expertenkommission darüber
zu befragen. Kein Wunder, wenn es sich je länger
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desto mehr herausstellt, dass die Vorlage mit den
allgemeinen Volksanschauungen nicht im Einklänge
steht. Wir stehen vor einer Menge Fragen, die man
hätte abklären können und, sollen.

Was zunächst die Monopolfrage anbelangt, so ist
der Errichtung einer staatlichen Anstalt für Unfallver-
sicherung grundsätzlich beizupflichten, schon im Hin-
blick auf die spätereEinrichtung einerAltersversicber-
ung für staatliche Angestellte und Private. Die Er-
teilung des Monopols an diese Anstalt ist abzulehnen
und dieprivateGesellschaft zurKonkurrenz zuzulassen.
Wir erblicken in dieserKonkurrenz eineGarantie, dass
das Ganze nicht in starre Form gegossen, son-
dern sich den Bedürfnissen von Handel und Wandel
besser anpassen wird. Diese Mitwirkung der privaten
Gesellschaften geschieht unter folgender Annahme:
Die Staatsanstalt wird privilegiert durch Steuerfrei-
heit, durcbZuweisung derVersicherung der Bundesbe-
triebe und durch Bezahlung eines Teiles der Ver-
waltungskosten durch den Bund. Der Kontrahierungs-
zwang wird entweder der staatlichen und den pri-
vaten Anstalten auferlegt oder, wenn nicht, so ist
eine unter der Verwaltung der Staatsanstalt stehende
Gemeinschaftskasse zu schaffen mit Kontrahierungs-
zwang für abgelehnte Fälle. Die Privatanstalten wer-
den gleich wie die staatliche Anstalt strengen Vor-
schriften und strenger Kontrolle unterworfen (De-
kungskapitalien ). Die im Entwurf vorgesehene
Individualversicherung ist unannehmbar, weil sie
dem Bund und den Arbeitgebern grosse Lasten und
Umständlichkeiten auferlegt und die ganze Versiche-
rung bureaukratisch und sehr teuer macht. Die bis
anbin bewährte, von den privaten Gesellschaften
praktizierte, kollektive Versicherung ist beizube-
halten. Die Versicherung der Berufsunfälle ist aus-
zuschliessen, weil sie im besondern die Textilindu-
strie (Bandfabrikation), die fast keine Betriebsun-
fälle bat, enorm belasten, überhaupt eine ungerechte
Inanspruchnahme der Arbeitgeber und eine Privi-
legierung bestimmter Berufsklassen bilden würde.

So die Basler Handelskamm r. Zutreffend ist,
was die aargauiscbe Handelskammer sagt in der
Eingabe, die beute verteilt worden ist. Wir lesen:
«Es ist zweckmässig, die Staatsanstalt lerne das
Geschäft auch erst unter der Konkurrenz der pri-
vaten Anstalten. Für die Staatsanstalt hat ein solches
Verhältnis den entschiedenen Vorteil, dass sie im
Kampfe mit dem privaten Versicherer kaufmännisch
und dabei zweckmässig vorgehen muss in ihrer Ge-
scbäftsgebabrung. Sie gewöhnt sich dadurch an
einen ökonomischen Betrieb, der sich mit Unter-
stützung der eingeräumten Begünstigungen selbst
erbalten muss. Wir würden also die Schaffung einer
Staatsanstalt ohne Monopol als die im gesamten
Interesse liegende Lösung vorziehen. Neben dieser
Staatsaustalt sollen die privaten Versicherungsgesell-
schaften ihr Geschäft betreiben können. Sie werden
das so lange tun können, als nicht die Staatsanstalt
durch eine kaufmännische Verwaltung und durch
die ihr zugestandenen Begünstigungen im Falle ist,
dasUnfallversicherungsgescbäft billiger zu betreiben.»
Das stimmt genau mit den Thesen der Basler Han-
delskammer überein.-

Was nun die zweite Frage, die Niebtbetriebsun-
fälle betrifft, so handelt es sich um eine offensicht-
liche Unbilligkeit gegnüber der gesamten Industrie,
die sie schwerlich ohne Kampf aufnehmen wird.

Eine grosse Ungerechtigkeit wäre es z. B., die
Stickerei-Industrie, die Bandindustrie, die wenig
Betriebsunfälle aufweist, u. a. m. zu zwingen, dem
Bunde höhere Prämien zu zahlen als den privaten
Anstalten, nach der Vorlage überhaupt höhere Prä-
mien, als ihr Risiko erfordert. Die Einbeziehung
der Nichtbetriebsunfälle ist somit eine Ungerechtig-
keit, und zweitens bringt sie Unordnung in das
ganze System. Das haben wobl auch die Deutschen
gefühlt, als sie die Nichtbetriebsunfälle aus der Un-
fallversicherung ausschlössen und deren Behandlung
in die Kranken- und Invalidenversicherung verwiesen.

Meinerseits stimme ich zum Antrag des Herrn
Sulzer. Ich glaube, es ist besser, man überlege sich
diese Sache noch mehr und man weise sie an den
Bundesrat zurück.

Bally : Die Vorlage entlastet den Arbeitgeber von
der Haftpflicht für Betriebsunfälle, indem sie die-
selben einer eidgenössischen Versicherungsanstalt
zuweist; immerhin verpflichtet sie den Arbeitgeber
zu % des Versicherungsbetrages nach Abzug des
Bundesbeitrages. Für diese Entlastung des Indu-
striellen aber ladet ihm der Bund eine andere ganz
unsichere Last auf, indem dieVorlage ihm die Beiträge
für Unfälle ausser Betrieb aufbürdet. Niemand kennt
die Tragweite dieser Bestimmung ; kein Land hat es
unternommen je ein solches Gesetz zu machen, in
welchem die Nichtbetriebsunfälle einbezogen wären.
Warum wohl? Wie verunglückt einer ausser Betrieb?
Wenn er eine Haustreppe ohne Geländer hat, wenn
er im Winter bei Glatteis nicht aufpasst oder nicht
sandet, wenn er beim Schiessen unvorsichtig um-
geht, vom Velo stürzt oder damit anrennt, Fussball
spielt, beim Baden sich zu weit hinauswagt, beim
Klettern und Schütteln ungefällig ist, namentlich aber,
wenn er angetrunken, übermütig und verwegen
wird. Dafür soll er nun %, sein Arbeitgeber aber
% zahlen. Was folgt hieraus? Die Kluft zwischen
beiden, die schon einem Abgrund ähnlich gähnt,
wird-noch weiter; der nicht gewissenhafte Arbeiter,
besonders wenn er keine Rücksichten mehr kennt
gegen seinen Arbeitgeber, wenn er von der Sabot-
theorie influenziert wird, wird eine grosse Genug-
tuung empfinden, wenn sein Arbeitgeber durch
seinen Unfall geschädigt wird. Geteilter Schmerz,
halber Schmerz, ist hier sonderbar illustrert.

Bei den Betriebsunfällen schon hat sich gegen-
über von früher eine grosseVermehrung bemerkbar ge-
macht, trotz aller Vorsichtsmassregeln und kaum
durch vermehrte maschinelle Einrichtung und
gesteigerten Betrieb, wohl etwas durch grössere
Ansprüche oder aber mehr durch Vermehrung der
Ansprüche bei früher unbeachteten Verletzungen,
oder aber hauptsächlich durch überhandnehmende
Gleichgültigkeit infolge bedeutend höherer Entschä-
digung. In unserm Betrieb z. B. haben wir Selbst-
versicherung und bezahlten an Unfällen 1896 — 1902
per Jahre bei einer Arbeiterzahl von 2760 : Fr. 4770.
Im Jahr 1906-07 Fr. 16.097 bei einer Arbeiterzahl
von 3630; 1907-08 bei einer Arbeiterzahl von
3640 Fr. 15.737. Vor 1900 Hessen wir uns Offerten
von Versicherungsgesellschaften machen; damals
verlangte man uns Fr. 25.000, also über das Fünffache
unserer eigenen Versicherung. Diese Offerte war
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hoch, aber vielleicht nicht ohne Berechtigung:
Gegenüber seinem Arbeitgeber hat der Arbeiter
mehr Bescheidenheit als einer fremden Gesellschaft
gegenüber. Da braucht er sich nicht zu genieren
und benutzt die Gelegenheit, ein Geschäft zu machen.
Diesem Umstand muss die Versicherung Rechnung
tragen.

In der gegenwärtigen Vorlage kommen nun aber
noch zwei wesentlich verschärfende Umstände
dazu. Die gute Helvetia ist die liebevolle Mutter
oft sehr unbescheidener Kinder, und zwar die nahe-
stehenden und oberen sind nicht besser als die
ferneren. Ich verweise auf: Ansprüche für Bahn-
hofbauten, Züge einschalten, Postgebäude; auf An-
sprüche an Post, an Besoldungen, Beförderungen in
allen Schichten. Wenn Helvetia mit voller Kelle
schöpft an die Unersättlichen, Niezufriedenen, so
wäre nicht zu begreifen, dass der durch unser gutes
Schulwesen etc. aufgeklärte Arbeiter anspruchslos
bliebe; der Bund hat ja Geld, der Arbeitgeber ver-
dient sowieso reichlich vom Schweisse der Arbeiter
laut sozialistischen Theorien. Wozu denn beide
schonen? Frisch drauf los ! Freude muss der Mensch
haben, ach wie bald ist der Unfall da! In mora-
lischer Beziehung hat der Einbezug der Nichtbe-
triebsunfälle bedenkliche Folgen und ich behaupte,
dass heute noch die 5 mal grössere Prämie, beson-
ders bei Einbezug der Nichtbetriebsunfälle, eher zu
tief, als zu hoch "wäre.

Nun die Konsequenz: Der Selbsterhaltungstrieb
nötigt den Arbeitgeber, alle jene unvorsichtigen, ver-
wegenen, rücksichtslosen Arbeiter, denen das Recht-
lichkeitsgefühl abhanden gekommen, fernzuhalten
und solche gibt es viele. Trotz Arbeitermangel wird
es dann vergeblich Anstellungsuchende zur Genüge
geben und die Spannung wird nicht gelindert;
doch haben wir für unsere Industrie, namentlich
die Exportindustrie, gedeihliches Zusammenarbeiten
bitter nötig.

Der zweite Umstand, der das Gesetz gefährlich
macht, ist die Ausnützung der Anstalt; dass der
Arbeiter, auch wenn er nur % an den Versiche-
rungsrest zahlt, dafür etwas haben will; es soll
ihm etwas eintragen und zwar wenn auch vom Bund
und Arbeitgeber desto besser und er zieht die durch
den Unfall entstandene Unpässlichkeit in die Länge,
um so mehr als er 80% laut Nationalratsvorlage
Taggeld erhalten soll und nicht zu arbeiten braucht.

Bei der heutigen Tendenz, das Leben so bequem
als möglich zu machen, wer sollte widerstehen,
nicht zu profitieren und wer dem Bundesrat und
der nationalrätlichen Kommission nicht dankbar sein
für den humanitären Entschluss, ohne genau fest-
stellen zu können, welche Folgen er hat? So macht
man sich beliebt. Der deutsche Minister Posadowsky
bat einmal aufmerksam gemacht auf die Folgen der
zu allgemeinen Versicherung, dass die Leute un-
selbständig und unbeholfen werden, sich darauf ver-
lassen, dass für alles gesorgt wird und für jeden
Unfall ein Pflästerchen da ist.

Diese Verwöhnerei ist im wirtschaftlichen Kampfe
. auch bei uns nicht vom Guten.

Wir müssen unbedingt ernsthaft dafür tun,
unsere Exportfähigkeit zu erhalten. Fast alle bedeu-
tenden Männer haben eine sorgenvolle Jugend durch-
lebt, der Kampf im Leben hat sie gestäblt und zu
dem gemacht, was sie sind; je mehr wir die

Schwierigkeiten ausschalten, desto weniger werden
wir hervorragende Männer zählen und aber auch
desto tiefer wird das Niveau allgemeiner Tatkraft
sinken.

Allgemein kann man beobachten, dass mit we-
nigen Ausnahmen die jungen Leute in den obero
Klassen der Schulen ihre Aufgaben machen, soweit
sie eben müssen, aber schon nebenbei durch allen
möglichen Sport, als Vereinsbummelei, Kneipereien
und diverse Genüsse sich abhalten lassen und
ihre Gedanken ableiten. Mehr noch ist das der Fall,
wenn sie ein Engagement annehmen; wo ist da
derjenige, der sich weiterbildet? Wenn solche junge
Leute von der Kantonsscbule, vom Technikum
kommen, ja selbst von der Bezirksschule, so meinen
sie die Weisheit mit Löffeln geschöpft zu haben
und nichts mehr lernen zu brauchen. So kommt es,
dass alle seriösen Geschäfte klagen über Mangel an
tüchtigen, selbständigen, vorwärtsstrebenden jungen
Angestellten, an Technikern, denen sie selbständig
Arbeiten überlassen können, Zeichnern, die Pro-
spekte ausarbeiten, ohne dass man alles nachkon-
trollieren muss, überhaupt Angestellten, denen man
in aller Ruhe Arbeiten übertragen kann und die
sich selbst weiterausbilden. Ihren Vorschriften
kommen sie notdürftig nach, haben aber dabei alle
möglichen Abhaltungen, Vereine, Proben, Velotour en,
Spiel, gemütlicher Hock, Festbummel usw. im Kopfe,
welches alles ihnen nicht Zeit lässt, sich in ihrem
eigenen Interesse weiter zu bilden. So ist heute die
Jugend und'es ist hohe Zeit, dagegen Schritte zu tun,
wenn man nicht sehr schlimmeFolgen befürchtenwill.
Die Festseuche ist eine tiefeingewurzelte Krankheit
unseres Volkes und je mehr man fingiert, sie ope-
rieren zu wollen, desto mehr wuchert sie weiter.
Ich sage fingiert, weil auch hier kein Ernst zu
Tage tritt und solange nicht einschneidende Kala-
mitäten forcieren, wird man keinen Erfolg haben,
gerade so wenig, wie die gleichgiltigen Leute,
die mehr an Sport denken als an Arbeit, nur durch
eigenen Schaden klug werden.

Diese Verhältnisse machen sich auch in der in
Aussicht genommenen Monopolanstalt geltend;
wird die Konkurrenz der ändern Anstalten mit lang-
jähriger Erfahrung ausgeschaltet, so erhalten wir eine
Bundesanstalt, welche im Gefühle eigener Ma'cbtvoll-
kommenheit eine Vermehrung der Bundesbureau-
kratie zur Folge hat, teuer verwaltet wird und woran
schliesslich niemand zu tadeln wagt.

Wir sind Kinder eines demokratischen Staates,
folglich gleichberechtigt. Warum sollen nun Arbeiter
in dem Fabrikgesetze unterstellten Betrieben nicht
nur betriebsversichert sein, gegen ca. */« der Prämie,
sondern npch versichert sein für Unfälle ausserhalb,
selbst im Üebermut verschuldete, und die Stiefkinder
der Landwirtschaft, des Handwerks dürfen nichts
bekommen von diesen Gaben, es sei denn, dass sie
4/s der Prämie selbst aufbringen; das ist ungerecht,
nicht schweizerisch, nicht sozial. Schliessen wir
also, wenn immer möglich, die Betriebsunfälle aus
und wenn Mutter Helvetia dann dadurch Mittel und
Gelegenheit findet, ihre ändern Kinder in die Be-
triebs- und Unfallversicherung einzubeziehen, so be-
handelt sie alle gleich. Nicht nur die bereits Be-
vorzugten beschenkt sie von neuem.

Zum Schlüsse möchte ich noch auf eine weitere
Gefahr aufmerksam machen, die die Einbeziehung

Amtliehes stenographisches Bulletin XVIII. Nr. 21. — Bulletin sténograpkique officiel X.V1U. No. 21. 51



NATIONALRAT — 402 — Kranken- und Unfallversicherung

der Nichtbetriabsunfälle im Gefolge hat; es ist die Si-
mulation. In der Krankenversicherung sowohl als
im Unfall spielt sie eine grosse Rolle. Das Uebel
ist ein namentlich südlicher Schmarotzerpilz, der
mit vom Süden kommenden Organismen eingeführt,
namentlich auf solchen wahrgenommen wird, aber
sich auch auf einheimische zu verbreiten droht.

Meine Herren, was darin geleistet wird, davon
können namentlich die Bauunternehmer mit ihrem
wechselnden Personal erzählen, aber auch in Fa-
briken nimmt diese Krankheit immer grössere Di-
mensionen an und das einzige Mittel ist scharfe
Kontrolle. Das ist ziemlich schwer im Betrieb, un-
möglich aber ausserhalb und fordert besondere, fast
polizeiliche Organisation und Aufsicht. Die Folge
ist eine ganze Reihe von Auftritten, Zwistigkeiten,
selbst Prozessen mit Straffolge, eine Quelle von Ver-
bitterung und Streit. Verschonen Sie unser Vater-
land mit diesem Danaergeschenk in freilich nied-
licher, volkstümlicher, philantropischer Packung.
Ich habe eingangs gesagt, dass man die Tragweite
der für ein solches Versicherungsgesetz in Aussicht
stehenden finanziellen Verbindlichkeiten gar nicht
abschätzen könne. Das Gesetz sieht aber vor: Den
Bundesbeitrag, der genau devisient werden kann.
Die sämtlichen Unfälle, inkl. solche ausser Betrieb,
fallen abzüglich dem Bundesbeitrag zu 3/* dem Ar-
beitgeber zu, während der Arbeiter, der bis anhin
die ganze Last der Unfälle ausser Betrieb für sich
zu tragen hatte, künftig nur vom Rest V« selbst
trägt ; folglich -auch sich viel weniger zu hüten
braucht und inachtnehmen wird.

Der % -Betrag des Arbeitgebers für Unfälle
ausser Betrieb, die er in keiner Weise kontrollieren
oder verhüten kann, ist eine unbestimmte Grosse,
ein Faktor, der wie eine unheilbringende Wolke künftig
über jedem Betriebe schweben würde.

Meine Herren, schätzen Sie denn die Einnahme-
quellen des Landes aus seinen Betrieben so
oberflächlich oder geringschätzig ein, die doch ge-
radezu den Hauptlebensnerv bilden, dass man sie
bei jedem Anlass schädigen zu dürfen glaubt?

Wirlndustriellen müssen uns gegen einesolcheAuf-
fassung wehren, nicht sowohl im eigenen Interesse,
als im Sinne der Erhaltung der Industrien und da-
mit des Vaterlandes in finanzieller Richtung: jede
Einschränkung der Betriebe bedeutet Entzug der
zum Leben und Prosperien der Bevölkerung nötigen
Luft. - .

Die Betriebe sind die Fundamentalbedingungen
geworden des Fortbestandes der Schweiz und es
dürfte schon in Rücksicht auf die Kalamitäten, die
der reduzierte Geschäftsgang vielerorts jetzt schon
im Gefolge hat, an der Zeit sein, einzusehen, dass
man ihnen nicht immer mehr aufbürden darf, na-
mentlich nicht unbestimmbare Gefahren, wie die
Zuteilung der grössern Hälfte der Unfälle ausser
Betrieb.

So sympathisch der Gedanke einer obligatorischen
Unfallversicherung ist, und so sehr deren Durch-
führung zu empfehlen, ja anzutreiben ist, so sehr
bedaure ich, dass die Basis, auf der man das Ge-
bäude aufrichten will, gefährlich-unsicher ist und
dazu führen wird, dass es dem Sturm der Bera-
tungen und der Volksabstimmung nicht standhalten
wird.

M. Georg : Tout d'abord, je désire remercier très
vivement notre collègue M. Sulzer pour les éclair-
cissements et les renseignements précieux qu'il a
apportés dans un débat qui est d'une importance
capitale pour notre pays. Ces renseignements qui
sont d'ordre' essentiel, le Conseil fédéral et la com-
mission ne les connaissaient pas lorsqu'ils ont préparé,
au cours d'un travail consciencieux, long et pénible,
les propositions sur lesquelles nous avons à nous
prononcer.

• Ce fait à lui seul, Messieurs, justifie amplement
la motion d'ordre tendant à renvoyer le projet au
Conseil fédéral.

J'estime aussi qu'en présence des chiffres fournis
par M. Sulzer sur la base des expériences acquises
chez nous et ailleurs par ceux qui les ont faites et
suivies de très près, le Conseil national ne peut
passer outre et engager la Confédération dans une
entreprise dont les conditions financières sont en-
core si peu déterminées. L'exactitude des chiffres
produits par M. Sulzer n'a pas- été contestée, mais
dans la discussion on a paru lui faire un grief
d'avoir puisé ses renseignements auprès des sociétés
d'assurance. Je crois qu'il convient au contraire de
le féliciter d'avoir été à la bonne source. Les pro-
cès-verbaux de la commission ne nous disent pas
si elle-même a puisé à cette source ; si elle ne l'a
pas fait on peut le regretter, car une conversation
avec ces entreprises eût permis àcla commission de
contrôler ces renseignements et de nous fournir des
indications plus complètes, moins vagues, que celles
qui nous ont été fournies en ce qui concerne l'as-
surance de l'accident non professionnel et ses con-
séquences financières. Le motif principal qui a
poussé le Conseil fédéral à proposer l'assurance du
risque non professionnel, c'est la difficulté qu'il y
aurait à distinguer l'accident professionnel de l'ac-
cident non professionnel.

Je ne perdrai pas beaucoup de paroles pour
répondre à cet argument. Les renseignements con-
tenus dans le message à cet égard remontent à 20
ans en arrière. Nous en avons des plus récents.
L'office impérial allemand des assurances, auquel se
réfère le message du Conseil fédéral, constate dans
son rapport.de 1905 que la question de savoir si
un accident est ou n'est pas professionnel était à la
base de 16 % de tous les recours formulés il y a
vingt ans, mais que la jurisprudence a eu pour effet
de diminuer considérablement le nombre des re-
cours de cette nature. En 1901, il ne formaient
que le 5,1 % de tous ^es recours ; en 1902, le
4,4 % ; en 1903, le 4,1 °/0 ; en 1904, le 3,7 % >'
en 1905, le 3,3 %. Cette statistique ôte évidem-
ment une grande partie de sa valeur au principal
argument invoqué en faveur de l'assurance du risque
non professionnel. Il eût d'ailleurs' été facile d'éta-
blir certaines règles dont l'observation eût permis
d'exclure de l'assurance d'emblée, et sans contes-
tation possible, toute une série d'accidents non
professionnels, tous ceux qui se produisent en dehors
des heures de travail et des courses que l'ouvrier
est appelé à faire pour se rendre à son travail
habituel ou se livrer à quelque besogne volontaire
à la demande de son patron.

En ce qui concerne les observations que vient
de présenter tout à l'heure M. Jenni, il serait tout
particulièrement facile, je crois, de distinguer entre
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l'accident professionnel et l'accident non profes-
sionnel dans l'agriculture. M. Jenni se livre à cet
égard à. des craintes qui ne me paraissent pas jus-
tifiées. Un. argument plus séduisant en faveur d'une
assurance générale de l'accident, quel qu'il soit, est
celui qui consiste à dire que l'origine de l'accident
importe peu au point de vue économique : profes-
sionnel ou non, l'accident causera à la victime
le même dommage. C'est là une vérité inattaquable
et il est évident qu'au point de vue économique et
social, l'idéal serait de garantir toutes les personnes
et notamment celles qui travaillent pour autrui,
dont dépendent d'autres personnes, contre les con-
séquences de tous les accidents qui peuvent les
frapper. Mais cet idéal est irréalisable en raison des
conséquences financières : inattention, négligence,
tentation de simulation à laquelle une catégorie
malheureusement très nombreuse d'assurés succombe
d'autant plus facilement que le contrôle est plus
difficile — toutes ces considérations ont empêché
jusqu'à ce jour l'assurance du risque non profes-
sionnel. Aucun pays n'a englobé dans l'assurance
le risque non professionnel. Au surplus, si, passant
outre sur les scrupules d'ordre financier pour ne
considérer que le côté humanitaire et social de la
question, on voulait instituer l'assurance générale
contre les accidents, sans envisager les considéra-

, lions d'ordre pratique rappelées ci-dessus, ne fallait-
il pas aussi étendre l'assurance et retendre surtout
à l'ouvrier qui chôme et qu'un accident vient
frapper au moment où, économiquement parlant, il
est lé plus affaibli ? La réponse n'est pas douteuse.
Et cependant le Conseil fédéral a dû se rendre
compte que l'assurance instituée sur ces bases
irait au-delà de .nos ressources et conduirait le pays
à des résultats financiers déplorables. Il a dû arrêter
l'effet de l'assurance au moment où l'ouvrier perd
la qualité qui crée l'obligation à l'assurance. La
commission du Conseil national, après une étude
approfondie de l'article 41 qui contient cette dis-
position, en a complété le sens par une disposition
disant que l'ouvrier qui chôme ne demeure assuré
que s'il n'a pas été congédié et que si une pro-
chaine reprise de ses occupations est certaine et si
l'entrepreneur s'est obligé d'avance à payer des
primes pour les jours durant lesquels un assuré
n'est pas occupé dans une entreprise obligée à
l'assurance.

Le texte de cet article n'est certes pas heureux.
Quoi qu'il en soit, nous constatons qu'un ouvrier
ne sera pas assuré contre le risque professionnel
au. moment où, au point de vue économique, pour
parler avec le message, il en aurait le plus besoin,
d'abord parce qu'il n'a pas de gagne-pain et ensuite
parce que, forcément, l'accident non professionnel le
guette surtout pendant les jours d'oisivité ou' d'oc-
cupations auxquelles il ne se livre pas habituel-
lement. La loi refuse donc ses services là où suivant
l'argumentation du Conseil fédéral il y aurait un
intérêt majeur à assurer le risque non professionnel.

Je voudrais ajouter quelques brèves considéra-
tions encore en ce qui concerne la question du
monopole. En lisant le compte-rendu des séances
de la commission, j'ai constaté qu'entre autres on
a dit dans le sein de la commission, afin de dé-
montrer qu'il est impossible de renoncer au système
du monopole, on a dit que chaque accident est un

malheur et que le malheur ne doit pas devenir
l'objet d'une spéculation privée. Mais si l'on veut
se conformer à cette règle il faut immédiatement
supprimer toutes les sociétés d'assurance. Au lieu
de raisonner ainsi, il vaudrait mieux reconnaître les
grands services rendus par les sociétés d'assurance,
à un moment où l'Etat ne songeait pas encore à
exercer son activité dans ce domaine. Il faudrait
aussi apporter la preuve qu'en mettant fin à cette
spéculation privée, l'Etat ferait, mieux qu'elle, qu'il
assurerait à meilleur compte — car c'est là, n'est-
ce pas, un point essentiel de la question — et cette
preuve n'a pas été fournie. Nous n'avons que des
promesses dont les chiffres fournis hier par notre
honorable collègue M. Sulzer démontrent en tous
cas la témérité. Les partisans du monopole s'oppo-
sent à la concurrence des sociétés privées sous le
prétexte qu'elles accapareraient tous les bons ris-
ques en laissant les mauvais risques à la charge de
l'établissement officiel. Mais en soutenant cette thèse,
on reconnaît d'emblée que ce dernier travaillera
d'une manière plus onéreuse que les sociétés pri-
vées. L'établissement officiel n'a aucun frais de
premier établissement, il est administré avec le
concours financier de la Confédération, il jouit de
là franchise postale, il est exonéré de tous les
impôts ; et malgré cela il ne pourrait offrir des
conditions aussi favorables que les sociétés privées !
Il est évident, Messieurs, qu'il est plus simple, qu'il
est plus commode de décréter le monopole qui dispen-
serait l'établissement officiel de l'obligatipn de cher-
cher les économies,, de s'ingénier à abaisser le taux
des primes en tenant compte des conditions subjec-
tives de l'exploitation d'une entreprise donnée ; on
établirait des règles, des échelles rigoureuses qui ne
tiendraient pas compte des efforts de la direction,
des entreprises, pour diminuer les risques, et les
industriels soigneux, consciencieux, soucieux de leur
devoir supportaient les conséquences financières de
la négligence de collègues moins scrupuleux. La
Confédération, elle aussi, supporterait les consé-
quences financières du monopole, qui ne pourront
pas être tenues dans les limites tracées par le mes-
sage du Conseil fédéral et par les calculs résultants
des modifications proposées par la commission. On
peut prévoir que l'absence de concurrence à elle
seule, et abstraction faite des autres causes qui
viendront infirmer les calculs que nous présente le
message, sera une source de -mécomptes financiers
et que ces mécomptes viendront s'ajouter à ceux
que nous réserve l'assurance des risques non pro-
fessionnels, si elle est votée. Il est bien à craindre
que des considérations d'ordre financier basées sur
les expériences- faites à l'étranger et sur celles que
nous avons faites nous-mêmes* en Suisse dans d'au-
tres domaines, n'engagent un grand nombre de ci-
toyens favorables en principe à l'assurance maladie
telle qu'elle a été organisée dans le projet actuel
et à l'assurance obligatoire du risque professionnel,
à repousser la.loi si elle est soumise au vote
populaire.

Ce n'est pas,- Messieurs, un doctrinarisme étroit
qui dicte leur ligne de conduite aux citoyens pro-
bablement nombreux en Suisse qui ne veulent pas
contribuer sans nécessité absolue à la création, à
l'institution d'un nouveau monopole dans notre pays ;
ils ont la convinction que les différents buts du
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projet de loi que nous discutons peuvent être
atteints sans l'institution du monopole en faveur
d'un établissement officiel et que Ja concurrence,
loin de nuire à ce dernier, lui sera profitable à lui
et à la caisse fédérale et surtout aux assurés eux-
mêmes qui ont, comme le peuple suisse dans son
ensemble, un intérêt évident à l'existence et au
maintien de cette concurrence, sous le contrôle du
législateur et du gouvernement.

. C'est pourquoi je ne puis que vous engager à
voter la motion d'ordre de M. Sulzer.

Bundesrat Deucher: Sie gestatten in diesem
Stadium dem Vertreter des Bundesrates den Stand-
punkt zu vertreten, den wir von Anfang an bis beute
in der vorwürfigen Frage eingenommen haben. Bavor
ich beginne, verlese ich noch einmal den Antrag
Sulzer, weil ich auch auf die Form und die Behand-
lung desselben mit bezug auf die Abstimmung zu
sprechen kommen werde. Der Antrag Sulzer lautet:
«Die Vorlage betreuend Unfallversicherung wird an
den Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrage,
eine Lösung der Frage auf dein Boden der Vor-
schläge der Zürcher Handelskammer zu suchen und
zugleich die Frage zu prüfen, ob und wie die Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle auf dem Wege
der freiwilligen Versicherung mit Bundesbeiträgen
angebahnt werden könnte.»

Herr Präsident, meine Herren! Dieser Antrag ist
ein Rückweisungsantrag, aber seine Motivierung be-
steht aus zwei ganz verschiedenen Motiven, die
miteinander nach unserer Meinung nicht zusammen-
hängen. Sie bebandelt zwei ganz absolut getrennt
zu behandelnde Fragen. Einmal die Frage: Sollen
wir — wenn wir es mit einem Wort sagen wollen
— eine Monopolanstalt einrichten? Allerdings ist
es keine eigentliche Monopolanstalt, sondern eine
Anstalt auf Gegenseitigkeit, welche das Recht hat,
alle diese Versicherungen, die wir Ihnen vorschlagen,
zu betreiben, gegenüber dem Antrag der Zürcher
Handelskammer, dass neben dieser Anstalt auch die
Privatversicberungsanstalten. in gleicher Weise wie
die Bundesanstalt — wenn wir diesen Ausdruck
wählen wollen — sich beteiligen können, DieMonopol-
frage ist die eine Seite der Frage. Die zweite Seite der-
selben ist die Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle
in unsern Gesetzesentwurf. Damit in Verbindung
verlangt der Antrag Sulzer die Aufnahme besonderer
Bestimmungen für die freiwillige Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle. Ich muss nun beantragen, dass
bei der Abstimmung diese beiden Fragen ausein-
andergebalten werden, um festzustellen, ob nur
die Monopolfrage oder auch die Frage der Nichtbe-
triebsunfälle zurückgewiesen werden soll. Wir lassen
das nicht zusammenwursten. Es gibt eine Menge
verschiedener Gesichtspunkte für 'und gegen das
eine oder andere. Mit dem Zusammenfassen bat
allerdings Herr Sulzer die Gegnerschaft aus beiden
Lagern zusamengebracht, um gegen uns anzukämpfen.
Wir lassen uns das nicht gefallen; es soll über jeden
Punkt besonders abgestimmt werden, um so mehr
da doch, wenn Sie Bückweisung bescbliessen, nach

der Meinung des Bundesrates die Rückweisung an
denselben nur in bezug auf die Monopolfrage statt-
finden kann, währenddem die Rückweisung mit
bezug auf Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle an
die Kommission genügt. Wir haben im zweiten
Punkte nichts Neues zu suchen. Das kann die Kom-
mission tun. Auseinanderhalten der beiden Fragen
verlangen wir mit aller Entschiedenheit, sonst wer-
den wir vergewaltigt und das lassen wir uns nicht
gefallen.

Es hätte sich ja überhaupt fragen können, ob im
gegenwärtigen Stadium die Eintretensfrage wieder
aufgeworfen werden könne, nachdem Sie schon'Ein-
treten beschlossen haben. Ich will diese formelle
Geschichte nicht berühren. Ich will sie nicht zu
unsern Gunsten- ins -Feld führen. Im Gegenteil, ich
bin froh, dass die Sache, wenn auch unter der
Form des Antrages Sulzer jetzt in bezug auf beide
Punkte besprochen wird. Ich will nichts dagegen
haben, wir wollen ehrlich und redlich alles mit-
einander behandeln und in dieser Beziehung bin
ich Herrn Sulzer dankbar, dass er Ihnen und uns
Gelegenheit, gibt, gleich von Anfang an in médias
res einzutreten.

Wenn wir beides bebandeln und getrennt ab-
stimmen, so gehe ich zuerst ein auf die Frage einer
einzigen Gegenseitigkeitsanstalt. Vorher will ich
aber noch einen Gedanken aussprechen mit bezug
auf das Gesamte. Er ist zwar auch schon von Herrn
Eggspühler tangiert worden, aber es dürfte doch
nicht schaden, noch einmal darauf zurückzukom-
men. Unsere Vorlage datiert vom Dezember 1906.
Sie wurde urbi et orbi bekannt, alle Vereinigungen
wurden eingeladen, sich darüber auszusprechen,
die Presse hat sich in verdankenswerter Weise der
Sache bemächtigt. Es regnete förmlich Eingaben an
uns und in allen Eingaben, die wir bis zum Januar
1908 bekamen, begrüsste man unser Vorgehen. Die
Kommission ist im Jahre 1907 in Montreux zum
erstenmal zusammengetreten. Da wir nur Eingaben
bekamen, die des Ruhmes über das Vorgehen des
Bundesrates, namentlich in bezug auf die Unfallver-
sicherung, voll waren, musste sich die Kommission
und mit ihr der Bundesrat wahrhaft glücklich fühlen
über die dem Entwurf gespendete Anerkennung.
Wenn einzelne Einwendungen ernsterer Natur damals
vorhanden waren, so bezogen sie sich nicht auf dio
Unfallversicherung, sondern auf die Krankenversiche-
rung. Die Kommission musste sich glücklich fühlen,
auf dem Boden des Entwurfes weiterbauen zu können
und sie ging mit einem gewissen Schwung, mit
idealer Begeisterung an die Arbeit, und Herr Sulzer
war nicht der letzte, der damals idealistisch dachte.
So ging es fort in Montreux und nachher in Lugano,
so ging es auch noch in Luzern und Zürich. Da
kam der Umschwung. Zwar wurde schön vorher
einmal in einer Sitzung in Lugano von einem Mit-
glied der Kommission ein Brief verlesen, den die
Privatgesellschaft «Zürich» an dieses Mitglied ge-
schrieben hatte, um darin zu protestieren dagegen,
dass in der Kommission gesagt wurde, die Privat-
gesellschaften hätten eigentlich auch ziemlich viel
Profit an dem Geschäft, das wir ihnen nun weg-
nehmen wollen. Es wurde darin behauptet, das sei
unwahr. Das war so der erste zuckende Strahl, nach
dem man sich ungefähr sagen konnte, was vielleicht
noch kommen werde. Am 4. bis 14 November
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•war ich in Zürich an einer Expertensitzung für das
Fabrikgesetz. Hier kam der zweite Strahl. Der
Bundesrat wusste noch nichts .von einer Eingabe
der Zürcher Handelskammer. Da wurde mir in
Zürich von Wissenden im Vertrauen mitgeteilt, dass
beteiligte Kreise, z. B. die Versicherungsgesell-
schaften, das Aeusserste tun werden, um die Staats-
anstalt zu Falle zu bringen. Von den Nichtbetriebs-
unfällen war damals, noch keine Bede. Das war
das zweite Merkmal Im Januar 1908 kam dann
die erste Eingabe der Zürcher Handelskammer, im
März dieses Jahres langte die zweite an mit einem
ausgearbeiteten Gesetzesentwurf und die dritte Ein-
gabe gelangte nach Bern im Juli 1908, nach der
Session der Bundesversammlung, als man wusste,
dass die jetzige Bundesversammlung zur Beratung
dieser Frage zusammentreten werde. Hier kamen
diese schwerwiegenden Bedenken zum Ausdruck,
gefasst und ausgearbeitet gestützt auf ein Referat
einer vorberatenden Kommission, welche aus tüch-
tigen Leuten, bestand, von denen allerdings einige
mit den Versicherungsgesellschaften in einer für
uns Unparteiische zu nahen Beziehung standen.
Doch ich will das nicht weiter berühren. Ich muss
zugeben, dass die Eingaben nicht nur sehr gut aus-
gearbeitet, sondern auch für den Standpunkt der
Privatversicherungsgesellscbaften ausgezeichnet prä-
pariert waren. Man malte uns da ein Gebilde vor,
uns, den Hütern der eidgenössischen Finanzen,
indem man uns sagte : wenn ihr den Weg betretet,
den wir euch vorschlagen, .so könnt ihr die Ge-
schichte ganz billig machen ; die Unfallversicherung
braucht keine Beiträge und ihr könnt das Geld für
Alters- und Invalidenversicherung in den Kantonen
verwenden. Als ich das gelesen hatte, dachte ich
an ein profanes Sprichwort: Mit Speck fängt man
die Mäuse, und wenn ich nicht zu hoch dächte von
den Unterzeichnern, so hätte ich gemeint, sie glauben,
wir seien die Mäuse, um diesen Speck zu schlucken,
um damit den Zweck zu erreichen, den man er-
reichen will. Dies ein Bild über die Situation, wie
sie sich bis heute gestaltet hat.

Mit Rücksicht aufdie grosse materielle Bedeutung
dieser Eingabe rechtfertigt es sich, auf dieselbe einzu-
treten. Es ist zwar zu sagen, dass in der Eingabe vom
Juli 1908 im Vergleich zu der vom Januar 1908 nichts
Neues enthalten ist. Die spätere Eingabe ist nur etwas
konzentrierter und die Scblagwörter sind etwas
besser herausgemeisselt als in der ersten Ausgabe.
Mein verehrter Freund Herr Sulzer-Ziegler wird es
mir nicht übel nehmen, wenn ich etwas erstaunt
bin darüber, dass seine Bekehrung nicht vom Saulus
zum Paulus, sondern vom Paulus zum Saulus, erst
so spät erfolgt ist. Denn alles das, was im Juli ge-
sagt wurde, war schon in der Zeit gesagt worden,
als Herr Sulzer noch mit uns marchierte und unsere
Fahne hoch hielt, die wir auf beiden Gebieten ent-
faltet hatten. Und nun plötzlich diese Aenderung.
Nun muss ich allerdings zugeben, dass Herr Sulzer
leider krankheitshalber in verschiedenen Sitzungen
nicht anwesend war, namentlich einmal in einer
wichtigen Sitzung in Siders, wo ich wegen Unwohl-
seins ebenfalls abwesend war und wo ein Punkt
behandelt wurde, der die Billigung des Herrn Sulzer-
Ziegler nicht gefunden hat. Es ist. der Art. 65 mit
bezug auf die Berechnung der Bundesbeiträge. Herr
Sulzer hat Ihnen seine Ansicht darüber gestern vor-

getragen, während die neue Fassung des Art. 65
damals als eine wahrhaft glückliche Lösung ange-
sehen wurde Wenn ich die Erklärung des Herrn
Sulzer damals an und für sich schon bedauerte, so
bedaure ich dies heute doppelt, weil dies bewirkt hat,
dass Herr Sulzer aus einem Optimisten zu einem Pes-
simisten wurde und weil Herr Sulzer in achtens-
wertester Weise, obschon er Mitglied der «Winter-
thur» ist, immer erklärt hat: «Ich sehe ein, dass
ohne monopolisierte Staatsanstalt die Vorlage nicht
angenommen wird.» Es ist begreiflich, dass diese
Wandlung nicht nur durch das Studium der Eingabe
der Zürcher Handelskammer, sondern auch in den
Unterredungen mit den Technikern und Sachver-
ständigen der Gesellschaft «Wintertbur» um so eher
sich vollzog, als er gegenteilige Meinungen nicht zu
hören bekam, wie das in der Kommission der Fall
gewesen wäre. Für uns ist die Sachlage eine andere.
Denn heute — vergessen Sie das ja nicht — sind
die Privatversicherungsgesellschaften unsere Gegner,
die sich in gegenwärtiger Situation mit bezug auf
die Staatsanstalt, wie wir sie Ihnen vorschlagen,
auf einen gegenteiligen Standpunkt stellen müssen,
denn wir vertreten den Staat und seine Omnipotenz.
Die Gesellschaften haben gesprochen und nun sollen
wir nichts besseres zu tun haben als uns zu unter-
werfen? Roma locuta, confoederatio landabiliter se
subjecit. Soweit ist es noch nicht gekommen. Die
Versicherungsgesellschaften haben gesprochen, aber
die Eidgenossenschaft hat auch noch ein Wort zu
sagen; sie wird sich nicht unterwerfen. Diese
«Roma» bedeutet in unserem Falle, wenn auch nicht
den Kapitalismus schlechtweg, so doch gewisse
Branchen desselben,, die uns in die Zügel fallen.
Wenn Sie, meine Herren, das gewollt hätten, so
.hätten Sie diese Versammlung nicht einzuberufen
brauchen. Ich w'ürde Herrn Frey-Nägeli, dem ich
damals, als er für die Einberufung dieser Session
votierte, zustimmte, heute nicht mehr zustimmen,
wenn Sie dazu gelangen, die Frage bezüglich der
Staatsanstalt an den Bundesrat zurückzuweisen.
Diese Monopolfrage hat der Bundesrat wiederholt
besprochen, auch letzte Woche noch und gestern
zum letztenmal. Er ist einstimmig bei seiner Meinung
geblieben, dass wir eine Gegenseitigkeitsanstalt mit
Ausschluss der Konkurrenz der privaten Gesell-
schaften gründen sollen. Ich bitte Sie, wenn Sie
sich über diese Frage schlüssig machen wollen,
nicht nur den Art. 21, der einfach sagt: «Die schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt betreibt die Un-
fallversicherung» zu lesen, sondern das ganze Kapitel,
welches von der Organisation dieser Anstalt handelt.
Sie werden sich dann überzeugen, dass es sich hier
nicht um eine Anstalt des Staates handelt, sondern
um eine Anstalt beteiligter Personen, die berufen
sind, entweder sich zu versichern oder von ihren
Arbeitgebern versichert zu werden, und die hiefür
die, Hilfe des Staates in Anspruch nehmen.' Im
Art. 25 finden Sie die Zusammensetzung des Vor-
standes, und Art. 26 handelt von der Zusammen-
setzung des Verwaltungsrates. Nun sagen wir in
erster Linie: Wenn eine solche Anstalt, die wir
also Monopolanstalt nennen wollen, auf einem so
kleinen Gebiete, wie die Schweiz ist, mit ihren
höchstens 700,000 zu Versichernden (ohne die frei-
willige Versicherung) .prosperieren soll, so kann sie
neben sich keine anderenVersicherungsgesellschaften
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brauchen, die ihr von dem an und tür sich schon
geringen Material noch einen Teil wegnehmen und
zwar, wie das in der Natur der Sache liegt, nicht
den geringsten, sondern den besten Teil. Wenn eine
solche Anstalt prosperieren soll, so brauchen wir
eine möglichst breite Grundlage für dieselbe. Das
ist schon in der lex Forrer auseinandergesetzt wor-
den und hat keinen Widerspruch gefunden, obschon
damals die Zahl der Versicherten eine vielgrössere
war.

Damals wurde in der ganzen Kampagne diese
Versicherungsanstalt als solche nicht angegriffen,
obschon sie bei ihrer grössern Ausdehnung eine
Konkurrenz besser ertragen hätte, als die jetzt zu
treffende mit der geringen Zahl von Versicherten.
Man sagt allerdings, die Konkurrenz der Privatge-
sellschaften sporne die Staatsanstalt, die Gegenseitig-
keitsanstalt an, mache sie lebendig und verhindere,
dass sie bureaukratisch werde. Wie aber dann,
wenn der Erfolg ausbleibt? Dann wird es heissen:
Da seht ihr, die Staatsanstalt ist nichts wert; die
ändern Anstalten arbeiten viel besser. Und doch
bleibt der Erfolg vielleicht nur deswegen aus, weil
die Privatanstalten mit ganz ändern Mitteln arbeiten
können, als dies der Staatsanstalt möglich ist, weil
die Privatanstalten Akquisitionsorgane besitzen, die
wir beim Staatsbetrieb aus finanziellen Gründen und
weil diese Mittel des Staates unwürdig sind, ver-
meiden. Die Privatanstalten sind auch deswegen
besser gestellt gegenüber der Bundesanstalt, weil
sie dieses eine Geschäft nur als Zweig^eines grossen
komplizierten Geschäftes betreiben, weil dieses für
sie nicht die Hauptsache ist, währenddem wir bei
der Staatsanstalt für den guten Betrieb nur auf
dieses eine Geschäft, d. h. auf die 700,000 Ver-
sicherten angewiesen sind. Die Privatanstalten ha-
ben neben ihrem einheimischen Geschäft auch noch
das Ausland, und wir hätten neben den schweize-
rischen Privtanstalten — vergessen .Sie das nicht
— auch noch die ausländische Konkurrenz, also
nicht nur die privaten Gesellschaften in Zürich 'und
Winterthur, mit denen allein man nun immer exem-
plifiziert. Die «Zürich» und «Winterthur» weiden ja
auch die auswärtigen Gebiete ab und machen auch
dort ihre Geschäfte. Also auch nach dieser Richtung
sind die Rollen nicht gleich verteilt. Der Staat ist
in dieser Beziehung ein Aschenbrödel. Die privaten
Gesellschaften haben alle Vorteile für sich und kön-
nen dann, wenn bei uns die Sache nicht prosperiert,
uns höhnisch erklären: Da seht ihrs, was es ist
mit einer solchen Staatsanstalt! Dann kommt auch
der beliebte Einwand, eine solche Staatsanstalt
werde überhaupt bureaukratisch, nicht kaufmännisch
betrieben werden können. Das ist aber einfach eine
Behauptung, die vorderhand kein Mensch beweisen
kann. Es handelt sich ja um eine Anstalt, die von
Leuten organisiert und betrieben wird, die auch
kaufmännische Kenntnisse haben. Es wird gewiss
möglich sein, für die Leitung der Anstalt Leute
zu gewinnen, die nicht bureaukratisch, sondern
sachlich und kaufmännisch die Geschäfte betreiben,
ebensogut wie die Leiter der Privatgesellschaften.
Warum sollten wir denn nicht solche Leute finden
können, wenn wir sie genügend bezahlen? In dieser
Beziehung ist die Eingabe der Privatgesellschaften
ganz offen und ehrlich. Sie sagt auf Seite 7: «Das
Gesagte zeigt, dass die öffentlichen und staatlichen

Anstalten, haben sie nun Monopolobarakter oder
stehen sie in Wettbewerb mit ändern Versicherungen,
im allgemeinen keinen besondern Erfolg haben.
Doch geben wir zu, dass der Erfolg oder Misserfolg
nicht von der Natur der Anstalt abhängt Durch das
Vermeiden der Fehler, die anderwärts gemacht wor-
den sind, mag auch eine Monopolanstalt auf eine
Grundlage gestellt werden, welche an und für sich
ihr Gedeihen ermöglicht.» Also darum handelt es
sich, die Sache gehörig zu konstruieren und durch-
zuführen, nach allen Richtungen durchzudenken und
zu etablieren, die richtigen Leute an die Spitze zu
stellen; dann wird die Sache gewiss prosperieren.
In Frankreich allerdings prosperiert die Staatsanstalt
nicht. Das verwundert mich nicht und gewiss auch
die Herren nicht, welche diese Eingabe gemacht
haban. Man braucht nicht zu fragen, warum die
Sache in Frankreich nicht marschiere, man muss
nur auf andere Gebiete in Frankreich blicken, die
auch nicht prosperieren, während sie bei uns in
der Schweiz sehr gut gedeihen, weil wir die Sache
eben anders in die Hand nehmen als die Franzosen.
Aber von der italienischen Banca nazionale, die
allerdings nicht das Monopol hat, die aber doch
den Grossteil der Versicherten für sich hat, sagt
man, sie prosperiere. Sonst haben die Italiener aber
auch nicht den Ruhm für sich, keine Bureaukraten
und keine Schablonenmenschen zu sein und doch
scheint-es, dass wir hier bei ihnen lernen können.
Jedenfalls sagen uns die Gesellschaften selbst, diese
Banca nazionale könne existieren, und sie fügen bei :
trotz dem Wettbewerb. Gut, so werden also wir
ohne Konkurrenz noch viel besser prosperieren mit
unserm gesunden Schweizersinn und unsern Leuten,
die wir hoffentlich finden werden. Also auch nach
dieser Richtung kann nicht gesagt werden, eine
Monopolanstalt könne nicht ebensogut oder nicht
noch besser prosperieren als eine Anstalt, die in
Konkurrenz zu treten bat mit Privatgesellschaften,
die diese Konkurrenz gegen jene ausbeuten mit
Mitteln, die wir als Konkurrierende nicht haben.
Der Staat begibt sich in eine inferiore Stellung
gegenüber diesen Gesellschaften. Sollen wir uns das
im heutigen Zeitpunkt des demokratischen Auf-
schwunges sogar in allen monarchischen Ländern
nachreden lassen müssen? Sollen wir uns von diesen
Privatgesellschaften sagen lassen : «Was wir können,
könnt ihr nicht, wenn ihr nicht unsere Konkurrenz
als Stimulus habt»?

Und nun endlich noch ein Grund. Ich behaupte,
dass die Staatsanstalt, wenn sie gut, nicht bureau-
kratisch, sondern kaufmännisch geführt wird und
gut organisiert ist, billiger operieren wird und dass
die Sache für die Versicherten besser herauskommen
wird als bei den Privatanstalten. Man mag sagen
was man will, 'aber die Privatanstalten, betreiben
das" Geschäft .eben doch nicht wegen der schönen
Augen der Versicherten, sondern des Gewinnes
wegen. Wenn der Gewinn auch nicht so gross ist,
wie man von einer Seite behauptet hat, wenn die
grossen Dividenden, die bezahlt werden, nicht gerade
aus diesem Geschäft herausquellen, so geben diese
Privatggesellscbaften doch selber zu, dass sie mit
diesem Geschäft ihre Dividenden verbessern und
dass sie Gewinne machen, die wir nicht zu machen
brauchen, sondern die wir verwenden können im
Interesse der Versicherten zur Herabsetzung der
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Prämien. Ich glaube also, dass mit bezug auf die
Vorteile einer solchen Monopolanstalt und mit bezug
auf die Nachteile, welche eine Staatsanstalt ohne
Konkurrenz haben soll, wir zu gar keinem ändern
Schlüsse kommen können als zu dem, der Ihnen
vom Bundesrat und von der Kommission vorge-
schlagen wird, nämlich eine Gegenseitigkeitsanstalt
mit alleinigem Betrieb der Versicherung für die-
jangen, die obligatorisch versichert sind, zu gründen.

Damit möchte ich das Kapitel der Staatsanstalt
verlassen und nun übergehen zu der Frage des Ein-
bezuges der Nicbtbetriebsunfälle in die Ver-
sicherung. Bevor ich das tue; gebe ich zu, dass Sie
durch Abstimmung entscheiden müssen, ob Sie im
Sinne der «Zürich» d. h. im Sinne der Zürcher
Handelskammer sich auf den Boden stellen und jene
Anstalt akzeptieren wollen, also eine Anstalt mit
Gegenseitigkeit, mit Mitbewerb der Privatanstalten
oder ob wir umgekehrt eine einzige Versicherungs-
anstalt mit Gegenseitigkeit haben wollen. Wenn Sie
im Sinne des Herrn Sulzer jntscheiden würden,
so müsste die Frage an den Bundesrat zurückge-
wiesen werden. Etwas anderes ist es mit der
zweiten Frage, deren Rückweisung an uns wir schon
aus formellen Gründen ablehnen. In der Frage des
Einbezuges der NichtbetriebsanSälle haben wir nichts
zu untersuchen, wir haben untersucht. Es liegt Ihnen
alles vor Augen, was wir Ihnen bringen können.
Wenn wir weiter untersuchen sollten, so müssen
wir uns nach der Ansicht des Herrn Sulzer mit
unsern Gegnern und Konkurrenten, mit den Privat-
gesellschaften «Zürich» und «Winterthur» in Ver-
bindung setzen; der Bundesrat müsste also den Hut
in der Hand nicht nach Palästina, aber nach Winter-
thur und Zürich reisen und sagen : «Wollen Sie, die
Sie uns bekämpfen, so gefällig sein, und uns die
Punkte zeigen, in denen wir nach Ihrer Meinung
nicht genügend orientiert sind. Das tun wir nicht».
Und wenn Sie ein Gefühl haben für die Würde
Ihrer höchsten Exekutive, so werden Sie uns das
nicht zumuten. Wir gehen nicht nach Zürich und
Wintertbur, um unsere Informationen zu holen, die
wir schon geholt haben von anderer Seite. Wenn
Sie dieses Kapitel zurückweisen wollen, so weisen
Sie es an die Kommission zurück. Ich will zugeben,
dass, wenn Sie sich auf den Boden des Herr Sulzer
und der Zürcher Handelskammer stellen, einige
Aenderungen im Gesetze getroffen werden müssen.
Aber die beiden Fragen hängen nicht so zusammen,
dass, wenn Sie die Einbeziehung der Nichtbetriebs-
unfälle ablehnen, dies auch die Ablehnung des Mo-
nopols bedingen würde, sondern das eine kann sein
ohne das andere, oder aber beide können bestehen
oder nicht bestehen. Wenn Sie mit bezug auf den
zweiten Punkt für nötig finden, Rückweisung zu
beschliessen, bevor Sie in die Beratung des betreffen-
den Artikels eingetreten sind, so beantragen wir
Rückweisung an die Kommission. Die Frage ist
nun aber doch die, ob Sie nicht zuerst sehen
wollen, wie sich die Sache aus der Beratung ergibt.

Donner noch einmal! (Heiterkeit) Hand aufs
Herz! Sind alle hier im Saale so präpariert und
haben Sie alles, was Ihnen in die Hand gegeben
worden ist, wohl gelesen und die Vorlage so genau
studiert, dass Sie die Rückweisung leichten Herzens
beschliessen können, ohne auch nur beraten zu
haben? Wenn Sie da ehrlich antworten wollen, so

werden Sie sagen: «Nein wir sind gewärtig der Auf-
klärung über die ganze Angelegenheit. » Der Bundes-
rat steht — ich brauche hierüber nicht viel Worte
zu verlieren — auch noch auf dem Boden des Fest-
haltens der Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle,
obschon er — und ich bin auch ehrlich, ich
beanspruche <jas auch für mich (Heiterkeit), —
zugiebt, dass man hier eher als bei der Monopol-
frage in guten Treuen, ohne sich in bezug auf die
Würde und die Hoheit des Staates etwas'zu ver-
geben, verschiedener Meinung sein kann. Hier gibts
mehr Fragezeichen als bei der ändern Frage. Aber
trotz dieser Fragezeichen, die wir alle erwogen
haben, gelangen wir hier dazu, an unserm Stand-
punkt festzuhalten. Wenn in der Diskussion be-
lehrende Momente uns gegenüber in dieser Sache
vorgeführt werden, die uns überzeugen, dass das
andere besser ist, so sind wir so naive Seelen, dass
wir auch noch in diesem Stadium uns unterziehen
können, dass wir da noch sagen : «Wir haben einen
Fehler gemacht und wir sind bereit, denselben zu
verbessern, s Das ist heute nicht der Fall und na-
mentlich nicht durch die Eingaben der Versiche-
rungsgesellschaften, welche durch die Eingaben,
die umgekehrt von der ändern Seite, von der Arbei-
terschaft — das sind auch Leute — in unserer
Hand aufgewogen werden. Es müssen grosse und
überwiegende Gründe vorbanden sein, wenn sie uns
veranlassen sollen, einen ändern Standpunkt einzu-
nehmen, besonders nachdem die Vorlage in weiten
Kreisen das Gefühl geweckt hat, dass es nun so
kommen wird, wie wir beantragt haben, und nach-
dem diese erklärt haben: «Das ist uns recht und
auf diese Weise machen wir mit.» Diese aber wer-
den sich von uns entfernen und es sind nicht nur
die Arbeiter, es ist zur Zeit auch der Grossteil der
Landwirtschaft.

Sie tun gewiss gut, wenn Sie die Sache zuerst
ansehen und beraten, ehe Sie sie eventuell an die
Kommission zurückweisen. Wir sagen: Das Argu-
ment, dass die Unterscheidung der Nichtbetriebsun-
fälle und der Betriebsunfälle schwierig ist, bleibt
bestehen und es ist nicht wahr, dass sich die Dinge
so kolossal gemildert haben. Sie haben sich gemil-
dert, aber nicht in dem Grade, dass sie nicht noch
viel Schwierigkeiten bereiten könnten. Die Prozess-
zahl ist nicht entscheidend, weil vieles unter der
Hand abgemacht wird. Ich persönlich lege auf das
nicht den Hauptwert. Für mich ist der Hauptgrund
der soziale Fortschritt, den wir damit erreichen —
und da bin ich in meinen alten Tagen noch wie
in meiner frühen Jugend ein Idealist, vielleicht zu
viel Optimist, und ich will diesen Idealismus mit
mir nehmen bis hinüber. Dass das Hineinbeziehen der
Nichtbetriebsunfälle, w|e wir es beantragen, allerdings
noch in keinem ändern Staate durchgeführt ist, be-
weist nicht, dass wir es nicht probieren sollen ; wir
waren auch die ersten auf dem Gebiete der Arbeiter-
gesetzgebung und nun sind wir seit langem über-
holt worden. Was schadet es, wenn wir hier wieder
einmal die ersten sind? Ich gehe von dem Gedanken
aus, diese Einbeziehung sei eine grosse soziale Tat.
Es ist etwas Greifbares für unsern vierten Stand.
Es ist aber auch etwas Notwendiges für unsere frei-
willige Versicherung, ohne welche wir sie gar nicht
durchführen könnten. Ich sage also, die Sache hat
von diesem Standpunkte aus betrachtet, etwas
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Grosses, etwas Ermunterndes, etwas Schönes, das
wir wagen dürfen. Man sagt uns allerdings: «Wir
haben keine Statistik». Ich will zugeben, dass die
Statistik mangelhaft ist, aber wir haben eine. Aller-
dings aus den Jahren 1888 bis 1891, welche das
Verhältnis darstellt von 13°/o und von 18,3%. Ich
will das nicht berühren. Ich gebe»zu, dass diese
Statistik — sie ist zwar eine offizielle schweizerische
und keine von Gesellschaften — nach 20 Jahren
etwas mangelhaft ist. Aber ich verneine anderer-
seits die Gültigkeit der Statistik, wie sie uns Herr
Sulzer, gestützt auf Angaben der «Zürich» und der
«Winterthur», proponiert hat und die wir nicht kon-
trollieren können und die mit Zahlen operiert, von
denen wir nicht wissen, ob sie richtig sind. Herr
Sulzer wird mir zugeben, dass wir dort auf den
guten Glauben angewiesen sind, wie wir auch für
uns den guten Glauben in Anspruch nehmen müssen.

Man sagt nun, mit der Einbeziehung der Nicht-
betriebsunfälle in die Versicherung schaffen wir ein
weiteres Privileg für die obligatorisch Versicherten,
wir erweitern ein Ausnahmegesetz. Das muss ich
zugeben, aber die Ausnahme ist eben mit bezug
auf diese Klasse der Bevölkerung schon da, nämlich
mit bezug auf die beruflichen Unfälle und sie wird
deswegen nicht schlimmer, wenn wir die Nichtbe-
rufsunfälle auch noch hinzufüget), weil — das
füge ich sofort hinzu — jedem derjenigen, die wir
in das Kapitel der freiwilligen Unfallversicherung
aufgenommen haben, ermöglicht ist, von diesem
Privileg Gebrauch zu machen. Und da ist nun zu
sagen, dass die gesamte Landwirtschaft, die Haus-
wirtschaft, dass der Kleinbetrieb bis auf eine ge-
wisse Grenze von demselben Gebrauch machen
können. Nun sagt man allerdings, dem könne abge-
holfen werden durch den Zusatz Sulzer, der Bundes-
rat solle studieren, ob eine Lösung der Frage auf
dem Boden der Zürcher Handelskammer möglich
sei und ob und wie die Versicherung der Nichtbe-
triebsunfälle auf dem Wege der freiwilligen Ver-
sicherung mit Bundeshülfe angebahnt werden
könnte. Das ist bald gesagt, aber nicht leicht getan,
das brauchtZeit und darüber wird man kaum in ein bis
zwei Jahren schlüssig werden. Sie können sich selbst
vorstellen, was dann mit unserem Gelde geschieht.

Ich mache noch auf etwas aufmerksam: Man
bat es vergessen oder will es vergessen, dass
bei den Nicbtbetriebsunfällen das Unglück, das über
des Arbeiter hereinbricht, ebenso gross ist, wie bei
den Betriebsunfällen. Demgegenüber sagt man aller-
dings, die Arbeiter seien in vielen Fällen selber
schuld und führt da Beispiele an, wie sie Herr
Nationalrat Bally angeführt hat: dasVelofabren, der
Rausch am Sonntag, das «Zulichtegeben» und Herun-
terrutschen über die Scheiterbeige (Heiterkeit). Wir
glauben demgegenüber in unserer Vorlage in Art. 41
gewisse Kautelen gebracht zu haben. Wenn Sie den
Sonntag als gefährlichen Patron betrachten, so
können Sie das im Gesetz niederlegen ; wenn Sie
das fahrlässige Verschulden — das absichtliche ist
schon ausgeschlossen — treffen wollen, tun Sie das
im Gesetz, aber schütten Sie nicht das Kind mit
dem Bade aus. \

Und nun das grosse Kapitel der Simulation, das
Ihnen Herr Sulzer in bewegten Worten, namentlich
mit Rücksicht auf unsere italienischen Einwanderer
geschildert hat. Das ist ein trauriges Kapitel un'd

was Herr Sulzer gesagt hat, will ich nicht «duroh-
tun». Es ist ja leider wahr, wir haben die Simu-
lation, aber wir haben sie bei Betriebsunfällen und
bei Nichtbetriebsunfällen. Für die Betriebsunfälle
hat Ihnen Herr Sulzer die Beispiele vorgeführt und
ich glaube, es sind noch mehr als bei den Nicbt-
betriebsunfällen.

Aber meine Herren, das ist eben die Krankheit
der Zeit, das lißgt in der Natur der Sache, das
werden wir,nicht durchwischen, sondern wir wer-
den nur Vorsichtsmassregeln treffen können. Das
können wir im Gesetz und in der Praxis. Wenn
Sie das, was Herr Sulzer Ihnen dargestellt hat, be-
trachten und denken : Ja halt ! wenn das so zugeht,
so ist das ja schrecklich. Aber dieser Umstand
spricht ja überhaupt gegen jede Versicherung, denn
das kommt bei allen Unfallversicherungen vor,
seien sie nun freiwillig oder obligatorisch, nicht-
betrieblich oder betrieblich.

Wir glauben aber, dass mit der Einverleibung der
Nichtbetriebsunfälle ̂ gelegentlich diesem Fall ein
Korrektiv geschaffen werden kann, das darin besteht,
den Arbeiter mitbezahlen zu lassen und ihn zu
interessieren an der Grosse der Prämie, damit er
selber zuschaut, ob "sein Nebenmann simuliert oder
nicht, weil er pekuniär interessiert ist und weil er
das Recht mitzusprechen hat.

Man sagt nun allerdings, man könne den Arbeiter
doch mitsprechen lassen, wenn er auch nichts be-
zahlt. Ich möchte aber doch sehen, wie in einem
solchen Verwaltungsrate den Leuten über das Maul
gefahren würde, wenn sie es auftun, wo es nicht
gerade genehm ist, und wie diejenigen, die be-
zahlen, die ändern behandeln würden, die nichts
geben. Daheisstes: Wer zahlt, befiehlt. Nach allem
dem glaube ich, Sie sollten sich auch mit bezug
auf die Nicbtbetriebsunfäile über die geäusserten
Bedenken hinwegsetzen und auch hier die Rück-
weisung an die Kommission ablehnen.

Und nun noch eine allgemeine Betrachtung.
Begeben Sie sich, meine Herren, in die Situation,
wie sie vor zwei Jahren bestanden hat, als der
Bundesrat die Vorlage brachte. Denken Sie sich in
jene Zeit zurück, wo die Vorlage unter die Bevöl-
kerung kam. Betrachten Sie die Begründung des
Herrn Frey-Nägeli vom letzten Juli für die Einbe-
rufung der gegenwärtigen Septembersession und
fragen Sie sich dann: Was wird das Resultat der
Volksstimmung sein, wenn wir, die Vertreter des
Volkes, aus dieser Sitzung, die zum Zwecke des
Ausbaues der Kranken- und Unfallversicherung an-
geordnet wurde zu einer Zeit, wo man wusste,
was man heute weiss, unverrichteter Dinge heim-
kehren? Denken Sie an unsere Volksstimmnug und
erinnern Sie sich an die Beratung des Zolltarifs
in diesem Saale, an jenen Moment, wo man der
Industrie und wesentlich der Grossindustrie mit
hohen Zöllen entgegengekommen ist und ihr Schutz
gebracht bat. Auch ich habe für jene Zollerhöbung
gestimmt, weil ich wusste, dass das Leben unserer
Industrie auch das Leben des Vaterlandes bedeutet.
Aber was hat man damals gesagt? Man sagte, die
Einnahmen, die aus den hohen Zöllen resultieren
werden, sollen der Unfall- und Krankenversicherung
zugute kommen, die soll unser nächstes Werk sein,
das wir an die Hand nehmen. Der Bundesrat bat
sein Versprechen eingelöst. Haben Sie nun den Mut,
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die Angelegenheit wegen der Monopolfrage uud der
Nichtbetriebsunfälle zurückzuweisen? Haben Sie den
Mut, eine Frage zurückzuweisen, die in den Augen
unseres Volkes — ich lasse es auf eine Abstimmung
ankommen — gelöst ist, und zwar in unserm Sinne?
Wenn Sie das tun, so werden Sie mit zukünftigen
Vorlagen keine guten Erfahrungen machen. Mit
dieser Rückweisung ist es übrigens nicht getan.
Dann gehn wieder Monate und Jahre ins Land, und
unsere Zolleinnahmen . werden geringer, das Geld
verschwindet, weil es für andere Zwecke verwendet
wird — aus allen Ecken und Enden streckt man ja
die Hände nach den Schätzen des Bundes — und
jetzt, wo wir dazu da sind, einen Teil dieser Schätze
für unsere vierte Klasse zu verwenden, wollen Sie
das gegebene Versprechen nicht einlösen? Der
Bundesrat seinerseit hat es eingelöst ; tun Sie, was
Sie wollen, wir aber übernehmen keine Verant-
wortlichkeit.

Alfred Frey : Gestatten Sie mir auch noch einige
Worte. Ich befinde mich zwar in einer ganz eigen-
tümlichen Lage, weil ich in der Kommission, um
den Gottesfrieden, der damals unter den Mitgliedern
herrschte, nicht zu stören, die Erklärung abgegeben
habe, dass ich im Rate schweigen werde. Wenn
ich nun dieses Versprechen nicht halten kann, so
ist es nicht meine Schuld, denn man hat mich in
ein etwas .schiefes Licht gestellt. Ich bin von zwei
Seiten zitiert worden, gestern von Herrn Kollega
Sulzer, für einen Teil seiner Anreguag, und heute
von Kollega Buser für das Gegenteil. Die beiden
Herren haben richtig zitiert. Ich will es mir ver-
sagen, Gegenrecht zu üben und zu zitieren, was ver-
schiedene meiner Herren Kollegen in der Kommission
gesprochen haben, denn ich käme nicht zu Ende mit
den Widersprüchen, die ich aufdecken müsste, Aber
über meine eigene Lage muss ich doch einiges
sagen und muss dabei den historischen Vorgang
vielleicht in einigen Nuancen anders darstellen, als
dies von meinem verehrten Herrn Vorredner ge-
schehen ist. Das Gedächtnis allein reicht dabei nicht
aus ; ich stelle daher auf die Akten ab, und da habe
ich folgendes festzustellen. Es ist jetzt gerade ein
Jahr her, seit zum erstenmal in der Kommission
die Unfallversicherung abordiert worden ist. In den
vorangegangenen zwei Tagungen habe wir uns aus-
schliesslich mit der Krankenversicherung beschäftigt
und auch zum Teil noch in der Oktobersitzung
letzten Jahres. Dann kamen wir an die Unfallver-
sicherung. Hiebei stellte das Präsidium den Antrag,
man möchte eine Generaldebatte vermeiden und
sofort auf die artikelweise Beratung der Vorlage
eintreten. Obschon ich die feste Absicht hatte, die
Monopolfrage bei dieser Gelegenheit zur Sprache zu
bringen, widersetzte ich mich diesem Antrag des-
wegen nicht, weil ich absolut sicher wusste, dass
ich in der Minderheit bleiben würde und mir damit
das Wort abgeschnitten wäre. Infolgedessen sind
wir in die arikelweise Beratung eingetreten und ich
habe dann zu Art. 21 das Wort genommen. Das

Protokoll sagt darüber: «Alfred Frey will nicht über
die Sitzfrage sprechen, die für ihn untergeordneter
Natur ist. Wichtig ist vor allem die Frage, ob der
Staat eine yersicberungsanstalt einrichten soll.
Redner bringt die Gründe vor, welche gegen eine
solche Errichtung geltend gemacht werden können.
Er anerkennt immerbin den Vorzug der gegen-
wärtigen Vorlage gegenüber dem Gesetz von 1899
als weniger bureaukratisch und mehr auf den Grund-
satz der Selbstverwaltung gegründet. Es gibt aber
Kreise, welche befürchten, dass sie sich bei der
Anstalt schlechter stellen werden als bei der pri-
vaten Versicherung.»

Nun kommt der erste Blitz, von dem Herr Bundes-
rat Deucher vorhin gesprochen hat : «Der Sprechende
verliest im Auszug ein an die Schweizerische Han-
delskammer gerichtetes Schreiben der.Unfallversiche-
rungsgesellscbaft «Zürich», worin ausgeführt wird,
dass die Arbeiterversicherung der Gesellschaft nicht
den hoben Gewinn abwerfe, den man gemeiniglich
vermute. Die Botschaft spricht unrichtigerweise von
43 % Verwaltungskosten, Diese Kosten betragen,
soweit das Schweizergeschäft der «Zürich» in Be-
tracht fällt, nur 13—14 %• Redner führt im weitern
aus, dass ausser Deutschland und Oesterreich alle
übrigen Länder von einer staatlichen Monopolanstalt
abgesehen haben. Die Staatsanstalt in Oesterreich
insbesondere weist keine günstigen Resultate auf.
Die Defizite sind gross und die Prozesse sind sehr
zahlreich. Es wäre wohl ein Ausweg zu finden in
einer Kombination von Staatsanstalt und privater
Versicherung. Diese Lösung hätte zur Folge, dass
die Nichtbotriebsunfälle, die bisher von keinem
Staate aufgenommen wurden, ausgeschlossen wer-
den müssten. Die Industrie wird für den Teil, der
aus den Nichtbetriebsunfällen resultiert, zu stark be-
lastet. Redner stellt die Anfrage, ob Verhandlungen mit
den interessierten Gesellschaften .stattgefunden ha-
ben. Bundesrat Deucher verneint die Frage des Vor-
redners und bemerkt, dass, wenn die Bundesbehör-
den mit den Versicherungsgesellschaften Unterhand-
lungen angeknüpft hätten, sie in ihrer Ansicht jeden-
falls nur bestärkt worden wären.»

Sie hören also, dass die Frage generell erörtert
worden ist und in der darauffolgenden Diskussion
haben insbesondere die Herren Sulzer und Heinrich
Scherrer das Wort ergriffen. Man bescbloss einmütig,
die Monopolanstalt nach Vorlage des bundesrätlichen
Entwurfes. Nun geht es aber meines Erachtens des-
wegen nicht an, diejenigen, die das damals getan
haben, beute der Ueherläuferei zu zeihen, weil sie
anderer Meinung geworden sind. Wir sind ja da,
uns belehren zu lassen und etwas voneinander zu
lernen, nicht um auf vorgefassten Meinungen herum-
zureiten. Insbesondere bin ich nicht der Meinung,
dass die Angelegenheit, die wir hier behandeln,
vom eigentlich politischen Standpunkt aus zu be-
urteilen sei. Es kann sich nicht darum handeln,
hier die Omnipotenz des Staates à tout prix durch-
zusetzen in einer volkswirtschaftlich vielleicht durch-
aus verkehrten Weise. Was das Gesetz wollen muss
ist die Schaffung einer absoluten für jedermann zu-
gänglichen Versicherungsgelegenbeit; im weitern
muss das Gesetz wollen, dass diese Versicberungs-
gelegenheit zu möglichst günstigen Bedingungen
gefunden werden kann. Heute macht man mit Recht
dem Betrieb der Privatgesellschaften den Vorwurf

Amtliches stenographischeg Bulletin XVIII. Nr. 21. — Bulletin tténograpluque officiel XV21I. No. 21. 52



NATIONALRAT — 410 — Kranken- und Unfallversicherung

dass diese Gesellschaften nur die Risiken versichern,
die ihnen passen, oder dass sie, wenn sie die
ändern auch annehmen sollen, so weitgehende Forde-
rungen aufstellen, dass die Versicherung aus diesem
Grunde verunmöglicht wird. Dieser Zustand muss
unter allen Umständen geändert werden. Darüber
wird jedermann mit mir einig sein. Nun fragt es
sich aber: Ist der einzige Weg nur der, welcher in
der bundesrätlichen Vorlage vorgezeichnet ist?
Darüber kann man, glaube ich, ohne dass man sich
Unterschiebungen oder dergleichen zu machen
braucht, in besten Treuen verschiedener Meinung
sein. Ich denke, man wird deswegen niemand
politische Rückständigkeit vorwerfen, wenn man
eine vorwiegend volkswirtschaftliche Frage rein auf
dem wirtschaftlichen Boden erörtert lösen will.

Anlässlich der Kommissionssitzung in Lugano
^habe ich mit meinen verehrten Kollegen für das
* Monopol gestimmt. Ich sagte mir damals, angesichts
der Einwendungen, die gegen die bundesrätliche
Vorlage sich bemerkbar machen, wäre es ja schon
recht und vielleicht auch gut, wenn, man eine Kom-
bination finden könnte; aber ich bezweifelte diese
Möglichkeit. Ich bin zur Zeit jener Sitzung in Lugano
für mich nicht davon überzeugt gewesen, dass sich
eine Lösung finden lasse, die einerseits wirtschaft-
lich gut wäre und die anderseits — dieses Moment
dürfen Sie nicht ausser acht lassen — die Billigung
des Volkes fände. Damals war noch nichts da als
die Verlautbarung, die ich zur Kenntnis der Kom-
mission zu bringen mir erlaubte. Ich halte es heute
noch für gut, dass ich jene Mitteilung gemacht habe.

Seitdem sind positive Vorschläge über ein kom-
biniertes System gemacht worden, über die sich
reden liesse.

Inzwischen hat sich aber etwas zugetragen, das
ich immer bedauert habe, wogegen ich aber nicht
aufgekommen bin. Wenn in der Kommission zu
diesen Punkten und insbesondere zur Frage des
Einbezuges der Nichtbetriebsunfälle vom bundesrät-
licben Vorschlage abweichende Vorschläge gemacht
wurden, so hiess es : «Das ist schon recht und gut,
aber, mein lieber Herr Frey, es ist zu spät. » Unter
diesen Umständen habe ich mir gesagt, und vor
zehn Tagen zum letztenmal sagen müssen : es bleibe
nichts anderes übrig, als dass der Rat die Ent-
scheidung in dieser wichtigen Frage in die Hand
bekommt. Wie er sie ja sowieso in die Hand be-
kommen musste, ob Minderheitsverschläge der Kom-
mission vorlagen oder nicht.

Ich habe, wie ich schon erklärte, den Gottes-
frieden in der Kommission nicht stören wollen. Ich
wusste wohl, dass, wenn die Herren Sulzer und
vielleicht auch andere Herren, die hier sitzen, an-
wesend gewesen wären, wir uns wohl auf einen
Minderheitsantrag verständigt hätten. Auch ein
Mann, der jetzt in den elysischen Gefilden weilt,
den wir also nicht zurückholen können, hätte sich
ganz sicher zu uns gestellt. Wie bereits bemerkt,
habe ich der Kommission versprochen, dass ich
keinen Minderheitsantrag stellen werde, denn iph
sagte mir, die Sache komme im Rate ja auf alle
Fälle zur Sprache.

Nun will ich von vorneherein zugeben, dass ich
auf dem Boden des Herrn Bundesrat Deucher stehe,
d. h. dass nicht unbedingt zusammengekittet sein
muss die Frage, ob Monopolanstalt nach Vorlage des

Bundesrates und Einbezug oder Nichteinbezug der
Nichtbetriebsunfälle. Ich glaube, man muss diese
Fragen auseinanderhalten. Ich gebe gerne zu, dass
Herrn Sulzer vielleicht ein mehr persönliches Moment
mitbestimmt haben mag, dass er die beiden Fragen
miteinander verkoppelt Ich meine aber, dass über
beide Fragen separat grundsätzliche Entscheidungen
gefällt werden können.

Die beiden Fragen können immerhin miteinander
behandelt werden aus dem einfachen Grunde, weil
die Monopolanstal, bezw. die Rolle, die der Bund
bei der Monopolanstalt zu spielen hat, für den Fall
eine ganz andere ist, ob wir die Nichtbetriebsunfälle
einbeziehen oder nicht. Sie haben ja aus den Ein-
gaben der Opposition gehört — ich rechne es bei-
läufig der Opposition sehr hoch an, dass sie mit
ihren Einwendungen nicht erst nach Fertigstellung N

des Gesetzes, sondern schon im jetzigen Stadium
gekommen ist — sofern man die Nichtbetriebsun-
fälle nicht ins Gesetz einbeziehe, sei es selbstver-
ständlich, dass der Versicherungsnehmer allein die
Deckung des Berufsrisikos für den Versicherten zu
tragen habe. Das bedingt dann natürlich, sofern
wir die Nicbtbetriebsunfälle ausschliessen, eine
grundsätzliche Aenderung der Stellung des Bundes
zur ganzen Versicherungsvorlage.

Nun möchte ich noch das Mitspracherecht der
versicherten Arbeiter an der Verwaltung der Ver-
sicherungsanstalt berühren für den Fall des Aus-
schlusses der Nicbtbetriebsunfälla Man hat gesagt,
man müsse den Arbeiter mit einem' Teile an der
Prämie beteiligen, damit ein Grund dafür vorhan-
den sei, dass er in der Verwaltung als gewisser-
massen Gleichberechtigter mitsprechen könne. Ich
halte diese Voraussetzung nicht für nötig. Ich halte
es im Gegenteil für durchaus angezeigt, dass die
Arbeiter auch für den Fall, dass wir die Nichtbe-
triebsunfälle ausscbliessen, im Verwaltungsrate eine
entsprechende Vertretung bekommen. Das gebietet
schon die Klugheit. Nur indem man dem Arbeiter
Gelegenheit gibt, im Verwaltungsrat seinen Stand-
punkt zu vertreten, ist es möglich, Vermutungen
und Irrtümer zu verhüten, wie wir sie,z. B. be-
obachten können bei der Pensions- und Hilfskasse
der Bundesbahnen. Ich möchte also ausdrücklich
betonen, dass ich an meinem Orte der Meinung
bin, es solle auch für den Fall des Ausschlusses
der Nicbtbetriebsunfälle aus der Versicherung die
Vertretung der Arbeiterschaft im Verwaltungsrat
gewahrt bleiben.

Und nun möchte ich mir erlauben, um Ihnen
den Entscheid über die Frage, ob die Nicbtbetriebs-
unfälle einzubezieben seien oder nicht, zu erleichtern,
Ihnen zu sagen, was ich schon in Genf im letzten
Februar und nachher wieder hier in Bern vorge-
schlagen habe. Die Botschaft sagt, wir wollen vom
Haftpflichtsystem, das sich nicht bewährt habe, auf
das System der Versicherung übergehen und die
Botschaft hat damit recht. Sie stellt sodann den
Kreis auf, der von dieser Versicherung erfasst wer-
den solf Das ist ganz in Ordnung. Nun sage ich
aber, wenn das Gesetz dekretiert, so und so viel
Hunderttausende von Arbeitern sind obligatorisch
gegen Betriebsunfälle versichert, und der Arbeit-
geber hat für die ganze Prämie aufzukommen, so
ist ein Punkt geregelt. Wir sind damit vom Haft-
pflichtsystem weg auf das Versicberungssystem über-
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gegangen; alle Mängel das Haftpflichtsystems sind
beseitigt, umso mehr, wenn wir dazu kämen, die
Leistungen zu akzeptieren, die Ihre Kommission
Ihnen vorschlägt. Aber dabei soll es sein Bewenden
haben. Wenn nun ein Versicherter sei es Mann
oder Frau, der in der obligatorischen Versicherung
drin" ist, das Bedürfnis hat, sich gegen die Nicbt-
betriebsunfälle mitzuversichern, so geht er eben
zu der freiwilligen Versicherung bei der staatlichen
Anstalt. Der Bund hätte an die obligatorische Ver-
sicherung keinen Rappen zu bezahlen und die
Gelder, die dort unnötigerweise ausgegeben werden,
könnten für den Ausbau der freiwilligen Versiche-
rung verwendet werden. Der obligatorisch Ver-
sicherte, der sich gegen die Nichtbetriebsunfälle
versichern will, würde also eine Zusatzversicherung
nehmen. Alle übrigen Einwohner des Landes, welche
die Bedingung erfüllen, die wir an die Zulassung
zur freiwilligen Versicherung knüpfen, wären gegen
das gesammte Risiko versichert. Damit wäre die
ungleiche Behandlung der verschiedenen Bevölke-
rungsklassen mit einem Schlage beseitigt.' Und es
wäre dann möglich — ich verstehe nicht, dass das
nicht begriffen werden will — in der freiwilligen Ver-
sicherung für die Landwirtschaft eine Ordnung zu
treffen, die der letztern passt. Denn die Landwirt-
schaft will ja nicht bloss gegen Betriebsunfälle ver-
sichert sein, sondern auch gegen Schäden gegen-
über Dritten. Ich glaube, das zu regeln wäre dann
möglich,

Nachdom nun die Dinge so zu liegen gekommen
sind, halte ich mich von dem Versprechen entbun-
den, dass ich zur Sache selbst nichts mehr sagen
dürfe. Ich lasse mich über die Frage, ob Monopol-
anstalt oder nicht, des nähern nicht aus. Ich möchte
Sie aber dringend bitten, bei der Entscheidung über
die Frage der Nichtbetriebsunfälle sich die Sache
sehr wohl zu überlegen. Ich habe den Einwand ge-
hört und habe ihn selbst auch verteidigt, dass im
Einbezug der Versicherung gegen Nichtbetriebsun-
fälle der einzige Fortschritt der ganzen angestrebten
Gesetzgebung zu erblicken sei. Der Fortschritt kann
aber auch anders erreicht werden, indem wir eben
die Nicbtbetriebsunfälle in die freiwillige Versiche-
rung einstellen. Ich will sie also nicht eliminieren,
sondern nur an einen ändern Ort stellen. Ich habe
die Meinung, dass wir genötigt werden, uns in
diesem Sinne zu entscheiden, weil ich von jeher
nicht an die grosse Unbekannte, an die optimistischen
Belastungsrechnungen glaubte. Je grösser die Lei-
stungen sind, um so grösser ist der Anreiz, von
diesen Leistungen Gebrauch zu machen. Wir lassen
uns da auf ein Gebiet ein, auf welchem niemand
sicheren Boden unter den Füssen bat. Es mag sein,
dass die Zahlen des Herrn Sulzer übersetzt sind.
So viel aber ist sicher, dass die, die von der ändern
Seite produziert wurden, viel zu niedrig sind. Alle
Erfahrungen im .Versicherungswesen beweisen das.
Fragen Sie den Vertreter des Bundesrates, wie teuer
heute die Militärversicherung zu stehen kommt. Die
Mathematiker haben uns seinerzeit auf den Rappen
ausgerechnet, wie viel diese Militärversicherung

C kosten werde; heute kostet sie den Bund tatsächlich
i das Vielfache dessen, was damals ausgerechnet wor-
iden ist.

Wir haben aber keineswegs nur Rücksicht zu
Inehmen auf den Bund,- denn je grösser die Lei-

stungen werden, um so grösser werden die Forde-
rungen für die Prämien, und diese sind eben vom
Arbeitgeber aufzubringen. Denn wenn wir auchsti-
puliert haben, dass der Arbeiter, der Versicherte,
an die Restprämie einen Viertel bezahlen müsse, so
glaubt im Ernste niemand, daran, dass er es tue.
Denn wenn auch die Arbeitgeber den Versuch
machen würden, diese Prämie vom Arbeiter zu er-
heben, so wäre es Sache einiger Lobnkämpfe, diese
Ordnung zu beseitigen. Also soll es sein Bewenden
dabei haben, dass der Arbeitgeber das leistet, was
aus seinem Beruf an Risiko resultiert. Man stellt
keinem ändern Landesangehörigen die Zumutung,
dass er für Nicbtbetriebsunfälle bezahlen müsse.

Ich möchte sie also bitten, bei Ihrer Entscheidung
sich das gegenwärtig halten zu wollen, dass für die
Beurteilung darüber, welche Resultate der Einbezug
der Nichtbetriebsunfälle bringen werde, jegliche
Grundlage fehlt und dass wir gut tun, uns auf das
Erreichbare zu beschränken und das andere in das
Kapitel der freiwilligen Versicherung zu verweisen.

Häberlin: Ich. weiss nicht, ob ich es wagen
darf, Ihre Aufmerksamkeit noch in Anspruch zu
nehmen? Nach der staatsmännischen Rede des Herrn
Bundesrates und nach den vielen Erwägungen, die
von hüben und drüben Ihnen bereits vorgetragen
wurden. Wenn ich es doch wage, tue ich es haupt-
sächlich deshalb, weil ich Anspruch darauf erheben
darf, in der Kommission immer objektiv das pro
und contra abgewogen zu haben, keiner Interessen-
gruppe angehörend, und weil es mir. namentlich
auch daran liegt, mich auseinanderzusetzen mit den
Herren der Kommission, die im Verlaufe der Er-
wägungen anderer Meinung geworden sind, mit den
Herren, an deren Seite ich im grossen und ganzen
häufig gekämpft habe Namentlich Herr Sulzer darf
Anspruch darauf erheben, ausserordentlich ernst
genommen und in all seinen Argumenten nachge-
prüft zu werden. Er hat erfahren, dass man sogar
auf seine persönliche Wertung eintreten musste,
weil er auch eine solche persönliche Wertung ver-
dient und weil er für sich verlangen darf, in
diesen Angelegenheiten als eine kompetente Per-
sönlichkeit zu gelten. Aber gerade aus diesem
Grunde muss ich doch .sagen : Der Herr Sulzer, der
aus eigener Anschauung, aus jahrelanger .Beobach-
tung in seinem eigenen Betrieb sich eine persönliche
Ueberzeugung bat bilden können, war unser Herr Sul-
zer bis vor kurzer Zeit; dieAnschauungen, die er selbst
gewonnen hatte, führten ihn auf ungern Standpunkt.
Was er uns aber gestern vorgetragen hat, ist, wie
er selbst loyal und offen zugibt, das Resultat von
Zahlen, die ihm von anderer Seite unterbreitet wor-
den sind und zwar, wie er uns ebenfalls offen sagt
von einer Seite, die an diesem Kampfe mehr oder
weniger interessiert ist, nämlich von Seite der Ver-
sicherungsgesellschaften. Ich glaube also, wir sind
im Rechte, seine Erwägungen deshalb mit Vorsicht
zu prüfen und uns zu überlegen, ob es gerechtfertigt
sei, auf Grund dieser neuen Zahlen, den Bundesrat,
die Kommission in der Weise zu dasavouiren, dass
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man einfach erklärt: Wir treten gar nicht ein auf
das, was ihr gemacht habt, den ihr habt ja keine
richtigen Zahlen gebracht.

Ich habe namentlich das Argument nicht wür-
digen können, die Frage des Einbezuges der Nicht-
betriebsunfälle könne nur anhand eines grössern
statistischen Materials gelöst werden; dieses stati-
stische Material stehe heute überhaupt niemanden
anders als den Privatversicherungsgesellschaften zur
Verfügung. Es käme also zu einem Handel: Gebt
diesen Gesellschaften die Monopolanstalt preis, dann
werden sie so freundlich sein, Euch das Material
zu liefern. Ich glaube aber nicht, dass diese Gesell-
schaften das Material ausbändigen würden. Dies
aus zwei Gründen : einmal haben die Gesellschaften
wie sie es selbst zugeben das Material selbst nicht,
und sie werden es vielleicht in der Form, wie es
wirklich nötig wäre, um eine ganz sichere Grund-
lage zu bekommen, in den nächsten Jahren noch
nicht haben, weil Studien darüber bis jetzt man-
gelten. Sodann wenn sie es hätten, so würden sie i
es uns mit der grössten Freude jetzt schon unter- .
breitet haben, wenn sie wüssten, dass es das Wasser [
auf ihre Mühle leitet. Das Material wird also eben
nicht vorhanden sein. Was hat man uns nun unter- ;
breiten können? Die einzigen Zahlen 40:60 Wober j
sind diese Zahlen genommen? Aus dem Prospekt |
der «Winterthur». Ich gebe zu, nicht aus einem
Schreiben, das man verheimlichen muss, sondern
aus einem öffentlichen allgemein zugänglichen
Prospekt. Es basiert diese Zahl auf den Erfahrungen
der Einzelversicherung. Wie macht sich aber das
Verhältnis zwischen den Betriebsunfällen und den
Nichtbetriebsunfällen namentlich bei der Arbeiter-
Versicherung'/ Das ergibt sich aus- dem Prospekt
nicht. Darum ist die ganze Berechnung total un-
richtig. Allerdings kann man ja das konstruieren,
wenn wir uns alle als Anwendungsbeispiele nehmen
für die Häufigkeit der Betriebs- und Nicbtbetriebs-
unfälle, dass wir dann eine sehr grosse Prozentzahl
von Nichtbetriebsunfällen im Verhältnis zu den Be-
triebsunfällen konstatieren werden. Der Advokat,
um das nächstliegende Beispiel zu wählen, wird
beim Plädieren ausserordentlich selten verunglücken,
ausser wenn er etwa mit der Faust allzu kräftig
auf den Tisch schägt. Wenn er dagegen auf Reisen
geht, wenn er dem Sport huldigt, wenn er Velo
fährt wie der Fabrikler, wird es ihm passieren.
Also mit ändern Worten, die Nichtbetriebsgefahr ist
hier erheblich grösser, als die Betriebsgefabr. Aber
mit derartigen Zahlen darf man nicht kommen, um
die ganze Vorlage zu Fall zu bringen, sondern es
wäre Pflicht der Gesellschaften, welche uns diesen
Stein vor die Fusse geworfen haben, gewesen, mit
ändern Zahlen aus der Kollektivversicherung zu
dienen. Wir dürfen uns auf den Standpunkt stellen:
So lang man uns dieses Material nicht bringt, möge
der Nationalrat seelenruhig einmal die Vorlage
durchberaten. Wir haben ja noch einen Rat, den
Ständerat, und wenn bis zu dessen Beratung die
Gesellschaften in der Lage sind, uns zu einer ändern
Ueberzeugung zu bringen, so brauchen wir uns mit
Herrn Sulzer nicht zu schämen, uns eine bessere
Ueberzeuguog beibringen zu lassen und auf einer
ändern Basis weiterzuarbeiten. Allein solange das
nicht geschieht, sind wir der Zahl 40:60 dieses
Kompliment nicht schuldig. Ich glaube überhaupt,

dass wir in der Würdigung der gegnerischen Argu-
mente etwas vorsichtig zu Werke gehen müssen.
Wer hat sich im grossen und ganzen geäussert?
Eben die Versicherungsgesellschaften und die Han-
dels- und Industrievereine und Handelskammern.
Das ist ein Teil der Bevölkerung und zwar vielleicht
nicht der grössere Teil, aber derjenige, dem die
Mittel der Publikation und der Propaganda in hohem
Masse zur Verfügung stehen, während umgekehrt
ein anderer Teil, dessen Interessen auch auf dem
Spiel stehen, vielleicht diese Mittel nicht so zur
Verfügung hat. Wir machen die gleiche Erfahrung,
wie in den meisten Haftpflichtprozessen: Da ist es
der Vertreter der Versicherungsgesellschaft, der dem
Gericht mit einer Masse von Material dienen kann,
weil sich die Gesellschaften gegenseitig das zweck-
dienliche Material zuhalten. Der Vertreter der Ver-
sicherungsgesellschaft wird alle möglichen Präju-
dizien zur Verfügung haben; der Vertreter des Ar-
beiters aber wird nur etwa die bundesgerichtlichen
Entscheidungen, überhaupt seine persönliche Biblio-
thek, die ihm zu Gebote stehen, bringen können.
Er steht also und in dieser Beziehung gewöhnlich etwas
schlechter gewappnet da — ich spreche nicht von un-
serm Veteranen Herrn Heinrich Scherrer, sondern von
geringern Grossen —< und dieses Beispiel aus dem
täglichen Leben wiederholt sich vielleicht auch in
unsern Ratssälen oder wenigstens in der Angst vor
der Gegnerschaft. Ich glaube, dass wir uns nicht
zu fürchten brauchen, ganz abgesehen davon, dass
mit eiingen Argumenten gekämpft wurde, und zwar
sowohl in der Presse, als auch hier im Ratssaal,
die durchaus nichts zu tun haben mit der eigent-
lich kritischen Frage, mit der Frage der Monopol-
anstalt. Herr Sulzer hat, wie das Herr Bundesrat
Deucher durchaus richtig skizziert hat, eine Reihe
von Kampfpunkten zusammengestellt zu einem
Ganzen, dessen einzelne Punkte mit einander nicht
in logisch zwingendem Zusammenhang stehen. Das
geht nicht an, dass damit eine Vorlage zu vorn-
herein zu Falle gebracht wird, dass sämtliche
Gegner — rekrutieren sie sich nun von links oder
rechts, von oben oder unten — auf den einzigen
Punkt konzentriert werden, ohne Auseinanderhalten
der Gründe, welche hier massgebend sein sollten.

Was hat z. B. die Frage der Simulation mit der
Frage des Monopols zu tun? Meiner Ansicht nach
garnichts. Die Frage der Simulation ist sehr
wichtig bei der Beratung des Gesetzes, im übrigen
ist sie eine Schwäche jeder Versicherung und wenn
Sie diesen Argumenten nachgeben, so können Sie
überhaupt die ganze Arbeit, die wir vorhaben, ver-
nichten. Ich glaube die Tatsache, dass das Beispiel
aus Italien wo auch kein Monopol besteht, herbei-
gezogen wurde, beweist am besten, dass das Argu-
ment nicht gegen unsern Art. 21 ausgeschlachtet
werden darf. Herr Sulzer hat auch in einer für
seine Zwecke gewiss dienlichen^ "Weise die Frage
der Bundesbeiträge schon herbeigezogen. Ich .sage
auch hier, diese Frage darf erst später berührt
werden sie ist eine Frage für sich, und es geht
nich an, dass Herr Sulzer heute schon sagt : Ich
nehme an, der halbprozentige Beitrag des Bundes
werde fallen, man werde meinen Ansichten nach-
geben, und eine prozentuale Beitragsleistung anneh-
men. Und wenn'man das tut, so sei der Bundes-
Beitrag dafür so gross, dass der Bund die Mittel
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gar nicht habe. Dasheisst man einen Sieg eskompti-
ren, den man noch gar nicht errungen hat ; die Haut
des Bären wird verkauft bevor der Bär erlegt ist.
Ist es wahr, dass der Einbezug der Nichtbetriebs-
unfälle duchaus im Zusammenhang stehe mit der
Frage des Bundesbeitrages und des Monopols? Das
Umgekehrte ist allerdings richtig und es ist von
verschiedenen Rednern betont worden : « So lange
wir einen Bundesbeitrag geben., ist nur das Monopol
denkbar. » Darüber ist z. B. Herr Georg sehr
elegant hinweggegHtten ; er hat kein Wort verloren
über dieses sehr * wichtige Moment, dass, solange
wir einen Bundesbeitrag bezahlen, davon keine Rede
sein kann, dass die "Versicherungsgesellschafften
konkurrieren. Aber umgekehrt ist nicht richtig,
dass, wenn der .Einbezug der Nichtbetriebsunfälle
fallen gelassen wird, wenn wir uns beschränken
auf die Betriebsunfälle, auch der Bundesbeitrag
fallen gelassen werden muss. Ich bin nicht dieser
Ansicht ; des Bundesrat ist nicht dieser Ansicht und
Herr Bundesrat Deucher hat Ihnen erklärt dass
man darüber verschiedener Meinung sein kann.
Das ist zu entscheiden bei Art. 46. Es ist sehr
wohl denkbar, dass eine Anzahl von Ihnen den
Standpunkt vertritt, es solle ein Bundes-Beitrag
auch beim Wegfall der Nichtbetriebsunfälle bestehen
bleiben, und zwar wegen des Wegfalls des Maximums,
weil wir die Zahl 5, die wir im erweiterten Haft-
pflichtgesetz haben, fallen gelassen haben. (Wir
sagen Versicherungspflichtig, ist der Arbeitgeber im
Baugewerbe, Fuhrhaltereigewerbe etc. auch wenn
er weniger als 5 Arbeiter, wenn er z. B. 2 Arbeiter
beschäftigt). Kurz, wegen dieser Mehrleistungen der
Versicherung, kann es als nötig erscheinen, den
Bundesbeitrag beizubehalten. Die Konsequenz ist
deshalb die Auseinanderhaltung der beiden Fragen :
Monopol und Bundesbeitrag.

Tun Sie uns den Gefallen, dass Sie mit dem
Abmurxen der Kommission noch zuwarten bis zum
Art. 46, wir wollen langmütig stille halten wenn
Sie uns mit Anstand und Würde abschlachten d. h.
wenn die nötigen Gründe • gegen eine Einbeziehung
der Nichtbetriebsunfälle geltend gemacht werden.

Was bleibt noch, wenn Sie den Antrag Sulzer
annehmen und auf den Gedanken der Rückweisung
eingehen, auf den Gedanken der Zürcher Han-
delskammer? Es bleibt im grossen und ganzen gar
nichts anderes als der bisherige Zustand. Nament-
lich fällt das, was Herr Sulzer bisher immer sehr
begrüsst hat : die Mitarbeit des Arbeiters bei der
Verwaltung dieser Versicherungsanstalten weg. Herr
Frey hat allerdings vorhin angetönt, es sei doch
denkbar, dass der Arbeiter ein entscheidendes Wort
mitspreche, auch wenn wir ihn nicht bezahlen
lassen. Ich will meine Meinung nicht aufoctroieren,
aber ich glaube das nicht und die Arbeiter und ihre
Vertreter glauben es auch nicht Sie haben erklären
lassen : a Wir begreifen, dass wenn wir etwas zu
sagen haben sollen, wir auch etwas bezahlen müs-
sen. » Nun frage ich nur, warum wollen die
Handelskammern und diejenigen die sich mit ihnen
alliert haben, die Monopolanstalt nicht? Man hat
verschiedene Gründe ins Treffen geführt. Vor
allem das Misstrauen, das man hege gegen die Ver-
waltung einer solchen Monopolanstalt. Ich gebe zu
— ich will auch einmal das Prädikat der Ehrlich-
keit für mich in Anspruch nehmen — dass einem

manches zu denken gibt, was in der öffentlichen
Verwaltung bei solchen Anstalten gegangen ist
dass es manchmal etwas grün hergeht und Dinge
zum Vorschein kommen, die einen ärgern können.
Wir wollen aber das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten ; es ist nicht eine eigentliche Staatsan-
stalt, die gegründet werdet soll, es ist eine selb-
ständige Anstalt und ihre Organisation soll derart
sein, dass die Interessenten entscheidend mitzu-
sprechen haben. Es ist dafür gesorgt, dass sie aus-
giebig zum Worte kommen und ich glaube deshalb,
dass das Misstrauen das dieser Anstalt entgegenge-
bracht wird, nicht am Platze ist. Jedenfalls ist es
auch nicht ganz ungerecht, wenn auf der ändern
Seite diejenigen, die eine Monopolanstalt zu befür-
worten sich erlauben, einiges Misstrauen zu hegen
gegen die Konkurrenz der Versicherungsanstalten.
Warum sperren sich die Gesellschaften so, dieses
Gebiet zu verlieren, wenn doch erklärt wird, man
verdiene nichts daran ? Warum soll die Bundes-
anstalt nicht Konkurrenzfähig sein? Irgendwo muss
der Gewinn herkommen un so mehr da ja zuge-
geben werden muss, dass die Bundesanstalt mit
billigen Mitteln arbeite, weil der Bund sie subven-
tioniert, weil der Bund keine Agenten bezahlen
muss.

Wo geht etwas weg und wo fliesst etwas in die
Kasse der Gesellschaft ? Da sagen uns die Leute,
die auch einen grossen Bestandteilder stimmenden
Bevölkerung ausmachen, sie hätten das Gefühl, es
werde bei der Schadensregulierung hie und da der
Arbeiter verkürzt. Ich kenne speziell die beiden
Versicherungsgesellschaften « Zürich » und « Win-
lerthur » ganz gut. Ich habe häufig die Ehre und
dass Vergnügen, sie zu vertreten und ich weiss,
dass sie ausserordentlich loyal sind in ihren Spitzen
— ich habe immer Vergleiche schliessen können ;
—'• aber bei den Abmachungen die nicht durch den
Anwalt gehen, die von Agenten und Unteragenten
getroffen werden, geht hie und da demjenigen, dem
die Entschädigung gebührt, etwas verloren. Dieses
Gefühl hat der Arbeiter, ob mit Recht ob mit Un-
recht, deshalb zieht er — diese Klasse der stim-
menden Bevölkerung — vor, mit einer vielleicht
etwas bureaukratischen Verwaltung zu verkehren
wobei die Schadensregulierung auf einem Entscheide
beruht und nicht auf einem Markten. Diesen Punkt
müssen wir nicht aus dem Auge verlieren, da er
draussen im Volke vielfach für die Monopolanstalt
den Ausschlag geben wird.
. Wir brauchen vor der Volksabstimmung keine

Angst zu haben ; ich wenigstens fürchte sie nicht.
W7as will man uns geben an Stelle des Ideals, das
w.ir uns vorgesetzt haben ? Die Perspektive auf
eine freiwillige Versicherung. Auch Zukunftsmusik!
Auch ein Sprung ins Dunkle. Wenn man uns
vorwirft : « Ihr kennt die finanziellen Konsequenzen
eures Projektes nicht, » so sage ich : und ihr wisst
auch nicht, was mit eurer freiwilligen Versicherung
geschehen wird. Ich habe mich einigemassen ge-
wundert, dass man gerade diese Versicherung pro-
tegieren will, während man auf der ändern Seite
den halbprozentigen Bundesbeitrag bemängelt. Bei
der freiwilligen Versicherung würden wir gerade
die nicht haben, die diese grosse Unterstützung
nötig hätten, während sich diejenigen zudrängen

, würden, die ein ganz geringes Gefahrenrisiko haben
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und sich sagen: « So lange ich einen halben Prozent
vom Bund vergütet erhalte, tue ich sehr gut, mich
zu versichern. » Der Bund würde dabei schlecht
fahren und seine soziale Aufgabe viel weniger er-
füllen als wenn er denjenigen, die in einer höheren
Gefahrenklasse rangieren, einen grössern Beitrag
zuhält.

Ich darf wohl auf einige Argumente der übrigen
gegnerischen Redner kurz eintreten. Das Hauptar-
gument des Herrn 'Müry besteht, so wiel ich gehört
habe, darin, dass er bemängelt, bei der Kranken-
versicherung sei man auf das Bestehende liebevoll
und sorgfältig eingegangen ; hier bei der Unfallver-
sicherung wolle man das Bestehende einfach voll-
ständig ignorieren. Allein bei der Krankenversiche-
rung haben wir uns laut Verfassung an das Be-
stehende anzulehnen, wir haben die bestehenden
Krankenkassen zu berücksichtigen. Wenn wir an-
derseits bei der Unfallversicherung überhaupt einen
Fortschritt haben wollen, so müssen wir über das
bestehende hinausgreifen : sonst haben wir nichts
als die alte Haftpflichtgesetzgebung in einer ver-
schlimmbesserten Auflage.

« Man habe die Arbeiter und Arbeitgeber zu
wenig begrüsst ! » Ich gebe zu, dass keine Exper-
tenkonferenz einberufen worden ist, aber ich glaube,
während der zweijährigen Arbeit in der Kommission
ganz abgesehen von der immensen Arbeit des De-
partements, ist der Arbeitgeber und der Arbeiter zu
Worte gekommen. Es waren Vertreter beider Ka-
tegorien in der Kommission, sie haben redlich zusam-
mengearbeitet und, wenn irgend eine Kategorie zu
kurz gekommen sein sollte, so ist sie wahrhaftig
selbst schuld. Die Sache ist nun lange genug pen-
dent, namentlich die rage der Einbeziehung der
Nichtbetriebsunfälle. Wer ist schuld daran, dass
die interessierten Kreise in dieser Frage sich so
spät haben vernehmen lassen. Die Einbeziehung
der Nichtbetriebsunfälle war schon in der lex Forer
enthalten und kein Mensch hat sich damals gewehrt ;
sie war im bundesrätiichen Entwurf von a bis z.
Nun kommen die beteiligten Kreise und erklären,
sich nicht unterwerfen zu können. Warum kommen
sie erst in letzter Stunde ? Ich glaube, wir sind
wohl berechtigt, hier ein grosses Fragezeichen hin-
zustellen.

Wenn Herr Müry sagte, einzelne Kategorien
müssen eine viel zu hohe Prämie bezahlen, so
scheint mir hier ein Missverständnis vorzuliegen.
Wenn er behauptet man werde ausserordentlichen
Umständen nicht Rechnung tragen, so bitte ich ihn,
den Art. 75 der Vorlage zu konsultieren.

Dort sind verschiedene Gefahrenklassen vorge-
sehen und innerhalb derselben wiederun Unterab-
teilungen — Gefahrenstufen.

Um auch Herrn Georg in dieser Beziehung zu
beruhigen, mache ich ihn darauf aufmerksam, dass
im neuen Entwurf noch eine Verbesserung in seinem
Sinne aufgenommen worden ist, indem man sagt,
dass bei Aufstellung der Gefahrenstufen! die im
einzelnen Betriebe bestehende Gefahr berücksichtigt
wird. Die Prämie kann erniedrigt werden • wenn
der Arbeitgeber ein gewissenhafter Mann ist, sie
kann erhöht werden, wenn er ein Lüderian ist. Die
Angst des Herrn Georg ist also unbegründet.

Herrn Bally gegenüber muss ich gestehen, dass
ich ihm grundsätzlich nicht folgen kann. Ich kann

nicht glauben, dass durch unser Vorgehen die Kluft
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter verbreitert wird.
Herr Bally hat erklärt, dass der Arbeiter, wenn der
Arbeitgeber nun 3A der Prämie bezahlen müsse, eine
gewisse Freude habon'^erde, einen Unfall zu erlei-
den, um damit seinem, Arbeitgeber einen Schaber-
nack zu spielen. Ich weiss das nicht, aber ich
denke doch, der Arbeiter bleibe lieber gesund. Im
gleichen Atemzuge hat aber Herr Bally dann erklärt,
dass die Arbeiter in der Regel in ihren Ansprüchen
gegenüber dem Arbeitgeber bescheidener sein werden
als gegenüber der unpersönlichen Anstalt, die das
Objekt der Ausbeutungsabsichten des Arbeiters
bilden werde. Hier setzt also Herr Bally die um-
gekehrte Eigenschaft voraus. Ich glaube, dass sich
die Sachlage nicht viel anders gestalten wird, als
wie sie jetzt besteht. Heute schon bat es der Ar-
beiter gewusst, dass er es nicht mit dem Arbeit-
geber, sondern mit der Versicherungsgesellschaft zu
tun hat, wenn er einen Unfall erleidet. Die Argu-
mentationen des Herrn Bally Hessen sich nicht nur
gegen die Monopolanstalt, sondern überhaupt gegen
jede Versicherung verwenden Sein Ideal wäre die
Selbstversicherung, ein Ideal, das in einer Firma
Bally bewerkstelligt werden kann, nicht aber in
einem Kleinbetrieb. Auf diesem Boden dürfen wir
ihm also nicht folgen, wie denn überhaupt ver-
schiedene Argumente der Herren Sulzer und Bally
wohl für Grossbetriebe passen aber nicht für Klain-
betriebe.

Für den Viertel wolle der Arbeiter etwas haben,
er wolle einmal seinen Unfall haben, hat Herr
Bally gesagt. Ich glaube nicht, dass das so ver-
führerisch sein wird, dass es mehr zum Missbrauch
reizt, als wenn man gar nichts bezahlt. Herr Bally
sagt weiter, es sei sehr wünschenswert, dass einer
in der Jugend möglichst viel zu kämpfen habe,
dass einer nicht zu leicht durchs Leben komme.
Einverstanden! Aber dass wir dem Arbeiter extra
eine Jugend voll Sorge infolge von Krankheit und
Unfällen bereiten, das glaube ich, ist unsere Mei-
nung nicht. Ich glaube auch, es werde nicht als
unschweizerisch und undemokratisch empfunden, •
wenn bei dieser Gesetzgebung, wie schon bei der
Haftpflichtgesetzgebung, der Kapitalkräftigere mehr
herangezogen wird, als der Minderbemittelte. Diesen
sozialen Gedanken wollen wir weiter pflegen.
Immerhin unter Schonung der Leistungsfähigkeit
des Arbeitgebers.

Ich habe aus den Ausführungen des Herrn Georg
entnommen, dass er in der Hauptsache gegen Ar-
gumente kämpft, die wir nicht für entscheidend
halten. Er hat betont, es sei nicht so schwierig,
Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle auseinanderzu-
halten. Ich gebe zu, dass die gegenteilige Behaup-
tung zu sehr urgiert worden ist und dass ich dem
nicht sehr viel Gewicht beilege, weil in der Folge
andere Unterscheidungen gemacht werden müssten,
die auch Prozessen rufen. Aber darauf kommt es
uns gar nicht an; uns ist die Hauptsache, die Bahn
zu betreten, die zum Fortschritt führt, dasjenige in
das Gesetz aufzunehmen, was überhaupt geeignet, ist
über den bisherigen Zustand hinauszuführen. Wenn
wir das nicht tun, so bleiben wir eben auf dem <
alten Fleck. .-..'',

Namentlich verhindern wir die Entwicklung nach ̂
der Richtung, dass auch dio Landwirtschaft an den*jjl
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Gedanken der Versicherung, und zwar mit der Zeit
der obligatorischen Versicherung gewöhnt wird. Das
ist ja unser Ziel, nicht das Bestreben, möglichst
billig zu versichern. Nicht die freiwillige, sondern
die obligatorische Versicherung ist das Ideal, von
dem man ausgegangen ist, als man den Art. 34 bis
ins Leben rieî.

Dann sind noch einige andere Argumente ange-
tönt worden, u. a. bei allfälliger Arbeitslosigkeit
sei man doch nicht versichert. Vollständig einver-
standen. Aber soll man deswegen, weil man einen
gewissen Vorteil nicht erreicht, auch alles übrige
Gute an der Sache verworfen? Das wäre doch nicht
konsequent und logisch. Man hat gesagt, der sprin-
gende Punkt der Versicherung sei der, dass mög-
lichst billig versichert werden könne. Das ist der
Standpunkt der Arbeitgeber, den sie ihrerseits ja
mit vollem Recht betonen. Sie sagen sich: Wir
möchten womöglich die Auswahl haben, um nicht
zu hohe Prämien entrichten zu müssen. Aber auf
der ändern Seite steht eben der Arbeiterstand. Für
diesen ist die Hauptsache, möglichst sicher ver-
sichert zu sein, nicht möglichst billig. Er will nicht
markten müssen.

Endlich ist erwähnt worden, das Monopol sei
eben deshalb gewählt worden, weil es ausserordent-
lich bequem' sei; man werde da starre Grenzen

schaffen. Ich habe darüber bereits gesprochen; die
Anpassung ist in Art. 75 bereits vorgesehen. Warum
soll denn aber diese Bundesanstalt nicht auch auf
Ersparnisse ausgehen, sogut wie jede Privatgesell-
schaft? Man werde, so behauptet man weiter, in
keiner Art und Weise dafür besorgt sein, dass die
Prämien möglichst niedrig gehalten werden. Das
ist einfach eine unbewiesene Behauptung. Ich will
sie ja nicht allein Herrn Georg zur Last legen. Wer
aber beweist diese Behauptung? Die Bundesanstalt
wird das genau gleiche Interesse haben, .niedrige
Prämien offerieren zu können, wie jede Privatver-
sicherungsanstalt.

Ich erlaubte mir, als Mitglied der Kommission
diese Erwägungen Ihnen noch vorzulegen. Ich'weiss
zwar, dass sie da und dort Wiederholungen enthal-
ten, aber ich glaube doch, in einer so hochwichtigen
Sache darf man sich eher ein Wort mehr gestatten
als man vielleicht in einer minder wichtigen Ange-
legenheit verliert. Möge Ihr Entscheid der Sache
dienen !

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Für die Redaktion verantwortlich : Zimmermann. — Druck nnd Expédition voii B. Jent m Bern.
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Sulzer: Herr Heinrich Scherrer hat gestern
gesagt, ich hätte in meinem vorgestrigen Votum
versäumt, die Ausführungen des Kommissions-
präsidenten zu widerlegen Er hat. damit wohl
sagen wollen, ich wäre \nicht imstande gewesen,
diese Ausführungen zu widerlegen. Ja, du lieber
Gott, wenn alles das widerlegt werden sollte, was
der Gegner im Saal sagt, so müssten wir noch viel
länger debattieren und wir würden diese General-
diskussion vor Ende der Woche nicht abschliessen
können. Die Situation, wie sie nun besteht, ent-
behrt einer gewissen Komik nicht. Jedesmal, wenn
von Privatversicherungsgesellschaften die Rede ist,
so geraten so grund gescheite Leute, wie z. B. Herr
Soherrer und Herr Proî. Zürcher, in diesem Saale
in eine grosse Aufregung. Sie glauben, man müsse
diesem «Gespenst» mit Stecken und Stangen be-
gegnen. Die genannten,Herren und ihre Gesinnungs-
genossen nehmen aber die Sache viel zu tragisch.
Diese Privatversicherungsgesellschaften sind unend-
lich viel harmloser, als man glaubt. Sie sind gar
nicht jene monstra, als die man sie hinstellt. Was
erleben wir denn? Unser Herr Präsident Hirter ist
im Verwaltungsrat der «Zürich». Die leitenden Geister
dieser Gesellschaft müssen doch schliesslich die
Verwaltungsräte sein. Wie kann man sich nun aber
vorstellen, dass eine Gesellschaft solche monstruöse
Dinge machen sollte, während doch Herr Hirter in
ihrem Verwaltungsrate eine massgebende Stimme
hat! Bei mir verhält sich die Sache so: Ich bin
gar nicht beteiligt bei der «Winterthur», war nie
dabei und hatte nie mit ihr etwas zu tun. Unsere
Firma hat sich seinerzeit, als die Gesellschaft ge-

gründet wurde, im Gedanken, ein solches Institut
unserer Stadt zu erhalten, mit Aktien beteiligt. Diese
Aktien sind ein paar Jahre auf Null gestanden,
während spätem Jahren sind sie dann gestiegen
und heute haben sie einen hohen Kurs. Es sind
mir auch schon solche Aktien angetragen worden.
Ich antwortete aber immer: Ihr werdet doch nicht
glauben, dass ich ein solcher Narr sei, Aktien einer Ge-
sellschaft mit einem derartigen Agio zu bezahlen.
Es ist ja närrisch, dass bei dea Aktien der Ver-
sicherungsgesellschaften die Inhaber sich nie Rechen-
schaft geben, dass sie tatsächlich für fünfmal mehr
haftbar sind, als für was sie Dividenden bekommen.
Es ist tatsächlich so, denn die Dividenden werden
ja auf dem einbezahlten Kapital bezahlt, nicht auf
dem Kapital, für das man haftbar ist. Wenn also
die «Wiijterthur» auf ihr einbezahltes Kapital 25%
Dividende bezahlt, so macht das für das engagierte
Kapital 5 > aus. Ich kann die Herren, die sich so
furchtbar aufregen, wenn von Privatversicherungs-
gesellschaften die Rede ist, vollständig beruhigen. Ich
bin auch in einer Versicherungsgesellschaft, aber in
einer ganz kleinen und bescheidenen, die nicht viel
von sich reden macht, die aber auch in Unfall
macht und auch einige schweizerische Kollöktivver-
sicherungen abgeschlossen hat, soviel Geld aber
daran verlor, dass sie sich schleunigst wieder zurück-

<Sog. Ich bin nämlich Präsident der Schweiz. Na-
tionalversicherung in Basel und stelle mich als
solcher Herrn Scherrer vor, damit er ganz bestimmt
weiss, mit wem er es zu tun hat. Diese Gesellschaft
hat mir schon viele Sorgen bereitet, 20 Jahre bin
ich deren Präsident, 25 Jahre schon sitze ich in
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deren Verwaltungsrat. Früher machten wir nur
Transportversicherungen, dann sind wir auch zu
ändern Versicherungsbranchen, wie Einbruchdieb-
stahl-, G las Versicherung usw., übergegangen. Die
durchchnittliche Dividende, die wir auf dem einbe-
zahlten Kapital ausgeworfen haben, beträgt nicht
einmal 3 °/«- Also seien Sie doch so gut und nehmen
Sie diese Dinge weniger tragisch und geben Sie
sich einmal Mühe, in die Verbältnisse dieser Privat-
versicherungsgesellschaften etwas näher hineinzu-
sehen. Sie werden dann konstatieren, dass an all
den grässlichen Befürchtungen nichts Berechtigtes
ist, dass diese Gesellschaften absolut keine ändern
Ansprüche machen als den Anspruch, dass sie eben
in Gottes Namen auch leben können. Man macht
ihnen nun den Vorwurf, sie hätten den Krieg gegen
diese Versicherungsvorlage begonnen. Ist denn das
nicht menschlich, wenn sie schliesslich, nach-
dem man sich nicht einmal die Mühe genommen
hatte, sie zu begrüssen, ein bischen auf die Hinter-
beine gestanden sind und sich gewehrt haben f Viel
besser wäre es gewesen, wenn man sich gleich
von Anfang an mit diesen Gesellschaften ins Ein-
vernehmen gesetzt hätte. Herr Bunderat Deucher hat
uns in Lugano erklärt, dass das nicht geschehen
sei. Ich halte das für einen grossen Fehler. Wenn
wir ein Forstgesetz machen, so gehen wir zu den
Förstern und fragen sie ; wenn wir ein Elektrizitäts-
gesetz machen, gehen wir zu den Elektrikern. Aber
wir halten es nicht für nötig, zu den Vesicherungs-
leuten zu gehen, um zu fragen wie sie es machen.
Allen Respekt vor dem Stolz des Herrn Bundesrat
Deucher. Ich habe auch'meinen Stolz; aber ich war
noch nie zu stolz, wenn ich etwas nicht verstanden
habe, zu dem zu gehen, der die Sache besser ver-
steht. Ich habe es noch immer für richtiger gehal-
ten, dass man zum Schmied geht und nicht zum
Schmiedli (Heiterkeit). Wir hätten die heutige Si-
tuation nicht, wenn man die Privatgesellschaften
auch nur begrüsst hätte, und Herr Bundesrat
Deucher mit seinen Abgesandten hätte es erlebt, in
der liebenswürdigsten Form empfangen zu werden.
Denken Sie doch, Herr Hirter sitzt ja im Verwal-
tungsrat, da hätte man den Herren doch nicht grob
begegnen können (Heiterkeit). Die Herren hätten
gewiss alle Auskünfte, die ich mir nun schliesslich
selber holen musste, ohne Hindernisse bekommen.
Die Gesellschaften hätten höchstens gesagt: «Aber
nicht wahr, Sie muten uns nicht zu, dass wir
unsern ganzen Kram auspacken, damit Sie uns dann
den Tritt geben können?» Wenn wir genauer zu-
sehen, verhält es sich ja schliesslich so:'diese Ge-
sellschaften werden einfach verabschiedet, kalt
lächelnd. Was ist der eigentliche Grund, weshalb
sie sich wehren? Erstens der Umstand, dass in der
Botschaft Behauptungen aufgestellt waren, die ent-
schieden falsch sind. Dagegen darf sich jeder
wehren. Die Gesellschaften fühlen sich verleumdet.
Sodann war es der Umstand, dass diese Gesell-
schaften sich eben sagten, wir haben nun im Aus-
land, wo die Privatkonkurrenz zugelassen ist, ein
grosses, gut etabliertes Geschäft. Wir sind drausseH
angesehen, und nun erleben wir es im eigenen
Vaterlande, dass man uns einfach die Türe weist ;
das muss uns schaden. Wenn Sie sich in die Si-
tuation dieser Gesellschaften hineindenken, so
müssen Sie zugeben, dass dieser Standpunkt voll-

ständig gerechtfertigt ist. Diese Gesellschaften haben
sich gesagt: Wenn wir einfach schweigen zu der
ganzen Sache, so sieht das ja aus, wie wenn in
der Tat nur das Staatsmonopol das Alleinselig-
machende wäre; wir * wollen uns also wenigstens
darüber aussprechen, dass wir das für eine irrige
Ansicht halten und dass wir uns in den Ländern,
wo wir gut eingeführt sind, nicht auf diese Weise
schädigen lassen. Das ist eigentlich die ganze
«Opposition». Aber ich sehe in der Sache etwas
anderes als Opposition. Nach meiner Ansicht haben
diese Herren nichts anderes als ihre patriotische
Pflicht erfüllt. Es wäre von keinem Schweizerbürger
zu verantworten, wenn er schweigen würde, wo er
doch überzeugt ist, dass Irrtümer wollen begangen wer-
den. Der Beweis ist geleistet, dass die Rechnungen,
die uns vorgelegt worden sind, falsch und unge-
nügend sind. Nicht etwa, dass irgend etwas daran
«gefälscht» wäre; aber das Material, das ihnen zu-
grunde liegt, ist völlig ungenügend. Meine Herren
Kollegen der Kommission werden mir zugeben,
dass das, was uns in Siders an Material vorgelegt
wurde — beiläufig bemerkt erst in elfter Stunde —
absolut ungenügend ist und dass alle Auskünfte,
die wir .über die finanzielle Tragweite in der
Weisung des Bundesrates erhalten, mangelhaft sind.
Das ist der Grund, der mich veranlasste, zum Di-
rektor der Unfallversicherungsgesellschaft «Winter-
thur» zu gehen, weil ich angesichts meiner innern
'Zweifel die Verantwortung für solche Zahlen nicht
übernehmen wollte. Wie ist es dann gegangen? Ich
erklärte dem Direktor der «Winterthur», der bei-
läufig bemerkt der demokratischen Partei angehört,
also ein Gesinnungsgenosse der Herren Zürcher und
Lutz ist, nicht etwa ein Liberaler, er solle mir ein-
mal aufrichtig sagen, was er von dieser Sache,

ld. h. vor allem von den Nichtbetriebsunfällen halte.
Er gab mir.genau dieselbe Antwort, wie Herr Di-
rektor Zubler in Zürich: Darüber besteht keine Sta-
tistik; wir können nur nach unsern Erfahrungen
gewisse Annahmen machen. Die Mitteilungen, die
er mir dann machte, hatten derart Hand und FUSS,
dass ich berechtigt war, mir zu sagen, diese Mit-
teilungen seien mehr wert als das Resultat der Sta-
tistik aus den 80er Jahren. Auf eine so veraltete
Statistik können wir unmöglich abstellen. Haben
wir denn nicht erlebt, dass man, während man die
Versicherung einführte, mit unendlich kleinern
Zahlen rechnete als heute? Warum? Weil die Unfälle
nicht ans Tageslicht kamen; weil kein Mensch
wusste, wie die Sache überhaupt steht; es musste
zuerst auf den Busch geklopft werden durch das
Haftpflichtgesetz. Die Leute mussten einen Anreiz
bekommen, ihre Ansprüche geltend zu machen, um
zu wissen, was denn aigentlich der Unfallrisiko ist.
Das gleiche werden wir auf dem Gebiete der Nicht-
betriebsunfälle erleben. Wir haben deshalb heute
noch keine Statistik darüber und noch keine Ahnung,
weil eben diese Versicherung bis heute nirgends
existiert, weil also heute mit Ausnahme der Einzel-
versicherungen die Nichtbetriebsunfälle infolge man-
gelnder Ansprüche nicht zum Vorschein kommen.
Darum müssen wir vorläufig auf die Statistik der
Einzelversicherung abstellen. Sie werden nach meiner
Ueberzeugung es erleben, dass bei der Kollektiv-
Versicherung nicht nur die Zahlen der Einzelver-
sicherung erreicht werden, sondern grössere. Es ist
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ein grosser Irrtum, wenn angenommen wird, bei
der Einzelversicherung werden nur harmlose Ri-
siken versichert. Das ist durchaus nicht der Fall.
Das Versicherungsbedürfnis ist um so grosser, je
grössern Gefahren einer ausgesetzt ist. Darum ver-
sichern sich selbstverständlich diejenigen, die ein
grosses Risiko haben. Unsere Ingenieure bei der
Simplonunternehmung z, B. waren in der Einzel-
versicherung und bezahlten selbstverständlich eine
sehr hohe Prämie.

Ich habe, nachdem ich mir die Sache gründlich
überlegte, die vollendete Ueberzeugung bekommen,
dass die Mitteilungen des Direktors der «Winter-
thur» richtig sind. Sie dürfen aber beiläufig nicht
etwa glauben, dass diese Herren behaupten, ihr
Leben hange ab von der Schweiz. Kollektiwersiche-
rung. Davon ist keine Rede. Ich komme nachher
noch darauf zu sprechen. Ich habe dem Direktor
der «Winterthur» die weitere Frage gestellt: Was
halten Sie von der Rechnung, die uns in Siders
gegeben worden ist auf Grundlage der österreichi-
schen Unfallversicherungsinstitute? Er hat mir den
zahlenmässigen Nachweis geleistet, dass diese Rech-
nungen ebenfalls viel zu niedrig sind. Ich lege
diesen Beweis auf den Tisch des Hauses, wonach
die Leistungen der Schweizer Anstalt, die wir
schaffen wollen, ziemlich genau das Doppelte der
österreichischen Anstalt sind, so dass wir zu einer
Durchschnittsprämie von ca. 4 % kommen. Ich habe
den Herrn Direktor dann namentlich auch über die
Frage der Rückversicherung interpelliert Er hat
mir die Berechtigung der Bedenken zugegeben
und er ist ebenfalls der Ansicht, dass die bestehen-
den Organe ganz ungenügend wären, um die nötige
Aufsicht zu führen. Diese Unterhaltung war so
barmlos als nur möglich. Ich halte es für bedauer-
lich, dass ein einzelnes Mitglied der Kommission
diese Arbeit machen musste, während man doch
so billig die Auskünfte von den Gesellschaften be-
kommen hätte. Ich glaube nach all dem, dass wir
nicht anders vorgehen können als mit diesen Ge-
sellschaften zusammenzuarbeiten, ohne dass wir
deswegen kniefällig werden müssten. Davon ist
gar keine Rede. Ich bin1 überzeugt, wenn Herr
Bandesrat Deucher sich bei den Gesellschaften
einstellt, so wird er sofort in der liebenswürdigsten
Weise empfangen. Darum halte ich für den einzig
richtigen Weg, den wir verantworten können, die
Mitarbeit der Gesellschaften, die ja einzig erfahren
sein können, anzustreben, dann sind wir auch auf
einem Wege, den wir vor dem Volke verantworten
können. Was aber machen wir für eine Figur vor
dem Volk, wenn es sich herausstellen, wird, dass
die Gesamtausgaben viel grosser sind, als man an-
genommen hatte? Wenn ich ein Geschäft beginnen
will, so muss ich es verstehen, sonst riskiere ich
nichts Gutes. Wenn wir in die Versicherung hinein-
gehen wollen, so müssen wir dieses Geschäft gründ-
lich verstehen und wir können es nicht darauf an-
kommen lassen, dass die Dinge ganz anders geben,
als man heute annimmt Ich will Ihnen von den
Mitteilungen der Gesellschaften noch ein paar an-
dere machen. Die luxemburgische Anstalt, auch
eine Staatsanstalt, hat auch auf die österreichischen
Angaben basiert. Die Zahlen, die ich Ihnen gebe,
sind nicht etwa gefärbt, Herr Scherrer! Die durch-
schnittliche Prämie der luxemburgischen Anstalt

betrug im Jahre 1903, alle Gefahren zusammenge-
nommen und dann dividiert, im ganzen 10 °/°<>; im
Jahre 1904 hat es sich herausgestellt, dass die
Prämien derart binaufgesetzt werden müssten, dass
sie schon16,85 °/°° ausmachten. Im Jahre 1905 waren
die Prämien bereits auf 21,45 °/<>o, im Jahre 1906 au!
24,2 °/oo und im Jahre 1907 auf 28,38 °/oo angekommen.
In vier Jahren hat es die luxemburgische Staatsanstalt
also dazu gebracht, dass die Prämien verdreifacht
wurden. Angesichts solcher Tatsachen werden Sie
begreifen, wenn ich stutzig wurde und nun zum
mindesten erklären muss, dass alles, was uns an
absoluten Zahlen gegeben worden ist, zu tief gegriffen
und daher irreführend ist. Ich kann Ihnen aber auch
noch andere Zahlen nennen. Seit dem Jahre 1900
sind die Beanspruchungen aus Unfall derartig ge-
stiegen, dass nach der Statistik der «Winterthur»
die Prämien auf dar ganzen Linie gestiegen sind,
zum Teil um 10, 20, 30, 40, 50 %. Die Rechnungen,
die uns vorgelegt wurden von der österreichischen
Versicherungsanstalt, umfassen die Jahre 1897 bis
1901. Diese Statistik bat heute für uns keinen Wert
mehr, denn die Prämien sidd seither stark gestie-
gen. Die «Winterthur« erklärt, dass sie um kein
Geld zu verlieren, sich veranlasst gesehen habe,
folgende Prämienerhöhungen vorzunehmen :

Per mille der Lohnsumme
19OO 19O8

Anstalts-, Haus und Dienstpersonal von 13,2 auf 20—25
Appretur und Bleicherei . . . M 12 „ 20—22
Bildhauerei „ 2 3 „ 40—48
Buchbinderei „ 14 „ 22—25
Chemische Produkten-Fabrik . . „ 20—22 n 35—40
Dachdeckerei M 76 B 90—100
Eisen- und Metallgiesserei . . . „ 33—35 „ 55—60
Färberei und Druckerei . . • . „ 12 „ 22—25
Flusskorrektion und Wuhrarbeit . „ 62-66 „ 80—100
Gasfabrik (Gas- und Wasserwerk) „ 21—27 „ 38
Gerberei „ 17—23 „ . 35—40
Hammer- und Walzwerk . . . „ 23 „ 32—35
Holzdrechslerei, Schnitzwei mit

Kreissägen, Fräsen etc. . . . „ 52 „ 80—100
Hotelbetrieb „ 15,4 „ 25—28
Lagerhaus- und Magazinarbeiten . „ 30 „ 50—60
Müllerei (ohne Sägen) . . . . „ 34—38 „ 60—65
Parquetterie „ 4 2 „ 70—80
Schlosserei . . . . . . . . n 26—34 „ 40
Schmiede „ 33 » 45
Spinnerei, Weberei, Zwirnerei. . „ 8—10,5 „ 12
Strassen- und Eisenbahnbau, Erd-

arbeiten „ 59—65 „ 80—110
Uhrenfabrik „ 5 „ 8
Ziegelei „ 27,4 „ 45

Diese Liste lege ich zu den Akten. Sie weist
aus, dass die Prämien durchschnittlich um minde-
stens 20.% gestiegen sind.

Bei diesem Anlass kommt mir eine andere Statistik
in die Hand, und ich muss noch etwas auf die
Versicherungsgesellschaften zu sprechen kommen,
dio so unendlich viel Geld an diesen Kollektivver-
sicherungen verdienen sollen. Ich will Ihnen das
Resultat der amtlichen Zahlen der französischen
Versicherungen mitteilen. Die Unfallversicherungs-
Aktiengesellschaften, die in Frankreich die Kollek-
tivversicherung auf Grund des neuen Gesetzes auf-
genommen haben, haben in den Jahren 1901—1906
Fr. 15,750,000 verloren. Das ist doch eine interes-
sante Zahl. Mit ändern Worten: auch dort waren
die Prämien viel zu klein, man bat den Risiko auf
Grund des neuen Gesetzes viel zu. gering berechnet.
Aber damit nicht genug. In Frankreich bestehen
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sogenannte «Mutuelles», Gegenseitigkeitsversiche-
rungsgesellschaften. So haben sieb z, B. die ge-
samten Walzwerke weder beim Staat, noch bei den
Privatversicherungsgesellschaften versichert, son-
dern sie haben unter sich Gegenseitigkeitsanstalten
gegründet. Und diese Gesellschaften — alles amt-
liche Ausweise, meine Herren ! — haben in den
Jahren 1901—1906 auch 6 Millionen verloren; also
sind am französischen Geschäft in diesen fünf
Jahren über 21 Millionen verloren gegangen. Ja, wenn
solche Zahlen nicht zum Aufsehen mahnen, dann
weiss ich nichts mehr.

Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Frage der
Monopolanstalt. Herr Scherrer hat gestern gesagt,
ich hätte meine Götter verbrannt. Ich habe überhaupt
keine Götter gehabt, sondern ich habe einfach die
Sache geprüft und bin — wie ich Ihnen gestern
gestanden habe — früher zu dem Schlüsse gekom-
men, dass uns nach dem ganzen Zusammenhang
der Dinge nichts anderes übrig bleibt als die Mo-
nopolanstalt. Leider, sage ich, denn ich betrachtete
von jeher die Monopolanstalt in diesem Zusammen-
hang als ein notwendiges Uebel. Sie werden mir
zutrauen, dass ich aus innerem Herzen niemals zu
einer Monopolanstalt gestimmt hätte, sondern ein-
fach weil ich überzeugt war, dass wir die Vorlage
anders beim Volke nicht durchbringen.

Von dem Momente an, wo eine Hauptsäule aus
dem Bau ausgebrochen war, musste iür mich selbst-
verständlich auch die Monopolanstalt fallen. Ich bin
für Staatsmonopole — für Privatmonopole bin ich
selbstverständlich nie und nimmer — wo es absolut
nicht anders geht. Ich bin z.. B. für das Bauknoten-
monopol, das wir beschlossen haben, ich bin bei
uns für die Staatsbahnen, die auch mehr oder we-
niger Monopol sind, aber da, wo die Monopole nicht
absolut nötig sind, will ich, aufrichtig gestanden,
lieber nichts davon wissen. Darüber wird mich
niemand belehren, dass in unserem Falle das Mo-
nopol absolut notwendig sei. Wir haben den Be-
weis in einer genügenden Zahl von Ländern, dass
das nicht der Fall ist. Ich begreife nun nicht, wie
die Freunde der Monopolanstalt sagen können : «Wir
müssen diesem Ding Sorge tragen; wir müssen
bange sein, dass die Privatgesellschaften dasselbe
töten.» Entweder, oder! Entweder ist diese Staats-
anstalt etwas wert, ist sie lebenskräftig, dann wird
sie einen Luftzug ertragen können; oder dann ist
sie allerdings nicbs Gefreutes.

Wenn wir, die Industriellen und Gewerbetreiben-
den — denn auf uns kommt es heraus, da die Land-
wirtschaft trotz der Worte des Herrn Jenny niemals
in das Obligatorium hineinkommen wird — in die
Versicherung hineingeben, dann muten Sie uns nicht
zu, dass wir unnötigerweise noch in ein Monopol
hineingehen. Wir haben entschieden Bedenken, dass
trotz aller schönen Versprechungen die uns heute
gemacht werden, die Sache etwas anders heraus-
kommt. Das Prinzip, dass derjenige Betriebsleiter,
der sich Mühe gibt, durch gute Organisation die
Unfälle in seinem Betriebe möglichst zu vermin-
dern, nicht riskiert, dass man ihn schliesslich in
den grossen Tiegel wirft und ihn an der Liederlich-
keit der ändern teilnehmen lässt, möchte ich unter
allen Umständen gewahrt wissen. Ich gebe zu, dass
es heute im Gesetz gewahrt ist, aber bei Staatsbe-
trieben sage ich: Timeo Danaos. Da habe ich kein

unbedingtes Zutrauen, dass dasselbe gehalten wird.
Man wird uns vielleicht eines Tages kommen und
sagen : «Es besteht das und das Reglement, man kann
nicht differenzieren.» Dann haben wir die Gleich-
gültigkeit auf dem Gebiete des. Unfallwesens und
namentlich der Unfallverhütung gepflanzt: Den Aus-
weg sehen wir eben darin, dass wir uns im Notfall
aus der Staatsanstalt herausziehen können.

Die genannten Garantien können Sie uns nun
einmal nicht geben. Wir haben es beim Alkohol-
monopole vor einem Jahre erlebt. Ich habe von
dieser Stelle aus damals darauf aufmerksam ge-
macht, dass es gegen die Verfassung verstosse, eine
Belastung der Industrie zugunsten des Monopols
vorzunehmen. Man hat mich angelächelt und ge-
sagt: «Die Kantone müssen nun eben einmal Geld
haben.» So kann es auch hier gehen und deshalb
sind wir misstrauisch. Wenn die Staatsanstalt, die
wir gründen und mit allen möglichen Privilegien
ausstatten, nicht einmal imstande ist, die Kon-
kurrenz auszuhalten und zu denselben guten Bedin-
gungen zu versichern, wie die Privatgesellschaften,
so ist das bedenklich und ein Armutszeugnis. Also
haben Sie den Mut, diese Staatsanstalt der Kon-
kurrenz auszusetzen. Stellen Sie sich nicht vor,
dass es die Privatversicherungsgesellschaften darauf
ankommen lassen, während Jahren auf diesen Kollek-
tivrisiken Geld zu verlieren, nur um die Staatsan-
stalt zu ruinieren. Wenn Sie das annehmen, so
haben Sie total falsche Begriffe vom Versicherungs-
wesen, denn da wird sehr scharf gerechnet bei
jedem eingetretenen Risiko. Ich kann Ihnen sagen,
dass in den Privatgesellschaften eine Unsumme von
Intelligenz aufgehäuft ist und dass es geradezu
grossartig ist, was die Privatgesellschaften leisten.
Sie gereichen unserm Lande zur grossen Ehre und
auch die Behörden sollten es anerkennen und sich
freuen, dass wir in der Schweiz zwei so ange-
sehene Gesellschaften haben, von denen mir ein
Franzose einmal gesagt bat : «Vos sociétés, Monsieur,
sont une des gloires de la Suisse. » Dieser Meinung bin
ich auch. Sogut wie der gesunde Geschäftsgeist
unseres Schweizervolkes auf den übrigen Gebieten
unserem Lande Ehre eingetragen hat, so gut trägt
auch die Arbeit dieser Gesellschaften unserem Land
Ehre ein.

Ich glaube denn doch, dass zwischen den ver-
schiedenen Punkten : Einbeziehung der Nichtbetriebs-
unfälle, Beitrag des Arbeiters, Bundesbeitrag, Mo-
nopolanstalt ein Zusammenbang besteht und deshalb
kann ich auf die Trennung, die Herr Bundesrat
Deucher Ihnen vorschlägt, nicht eingehen, sondern
ich muss darauf halten, dass mein Antrag zur Ab-
stimmung kommt, auch auf das Risiko hin, dass er
nur sehr wenige Stimmen macht.

Ich gestehe heute noch, dass ich die Monopol-
anstalt in den Kauf genommen hätte, wenn wir
bairn System des Bundesrates überhaupt hätten
bleiben können; aber nachdem — Sie werden das
bei der Detailberatung noch sehen — dieses System
unhaltbar ist, kann ich heute nicht mehr für die
Monopolanstalt sein. Muten Sie mir nicht zu — wie
es Herr Scherrer gestern mehr oder weniger hat
durchblicken lassen — dass ich zum Anwalt der
Anstalten geworden sei, dass ich mich für diese
wehre. Nein meine Herren, von dem ist keine Rede.
Das allgemeine Wohl geht mir, wenn es wirklich
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das allgemeine Wohl ist, weit über solche Interessen
und Herr Scherrer tut mir Unrecht, wenn er mir
etwas anderes zumutet Ich darf ruhig behaupten,
dass es sich bei mir nur um die Frage handelt, ob
die Vorlage dem öffentlichen Wohl dient oder nicht.

Ich bedaure es, dass ich nicht umhin kann,
meinen Antrag als Block zu betrachten und es dem
weitern Verlauf der Verhandlung überlassen muss,
über die beiden Punkte, Monopolanstalt und Nicht-
betriebsuDÎalle, abzustimmen. Vorläufig halte 'ich
dafür, dass mein Antrag die einzig richtige Lösung
ist.

Ich glaube mich anheischig machen zu können,
dass es nicht jahrelang gehen wird, bis wir einen
neuen, gesundern Vorschlag vor Sie bringen können,
sondern wenn es der Stolz des Herrn Bundesrat
Deucher erlaubt, dass er sich mit den Gesellschaften
ins Einvernehmen setzt, so werden wir in 6 Mo-
naten eine Vorlage haben, die unter der Mitarbeit
der wirklichen Experten— es sind die einzigen,
meine Herren, die wir in der Schweiz haben —
entstanden ist und die wir vor dem Volke ruhig
vertreten können.

M. Fa/y. Je n'ai pas cru devoir prendre la pa-
role, comme membre de la commission, au début
de cette discussion, mais la motion d'ordre qui a
été formulée par notre honorable collègue M. Sulzer
me fait un devoir de motiver mon vote.

Au cours des séances de la commission, j'ai eu
l'occasion, à plusieurs reprises, de présenter certai-
nes observations qui se trouvaient d'accord avec
celles que M. Sulzer a formulées hier et aujour-
d'hui, notamment en ce qui concerne les risques
non professionnels. J'estimais et j'estime encore que
le projet de loi qui nous est soumis aurait mieux
fait de ne pas comprendre les risques non pro-
fessionnels.

M. le Président et Messieurs, la commission
s'est prononcée dans le sens contraire, malgré l'ob-
servation que nous avons présentée ; d'autre part,
comme vous.le savez, le Conseil fédéral unanime a
maintenu le projet tel qu'il est sortijdes délibéra-
tions de là commission.

Nous nous trouvons donc en présence de l'una-
nimité des membres du Conseil fédéral et d'une
imposante majorité au sein de la commission.

C'est dans ces conditions que notre.honorable
collègue M. Sulzer vient proposer de renvoyer le
tout au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral par
l'organe de. M. Deucher, vous a déclaré qu'il n'ac-
ceptait pas le renvoi et. l'honorable M. Deucher
vous a invités à renvoyer le tout à l'examen de la
commission. Messieurs, nous nous trouvons dans
une véritable impasse. Le Conseil lèderai, qui a en
mains les moyens de faire les enquêtes nécessaires
pour tenir compte des observations de M. Sulzer,
déclare qu'il n'accepte pas le renvoi. Voulez-vous
renvoyer le projet à la commission ? Mais la com-
mission a émis son vote et elle n'a pas entre les
mains les éléments nécessaires pour faire l'enquête
demandée par M. Sulzer. Une commission n'est pas

un pouvoir administratif ; elle ne peut pas procéder
à une enquête, établir une statistique, comme peut
le faire le Conseil fédéral. Alors, Messieurs, que
faire ? Si le Conseil fédéral n'accepte pas le renvoi,
si d'autre part la commission ne peut pas procéder
à l'enquête qui lui est demandée, il ne reste qu'une
chose à faire, Messieurs, c'est de voter contre la
motion d'ordre de M. Sulzer.

Maintenant, on me répondra que le Conseil fé-
déral peut être obligé par les Chambres de modifier
son point de vue, de procédera une enquête nou-
velle et de faire des propositions nouvelles. Mes-
sieurs, je serai toujours opposé à une procédure
semblable. Il est parfaitement évident qu'un parti-
culier qui commande un vêtement chez un tailleur
ou une paire de chaussures chez le cordonnier
peut dire à son fournisseur: Je veux que vous me
fassiez un vêtement dans telles conditions, des
chaussures sur telle mesure, mais ce que je ne puis
admettre, c'est qu'un pouvoir qui doit être respecté
soit contraint de présenter des propositions com-
plètement contraires à celles qu'il a défendues. Je
suis peut-être en désaccord sur ce point avec
beaucoup de membres de cette assemblée, mais
j'estime qu'il n'est pas de la dignité d'une assem-
blée de pouvoir politique de se laisser imposer une
opinion contre laquelle elle s'est prononcée.

Il est possible que le projet, lorsqu'il reviendra
des Etats, donne lieu à un vote défavorable ; il est
possible même que le peuple se prononce dans un
sens défavorable au projet, mais dans quelle situa-
tion placez-vous le Conseil fédéral en lui demandant
de faire des propositions contre lesquelles il s'est
formellement prononcé ? Nous avons assisté à une
discussion très longue, nous savons très bien que
le Conseil fédéral a une opinion arrêtée. J'estime
donc que le renvoi au Conseil fédéral ne peut pas
et ne doit pas être voté. Quant au renvoi à la
commission, vous reconnaîtrez vous-mêmes qu'il
est absolument illusoire, parce qu'une fois encore,
la commission n'a pas en main les éléments néces-
saires pour procéder à l'enquête réclamée, enquête
très délicate, très difficile en ce qui concerne le
monopole ou la question des accidents non profes-
sionnels. La commission ne pourra pas revenir avec
d'autres propositions -que celles qu'elle vous a faites.
Evidemment si nous étions au bout de la discus-
sion, si le projet que vous discutez maintenant ne
devait pas franchir l'étape du Conseil des Etats, la
situation serait très difficile, mais nous ne devons
pas oublier que notre projet, lorsqu'il aura été
adopté par le Conseil national, devra encore sup-
porter toute l'épreuve de la discussion au Conseil
des Etats et que par conséquent la solution finale se
fera attendre un an ou deux ans. Il n'y a donc
pas lieu, Messieurs, d'hésiter. Nous pouvons entrer
en matière, discuter le projet dans ses détails;
cette discussion éclairera la presse, et l'opinion
publique; le Conseil des Etats en tiendra compte
et lorsque le projet reviendra au Conseil national,
nous aurons la liberté de l'examiner et de l'amen- .
der dans un sens ou dans l'autre. Il est un fait
que je considère comme indéniable, c'est qu'à
l'heure qu'il est le rachat des chemins de fer donne
des résultats financiers qui ne sont pas tout à fait
ceux qu'on attendait. Il est un fait également cer-
tain, c'est que la dépense qui incombera à la Con-
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fédération, du fait de l'assurance maladie et de
l'assurance accident, sera supérieure à celle que le
Conseil fédéral prévoit ; c'est assurément le point
noir de la discussion sur l'assurance maladie et
l'assurance accident. Nous avons confiance dans les
lumières et dans le patriotisme du Conseil fédéral,
dans sa conscience, et nous .estimons que dès
aujourd'hui il devra examiner à nouveau d'une ma-
nière extrêmement serrée, et approfondie, la ques-
tion des sacrifices financiers qui résulteront pour
la Confédération des lois que nous allons voter.
Nous avons devant nous sinon quelques années, du
moins quelques mois, et je compte en ce qui me
concerne que le Conseil fédéral étudiera la ques-
tion financière avec la plus grande attention, parce
qu'il est essentiel à tous les points de vue que les
finances de ]a Confédération restent absolument
saines. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de le
dire dans la commission et je le répète ici, il est
clair pour tout homme qui a la moindre notion
des questions dont nous nous occupons que l'assu-
rance maladie et l'assurance accident sont au point
de vue financier ce que j'appellerai un -saut dans
l'inconnu. Du moment qu'il en est ainsi, il est dé-
sirable de limiter autant que possible les risques,
autrement nous courrions au-devant de déconve-
nues que personne, ni le Conseil fédéral, ni l'as-
semblée fédérale, ne peuvent désirer.

Je voterai contre la motion d'ordre de M. Sulzer.

Heinrich Scherrer: Erlauben Sie mir noch
einige Worte zum Votum des Herrn Sulzer und zu
einigen Ausführungen, die von den Votanten gestern
gebracht worden sind zur Rückweisungsfrage. Herr
Sulzer-Ziegler bat Ihnen gesagt: Ich bin für die
Monopolanstalt, ich will aber den Mitbewerb der
privaten Versicherungsgesellschaften; entweder ist
diese Staatsanstalt etwas Rechtes, dann hält sie die
Konkurrenz aus bei all den Privilegien, mit denen
sie ausgestattet ist; oder sie ist nichts wert, dann
soll sie an dieser Konkurrenz zugrunde geben,
welche ihr die «Winterthur» und die «Zürich» be-
bereiten und noch aine grosse Anzahl ausländischer
Gesellschaften, die in der Schweiz ihren Sitz haben
und in Mitkonkurrenz treten würden. Alle diese Ge-
sellschaften, die schweizerischn wie die auslän-
dischen, sind mit einem Apparat von Agenturen
versehen, während dieser Apparat der Staatsanstalt
nicht zur Verfügung stände. Was müsste nun die
Folge dieser Situation sein? Doch zweifellos die,
dass der grosse Teil der Risiken, und namentlich
der guten und mittleren Risiken, von den Privat-
anstalten akquiriert würde. Ich glaube, es ist noch
nicht gesagt worden, dass eine Privatgesellschaft
mit Mitteln arbeiten darf, von denen bei einer
Staatsanstalt keine Rede sein kann. Eine Staatsan-
stalt kann nicht alle Hebel ansetzen und den Agenten
Provision versprechen, damit sie gute und weniger
gute Mittel anwenden, um die Klientel zu gewinnen.
Zweifellos wäre sie in dieser Beziehung, auch wenn
sie die beste Verwaltung und die tüchtigsten Kräfte
besässe, gegenüber der Konkurrenz der Privatge-

sellschaften im Nachteil, denn es würden ihr die
schlechten Risiken übrig bleiben und die Zahl ihrer
Versicherungen würde, wenn es gut geht, 200,000
bei einer Zahl von 700,000. zu Versichernden be-
tragen. Nun frage ich Sie, ob wohl unter solchen
Umständen bei der Staatsanstalt ein Ausgleich der
Risiken stattfinden könnte, ein Ausgleich,, der ab-
solut notwendig est, wenn die Anstalt bestehen soll?
Eine Versicherungsanstalt muss einen gewissen
Umfang haben, bis sie existieren kann, und wenn
sie diesen Umfang nicht besitzt, so ist ihre Exi-
stenz eben unmöglich. Schon diese eine Tatsache
zeigt, dass die Basis, auf die sich Herr Sulzer stellt,
einfach unhaltbar ist.

Die Privatgesellschaften haben das Geschäft im
Auslande, die Staatsanstalt hat dieses Geschäft
nicht; sie ist von vorneherein auf die Grenzen des
Landes beschränkt. Die Privatgesellschaften haben
das ganze, weite Gebiet der Einzelversicherung und
der Kollektivversicherung, welches nicht von diesem
Versicherungsgesetze umfasst ist, in der Schweiz
selbst. Die Vorlage dehnt bekanntlich das Obligato-
rium nur soweit aus, als heute die Haftpflicht geht
und umfasst. dann noch ein Gebiet, die freiwillige
Versicherung, auf welchem die Konkurrenz der
Privatgesellschaften offen gelassen ist. Also steht
der grössteTeil des Gebietes der Unfallversicherung
den Privatgesellschaften ohne jede Konkurrenz sei-
tens der Staatsanstalt offen, da die Staatsanstalt
davon nicht Besitz ergreifen darf und nun, meine
Herren, will man ausserdem noch den Privatgesell-
schaften dasjenige Gebiet überantworten, das zu
pflegen der Staatsanstalt gestattet wird. Diese, kann
fast auf dem ganzen Gebiete der Unfallversicherung
mit den Privatanstalten von Gesetzeswegen nicht
konkurrieren; aber die Privatgesellschaften sollen
konkurrieren dürfen auf dem Gebiete, das dem
Staate zugewiesen ist. Das ist ein Boden, auf den
sich zu stellen dem Staate absolut nicht zugemutet
werden darf. Wie würden sich die Verhältnisse der
Monopolanstalt gestalten? Sie müsste auch ein ganzes
Netz von Agenturen über das Schweizerland spannen
und diese Agenturen allein würden die Prämien auf-
fressen, so dass überhaupt für die Versicherten
nichts herausschaute; Wenn wir annehmen, es käme
nicht so schimm heraus, die Anstalt könnte ein
paar Jahre vegetieren, wie ausserordentlich leicht
müsste es den Privatgesellschaften sein, mit einem
einzigen Handstreich sie zu ruinieren. Sie brauchten
sich nur zu verständigen und die Prämien herabzu-
setzen, natürlich mit dem Hintergedanken: «Wir
wollen das nachher schon wieder einbringen.» So
macht man es, wenn man einen Konkurrenten auf
dem Markte verderben will. Die Situation der An-
stalt, die uns Herr Sulzer anpreist, wäre in Wirk-
lichkeit gänzlich unmöglich und ich glaube, dass es
kaum nötig ist, darüber noch weitere Worte zu ver-
lieren. Ich will Ihnen keine Vogelscheuche vor-
malen, aber darüber besteht bei niemand ein
Zweifel, dass die Privatgesellschaften imstande
wären, dies zu tun. Die Bündner kennen ja den
heftigen Kampf, den die Privatgesellschaften gegen
ihre Brandversicherung geführt habe; die Glarner
kennen den Kampf der Privatgesellschaft gegen ihre
Mobiliarassekuranz. Die Unfallkasse des Baugewerbes
in Zürich hat der Kommission auseinandergesetzt,
welch heftige Konkurrenz, in der Absicht sie
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zu vernichten, von den Unfallversicherungsgesell-
scbaîten, ihr gemacht worden ist. Stellen Sie nun
ein so elendes Gebilde einer staatlichen Unfallver-
sicherung her, so würde dasselbe sicher bald den
Hammerstreichen der Privatgesellschaften zum Opfer
fallen. Wer auch nur einigermassen objektiv und
gründlich über diese Fragen nachdenkt, der kann
sich angesichts des kleinen Landesgebietes, der
Schweiz unmöglich auf den Boden .stellen, dass wir
eine Staatsanstalt unter Mitkonkurrenz der Privat-
unfallversicherungen einrichten können. Wer den-
noch diesen Standpunkt vertritt, setzt sich dem
Verdachte aus, ein Versicherungsgesetz überhaupt
nicht zu wollen.

Die Frage der Nichtbetriebsunfälle, über die ich
auch noch einige Worte verlieren will, ist wichti-
ger, als man da und dort anzunehmen geneigt isti
denn sie ist eine Frage, mit der das Schicksal dès
Gesetzes unntrennbar verknüpft ist. Ich glaube, Ihnen
mit wenigen Worten zeigen zu können, dass, wenn
die Versicherung der Nichtbetriebsunfälle ausge-
schaltet wird, die Arbeiterschaft an der Vorlage
absolut kein Interesse mehr hat und dass sie ihr
durch das ganze Land mit vollständiger Gleichgül-
tigkeit gegenüberstehen wird. Ich will nachweisen,
warum. Schalten Sie mit den Nichtbetriebsunfällen
die Beitragspflicbt der Arbeiter aus, so schalten Sie
auch die Mitwirkung der Arbeiter bei der Verwal-
tung der Versicherungsanstalt aus. Herr Frey schüttelt
den Kopf, er hat uns gestern gesagt: «Wir Unter-
nehmer sind gutmütige Leute, wir werden gleich-
wohl, auch wenn die Arbeiter nichts bezahlen, ihnen
ein stilles Plätzchen im Verwaltungsrate einräumen.»
Ich glaube das. Ich glaube, dass man vielleicht
ein bis zwei Arbeiter hineinlassen wird, aber sie
werden dort herzlich wenig nützen. Was ist denn
der Zweck der Beteiligung der Arbeiter an der Ver-
waltung? Meine Herren, es ist der, dass keine der
beiden Interessengruppen in> der Verwaltung das
Uebergewicbt bekommt. Die Arbeiterschaft— Herr
Sulzer hat mir in diesem Gedanken in den Kom-
missionssitzungen immer beigestimmt — will nicht
einen Verwaltungsrat, in dem die Arbeitgeber die
Mehrheit haben und die Arbeitgeber wollen keinen
Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Arbeiter.
Wenn die Arbeiter die Mehrheit hätten, so würden
sie zweifellos — auch ich befürchte das — viel zu
viel Geld ausgeben ; nätteii aber die Arbeitgeber die
Mehrheit, so würden sie die Versicherung auf ein
Niveau herunterdrücken, mit dem die Arbeiterklasse
nicht mehr einverstanden sein kann. Wir wollen
einen Verwaltungsrat, in dem die Arbeitgeber stark
vertreten sind, weil sie viel bezahlen. Sie dürfen
jedoch die Mehrheit nicht besitzen, so dass auch
die Arbeitervertreter nötig sind, um eine Mehrheit
zu bilden Die Vertreter des Bundes, der ja auch
Beiträge bezahlt, hätten das Gleichgewicht zwischen
beiden Parteien herzustellen. Das ist der Vor-
schlag, den Ihnen die Kommission macht. Wenn
Sie nun die Nichtbetriebsunfälle und die Arbeiter-
beiträge ausschalten und die Arbeiter bloss noch
auf die Gnade des Herrn Frey anweisen, ob sie
ein bis zwei Sitze in der Verwaltung erhalten, so
ist das Gleichgewicht zerstört und die Anstalt der
Arbeitgeberschaft ausgeliefert. Dass damit das Inter-
esse der Arbeiterschaft an der ganzen Gesetzgebungs-
arbeit überhaupt dahin ist, ist selbstverständlich.

Wenn Sie die Nichtbetriebsunfälle ausschalten,
so werden sich die Arbeiter sagen, sie seien tat-
sächlich besser gestellt bei der heutigen Haftpflicht-
gesetzgebung, als unter dem neuen Versicherungs-
gesetz. Die Arbeiter müssten wirklich kopflos sein,
wenn sie für ein solches Gesetz stimmen würden.

Nach den Haftpflichtgesetzen wird während der
Unfallkrankheit der volle Lohn ausbezahlt, nach dem
Vericherungsgesetz nur 80%, also sind jene dem
Arbeiter günstiger. Für die Angestellten, die unter
der Eisenbahnhaftpflicht stehen, ergibt sich nach
Abrechnung der Abzüge, die zum Teil unter ver-
schiedenen Titeln stattfinden, ein Durchschnitt der
Entchädigung von 76 % des bleibenden Schadens.
Nach dem neuen Gesetz erhält der Eisenbahnange-
stellte nur 70 %> er stellt sich also nach dem Haft-
pflichtgesetz um 6 % besser. Bei der Gewerbe- und
Fabrikhaftpflicht haben wir ein Maximum der Ent-
schädigung für bleibenden Nachteil, aber alle kleineren
Unfälle, die die grosse Mehrheit bilden, mit nur
vorübergehenden oder mit einem kleineren bleiben-
den Schaden bis auf Fr. 6000 werden vom Maxi-
mum nicht berührt. Die Vergütungen halten sich
hier mit Berücksichtigung der Abzüge auf der Höhe
von 70% im Durchschnitt d. h. der Arbeiter wird
genau so gut entschädigt, wie nach dem Versiche-
rungsgesetz. Es bleiben noch die Fälle, in denen
die Entschädigung durch das Maximum gekürzt
wird. Aber wenn die Vorlage fallen seilte, so wird
es wohl eine Aufgabe Ihres Bates werdenj an die Re-
vision der Haftpflichtgesetze heranzutreten. Wie
Sie wissen, hat sich der schweizerische Juristen-
verein schon vor Jahren für eine Erhöhung des
Maximums in der Fabrik- und Gewerbehaftpflicht,
das gegenwärtig 6000 Fr. beträgt, ausgesprochen.

Ich glaube, Ihnen zahlenmässig nachgewiesen zu
haben, das die schweizerische Arbeiterschaft, wenn
die Nichtbetriebsunfälle ausgeschaltet werden, an
diesem Gesetze kein Interesse mehr hat und es auf
Grund einer ganz einfachen Rechnung über die
Höhe der Entchädigungen verwerfen wird. Ich drohe
nicht gern, aber Sie werden mir die Bechnung, die
ich gemacht habe, nicht durchstreichen können.
Wir haben heute für die Anwendung der Haftpflicht-
gesetze eine gute Rechtspflege, ein sorgfältig auf-
gebautes Verfahren der Kantone und des Bundes
und werden,' wenn die Versicherungsgesetzgebung
kommt, eine etwas geringere Rechtspflege in Kauf
nehmen müssen, ein vereinfachtes, beschleunigtes
Verfahren, das diejenigen Rechtsgarantien, die heute
der Prozess bietet, nicht mehr gewähren würde.
Wenn der Arbeiter nach Ausschaltung der Nichtbe-
triebsunfälle alle diese Faktoren in Betracht ziehen
wird, so wird er sich sagen, dass der bestehende
Rechtszustand für ihn besser ist. Lassen Sie die
Nichtbetriebsunfälle stehen, so werden wir die Ar-
beiter für das Gesetz gewinnen ; wenn Sie dieselben
aber streichen, so wird das nie und nimmer der
Fall sein.

Nur zwei Worte zu den Gegengründen, die man
diesfalls geltend gemacht hat. Man hat gesagt, dass
die Nichtbetridbsunfälle auch sonst nirgends ver-
sichert werden. Wir sind bald der letzte Staat in
Europa, der die staatliche Arbeiterversicherung ein-
führt und es würde nichts schaden, wenn unsere
Demokratie die erste wäre mit der Versicherung
der Nichtbetriebsunfälle. Ich glaube nicht, dass es
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absolut nötig ist, dass, weil wir in einem demokra-
tischen Staate leben, wir stets hinter den Monarchien
herhinken müssen.

Ich kann den Einwand nicht gelten lassen, man
habe zu wenig statistisches Material. Es ist heute
von Herrn Sulzer gesagt worden, auf eine Statistik
von 1888—1891 sei kein Verlass mehr, man müsse
eine solche aus der neueren Zeit haben. Aber Herr
Sulzer hat nicht behaupten dürfen, dass das Ver-
hältnis der Nichtbetriebsunfälle .zu den Betriebsun-
fällen sich seit Anfang der 90er Jahre geändert
haben. Ich wüsste auch nicht, warum. Sobald man
mir eine Ursache angibt, will ich meine Ansicht
fallen lassen.

Aber wir haben ja ganz neue Zahlen in den bis
in àie neuste Zeit reichenden Berichten der Zürche-
rischen Baugewerbekasse, welche die Nichtbetriebs-
uofälle entschädigt. Sie hat uns einlässliche Be-
rechnungen über die Höhe der Prämien und der
Entschädigungen vorgelegt, welche Ihnen unter-
breitet worden sind. Zweifellos haben alle Mitglieder
des Rates dieselben sorgfältig studiert und gefunden,
dass diese Kasse bei einer Prämie von 4—8 % des
Lohnes — sie dient einem Betrieb mit Verhältnis-
massig -hoher Unfallgefahr — etwa V» (% % des
Lohnes) für Nichtbetriebsunfälle verwendet hat,
während nach unserem Entwurfe der Arbeiter Vs
der Totalprämie hiefür leisten soll. Im Baugewerbe
arbeiten sehr viele Italiener. Trotz der so stark her-
vorgehobenen und nach meiner Meinung übertrieben
eingeschätzten Simulation der Italiener hat die
Zürcher Baugewerbekasse bloss soviel für die Nicht-
betriebsunfälle ausgeben müssen,.als der Bundes-
beitrag ausmacht. Es ist von Herrn Bally ausgeführt
worden, man könne den Arbeitgeber nicht mit dem
Risiko der Nichtbetriebsunfälle belasten. Ich bin
sachlich durchaus mit Herrn Bally einverstanden,
es geht nach meiner persönlichen Ueberzeugung
nicht an, dass man den Arbeitgeber mit einem
Risiko belastet, das ihn nicht berührt und das mit
dem Betrieb des Geschäftes nichts zu tun hat. Aber
das ist auch nicht der Fall. Die 20 °/o oder viel-
mehr, nach dem in Wirklichkeit der Bund nur 16 %
zahlt, die 21 % der Prämie die der Arbeiter be-
zahlen muss, werden für sich allein nach allen Vor-
lagen, die wir haben, vollständig genügen, um die
Nichtbetriebsunfälle zu decken. Das ist nicht ein
Risiko, das mit der Gefahr im Geschäft steigt, son-
dern für alle Gechäfte ziemlich gleich ist. Wenn
sich der Fall zeigen sollte, dass der Arbeiterbeitrag
nicht genügt, so soll er später erhöht werden. Ich
stehe also ganz auf dem Boden des Herrn Bally,
der Arbeiter solle unter Mithülfe des Bundesbei-
trages die Nichtbetriebsunfälle bezahlen. Ich verstehe
nicht, warum man das verhindern will. Die Ar-
beiter wollen sich gegen die Nichtbetriebsunfälle
versichern, aber auf dem Boden der Freiwilligkeit
werden Sie das nicht durchbringen, sondern nur
auf Grund eines Befehls des Gesetzes.

Man hat eingewendet, die Prämienbeiträge können
vom Arbeiter nicht erhoben werden. Warum ist es
denn unter dem Haftpflichtregime gegangen, wo ja
auch Lohnabzüge für die Rückversicherung vorge-
sehen sind? Bis zur Stunde werden diese Abzüge,
namentlich im Baugewerbe, aber auch in ändern
Betrieben gemacht. Die Behauptung ist also durch
jahrzehntelange Erfahrung widerlegt. Die Kommis-

sion sagt im Entwurfe nicht nur, dass der Prämien-
abzug vom Lohn gemacht werden könne, sondern
dass er zu machen sei.

Es liegt kein Grund zur Annahme vor, dass die
Simulation bei der Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle stärker grassieren sollte als bei der Versiche-
rung der Betriebsunfälle. Es wird daher nicht be-
stritten werden können, dass, wenn man überhaupt
aus der Simulation einen Grund gegen die Versiche-
rung der Nichtbetriebsunfälle konstruieren wollte,
man dann ganz selbstverständlich auch den gleichen
Grund gegen die Versicherung der Betriebsunfälle
geltend machen müsste. Die persönliche Kontrolle
mangelt vielfach dort wie hier. Man dürfte dann
überhaupt nicht versichern. Deshalb kann dieses
Moment unmöglich geltend gemacht werden. Aber
wir haben ja nunmehr stärkere Waffen gegen die
Simulation, welche im Verlaufe der Beratung noch
verschärft werden können. Ich würde einer Ver-
schärfung der Strafbestimmungen, jederzeit zu-
stimmen können. Sodann hat der Unfallkranke ja
in Zukunft nicht mehr den vollen Lohn, sondern
nur noch 80 °/o- Das wird die Simulation gegenüber
den jetzigen Verhältnissen auch wesentlich ein-
schränken und die Krankenkassen, bei denen die
Unfallkrankheiten rückversichert sind, werden eben-
falls aufpassen, dass sie nicht zu viel bezahlen
müssen; denn das, was sie zu viel bezahlen, be-
kommen sie aus der Unfallversicherungsanstalt nicht
zurückerstattet. Ich glaube, wenn alle diese Mittel,
die bisher nicht zur Verfügung gestanden haben, in
Zukunft angewendet werden, wenn die Arbeiter
selbst das al 1ergrösste Interesse erhalten, die Simu-
lation zu verhindern, weil sie zu ihrem eigenen
Schaden sich auswächst, so werden wir derselben
doch wohl Meister werden.

Und nun noch ein Wort zum Antrage des Herrn
Frey, der die Nichtbetriebsunfälle der freiwilligen
Versicherung überweisen möchte. Er will dafür kein
Obligatorium machen, sondern es dem Einzelnen
überlassen, sich gegen sie zu versichern. So-
viel ich weiss, besteht diese Möglichkeit jetzt
schon überall. Aber ich habe nie gehört, dass die
Versicherung gegen die Nichtbetriebsunfälle irgend-
wie eine besondere Ausdehnung gewonnen habe.
Man wird damit nicht auskommen. Wo soll sieh
dann der Arbeiter versichern? Bei den Privatan-
stalten'' Dann bekommt er keinen Bundesbeitrag.
Bei der Staatsanstalt? Dann haben wir eine Doppel-
spurigkeit; und es müssten dann in jedem Falle
zwei Policen vorhanden sein. Einmal die Police der
Kollektivversicherung des Geschäftes und sodann
individuelle Policen gegen Nichtbetriebsunfälle.
Warum haben wir eine so einschneidende Aende-
rung im bundesrätlichen Entwurf in dieser Richtung
vorgenommen? Ursprünglich wollte ja der Bundesrat
auch die Versicherung der einzelnen Arbeiter gegen
Betriebsunfälle Mann für Mann. Das ist dann ge-
strichen worden und wir haben den Lohnlisten-
zwang und die Kollektivversicherung, ähnlich wie
die Privatgesellschaften, der Einfachheit halber auf-
genommen. Nun soll ganz die gleiche Komplikation
wieder für die Nichtbetriebsunfälle ins Gesetz auf-
genommen werden! Es soll gemäss der Anregung
des Herrn Frey zu der Kollektivversicherung auch
noch eine Einzelversicherung für die Nichtbetriebs-
unfälle treten ! Wie wollen Sie es dann mit dem
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Bundesbeitrag halten; wollen Sie ihn ganz den Ar-
beitern überlassen? Glauben Sie mir, dass damit
die Arbeitgeber nicht einverstanden wären und dass
das zu einer Opposition gegen das Gesetz führen
müsste. Oder wollen Sie den Bundesbeitrag den
Arbeitgebern überlassen? Damit wären wieder die
Arbeiter nicht einverstanden. Oder wollen Sie ihn
auf beide verteilen? Das würde zu einer ganz merk-
würdigen Ausrechnung führen. Sie sehen also,
wenn man dem Vorschlage des Herrn Frey auf den
Grund geht, so erweist er sich als nicht ausführbar.
Man hat uns da ein schönes Wort gesagt, mit dem
sich aber leider absolut nichts anfangen lässt
Schliesslich müssten dann zwei getrennte Kassen von
der Bundesanstalt geführt werden; die eine für die
Betriebsunfälle, die andere für die Nichtbetriebs-
unfälle. Dann hätte man wieder die alten Streitig-
keiten und Prozesse. Die eine Kasse würde sagen:
Halt, das ist ein Nicbtbetriebsunfall, der muss aus
der anderà Kasse bezahlt werden; die andere Kasse
würde das Gegenteil behaupten. Die Verbitterung
zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, die sich heute
aus den Prozessen ergibt, wäre nach wie vor vor-
banden.

Zum Schlüsse möchte ich Sie recht herzlich
bitten, in einer so wichtigen und grossen Sache
nicht nach kleinen Gesichtspunkten zu urteilen. Die
Frage der Simulation ist doch gewiss ein kleiner
Gesichtspunkt, und es ist auch ein kleinlicher
Streit, den wir da um die Nichtbetriebsunfälle
führen. Diese Fragen werden hier in einer Art und
Weise aufgebauscht, die ihrer Bedeutung nicht ent-
spricht. Wir sollten freien Geistes und offenen
Blickes, der Bedeutung dar Aufgabe, die wir zu
erledigen 'haben, bewusst, an dieselbe herantreten.

Ich habe in der Kommission oft den Anträgen
Sulzers zustimmen können, wenn er als loyaler Ar-
beitgeber, der für seine Arbeiter sorgen will, vor
uns hintrat und für die Monopolanstalt und die
Nichtbetriebsunfälle sprach und stimmte. Heute
erseheint uns Herr Sulzer, der ja nach seinen Mit-
teilungen nicht Verwaltungsrat, sondern Aktionär
und Beteiligter von Versicherungsgesellschaften ist,
in unserer Mitte nicht als der grosse Arbeitgeber,
sondern als der Sprecher dieser Gesellschaften. Es
geht ihm, wie allen, die den Glauben gewechselt
haben; sie treten für das neue Bekenntnis viel
hitziger ein als die alten Bekenner. In einem feier-
lichen Moment, am Schlüsse der Verhandlungen in
Pierre, als man den Bundesbeitrag statt auf 20°/o
der Prämie, auf einen halben Lobnprozent feststellte,
ist in der Kommission ein Kompromiss geschlossen
worden. Man bat sich gesagt — Herr Sulzer war
allerdings nicht anwesend — dass man geschlossen
zu der Vorläge stehen wolle. Ich hätte herzlich
gewünscht, wenn dieser Kompromiss von allen
Seiten hier eingehalten worden wäre. Es darf
doch gesagt werden, dass wir nur einen einzigen
Gegner, nämlich die Versicherungsgesellschaften
gegen das Gesetz haben. Es ist ja gewiss ein mäch-
tiger Gegner, aber wir werden ihn schon bemeisteru
können, wenn auch wir unserseits zusammenhalten
und auf dem Boden der Volksinteressen eine Ver-
sicherung schaffen, die der Annahme durch das
Volk sicher ist

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die Diskussion hat eine weif grössere Aus-
dehnung angenommen, als wir zu Beginn der Bera-
tungen des Abschnittes Unfallversicherung vor-
sahen. Ich habe Ihnen damals ausgeführt, dass es
die Absicht der Kommission sei, nicht etwa eine
neue Eintretensdebatte zu eröffnen, sondern sofort
auf den Art 21 einzutreten, wobei dann allerdings
auch gleich die Frage zu entscheiden sei, ob man
der öffentlichen Anstalt das Monopol verleihen wolle
oder nicht. Nun ist ohne weiteres in den Bereich
der Diskussion infolge der Einreichung des Antrages
des Herrn Sulzer nicht nur dieser Punkt, sondern
eine Reibe wichtiger Punkte aus der ganzen Unfall-
versicherung hineinbezogen worden. Sie werden es
mir nun zugute halten, wenn ich am .Schlüsse der
Diskussion mich nicht nur über die Frage der Mo-
nopolanstalt, sondern auch über die übrigen Punkte,
die Gegenstand der Diskussion waren, noch einiger-
massen verbreite.

Ich gestatte mir vorerst einige kurze Erwide-
rungen auf einzelne Voten, die nach meiner Ansicht
noch nicht vollständig genug erörtert wurden. Herr
Georg hat uns erklärt, dass er durch die Mittei-
lungen des Herrn Sulzer neuen Einblick erhalten
habe in Verhältnisse, die ihm bisher unbekannt
waren. Er meint, wir sollen Herrn Sulzer dankbar
sein, dass er diese Dinge hier zur Sprache gebracht
hat. Ich möchte mich diesem Danke ebenfalls an-
schliessen, weil ich es auch für glücklicher halte,
das», diese Dinge hier im Rate erörtert wurden,
statt erst nachher in der Presse und in der ööent-
lichen Diskussion. Herr Georg bat den Vorwurf
durchblicken lassen, die Kommission hätte sich zu
wenig bei den Sachverständigen erkundigt. Dieser
Vorwurf ist gewiss unberechtigt. Sie haben bereits
aus dem Berichte der Kommission gesehen, dass
ihre Arbeit wohl Anspruch machen darf auf Ein-
lässlichkeit und Gründlichkeit. Was die Erkundi-
gungen bei den Versicherungsgesellschaften anbe-
trifft, so haben wir in Zürich die Direktion der
Unfallversiicberungsgesellsch'aft « Zürich » ersucht,
sie möchte ein Mitglied der Direktion in die Kom-
missionssitzung abordnen, damit wir mit demselben
eine Anzahl von Punkten besprechen könnten. Die
Direktion der «Zürich» ist in freundlicher Weise
entgegengekommen und hat zu uns einen ihrer
Subdirektoren abgeordnet. Wir haben dann eine
ganze Anzahl von Punkten besprochen und über
einzelne haben wir uns geeinigt, während bei än-
dern, wo die Meinungen zu verschieden waren, eine
Einigung nicht stattfinden konnte, Wir Haben uns
damals auch endgültig entschlossen, die Lohnlisten
einzuführen, statt dem Anmelde-und Abmeldewesen
des Entwurfes des Bundesrates. Ausser diesem Ver-
treter der Versicherungsgesellschaft «Zürich» hörte
die Kommission auch noch den Verwalter der Bau-
gewerbekasse in Zürich an, eine der wenigen Ver-
sicherungskorporationen, die in den Bereich ihrer
Versicherung nicht nur den Berufsunfall,sondern auch
den Nichtbetriebsunfall einbezieht Auch dort haben
wir wertvolles Material erhalten, das wir allerdings
auf die Grosse des betreffenden Betriebes abge-
schätzt, dann aber für unsere weitern Entschlies-
sungen verwendet haben.

Herr Georg bat gesagt, die Versicherungsgesell-
schaften verdienen Anerkennung, nicht Vorwürfe.
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Ich bin mir nicht bewusst, dass ich in meinem
mündlichen Referat einen solchen Vorwurf erhoben
hätte. Ebensowenig enthält der gedruckte Bericht
der Kommission solche Vorwürfe. Wir haben
anerkannt, dass die Versicherungsgesellschaften
Treffliches geleistet haben und dass wir ihrer be-
durften, solange das System der Haftpflicht noch
bestand. Hindert aber diese Anerkennung uns daran,
Besseres zu schaffen, wenn wir überzeugt sind,
dass wir zu Besserem kommen können? Herr Georg
hat sodann erwähnt, es sei nicht vorgesorgt für
den Nicbtbetriebsunfall des arbeitslosen Arbeiters.
So weit werden wir doch wohl nicht gehen können.
Ich erwähne aber diesen Einwand nur, um Ihnen
zu zeigen, wie verschiedenartig die Anforderungen
von hüben und drüben sind und wie nötig es ist,
dass wir eine Basis der Verständigung erreichen,
auf welcher wir das Werk aufbauen können.
- Herr Sulzer hat hervorgehoben, dass der Spre-
chende Mitglied des Verwaltungsrates der «Zürich»
sei. Da muss ich zur Klarstellung meiner Stellungs-
annahme doch folgendes erwähnen. Als ich ange-
lragt wurde, ob ich eine Wahl in den Verwaltungs-
rat der «Zürich» annehmen würde, habe ich zurück-
geschrieben, ich hätte Bedenken, eine solche Wahl
anzunehmen, denn ich sei stets für das Versiche-
rungsprojekt Forrer eingestanden, die staatliche Un-
fallversicherung sei noch beute mein Ideal, von dem
ich mich nicht abbringen lasse. Ich habe also meine
Stellung klipp und klar angedeutet und die Konse-
quenzen daraus gezogen. Es wurde mir aber durch
den Herrn Präsidenten des Verwaltungsrates zurück-
geschrieben, das sei kein Grand, die Wahl abzu-
lehnen; es sei nicht nötig, dass Jm Verwaltungsrate
alle Mitglieder derselben Meinung seien. Auch andere
Mitglieder des Verwaltungsrates hielten dafür, dass
auch ein Vertreter des Gedankens der staatlichen
Versicherung in demselben Aufnahme finden solle.

Und nun noch eine kurze Entgegnung an Herrn
Müry. Er hat offenbar das System der Berechnung
des Bundesbeitrages nicht richtig erîasst. Hätte er
es getan, so hätte er uns nicht sagen können, dass
die Textilindustrie, die Bandfabrikation hier zu kurz
komme, denn gerade für diese ist diese Lösung eine
viel günstigere, als die ursprüngliche Berechnung
des Bundesbeitrages. Und Herrn Bally erwidere ich,
dass es allerdings für ein so grosses Etablissement,

' wie das seinige, möglich ist, eine Selbstversicherung
durchzuführen, dass dies aber nicht möglich ist für
eine ganze Reibe von Betrieben und dass man sich
nicht auf den Boden der Selbstversicherung stellen
kann mit Rücksicht auf die Garantie, die der Ar-
beiter als Versicherter billigerweise beanspruchen
kann. Aber ich halte dafür, dass die Zahlen, die
Herr Bally angegeben bat, nicht massgebend sind.
Seine Versicherung bildete er nach dem Umlage-
verfahren. Er rechnet aus, was er gerade noti g bat;
aber er rechnet nicht mit der Unfallgefahr kon>
mender Jahre. Leider ist ja kein Geschäftsinhaber,
mag er noch so vorsichtig sein, davon verschont,
grosse Unfälle ertragen zu müssen, die für ihn mo-
ralisch und finanziell einen schweren Schlag be-
deuten können. Ich halte also dafür, dass eine Ver-
sicherung auf diesem Boden nicht das Empfehlens-
werte ist, sondern dass wir im Gegenteil darnach
trachten sollen, Jahr für Jahr eine Prämie beiseite
zu legen, die nicht nur für das laufende Jahr aus-

reicht, sondern auch die Speisung des Deckungs-
kapitals für die Zukunft ermöglicht.

Nun komme ich etwas näher zu sprechen auf das
Votum des Herrn Sulzer. Ich will Ihnen offen gestehen,
ich war von demselben sehr überrascht, namentlich
von der Art des Vorgehens und davon, dass ein
Mitglied der Kommission ohne vorherige Mitteilung
an die Kommission hier nun auf einmal einen ent-
gegengesetzten Standpunkt gegenüber seiner frühern
Haltung einnimmt. Herr Sulzer hat uns gestern die
Erklärung dafür abgegeben. Ich will sie gelten lassen
und will nunmehr das Gefühl der Ueberraschung
über sein heutiges Auftreten zurückdrängen. Noch
mehr als dasselbe bat mich überrascht, dass Herr
Sulzer von der Eingabe der Zürcher Handelskammer
so sehr sich hat beeinflussen lassen, er, der ja
selbst aus seiner reichen Erfahrung viel mehr zu
schöpfen hatte. Er hat uns gesagt, dass er sich
seither noch mit den Gesellschaften in Beziehung
gesetzt habe und er bat uns bezügliche Mitteilungen
gemacht. Die Eingabe der Zürcher Handelskammer
verdient nun doch auch noch etwas näher ange-
sehen zu werden. Der Ton, auf den sie gestimmt
ist, hätte zwar eigentlich Veranlassung geben können,
dass die Prüfung durch die Kommission nicht so
gründlich vorgenommen worden wäre, wie sie trotz-
dem tatsächlich vorgenommen worden ist. Die Kom-
mission hat sich nicht abhalten lassen, die Ein-
wände gründlich zu prüfen und auch das Projekt,
das die Handelskammer vorgelegt hat, genau zu
studieren. Die Kommission hat sogar einzelne An-
regungen der Handelskammer angenommen und in
ihren Anträgen verwertet. Aber was sagen Sie dazu,
wenn in dieser Eingabe z. B. zu lesen steht: «Es
ist sachlich kein einziger zwingender Grund vorge-
bracht worden, dass im allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse die Versicherung durch eine Monopolan-
stalt einzuführen sei.» Ich überlasse es Ihnen, zu
beurteilen, ob wirklich im Berichte Ihrer Kommis-
sion und in den mündlichen Referaten keine zwin-
genden Gründe dafür angeführt worden sind. Weiter
heisst es hier: <rDie Sache ist nach keiner Seite
hin reiflich durchdacht und abgeklärt. Sicher ist
bloss, dass unser Land mit dem Einbezug der Nicht-
betriebsunfälle einen unheilvollen Missgriff begeben
würde», und noch weiter: «So müssen wir leider
feststollen, dass der dem nationalrätlicheu Bericht
beigegebene Prämientarif sich als eine praktisch
wertlose, auf durchaus ungenügender Erfassung der
einschlägigen Verhältnisse aufgebaute Arbeit er-
weist. Dieser Tarif kann nur verwirren und irre-
führen und das um so mehr, als die Dezimalstellen
der Prämiensätze den Schein ernster Berechnung
erwecken. »

Ich pflege, wenn ich eine Druckschrift beurteile
— es mag das vielleicht eine Schwäche sein —
auch den Ton, in welchem diese Druckschrift ge-
schrieben ist, in Betracht zu ziehen, um mir dann
daraus eine Meinung zu bilden, auf was der Inhalt
eigentlich abzielt. Nun ist mir beim Lesen dieser
Eingabe der- Zürcher Handelskammer unwillkürlich
eine Aeusserung in Erinnerung gekommen, die einst
unser verstorbene Kollege Dr. Joos getan hat. Er
sagte: «Ich für meinen Teil habe es mit den Auto-
ritäten immer so gehalten, dass ich nur diejenigen
anerkannte, die meiner Meinung waren.» Meine
Herren, wenn Sie diese Schrift der Handelskammer
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Zürich durchlesen, so muss Ihnen unwillkürlich eine
ähnliche Meinung von der Haltung des Verfassers die-
ses Schriftstückes entgegentreten. Wenn ich noch bei-
füge, dass die nämliche Unterschrift, die unter
dieser Eingabe steht, auch das Protokoll gezeichnet
hat, in welchem sich seinerzeit die schweizerische
Handelskammer über die lex Forrer ausspracb, so
werden Sie doch'gewiss mit mir der Meinung sein,
dass wir hätten verlangen könnnen, dass man uns
die Gründe nenne, weshalb man Grundsätze, die
man seinerzeit so sehr verteidigt hatte, jetzt so
leicht verlässt. Im Jahresbericht der Schweiz, Han-
delskammer vom Jahre 1898 heisst es über eine
Sitzung vom 30. April 1897: «Das Haupttraktandum
dieser Sitzung bildete wie üblich die Berichter-
stattung über die im Geschäftsjahr vom Vorort er-
ledigten Geschäfte. Herr Nationalrat Wunderli-
von Muralt, der als Mitglied der nationalrätlichen
Kommission mit dem Gegenstand besonders vertraut
war, berichtete über den Stand der Frage der
Kranken- und Unfallversicherung. Da die der Dele-
giertenversammlung zur Verfügung stehende Zeit
voraussichtlich zu knapp war, um die Entgegen-
nahme dieses Referates zu erlauben, fassteman die
Ergebnisse desselben in einer kurzen Mitteilung zu-
sammen, worin den Sektionen die Unterstützung
des grossen Werkes empfohlen wurde.» Ich wieder-
hole, Sie werden gewiss meine Ansicht teilen, dass
wir Anspruch gehabt hätten auf eine Aufklärung
darüber, weshalb man den damals so warm vertei-
digten Standpunkt verlassen hat Eigentlich des
nämlichen Widerspruchs hat sich Herr Sulzer
schuldig gemacht. Auch er bedauert es, dass das
Projekt Forrer nicht Gesetz geworden sei. Das
Projekt Forrer hat den Arbeitgeber mehr belastet
als das heutige Projekt. Die lex Forrer hat den Ar-
beitgeber schon stark belastet in der Krankenver-
sicherung, während das heutige Projekt den Arbeit-
geber nur für die Unfallversicherung belastet, die
allerdings im Projekt Forrer den Krankenkassen, für
die Dauer von 6 Wochen übertragen war. A Iso mit
bezug auf die Belastung ist kein Grund vorhanden,
den Fall des Projekts Forrer zu bedauern und dann
gleichzeitig das heutige Projekt zu bekämpfen. Wie
ein roter Faden hat sich durch das Votum des Herrn
Sulzer die Missbilligung des Beschlusses Ihrer Kom-
mission betreifend den Bundesbeitrag hindurchge-
zogen. Ich halte dafür, die Kommission habe das
Richtige getroffen. Sie wird im Falle sein, Ihnen
noch genauer über ihre Haltung Auskunft zu geben
anlässlich der Diskussion über den betreffenden
Artikel. Herr Jenny hat Ihnen zwar schon in aus-
führlicher Weise hierüber gesprochen. Ich bin aber
doch verpflichtet, Ihnen schon hier noch einigeGründe
anzuführen.

Was uns veranlasst hat, das System des Bundes-
beitrages, wie es im ursprünglichen bundesrätlichen
Entwurf und nachher im ersten Antrage der Kom-
mission enthalten war, zu ändern, waren folgende
Gründe: Das System der Degression haben wir ver-
lassen, weil es viel zu kompliziert ist, trotzdem
die Grundlage desselben gewiss nicht eine unrich-
tige genannt werden könnte. Aber wir haben das
System, das die Kommission dann selbst an Stelle
des abgelehnten gesetzt hat, auch wieder verlassen,
weil es Unbilligkeiten enthielt, d. h. weil es die-
jenigen Berufe, die hohe Löhne und hohe Unfalls-

gefahr haben, -viel zu sehr begünstigte gegenüber
denjenigen Berufsgattungen, die niedrige Löhne und
niedrige Unfafallsgefahr aufweisen. Ich glaube, Sie
werden mit uns einverstanden sein, dass es für die An-
nahme des Gsetzes wohl kein günstiger Faktor gewesen
wäre, wenn man dem Volke solche Differenzen vorge-
rechnet und ihm gesagt hätte, dass beispielsweise ein
Arbeiter der Grosseisenindustrie bei einem mittleren
Jahreslohn von 2000 Fr. und einem Prämiensatz
von 6%, bei einer Prämie von 120 Fr. 24 Fr.
Bundesbeitrag erhalten werde, dass ein Metallwaren-
arbeiter Fr. 12 bekomme bei einem Lohn von
Fr. 1500 und einer Unfallsgefahr vonl4%, ein Klein-
mechaniker bei Fr. 1500 Besokhcig und einer Unfalls-
gefahr von 3"/o Fr. 9, während ein Landarbeiter, der bei
geringer Unfallsgefahr und Fr. 1000 Besoldung nur
Fr. 4 Bundesbeitrag erhalten hätte. Die neuen Bei-
träge des Bundes, die wir nun in Aussicht ge-
nommen haben, betragen für die Grosseisenindustrie
Fr. 10, für die Metall Warenarbeiter Fr. 7.50, ebenso-
viel für die Kleinmechaniker, im weitern für Land-
arbeiter Fr. 5. Wir halten dafür, dass diese Aus-
gleichung, wie sie nun seitens der Kommission
vorgeschlagen ist, viel richtiger sei und dass es
dem Gesetze nur von Vorteil sein wird, wenn nicht
beide Faktoren für die Ausrichtung des Bundesbei-
trages in Betracht gezogen werden, nämlich Unfalls-
gefahr und hoher Lohn. Wir sollen uns damit be-
gnügen, nur den Lohn als solchen in Betracht zu
ziehen. Ich füge aber sofort bei, dass es noch eine
weitere Begründung für die neue Lösung gibt. Die
Unfallsgefahr wird auf ein halbes Prozent geschätzt.
Der Nichtbetriebsunfall ist das, was wir neu dem
Arbeitgeber zur Versicherung überbinden und dafür
soll nun der Bundesbeitrag aufkommen. Wir halten
dafür, dass die Nichtbetriebsunfallsgefahr ziemlich
ausgeglichen ist in den verschiedenen Berufsgattun-
gen. Was ausserhalb des Betriebes vorgeht, das
fällt unter die Wirkung der nämlichen Risiken und
infolgedessen darf man wohl, wenn es ja auch im
einzelnen nicht auf den Rappen zutrifft, sagen, dass
die Unfallsgefahr für Nichtbetriebsunfälle gleich-
massig verteilt ist auf die verschiedenen Berufs-
arten und dass es deshalb richtiger ist, in dieser
Weise vorzugehen, als so, dass schliesslich, wie das
nach dem urspünglichen Antrag der Kommission der
Fall gewesen wäre, beispielsweise ein Textilgescbäft
das 0,25 als Prämie für die Berufsunfallsgefahr be-
zahlt, im ganzen 0,75 zu bezahlen gehabt hätte,
wobei ihm dann nur ein Fünftel vergütet worden
wäre, ihm also ohne weiteres der grössere Teil der
Nichtbetriebsunfallsgefahr auf die Prämie geschlagen
worden wäre.

Nach dem System, das wir vorschlagen, wird
der betreffende Arbeitgeber 0,75 bezahlen, aber er
wird vom Bunde ein halbes Lohnprozent vergütet
erhalten, so dass ihm die Prämie die nämliche
bleibt, immerhin unter der Voraussetzung, dass die
Leistungen der Versicherung auch die gleichen ge-
blieben sind. Aber auch vom Standpunkt der ßundes-
finanzen aus ist jedenfalls die neue Ordnung des
Bundesbeitrages empfehlenswerter. Von diesem
Standpunkt aus fallen nur noch zwei Faktoren in
Betracht: Die Besoldung und die Anzahl der bei
der Anstalt Versicherten. Allerdings wird der Bund
ja noch weiter interessiert sein als Versicherer
seiner Arbeiter und Angestellten.
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Es ist gesagt worden, der Ausschluss der Nicht-
betriebsunfälle müsse auch das Monopol ausschlies-
sen. Gleichzeitig hat man aber bemerkt, man sei
gar nicht im Besitze des nötigen Materials, dieses
sei nur bei den Versicherungsgesellschaften zu be-
kommen. Ich kann Ihnen den Beweis erbringen,
dass nicht einmal diese Gesellschaften dieses Mate-
rial besitzen können. Wenn wir uns ein rechtes
Bild machen wollen, so ist weitaus das beste, die
Monopolanstalt zu errichten, auch für den Fall, dass
wir . die Nichtbetriebsunfälle nicht aufnehmen. Da-
durch werden wir Einblick erhalten in die ver-
schiedenen Faktoren, sofern wenigstens dann die
Versicherungsanstalfr'angebalten wird, etwas zu tun,
was keine der gegenwärtigen Versicherungsgesell-
schaften tut, nämlich eine Statistik zu führen über
die Nichtbetriebsunfälle. Dazu bedarf. die Anstalt
dann noch der Mithilfe des Staates, sowohl des
Bundes als der Kantone, um überhaupt zu einem
Resultat zu kommen.

Von Herrn Sulzer ist als Hauptgrund seiner Be-
fürchtungen die Simulation angeführt worden. Ich
gestatte mir, Ihnen hier folgendes mitzuteilen aus
der schweizerischen Zeitschrift für Gemeinnützig-
keit vom Jahre 4907: «Auf der ändern Seite bedeutet
nun aber die Beduktion der Leistungen auf 60 oder
eigentlich infolge Entschädigung der Sonntage auf
70 % gegenüber der gegenwärtigen vollen Lohnver-
gütung und der gegenwärtigen vollen Entschädigung
der vom Maximum nicht beschnittenen kleinen
Invaliditäten, da die kleinen Fälle weitaus das Gros
der Unfallscbäden bilden, eine so gewaltige Erspar-
nis, dass diese Ersparnis nach der Rechnung des
Fachmannes die erwähnten Mehrleistungen mit ziem-
licher Sicherheit vollständig ausgleichen und somit,
entgegen den Annahmen der Botschaft, eine Mehr-
belastung gegenüber der heute geltenden Haftpflicht
überhaupt nicht eintreten wird. All das naturlich unter
der Voraussetzung, dass die ausserberuflicbeVersicbe-
rung unterbleibt. Ist aber unter diesen Bedingungen
eine Mehrbelastung der Industrie nicht zu erwarten,
dann fällt auch die Notwendigkeit eines Bundesbei-
trages dahin. » Das sagt Herr Dr. Hiestand, der Ver-
trauensmann der «Zürich», dem man Sachkenntnis
nicht absprechen kann. Durch das Verlassen der
gegenwärtigen vollen Entschädigung des Taglohnes
und das Uebergehen zur teilweisen Entschädigung
ersparen wir das, was wir dann mehr auszugeben
haben für bleibende Schäden und für Todesfälle.
Das ist ja das grossie Uebel beim gegenwärtigen
System, das die Simulation voranlasst und den Ar
heiter verleitet, unbegründet von der Arbeit fernzu-
bleiben, dass er vom ersten Tage an seinen Lohn
gleichwohl in vollem Masse bezieht nebst Kranken-
pflege. Anders verhält es sich nach dem neuen
System. Drei Tage lang erhält er keine Entschädi-
gung, sofern es sich nicht herausstellt, dass man
es mit einem lang andauernden Unfall zu tun hat.
Im weitern erhält er hloss 80 % des Lohnes. Es ist
aber falsch, wenn behauptet wird, man habe eine
Vermehrung von 60 auf 80 °/o vorgenommen gegen-
über dem Entwurf des Bundesrates. Wir schlagen
eine andere Berechnungsweise des Tagesverdienstes
vor, so dass die Erhöhung nur 10% beträgt. Wir
haben in unserem Berichte mitgeteilt, dass unsere
Ausrechnungen auf der Statistik von 1888 bis 1891
aufgebaut sind, und wir haben weiter ausgeführt,

in welcher Art und Weise wir zu dem Prozentsatz
der Nichtbetriebsunfälle gelangt sind, und wir ha-
ben im weitern darauf hingewiesen, dass wir bei
den 18% geblieben sind, trotzdem die Baugewerbe-
kasse Zürich für die Nichtbetriebsunlälle nur 6°/o
der Gesamtbelastung berechnet. Hat man uns aber
auch gesagt, in welcher Weise sich die Zahlen des
Berichtes der Handelskammer Zürich aufbauen? Ich
vermisse eine solche Angabe. Ich rnuss mich ent-
schieden verwahren gegen die Vorwürfe, die gegen
denjenigen gerichtet waren, der diese Berechnungen
aufgestellt bat, gegen denjMathematiker des Departe-
ments. Die Mitglieder der Kommission müssen ihm
das Zeugnis ausstellen, dass er ein ernsthafter Ar-
beiter ist, der es gewissenhaft nimmt mit seiner
Aufgabe, und dass er uns eingehende Auskunft ge-
geben hat über die Entstehung und die Art und
Weise seiner Berechnung. Es ist von der Statistik
der Unfallversicherungsgesellscbaften gesprochen
worden. Herr Häberlin hat darauf hingewiesen, dass
eine solche Statistik gar nicht bestehen kann. Wie
wäre sie zustande gekommen? Haben die Unfallver-
sicherungsgesellschaften etwa eine Statistik über
die Nichtbetriebsunfälle aufgenommen? Diese küm-
mern sich beim Kollektivgeschäft nicht um Nicht-
betriebsünfälle. Darüber hätten die Versicherungs-
gesellschaften nur dann eine besondere Nachricht,
wenn eine besondere Versicherung bestände auch
über das Berufsrisiko hinaus. Die Versicherungs-
gesellschaften haben eine Statistik aufgestellt an
band der Ergebnisse ihrer Rechnungen aus der Ein-
zelversicherung. In dieser Versicherung sind aber
diejenigen, die nun im vorliegenden Gesetze be-
dacht sind, zu einem kleinen Teil Inbegriffen Es
ist ja klar und darum hat man ja seinerzeit für sie
die Haftpflicht ausgesprochen, dass gerade diejenigen
Kategorien die grössern Berufsrisiken haben, die
in unsererm Versicherungsgesetze für die obliga-
torische Versicherung vorgesehen sind. Eine weitere
Folge ist natürlich auch die, dass nun dabei das
Verhältnis von Nichtbetriebsunfällen zu Betriebsun-
fällen ein .viel günstigeres für erstere ist als bei
denjenigen, die sozusagen kein Berufsrisiko haben.
Es geht nicht an, zusammen zu vergleichen und
Schlüsse zu ziehen, wenn man in die nämliche
Kategorie hinein den Anwalt und den Dachdecker
rechnet. Diese Verschiedenheiten lassen sich nicht
vergleichen.

Ich habe Ihnen von der Statistik gesprochen, die
von verschiedenen Seiten angefochten wurde, näm-
lich von derStatistik aus den Jahren 1888 bis 1891.
Es wurde behauptet, die Verhältnisse hätten sich
sehr geändert seither, die Zahl der Unfälle zuge-
nommen. Ich bin damit einverstanden, dass diese zu-
nahmen. Aber sowohl die Betriebs- als auch die Nicht-
betriebsunfälle haben zugenommen. Auch deshalb,
weil mehr versichert wird und die Anmeldung regel-
mässiger vor sich geht als früher; für den Berufs-
unfair namentlich auch deswegen, weil der Ma-
schinenbetrieb in grösserem Masse eingeführt ist,
und für den Nichtbetriebsunfall deswegen, weil er
häufiger angemeldet und versichert wird, als es bis-
her der Fall war. In Wirklichkeit war wohl für Nicht-
betriebsunfall und Betriebsunfall im grossen und gan-
zen die Zunahme verhältnismässig die gleiche. Herr
Sulzer-Ziegler bat gesagt, er lege auf den Tisch des
Hauses eine Anzahl Papiere zur Begründung seiner
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Ausführungen. In der Tat bat Herr Sulzer
vor einigen Minuten mir solche übergeben.
Es war mir aber in der kurzen Zeit nicht
möglich, dieselben ganz eingehend zu prüfen,
aber das habe ich konstatiern könen, dass dieselben
alle darauf ausgeben, die Zunahme der Prämie fest-
zustellen. Ich möchte Sie nun fragen, ob das ein
Grund ist, von der Versicherung abzustehen. Wird
das Verhältnis ein anderes sein, wenn -wir die Mono-
polanstalt und Nichtbetriebsunfälle einführen, als
es jetzt ist? Werden nicht, auch wenn wir das
Monopol nicht einführen und die Nichtbetriebsun-
fälle beiseite lassen, die Prämien gleich wohl steigen?

Warum sind die Prämien gestiegen? Weil an-
fänglich .in den Versicherungen an verschiedenen
Orten die.Risiken zu gering eingesetzt wurden, so
dass die Gesellschaften mit den niedrigen Prämien
nicht auskamen. Das wird auch künftig die Schwierig-
keit in der Beurteilung der Prämie sein; die Ver-
sicherungsgesellschaft wird aber berechnen müssen,
ob bei dem und dem Ansatz noch etwas heraus-
schaut, während die Monopolanstalt nur darauf
schaut, wie sie ihre Selbstkosten deckt und 'auf
ihre Rechnung kommt. Sie sehen sofort, dass das
zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte sind.

Herr Sulzer war gestern so freundlich, eine Mit-
teilung, die er uns gemacht bat, ;bei mir sofort zu
berichtigen. Die Zahlen 40 und 60 sollen anders
verstanden werden als so, wie wir sie auffassen
mussten nach seiner Angabe. Wir hatten gestern
wohl alle- die Meinung, dass es sich hier um eine
Quote der Unfallsgefahr handelte. Dem ist nicht so.
Es bedeuten seine Zahlen das Verhältnis der Anzahl
der Unfälle und es ist von 100 Unfällen die Zahl
der beruflichen Unfälle auf 60 und die der ausser-
beruflicben auf 40 taxiert. Sie werden sofort be-
greifen, dass wir die Sache nicht von diesem Stand-
punkte aus beurteilen können. Unfallsgefahr und An-
zahl der Unfälle sind zwei ganz verschiedene Sachen.
Aber folgen wir selbst noch der Meinung, dass wir
wirklich 40°/c Unfallsgefahr zu rechnen haben. Ich
mache darauf aufmerksam, dass im Gesetze steht,
der Arbeiter müsse 25 % an die Prämie bezahlen,
was bereits einen wesentlichen Teil dieser 40 % aus-
machen würde. Dann käme noch der Bundesbeitrag hin-
zu. Der Bundesbeitrag, % Lohnprozent auf der ent-
schieden zu hoch veranschlagten Durchschnittprämie
von 4 %, macht weitere!2,5 %, also zusammen 37,5%.
Ich bestreite, dass die 4 % die rieb tige Durchschnitts-
prämie sei.. Ich bestreite noch vielmehr, dass man
mit 40 % UnfallsgeTahr für Nichtbetriebsunfälle zu
rechnen bat. Aus der Angabe dieser Zahl geht un-
zweifelhaft hervor, dass Herr Sulzer sich von den
Befürchtungen, die ihm vorgemalt wurden, zu sehr
beeinflussen liess.

Nun ist das Ausland durch Herr Sulzer zitiert
worden und ich gestatte mir, Sie noch einen Augen-
blick hinzuhalten mit der Betrachtung über die
dortigen Verhältnisse! Ich habe bereits bei der
ersten Eintretensdebatte über einige derselben ge-
sprochen, ich muss dies heute, veranlasst durch die
Diskussion, nochmals tun. Wir haben Ihnen ausge-
führt, dass in Oesterreich gesetzliche Bestimmungen
vorhanden sind, die eine falsche Grundlage ge-
schaffen haben. Das haben wir sorgfältig vermieden
Wir haben unsere Statistik unter genauer Angabe,
wie die Berechnung stattgefunden bat, vorgelegt.

Wir haben in unseren Berichten ausführlich gesagt,
dass es sich heute nicht darum handeln könne,
einen Prämientarif für die künftige Anstalt aufzu-
stellen, dass wir diese Verantwortlichkeit nicht über-
nehmen, dass wir aber gestützt auf das vorliegende
Material — und wir haben gesagt, was für Material
uns vorliegt — zu diesen Ergebnissen kommen,
dass im übrigen die Aufstellung des Tarifes Sache
der Anstalt sein werde.

Man hat uns nicht gesagt, wie man zu den viel
höheren Zahlen kommt, die in den verschiedenen
Berichten enthalten sind. Da heisst es einfach : Lei-
stung, Unfallsgefahr, Prämien, verglichen mit dem
und dem, machen so und so viel Prozent mehi- aus
nach der neuen Vorlage. Die Einwände, die gegen
die österreichische Versicherung erhoben worden
sind, die man als abschreckendes Beispiel darstellte,
hat man nach unsern frühern Erklärungen nun doch
wesentlich einschränken müssen.

Die Tätigkeit der französischen Staatsanstalt ist
bis jetzt eine gerioge und in bezug auf ihre
Stellung unwürdige. Es ist zuzugeben, dass ihr
Tätigkeitskreis nicht so ist, wie er gedacht ist für
unsere Anstalt. Diese Anstalt ist mehr als eine
Beserve in Aussicht genommen und versichert nur
gegen Tod und Invalidität infolge von Unfall. Es ist
deshalb selbstverständlich, dass den ändern Ver-
sicherungsgesellschaften ein weites Feld offen liegt.
Ich habe hier die Zusammenstellung vom Jahre 1905,
woraus hervorgeht, dass die Gegenseitigkeitsver-
bände 11 Millionen Franken Entschädigung bezahlt
haben, die PrivatversicherungsgesellschaHen 39MÌI-
lionen, die Garantiesyndikate 6 Millionen Franken
und die Staatsanstalt 617,000 Fr. Aber wie gesagt,
diese Zahlen lassen sich mit dem, was die Vorlage,
die wir Ihnen vorlegen, will, nicht vergleichen.

Belgien hat vorgesehen, dass die Caisse générale
d'épargne et de retraite unter Garantie des Staates
Unfallversicherungen unternehmen könne. Bis jetzt
ist aber diese Tätigkeit nicht aufgenommen worden.

Nun hat man von Holland gesprochen und von der
grossen Vermehrung seiner Prämie. Das Beispiel ist
nicht gut gewählt, dort haben wir gerade das Bild
der Konkurrenz der Staatsanstalt und der Privat-
gesellschaften. Es ist gerade derBeweis daîur, dass die
Staatsanstalt sich mit den schlechten Risiken be-
gnügen muss, während die Privatgesellschaften die
guten übernehmen.

Im weitern wurde gesagt, die Cassa nazionale
von Italien wäre eigentlich der beste Beweis, dass
Staats- und Monopolanstalt neben einander bestehen
können. Wir haben als Hauptgrund für die Monop»!-
anstalt angeführt, dass unser Land zu klein sei, um
der öffentlichen Staatsanstalt neben den privaten
Versicherungsgesellschaften noch das nötige Tätig-
keitsgebiet zu eröffnen. Sie werden nun, wenn Sie
den Vergleich mit Italien ziehen, sofort sehen, dass
die dortigen Verhältnisse ganz-anders gestaltet sind.
Italien besitzt 10 Millionen Lohnarbeiter. Daraus
erklärt es sich, dass es möglich ist, dass die Cassa
nazionale vorwärts kommt auf einem so grossen
Tätigkeitsgebiet. Für unsere Versicherungsanstalt
werden wir kein solches Feld erschliessen können,
wenn sie in die Konkurrenz mit den Privatgesell-
schaften treten soll. Die Prämieneinnahmen der
Cassa nazionale bewegen sich aber auf einer immer
mehr steigenden Linie; während sie 1899 1,385,000



NATIONALRAf — 430 — Kranken- und Unfallversicherung

Fr. aufwies, hatte sie 1904 bereits eine solche von
6,317,000 Fr.

Hier in Italien ist nun ein Fall vorgekommen,
der Sie vielleicht interessieren wird. In einem Bericht
über die Anstalt steht zu lesen, dass die Privatgesell-
schaften nach den unglücklichen Erfahrungen in den
Jahren 1899 und 1900 keine Versicherungsverträge
mehr abschliessen wollten für die Arbeiter, die in
den Schwefelminenbetrieben beschäftigt waren, und
dass man deshalb genötigt war, eine Gesetzesrevision
vorzunehmen und gewisse Garantien zu bieten, die
für den Verlust von der Cassa nazionale aufzukom-
men haben. Sie sehen hier also einen Fall, wo die
Privatgesellschaften sich zurückziehen mussten, was
ihnen auch nicht übel zu nehmen ist.

Zu verschiedenen Malen ist im Berichte ausge-
führt worden, dass Deutschland für das Versiche-
rungswesen ein geradezu vorbildliches Land sei,
dass seine Organisation sich gut bewährt habe. Ich
glaube es bat sich dort erfüllt, was bei der Beratung
der Versicherungsvorlage im Reichstage durch den
Reichskanzler Fürst Bismark gesagt wurde. Bei jener
Gelegenheit wurde auch von der Eröffnung der Kon-
kurrenz für die Privatgesellschaften gesprochen.
Darüber bat sich Bismark folgendermassen geäussert:
«Ich glaube," dass wir durch deren Zulassung (Kon-
kurrenz der Privatgesellschaften) uns die Ausfüh-
rung des Unternehmens, das die verbündeten Re-
gierungen vorhaben, wesentlich erschweren würden;
wir würden auf diese Weise eine Konkurrenz her-
stellen, deren erstes Ergebnis notwendig eine Ver-
teuerung des Unternehmens sein würde wegen Ver-
kleinerung des Wirkungskreises, Herr von Bötticher
bat schon gesagt: «Er ist nicht grösser als der
mancher Privatgesellschaft». Aber gerade in seiner
Grosse liegt die Tragfähigkeit und die staatliche
Einrichtung würde ausserordentlich viel kostspieliger
werden, wenn sie sich nicht auf das Ganze er-
streckte«.

Ich bitte Sie, zu überlegen, wie weit diese Sätze
auch auf unsere eigenen Verhältnisse anwendbar
sind. In einem Bericht von Zacher steht: «Demge-
mäss haben die Arbeiter noch nicht die Hälfte der
gesamten Erfordernisse aufzubringen, von 33 M. nur
14 M. im Durchschnitt und erhalten an Entschädi-
gung regelmässig mehr ausbezahlt, als sie an Bei-
tragen einzahlen. Es sind dies so billige Versiche-
rungsbedingungen, wie sie keine Privatgesellschaft
bieten könnte, zumal sie auf Gewinn angewiesen ist. »

Dies ist die Meinung von einem gewiss aner-
kannten Fachmann, eine Meinung, die derjenigen
unserer Versicherungsgesellschaften und der Zürcher
Handelskammer gerade entgegengesetzt ist. Sie wer-
den nun fragen, warum ich nicht zur Versiche-
rungsgesellschaft «Zürich» gegangen sei, um mir
dort Material zu holen. Das wäre sehr naheliegend
gewesen; allein ich hielt es als unvereinbar als
Mitglied des Verwaltungsrates dort Erhebungen zu
machen, um sie nachher hier im Rate ohne weiteres
zu verkünden.

Ich habe übrigens bereits die Ueberzeugung aus-
gesprochen, dass die Auskunft, die ich dort bekom-
men hätte, eine ungenügende gewesen wäre, da
das Material dazu gefehlt hätte. Mit bezug auf die
Organisation dagegen haben wir von dort wertvolle
Auskünfte erbalten bei der Konferenz in Zürich
und wir haben uns dieselben zunutze gemacht. Wir

haben uns in dem bereits gefassten Entschluss be-
stärken lassen, das Anmeldewesen abzuändern. Es
ist nicht richtig, wenn in der Eingabe der Zürcher
Handelskammer behauptet wird, sie batte zuerst in
diesem Punkte die Initiative ergriffen und erst
hierauf sei die Verbesserung vorgenommen worden.
Ihre Kommission hat diesen Beschluss schon in
Lugano gefasst, als die Eingabe der Zürcher Han-
delskammer noch nicht herausgegeben war.

Nun liess ich es nicht damit bewenden, das
schweizerische Material zu prüfen. Wie alle ändern
Mitglieder der Kommission habe ich die Verant-
wortlichkeit empfunden, die wir übernehmen, indem
wir Ihnen unsere Anträge unterbreiten Es War für
uns selbstverständlich, dass nicht jedes Mitglied des
Rates sich alle Details zu eigen machen konnte. Ich
habe nun die Auskünfte eingeholt, wo ich sie am
besten zu bekommen glaubte, ich habe sie persön-
lich eingeholt beim deutschen Reichsversicherungs-
amt und beim kaiserlichen statistischen Amt in
Berlin. Aus den Unterhaltungen mit leitenden Per-
sönlichkeiten habe ich die Ueberzeugung heimge-
bracht, dass wir mit/einem Ansatz von einem hal-
ben Lohnprozent für Nichtbetriebsunfälle auskommen
werden. Den Viertel der Prämie, den der Arbeiter
bezahlt, b trachten wir als genügende Reserve selbst
für die ungünstigere Annahme, die in den Eingaben
der Zürcher Handelskammer etc gemacht wurden.
Ich habe Ihnen davon bereits gesprochen.

Mit bezug auf die Nichtbetriebsunfälle ist das
festzuhalten, was durch Herrn Scherrer bereits an-
getönt wurde. Vergessen wir nicht, um was es sich
handelt: Es handelt sich um die Ablösung der Haft-
pflicht, und wenn wir diese ablösen wollen, so müs-
sen wir etwas Gleichwertiges an die Stelle setzen.
Das gegenwärtige System bietet vollen Taglohn für
den vorübergehenden Betriebsunfall. Wenn wir im
Interesse einer gesunden Versicherung diese Ver-
gütung reduzieren, so werden wir andererseits etwas
dafür zu bieten haben, denn sonst hätte die Arbeiter-
schaft keinerlei Interesse daran, der Vorlage zuzu-
stimmen.

Was würde dann kommen? Glauben Sie nicht
auch, dass dann eine Ausbildung der Haftpflicht
nachkommen wird? Diese ist von den Versiche-
rungsgesellschaften und von verschiedenen Seiten
angeregt worden und diese Ausbildung würde be-
deuten, dass die Entschädigung für den bleibenden
Nachteil eine ganz wesentlich grössere sein wird
als gegenwärtig mit den ungenügenden .6000 Fr. im
Maximum. Glauben Sie nicht auch, dass dann Indu-
strie und Gewerbe diese Neuerung viel schwerer
empfinden werden als dasjenige, was ihnen im Ge-
setz zugedacht ist?

Ich konstatiere, dass von Seiten des Vorstandes
des schweizerischen Gewerbevereins, entgegen den
Aeusserungen der Handels- und Industrievereine,
dem Gesetze zugestimmt wird, wenn auch einige
Aenderungen, die .aber nicht kapitaler Natur sind,
gewünscht werden. Ich konstatiere ferner, dass man
sich dort gerne mit dem Gedanken vertraut macht,
die Haftpflicht los zu werden und dagegen die Ver-
sicberungspflicht auf Grundlage der gegenwärtigen
Vorlage einzutauschen.

Mit bezug auf die Monopolanstalt ist wohl zu
sagen, was Bamberger im deutschen Reichstage bei
der Beratung über die Reichsbank seinerzeit gesagt
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bat: «Wenn wir solche Institute errichten, so ist
alles aufzubieten, um zu vermeiden, dass auch nicht
im geringsten die Meinung aufkommen kann, dass
sich das Institut in den Dienst einzelner weniger
stellt.» Dieser Satz wird auch hier gelten und damit
ist auch ausgeschlossen, dass ein Bundesbeitrag an
die Privatgesellschaften geleistet werden würde.
Den Grund hiefür habe ich bereits angeführt.

Wir haben hier nun die Sache vom geschäft-
lichen Standpunkt aus betrachtet und geschäftliche
Erwägungen waren es, die uns bis jetzt in der Be-
ratung geleitet haben. Ich auch will zuerst noch
einige geschäftliche Erörterungen beifügen. Wir ha-
ben gesagt, der Ueberschuss der Einnahmen aus
dem Zolltarif gehöre der Versicherung. Aber ich
möchte noch weiter gehen: Haben nicht Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft samt und sonders in
ihrem Betrieb aus dem Zolltarif geschäftlichen Nutzen
gezogen? Das geht mit wenigen Ausnahmen bis/in
die kleinsten Betriebe hinein.

Gerade im gegenwärtigen Moment, wo die Kon-
kurrenz des Auslandes sich mehr fühlbar macht,
wo die allgemeine Geschäftslage unangenehm em-
pfindlich ist, wird nicht der ^Zolltarif auch diesen
Unternehmungen besonders • zustatten kommen ?
Glauben Sie nicht auch, dass für diese Unterneh-
mungen eine Verpflichtung besteht, nun mitzuhelfen,
dafür zu sorgen, dass alle diejenigen, die bei ihnen
beschäftigt sind mit bezug auf die Versicherung
besser gestellt werden.

Den geschäftlichen Erwägungen möchte ich aber
noch eine andere Erwägung beifügen. Es ist noch
nicht lange her, seit wir ins Schweizervolk hinaus-
getreten sind und an die Begeisterung für das Vater-
land appelliert haben. Diese hauptsächlich hat der
Militärorganisation die Annahme gebracht. Wir ha-
ben dort vom Schütze des Vaterlandes vom Schütze
seiner Grenzen gesprochen; hier nun handelt es
sich um etwas ähnliches, es bandelt sich um den
Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft des arbeiten-
den Schweizervolkes. Wenn wir nicht alle auf ein-
mal bedenken können, so sind es doch viele Hundert-
tausende, die des Genusses teilhaftig werden.

Wir werden den Weg gehen, den Deutschland
gegangen ist und werden die Versicherung nach
und nach durchführen. Ich habe Ihnen nachgewiesen,
dass die Mehrbelastung in der Mehrzahl der Fälle
gar nicht existiert, und dass sie da wo sie kommt
nicht bedeutend ist Die Inanspruchnahme des Arbeit-
gebers in bezug auf die Krankenversicherung ist
dahingefallen ; Deutschland bat dieselbe ausge-
sprochen. Wenn wir den Arbeitgeber dort entlastet
haben, so dürfen wir eine Mehrleistung im Kapitel
der Unfallversicherung beanspruchen. Wir beharren
also auf der einen Seite auf der Durchführung der
Monopolanstalt, auf der ändern Seite auf dem Ein-
bezug der Nichtbetriebsunfälle, um auf der Bahn
vorwärts zu gehen, die wir nun einmal betreten
haben, auf der Bahn des Schutzes für das arbeitende
Volk.

Ich beantrage Ihnen Ablehnung des Ordnungsan-
trages Sulzer und nehme an, dass wir dann über
Art. 21 die Diskussion wieder eröffnen, weil das
zweite Alinea noch nicht diskutiert ist, und dass
Sie über die Nicbtbetriebsunfälle die Diskussion
wieder eröffnen wollen, wenn sich Gelegenheit dazu
bietet bei den betreffenden Artikeln. Dann wir d

Ihre Kommission gerne darauf ein treten, den Grund
satz selbst wird sie nicht verlassen.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission. Je serai extrêmement bref. Permettez-moi
cependant deux mots. La proposition de l'honorable
M. Sulzer, c'est l'ajournement indéfini de la question
de l'assurance et cependant il y a 'tantôt deux ans
que le projet du Conseil fédéral a été déposé. Il a
été étudié, examiné. Si l'assurance comporte une
solution différente que celle renfermée dans le
projet soumis à nos délibérations, nous regrettons
que les auteurs de cette solution ne nous aient pas
présenté des textes positifs et des propositions
formelles. Ils se bornent à solliciter un renvoi pour
nouvelle étude. Nous nous demandons, en présence
de cette proposition ce que devient l'article de la
constitution qui exige, et qui prévoit l'assistance.
Et puis, Messieurs, nous avons un fonds créé spé-
cialement à cet effet, nous allons le laisser dormir!
Nous estimons dès lors que la proposition d'ajour-
nement doit être rejetée. En ce qui concerne les
objections ou plutôt les considérations émises à
l'appui de la motion d'ajournement, on relève es-
sentiellement le point concernant l'établissement du
monopole. Comme nous l'avons déjà dit dans notre
rapport général, tout le monde reconnaît la néces-
sité de créer un établissement fédéral. Eh bien,
dans l'intérêt général, ne devons-nous pas chercher
à faire prospérer cet établissement? Les proposi-
tions qui nous sont faites ne vont-elles pas à fin
contraire? Elles ne tendent pas à aider au succès
de cet établissement fédéral, mais à lui créer une
concurrence. Eh bien, nous savons que dans ce do-
maine, plus l'établissement pourra embrasser de ris-
ques, plus sa prospérité sera assurée ainsi que la
bonne marche de l'établissement. N'oubliez pas
également qu'en créant cette concurrence, nous
créons une lutte' âpre entre l'établissement fédéral
d'une part et les sociétés privées d'autre part, et
que nous verrons de nouveau le conflit de l'intérêt
général et de l'intérêt particulier.

Du reste, est-il possible de donner aux sociétés
privées les avantages que nous devons accorder à
l'établissement fédéral? Evidemment non. Quelles
garanties de l'exécution de leurs engagements les
sociétés privées pourront-elles présenter ? Notre
projet transforme l'indemnité d'invalidité en une
rente. L'existence de ces sociétés peut devenir pré-
caire. Comment pourront-elles servir durant de
longues années la rente prévue? L'organisation de
l'établissement fédéral tel qu'il est prévu dans le
projet offre toutes les garanties possibles. Il est
placé sous une direction, assisté d'un conseil d'ad-
ministration dans lequel figureront des délégués,
aussi bien des assureurs obligés que des assurés
obligés. A * cet égard nous avons donc lieu de
croire que l'établissement prospérera et que ce sera
pour le bien général du pays. En ce qui concerne
les accidents non professionnels, il me semble que
les exclure de l'assurance, c'est simplement maintenir
l'état de choses actuel, c'est-à-dire le régime de la
responsabilité civile des fabricants. Cependant lors-
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qu'on a adopté l'article revisé de la constitution,
on a eu en vue principalement de modifier cet état
de choses et l'introduction d'un nouvel état de
choses, d'un nouveau système. Nous constatons
aujourd'hui que l'introduction de ce nouveau sys-
tème soulève des objections et des oppositions. •
Lorsqu'au droit commun on a substitué, en son
temps, le régime de la responsabilité civile, on s'est
heurté à peu près à la même opposition, aux mê-
mes objections, et cependant aujourd'hui tout le
monde reconnaît qu'il y a de la justesse à la base
de ce principe, qui, au début, a été si vivement
combattu. Aujourd'hui le système de la responsa-
bilité civile ne répond plus aux besoins du jour.
Nous devons y substituer l'assurance. Naturellement
il réveille de nouveau de l'opposition et de l'hostilité:
cela est dans la nature des choses. Si le projet
présenté n'est pas absolument parfait, songez que la
loi n'est pas faite in perpetuum, mais qu'elle est
susceptible de correction et de perfectionnement.
Au fur et à mesure que les circonstances auront
démontré que sur un point ou sur l'autre, la loi
ne donne pas satisfaction à tous les intérêts, nous
pourrons, par des novelles, modifier la situation.
Si l'idée de l'assurance a été populaire, c'est parce
qu'elle répondait à l'idée surtout de venir en aide
à l'ouvrier, à celui qui travaille pour le compte
d'autrui. En général, celui qui est obligé de louer
ses services est sans grande ressource. Si l'incapa-
cité de travailler vient à l'atteindre, il est affecté
également dans sa situation économique. Que cette
atteinte soit le résultat d'un accident survenu dans
une fabrique ou en dehors des heures de travail,
peu importe, sa situation est la même. C'est cette
pensée-là qui est à la base de l'assurance et non
pas, comme l'a signalé l'honorable M. Georg, qui a
surtout combattu le moyen invoqué dans le mes-
sage, la question de la difficulté de distinguer entre
les accidents professionnels et les accidents non
professionnels. Il est évident que cette considération
est d'un ordre tout à fait secondaire. Cette consi-
dération cependant existe et tous les hommes de
loi reconnaissent que très souvent des difficultés
juridiques se présentent lorsqu'il s'agit de bien dé-
terminer si l'accident est professionnel ou non pro-
fessionnel. Dans les discours que nous avons en-
tendus on a dit : mais si l'accident non professionnel
doit être garanti pour l'ouvrier obligé, pourquoi ne
pas étendre ce benèfice à tout le monde ? Il est
évident à nos yeux que ce serait là l'idéal, mais

' nous devons procéder par étape et commencer par
ce qui semble être plus particulièrement l'objet de
la protection de la loi. L'honorable M. Frey a re-
connu également dans son discours la nécessité
d'assurer les accidents non professionnels, mais il
veut prendre une autre forme que celle prévue par
le projet de loi. Qu'il me soit permis de dire que
la commission a simplifié autant que possible la
procédure en cette matière. C'est ainsi que nous
avons supprimé les avis d'entrée et de sortie. Nous
avons substitué à cette procédure un peu compli-
quée le système de la liste des salaires. L'honorable
M. Frey nous dit que les assurés obligés pourront
l'être en ce qui concerne l'obligation à l'établisse-
ment fédéral et relativement aux accidents non
professionnels auprès de l'assurance volontaire. Cette
solution engendre des complications ; elle oblieg ne

quelque sorte l'ouvrier à avoir deux polices, l'une
auprès de l'établissement des risques obligés et
l'autre police auprès de l'assurance volontaire. Il
nous semble que la solution qu'il a esquissée, loin
de simplifier les choses, viendrait • les compliquer.

Quant aux considérations émises par l'honorable
M. Sulzer, il nous a effrayés en nous disant que
comprendre dans l'assurance les accidents non pro-
fessionnels, ce serait faire un saut dans l'inconnu.
La commission, a-t-il ajouté, n'a pas eu les docu-
ments nécessaires pour se rendre compte de l'étendue
des .sacrifices financiers que la Confédération aurait
à supporter dans ce. cas. A cela nous répondrons
que nous avons eu sous la main des études et deo
rapports étudiés. Il est évident que ceux-ci n'ont
pu être établis d'une façon absolument mathéma-
tique, mais enfin nous nous sommes trouvés en
présence de chiffres et de probabilités ; tandis que
les considérations émises par l'honorable M. Sulzer
sont des considérations générales, des affirmations
qui ne sont accompagnées d'aucun document et
d'aucune preuve éclatante.

L'un des arguments qu'il a signalé au sujet de
cette catégorie d'accidents concerne la simulation.
Nous ne voulons pas insister longtemps sur ce
point. Nous savons tous que c'est là malheureuse-
ment une plaie de l'institution des assurances. Cette
simulation existe, mais, parce que nous com-
prendrions dans l'assurance les accidents non pro-
fessionnels, la simulation augmentera-t-elle ? Nous
ne le pensons pas. Il est évident que les cas de-
viendront plus nombreux, parce qu'il y aura par la
force des choses plus d'accidents compris dans
l'assurance, mais seront-ils plus fréquents? Evidem-
ment non. Pourquoi ? Parce que l'ouvrier malhon-
nête peut parfaitement provoquer un accident et
simuler, aussi bien lors d'un accident professionnel
que s'il s'agit, d'un accident non professionnel. Du
reste notre projet de loi cherche à entourer cette
matière de toutes les garanties possibles. C'est ainsi
que celui qui a été victime d'un accident non pro-
fessionnel a l'obligation de dénoncer immédiatement
cet accident au sujet duquel une enquête doit se
faire ; les conditions dans lesquelles il est survenu
doivent être déterminées, absolument comme
l'accident qui survient à la fabrique. .

De plus, avec les mesures que nous prévoyons et
les propositions que nous faisons, nous diminuons
sensiblement la simulation. D'abord, parce que l'ou-
vrier sera appelé à verser une contribution ; il est
appelé à verser une part de 'prime. Dès lors il
n'aura plus le même intérêt à simuler qu'aupara-
vant. En second lieu, nous'confions à la caisse ma-
ladie, les accidents entraînant l'incapacité de travail
ne dépassant pas les six semaines. Par elles le
contrôle s'exercera d'une façon bien plus exacte,
plus étroite ; aussi bien, en tout cas, que sous le
régime actuel des sociétés privées. Enfin, n'oublions
pas en ce moment que sous l'empire de la législa-
tion actuelle, les victimes d'accidents touchent le
salaire en plein, tandis que notre projet ne leur
accordera plus à l'avenir que le 80 %. Les ouvriers
ont donc un intérêt majeur à continuer leur travail
et non pas à simuler une maladie.

Ces considérations sont de nature, pensonsé
nous, à vous démontrer que le système propos-
par la commission est le plus juste,' celui qui cor-
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respond le mieux aux intérêts en jeu. C'est pourquoi
nous conjurons l'assemblée de ne pas voter la pro-
position de renvoi qui serait, je le répète, un
ajournement indéfini de la solution de la question
des assurances.

Präsident : Es hat beim Eintreten auf den zweiten
Titel der Gesetzesvorlage Herr Nationalrat Sulzer
einen Ordnungsantrag gestellt, der dahin geht, es
sei der zweite Titel an den Bundesrat zurückzuweisen
mit dem Auftrage, zu prüfen, ob nicht im Sinne
der Vorschläge der Zürcher Handelskammer neben
einer schweizerischen Unfallversicherungsanstalt auf
Gegenseitigkeit auch die freie Versicherungstätigkeit
auf dem Gebiete des Unfalls zugelassen werden
solle und ob nicht die Nichtb'etriebsunfälle aus der
Vorlage ausgeschaltet und diese Frage in anderer
Weise gelöst werden solle. Es ist dies eine Ordnungs-
motion, welche vor Eintreten auf Art. 21 be-
handelt werden muss und es ist in bezug auf die
parlamentarische Zulässigkeit derselben kein Gegen-
antrag gestellt worden. Die Kommission beantragt Ab-
lehnung des Ordnungsantrages. Herr Bundesrat
Deucher ist mitderAblehnungebenfalls einverstanden.
Er bat aber zwar Eventualanträge zu dem Antrag
Sulzer gestellt, nämlich erstens, es sei über die beiden
Punkte, Einbezug der Privatversicherungsgesell-
schaften einerseits und Ausschaltung der Nichtbe-
triebsunfälle anderseits, gesondert abzustimmen und
zweitens, es sei die Frage der Ausschliessung der
Nichtbetriebsunfälle nicht an den Bundesrat zurück-
zuweisen, sondern an die Kommission.

Bundesrat Deucher: Im Interesse der Verein-
fachung der Abstimmung verzichte ich auf das
Recht, Teilung der Motion Sulzer zu verlangen, in-
dem ich aus der gewalteten Diskussion den Schluss
gezogen habe, dass man allseitig der. Meinung sein
wird, dass eben diejenigen, die sich ihre Meinungs-
äusserung über die eine oder andere Frage vorbe-^
halten haben, dann zur Geltung kommen werden,
wenn sie bei der Motion Sulzer mit Nein stimmen.

Präsident: Nachdem Herr Bundesrat Deucher
seine beiden Anträge zurückgezogen hat und die-
selben von anderer Seite nicht aufgenommen werden,
haben Sie einfach darüber abzustimmen, ob Sie mit
Herrn Nationalrat Sjulzer die Vorlage an den ßundes-
rat zurückzuweisen* einverstanden sind, oder ob Sie
in die Beratung der Art. 21—100 eintreten wollen.

Brüstlein : Ich beantrage dem Rate, diese Ab-
stimmung unter Namensaufruf zu vollziehen.

Alfred Frey: Ich möchte mir eine Frage ge-
statten. Nach der Erklärung des Herrn Bundesrat

Deucher würden diejenigen, dio beim Ordnungs-
antrag Sulzer mit Nein stimmen, gewissermassen^
auch mit bezug auf die Nichtbetriebsunfälle sich
entscheiden. Das möchte ich nun nicht. Ich meine,
dass derjenige, der gegen den Ordnungsantrag
Sulzer gestimmt hat, nachher noch vollständig frei
ist bei der Behandlung der Nichtbetriebsunfälle
(Zustimmung).

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich habe bereits vorher die Erklärung abge-
geben, welche Auffassung die Kommission habe.
Es wird jetzt über den Anrag des Herrn Sulzer ab-
zustimmen sein. Wird derselbe abgelehnt, was ich
hoffe, so werden Sie die Diskussion über Art. 21
fortsetzen, Sie werden sich entscheiden über das
Monopol und nachher über die Nichtbetriebsunfälle.

Präsident: Herr Brüstlein hat den Antrag ge-
stellt, unter Namensaufruf abzustimmen, ich frage
an, ob dieser Antrag unterstützt wird.

Abs t immung . — Votation.

Für Abstimmung unter Namensaufruf 47 Stimmen.

Präsident : Der Antrag Brüstlein hat die im
Reglement vorgesehene Unterstützung gefunden und
die Abstimmung über die Motion Sulzer findet daher
unter Namensaufruf statt.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Mit «Nein», d. h, gegen Eintreten, bezw. für die
Motion Sulzer stimmen die Herren:

(Répondent «non», c'est-à-dire se prononcent
contre l'entrée en matière en acceptant la motion
de Monsieur Sulzer, MM :)

Bissegger, Bonnet, Bosch, Calàme-Colin, Louis de
Diesbach, Georg, Meister, de Mouron,'Müry (Basel),
Rutty, Secfetan, Sulzer, Turrettini, Zschokke. (14).

Mit «Ja», d. h. für Eintreten, bezw. gegen die
Motion Sulzer stimmen die Herren :

(Répondent «oui», c'est-à-dire se prononcent pour
l'entrée en matière en rejetant la motion de Mon-
sieur Sulzer, MM:)

Abegg, Altherr, Amsler (Meilen), Bähler, Bally,
Balmer, Blumer, Bonjour, Borella, Erosi, Brunner,
Brüstlein, Büeler(Schwyz), Bühler(Bern), Bürgi, Buri,
Buser,Caflisch,HenriCalame,Gavat, Choquard.Chuard,
Daucourt, David, Decoppet, Max de Diesbach, Di-
nichert, Dubuis, Eggspühler, Eigenmann, Eisenhut,
Erismann, Eugster, Fazy, Fellmann, Freiburghaus,
Alfred Frey, Frey-Nägeli, Fritschi, Germann, Gobat,
Göttisheim, Grand, Grieshaber, Grünenfelder, Gugel-
mann, Häberlin, Hess, Hilty, Hirter, Hochstrasser,
Hofmann, Holenstein, Hörni, Huber, Iselin, Iten,
Jenny, Knobel, Knüsel, Koller, König, Kuntscben,
Lagier, Legier, Locher, Loretan, Lüthy, Lutz (Zürich),
Mächler, Manzoni, Martin, Michel, Ming, Motta,
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Müller (Barn), Müller (Thurgau), Niederberger,
Nietlispach, Ottiker, Pellissier, Perrier, Piguet,
Pioda, Rebmann, Ringer, Ritzche), Rössel, Schär,
Heinrich Scherrer, Scherrer-Füllemann Schmid,
Schubiger, Schwander (Baselland), Schwander
(Schwyz), Seiler, Simonin, Spahn, Staub, Stäublc,
von Streng, Studier, Suter (Baselland), Suter (Aar-
gau), Theraulaz, Vital, Wagner, Walder, Waiser,
Walther, Wanner, Wild, Wuilleret, Wyrscb, Wyss,
Zimmermann (Bern), Zimmermann (Solothurn),
Zumstein, Zurburg, Zürcher. (120)

Abwesend sind die Herren:
(Sont absents Messieurs):
Ador, Amsler (Zürich), Bugnon, Bühlmann,

Gensi, Défayes, Emery, Evéquoz, Gaudard, Geilinger,
Hartmann, Heller, Hofer, Künzli, Lohner, Lurati,
Lutz (St. Gallen), Mosimann, Mubeim, Muri (Aar-
gau,) Oyex-Ponnaz, von Planta, Ritschard, Roulet,
Sidler, Stadier, StoSel, Thélin, Will. (29)

Herr Speiser als Präsident stimmt nicht.
(Monsieur le président Speiser ne prend pas

part au vote.)

Präsident : Sie haben mit grosser Mehrheit Ein-
treten auf die artikelweise Beratung beschlossen.
Es ist jedenfalls Ihr Wunsch, wohl auch Ihre Hoff-
nung, die gegenwärtige Session mit Ende der
Woche zu schliessen. Da wir noch 80 Artikel zu
erledigen haben, glaube ich, es wäre richtig, beute
eine Abendsitzung abzuhalten. Wir werden dann
sehen, wie rasch wir vorwärts kommen. Iah bean-
trage, zirka '/« l Uhr abzubrechen und um 5 Uhr
zur Abendsitzung zusammenzukommen. Sie sind
damit einverstanden. Ich erteile nun dem deutschen
Berichterstatter, Herrn Hirter das Wort zu Art. 21.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich habe nun zu wiederholten Malen die An-
sicht der Kommission zu Art. 21 so ausführlich
auseinandergesetzt, dass ich darauf verzichte, noch
weiter darauf einzugehen. Ich beschränke mich
darauf, die Annahme des Art. 21 nach dem Antrage
der Kommission unter Bezeichnung von Luzern als
Sitz und mit der redaktionellen Bereinigung zu
Al 4 zu empfehlen

M. Kuntschen. rapporteur français de la com-
mission: La commission n'a pas d'observation à
faire à l'art. 2l. Il s'agit d'une modification de ré-
daction. Nous vous proposons d'accepter tel quel
cet article ainsi conçu:

«II est créé un «établissement suisse d'assurance
contre les accidents», qui pourvoit au service de
l'assurance contre les accidents conformément à la
présentelo}, puis de dire:

«II est de plein droit personne civile et a son siège
à Lucerne,»

Alfred Frey: Nachdem den Herren Referenten
ausdrücklich das «Scblusswort» gegeben war, kann
ich erst jetzt noch das Wort ergreifen zu einigen
Berichtigungen, die ich sonst vorher angebracht
hätte- Herr Heinrich Scherrer bat gesagt, der ein-
zige Gegner der Vorlage seien die Versicherungsge-
sellschaften, und diese werden wir schon meistern.
Ich möchte Sie bitten: gehen Sie nicht mit dieser
Auffassung an die Beratung der Vorlage heran, das
wäre eine Selbsttäuschung, die sich unter Umstän-
den bitter an uns rächen könnte. Ich konstatiere,
dass von den Sektionen des Schweiz, Handels- und
Industrie-Vereins — und dieser Verein ist die aner-
kannte Vertretung der Arbeitgeberschaft — sich
bloss folgende Sektionen bedingungslos für das Mono-
pol ausgesprochen haben : Die kantonale bernische
Handels- und Gewerbekammer, der bernische Ver-
ein für Handel und Industrie, die Finanz- und Han-
delsdirektion des Kantons Glarus, der Handels- 'und
Industrie-Verein dos Kantons Glarus und der Thur-
gauischeHandels-und Industrie-Verein. Unentschieden
lässt die Frage, ob Monopol oder gemischtes System,
das Kaufmännische Direktorium St. Gallen. Unter
gewissen Vorbehalten könnten sich mit der Monopol-
anstalt einverstanden erklären, der Schweiz. Spinner-,
Zwirner- und Weberverein und der Verein Schweiz.
Maschinenindustrieller. Dagegen erklären sich gegen
die Verleihung des Monopols an den Staat folgende
Sektionen : Der Schweiz. Wirkereiverein, der Verein
Schweiz. Woll-Industrieller, der Verein Schweiz.
Druck-Industrieller, der Verband der Schweiz. Stück-
waren-Ausrüsteranstalten, die Ostschweiz. Ausrüster-
Genossenschaft, die zürcheriscbe Seidenindustrie-
Gesellschaft, der Basler Bandfabrikanten-Verein, die
Schweiz. Gesellschaft für chemische Industrie, der
Verband konzessionierter Schweiz. Versicherungs-
Gesellschaften, der Basler Handels- und Industrie-
Verein, die Association commerciale et industrielle
genevoise, die Gesellschaft für Handel und Industrie
in Luzern, der Industrie-Verein der Stadt St. Gallen
und der Kantonale Solothuruische Handels- und Indu-
strie-Verein. Diese Sektionen erklären sich gegen
die Verleihung des Monopols in der Zusammen-
stellung des Schweiz. Handels- und Industrie-Vereins.
Aussèrdem haben sich gegen das Monopol ausge-
sprochen die Zürcher und die Aargauer Handels-
kammer, sowie die Union vaudoise du commerce et
de l'industrie.

Das sind Faktoren, mit denen rechnen zu wollen
ich Sie bit'e. Nun möchte ich konstatieren, dass
es ein gröblicher Irrtum wäre, zu glauben, es hätten
die Arbeitgebervertreter den Versicherungsgesell-
schaften zulieb eine solche Stellung eingenommen,
über die sie sich zum Teil bitter beklagen, weil sie
ihres Erachtens entweder zu hohe Prämien bezahlen
müssen oder zur Versicherung gar nicht zugelassen
werden.

Ich wollte dies festlegen und habe nun noch
etwas von mehr persönlicher Art anzuscbliessen.
Herr Kollega Hirter hat, wie sich dies von seinem
Standpunkt aus nicht vermeiden liess, Verschiedenes
gegen die Zürcher Handelskammer gesagt, das ich
nicht im ganzen Umfange unwidersprochen lassen
darf. Ich kann das nicht, schon weil ich erstes und
bis jetzt einziges Ehrenmitglied der Handelskammer
bin und trotzdem für Eintreten auf die Vorlage ge-
stimmt habe. Deshalb glaube ich von dem Vorwurfe
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frei zu sein, im Auftrage und auf Befehl der Han-
delskammer gearbeitet zu haben. In der Versiche-
rungsfrage bin ich meinen eigenen Weg gegangen
und von der Zürcher Handelskammer in keiner
Weise beeinflusst worden. Ich habe sogar von
gewissen Arbeiten der Handelskammer später er-
fahren als andere ausser diesem Kreise Stehende.
Non habe ich gesagt, wir seien verpflichtet, zu
lernen und dieAuffassungen über dieUrsachen, welche
die lex Forrer zu Fall gebracht haben, gehen so
weit auseinander, dass niemand entscheiden kann,
welches die wahren Gründe gewesen sind. Wenn
nun die Leute, die gewohnt sind, die Dinge seriös
zu nehmen, vor gewissen Experimenten warnen,
so tun sie nur ihre Pflicht. Und ich'habe die Mei-
nung, wenn die Zürcher Handelskammer in dasselbe
Hörn gestossen hätte, in das wir jetzt blasen, so
wäre sie vielleicht auch für Freund Hirter eine
«rJoos'sche» Autorität.

Herr Vizepräsident Germann übernimmt den
Vorsitz.

(Monsieur le vice-président Germann prend la
présidence )

Salzer: Es ist nan notwendig, an dieser Stelle
sich über die Monopolanstalt auszusprechen. Nach
der gewalteten Diskussion zur Abstimmung haben
wir uns vorgenommen, diese Frage für sich zu ent-
scheiden und nachher die Frage des Einbezuges
der Nichtbetriebsunfälle. Deshalb proponieré ich
Ihnen nur der Form wegen, nur damit wir eine
Abstimmung vornehmen können, folgenden Antrag.
Ich bleibe bei der Fassung des Bundesrates, weil
dieselbe besser zu meinem Antrag passt und schlage
Ihnen folgende Fassung vor : <rEs wird eine schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt errichtet, welche
neben den in der Schweiz konzessionierten Privat-
versicherungsgesellschaften die Unfallversicherung
nach Massgabe des Gesetzes betreibt.»

Ich will nichts weiteres beifügen. Ich glaube,
die Eintretensdebatte hat lange genug gedauert und
die Frage ist genügend besprochen worden. Ich
hätte noch sehr viel zu sagen, ich hätte noch
manche Argumente für mein System, allein ich will
Ihnen weitere Auseinandersetzungen ersparen, denn
ich glaube, dass jeder von Ihnen sich seine Meinung
gemacht hat.

Abst immung. — Votation.

Für den Antrag der Kommission 84 Stimmen ;
Für den Antrag Sulzer 18 Stimmen.

Präsident: Gegenüber dem zweiten Alinea ist
kein Gegenantrag gestellt. Dasselbe ist daher
akzeptiert.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich beantrage Ihnen, die Art. 22, 23 und 24
erst bei der Behandlung von 31ter, quater und
quinter zu diskutieren und sofort zur Beratung des
Art. 25 überzugehen. (Zustimmung).

Art. 25.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Zu Art. 25 schlägt Ihnen die Kommission vor,
am bundesrätlichen Entwurfe die Aenderung vorzu-
nehmen, dass gesagt werde: «Er wird auf unver-
bindlichen Vorschlag des Verwaltungsrates durch
den Bundesrat gewählt» Ich empfehle Ihnen, diese
Ansicht der Kommission zu der Ihrigen zu machen.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'article 25 détermine les personnes
qui gèrent l'établissement. La commission ne fait
qu'une proposition de rédaction. Le texte français
n'a pas encore été distribué. L'article 25 proclame
que la direction est nommée sur préavis du Conseil
d'administration, sans cependant que ce préavis lie
d'une manière définitive le Conseil fédéral. Il y a
donc lieu de dire au texte français: « . . que le
Conseil fédéral nomme sur préavis du Conseil
d'administration. Ce préavis ne lie toutefois pas le
Conseil fédéral.»

Präsident: Es ist allerdings zu konstatieren,
dass in der französischen Ausgabe des Entwurfes
der Antrag der Kommission nicht aufgenommen
ist. Da ein Gegenantrag nicht gestellt wird, nehme
ich an, Sie haben dem Antrage der Kommission
zugestimmt. »

Bundesrat Deucher : Zur Vereinfachung der Ver-
handlungen erkläre ich, dass überall da, wo gegen-
über den Anträgen der Kommission keine Abän-
derungsanträge des Bundesrates vorliegen, derselbe mit
den Kommissionsanträgen einverstanden ist und ich
daher darauf verzichten kann, dies jeweils anzu--
künden. v

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 26.

Alfred Frey: Ich möchte nur den Ordnungs-
antrag stellen, diesen Artikel zurückzustellen, bis
wir die Frage beraten, ob wir die Nichtbetriebsun-
fälle einbeziehen wollen oder nicht.
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Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Ich möchte nun doch, so sehr ich die Gründe des
Herrn Frey begreife, den Artikel nicht zu behandeln,
bitten, die Behandlung vorzunehmen. Wenn Sie die
Nichtbetriebsunfälle nicht aufnehmen, wird auch die
Beteiligung im Verwâltungsrat dahinfallen. Es hat
der Bundesrat vorgeschlagen, 30 bis 40 Mitglieder
zu sagen, nicht eine ganz bestimmte Zahl und wir
sehen ebenfalls vor, dass im Verhältniss der frei-
willig Versicherten eine Anzahl aufgenommen werde.
Nun sagt Herr Frey, es würde diese Regelung da-
von abhängen, wie wir die Frage der freiwilligen
Versicherung uud der Nichtbetriebsunfälle behandeln
Ich würde Ihnen aber empfehlen, den Artikel zu
beraten und erst nachher darauf zurückzukommen,
wenn Sie den Antrag annehmen sollten, auf die
Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle zu verzichten.

Abs t immung. — Votation

Für den Ordnungsantrag Alfred
Frey . . 2 8 Stimmen

Für den Antrag der Kommission . . 41 ,,

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Der Antrag des Bundesrates mit bezug auf die Bestel-
lung des Verwaltungsrates ging dahin, dass der
Verwaltungsrat aus 30—40 Mitgliedern bestehen soll,
und zwar aus Vertretern der Arbeitgeber, der obli-
gatorisch und der freiwilligVersicheften je im Verhältnis
der durch jede Kategorie geleisteten Beiträge zur
gesamten Prämieneinnahme. Die Vertreter der Arbeit-
geber und der obligatorisch und freiwillig Versicher-
ten würden für je eine Amtsdauer von 6 Jahren
gewählt. Der Bundesrat würde seine Vertreter für
die gleiche Amtsdauer wählen. Natürlich müsste
auch beim System des Bundesrates für die erste
Wahl vorbehalten bleiben, dass dieser ohne weiteres
die Wahl vornehmen würde, indem zu Beginn des
Geschäfts es kaum festzustellen wäre, welche Zahlen
den einzelnen Kategorien zukommen sollen.

Die Kommission hat in dieser Art der Bestellung
des Verwaltungsrates verschiedene Schwierigkeiten
gesehen. Auf der einen Seite wird es schwer sein,
jeweilen die Verhältniszahl festzustellen, und ander-
seits erblicken wir eine Schwierigkeit darin, dass
es fast unmöglich ist, namentlich bei den versicherten
Arbeitern, diesen Wahlkörper zusammenzubringen.
Ihre Kommission hätte in der Sache selbst gerne
dem Bundesrat zugestimmt; allein wir kommen
nicht über die Schwierigkeiten hinweg, die dieses
System mit sich bringen würde. Die Arbeitgeber
sind in kleinerer Zahl. Diese könnte man wohl
noch zu einer gemeinsamen Abstimmung vereinigen,
nachdem sie ihre Prämien bezahlt haben und als
Versicherte sich einschreiben lassen. Allein bei den
Arbeitern ist die Sache ganz anders. Dort ist je-
weilen eine gewisse Aenderung im Bestände vorzu-
sehen und es verschwindet namentlich nach dem
neuen System der Lohnlisten gegenüber der An-
meldung und Abmeldung des einzelnen Arbeiters

das Mitgliederverzeichnis, wie es sonst erstellt wor-
den wäre. Ich will noch darauf hinweisen, dass
nach dem neuen System der versicherte Arbeiter
der Anstalt eigentlich erst beim Moment des Ein-
tretens des Unfalles bekannt wird. Die Anstalt
kennt ihn sonst nur aus der Lohnliste und dem
Lohnbetrag.

Ihre Kommission hat nun den Ausweg gesucht,
dass sie Ihnen vorschlägt, ohne weiteres in Art. 26
die Beteiligungszahl für die einzelnen Kategorien
festzusetzen, und zwar schlägt sie Ihnen vor, dass
der Verwaltungsrat aus 16 Vertretern der Arbeit-
geber, aus 12 Vertretern der obligatorisch versicher-
ten Arbeiter und aus 8 Vertretern des Bundes be-
stehen soll. Dann würde den freiwillig Versicherten
nach ihrem Anteil an der Gesamtprämie der Anstalt
eine Beteiligung gewährt im Verhältnis zur Prämien-
zahlung der obligatorisch Versicherten. Auf diese
Weise werden Sie, wenn Sie annehmen, dass auch
für die freiwillig Versicherten eine Vertretung von
4 Mitgliedern vorgesehen wird, zu der Zahl von
40 kommen. Ihre Kommission glaubt damit ein
Verhältnis festzustellen, das einerseits der Pflicht
der Arbeitgeber zur Zahlung an die Prämie Rech-
nung trägt und auf der ändern Seite dafür sorgt,
dass auch die Arbeiter zur Geltung kommen und
ihre Meinung vertreten können. Was nun das Ver •
hältnis mit bezug auf die Beteiligung der freiwillig
Versicherten anbetrifft, so ist zu sagen, wenn bei-
spielsweise die Prämien der obligatorisch V* rsicherten
18 Millionen betragen würden und die Prämien der
freiwillig Versicherten 2 Millionen, so wü;'de dies
im Verhältnis 2 Vertreter für eine Million Prämien
und Bundesbeiträge ausmachen und wir kämen dann
zu der Zahl 4, die vorgesehen ist. Wenn wir 24
Millionen Franken Prämien hätten und nur 2 Mil-
lionen Prämien der freiwillig Versicherten, so würde
sich die Zahl der letzteren Verhältnis massig verrin-
gern und Sie würden statt 4' Vertretern nur 3 er-
halten. Umgekehrt wird sich das Verhältnis ver-
ändern, wenn sich das Verhältnis der Prämienzahlung
der freiwillig Versicherten vermehren würde.

Nun die Wahlart. Der Bundesrat hat eine
direkte Wahl durch die Beteiligten in Aussicht ge-
nommen. Dies scheint uns nun unmöglich zu sein
und viel zu viele Schwierigkeiten zu bringen, obwohl
wir es begrüsst hätten, wenn eine direkte Wahl
aller beteiligten Kreise hätte eingeführt werden
können. Es blieb uns nur übrig, dem Bundesrate
die Wahl zu übertragen, denselben aber daran zu
binden, dass er vorher die beteiligten Kreise anzu-
hören habe. Wenn sämtliche Arbeiter den Verbän-
den angehören würden, so hätte man ohne weiteres
diesen eine solche Vertretung zuhalten können.
Allein das ist nicht der Fall und es wäre unrichtig,
wenn blos diejenigen Arbeiter Vertreter hätten,
welche den Verbänden angehören, die nicht in
direkter Beziehung stehen zum Versicherungswerk.
Um daher den ändern Kreisen der Arbeiter
die Möglichkeit der Vertretung zu sichern, schlägt
die Kommission vor, die Wahl dem Bundesrate zu
übertragen, aber dieselbe an zwei Bedingungen zu
knüpfen, nämlich einmal ihm an die festgesetzte
Zahl zu binden und sodann an die Anhörung der
beteiligten Kreise. Ich schlage Ihnen vor, dem
Abänderungsantrag der Kommission Ihre Zustimmung
zu geben
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M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'article 26 détermine la composition du
Conseil d'administration. Le projet du Conseil fé-
déral prévoit la nomination de '00 à 40 membres
qui devront être pris parmi les représentants des
employeurs, des assurés obligés et des assurés vo-
lontaires, suivant la proportion dans laquelle chaque
catégorie participe au total des primes encaissées.
Ces représentants des différentes catégories devront
être élus et nommés par les intéressés de chacune
des catégories et nommés pour une durée de six
ans. Messieurs, la commission a estimé que l'idée
du projet du Conseil fédéral était juste au fond,
mais elle s'est heurtée à des difficultés pratiques.
11 serait très difficile de convoquer les assurés
obligés qui sont en nombre considérable, puisqu'on
les évalue à près de 600,000, à moins que ces
assurés obligés soient organisés en sociétés bien dé-
terminées. Il s'est présenté encore une difficulté.
Le Conseil fédéral prévoyait que l'employeur devait,
lorsqu'un assuré obligé entrait dans son établisse-
ment, donner pour lui un avis d'entrée et de sortie,
de sorte que nous aurions toujours de cette façon
le tableau exact des ouvriers assurés. La commis-
sion a changé ce mode de faire en substituant à
cet avis d'entrée et de sortie la liste des salaires.
En règle générale, de cette façon les ouvriers de
l'établissement, de la fabrique ne sont pas connus,
le nom n'est dévoilé que lorsqu'un accident s'est
produit. La victime est alors annoncée à l'établis-
sement fédéral. Ce nouveau système prévu par la
commission oblige forcément à modifier la propo-
sition du Conseil fédéral. C'est pourquoi votre
commission vous propose de bien déterminer le nombre
des représentants de chaque catégorie. Le Conseil
comprendrait ainsi 16 représentants des employeurs,
12 représentants des assurés obligés et 8 représen-
tants de la Confédération. La Confédération payant
les primes doit avoir évidemment ses représentants
au sein du Conseil d'administration. Les assurés vo-
lontaires seront représentés suivant leur participation
au total des primes. Le nombre de ceux-ci n'est
pas déterminé et variera suivant l'importance des
primes que les assurés volontaires paieront. De ce
côté le nombre des membres du Conseil d'adminis-
tration n'est pas fixé. Ces représentants des diffé-
rentes catégories intéressées sont choisis par le

-Conseil fédéral, après consultation des cercles inté-
ressés. Nous avons estimé que c'était le meilleur
moyen de composer ce conseil. Le Conseil fédéral
doit consulter les intéressés, puis, après les avoir
entendus, choisir dans la proportion indiquée. Les
membres du Conseil d'administration seront nommés
pour une période de six ans et par le Conseil fé-
déral. Nous prions l'assemblée de bien vouloir
accepter les propositions de la commission et d'adop-
ter ainsi le système qui vous est présenté.

Sulzer: Ich halte mich für verpflichtet, trotz-
dem Sie meine Anträge abgelehnt haben,"nun auf
dieser Basis an der Ausarbeitung des Gesetzes mit-
zuhelfen und möchte zu diesem Artikel vorläufig
eine Frage stellen, die mir während der Beratung
der Kommission nicht in den Sinn gekommen ist

und die auch die Kommission nicht diskutiert hat.
Ich nehme nämlich an, dass im Sinne des Absatzes
2 der Bund, soweit er seine Angestellten und Ar-
beiter versichert, auch „Arbeitgebei " sei und dass
die Quote, die dem Bund hier zugeschoben ist, nach
Massgabe des Bundesbeitrages berechnet ist. Aber
ich möchte das hier konstatiert haben, damit man
nachher nicht sagt, der Bund ist tatsächlich als
Arbeitgeber mit so und so viel Prämien dabei und
dann erst noch mit dem Bundesbeitrag. Ich stelle
mich auf den Standpunkt, dass der Bund als Arbeit-
geber hier im Verwaltungsrat. bei den Arbeitgebern
vertreten ist. Ich sehe, dass sowohl Herr Bundes-
rat Deucher als Präsident Hirter zunicken, so dass
ich mich beruhigen kann, und es genügt mir, wenn
die Sache im Protokoll steht. Die Sache ist nicht
unwichtig und für den Fall, als Zweifel bestunden,
würde ich mir vorbehalten, im Verlaufe der Be-
ratung hierauf zurückzukommen.

'Ich habe in der Kommissionsberatung dieses
Artikels für die Festsetzung bestimmter Zahlen
gestimmt, aber meine Zahlen waren etwas anders.
Ich hatte statt 16 Vertretern der Arbeitgeber 18
Vertreter gesagt, 12 Vertreter der Arbeiter hatte
ich zugestanden und 10 Vertreter des Bundes, wenn
ich mich recht erinnere. Mein Antrag ist abgelehnt
worden. Die Arbeitgeber sind wesentlich verkürzt
worden, denn sie würden sich beim Antrage des
Bundesrates besser stellen, weil sie ja doch den
Löwenanteil bezahlen müssen. Ich bin nun frei,
nachdem die Kommission meinen zahlenmässigen
Antrag abgelehnt hat, auf den bundesrätlichen An-
trag zurückzukommen und ich möchte Ihnen in der
Tat empfehlen, hier einfach den bundesrätlichen
Antrag wieder aufzunehmen. Ich glaube, dass das
gerecht ist. Ich habe in Lugano ausgesprochen,
dass ich nicht wünsche, dass die Arbeitgeber für
sich die Mehrheit im Rate haben, aber sie werden
nach meinem Antrage den bundesrätlichen Vorschlag
anzunehmen, sowieso die Mehrheit nicht haben,
indem sie nur mit 3/s beteiligt sind und die Arbeiter
mit 2/s- Ich nehme an, es wird der Beitrag des
Bundes ein Fünftel sein, dann kommen_noch^ die
Vertreter der freiwillig Versicherten. Sie werden
sich erinnern, dass ich meine Bedenken darüber
ausgesprochen habe, dass die Vertreter der freiwillig
Versicherten in unbeschränkter Zahl nach Massgabe
der Quote im' Verwaltungsrate vertreten seien, weil
sie den grossen Vorteil haben, in dem Falle, dass
die Sache krumm gehen sollte, wieder herauszu-
kommen. Wir haben dann das Schauspiel, dass
die Vertreter der freiwillig Versicherten mithelfen,
Beschlüsse zu fassen, die für die obligatorisch Ver-
sicherten unter Umständen verhängnisvoll sind; aber
die freiwillig Versicherten können sich wieder her-
ausmachen, die ändern nicht. Wir müssen den
obligatorisch Versicherten die Garantie geben, das?
sie im Verwalturigsrat das Hauptgewicht haben.
Ich bin nicht gegen die freiwillig Versicherten, wohl
aber dagegen, dass Leute, die nicht verantwortlich
sind, das massgebende Wort sprechen. Ich habe
das schon in der Kommission erklärt. Ich pro-
poniere Ihnen daher folgendes : erstens Wiederauf-
nahme des bundesrätlichen Antrages und zweitens
den Zusatz : «Die Vertrerer der freiwillig Versicherten
dürfen einen Drittel der Gesamtzahl nicht über-
steigen.»
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Ich glaube, dass damit die Sache gerecht ge-
ordnet ist und ich jage nochmals, ich anerkenne
immer noch den Grundsatz, dass die Arbeitgeber
für sich nicht die Mehrheit haben sollen, aber sie
werden sie auch nach der Ordnung der Dinge, wie
ich sie beantrage, nicht erhalten, sondern es ist
für alle Fälle dafür gesorgt, dass sie von den ändern
wahrscheinlich überstimmt würden. Mit der Wahl-
art, die die Kommission Ihnen vorschlägt, bin ich
einverstanden.

Heinrich Scherrer : Ich möchte mich nicht über
den Zusatzantrag aussprechen, den Herr Sulzer hin-
sichtlich der Vertretung der freiwillig Versicherten
gestellt hat. Ich nehme an, dass die Vertreter der
Landwirtschaft sich ihrerseits hierüber aussprechen
werden. Es will Herr Sulzer eine Beschränkung der
Vertretung der freiwillig Versicherten im Verhältnis
zu den Vertretern der obligatorisch Versicherten, und
ich verstehe, dass dieser Gedanke sehr wohl in
Diskussion gezogen werden kann. Ich nehme an,
dass die Vertreter der Landwirtschaft erklären, ob
sie zufrieden seien mit diesem Vorschlage oder ob
sie im Verhältnis zur Prämienleistung zur Repräsen-
tation kommen wollen.

Ich will mich nur über die erste Hälfte des
Sulzerschen Antrages aussprechen, wo er vorschlägt,
es möchte auf die bundesrätliche Formulierung
zurückgegangen und diejenige der Kommission ab-
gelehnt werden. Der Bundesrat hat beantragt, dass
die Versicherten vprtreten sein sollen nach Mass-
gabe der Beiträge. Es scheint dies auf den ersten
Blick allein richtig zu sein. Nun sehen Sie aber,
dass Herr Sulzer durch seinen Zusatzantrag in Wider-
spruch mit seinem Prinzip kommt. Er will die Pro-
portionalität haben für die obligatorisch, nicht aber
für die freiwillig Versicherten. Ich glaube, dass die
Proportionalität der Vertretung gemäss den Beiträgen
nicht passt für das Verhältnis der Arbeiter und Arbeit-
geber, ja, dass sie sogar eine Gefahr sei. Es ergibt
das eine ganz einfache Rechnung. Nach der ursprüng-
lichen Formulierung hat der Bund ein Fünftel zu
bezahlen und er hätte den fünften Teil der Vertretung,
die Arbeiter hätten ebenfalls einen Fünftel der Ver-
tretung und die Arbeitgeber drei Fünftel der Ver-
tretung. Dieses Verhältnis ist dadurch etwas abge-
ändert worden, dass der Beitrag des Bundes von
einem Fünftel auf ca. 16% reduziert worden ist,
so dass, wenn eine proportinaie Vertretung geschaffen
werden sollte im Sinne des Antrages Sulzer wir
das Verhältnis von 16 : 21: 63 haben. 16% der Ver-
tretung erhielte der Bund, 210/« der Vertretung er-
hielten die Arbeiter und 63°/o der Vertretung die
Arbeitgeber. Mit der Zustimmung zu diesem An-
trage würden Sie aber aussprechen, dass die Arbeit-
geber jederzeit über die Mehrheit in der Verwaltung
verfügen. Das ist ein Antrag, den ich mit aller Ent-
schiedenheit bekämpfen muss, und es hat sich Herr
Sùlzer ih der Kommission selbst ausdrücklich in
meinem Sinne ausgesprochen, ebenso auch Herr Frey.
Sie haben erklärt, dass es nachteilig für die Anstalt
wäre, wenn eine Interessengruppe über das absolute
Mehr verfügen würde. Einen solchen Zustand wünschen
wir nicht. Ich würde einen Vorschlag, nach welchem
die Vertreter der Arbeiter die Mehrheit erhielten,

ebenfalls bekämpfen. Es ist ganz natürlich, dass die
Arbeitgeber ihre Interessen vertreten, wie jeder andere
Stand, aber sie werden das Interesse haben, die Ver-
sicherung herabzudrücken; das hat sich in den deutschen
Berufsgenossenschaften sehr stark gezeigt. Das ent-
gegengesetzte Interesse haben die Arbeiter, daher soll
nur eine Kombination beider Gruppen eventuell mit
Vertretern des Bundesrates eine Mehrheit zu-
stande bringen.

Nun habe ich aus dem Kopfschütteln des Herrn
Sulzer den Schlass gezogen, dass er nicht der An-
sicht ist, dass die Vertreter der Arbeitgeber durch
Annahme seines Antrages die Mehrheit erhalten, weil
ja noch eine gewisse Zahl von Vertretern der frei-
willig Versicherten hinzukommen. Aber das ist ganz
unrichtig, denn letztere werden nicht zum vornherein
Arbeiter sein, auch die freiwillige Versicherung wird
meist kollektiv abgeschlossen und der Versicherer ist
der Arbeitgeber. Als _Vertreter, der freiwillig Ver-
sicherten werden also sowohl Arbeitgeber als Arbeiter
in den Verwaltungsrat eintreten. Ich will annehmen,
dass die Vertreter der freiwillig Versicherten vielleicht
rar Hälfte Arbeiter und zur Hälfte Arbeitgeber sein
werden. Infolgedessen ist der Antrag des Herrn
Sulzer entschieden abzulehnen.

Es ist übrigens durch die Verteilung, wie sie in
der Kommission gemacht worden ist, den Arbeit-
gebern ein ganz bedeutendes Uebergewicht gegeben.
Sie können, wenn Sie die Zahlen 16, 12 und 8 an-
nehmen — ich nehme an, dass bei den freiwillig
Versicherten die Arbeiter und Arbeitgeber sich un-
gefähr die Wage halten werden — ganz gut mit
36 Verwaltungsräten rechnen. 18 bilden die Hälfte,
und mit, 16 haben die Arbeitgeber beinahe die Hälfte;
sie brauchen nur noch zwei bis drei Stimmen von
den Vertretern des Bundesrates hinzuzugewinnen,
dann haben die Arbeitgeber die Mehrheit in der
Verwaltung. Schon nach dem vorliegenden Vorschlage
der Kommission haben sie beinahe die Mehrheit. So
ist die Situation, und ich möchte Sie daher lebhaft
bitten, dem Antrag der Kommission Ihre Zustim-
mung zu geben.

Präsident: Da Aussicht besteht, dass die Dis-
kussion noch weiter geführt wird, beantrage ich, hier
abzubrechen.

Bundesrat Deucher: Ich muss noch eine Erklä-
rung abgeben, da ich um 5 Uhr abwesend sein werde ;
wir haben eine Bundesratsitzung, an welcher ich
nicht fehlen darf. Ich kann nur eine Erklärung ab-
geben, worauf in der Diskussion Rücksicht genommen
werden soll. Der Bundesrat hat der Kommission
zugestimmt, der Antrag des Bundesrates besteht als
solcher nicht mehr, was aber nicht ausschliesst, dass
Herr Sulzer den Antrag wieder aufnehmen kann.

Präsident: Es wird hiervon Notiz genommen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Fur dit Redaktion Terantwertlioh Zimmermcmn, — Druck and Expedition TOD H. Jent in Bern.
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For tsetzung. — Suite.
(Siehe Seite 417 hievor. — Voir page .417 ci-devant.)

Präsident : Wir fahren fort in der Beratung des
bereits heute morgen in Diskussion gesetzten Art. 26.

Müller (Bern): Die Aerztekommission hat aus
Auftrag der schweizerischen Aerztekammer am
25. Mai 1907 dem hohen Bundesrat unter anderem
auch das Gesuch eingereicht, es möchten sich unter
den Mitgliedern des Verwaltungsrates, welche vom
Bunde gewählt werden, zwei .von der schweizerischen
Aerztekommission vorgeschlagene Aerzte befinden.
Angesichts der neuen Redaktion, welche die Korn?
mission dem letzten Alinea des Art. 26 gegeben hat,
wonach die Mitglieder des Verwaltungsrates nach
Anhörung der beteiligten Kreise vom Bundesrate
gewählt werden, verzichte ich darauf, einen beson-
dern Antrag zu stellen, indem ich glaube, der
Bundesrat werde selbstverständlicherweise diesen
Wunsch der schweizerischen Aerztekommission be-
rücksichtigen. Allein ich glaube, es sei nichts-
destoweniger indiziert, dass man diesen Wunsch
hier wiederhole. Das möchte ich nun tun, und es
leiten mich dabei folgende Gründe. Es können dem
Verwaltungsrate unter Umständen Fragen vorliegen,
die sehr schwieriger Art sind, die nur durch Sach-
verständige richtig beantwortet werden können

und zu deren Lösung z. B. wissenschaftlich-medi-
zinische Kenntnisse oder umfangreiche Erfahrungen
in der Unfallpraxis absolut nötig sind. Es können
z. B. Fragen vorkommen betreffend Unfallverhütung,
betreffend partielle oder totale Arbeitsunfähigkeit,
die oft sehr schwierig zu eruieren und zu entscheiden
sind. Es ist aber auch denkbar, dass Konflikte vor-
kommen werden in bezug auf Tarif- und Honorar-
fragen, und es können natürlich .auch Fragen auf-
tauchen mit bezug auf die sogenannten Unfallkrank-
heiten, z, B. betreffend die traumatische Neurose,
die oft sehr schwierig zu .diagnostizieren ist. Ich
glaube daher, es liege im Interesse des Verwaltungs-
ratqs, wenn .er in seiner Mitte Sachverständige hat,
die solche Fragen entscheiden können, ohne dass
man immer um Gutachten von Autoritäten ausser-
halb der Anstalt nachsuchen rnuss. Bekanntlich sind
diese oft sehr kostspielig, und ich glaube deshalb,
es sei im Interesse der Unfallanstalt, wenn in der
Unfallpraxis erfahrene Aerzte im Verwaltungsrate
sitzen. Daher möchte ich zuhanden der zuständigen
Behörden diesen Wunsch der Aerztekommission,
der ursprünglich von der schweizerischen Aerzte-
kammer ausgebt,'hier expressis verbis wiederholen.
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Jenny: Herr Sulzer hat zum Art. 26 einen Ab-
änderungsantrag gestellt. Derselbe wurde von Herrn
Scherrer erörtert und bekämpft; ich möchte eben-
falls beantragen, an dem Vorschlage der Kommission,
den Artikel, wie er vorliegt, anzunehmen, festzu-1

halten und zwar in seinem vollen Umfange. Er ent-
spricht dem Gedanken eines solidarischen und har-
monischen Zusammenwirkens aller an den Versiche-
rungsinstitutionen beteiligten Kreise und es ist
dabei .auch dem Grundsatz Rechnung getragen, dass
keine der verschiedenen Berufsgruppen oder keiner
der beteiligten Kreise in der Anstalt eine über-

• wiegende Mehrheit erhalte.
Was nun die freiwillige Versicherung anlangt,

so konnte naturgemäss hier im Artikel 26 eine be-
stimmte Zahl nicht genannt werden und man be-
schränkte sich darauf, zu sagen, dass die freiwillig
Versicherten im Verwaltungsrat der Anstalt nach
Massgabe ihres Anteils an der Gesamtprämie ver-
treten sein sollten, und zwar im gleichen Masse,
wie die Gesamtheit der drei übrigen Kategorien.
Ich finde diesen Grundsatz, der hier niedergelegt
ist, durchaus korrekt und der Billigkeit entsprechend.
Die Befürchtung des Herrn Sulzer, die freiwillige
Versicherang könnte derart anwachsen, dass sie in
der Vertretung der Anstalt die Mehrheit erlangen
würde, finde ich vollständig unzutreffend ; denn wer
die Verhältnisse kennt, muss sich sagen, dass es
jedenfalls grosser Anstrengungen bedarf, um die
landwirtschaftlichen Kreise und vielleicht ebenso-
sehr oder in noch höherem Masse die Kreise des
Handwerkes und des Kleingewerbes für die Ver-
sicherung zu gewinnen, und dass die Besorgnis des
Herrn Sulzer, es könnte der freiwilligen Versiche-
rung eine allzugrosse Vertretung im Verwaltungs-
rate zukommen, nicht zutreffen wird.

Die Befürchtung ist um so unzutreffender, als
bereits im Vorschlag der Kommission ein Sicher-
heitsventil vorgesehen ist, indem die Zahl der Ver-
treter für die freiwillige Versicherung nicht nach
der Zahl der Versicherten sich bestimmt, sondern
nach Massgabe der Prämieneinzahlung. Nun wissen
Sie, dass in den Berufsgruppen, die speziell der
freiwilligen Versicherung unterstellt werden, die
kleinsten Löhne bezahlt, dass demnach auch die
geringsten Prämien entrichtet werden. Infolgedessen
wird die Vertretung nicht prozentual den Ver-
sicherten, sondern eine weit geringere sein. •

Ein weiteres Sicherheitsventil ist meiner Ansicht
dadurch geschaffen, dass der Bundesversammlung
die Befugnis eingeräumt wird,-auî dem Wege der
Gesetzgebung den Geschäftskreis der Anstalt auf
weitere Gebiete der obligatorischen Unfallversiche-
rung auszudehnen. Wenn es sich herausstellen sollte,
dass die Zahl der Versicherten in gewissen Berufs-
gruppen, z. B. im Handwerk, im Kleinhandel, mächtig
anwächst, so dass bereits die Mehrzahl dieser Be-
rufe versichert ist, so ist es selbstverständlich, dass
der Ueberfang von der freiwilligen zur obligatori-
schen Versicherung eingeleitet und durchgeführt
wird.

Abgesehen von diesem Moment glaube ich, sollte
man sich hüten, in diesem Art. 26 zweierlei Klassen
zu schaffen: Versicherte besseren Rechts, die obli-
gatorischen, und Versicherte minderen Rechts, die
freiwilligen. Eine solche Ausgestaltung des Art. 26
würde jedenfalls nicht geeignet sein, in den Kreisen

der freiwillig zu Versichernden für die neue Vor-
lage Propaganda zu mächen.

Da eine Massnahme, wie sie Herr Sulzer uns
vorschlägt, absolut bedeutungslos ist, so halte ich
dafür, es sei im Interesse einer glücklichen mate-
riellen und redaktionellen Ausgestaltung dieses
Artikels, auf den Antrag Sulzer nicht einzutreten.
Ich möchte Ihnen beantragen, den Art. 26 nach dem
Vorschlag der Kommission in vollem Umfange an-
zunehmen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich halte mich für verpflichtet, Ihnen gleich
hier sofort Mitteilung zu machen über die Behand-
lung dieses Artikels in der Kommissionssitzung, die
soeben stattgefunden hat.

Die Kommission beantragt Ihnen in ihrer Mehr-
heit, ihren Antrag zu Art. 26 festzuhalten, dazu aber
noch den Antrag des Herrn Sulzer aufzunehmen,
der folgendermassen lautet : «Die Vertreter der frei-
willig Versicherten dürfen '/" der Gesamtzahl nicht
übersteigen. »

Wir gehen also nicht einig mit dem Antrag des
Herrn Sulzer von heute früh, der die bundesrätliche
Fassung in ihrer ursprünglichen Form wieder auf-
nimmt, aber wir akzeptieren seinen Zusatz, und ich
kann erklären, dass Herr Sulzer sich einverstanden
erklärt hat und dass die Mehrheit der Kommission
dieser Anregung zustimmt.

Nun will ich gleich den Ausführungen des Herrn
Jenny folgen. Dazu ist zu sagen, dass es absolut
gerechtfertigt ist, eine gewisse Unterscheidung zu
macben zwischen den obligatorisch Versicherten
und den freiwillig Versicherten. Der freiwillig Ver-
sicherte ist jederzeit Herr seiner Entschliessungen
über einen allfälligen Austritt; er ist nicht ver-
pflichtet, bei der Versicherung zu bleiben, während
der obligatorisch Versicherte ohne weiteres von Ge-
setzeswegen der Versicherung unterstellt wird, auf
der einen Seite die Wohltaten der Versicherung ge-
niesst, aber anderseits auch die Pflichten, die ihm
auferlegt sind, zu übernehmen hat. Nun könnte ja
unter Umständen der Fall eintreten, dass die Zahl
der freiwillig Versicherten eine so grosse würde,
dass dann schliesslich auch ihre Vertreter im Ver-
waltungsrat eine zu grosse Bedeutung erlangen wür-
den. Wir haben dafür Sorge getragen in dem Vor-
schlag, den Ihnen die Kommission unterbreitet, dass
ein festes Verhältnis festgelegt werde zwischen der
Beteiligung der Arbeitgeber, der Arbeiter des Bundes
und derjenigen der freiwillig Versicherten.

Nun wissen wir ja zum voraus nicht, wie es mit
den Vertretern der freiwillig Versicherten bestellt
sein wird. Wir haben hier keinen Unterschied ge-
macht zwischen dem Verhältnis der Beteiligung der
Arbeiter und der Arbeitgeber an der Verwaltung.
Und gerade dieser Umstand ist es, der Ihre Kom-
mission veranlasst hat, dem Zusatzantrag des Herrn
Sulzer zuzustimmen. Ich habe Ihnen heute früh
auseinandergesetzt, dass sich das Verhältnis der
Beteiligung dar freiwillig Versicherten an der Ver-
waltung der Anstalt verschiebt, je nach dem Ver»
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bältnis ihrer Prämienzahlung zu der ganzen Prämien-
einnahme der Anstalt. Ich habe Ihnen gesagt, dass,
wenn sich das Verhältnis beispielsweise stellt auî
18 Millionen Prämieneinnahme der obligatorisch
Versicherten gegen ' 2 Millionen der freiwillig Ver-
sicherten, dann die Zahl der Vertreter der freiwillig
Versicherten vier sein würde. Bei einer Beteiligung
von 24 Millionen Franken Prämien seitens der obli-
gatorisch Versicherten und einer solchen von 2 Mil-
lionen Franken von Seite der freiwilligen wird sich
die Zahl der Vertreter der letzteren auf drei redu-
zieren.

Je nachdem sich die Zahl der freiwillig Ver-
sicherten vermehrt, wird eine rasche Zunahme der
Zahl ihrer Vertreter stattfinden und hier möchten
wir nun Vorsorge treffen, dass das Verhältnis, das
uns bei unserem Antrag als das richige erschien
für die Beteiligung von Arbeitgeber, Arbeiter und
Bund, durch die Einführung der Vertreter der frei-
willig Versicherten nicht zu sehr verschoben würde.
Dies ist namentlich der Grund, warum wir Ihnen
Zustimmung zum Zusatzantrag des Herrn Sulzer em-
pfehlen.

Ini übrigen halten wir an unserer Bedaktion fest.
Mit bezug auf die Vertreter des Bundes habe ich
folgende bestimmte Erklärung seitens der Kommis-
sion abzugeben. Es soll unstatthaft sein, dass der
Bund seine Vertretung zweimal bestellt, dass der
Bundesrat seine acht Vertreter wählt und dann aber
noch als Arbeitgeber für seine Etablissemente Ver-
treter abordnet. Wir halten darauf, dies hier zu
Protokoll zu geben, dass der Bund die 16 Vertreter
der Arbeitgeber aus Industrie und Gewerbe über-
haupt zu wählen habe und dass seine Etablisse-
mente dabei nicht in Frage kommen.

Noch ein Wort zur Anregung des Herrn Dr.
Müller. Wie Herr Dr. Müller ausgeführt hat, verlangt
die Aerztekommission, dass zwei von ihr vorge-
schlagene Aerzte in den Verwaltungsrat gewählt
werden. Der Arbeiterbund sieht eine andere Kom-
bination vor, die Bandfabrikanten wünschen eine
besondere Spezifikation, der Handels- und Industrie-
Verein Genf wollte von einer Vertretung der frei-
willig Versicherten nichts wissen und die Handels-
kammer Zürich stellte auch einen besonderen Antrag.

Wir werden uns zuerst die Frage vorzulegen ha-
ben, ob es angeht, dass wir der Aerztekommission
ohne weiteres das Becht einräumen, für die Wahl
in diesen Verwaltungsrat verbindliche Vorschläge
zu machen. Ich glaube, Sie werden mit mir einig
geben, dass wir dies Begehren ablehnen müssen,
sonst würden wir sofort noch die Wünsche anderer
Verbände zu berücksichtigen haben, die ebenfalls
darauf Anspruch erheben würden, ihre besondern
Vertreter zu bezeichnen. Auf der ändern Seite hält
es Ihre Kommission für selbstverständlich, dass die
acht Vertreter des Bundes aus denjenigen Kreisen,
die mit besonderem Verständnis aus ihrer gewöhn-
lichen Tätigkeit in diesen Verwaltungsrat treten,
gewählt werden müssen. Da ist es auch selbstver-
ständlich, dass auch die Âerzte ihre Vertreter ha-
ben; allein Ihre Kommission konnte sich nicht dazu
entscbliessen, eine diesbezügliche Bestimmung in
das Gesetz aufzunehmen. Dies geschah wegen der
Konsequenzen, die ich Ihnen soeben vorgetragen
habe.

Nach diesen Ausführungen empfehle ich Ihnen
wiederholt Annahme des Art 26 nach der Fassung
Ihrer Kommission und unter Beifügung des Zusatzes,
dass die Vertretung der freiwillig Versicherten nicht
mehr als ein Drittel der Gesamtzahl ausmachen soll.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: A l'art. 26, M. le conseiller national Müller
n'a pas fait de proposition formelle, mais exprimé
un voeu rappelant que l'association des médecins
exprimait le désir que des membres de la faculté
soient ad mis au sein du conseil d'administration.
Nous recommandons ce voeu. Evidemment, le Con-
seil fédéral tiendra compte de la demande de l'as-
sociation des médecins lorsqu'il fera le choix des
membres du conseil d'administration.

A l'occasion de cet art. 26, M. le conseiller
national Sulzer a fait deux propositions. Nous avons
exposés que le conseil d'administration serait com-
posé de 16 représentants des assureurs obligés, 12
des assurés obligés et de 8 représentants de la
Confédération et que, de plus, les assurés volontaires
seraient représentés suivant la part du total des
primes qu'ils serviraient à l'établissement. M. Sulzer
a exposé ce matin que la Confédération aurait dans
le choix des représentants au conseil d'administra-
tion trop d'avantages. D'une part, comme représentant
d'un nombre considérable d'assureurs obligés, elle
pourrait prendre parmi les chefs de fabriques fédé-
rales ou des établissements de la Confédération
une partie des représentants des employeurs
assurés; d'autre part elle nommait 8 représentants
comme Confédération. On estimait qu'on devait
laisser les 12 représentants des employeurs d'as-
surés obligés aux sociétés, c'est-à-dire aux institu-
tions privées et exclure de ce nombre de 16 les
employeurs de la Confédération, assureur obligé.
Votre commission a examiné les considérations émi-
ses à l'appui de cette demande et elles les a trouvées
justifiées. Elle vient donc vous proposer de ténoriser
au procès-verbal que les 16 représentants des em-
ployeurs d'assurés obligés ne seraient pas choisis
parmi les employeurs de la Confédération. Celle-ci,
la Confédération, nomme seulement à son libre
choix les 8 représentants qu'elle a à nommer en
dehors des assureurs obligés

En second lieu, M. le conseiller national Sulzer
a fait une proposition tendant à limiter le nombre
des représentants au sein du conseil d'administration
des assurés volontaires. Il demande que le nombre
de ceux-ci soit limité en tout cas au tiers des
membres du Conseil d'administration. Cette proposi-
tion, la commission l'accueille également. Le prin-
cipe posé par la commission à l'art 26 au fond est
juste, les représentants des assurés volontaires
devraient être nommés dans la proportion des primes
qu'ils versent à l'établissement. La proportion Sulzer
restreint ce droit. N'y a-t-il pas là une restriction
apportée au développement de l'assurance volontaire
que nous avons cherché à étendre le plus possible par le
motif que cette assurance volontaire sera la voie qui
conduira le peuple suisse à l'assurance obligatoire
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que tout le monde considère comme l'idéal. Etant
donné cependant que certains milieux désirent que
le nombre des représentants des assurés volontaires
ne soit pas trop considérable et ne vienne pas trop
influer avec les résolutions du conseil d'administra-
tion, la commission ne croit pas devoir s'y opposer.
Il y a, il est viai, une distinction à faire entre les
assurés obligés et les assurés volontaires. Les assurés
obligés ne peuvent se soustraire aux obligations de
la loi, ils ont des intérêts permanents à sauvegarder,
à défendre, tandis que les assurés obligés peuvent
toujours se retirer et, à un moment donné, ne plus
avoir* avantage à intervenir dans le conseil d'ad-
ministration. Il y a donc, à ce point de vue, quelque
chose de fondé, et c'est cette considération spéciale-
ment qui a déterminé la commission à accueillir
favorablement la proposition de M. Sulzer. Il sera
donc bien déterminé que les employeurs volontaires
sont représentés au conseil d'administration suivant
la proportion dans laquelle chaque catégorie parti-
cipe au total des primes payées à l'établissement,
sans toutefois que ce nombre puisse excéder le
tiers des représentants de l'ensemble des membres
du conseil d'administration.

Häberlin: Es besteht nach den Ausführungen
des Herrn Kommissionspräsidenten und nach dem
Votum des Herrn Jenny nur noch ein Widerspruch
zwischen dem Vertreter der Landwirtschaft einer-
seits und zwischen Herrn Sulzer und der Kommis-
sion, die seinen Zusatzantrag akzeptiert hat, auf
der ändern Seite.

Ich möchte Ihnen empfehlen, in diesem Punkte
Herrn Sulzer und damit auch der Kommission zu
adherieren. Ich glaube, die Befürchtungen, die Herr
Jenny Ihnen vorgetragen hat, sind durchaus unge-
rechtfertigt. Ich glaube, dass man durch die Praxis
sehr leicht den Nachweis hiefür erbringen kann,
wenn man einmal die Zahlen kontrolliert, die
in Frage kommen. Sie sehen auch in dem Entwurfe
des Art. 26, dass als Mitgliederzahl für den Ver-
waltungsrat die Zahl 36 vorgesehen ist. Diesen sollen
nun die Vertreter der freiwillig Versicherten beige-
fügt werden.

Herr Sulzer hat Ihnen vorgeschlagen, die Zahl
dieser Vertreter zu limitieren und zwar auf einen
Drittel der Zahl, die sich ergibt aus der Addition
der 36 Vertreter der obligatorisch Versicherten zu
den Vertretern der freiwillig Versicherten.

Mit welchen Zahlen rechnet nun die Botschaft
und mit welchen Zahlen rechnete Ihre Kommission
und die verschiedenen Eingaben? Bis jetzt hatten
wir ungefähr 428,000 obligatorisch Versicherte; für
die Zukunft hat man mit einer approximativen Zahl
von 500,000 gerechnet. Wenn Sie nun diese 500,000
Versicherten mit einem durchschnittlichen Jahres-
lohn von 1200 Fr. einsetzen, so erhalten Sie eine
Versicherungssumme von 600 Millionen Franken und
diese 600 Millionen Franken werden repräsentiert
durch 36 Vertreter. Rechnungsgemäss würde also
auf 16,6 Millionen Franken ein Vertreter fallen.

Wie gestaltet sich nun die Sache für die frei-
willig Versicherten? Wenn wir bei der freiwilligen

Versicherung eine Versicherungssumme von 200
Millionen Franken annehmen würden, so würden auf
diese 12 Vertreter entfallen und damit wäre der
Anspruch der freiwillig Versicherten erschöpft. Wie
lange wird es aber gehen, bis wir diese 200 Mil-
lionen Franken frei williges Versicherungskapital ha-
ben? Herr Jenny wird mir zügeben müssen, dass
wir wahrscheinlich noch ziemlich lang warten kön-
nen, bis wir mit dieser Zahl rechnen dürfen. Bis
das erreicht wird, sind die Interessen der Land-
wirtschaft — und sie spielt nicht allein eine Rolle,
sondern auch die übrigen, die für die freiwillige
Versicherung in Art. 84 vorgesehen sind — voll-
ständig gewahrt.

Ich denke mir nun weiter, dass, wenn die frei-
willige Versicherung einmal im Aufschwung be-
griffen ist, wie ihn Herr Jenny ins Auge zu fassen
scheint, dann auch der Moment gekommen sein
wird, den wir wünschen und erwarten; dann wird
die Idee der Versicherung Boden gewonnen haben,
dann werden wir villeicht auch mit der Landwirt-
schaft einen weitern Schritt machen können, um
das zu erreichen, was Herr Jenny will ; dann wird
die Landwirtschaft für eine obligatoriache Versiche-
rung reif sein. In jenem Zeitpunkt braucht sie den
Schutz, den Herr Jenny für sie verlangt, nicht mehr
und auch die ändern nicht, da diese möglicherweise
den Uebergang in die obligatorische Versicherung
vor der Landwirtschaft bewerkstelligen könnten.

Es ist also auf Jahrzehnte hinaus gesorgt. Im
schlimmsten Falle wird eine Revision, wenn sie
sich zur Abgrenzung der Interessen der freiwillig
Versicherten von denen der obligatorisch Versicherten
als notwendig herausstellt, nach 15, 18 oder 20
Jahren nichts Ungeheuerliches sein.

Wenn die Herren Vertreter der obligatorisch Ver-
sicherten hier eine Beruhigung haben wollen, kön-
nen die Herren Vertreter der freiwillig Versicherten
dieselbe also ausserordentlich billig geben. Ich habe
im Privatleben und im öffentlichen Leben immer
die Meinung gehabt, Geschenke, die man so billig
geben kann, sollte man von Herzen gern machen,
besonders, wenns vielleicht nebenbei etwas abwirft,
was wir selbst gern haben. In diesem Falle würde
es etwas abwerfen, was wir nicht ungern sähen,
nämlich dass die Zahl der Vetreter im Verwaltungs-
rate nicht ins Immense gesteigert wird. Ich glaube,
wenn wir 50 Verwaltungsräte haben, so dürfte es
des guten genug sein. Dann dürfte der Zeitpunkt
gekommen sein, wo wir nicht mehr die Vertreter-
zahl so ängstlich abzirkeln müssen, dass jede Inter-
essengruppe die ihr ziffernmässig zukommenden
Vertreter hat. Sollten wir aber sehen, dass sich
Misstände zeigen, dann können die Freiwilligen
kommen und ich würde Herrn Jenny da'nn gern
sekundieren. Ich glaube aber, dass wir dann nicht
mehr in der Lage sein werden, hier zu stehen.

Präsident: Hält Herr Jenny seinen Antrag auf-
recht?

Jenny : Jawohl.
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Präsident: Die Kommission schlägt Ihnen vor,
ihren Artikel in der vorliegenden Redaktion aufrecht
zu erbalten und den Zusatzantrag des Herrn Sulzer
aufzunehmen. Herr Sulzer ist damit einverstanden.
Herr Jenny beantragt, den Zusatzantrag Sulzer nicht
anzunehmen. Wir haben uns also bloss darüber, zu
entscheiden, ob wir den Antrag Sulzer, der nun ge-
stellt ist zu Art 26, Abs. 2, annehmen wollen oder
nicht.

Abst immung. — Votation.

Für den Antrag der Kommission
mit dem Zusatzantrag Sulzer
(gegenüber dem Antrag Jenny) : Gr. Mehrheit.

Art. 27.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Art. 27 umschreibt die Befugnisse des
Verwaltunggrates. Der Verwaltungsrat ist die Be-
hörde, die die Anträge an den Bundesrat vermittelt,
und zwar speziell betreffend die Verordnung über
die Ausführung der Artikel des zweiten Titels. Sie
legt dem "Bundesrat ebenfalls den Jahresbericht
und die Jabresrechnung vor und macht ihm die Vor-
schläge mit bezug auf die Wahl des Vorstandes.

Nun ist an mich die Frage gestellt worden, was
es mit diesem Vorstand für eine Bewandtnis habe.
Es wäre angezeigt gewesen, wenn man hier .gesagt
hätte, ob man sich unter dem Vorstand eine Be-
hörde, die aus mehreren Mitgliedern besteht, denkt,
oder ob nur eine einzelne Persönlichkeit als Leiter
des Geschäftes in Aussicht genommen werde.

Ihre Kommission beantragt, keine besondern
Vorschriften zu erlassen. Sie ist der Meinung, dass
das Geschäft in einer Weise geführt werden soll,
die darauf ausgeht, möglichst sparsam zu sein in
der Verwaltung und namentlich deren Organisation
möglichst einfach zu gestalten. Deshalb möchte sie
es den weitern Erfahrungen anheimgestellt sein
lassen, wie dieser Vorstand bestellt werden soll.

Im weitern bestimmt dieser Artikel noch, dass
der Verwaltungsrat au! Antrag des Vorstandes über
die Aufstellung und die Aenderungen des Prämien-
tarifes und der Bentendeckungstabelle bescbliesst.
Es ist ja natürlich, dass diese Kompetenz dem Ver-
waltungsrate vorbabalten werden muss, und im Hin-
blick namentlich auf diese Kompetenz ist die Zu-
sammensetzung des Verwaltungsrates in der Weise
vorgescblasen worden, wie Sie sie nun angenommen
haben. Die an der Anstalt in verschiedener Weise
Beteiligten sollen dabei zum Worte kommen. Der
Verwaltungsrat entscheidet im weitern über Rekurse
betreffend die Zuteilung der Betriebe zu den Ge-
fahrenklassen und behandelt alle übrigen Geschäfte,
die ihm durch das Reglement zugewiesen sind.
Mit Zustimmung des Bundesrates kann der Verwal-
tungsrat einzelne dieser Befugnisse einem oder
mehreren Ausschüssen übertragen. Die Anträge des
Bundesrates und der Kommission stimmen überein.

Der Bundesrat akzeptiert den Zusatzantrag, den die
Kommission hier beigefügt hat.

Ich beantrage Ihnen Annahme des Art 27 nach
Fassung der Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion i L'article 27 détermine la compétence du Conseil
d'administration. Celui-ci a pour mission spéciale
d'intervenir dans toutes les questions importantes
de l'établissement. C'est ainsi qu'il donne son
préavis sur toutes les ordonnances à édicter, en
exécution du présent titre, sur les rapports et les
comptes annuels, ainsi que sur la nomination de la
direction. D'autre part, il a une compétence très
importante, c'est-à-dire qu'il fixe et révise le tarif
des primes, opération considérable, et arrête le
tableau de couverture des rentes. Nous aurons l'occa-
sion ultérieurement' d'examiner co tarif des primes,
ainsi que le tableau de couverture des rentes. Il
statue également sur les recours en matière de classe-
ment des entreprises d'assurance. Ces compétences
étaient prévues dans le projet du Conseil fédéral. La
commission va plus loin et place encore dans sa
compétence toutes les affaires qui lui seront attri-
buées en vertu du règlement à élaborer. L'article 31
du projet de loi prévoit que le Conseil fédéral arrête
les dispositions de détail touchant l'organisation de
l'établissement. Eh bien, toutes les affaires placées
sous sa compétence en vertu du règlement rentrent
dans les attributions du Conseil d'administration. Ce
dernier alinéa prévoit qu'avec l'assentiment du
Conseil fédéral, le Conseil d'administration peut
déléguer à l'une ou l'autre de ses sections l'une
des compétences que je viens d'énumérer. Il y a
donc entre le projet du Conseil fédéral et les propo-
sitions de la commission cette différence, c'est
qu'on ajoute au dernier alinéa la disposition sui-
vante : «qu'il traite toutes les autres affaires placées
dans sa compétence par un règlements. » Nous vous
proposons par conséquent de bien vouloir accueillir
l'article 27 avec la légère modification proposée par
la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 28.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel ermächtigt die Anstalt, in den
einzelnen Kantonen Agenturen zu errichten und
denselben die Vertretung der Anstalt zu übergeben.
Ich will hier gleich beifügen, dass in einem weiteren
Artikel 33 vorgesehen ist, dass diese Agenturen so-
weit möglich den Krankenkassen übertragen werden
sollen, weil wir die Krankenkassen mit ihrer Or-
ganisation für die Ausübung dieser Funktion als
besonders geeignet erachten und weil wir auch
glauben, dass durch sie die Ausübung mit den ge-
ringsten Kosten möglich werde.
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Ich empfehle Ihnen den Antrag Ihrer Kommission
und des Bundesrates.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : II va de soi qu'il y aura des agences dans
les divers cantons et l'article 28 prévoit que l'éta-
blissement ouvre des agences dans les différentes
parties de la Suisse. Nous devons vous signaler
qu'un article postérieur à l'article 33 du projet de
loi prévoit que, d'une manière générale, l'établisse-
ment suisse d'assurance peut confier l'agence à une
caisse reconnue. C'est là un des concours que les
caisses maladie doivent porter à l'établissement
fédéral d'assurance. La commission ne présente
aucune modification ni de fond, ni de forme à l'ar-
ticle 28.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 29.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel umschreibt die Mitwirkung der
Berufsverbände bei der Anstalt. Er sieht vor, dass
die Berufsverbände, die sich über ein grösseres
Gebiet des Landes erstrecken, herbeigezogen werden
können zur Vernebmlassung über: die Wahl des
Verwaltungsrates, Massnahmen für die Unfallver-
hütung, Aufstellung des Prämientarifs, Ordnung der
freiwilligen Versicherungen. Man wollte also hier
noch weitem Kreisen von Beteiligten Gelegenheit
geben, sich über die Bildung der Prämientarife aus-
zusprechen.

Zu diesem Artikel sind einige Eingaben einge-
langt. Der Gewerbeverein hat verlangt, dass dem
Verwaltungsrat ausdrücklich die Befugnisse zuge-
sprochen werdì, die Mitwirkung der Berufsver-
bände bei der Unfallversicherung, soweit sie das
Gesetz zulässt, zu bestimmen. Die Baumeister
möchten, dass ausdrücklich gesagt werde, Berufs-
verbände, welche sich über das ganze Land er-
strecken, sollen unter allen Umständen vom Verwal-
tungsrat beigezogen werden. Auch die Spinner haben
sich zu diesem Artikel vernehmen lassen. Nach der
Meinung der Bandfabrikanten soll an Stelle des
Wortes «können» das Wort «sollen» eingesetzt
werden. Der Handels- und Industrieverein Genf
will überhaupt den ganzen Artikel streichen.

Nach eingehender Prüfung der verschiedenen
Eingaben kommt die Kommission dazu, an der vor-
geschlagenen Redaktion festzuhalten. Sie glaubt,
dass diese Redaktion allen Ansprüchen billige Rech-
nung trägt.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Vorschlages
Ihrer Kommission, welchem auch der Bundesrat
zustimmt

M. Knutschen, rapporteur français delacommsi-
sion: Dans une administration comme celle de l'as-
surance, il est nécessaire qu'on entende autant que
possible la voix des intéressés. Voilà pourquoi, à
l'article 29, il est dit que les associations profession-
nelles qui s'étendent à un territoire considérable
peuvent être .appelées à concourir au service d'as-
surance sur diverses matières, notamment en ma-
tière de fixation de revision de tarif, ainsi que sur
l'organisation des assurances volontaires. La com-
mission a modifié dans les termes que je viens
d'exposer la proposition du Gonseil fédéral. Le
Conseil fédéral adhère à la rédaction que nous vous
proposons. En conséquence nous invitons l'assemblée
à bien vouloir voter la proposition de la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 30.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier wird die Bundesaufsicht näher um-
schrieben. Ihre Kommission stimmt dem Antrag des
Bundesrates zu; dagegen beantragt sie noch einen
neuen Absatz zu diesem Artikel. Dieser lautet fol-
gendermassen : «Die Rechnung ist mit defa Bar-
werte aller Ausgaben zu belasten, welche sich für
die Anstalt aus den bis zum Schlüsse des ver-
flossenen Jahres eingetretenen Unfällen erwartungs-
gemäss noch ergeben werden (Kapitaldeckungsver-
fahren).» Schon in der Botschaft ist niedergelegt
und in den Referaten der Berichterstatter wurde es
wiederholt, dass man beabsichtige, das Kapital-
deckungsverfahren als Versicherungssystem für die
Anstalt in Aussicht zu nehmen. Wir weichen hier
beispielsweise vom System Deutschlands ab. Deutsch-
land hat das sogenannte Umlageverfahren : Jahr für
Jahr wird^das als nötig zur Auflage bezeichnet, was
man braucht, um die laufenden Schäden zu decken.
Das hat die Folge, dass' im Anfang mit geringen
Beträgen gerechnet wird, dass aber dann zur Zeit,
wo die Schäden wirklich eintreten und namentlich
wo grössere Schäden zu vergüten sind, die Prämien
erhöht werden müssen bis zu einem gewissen Be-
barrungszustande, d. h. bis ein Ausgleich zwischen
Einnahmen und Ausgaben stattfindet. Es scheint
uns, dass man dieses System nicht wählen soll.
Bereits im Entwurf Forrer war auch das Kapital-
deckungsverfahren vorgesehen. Ihre Kommission ist
der Meinung, dieses System sei für uns das brauch-
bare. Es wird auch von Seite der Zürcher Handels-
kammer vorgeschlagen, indem diese in ihrer Vor-
lage vorsieht, dass die Versicherungsgesellschaften
Hinterlagen machen für das, was nötig wäre für
später eintretende Schäden. Ich habe schon früher
auf die Komplikation hingewiesen, die dieses System
mit sich gebracht hätte, wenn nicht zugleich das
Monopol durchgeführt wäre.

Ich empfehle Ihnen die Annahme des Artikels
mit dem erwähnten Zusätze.
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M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: L'article 30 proclame le principe que l'éta-
blissement est sous la surveillance du Conseil foderai
et que celui-ci peut, sur plainte, s'opposer à toute
décision du conseil d'administration, qui serait
contraire à une bonne gestion et qui pourrait com-
promettre la sécurité de l'établissement. A cet ar-
ticle 30, la commission vous propose un nouvel
alinéa qui serait ainsi conçu: «Lescomptes doivent
comprendre la valeur actuelle de toutes les dépenses
qui résulteront probablement encore pour l'établisse-
ment, des accidents survenus jusqu'à la fin de
l'exercice écoulé. » Ce quatrième alinéa complète le
troisième alinéa du projet du Consil fédéral qui
disait que chaque année, pour la fin de juin, la
direction dresse le rapport et les comptes de l'éta-
blissement pour l'exercice écoulé^ et les soumet
avec le préavis du conseil d'administration à l'appro-
bation du Conseil fédéral.

Le quatrième alinéa est appelé à expliquer d'une
façon plus complète dans quel sens le rapport et
les comptes de l'établissement doivent être dressés.
C'est ce qu'oo appelle le système de capitalisation.

Le Conseil fédéral adhère à notre proposition et
accepte le quatrième alinéa. Nous vous proposons de
voter l'article 30 avec la modification proposée par la
commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31.
»

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Abänderungsantrag, den die Kommission
zu diesem Artikel stellt, hat einzig den Zweck, den
Artikel in Uebereinstimmung zu bringen mit dem
Art. 27, in welchem 'die Kompetenz der Antrag-
stellung an den Bundesrat dem Verwaltungsrat vor-
behalten ist. Ich empfehle Ihnen die neue Fassung
der Kommission.

M. Klinischen, rapporteur français de la commis-
sion: A l'article 31 votre commission propose une
modification, à savoir que le conseil fédéral arrête,
sur le préavis du Conseil d'administration, les dis-
positions de détail concernant l'organisation d'éta-
blissement, tandis que le projet du Conseil fédéral
ne prévoit pas la consultation, le préavis du conseil
d'administration. Votre commission désire que le
Conseil fédéral n'arrête des dispositions que sur le
préavis du conseil d'administration. Il n'y a pas
d'opposition de la part du Conseil fédéral. Nous
vous proposons en conséquence de voter l'article 31
suivant la proposition de la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31bii.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommisr-
sion: Hier kommen wir zu den Artikeln, welche
die Art. 22 bis 24 des bundesrätlichen Entwurfes
ersetzen sollen. Im Art. 31bis ist vorgesehen, dass
der eidgenössische Versicherungsfonds an die An-
stalt ein Kapital von 10 Millionen abzutreten habe.
Vorgängig weitern Erörterungen will ich sie auf
folgendes aufmerksam machen. Ursprünglich war
im Projekte des Bundesrates vorgesehen, dass der
Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der
Anstalt die Hälfte derselben ausmachen sollte. Nach
den Besprechungen der finanziellen Folgen und
namentlich nachdem Ihre Kommission bei der
Krankenversicherung verschiedene Erhöhungen vor-
genommen hatte, welche Vermehrungen der Leistun-
gen des Bundes mit sich bringen, erklärte der
Bundesrat, dass es nicht möglich sei, weiter mit
der Hälfte sich an den Verwaltungskosten zu betei-
ligen. Man ist daher dazu gekommen, die Beteili-
gung des Bundes an den Verwaltungskosten zu re-
duzieren auf den vierten Teil. Dagegen soll aber
der Anstalt aus dem Versicherungsfonds ein Betrag
von zehn Millionen zugewiesen werden. Davon
sollen sieben Millionen einen eigentlichen unantast-
baren Betriebsfonds bilden, drei Millionen sollen
als Reserve für Ausfälle auf der Rechnung behandelt
werden, die sofort wieder zu ergänzen ist aus
den spätem Ueberschüssen des Geschäftes, Damit
ist es möglich, das, was sonst dem Bunde noch
zugefallen wäre an Beteiligung an den Verwaltungs-
kosten, wieder aufzubringen durch die Zinsen dieser
Kapitalien der Anstalt. Diese Verzinsung darf mit
Recht auf 350,000 bis 400,000 Franken veranschlagt
werden. Vor allem aus muss es auch wünschens-
wert erscheinen, die Anstalt mit einem eigenen
Kapital auszurüsten. Dadurch wird ihr namentlich
für den Anfang die Ausübung ihrer Funktionen be-
deutend erleichtert. Auf der ändern Seite erscheint
auch ein Reservefonds als wünschenswert, da
selbstverständlich die Prämientarife namentlich im
Anfang nicht von vorneherein genau so festgestellt
werden können, dass am Schlüsse des Jahres regel-
mässig beide Enden, Ausgaben und Einnahmen, sich
immer erreichen. Hier soll der Reservefonds eintreten
und wieder ergänzt werden, sobald dies die Qeber-
schüsse gestatten. Der Versicherungsfonds beträgt
gegenwärtig 20 Millionen Franken und dürfte beim
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes noch wesent-
lich zugenommen haben. Allerdings ist zu sagen,
dass über den Versicherungsfonds bestimmte Be-
schlüsse noch nicht vorliegen. Die Konsequenz der
Annahme des Kommissionsantrages wird also die
sein, dass ausserhalb des Gesetzes noch ein Bundes-
beschluss betreffend den Versicherungsfonds gefasst
wird. Die Meinung der Kommission geht dahin,
dass die 10 Millionen als eigenes Kapital der Anstalt
übergeben werden und dass der Bund keine An-
sprüche auf dieses Kapital mehr erbebt. Der blei-
bende Ueberschuss des Versicherungsfonds soll dem
Bunde verbleiben und dazu dienen, die jährlichen
Beiträge des Bundes zu ergänzen für den Fall, dass
die Einlage dieser Beträge in die Kasse der Ver-
sicherungsanstalt ein Defizit der Staatsrechnung des
betreffenden Jahres bringen würde. Für den Fall,
dass eine Inanspruchnahme des Fonds nicht statt-
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findet, würde derselbe also von Jahr zu Jahr noch
geäufnet werden und zwar vorerst bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes durch Zinsen und weitere Ein-
lagen, nachher noch durch die Zinsen. Dann würde
er verwendet werden, um das daraus zu entnehmen,
was nötig ist, um ein Defizit in der Staatsrecbnung
zu vermeiden, wenn und insoweit dieses Defizit
durch die Einlage in die Versicherungsanstalt ent-
stünde.

Wir haben Ihnen hier noch eine zweite Redak-
tion vorgelegt, die sich von der ersten vorteilhalt
abhebt, indem wir noch besser die beiden Fonds
auseinanderhalten. Nach der ersten Fassung wäre
es dazu gekommen, dass wir jedes Jahr unter Um-
ständen au! der Kapitalrechnung eine andere Summe
als eigenes Kapital der Anstalt aufgeführt hätten.
Die neue Fassung bat den Sinn, dass die Kapital-
rechnung mit 7 Millionen unberührt durchgeführt
wird, und dass nur der Reservefonds veränderlich
sein darf, was ja selbstredend für die Anstalt nur
von Vorteil sein kann.

Ich beantrage Ihnen Annahme der Kommissions-
vorschläge nach der Redaktion, wie sie nun nach
den neuen Anträgen vom 17. September Ihnen
vorliegt.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: Pour assurer et faciliter l'oeuvre des assu-
rances, on a créé un fonds spécial, dit fonds des
assurances. Ce fonds est maintenant de 20 millions.
Evidemment, avant que la nouvelle loi soit entrée
en vigueur, ce fonds pourra ascender à 28 millions.
Votre commission vous propose de prélever sur le
fonds des assurances une somme de 10 millions, qui
serait versée à l'établissament fédéral d'assurance.
De cette somme 7 millions constitueraient un ca-
pital intangible que l'établissement ne pourra point
toucher. Il en percevra toutefois les intérêts.
3 millions par contre formeraient un premier fonds
de réserve qui serait appelé à couvrir le déficit les
premières années, cas échéant. Nous estimons que,
étant donné la portée financière qu'aura l'œuvre
des assurances, on doit faciliter la bonne marche
de rétablissement que nous allons créer et lai verser
ce fonds et ce capital. Le solde de ce fonds spécial
restera disponible, et les intérêts seront destinés
à couvrir les contributions de la Confédération si
des déficits devaient se produire Si par contre, la
marche de l'établissement n'absorbe pas ces con-
tributions, les intérêts de ce fonds s'accumuleront
et pourront, à un moment donné, si les circonstances
l'exigent, être appelés, à intervenir encore en faveur
de l'assurance. Nous vous proposons dès lors de
voter l'article 31 bis qui proclame ce principe que,
sur le fonds des assurances, il est versé.10 millions
à l'établissement fédéral avec l'affectation que je
viens de vous indiquer.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31^.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel bestimmt, dass der Bund die
Einrichtungskosten der Anstalt übernimmt und im
weitern einen Viertel der Verwaltungskosten trägt.
Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, dass
im ursprünglichen Entwurfe des Bundesrates vor-
gesehen war, dass der Bund die Hälfte leiste,
während nunmehr eine Reduktion dieses Beitrages
auf einen Viertel stattgefunden hat, welche Reduk-
tion aber sofort wieder zum grössten Teil ersetzt
wird durch die Zinsen, die der Anstalt aus dem
eigenen Kapital von 10 Millionen zufallen. Es haben
über die Höhe der Verwaltungskosten verschiedene
Erörterungen stattgefunden. Vor allea aus mache
ich darauf aufmerksam, dass die Ansätze, die Ihre
Kommission in ihren Berechnungen in Aussicht
genommen hat, für den Viertel der Verwaltungs-
kosten und des Versicherungsgerichtes 685,000 Fr.
ausmachen würden. Mit diesem Posten würde die
jährliche Beitragsleistung des Bundes für die ganze
Versicherung auf 8,800,000 gebracht. Die Verwal-
tungsspesen sind gerechnet auf der Grundlage von
0,33 Lohnprozenten oder 11,66 °/o der Nettoprämie.
Dies ist der Ansatz, der sich ergibt nach den Ver-
waltungskosten der österreichischen Versicherung
und auch bei Berücksichtigung der Spesen der
deutschen Versicherung. Wir glauben damit den
richtigen Satz getroffen zu haben und halten daran
fest, dass die Verwaltungskosten der Unfallversiche-
rung wohltätig beeinflusst werden durch die Steuer-
freiheit, durch die Portofreiheit und durch die zins-
freie Verwendung des Kapitals, namentlich aber
auch durch den .Wegfall einer ganzen Anzahl von
Unkosten, die den Privatgesellschaften durch die
Akquisition der Versicherungsabschlüsse erwachsen.
Wir halten also dafür, dass mit Einsetzung des
vierten Teils der Verwaltungskosten zu Lasten des
Bundes die Rechnung zu dem Abschluss gebracht
werden kann, den wir Ihnen in unsern Berichten
vorgelegt haben.

Ich empfehle Ihnen Annahme der neuen Fassung,
die materiell und redaktionell vom ursprünglichen
Bundesratsentwurf abweicht. Der Bundesrat seiner-
seits hat Zustimmung erklärt.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: L'article 311 er décide que la Confédération
doit supporter les frais d'établissement de l'oeuvre
d'assurance, puis fixe la part pour laquelle la Con-
fédération intervient dans les frais d'administration
de l'établissement. Il est évident que les frais
d'établissement sont liquidés une fois pour toutes,
tandis que les frais d'administration se renouvellent
et se répètent chaque année. Le projet du Conseil
fédéral proposait que la Confédération assume la
moitié des frais d'administration. Votre commission,
après avoir étendu la participation financière de
la Confédération à l'oeuvre des assurances, et cela
par les propositions qu'elle a présentées, vous pro-
pose de réduire la contribution de la Confédération
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aux frais d'administration au quart. Nous devons
ajouter que la charge des frais d'établissement sera
facilitée d'autre part par les avantages énumérés
aux articles suivants. Vous savez que l'établissement
sera affranchi de tout impôt, qu'il aura la franchise
de port. Ce sont là des avantages considérables qui
assureront la marche de l'établissement et eu faci-
literont la prospérité. Le Conseil fédéral adhère aux
propositioBS de la commission. Dès lors, nous vous
prions de bien vouloir voter l'article 31ter tel qu'il
vous est présenté par la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. Slguater

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel handelt von der Portofreiheit.
Sie erhält allerdings eine gewisse Einschränkung,
indem hier ausdrücklich gesagt ist, dass jjur die
amtlichen Postsendungen des Vorstandes und des
Verwaltungsrates, .sowie die amtlichen an den Vor-
stand gerichteten Postsendungen der übrigen Organe
der Anstalt portofrei sind. Im weitern ist der Vor-
stand befugt, sich für seine amtlichen Zahlungen
und Inkassi unentgeltlich der Vermittlung der Post
zu bedienen. Sie werden ohne weiteres zugeben,
dass auch hier für die Unfallversicherungsanstalt
eine ganz bedeutende Erleichterung geschaffen
wird, indem das Inkasso sowohl, wie die Aus-
zahlung von weitern Spesen nicht belastet sind.
Das bedeutet gegenüber der Situation der Privat-
gesellschaften einen wesentlichen Vorteil.

Wir haben diesem Artikel sodann noch beigefügt,
dass die Anstalt im Sinne des Bundesgesetzes vom
6. Oktober 1905 über die Schweizerische National-
bank als eine unter der Aufsicht des Bundes stehende
Verwaltung zu betrachten sei, wodurch der National-
bank gestattet wird, ihr eine verzinsliche Rechnung
zu eröffnen. ,
i Ich empfehle Ihnen die neue Redaktion nach dem

Vorschlage Ihrer Kommission.

i M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : L'article Slquater prévoit la franchise de
port. Toutes les correspondances officielles de la
direction et du conseil d'administration sont au
benèfice de cet avantage, de même que les paiements
et les encaissements officiels. La direction peut user
gratuitement du service des postes. C'est là, nous le
répétons, un avantage important pour l'établissement.

Nous les avons de même assimilé aux adminis-
trations placées sous la surveillance de la Confédé-
ration au sens de l'article 15 de la loi sur la Banque
nationale du 6 octobre 1905. Cet article 15 prévoit
que les dépôts ne portent point d'intérêt, à l'excep-
tion des administrations spécialement indiquées.
Il nous a paru nécessaire d'accorder cet avantage
à l'établissement fédéral. Nous vous prions de voter

ce nouvel amendement qui complète ainsi l'article
31 quater.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31 quinter,

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel enthält die Bestimmung über
die Steuerfreiheit. Die Kommission empfiehlt Ihnen
ohne weitere Bemerkungen Annahme.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: A l'article 31 qninter, la commission ne présente
aucune observation. Cet article prévoit que cet
établissement est exempt de tout impôt, sauf en
ce qui touche évidemment à la fortune immobilière
qui ne sera pas affectée au service de l'assurance.
Cette fortune-là est soumise à l'impôt comme toutes
les autres. Mais en ce qui concerne 'a fortune de
l'établissement proprement dite, elle est exempte
d'impôt.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 32.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Dieser Artikel bringt die Bestimmung betreffend
die Verantwortlichkeit der Mitglieder des Vorstandes
und des Verwaltungsrates, sowie der Beamten der
Anstalt. Alle diese Organe stehen unter dem Bundes-
gesetz über das Bandesstrafrecht vom 4. Hornung
1853. Sie finden hier eine kleine Aenderung gegen-
über der ursprünglichen bundesrätlichen Fassung.
Der Bundesrat hatte noch beigefügt «insbesondere
Art. 53 ff». Diese Artikel handeln speziell von
Pflichtvernachlässigongen und Veruntreuungen. Ihre
Kommission hält diesen Beisatz nicht für nötig, da
ja ebne weiteres das ganze Gesetz massgebend ist.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: Nous avons un code fédéral qui prévoit les
délits ou crimes commis par les employés de l'ad-
ministration fédérale. Le projet de loi soumet h cette
loi les membres de la direction, du conseil d'ad-
ministration, de même que les employés. Dès lors,
tous les employés de cette administration tombent
sous le régime du code pénal fédéral de 1853. Pas
d'observation à cet égard.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 33.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wir kommen hier zum Abschnitt über die
Mitwirkung der anerkannten Krankenkassen. Ich
habe schon früher erwähnt, dass die Unfallversiche-
rungsanstalt Agenturen errichten könne und dass
in einem besondern Artikel bestimmt werde, dass
zur Uebernahme dieser Agenturen in erster Linie
die Krankenkassen verpflichtet seien. Diese Vor-
schrift ist im vorliegenden Art. 33 enthalten. fDie
schweizerische Unfallversicherungsanstalt}) so heisst
es hier, «kann jederzeit einer anerkannten Kranken-
kasse innert den Grenzen ihres örtlichen Tätigkeits-
gebietes eine Agentur übertragen. Insbesondere kann
sie sich durch eine solche Kasse für den Prämien-
bezug, den Anzeige-, Erhebungs- und Aufsichtsdienst
bei Unfällen, wie für die Ausrichtung der Anstalts-
leistungen vertreten lassen; die Kasse ist für die
sorgfältige Erfüllung des Auftrages verantwortlich.»

Im weiteren bestimmt der Artikel, dass die An-
stalt der Kasse die durch die Erfüllung des Auf-
trages erwachsenden Auslagen ersetzt, einschliesslich
einer billigen Vergütung für Mühewaltung; ausge-
nommen sind die Auslagen der Kasse für solche
Leistungen, die nach Art. 36 auf ihre eigene Rech-
nung gehen.

Ich will gleich erwähnen, dass diese Auslagen
und Leistungen nach Art. 36 auch diejenigen sind-,
die die Kasse infolge des Rückversicherungsver-
trages zu machen hat, den sie unter Umständen für
die ersten sechs Wochen der Unfälle mit der Un-
fallversicherungsgesellschaft abschliesst.

Wir haben hier eine einzige redaktionelle, oder,
wenn Sie wollen, auch materielle Aenderung einge-
fügt, dass wir das Wort «billigen» ersetzt haben
durch «angemessenen» und nunmehr sagen: «einer
angemessenen Vergütung für die Mühewaltung.. .»

Ich empfehle Ihnen den Antrag der Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: En exposant l'économie du projet de loi et
principalement l'organisation de l'établissement
fédéral d'assurance, nous vous avons signalé que
cet établissement pouvait faire appel au concours
des caisses reconnues d'assurance contre les mala-
dies. L'article 33 vient ici confirmer et aîSrmer ce
concours. Il est dit que l'établissement suisse
d'assurance peut en tout temps confier «ne agence
à une caisse reconnue. Celle-ci est tenue de faire
l'encaissement des primes, le service des avis, des
enquêtes et de la surveillance en cas d'accident
Evidemment ce travail imposera à la caisse reconnue
des dépenses et des frais. L'établissement fédéral
sera dès lors tenu de rembourser à cette caisse le
montant des dépenses que lui a causé l'exécution
du mandat, et de plus, pourra réclamer une com-
mission équitable pour sa peine. Il me semble que
ces dispositions sont sages, qu'elles rentrent dans
l'esprit d'une bonne administration. A l'article 33,
votre commission ne fait qu'un changement de
rédaction. A l'alinéa premier, elle vous propose de

dire: «l'établissement suisse des assurances contre
les accidents peut, en tout temps, confier une
agence à une caisse reconnue d'assurance contre la
maladie pour le territoire de cette caisse.» Il y a
donc là un petit changement de rédaction qui n'infirme
et n'altère en rftn le principe de l'article 33. Nous
vous proposons de voter la proposition de la com-
mission,

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 34 und 35.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich bitte Sie, mir zu gestatten, nun über
Art. 34 und 35 zusammen Bericht zu erstatten,
welche Artikel unter sich in sachlichem Zusammen-
hang stehen. Diese beiden Artikel bestimmen, dass
die Anstalt jederzeit befugt ist, bei einer aner-
kannte^ Krankenkasse einen Versicherten, der in
ihrem Tätigkeitsgebiet wohnt, mit bezug auf die
gemäss Art. 50 bis 57 für die ersten sechs Wochen
einer Unfallkrankheit zu gewährenden Leistungen in
Rückversicherung zu geben.

Sie erinnern sich, dass in dem Gesetze, ' das die
Annahme im Volke nicht gefunden hat, hier eine
andere Ordnung vorgesehen war. Dort ging die Ver-
pflegung und die Behandlung des Unfalls, die Aus- -
richtung der Lobnentschädigung zu Lasten der
Krankenkasse für die Dauer von 6 Wochen, Nach
der neuen Ordnung ist nun die Krankenkasse nur
verpflichtet, für die Rechnung der Unfallversicherung
die Ausrichtung der betreffenden Krankengelder zu
übernehmen. Es ist nun wünschenswert, zu einem
System zu gelangen, bei dem die Krankenkasse
direkt interessiert ist an der Ausübung dieser
Funktionen, wo sie ein direktes Interesse daran bat,
die Unfälle genau zu beaufsichtigen mit bezug auf
ihre Dauer, die Unfälle mit bezug auf ihre Ent-
stehung genau zu kontrollieren und auch auf ihre
weitere Behandlung einen Einfluss auszuüben. Auf
dieses Ziel gebt nun dieser Artikel hin, indem er
in Aussicht nimmt, der Krankenkasse zu einem be-
stimmten Prämiensatz die Behandlung eines solchen
Unfalles zu übergeben.

In Art. 35, der sich daran anscbliesst, ist nun
gesagt : «Dass die Rückversicherung geschieht gegen
die seitens der Anstalt an die Kasse erfolgende
Abtretung eines Teiles der von der Anstalt selbst
bezogenen Prämien», und auf Antrag der Kommission
sagt die neue Redaktion hier weiter: «Auf Antrag
des Vorstandes der Anstalt und nach Vernehmlassung
von Vertretern der anerkannten Krankenkassen setzt
der Bundesrat durch einen Tarif die Rückversiche-
rungsprämien für jede Betriebsart und die in Art. 33
vorgesehenen Vergütungen fest » Dies sind also die
nähern Bestimmungen, unter denen die Rückver-
sicherung bei der Krankenkasse abgeschlossen
werden kann.

Nun hat man sich aber doch die Frage vorlegen
müssen: Wird es möglich sein, bei den Kranken-
kassen nun sofort hei Eröffnung der Tätigkeit der
Unfallversicherung zu einem gewissen Prämiensatz
diese Risiken unterzubringen? Entweder müssen die
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Krankenkassen eine so grosse Forderung an Prämien
stellen, dass sie dabei ohne weiteres Deckung finden
würden für die Verpflichtung, die sie übernehmen,
oder sie würden dann au! der ändern Seite ris-
kieren, einen Verlust za erleiden, und würden sich
weigern, diese Funktion des Rückversicherers zu
übernehmen.

Ihre Kommission erachtet es nun als- ein Gebot
der Billigkeit gegenüber den Krankenkassen, hier
noch eine besondere Reserve einzuîugen, indem
sie sagt, dass unter dem dritten Titel eine Ueber-
gangsbestimmung aufgenommen werden soll, fol-
gendermassen lautend: «Die schweizerische Unfall-
versicherungsanstalt wird den anerkannten Kranken-
kassen den allfälligen Verlust vergüten, den sie
während den drei ersten Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes durch die in Art 34 bis 37 vorge-
sehenen Rückversicherungen erleiden; der Bundes-
rat ist befugt, diese Dauer zu verlängern.»

Der Ihnen bereits vorliegende Antrag der Kom-
mission erklärt also im Grundsatz, dass ein all-
fälliges Defizit, das die Kasse während ihrer ersten
Zeit, während diesen drei ersten Jahren, auf ihrer
Rückversicherung machen würde, ihr wieder gedeckt
würde.

Eine neue Beratung der Kommission, die heute
stattgefunden hat, führte nun noch dazu, hier eine
gewisse Einschränkung einzufügen und zu sagen,
dass nicht der ganze Verlust, sondern % dieses Ver-
lustes den Krankenkassen gedeckt werden soll, weil
wir der Meinung sind, dass die Krankenkassen eben
auch schon während diesen drei ersten Jahren ein
Interesse an der richtigen, sparsamen, haushäl-
terischen Durchführung dieser Rückversicherung
haben sollen.

Ich empfehle Ihnen die Annahme der Art. 34
und 35 mit dieser Abänderung, dass also im letzten
Alinea, das eigentlich in die Uebergangsbestim-
mungen gehört, eingefügt werde: «. . . wird den
Krankenkassen % des allfälligen Verlustes vergütet,
den sie ... erleiden werden, a

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: Les articles 34 et 35 concernent le concours
particulier que les caisses concernant l'assurance
maladie doivent prêter aux caisses concernant l'as-
surance contre les accidents. Ces caisses reconnues
sont tenues, si l'établissement le demande, de réas-
surer les prestations qui sont à fournir pour tous
les accidents dont l'incapacité de travail n'excède
pas six semaines. Nous pensons que ce concours
sera très précieux à l'établissement fédéral, puisque
les caisses de secours sont mieux placées pour
suivre de près les maladies de peu de durée, quand
bien même on pourrait se demander pourquoi cette
réassurance s'arrête à six semaines. Eh bien, ce
n'est pas précisément l'effet du hasard, mais, d'une
manière générale, l'on estime qu'après six semaines,
l'incapacité de travail ne peut plus être considérée
comme un chômage, mais devient en réalité une
invalidité. Voilà pourquoi, les caisses maladie ne
seront appelées à réassure!* les prestations de l'éta-

blissement fédéral que pour les accidents dont l'in-
capacité n'excédera pas six semaines; naturellement
les caisses de surveillance ne pourront pas faire ce
service gratuitement II aura lieu contre la rétro-
cession à la caisse d'une part des primes perçues
par l'établissement lui-même et, sur la proposition
de l'établissement, le Conseil fédéral fixera, par le
tarif, les primes de réassurance et les commissions
payées à la caisse reconnue, pour couvrir ses frais
et ses déboursés. Votre commission a estimé que
pendant les premières années, il y avait lieu de
craindre peut-être des pertes un peu sensibles par
les caisses reconnues, et elle vous propose d'ajouter
un dernier alinéa portant que l'établissement d'assu-
rance remboursera aux caisses reconnues les % des
pertes que ces caisses pourront subir pendant les
trois années à partir de l'entrée en vigueur de la
loi. Ceci est une disposition transitoire. Au début,
nous avions proposé que l'établissement rembourse-
rait les pertes entières, mais dans une délibération
subséquente, la commission a estimé qu'il fallait
réduire aux trois quarts le remboursement que
l'établissement fédéral pourrait être appelé à faire
aux caisses maladie reconnues. Nous vous propo-
sons, dès lors, de voter les articles 34 et 35 d'après
le texte du Consoli fédéral amendé par la com-
mission.

Sulzer: Ich sehe mich veranlasst, hier die Er-
klärung abzugeben, dass ich mir vorbehalten muss,
über diese Art. 34 bis 37 eventuell in einem spätem
Stadium WiedererwSgungsanträge zu stellen. Diese
Frage der Rückversicherung hat in den Diskus-
sionen der Kommission viel Zeit in Anspruch ge-
nommen und der Sprechende hat von Anfang an
seine grossen Zweifel erklärt, ob diese Rückver-
sicherung überhaupt durchführbar sein werde und
namentlich, ob sie den Erfolg haben werde, den die
Verfasser des Entwurfes sich davon versprechen.
Meine Herren, Sie haban nun gesehen, dass auch
der Bundesrat in den Abänderungsanträgen vom
9. Juni dasselbe Gefühl gehabt hat, indem er statt
der Art. 34 bis 37 einfach einen Art. 34 vorschlägt,
worin er in der Hauptsache auf eine Verordnung
abstellt. Ich glaube, wir haben in der Kommission
alle das Gefühl, dass diese Frage noch nicht genü-
gend abgeklärt ist, und ich speziell behalte mir, wie
gesagt, vor, darauf zurückzukommen.

Es heisst hier : «Die Anstalt ist jederzeit befugt,
bei einer anerkannten Krankenkasse einen Ver-
sicherten, der in ihrem Tätigkeitsgebiete wohnt»
etc. Das kann heissen, dass in irgend einem Gebiete
eine Krankenkasse gezwungen werden kann, im
Namen der Unfallversicherungsanstalt eine Rückver-
sicherung zu übernehmen für Leute, die gar nicht
zu ihren Mitgliedern gehören. Darüber sind wir
nun im klaren, dass bei der Ordnung der Dinge bei
den Krankenkassen nicht jede Kasse befähigt ist,
eine derartige Rückversicherung zu übernehmen.
Sie kennen ja die Minimalleistungen der Kranken-
nassen, welche erfüllt werden müssen, damit eine
solche anerkannt wird. Nun ist zum vornherein klar,
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dass die Zwergkrankenkassen — wie ich sie heissen
möchte — diese Krankenkassen, die einen Franken
leisten und unter Umständen eine ganz kleine An-
zahl Mitglieder haben, gar nicht imstande sind,
diese Funktionen zu übernehmen, während zuge-
geben ist, dass namentlich die Betriebskranken-
kassen, die an viel grössere Leistungen gewöhnt
sind, die eine ganz bestimmte Anzahl Leute,
in der Regel eine grosse Anzahl, umscbliessen und
die eine gute Organisation haben, dazu wohl in der
Lage sind.

Ich habe .auch in dar Kommission den Antrag
gestellt, dass man erkläre, dass Betriebskranken-
kassen oder überhaupt Krankenkassen, deren
Mitglieder sämtlich der Unfallversicherung unter-
stehen, also im grossen ganzen die Betriebskranken-
kassen der Industrie und des Gewerbes, vorzugs-
weise diese Rückversicherung bekommen, aber
allerdings in der Weise, dass man ihnen nur zu-
muten kann, diejenigen rückzuversicbern, die ibre
Mitglieder sind. Dieser Antrag hat nicht beliebt.
Ich halte ihn noch heute für praktisch und behalte
mir, wie gesagt vor, darauf zurückzukommen.

Die grossen Bedenken, die ich habe, sind fol-
gende. Effektiv kann eine Krankenkasse die Verant-
wortlichkeit der Rückversicherung für Leute, die
nicht zu ihren Mitgliedern gehören, nicht über-
nehmen. Stellen Sie sich einmal vor, dass, um ein
Beispiel zu nehmen, eine Betriebskrankenkasse der
Metallindustrie, die an und für sich zur Rückver-
sicherung für ihre Mitglieder gut geeignet wäre,
nach diesem Wortlaut gezwungen werden könnte,
für Leute von ganz anderen Berufen, wir wollen
einmal sagen Maurer und Zimmerleute usw., die Rück-
versicherung zu übernehmen. Das ist tatsächlich
unmöglich; denn die wirksame Tätigkeit dieser
Krankenkasse beschränkt sich eben auf den Kreis,
den sie unter Augen hat, und sie kann sich ganz
entschieden nicht in ganz andere Verhältnisse
hineinarbeiten. Da ist also ein wunder Punkt, der
bei der Aufsicht, die wir eben von den Kranken-
kassen erwarten müssen, für die Kontrolle der so-
genannten vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit, eine
grosse Rolle spielt. Das ist ein so eminent wichtiger
Punkt, dass wir da ganze Sicherheit haben müssen.
Wir können es nicht darauf ankommen lassen, dass
grosse Klassen Versicherter ganz ohne örtliche Auf-
sicht bleiben, wir können es nicht darauf ankommen
lassen, dass die Anstalt von der Zentrale aus solche
Detailarbeit mache; denn sie kann effektiv diese
Aufsicht nicht ausüben oder unter allen Umständen
nur sehr schwierig und mit grossen Kosten. Das
ist das eine.

Das andere ist das, dass wir die Rückversiche-
rung nicht überall durchführen können. Wir dürfen
uns nicht vorstellen, dass wir effektiv die Gesamt-
heit der Versicherungspflichtigen Personen treffen.
Wir werden unter den Personen, die versicherungs-
pflichtig sind, namentlich unter der ambulanten
Arbeiterschaft immer eine grosse Zahl haben, die über-
haupt in keine Krankenkasse hineingeht. Dann hört
die Wirkung dieser Bestimmung sowieso auf. Wir
haben deshalb in der Kommission beraten, ob man
nicht alle diejenigen, die nach dem Gesetz der Un-
fallversicherung verpflichtet sind, zwingen soll, in
eine Krankenkasse hineinzugehen. Da haben sich
aber auch wieder Schwierigkeiten eingestellt.

Ich beschränke mich auf diese Bemerkungen. Wir
haben hier eine sehr schwierige Frage vor uns und
ich frage mich wirklich, ob wir nicht gut daran tun
würden, lieber den Antrag anzunehmen, den der
Bundesrat im Juni gestellt hatte und von dem ich
gehört habe, dass er ihn noch nicht definitiv auf-
gegeben hat.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich will nur meinen Ausführungen beifügen,
dass allerdings eine Differenz zwischen dem Artikel,
wie er Ihnen durch die Kommission vorliegt, und
dem früheren Antrag des Bundesrates besteht. Der
Bundesrat teilt aber in seinem Schreiben vom
25. September der Kommission mit, dass er sich
später entscheiden möchte, ob bei Art. 34 am An-
trag des Bundesrates festzuhalten ist.

Herr Sulzer hat nun keinen bestimmten Antrag
gestellt, sondern auch den Vorbehalt gemacht, dass
er später unter Umständen wieder auf diesen Artikel
zurückkommen werde. Ich möchte Ihnen nun em-
pfehlen, denselbep doch gutzuheissen. Wenn Herr
Sulzer dann am Ende der Beratung einen Wieder-
erwägungsantrag vorlegt, so werden wir darüber
wieder zu beraten haben.

Präsident : Redaktionell möchte ich bemerken,
dass es vielleicht richtiger wäre, am Scbluss der
Uebergangsbestimmung das Wort «Dauer» durch
«Frist» zu ersetzen.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 36.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier liegt Ihnen eine Abänderung zum ur-
sprünglichen Antrag des Bundesrates vor. Der Bundes-
rat bat sich dann auch nachträglich mit der neuen
Redaktion der Kommission einverstanden erklärt.
Die neue Redaktion bestimmt, dass wenn ein rück-
vörsicberter Unfall eintritt, die Kasse auf eigene
Rechnung, aber im Namen der Anstalt die in Art 50
bis 57 vorgesehenen Versicherungsleistungen wäh-
rend den ersten 6 Wochen einer Unfallkrankbeit
gewährt; die Kasse übt für diese Zeit die sonst der
Anstalt zukommenden Befugnisse aus. Die Anstalt
behält das Aufsichtsrecht.

Die Anstalt muss sich wohl das Aufsichtsrecht
vorbehalten, indem ihr ja daran, gelegen sein muss,
dass von Anfang an der Unfall in richtiger Weise
behandelt werde, und wenn beispielsweise von selten
des Behandelten oder von Seiten des behandelnden
Arztes oder unter Uniständen der Krankenkasse
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selbst ein Einschreiten der Anstalt verlangt wird,
es auch ohne weiteres geschehen kann.

Entstehen Streitigkeiten zwischen den Ver-
sicherten oder Dritten und der Kasse, so hat letztere
die Anstalt hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.
Auch diese Bestimmung ist in der Absicht aufge-
stellt, gleich von Anfang an solche Streitigkeiten
entweder zu beseitigen oder deren Verlauf einer
genauen Aufsicht zu unterstellen. Ich empfehle
Ihnen Annahme des Artikels nach Redaktion der
Kommission.

M. Knutschen, rapporteur français de la com-
mission: A l'art. 36, la commission fait une pro-
position de rédaction, mais non une proposition de
nature à changer le fond même de la disposition.
Cet art. 36 prévoit en cas de réassurance que la
caisse fournit à son propre compte, mais au nom
de l'établissement, les prestations pendant les six
premières semaines de maladie résultant d'un ac-
cident. En même temps l'article prévoit que l'éta-
blissement fédéral conserve le droit de surveillance
sur des prestations. Cela, semble-t-il, va de soi et
la caisse reconnue fait les prestations ao nom de
l'établissement fédéral. Celui-ci doit conserver son
droit de surveillance.

Enfin, le dernier alinéa proclame que si une
contestation surgit entre des assurés, des tiers ou
la caisse, cette contestation doit être immédiatement
portée à la connaissance de l'établissement fédéral
C'est lui qui intervient alors et qui prendra les dis-
positions nécessaires pour mettre fin aux contesta-
tions ou procéder suivant les circonstances. Nous
proposons au conseil de bien vouloir voter l'article
amendé par la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art 37.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion. Der Art. 37 ist die direkte Folge des Art. 36.
Das Aufsichtsrecht der Anstalt wäre wohl ein illu-
sorisches, wenn ihr nicht auch die Befugnis ein-
geräumt würde, für den Fall, dass Unregelmässig-
keiten auf der einen oder ändern Seite entstehen,
einzugreifen und dann auch wenn nötig sofort die
Funktion des Versicherers selbst auszuüben. Dies zu
ermöglichen beabsichtigt der Art. 37 und das ist in
der Redaktion Ihrer Kommission noch etwas näher
präzisiert. Ich empfehle Ihnen Annahme des Art. 37
nach der Fassung Ihrer Kommission. Der Bundesrat
erklärt sich mit der neuen Fassung einverstanden.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Ici, à l'art. 37, la commission vous fait
une proposition de rédaction, un changement de
texte. La caisse reconnue fournit les prestations au
nom de l'établissement fédéral. Il va de soi que
l'établissement peut en tout temps reprendre l'exer-
cice de ces compétences et dire : Nous allons nous-
mêmes fournir les prestations. Dans ce cas-là, l'éta-
blissement doit rembourser à la caisse reconnue tous
les frais que les prestations lui ont occasionnés.
Nous vous recommandons l'adoption de l'art. 37.

Angenommen. — (Adopté.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Fui die Sedaktion verantwortlich : Zimmermann. — Drack and Expedition van H. Jent in Bern
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Neue Abänderungsanträge des Bundesrates zu den
Anträgen der nationalrätliehen Kommission.

25. und 28. September 1908.

Art. 70, Absatz 2. Die Anstalt kann eine Inva-
lidenrente auskaufen, wenn der Auskauf dazu an-
getan ist, eine wesentliche Besserung im Gesund-
heitszustände des Berechtigten herbeizuführen.

Art. 79. Der Bund leistet an die Gesamtheit der
Prämien einen Beitrag ...

Art. 86. Die Bundesversammlung erlässt die für
die Errichtung der freiwilligen Versicherung nötigen
Bestimmungen, unter Berücksichtigung der beson-
dern Verhältnisse der Landwirtschaft.

Uebergangsbestimmung. Stellt es sich im Verlaufe
des Betriebes der Unfallversicherungsanstalt heraus,
dass zur Kontrolle des Beginns und Aufhörens der
Versicherung die Lohnlisten nicht genügen, so kann
der Bundesrat, mit Zustimmung der Bundesver-
sammlung, vorschreiben, dass der Arbeitgeber den

Nouxeaux amendements du Conseil fédéral aux
propositions de la commission du Conseil national.

25 et 28 septembre 1908.

Art. 70, alinéa 2. L'établissement peut racheter
une rente d'invalidité si le rachat est de nature...

Art. 79. La Confédération contribue à l'en-
semble des primes ...

Art. 86. L'Assemblée fédérale règle le détail des
assurances volontaires, en tenant compte des cir-
constances spéciales de l'agriculture.

Disposition transitoire. — Si 'l'expérience de l'éta-
blissement d'assurance contre les accidents montre
que les listes de paie ne suffisent pas pour le con-
trôle du début et de la cessation de l'assurance, le
Conseil fédéral peut, avec 1 approbation de l'Assem-
blée fédérale, prescrire que l'employeur sera tenu
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Organen der Anstalt je vom Beginn oder Aufhören
des Arbeits- oder Anstellungsverhältnisses Versiche-
rungspflichtiger Personen Anzeige zu machen hat
(An- und Abmeldung). !

d'aviser les organes de l'établissement de l'entrée à
son service et de la sortie des personnes tenues à
l'assurance (avis d'entrée et de sortie).

Anträge von Herrn Nationalrat Sulzer.
30. September 1908.

Art. 19, Absatz 3. ... wird der Bundesbeitrag
nur an eine Kasse ausbezahlt und zwar an dieje-
nige, welche die grössten Leistungen aufweist, bei
Gleichheit der Leistungen an diejenige, welcher die
versicherte Person am längsten angehört.

Art. 35. (Uebergangbestimmung). Die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt wird den aner-
kannten Krankenkassen 3A eines allfälligen Verlustes
vergüten, den sie ...

Art. 41, Absatz 2. ... bleibt er nur dann ver-
sichert, wenn kein Austritt oder keine Entlassung
vorliegt ...

Art. 50, Absatz 3. Anstatt der ärztlichen Behan-
dlung und Wartung zu Hause kann die Anstalt,
namentlich für chirurgische Behandlung die Unter-
bringung in einer Heilanstalt anordnen.

Art. 51, weiterer Zusatz zu Absatz l. In Gemein-
den mit über 40,000 Einwohnern kann die Anstalt,
die Auswahl auf die Aerzte bestimmter Bezirke
dieser Gemeinden einschränken.

Art. 53, Zusatz zu Absatz 1. In Gemeinden
mit über 40,000 Einwohnern kann die Anstalt die
Auswahl auf die Apotheken bestimmter Bezirke
dieser Gemeinden einschränken.

Art. 56, Absatz 1.
Satzes.

Streichung des zweiten

Art. 77, Absatz 3. Der Arbeitgeber oder sein
Stellvertreter ist verpflichtet, der Anstalt von jeder
die Unfallgefahr wesentlich erhöhenden Aenderung...

Art. »79. Die Prämien fallen zu Lasten :
a. des Arbeitgebers, für drei Fünftel,
b. des Versicherten, für einen Fünftel,
c. des Bundes, für einen Fünftel (Bundesbeitrag).

Streitigkeiten über den Bundesbeitrag werden
durch den Bundesrat endgültig entschieden.

Art. 85.
Bundesrates.

Wiederaufnahme der Fassung des

Art. 86. Streichung der Worte : die Deckung
der Haftpflicht gegenüber Drittpersonen.

Propositions de M. le conseiller national Sulzer.
30 septembre 1908.

Art. 19, alinéa 3. ... le subside fédéral n'est
payé qu'à la caisse qui fournit les plus fortes pres-
tations ; en cas d'égalité des prestations, il est payé
à la caisse dont cette personne est membre depuis
le temps le plus long.

A«rt. 35. (Disposition transitoire). L'établissement
suisse d'assurance contre les accidents remboursera
aux caisses reconnues d'assurance contre les ma-
ladies les trois quarts des pertes que ces caisses
pourraient subir,...

Art. 41, alinéa 2. ... il ne demeure assuré que
s'il n'a pas quitté l'entreprise et si une prochaine...

Art. 50, alinéa 3. Au lieu du traitement médical
et de la garde à domicile, l'établissement peut or-
donner le transfert dans une infirmerie, notamment
en vue d'un traitement chirurgical.

Art. 51, adjonction à l'alinéa 1er. Dans les com-
munes de plus de 40,000 habitants, l'établissement
peut ne laisser le choix qu'entre les médecins de
certains arrondissements de ces communes.

Art. 53, adjonction à l'alinéa l°r. Dans les
communes de plus de 40,000 habitants, l'établisse-
ment peut ne laisser le choix qu'entre les pharma-
ciens de certains arrondissements de ces communes.

Art. 56, alinéa 1er. Supprimer la dernière phrase.

Art. 77, alinéa 3. L'employeur ou son représen-
tant est tenu ... toute modification essentielle de
l'entreprise, de nature ...

Art. 79. Les primes sont à la charge :
a. de l'employeur, pour les trois cinquièmes,
b. de l'assuré, pour un cinquième,
c. de la Confédération, pour un cinquième (sub-

side fédéral).
Le Conseil fédéral tranche ...

Art. 85. Reprendre le texte du Conseil fédéral.

Art. 86. Biffer les mots : la couverture de la
responsabilité vis-à-vis des tiers.
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Art. 38.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Art. 38 umschreibt das Tätigkeitsgebiet
und die Ausdehnung der obligatorischen Versiche-
rung. In erster Linie soll darin zum Ausdruck kom-
men, dass die neue Gesetzesvorlage als Hauptzweck
den Ersatz der bisherigen Haftpflicht durch die Ver-
sicherungspflicht hat. Es sind -hier alle diejenigen
Betriebe aufgezählt, die bisher einer Haftpflichtge-
setzgebung unterstellt waren und die nun unter der
neuen Ordnung der Versicherungspflicht unterstellt
sind. Sie finden hier in erster Linie die Eisenbabn-
und DampfschiSunternehmungen und die Post. Im
weiteren die Betriebe, welche den Bestimmungen
des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den
Fabriken unterstellt waren und auch unter der Haft-
pflicht aus Fabrikbetrieb stehen. Unter Ziff. 3 und
4 sind aufgezählt die Betriebe, die der sogenannten
erweiterten Haftpflicht angehören. Ich will gleich
beifügen, dass Ihre Kommission hier eine Ausdeh-
nung vorgenommen hat in dem Sinne, dass sie die
ursprünglich im Vorschlage des Bundesrates ent-
haltene Grenzzahl mit bezug auf die Arbeiter, die
Zahl 5, beseitigt hat und indem sie Ihnen vorschlägt,
die Versicherungspflicht für alle Arbeiter auszu-
sprechen, die in einem der erweiterten Haftpflicht
angehörenden Betriebe als Arbeiter eingestellt sind.
Wir glaubten damit eine billige Aenderung vorzu-
nehmen. Es ist gewiss eine Ungerechtigkeit oder
zum mindesten eine Ungleichheit, wenn es für den
Arbeiter davon abhängen soll, ob sein Arbeitgeber
eine grössere oder kleinere Zahl von Arbeitern be-
schäftigt, dass er der Wohltat der Hnftpflicht teil-
haftig wird. Ebenso haben wir die Meinung, dass
die Versicberungspflicht nicht nur dort ihre Wohltat
geltend machen soll, wo die Anzahl der Arbeiter
fünf übersteigt, sondern dass auch die Arbeiter des
Kleinbetriebes die Vorteile der Versicherung ge-
niessen sollen. Die wirtschaftlichen Folgen des Un-
falles sind gewiss für alle Arbeiter die nämlichen;
die wirtschaftlichen Folgen sind für ihre Familien
gleich schwer, ob nun eine grössere oder kleinere
Zahl in dem Betriebe beschäftigt sei. Wir schlagen
Ihnen also vor, diese Grenze zu beseitigen und die
Ausdehnung in der Weise vorzunehmen, dass alle
Gewerbe, die der Haftpflicht unterstellt sind, ob sie
nun mehr oder fünf und weniger Arbeiter haben,
die Versicherungspflicht zu erfüllen haben.

Beim folgenden Alinea haben wir noch einige
redaktionelle Aenderungen und Ergänzungen vorge-
notnmen, indem wir sagen, dass die Lehrlinge,
Volontärs und Praktikanten im Sinne dieses Gesetzes
dem Arbeiter gleichzustellen sind, und im weitern,
dass die Arbeiter und Angestellten 'eines Unter-
akkordanten des Unternehmers als Arbeiter und An-
gestellte des Unternehmers selbst betrachtet werden,
dass also derjenige, der eine Arbeit an einen Unter-
akkordanten vergibt, dafür zu sorgen hat, dass für
den Arbeiter die Versicherungspflicht erfüllt wird,
sei es, dass er ihm die Versicherungspflicht über-
bindet und sich vergewissert, dass sie auch erfüllt
wird, oder sie selbst erfüllt auf Rechnung des Unter-
akkordanten oder auf seine eigene.

Die folgende Aenderung ist mehr redaktioneller
Natur, indem wir nur sagen: «Die Versicherungs-
pflicbt wird dadurch nicht unterbrochen, dass ein

Versicherter auf Rechnung desselben Betriebes vor-
übergehend im Auslande arbeitet.» Materieller Natur
ist diese Aenderung allerdings doch einigermassen
deshalb, weil wir verlangen, dass der Betreffende
im Betrieb eines in der Schweiz ansässigen Ge-
schäftes sei und dass er nicht etwa im Ausland in
ein anderes Geschäft übertreten kann und dennoch
versichert bleibt. Um jedes Missverständnis in dieser
Beziehung zu beseitigen, schlägt Ihnen die Kom-
mission vor, diese Aenderung vorzunehmen.

Es dürfte Sie nun interessieren, wie weit dieser
Kreis der Versicherungspflicht eigentlich gezogen
ist. Die nachgetragene Statistik gißt folgende Zahlen :
Zu Ziff. i, Haftpflicht aus Eisenbahn-, Dampfscbiö-
und Postbetrieb 50,943 Angestellte und Arbeiter,
Fabriken 377,114, erweiterte Haftpflicht nach der
Gewerbestatistik 100,000 und eine Vermehrung
infolge des Wegfalls der Grenzzahl 5 von 32,000 Ar-
beitern, im Total 460,000. Dies ist nach dem Er-
gebnis der gegenwärtigen Statistik die Ausdehnung,
die die obligatorische Versicherung mit bezug auf
die Anzahl der ihr unterstellten Personen nehmen
wird.

Ich will hier sofort noch beifügen, dass wir
voraussehen, dass die spätere Zunahme und die
freiwillige Versicherung wenigstens 140,000 bringen
werden, also zusammen 600,000. Dies ist auch die
Zahl, die den Berechnungen Ihrer Kommission je-
weilen zugrunde lag. Sie nähert sich den Zahlen
nach den Berechnungen zur lex Forrer, viel mehr,
als dies vielleicht auf den ersten Augenblick
vermutet wird. Damals waren in Aussicht ge-
nommen für die Unfallvesicherung 600,000 obliga-
torisch und 100,000 freiwillig Versicherte, also zu-
sammen 700,000, während wir hier auf eine Zahl
von 600,000 kommen, die sich natürlich rasch ver-
mehren wird, sobald die freiwillige Versicherung
eine gewisse Ausdehnung erhält Wenn wir einen
durchschnittlichen Jahreälohn von 1200 Fr. anneh-
men, so kommen wir daher auf eine Jahreslohn-
summe von 720 Millionen Franken. Ich will auch
hier beifügen, dass beim früheren Projekte ein
durchschnittlicher Tagesverdienst von Fr. 2. 42 und
eine jährliche Lohnsumme von Fr. 509,250,000 an-
genommen war, gegenüber der jetzigen Annahme
von 720 Millionen.'Allerdings will ich zugeben, dass
die 1200 Fr. Jahresverdienst etwas hoch gerechnet
sind, doch würde der durchschnittliche Tagesver-
dienst von Fr ' 2. 42, wie er den Berechnungen des
Versicherungswerkes von 1899 zugrunde lag, unter
keinen Umständen mehr ausreichen.

Ich empfehle Ihnen, den Artikel nach der neuen
Fassung Ihrer Kommission anzunehmen. Ich füge
bei, dass der Bundesrat seine Zustimmung ebenfalls
erklärt hat.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 38 détermine les personnes tenues
à l'assurance. Ces personnes sont celles qui jusqu'à
présent étaient au bénéfice de la loi sur la responsa-
bilité civile.

Les différentes catégories de personnes soumises
à l'assurance sont énumérées à cet article. Il v a
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d'abord tous les employés, ouvriers des établisse-
ments de chemins de fer, des bateaux à vapeur, de
la poste, puis les exploitations soumises à la loi sur
le travail dans les fabriques du 23 mars 1877. En
troisième lieu, les industries qui mettent en oeuvre
des matières explosibles: ce sont essentiellement
les personnes qui étaient au bénéfice de la loi sur
l'extension de la responsabilité civile des fabricants,
puis les entreprises qui ont pour objet l'industrie
du bâtiment, le voiturage par terre ou par eau, la
poste ou la réparation des lignes téléphoniques ou
télégraphiques, la construction de chemins de fer,
de tunnels, de routes, de ponts, etc. La modifica-
tion essentielle que votre commission apporte à cet
article, consiste dans l'amendement suivant. La loi
sur la responsabilité civile des fabricants ne rend
le patron responsable que s'il occupe plus de 5
ouvriers dans sa fabrique ; la commission vous pro-
pose de supprimer ce minimum; elle estime que
cette limitation est au fond tout à fait arbitraire et
qu'il n'y a aucune raison justifiant cette distinc-
tion. 11 est certain que l'ouvrier qui travaille pour
un patron occupant trois ouvriers est exposé aux
mêmes risques, a droit aux mêmes avantages que
ceux qui travaillent en réalité chez un patron, oc-
cupant plus de 5 ouvriers. Noua vous demandons
donc de bien vouloir modifier le quatrième alinéa
dans le sens des propositions de votre commission.

L'alinéa suivant détermine que les apprentis
volontaires sont assimilés aux ouvriers au sens de
la présente loi. Sous l'empire du régime actuel, les
ouvriers ou volontaires ne pouvaient pas se mettre
au bénéfice de la loi sur la responsabilité civile des
fabricants. Or, par cette disposition spéciale, les
apprentis ou volontaires seront assimilés aux ouvriers
travaillant pour un patron.

L'alinéa suivant rappelle que les employés ou
ouvriers d'un tâcheron de l'entrepreneur sont con-
sidérés comme employés ou ouvriers de l'entre-
preneur lui-même. Ceci afin de donner à l'ouvrier
plus de garantie, qu'il n'ait pas seulement le droit
ou la faculté de s'adresser au tâcheron; il peut
prendre à partie, pour couvrir l'indemnité à laquelle
il peut avoir droit, l'entreprise elle-même. L'article
dispose donc que l'obligation à l'assurance ne
cesse pas, lors même que l'ouvrier travaille pas-
sagèrement à l'étranger.

Ainsi l'ouvrier d'une entreprise suisse qui mo-
mentanément est envoyé hors du pays pour faire
un travail, demeure soumis à l'assurance et a droit à
tous les avantages qu'elle assume. Ainsi que vous l'a
exposé Monsieur le président de la commission, la sta-
tistique constate que le nombre d'ouvriers, d'employés,
du personnel, tenus à l'assurance en vertu des pres-
criptions de l'art. 38 est de 460,000. La modification
que nous avons apportée à la loi tendant à sup-
primer la limitation des 5 ouvriers, fait une aug-
mentation de 32,000. Si à ces 460,000 ouvriers, nous
ajoutons les assurés volontaires, dont le nombre
pourra ascender à 140,000, nous arriverons à placer
sous le régime de la loi nouvelle environ 600,000
ouvriers.

La commission propose d'adopter le projet du
Conseil fédéral avec les amendements que je viens de
signaler.

(Jriinenfelder : Ich habe in erster Linie einen
Antrag redaktioneller Natur zu stellen. Die Ziff. 2
des Art. 38 lautet: «Die Betriebe, welche dem Bundes-
gesetze betreffend die Arbeit in den Fabriken, vom
23. März 1877 unterstellt sind. B Ich halte nun dafür,
dass die vorliegende Fassung nicht zutreffend sei
und beantrage, den Passus «vom 23, März 1877^
zu streichen. Bekanntlich wird das gegenwärtig in
Kraft stehende Gesetz betreffend die Arbeit in den
Fabriken der Revision unterzogen. Wir werden über
kurz oder lang zu einem neuen Fabrikgesetz kom-
men. Die Bestimmung nun, welche Betriebe unter das /
Gesetz, das wir gegenwärtig ausarbeiten, kommen
sollen, gehört in dieses Gesetz hinein und nicht erst
in das zu revidierende Gesetz betreffend die Arbeit
in den Fabriken. Man könnte ja einwenden, dass
man die bezügliche Bestimmung in jenes zu revi-
dierende Gesetz aufnehmen sollte. Ich halte aber
dafür, dass systematisch und logisch diese Bestim-
mung in dieses Gesetz hineingehört. Daher müssen
wir einfach sagen: «Die Betriebe, welche dem
Bundesgesetze betreffend die Arbeit in den Fabriken
unterstellt sind.»

Dann habe ich eine Bemerkung zu Ziff. 4, lit. d,
zu machen. Nach der neuen Fassung lautet die
Ziff. 4 : «Die nachstehend verzeichneten Gewerbe und
Arbeiten». Dann sind aufgeführt unter lit. d: «Eisen-
bahn-, Tunnel-, Strassen-, Brücken-, Wasser- und
Brunnenbau, die Erstellung von Leitungen, sowie
die Ausbeutung von Bergwerken, Steinbrüchen und
Gruben». Denken wir uns nun z. B. den Fall — da
der Artikel allgemein sagt: «Gewerbe und Arbeiten a,
darf man die Frage aufwerfen — dass in einer Ort-
schaft eine Brunnengenossenschaft existiert: Mehrere
Brunnengenossenschafter kommen selbst, um diese
Leitung zu erstellen. Einer davon, meinetwegen ein
Landwirt, schickt seinen Knecht und dieser Knecht
arbeitet bei der Leitung, bei dem Brunnenbau. Soll
nun dieser Landwirt extra lür diese Arbeit ver-
sicherungspflichtig sein? Die Fraga ist dann ohne
weiteres akut, wenn der betreffende Landwirt seinen
Arbeiter nicht freiwillig versichert hat. Ich habe
die Auffassung, dass in derartigen Fällen die Ver-
sicherungspflicht nicht bestehen kann ; es kann sich
ja mitunter nur um einen, zwei, drei Arbeitstage
während eines ganzen oder während mehrerer
Jahre handeln.

Ich wäre dem Herrn Berichterstatter dankbar,
wenn er über.diese grundsätzliche Frage Aufschluss
erteilen könnte. Ich weiss, dass nach dem alten
Haftpflicbtgesetz da und dort in der Auffassung der
Gesetzesbestimmungen Differenzen entstanden sfnd.
Die Bestimmungen sind in der Praxis zuweilen
widersprechend gehandhabt worden. Ich möchte
dass in dieser Beziehung im vorliegenden Gesetz,
von vorneherein Klarheit geschaffen werde und die
Grundsätze festgelegt werden, bevor man in der
Praxis auf Widerspruch stösst.

M. Pellissier: Je tiens à demander à MM. les
rapporteurs de la commission une explication au
sujet du premier alinéa de l'art. 38, Vous savez,
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Messieurs, que les chemins de îer, par exemple, en-
gagent non seulement des employés et des ouvriers,
mais encore une catégorie impoitante de personnes
dénommées journaliers.

Je tiens à demander à la commission si, parmi
les ouvriers, on comprend également les journaliers
qui sont habituellement employés dans les travaux
des chemins de îer aux réfections de la voie ou
autres occupations momentanées, sinon je demanderai
qu'on introduise après le mot «ouvrier», les mots «ou
journaliers. » Ces personnes, en raison principalement
de leur impéritie, de leur inhabilité, sont plus ex-
posées que les autres aux accidents de la profession
et je crois qu'il est utile d'introduire après le mot
«ouvriers le mot «journalier* dans le texte.

Wyss : Ich möchte mir gestatten, eine ähnliche
Anfrage, wie sie soeben von Herrn Pellissier ge-
stellt worden ist, an die Kommission zu richten be-
züglich der Bedeutung des Wortes «Angestellten»
im ersten Alinea des Art, 38. Ich nehme an, dass
mit dem Ausdruck «Angestellte der Eisenbahnen
und der Post» alle diejenigen gemeint sind, die in
einem dieser Betriebe von der Eidgenossenschaft
angestellt worden sind, ohne Bücksicht darauf, ob
die Anstellung den Charakter eines höheren oder
tieferen Grades haben mag. Sie wissen, dass in der-
artigen Betrieben häufig unterschieden wird zwischen
Arbeitern, Angestellten und Beamten. Namentlich
die höheren Angestellten belieben sich mit dem
Ausdrucke eines Beamten zu bezeichnen. Nun halte
ich zwar dafür, dass bereits nach dem bestehenden
Haftpflichtgesetze nicht nur die untern Angestellten
gemeint sind, sondern auch die sogenannten höheren
Beamten und in diesem Sinne halte ich dafür, dass
es keinem Zweifel unterliegen kann, dass hier mit
Art. 38 auch die höheren Beamten gemeint sein

< sollen, dass also z. B; bei den Bundesbahnen auch
der Generaldirektor, welcher der höchste Beamte
dieser Bundesbahnen, aber immerhin Angestellter
des Bundes ist, unter die Versicherungspflicht fällt
Ich halte dafür, dass ein Unterschied zwischen Be-
amten und Angestellten, wie er so häufig im prak-
tischen Leben getroffen wird und sich auch in den
Statuten einzelner Aktiengesellschaften vorfindet,
nicht gemacht werden soll. Es wäre auch ausser-
ordentlich schwierig, die Grenze zwischen einem
sogenannten Beamten und Angestellten zu ziehen.
Nach meiner Auffassung ist es gerade so schwierig,
wie das Ziehen der Grenze zwischen Betriebsunfall
und Nichtbetriebsunfall. Der Begriff eines Beamten
ist auch nicht alle Jahre derselbe. Es ist eine be-
liebte Examenfrage: Was verstehen Sie, Herr Kan-
didat, unter einem Beamten? Alle Jahre finden Sie
in einem neuen juristischen Lehrbuch einen etwas
neu gearteten Begriff des Beamten, Also meine An-
frage geht dahin, ob meine Auffassung richtig ist
und sich mit derjenigen der Kommission deckt, dass
mit der Bezeichnung Angestellte sämtliche Ange-
stellte eines derartigen Betriebes.gemeint sind, ohne
Rücksicht darauf, ob sie nach aussen hin sich als

Beamte oder als gewöhnliche niedere Angestellte
darstellen.

Zurburg: Nachdem wir nun einmal zu den An-
fragen an die Kommission gekommen sind,'gestatte
ich mir, ebenfalls eine solche an dieselbe zu richten.
Ich weiss zwar und habe von den Mitgliedern der
Kommission vernommen, dass man grundsätzlich
nicht weitergehen will und nicht weitergehen wollte
als dass man das, was bisher der Haftpflicht unterstellt
war, herübernehmen und dieZahl 5 eliminieren wollte.
Wenn ich nun aber — es ist das nur eine spontane
Idee — den Art, 38, Ziffer 4, b, anschaue und sehe,
dass unter der Haftpflicht steht : Fuhrhalterei, Schiffs-
verkehr und Flösserei, so kommt mir unwillkürlich
der Gedanke, ob es nicht auch möglich wäre, hier
eine kleine Ausnahme von dem festgehaltenen Grund-
satze in dem Sinne zu machen, dass auch das Ab-
holzen von Wäldern und das Holzfortfünren unter die
Unfallversicherung gestellt würde. Ich erinnere mich
einiger konkreter Fälle in unserer gebirgigen Gegend,
wo Wälder gekauft wurden, derAkkordant eine Reihe
von Leuten engagierte und dann die gefährlichsten Ar-
beiten von diesen Leuten ausgeführt werden mussten,
ohne dass eine Versicherung für sie bestanden hätte. »
Nun sage ich mir, ob es nicht vielleicht konsequent
wäre, wenn man das Abholzen und das Abführen
des gefällten Holzes hier auch miteinbeziehen würde.
Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie Abholzen
und Fortführen des gefällten Holzes z. B. bis an
das Wasser nicht dem Unfall unterstellt werden soll,
während das weitere Fortführen des gefällten Holzes
durch den Fluss selbst, also die Flösserei im Unfall
Inbegriffen sein soll. Ich möchte keinen direkten
Antrag stellen, das liegt mir fern, aber ich möchte
die verehrlicbe Kommission bitten, wenn sie doch
wieder zusammentritt, zu prüfen, ob'nicht hier die "
Möglichkeit geboten wäre, eine kleine Ausnahme zu
machen und vom Grundsatz abzuweichen, den man
bis jetzt festgehalten hat. Diese Ausnahme würde,
ich bin überzeugt, die Konsequenz, welche in Art. 38,
Ziff. 4, b, eingeführt ist, in keiner Weise stören. Denn
die Flösserei, wie wir sie in den Bergflüssen unserer
Gegenden betreiben, ist nur die Konsequenz des
Abholzens und des Abführens des Holzes.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich will die verschiedenen Anfragen beant-
worten, soweit ich die Ansichten der Kommission
kenne. Ich glaube, darüber ziemlich unterrichtet zu
sein.

Was die Anfrage des Herrn Grünenfelder anbe-
langt, so möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass es vor allem der Arbeitgeber ist, der in Frage
kommt, dass nach unserer Meinung ein Arbeitgeber
vorbanden sein muss für den Betrieb, dessen An-
gestellte versicherungspflichtig sind, und dass es
darauf ankommt, welchen Charakter dieses Geschäft,
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dem der Arbeitgeber vorsteht, hat. Wenn nun ein
Landwirt ausnahmsweise andere Arbeiten ausführen
möchte, so bleibt er deshalb gleichwohl ein Land-
wirt und wird eben zur Landwirtschaft gehören.
Macht er aber berufsmässig andere Arbeiten, so
wird er in die Kategorie einzureihen sein, der diese
Berufsärt angehört. Wenn ein Landwirt regelmässig
ßrunnengräberei betreibt, so wird er zweifellos
dieser Haftpflicht unterstellt werden. Wenn er aber
nur einmal oder zweimal im Jahre sich mit Brunnen-
gräberei beschäftigt, so bleibt er ein Landwirt und
wird hiefür nicht besonders haftpflichtig sein. Wir
hoffen allerdings dass er dann als Landwirt der
freiwilligen Versicherung beigetreten sein und dort
seinem Personal die Wohltat der Versicherung zu-
gehalten haben wird. Ich halte also dafür, dass die
Befürchtung nicht zutrifft, dass man wegen einer
einzelnen Arbeit, zu der auch Angestellte des
eigenen Betriebes verwendet werden, die Klassifika-
tion eines ändern Betriebes annehmen müsste.

Was nun die Anfrage des Heim Pellissier anbe-
langt, ob Taglöbner der Bahn usw. auch in der
Versicherung Inbegriffen seien, so ist diese Frage
ohne weiteres zu bejahen. Es ist schon ein einziger
Umstand, der darauf hinweist. Wir haben nun das
System der Lohnlisten eingeführt. Am Ende des
Monats hat der Arbeitgeber, die Bahnen sowohl wie
jeder andere Arbeitgeber, seine Lohnlisten vorzu-
legen und dort hat er alle Löhne einzutragen, nicht
nur diejenigen seiner definitiven und ständigen An-
gestellten, sondern auch die Löhne, die er für
aushülfsweise Arbeit in seinem Betriebe zahlt. Wenn
also beispielsweise die Bundesbahn während 14 Tagen
Aushilfsarbeiter verwendet hat, oder wenn in einer
Fabrik vorübergehend eine Personalvermehrung statt-
gefunden hat, so muss das Lohnbetreffnis auf die
Lohnliste aufgetragen werden, und damit ist die Ver-
sicherung als solche abgeschlossen. Es steht also
ausser allem Zweifel, dass auch der Taglöhner, der
im Betriebe arbeitet, mitversichert sein soll.

Und nun die Anfrage des Herrn Wyss. Herr
Wyss hat selbst gesagt, es sei eigentlich schwer
zu sagen, was Beamter und was Angestellter ist.
Sie werden eine ganze Reihe von Verordnungen
und Organisationsreglementen finden, wo immer von

, Beamte n und Angestellten die Rede ist und nirgends
der Unterschied festgelegt wird. Aber es ist eine
Gewohnheit, die man nun so angenommen hat,
dass man den höheren Angestellten eher als Beamten
klassifiziert. Es gibt verschiedene Réglemente wo
es heisst: Die Beamten,der Anstalt sind folgende,
und dann : Angestellte usw. Nun haben wir hier
nicht ausdrücklich gesagt, dass die Beamten ver-
sichert sein sollen. Aber ich habe doch die Meinung,
dass die Kommission das Prinzip aufstellt, dass
auch derjenige, der einen hohen Lohn hat, ver-
sichert sein soll, aber nur bis zum Höchstbetrage
von Fr. 14 per Tag. Damit haben wir erklärt, dass
die Versicherung auch für diese Leute kontrahiert
werden soll, dass sie aber nicht höher versichert
sein sollen als bis zu diesem Betrage; sonst hätte
die Grenze ja keine Berechtigung. Ich muss bei-
fügen, das» dies eine persönliche Ansicht ist, die
ich ausspreche. Ich habe nicht mehr Gelegenheit
gehabt, mit der Kommission darüber zu sprechen.
Aber dieser Schluss folgt sicher daraus, dass man
eine andere Ansicht, die dahin ging, es sei von

einer bestimmten Besoldungsgrenze hinweg über-
haupt nicht mehr in die Versicherung aufzunehmen,
verlassen hat und nun bis zu einem Maximaltages-
verdienst von Fr. 14 versichern wird. Wenn der
Betreffende dann weiter versichert sein will, so wird
er eben und das wird ihm, wenn er eine höhere
Besoldung bezieht, möglich sein, eine weitere Ver-
sicherung für sich abschliessen.

Und nun die Anfrage des Herrn Zurburg. Ich
möchte Sie bitten, nicht über den Rahmen dessen
hinauszugehen, was wir hier im Gesetze festgelegt
haben. Es ist der Grundsatz massgebend gewesen,
die bisherige Haftpflicht aufzuheben und dafür die
Versicherungspflicht einzuführen. Wir haben gerade
unter Berücksichtigung von Betrieben und Arbeiten,
wie sie geschildert wurden, die Forst- und Land-
wirtschaft in die freiwillige Versicherung aufge-
nommen. Unter diesen erweiterten Bestimmungen
finden auch diejenigen Arbeiten ihre Unterkunft, von
denen Herr Zurburg gesprochen hat. Wenn wir hier
noch das Abholzen beifügen, so kämen wir wieder
zu dem Fall, der bei der ersten Anfrage bereits be-
rührt worden ist: Soll der Landwirt, der einmal im
Jahre das Abholzen vornimmt, deswegen sofort in
eine andere Kategorie versetzt werden und dort
versicheruogspflichtig sein, während er es als Land-
wirt nicht ist? Ich glaube, es wird besser sein,
wir halten uns an die Umschreibung der Versiche-
rungspflicht, wie sie im Art. 38 vorgesehen ist.

Das ist die Auskunft, die ich auf die verschie-
denen Anfragen zu geben habe.

Nun habe ich noch mit bezug auf den Antrag
des Herrn Grünenfelder betreffend Streichung der
Worte «vom 23. März 1877» beizufügen, dass ich
mich meinerseits mit dieser Streichung einverstan-
den erklären kann. Wir haben ja auch die Ansicht,
dass die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb unbedingt
umgewandelt werden soll in Versicherungspflicht
und dass wir auch die künftige Haftpflicht ohne
weiteres in dieser Weise umwandeln.

Mächler: Es scheint mir, dass die Anfrage des
Herrn Grünenfelder und die Anregung des Herrn
Zurburg nicht ganz unberechtigt ist. Beide finden
vielleicht ihren Grund in dem in Art 38 enthaltenen
Ausdruck «Arbeiten» neben «Gewerbe». Während
der Ausdruck «Gewerbe» ganz klar die berufsmässige
dauernde Tätigkeit bezeichnet, kann man unter
«Arbeit» eine Einzeltätigkeit verstehen. Es ist sehr
wohl möglich, aus diesem Wortlaut abzuleiten, dass
die obligatorische Versicherung sich auch a,uf Vor-
gänge erstrecke, die nur einzelne Arbeiten, wie
z. B. das Erstellen eines Brunnens, die Ausbeutung
eines Steinbruches, usw. umfassen. Ich weiss nicht
recht, wie eigentlich die Kommission dazu gekommen
ist, neben dem Ausdruck «Gewerbe» noch den etwas
gefährlichen Ausdruck «Arbeiten» allein beizube-
halten. Der Ausdruck «Unternehmung» wäre schon
deutlicher, aber auch nicht ganz deutlich.

Diese Erwägungen veranlassen mich, der Kom-
mission die Anregung zu machen, sie möge prüfen



Assurance - maladies et accidents — 459 — CONSEIL NATIONAL

ob man nicht 'den Ausdruck «Arbeiten» weglassen
oder durch einen bessern ersetzen könnte.

Zurburg : Gestatten Sie mir noch einige kurze
Bemerkungen über meine Anregung. Ich anerkenne
ja sehr wohl den Grundsatz der verehrlichen Kom-
mission, dass man nicht mehr in die Unfallver-
sicherung einbeziehen will als das, was bis jetzt
unter der Haftpflichtgesetzgebung gestanden bat.
Aber ich glaube, meine Anregung mit bezug auf
das Abholzen und das Abführen von Holz hat doch
einigermassen Berechtigung und darf wenigstens
gewürdigt werden. Wenn diese Tätigkeit bis jetzt
nicht unter der Haftpflichtgsetzgebung stand, so ist
das eben einfach ein Fehler und ein Mangel der
jetzigen Gesetzgebung. Es handelt sich nicht darum,
dass der Landwirt, der das ganze Jahr Landwirt ist,
nun plötzlich, wenn er einmal abholzen will, nicht
mehr unter die Kategorie der Landwirtschaft ge-
hört, sondern in eine haftpflichtige Kategorie einge-
reiht wird. Wenn der Bauer einmal seinen kleinen
Wald abholzen will, so kann man ihn doch des-
wegen nicht plötzlich der Unfallversicherungspflicht
unterstellen. Hier haben wir es mit ganz ändern
Faktoren zu tun. In der Gebirgsgegend kommt es
vor, dass eine Gemeinde oder Korporation Holz,
das schlagfäbig ist, versteigert. Dann kommt ein
Unternehmer, der die ganze Sache aufkauft. Er enga-
giert Leute, vielleicht aus der dortigen Gegend, die
ihm das Holz schlagen müssen. Biese Arbeit dauert
die 3 Wintermonate hindurch. Das Holz muss abge-
führt werden und das ist an und für sich eine sehr
gefährliche Arbeit. Sollen nun diese Leute, welche
diese Arbeit verrichten, nicht versichert sein? Soll
man es demAkkordanten, der die Abfuhr übernommen
hat, überlassen, freiwillig die Leute zu versichern?
Ich glaube kaum, dass solche Akkordanten geneigt
wären, von sich aus die Arbeiter freiwillig zu ver-
sichern. Es sollte ein Zwang da sein. Sodann findet
sich im Entwurf auch derBegriff«Flösserei». Darunter
ist alles was mit Flösserei etwas.zu tun bat, ver-
standen, nicht nur die Flösserei von Holz aus dem
Gebirge ins Tal. Wenn nun also zufälligerweise
Holz auf Flüssen abgeführt wird, so kann diese
Arbeit im Tale unten der Versicberungspflicht unter-
stehen, weiter oben aber nicht? Ich finde, hier sei
eine Lücke der Gesetzgebung, welche jetzt vielleicht
richtig ausgefüllt werden kann, ohne dass deswegen
der Grundsatz, der hier aufgestellt ist, derogiert
werden müsste.

Wyss: Ich wünschte sehr, dass die Mitteilung
des Herrn Kommissionspräsidenten nicht als sein
persönlicher Ausdruck aufgefasst würde, sondern
auch als Meinung des Rates. Ich möchte deshalb
darum bitten, dass, wenn im Rat sich eine andere
Ansicht über die Bedeutung des Wortes Angestellte

geltend machen sollte, eine entsprechende Mitteilung
gemacht würde. Würde dies eintreffen, so müsste
ich beantragen, neben dem Ausdruck «Angestellte
oder Arbeiter» noch den Ausdruck «Beamten» auf-
zunehmen. Kommt aber ein derartiger Widerspruch
gegenüber der Meinung des Kommissionspräsidenten
nicht zur Geltung, so kann ich mich dieses Antrages
enthalten, weil ich einverstanden bin damit, dass
im Ausdruck «Angestellte» jeder Angestellte, mag
er Beamter sein oder nicht, Inbegriffen ist. Das
Korrektiv gegen eine zuweitgehende Entschädigung
liegt ja im letzten Alinea des Art. 65.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Was zunächst die Anfrage des Herrn Mäcbler
betrifft, so kann ich ihm nichts anderes erwidern,
als dass wir den Ausdruck «Arbeiten» einfach aus
dem bundesrätlichen Entwurfe herübergenommeü
haben. Der Bundesrat seinerseits hat den Ausdruck
dem Haftflicbtgesetz entnommen. Dort steht: «Die
nachstehend verzeichneten Gewerbe, Unternehmun-
gen «nd Arbeiten, soweit sie nicht schon unter
Ziffer l fallen, wenn die betreffenden Arbeitgeber
während der Betriebszeit durchschnittlich mehr als
fünf Arbeiter beschäftigen. » Ich füge bei, dass die
Bestimmung dieses Artikel dann noch weiter geht
als die Aufzählung hier im vorliegenden Artikel,
wie sie im Antrag des Bundesrates und Ihrer Kom-
mission enthalten ist. Es heisst hier: «Inbegriffen
sind biebei alle mit dem Baugewerbe in Zusammen-
bang stehenden Arbeiten und Verrichtungen, gleich-
viel, ob dieselben in Werkstätten, auf Werkplätzen,
am Bauwerk selbst, oder beim bezüglichen Trans-
port vorgenommen werden.»

Diese weitere Ausführung hat Ihre Kommission
nach Beispiel des Bundesrates nicht aufgenommen.
Ich bin aber vollständig einverstanden mit Herrn
Zurburg, dass, sobald es sich um ein Gewerbe
handelt, wie er es geschildert hat, man dieses Ge-
werbe ebenfalls der Versicberungspflicht unterstellen
soll. Ich glaube, dass schon gestützt auf den frühem
Artikel des Haftpflichtgesetzes ein solches Gewerbe
unterstellt werden kann, aber da wir es nicht weiter
ausgeführt haben, so erlaube ich mir, Ihnen hier
persönlich einen Antrag zu stellen, nämlich den
Antrag, dass man bei Ziffer 4 das Wort «Arbeiten»
streicht und nur «Gewerbe« stehen lässt und dann
bei lit. b am Schlüsse beifügt «auch die Ausbeu-
tung von Wäldern. » Damit wäre die verlangte Klar-
heit geschaffen.

Heinrich Scherrer : Erlauben Sie mir speziell zu
der Frage, ob das Abholzen von Wäldern auch der
obligatorischen Versicherung zu unterstellen sei,
einige Bemerkungen. Ich nahe meinerseits durchaus
nichts dagegen, wenn diese Frage der Kommission
zur nochmalig n Prüfung überwiesen wird. Die
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Kommission könnte dann vielleicht auch gerade den
Antrag ihres Präsidenten in Erwägung ziehen.
Immerhin möchte ich hier schon eine Bemerkung
anbringen. Aus wichtigen Gründen wollte man sich
sowohl in der bundesrätlichen Vorlage als auch in der
Kommissionsvorlage soweit als möglich auf die-
jenigen Betriebe beschränken, die bisher der Haft-
pflicht unterstanden. Man weiss, dass die Opposition
gegen die lex Forrer speziell aus jenen Kreisen ge-
kommen ist, welche neu der Versicherungspflicht
unterstellt werden wollten. Zuerst waren diese Leute
begeistert für die Annahme neuer Bundesbeiträge,
als sie aber sahen, dass sie auch daran zahlen
müssten, machten sie gegen das Gesetz Front. Was
nun speziell das Holzen anbetrifft, so ist Herrn
Zurburg von vornherein beizustimmen, dass das
eine ausserordentlich gefährliche Arbeit ist, die zwei-
fellos in der vordem Reihe der obligatorisch versiche-
rungspflichtigon Arbeiten stehen sollte. Schon heute
ist aber eine ganze Anzahl solcher Arbeiten der
Haftpflicht unterstellt. Wenn z. B.* eine Sägerei,
welche der Haftflicht untersteht, eine Abholzung
durchführt, so untersteht diese Arbeit der Versiche-
rung, weil sie eben mit dem Sägereibetrieb zu-
sammenhängt. Wenn es sich um den Transport des
Holzes mit Fuhrwerk handelt, so steht auch dieser
wieder unter der Versicherungspflicbt. Wir haben
bekanntlich alle diejenigen Gewerbe, welche dem
Haftpflichtgesetz von 1887 unterstehen, auch wieder
in die vorliegende Versicherung aufgenommen und
ausserdem die Bestimmung betreffend 5 oder mehr
als 5 Arbeiter gestrichen, so dass also der k-leinste
Fubrwerkbetrieb, auch wenn er nur 2 Arbeiter auf -
weist, unter das Versicherungsgesetz fällt. Dann
liegen z. B. über Bauunternehmungen gerichtliche
Urteile vor. Beim Bauunternehmer, der nicht für
den Handel, sondern für seinen Betrieb Holz
schlagen lässt, handelt es sich wiederum um eine
Hilfsarbeit zum Hauptbetrieb, der unter dem Ver-
sicherungsgesetz steht. Nur wenn die Abholzung
für den Zweck des Handels vorgenommen wird,
muss die obligatorische Versicherung für das be-
treffende Geschäft nicht eintreten. Aber es zeigt
sich also, dass eine grosse Anzahl von Abbolzungs-
arbeiten beute schon der obligatorischen Versiche-
rung untersteht. Nun kommt noch hinzu, dass Staat
und Gemeinden, wenigstens bei uns im Kanton
St. Gallen und ändern Orts wohl auch, ihre Holzer
versichert haben. Staat und Gemeinden werden das
natürlich auch in Zukunft tun, da sie an die Ver-
sicherung Beiträge bekommen. Es kann ja Gemein-
den geben, die noch nicht versichern, im allge-
meinen- aber ist doch die Versicherung die Regel.
Was nun den Landwirt betriföt, so steht diesem die
freiwillige Versicherung offen. Wenn er seine Ar-
beiter versichert, so wird er nach der Vorlage eben-
falls die Bundesunterstützung erhalten. Aus der
Forstgesetzgebung darf ich wohl noch anführen,
dass das Abschlagen von Wäldern, wie man es
früher betrieben hatte, jetzt nicht mehr, vorkommen
soll, weil es verboten ist. Man darf also sagen, dass
schon jetzt die Versicherung der Waldarbeiter teils
obligatorisch, teils fakultativ in sehr ausgedehntem

' Masse vorhanden ist und noch weitere Ausdehnung
bekommen wird. Davor aber, dass man den Klein-
bauer, der seine wenigen Stämme umhaut, in die
obligatorische Versicherung einbazieht, möchte ich

dringend warnen. Dadurch würden Sie dem Gesetz
eine Menge von Gegnern schaffen. Wir dürfen der
Landwirtschaft für alle ihre Arbeiten nur das Fa-
kultativum und den Bundesbeitrag anbieten; aber
wir dürfen ihr unmöglich das Obligatorium auf-
zwingen.

Es ist richtig, dass nun noch die Kategorie übrig
bleibt, von der Herr Zurburg gesprochen hat: jene
Holzhändler und Waldmörder, welche vielfach die
Gesetze zu umgehen suchen und für die Zwecke des
Handels Holz abschlagen und auf den Markt bringen.

Es wird seh wer sein, hier eine Grenze zu ziehen.
Wenn ich auch nicht glaube, dass gerade ein sehr
weitgehendes Bedürfnis vorhanden ist, im Gesetz
diese Verhältnisse näher zu berücksichtigen, so halte
ich es doch ' fü r angezeigt, dass die Kommission
diese Frage einer Prüfung unterzieht.

Meister: Ich möchte davor warnen, in der Rich-
tung, wie sie vom Herrn Kommissionsreferenten
befürwortet worden ist, vorzugehen. Die «Ausbeu-
tung der Wrälder» ist eigentlich ein Ausdruck, der
unzulässig ist, sowohl vom Standpunkt des eidge-
nössischen Forstgesetzes aus, wie auch nach der
kantonalen Forstgesetzgebung, wie vom forsttech-
nischen Standpunkte. Wie Herr Scherrer bereits
betont hat, sind die Staats- und Gameindewaldungeu
zu nachhaltigem Betriebe verpflichtet und die An-
lage von Schlägen seitens der Privaten, vor allem
aus in Schutzwaldgebieten, unterliegt der Genehmi-
gung durch die Behörden. Man darf also nicht von
Ausbeutung sprechen. Nun sind aber die Verhält-
nisse im Forstbetrieb, der ja infolge der Holzhauerei
und des Holztransportes viele Gefabren in sich
schliesst, sehr verschiedener Art. In den grössern
Waldungen finden wir ein ständiges Arbeiterperso-
nal, das fast überall bereits in irgend einer Form
versichert ist, sei es bei einzelnen Anstalten, sei
es durch den betreffenden Waldbesitzer, den Staat,
die Gemeinde oder eine Korporation. Diese Kate-
gorie könnte man allerdings füglich ins Obligatorium
aufnehmen. Daneben besteht aber eine noch viel
grössere Kategorie von Privatwaldungen kleineren
Umfanges, deren Besitzer die Geschäfte des Holz-
bauens und des Holztransportes selbst besorgen und
die in die Kategorie der Landwirte hineingehören.
Diese Kategorie eignet sich nach meiner Ansicht nur
für die freiwillige Versicherung. Wenn man alle Ver-
hältnisse ins Auge fasst, so hat die Kommission
gewiss das Richtige getroffen, wenn sie die ganze
Kategorie des Forstbetriebes — <rLand- und Forst-
wirtschaft» — unter die freiwillige Versicherung
aufnehmen will. Ich glaube, eine Rückweisuug an
die Kommission bat keinerlei Erfolg. Ich hätte
daher geglaubt, der Herr Referent, nachdem von
Seite des Herrn Scherrer und von Seite des
Sprechenden dia Verhältnisse näher auseinander-
gesetzt worden sind, könnte füglich darauf verzichten,
den Artikel wegen der Anregung des Herrn Zurburg
an die Kommission zurückzuweisen.
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Bundesrat Deucher: Ich bitte Sie, über den An-
trag des Herrn Zurburg jetzt keinen Beschluss zu
îassen, sondern den Artikel an die Kommission
zurückzuweisen. Ich ersuche Sie, bei Beratung des
Art. 38 immer den Grundgedanken im Auge zu be-
halten, den der Bundesrat aufgestellt hat: an Stelle
der bisherigen mangelhaften Haftpflichtgesetzgebung
soll die Versicherung Platz greifen. Nach diesem
Grundsatz kämen wir zu einer Zahl von zirka 500,000.
Es sollen keine neuen Berufskategorien gezwungen
werden, in die Versicherung einzutreten, die nicht
schon durch das Haftpflichtgesetz daran gewöhnt
sind. Nun hat dieses Versicherungssystem allerdings
auch seine Mängel; es ist, wie das ganze Haft-
pflichtgesetz überhaupt, eine Ausnahmegesetzgebung,
und deshalb sollte es möglichst wenig erweitert wer-
den. Die stossenden Grenzen, zum Beispiel die Zahl
5 und verschiedene andere, hat die Kommission zu
verbessern gesucht durch die Erweiterung des
Art. 38, wie er vom Bundesrat vorgeschlagen ist,
und durch die Zusatzanträge der Kommission. Damit
ist sie weit über den ursprünglichen Rahmen, auf
den sich der Bundesrat beschränkt hatte, hinausge-
treten. Ich glaube, die Kommission hat sich immer-
hin in den richtigen Schranken bewegt. Aber durch
die neuen Anträge und namentlich durch den Ge-
danken des Herrn Zurburg begeben Sie sich auf ein
Gebiet, das weit über diesen Bahmen hinausgeht.
Sie nehmen in die obligatorische Versicherung hinein
das ganze grosse Gebiet der Forstwirtschaft. Er-
innern Sie sieb, dass die Landwirtschaft in ihren
Eingaben dagegen protestiert hat, dass man sie in
die obligatorische Versicherung hineinbeziehe und
auch indirekt dagegen, dass man die Forstwirtschaft
hineinbezieht. Da heisst es wohl abwägen, was wir
tun. Wir werden hier auf unüberwindliche Wider-
stände stossen. Der Grossteil derer, die vom Ge-
danken des Herrn Zurburg berührt werden, ist nicht
im Falle, die Lasten der Unfallversicherung auf sich
zu nehmen. Wenn aber das Bedürfnis da ist, so
können die Leute ja von heute auf morgen freiwillig zu
uns kommen. Wenden Sie aber keinen Zwang an,
wo ein solcher nicht angebracht ist und wo die
begründeten Widerstände grösser sind als das Be-
dürfnis, zu uns zu kommen. So etwas widerspräche
auch der der ganzen Praxis, die wir im Bundesrate
seit dem Besteben des Haftpflichtgesetzes befolgt
haben.

Was die Anfrage des Herrn Mächler anbetrifft,
so hat bereits der Herr Berichterstatter bemerkt,
dass wir den Begriff «Arbeiten» herübergenommen
haben aus dem erweiterten Haftpflicbtgesetz. Wir
tun doch gut, diesen Ausdruck stehen zu lassen.
Sie haben aus den bundesrätlichen Entscheiden er-
sehen können, dass dieser Ausdruck eine gewisse
Berechtigung hat. Wenn wir den Ausdruck weg-
lassen, so schaffen wir weniger Klarheit als vorher.
Wir wollen daher auch diese Frage ruhig erwägen.
Ich bitte Sie also unbedingt, den Artikel nicht mit
bestimmter Instruktion an die Kommission zu weisen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion. Ich möchte mich damit einverstanden er-
klären und dem Rate ebenfalls'empfehlen, dass die
Anregungen der Herren Mächler und Zurburg an
die Kommission gewiesen werden und dass dieser
Gelegenheit geboten werde, über die beiden Punkte
noch zu beraten.

Wenn nun von Seite des Rates mit bezug auf
diese Artikel noch weitere Anregungen ausgesprochen
werden wollen, so sollte das jetzt geschehen, damit
die Kommission auch diese sofort berücksichtigen
könnte.

Präsident: Wenn keine weiteren Bemerkungen
gemacht werden wollen, so nehme ich an, sie seien
mit der Zurückweisung einverstanden.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 39.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel gibt der Bundesversammlung
die Befugnis, die Versicherungspflicht auch auf
andere als die in Art. 38 bezeichneten Klassen von
Personen auszudehnen. Ihre Kommission beantragt,
diesen Artikel aus der Vorlage zu streichen. Es
ist eine etwas eigentümliche Sache mit der Aus-
dehnung der Versicherungspflicht. Die einen be-
trachten diese Ausdehnung als eine Wohltat,
die ändern als Ueberbindung von Pflichten. Wir
haben in der Kommission die Frage, ob diese
Kompetenz der Bundesversammlung eingeräumt wer-
den solle, sehr eingehend beraten und sind zum
Schlüsse gekommen, dass man eine weitere Aus-
dehnung der obligatorischen Versicherung der Ge-
setzgebung überlassen soll. Diejenigen, die nun der
Versicherungspflicht unterstellt werden, haben Ge-
legenheit, sich in der öffentlichen Diskussion darüber
auszusprechen. Sie haben gewissermassen einen
Vorteil darin, dass diese Bestimmungen dem Refe-
rendum unterbreitet werden.

Anders würde es sich dann gestallen für andere
Teile des Erwerbslebens und andere Unternehmungen.
Diese würden ohne weiteres durch Meehreitsbeschluss
der eidgenössischen Räte dem Obligatorium unter-
stellt werden. Ihre Kommission steht nach wie vor
auf dem Boden, dass das Obligatorium das er-
strebenswerte Ziel der ganzen Versicherungsgesetz-
gebung sei. Aber gerade mit Rücksicht auf die
Aussichten des Gesetzes für die Annahme soll es
bei dem Antrag der Kommission sein Bewenden
haben und man soll die Gewissheit geben, dass
diese Versicherungspflicht nicht ohne eine neue
Gesetzesvorlage erweitert wird. Wir haben ja
schon erfahren müssen, dass wir auf dem Gebiete
der Versicherungsgesetzgebung nicht alles auf ein-
mal erfassen können, wie es im Augenblick wünsch-



NATIONALRAT — 462 Kranken- und Unfallversicherung

bar erscheinen mag, sondern dass wir Schritt für
Schritt vorwärts zu kommen suchen müssen.

Ich möchte Ihnen also namentlich im Interesse
der Annahme des Gesetzes durch das Volk
empfehlen, dem Streichungsantrage Ihrer Kommis-
sion zuzustimmen. Ich will aber sofort beifügen,
dass der Bundesrat an seinem Standpunkt festhält,
und dass er den Arîikel fortbestehen lassen will.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: A l'article précédent la loi détermine les
personnes tenues à l'assurance. Ces catégories sont
bien fixées. Ici, à l'article 39, le projet prévoyait
que l'assemblée fédérale pouvait, par simple décision,
étendre l'assurance obligatoire à d'autres catégories
de personnes.

Votre commission a estimé que cette disposition
devait être supprimée. Nous pensons que puis-
que c'est par voie législative que les personnes
soumises à l'assurance sont déterminées, les modi-
fications à ce système ne peuvent être apportées
que par voie législative également, c'est-à-dire par
une loi de l'assemblée fédérale qui pourra cas
échéant être soumise au peuple.

On apprécie de différentes façons l'obligation
à l'assurance. Les uns y voient un grand bienfait,
d'autres, par contre, y voient plutôt un inconvénient
pour certaines catégories de personnes. Il y a aussi
lieu de craindre que si nous créons dans la loi
une disposition permettant à l'assemblée fédérale,
par simple décision, d'étendre l'assurance à d'autres
catégories, cette faculté puisse provoquer des
inquiétudes et des mécontentements dans certains
milieux et, de cette façon, compromettre le sort de
la loi.

Votre commission vous propose dès lors de
biffer l'article 39. Si toutefois les circonstances
démontraient un jour la nécessité d'étendre à une
autre catégorie le bienfait de l'assurance, on le fera
par une loi.

Bundesrat Deucher: Der Sprechende hat sich
in der Kommission mit der Streichung einverstanden
erklärt. Die Mehrheit des Bundesrates aber hält
fest an der Aufrechthaltung des Artikels und ich
bin beauflagt, Ihnen den Grund dieses Verhaltens
auseinanderzusetzen. Wir stehen vor zwei Systemen
mit bezug auf die Ausdehnung der obligatorischen
Versicherung. Das System des Bundesrates wollte
die Ausdehnung möglichst erleichtern und behält
der Bundesversammlung das Recht vor, durch einen
nicht dem Referendum unterstellten Bundesbeschluss
von sich aus das Obligatorium auszudehnen, wenn
das Bedürfnis seinerzeit dies als nötig erscheinen
lässt. Wir glaubten damit eine grosse Erleichterung
für die Ausdehnung geschaffen zu haben, weil wir
uns ja bewusst waren, dass, wenn wir ein Gesetz

machen, das dem Referendum unterstellt wird, so-
fort wieder die verschiedenen Interessenten, die
gegen diese Ausdehnung sind, sich vereinigen
werden, um in einem Referendumssturme den
Bundesbeschluss zu Falle zu bringen. Dann kamen
aber die Widerstände aus der Landwirtschaft. In
deren ersten Eingaben wurde kategorisch erklärt,
die Landwirtschaft könne sich das nicht gefallen
lassen; sie verlange ein Gesetz, weil sie nie sicher
sei, wann die Bundesversammlung die Ausdehnung
des Obligatoriums auf die Landwirtschaft aussprechön
könnte. Soll dann eine solche Ausdehnung vorge-
nommen werden, so argumentiert die Landwirtschaft,
so wollen wir die Ausdehnung so konstruieren, wie
wir sie brauchen; daher geben wir der Bundesver-
sammlung das Recht nicht, eine solche von sich
aus vorzunehmen. Der Sprechende musste aner-
kennen, dass das eine gewisse Berechtigung hat,
denn es kommen hier, wie ich Ihnen schon gesagt
habe, ganz gewaltige Interessen in Frage, die es
wohl gerechtfertigt erscheinen lassen, dass nicht nur
die Bundesversammlung entscheidet, sondern das
Volk. Der Bundesrat setzte sich darüber hinweg
und glaubt, dass, wenn im Laufe der Zeit das
Obligatorium sich bewährt, auch die Landwirtschaft
dasselbe wünschen und froh sein wird, auf Grund
des gegenwärtigen Gesetzes auf Grund eines Be-
schlusses der Bundesversammlung ohne Referendum
dazu zu gelangen. Das Damoklesschwert des Re-
ferendums sollte nicht über einer allfälligen Vorlage
schweben. , '

Das sind die Gründe, die den Bundesrat ver-
anlassten, an dem Art. 39 festzuhalten, der die
Ausdehnung der Versicherungsrüicht dem Referen-
dum entziehen wollte, gegenüber der Kommission,
die das Gesetz und das Refe ^ndum vorbehalten
will.

Wyss: Gestatten Sie mir, -den Antrag der
Kommission zu unterstützen. Art. 38, welcher die
verschiedenen obligatorisch unter das Versicherungs-
gesetz fallenden Kategorien aufzählt, ist wohl einer
der Hauptartikel des Gesetzes. Schon aus diesem
Grunde sollte man annehmen, dass die Aenderung
eines Hauptartikels eines Gesetzes und damit des
Gesetzes selbst auf dem gleichen Wege bewirkt
werden sollte, wie die Schaffung des Gesetzes.
Wenn das Gesetz in seinen wesentlichen Bestand-
teilen später einmal abgeändert werden sollte, dann
können wir das loyalerweise nicht anders tun, als
durch den Erlass eines neuen Gesetzes, resp. Re-
vision des Gesetzes in diesem oder jenem Sinne.
Es geht nicht an, dass wesentliche Punkte eines
Gesetzes einfach durch eine Massregel, die im Be-
lieben der Bundesversammlung steht, abgeändert
werden, durch eine Massregel, die nicht-den Charakter
eines Gesetzes hat und zu der das Schweizervolk
absolut nichts mehr zu sagen hat. Wenn Herr
Bundesrat Deucher, der persönlich auf diesem Boden
zu stehen scheint, die Mehrheit des Bundesrates,
die anderer Ansicht ist, hier zu vertreten hat, so
hat er sich damit entschieden in keine angenehme
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Stellung begeben; denn das ist ganz sicher, wenn
Art. 39 in der ursprünglichen Fassung des Bundes-
rates angenommen wird, so bebauen Sie damit den
Grabstein des ganzen Gesetzes schon jetzt. Ich habe
nicht den geringsten Zweifel, dass gerade die Land-
wirtschaft — und es ist nicht Furcht vor der
Landwirtschaft, sondern ein Eingehen in ihre näheren
Verhältnisse, die nicht immer besonders gewürdigt
werden — mit allen Mitteln gegen die Annahme
dieses Gesetzes auftreten müsste, weil sie mit Recht
sagen könnte: Gegenwärtig wird die Landwirtschaft
nicht zu den obligatorisch Versicherten gezählt;
wenn ' aber die Möglichkeit des Einbezuges der
Landwirtschalt in die obligatorische Versicherung
der Bundesversammlung in die Hände gelegt wird,
dann haben wir keine Garantie dafür, dass diese
Ausdehnung nicht schon in der allernächsten Zeit
vorgenommen wird, ohne dass die Landwirte irgend
etwas dazu zu sagen hätten.

Mir scheint, dass die Aufrechterhaltung des
Art. 39 nicht klug ist und dass der Bundesrat in
seiner Mehrheit nur aus Gründen der Bequemlich-
keit, des leichteren Legiferierens, diesen Wortlaut
gewählt hat. Gewiss wäre es bequem, wenn man
bei der Ummodelung und Ausdehnung des Art. 38
nicht die Mitsprache des Volkes zu gewärtigen hätte.
Es handelt sich hier aber nicht um die Bequemlich-
keit, sondern um die Abänderung einer gesetzlichen
Norm, und diese soll nicht durch einen gewöhnlichen
Beschluss der Bundesversammlung inszeniert werden
können, sondern nur durch die Revision oder die
Aufstellung eines neuen Gesetzes. Bequemlichkeits-
gründe können daher nicht massgebend für die
Aufrechterhaltung des bundesrätlichen Entwurts von
Art. 39 sein. Es ist ein Akt der Klugheit und auch
ein Akt der Gerechtigkeit, wenn dieser Artikel im
Sinne des Kommissionsantrages, den ich hiermit
unterstützen möchte, gestrichen wird.

A b s t i m m u n g — Votation.

Für den Kommissionsantrag . . . 68 Stimmen.
Für den Antrag des Bundesrates . 6 Stimmen.

Art. 40.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier handelt es sich um Streitigkeiten über
die Versicherungspflicbt. Der Entwurl des Bundes-
rates enthält die Bestimmung: «Streitigkeiten über
die Versicherungspflicht bestimmter Personen oder
Klassen von Personen werden durch den Bundesrat
endgültig entschieden; derselbe bestimmt, ob und
au! welchen Zeitpunkt sein Entscheid zurückwirke».
Ihre Kommission findet, dass es sich hier vielmehr
um die Frage der Zugehörigkeit eines Betriebes als
um die Frage der Versicherungspflicht einer ein-
zelnen Person handelt. Denn der Betrieb ist ver-
sicherungspflichtig und nicht der Einzelne. Sie
schlägt Ihnen deshalb vor zu sagen: «Streitigkeiten

über die Zugehörigkeit eines Betriebes zu einer der
im Art. 38 bezeichneten Gruppen». Der Bundesrat
erklärt sich mit dieser neuen Fassung einverstanden
und ich empfehle Ihnen Annahme der Aenderung,
die die Kommission hier festgelegt hat.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : Dans l'application d'une loi de cette nature,
surgissent naturellement, par la force des choses,
des contestations portant aussi bien sur la qualifi-
cation de l'entreprise que sur les personnes qui
peuvent être tenues à l'assurance.

Eh bien, lorsqu'une contestation de cette nature
est soulevée, c'est le Conseil fédéral qui est appelé
à la trancher. Le projet du Conseil fédéral tranchait
sans appel les contestations portant sur l'obligation
à l'assurance de telles personnes ou classes de per-
sonnes, et en prononçant sur ces points, il décide
en même temps à partir de quel moment sa décision
doit déployer tous ses effets. Cette décision du Con-
seil fédéral lie les tribunaux. La commission vous
propose un changement de rédaction. Avec raison
elle estime qu'il ne s'agit plus pour le Conseil fédé-
ral de déclarer si telle personne est tenue à l'as-
surance, mais plutôt de déterminer les entreprises
soumises à la loi. Voilà pourquoi nous vous pro-
posons de dire: Le Conseil fédéral tranche sans
appel toute contestation portant sur la qualification
d'une entreprise au sens de l'art. 38. Le Conseil
fédéral aura donc à définir si l'entreprise dans la-
quelle travaille la personne au sujet de laquelle une
contestation peut surgir, tombe sous l'empire de
l'art. 38 de la loi.

Puis nous ajoutons: «II peut donner à la décision
un effet rétroactif à partir de l'a date qu'il fixe.» Sa
décision déploiera donc ses effets à partir d'une date
qu'il déterminera expressément. La décision du
Conseil fédéral lie le tribunal. Nous vous proposons
dès lors de bien vouloir voter l'art. 49 avec les
changements de rédaction proposés par la com-
mission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 41—44.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier kommen wir nun bei den Art. 41, 42, 43
und 44 nach den Anträgen Ihrer Kommission zu
einer vollständigen Aenderung des im Entwurfe des
Bundesrates angelegten Systems, indem Ihre Kom-
mission das System des Bundesrates, das darauf
ausgeht, wie ja auch im früheren Entwurfe des
Herrn Bundesrat Forrer vorgesehen war, dass jedes-
mal beim Eintritt in ein versicberungspflichtiges
Geschäft der Arbeiter der Unfallversicherungsanstalt
anzumelden sei und dass auch eine Abmeldung statt-
finden solle, sobald er wieder austritt, durch das
System der Lohnliste ersetzt.
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Ich möchte Ihnen beantragen, in folgender
Weise mit der Beratung vorzugehen. Art. 41 be-
zieht sich teilweise auch auf die Nicbtbetriebs-
nnfälle. Ich würde Ihnen, beantragen, den Art. 41
aus der Diskussion auszuschalten, soweit es sich um
Nichtbetriebsunfälle handelt. Art. 42 und 43 würden
gestrichen. Bei Art. 44 ist dann das System um-
schrieben, das Ihnen die Kommission anzunehmen
empfiehlt. Ich bitte Sie, mir zu gestatten, Ihnen in
dieser Weise zu berichten.

Was Ihnen dieKommissionimArt. 44 empfiehlt, ist,
dass an Stelle de? Arbeiterverzeichnisses, das auch der
Entwurf desBundesrates vorsiebt, die Lohnliste treten
soll. Das ist das System, welches auch die Privatver-
sicberungsgesellschaften gegenwärtig für die Kollek-
tivversicherung anwenden. Ich will sofort beifügen,
dass wir hier von der Einzelversicherung zur eigent-
lichen Kollektivversicherung übergehen. Nach der
Ansicht der Kommission wäre also am Ende des
Monats durch 'den Arbeitgeber jeweilen die Lohn-
liste zu bereinigen und aufzustellen. Die Lohnliste
ist auch massgebend für die endgültige Bereinigung
der Prämienzahlung. Sie werden in einem spätem
Artikel sehen, dass, wie dies auch bisher geschieht,
ein Geschäft bei Beginn einer Versicherungsperiode
eine Prämie anzuzahlen hat, die nur approximativ
sein wird, und dass dann an der Hand der Lohnlisten
nach Schluss des Jahres eine endgültige Bereinigung
der Prämienzablu g vorgenommen werden soll.

Wir werden die Sache von verschiedenen Ge-
sichtspunkten aus zu betrachten haben. Auf der
einen Seite vom Gesichtspunkte der Annehmlich-
keit für den Arbeitgeber und für den Betrieb und
dann auch vom Gesichtspunkt der Sicherheit für die
Anstalt aus.

Was das erste anbelangt, so mache ich darauf
aufmerksam, dass bei der verworfenen Vorlage die
komplizierte An- und Abmeldung von vielen Seiten
als Einwand geltend gemacht worden ist, dass man
vielfach befürchtete, es könnten durch Unterlassungen
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten entstehen,
und dass man überhaupt vor dieser Arbeit zurück-
scheute. Was wir vorschlagen ist, wie gesagt, die
Führung einer genauen Lohnliste, die der Versiche-
rungsanstalt zur Verfügung zu stellen und abzu-
liefern ist. Es wird also dort genau der Betrag an
Löhnen und das Verzeichnis der während der be-
treffenden Zeit, seien es 14 Tage, eine Woche oder
ein Monat, im Betriebe beschäftigten Arbeiter
enthalten sein. Eine Lohnliste zu führen, wird wohl
Aufgabe eines jeden geordneten Geschäftes sein.
Wenn am einten oder ändern Ort Lohnlisten noch
nicht bestehen sollten, so wäre es die allerhöchste
Zeit, dass das Geschäft sie einführte. Mit dieser
Lohnliste entsteht dem versicherten Betriebe keine
wesentlich neue Arbeit. Er bat nichts anderes zu
geben als die Kopie dessen, was in seinen Büchern
enthalten sein soll. Wir glauben deshalb, dass wir
durch die Einführung dieses Systems eine ganz
wesentliche Vereinfachung und Erleichterung des
Verkehrs des versicherten Betriebes mit der Ver-
sicherungsanstalt schaffen. Von diesem Gesichts-
punkt aus ist die Annahme des Systems der Lohn-
listen unbedingt zu empfehlen.

Und nun die Frage der Sicherheit für die An-
stalt. Riskiert die Anstalt nicht unter Umständen
grosse Prämienhinterziehungen seitens der ver-

sicherten Betriebe? Ich muss darauf hinweisen, dass
allerdings die gegenwärtigen Privatgesellschaften
sich schon bitter über den Schaden beklagten, der
ihnen durch Prämienhinterziehungen zugefügt wird,
derart, dass am Ende des Monats und bei der
Schlussaufstellung am Ende des Jahres nicht die
ganze Summe der bezahlten Arbeitslöhne aufgeführt
wird, dass aber, wenn ein Unfall passiert, der
betreffende Arbeiter gleichwohl angemeldet und
für ihn der Entschädigungsanspruch erhoben
wird. Die Privatgesellschaften helfen sich damit,
dass sie von Zeit zu Zeit Inspektionen vornehmen
bei den einzelnen Betrieben und, wenn sie irgendwo
Verdacht schöpfen, verlangen dass nicht nur die
Lohnlisten, sondern auch die übrigen Bücher vorge-
legt werden.

Wir haben vorgesehen, dass der Betrieb unbe-
dingt verpflichtet sein soll, auf Verlangen den Be-
auftragten der Anstalt über alle die Versicherung
betreffenden Verhältnisse weitere Aufschlüsse zu er-
teilen und die Personalregister, sowie die zu deren
Kontrolle dienenden Schriftstücke jederzeit vorzu-
weisen. Es wurde darauf hingewiesen, es komme
sehr oît vor, namentlich in Betrieben, wenn ich sie
so bezeichnen soll, ambulanter Unternehmer, dass
nicht die nötige Ordnung in den Arbeiterverzeich-
nissen und Lohnlisten herrscht. Gerade hier muss
der Unfallversicherungsanstalt das Recht eingeräumt
werden, Einsicht nicht nur von der Lohnliste, son-
dern von der Anlage der ganzen Arbeiterkontrolle
überhaupt zu nehmen, und es muss ihr das Recht
zustehen, die Art der Führung dieser Bücher zu
beanstanden. Es wird möglich sein, dass, wenn ein
Verdacht vorliegt, dia Vertreter der Versicherungs-
anstalten sich beispielsweise zu einer Bauunterneh-
mung begeben, die Taglohnbücher abfordern und
deu Bestand an Arbeitern am betreffenden Tage
konstatieren, um denselben mit dem Bestand, der
sich aus den Büchern ergibt, zu verifizieren. Ich
glaube, dass damit grössere Sicherheit geschaffen
ist als mit dem System der Anmeldung und Ab-
meldung.

Ich glaube und die Kommission ist damit einver-
standen, dass dadurch die Sicherheit der Anstalt
mit Rücksicht auf die richtige Prämienzahl gerade
so gut gewährleistet ist als durch das System der
An- und Abmeldung. Allerdings jst der versicherte
Arbeiter seinem Namen nach der Anstalt nicht be-
kannt. Er erscheint mit seinem Namen dort erst im
Moment, wo ein Unfall passiert. Es wird ihm dann
für diessen Unfall, wie es gegenwärtig gepflogen
wird, ein Karton eröffnet, der weiter geführt wird,
bis der Unfall liquidiert ist und die Schriftstücke
als erledigt betrachtet werden können. Gleichwohl
kann aber über den Arbeiter ein Register geführt
werden, in dem sich sofort finden lässt, ob er ein
ständiger Kunde der Unfallversicherungsanstalt wird
und ob es deshalb angezeigt ist, den Betreffenden
noch etwas mehr in seiner Gebahrung zu verfolgen
und zu beaufsichtigen.

Ein grosser Vorteil besteht nun noch für die
Versicherungsanstalt bezüglich ihrer Organisation.
600,000 Versicherte wären nach dem System des
Bundesrates beim Beginn der Versicherung in die
Register der Anstalt einzutragen. Sie können sich
ein Bild von dem Umfange dieser Arbeiten machen,
wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie viel Ange-
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stellte dies brauchen wird, wie viel Bücher dazu
notwendig sein werden. Namentlich können Sie sich
auch leicht ein Bild von den Schwierigkeiten machen,
die bei der Durchführung dieses Namensverzeich-
nisses mit Rücksicht auf gleiche Namen, auf ähn-
liche Angaben usw. entstehen werden. Es wird
also für die Versicherungsanstalt eine ganz wesent-
liche Vereinfachung ihrer Organisation und nament-
lich ihrer Bureauarbeit bedeuten, wenn sie nicht
genötigt ist, dieses Verzeichnis von Anfang an auf-
zustellen. Sie wird' dann nichts zu tun haben als
die Verzeichnisse der versicherten. Betriebe herzu-
stellen und dann im Verlaufe ihrer Geschäftstätig-
keit die Kontrolle über die Unfälle auszuüben.

Nach diesen Ausführungen empfehle ich Ihnen
gemäss dem Antrage der Kommission Art. 41,
\. Alinea, Art. 42 und 43 zu streichen und Art. 44
nach dem Antrage Ihrer Kommission anzunehmen
und dann also Art. 41 zu späterer Behandlung zurück-
zulegen, da sich derselbe, wie bereits erwähnt auf
die Nichtbetriebsunfälle bezieht.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission. Les articles 41 à 44 déterminent le mode
suivant lequel devait être tenu l'état des personnes
assurées D'après le mode proposé par le Conseil
fédéral, l'entreprise était tenue d'avoir un état exact
des employés et des ouvriers occupés dans son
établissement et elle devait donner à rétablissement
son avis d'entrée et de sortie de chaque ouvrier.
C'était ce qu'on pouvait appeler l'assurance indivi-
duelle. Ce système a provoqué bien des objections,
aussi votre commission vous propose-t-elle de
substituer à cette assurance individuelle l'assurance
dite collective, comme on la pratique actuellement
envers les sociétés d'assurance privées, c'est-à-dire,
qu'il suffira que l'entrepreneur tienne une liste
exacte des salaires, ce qu'on appelle liste de paye.
Cette liste servira de base à la prime que l'entre-
preneur aura à verser auprès de l'établissement
fédéral. Avec ce régime ou ce système, nous esti-
mons que toute sécurité, toute garantie, est donnée
à l'établissement d'assurance.

En effet l'entrepreneur doit tenir en bon ordre
et à jour le registre du personnel, c'est-à-dire la
liste de paye, et de plus, à toute réquisition, les
renseignements les plus complets doivent être
donnés à l'administration de l'établissement en ce
qui concerne le registre du personnel, ainsi que
toutes autres pièces pouvant servir à leur vérifica-
tion. Nous pensons qu'avec ces exigences, toute
garantie et toute sécurité seront données à l'éta-
blissement.

La commission vous propose dès lors de sus-
pendre la discussion de la première partie de l'ar-
ticle 41 qui doit attendre le sort qui sera fait à
l'article 46 concernant les accidents non profes-
sionnels. La commission vous propose de biffer les
articles 42 et 43 qui déterminent les formalités à
remplir lors des avis d'entrée et de sortie et de
voter par contre l'article 44 tel qu'il est rédigé,
article qui substitue au système de l'assurance in-

dividuelle le système de l'assurance collective, de
façon à n'avoir plus pour base que la liste des salaires
et la liste de paye au lieu d'avoir l'état exact ou
individuel des ouvriers.

Bundesrat Deucher : Nicht um eine materielle
Diskussion zu führen, habe ich das Wort ergriffen,
sondern nur um im ! Namen des Bundesrates zu
eröffnen, dass in bezug auf diesen Art. 41 der
Bundesrat im Falle sein wird, bei den Uebergangs-
bestimmungen folgenden Antrag zu stellen: «Stellt
sich im Verlaufe des Betriebes der Unfallversicbe-
rungsanstalt heraus, dass zur Kontrolle des Beginns
und Aufbörens der Versicherung die Lohnlisten
nicht genügen, so kann der Bundesrat mit Zustim-
mung der Bundesversammlung vorschreiben, dass
der Arbeitgeber den Organen der Anstalt jederzeit
vom Beginn oder Aufhören des Arbeits- oder An-
stellungsverhältnisses versicberungspflichtiger Per-
sonen Anzeige zu machen bat.» Also das frühere
System Forrer, Anmeldung und Abmeldung. Ich
enthalte mich, die Sache zu begründen. Es wird
sich Gelegenheit geben, bei den Uebergangsbestim-
mungen darauf zurückzukommen. Ich musste Ihnen
aber jetzt schon davon Mitteilung machen, damit
Sie wissen, dass, wenn Sie heute den Art. 41 be-
schliessen, dieser Antrag bei Beratung der Ueber-
gangsbestimmungen gestellt werden wird.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wie Herr Bundesrat Deucher soeben ausgeführt
hat, wird diese Bestimmung bei den Uebergangs-
bestimmungen ihren Platz finden. Ich kann Ihnen
aber schon heule mitteilen, dass die Kommission
von der Güte ihres Systems so überzeugt ist, dass
ich nicht glaube, dass sie diese Uebergangsbestim-
mung annehmen wird.

Abs t immung . —; Votation.

Für den Antrag der Kommission . . . . Mehrheit

Art. 45.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Art. 45 handelt von der Unfallverhütung.
Es ist ja klar, dass die Unfallverhütung im ganzen
Versicherungswesen eine grosse Rolle spielen muss
und dass nicht Gewicht genug darauf gelegt werden
kann, dass dieselbe eine möglichst grosse Aus-
dehnung erhalte. Die ganze Tendenz des Gesetzes
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muss ja darauf hinausgehen, die Unfälle nicht nur
zu entschädigen, sondern auch zu vermeiden. So
werden dann am besten die so oft eintretenden un-
heilvollen Folgen des Unfalls vermieden.

Sie finden hier eine Abweichung vom ursprüng-
lichen Antrage des Bundesrates. Der Bundesrat hat
sich aber mit der neuen Fassung einver-
standen erklärt und ich halte mich deshalb
an diese. Wir beantragen Ihnen zusagen: «In jedem
der in Art. 38 bezeichneten Betriebe hat der Be-
triebsinhaber oder sein Stellvertreter zum Schütze
der Gesundheit und zur Sicherheit gegen Ver-
letzungen alle erfahrungsgemäss und durch den je-
weiligen Stand der Technik, sowie durch die ge-
gebenen Verhältnisse ermöglichten Schutzmittel
anzuwenden. Der Vorstand der Schweiz. Unfallver-
sicherungsanstalt ist befugt, nach Anhörung der be-
teiligten Kreise entsprechende Vorschriften und
Verbote zu erlassen ; der Entscheid des Bundesrates,
im Beschwerdefall, bleibt vorbehalten.» Sie sehen,
dass wir hier noch die Anhörung der beteiligten
Kreise vorbehalten haben, weil die Befürchtung
ausgesprochen wurde, es könnten von Seiten der
Anstalt unnützerweise Massregeln und Einrichtungen
verlangt werden, die nicht notwendig sind und die
vielleicht gar nicht zum Ziele führen würden, das
man im Auge hat. Es soll also für den Fall, dass
solche Anordnungen beanstandet werden, der Ent-
scheid des Bundesrates vorbehalten bleiben.

Der Bundesrat ordnet dann im weitern die Mit-
wirkung der eidgen. Fabrikinspektoren in Sachen
der Unfallverhütung an, sowie die Anwendung des
Artikels auf solche Betriebe, die bezüglich ihrer
Sicherheit besondern Bestimmungen unterworfen
sind. Wir halten auch dafür, dass die Fabrikinspek-
toren diejenigen Personen sind, die wohl mit der
grössten Sachkenntnis sich aussprechen können und
die wohl am meisten im Falle sind, gestützt auf
ihre Erfahrungen Anregungen für Unfallverhütung
zu machen. Es ist auch die Absicht Ihrer Kommis-
sion, die Gewerbe bei der Prämie nicht ohne wei-
teres nach einer Schablone zu behandeln, sondern
wir empfehlen Ihnen und wollen es namentlich
durch eine besondere Aenderung in der Redaktion
genauer aussprechen, dass die einzelnen Betriebe
nach ihrer besonderenUnfallsgefahr behandelt werden
sollen, dass nicht derjenige, der nichts zur Ver-
meidung der Unfälle tut, der keine Einrichtungen
dagegen trifft, gleichgehalten werde mit dem Betriebs-
inhaber, der alles tut, was dazu angetan sein kann,
um die Unfälle zu verhüten. Ich empfehle Ihnen
Annahme des Artikels nach Antrag der Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'article 45 a pour objet la prévention des
accidents. S'il importe d'assurer l'ouvrier contre les
conséquences d'un accident, il y a lieu, semble-t-il,
également, de prendre toutes les précautions utiles
pour prévenir le plus possible les accidents. L'ar-
ticle 45 proclame dès lors que dans toutes les entre-
prises, l'employeur doit, pour protéger la santé de
son personnel, prendre toutes les mesures dont

l'expérience a montré l'opportunité et que les pro-
grès de la science et les circonstances permettent
d'appliquer. La direction de rétablissement suisse
d'assurance contre les accidents peut édicter à ce
sujet des prescriptions ou défenses.

La commission a estimé que la direction de
l'établissement, avant d'édicter ces règlements, de-
vait entendre les cercles intéressés. Nous avons cru
devoir donner cette satisfaction aux milieux indus-
triels. Ce n'est donc qu'après avoir entendu les
intéressés que la direction de l'établissement pourra
édicter les prescriptions ou les mesures qu'elle
trouvera utiles pour assurer le plus possible la pré-
vention des accidents. En cas de difficulté, le re-
cours au Conseil fédéral est réservé. La commission
vous propose également d'accorder au Conseil fédéral
le droit de régler le concours des inspecteurs des
fabriques en matière de prévention des accidents.
Ces inspecteurs ô*e fabriques sont bien placés et
ont une situation marquée pour intervenir et prêter
leur concours dans les mesures de ce genre à prendre
ou à édicter. Nous vous proposons dès lors de bien
vouloir voter l'article 45 avec les modifications pro-
posées par votre commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 46.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich beantrage Ihnen, dia Behandlung des
Art. 46 auf die morgige Beratung zurückzulegen.
Ihre Kommission behandelt gegenwärtig diesen
Artikel mit dem Art. 41 zusammen und wird im
Falle sein, Ihnen vielleicht hier noch einige Aeude-
rungen vorzuschlagen. Ich möchte Ihnen deshalb
empfehlen, zuzuwarten, bis Ihre Kommission den
Artikel noch weiter behandelt hat und überzugehen
zu Art. 47.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 47.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie finden hier im Art. 47 nach dem Antrage
Ihrer Kommission eine Aenderung gegenüber dem
Antrage des Bundesrates. Der Entwurf des Bundes-
rates sah vor, dass immer innert zwei Tagen der Ar-
beitgeber oder dessen Stellvertreter Mitteilunng vom
Eintritt des Unfalles zu machen hätte. Ebenso war
den Hinterlassenen die Pflicht auferlegt, innert zwei
Tagen nach Kenntnisnahme des Todes Mitteilung
zu machen, und endlich war die gleiche Frist von
wei Tagen eingesetzt für die Verpflichtung des Ar-

Deitgebers oder des Stellvertreters, es anzuzeigen,
wenn er erfährt, dass eine von ihm beschäftigte
versicherte Person infolge eines Unfalles den Tod
erleidet oder dass mutmasslich Invalidität oder
Srankbeit eintreten wird. Wir haben diese Frist
von zwei Tagen ausgestrichen und sie überall durch
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das Wort «sofort» ersetzt. Wir haben die Meinung,
dass es Pflicht all dieser Personen, Arbeitgeber,
Stellvertreter und Hinterlassenen, sein soll, sofort
davon Kenntnis zu geben, sobald ein solcher Unfall
eintritt. Dabei geben wir aber aucn noch von dem
Gedanken aus, dass vielleicht die Frist von zwei
Tagen hin und wieder gar nicht eingehalten wer-
den könnte, wenn es sich um Unfälle handelt, die
in entlegenen Gegenden passieren, um Unglücke, von
denen man nicht sofort ermitteln kann, wen sie eigent-
lich betroffen haben. Man sollte sich damit be-
gnügen, dass Arbeitgeber, Stellvertreter oder Hinter-
lassene die Anzeige sofort erstatten, sobald sie
Kenntnis erbalten, und dass sie nur genötigt sein
sollen, den Nachweis zu erbringen, dass sie sich
hierbei keiner Vernachlässigung schuldig machen.

Wir haben auch im letzten Alinea eine Aende-
rung vorgenommen, indem wir nicht von einem
unentschuldigten Versäumnis sprechen, sondern von
einem unentschuldbaren. Denn das war jedenfalls
auch eigentlich die Absicht des Bundesrates, als er
die Bestimmung einführte, dass jeder Anspruch
aus einem Unfall zurückgewiesen werden könne,
wenn der Unfall oder der Tod bei unentschuldigtem
Versäumnis seitens des Verletzten oder seiner Hinter-
iassenen innert drei Monaten nicht angezeigt wor-
den sei. Es wird sich darum handeln, darüber zu
urteilen, ob das Versäumnis entschuldbar, und nicht
darüber, ob es entschuldigt gewesen ist.

Ich empfehle Ihnen die neue Redaktion der Kom-
mission zu diesem Art. 47 zur Annahme. Der
Bundesrat erklärt sich mit derselben einverstanden.

M. Kuntschen, rapporteur français de la cor%
mission: Dès qu'un accident est survenu, l'avis
doit être donné sans retard aux intéressés. Le projet'
du Conseil fédéral déterminait ou plutôt fixait un
délai dans lequel l'avis de l'accident devait être
donné. Ce délai était de deux jours. Votre commis-
sion vous propose un changement et, au lieu de
maintenir ce délai à deux jours, de statuer que
l'avis doit en être donné immédiatement; nous subs-
tituons donc aux mots «délai de deux jours» le
terme «immédiatement» Nous estimons qu'il est
préférable d'obliger la victime de l'accident, si elb
peut le faire, ou bien l'employeur ou son représentant,
d'aviser immédiatement l'établissement ou les intéres-
sés de l'accident et de ne pas leur donner les deux
jours. Mais nous ne prononçons pas pour cela la
déchéance. Ce n'est que lorsqu'un retard inexcusable
a mis l'établissement dans une situation spéciale
qu'on pourra se prévaloir du retard de l'avis d'ac-
cident. Nous proposons donc de voter l'art. 47 du
projet avec la modification de la commission

-Angenommen. — (Adopté.)

Art. 48.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier handelt es sich um die Feststellung des
Unfalles. Art. 48 nach der Fassung der Kommission
sieht vor, dass die Anstalt sofort, nachdem sie vom
Unfall Kenntnis erhalten hat, die Tatbestände, Ur-
sachen und Folgen feststellen lassen solle. Er räumt
ihr die Kompetenz ein, sich dabei der kantonalen
Behörden zu bedienen. Die Kommission fügt bei,
dass auch der Versicherte oder seine Hinterlassenen
bei den gleichen Behörden die nötigen Erhebungen
veranlassen können. Es ist ausserordeutlich wichtig,
dass beim Eintritt eines Unialles sofort alle nötigen
Veranstaltungen getroffen und Erhebungen gemacht
werden Die Anstalt wird in vielen Fällen nicht
imstande sein, dies in ausgiebigem Masse zu tun,
während aber den kantonalen Behörden diese Mög-
lichkeit ohne weiteres zusteht. Beizufügen ist noch,
dass ja die kantonale Behörde sich sofort mit einem
Unfall zu befassen hat, sobald derselbe schwerere
Folgen, namentlich aber wenn er den Tod zur
Folge hat.

Bezüglich* des letzten Alineas besteht keine
wesentliche Differenz zwischen dem Antrag der
Kommission und der Fassung des Bundesrates. Aller-
dings haben wir hier noch das Wort «unentschuldigt»
ersetzt durch das Wort «unentschuldbar». Die Be-
gründung dafür habe ich Ihnen bereits bei Art. 47
gegeben.

Ich empfehle Annahme dieses Artikels nach An-
trag der Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 48 prévoit en cas d'accident l'en-
quête et le traitement de la victime. Il est évident
que sitôt qu'un accident est survenu, l'établissement
a l'obligation de faire constater la réalité, les cir-
constances et les causes de l'accident. Pour arriver
à ces constatations, l'établissement peut s'adresser
aux autorités cantonales. Votre commission a intro-
duit une disposition complétant celle-ci, c'est à dire
donnant à l'assuré et au survivant de l'accident le
droit de provoquer également les enquêtes néces-
saires de la part des autorités cantonales. Ainsi, non
seulement l'établissement pourra faire procéder à
une enquête par l'intervention des autorités canto-
nales, mais aussi l'assuré pourra exiger des mesures.
L'établissement doit dans ces cas-là prendre les
mesures nécessaires à un traitement approprié de
l'assuré. Non seulement il doit faire l'enquête, mais
l'établissement doit prendre toutes les mesures pour
assurer le traitement de la victime et lui assurer
tous les soins nécessaires. La contravention aux
mesures qui seraient ordonnées par l'établissement
pourra, cas échéant, entraîner la privation totale
ou partielle des prestations d'assurance. Il est
évident que s'il était constaté que la victime par
sa faute n'a pas suivi le traitement qui lui était
imposé et a ainsi aggravé sa situation, l'établissement
pourra.diminuer ou le priver même totalement des
prestations de l'assurance.
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Nous invitons l'assemblée à bien vouloir voter
cet art. 48 avec les modifications arrêtées par la
commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 49.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Mit diesem Artikel kommen wir zum Abschnitt
betreffend die Leistungen der Anstalt. Dieser Artikel
bestimmt, dass die Leistungen der Anstalt bestehen
sollen in der Krankenpflege und dem Krankengeld,
der Invalidenrente, dem Sterbegeld und den Hinter-
lassenenrenten. Es wird also hier der Grundsatz
aufgestellt, dass an Stelle der gegenwärtigen Kapital-
abfindung (unter dem Regime der HaftpflichtHerner-
hin die Entschädigung in Form einer Invalidenrente
eintreten soll.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Artikels.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Nous abordons le chapitre important des
prestations de l'établissement. Les prestations de
celui-ci sont : Les soins médicaux et une indemnité
de chômage, une rente d'invalidité, une indemnité
funéraire et des rentes de survivants. Ce qu'il y a
de spécial à signaler dans les prestations de l'éta-
blissement, c'est que nous substituons au capital qui
était versé sous le régime de la loi actuelle à la vic-
time d'un accident, la rente d'invalidité. C'est là
une modification essentielle qui est apportée en
matière de prestation au régime actuel.

Nous vous proposons d'adopter l'art. 49 tel qu'il
est présenté par la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 50.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Der folgende Art. 50 stellt in erste Linie die
ccKrankenpflege» und in zweite Linie das «Kranken-
geld» Mit Recht Es wird ja schliesslich wieder
die Hauptsache sein, dass die Krankenpflege richtig
durchgeführt wird, d. h. dass die Folgen eines Un-
falles möglichst bald beseitigt und dass dem Ver-
unfallten die Gesundheit bald wieder verschaöt wer-
den kann. Der Bucdesrat sah im ersten Alinea vor,
dass vom Zeitpunkt des Unfalles an und für die
Dauer der sich daraus ergebenden Krankheit der
Versicherte Anspruch hat auf ärztliche Behandlung,
Arznei und andere zur Heilung dienliche Mittel und
Gegenstände, sowie auf Ersatz der notwendigen
Reisekosten. Diese Leistung soll unverzüglich ein-
treten mit dem Moment des Unfalls. Für die Aus-

zahlung des Krankengeldes aber besteht eine Frist
von drei Tagen für alle Unfälle von kürzerer Dauer.

In Alinea 2, Entwurf des Bundesrates, wird ge-
sagt, dass die Anstalt dem Versicherten die Wartung
verschaffen könne, sofern es ihm daran gebricht
Ihre Kommission will noch weiter gehen und diese
Verpflichtung der Anstalt ohne weiteres überbinden,
indem sie sagt: «Gebricht es dem Versicherten an
der nötigen Wartung, so wird ihm die Anstalt
solche verschaffen.» Die Anstalt soll sich also schon
von vornherein darüber Rechenschaft geben, ob
der Verunfallte sich in richtiger Pflege befindet.
Gewöhnlich ist gerade der Anfang der Behandlung
ausschlaggebend für den schliesslichen Erfolg.

Im letzten Alinea will die Kommission noch die
Möglichkeit stipulieren, dass die Anstalt mit Zustim-
mung des Versicherten und seiner Angehörigen an-
statt der ärztlichen Behandlung zuhause die Unter-
bringung in einer Heilanstalt anordnen könne. Die
Kommission schlägt Ihnen vor, zu sagen «mit Zu-
stimmung des Versicherten oder seiner Angehörigen».
Es ist denkbar, dass bei vielen Unfällen der Ver-
sicherte überhaupt gar nicht imstande ist, sich
darüber Rechenschaft zu geben, ob seine Aufnahme
in eine Anstalt nötig ist, oder er kann auch in
Fällen, wo diese Aufnahme unbedingt nötig ist. sich
dagegen sträuben. Dann soll es genügen^ wenn die
Angehörigen ihre Zustimmung zu der Verbringung
in die Anstalt geben.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Art 50 nach
den Ihnen vorliegenden Anträgen der Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : Les soins médicaux sont la première pres-
tation que l'on doit aux victimes d'un accident,
aussi l'art. 50, dit-il à son premier alinéa : Dès qu'un
accident est survenu et pour la durée de la maladie
qui en résulte, l'assuré a droit aux soins médicaux,
médicaments et autres appareils et moyens de traite-
ment. Il a de plus droit au remboursement des frais
nécessaires de voyage. Voua ce que proclame le
premier alinéa de l'art. 50.

Le second alinéa prévoit le cas où l'assuré
manquerait des soins de garde indispensables, où sa
famille ne serait pas en mesure de lui donner les
soins nécessaires. Dans ce cas l'établissement doit
les lui procurer. Le projet du Conseil fédéral- disait
que • l'établissement peut les lui procurer, c'est à
dire donnait simplement la faculté de le faire, tandis
que votre commission va plus loin et pense que
dans ces conditions, l'établissement doit les lui pro-
curer.

Enfin, le dernier alinéa déclare que lorsque le
traitement médical ne peut pas avoir lieu con-
venablement à domicile, la victime peut être trans-
férée dans une infirmerie. Toutefois ce transfert a
toujours quelque chose de désagréable, souvent en-
nuyeux pour la famille, et nous mettons à ce trans-
fert la réserve que, dans la règle, ce transfert du
malade dans une infirmerie ne peut avoir lieu qu'avec
l'assentiment de l'assuré ou des membres de la
famille. Le Conseil fédéral dans son projet exigeait
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le consentement de l'assuré et des membres de la
famille. Votre commission est plus large et dit que
l'établissement peut le faire si l'assuré y consent
ou que les membres de la famille y consentent
également.

Nous vous proposons de voter l'art 50 avec ces
légères modifications.

Sulzer: Sie haben beute früh eine Liste von An-
trägen des Sprechenden bekommen, unter anderen
einen solchen zum vorliegenden Art. 50. Ich finde
nun, es sei fatal, dass die Kommission sich über
diese Anträge noch nicht bat aussprechen können.
Wir waren gestern nicht in der Lage, dies zu tun,
weil der Rat eine Abendsitzung hatte. Ich erlaube
mir daher jetzt den Antrag zu stellen, dass die
Art. 50, 51 und 53 an die Kommission zurückge-
wiesen werden, damit sich dieselbe zu meinen An-
tragen aussprechen kann. Es hat gestern allerdings
schon eine vorläufige ganz kurze Besprechung statt-
gefunden, und danach ist es nicht ausgeschlossen,
dass sich die Kommission mit meinen Anträgen
einverstanden erklären kann. Ich möchte also diesen
Ordnungsantrag stellen. Eventuell aber würde ich
meinen Antrag zu Abs. 3 gleich jetzt begründen.

Präsident : Wenn niemand das Wort verlangt,
nehme ich an, Sie seien mit dem Rück weisungsan-
trag des Herrn Sulzer einverstanden.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 51—53.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich meinerseits bin vollständig einverstanden,
dass die Art. 51, 52 und 53 ebenfalls an flie Kom-
mission zurückgewiesen werden. Dadurch wird die
Verhandlung unbedingt gefördert. Es war leider erst
heute möglich, die Anträge des Herrn Sulzer zu-
handen der Kommission drucken zu lassen. Wenn
der Herr Präsident und der Rat damit einverstan-
den sind, werde ich nun gleich bei Art. 54 weiter-
fahren.

Zustimmung. — (Adhésion.) .

Art. 54.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die Behandlung soll durch einen patentierten

Arzt geschehen, d. h. die Arzneien dürfen nur be-
zahlt werden, wenn sie von einem zuständigen
Arzte verordnet wurden. Im weitern ist hier gesagt,
dass der Arzneitarif nach Vernehmlassung des
schweizerischen Apothekervereins durch den Bundes-
rat aufgestellt wird. Die Namen derjenigen Apo-
theker, welche den Tarif annehmen und also von
den Versicherten selbst keine Mehrentschädigung
verlangen, müssen veröffentlicht werden.

Ich beantrage Ihnen Annahme dieses Artikels.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 54 fixe le tarif des médicaments. Ils
sont fournis par Ins pharmaciens seuls autorisés en
vertu de l'art. 53. L'établissement d'assurance n'est
pas tenu de supporter les frais de médicaments qui
ne seraient pas prescrits par un médecin compétent,
ni de payer davantage que ne le prévoit le tarif.
Celui-ci est déterminé par le Conseil fédéral sur le
préavis de la société suisse des pharmaciens. Les
noms des pharmaciens qui acceptent le tarif et qui
par conséquent ne demandent pas aux assurés un
complément d'honoraires, doivent être publiés.

La commission ne propose aucun changement à
l'art. 54 du projet.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 55.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Dieser Artikel räumt dem Bundesrat die Kom-
petenz ein, auf Antrag des Vorstandes der Versiche-
rungsanstalt denjenigen Aerzten und Apothekern,
welche sich der Anstalt oder den Versicherten
gegenüber Missbräuche zu schulden kommen lassen,
für eine bestimmte Zeit das Recht zu entziehen,
auf Rechnung der Versicherung Kranke zu beban-
deln oder ihnen Arzneien zu verabfolgen. Dies ist
ja wohl die Konsequenz des Aufsichtsrechtes des
Bundesrates.

Ich empfehle Ihnen Annahme dieser Redaktion,
welcher auch der Bundesrat beigestimmt bat.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 55 donne au Conseil fédéral le droit,
sur la proposition de la direction de l'établissement,
de retirer à un médecin ou à un pharmacien la
faculté de traiter l'assuré ou de lui fournir des
médicaments s'il a commis des abus. Cela va de
soi. Il s'agit d'un droit de surveillance qui appartient
au Conseil fédéral sur tout l'établissement, et votre
commission vous propose de voter cet article avec
le seul changement de texte de la commission.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 56.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich will vorausschicken, dass auch hiezu Herr
Sulzer einen Antrag stellt, und zwar auf Streichung
des zweiten Satzes: «Dauert die Arbeitsunfähigkeit
mehr als drei Wochen, so wird das Krankengeld
von ihrem Beginn an gewährt. » Es scheint mir aber,
dass diese Angelegenheit in Ihrer Kommission so
weitläufig besprochen wurde, dass es wohl möglich
sein sollte, diesen Artikel nun gleich im Rate zu
behandeln. Ich habe noch einen ändern Grund, dies
vorzuschlagen. Wenn wir diesen Artikel jetzt näm-
lich nicht bebandeln, so werden wir noch eine
ganze Reihe anderer Artikel in der heutigen Be-
ratung unbebandelt lassen müssen, da sich dieselben
wieder auf Art. 56 beziehen.

Art. 56 führt die Einschränkung der Leistungen
der bisherigen Haftpflicht für vorübergebende Unfall-
schäden ein. Die bisherige Haftpflicht überband dem
Arbeitgeber im Falle eines Unfalles die Pflicht, dem
Arbeiter den ganzen Taglohn für vorübergehende
Arbeitsunfähigkeit zu entrichten und überdies noch
für die Krankenpflege aufzukommen.

Der neue Artikel, den wir Ihnen vorlegen, nimmt
hier nun eine ganz bedeutende Einschränkung vor.
Vor allem aus bestimmt er, dass, während die Kran-
kenpflege bereits mit dem ersten Tage einsetzen
soll, erst mit dem dritten Tage nach dem Tage des
Unfalles die Leistung an Krankengeld beginnt. Im
weitern konstatiert er, dass das Krankengeld nicht
mehr im vollen Betrage des Taglobnes, sondern nur
mit 60 °/< nach Antrag des Bundesrates, mit 80 %
nach Antrag der Kommission entschädigt, werden
soll. Um nun aber hier keinen Irrtum aufkommen
zu lassen, muss ich sofort feststellen, dass sich der
Ansatz des Bundesrates nicht direkt vergleichen
lässt mit dem Antrag der Kommission, welche 80 %
des Tagesverdienstes vorschlägt. Die Grundlage der
Ausrechnung nach Entwurf des Bundesrates war
eine andere als sie nun sein wird, wenn Sie die
weitern Anträge der Kommission annehmen mit
bezug auf die Ausrechnung des Tagesverdienstes.
Vor allem ist zu sagen, dass bei beiden Systemen
auch der Sonntag bezahlt wurde, so dass eigentlich
die Leistung des Bundesrates sich damit auf 70 %
erhöbt. Nun hat aber Ihre Kommission eine Aende-
rung mit bezug auf die Berechnung des Tagesver-
dienstes vorgenommen in der Weise, dass sie nun
künftig den dreissigsten Teil des in den letzten
dreissig Tagen verdienten Lohnes als Grundlage an-
nehmen will, während der Bundesrat den 25. Teil
annimmt. Dadurch entsteht sofort eine wesentliche
Veränderung, und zwar wird das Resultat das sein,
dass nur mehr eine Differenz von 10 % zwischen
der vom Bundesrate vorgesehenen Leistung und der
von der Kommission empfohlenen besteht. Ich habe
hier ein Beispiel ausgerechnet: Bei Fr. 4 Taglohn
wird der Monatslohn Fr. 100 ausmachen. Nach dem
bundesrätlichen Vorschlag ist das tägliche Kranken-
geld zu rechnen auf 60 °/« des Taglohnes, der sich
dann aber auf Fr. 4 ausrechnet,^ wodurch Fr. 2. 40
als Taglohn entschädigt werden, was auf die Woche
Fr. 16,8 ausmacht, also 70 % des eöektiven Wochen-
lohnes. Die neue .Berechnung der Kommission ist
folgende:' Das tägliche Krankengeld ist zu rechnen
mit 80 % des Durchschnittes der letzten 30 Tage

überhaupt, also r80 % von Fr. 3.33 = Fr. 2.66;
das macht per Woche Fr. 18. 62 gleich 80 "Ve des
effektiven Lohnes, also nur eine Differenz von 10 %
und nicht eine solche von 20 %, wie sie sich schein-
bar bei der ersten Vergleichung der beiden Prozent-
sätze herausstellt. Nun will ich vor allem noch-
mals betonen, dass diese Reduktion der Leistungen
in Geld unbedingt wohltätig wirken muss auf das
Versicherungsgeschäft; das wird die beste Bekämp-
fung der Simulation sein. Wenn die ersten drei
Tage nicht bezahlt werden, so wird sich der Ar-
beiter wohl besinnen, bevor er ohne weiteres zu-
hause bleibt, und das ist gewöhnlich der entschei-
dende Moment. Hat er einmal angefangen, zuhause
zu "bleiben, so wird er sich leichter dazu verleiten
lassen, diesen Aufenthalt noch auszudehnen. Wir
glauben also, dass der, der ernstlich erkrankt ist,
von dieser Erwägung nicht betroffen wird, aber der,
der noch nicht recht weiss, ob er eigentlich krank
ist oder nicht, wird sich wohl hüten, grundlos die
drei ersten Taglöhne fahren zu lassen, namentlich
wenn auch für die kommenden Tage nur 80 % aus-
gerichtet werden. Es ist zuzugeben, dass die Haft-
pflicht- und Versicherungsgesetze der Nachbarstaaten
grössern Ausfall auf dem Taglohn eintreten lassen,
allein wir müssen auch hier immer das gegen-
wärtige Verhältnis in Berücksichtigung ziehen und
uns dessen erinnern, dass eben unter dem gegen-
wärtigen Haftpflicbtgesetz dem Arbeiter der volle
Taglohn ausgerichtet wird.

Ihre Kommission hält die Differenz von 20 %
und den Ausfall von drei Taglöhnen für kürzere
Zeit des Unfalles für genügend, um damit energisch
die Simulation zu bekämpfen. Ganz werden wir die
Simulation natürlich nie bezwingen können; aber
man darf unter keinen Umständen den ehrlichen
Arbeiter zu sehr entgelten lassen für die Unehrlich-
keiten anderer. Wenn die ändern Staaten weniger
vergüten, so ist eben zu sagen, dass sie diese ge-
ringere Vergütung bereits seit der Aufstellung ihrer
ersten Haftpflichtgesetze anwenden und dass der
Ausgangspunkt bei diesen Staaten ein ganz anderer
ist als bei uns, die wir damit rechnen müssen, dass
wir bis jetzt den vollen Taglohn entschädigt haben.

Nun haben wir weiter in Aussicht genommen,
dass für den Fall, als die Arbeitsunfähigkeit mehr
als drei Wochen daure, das Krankengeld für die
ersten drei Tage nachbezahlt werden solle. Ihre
Kommission geht hier von der Ansicht aus, dass
es sich "nach drei Wochen ganz unzweifelhaft ge-
zeigt hat, ob man es mit einem ernsten Unfall zu
tun habe oder ob dabei unter Umständen Simula-
tion im Spiele war. Man wird mir vielleicht eine
Anzahl Beispiele zitieren, wo Verwundungen des-
wegen noch nicht geheilt waren, weil von seite des
Verwundeten gegen die Heilung unerlaubte Eingriffe
verübt wurden. Ich gebe zu, dass solche Fälle vor-
kommen können. Aber auch hier soll man nicht
einzelne Vorfälle die ändern entgelten lassen.

Herrr Sulzer hat beantragt, diesen Satz zu strei-
chen und unter allen Umständen den Abzug der drei
ersten Krankheitstage bestehen zu lassen. Ihre Kom-
mission hat bei den Beratungen dieses Artikels eine
andere Stellung eingenommen und glaubt, die Rück-
vergütung müsse eintreten.

Das letzte Alinea tritt der Ueberversicherung ent-
gegen, indem es bestimmt, dass, wenn Leistungen
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auch von anderen Versicherern für denselben Unfall
gewährt werden, das Krankengeld dann den ungedeck-
ten Teil des Gesamttagesverdienstes des Versicherten
nicht übersteigen darf. Es ist eine bekannte Tat-
sache, dass gegenwärtig bei einem Unfall sehr oft
nicht nur vom Arbeitgeber oder von der betreffen-
den Versicherungsanstalt der ganze Lohn entschädigt
wird, sondern dass der Verunfallte auch noch Kran-
kengelder bezieht und damit im ganzen mehr erhält
als seinen Lohn. Es ist aber doch unrichtig und ein
Widarspruch, wenn während der Krankheit mehr
bezogen wird als in gesunden Tagen.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Art. 56 in der
Redaktion der Kommission, und ich füge noch bei,
dass der Bundesrat auf seinem Entwurf nicht beharrt.

M. Klinischen, rapporteur de la commission.
L'article 56 fixe l'indemnité de chômage. La loi
actuelle sur la responsabilité civile des fabricants
assure à la victime d'un accident l'indemnité de
chômage pour le gain complet. Il touché entière-
ment son salaire. Le projet "du Conseil fédéral aussi
bien que les vœux de la commission modifient cet
état de chose et apportent une réduction sensible
sur l'indemnité de chômage. Cette réduction con-
siste en ceci. Tout d'abord l'indemnité de chômage
n'est due qu'à partir du troisièmeifour après l'ac-
cident et elle ne peut pas excéder le 80 % de
son gain journalier. Ces réductions d'indemnité de
chômage auront, nous l'espérons, pour conséquence
de diminuer considérablement la simulation. Vous
savez que d'après les débats auxquels nous avons
assisté, cette simulation cause bien des inquiétudes
et éveille des soupçons qui sont de nature à di-
-minuer ou altérer l'enthousiasme qu'on peut avoir
pour l'assurance. Eh bien, nous pensons que si
l'on ne verse l'indemnité de chômage à la victime
d'un accident qu'après trois jours, l'intérêt de la
simulation disparaît sensiblement. Si la maladie dure
cependant plus de trois semaines, l'indemnité de
chômage est payée dès le jour de l'accident. Dans
ces circonstances, il ne peut plus y avoir simulation
dans l'accident et d'autre part le chômage étant
d'une si longue durée, il est juste d'indemniser
d'une manière plus complète le lésé, la victime ;
en second lieu, en réduisant l'indemnité à 80 °/0 de
son gain journalier on diminue sensiblement les
tendances à la simulation. Le Conseil fédéral avait
admis 60 °/0 du gain journalier. L'écart entre les
propositions de la commission et celles du Conseil
fédéral n'est pas aussi considérable qu'il paraît au
premier aspect. Il n'est que du 10 %. Le Conseil
fédéral calcule cette indemnité de chômage sur
d'autres bases que la commission. Naturellement
si l'incapacité n'est que partielle, l'indemnité de
chômage doit subir une réduction proportionnelle;
cela est absolument légitime.

Un dernier alinéa combattu par M. Sulzer est
celui-ci : si des prestations sont fournies à l'assuré
par d'autres assureurs que l'établissement fédéral,
l'indemnité de chômage ne peut excéder la diffé-
rence entre le montant de ces prestations et le gain
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journalier total de l'accident. La commission estime
qu'il n'est pas possible de permettre à l'assuré
d'obtenir une indemnité de chômage supérieure à
son gain journalier. Les inconvénients que pourrait
entraîner le système opposé sont connus. L'assuré
serait tenté de simuler davantage. Nous pensons
que de cette façon-là, en tout cas, nous combat-
tons ces tendances. Nous vous proposons dès lors
de maintenir ce dernier alinéa qui tend à ne pas
permettre à l'assuré de toucher par l'entremise de
diverses assurances une indemnité supérieure à celle
de son gain journalier.

Au nom de la commission nous vous recom-
mandons les propositions que je vous présente et
auxquelles du reste le Conseil fédéral a adhéré.

Sulzer : Es wäre an sich richtiger gewesen, auch
diesen An. 56 an die Kommission zurückzuweisen.
Es ist schliesslich nicht meine Schuld, dass meine
Anträge nicht rechtzeitig in Ihre Hände gekommen
sind. Ich hatte angenommen, dass, nachdem die
Anträge einmal den Mitgliedern der Kommission
gedruckt ausgeteilt worden waren, sie auch allen
Mitgliedern des Rates ausgeteilt würden. Das ist
aber, wie es scheint, nicht geschehen. Ein zweiter
Grund, der mich eigentlich hätte veranlassen sollen,
auch hier Rückweisung an die Kommission zu ver-
langen, ist. der, dass ich ziemlich sicher bin, dass
sich die Kommission von der Richtigkeit meines
Antrages überzeugt hätte. Die Kommission war
nämlich in diesem Punkte zu verschiedenen Zeiten
sehr verschiedener Ansicht, und es gab einen Mo-
ment, wo ausdrücklich beschlossen wurde, dass die
Karenzzeit unter allen Umständen aufrecht erhalten
werden müsse. In einer jener Sitzungen, der ich
nicht beiwohnen konnte, kam man dann wieder auf
die Sache zurück, wie das auch bei ändern Artikeln
geschehen ist.

Ich halte des bestimmtesten daran fest, dass die
Karenzzeit unter allen Umständen so gelte, wie sie
uns der Bundesrat beantragt hat. Wir haben da-
rüber ganz sichere und zuverlässige Erfahrungen.
Die Italiener hatten in ihrem Unfallgesetz ursprüng-
lich die wunderbare Bestimmung, dass die ersten
fünf Tage nicht entschädigt werden, dass aber,
wenn die Arbeitsunfähigkeit die Zeit von fünf Tagen
überschreite, diese fünf Tage doch entschädigt wer-
den. Sie können sich vorstellen, was für einen
Erfolg das hatte. Es gab natürlich bald keine Un-
fälle mehr, die nicht im Minimum fünf Tage gedauert
hätten. Die Italiener haben denn auch diese Be-
stimmung schleunigst aufgehoben. Dass es möglich
geworden ist, eine so monstruöse Bestimmung
durchzubringen, ist nach meiner Ansicht typisch,
wie gelegentlich ein Parlament oberflächlich arbeitet.
Ich hoffe, dass unser Parlament auch nicht an-
nähernd etwas derartiges je ins Gesetz aufnehmen
werde. Im Anfang waren wir wie gesagt, der Mei-
nung, man müsse in dieser Frage einfach dem
Bundesrat zustimmen. Mein verehrter Freund Hä-
berlin, mit dem ich sonst in vielen Dingen überein-
stimme, hat nun in Genf die unglückliche Idee
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gehabt, die Sache wieder aufzugreifen, allerdings in
einer sehr viel milderen und vernünftigeren Form
als im Falle, den ich Ihnen vorhin zitierte. Er
sagte : Wenn ein Unfall eine Erwerbsunfähigkeit von
drei Wochen zur Folge hat, so soll die Karenzzeit
nicht mehr gelten, d. h. die drei Tage sollen ver-
gütet werden. Allen Respekt vor dem guten Herzen
des Herrn Häberlin und der ändern Kommissions-
mitglieder, aber da geraten sie denn doch in etwas
hinein, was ich unter allen Umständen für verfehlt
halte. Es gibt in der ganzen Frage der Unfall- und
Krankenversicherung ein generelles Kapitel ; das ist :
dass man mit allen Mitteln den Missbräuchen ent-
gegentreten muss. Diese Missbräuche sind nun ein-
mal da und die Gefahr dazu ist enorm. Ich gehe
davon aus, dass wir alles tun müssen, um dem
ehrlich denkenden Unglücklichen, in unserem Falle
dem Verletzten, zu seiner Sache zu verhelfen, aber
dass wir keine Veranlassung haben, demjenigen, der
es nicht gut meint mit der so wohltätigen Institu-
tion der Versicherung, auch nur einen Rappen zuzu-
halten. Was wird passieren, wenn wir den vorlie-
genden Antrag annehmen-? Der Betreffende kommt,
wenn die Arbeitsunfähigkeit schon in den 15., 16.
oder 17. Tag hineingegangen ist, in die Versuchung,
noch ein par Tage zuzusetzen, damit er erstens
noch etwas länger Ferien habe und zweitens noch
die drei Tage bekommt.

Die kritischen Tage werden dann gegen das
Ende der dritten Woche eintreten, und dann kann
es sogar dem Ehrlichen passieren, dass er denkt:
na, ich will jetzt schliesslich auch nicht übertrieben
gewissenhaft sein und will es auch ein bischen
drauf ankommen lassen. Das macht aber für die
Kranken- und Unfallversicherungsanstalt sehr viel
aus. Sie müssen sich immer Rechenschaft geben,
dass ca. 85 °/o a^er Unfälle sich in den ersten
vier Wochern überhaupt ganz abspielen, Während
dieser Zeit werden die grössten Summen ausge-
geben. Ich behaupte, dass diese paar Tag unter
Umständen der Anstalt ein ganz grosses und auch
ein unnötiges Opfer auferlegen, einfach aus über-
triebener — entschuldigen Sie diesen Ausdruck —
Gefühlsduselei. Angesichts der Tatsache, dass wir
nun die Leistungen so hoch hinaufgesetzt haben,
wie es kein anderes Land getan hat, halte ich
das entschieden für übertrieben,, dass wir dann
nachträglich die drei Tage Karenzzeit zurückver-
güten sollen und dabei eben diese Missbräuche
riskieren.

Ich ersuche Sie dringend, im Interesse einer
guten Gebahrung unserer Kassen diesen Satz zu
streichen, und ich gestehe Ihnen aufrichtig, dass
ich nie verstanden habe, dass der Bundesrat in
diesem Punkte entgegengekommen ist. Sie dürfen
mir glauben, dass ich vielleicht einer derjeniger bin
unter Ihnen, der auf diesem Gebiete am meisten
Erfahrung besitzt, und aus dieser Erfahrung heraus
spreche ich.

Nun noch einige Worte zum letzten Absatz,
ohne dass ich einen Antrag stellen nöchte. Herr
Kuntschen- hat sich vorhin jedenfalls geirrt, als er
sagte, ich hätte diesen Absatz bekämpft. Im Ge-
genteil, ich glaube, der Urheber desselben zu sein.
Ich bin sogar der Meinung, dieser letzte Absatz gehe
noch nicht einmal weit genug, d. h. dass wir noch
zu viel gestatten, wenn wir überhaupt zulassen,

dass ein Versicherter noch aus irgend einer ändern
Quelle etwas ziehen darf. Ich bin der Meinung, die
Leistungen der Anstalt sind nun so respektabel,
dass wir im Interesse der Ordnung und um hier
einen ganz klaren Grundsatz aufzustellen, an dem
es nichts zu markten gibt, ein für alle Mal fest-
setzen : Die Leistungen der Unfallversicherung sollen
genügen. Ich habe schliesslich angesichts der Stim-
mung in der Kommission in diesem Punkte nach-
gegeben und mich damit begnügt, zu sagen, es
dürfe unter allen Umständen dann die Entschädigung
den Gesamtbetrag des Lohnes nicht übersteigen.
Ich werde in diesem Zusammenhang bei der Kran-
kenversicherung einen Wiedererwägungsantrag stel-
len in dem Sinne, dass jede Leistung für Kranken-.
Versicherung aufhört, sobald die Unfallversicherung
für einen Verunfallten in Kraft tritt. Ich hoffe, dass
der Ständerat diesen Passus aufnimmt, den ich
hier bei Art. 56 gewünscht hätte.

Ich proponiere also, dass im Absatz l der zweite
Satz gestrichen werde: «Dauert die Arbeitsunfähig-
keit mehr als drei Wochen, so wird das Kranken-
geld von ihrem Beginne an gewährt.»

Häberlin. Es hat in den Wald hineingetönt, Sie
werden es begreifen, wenn es wieder heraustönt..
Ich bin als Urheber der jetzigen Fassung des Art. 56
nach Kommissionsantrag denuaziert worden. Viel-
leicht nicht ganz mit Recht, denn ich war nur die
zufällige Ursache, dass am letzten Tage in Genf
noch diese Fassung gewählt worden ist.

Wie lagen die Verhältnisse in der Kommission?
Der Kampf tobte zuerst auf einer ganz anderen
Linie. Es war der Vertreter der Arbeiterschaft,
welcher beantragt hatte, überhaupt die Karenzzeit
zu streichen, es solle der Kommission belieben, dem
Rate zu beantragen, dass vom ersten Tage an das
Krankengeld entrichtet werde. Das war der erste
Streit und in diesem Kampfe war ich der getreu-
liche Mitkämpe des Herrn Sulzer, und übrigens in
diesem Punkte einig mit sämtlichen ändern Mitglie-
dern der Kommission, dass hier ein Ventil gegen
Missbrauch geschaffen werden müsse. Die Frage
wurde nun aufgerollt: Ist dieses Sicherheitsventil
notwendig für die ganze Dauer einer Erkrankung ?
Ist es noch notwendig, einen Abzug für die. ersten
Tage der Krankheit zu machen, wenn man die
Ueberzeugung gewonnen hat, dass man es nicht mit
einem faulen Kerl, der nur ein par Tage Ruhe
haben will, zu tun hat, sondern mit einem seriösen
Arbeiter, der zwei, drei, vier, fünf Wochen lang
auf dem Kraukenbett liegen muss, infolge des Un-
falles ? Ist es da gerechtfertigt, ihm die ersten drei
Tage nicht zu entschädigen? Da hat sich die
Stimmung geltend gemacht, es sei eingentlich eine
Ungerechtigkeit gegen diese seriösen Arbeiter. Es
ist mit Recht darauf hingewiesen worden, dass das
in ändern Ländern berücksichtigt worden ist, dass
ein solcher Abzug dann nicht mehr eintreten solle
wenn eine längere Krankheitsdauer infolge Unfalles,
vorliegt. Herr Sulzer hat auf das böse Beispiel von
Italien hingewiesen. Da habe man einen ganz un-
begreiflichen Standpunkt eingenommen; er hoffe,
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dass in unserem Parlament sich niemand finde, der
auch bei fünf Tagen schon den Wegfall der Ka-
renzzeit gutheissen würde. Es war der wenigstens
Herren Sulzer ganz unverdächtige Herr Frey, der
uns in der Kommission zuerst die Anregung gemacht
hat, bei einer Woche — das sind nur zwei Tage
mehr oder bei der Arbeitswoche nur ein Tag mehr
— ~solle man die Karenzzeit wegfallen lassen. Ich
verweise auf unser Protokoll Seite 174. Sie sehen
also, man kann in guten Treuen auch auf einer
Seite, die die Interessen der Arbeitgeber so gut im
Auge hat wie die Interessen der Arbeiter, die An-
sichten der Kommission vertreten.

Wir sind aber nicht so weit gegangen wie Herr
Frey es antönte. Sein Antrag ist abgelehnt worden.
Wir empfehlen Ihnen erst die Karenzzeit, ganz fallen
zu lassen, wenn drei, volle Wochen der Krankheit
vorangegangen sind. Nun ist das theoretisch richtig,
was Herr Sulzer sagt. Es kann sein, dass gerade
am 20. oder 21. Tage sich der Mann allmählich besser
fühlen würde und da?s nun die Versuchung an ihn
herantritt, wie am ersten, dritten oder vierten Tage,
noch ein bischen länger krank zu bleiben, damit er
auch die drei ersten Tage entschädigt erhält. Ich
gebe das zu, aber wir haben doch nicht mit Simu-
lanten von A bis Z zu tun, sondern mit jemand,
der jedenfalls es nicht, um drei reduzirte Taglöhne
herauszuschinden, darauf abgesehen hat, volle drei
Wochen lang auf der faulen Haut zu liegen

Nun sagt Herr Sulzer: Das ist Gefühlsduselei.
Man müsse ein harter Landvogt sein, wenn man
Missbräuchen steuern wolle. Und er beruft sich auf
seine Erfahrung. Ich würde diese Qualifikation ganz
gerne annehmen, wenn ich mit meinem guten Herzen
wirklich der Urheber dieses Antrages wäre. Aber
das bin ich nicht. Woher kommt er? Aus dem
Lager des Herrn Sulzer und der von ihm Vertre-
tenen. Er stammt vom thurgauischen Handels-
und Industrieverein, der in seiner Eingabe diesen
Antrag stellt, also aus den Kreisen der Arbeitgeber,
die an der Seite des Herrn Sulzer stehen und die,
wie es scheint, doch den Eindruck haben: nach
drei Wochen kann man es riskieren. Wenn viel-
leicht einmal jemand ungerechtfertigterweise diese
drei Tage mitfruktifiziert, so ist das eher in Kauf
zu nehmen, als wenn ungerechterweise einem än-
dern diese drei Tage nicht bezahlt werden, der 21
Tage hat liegen müssen. Das ist nicht dasselbe,
wie wenn Sie einem, der bloss zwei oder vier Tage
oder eine Woche lang erkrankt ist, die drei Tage
abziehen ; das- soll auch ein Arbeiter ertragen können.
Ein Mann aber, der drei Wochen lang nicht hat, ver-
dienen können, ist an sich schon schwer geschädigt
und der Schaden potenziert sich immer mehr.
Darum ist es nicht blosse Gefühlsduselei, sondern
eine richtige Empfindung, wenn man sagt : nach
dieser Leidenszeit, die einem Unbemittelten schwerer
fällt, als unsereinem, der drei Wochen zu liegen
vermag, wollen wir dieses Risiko in Kauf nehmen.
Es ist nicht anzunehmen, dass Geschäfte gemacht
werden. ^

Ich empfehle .aus voller Ueberzeungung und im
Bewusstsein, dass hinter mir auch Arbeitgeber
stehen, den Antrag nochmals.

Heinrich Scherrer : Nur einige Worte noch zu
den Ausführungen, die bereits von Herrn Häberlin
gemacht worden sind. Es wird richtig sein, dass
ich seinerzeit den Antrag in der Kommission ge-
stellt habe, es solle das Krankengeld vom ersten
Tage an ausbezahlt werden. Es ist das nicht nur
im Interesse des Erkrankten gelegen, sondern es
ist auch an sich recht, wenn man jemand gegen
Unfall und Krankheit vei sichert, dass man. dann ei-
nen Krankheitstag dem ändern gleichstellt. Also
an und für sich ist es zweifellos begründet, zu sagen,
dass alle Krankentage gleich gehalten und gleich
entschädigt werden. Es müssen ganz besondere
Gründe vorliegen, wenn man in dieser Richtung
eine Ausnahme macht.

Man kann weiter sagen, dass wahrhaft schon
genug gegen Simulation vorgesorgt ist, wenn man
den Krankenlohn auf 80 °/o heruntersetzt. Das ist
eine recht bedeutende Schmälerung gegenüber dem
jetzigen Zustand unter der Haftpflichtgesetzgebung.
Unter dieser hat der Mann den vollen Lohn erhalten.
Nunmehr erhält er nur noch vier Fünftel seines Lohnes.
Wenn dieser eine Hebel angesezt wird, der gegen-
über allfälliger Simulation scharf wirken wird, so
halte ich persönlich heute noch dafür, dass es dazu
nicht noch eines zweiten Hebels bedürfe, dass man
ausserdem noch die ersten Tage nicht entschädige.
Also mein Standpunkt ist heute noch derselbe, wie
ich ihn in der Kommission eingenommen habe. Aber
ich will nun, da die Kommission mit grosser Mehr-
heit ihrerseits an der Ausscheidung dieser drei Tage
festgehalten hat,, meinerseits meinen frühern Antrag
fallen lassen. Und ich vertrete heute lediglich noch
den Standpunkt der Kommission, bitte Sie aber
dringend, nicht weiter zu gehen. Das ist in der
Tat absolut nicht nötig.

Das Beispiel aus der italienischen Gesetzgebung,
das erwähnt worden ist, passt auf den vorliegenden
Fall in keiner Weise. Man kann ja sagen, wenn
einer nach fünf Tagen die ersten drei Tage auch
erhält, so ist es schliesslich begreiflich, dass unter
Umständen bei einzelnen weniger gewissenhaften
Leuten die Krankheit auf diese fünf Tage „ausge-
dehnt"/wird. Aber nicht glaubhaft ist es, dass
einer deshalb, weil er nach drei Wochen die ersten
drei Tage auch bezahlt erhält, wegen dieser drei
Tagelöhne seine Krankheit auf drei Wochen oder
länger simuliert. Das klappt bei nur 80 % Lohn
nicht miteinander. Ferner klappt in den Ausführun-
gen des Herr Sulzer noch ein zweiter Punkt nicht.
Er hat Ihnen nämlich gesagt, dass die Krankheiten,
auch die Unfallkrankheiten, die in verhältnismässig
kurzer Zeit heilen, ca. 85 °/o ausmachen. Man müsse
also wohl ins Auge fassen, dass die Anstalt mit
diesen drei Tagen einen ganz schönen Gewinn
mache. Aber sie macht diesen schönen Gewinn,
das ist der unrichtige Schluss des Herrn Sulzer,
eben auch, wenn Sie der Kommission zustimmen.
Weil in drei Wochen ein grosser Prozentsatz der
Unfallkrankheiten geheilt ist, werden in einem sehr
grossen Prozentsatz aller Unfälle diese drei Tage
nicht nachbezahlt werden und die. Anstalt macht
einen Gewinn, ich will nicht sagen einen ungerechten
Gewinn, aber einen Gewinn ' auf Kosten der ver-
sicherten Arbeiter, weil man ihnen wenig Vertrauen
entgegenbringt. Es ist der weitaus kleinere Prozent-
satz der Unfallkrankheiten, der länger dauert und
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bei denen also nachher diese drei Tage auszuzahlen
sind. Das macht für die Anstalt, wenn man die
Sache vom finanziellen Standpunkt aus behandeln
will, wie es geschehen ist, sozusagen keinen Unter-
schied aus, wohl aber für den Arbeiter. Man kann
ja sagen : Der Arbeiter, der kurze Zeit krank ist,
fünf Tage, 14 Tage, soll das noch ertragen können;
er soll sich so viel haben ersparen können, dass
er wenigstens für die nächste Zeit leben und drei
Tageslöhne entbehren kann. Anders ist die Sache,
wenn er lange krank ist. Die Arbeitslöhne sind
nicht so beschaffen, die Lebensmittel- und Wohnnngs-
preise, welche ständig in die Höhe gehen, sind nicht
derart, dass heute der Arbeiter grosse Ersparnisse
für seine kranken Tage machen kann. In der
Krankenkasse liegen eben seine Ersparnisse. Er ist
daher auf diese Ersparnisse, die in der Versicherungs-
kasse angelegt sind, angewiesen und wenn er lange
Zeit krank ist und sein bischen Geld aufgezehrt ist,
so hat er diese drei Tagelöhne sicher nötig. Also
ich glaube, man muss auf die. Situation des Arbeiters
Rücksicht nehmen.

Denken Sie sich in die Situation des kranken
Arbeiters hinein. Solange er gesund war, hatte er
seinen vollen Lohn bezogen und besondere Auslagen
nicht gehabt. Seine Frau ist vielleicht in die Fabrik
gegangen oder hat anderweitigen Verdienst gehabt.
Nun wird der Mann krank. Von dem Augenblick.
an erhält er zunächst, ob die Krankheit lange oder
kurz dauert, für die ersten drei Tage gar nichts
und dann 80 °/o seines Lohnes. Der Mann hat
auch deshalb weniger Einnahmen, weil die Frau in
vielen Fällen ihn pflegen muss und ihrerseits den
Verdienst verliert. Dazu kommt, dass er während
der Krankheit mehr Auslagen hat als in gesunden
Tagen. Er muss unter Umständen anders genährt
sein; er braucht dies und das, er braucht Bett-
wäsche und dergleichen mehr, diese und jene Hilfe.
Er hat auf der einen Seite wesentlich weniger Ein-
nahmen, auf der ändern Seite in den meisten Fällen
wesentlich erhöhte Ausgaben. Es war deshalb
durchaus begründet, wenn man seinerzeit die Aus-
zahlung des vollen Lohnes verlangte. Man kann
auch zu hart werden.

Nun ist ja die durchschnittliche Meinung in dieser
Debatte : Der Arbeiter ist ein schlechter Kerl und
Simulant. Es gibt unter den Arbeitern Simulanten;
es gibt unter den Arbeitern schlechte Kerle Aber
es gibt auch unter den Unternehmern schlechte
Kerle. Ich will das neuerdings konstatieren: die

\ Mehrzahl der Arbeiter und Unternehmer, gottlob,
werden ehrliche Leute sein und auf diese Mehrzahl
haben wir Rücksicht zu nehmen.

Ich bitte dringend, den Antrag der Kommission
anzunehmen.

Sulzer: Ich hätte gerne weitere Worte über dieses
Kapitel gespart; aber das eben gehörte Votum ist
mir Veranlassung, doch noch etwas zor Sache zu
sagen. Herr Scberrer hat gesagt: Der Grundton der
Beratungen in diesem Saale ist der, dass man den
Arbeiter als schlechten Kerl betrachtet. Ich möchte

doch Herrn Scherrer ersuchen, solche Wendungen
in der Diskussion nicht mehr zu brauchen. Ich
glaube denn doch, îur uns alle, die während der
letzten Tage gesprochen haben, und auch für mich
in Anspruch nehmen zu können, dass etwas derT
artiges durchaus nicht der Fall ist. Es gibt leider
unter denen, die wir hier die Versicherten heissen,
schlechte Elemente, die nun einmal für eine ehr-
liche Auffassung der Dinge nicht zu haben sind.
Ich gebe ohne weiteres zu, dass es aber auf der
ändern Seite, bei den Arbeitgebern, auch schlechte
Elemente gibt, die bisher die Versicherungsgesell-
schaften betrogen haben and künftig unsere Anstalt
werden betrügen wollen. Aber mein Kampf, richtet
sich gegen beide gleich massig. Ich trete dafür ein,
dass wir in dieses Gesetz alles aufnehmsn, was zu-
gunsten der ehrlichen, der braven Leute ist, die
Gott sei Dank die grosse Mehrheit bilden.

Wenn ich meinen Antrag gestellt habe, so ist
Herr Scherrer ganz im Irrtum, wenn er meint, ich
hätte ihn zugunsten der Arbeitgeber allein gestellt.
Ich habe ihn ebensogut zugunsten der Arbeiter ge-
stellt. Warum? Weil wir ja schliesslich wahrschein-
lich doch dazu kommen werden, die Arbeiter mit
einem Viertel an den Prämien zu beteiligen. Also
haben die doch schliesslich auch ein Interesse daran,
dass die Gebahrung der Kasse eine ehrliche sei. Da
kann ich Herrn Scherrer nun aus meiner eigenen
Erfahrung sagen, dass in den Krankenkassen, die
ausschliesslich von Arbeitern verwaltet werden, der
Kampf gegen die Unehrlichen eine traurige Rolle
spielt und dass die Grosszahl der Arbeiter und nicht
nur die Vorstände der Krankenkassen ganz ent-
schieden auf dem Boden stehen, dass man alle Miss-
bräuche gründlich unterbinden soll. Also die Mehr-
zahl der ' Arbeiter selber wird vollständig einverstan-
den sein, dass wir in dem Gesetze alle Mittel auf-
wenden, um Missbräuche zu unterbinden. Also wir
wollen uns doch gegenseitig das Wort geben, dass
wir uns solche Wendungen, wie sie Herr Scherrer
vorhin brauchte, nicht an den Kopf schmeissen.

Ich bin nun der Meinung, dass in diesem Zu-
sammenbang auch von etwas gesprochen werden
muss, von dem wir morgen noch mehr zu sprechen
haben werden und was ich auf morgen verspart
hätte, nämlich von der Zuverlässigkeit der Aerzte.
Leider ist zu sagen, dass die Erfahrung lehrt, dass
wir auch Aerzte, auch hier glücklicherweise eine
Minderheit, haben, die es in dem Kapitel durchaus
nicht genau nehmen und zu diesen Missbräuchen
helfen. Aber auch dieser Minderheit müssen wir
mit aller Energie entgegentreten. Ich habe in der
Resolution der Maschinenindustriellen veranlasst,
dass eine schärfere Fassung des vorhergehenden
Artikels aufgenommen werde, wonach der Bundes-
rat Aerzte, die sich Missbräuche zu schulden kom-
men lassen, einstellen könne, indem er ihnen ver-
bietet, weiter für die Kassen zu funktionieren. Ich
habe die Sache liegen lassen, weil ich mir sagte:
Der Wortlaut des Artikels ist an und für sich gut
genug, es kommt auf die Ausführung an. Aber ich
will beate schon erklären: Wenn der Bundesrat
diesen Artikel mehr oder weniger auf dem Papier
stehen lässt und nicht mit aller Energie den Miss-
bräuchen von dieser Seite entgegentritt, dann wer-
den wir ganz unnötig die Last unserer Anstalt ver-
grössern. Ich spreche hier die Hoffnung aus, dass



Assurance - maladies et accidents 475 —. CONSEIL NATIONAL
dieser Artikel dann nicht nur auf dem Papier steht,
sondern mit aller Energie durchgeführt wird.

Ich will Ihnen ein kleines Müsterchen erzählen.
Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen Fall
kennen gelernt, wo ein etwas anrüchiger Unter-
nehmer einer Unfallversicherungsgesellschaft den Un-
fall seines Sohnes vergessen hatte anzuzeigen und
dies nachholen wollte.. Der Unternehmer hatte schon
einen 'schwarzen Strich, weil er sich vorher Unter-
schlagungen in den Lohnlisten hatte zu schulden
kommen lassen. Er sagte sich : Wenn ich diesen ver-
späteten Unfall anmelde, so wird das der Gesell-
schaft verdächtig vorkommen. Was geschah? Er
setzte sich mit einem Arzt in Verbindung, um ihn
zu veranlassen, dass Datum ein bischen zu ändern.
Das ist dann auch geschehen, das Datum wurde ge-
ändert und der Unfall wurde auf einen ändern Tag
angesetzt, als er faktisch passiert war. Dem Arzte
schlug doch das Gewissen. Er schrieb der Frau des
betreffenden Unternehmers: «Aber ich möchte Sie
dann darauf aufmerksam machen (ich zitiere textuell),
dass Sie dafür sorgen sollen, dass während der Er-
werbsunfähigkeit Ihr Sohn nicht etwa bei der Arbeit
getroffen wird.» Wenn solche Sachen passieren,
dann haben wir gewiss allen Grund aufzupassen.
Deshalb stelle ich den Antrag. Ich bleibe bei der
Ueberzeugung, dass die Missbräuche gewiss nicht
so gross sein werden, wie sie nach dem italienischen
Gesetz möglich gewesen sind, aber dass Missbräuche
sich doch einstellen werden, und dass wir geradezu
die Ehrlichen in Versuchung führen, wenn es gegen
das Ende der dritten Woche geht.

Aus diesen Gründen und nicht aus den Gründen,
die mir Herr Scherer ganz ungerechtfertigterweise
unterschiebt, habe ich diesen Antrag gestellt.

Abst immung. — Votaiion.

Für den Antrag der Kommission 52 Stimmen.
Für den Antrag Sulzer . . . . 46 Stimmen.

Art. 57.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Zu Art. 57 beantragt Ihnen die Kommission,
Absatz l zu streichen, und zwar namentlich deshalb,
weil sich dann unter Art. 66, Abs. 4, (nicht Abs. 5,
wie hier steht), diese Bestimmungen wiederfinden,
die das nämliche Ziel verfolgen.

Alinea 2 würde dann zu Abs. 1. Ich mache
darauf aufmerksam, dass in den ersten Anträgen
Ihrer Kommission dieser Abs. 2 gestrichen ist, dass
aber in den Anträgen vom 17. September vorge-
schlagen ist, den Absatz 2 beizubehalten. Absatz 2,
der nun zum Absatz l wird, schreibt vor, dass die
Armenbehörde, welche während der Krankheit für
den Unterhalt des Versicherten und derjenigen Pet-
sonen, weiche er zu unterhalten hatte, Barbeträge
ausgelegt hat, bei rechtzeitiger Anmeldung befugt
ist, das auf die nämliche Zeit entfallende Kranken-

geld bis auf den Betrag der bereits erfolgten Lei-
stung bei der Anstalt zu erheben.

Dann ist weiter das Alinea 3 ergänzt worden, das
nun in der von der Kommission beschlossenen Fassung
folgendermassen lautet: «Zur Deckung der Kosten
einer besonderen Wartung zu Hause oder des Auf-
enthaltes des Versicherten in einer Heilanstalt ist
die Versicherungsanstalt berechtigt, einen Teil des
Krankengeldes zurückzubehalten; dieser Abzug darf
die Hälfte des Krankengeldes nicht übersteigen, wenn
der Versicherte Angehörige zu unterhalten hat und
der Rest des Krankengeldes zu deren Unterhalt er-
forderlich ist.» Ich mache darauf aufmerksam, dass
bereits gegenwärtig unter dem Haftpflichtgesetz für
die Spitalpflege an der Unfallentschädigung ein Ab-
zug gemacht werden kann. Es wird dort ein Abzug,
der in der Regel einen Franken ausmacht, gestattet,
ausgehend von der Erwägung, dass ja sonst der
Verunfallte, wenn er zu Hause verpflegt würde, zum
allermindesten für seinen eigenen Unterhalt Auslagen
zu machen hätte und dass es sich hier eigentlich
um Auslagen handelt, die nicht direkt durch das
Unfallereignis vermehrt werden. Aus diesen Er-
wägungen, die auch für die Zukunft gelten, empfiehlt
Ihnen die Kommission die Annahme des neurevi-
dierten Art. 57.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commission:
Au premier alinéa de l'article 57, il était dit que
l'établissement peut prendre des mesures pour que
tout ou partie de l'indemnité de chômage soit
employé à l'entretien de l'assuré ou des personnes
dont il est chargé. Votre commission vous propose
de biffer cet alinéa, car l'idée qui se trouve dans
cette disposition sera rappelée à l'article 66, alinéa 4.
Le second alinéa devient dès lors le premier alinéa
de l'article.

Nous devons vous signaler que dans le projet
qui vous a été distribué, ce premier alinéa était
marqué comme biffé.- Mais à" la suite de nouvel
examen, la commission vous propose de maintenir
le second alinéa qui renferme les dispositions
suivantes, à savoir que lorsqu'une autorité d'assistance
a donné des secours à un assuré durant la maladie,
cette autorité peut se faire désintéresser par
l'établissement du montant de l'indemnité de
chômage qui revient à l'assuré. Cette disposition
du projet du Conseil fédéral est maintenue par la
commission. Puis, le dernier alinéa prévoit le cas
où, pour couvrir les frais d'une garde à domicile,
.'établissement peut retenir également une partie
de l'indemnité. Si l'on doit faire des prestations
ailleurs, garder l'assuré dans une infirmerie,
'établissement peut retenir les frais sur une partie
de l'indemnité de chômage. Cette retenue toutefois
ne peut pas excéder la moitié, si l'assuré est chargé
de famille et si le reste de l'indemnité est nécessaire
à l'entretien. La rédaction française laisse à désirer,
mais elle sera corrigée lorsque nous aurons à revoir
le texte entier. Nous recommandons au conseil
l'adoption des alinéas 2 et 3 de l'article 57 tels
qu'ils sont rédigés par la commission.
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Heinrich Scherrer: Ich bitte zuerst um Ent-
schuldigung, wenn ich so oft Gelegenheit nehme,
das Wort zu ergreifen. Ich bin hier fast einziger
Arbeitervertreter. Entschuldigen Sie mich auch,
dass es mir warm im Kopfe wird, wenn man vom
Arbeiter fast nur als einem Simulanten spricht.
Ich will gerne konstatieren, dass ich die volle
Ueberzeugung habe, Herr Sulzer und alle Mitglieder
des Rates meinen es wohl mit dem Arbeiter und
tragen die Ueberzeugung in sich, dass der Arbeiter
durchschnittlich ein ehrlicher Mensch ist. Ich wollte
das doch aussprechen.

Nun zu Art. 57 eine Remerkung. Ich möchte
Sie bitten, den zweiten Passus, der wieder aufge-
nommen worden ist, zu streichen, wie ursprünglich
die Kommission Ihnen beantragt hat. Es ist hier
den Armenbehörden ein Pfandrecht auf die Kranken -
und Unfallgelder gegeben worden. Ich halte dafür,
dass dieses Pfandrecht in Wirklichkeit gar nicht
nötig ist. Einmal wird der Unfallkranke nicht an
die Armenbehörde appellieren, sondern an die An-
stalt, damit er dort das Krankengeld erhält. Die
Armenbehörden sind langsam und die Anstalt wird,
wie ich hoffe, rasch sein. Ris von einer Armenbe-
hörde, wenigstens in den Landgemeinden, eine
Unterstützung herausgebracht ist, geht es unter Um-
ständen Wochen und Monate, während die Unfall-
anstalt sofort bereit sein soll, das Geld auszuzahlen.
Sie wird immer viel eher auf dem Plan sein als
die Gemeinde. Schon deshalb erachte ich den Passus
für unnütz.

Hat aber einmal die Armenbehörde eine solche
Unterstützung bezahlt, so ist ganz gewiss die Not-
lage des Versicherten recht gross gewesen; dann
hat der Retreffende jedenfalls sowohl diese Unter-
stützung von seiten der Heimatgemeinde als das
Krankengeld notwendig gehabt. Er wird wieder in
eine Notlage hineingeworfen, wenn ihm neben der
Unterstützung durch die Armengemeinde nicht auch
das Krankengeld zuteil wird.

Ich denke übrigens, dass auch formal die Sache
nicht gut geht. Es heisst: bei rechtzeitiger Anmel-
dung. Was ist diese rechtzeitige Anmeldung?
Darüber können Streitigkeiten entstehen. Offenbar,
wenn sie sich anmeldet, bevor das Krankengeld
ausgezahlt ist. Ich denke, in den meisten Fällen
wird es in Wirklichkeit schon ausbezahlt sein, und
die Gemeinde wird sich fast immer nicht rechtzeitig
anmelden, so dass also die Restimmung nach dieser
Richtung nicht wirksam werden wird. Darum
möchte ich Ihnen in der Tat empfehlen, ein solches
besonderes Pfandrecht zugunsten ;der Gemeinden
nicht zu schaffen.

Rundesrat Deucher. Ich bedaure, hier nun
einmal mit meinem verehrten Herrn Vorredner,
mit dem ich sonst so ziemlich in allen fortschritt-
lichen Positionen Arm in Arm marschiert bin und
noch weiter zu marschieren gedenke, in Konflikt
zu kommen. Aber hier handelt es sich wirklich
um eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber dem,
was unsere Armenbehörden auf diesem Gebiete ge-
leistet haben, ob Leistungen, die sie gemacht haben

und die von ändern hätten gemacht werden sollen,
diesen Armenbehörden gegebenenfalls nicht vergütet
werden sollen. Der .Rundesrat hatte sich auf diesen
Hoden gestellt und hat sich gesagt: Wenn eine
Armenbehörde Ausgaben für einen solchen Ver-
sicherten macht, für die er infolge seiner Versiche-
rung entschädigt wurde, so soll sie berechtigt sein,
die von ihr gemachten Auslagen von der Anstalt
zurückzufordern.

Der betreffende Versicherte leidet darunter nicht,
er bekommt nur nicht die Unterstützungssumme dop-
pelt in die Hand. Herr Scherrer glaubt nun aller-
dings, das werde überhaupt selten vorkommen ;
unsere Armenbehörden seien so ziemlich dem öster-
reichischen Landsturm entsprechend langsam mar-
schierende Kohorten, während die Versicherungs- '
anstalt zu den Stürmern gehören werde. Ich glaube
aber, dass weder das eine noch das andere zutreffen
wird. Nicht alle Armenbehörden sind so zu qualifizieren.
Ich habe in meiner langjährigen Praxis als Arzt viel
mit Armenbehörden zu tun gehabt und ich darf
konstatieren, dass die meisten derselben stets bereit-
willig einsprangen, wo es galt, einen Notstand zu
lindern. Ich hoffe nur, dass die Versicherungsanstalt
ebenso schnell, wie diese pflichtbewussten Armen-
behörden früher gehandelt haben, auch in Zukunft
handeln werde. Dann aber ist es ein Gebot der Ge-
rechtigkeit, dieser Armenbehörde, die meist nicht
auf Rosen gebettet ist — es gibt ja Armenbehörden,
die ihre Auslagen kaum erschwingen können — eine
Entschädigung zu bezahlen. Dieser Standpunkt, den
der Rundesrat von Anfang an eingenommen hatte,
ist .übrigens nicht neu. Er war schon in der lex
Forrer niedergelegt und die Kommission hat daran
nicht gemäkelt. Erst in der letzten Sitzung in Siders,
der ich nicht beiwohnen konnte und wo ich also
die Ansicht des Rundesrates nicht vertreten konnte,
hat Herr Scherrer seinen Antrag gestellt. Ohne be-
anspruchen zu wollen, dass es mir gelungen wäre,
die Ansicht der Kommission zu ändern, glaube ich
doch, dass der Antrag des Herrn Scherrer nicht so
ohne weiteres angenommen worden wäre, wenn ich
Gelegenheit gehabt hätte, in jener Sitzung den Stand-
punkt des Rundesrates zu verteidigen. Der Rundesrat
hat mich beauftragt, zu begründen, warum er auch
heute noch an seiner Ansicht festhält. Das habe ich
getan in der letzten KommissionssiUung, an der leider
Herr Scherrer nicht teilnehmen konnte. Ich hoffe aber,
Herr Scherrer werde in der Haltung des Rundes-
rates keinen Eingriff in dessen wohlwollendes Ent-
gegenkommen gegen den notleidenden Arbeiter sehen,
sondern sich beruhigen können.

. A b s t i m m u n g . — Votatton.

Für den Antrag der Kommission . . 87 Stimmen.
Für den Antrag Heinr. Scherrer . . 17 »

Sulzer : Ich beantrage Ihnen, hier abzubrechen,
denn wir kommen bei Art. 59 zu einem Passus, der
in der Kommission ebenfalls noch besprochen werden
muss.
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Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass
wir die reglementarische Sitzungszeit von 5 Stunden
noch nicht ganz erreicht haben (Heiterkeit).

Ab stimimi u g. — Yotation.

Für Abbrechen . . . . . . . 68 Stimmen.
Für Weiterfahren 25 »

M. Lagier: II était entendu que la session du
Conseil national uerait de huit jours et c'est pour-
quoi, au lieu du 21 septembre, jour auquel devait
avoir lieu l'ouverture de la session, on l'a reporté
au 28. Or, Messieurs, aujourd'hui, M. le président
nous communique que nous ne pouvons pas terminer
pour samedi. Cela était visible. Mais aurons-nous
terminé mercredi soir ? Je dis non ! et je me de-
mande même si nous pourrons finir notre tâche
samedi prochain ? En effet il reste des articles très
importants à discuter, par exemple l'article sur les
risques non professionnels ; puis les articles 4l, 51,
52 et 53 et d'autres encore • ont été renvoyés à la
commission qui devra les étudier et les discuter de
nouveau, et cela fera l'objet d'une longue discussion
dans le Conseil. Je crois donc pouvoir dire qu'il
ne sera pas possible de terminer mercredi prochain
et peut-être pas même vendredi. D'autre part, la
discussion des articles devient à l'heure qu'il est
un peu hâtive et je crains bien que nous ne fas-
sions une impression défavorable au peuple suisse
en liquidant cette question des assurances contre
les accidents en si peu de temps. Je fais la propo-
sition d'interrompre la session samedi et, quel que
soit l'endroit où nous nous trouvions, de renvoyer
le reste de la discussion au mois de décembre. Je
ne vois pas, en effet, pour quelles raisons il serait
indispensable de terminer hâtivement mercredi pro-
chain et je crois que nous pouvons sans inconvénient
renvoyer le reste de la discussion au mois de dé-
cembre. J'en fais la proposition.

Frey-Nägeli : Es ist unrichtig, was Herr Lagier
behauptet hat, dass wir im Juni beschlossen hätten,
nur eine Woche zu sitzen. Nein, wir haben damals
klipp und klar beschlossen, das Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetz an die Hand zu nehmen und

nichts anderes als dieses zu erledigen. Das haben wir bis
jetzt so gehalten, und ich denke, wir werden uns jenes
Beschlusses erinnern und das Versprechen auch
weiterhin halten müssen; das sind wir dem Volke
schuldig. Wenn Herr Lagier will, dass es nicht
mehr allzulange gehe, so sollen sich die Herren
einfach in ihren Voten ein wenig mehr beschränken.
Bis. jetzt ist in untergeordneten Sachen viel xu viel
gesprochen worden. Wenn wir uns ein wenig Ein-
schränkung auferlegen, können wir bis Mittwoch
ganz gut fertig werden. Ich möchte Sie in der Tat
dringend ersuchen, dieses Gesetz nun fertig zu be-
raten. Es handelt sich dabei, wie gesagt, immer
um das Versprechen, das wir dem Volke gegeben
haben und an das auch schon Herr Bundesrat
Deucher erinnert hat. Es kann sich nicht darum
handeln, dass wir die Beratung auf die Dezember-
session verschieben. Jene Session beginnt am 7. De-
zember und die laufenden Geschäfte werden* uns so
sehr in Anspruch nehmen, dass für die Versicherungs-
vorlage keine Zeit mehr übrig ist. So könnten wir
die Beratung also erst im Frühling 1909 fortsetzen.
So etwas darf man dem Volke nicht zumuten ; es
wird sich nicht immer mit leeren Versprechungen
abspeisen lassen.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Es scheint mir in der Tat auch, dass über die Haupt-
punkte nicht mehr viel sollte gesprochen werden
müssen, da die Diskussion bereits ausgiebig benützt
worden ist. Es wird sich in der weiteren Diskussion
einfach jeweilen um den Entscheid des Rates han-
deln, welcher der verschiedenen ihm vorgelegten
Meinungen er den Vorzug geben will. Ich glaube
auch, dass wir bestimmt am Mittwoch oder spätestens
Donnerstag die Beratung zu Ende geführt haben
werden. Es war doch gewiss die Absicht des Rates,
dieses Geschäft noch in der gegenwärtigen Legis-
laturperiode zu Ende zu bringen, um unsern Nach-
folgern nicht ein unfertiges Gesetz übergeben zu
müssen.

Abst immung. — Votation.

Eür den Antrag Lagier 15 Stimmen.
Für den Antrag der Kommission . Mehrheit.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.) ,

s'ür die BedaktioD verantwortlich : Zimmermann. — Drnok und Expedition TOD H. Jent in Bern.
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Bundesgesetz betreffend die Kranken- nnd Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

F o r t s e t z u n g — Suite.

(Siehe Seite 453 hievor. — Voir page 453 ci-devant.)

Anträge der Kommission des Nationalrates.
1. Oktocer 1908.

Art. 41, Absatz 2. Für die Tage, während wel-
chen ein Versicherter in einem in Art. 38 bezeich-
neten Betriebe nicht beschäftigt wird, bleibt er nur
dann noch versichert, wenn weder Austritt noch
Entlassung vorliegt und der Betriebsunternehmer
sich zum voraus verpflichtet hat, für diese Tage
Prämien zu zahlen ; letztere ...

Art. 50, Absatz 3. Anstatt der ärztlichen Be-
handlung und Wartung zu' Hause kann die Anstalt,
jedoch unter angemessener Rücksichtnahme auf
den Versicherten oder seine Angehörigen, die Un-
terbringung in eine Heilanstalt anordnen.

v

Art. 70, Absatz 2. Die Anstalt kann jede Inva-
lidenrente auskaufen, wenn der Ankauf.. .

Propositions de la commission du Conseil national.
1er octobre 1908.

Art. 41, alinéa 2. Pour les jours durant les-
quels ... il ne demeure assuré que s'il n'a pas
quitté l'entreprise et si1 l'employeur s'est obligé
d'avance à payer des primes pour lesdits jours ;
ces primes sont fixées ...

Art. 50, alinéa 3. Au lieu du traitement mé-
dical et de la garde à domicile, l'établissement peut
ordonner le transfert dans une infirmerie, en ayant
toutefois égard aux vœux de l'assuré ou de sa
famille.

Art. 70, alinéa 2. L'établissement 'peut racheter
toute rente d'invalidité, si le rachat et de nature...
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Präsident: Wir gehen über zur Kranken- und
Unfallversicherung und werden zunächst die ausge-
stellten Artikel 50, 51 usw. behandeln.

Art. 50.

Hirtpr, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie haben gestern nach Anhörung der Be-
gründung des Antrages des Herrn Sulzer die Bera-
tung des Art. 50 unterbrochen. Ihre Kommission
hat nun die Angelegenheit neuerdings in Beratung
gezogen und schlägt Ihnen in dem neuen ausgeteilten
Antrag zu Att. 50 eine neue Redaktion vor, die
folgendermassen lautet: «Anstatt der ärztlichen Be-
handlung und Wartung zu Hause, kann die Anstalt,
jedoch unter angemessener Rücksichtnahme auf
den Versicherten oder seine Angehörigen, die Unter-
bringung in eine Heilanstalt anordnen». Materiell
wird dies keine grosse Aenderung gegenüber der
Redaktion des Bundesrates und der Aenderung
herbeiführen, die Ihnen Ihre Kommission vorge-
schlagen hatte. Allein Ihre Kommission kam zur
Ansicht, es wäre zweckmässig, eine solche Redak-
tion zu wählen, um damit nicht etwa von vornherein
die Meinung zu erwecken, es würde dann von Seite
der Verwaltung der Anstalt in willkürlicher Weise
die Spitalbehandlung angeordnet.

Ihre Kommission ist zwar der Meinung, dass in
den allermeisten Fällen die Spitalbehandlung das
beste sei, sobald überhaupt chirurgische Behand-
lung notwendig ist oder überhaupt ein schwerer
Unfall vorliegt. In sehr vielen Fällen wird die Hilfe
dort am raschesten geleistet werden können, und in
vielen Fällen wird es vorkommen, dass die Pflege
zu Hause doch nicht mit der Sachkunde geschieht,
die für einen schweren Unfall notwendig und
wünschbar ist. Immerhin wollte trotz dieser Ansicht
Ihre Kommission im Absätze doch festlegen,, dass
die Meinung des Versicherten oder seiner Angehö-
rigen berücksichtigt werden soll, dass also denselben
Gelegenheit gegeben werden soll, sich über diese
Anordnung der Spitalbehandlung auszusprechen.

Ich empfehle Ihnen die Annahme des neuen An-
trages Ihrer Kommission, indem ich beifüge, dass
sich auch Herr Sulzer mit dieser Redaktion einver-
standen erklärt hat.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : Cet article, 3e, alinéa, prévoit le transfert de
l'assuré dans une infirmerie, mais seulement lorsque
celui-ci ou les membres de sa famille consentent à
ce transfert. Monsieur le conseiller national Sulzer
a présenté un amendement à ce troisième alinéa,
portant que, d'une manière générale au lieu du
traitement médical donné à domicile, l'établissement
peut ordonner le transfert dans une infirmerie,
notamment en vue du traitement chirurgical. Nous
comprenons parfaitement l'idée de l'honorable
monsieur Sulzer et nous la partageons en partie.

Il est évident que lorsqu'il s'agit d'une intervention
chirurgicale, il est de beaucoup préférable que l'as»
sure soit transporté dans une clinique ou dans une
infirmerie pour y recevoir les soins plutôt, que de
les recevoir à domicile. Cependant nous craignons
qu'en insérant cette disposition, nous allions peut-être
heurter trop violemment l'opinion publique; d'une
manière générale, on préfère soigner la malade à
domicile, et c'est ce sentiment très respectable que
nous ne devons point heurter. Toutefois, pour rallier
d'une part les voeux de la famille et pour donner
satisfaction dans une certaine mesure aux désirs et
à la proposition de monsieur Sulzer, d'autre part,
votre commission vous propose une nouvelle ré-
daction du troisième alinéa qui serait conçue dans
les termes suivants : a Au lieu du traitement médical
et de la garde à domicile, l'établissement peut or-
donner le transfert dans une infirmerie en ayant
toutefois égard aux voeux de l'assuré et de sa
famille».

Cette rédaction tient donc, je le répète, compte
de la proposition de monsieur Sulzer, tout en main-
tenant l'intervention de la famille. Nous recom-
mandons au conseil le troisième alinéa de l'article 10
dans le texte qui nous est proposé par la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 51.

Hirterj deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie werden damit einverstanden sein, dass
dieser Artikel mit dem entsprechenden Art. 11 der
Krankenversicherung in Uebereinstimmung gebracht
werden muss. Dort haben Sie noch dia Worte ein-
gefügt : «Je nach der Art der Krankheit kann jedoch
die Anstalt verlangen, dass dieser Arzt ein Spezialist
ist»

Ich beantrage Ihnen also Annahme des Antrages,
wie er in den Kommissionsanträgen vom 17. Sep-
tember niedergelegt ist.

M. Kuntschen, rapporteur français de la comm's-
sion : À l'article 11 de la loi concernant l'assurance
contre la maladie, le conseil a voté le libre choix
du médecin et, en même temps, il a statué qu'on
pourrait appeler, suivant les circonstances, un spé-
cialiste. L'article 51 doit être mis en harmonie avec
l'article 11, car il renferme, au fond, le même prin-
cipe, la même règle, et c'est pour donner satisfaction
à ce besoin d'harmonie que votre commission vous
propose de rédiger l'alinéa 1er de l'article 51 de la
manière suivante: «L'assuré peut choisir pour son
traitement un médecin parmi ceux qui pratiquent
ordinairement dans son lieu de séjour ou dans les
environs; suivant la nature de la maladie, l'établisse-
ment peut toutefois exiger que ce médecin soit un
spécialiste.» Les deuxième et troisième alinéas
sont maintenus, c'est-à-dire, que sur la demande
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du médecin traitant, l'établissement peut ordonner
la consultation d'un second médecin, enfin, le
troisième alinéa, qui proclame que sont seuls admis
les médecins porteurs du diplôme fédéral. La com-
mission ne vous propose qu'un changement de rédac-
tion. Nous invitons l'assemblée à voter cet article
dans les termes présentés.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 52. "

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 53.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Sie haben bei der Beratung der Krankenver-
sicherung bei dem entsprechenden Artikel au! An-
trag des Herrn Bundesrat Deuchor die Worte: «wenn
in derselben keine öffentliche Apotheke besteht»
gestrichen. Wir betrachten als selbstverständlich,
dass auch hier in Art. 53 diese Worte gestrichen
werden müssen. Wir empfehlen Ihnen Annahme
des Antrages Ihrer Kommission mit dieser Abän-
derung.

M. Klinischen, rapporteur français de la commis-
sion : Ici encore la commission vous propose de
mettre la disposition .de l'article 53 en harmonie
avec la décision de l'assemblée concernant le choix
des pharmacies dans l'assurance maladie. C'est
pourquoi la commission a arrêté un nouveau texte
ainsi conçu: «L'assuré peut à son choix se procurer
les médicaments auprès d'une pharmacie publique
existant dans son lieu de séjour ou dans les envi-
rons. Sont seules admises les pharmacies tenues par
une personne au bénéfice du diplôme fédéral ou,
dans les localités où n'existe pas de pharmacie
publique, par un médecin porteur d'une autorisation
cantonale de tenir une pharmacie.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 54.

Angenommen. — (Adopté.)

Präsident: Wir fahren fort bei

Art. 56. .

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Wir kommen nun zu dem Abschnitt, der spe-
ziell die Bedingungen über die Ausrichtung einer
Invalidenrente enthält, also für den Fall des blei-
benden Nachteils aus einem Unfall, der nicht den
Todesfall nach sich zieht. Wir schlagen Ihnen hier
vor, im Eingang des Artikels eine etwas eingehen-
dere Umschreibung des Begriffes des Unfalls aufzu-
stellen, indem wir sagen : «Wenn durch eine weitere
Behandlung keine namhafte Besser-ung im Gesund-
heitszustände des Versicherten zu erzielen ist und
der Unfall eine bleibende Erwerbsunfähigkeit hinter-
lässt, so hören die bisherigen Leistungen auf und
der Versicherte erhält . . .»

Der Eingang des Artikels soll nun mit Bestimmt-
heit feststellen, dass die Bestimmung der Rente,
die Feststellung der zu gebenden Entschädigung in
dem Zeitpunkte stattf in en soll, wo im Zustande des
Unfallkranken keine Veränderung mehr vorauszu-
sehen ist. Wir glaubten, durch diese nähere Um-
schreibung etwas mehr Klarheit und Bestimmtheit
über den Zeitpunkt zu schaffen, an dem die Fest-
stellung der Invalidenrente geschehen soll.

Unser Antrag bestimmt im weitern, dass diese
Rente bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit 70% des.
Jahresverdienstes des Versicherten, der nach Art. 65
festgesetzt wird, betragen soll. Es besteht also hier
zwischen dem Antrag Ihrer Kommission und dem-
jenigen des Bundesrates eine Differenz von 10°/c,
und zwar bedeuten diese 10 °/« effektiv eine Ver-
mehrung. Es ist nicht das Verhältnis wie bei der
Entschädigung für die vorübergehende Arbeitsun-
fähigkeit, dass die Berechnung des Verdienstes au!
anderer Basis gemacht wurde, als dies nach Antrag
des Bundesates der Fall war. Ich habe Ihnen dort
auseinandergesetzt, dass die Differenz von 20 % nur
scheinbar ist und dass deren Betrag in Wirklichkeit
auch nur 10% ausmacht. Hier ist die Erhöhung
von 10 % eine effektive. Allerdings werden Sie dann
bei der Festsetzung des Jahresverdienstes sehen,
dass wir denselben auch etwas anders umschrieben
haben. Aber im Grunde genommen gehen wir doch
davon aus, dass der effektive Jahresverdienst die
Grundlage zur Berechnung der Rente bilden soll.

Was die Aenderung gegenüber dem jetzigen Zu-
stande anbelangt, so darf ich wohl hervorheben,
dass wir hier eine ganz wesentliche Verbesserung
für den Verunfallten, schaffen. Gegenwärtig wird
aus der erweiterten Hapftpflicht im Maximum eine
Summe von 6000 Fr. bezahlt. Diese 6000 Fr. wer-
den aber nicht voll ausgerichtet, auch im sofortigen
Todesfälle nicht. Es wird ein Abzug gemacht für
den Zufall und in der Regel wird noch in Form von
Verhandlungen oder durch gerichtlichen Entscheid
eine Reduktion vorgenommen, die die endgültige
Entschädigung statt au! 6000 Fr. nur auf 5500 Fr.
bis höchstens 5700 Fr. kommen lässt. Wenn Sie
nun annehmen, wie viel grösser die Leistung für
den Verunfallten ist, wenn er 70 % seines Jahres-
verdienstes erhält gegenüber der Kapitalabfindung,
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so werden Sie gewiss mit uns sofort der neuen Ab-
findung durch eine Rente den Vorzug geben müssen.
Das Kapital von 5700 Fr. oder auch von 6000 Fr.
würde im höchsten Falle eine Rente von 240 Fr.
im Jahr ergeben, während wir hier bei einem
Jahreslohn von 1000 Fr. bereits 700 Fr. Rente aus-
richten können. Selbstverständlich ist dies die
Zahlung, die îur gänzliche Erwerbsunfähigkeit ge-
schehen soll. Es wird eine Abschätzung vorgenom-
men werden müssen für den Fall, dass diese Er-
werbsunfähigkeit nur eine teilweise sein sollte.

Ich möchte Ihnen vor allem warm empfehlen,
dem Antrage Ihrer Kommission auf Erhöhung der
Rente zuzustimmen. Es ist dies wohl der unglück-
lichste Ausgang eines Unfalls, wenn er vollständige
Erwerbsunfähigkeit mit sich führt und der Verun-
glückte seiner Familie zur Last fällt oder überhaupt
nur auf die Rente angewiesen ist. Er wird noch
beständiger Pflege bedürfen. Sein Unterhalt- muss
natürlich auch bestritten werden und dafür wird
ihm wohl in den meisten Fällen nichts zu Gebote
stehen als gerade diese Rente von 70 ü/o- Ich möchte
sagen, dass das Unglück eigentlich noch grösser
ist als wenn sofort der Tod eintritt. Wir haben
diese Erhöhung in Zusammenbang gebracht mit dem
Beitrag des Arbeiters an die Versicherung. Wir
haben Ihnen zu verschiedenen Malen bereits davon
Erwähnung getan, dass der Arbeiter 25% an die
Prämie zu leisten hat; dafür soll ihm nun hier eine
wesentliche Besserung gegenüber dem gegenwär-
tigen Zustand geboten werden.

Ich empfehle Ihnen die Annahme des Antrages
Ihrer Kommission zu Art. 58

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion: La seconde prestation de l'établissement se
traduit en rente d'invalidité. Celle-ci intervient lors-
que l'accident a entraîné une infirmité permanente,
soit totale, soit partielle. Ce cas se présente-t-il, l'éta-
blissement paye une rente qui s'élève d'après les
propositions de votre commission jusqu'au 70% du
gain acnuel. Vous savez, Messieurs, que d'après la
loi actuelle sur la responsabilité civile des fabri-
cants, la victime d'un accident a droit à une in-
demnité déterminée, indemnité qui est fournie sous
forme d'un capital. Evidemment sous le régime des
sociétés privées, il était difficile de faire cette
prestation par voie de rente. Le versement du ca-
pital s'imposait. La société ou l'entrepreneur
n'ont pas une existence indéfinie et si jamais une
liquidation se présentait, elle pouvait donner lieu
à de gros inconvénients. Comment régler et assurer
cette rente? D'autre part l'expérience a montré que
le versement d'un capital à^a victime d'un accident
n'est pas toujours favorable. L'ouvrier se trouvant
soudain en face d'une somme^importants est ébloui
et il est tenté de la dissiper facilement. Cela a été
constaté souvent. Nous estimons dès lors que c'est
avec raison que Je Conseil fédéral a substitué à la
prestation du capital la rente d'invalidité. Cette
rente, nous relevons de 60 à 70°/o. Le Conseil
fédéral no voulait pas aller au delà de 60 % du gain

annuel. Nous estimons que nous devons porter ce
cbiore à 70 % pour la raison essentielle que l'ouvrier
intervient aujourd'hui dans le payement des primes
par une part déterminée. Il y a lieu de tenir compte
de cette circonstance. Ce système présente un avan-
tage ou une amélioration considérable sur l'état de
chose actuel. Les indemnités versées à l'ouvrier
pouvait en atteindre 6000 frs,, au maximum; le plus
souvent, ces 6000 îrs. subissaient une réduction con-
sidérable, soit par le fait d'une faute reprochée à
l'ouvrier, soit par le fait du hasard et toutes
autres circonstances dont les tribunaux devaient
tenir compte. En réalité on peut dire que le maxi-
mum d'indemnités touchées, par l'ouvrier est de
5500 îrs. Aujourd'hui cette rente d'invalidité lui
donne une situation bien meilleure.. Avec les
5500 îrs. ou même les 6000 îrs. de capital versé,
l'ouvrier ne pouvait avoir qu'une rente annuelle
maximum de 250 à 300 îrs., tandis qu'aujourd'hui,
sur un gain annuel de 1000 îrs. il touchera une
rente d'invalitité de 500 îrs. La situation de l'ou-
vrier sera donc infiniment supérieure à celle qu'il
a maintenant et c'est pourquoi nous recommandons
à l'assemblée de bien vouloir voter nos propositions
Gomme vous le voyez à l'alinéa premier, nous avons
changé quelque peu le texte. Nous estimons que la
nouvelle rédaction exprime mieux la transition entre
la maladie et l'incapacité qui s'ensuit. Cette rédac-
tion est la suivante: «Si une amélioration sensible
de l'état de l'assuré ne peut pas résulter d'une con-
tinuation du traitement et si l'accident laisse une
incapacité permanente de travail, les prestations
antérieures sont remplacées pour l'avenir par une
rente viagère d'invalidité. Cette rente comporte,
en cas d'incapacité totale de travail, 70 % du gain
annuel de l'assuré.» Un troisième alinéa prévoit la
réduction proportionnelle «si l'incapacité de travail
n'est que partielle.» Ceci est absolument logique.

Angenommen. — (Adopté.)

Präsident: Herr Bundesrat Deucher wünscht
noch eine Bemerkung zu Art. 55 zu machen.

Bundesrat Deucher: „Verxeihen Sie, dass ich mit
bezug auf einen schon angenommenen Artikel mich
noch veranlasst sehe, Ihre Aufmerksamkeit ein paar
Minuten in Anspruch zu nehmen. Herr Sulzer hat
mit bezug auf die Art 51 und 53' betreffend die
Aerzte und Apotheker in ihrer Stellung zur Ver-
sicherung Anträge 'gestellt. Herr Sulzer hat nun
nach einlässlicher Beratung, wie sie gestern in der
Kommission stattgefunden hat, diese Anträge lallen
lassen, in der Ueberzeugung, dass, wenn der Bundes-
rat von den Kompetenzen des Art. 55, den Sie ge-
stern schon angenommen hatten, gegenüber Aerzten
und Apothekern, die in Versicherungssachen ihre
Stellung missbrauchen, Gebrauch ma.cbt, es einer
weitern Bestimmung nicht bedürfe.
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Es wurde nun in der Kommission gewünscht,
dass der Bundesrat zu banden des Protokolls die
Erklärung abgebe (und deswegen habe ich das
Wort verlangt), er sei gewillt, im vollen Ernst diesen
Artikel zur Durchführung zu bringen. Ich kann
Ihnen im Namen des Bundesrates diese Erklärung
abgeben, da ich weiss. welche Stimmung in der
Behörde mit bezug auf diese Kompetenz herrscht
und da ich persönlich die Meinung habe, es sei
sehr nötig, dass dieser Artikel nicht nur auf dem
Papiere stehe, sondern dass er in seiner gaczen
Strenge gehandhabt werde. Ich begreife aus früheren
Erfahrungen, die ich auf dem Gebiete der Versiche-
rung als Arzt gemacht habe, dass Herr Sulzer mit
Berechtigung gewissen Gliedern des Aerztestandes
einiges Misstrauen entgegenbringt. Der Aerztestand
ist ein hochachtbarer und wir dürfen ihm in'seiner
grossen Mehrheit für all das, was er auf dem Gebiet
der Versicherungsfrage seit Jahren bei uns geleistet
hat, dankbar sein. Wir wissen aus dem Studium
der Verhandlungen der Aer/tetage. dass die grosse
Mehrheit der Aerzte sich dieser Verantwortlichkeit
bewusst ist. Aber wie bei allen Ständen so gibt es
auch bei den Aerzten und Apothekern räudige
Schafe. Bei der übermässigen Vermehrung der An-
gehörigen dieser beiden Stände und der dadurch
bedingten verminderten Erwerbsfähigkeit tritt leider
an Einzelne hin und wieder die Versuchung heran,
der sie nicht widerstehen können. Darum ist es
geboten, dass der Bundesrat ohne Rücksicht auf
die Person und im Interesse der Aerzte selber von
seiner Kompetenz des Entzuges des Rechtes der
Krankenbehandlung in der Versicherung Gebrauch
macht. Ich schliesse damit, dass ich hinzufüge:
Wir erwarten, dass die hochehrbaren Stände der
Aerzte und Apotheker selbst dahin wirken werden,
dass die Würde dieser beiden Berufe auch in Zu-
kunft mit bezug auf ihre Tätigkeit der Versicherung
gegenüber mit allem Nachdruck gewahrt werde,
wie sie das bisher in verdankenswerter Weise
getan haben.

Art. 59.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es musste hier ein Vorbehalt mit bezug auf
die Feststellung des Grades der Erwerbsunfähigkeit
angebracht werden, Ks ist ja wohl der Fall denk-
bar, dass es trotz der Beiziehung erster Autoritäten
nicht möglich ist, -öen Grad der Einbusse an der
Erwerbsfäbigkeit endgiltigund definitiv festzustellen.
In vielen Fällen wird man auf der einen Seite den
Unfall erledigen müssen, weil auch der Verunfallte
•ein grosses Interesse an der endlichen Erledigung
hat. Auf der ändern Seite wird man sich seitens
der Anstalt nicht des Vorteils begeben wollen, dass
schliesslich doch in absehbarer Zeit sich die Folgen
des Unfalles erheblich vermindern werden. Auch der
Verunfallte hat ein Interesse daran, dass für den
Fall, dass die Folgen seiner Erwerbsunfähigkeit zu
gering eingeschätzt wären, noch Gelegenheit besteht,
diese Einschätzung zu revidieren.

Nun hätte man da verschiedene Systeme ein-
lühren können. Ihre Kommission schlägt Ihnen vor,

dass nach Ablauf der dreijährigen Frist keine Aende-
rung mehr stattfinden soll, dass also innert dieser
drei Jahren entstandene Veränderungen noch be-
rechnet werben sollen, dass aber am Schlüsse der-
selben die Rente als eine feststehende zu betrachten
ist. Andere Anträge und.Anregungen gingen dahin,
es solle auch nach dieser Frist noch von Zeit zu
Zeit in periodisch wiederkehrenden Abständen eine
neue Feststellung des Zustandes des Verunfallten
stattfinden. Wir halten dafür, dass sowohl das Inter-
esse der Anstalt als dasjenige des Verunfallten ge-
nügend gewahrt ist, wenn wir eine endgültige Fest-
stellung nach Ablauf der dreijährigen Frist in Aus-
sicht nehmen. Ein Verlauf von drei Jahren bei einem
Unfall gibt doch wohl ein richtiges Bild über die
eigentlichen Folgen des Unfalls. Anderseits ist es
für den Erwerbsunfähigen wünschenswert, dass er
nach drei Jahren weiss, dass er nun endgültig auf
diese Rente rechnen kann. Es ist ja zu sagen, dass
selbst für den Fall, dass nach drei Jahren eine
Besserung stattfinden würde, doch der Verunfallte,
bei einem schweren Unfall aus seiner bisherigen
Tätigkeit herausgerissen worden ist und Schwierig-
keiten hat, sich wieder in eine Tätigkeit hineinzu-
finden, die ihm entsprechenden Verdienst bringt.
Es ist dann noch zu sagen, dass ja auch das fort-
schreitende Alter auf den Zustand des Verunfallten
wesentlichen Einfluss ausübt und dass es wohl
schwer wäre, bei periodisch wiederkehrenden Fest-
stellungen des Unfallgrades zu konstatieren, was
eigentlich genau ausgerechnet Folge des Unfalles
war und was unter Umständen dem fortgeschrittenen
Alter zuzuschreiben war.

Ihre Kommission glaubt, das Richtige getroffen
zu haben, indem Sie Ihnen die Redaktion vorlegt,
die Sie zu Art. 59 finden. Ich empfehle Ihnen die
Annahme dieses Antrages.

M. Kuntsehen, rapporteur français da la com-
mission: II n'est pas toujours facile de constater
l'étendue de l'incapacité de .travail. Celle-ci se
modifie, change souvent même après que les méde-
cins ont donné leur déclaration. Voilà pourquoi
l'art. 59 disait que si l'incapa.cité de travail devient
notablement autre que celle admise au début, la
rente peut être augmentée, réduite ou supprimée.
L<3 projet du Conseil fédéral ne fixait point de délai
à cet égard, quelle que fût l'époque où cette cons-
tatation se produisait. Différentes pétitions sont
parvenues à la commission, demandant que l'on
fixât un délai après l'expiration duquel la rente ne
pourrait plus être modifiée. Votre commission a
estimé qu'il était nécessaire de fixer ce délai et
elle l'a porté à trois ans.

Nous pensons que lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l'époque où l'incapacité de travail a
été constatée, il est peu probable que des modifi-
cations essentielles puissent se produire encore et
nous donnons ainsi de la sécurité au porteur de la
rente. Celui-ci aurait constamment des inquiétudes,
sa sécurité serait ébranlée, si on ne fixait pas une
époque déterminée à partir de laquelle sa rente
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devient définitive. Voilà pourquoi votre commission
vous propose une nouvelle rédaction consistant à
dire que si l'incapacité de travail subit une modifi-
cation importante au cours des trois ans qui suivent
la fixation initiale de la rente, celle-ci peut être
augmentée, modifiée, etc. Mais à l'expiration de
ces trois ans, la rente ne peut plus être changée,
elle devient définitive. Ce sont là les nouvelles pro-
positions de votre commission.

Sulzer: Ich halte im Sinne, zu Art. 59"einen
Antrag zu stellen dahin gehend, dass der letzte Satz
gestrichen würde und dass es statt dessen heissen
würde: «Nach Ablauf der drei Jahre darf eine neue
Untersuchung und eventuell eine Veränderung der
Rente höchstens alle 2 Jahre stattfinden.» Nach der
gestrigen Aussprache in der Kommission verzichte
ich darauf. Aber ich erkläre hier schon, dass ich
mir in dieser Frage das Protokoll offen behalten
möchte.

Diese Bestimmung, dass nach 3 Jahren unter
keinen Umständen mehr auf eine Rente zurückge-
kommen werden könne, ist ein zweischneidiges
Schwert. Sie kann unter Umständen sehr scharf
und ungerecht gegenüber dem Verletzten sein. Sie
kann aber selbstverständlich auch sehr schwer-
wiegend für die Anstalt, sein. Ich gebe ohno weiteres
zu, dass vermieden werden soll, dass der Verletzte
nicht weiss, woran er ist. Die Erfahrungen in
Deutschland z. B. zeigen, dass, weil immer das
Damoklesschwert einer Aenderung der Rente über
dem Rentenberechtigten hängt, der Mann im Be-
streben, die Rente nicht zu verlieren, nie zur rechten
Ruhe kommt und unter Umständen in nervöse Zu-
stande hineingerät, die seiner Gesundheit nicht zu-
träglich sind. Das ist das "eine und das müssen wir
unter allen Umständen vermeiden.

Aber trotzdem ist zu sagen, dass es eine Sorte
Unfälle gibt, wo auch nach 3 Jahren die Folgen so
schwer zu übersehen sind, dass man unter Umstän-
den doch dazu kommen sollte, ein Ventil offen zu
lassen. Ich meice damit namentlich die Folgen der
Kopfverletzungen, z. B. die Folgen von Schadel-
brüchen. Es ist konstatiert, dass solche Unfälle, die
anfangs den Eindruck machen, dass der Betreffende
überhaupt nicht mehr arbeitsfähig werde, sich im
Laufe der Zeit dann als viel unschuldiger erwiesen
und dass derart Leute in den Besitz von grossen
Kapitalabfindungen kamen, die dann schliesslich als
weit übertrieben angesehen werden mussten. Es ist
nun zu fürchten, dass, wenn die Rente unter keinen
Umständen mehr geändert werden kann, Leute, die
in jungen Jahren einen solchen Unfall erlitten ha-
ben, für ihrer Lebtage eine relativ hohe Rente be-
ziehen. Sie können sich vorstellen, was das auf die
Umgebung für einen Eindruck macht, wenn sich
der Fall wirklich so gestaltet bat, dass tatsächlich
nach einigen Jahren ein Schaden nicht mehr da ist.
Solche Dinge muss man im Interesse des ganzen
Institutes vermeiden. Ich wollte hier nur darauf
aufmerksam gemacht haben, und ich nehme an,
dass auch der zweite Rat sich diese Frage noch

näher ansieht. Ich wollte mich salvieren für den
Fall, dass bei noch tieferem Eindringen in diese
Frage ich später dazu kommen sollte, einen Wieder-
erwägungsantrag zu stellen.

Heinrich Scherrer: Ich hätte vielleicht unter-
lassen können, zu sprechen, nachdem von Herrn
Sulzer ein Antrag nicht gestellt worden ist. Er hat,
wie er sich ausdrückte, nicht zum Nationalrat, son-
dern für das Bulletin gesprochen, damit seine Auf-
fassung vom Ständerat erwogen werde. Ich möchte
das gleiche tun, damit man im Bulletin alsdann bei
der ständerätlichen Beratung auch die Gegengründe
gegen die Auffassung des Herrn Sulzer finden wird.

Ich.glaube, es sind gute Gründe, die Ihnen der
Herr Kommissionsreferent Hirter vorgeführt hat,
weshalb die Beschränkung der Möglichkeit, den
Rentenansatz zu ändern, auf drei Jahre festgesetzt
worden ist. Einmal soll damit eine gewisse Rechts-
sicherheit geschaffen werden. Einerseits soll die
Anstalt, anderseits der Versicherte von einem be-
stimmten Zeitpunkt an wissen, woran sie sind. Sie
sollen nicht in alle Zukunft der Unsicherheit ausge-
setzt sein. Das ist einmal nötig für den Versicherten,
z. B. wecn er eine neue Lebensstellung suchen und
wissen muss, mit welchen Mitteln er zu rechnen
hat. Es ist aber auch nötig für die Versicherungs-
anstalt, denn diese hat mit dem Deckungskapital zu
rechnen. Besteht die Veränderlichkeit im Renten-
ansatz fort, so ist diese nicht bloss im Sinne der
Redaktion, sondern auch im Sinne der Rentener-
höhung möglich. Eine erhöhte Rente erfordert aber
selbstverständlich ein grösseres Deckungskapital. Es
liegt also im Interesse der Anstalt sowohl als im
Interesse des Versicherten, dass in einem gewissen
Moment die Unsicherheit aufhörte und die Rente eine
bestimmte sei. Ich glaube, man kann nun sagen,
dass die Frist von drei Jahren im allgemeinen ge-
nügt. Der weitaus grossie Teil von Unfallfolgen kann
gewiss innert drei Jahren wohl übersehen werden.
Ich gebe zu, dass es gewisse Ausnahmen gibt, und
ich möchte nicht bestreiten, was Herr Sulzer gesagt
hat, dass Kopfverletzungen, traumatische Neurosen,
Nervenleiden, unter Umständen eine längere Zeit
erfordern als drei Jahre, bis dieselben abgeklärt
sind. Aber für diese Fälle ist ja eine andere Be-
stimmung im Art. 70 vorgesehen, wo es heisst:
«Auf Verlangen der Anstalt, oder des Berechtigten
soll jede Invalidenrente ausgekauft werden, wenn
der Auskauf dazu angetan ist, eine Wesentliche-
Besserung iaj Gesundheitszustande des Berechtigten
herbeizuführen». Die Unsicherheit in bezug auf die
Entschädigung führt bekanntlich bei Nervenleiden,
wie das allgemein von Aerzten konstatiert wird,
eine Verzögerung des Heilungsprozesses hei bei. Bei
Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen und ähn-
lichen Krankheiten kann aber auf anderem Wege,
durch definitive Ablösung der Rente der Fall er-
ledigt werden.

Mit der Festsetzung von drei Jahren stehen
\vjr übrigeos nicht allein da. Auch das fran-
zösische Gesetz hat sie in Art. 19 aufgenommen.
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Ich habe nicht gehört, dass dort irgendwelche
Klagen aus dieser Bestimmung erwachsen wären.
Auch das österreichische Gesetz hat eine Reihe von
beschränkenden Bestimmungen für gewisse Klagen.
Ein Vergleich mit unserer Haftpflichtgesetzgebung
ergibt, dass wir dort ìur die Anfechtung eines Ur-
teils im Sinne der Reduktion oder der Erhöhung
der Entschädigung nur ein Jahr vorgesehen haben.
Es ist häufig vorgekommen, dass die Gerichte eine
höhere Entschädigung sprachen, aber aus dem Gut-
achten schlössen, dass noch eine Besserung ein-
treten könnte. Sie haben infolgedessen beschlossen,
dass ein Teil der gesprochenen Entschädigung bei
der Versicherungsanstalt zurückbleibe und erst nach
einem Jahre ausbezahlt werden solle, wenn inzwischen
nicht eine Klage auf Reduktion eingeleitet würde.
Wir sind sogar mit diesem einen Jahr ganz ordent-
lich- gefahren; um aber noch grössere Sicherheit
zu schaffen, ist die Frist auf drei Jahre ausgedehnt
worden. Es ist zweifellos richtig, was der Herr
Kommissionsreferent gesagt bat: Es liegt eine ge-
wisse Gefahr für die Anstalt darin, wenn man
später zu allen Zeiten die -Renten ändern könnte.
Diese Aenderung könnte natürlich auch vom Arbeiter
verlangt werden. Zu den Ursachen des Unfalles
treten aber noch die Folgen des Alters hinzu, welche
den bleibenden Schaden mit der Zeit erschweren
können. So kann vielleicht nach einer längeren
Reihe von Jahren nicht mehr genau unterschieden
werden, welches die eigentlichen Folgen des Un-
falles, und welches die Folgen anderer Umstände
sind. So würde, weil der Mensch, wenn er ein ge-
wisses Alter erreicht hat, an Kraft und Widerstands-
fähigkeit abnimmt, eine Erhöhung der Rente häufiger
vorkommen als die Rentenreduktion. Nach der Vor-
lage wird sich die Sache ausgleichen. Hat einmal
einer etwas zu viel erhalten, so wird sich das wieder
ausgleichen durch anùere Fälle, wo die Bezugsbe-
rechtigten etwas zu wenig erhalten haben, so dass
jedenfalls die Anstalt aus der Verlängerung der An-
fechtungsfrist keinen Vorteil ziehen wird. Ich glaube
daher, dass wir ohne Bedenken dem Antrag der
Kommission zustimmen können.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 60.

Hirter, deutscher Rericbterstatter der Kommis-
sion: Wir kommen nun zum Abschnitt betreffend
Sterbegeld und Hinterlassenenrenten, d. h. zu der
Entschädigung, welche zu leisten ist im Falle, wo
der Unfall den Tod herbeigeführt hat. Da bestimmt
der Art. 60, dass im Todesfalle die Anstalt die
Kosten der Bestattung mit höchstens Fr. 40 bezahlt.
Die Kommission glaubt mit dem Bundesrat, diese
Entschädigung dürfte ausreichen, und sie empfiehlt
Ihnen Annahme derf Artikels, der materiell mit dem
Entwurf des Bundesrates übereinstimmt und nur
eine redaktionelle Aenderung enthält.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission : Nous arrivons à la troisième forme des
prestations de l'établissement. C'est la prestation
qui intervient en cas da décès en suite d'accident
L'art. 60 prévoit que si l'assuré a succombé à l'ac-
cident, l'établissement doit payer les frais d'ob-
sèques et le montant de ces frais toutefois est déter-
miné. Il ne peut pas s'élever au delà de îr. 40.
Nous estimons que ce montant est suffisant pour
couvrir ces frais. La commission vous propose tout
simplement un changement de rédaction à l'article
du projet du Conseil fédéral. Nous estimons que
notre rédaction est plus claire. Cette rédaction est
la suivante: «Si l'assuré succombe à l'accident,
l'établissement paie les frais d'obsèques, à concur-
rence de fr. 40.» Nous vous proposons de bien vouloir
voter l'art. 60, suivant le texte de la commission.

Angenommen. — (Adopté?)

Art. 61.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel bestimmt die Verteilung der
Renten. Darnach erhält die Witwe bis zu deren
Tode oder Wiederverehelicbung 30 %, der Witwer,
sofern er dauernd erwerbsunfähig ist oder es innert
fünf Jahren seit dem Tode der Ehefrau wird, bis
zu dessen Tode oder Wiederverehelicbung 20 %,
jedes hinterbliebene oder nachgeboren eheliche
Kind 15 % oder, wenn es auch den zweiten Eltern-
teil verliert, 25 %. Der Bundesrat sagt zwar in
seinem Vorschlag hier «ujid» statt «oder», während
nach unserer Fassung nur der eine oder andere Fall
eintreten kann. Die Rente der hinterbliebenen Kin-
der läuft bis zum zurückgelegten 16. Lebensjahre
oder, sofern es beim Erreichen dieses Alters dauernd
erwerbsunfähig ist, bis 70 Jahre nach der Geburt
des Versicherten. Ihre Kommission nimmt mit dem
Bundesrate an, dass dies wohl die richtige Grenze
sei, indem im erstem Fall von diesem Zeitpunkte
an das Kind seinen Unterhalt in der Regel selbst
verdienen kann. Weiter wird bestimmt, dass die
Verwandten in aufsteigender Linie lebenslänglich
und die Geschwister bis zum zurückgelegten 16.
Lebensjahr in gleichen Rechten für jeden Einzelnen
zusammen 20 % erhalten; sodann wird bestimmt,
dass der überlebende Ebeteil nur dann einen Renten-
anspruclr besitzt, wenn die Ehe noch vor dem Un-
fall verkündet wurde und, falls die Eheleute zurzeit
des Unfalles rechtskräftig, gänzlich oder von Tisch
und Bett, geschieden waren, nur insofern, als der
Versicherte dem überlebenden Eheteil gegenüber
unterhaltspflichtig war. Ebenso wird ein ausserehe-
liches Kind mit bezug auf Ansprüche aus dem Tode
des Vaters gehalten wie ein eheliches Kind, sofern
die Vaterschaft durch einen rechtskräftigen Entscheid
oder durch eine glaubwürdige, schriftliche Aner-
kennung des Versicherten festgestellt ist.

Dies sind die Bestimmungen, die der Bundesrat
schon in seinem Entwurfe aufgestellt hatte. Ihre
Kommission hält diese Verteilung für billig und
richtig und empfiehlt daher die Annahme des Art. 61
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mit der einzigen Abänderung, dass in der zweiten
Zeile der ZiSer 3 statt «und» gesagt werde «oder».

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'art. 61 détermine la rente à allouer aux
survivants. Cette rente est répartie entre les intéressés
dans les proportions suivantes: La veuve d'abord
durant sa viduité a droit au 30 % du gain annuel.
L'assuré veuf infirme ou qu'une incapacité perma-
nente de travail atteint dans les cinq ans, dès le
décès de l'assuré, reçoit durant sa viduité le 20 % ;
puis le 15 > est attribué à chaque enfant légitime,
même posthumes. Si l'enfant perd par décès ou
plus tard le second de ses père et mère, la rente
est portée à 25°/o. Cette rente court jusqu'à l'âge
de 16 ans révolus. On présume qu'à cet âge l'enfant
peut déjà commencer à pourvoir un peu à son entre-
tien et on arrête à cet âge la rente à laquelle il a
droit. Toutefois si à cet âge avant 16 ans l'enfant
est atteint d'une incapacité permanente de travail,
il continue à percevoir cette rente jusqu'à ce que
70 ans se soient écoulés depuis la naissance de l'as-
suré. Ainsi, si avant l'âge de 16 ans un enfant
devient incapable de travailler, il a droit à la rente
jusqu'à ce que 70 ans soient écoulés depuis la nais-
sance de son père ou de sa mère, le cas échéant.

Enfin le quatrième ordre de survivants, ce sont
les ascendants en ligne directe, les frères et soeurs
qui, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, touchent du
20 % à répartir également entre eux. Le conjoint
survivant évidemment n'a droit à la rente que si la
publication du mariage a été antérieur à l'accident.
Les enfants adoptés ou légitimés sont assimilés aux
enfants légitimes. De même tout enfant naturel a
droit à la rente quant aux droits qui dérive du
déûès de la mère. II en est de même de l'enfant
naturel qui est assimilé à un enfant légitime quant
aux droits qui dérive du décès de son père lorsque
enfant naturel sa filiation a été.établie par juge-
ment ou par reconnaissance écrite. Les enfants
naturels touchent la rente en ce qui concerne les
droits qui dérivent de la mère ou du père, si ceux-
ci les ont adoptés ou reconnus ou si un jugement
le leur a adjugé. Voilà l'ordre de la répartition de
la rente que le Conseil fédéral vous propose. La
commission estime que cette répartition est juste et
équitable et elle vous recommande de voter l'art. 61
suivant le texte du Conseil fédéral.

Wyss: Es scheint mir, dass in Art. 61 noch
zwei Unklarheiten sich befinden. Ich möchte des-
halb durch eine Anfrage an die Kommission diesen
Zweifel, der in mir aufgestiegen ist, beseitigen
lassen.

IQ Art. 61 ist nicht gesagt, ob die verschiedenen
Berechtigungskategorien l, 2, 3, 4, d. h. Witwe,
Witwer, Kinder und Verwandte einander ausschlies-

sen oder ob z. B, mit der Berechtigung der Witwe
gleichzeitig auch die Berechtigung der binterlassenen
Kinder besteht. Ich habe darüber weder aus dem
deutschen noch aus dem .französischen Referat Klar-
heit gewonnen. Wenn, wie ich vermute, jeder Grad
den ändern ausschliessen soll, so muss dies mit
klaren Worten hier gesagt werden. Für diesen Fall
möchte ich mir die Anregung erlauben, dass die
Kommission eine bezügliche Redaktion zu Art. 61
beifügt, vorausgesetzt, dass die von mir geäusserte
Ansicht die richtige ist.

Eine zweite Unklarheit besteht für mich in fol-
gender Erwägung. la AI. 3 ist vorgesehen, dass
jedes hinterbliebene oder nachgeborene eheliche
Kind 15 % des Jabresverdienstes zu beziehen habe.
Nun ist aber der Fall nicht selten, dass ein Arbeiter
mit irdischen Glücksgütern wenig gesegnet ist, dafür
aber um so mehr mit dem idealen Gute von Kindern,
und die Fälle sind nicht selten, wo ein verun-
glückter Arbeiter sieben oder acht unmündige Kin-
der binterlässt Fassen Sie nun einmal einen solchen
Fall mit acht Kindern ins Auge Wenn der Vater
stirbt, so kommen Sie in diesem Falle auf eine Be-
rechtigungsziSer von achtmal 15 oder von 120 %
des Jahresverdieastes des Verstorbenen. Es müsste
also in diesem Falle an die Hinterlassenen eine
höhere Rente bezahlt werden, ais der Verstorbene
im letzten Lebensjahr tatsächlich bezogen hatte. Ich
weiss nun nicht, wie man es in einem solchen
Falle hält. Es ist denkbar, dass die Anstalt so weit
gehen will und dass das die Meinung von Bundes-
rat und Kommission ist. Allein es sollte darüber
hier im Gesetz volle Klarheit geschaffen werden.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Herr Wyss findet die Antwort auf seine Frage
im Art. 62, wo ausdrücklich gesagt ist, wie weit
die ganze Leistung gehen soll, nämlich nicht weiter
als bis zu 60 % des Jahresverdienstes. Es ist ja
selbstverständlich, dass man nicht so weit gehen
könnte, dass die Leistungen bis zu einem Punkte
kumuliert würden, der dann schliesslich über die
Entschädigung für die Invalidenversicherung und
noch über den vollen Jahresverdienst hinausgehen
würde. Aus diesem Grunde hat man in Art 62 eine
obere Grenze von 60% des Jahresverdienstes als
Maximum der Entschädigung festgesetzt. Vor allem
soll die Witwe oder der Witwer bedacht werden,
und die Kinder haben sich in das, was bis zum ge-
nannten Maximum übrig bleibt, zu teilen. Wenn
Witwe oder Witwer und Kinder alles vorweg ge-
nommen haben, so bekommen eben die Verwandten
nichts mehr. So müsste es der Verunfallte auch bei
Lebzeiten halten. Dieser wird auch, wenn er eine
grosse Familie hat, nicht noch weitere Leistungen
ausser für seine Familie übernehmen können.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 62.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich kann nun au! das soeben Gesagte ver-
weisen. Ich habe nur mit bezug auf AI. l beizu-
fügen, dass Ihre Kommission hier das Maximum
von 50 % auf 60 °/o erhöbt hat, dass also mit ändern
Worten die Leistung so weit kumuliert werden kann,
bis sie 60% erreicht. In der Kommission wurde bei
dieser Gelegenheit gerade das angeführt, womit
Herr Wyss soeben exemplifiziert hat, nämlich, dass
sehr oît in Familien die Kinderzahl so gross ist,
dass die 50 % nicht ausreichen würden, um die
Familie durchzubricgen, auch wenn die Frau noch
einen Verdienst sucht, und dass es ein Gebot der
Billigkeit ist, in solchen Fällen höher zu greifen.
Uebendies hat uns zu dieser Erhöhung wieder die
Festsetzung des Arbeiterbeitrages auf 25 % veran-
lasst. Art. 62 sieht nun vor: «Wenn und solange
die Renten des überlebenden Ebeteils und der Kin-
der zusammen mehr als 60 % ausmachen würden,
so tritt eine verhältnismässige Kürzung ein. Der
Wegfall der Rente eines dieser Hinterlassenen
kommt in erster Linie den übrigen, verhäitnismässig
und innert ihrer Berechtigung, zugute. Die Bezugs-
berecbtigung der in Zio. 4 von Art. 61 bezeicbneten
Hintarlassenen betrifft nur dieDifferenz zwischen 60%
des Jahresverdienstes des Versicherten und dem
Gesamtbetrag der Renten des überlebenden Eheteils
und der Kinder. Der Wegfall einer in Ziffer 4 vor-
gesehenen Rente kommt den übrigen in dieser
Ziffer bezeichneten Hinterlassenen gleicbmässig zu-
gute. Kein solcher Hinterlassener erhält jedoch
gleichzeitig eine höhere, als die dem überlebenden
Ebeteil oder einem Kinde zukommende Rente,»

Wir glauben, hiermit volle Klarheit über die Ver-
teilung der Rente geschaffen zu haben. Man kann
ja auch mit bezug auf Art. 61 den einen oder
ändern Satz anders wünschen, allein wir halten
doch dafür, dass wir das Richtige getroffen haben,
wenn wir im allgemeinen dem Bundesrate zu-
stimmen und nur das Maximum von 50 auf 60 %
erhöhen.

Ich empfehle Ihnen im Namen der Kommission
Annahme dieses Art. 62.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art. 62 répond aux observations que M.
le conseiller national Wyss avait présentées à l'art. 61,
c'est à dire détermine que la rente des survivants
au total ne peut pas excéder le 60% du gain an-
nuel et détermine de plus que le total de la rente
du conjoint et des enfants est, cas échéant, ramenée
au 50 7« par une réduction proportionnelle. L'ex-
tinction de la rente d'un de ces parents profite aux
autres et cela proportionnellement et dans la limite
des droits des parents ascendants en ligne directe
et des frères et soeurs. Ceux-ci n'exerceront leurs
droits que sur la différence entre le 60 % précité et
le chiffre total de la rente des conjoints et des en-
îants. Il nous semble, Messieurs, que cet ordre est
bien déterminé, qu'il est logique et qu'il ne peut
pas présenter de difficultés.

Le seul changement, le seul amendement que la
commission apporte aux propositions du Conseil
fédéral, c'est que nous élevons de 50 à 60 »/• la
rente des survivants. Cotte augmentation est jus-
tifiée par les considérations que votre commission
a fait valoir déjà à propos des articles précédents,
et, spécialement par la raison que les assurés, les
assurés obligés contribuent au payement des primes
et qu'il est dès lors bien juste d'augmenter les
avantages auxquels ils ont droit. De plus, nous avons
eu en vue la situation que M. Wyss a signalée, c'tst
à dire le cas où l'assuré laisse une veuve et de
nombreux enfants. Nous avons voulu élever ainsi
l'indemnité qui pouvait être répartie entre eux. Nous
vous recommandons d'adopter l'art 62 du Conseil
fédéral avec l'amendement de la commission.

Angenommen. —~ (Adopté.)

Art. 63.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikal behandelt die Wiedervereha-
lichung der Witwe, Er sieht vor, dass die Witwe
im Falle der Wiederverehelichung den dreifachen
jährlichen Betrag ihrer Rente als Abfindung erhält,
unbeschadet ihres bis dabin geltenden Rentenan-
spruchs. Es ist ja gewiss billig, dass in einem
solchen Falle die Rentenzahlung nicht ohm weiteres
vollständig aufhört, sondern dass einer solchen
Witwe diesa Abfindung gleichsam als Aussteuer
mit in die neue Ehe gegeben werde. Wir erachten
diese Bestimmung als gerecht und billig und emp-
fehlen deren Annahme nach Redaktion der Kom-
mission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: L'art, 63 stipule qu'en cas de nouveau
mariage la veuve ne continue pas à percevoir la
rente. Elle reçoit, en liquidation de cotte rente, le
triple du montant annuel de la rente.

Voilà comment on limite et détermine la situa-
tion de la veuve qui se remarie. On lui paye une
fois pour toutes un montant représentant trois rentes,
trois annuités. Après ce versement la veuve re-
mariée n'est plus au bénéfice de la rente qui lui
était assurée à l'art. 61 de la loi.

La commission apporte un léger changement de
rédaction qui n'influe en rien sur le principe de
l'art. 63.

La commission vous recommande l'adoption du
dit article avec ce léger changement de rédaction.

Angenommen. — (Adopté)
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Art. 64.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Nach diesem Artikel wird der Anstalt das
Recht eingeräumt, in einer öffentlichen Ausschrei-
bung eine Frist von mindestens sechs Monaten an-
zusetzen, innert welcher die Hinterlassenen zur Ver-
meidung einer Verwirkung ihrer Ansprüche sieh
anzumelden haben. Wir hielten nicht für nötig, hier
eine weitergehende Frist anzusetzen. Wenn die Be-
treffenden auf die Unterstützung durch den Verun-
fallten angewiesen waren, so werden sie zu diesem
in so engen Beziehungen gestanden haben, dass
eine längere Frist für den Aufruf gar keinen Sinn
hat. Waren umgekehrt diese Beziehungen vollständig
gelöst, so wird man auch nicht das Bedürfnis ha-
ben, den Betreffenden die Berechtigung einzuräumen,
sich nachträglich zum Bezüge eines Teils der Rente
zu melden. Wir halten die im Art. 64 festgesetzte
Frist daher für genügend und empfehlen Annahme.

M. Kuntschen, rapporteur français deCîa com-
mission: Lart. 64 renferme au fond uns règle de
procédure qui détermine que l'établissement peut,
par un avis, inviter les survivants à s'annoncer, et
cela dans un délai de 6 mois, sous peine de for-
clusion.

Votre cominission ne propose aucun changement
à la rédaction de l'art, 64,

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 65.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Aus dem verhältnismässig kurzen Art 65 der
bundesrätlichen Vorlage ist ein recht ausgiebig redi-
gierter neuer Artikel als Vorlage der Kommission
entstanden. Er handelt von der. Festsetzung des
Jahres- und Tagesverdienstes. Die bundesrätliebe
Vorlage hatte in zwei verschiedenen Artikeln die
Festsetzung des Tages- und Jahresverdienstes be-
handelt. Die Kommission glaubte aber der Ueber-
sichtlicbkeit wegen die beiden Bestimmungen in
einen einzigen Artikel vereinigen zu soilen. Das
erste Alinea bestimmt, dass der Tagesverdienst
festgestellt werden soll, indem der Lohn auf die
letzten 30 Tage, die Sonntage mitgezählt, ausge-
rechnet und dann ' der Durchschnitt pro Tag be-
stimmt wird. Ich habe schon einmal darauf auf-
merksam gemacht, dass hier eine Aenderung besteht
gegenüber dem Art. 74, der den Tagesverdienst
nach Antrag des Bundesrates festsetzte. Dort wurde
gesagt, dass bei einem Monatsgehalt als Tagesver-
dienst der 25. Teil angenommen werde. Nach unserer
Berechnungsweise (30. Teil) ergibt sich natürlich
ein erheblich geringerer Tagesverdienst. Das hat
zur Folge, dass die scheinbare Differenz in der Aus-
zahlung der Entschädigung für den vorübergehenden
Unfall sich von 20 % auf 10 % reduziert.

Wir haben dabei die auswärtigen Gesetzgebungen
zurate gezogen und daraus entnommen, was uns am
besten für unsere Verhältnisse passen,d erschien.
Mit bezug auf den Jahresverdienst wird bestimmt,
dass der Lobnbetrag gelte, welchen der Versicherte
im Betriebe während des Jahres vor dem Unfall
bezog. Das ist eine einfache und klare Festsetzung
für den, der während eines Jahres im regelmässigen
Arbeitsverhältnis stand. Selbstverständlich sind auch
regelmässige Nebenbezüge dazu zu rechnen, sei es
Geld, seien es Naturalien. Nun wird aber sehr oft
der Fall eintreten, dass die Arbeitszeit unterbrochen
wurde, entweder durch Krankheit, durch Arbeits-
losigkeit, oder weil das Verhältnis überhaupt kein
fortdauernd gleichmässiges war, indem der be-
treffende Arbeiter einige Monate in einem nichtver-
sicherungspflichtigen Beruf arbeitete und dann nur
die übrige Zeit des Jahres in dem Berufe tätig war,
der ihn in die Versicherng hineinführte. Diesen Ver-
hältnissen tragen die kommenden Abschnitte Rech-
nng. Darin wird gesagt, dass für den Fall, als der
Unterbruch durch Krankheit eingetreten ist, der
Verdienst nach dem Lohne festgesetzt wird, welchen
der Versicherte bei voller Gesundheit bezogen hätte.
Wenn während der in Betracht fallenden Zeit der
Betrieb stillgestanden ist, so wird der vom Ver-
sicherten während des Stillstandes ausserhalb des
Betriebes erreichte Verdienst mitberücksichtigt; der-
selbe darf jedoch nicht höber angeschlagen werden
als der Durchschnittslobn, welchen der Versicherte
während des Restes der in Betracht fallenden Zeit
im Betriebe bezogen hat. Wenn der Versicherte
nicht während der ganzen in Betracht fallenden Zeit
dem Betriebe angehört hat, so wird derjenige Lohn-
betrag mitberücksichtigt, welchen die Angestellten
oder Arbeiter der gleichen Kategorie in demselben
oder in einem benachbarten gleichartigen Betriebe
während des Restes der in Betracht fallenden Zeit
bezogen haben. Als Jahresverdienst derjenigen Ver-
sicherten, welche keinen Lohn beziehen, gilt der
niederste Jabresverdienst der erwachsenen Arbeiter
desselben Betriebes. Damit sind die Volontäre und
Lehrlinge gemeint, die nach Art. 38 auch versicbe-
rungspflichtig sind. Es ist gewiss billig, dass für
diese Kategorie von Arbeitern der Jahresverdienst
eines Erwachsenen eingesetzt wird und nicht ein
reduzierter, denn in wenig Jahren werden ja die
Lebensbedürfnisse für Lehrlinge und Volontäre die
gleichen sein wie für den erwachsenen Arbeiter.
Bezog ddr Versicherte am Tage des Unfalles noch
nicht den normalen Lohn eines Erwachsenen der-
selben Berufsart, so wird sein Jahresverdienst nach
diesem Lohne von dem Zeitpunkte an berechnet,
wo er ihn mutmasslicb, ohne den Unfall, bezogen
hätte.

Für die Berechnung des Tages- oder Jahresver-
dienstes wird der Mehrbetrag eines Taglohnes über
14 Fr. nicht berücksichtigt. Ihre Kommission bat
darüber diskutiert, welches System da eigentlich
gewählt werden solle, d, h. ob man unter Umstän-
den sagen solle, alle diejenigen, die über eine ge-
wisse Summe an Jahresverdienst beziehen, sollen
in die obligatorische Versicherung nicht hineinbe-
zogen werden, da sie in einer Lage sind, die es
ihnen ermöglicht, eine freiwillige Versicherung ab-
zuschliessen. Eine andere Lösung stand der Kom-
mission in folgendem Sinne offen, dass auch diese
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Leute in die Versicherungspflicht einbezogen wer-
den sollen, wenn ihre Tätigkeit versicherungs-
pflichtig ist, aber zu bestimmen, dass ihr Jahres-
verdienst sowohl mit bezug au! die Prämie als auï
die Leistungen der Anstalt an Entschädigung nicht
höher angesetzt wird als auf Fr. 14. Der Arbeit-
geber w'rd also in seiner Lohnliste auöühren, was
dieser oder jener Arbeiter mehr bezieht, aber er
wird nur Fr. 14 pro Tag als Jabresverdienst in die
Liste eintragen. Wir halten diese Lösung für die
richtige. Es kann vorkommen, das der Betreffende
eigentlich während des Jahres noch nicht bestimmt
seinen Jahresverdienst ausrechnen kann. Sodann
besteben ja in manchen Geschäften Nebenbezüge,
die ebenfalls nicht vorausgesehen werden können,
aber doch unter allen Umständen mitgerechnet wer-
den sollen. Der Verdienst kann das eine Jahr den
Betrag von Fr. 4200 übersteigen, währenddem im
ändern Jahr dies dann nicht der Fall sein wird.
Gerade um in solchen Fällen etwa eine allfällige Unter-
brechung der Versicherung zu vermeiden zum
Schaden des Arbeitgebers und des Angestellten, hat
Ihre Kommission den Ausweg gewählt, zu sagen,
es sollen alle, soweit die Tätigkeit es mit sich bringt,
versichert sein, aber nur bis zur Summe von Fr. 14
im Tag oder Fr. 4200 per Jahr, bei 300 Arbeitstagen
gerechnet Ich empfehle Ihnen Annahme des Artikels
nach dem Antrage der Kommission.

M. Klinischen, rapporteur français de la commis-
sion : Les indemnités d'assurance étant basées sur
le gain de l'assuré, il importe de déterminer d'une
manière bien précise ce qu'on entend par gain. Le
Conseil fédéral avait fixé ces règles dans doux ar-
ticles, l'article 65 et l'article 74. Votre commission
renferme toutes les dispositions relatives à cet objet
dans un article unique, l'article 65. Voici d'abord
ce qu'on entend d'après les voeux de la commission,
par gain journalier. Celui-ci s'entend de la moyenne
par jour du salaire que l'assuré a gagné dans l'entre-
prise durant les 30 jours qui ont précédé l'accident.
D'après le projet du Conseil fédéral, c'était le gain
journalier qui déterminait la fixation de celui-ci,
tandis que votre commission vous propose de rendre
comme gain journalier, la moyenne du salaire que
l'assuré a gagné durant les 30 derniers jours et dans
ce gain journalier on comprend également le di-
manche. D'après ce système de calcul, il résulte
que le gain journalier sera légèrement inférieur
à celui que l'ouvrier gagne en réalité, puisque cette
moyenne porte également sur le dimanche pour le-
quel l'ouvrier n'est pas payé. Voilà le système de
la commission en ce qui concerne le gain journalier.
Quant au gain annuel, il est celui du salaire total
que l'assuré a gagné dans l'entreprise durant l'année
qui a précédé l'assurance. On prend la somme de
ces salaires et cette somme forme le gain annuel
auquel on ajoute les allocations supplémentaires
régulières en argent ou en naturel qui ont pu être
îaites à l'ouvrier. Il est de toute justice que lorsque
l'ouvrier a droit à des allocations régulières non
pas accidentelles, soit en argent, soit en nature,

celles-ci soient comprisas dans le calcul da salair
annuel.

Un alinéa spécial prévoit le cas suivant: Si le
salaire annuel était réduit par le fait de la maladie,
le gain sera fixé d'après le salaire que l'assuré aurait
gagné en état de santé. Il ne doit pas souffrir de
cette situation et du fait qu'il était empêché par la
maladie de continuer à gagner son salaire ordinaire.
En cas d'accident, son gain sera également calculé
d'après le salaire qu'il aurait gagné en état de santé.
Si l'assuré n'a pas appartenu à l'entreprise durant
toute la période considérée (s'il s'agit du gain jour-
nalier, 30 jours avant la saison; ou s'il s'agit du
gain annuel, l'année qui a précédé l'accident) on
tiendra compte du salaire que les employés ou les
ouvriers de la même catégorie ont gagné dans la
même entreprise ou dans une entreprise analogue;
et cela dorant le temps nécessaire pour compléter
la période. On prend donc comme base le salaire
des ouvriers de la même catégorie pour fixer celui
de l'assuré qui a pu être victime d'un accident
Vous savez que, d'après l'article 38, les apprentis et
les volontaires, sont soumis comme les ouvriers aux
dispositions relatives à l'assurance, mais comme ces
personnes, apprentis et volontaires, ne touchent point
de salaire il est nécessaire de déterminer sur quelle
base devra reposer l'indemnité qui leur est due.
Un alinéa spécial dit que le gain annuel des assurés
non salariés est réputé égal au gain annuel le plus
bas des ouvrier adultes de la même entreprise. Et
même si le jour de l'accident l'assuré ne gagnait
pas encore le salaire normal alloué à un adulte de
la même profession, son gain annuel sera calculé
d'après celui-ci dès l'époque où il l'aurait probable-
ment atteint lui-même, si l'accident n'avait pas eu
lieu. Enfin le dernier alinéa stipule un point très
important: c'est que pour le calcul de gain journalier
ou annuel, aucun salaire d'une journée n'est porté
en compte pour plus de 14 frs. La commission vous
propose de limiter à cette somme le gain journalier
d'un ouvrier et de décider que si un ouvrier a un
salaire supérieur à 14 frs, ce salaire est réduit à
ce montant pour le calcul de l'indemnité. Nous con-
sidérons cette disposition comme très importante.
Votre commission vous recommande de voter l'ar-
ticle 65 d'après la nouvelle rédaction qu'il vous
propose.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 65<>is.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es muss hier natürlich ein Vorbehalt in das
Gesetz hineingebracht* werden, dass für den Fall,
als die Krankheit, die Invalidität oder der Tod nur
teilweise die Folgen eines versicherten Unfalles
wären, auch die Leistungen der Versicherung dem-
gemäss gekürzt werden sollen. Das festzusetzen ist
die Absicht des vorgeschlagenen Art. 65bis.
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M. Kuntschen, rapporteur français de Ja commis-
sion : La commission vous propose un article 65bis,
Cet article détermine que les prestations en argent
de l'assurance subissent une réduction proportionnelle
si la maladie, l'invalidité ou le décès ne sont qu'en
partie l'eSet d'un accident assuré. Il est en eSet
juste, si l'accident n'est que la cause partielle de
l'incapacité, de réduire les prestations. L'établisse-
ment ne doit être tenu qu'à une part proportionnelle
de la rente. C'est ce que l'article 65bis exprima
Nous vous proposons de l'adopter.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 66.

Hirter deutscher Berichtersta ter der Kommis-
sion: Dieser Artikel handelt von dar Fälligkeit der
Leistungen. Es müssen hierüber besondere Bestim-
mungen aufgestellt werden und es hat bereits der
Entwurf des Bundesrates festgestellt, dass das
Krankengeld, anderweitige Vereinbarung vorbehalten,
am Schluss jeder Woche bar ausbezahlt werde und
im Falle des Notbedarfes schon im Laufe der Woche
Anzahlungen stattfinden sollen. Es scheint dies wohl
die Erfüllung einer humanen Forderung, die als be-
rechtigt erklärt werden darf. Weiter wird dann ge-
sagt, dass jede Invaliden- oder Hinterlassenenrente
in Monatsraten, je am ersten Tag des Kalendermonats,
zum voraus zahlbar sei, Hier besteht also ein Un-
terschied in der Auszahlung. Am einen Ort haben
wir wöchentliche Zahlung, am ändern Ort monat-
liche Zahlung. Es entspricht das den Verhältnissen,
Während der Unfallkrankheit wird es notwendig
sein, dem Verunfallten das Geld Woche für Woche
zur Verfügung zu stellen, während, wenn sich der
^unterlassene oder der Invalide auf die Rentenzahlung
eingerichtet hat, die mon liehe Zahlung s Rich-
tige treffen dürfte.

Endlich wird bestimmt: «Beginnt die Renten-
berechtigung im Laufe des Kalendermonats, so wird
die auf den Monatsrest entfallende Bäte am ersten
Tage des folgenden Monats fällig.» Und endlich
heisst es : «Wenn im Laufe des Kalendermonats die
Rentenberecbtigung aufhört oder der Betrag der
Rente geändert wird, so findet für den Monatsrest
weder Rück- noch Nachvergütung statt. » Ihre Kom-
mission hielt es nun für notwendig, noch ein Alinea
beizufügen, in dem ausdrücklich bestimmt wird,

. dass die Anstalt befugt sei, Massnahmen zu treffen,
damit ihre Geldleistungen zum Unterbalte der Be-
zugsberechtigten und derjenigen Personen, welche
sie zu unterhalten haben, verwendet werden. Es
sollen also die Zahlungen vor allem zum Unterhalte
und nicht etwa zur Bestreitung anderer Ausgaben
verwendet werden. *

Ich empfehle Ihnen Annahme des Art. 66 mit dem
Zusatzalinea Ihrer Kommission.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : A quel moment l'indemnité doit-elle être payée
à l'assuré ou aux ayants-droit? C'est ce que règle
l'article 66. Il est dit, que, sauf accord spécial, l'in-
demnité de chômage est payable à la fin de chaque
semaine; en cas d'indigence des acomptes peuvent
être fournis au cours de la semaine. Quant à la
rente d'invalidité elle est payable le premier jour
de chaque mois et d'avance. Voilà les prescriptions
du projet de loi concernant l'échéance des presta-
tions. Votre commission a ajouté à cet article un
dernier alinéa ayant pour but d'autoriser l'établisse-
ment à prendre les mesures qu'il estimera conve-
nables pour que ces prestations en argent soient
exclusivement employées à l'entretien des titulaires
ou des personnes dont ils se trouvent chargés. Les
prestations doivent être avant toutdstinées en effet
à soulager la victime de l'accident et cette indem-
nité ne doit pas être détournée de son but, de sa
destination. C'est afin de pouvoir veiller à l'appli-
cation de cette idée que votre commission insère
ce nouvel alinéa permettant, je le répète, à l'éta-
blissement de prendre des mesures nécessaires pour
que les indemnités en argent soient consacrées à
l'entretien du titulaire ou bien des membres de la
famille dont il peut avoir la charge.

Wyss : Bezüglich der Auszahlung von Invaliden-
und Hinterlassenenrenten ist in Alinea 2 vorgesehen,
dass dieselben in Monatsraten zahlbar seien. Das
wird ja in der Mehrzahl gewiss zutreffend sein.
Allein es wird Fälle geben, wo es den Versiche-
rungsberechtigten, namentlich bei kleinen Renten,
mshr gedient wäre, diese Renten nicht alle Monate,
sondern in Raten von drei Monaten zum voraus zu
erhalten. Ich nehme an, dass die gegenwärtige Re-
daktion des Gesetzes nicht so ist, dass in Fällen,
wo der Versicherte selbst die Auszahlung nicht alle
Monate, sondern alle drei Monate wünscht, die An-
stalt dies gestatten kann und die Anstalt nicht an
Alinea 2 gebunden ist und sagen muss: trotzdem
ich die Berechtigung deines Wunsches einsehe, bin
ich nach dem Gesetze verpflichtet, die Hinter-
lassenenrente alle Monate und nicht, wie du es
wünschest, alle drei Monate zu bezahlen. Ich
nehme an, dass diese Verständigung der Bezugs-
berechtigten mit der Anstalt möglich sein kann.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich bin auch der Meinung,- dass wir nicht zu
sehr die Gesellschaft einschränken; aber auf der
anderen Seite könnte ein solches Abkommen, wie
es Herr Wyss vorschlägt, unter Umständen den Fall
herbeiführen, dass wir auf drei Monate d ie Renten
zahlen, während nach einem Monate vielleicht dia
Rentenberechtigung aufhört. Bei kleinen Beträgen
wird sich eine Verständigung schon herbeiführen
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lassen, das wollen wir der Verwaltung überlassen,
aber ich möchte mich wohl hüten, hier eine Er-
klärung abzugeben, dass eine Berechtigung des Ver-
sicherten bestehe, dreimonatliche Vorausbezahlung
zu verlangen.

Wyss : Ich bin nicht so weit gegangen, eine «Be-
rechtigung» der Bezugsberechtigten zu konstruieren,
sondern ich habe mich nur dahin ausgesprochen,
dass, wenn der Bezugsberechtigte es wünsche und
die Anstalt es als opportun erachte, d. h. wenn
zwischen den beiden ein Einverständnis besteht,
es gestattet sein solle, diese Auszahlung auf drei
Monate zu gestatten. Ich habe angeführt, dass diese
Bedürfnisfälle hauptsächlich nur bei kleinen^Beträgen
vorkommen können, nicht bei den grossen Beuten,
wo das Bedenken, das der Herr Kommissionspräsi-
dent ausgesprochen hat, seine Berechtigung, hat.
Es handelt sich nicht um die Interpretation des
Art. 66 im Sinne der Berechtigung, eine Vorausbe-
zahlung auf drei Monate zu verlangen, sondern nur
darum, dass, wenn der Versicherte es verlangt und
die Anstalt es als opportun erachtet, dies gestattet
ist und dass der Wortlaut des Artikels 66 für ein
solches Einverständnis kein Hindernis bilden solle.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 67.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier ist die Verjährung der Renten vorge-
sehen, und zwar in dem Sinne, dass eine Monats-
rate einer Rente durch die Anstalt als verjährt er-
klärt werden kann, wenn ihre Zahlung nicht innert
drei Monaten nach Fälligkeit vom Berechtigten oder
in dessen Namen bei der Anstalt verlangt wurde.
Es ist wohl nicht zuviel verlangt, dass der Ver-
sicherte die Rente beziehe oder jemand bevoll-
mächtige, sie zu erheben. Es ist erforderlich, dass
wir diese Bestimmung aufstellen, denn es wäre
eine Zumutung, wenn die Anstalt Renten für alle
Zeiten aufbewahren wollte für Leute, die vielleicht
eine Zeitlang sich hier aufgehalten haben und dann
verreist sind, Leute, die sich nicht mehr um das
Geld kümmern und damit den Beweis erbracht
haben, dass sie desselben nicht bedürfen. Wir halten
dafür, es sei notwendig, eine Verjährung in dieser
Weise festzusetzen.

Das zweite Alinea ist die Ergänzung der im
ersten Alinea ausgesprochenen Verjährung der
Renten. Es heisst hier : «Das Recht auf eine bereits
zugesprochene Rente muss durch die Anstalt als
verjährt abgeschrieben werden, wenn vom Berech-
tigten oder in dessen Namen bei der Anstalt seit
zwei Jahren keine Zahlung fälliger Raten verlangt
wurde. Das ist die Verjährung der vollständigen
Rente, während das Alinea l nur die Verjährung
der Monatsrate der Rente in Aussicht hat. Ich

empfehle Ihnen Zustimmung zu Art. 67, den die
Kommission in der ursprünglichen Fassung des
Bundesrates aufgenommen bat.

M. Klinischen, rapporteur français de la commis-
sion : En cette matière il était nécessaire également
d'introduire l'institution do la prescription. Voire
commission ne fait point de changement à la pro-
position du Conseil fédéral. Elle se borne à vous
présenter deux légères modifications de rédaction
sans aucune influence sur le fond lui-même. Cet
article détermine d'abord que l'établissement peut
déclarer prescrit tout arrérage mensuel non ré-
clamé dans les trois mois à partir de l'échéance.
Si, dans ces trois mois, ces assurés ou leurs ayant
cause ne viennent pas réclamer l'arrérage mensuel,
rétablissement peut déclarer que l'arrérage est
prescrit. Le second alinéa prévoit le cas où une
rente a été constituée. L'établissement aie droit de
radier la rente, si, depuis deux ans, aucun arrérage
échu n'a été réclamé par l'ayant-droit ou en son
nom. Ainsi lorsque la rente est constituée, si per-
sonne n'est venu réclamer l'arrérage échu pendant
deux ans, l'établissement est en droit de radier la
rente et de l'effacer par conséquent de ses livres:
il y a prescription reconnue. Votre commission re-
commande l'adoption de l'article 67 avec une légère
modification au texte français.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 68.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Dieser Artikel bestimmt die Verwirkung. «Hat
sich der Versicherte den Unfall vorsätzlich, durch
ein Vergehen oder auf arglistige Weise zugezogen,
so können, sagt der Bundesrat, er und seine Hinter-
lassenen mit bezug auf diesen Unfall des Anspruchs
auf die Versicherungsleistungen mit Ausnahme des
Sterbegeldes verlustig erklärt werden.»

Ihre Kommission will eine bestimmtere Fassung.
Sie will es nicht in das Ermessen der Anstalt
stellen, ob sie die Verwirkung aussprechen wolle
oder nicht, sondern sie beantragt Ihnen, zu sagen :
«so gehen er und seine Hinterlassenen . . . ver-
lustig». Sie werden überhaupt noch in kommenden
Artikeln Aenderungen in diesem Sinne finden, welche
die Kommission angebracht hat. Ihre Kommission
ist der Meinung, dass das Gesetz strenge Bestim-
mungen gegen jeden Missbrauch der Wohltat des
Gesetzes aufstelle und überall, wo es sich um Be-
trug usw. handelt, es nicht in das Ermessen der
Anstalt gestellt sein dürfe, eine Verfolgung anzu-
heben, sondern dass sie ohne weiteres verpflichtet
sei, die Verfolgung vorzunehmen. Dasselbe gilt mit
bezog auf eine Rente für den Hinterlassenen,
welcher den Unfall vorsätzlich durch ein Vergehen,
auf arglistige Weise oder durch grobe Fahrlässig-
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kert verursacht bat. Dann kommt folgende Bestim-
mung (Entwurf des Bundesrates) : «Hat der Ver-
sicherte den Unfall durch grobe Fahrlässigkeit selbst
verursacht, so können das Krankengeld und die In-
validen- oder Hin terlassenenrenten bis auf die Hälfte
gekürzt werden.» Auch hier will Ihre Kommission
eine ganz bestimmte Fassung wählen. Sie will nicht
eine Eventualität in Aussicht nehmen, sondern
sagen: «so werden das Krankengeld . . . bis auf
die Hälfte gekürzt». Es soll auch hier kein Bedenken
geben, ob man vorgehen wolle oder nicht, sondern
in allen solchen Fällen soll der Anstalt die Ver-
pflichtung überbunden werden, die Beträge zu
kürzen. Wir haben die Meinung, bei einem
solchen Werke, zu dem der Bund, die Arbeitgeber
und die Arbeiter das Geld liefern, soll (jeder
Missbrauch unverzüglich geahndet werden.

Der Bundesrat hat in seinem Antrage noch ein
drittes Alinea, welches lautet: «Es tritt jedoch
weder Verwirkung noch Kürzung ein, wenn der
Urheber des Unfalls ohne sein Verschulden sich in
unzurechnungsfähigem Zustande befand». Ihre Kom-
mission beantragt Ibnen, diesen Absatz zu streichen.
Es wird Sache des Richters sein, darüber zu ur-
teilen, ob das Verschulden durch den unzurec^nungs-
fähigen Zustand gemildert oder ob es überhaupt
durch denselben vollständig aufgehoben werde. Aber
die Untersuchung und die Einleitung der Verfolgung
des Missbrauches soll ohne weiteres vorgenommen
werden. Dann wird das Resultat der gerichtlichen
Verhandlung ergeben, ob die Verfolgung weiter ge-
führt werden solle oder nicht. Ich empfehle Ihnen,
dem Art. 68 mit der Abänderung der Kommission
und damit auch der Auffassung derselben in diesen
Fragen Ihre Zustimmung zu geben.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : L'article 68 prévoit les cas de déchéance. Si
l'assuré s'est intentionnellement ou par un fait dé-
lictueux ou dolosiî attiré l'accident, il peut, et, à
notre avis, il doit être déchu de tout droit aux
prestations de l'assurance autre que l'indemnité
funéraire. Il èst évident que si l'assuré, par son fait
dolosif, est victime d'un accident, il en doit supporter
lui-même toutes les conséquences. Il y a dès lors
déchéance de ses droits et des prestations de l'établisse-
ment. Si l'accident n'a été causé que par la
faute grave de l'assuré, la loi ne proclame pas la
déchéanc-e, mais autorise l'établissement à réduire
proportionnellement l'indemnité et cela jusqu'à con-
currence de la moitié. Voilà la distinction que la
loi fait lorsque l'accident a été causé par l'assuré
lui-même.

Par contre si c'est le survivant qui a causé
l'accident, que ce soit par un fait délictueux ou do-
losiî ou par une faute grave, il y a toujours dé-
chéance pour lui aux prestations de l'établissement.
Le projet du Conseil fédéral avait un dernier alinéa,
proclamant le principe qu'il n'y a toutefois pas lieu
àl'déchéance ou à réduction, si l'auteur de l'accident
se trouve sans sa faute en état d'irresponsabilité.
Votre commission propose de biffer cet alinéa, II va

de soi que si l'auteur de l'accident a été dans l'état
d'irresponsabilité, on ne peut pas lui imputer à faute
l'accident dont il a été victime. Nous avons estimé
que lorsque des cas de cette nature pourraient se
présenter, la question de l'irresponsabilité devait
être abandonnée aax tribunaux. C'est le jugé qui
dans chaque cas particulier appréciera. Nous vous
proposons de biffer ce dernier alinéa et nous vous
recommandons de voter l'article 68 avec les modifi-
cations présentées par votre commission.

Sulzer: Ich habe mir vorgenommen, bei diesem
Artikel eine Anzahl Anträge zu stellen in dem Sinne,
dass wir namentlich für die Nichtbetriebsunfälle
etwas schärfere Beschränkungen aufstellen, dass
z. B. dort nicht nur die grobe Fahrlässigkeit, son-
dern schon die leichte Fahrlässigkeit genügt,
um den Anspruch zu verwirken, dass Sportrisiken
und dergl. überhaupt nicht aufgenommen werden.
Jetzt stelle ich den Antrag nicht, weil wir bekannt-
lich die Frage der Nichtbetriebsunfälle noch zu
diskutieren haben, und je nachdem die Abstimmung
ausfällt, werde ich mir vorbehalten, Anträge einzu-
reichen. Ich glaube, es wäre Sache der Mehrheit
der Kommission, welche auf den Sieg hofft, diesen
Beschränkungen nicht zu opponieren.

Wyss : Es fällt mir auf, dass in Art. 68 die Ver-
wirkung des Versicherungsaaspruchs geknüpft wird
einmal an ein vorsätzliches doloses Verhalten des
Versicherten oder an ein Verhalten, das ein Ver-
gehen im Gefolge hat, und ausserdem noch auf ein
arglistiges Verhalten. Mir scheint, wenn gesagt wird,
«bat sich der Versicherte den Unfall vorsätzlich zu-
gezogen», so sollte das genügen, denn ein materieller
Unterschied in den Begriffen des Vorsatzes und der
arglistigen Weise kann ich nicht finden. Ich glaube,
es liegt ein Pleonasmus vor, der namentlich durch
die Uebersetzung aus dem Französischen sich er-
gibt, wo «arglistigerweise» mit «dolosif» bezeichnet
wird. Also scheinen sich die Begriffe zu decken,
und ich glaube daher, dass das Wort «arglistiger-
weise» gestrichen werden könnte. Das ist eine re-
daktionelle Bemerkung.

Eine zweite Bemerkung materieller Natur betriff t
das Verhältnis von Alinea 2 zu Alinea 3. Man muss
sich über die Gründe der Verwirkung des Versiche-
rungsanspruches ganz klar sein. In Alinea 2 ist vor-
gesehen, dass die Verwirkung des Versicherungs-
anspruches in gleicher Weise wie in Alinea l ein-
treten soll, wenn der Unfall durch einen Hinter-
lassenen vorsätzlich oder durch ein Vergeben herbei-
geführt worden ist. Nun wird aber der Hinter-
lassene gegenüber dem Versicherten noch schlechter
gestellt als der Versicherte selbst hinsichtlich seiner
Haltung, indem die Verwirkung des Anspruches,
wenn der Unfall durch den Hinterlassenen herbei-
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geführt worden ist, auch dann einzutreten hat,
wenn der Hinterlassene grob fahrlässig gehandelt
bat, während der totale Verlust des Anspruches
nicht eintritt, wenn der Versicherte grob fahrlässig
gebandelt hat Mir scheint, dass die Handlung des
Hinterlassenen nicht schlimmer beurteilt werden
Soll als die Handlung des Versicherten. Denn dieser
ist in erster Linie dazu berufen, die notwendige
Aufmerksamkeit walten zu lassen, damit ein Unfall
nicht eintrete. Ich halte die Verpflichtung des Ver-
sicherten für so gross als diejenige auf Seite des
Hinterlassenen. Wenn der Versicherte sich durch
grobe Fahrlässigkeit einen Unfall zuzieht, hat er den
Anspruch nicht verwirkt nach Alinea l, Sondern er
muss nur nach Alinea 3 um die Hälfte verkürzt werden,
indem es heisst : «Hat derVersicherte den Unfall durch
grobe Fahrlässigkeit selbst verursacht, so werden
das Krankengeld und die Invaliden- oder Hinter-
lassenenrente bis auf die Hälfte gekürzt». Ich meine,
es sollte eine Üebereinstimmung in der Behandlung
gegenüber dem Versicherten und gagenüber den
Hinterlassenen Platz greifen, und ich halte es
nicht für gerechtfertigt, wenn der VersiCherungs-
auspruch vollständig ausgeschlossen wird in dem
Fall, wo der Unfall durch grobe Fahrlässigkeit sei-
tens eines Hinterlassenen herbeigeführt worden ist,
während er zur Hälfte bestehen bleibt, wenn die
grobe Fahrlässigkeit vom Versicherten selbst geübt
worden ist.

leb beantrage Ihnen daher, in Alinea 2 die Worte
«oder durch grobe Fahrlässigkeit» zu streichen.
Damit wird der Hinterlassene gleich gestellt wie
derVersicherte selbst. Dagegen muss dann in Alinea 3,
um diese Gleichstellung zwischen dem Versicherten
und dem Hinterlassenen vollständig und konsequent
durchzuführen, auch der Hinterlassene aufgenommen
werden, in der Weise, dass gesagt wird: «Hat der
Versicherte oder ein Hinterlassener den Unfall durch
grobe Fahrlässigkeit selbst verursacht, so . . . »

Ich erlaube mir.Ihrien diesen Antrag zu empfehlen,
weil ich glaube, dass es nicht beabsichtigt ist,
weder vom Bundesrat noch von der Kommission,
die Folgen der groben Fahrlässigkeit zu ändern, je
nachdem diese vom Versicherten selbst oder von
Hinterlassenen begangen wurde.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es bestehen hier zwei verschiedene Auffas-
sungen. Diejenige Ihrer Kommission und des Bundes-
rates ist eine etwas strengere als diejenige des
Herrn Wyss. Die Kommission hat überhaupt in
dieser Beziehung einer strengeren Auffassung zuge-
neigt Sie glaubt, es sollen im Gesetze, wo es sich
tun lässt, Schutzbestimmungen aufgenommen werden.
Nun beantragt Herr Wyss, in Alinea 2 die Worte
«oder durch grobe Fahrlässigkeit» zu streichen und
in Alinea 3 zu sagen: «Hat der Veisicherte oder
ein Hinterlassener . . .> Er möchte also den Hin-
terlassenen besser stellen, als es die Kommission
beabsichtigt hat, weil die Kommission ohne weiteres
den Hinterlassenen des Genusses der Becnte ver-
lustig erklären will. Ich gebe zu, dass der Fall

nicht ganz gleich liegt, je nachdem der Hinter-
lassene eine Witwe, ein Kind oder ein Verwandter
ist, für den der Versicherte aufzukommen hatte.
Allein es scheint mir, dass eben grobe Fahrlässig-
keit ein grobes Vergeben ist, welches geahndet
werden soll.

Wie ich bereits ausgeführt habe, stellt sich Ihre
Kommission auf den Boden, dass eine strengere
Ahndung stattzufinden habe. Sie will für den Ver-
sicherten Milderung eintreten lassen und ihm bei
grober Fahrlässigkeit das Invalidengeld und die
Rente noch zur Hälfte bezahlen, und dann werden
auch die Hinterlassenen die Hälfte erbalten. Es fragt
sich also hier :ÄSoll man die mildere oder die stren-
gere Auffassung walten lassen? Die Kommission
glaubt, es sei eine strengere Auffassung im Interesse
des Schutzes der Anstalt notwendig, dem guten
Herzen nach könnte man ja ganz gut den Antrag
des Herrn Wyss annehmen.

Suter (Aargau): Ich halte dafür, dass es am
Platze sei, an der Fassung der Kommission festzu-
halten. Wenn sich der Versicherte durch grobe
Fahrlässigkeit einen Unfall zuzieht, so hat er per-
sönlich an den Folgen desselben zu leiden, ist also
bereits für die grobe Fahrlässigkeit bestraft. Wenn
dagegen ein Rentenberechtigter dem Versicherten
durch grobe Fahrlässigkeit einen Unfall zufügt, so
würde für ihn nicht nur keine Strafe, sondern nach
dem Antrag des Herrn Wyss unter Umständen noch
eine Belohnung eintreten. Ich stelle daher den An-
trag, an der Fassung der Kommission festzuhalten.

Bundesrat Deucher: Ich bitte Sie dringend, auf
die Anschauung des Herrn Wyss nicht einzutreten.
Sie haben Predigten gehört von der Simulation, von
der Fahrlässigkeit, vom dolosen Vorgehen auf diesem
Gebiete, und es wurde allseitig zugegeben, dass in
bezug ausali diese Punkte wir alle Ursache haben,
möglichst streng vorzugehen. Nicht erst die
Kommission, sondern schon der Bundesrat hat sich
auf diesen Boden gestellt, wobei Herr Oberst Suter
ganz richtig bemerkt hat, dass der Versicherte in
einer ändern Situation sei als die Hinterlassenen
und deswegen zu seinen Gunsten ganz wohl ein
Unterschied gemacht werden darf. Ich mache Sie
auf die Seite 155 unserer Botschaft aufmerksam,
wo wir ausdrücklich erklärten: «Es sei übrigens
noch bemerkt, dass das Verschulden eines Hinter-
lassenen nur für ihn und nicht für die ändern mit-
geniessenden oder subsidiären Hinterlassenen Folgen
haben wird. Diese ändern Hinterlassenen sollen
nämlich nicht unter einem Verschulden zu leiden
haben, das ihnen ebenso fremd, wie das irgend
eines Dritten ist. » Daher rührt der Unterschied, und
es ist nur eine scheinbare Logik, wenn Herr National-
rat Wyss die beiden Kategorien in eine Gruppe
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bringen will. Meine Herren ! Im Interesse der Sache
müssen Sie. hier so strenge als möglich verfahren,
und wenn Sie dann noch die Nichtbetriebsuofälle
in Betracht ziehen, wo ich persönlich der Meinung
bin, dass man ohnehin noch strengere Be-
stimmungen in diesen Artikel aufnehmen soll, um
diejenigen zu beruhigen, die deshalb gewisse Be-
denken haben, dann dürfen Sie nicht umgekehrt
jetzt schon in diesem Artikel eine mildere Fassung
annehmen. Ich bitte Sie dringend, auf dem Stand-
punkte der Kommission, und des Bundesrates zu
beharren.

Scherrer-FüIIemann: Ich stelle Ihnen den Ord-
nungsantrag, die weitere Behandlung des Art. 68
zu verschieben und denselben in Zusammenbang
mit Art 46 zu erledigen. In Artikel 46 ist bekannt-
lich die Frage, ob die Nichtbetriebsucfälle in die
Versicherung einbezogen werden sollen oder nicht,
zur Erledigung zu bringen. Nun ist es aber wohl
möglich, ja sogar wahrscheinlich, wie bereits Herr
Sulzer angedeutet hat, dass, wenn dieNicbtbetriebs-
unfäile in die Versicherung einbezogen werden,
eine Abänderung des Art, 68 der Vorlage eintreten
kann. Der letztere handelt von den Gründen, aus
welchen eine Verwirkang oder eine Verkürzung der
Leistungen der Versicherungsanstalt einzutreten
habe. Wenn man nun die Nichtbetriebsunfälle in
die Versicherung einbezieht, so gibt es solche it-
glieder des Rates, welche erklären: Wir wollen
diese Einbeziehung unbedingt; andere dagegen sagen,
wir wollen sie nur unter gewissen Be ingungen
und Kautelen. Die einen sagen, wir wollen überhaupt
bei den Nichtbetriebsunfällen nicht soviel bezahlen,
wie bei den Betriebsunfällen. Es soll also eine Re-
duktion eintreten. Andere nehmen dea Standpunkt
ein, dass, wenn ein Nichtbetriebsunfall durch grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt werde, dann der An-
spruch des Verletzten noch weiter gekürzt werden
solle, als in Art. 68, Abs. 3, der Vorlage in Aussicht
genommen ist.

Es hangen also diese beiden Artikel so sehr zu-
sammen, dass ich Sie im Interesse der Sache bitten
möchte, die weitere Behandlung des Art. 68 zu
verschieben und den Artikel dann im Zusammen-
hang mit Art. 46 zu erledigen. Ich glaube, das wird
für die Sache am zweckdienlichsten sein.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es ist allerdings richtig, dass wir bereits
Art. 41 auch deshalb zurückgelegt haben, weil er
in direkter Beziehung zu Art. 46 steht. Nun kann
man ja die Sache auf verschiedene Art lösen. Man
kann, wenn es sich einmal darum handelt, die
näheren Bedingungen für die Nichtbetriebsunfälle
festzusetzen, auf diesen Artikel zurückkommen, ihn
heute also formell erledigen und dann in Form der

Wiedererwägung ihn wieder in Beratung ziehen.
Ich habe auch die Meinung, wie sie soeben von
Herrn Scherrer ausgesprochen worden ist, dass ent-
weder durch eine Verringerung der Leistungen für
gewisse Tage oder aber durch Einfügung einer be-
sondern Bestimmung in diesem Artikel vielleicht
noch den Bedenken Rechnung getragen werden
kann, wie sie hier und dort von Freunden des Ein-
bezuges der Nichtbetriebsunfälle geltend gemacht
werden. Ich kann mich dem Antrage des Herrn
Scherrer anschliessen, deshalb, weil wir den Ar-
tikel 41 .auch zurückgelegt haben, obwohl ich den
Antrag Wyss nier gerne durch Abstimmung erledigt
gesehen hätte.

Präsident: Der Herr Kommissionsreferent
scbliesst sich dem Ordnungsantrag des Herrn
Scherrer-Füllemann an. Wenn kein Gegenantrag
gestellt wird, nehme ich an, Sie seien mit der
Ausstellung des Art. 68 einverstanden, und wir gehen
über zu

Art. 69.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel räumt dem Vorstand der An-
stalt das Recht ein, für dea Fall, dass sich nachr-
träglich herausstellt, dass unberechtigt ein Renten-
anspruch erhoben und demselben entsprochen
wurde, das Geld, das sie ausbezahlt hat, zurückzu-
fordern.

Der Bundesrat hatte hier_ eine etwas weiter-
gehende Redaktion vorgeschlagen. Ihre Kommission
glaubte, dass es genügen möchte, wenn man sagt:
«Die Anstalt kann den Betrag Ihrer Geldleistungen,
wenn dieselben nicht geschuldet waren, zurück-
fordern.» Wir glauben, dass hier vollständig die
Absiebt und der Sinn niedergelegt ist, dass, sobald
es sich herausstellt, dass man unberechtigterweise
sich in den Besitz einer Rente oder einer ändern
Entschädigung der Anstalt gesetzt hat, der Be-
treffende dann die Verpflichtung habe, ohne weiteres
diese Beträge zurückzuerstatten.

Das zweite Alinea hat ebenfalls eine Aenderung
erfahren, indem wir nun beantragen, zu sagen:
«Wer auf betrügerische Weise nicht geschuldete
Leistungen zu erlangen sucht, oder dazu behilflich
ist, wird dem kantonalen Strafrichter überwiesen.»
Ich mache darauf aufmerksam, dass wir konse-
quenterweise auch hier das Wort «kann» durch
irwird» ersetzt haben und dass wir es nicht in das
Belieben des Vorstandes der Anstalt stellen wollen,
sondern demselben ohne weiteres die Pflicht über-
binden wollen, die gerichtliche Verfolgung des Be-
treffenden sofort an die Hand M nehmen. Ich emp-
fehle Ihnen die Annahme dieses Antrages der Kom-
mission.
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M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : L'art. 69 renferme deux parties. Il peut arriver
que l'établissement a fourni des prestations par
erreur. Eh bien, le premier alinéa de cet article
autorise cet établissement à exiger le rembourse-
ment des prestations qui auraient été indûment
fournies. C'est une disposition du droit commun,
c'est la répétition de l'indu. La commission a mo-
difié un peu le texte du Conseil fédéral, mais au
fond l'idée est la même.

Le second alinéa prévoit les manoeuvres fraudu-
leuses.

Tout individu qui aura pratiqué des manoeuvres
frauduleuses dans le but d'obtenir indûment des
prestations doit être traduit devant les tribunaux
pénaux des cantons. Vous voyez que la proposition
de la commission renferme un ordre impératif.
L'établissement n'a pas la faculté de dénoncer, mais
il doit le faire toutes les fois que l'établissement
constate qu'il y a eu vraiment des manoeuvres frau-
duleuses en vue d'obtenir des prestations. Nous
vous recommandons le texte de la commission.

Angenommen. -— (Adopté.)

Art. 70.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art. 70 betrifft den Rentenauskauf. Es musste
ja wohl der Fall ins Auge gefasst werden, dass
schliesslich doch aus gewissen Gründen die Um-
wandlung der Rente in eine Kapitalabfindung anzu-
empfehlen wäre, und dieser Artikel gibt nun der
Anstalt die Möglichkeit, den Rückkauf zu vollziehen.
Zuerst stellt er fest, dass die Anstalt ohne weiteres
nach Massgabe ihrer Rentendeckungstabellen eine
Rente auskaufen kann, wenn sie weniger als Fr. 100
jährlich beträgt und ferner, wenn der Berechtigte
seit mindestens einem Jahre im Auslande wohnt.
Wenn der Versicherte, der Ansprüche aus einer
Rente erheben kann, seit mehr als einem Jahre im
Auslande sich befindet, so ist es gewiss zu empfehlen,
dass der Anstalt die Möglichkeit gewährt wird, die
Rente zurückzukaufen durch Kapitalabfindung. Diese
Abfindung hat ja auch bereits dar Bundesrat vor-
gesehen.

Nun hatte das Alinea 2 des Art. 70 des ursprüng-
lichen Kommissionsantrages diejenigen Fälle im
Auge, wo der Gesundheitszustand des Erkrankten
unter Umständen gebessert werden könnte durch
eine Kapitalabfindung. Es wurden hier speziell die
Fälle der traumatischen Neurose zitiert und es
wurde ausgeführt, dass sehr oft, wenn durch eine
Kapitalabfindung eine Auszahlung des der Rente
entsprechenden Kapitals stattfinden würde, eine Be-
ruhigung des Krankheitszustandes des Verunfallten
überhaupt herbeigeführt werden könnte. Der Bun-
desrat hat sich nun nur bedingterweise dieser An-
sicht angeschlossen und er hat aus Gründen, welche
die Kommission als gerechtfertigt anerkennen rausste,
ausgeführt, dass es wohl nicht angehe, dass man
das Verlangen des Berechtigten als Grund zu diesem
Rückkauf annehme. Es würde ja unter diesen Um-
ständen die Simulation herbeigeführt. • Ihre Kom-

mission hat diese Bedenken gewürdigt und schlägt
Ihnen nun im neuen Antrage vor, dass die Möglich-
keit des Rückkaufes der Invalidenrente nur auf dem
Verlangen der Anstalt fussen solle, dass das Ver-
langen des Berechtigten nicht ebenfalls massgebend
sein solle. Wenn also die Aerzte unter Umständen
der Anstalt empfehlen, den Rückkauf vorzunehmen,
so muss die Anstalt selbst zuerst das Verlangen
aussprecben, dass der Rückkauf stattfinde. «In allen
übrigen Fällen ist der Auskauf nur im Einverständ-
nis zwischen der Anstalt und dem Berechtigten
zulässig. »

Und nun ein weiteres Alinea Ihrer Kommission:
«Jede mit Zustimmung des Berechtigten oder nach
Massgabe von Absatz 2 ausgekaufte Rente ist end-
gültig erledigt. Dagegen steht es dem Bezüger einer
ohne seine Zustimmung, in Anwendung von Absatz l,
ausgekauftön Invalidenrente frei, für die Folgezeit
die Gewährung einer Zusatzrente zu verlangen,
wenn nach dem Auskauf und innert drei Jahren
seit der erstmaligen Feststellung^ der ausgekauften
Rente der Grad seiner Erwerbsunfähigkeit erheblich
grösser wird; auf diese Zusatzrente finden die Be-
stimmungen von Absatz l bis 3 des vorliegenden
Artikels ebenfalls Anwendung.» Wir glauben, dass
es ein Gebot der Billigkeit sei, diesen Vorbehalt
noch in Art. 70 hineinzubringen und empfehlen
Ihnen nun Annahme der neuen Fassung des Artikels
mit der heute ausgeteilten Abänderung, d. h., dass
in Alinea 2 die Worte «oder des Berechtigten» ge-
strichen werden.

Nun noch ein letztes Alinea: «Eine ausgekaufte
Hinterlassenenrente gilt hinsichtlich der Bestim-
mungen von Art. 61 und 62, zugunsten der Anstalt,
als fortbestehend, solange der Ausgekaufte nach
der beim Auskauf zu gründe gelegten Wahrschein-
lichkeit noch rentenberechtigt geblieben wäre.» Es
handelt sich hier um das Verhältnis der Anstalt zu
den ändern Hinterlassenen und Rentenberechtigten.
Es sollen also beispielsweise, wenn die Anstalt die
Rente einer Witwe auskauft, dann nicht etwa, wie
es sonst für den Todesfall der Witwe eintreten
würde, ohne weiteres die übrigen Kategorien an
deren Stelle eintreten und den Betrag der Rente
weiterbeziehen können, sondern es wird dann so
betrachtet, als ob die Rente nach wie vor geleistet
werde, aber infolge Auskauf der Anstalt als solcher
zufällt. Ich empfehle Ihnen die Annahme des Artikels.

M. Kuntschen, rapporteur français de la commis-
sion : II peut se présenter des cas où la substitution
du capital à la rente peut être avantageuse. C'est
ce que prévoit l'article 70 du projet. Le rachat,
d'après nos propositions, peut se faire dans trois
circonstances particulières. D'abord l'établissement
peut racheter en tout temps la rente d'invalidité,
lorsque le montant annuel de celle-ci n'atteint pas
100 francs. Cette rente est ici bien modeste et, soit
l'assuré, soit l'établissement peuvent avoir avan-
tage à racheter cette rente d'invalidité. Le second
point est- celui où le titulaire d'une rente a quitté
le pays pour s'établir à l'étranger. Si le départ du
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titulaire a eu lieu depuis plus d'un an, l'établisse-
ment peut racheter la rente. On a signalé égale-
ment que certains malades demeurent toujours dans
l'inquiétude lorsqu'ils sont en face d'une rente et
non d'uu capital déterminé, surtout les premières
années, lorsque la rente n'est pas encore devenue
définitive. Les hommes da l'art estiment que, dans
certains cas, le rachat de la" rente peut améliorer
le sort du malade. Pour tenir compte de cette situa-
tion, votre commission vous propose un second
alinéa dans la nouvelle rédaction qui vous a été
distribuée ce matin. Cet alinéa dit : L'établissement
peut racheter toute rente d'invalidité si le rachat est
de nature à amener une amélioration importante
dans l'état de santé du titulaire.»

Voilà les trois cas dans lesquels l'établissement
peut racheter la rente et la remplacer, par un
capital.

Toute rente rachetée avec le consentement du
titulaire est définitivement liquidée; en revanche, si
la rente a été rachetée sans le consentement de
l'invalide, celui-ci peut exiger à l'avenir l'allocation
d'une rente complémentaire, si, après le rachat et
dans les trois ans qui ont suivi la fixation initiale
delà rente rachetée, le degré de son incapacité de
travaila a ugmenté. Il est évident que, dans ce cas,
et malgré le rachat, l'invalide peut obtenir une rente
complémentaire.

Votre commission vous propose d'accepter ces
propositions.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 71.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Es musste wohl im Gesetze auch der Fall vor-
gesehen werden, dass ein Rentenberechtigter einen
neuen Unfall erleidet und nun als Versicherter bei
der Anstalt auch neue Ansprüche erbebt. Im Art 71
hat nun schon der Entwurf das Bundesrates fest-
gestellt, dass in einem solchen Falle die bisherige
Rente unberührt bleiben solle und ein Einfluss au!
das wegen des neuen Unfalls zu gewährende Kranken-
geld, welches sich nach dem Tagesverdienst zur
Zeit des neuen Unfalles richtet, nicht stattfinde.
Es ist ja klar, dass es sich hier um den Ersatz
eines Einkommens handelt, welches sich der Be-
treffende seither wieder erworben hat, und dass,
nachdem die Versich 3rung weiter gedauert hat,
nachdem die Prämie für das neue Verhältnis be-
zahlt ist, ihm deswegen nicht etwa die Rente ge-
kürzt werden kann. Im weitern bestimmt Alinea 2,
dass, wenn ein neuer durch die Versicherung ge-'
deckter Unfall den Bezüger von Krankengeld oder
einer Invalidenrente trifft, die Ansprüche aus den
verschiedenen Unfällen vereinigt werden und sich
dann für die Folgezeit die Leistungen der Anstalt
nach dem Verdienste richten, welchen der Ver-
sicherte zur Zeit des neuen Unfalls mutmasslich
erreicht hätte, wenn ihm kein früherer Unfall zuge-
stossen wäre. Wir halten auch diese Bestimmung
als eine gerechte und billige und empfehlen Ihnen

mit dem Bundesrate die Annahme dieses Artikels
seines Entwurfes.

M. Klinischen, rapporteur français de la commis-
sion : La commission ne propose aucun changement
à l'article 71 qui prévoit la pluralité'd'accidents qui
peuvent arriver à l'assuré. II est possible, en effet,
qu'un assuré déjà couvert par l'assurance pour une
incapacité de travail partielle soit victime d'un
nouvel accident. Dans ce cas-là, le premier alinéa
de l'article 71 dispose que la rente antérieure de-
meure sans changement et la victime perçoit une
indemnité de chômage payable en raison du nouvel
accident et sur la base de son gain. Voilà le pre-
mier cas.

Le deuxième alinéa prévoit le cas où un nouvel
accident entraînera une nouvelle incapacité de tra-
vail ou accentuera la première. Dans ce cas, les
droits dérivant des divers accidents sont joints, et
pour l'avenir, les prestations de l'assurance se
basent sur le gain que l'assuré aurait probablement
réalisé au temps du dernier accident. Il touchera
une indemnité équivalante au montant qu'il aurait
réalisé au moment du nouvel accident.

Nous vous recommandons donc les propositions
du Conseil fédéral.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 72.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Artikel 72 bestimmt, dass gegenüber
einem Dritten, welcher mit bezug auf den Unfall
schadenersatzpflichtig ist, die Anstalt bis auf die
Höbe ihrer Leistungen in den Ersatzanspruch des
Versicherten oder seiner Hinterlassenen eintritt.
Es ist dies wohl die selbstverständliche Folge des
Vorausgegangenen und es muss ja der Anstalt hier
der Anspruch abgetreten werden, nachdem sie durch
ihre Leistungen bereits den Verunfallten entschä-
digt hat.

Nun ist aber noch ein weiterer Fall zu berück-
sichtigen, und diesen zieht Absatz 2 in Betracht.
Dieser Ersatzanspruch kann immerhin gegen einen
Familienangehörigen oder Hinterlassenen (Art. 61)
des Versicherten, gegen den Arbeitgeber des Ver-
sicherten, wenn dieser Arbeitgeber auf eigene
Kosten wenigstens drei Viertel der über den Bundes-
beitrag hinaus zu beziehenden Prämien zahlte, oder
gegen einen Familienangehörigen, Angestellten oder
Arbeiter eines solchen Arbeitgebers nur dann gel-
tend gemacht werden, wenn die betreffende Person
den Unfall vorsätzlich, durch ein Vergehen, auf arg-
listige Weise oder durch grobe Fahrlässigkeit ver-
ursacht hat. Diesen Beitrag von drei Viertel wird
jeder Arbeitgeber bezahlt haben, welcher der obli-
gatorischen Versicherung unterstellt ist und es wird
deshalb für alle diese Versicherungsabschlüsse
dieses Alinea ohne weiteres zur Geltung kommen.
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Mit bezug auf die freiwillige Versicherung wird es
sich dann allerdings darum handeln, den Beitrag
des Arbeitgebers ebenfalls zu konstatieren und fest-
zustellen, dass er drei Viertel der Prämien bezahlt
hat, um ihm den Vorteil zuzuhalten,' den dieses
zweite Alinea enthält. Es schien uns, dass es eine
billige Bestimmung sei, dass, nachdem der Arbeit-
geber seine Prämie bezahlt hat, weitere Ansprüche
gegen seine Familienangehörigen nicht mehr er-
hoben werden können. Ich empfehle Ihnen die neue
Redaktion Ihrer Kommission, welche das Wort
«Restprämien» ersetzen will durchd en Ausdruck
«über den Bundesbeitrag hinaus zu beziehende
Prämien».

M. Kimtscheß, rapporteur français de la commis-
sion: Lorsqu'un tiers a causé l'accident, il est de
toute justice et de toute raison que l'établissement
puisse exercer un recours contre ce tiers pour les
prestations qu'il a été dans la nécessité de fournir.
C'est ce que proclame l'alinéa 1er de l'art. 72, c'est-
à-dire que l'établissement est subrogé pour le mon-
tant de ces prestations au droit de l'assuré ou des
survivants contre le tiers civilement responsable
de l'accident. C'est au fond un principe de droit
commun, au benèfica duquel il était de toute équité
de mettre l'établissement fédéral des assurances.

Le second alinéa renferme une restriction du
principe précédent, pour le cas suivan . 11 est dit
que l'établissement ne peut faire valoir ses droits
contre un parent ou survivant de l'assuré, contre
l'employeur de l'assuré,lorsque cet empio) eur suppor-
tait au moins les trois quarts des primes à payer
après déduction du subside fédéral ou contre un
parent employé ou ouvrier de cet employeur. Dans
ce cas-là l'établissement ne peut pas exercer de
recours, à moins que ces personnes aient causé
intentionnellement ou par un fait délictueux ou dolosiî
l'accident. Dans ce cas l'établissement est encore
en droit d'exercer le recours contre le parent sur-
vivant ou l'employeur lui-même qui paye les trois
quarts des primes, si c'est par sa faute, par un fait
dolosif ou un délit, qu'il a causé l'accident. Nous
vous proposons de voter l'article 72 suivant le projet
du Conseil fédéral avec la modification de rédaction
que la commission a apportée. Le texte est sous
vos yeux.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 73.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Art. 73 erhält nach dem Antrage Ihrer
Kommission eine andere Fassung. Der Bundesrat
hat hier vorgesehen, dass auf jeden Versicherten
für jeden Werktag während der Dauer der Versiche-
rung eine Versicherungsprämie entfällt. Im weitern
sagt er: «Die Prämie wird nach der Höhe des Tages-

verdienstes des Versicherten oder nach der Unfalls-
gefahr des ihn beschäftigenden Betriebes bestimmt. »
Ihre Kommission hat den Artikel kürzer gefasst:
«Die Prämien werden nach der Unfallsgefahr und
nach dem Lohne der Versicherten bestimmt.» Das
erste ist ja wohl selbstverständlich, ie Unfallsge-
fahr wird der massgebende Faktor sein für die
Einheit der Prämie. Sie wird nach den Erfahrungen,
die bis jetzt im Versicherungswesen gemacht wur-
den, von vornherein eingereiht werden müssen in
eine Tabelle. Die Ergebnisse des bisherigen Ver-
sicherungsgeschäftes werden hier zu Rate gezogen
werden müssen, ebenso wie die Zählungen der Un-
fälle in den einzelnen Betrieben. können wir
uns wohl darauf beschränken, hier zu sagen «nach
dem Lohne des Versicherten», nachdem wir nun-
mehr nicht mehr die Versicherung auf die Anmel-
dung und die Abmeldung, d. h. auf die Versiche-
rungstage aufbauen, sondern vielmehr die Lohnlisten
zugrunde legen zur Berechnung der Prämie selbst.
Es sind also die beiden Faktoren, die hier in Be-
tracht kommen, genügend gekennzeichnet, und wir
betrachten nun die neue Redaktion, weil sie wesent-
lich kürzer ist, als dem Antrage des Bundesrates
vorzuziehen. Ich beantrage Ihnen, nach Antrag der
Kommission die neue Redaktion zu Art. 73, der
übrigens der Bundesrat keine Opposition macht, an-
zunehmen.

M. Kuntächen, rapporteur français de la commis-
sion : Nous arrivons à un chapitre nouveau concernant
les primes d'assurance. L'article 73 fixe le principe
d'après lequel les primes sont prélevées. Deux fac-
teurs essentiellement doivent être pris en considé-
ration pour fixer les primes. C'est d'abord les ris-
ques d'accident. II est certain que plus le risque
est grand et considérable, plus la prime devra pa-
raître élevée. Un second facteur essentiel est le sa-
laire de l'assuré. Ce salaire, nous avons, dans les
articles antérieurs, exposé de quelle manière il était
calculé. C'est donc sur ces deux facteurs essentielle-
ment, que seront fixées et basées les primes. Votre
commission vous propose un article très simple
ainsi conçu: «Les primes sont fixées d'après les
risques d'accidents et le salaire des assurés.»

Je vous propose de biffer le second alinéa qui
me paraît et devient inutile et qui n'est plus en
harmonie avec les dispositions principales que nous
vous' proposons au premier alinéa.

Ici, les propositions de la commission sont nou-
velles, c'est-à dire qu'elles sont en divergence avec
celles du Conseil fédéral.

Nous vous recommandons l'adoption de notre
proposition.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 74.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich habe Sie bereits darauf aufmerksam ge-
macht, dass wir die Bestimmungen des Art. 74 be-
treffend Festsetzung des Tagesverdienstes vereinigt
haben mit denjenigen über Festsetzung des Jahres-
veidienstes. Der Artikel des bundesrätlichen Ent-
wurfs ist also bereits erledigt, und wir beantragen
Ihnen Streichung desselben.

Gestrichen. — (Biffé.)

Art. 75.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion. Hier handelt es sich nun um den
Prämientarif. Eine der ersten Arbeiten der ein-
mal organisierten Unfallversicherungsanstalt wird
die Aufstellung dieses Prämientarifes sein. Dabei
wird die Anstalt die Statistik, die Erfahrungen des
Inlandes und Auslandes beraten müssen und wird
dieselben dann schliesslich vereinigen in einem Prä-
mientarif. Dieser Tarif .soll die verschiedenen Be-
triebsarten nach ihrer Unfallsgefahr in Gefahren-
klassen einteilen, nach 'der Unfallsgefahr ihres Per-
sonals. «Innert derselben Gefahrenklasse können
verschiedene Gefahrenstufen gebildet werden, behufs
Berücksichtigung vorhandener Unfallverhütungsmass-
nahmen und anderer die Unfallgefahr berührender
besonderer Umstände.» Es ist nun von verschie-
denen Seiten die Befürchtung erhoben worden, es
könnten hier wohl zuviele verschiedene Betriebe
in eine Gefahrenklasse vereinigt werden und es könnte
auch sogar in der einzelnen Gefahrenstufe dieser
Gefahrenklassen Risiken verschiedener Art vereinigt
werden, die eigentlich nicht mit dem gleichen Prä-
miensatze zu bedenken wären. Es ist ja ohne wei-
teres zuzugeben, dass auch in anscheinend gleichar-
tigen Betrieben, bei Betrieben der gleichen Branche,
die Unfallsgefahr nicht dieselbe ist. Es gibt ja in
jeder Art der Betriebe besondere Spezialitäten; es
gibt verschiedene Arten Maschinen, gibt bauliche
Veränderungen, und namentlich eines, das Bestreben
des Inhabers, alles aufzubieten, was dazu beiträgt,
Unfälle zu verhüten. Nun' wollen wir seitens der
Kommission noch dem Bedenken entgegentreten,
das sich geltend machen könnte, dass das Bestreben
die Unfälle zu verhüten und dafür Einrichtungen
zu treffen, nicht die nötige Anerkennung finden wür-
de bei Einschätzung im Prämientarif. Ihre Kom-
mission beantragt nun in den Vorschlägen vom 17.
September, noch besonders zu sagen : «Innert dersel-
ben Gefahrenklasse können verschiedene Gefahren-
stufen gebildet werden, behufs Berücksichtigung vor-
handener Unfallverhütungsmassnahmen und anderer
die Unfallgefahr im betreffenden Betriebe berühren-
der besonderer Umstände.» Die Absicht ist also hier
ganz besonders hervorgehoben, dass diese Anstren-
gungen, die gemacht werden, um Unfälle in einem
Betriebe zu verhüten, auch belohnt werden sollen
bei Einreihung in die .Gefahrenstufen und bei Fest-
setzung der Prämie. Die Anstalt wird wohl im Falle
sein, unter Zuhilfenahme der Erfahrungen der Fabrik-

inspektoren zu beurteilen, wer in dieser Beziehung
eine besondere Berücksichtigung verdient. Sie wird
aber infolge der Erledigung des Unfallversicherungs-
geschäfles mit .dem betreffenden Inhaber auch in
kurzer Zeit sich selbst ein Bild machen können über
die besondere Unfallgefahr des betreffenden Betriebes.
Es soll also ausdrücklich erklärt werden, dass man
hier nicht alles in ein Band nehmen will, was nur
dem Namen nach in die Spezialität des Betriebes
hineingehört, sondern dass die besonderen Verhält-
nisse des betreffenden Betriebes zur Geltung kom-
men sollen. Es heisst nun hier weiter: «Für jede
Gefahrenklasse und Gefahrenstufe gibt der Tarif den
Betrag der Prämien an, im Verhältnis zu den Löh-
nen», also den Prämiensatz. Es ist dies eine Aen-
derung, die wir gegenüber dem bundesrätlichen Ent-
wurfe vorschlagen, indem wir auch hier wieder in-
direkt Bezug nehmen auf die Lohnlisten. Dann end-
lich ist bestimmt, dass auf Grund der gemachten
Erfahrungen der Prämientarif alljährlich vor dem
I.November und mit Wirkung vom nächsten 1. Januar
an abgeändert werden kann.

Ich habe Ihnen bereits früher bei den Kompetenzen
des Verwaltungsrates erklärt, dass ein Rekursrecht dem
Versicherten offen steht für Entscheidungen hinsichtlich
Einreihung in eine Gefahrenklasse. Nun muss ich hier
noch ein Begehren des Gewerbevereins erwähnen.
Dieser hatte angeregt, dass man auch das System an
nehme, das die Versicherungsgesellschaften vielfach an-
wenden, nämlich, dass da, wo man sich vielleicht über
die Prämie anfangs nicht einigen kann, der Vorbe-
halt ein er .gewissen Beteiligung am Gewinnergebnis
der Police eingeführt werde. Es ist richtig, dass
gegenwärtig bei Privatgesellschaften ein solcher Vor-
behalt in die Police eingeschoben wird, in dem
Sinne, dass, wenn die Police zu gunsten der Gesell-
schaft einen wesentlichen Gewinn ergibt, dieser
Gewinn unter Abzug von 25°/o Verwaltungskosten
— wenn ich mich recht erinnere — zwischen Ver-
sicherten und Versicherungsgesellschaften geteilt wird.
Aber diese Abmachungen sind nun nicht etwa so
verstanden, dass Jahr für Jahr abgerechnet wird,
sondern es behält sich die Versicherungsgesellschaft
vor, wenn in einem Jahre ein Gewinn nicht ent-
steht, wenn durch grosse Schäden ein Schadenüber-
schuss für die Gesellschaft entstanden ist, diese
Schäden auf die Abrechnung der kommenden Jahre
vorzutragen. Es wirft also dann dieser grössere
Schaden vielleicht auf eine Reihe von Jahren hin-
aus seine Schatten auf das Ergebnis der Abrechnung.

Auf eine solche Abmachung kann sich ja wohl
die Versicherungsanstalt nicht einlassen. Es ist aber
auch nach unserer Ansicht im Interesse des Ver-
sicherten nicht nötig. Denn ich habe Ihnen bereits
ausgeführt, dass die Monopolanstalt bei ihrer Prämien-
aufstellung von vornherein einen Faktor nicht in
Rechnung zu stellen braucht, und das ist der Ge-
winn der Anstalt. Sie braucht keinen Prozentsatz
für den Gewinn der Anstalt und für die Verzinsung
ihres Kftpilals in Aussicht zu nehmen, und sie wird
ihre Prämien nur in der Weise aufbauen, dass sie
mit denselben für die Schäden aufkommen kann
und dass sie ihre Rechnung in richtiger Weise ab-
schliessen kann, dass sie, wenn nötig, den Reserve-
fonds wieder äufnen kann, wenn derselbe in Angriff
genommen wird, dass sie aber nicht im Falle ist,
noch auf ändern Nutzen Bedacht zu nehmen, Dies
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wird bei der Feststellung der Prämie einen ganz
wesentlichen Unterschied mit sich führen. Wenn
nun überdies beigefügt ist, dass der Prämientarif
alljährlich abgeändert werden kann, dass also all-

•jährlich man sich beidseitig Rechenschaft geben kann
darüber, ob der Versicherungsabschluss als ein be-
sonderes gutes Risiko zu betrachten ist, so werden
wir uns sagen müssen, das es nicht notwendig ist,
eine solche Gewinnbeteiligung- einzuführen, weil ja
der Versicherte dank seiner Einrichtung gegen die
Unfallgefahr sofort den Nachweis erbringen kann,
dass sein Risiko zu hoch eingesetzt ist. Wir glau-
ben, dass darin für den Versicherten eine grössere
Garantie gegen Bezahlung einer zu hohen Prämie
besteht, als wenn wir mit ihm eine Gewinnabrech-
nung aufstellen würden in der Weise, wie ich Ihnen
soeben geschildert habe. Wir glauben namentlich
auch mit dem Zusatzantrag der Kommission, dass
die besonderen Verhältnisse in einem Betriebe be-
rücksichtigt werden sollen, den Begehren, die in der
Eingabe des Gewerbevereins enthalten waren, reich-
lich Rechnung getragen zu haben.

Wir empfehlen Ihnen die Annahme des Art. 75
mit der Abänderung, die in unserer Vorlage vom
17. September enthalten war.

M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission: Après avoir fixé les facteurs sur lesquels
les primes seront basées, il y a lieu de dresser le
tarif des primes. Cette mission est confiée au conseil
d'administration qui fixera ces tarifs sur les propo-
sitions de la direction. Le tarif doit répartir les
divers genres d'entreprises suivant les risques d'ac-
cidents.

D'autre part, et ceci est important à signaler,
une même classe de risques peut comporter divers
degrés de risques en tenant compte des conditions
de mesures préventives prises contre les accidents
et enfin de toutes les circonstances spéciales qui
influent sur les risques de chaque entreprise.

Pour chaque classe ou degré de risque, le tarif
indique le montant des primes en proportion des
salaires.

Une disposition importante est celle qui permet
de modifier le tarif, suivant les besoins et d'après
les expériences faites, chaque année avant le 1er no-
vembre, pour le 1er janvier suivant. Le conseil d'ad-
ministration sera appelé à dresser chaque année un
tarif suivant les circonstances pour répartir les en-
treprises conformément à leurs risques.

La commission nous propose quelques change-
ments au deuxième alinéa. Les dernières modifica-
tions vous ont été distribuées ; elles ont été arrêtées
le 17 septembre écoulé.

Nous vous recommandons d'adopter les propo-
sitions de la commission.

Angenommen. — (Adopté.}

Art. 76.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 77.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass auf Grund
der gemachten Erfahrungen der Prämientarif jähr-
lich geändert werden könne. Art. 77 bestimmt
nun auch, dass die Zuteilung zu den einzelnen
Gruppen- und Gefahrenstufen auf Antrag des Arbeit-
gebers oder eines beteiligten Versicherten auch vor
dem 1. Dezember und mit Wirkung vom näch-
sten 1. Januar an anbegehrt werden kann und dass
der Vorstand diesem Begehren zu entsprechen be-
rechtigt ist. Bei Zuwiderhandlung gegen Art. 45.
— es sind dies die Angaben über den betreffenden
Betrieb, namentlich auch über die Einrichtungen für
die Unfallverhütung — kann der Vorstand jederzeit
den Betrieb in eine höhere Gefahrenklasse ver-
setzen. Es soll also dem Vorstande die Möglichkeit
gegeben werden, wenn sich der Geschäftsinhaber
weigert, die nötigen Unfallverhütungsmassregeln ein-
zuführen, ihn nachträglich in eine höhere Gefahren-
stufe zu verweisen. Es ist ja denkbar, dass in
einem Bei rieb neue Maschinen angeschafft werden,
dass andere Veränderungen vorkommen, die die
Unfallgefahr vermehren. Es wird dann auch not-
wendig sein, die entsprechenden Schutzmassregeln zu
vermehren.

Diesen Fall hat auch das weitere Alinea im
Auge, das davon spricht, dass der Arbeitgeber oder
sein Stellvertreter verpflichtet sei, die Anstalt innert
acht Tagen von der erhöhten Unfallgefahr in Kenntnis
zu setzen. Es handelt sich also hier speziell um
Einführung von Betriebseinrichtungen oder unter
Umständen um Hinzufügung von neuen Fabrika-
tionszweigen, die dann der Anstalt mitgeteilt werden
müssen. Es ist ja . selbstverständlich, dass wenn
ein Gewerbe vielleicht keine oder sozusagen keine
Maschinen verwendet und dann im Laufe des Jahres
sich solche zulegt, es verpflichtet sein soll, der
Anstalt, die die Einschätzung in den Prämientarif
auf den früheren Zustand hin vorgenommen hat,
Mitteilung zu machen.

Im weitern ist es ja auch die weitere Aus-
führung hievon, dass nun bei unentschuldbarer
Versäummis für die Zwischenzeit der zu Lasten des
Arbeitgebers fallende Prämienbetrag auf das Drei-
fache erhöht werden kann, d. h. dass der Unfall-
versicherungsanstalt ein Mittel an die Hand gegeben
werden t>oll, um energisch gegen Missbräuche aufzu-
treten, die die Vorschrift dieses Artikels ausser acht
lassen.

Ich empfehle Ihnen Annahme des Artikels mit
Berücksichtigung der Anträge Ihrer Kommission.
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M. Kuntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'article 77 est le complément explicatif
de l'article 75. Au premier alinéa, il est expliqué
que sur la demande de lîemployeur ou d'un assuré
intéressé ou même d'office, la direction peut chaque
année, avant le 1er décembre, modifier le clas-
sement. Il est évident que si les circonstances dé-
montrent que le classement doit être changé, la
direction peut le faire avant le 1er décembre.

Le second alinéa prévoit les contraventions à
l'article 45, surtout en ce qui concerne la préven-
tion des accidents. S'il y a contravention à la
prescription donnée en vertu de l'article 45, la di-
rection peut en tout temps attribuer l'entreprise à
un degré de risques plus élevé et, cas échéant, elle
fixe la date à partir de laquelle cette attribution
nouvelle déploiera ses effets. Si l'employeur ne se
conforme pas aux prescriptions qui lui ont été
données, on peut changer la classification et, le cas
échéant, la direction détermine l'époque à partir de
laquelle l'attribution nouvelle déploie tous ses effets.
L'employeur, d'après le troisième alinéa, est tenu
d'aviser, dans huit jours, l'établissement de toute
modification de l'entreprise de nature à augmenter
les risques d'accidents. Dans ce cas-là le classe-
ment sera modifié et la direction déterminera aussi
la date à partir de laquelle le nouveau classement
déploiera ses effets. Le défaut d'avis donné en
temps utile, des changements qui peuvent subvenir
dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de
payer les primes suivant le classement nouveau, et
cela depuis la date de sa prise d'effet. En cas de
retard inexcusable et pour la durée de ce retard,
le montant des primes à la charge de l'employeur
peut être majoré, même du triple. Ce sont là des
pénalités introduites par la loi en vue de garantir
l'application complète des prescriptions de la direc-
tion et des dispositions de l'article 75.

Vous le voyez, la commission se borne à vous
proposer deux modifications : au 3e alinéa, une mo-
dification de texte, et au 4e alinéa, une modifica-
tion de fond, en vous proposant l'augmentation des
primes arriérées.

C'est là une sanction donnée à la loi.
Nous vous recommandons d'adopter les propo-

sitions du Conseil fédéral, avec les amendements de
la commission.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 78.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Zum Art. 78 des bundesrätlichen Entwurfes
beantragt die Kommission einige Aenderungen vor-
zunehmen. Die erste ist nur redaktioneller Natur.
Sie geht dahin, die Worte zu streichen: «Absatz l
bis 3.» Nachdem Art. 77 mehrere Absätze erhalten
hat, ist es notwendig, nun nicht mehr von Absatz
l bis 3 zu sprechen.

Im weiteren ist hier gesagt, dass innert 20 Tagen
nach der Mitteilung des Vorstandes über seine Be-
schlüsse betreffend die Zuteilung des Geschäftes zum
Prämientarif und zu den Gefahrenklassen, der Ar-

beitgeber seinen Rekurs an den in dieser Sache in
letzter Instanz kompetenten Verwaltungsrat einreichen
kann. Nun wird beigefügt, sowohl im Entwurf des
Bundesrates als im Antrag Ihrer Kommission:
t Dieser Rekurs besitzt keine aufschiebende Wirkung.»
Ich möchte hier nur kurz auf die Bedeutung dieses
Satzes aufmerksam machen. Wenn also die Eini-
gung über den Prämientarif oder über die Zuteilung
zur Gefahrenklasse noch nicht zustande gekommen
ist, so tritt die Versicherung gleichwohl in Kraft,
und zwar zu dem Satze und dem Prämientarife,
den der Vorstand in Aussicht genommen hat. Der
Versicherte hat nun gegenüber den gegenwärtigen
Verhältnissen doch den grossen Vorteil, dass seine
Versicherung ohne weiteres in Kraft tritt und dass
später der Entscheid über die Prämie noch gefällt
wird. Heute gestaltet sich die Sache anders. Wenn
eine Verständigung zwischen Gesellschaft und Ver-
sichertem mit bezug auf die Prämie nicht zustande
gekommen ist, so hört die Versicherung auf oder
beginnt nicht. Anders in Zukunft. Ich sehe gerade
in diesem Umstände, im sofortigen Beginn der Ver-
sicherung mit dem Eintritt der Versicherungspflicht
und dann auch in der -ständigen Fortdauer der
Versicherung einen ganz bedeutenden Vorteil für
den zu versichernden Arbeitgeber. Ich wollte nicht
unterlassen auf die Bedeutung dieses Verhältnis-
massig kurzen Satzes aufmerksam zu machen. In
einem letzten Alinea .will Ihre Kommission noch
sagen, dass die rechtskräftig gewordenen Beschlüsse
des ' Verwaltungsrates betr. die Zuteilung auch für
den Richter massgebend sein sollen. Ich empfehle
Ihnen die Annahme nach Antrag Ihrer Kommission.

M. Knntschen, rapporteur français de la com-
mission : L'article 78 détermine que les décisions
prises par la direction en vertu des articles 76 et
77 que nous venons de discuter doivent être com-
muniquées par écrit à l'employeur pour lui et tous
les autres assurés. Une fois qu'il a connaissance de
ces communications, l'intéressé a un délai de 20
jours pour recourir contre ces décisions au conseil
d'administration, mais ce recours est sans effet sus-
pensif. La décision de la direction déploie son effet,
elle n'est pas arrêtée par le recours. Votre com-
mission vous propose un nouvel alinéa proclamant
que les décisions de classement devenues défini-
tives lient les tribunaux. Il est inutile de vous si-
gnaler la portée de ce nouvel alinéa.

Les tribunaux seront appelés en maintes circons-
tances à intervenir dans l'application de cette loi.
Nous fixons ici le principe que lorsqu'il s'agit
des classements, la décision définitive de classement
lie le tribunal et celui-ci ne peut pas s'en écarter.
Votre commission propose l'adoption de l'article 78
avec cette légère modification.

Angenommen. — (Adopté.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu^

Kür die Redaktion verantwortlich: Zimmermann, — Druck und Expedition von H. Jent in Bern.
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Präsident : Wir gehen über zur Behandlung des
Traktandums 21, Kranken- und Unfallversicherung.
Die Kommission beantragt, zunächst die zurückge-
stellten Artikel zu behandeln, nämlich Art. 38 be-
treffend den Umfang der Versicherungspflicht und
Art. 46 betreffend den Gegenstand der Versicherung,
und sodann erst fortzufahren bei den noch nicht be-
handelten Art. 79 ff. Ich erteile dem deutschen Be-
richterstatter, Herrn Hirter, das Wort zu

Art. 38.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Die Kommission hat die verschiedenen Punkte, die
zur Zurückweisung des Artikels 'Veranlassung gaben,
nochmals in Diskussion gezogen. Es betrifft dies in
erster Linie die Anregung, die durch Herrn Mächler
gemacht worden ist, es möchten die Worte «und
Arbeiten» in Ziffer 4 gestrichen werden. Ihre Kom-
mission ist der Ansicht, es seien diese Worte «und
Arbeiten» zu ersetzen durch «und Unternehmungen».
Es kann sich hier nur um die Arbeitgeber handeln,
die dem betreffenden Berufe angehören, und dass
nicht etwa nur die Arbeit überhaupt, auch wenn sie

durch einen ändern Beruf ausnahmsweise ausgeführt
wird, dann sofort die Unterstellung unter die Ver-
sicherungspflicht zur Folge hätte. Deshalb ist die
Kommission einverstanden, die Worte «und Arbeiten»
zu streichen und dafür die Worte «und Unterneh-
mungen» beizufügen. Sie glaubt, damit genau das-
jenige umschrieben zu haben, was unter Ziffer 4 zu
stellen ist.

Herr Zurburg hat den Antrag gestellt, es sei unter
lit. d ebenfalls in Ziffer 4, wo es heisst «die Aus-
beutung von Bergwerken, Steinbrüchen und Gruben»,
die «Ausbeutung von Wäldern» aufzunehmen. Die
Kommission war zuerst nicht ungeneigt, darauf ein-
zutreten ; allein bei näherer Prüfung kam sie zu der
Überzeugung, dass man es bewenden lassen solle
mit der ursprünglichen Fassung, indem man die
Forstwirtschaft der freiwilligen Versicherung unter-
stellte. Was die Ausbeutung von Wäldern anbelangt,
so ist dieselbe doch ausserordentlich schwer zu unter-
scheiden von der eigentlichen Forstwirtschaft, und
anderseits ist der Transport von Holz nach vor-
liegenden bundesgerichtlichen Entscheiden bereits der
Haftpflicht unterstellt und fällt dann unter die Ab-
teilung Baugewerbe, während die Ausbeutung von
Wäldern bisher auch nach Ansicht des Bundesrates
der Haftpflicht nicht zu unterstellen war. Die Für-
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sorge, die Herr Zurburg für die an der Ausbeutung
von Wäldern Beteiligten treffen will, hat Ihre Kom-
mission bei der freiwilligen Versicherung getroffen.
Sie empfiehlt Ihnen, den Antrag des Herrn Zurburg
abzulehnen auch mit Rücksicht auf die Landwirt-
schaft, weil sonst bei vorübergehenden Arbeiten im
Walde auch die obligatorische Versicherungspflicht
für die Landwirtschaft angerufen würde, was man
nicht beabsichtigt. Ich empfehle Ihnen daher, diese
Anträge der Kommission zur Annahme.

Es wurden in Ziffer 2 dieWorte «vom 23. März 1877»
gestrichen, in der Meinung, dass es sich hier über-
haupt um die Fabrikgesetzgebung handeln solle, ob
es nun das alte oder das neue Fabrikgesetz sei. Ihre
Kommission ist der Ansicht, es sei Ihnen zu bean-
tragen, auf den Beschluss zurückzukommen und die
Worte vom «23. März 1877» stehen zu lassen. Es
handelt sich gegenwärtig um die Umwandlung der
Haftpflicht, wie sie sich aus der gegenwärtigen Ge-
setzgebung ergibt, in die Versicherungspflicht und wir
möchten dies hier ganz besonders sagen und dem
neuen Fabrikgesetz vorbehalten, was es mit bezug
auf die Haftpflicht festlegt. Ich empfehle Ihnen im
Namen der Kommission, auf Ihren Beschluss zurück-
zukommen und die Worte «vom 23. März 1877»
wieder einzusetzen.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
mission : L'article 38 a été renvoyé à la commis-
sion pour examiner deux propositions, la première
celle de M. le conseiller national Maechler qui
proposait au quatrième alinéa de supprimer les
mots « les travaux ci-après ». Je dois signaler que,
dans le texte français, cette suppression existe déjà ;
il est dit en effet au quatrième alinéa: les entre-
prises qui ont pour objet : a) l'industrie du bâti-
ment; b) le voiturage, etc., de sorte qu'il est déjà
tenu compte de cette proposition dans la rédaction
du texte français. Nous complétons cependant ce
texte maintenant en ajoutant les mots « les indus-
tries ». On aurait donc le texte suivant: « Les
industries et les entreprises qui ont pour objet, etc. »;
suivent, les alinéas.

M. le député Zurburg avait, à la lettre d) du
quatrième alinéa demandé s'il n'y aurait pas lieu de
comprendre, dans la catégorie des personnes assu-
rées, celles qui travaillent dans l'exploitation des
forêts et principalement lorsqu'il s'agit de la coupe
des bois et du dévalage de ceux-ci. Messieurs, votre
commission propose de repousser cet amendement.
Elle estime que la sylviculture, en général, doit res-
ter, comme nous vous le proposons, dans les assu-
rances volontaires et ne doit pas rentrer dans les
catégories soumises à l'obligation. Dans la séance
de vendredi, vous aviez, au deuxième alinéa de ce
même article 38, supprimé la date de la loi fédé-
rale sur le travail dans les fabriques. Le conseil
avait estimé qu'il était préférable de se borner à
dire qu'étaient tenues à l'assurance toutes les per-
sonnes occupées en Suisse, dans les exploitations
soumises à la législation sur le travail dans les fa-
briques, et cela en considération de la circonstance

qu'il est actuellement question de la revision de
cette loi. Vous avez estimé qu'il était préférable de
ne pas mentionner la loi actuelle et de se borner
à dire: « législation sur le travail dans les fabri-
ques. » Votre commission, toutefois, après nouvel
examen, pense que la nouvelle loi sur les fabriques
pourrait peut-être renfermer des dispositions qui ne
cadreraient pas absolument avec l'idée du projet et
spécialement avec les catégories de personnes que
nous voulons soumettre à l'obligation de l'assurance.
C'est pourquoi elle vous'propose de revenir sur la
décifion antérieure et de maintenir exactement au
deuxième alinéa la date de la loi du 23 mars 1877.

Zurburg: Ich konstatiere gern, dass die verehr-
liche Kommission eine Anregung, welche ich in
bezug auf die Unterstellung der Holzarbeiter unter
die Unfallversicherung gemacht habe, wohlwollend
geprüft hat. Wenn sie nun zur Ablehnung meines
Antrages kommt, so kann ich mich doch teilweise
mit den Erklärungen des Herrn Kommissionspräsi-
denten einverstanden erklären und zwar haupt-
sächlich deshalb, weil sie sich mit den Ausführun-
gen des Herrn Kollegen Heinrich Scherrer vom
1. Oktober decken. Es ist von ihm gesagt worden,
dass die bundesgerichtliche Praxis den Transport
des Holzes unter die Haftpflicht gestellt habe, und
ich nehme an, dass der Begriff «Transport» nicht
engherzig, sondern weitherzig verstanden sei. Ich
glaube, dass der Transport des Holzes bei Kahl-
schlägen, bei grösseren Manipulationen schon dann
beginnt, wenn das Holz vom Platz abgeführt wird,
sei es durch die Riese oder auf die gefährlichste
Art und Weise, wie sie jetzt immer mehr prak-
tiziert wird, von der einen Seite eines Tobels auf
die gegenüberliegende Seite desselben mittelst Draht-
seilbahn. Ich möchte das ausdrücklich hier konsta-
tiert haben.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 46.

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Inhalt dieses Artikels hat nun schon zu
verschiedenen Malen den Gegenstand unserer Dis-
kussion gebildet und Sie werden es mir erlassen,
hier zu wiederholen, was bereits meinerseits und
von anderer Seite gesagt wurde. Ich beschränke
mich vorderhand auf einige wenige Ergänzungen
und Mitteilungen.

In AI. 1. hielt die Kommission darauf, es sei
ausdrücklich zu sagen, dass die Anstalt gegen alle
Unfälle versichere, welche eine Krankheit, einen
bleibenden Erwerbsunfall oder den Tod zur Folge
haben. Sie wollte hier ausdrücklich erklären, dass
auch der Nichtbetriebsunfall in die obligatorische
Versicherung einbezogen sei. Die Mehrheit Ihrer
Kommission hielt es für unbedingt nötig, diesen

-:
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Teil der Unfälle ebenfalls in die Versicherung ein-
zubeziehen. Ich erlaube mir, von vornherein auf-
merksam zu machen auf die Unterschiede, welche
nun bestehen sowohl gegenüber dem früheren Ge-
setz von 1899 als gegenüber ehr Gesetzgebung
anderer Länder. "Wir sind mit der Krankenver-
sicherung wesentlich zurückgeblieben gegenüber den
Bestimmungen sowohl des frühern Gesetzes als ge-
genüber der deutschen Gesetzgebung und der Ge-
setzgebung anderer unserer Nachbarn. Alle die
Gesetze, die ich soeben zitierte, sehen für den
Krankheitsfall eine bedeutend höhere Entschädigung
und bedeutend höhere Leistungen vor als dieje-
nigen, welche wir unsern Krankenkassen als Mini-
mum vorgeschrieben haben. Dies hat sofort zur
Folge, dass auch die Nichtbetriebsunfälle andernorts
und auch früher in der Lex Forrer bedeutend bes-
ser entschädigt werden als es der Fall wäre, wenn
wir sie nicht in die obligatorische Versicherung
hineinbeziehen.

Sie werden zugeben, dass vor allem aus es nicht
recht und nicht billig ist nach den gegenwärtigen
Bestimmungen, dass der Gang von und zur Arbeit
nicht in die Haftpflicht einbezogen worden ist, und
gerade dieser Umstand hat schon wiederholt Anlass
zu gerichtlichen Verhandlungen gegeben. Es liegen
auch gerichtliche Entscheide vor, die unter beson-
dern Verhältnissen auch den Unfall, der auf dem
Gang zur Arbeit entstanden ist, der Haftpflicht un-
terstellen und den Arbeitgeber zur Entschädigung
an die Familie des Verunglückten verurteilten.
Man muss zugeben, dass die Versicherung sich auch
hierauf erstrecken sollte, um so mehr, als auch die
wirtschaftlichen Folgen des Nichtbetriebsunfalles ge-
rade so schwierig sind wie die des Betriebsunfalles.
Der Zweck der Versicherung geht aber dahin; dass
wir die Folgen der Unfälle mildern sollen. Wir
wollen die Arbeitskraft des Verunfallten wieder
herstellen oder, wo dies nicht möglich ist, den
wirtschaftlichen Schaden auszugleichen suchen. Nun
ist von verschiedenen Seiten aufmerksam gemacht
worden, dass das Risiko nicht zu ermessen sei, oder
es ist als ein so hohes dargestellt worden, dass es
schliesslich für die Versicherung auf unserer Grund-
lage für Arbeitgeber und Arbeiter unerschwingliche
Opfer erfordern würde. Ich erlaube mir daran zu
erinnern, dass es nicht richtig ist, wenn man die
Verhältnisse der Unfallzahlen überhaupt als mass-
gebend erachtet, dass vielmehr die eigentliche Pro-
zentualzahl der Unfallsgefahr als solche zur Ver-
gleichung gezogen werden muss.

Ich komme nun auf die Akten zu sprechen, die
Herr Sulzer angerufen hat und von denen er sagte,
dass er sie auf den Tisch des Hauses legen werde.
Die Mehrzahl dieser Akten stellt -fest, dass man
genötigt wurde, die Prämiensätze zu erhöhen. Ich
muss aber hier erklären, dass es sich mit wenig
Ausnahmen bloss um die Prämien für Betriebsunfälle
handelt. Natürlich sind die Prämien höher geworden,
schon deshalb, weil die Anmeldung des Unfälle be-
deutend zugenommen hat, weil man sich nun mit
den Bestimmungen der Gesetze besser vertraut ge-
macht hat und nach und nachv der Gedanke der
Haftpflicht in die weitesten Kreise hineinsgedrungen
ist. Ich mache darauf aufmerksam, dass nur wäh-
rend der Aufnahme der Statistik von 1888 bis 1891
die Unfälle ganz bedeutend zunahmen und nament-

lich gerade deshalb, weil die Organisation der Sta-
tistik eigentlich im letzten Jahre die beste war.
Nun kommt betreffend die Vermehrung der Prämien
noch ein anderer Umstand in Betracht, dass nämlich
zuerst zu untersuchen wäre — Herr Buser hat
auch schon darauf hingewiesen — ob die Ausgangs-
prämie eine richtige war. Weiter kommt hinzu,
dass die Vereinbarung zwischen den verschiedenen
Gesellschaften auf die Gestaltung der Prämien von
wesentlichem Einflüsse war. Ich habe aus der Ein-
gabe der aargauischen Handelskammer einen bezüg-
lichen Passus mitgeteilt.

Es kann also der Nachweis, den Herr Sulzer
mit bezug auf die Nichtbetriebsunfälle aus den Akten
bringen wollte, nicht als erbracht erachtet werden,
weil sich die Zahlen auf die Betriebsunfälle beziehen.
Was die Verhältniszahlen der beiden Unfallsarten
zueinander anbetrifft, so hat er diese dem Prospekt
der schweizerischen Unfallversicherungsaktiengesell-
schaft Winterthur entnommen. Ich glaube nicht,
dass ein Prospekt einer Versicherungsgesellschaft
ohne weiteres als schlüssiger Beweis für diese Zahlen
betrachtet werden kann. Ich möchte Ihnen, was
die Tragweite der Einbeziehung der Nichtbetriebs-
unfälle anbetrifft, ein anderes Aktenstück vorlegen,
das, glaube ich, einwandfreier ist als das von Herrn
Sulzer: die Aufstellung der Ergebnisse der staat-
lichen Versicherung im Deutschen Reich. Das
Deutsche Reich hat in die Krankenversicherung
sämtliche Krankheitsfälle einbezogen, damit also auch
die Nichtbetriebsunfälle und im weitern auch die
Berufsunfälle. Es vergütet dafür freie Kur und
Krankengeld 50 %> freie Anstaltspflege oder die
Hälfte Krankengeld, und dieses wird vergütet für
die Dauer von 26 Wochen für sämtliche Kranke,
auch für die Nichtbetriebsunfälle. Die Gesamtbelastung
beträgt im Durchschnitt für den Versicherten 15 Mk.
45 Pfg. Sie werden aus dieser Zahl ermessen
können, dass es mit der übermässigen Belastung der
Versicherung durch die Nichtbetriebsunfälle nicht so
wdit her ist, indem ja in die 26 ersten Wochen
sämtliche Nichtbetriebsunfälle eingeschlossen sind.

Gerade von diesen Erwägungen ausgehend bleibt
die Kommission dabei, Ihnen zu beantragen, es sei
AI. l .unbedingt aufrecht zu erhalten.

Das .zweite Alinea bezieht sich auf die Berufs-
krankheiten. Der Einbezug der Berufskrankheiten
bildete den Gegenstand einer Anzahl Eingaben.

• Ihre Kommission hat die Frage einlässlich geprüft
und ist dazu gekommen, die Berufskrankheiten in
die Versicherung einzubeziehen, und zwar namentlich
auch aus der Erwägung, dass damit dann der
vollständigen Umwandlung der Haftpflicht in die
Versicherungspflicht Genüge geleistet werde. Sie
hat aber auch geprüft, wie weit das führen möchte,
und ich kann Ihnen mitteilen, dass je für zwei
Jahre die Zahlen für die Berufskrankheiten folgende
sind: Im Jahre 1895 bis 1896:. 48, im Jahre
1897-1898: 61, 1899-1900: 52, 1901-1902: 53,
1903-1904: 68 und 1905-1906: 47, zusammen von
1895 bis 1906: 329 Fälle von Berufskrankheiten.
Demgegenüber stehen jährlich eine Anzahl von
25-30,000 angemeldete Unfälle. Es ist dies das
Ergebnis der Fabrikstatistik. Sie werden sofort
sehen, dass die Belastung der Berufskrankheit gewiss
nur eine unbedeutende genannt werden kann gegen-
über' der grossen Zahl von Unfällen. Allerdings
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ist zuzugeben, dass die Berufskrankheiten gewöhnlich
von längerer Dauer sein werden als die Unfälle.
Allein auch hier ist festzustellen, dass die wirt-
schaftlichen Folgen ebenso schwer sind wie die
Folgen des Unfalles selbst. Die Prämie wird
entsprechend dem Risiko, das die Versicherungs-
anstalt übernimmt, festgesetzt werden müssen. Von
diesen Gesichtspunkten ausgehend empfiehlt Ihnen
die Kommission auch den Einbezug der Berufs-
krankheiten und Annahme des zweiten Alineas
von Art. 46.

M. Klinischen, rapporteur français de la com-
' mission : La question dite des assurances non pro-
fessionnelles a déjà fait l'objet de vos délibérations.
Elle apparaît maintenant plus étroite et plus pres-
sante à l'égard de l'article 46 qui dit : « L'établisse-
ment de l'assurance garantit contre les accidents
qui entraînent une maladie ou une incapacité per-
manente de travail ou le décès. » C'est là une
disposition essentielle, capitale, celle qui en réalité
donne à toute la loi sa portée et sa valeur. C'est
cette disposition qui permet de donner au projet
qui nous est soumis le titre et le nom de loi d'as-
surance. Au début il y a bien eu, au sein de la
commission, des hésitations. Mais après avoir tout
examiné, tout discuté, la commission, à l'unanimité,
finit par accepter le projet du Conseil fédéral. Depuis,
dans la même commission, des voix hostiles se
sont fait entendre et elles ont eu leur écho dans
l'assemblée. Dans sa grande majorité la commission
vous propose de maintenir l'art. 46 tel qu'il est,
c'est-à-dire de comprendre dans l'assurance obliga-
toire les accidents non professionnels. Exclure ceux-
ci de l'assurance, Messieurs, c'est en réalité, comme
nous l'avons déjà exposé, maintenir l'état de choses
actuel. Les accidents professionnels sont aujourd'hui
couverts par la loi sur la responsabilité civile. Par
conséquent, si nous nous bornons à ne maintenir
l'assurance obligatoire que pour les accidents pro-
fessionnels, on peut affirmer qu'il n'y a" rien de
changé à la situation d'aujourd'hui. Il n'était pas
besoin de faire appel à une révision de la consti-
tution pour modifier simplement la loi en vigueur.
Cependant tout le monde se souvient de l'enthou-
siasme avec lequel le peuple suisse a accueilli l'idée
de cette assurance et cela s'explique assez naturel-
lement. L'accident est un événement soudain et
inattendu qui altère la santé de l'ouvrier et qui
entraîne une incapacité de travail. Que cet accident
survienne dans l'atelier ou en dehors de celui-ci,
au point de vue de la situation économique, il n'y
a aucune distinction et aucune différence à faire
C'est pourquoi, sous l'empire de cette idée,,
le législateur a cru et estimé qu'il y avait lieu
de comprendre dans l'assurance créée au profit du
faible, de l'humble, de celui qui travaille au compte
d'autrui, l'assurance des risques non professionnels.
C'est là une œuvre sociale. Mais je l'ai dit, à la
dernière heure, des voix hostiles se sont fait entendre
même au sein de la commission. Soucieux, disent-elles,
des finances de l'Etat,- nous ne pouvons les com-

promettre. De là ces inquiétudes que l'on a cherché
à semer. C'est l'inconnu. De cette façon on est
parvenu à ébranler l'assemblée. Mais, je le répète,
quels sont les documents, quels sont les chiffres
que l'on a pu apporter à l'appui de cette manière
de voir? Dans le message du Conseil fédéral et au
cours des délibérations de la commission, nous
avons eu des données et nous avons recherché les
probabilités. En fin de compte nous sommes ar-
rivés à la conclusion que les accidents non profes-
sionnels représentent en fait et en réalité le 18 °/0
des accidents. Supposez même que ce chiffre soit
trop bas, allons jusqu'à 25 °/0, ce qui est un chiffre
arbitraire, puisqu'il ne repose pas sur des faits
connus, eh bien, même ce chiffre ne peut pas com-
promettre d'une manière bien étendue les finances
de la confédération. L'honorable M. Sulzer vous a
dit: c'est dans la proportion du 40 et 60 °/0 que
les accidents non professionnels se produisent, c'est
sur ces bases qu'il faut les évaluer et les compter.
Où a-t-il puisé ces chiffres? Ce sont des affirmations.
Dès lor?, les inquiétudes que l'on est venu jeter ici
ne sont pas fondées et nullement justifiées.

La seconde raison surtout que l'on invoque, c'est
la simulation. Encore une fois, nous nous sommes
déjà expliqués sur ce point. Nous avons reconnu
que cette plaie existe et que l'on ne pourra Fé-
carter d'une manière absolue. ^Mais se traduira-t-elle
d'une manière plus énergique avec le système que
nous'vous proposons? Nous estimons le contraire.
Les cas de simulation d'accidents pourront devenir
plus nombreux, mais non pas plus fréquents. Ils
seront plus nombreux par la raison unique que
l'assurance comprendra une étendue plus considé-
rable d'accidents. Par l'organisation qui nous est
soumise nous croyons diminuer la simulation. En
effet, l-'ouvrier est tenu de contribuer au paiement
de la prime, les caisses d'assurances maladie auront
la surveillance des accidents dont l'incapacité de
travail n'excède pas six semaines; enfin, il partici-
pera à l'administration. Ce sont là autant de moyens
et de mesures que nous vous recommandons.
L'honorable M. Sulzer a-t-il songé aux conséquences
de sa proposition? Quel en est le résultat? Main-
tenir l'état de choses actuel ! Ce qui nous surprend,
c'est que nous n'avons pas entendu M. Sulzer pro-
poser des modifications à l'organisation qui vous est
proposée. Il n'a pas songé également à changer les
bases de la contribution au paiement des primes. Il
est certain et cela s'impose, que si nous ne main-
tenons l'assurance obligatoire que pour les accidents
professionnels, on ne peut plus faire appel à la
contribution de l'ouvrier et surtout on ne pourra
plus compter sur la subvention de la confédération.
Je ne crois pas 'que le peuple suisse ratifierait une
œuvre qui ne tendrait qu'à venir en aide au patron.
En écartant l'ouvrier de l'administration, en le dé-
pouillant en quelque sorte du droit de payer la
œuvre, il me semble que le patron éloigne de lui
l'ouvrier au lieu de le rapprocher. Ainsi on n'est
pas près de rapprocher la distance qui, quoi qu'on
en dise, sépare toujours celui qui travaille au compte
d'autrui de celui qui fournit ce travail au maître.
L'honorable M. Frey a cherché une autre voie.. Il
admet que les accidents non professionnels doivent
être assurés. Il est certain, il le reconnaît, que c'est
un postulat, aujourd'hui, des œuvres sociales, mais
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il propose un autre système: d'un côté on aurait
l'assurance obligatoire pour les accidents profes-
sionnels; puis, à côté de cela, pour les accidents
non professionnels, il y aurait lieu de s'assurer
auprès de l'assurance volontaire. Nous ne différons
donc avec lui que sur le mode d'application et non
pas sur l'idée elle-même. Mais à ce système-là nous
ferons observer en ce qui concerné l'assurance obli-
gatoire, que tous les inconvénients que nous avons
relevés contre la proposition de M. Sulzer demeu-
rent, c'est-à-dire que vous êtes obligés de renoncer
aussi à la prime de l'ouvrier, et d'abandonner la
contribution de la confédération. Assurer les acci-
dents non professionnels auprès de l'assurance vo-
lontaire, c'est encore l'état de choses actuel. L'ouvrier
peut déjà aujourd'hui s'assurer contre les accidents
non professionnels. Vous ne modifieriez donc en
rien, me semble-t-il, avec ce système la situation
créée actuellement par notre législation. De cette
façon-là notre œuvre, l'assurance contre les acci-
dents, serait en réalité sans effet et sans valeur.

Ce sont là, Messieurs, les considérations et les rai-
sons, qui ont déterminé votre commission à voter et à
accepter le projet du Conseil fédéral, c'est-à-dire le
principe posé à l'article 46. Nous recommandons
cette proposition au Conseil.

Alfred Frey : Nach langer Ueberlegung komme
ich dazu, die Rückweisung des Art. 46 und der
damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängen-
den Artikel an die Kommission zu beantragen, mit
der Einladung an sie, nochmals zu prüfen, ob nicht
die Versicherung gegen die ausserberuflichen Unfälle
in der freiwilligen Versicherung statt in der obliga-
torischen Versicherung erfolgen solle.

Sie haben heute wieder von den beiden Herren
Referenten gehört, dass die Frage, wie es mit den
ausser dem Berufe sich ereignenden Unfällen zu
halten sei, in der Kommission Gegenstand einläss-
lieher Erörterung gewesen ist. Ich kann hier sagen,
dass zu Anfang des Jahres der Entscheid dieser
Frage auf des Messers Schneide gestanden hat.

Sie haben schon bei Anlass der Eintretensdebatte
von dem Pro und Contra gehört und jetzt soeben
wieder den Standpunkt der Mehrheit der Kommis-
sion durch die beiden Herren Referenten dargelegt
erhalten. Ich habe in der Eintretensdebatte einige
Worte zur Sache gesprochen und will Ihnen nur
kurz nochmals sagen, wie ich die Sache ansehe.

Als Folge des Uebergangs vom System der Haft-
pflicht zu dem der Versicherung würden alle unter
der Haftpflicht stehenden, sowie, darüber hinaus, alle
in Art. 38 der Vorlage genannten Personen obliga-
torisch gegen die^Betriebs- oder Berufsunfälle ver-
sichert. Für den Fall nun, dass die Versicherungs-
gelegenheit freigegeben würde, was Sie bereits ab-
gelehnt haben, haben sieb die Arbeitgeber bereit
erklärt, im Umfange der bundesrätlichen Vorlage
für diese Versicherung der Betriebsunfälle aus
eigenen Mitteln ganz aufzukommen. Da nun aber
die Versicherungsgelegenheit auf die Versicherungs-
nahme bei der staatlichen Anstalt beschränkt bleiben
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soll und da die Leistungen der Anstalt durch die
Anträge der Kommission wesentlich höher festge-
setzt erscheinen als in der bundesrätlichen Vorlage,
so bleibt die Frage immerhin noch offen und zu
untersuchen, ob nicht Bund oder Arbeitgeber an
die Deckung der Lasten für die Versicherung der
Betriebsunfälle nicht dennoch etwas beitragen sollen.
Denn der Satz, dass grundsätzlich der Arbeitgeber
für alle Schäden aufkommen muss, die aus dem
Betrieb sich ereignen, kann doch nur mit der Ein-
schränkung bestehen und festgehalten werden, dass
die Entschädigung nicht eine übermässige oder gar
eine volle ist, weil wir damit dem industriellen
Arbeitgeber, welcher der obligatorischen Versiche-
rung unterstellt ist, etwas zumuten, was 'wir sonst
niemand zumuten. Die Versicherung in der obli-
gatorischen Versicherung geschähe nach dem System
der Kollektivversicherung.

Nebôn dieser obligatorischen Versicherung gegen
Betriebsunfälle besteht nun die freiwillige Versiche-
rung bei der Versicherungsanstalt und mit Beiträgen
des Bundes, zum Teil, wie ich annehme, in der
Form von Kollektivversicherung, zum-Teil in der
Form von Individualversicberung. An diesar Ver-
sicherung nehmen nach meinem Vorschlag zwei
Kategorien teil, nämlich einmal die in der obliga-
torischen Versicherung gegen die Berufsunfälle
Sichergestellten, indem sie sich durch eine Zusatz-
versicherung gegen die Folgen der ausserberuflichen
Unfälle schützen, und zweitens alle übrigen Per-
sonen, die nach den Bestimmungen des Gesetzes
zur freiwilligen Unfallversicherung überhaupt zuge-
lassen werden. Diese letztern versichern sich selbst-
verständlich gegen ihre ganze ungeteilte Unfalls-
gefahr, und je nachdem auch für die Haftung gegen-
über Dritten. Das ist dann Sache der Vereinbarung
der Beteiligten mit der Versicherungsanstalt und
das regelt sich in Prämien und Leistungen.

Die Bestimmungen betreffend die Zulassung zur
freiwilligen Versicherung finden Sie in Art. 84, der
von der Kommission neu gefasst worden ist und
dabei einige weitere Einschränkungen erbalten hat.
Alle diese freiwillig Versicherungnehmenden, deren
Piämien sich natürlich ebenfalls nach der Grosse
des ihnen eigentümlichen Risikos und nach den
Leistungen richtet, haben Anspruch auf einen Bei-
trag von seilen des Bundes, Für die bloss Zusatz-
versicherungnehmenden könnte der Beitrag auf eine
andere Grundlage gestellt werden. Das würde sich
ohne Schwierigkeit durchführen lassen. Das ist in
Umrissen meine Auffassung, und daraus wird für
jedermann ohne weiteres klar werden, dass ich die
Versicherung gegen die Nichtbetriebsunfälle keines-
wegs'beseitigen, sondern dass ich die Versicherung
gegen Unfälle vielmehr in jeder möglichen Weise
verallgemeinern und zugänglich machen möchte.

Es werden gegen mich gar mancherlei Gründe
ins Feld geführt. Es sind heute nicht alle aufgezählt
worden, aber es ist von ändern in der letzten Erör-
terung schon die Rede gewesen.

Zunächst hat man auf die Bundesverfassung ver-
wiesen. Ich meine aber, dass meine Vorschläge '
diese nach dem Buchstaben nicht gegen sich und
nach ihremSinn erst recht für sich haben. Die nächste
Absicht unseres Vorhabens, die Ersetzung der Haft-
pflicht durch die Versicherung, bleibt mit dar obli-
gatorischen Versicherung gegen die Betriebsunfälle
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erreicht. Die aus Absatz 2 des Art. 34bis der Ver- l
fassung ersichtliche weitergreifende Absicht würde
erreicht mit der von mir geplanten Anlage der frei-
willigen Versicherung, Mit der lex Forrer kann nicht
gegen mich gefochten werden, weil in diesem Ge-
setze alle Unfälle, Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle,
mit einer Folgendauer von nicht mehr als 6 Wochen,
ausnahmslos von der Krankenversicherung getragen
werden mussten; diese Fälle machen aber mehr als
80 % aller sich ereignenden Unfälle aus. Aus der
Forrerschen Lösung ergab sich mithin eine wesent-
lich andere Lastenverteilung, als sie jetzt vorge-
sehen ist. Und da überdies die Leistungen des neuen
Gesetzes in der Unfallversicherung grösser sein
sollen, so rechtfertigt sich ein Beitrag an die obli-
gatorische Versicherung um so mehr, als durch die
beitragsberechtigte freiwillige Vollversicherung ja
auch das ganze Risiko gedeckt werden soll. Auf
alle Fälle rufe ich an meinem Ort die Bundesver-
fassung an gegen die Zulässigkeit der Ueberwälzung
der Kosten für die Versicherung gegen die ausser-
beruflichen Unfälle auf die Arbeitgeber, solange mir
nicht für jeden einzelnen Fall nachgewiesen wird,
dass die vorgesehenen Zuschüsse des Bundes und
der Versicherten dieses Risiko stets decken. Sonst
würden wir ungleiches Recht schaffen.

Nachdem wir es für zweckdienlich erachtet
haben, die Krankenversicherung so «einzurichten.»,
wie die Vorlage nun vorsieht, so möchte ich über-
haupt raten, die Bundesverfassung und ihren Ar-
tikel 34bis nicht öfter als durchaus nötig anzurufen.

Gegen den Einwand, die Unterscheidung zwischen
Betriebs- und Nicbtbetriebsunfällen sei äusserst
schwierig, verweise ich einerseits aul die in der
Hauptsache abgeklärte Judikatur, anderseits darauf,
dass diese Teilung unbedingt ungleich weniger
Schwierigkeiten bietet, als sie die Kasuistik des
Gesetzes herbeiführen müsste, welche die unbeirrten
Anhänger des Systems der Vorlage auf dem Wege
des Kompromisses herauskünsteln wollen.

Wenn weiter gesagt wird, der Vorschlag sei
nicht durchführbar, so stelle ich dieser Behauptung
die Frage entgegen : Weshalb denn nicht? Man wirft
ein, diese Lösung bedinge die lüdividualversiche-
rung und das bedeute eine Komplikation. Darauf
erwidere ich: Der bundesrätliche Entwurf hatte für
die ganze Versicherung, für die obligatorische wie
für die freiwillige, die Individualversicherung vor-
gesehen. Der. Bundesrat fügt sich auch nur mit
Widerwillen und Unglauben der nun für die obli-
gatorische Versicherung vorgeschriebenen Kollek-
tivversicherung. Denn der Bundesrat bringt ja in
seinen letzten Anträgen den Vorschlag, folgende
Vorschrift in die Uebergangsbestimmungen aufzu-
nehmen: «Stellt es sich im Verlaufe des Betriebes
der Unfallversicherungsanstalt heraus, dass zur Kon-
trolle des Beginns und Aufbörens der Versicherung
die Lohnlisten nicht genügen, so kann der Bundes-
rat, mit Zustimmung der Bundesversammlung, vor-
schreiben, dass der Arbeitgeber den Organen der
Anstalt je vom Beginn oder Aufhören des Arbeits-
oder Anstellungsverhältnisses Versicherungspflich-
tiger Personen Anzeige zu machen hat (An- und
Abmeldung).» Das heisst auf gut deutsch, dass der
Bundesrat nach wie vor der Meinung ist, die Indi-
vidualversicherung würde auch für die obligato-
rische Versicherung den Vorzug vor der Kollektiv-

versicherung verdienen und es sei ins Belieben
der Anstalt gestellt, nach kurzer Zeit zu erklären,
dass sie die Individualversicherung vorziehe, damit
jener bureaukratische Staat eingerichtet werden
kann, von dem in den Publikationen der Gegner
der Vorlage die Rede gewesen ist. Auf alle Fälle
möchte ich bemerken, dass sich die Individualver-
sicherung zum guten Teile in der freiwilligen Ver-
sicherung nicht vermeiden lässt. Dagegen behaupte
ich nun hier mit aller Entschiedenheit, entgegen
der überaus abfälligen Einschätzung dieser Ansicht,
die mein verehrter Herr Kollege Heinrich Scherrer
mir in der Kommission hat zu Teil werden lassen,
dass ich der Meinung bin, die Individualversiche-
rung sei für die Zusatzversicherung gegen die Nicht-
betriebsunfälle zum grössten Teil nicht nötig, Dies
aus dem einfachen Grunde, weil entweder die Ar-
beiter selbst oder dann ganz sicher ihre Berater
die Formen finden werden, um diese Zusatzversiche-
rung sich ala Kollektivversicherung vollziehen zu
lassen. Ich wähle als Beispiel die Betriebskranken-
kassen, welchen alle in den betreffenden Etablisse-
menten Beschäftigten angehören. Weshalb sollten
sich diese Betriebskrankenkassen nicht als Kollek-
tives zu dieser Zusatzversicherung gegen die nicht-
beruflichen Unfälle anmelden und von der Anstalt
als Kollektives aufgenommen und bebandelt werden
können? Herr Kollege Scherrer sagt, damit sei nichts,
er verstehe überhaupt nicht, wie jemand sich dazu
bereit finden lassen könne, uns dergleichen vormalen
zu wollen. Mir aber ist tief ernst damit; es ist
meine vollendete Ueberzeugung. Wenn Herr Scherrer
dagegen einwirft, dass das schon deshalb nicht
gehe, weil die Arbeiter ja nicht ständig im selben
Etablissement beschäftigt seien, sondern dass grösser
Wechsel in den Etablissementen stattfinde, so gebe
ich zu, dass der Arbeiter oft seine Stellung wech-
seln muss oder sie von sich aus wechselt,
aber er wechselt dabei nicht seinen Beruf. Wenn
er also von einem Etablissemente in ein anderes
Etablissement binübertritt, so tritt er auch in diesem
zweiten Etablissemente in dessen Betriebskranken-
kasse ein und sein ausserberufliches Risiko bleibt
für die Anstalt ganz dasselbe. Ich bin überzeugt,
dass auch die Bauern, die sich zur freiwilligen Ver-
sicherung nur bereit finden lassen werden, wenn
man ihren besondern Verhältnissen Rücksicht trägt,
die Form zur kollektiven Versicherung in der frei-
willigen Versicherung finden werden. Alle diese
Vorgänge werden weder für die Beteiligten noch für
die Anstalt mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten
verbunden sein.

Auch das Mitspracherecbt der Arbeiter im Ver-
waltungsrat bleibt vollständig gewahrt, und sie wer-
den nicht, wie sich Herr Kollege Scherrer letzter
Tage ausgedrückt hat, «auf die Gnade des Herrn
Frey angewiesen sein». Aus allgemeinen Gründen
balte ich dafür, dass dieses Mitspracherecht den
Arbeitern unter allen Umständen in weitem Umfange
gegeben werden muss, sei nun die Lösung-, die wir
hier vorhaben, welcher Art immer sie wolle. Ich
denke von der Einsicht und vom Billigkeits- und
Gerechtigkeitsgefühl der Arbeiter viel zu hoch —
und zwar nicht nur jetzt speziell vor den Neu-
wahlen — als dass ich sie nicht intensiv zur Ver-
waltung dieser Versicherungsanstalt herbeigezogen
sehen möchte. Aber sie kämen nach meinem Vor-
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schlage ganz ohne meine «Gnade» oder die Gnade
jemandes ändern zu dieser Vertretung im Verwal-
tungsrat, nämlich aus dem Titel über die freiwillige
Versicherung. Diese freiwillige Versicherung soll
nur Personen mit einem Einkommen von nicht mehr
als 3000 Fr, aufnehmen; das werden doch in der
Hauptsache Arbeiter sein, in der Zusatzversicherung
ohnehin. Mit dieser Beschränkung der Aufnahme-
berechtigung in die freiwillige Versicherung wird
noch etwas anderes erreicht, was ich hier nebenbei
bemerken möchte. Wenn nämlich die staatliche An-
stalt in der freiwilligen Versicherung nur Leute mit
Einkommen unter 3000 Fr., mit Bundesbeitrag zu-
lässt, so behalten wir den bestehenden privaten
Versicherungsgesellschaften ein recht ansehnliches
Aliment vor; ich denke, das wird opportun sein
unter allen Gesichtspunkten.. Es hat gewiss nie-
mand ein Interesse daran, diese Gesellschaften un-
nötigerweise zu schädigen.

Mein Vorschlag hätte aber vor allem den grossen
Vorteil, die auffallenden.Lasten in richtiger Weise
zu scheiden, wobei die Versicherten bei der
Deckung des ihnen obliegerden Teiles unter allen
Umständen die Unterstützung des Staates fänden.
Jeder Teil hätte die ihm eigentümliche Verantwort-
lichkeit zu tragen.

Auch die Bedeutung meines Vorschlages für die
Frage der Unfallverhütung liegt auf der Hand.

Beim Einbezug der ausserberuflichen Unfälle in
die obligatorische Versicherung läge nach meinem
Dafürhalten für den Arbeitgeber die Versuchung
nahe, den versicherten Arbeiter auch in der freien
Zeit zu kontrollieren. Daraus entstünde mit Sicher-
heit eine Auflehnung von beiden Seiten und damit
wäre wieder eine neue Quelle von Störungen im
wirtschaftlichen Leben gegeben. Der Arbeitgeber,
der sich alle erdenkliche Mühe nehmen würde, die
Zahl und die Schwere der beruflichen Unfälle, also
der Betriebsunfälle, zu vermindern, sähe sich in
diesen Bemühungen unter Umständen vollständig
lahm gelegt durch die Nichtbetriebsunfälle, an die
er mit dem Teil, den er an das Gesamtrisiko zu
leisten bat, natürlich im gleichen Verhältnis bei-
trägt, wie an die Betriebsunfälle. Daraus könnte für
ihn eine aussergewöhnlich hohe Prämie resultieren,
trotz aller Versuche, im Betriebe beste Ordnung her-
beizuführen. Bei der von mir vorgeschlagenen Ord-
nung wäre der Arbeiter frei vom Versuch solcher
Kontrolle seitens des Arbeitgebers; er wäre immer
sein eigener Herr.

Mit einem Schlage wäre auch die sogenannte Aus-
länderfrage zum grössten Teile gelöst. Die Ausländer
wären, wie alle ändern, gegen die Betriebsunfälle
obligatorisch versichert; gegen die ändern Unfälle
könnten sie sich pach Massgabe des Art. 84 ver-
sichern, immer mit Bundesbeitrag. Aber die Vor-
schrift, dass diese Versicherung nur möglich ist,
wenn einer ein Jahr lang im Lande gewohnt hat,
schlösse einen namhaften Teil der im Herbst wieder
heimziehenden fremden Arbeiter von der Versiche-
rung gegen die Nichtbetriebsunfälle aus. Ich denke,
dass das für die Versicherungsanstalt kaum ein
Nachteil wäre.

Nach meinem Vorschlag würden ferner Bestim-
mungen, z. B. wie die in Absatz 2 des Art. 41 ent-
haltene, überflüssig, Bestimmungen, die in praxi
ausserordentliche Schwierigkeiten und Verstimmun-

gen verursachen müssten. Dort ist die Rede davon,
wie man es anstellen müsse, damit ein Arbeiter,
der vorübergehend bei seinem Arbeitgeber keine
Arbeit hat, gegen die nichtberuflichen Unfälle wei-
terhin versichert bleibe. Da ist natürlich gar keine
andere Lösung denkbar, als dass der Arbeitgeber
sich bereit erklärt, überhaupt für alle Zeit die Prä-
mien zu bezahlen. Nach meinem Vorschlage bliebe
nun der Arbeitslose auch während der arbeitslosen
Zeit immer gegen die Nichtbetriebsunfälle versichert.
Sollte er sich das, eben weil er keine Arbeit hat,
missbräuchlich zu Nutze machen wollen, so würde
die Anstalt sofort mit einer den Schädling selbst
treöenden Prämienkorrektur eingreifen.

Und nun die Rolle des Bundes bei der Frage in
finanzieller Hinsicht. Nach der Vorlage des Bundes-
rates hätten wir auf der ganzen Linie die Indivi-
dualversicherung gehabt. Ferfter war ein System
der Degression vorgesehen. Bei 425,000 obligatorisch
Versicherten und 75,000 freiwillig Versicherten,
also bei einem Totalbestand von 500,000 Versicherten,
hatte der Bundesrat einen Beitrag des Bundes von
etwas zu 2'/s Millionen Franken herausgerechnet.
Dazu hatte er sich bereit erklärt, die halben Ver-
waltungskosten und die sämtlichen Kosten für das
Versicherungsgericht auf sich zu nehmen, letztere
zusammen rund l Million, im ganzen also3% Millio-
nen Franken. Abgesehen von den Kosten, welche
die durchgängige Individualversicherung, die wir
nun beseitigt haben, verursacht hätte, wird heute
kaum jemand mehr bestreiten, dass die bundesrät-
liche Vorlage zu niedrig gerechnet hatte und zwar
hauptsächlich wegen des in Ansehung der verbält-
nismässig hohen Leistung ganz unbekannten ausser-
beruflichen Risikos. Die Kommission ihrerseits ging
deshalb vom System der bundesfätlichen Vorlage
ab und kam zunächst dazu, den Bund zu einer Lei-
stung eines Fünftels an die Gesamtprämie zu ver-
pflichten. Daraus hätte bei einer Lobnsumme von
rund 700 Millionen Franken und einem 3°/0gen
durchschnittlichen Gesamtrisiko eine Belastung des
Bundes von 4 Millionen Franken resultiert, dazu
wieder die halben Verwaltungskosten und die Ge-
samtkosten für das Versicberungsgericht (eine
Million), also total rund fünf Millionen. Die Kom-
mission hat eingesehen, dass es auch so noch nicht
geht, denn, wie Sie ja wissen, wurden in der
Krankenversicherung Beschlüsse gefasst, welche
auch dort die Belastung des Bundes wesentlich
hinaufschrauben werden.

Deshalb hat die Kommission auf den Vorschlag
ihres Präsidenten die Beitragspflicht des Bundes in
einem der wichtigsten Punkte dahin geändert, dass
dieser Bundesbeitrag nun auf ein halbes Prozent
der Lohnsumme fixiert worden ist. Ferner hat sie
den Beitrag an die Verwaltungskosten von der Hälfte
auf den Viertel reduziert. Eine weitere Entlastung
tritt dadurch ein, dass für die erste Instanz die
kantonalen Gerichte benützt wer Jen sollen. So kann
man mit einer Gesamtleistung des Bundes von rund
vier Millionen Franken rechnen. Das wird zwar
nicht reichen, denn die Annahme von bloss 75,000
freiwillig Versicherten wäre nach meinem Dafür-
halten ein Armutszeugnis.

Nach meinem Vorschlag würden nun bei einem
eventuellen gänzlichen Wegfall an die Kosten der
obligatorischen Versicherung gegen die Berufsun-
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fälle — abgesehen von dem Kostenbeitrag an die
Verwaltung, welcher natürlich beibehalten werden
soll — 2 H bis 3 Millionen Frankens frei für die
freiwillige Versicherung, für die Zusatzversicherung
der obligatorisch Versicheten gegen die Nichtbe-
triebsunfälle einesteils und für die übrigen Ver-
sicherten andernteils. So wie die Sache jetzt ge-
ordnet ist, d. h. wenn wir Kranken- und Unfallver-
sicherung zusammennehmen, läuft die freiwillige
Versicherung Gefahr, überhaupt gar kein Bundes-
geld mehr vorzufinden. Setzen wir z. B. statt einer
Lohnsumme von 700 • Millionen eine solche von
800 Millionen Franken ein, so steigt der Bundes-
beitrag an die Versicherunng schon auf vier Millio-

^ nen, abgesehen von den Verwaltungskosten.
Wenn das ausserberufliche Risiko wirklich mit

einem halben Prozent des Lohnes gedeckt werden
kann, was ja in seA vielen Fällen zutreffen mag,
so können sich mit einer Million Franken Unter-
stützung seitens des Bundes — bei einem fixen
Beitrag von Fr. 2 auf den Kopf — ganz wohl alle
obligatorisch Versicherten gegen dieses Risiko ver-
sichern, und es blieben für die ändern freiwillig
Versicherten doch noch mindestens zwei Millionen
Franken übrig. Bei einer Lohnsumme von 1200
Franken würde die Deckung des ausserberuflichen
Risikos, bei Annahme des halben Lohnprozentes, Fr.6
ausmachen ; würde an diese Fr. 6 der Bund einen fixen
Beitrag von Fr.2 leisten, so hätte derVersicberungneb-
mende, um zu erreichen, dass er gegen alle Berufsun-
fälle und auch gegen alle Nichtbetriebsunfälle ver-
sichert ist, noch Fr. 4 aus der eigenen Tasche
beizutragen.

Diese Zumutung geht gewiss nicht über das Er-
laubte hinaus. Setzen wir den Fall eines Einkom-
mens von Fr. 800, ein Fall, der auch noch vorkommt.
Dann würde die Versicherung gegen die Nichtbe-
triebsunfällle Fr. 4 erheischen; daran bezahlt der
Bund 2 Fr. ; für den Beteiligten oder die Beteiligte
restieren noch Fr. 2. Ich glaube, dass auch diese
Anforderung noch erfüllt werden könnte. Wenn aber
das ausserberufliche Risiko da und dort wesentlich
grösser ist — das muss es notwendigerweise sein,
wenn das durchschittliche Risiko 5 üjw ist — z. B.
wegen der den Italienern nacbgesa'gten Neigung,
dann soll eben der Betreffende auch entsprechend
mehr bezahlen müssen. Das erscheint mir als ein
Gebot der Billigkeit. Deshalb mag hier die Frage
offen bleiben, ob nicht, wie ich das bereits ange-
deutet habe, für diese Zusa_tzversicherungen ein
durchweg gleichbleibender fixer Beitrag seitens des
Bundes erfolgen sollte.

In solcher Ordnung liegt keine Komplikation,
im Gegenteil, es tritt eine nach allen Seiten hin in
gleicher Weise wohltätig wirkende Scheidung der
Gewalten und der Verantwortlichkeiten ein. Da ich
die Versicherung gegen die ausserberuflichen Un-
fälle durchaus nicht ausschliessen, sondern sie viel-
mehr verallgemeinern und fördern will, so handle
ich nach meinem Erachten nicht nur im Sinne der
Bundesverfassung, sondern in dem des lebendigen
Volkswillens, der vom Standpunkt des Verstandes
und der Billigkeit aus sich gegen die Einbeziehung
der Nichtbetriebsunfälle in die obligatorische Ver-
sicherung auflehnen und so das Gesetz gefährden
wird.

Da nun die Arbeiter selbst erklären, in der
obligatorischen Versicherung das ausserberufliche
Risiko decken zu wollen, so wäre es für mich ge-
radezu unbegreiflich, wenn die Arbeiter einzig aus
gewissen Rücksichten auf ihre Bequemlichkeit
eine Lösung abiebnen wollten, durch die ihnen nichts
genommen wird, sondern die vielmehr alle ihre
Wünsche gleichfalls restlos erfüllt. Das wäre eine
Versteifung und würde allen denen sehr zu denken
geben, die nicht in die obligatorische Versicherung
hineinkämen und die über die «Sage von der Privi-
legierung» durch das Gesetz anderer Ansicht sind
als das Schweizerische Arbeitersekretariat in seinem
vor einigen Tagen ausgeteilten Gutachten. Das Fest-
halten an der von der Vorlage vorgesehenen Ordnung
wäre gleichbedeutend mit einer beabsichtigten
Verkümmerung der freiwilligen Versicherung, mit
welch letzterer doch unter den gegebenen Umstän-
den einzig die Verallgemeinerung der Unfallversiche-
rung bewerkstelligt werden kann.

Aus all den Ihnen vorgebrachten Gründen bitte
ich Sie dringend, meinem Antrag, die Kommission
möchte diese wichtige Frage nochmals prüfen, Ihre
Zustimmung geben zu wollen.

Heinrich Scherrer : Ich möchte Ihnen den Gegsn-
autrag stellen, den Rückweisungsantrag abzulehnen
und jetzt in die Behandlung der Frage einzutreten.

Herr Frey ist ein wahrer Proteus. Er hat während
des Laufes der Verhandlungen über diese Frage in
der Kommission und hier im Rate eine solche Zahl
von Wandlunngen durchgemacht, dass es mir kaum
möglich ist, ihm zu folgen. Wenn Sie die Kom-
missionsprotokolle durchlesen, so werden Sie in den-
selben finden, dass Herr Frey in der Kommission
sich auf den Standpunkt gestellt hat, es sei durchaus
notwendig, die Nichtbetriebsunfälle in die Versiche-
rung aufzunehmen, das sei eine Forderung der Zeit
und der Verhältnisse, über die man nicht hinweg-
gehen könne. Herr Frey ist nicht krank gewesen;
Herr Frey bat den gesamten Kommissionsverband-
lungen bis zum Schlüsse beigewohnt, kommt aber
nun zum Schlüsse, dass die obligatorische Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle nicht möglich
sei ; er will sie heute nur noch freiwillig versichern.
Das ist die Wandlung, die Herr Frey durch-
gemacht hat.

Herr Sulser hat seinerzeit in dem ersten Votum
zur Eintretensfraga gesagt: Wenn Sie die obligato-
rische Versicherung der Nichtbetriebsunfälle aus
dem Entwurfe herausreissen, so stürzt der ganze
Bau zusammmen. Herr Frey hat in der Kommission
einen äbnlicben Standpunkt eingenommen. Den Aus-
druck zwar hat er nie gebraucht; aber in den Ver-
handlungen, die wir letzte Woche in der Kommis-
sion hatten, hat er fast zu jedem Antrage bemerkt,
man könne auf dem Boden dieses Systems nicht
entsprechen, nur wenn man die obligatorische Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle herausnehme,
könne man entsprechen. Das war seine Taktik den
Kommissionsmitgliedern gegenüber, die irgend eine
Abänderung wollten. Er stand also in Wirklichkeit
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auf dem Boden Sulzers; er sagte faktisch, der Bau
stürzt zusammen, wenn man die Nichtbetriebsunfälle
herausnimmt Heute, nach wenigen Tagen, ist er
gegenteiliger Ansicht und er hat Ihnen soeben in
hübschem Votum auseinandergesetzt, dass ganz
wohl dieses System aufrecht erhalten werden könne
und dass man gleichwohl, auch wenn man die obli-
gatorische Versicherung derNichtbetiebsunfälle aus-
schliesse, auf diesem Boden weiterbauen könne.

Nun sagte Herr Frey weiter noch heute in der
Kommission, gewissermassen als letztes Wort, bevor
wir hier in den Saal getreten sind, als wir ver-
schiedene Anträge, die gestellt wurden, behandelten :
Das hat keinen Zweck, wir wollen einmal die Frage
der Nichtbetriebsunfälle im Plenum behandeln. Und
kaum sind wir hier im Rate, so kehrt er den Stiel
um und sagt: Nein, wir können den Gegenstand
nicht behandeln, sondern müssen ihn an die Kom-
mission zurückweisen. Ich berufe mich hiefür auf
sämtliche Kommissionsmitglieder, die bei den Ver-
handlungen vor einer Stunde anwesend waren ;
sie werden mir bestätigen, dass dies das Verhalten
des Herrn Frey war in der Kommission.

Ich wollte auf diese merkwürdigen Umstände
hinweisen, da sie, wie mir scheint, ein klares Licht
auf die Situation werfen. Ich glaube, die Kommis-
sion hat die Sache gründlieh und einlässlich be-
raten. Wenn Sie die Protokolle durchsehen, werden
Sie -finden, dass sie wiederholt gerade auf diesen
Punkt zurückgekommen ist, dass Experten verhört
worden sind, dass man Akten- und Zahlenmaterial
herbeigeschleppt hat. Die Kommission hat sich in
Bern wieder mit der Sache beschäftigt und ich
wüsste nicht, was sie noch tun könnte. Ja, das
neue System, das Herr Frey heute vorschlägt, be-
handeln! Warum hat er dieses System der Kom-
mission nicht einlässlich vorgetragen? Wir haben
ein Jahr lang Sitzungen und Konferenzen gehabt
und Herr Frey hat daran bis zum letzten Augen-
blick teilgenommen. Ich glaube, der Rat würde
der Kommission Unrecht tun, wenn er sie veran-
lassen wollte, neuerdings auf diese Zumutungen
einzutreten.

Wir haben ja die Frage des Nichteintretens und
der Rückweisung. des Gegenstandes zwei oder drei
Tage hier im Rate diskutiert und dabei sind just
die beiden Fragen Monopolanstalt und Nichtbetriebs-
unfälle vorgelegen. Sie haben über die Frage der
Monopolanstalt bereits entschieden und haben den
Antrag auf Rückweisung an die Kommission zur
nochmaligen Behandlung der Frage der Monopol-
anstalt und der Nichtbetriebsunfälle mit 120 gegen
14 Stimmen abgelehnt. Nun wird derselbe Antrag,
nur beschränkt auf die Nichtbetriebsunfälle nochmals
im Rate gestellt. So liegt die Sache.

Ich möchte bei Behandlung dieser Vorfrage
nicht so weit in den Gegenstand eintreten, wie es
seitens des Herrn Frey geschehen ist. Nur einige
wenige Worte zu seinen Ausführungen. Herr Frey
stützt sich darauf, dass man sehr wohl die Nicht-
betriebsunfälle in einer freiwilligen Versicherung
unterbringen könne, weil die Unterscheidung zwischen
Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen eine durchaus
abgeklärte sei. Sie ist eine teilweise abgeklärte für
gewisse Gebiete durch die bundesgerichtliche Praxis.'
Ich will das meinerseits durchaus nicht bestreiten.
Aber diese Abklärung ist eben nur eine teilweise;

sie ist nicht für alle Zeiten gültig, weil die Betriebe
sich beständig ändern, die Arbeitsmethoden wechseln
und weil immer wieder neue Fragen auftauchen,
welche die Ausscheidung betreffen. Sie haben eine
solche Abklärung nicht in bezug auf das ganze Ge-
biet der freiwilligen Versicherung. Es wird ja die
landwirtschaftliche Versicherung, die Dienstboten-
versicherung kommen auf dem Boden der Frei-
willigkeit. Wo haben Sie hier diese Abklärung?
Und doch wünschen alle die, welche in die frei-
willige Versicherung einbezogen werden sollen,
dass auch da die Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle
miteinander in Zusammenhang versichert werden,
dass also nicht eine doppelte Freiwilligkeit bestehe
in dem Sinne, dass man einerseits Betriebsunfälle
freiwillig und dann noch in besonderer Police
Nichtbetriebsunfälle versichern könne. Ich werde
in der Hauptverhandlung, wenn Sie auf den Gegen-
stand eintreten, was ich als selbstverständlich be-
trachte, zeigen, wie die Schwierigkeiten der Aus-
scheidung gerade mit bezug auf die Landwirtschaft
beschaffen sind.

Es wird die Ausscheidung der Nichtbetriebsun-
fälle und die Ueberweisung derselben an die Frei-
willigkeit zum Schaden der Unternehmer selbst
ausfallen. Die Gerichte werden in der Ausdehnung
des Begriffes aBetriebsunfall», in dem sie schon
sehr weit gegangen sind, noch weiter schreiten.
Mir haben grosse Unternehmer gesagt, dass sie froh
seien, wenn die Nichtbetriebsunfälle ebenfalls obli-
gatorisch versichert seien ; denn der Richter ver-
urteile sie faktisch doch dazu, einen grossen Teil
dieser Nichtbetriebsunfälle zu entschädigen. Wenn
sie einmal versichert seien und die Arbeiter auch
einen entsprechenden Beitrag zahlen müssen, so
wisse man wenigstens, woran man sei. Ein loyaler
Arbeitgeber hat heute schon seinen Knecht, seine
Magd oder den Arbeiter, der lange Zeit bei ihm
war, für Nichtbetriebsunfälle freiwillig entschädigt.
Das ist vielfach vorgekommen, und diesem Arbeit-
geber wird es recht sein, wenn er dadurch entlastet
wird, dass die Nichtbetriebsunfälle ebenfalls in die
Versicherung einbezogen werden.

Nun aber hat Herr Frey meine Behauptung be-
stritten, es sei die freiwillige Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle überhaupt nicht durchführbar.
Ich bleibe bei meiner Anschauung. Einmal bitte
ich Sie doch, zurückzublicken auf die Vergangen-
heit. Es war ja bis jetzt schon Gelegenheit, die
Nichtbetriebsunfalle zu versichern. Ist das auch
geschehen? Sehen Sie irgendwo, dass die Unter-
nehmer oder die Arbeiter etwa betriebsweise es
übernommen hätten, die Versicherung der Nichtbe-
triebsunfälle durchzuführen? Das wird in Zukunft
so wenig, geschehen, als es in der Vergangenheit
der Fall war. Man wird nun .sagen, es werde ein
gewisser Ansporn dazu da sein, weil ja ein Bundes-
beitrag winke. Ich habe schon ausgeführt, dass Sie
dann den Bundesbeitrag teilen müssten. Sie können
ihn nicht vollständig der Nichtbetriebsunfallver-
sicherung zuweisen, sondern Sie müssen einen Teil

'desselben für die obligatorische Versicherung der
Betriebsunfälle und einen ändern Teil für! die frei-
willige , Versicherung der Nichtbetriebsunfälle aus-
scheiden. Dadurch wird zweifelsohne eine neue
Komplikation entstehen. Aber ich sage, die Kollektiv-
versicherung der Nichtbetriebsunfälle auf dem Boden
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der Freiwilligkeit ist nicht möglich. Herr Frey liât
auf die Betriebskrankenkassen hingewiesen "und ge-
sagt, so gut man derartige Krankenkassen gegründet
habe, werde man auch Nichtbetriebsunfälle betriebs-
weise versichern können. Die Betriebskrankenkassen
stehen aber nicht für sich allein da. Der Arbeiter
ist auch in der Regel nicht bloss in einer Betriebs-,
sondern daneben noch in einer Berufs- oder Ge-
werkschaftskrankenkasse. Wenn er aus dem Be-
trieb ausscheidet, ist er gleichwohl noch gegen
Krankheit versichert. Aber das wäre bei der frei-
willigen Kollektivversicherung der Unfälle nach Be-
trieben nicht der Fall; denn er dürfte sich ja nur
einmal versichern. Glauben Sie nun, dass die Ar-
beiter sich zu einer solchen Versicherung hergeben
werden? Einmal würde sie sehr wahrscheinlich
sehr wenig freiwillig sein, es müsste zweifelsohne
ein Zwang des Unternehmers eintreten und 'es
müsste der Unternehmer gleichzeitig an die Ver-
sicherung einen Beitrag leisten, wie es in bezug
auf die Betriebskrankenkasse der Fall ist, bevor die
Arbeiter sich zu einer solchen freiwillig-zwangsweisen
Kollektivversicherung herbeiliessen; Der Arbeiter
wäre ja nicht dauernd versichert. Wenn ihm ge-
kündigt würde oder wenn er selber fände, er
wolle aus dem Betrieb ausscheiden, so wäre er aus
der Versicherung wieder ausgeschlossen. Herr Frey
sagt, er bleibe ja im Beruf, er komme in ein
anderes Geschäft hinein. Ja, wenn dort 'auch eine
solche freiwillige Kollektivversicherung besteht. Aber
das ist nicht sicher und dafür besteht keine Garantie.
Die Wahrscheinlichkeit ist vielmehr die, dass der
Arbeiter in den meisten Fällen nicht versichert
wäre. Es würde vielleicht gelingen, in einem
einzelnen Betriebe alle Köpfe zu einer freiwillig-
obligatorischen Versicherung zusammenzubringen.
Aber die Arbeiter wechseln beständig. In ändern
Betrieben wäre das nicht möglich und der Arbeiter
wäre wieder für den grössten Teil des Jahres für
die Nichtbetriebsunfälle nicht versichert. Herr Frey
gibt übrigens zu, dass man jedenfalls daneben noch
die Einzelversicherung der Arbeiter gegen die Nicht-
betriebsunfälle haben müsste. Ganz gewiss! Aber
was hat das für Folgen? Dass jeder Arbeiter in
zwei Versicherungen ist ; er ist in der obligatorischen
Versicherung durch die Kollektivpolice dès Ge-
schäftes und jeder einzelne Arbeiter hat daneben
noch eine Einzelpolice für sich für die freiwillige
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle. Das würde
doch recht viele Policen und viel Arbeit für die
Monopolanstalt geben. Ich nehme an, dass dann
allerdings die Verwaltungskosten in ganz bedeuten-
dem Masse steigen müssten. Herr Frey hat nun
gesagt, das sei nichts besonderes. Der Bundesrat
habe ja sogar die Einzelanmeldung,, und -Abmel-
dung auch für die obligatorische Versicherung vor-
gesehen und halte bis zu einem gewissen Grade an
diesem Standpunkt fest. Wir sind hier in der
Kommission dem guten Rate der Versicherungsge-
sellschaften gefolgt; das würde ein viel zu kompli-
ziertes System schaffen. Wir müssen die Kollektiv-
versicherung einrichten auf Grund der Lohnlisten
und nicht der Einzelan- und -abmeldung. Wie
stände es mit grossen Betrieben, wie z B. den
Bundesbahnen, wo alle Tage vielleicht Hunderte
von Personen eintreten und austreten, wenn man
Tag für Tag jahraus jahrein diese Einzelanmeldung

und -abmeldung machen müsste. Darum ist das
Lohnlistensystem von der Kommission angenommen
worden. Herr Frey will nun das alte*'unmögliche
System wieder einführen für die Nichtbetriebsunfälle.

Auf dem Boden, den Herr Frey vorschlägt,
wäre eine Versicherung der Nichtbetriebsunfälle
nicht möglich und würde in Wirklichkeit auch nicht
durchgeführt werden. Und da sollen wir nun in
der Kommission nochmals beraten! Ich glaube
nicht, dass es der Mühe wert ist, dass wir in der
Kommission nochmals auf diesen Gedanken ein-
treten.

Herr Frey hat dann vom Mitspracherecht ge-
redet. Die Arbeiter könnten gleichwohl in Ver-
waltung der obligatorischen Versicherung hinein-
kommen. Ja, wir wissen schon, wie es da zugehen
würde. Da würde es heissen: Der Arbeitgeber
zahlt die Beiträge der obligatorischen Versicherung
allein und deshalb soll er auch Herr und Meister
sein. Das wäre die Antwort, die man bekäme,
und keine andere. Das wäre auch durchaus billig.
So ist es auch in den. deutschen Genossenschaften
durchgeführt. Die Arbeiter haben in denselben
nichts zu sagen. Sie sitzen zwar in den Schieds-
gerichten, aber nicht in der Verwaltung der Be-
rufsgenossenschatt. Wenn man auch den Arbeitern
aus Gnade ein oder zwei Sitze überlassen würde,
so hätte das nichts. zu bedeuten gegenüber der
grossen Mehrheit der Vertreter der Arbeitgeber.
Das wäre die Folge der Annahme des Antrages Frey,
d. h. des Ueberganges zur bloss freiwilligen Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle. Sie haben ja,
wenn Sie der obligatorischen Versicherung zustim-
men, Gelegenheit, alle möglichen Einschränkungsan-
träge zu* stellen. Es werden dieselben behandelt
werden. Sie sind auch in der Kommission be-
sprochen worden. Sie können, allen möglichen
Schutz gegen die Simulation schaffen und ich will
dabei gerne mithelfen. Sie können die Strafen ver-
schärfen gegen denjenigen, der die Anstalt schädigt.
Alles das ist möglich und durchführbar. Aber ich
halte dafür, dass es nicht möglich ist, den Gedanken
des Herrn Frey zu verwirklichen.

Ich will Ihnen noch eine Wandlung vor Augen
führen, die sich in der Kommission vollzogen hat.
Es ist von den Vertretern der Unternehmer in sehr
beweglichen Worten seinerzeit bei Behandlung der
Eintretensfrage gesagt worden : wir wollen keinen
Bundesbeitrag, keinen Arbeiterbeitrag an die Unfall-
versicherung ; aber man soll nur die Betriebsunfälle
versichern, und diese zahlen wir selbst. Wir haben
in der Kommission die Herren beim Wort genom-
men und gesagt: gut, einverstanden, dann soll der
Bundesbeitrag den Arbeitern für die obligatorische
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle gegeben wer-
den und diese Nichtbetriebsunfälle sollen gleich
entschädigt werden wie die Betriebsunfälle. Die
Arbeitgeber sollen ohne Bundesbeitrag und Arbeiter-
beitrag allein nur die Betriebsunfälle decken. Die
Arbeiter übernehmen gerne für sich allein die

Obligatorische Versicherung der Nichtbetriebsunfälle,
wenn man ihnen den Bundesbeitrag gibt. Ich habe
die volle Ueberzeugung, dass sie dabei viel billiger
fahren werden als bei der jetzigen Kombination des
Gesetzes. Ich weiss wohl, dass den Herren Indu-
striellen die Kleingewerbetreibenden in diesem Falle
nicht folgen würden; denn sie wollen auch einen
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Anteil vom Bundesbeitrag erhalten. Als man die
Herren aber beim Wort fasste und sagte: Die Ar-
beiter kommen billiger weg mit diesem System und
nehmen den Vorschlag an, da erklärten sie: nein,
wir wollen lieber die freiwillige Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle, d. h. auf deutsch : wir wollen
lieber nichts wissen von der Versicherung der Nicht-
betriebsunfälle. Es ist das der einzige Fortschritt,
den das Gesetz bringt. Ich habe schon früher
nachgewiesen, dass die gesamte Arbeiterschaft, wenn
Sie die Nichtbetriebsunfälle nicht aufnehmen, kein
Interesse an der Sache mehr hat. Mit dieser Frage
steht und fällt das Gesetz. Die angetragene frei-
willige Versicherung ist keine Versicherung. Darum
beantrage ich, einzutreten und den Antrag des
Herrn Frey abzuweisen.

Min g: Man stellt vielfach den gegenwärtig wal-
tenden Streit als einen Streit zwischen Arbeiter und
Unternehmer, zwischen Arbeit und Kapital dar.
Selbst dann, wenn man die Sache von diesem
Standpunkte aus betrachten wollte, müsste man sich
doch sagen : nicht alle Unternehmer können als

.Kapitalisten im landläufigen Sinne des Wortes be-
trachtet werden, es sind vielmehr ein grosser Teil,
ja weitaus der grösste Teil dieser Unternehmer
Leute, die so gestellt sind, dass die Mehrzahl der
Arbeiter in viel angenehmerer Lage sich befindet
als sie. Aber ich betrachte diesen Streit durchaus
nicht von diesem Gesichtspunkte aus. Mein Stand-
punkt ist vielmehr dieser: auf der einen Seite
stehen hier die obligatorisch Versicherten; diesen
wird der Löwenanteil zugeschöpft. Auf der ändern
stehen die freiwilligen Versicherten, und diese
müssen nehmen,'was dann noch bleibt, sehr wenig,
und eine grosse Zahl von Schweizerbürgern geht
einfach leer aus. Diese tröstet man: Wir haben
jetzt nichts mehr für euch; wir haben jetzt für die
obligatorische Versicherung alles ausgegeben, wartet
einige Jahre oder vielleicht Jahrzehnte, bis wir
wieder Geld haben ; wenn wir dann Geld haben,
könnt ihr kommen und euch versichern. Eine
solche Lage entspricht der Gerechtigkeit und der
Billigkeit nicht. Da haben wir auf der einen Seite
für die obligatorisch Versicherten Unfallentschädi-
gungen ohne irgend eine Limite nach oben; be-
stimmend ist nur ihr Jahreseinkommen. Den frei-
willig Versicherten aber sagt man: bis zu Fr. 3000
geht eure Versicherung, weiter nicht. Ferner zahlt
man an die obligatorisch Versicherten den Bundes-
beitrag von einem halben Prozent des Lohnes,
allerdings auch den gleichen Beitrag an die frei-
willig Versicherten. Aber bis auf 1/t der Rest-
prämie zahlt den ganzen übrigen Betrag der obli-
gatorisch Versicherten der Arbeitgeber; der Arbeiter
hat gar nichts mehr zu tun. Und dann erst noch
die von der freiwilligen Versicherung Ausge-
schlossenen ! Von diesen wird eine sehr grosse
Zahl nur mit Bitterkeit das Urteil vernehmen: für
alle ändern hat man eine Versicherung, die viele
derselben nicht einmal wünschen, an die sie nicht
einmal denken, aber für euch haben wir nichts

mehr. Zu diesen Ausgeschlossenen gehören alle
Staatsangestellten und alle Staats- und Gemeinde-
beamten. Es gehören dazu die Lehrer, die freien
Berufsarten, die Krankenwärter usw. Für diese
alle, die gewiss ebenso nützliche Mitglieder der
menschlichen Gesellschaft wie die obligatorisch Ver-
sicherten sind, hat man nichts mehr. Es mag sein, dass
alle die Genannten sich gegenwärtig in der Presse
und in den Vereinen nicht so laut bemerkbar
machen wie die obligatorisch zu Versichernden.
Aber wenn einmal das Gesetz zur Abstimmung
kommt, so werden sie sich gewiss bemerkbar
machen und über die Ungerechtigkeit klagen, die
man an ihnen begeht.

.Dann denken Sie an die sozialpolitischen Folgen
dieses Vorgehens. Schon jetzt wird geklagt, dass
von unserer Landbevölkerung, hauptsächlich von
unserer Gebirgsbevölkerung, alljährlich ein beträcht-
licher Teil auswandert, in die industriellen Ort-
schaften zieht. Warum das? Weil sie sich dort
goldene Berge versprechen, weil sie dort finden,
was sie zu Hause oft vermissen: grosse Freiheit
und ganz besonders eine bessere materielle Stellung.
Das wird in Zukunft noch mehr gelten. Sobald sie
als Industriearbeiter für alles versichert sind, was
ihnen an Unfällen zustossen kann, wenn sie für
Krankheit, für den blauen Montag, für alles, was
sie in Raufhändeln und dergleichen, sowie bei
sportlicher Betätigung am Sonntag erleiden, ver-
sichert sind, so können Sie darauf rechnen, dass
unsere Berge bald noch mehr entvölkert sein wer-
den. Wir müssen doch bedenken, dass gerade aus
unseren Gebirgsgegenden die kräftigsten Truppen
zu unserer Landesverteidigung kommen und müssen
bedenken, dass auch die Industrie sich am aller-
besten aus diesen Gegenden rekrutiert, wenn der
Zufluss zur Stadt nicht durch solche Lockmittel,
sondern auf natürliche Weise, als Folge der Ueber-
völkerung stattfindet. Wenn Sie glauben, so ein
Werk gesunder Sozialreform aufzubauen, so irren
Sie sich sehr.

Was Ihnen bereits angedeutet worden ist, dass
schliesslich, wenn wir die Nichtbetriebsunfälle obli-
gatorisch versichern, für die freiwillige Versicherung
nichts mehr bleibt, das möchte ich zu einem grossen
Teile unterstützen. Wir dürfen nicht vergessen,
dass in diesem Falle jene Krankheit, die heute
schon an den Versicherungsgesellschaften nagt, die
Simulation, noch weit verbreiteter sein wird. Die
Simulation wird nicht nur am Marke der Versiche-
rung nagen, sondern auch am Marke der Volks-
moral. Wo die Simulation einmal in weitgehendem
Masse zur Geltung kommt, da treten Zustände ein,
wie sie in gewissen Gegenden eintreten, wo der
Schmuggel so recht grassiert; ja ich möchte sagen,
die Simulation wird noch eine viel tiefere und un-
heilbarere Verwundung des moralischen Gefühles
herbeiführen als der Schmuggel. Man wendet ein,
die Simulation werde sich auch bei der obligatori-
schen Versicherung finden. Ganz richtig. Aber
wenn wir sicher sind, dass wir die Simulation
schon bei der Kategorie der Versicherung haben
werden, welche wir nicht umgehen können, sollen
wir ihr dann noch die Möglichkeit zu weiterer Aus-
dehnung schaffen?

Was sagt die Statistik ? Ich habe mich zwar
bis jetzt verwundert, dass von der Statistik, die
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seinerzeit vom Jahre 1888 bis 1892 aufgenommen
worden ist, im Rate so wenig gesprochen worden
ist. Man scheint ihr nicht mehr viel Bedeutung bei-
zumessen. Man sagt, sie sei veraltet. Ich gebe
zu, dass die absoluten Zahlen heute nicht mehr
massgebend sind. Aber wir können heute noch
weitgehende, sehr sichere Schlüsse aus diesen Zahlen
ziehen. Ich möchte Ihnen vornehmlich die Ver-
hältnisse im Baugewerbe vor Augen führen. Dort
zählte man unter den Arbeitern auf fremde Rech-
nung bei den Betriebsunfällen 164 Todesfälle und
bei den Nichtbetriebsunfällen 118 Todesfälle, also
nur einen kleinen Unterschied. Gerade die Todes-
fälle sind es ja, die durch die Renten an die
Hinterlassenen auf die Kassen der Versicherungsge-
sellschaften einen bedenklichen Einfluss haben kön-
nen. Wir sehen ferner, dass bei diesem Gewerbe
auf 11,494 Betriebsunfälle allerdings nur 1030 Nicht-
betriebsunfälle gekommen sind, also ungefähr der
zehnte bis elfte Teil. Aber wie ist das gekommen ? Bei
den Betriebsunfällen handelte es sich meistens um
Personen, die versichert waren, sich darum an-
meldeten und behandeln liessen, weil dabei für sie
etwas herausschaute. Die Nichtbetriebsunfälle waren
nicht versichert; die wurden in der Folge ohne alle
Behandlung und ohne alle Anzeige wieder geheilt.
Das hat sich seit der Zeit immer wiederholt ; sobald
irgendwo die Versicherung Boden gefasst hat, neh-
men die. behandelten Betriebs- und Nichtbetriebs-
unfälle sofort zu und auch die Zahl der Krankheits-
tage.

Wir haben da auch die Zahlen derjenigen, die
auf eigene Rechnung gearbeitet haben. Da betragen
sogar die Todesfälle bei den Betriebsunfällen 55 und
bei den Nichtbetriebsunfällen 102, also zweimal so-
viel Todesfälle bei den Nichtbetriebsunfällen als bei
den Betriebsunfällen. Krankheitsfälle gab es bei
Betriebsunfällen 1380, bei den Nichtbetriebsunfällen
715, also ein Verhältnis von zwei Dritteln zu einem
Drittel.

Sehr interessant ist es auch, wie die Haftpflicht-
fälle und die Nichthaftpflichtfälle sich gegeneinander
verhalten. Da sind allerdings ungleich mehr Fälle
zur Anzeige gekommen und alle diese Fälle haben
nicht so lange gedauert wie bei den Nichtbetriebs-
unfällen, eben deshalb, weil die allerkleinsten Fälle
angezeigt worden sind. Wenn ' wir aus jener
Statistik Schlüsse ziehen wollen, so können sie
sicher nur zu ungunsten der obligatorischen Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle gezogen werden.
Seit jener Zeit haben sich die Verhältnisse in keiner
Weise gebessert und die Gewissenhaftigkeit ist
nicht grösser geworden. Seit jener Zeit ist sogar
eine Art Wissenschaft oder Kunst aufgetaucht, die
hauptsächlich unsere italienischen Arbeiter instruiert,
wie man auf möglichst wenig unangenehme Weise
Unfälle hervorruft und wie man die Heilung der-
selben möglichst verzögern kann. Ich will den
Italienern durchaus nicht zu nahe treten, ich weiss
ja, dass es in der Schweiz Arbeiter gibt, welche
die gleichen Manipulationen ausführen. Aber haupt-
sächlich sind es, das wird mir jeder Arzt zugestehen
müssen, Angehörige dieser Nation, die in dieser
Beziehung von sich reden machen. Ich weiss wohl,
dass unter den 100,000 Italienern, die in der
Schweiz wohnen, gewiss weitaus die Mehrzahl brave
Leute, gute Arbeiter und ehrliche Leute sind, aber

diesen wenigen, die darauf ausgehen, uns zu be-
trügen, müssen wir entgegentreten, .wo und wie
immer wir können, Und da kann man wohl den
Rat geben, man solle Strafen ausfällen und diese
Leute von der Arbeit ausschliessen usw.: es
wird da einen Kampf geben, ungefähr so, wie
zwischen den Lebensmittelfälschern und denChemikern,
welche die Lebensmittel herstellen. Unser Kampf
wird noch viel schwerer werden, denn die Routine
und die Schlauheit dieser Leute nimmt immer zu.
Wenn Sie diesen Kampf energisch führen wollen
— und Sie müssen ihn energisch führen — dann
werden Sie bei den Betriebsunfällen dazu Gelegen-
heit genug haben. Es wird da auch ohne Einschluss
der Nichtbetriebsunfälle noch genug Simulation geben.

Aber auch ohne Simulation werden wir dieser
Nichtbetriebsunfälle noch eine Masse haben. Ich
beziehe mich da wieder auf diese Statistik. Daraus
ergibt sich, dass in allen Branchen, welche auf
eigene Rechnung gearbeitet haben, im Betrieb 242
und im Nichtbetrieb 361 Todesfälle vorgekommen
sind,also wieder viel mehr Todesfälle im Nichtbetrieb
als im Betrieb. Von den Invaliditätsfällen 181 im
Betrieb, 142 im Nichtbetrieb. Wenn man da ge-
sagt hat, das Verhältnis sei höchstens etwa 25 "/o,
aber es stelle sich heraus, dass es exakt gerechnet
bloss 18% seien, so beweisen vorliegende Zahlen
etwas ganz anderes. Oder ist denn wirklich diese
kostspielige Statistik für nichts gewesen? Wenn
allenfalls eingewendet wird, die Unfälle, welche
nur Krankheit verursacht haben, seien unrichtig ge-
zählt, so gebe ich die Möglichkeit zu. Aber sicher
ist, dass dort, wo eine Haftpflicht vorhanden war,
ziemlich richtig gezählt worden' ist und dass dort,
wo es sich um Nichtbetriebsunfälle handelte, jeden-
falls zu wenig gezählt worden ist, dass also die
Zahl der Nichtbetriebsunfälle immer unter der
Wirklichkeit steht.

Die Statistik zeigt Ihnen weiter, dass die meisten
Unfälle am Montag vorkommen. Während an den
Wochentagen nur 9800 Unfälle vorgekommen sind,
sind am Montag 11,132 und am Samstag, also am
Zahltag, 10,176 vorgekommen. Der Montag ist ein
ganz besonderer Tag im Arbeiterleben. Er heisst
der «blaue Montag». Ich glaube, die meisten Herren
wissen die Bedeutung dieses Wortes «blauer Mon-
tag» ganz gut zu beurteilen. Es ist eben der Tag,
wo viele dieser Arbeiter — Sie scheu da, dass es
recht viele sind — schlecht arbeiten oder gar nicht
arbeiten und sich irgendwo ihr Vergnügen gestatten.
Bis jetzt hat der Arbeitgeber diejenigen, welche
weggingen, nicht in seiner Verantwortlichkeit gehabt.
Sie sind einfach dahin, dorthin gegangen und haben
weitergetrunken. Wir wollen es offen sagen : Es
handelt sich um das Trinken. Sie werden denken :
Jetzt kommt er wieder auf seinen Spleen (Heiter-
keit). Aber es ist nun einmal so. Ich bin nicht der
einzige, der so urteilt. Sie werden mir alle zu-
geben, dass der Alkohol am Montag eine grosse
Wirkung hat. Ich bin heute noch mit einem
kleinen Unternehmer zusammengekommen. Den habe
ich gefragt, was er von den Nichtbetriebsunfällen
halte. Da hat er geantwortet: «Heute machen
meine Arbeiter «Blauen». Sie sind (wahrscheinlich
mit einem Fass Bier) auf den See hinausgefahren.
Das wäre mir heiter, wenn für diese Leute und solche
Gelegenheiten noch eine obligatorische Versicherung
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bestehen müsste, die auf die Prämie ganz entschie-
den einen grossen Einfluss haben würde». So hat
dieser einfache Mann geredet und der Mann hatte
auch vollkommen recht.

Dann dürfen Sie auch nicht vergessen, was der
Sonntag auf die Nichtbetriebsunfälle für eine Ein-
wirkung hat. Ich werde Sie aber nicht lange auf-
halten. Ich weiss ja, dass man im grossen und
ganzen über alles, was mit dem Alkohol zusammen-
hängt, hier im Rate nicht gerne hört, und da käme
ich auch wieder auf den Alkohol zu sprechen.

Nun aber noch von etwas anderem. Heute ist
der Sport sehr in Autschwung gekommen. Velosport,
Bergsport, Schlittschuhlauf usw. Der Automobilsport
ist mehr für die oberen Zehntausend. Ich bin der
letzte, welcher gegen den Sport auftreten möchte.
Es liegt etwas Gesundes darin, besonders für Leute,
die eine sitzende Lebensweise führen. Aber nicht alle
Arbeiter betreiben den Sport auf die gleiche Weise.
Sehr wenige gehen vielleicht auf die Berge und nicht
alle haben Velos. Die meisten werden Sonntags viel
eher einen Spaziergang in Wald und Flur machen.
Dann müsste also der bescheidene Arbeiter, der nicht
diesen Hochsport betreibt, helfen an die Prämie des-
jenigen zahlen, der vielleicht auf dem Berge verun-
glückt; denn die grösseren Ausgaben, seien sie für
Nichtbetriebsunfälle oder Betriebsunfälle, haben ja
sofort einen Einfluss auf die Prämien.

Dann die Zeit der sonstigen Nichtbeschäftigung.
Es hat die Kommission sehr in Anspruch genommen,
die Frage zu lösen, was geschehen soll, wenn ein
Arbeiter fünf oder zehn Tage oder noch länger gar
nicht beschäftigt ist. Kein einziges Mitglied der Kom-
mission könnte Ihnen heute in dieser Richtung eine
Antwort geben ; denn man ist darüber gar nicht einig.
Wer wird die Prämie bezahlen? Der frühere Arbeit-
geber wird dies nicht tun wollen, wenn der Arbeiter
entlassen ist. Dann ist er unversichert. Soll er
aber dennoch ein Anrecht auf die frühere Entschä-
digung haben? Da wird man sagen: Die ändern
Arbeiter können doch für einen solchen Mann, der
immer von Zeit zu Zeit Krach schlägt und den
Meister wechseln muss, nicht einstehen und höhere
Prämien bezahlen ! Wir stehen hier vor einer unge-
lösten Frage.

Herr Frey hat einen Antrag gestellt, der voll-
ständig geeignet ist, alle diese Bedenken zu heben.
Er will keineswegs die Nichtbetriebsunfälle unver-
sichert lassen ; im Gegenteil, sie sind versichert, der
Sonntag, der Montag und die Zeit der Chômage ist
versichert ; der Arbeiter kann sich dagegen auf dem
Wege der freiwilligen Versicherung versichern. Ich
glaube nicht, dass der Arbeiter, der nun nach dem
Entwurfe obligatorisch versichert ist, sich dagegen
irgendwie sträuben sollte. Es geschieht ihm kein
Unrecht; auch wenn die Nichtbetriebsunfälle nicht
versichert sind, stellt er sich dennoch bedeutend
besser als bisher: es besteht kein Maximum mehr
bei der Entschädigung für Todesfall oder Invalidität.
Auch der Arbeiter, der in einem Betrieb mit weniger
als fünf Personen arbeitet, wird versichert sein:
Zufall, höhere Gewalt, leichte Fahrlässigkeit usw.
werden nicht mehr berücksichtigt ; der Arbeiter muss
ferner weniger Prämie zahlen als bisher, denn bisher
hat er die Hälfte der ganzen Prämie getragen, in
Zukunft hat er nur ein Viertel der Restprämie zu
bezahlen; ferner werden in Zukunft die vielen Pro-
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zesse wegfallen, die er bisher führen müsste. Ich
glaube daher, der solide Arbeiter, der Arbeiter, der
den Namen Arbeiter verdient, wird sich in seiner
grossen Mehrheit dazu bekennen: Viel lieber wollen
wir, wenn dieses halbe Prozent des Taglohns, das
Herr Frey in Aussicht stellt, zugesteuert wird, uns
freiwillig versichern, als das Projekt der Kommission
annehmen, nach welchem der fleissige Arbeiter für
den unsoliden bezahlen muss.

Ich glaube, wir sollten uns im vorliegenden Falle
die Zeit nicht reuen lassen, die Sache noch etwas
zu studieren. Herr Frey. schlägt ihnen keineswegs
etwa vor, dass die Vorlage ad calendas graecas
vertagt werde ; er schlägt Ihnen keineswegs vor, dass
Sie die Vorlage tale quale zurückweisen sollen, da-
mit ein neuer Artikel aufgebaut werde. Im Gegenteil !
Was Herr Frey wili, ist die Zurückweisung mit einer ge-
wissen Marschroute. Diese besteht darin, dass die Nicht-
betriebsunfälle von der obligatorischen Versicherung
weggenommen und in die freiwillige Versicherung
verwiesen werden, dass der geplante Bundesbeitrag
an die obligatorische Versicherung ebenfalls der frei-
willigen Versicherung zugewiesen werde, dass ferner
die industriellen Arbeiter, welche obligatorisch ver-
sichert sind, in Zukunft dann gar nichts mehr an die
obligatorische Versicherung beitragen sollen. Das
alles sind Wegweiser, die Sie dann noch besprechen
können, die aber von der Kommission zu beachten
sind und auf Grund deren schon bis morgen oder
übermorgen ein neuer Artikel vorgelegt werden könnte.

Ich w.eiss ganz wohl, dass viele von uns privatim
bestürmt worden sind, den grossen Fortschritt, der
in diesem Artikel 46 liege, ja nicht von der Hand
zu weisen, die Schweiz marschiere dann an der
Spitze aller Nationen ; niemand habe bis jetzt gewagt,
diesen Wurf zu tun. Aber sollen wir denn die
ersten sein, die den Sprung ins Dunkle wagen? Die
eisten, die ein Experiment unternehmen, von dem
wir gestützt auf die Statistik, auf die Erfahrungen
der Einzelnen, gestützt auf die Aussagen eines grossen
Teiles derjenigen, welche mit Verunfallten am meisten
zu tun haben, der Aerzte, sowie der Unternehmer,
kleinerer und grösserer, sagen müssen, dass die Aus-
gaben grösser sein werden als wir sie jetzt voraus-
sehen, dass wir uns jetzt schon sagen müssen: Es
bleibt' nichts mehr, um einen grossen Teil unserer
Mitbürger auch nur "freiwillig versichern zu können,
wenn sie es wünschen, da wir so viel einer Klasse
von Leuten zugeschoben haben, die es nicht einmal
hofften. Wenn wir unseren Lehrern, unseren Staats-
angestellten usw. sagen : Ihr könnt euch nicht ver-
sichern, wir haben kein Geld mehr, so werden sie
reklamieren, obgleich sie vielleicht gar nicht daran
denken, in die Versicherung einzutreten; sie rekla-
mieren, weil sie sich ein Recht nicht vorenthalten
lassen wollen, das man Fremden so grossmütig hin-
schenkt.

Wenn wir aber dieser grossen Zahl der italienischen
Arbeiter, welche ja das Hauptkontingent im Bau-
gewerbe bilden — es werden ihrer 80 —120,000
sein — sagen, dass sie sich freiwillig versichern dürfen,
so können sie zufrieden sein. Oder ist'etwa ein Schweizer,
der in ein fremdes Land kommt., besser gestellt? Ist
er mit bezug auf die soziale Gesetzgebung besser
gehalten, als wir ihn im neuen Gesetz stellen, selbst
wenn wir die Nichtbetriebsunfälle ausschliessen? Nie-
mand wird diese Frage bejahen. Viele von diesen
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Leuten werden gleichgültig sein und sich nicht ver-
sichern ; viele von diesen werden sich allerdings für
die Nichtbetriebsunfälle versichern. Nicht versichern
werden sich die unsoliden Elemente, welche nichts
von persönlicher Fürsorge wissen wollen, welche
immer meinen, der Staat allein solle sie unterstützen,
für sie eintreten und sie heben. Es ist an der Zeit,
dass wir diesen Elementen Gelegenheit geben, ihre
eigene Kraft, einen eigenen Willen und eine eigene
Fürsorge zu betätigen, und wir wollen sie dabei
unterstützen, wir wollen einen schönen Bundesbeitrag
geben, ein halbes Prozent des Taglohnes, d. h. vielleicht
die Hälfte, ja vielleicht bei einzelnen Kategorjen sogar
das Ganze der Versicherungsprämie. Sollten sie dann
mit uns nicht zufrieden sein? Wenn die Zeit kommt
und die Leute einmal, zur Versicherung erzogen und
zum grossen Teil eingetreten sind, und wir sehen,
dass wir es mit soliden braven Leuten zu tun haben,

dann kann man ja das Obligatorium immer noch aus-
dehnen.

Man hat uns immer vertröstet und gesagt, die
Staatsangestellten, die Lehrer usw. können später
kommen, und ich sage, wir wollen sie wenigstens
so berücksichtigen, dass sie nur halb so gut gestellt
sind wie die übrigen Versicherten, indem wir ihnen
doch die Möglichkeit geben, sich freiwillig zu ver-
sichern. Wir wollen die Geldausgabe konzentrieren
auf dasjenige, was nach meiner Ansicht notwendig ist.
Ich bitte Sie, dem Antrag Frey zuzustimmen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

FÛT die Eedalction verantwortlich: Zimmermann. — Druck titd Expedition von H, Jcnt io Beni.
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handelt sich um seine gleichmässigeErledigung dieser
Angelegenheit, indem beide Räte den Grundsatz auf-
stellen, dass sie in Anwendung von Art. 28 des Ge-
setzes über den Geschäftsverkehr zwischen den
eidgenössischen Räten und Art. 48 unseres Geschäfts-
reglementes eine Begnadigungskommission von
11 Mitgliedern auf 3 Jahre bestellen werden. Es
handelt sich also nur um eine gleichmässige Erledi-

gung von Beschlüssen des Ständerates und des
Nationalrates. — Sind Sie mit dieser Auffassung ein-
verstanden? Es ist dies der Fall. Damit ist die
Sache erledigt und unser Beschluss geht an den
Ständerat.

#ST# Bundesgesetz betreffend die Kranken- nnd Unfallversicherung.
Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

Fortsetzung. — Suite.
(Siehe Seite 501 hievor. — Voir page 501 ci-devant.)

Hirter, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich habe den Herrn .Präsidenten gebeten, mir
das Wort zu erteilen, um Ihnen eine Mitteilung zu
machen, die zwar nicht direkt mit dem Antrag des
Herrn Frey im Zusammenhang steht, die aber
gleichwohl auf den Gang der Diskussion einen ge-
wissen Einfluss ausüben dürfte. Die Mehrheit Ihrer
Kommission steht nach wie vor auf dem Boden und
zu der Ansicht, dass der Bundesbeitrag zusammen
mit dem Beitrag der Arbeiter ausreichen werde
zur Deckung der Nichtbetriebsunfälle. Um aber ver-
schiedenen Bedenken Rechnung zu tragen, welche
in der JDiskussion und durch Mitglieder des Rates
ausserhalb der Verhandlungen geltend gemacht wur-
den, bat sich eine Mehrheit der Kommission auf
folgenden Antrag geeinigt, und wir würden Ihnen,
nachdem Sie, wie wir hoffen, den Antrag Frey ab-
gelehnt haben, folgenden Zusatz zu Art. 46 vor-
schlagen: «Sollte das Verhältnis der Unfallgefahr
der Nichtbetriebsunfälle zu derjenigen der Betriebs-
unfälle sich als wesentlich grösser herausstellen als
das Verhältnis des Anteils des Arbeiters und des
Bundesbeitrages zusammen zur Gesamtprämie, so
kann der Verwaltungsrat mit Zustimmung der
Bundesversammlung den Anteil des Arbeiters an
derselben entsprechend erhöhen oder die Leistungen
für Nichtbetriebsunfälle oder für einzelne Arten der-
selben herabsetzen.»

Dieser Antrag beruht auf-einer Idee, die gestern
in der Kommission durch Herrn Jenny eingebracht
wurde. Wir glauben, das-s damit den Bedenken, die
von Herrn Jenny und von verschiedenen ändern
Seiten geäussert worden sind, Rechnung getragen
werde. Wenn es sich herausstellt, dass wirklich die
Bedeutung der Nichtbetriebsunfälle so gross sein
würde, dass der Bundesbeitrag und der Viertelanteil
der Prämie der Arbeiter nicht ausreichen würde,
dieselben zu decken und die Ueberschreitung so
wesentlich würde, dass -sie den Haushalt der.Ver-
sicherung stören würde, so soll dann dem Verwal-

tungsrat mit Zustimmung der Bundesversammlung
die Kompetenz zustehen, entweder die Leistung des
Arbeiters zu erhöhen oder die Leistung der Anstalt
für die Nichtbetriebsunfälle herabzusetzen. Es würde
vielleicht nicht nötig sein, die Leistungen für alle
Nichtbetriebsunfälle herabzusetzen, sondern es wäre
auch denkbar, sie nur für einige Arten herabzu-
setzen. Es ist Sache der kommenden Diskussion,
näher darauf einzutreten. Es war nicht möglich,
den Antrag gedruckt vorzulegen, doch hielt ich es
für richtig, Ihnen denselben jetzt schon zur Kennt-
nis zu bringen.

Brüstlein: Ich will gleich eingangs meines Vo-
tums betonen, dass ich, soweit es an mir liegt,
das Amendement des Herrn Nationalrat Hirter ak-
zeptiere. Ich glaube, dass mit der Annahme dieses
Amendements den wesentlichen Einwendungen der
Gegner der Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle
die Spitze abgebrochen wird.

Es hat uns gestern Herr Ming ein Zahlenmaterial
vorgebracht, das merkwürdigerweise der Kommis-
sion, der er angehört, nicht vorgelegen hat und
womit er beweisen will, dass die Zahl der Nicht-
betriebsunfälle viel grösser ist, als man vermutet
hat. Niemand von Ihnen ist in der Lage, dieses
Zahlenmaterial zu kontrollieren, und wir können
nur die Verwunderung darüber aussprechen, dass
es der speziell ad hoc eingesetzten Kommission
nicht unterbreitet worden ist. Ich hege starken Ver-
dacht, dass in den Zahlen des Herrn Ming gar nicht
die gleichen Leute gemeint sind bei den Nichtbe-
triebsunfällen und bei den Betriebsunfällen, sondern
dass das andere Klassen der Bevölkerung sind. Eine
solche Statistik hat gar keinen Wert, sondern es
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müsste die Vergleicbung bei den nämlichen Per-
sonen, im geichen Personenkreis gemacht werden.
Aber, wie gesagt, diese ganze Frage fällt durch
den Antrag des Herrn Nationalrat Hirter ausser Be-
Iracbt. Es bat schon Herr Heinrich Scherrer gesagt:
Die Arbeiter verlangen gar nicht, dass die Arbeit-
geber an die Lasten der Nichtbetriebsunfälle bei-
tragen; sie behaupten vielmehr, dass noch eine
reichliche Marge vorhanden ist, wenn man die Bei-
träge des Bundes und der Arbeiter zusammenrechnet,
nämlich die Marge zwischen 18 und 37 %, in welcher
alle Bechnungsfehler reichlich Platz haben. Herr
Scherrer hat auch gesagt: wenn wir .uns irren sollten,
und die Arbeitgeber in praxi an den Nichtbetriebs-
unfällen ein Wesentliches beitragen sollten, so wären
wir bereit, das Gesetz abzuändern. Man hätte dem-
gegenüber vielleicht einwenden können, dass es
nicht leicht ist, eine solche Gesetzesabänderung vor-
zunehmen. Diesem Einwand beugt nun der Antrag
Hirter vor, indem er die mögliche Aenderung in
den Rahmen des Gesetzes selbst einbeziebt und
damit die Möglichkeit gewährt, die Aenderung vor-
zunehmen, ohne das Gesetz neuerdings vor das Volk
zu bringen. Damit kann man sich von seilen der
Arbeiter einverstanden erklären, da man niemals
verlangt hat — und es wäre auch nicht gerecht —
der Arbeitgeber solle an den Nichtbetriebsunïallen
ein Wesentliches beitragen. Ich möchte an dem An-
trag des Herrn Hirter nur das kleine Korrektiv vor-
nehmen, dass bei diesem Anlasse festgestellt werde,
der Weg" zur Arbeit und der Weg der Heimkehr von
der Arbeit bilden einen Teil des Betriebes. Sie
wissen, dass diese Frage bis jetzt in den verschiede-
nen Betrieben verschieden beurteilt wurde, es wäre
darum ratsam, diese Grenze ex cathedra im Gesetze
zu ziehen.

Wenn wir dieses Korrektiv vorgenommen haben,
so lässt sich kein triftiger Grund mehr gegen die
Einbeziehung der Nichtbetriebsnnfälle ins Feld führen
und namentlich ist es meines Erachtens mit dem
Einwand der Simulation durchaus nichts. Es gibt
dreierlei Simulationen. Wir haben in erster Linie
die ganz seltene Simulation der künstlichen Herbei-
führung eines wirklichen Unfalls. Es braucht dazu
eine ganz besondere Verwegenheit des Täters und
der Fall ist nach meiner Erfahrung sehr selten. Aber
diejenigen Leute, welche fähig sind, künstlich solche
Unfälle herbeizuführen, um sich die Unterstützung
zu sichern, haben im Betriebe Gelegenheit genug,
dies zu tun. Da -hat man das notwendige Werkzeug,
da braucht man den Hammer, mit welchem man
den Daumen zerquetscht und die Beile, womit man
die Finger abschneiden kann. Das Gebiet der künst-
lichen Erzeugung von Unfällen ist innerhalb der Be-
triebe gerade so gut vorhanden als ausserhalb. Dann
kommt die Simulierung eines Unfalls, der gar nicht
stattgefunden hat, die Simulierung eines Krankheits-
falles, der nicht vorliegt. ' Diese Fälle sind auch
äusserst selten, weil der Unternehmer und die Ver-
sicherungsanstalt nicht leicht darauf hineinfallen.
Es glaubts eben einem Arbeiter niemand, dass er
verletzt sei, wenn er keine äusseren Merkmale des
Unfalls nachweisen kann. Ich habe schon öfters
mit solchen Fällen zu tun gehabt, aber ich habe
konstatiert, dass diese Simulanten vor Gericht immer
abgefahren sind. Nun bleibt noch die dritte, die
häufigste Simulation, die Simulierung der Nicht-

heilung. Der Verunfallte simuliert, er sei noch nicht
genesen. Aber diese Gefahr ist im Gebiet der Nicht-
betriebsunfälle um kein Haar grösser als bei den
Betriebsunfällen; es ist genau der gleiche Gefahren-
koeffizient, und wenn es möglich ist, trotz dieser
Gefahr eine Versicherung für die Betriebsunfälle
durchzuführen, so ist es ebensowohl möglich, eine
Versicherung derNichtbetriebsunfälle zu organisieren.
Ich verweise auf das Beispiel der Brandassekuranz.
Auch sie hat zweifellos zur Foge, dass Häuser ab-
brennen, die sonst nicht abgebrannt wären, und
dass das korrumpierend wirkt, darin bin ich mit
Herrn Ming einverstanden. Es ist ein korrumpieren-
der Faktor im Volksleben, aber wir nehmen ihn in
den Kauf, und wir suchen eben im Strafgesetz so
viel als möglich zu steuern. Aber es ist noch
keinem Menschen eingefallen, die Gebäudeversiche-
rung um dieser Gefahr willen abzuschaffen.

Aber wenn es wahr sein sollte, dass man die
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle nicht in das
Obligatorium einbeziehen kann, dann wird es auf
freiwilligem Wege ebensowenig gelingen, dann
macht man auch mit der Freiwilligkeit Fiasko und
noch mehr als mit dem Obligatorium, weil in der
freiwilligen Versicherung die Menschen sich häufen
werden, die sich im Hinblick auf die künftige
Simulation versichern. Die Freiwilligkeit, wie sie
gegenwärtig in der Versicherung besteht, hat des-
halb kein Fiasko gemacht, weil die Unfallversiche-
rungsgesellschaft ihre Risiken auswählen kann, weil
sie nur solche Personen versichert, in deren Red-
lichkeit sie Vertrauen hat. Sie wählt ihre Leute
selbst aus. Aber bei der künftigen freiwilligen Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle dürfte man die
Risiken nicht mehr auswählen, man müsste da jeden
Bürger als einen bonus vir präsumieren, man dürfte
ihm nicht sagen: Du bist ein schlechter Kerl, wir
nehmen dich nicht, auf. Und wenn man alle die
schlechten Kerle, die sich zur Versicherung melden,
hat aufnehmen müssen, dann macht die freiwillige
Versicherung gerade so gut Fiasko wie die obli-
gatorische. Aber auch wenn das alles wahr wäre, was
gesagt wird, wenn auch die technischen Einwen-
dungen gegen die Nichtbetriebsunfälle zutreffen
sollten, so muss ich doch sagen, dass man mit dem
Einwand zu spät kommt. Man hat der Arbeiter-
schaft die Wurst durch das Maul gezogen, man darf
sie ihr ncht wieder wegnehmen. Der Bundesrat hat
sie versprochen, die Kommission hat sie versprochen,
und wir Arbeitervertreter haben auch immer gerade
diesen neuen Vorteil in den Vordergrund gestellt.
Denn wie Herr Heinrich Scherrer richtig gesagt hat,
die Arbeiter wären ohne diesen Köder gar nicht auf
die Versicherung eingegangen.

Herr Ming hat gesagt, man dürfe das Privilegium
der Arbeiter nicht vermehren. Was mache das für
einen Eindruck auf diejenigen, welche der Versiche-
rung nicht angehören ! Das Privilegium, meine Herren,
besteht in der heutigen Gesetzgebung bereits. Wir
haben schon jetzt bei Unfällen das Privilegium des
Arbeiters gegenüber dem gewöhnlichen Bürger, in-
dem der Arbeiter in den meisten Fällen, soweit der
Betrieb, in dem er arbeitet, dem Haftpflichtgesetz
untersteht, Anspruch auf volle Entschädigung hat.
Das kann man nicht mehr abschaffen ; man kann es
nur noch ' erweitern, indem man auch diejenigen
hiueinuimmt, welche bisher von dieser Recbtswohl-
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tat ausgeschlossen waren. Denen aber, die ihrer
jetzt schon teilhaftig sind, gebührt eine Kompensa-
tion. Diese besteht nicht in der AbchaSung des
Maximums von Fr. 6000, denn die Fälle, in denen
dieses Maximum zur Anwendung kommt, sind die
selteneren. Der Mensch ist in Gottesnamen ein Opti-
mist und rechnet mit den besten Chancen; die Ar-
beiter sind wohl wenig zahlreich, welche bei der
Versicherung in erster Linie an einen grossen Un-
fall und an die volle Entschädigung für sich oder
ihre Hinterlassenen denken; sondern sie rechnen
viel eher mit der häufigeren Möglichkeit, dass ihnen
ein kleiner Unfall passiere. Der Gedanke an voll-
ständige Invalidität und Tod präokkupiert sie viel we-
niger. In ihrerAngabe spielt der Gedanke an kleine Un-
fälle eine grössere Rolle, als die Entschädigung für
grössere Unfälle. Mit dieser Mentalität müssen Sie
rechnen. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt: die
Umwandlung der bisherigen Aversalsumm in eine
Rente. Ich gehe mit dem Bundeskomitee des Ar-
beiterbundes, mit dem Buhdesrat und mit Ihnen
einig, dass es ein Vorteil ist, eine Rente zu be-
ziehen, statt ein Kapital ausbezahlt zu erhalten, weil
die Arbeiter mit dem Kapital meist nicht zu wirt-
schaften verstehen; aber Tatsache ist, dass, wenn
ein Arbeiter die Wahl hat zwischen Rente und
Kapital, er immer das Kapital vorzieht. Ich h be
es- noch nie erlebt, dass er die Rente genommen
hätte. Es ist das ein Beweis für das Selbstvertrauen
des Volkes. Sie glauben, mit dem kleinen Kapital
mehr herauszubringen, als die Rente beträgt. Sie
irren sich zumeist; aber es spricht eigentlich zu
ihren Gunsten, dass sie ein grösseres Vertrauen in
ihre eigene Tatkraft haben. Wie dem auch sei, wir
werden die grösste Schwierigkeit haben, den Ar-
beitern die Ueberzeugung beizubringen, dass es für
sie vorteilhaft ist, das bisherige System der Kapital-
abfindung gegen das Rentensystem zu vertauschen.
Sie glauben das nur ungern, und sie werden schliess-
lich in dem Handel erst dann Vorteile erblicken,
wenn wir ihnen sagen können: jetzt hört diese
widerwärtige Unterscheidung zwischen Betriebs-
und Nicbtbetriebsunfällen auf. Durch den Wegfall
dieser Unterscheidung hört dann jene Enttäuschung
auf, die ein Arbeiter so häufig empfindet, wenn am
Ende eines durch verschiedene Instanzen geführten
Prozesses schliesslich erkannt wird, dass der be-
treffende Unfall gar kein Betriebsunfall war, trotz-
dem vielleicht ein Anwalt jahrelang mit gutem
Glauben das Gegenteil plaidiert hat. Die Praxis hat
eben die Grenze noch gar nicht so fest gezogen,
wie Herr Frey es voraussetzt. Wenn wir den Ar-
beitern sagen können, dass diese unselige Unter-
scheidung zwischen Nichtbetriebsunfällen und Be-
triebsunfällen nicht mehr existiert, dass in Zukunft
die Arbeiter auch für die Nichtbetriebsunfälle ver-
sichert sein werden, dann, aber erst dann, werden
die Arbeiter für das Gesetz zu gewinnen sein und
werden es annehmen. Ich kann mir nicht denken,
dass Sie, meine Herren, die Absicht haben, ein
Gesetz durchdrücken zu wollen, das ein Arbeiter-
schutzgesetz sein soll, tätsächlich aber von den Ar-
beitern als ihrem Interesse entgegengesetzt ange-
sehen würde. Auch wenn man von der Stimmkraft
der Arbeiter gering denkt, muss man es als einen
Unsinn erklären, den Arbeitern ein «Schutzgesetz»
zu «schenken», von dem sie gar nichts wissen

wollen. Ich glaube darum, dass gerade in diesem
Falle auf die Meinung der Areiterschaft Rücksicht
genommen werden muss, wie gross die Stimmkraft
immer sei, mit der diese Meinung an der Urne ver-
treten wird.

Eggspühler: Die Kommission hat in ihrem ge-
druckten Berichte die Gründe genau angegeben,
die sie dazu geführt haben, die Nichtbetriebsunfälle
in das Gesetz einzubeziehen. Auch anlässlich der
Diskussion über den Rückweisungsantrag Sulzer
wurde das Pro und Contra des Einbezuges der Nicht-
betriebsunfälle ziemlich einlässlicb erörtert. Man
hätte deshalb erwarten dürfen, dass bei der artikel-
weisen Beratung die Diskussion über den gleichen
Gegenstand nicht mehr so intensiv einsetzen würde.
Es ist anders gekommen. Die Opponenten kämpfen
nicht nur mit Gründen, die noch einigermassen
diskutabel sind, sondern sie rücken mit Motiven
ins Feld, die geradezu an den Haaren herbeigezogen
werden, and deshalb ist es Pflicht der Freunde des
Einbezuges der Nicbtbetriebsunfälle, dass die Dis-
kussion nach allen Seiten eine erschöpfende sei.

Es tut mir leid, dass ich einigen Behauptungen
meines verehrten Kollegen und Fraktionsgenossen
Dr. Ming entgegentreten muss. Er hat gestern er-
klärt, dass, wenn bei der obligatorischen Versiche-
rung auch die Nichtbetriebsunfälle einbezogen wer-
den, dann für die freiwillige Versicherung nichts
mehr abfalle. Diese Behauptung entbehrt nach ver-
schiedenen Richtungen der tatsächlichen Grundlage.
Die Kommission hat in Art. 84 diejenigen Personen,
welche sich freiwillig versichern lassen können,
genau bezeichnet und sie hat in Art. 85 diesen Per-
sonen den ganz gleichen Bundesbeitrag zugesichert,
wie dem obligatorisch Versicherten. Ja, meine
Herren, dem freiwillig Versicherten wurden sogar
bessere Rechte zugestanden, als dem obligatorisch
Versicherten, indem nach Art. 86 der Bundesver-
sammlung die Pflicht auferlegt wird, auf die beson-
deren Verhältnisse der Landwirtschaft, namentlich
mit bezug auf die Wirkung der Haftpflicht gegenüber
Drittpersonen besondere Rücksicht zu nehmen.

Herr Dr. Ming scheint nun aber deshalb unzu-
frieden zu sein, weil sich unsere Staats- und Ge-
meindebeamten, die Lehrer etc. nicht freiwillig bei
der Staatsanstait und mit Hilfe des Bundesbei-
trages versichern können. Allein demgegenüber ist
doch zu erklären, dass es doch in erster Linie
Pflicht der Kantone ist, für ihre Staatsbeamten zu
sorgen, gleich wie diese Pflicht dem Bunde für
seine Angestellten und Beamten oblieat, sie even-
tuell gegen Unfall versichern zu lassen. Dazu kommt
nun aber noch, meine Herren, dass wir den Art. 84
mit bezug auf die freiwillige Versicherung noch
gar nicht beraten haben- Es steht also jedem Mit-
gliede des Rates frei, den Antrag zu stellen, dass
noch weitere Kreise in die freiwillige Versicherung
einbezogen werden; es sind auch bereits schon
solche Anträge von den Herren Buri und Schär
gestellt worden und wir werden dann später darüber
zu entscheiden haben. Dazu kommt aber noch, dass
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Herr Dr. Ming selbst in der Kommission einen dies-
bezüglichen Antrag eingebracht hat, den ich eben-
falls unterstützte und der lautet: «Alle mindestens seit
einem Jahre in der Schweiz wohnenden Personen
im 14. Jahre können, soweit sie nicht versiche-
lungspflichtig sind, bei der Anstalt versichert werden,
wenn ihr Jahreseinkommen 3000 Franken nicht
übersteigt. » Ich ersuche Herrn Ming, diesen Antrag
nicht etwa fallen zu lassen, sondern ihn auch hier
im Rate zu verfechten.

Die Opponenten des Einfaezuges der Nicht-
betriebsunfälle führen sodann zur Begründung
ihres Standpunktes immer und immer wieder
das Schreckgespenst der Simulation und die
vielen zweifelhalten Elemente aus dem Auslande,
namentlich die Italiener, an. Es ist ja richtig, dass
die Simulation bei der Versicherung eine gewisse
Rolle spielt, die bei jeder Versicherung vorkommt
und nun einmal nicht aus der Welt geschafft werden
kann. Wir haben mit derselben zum vornherein
zu rechnen. Wir haben diese Simulation schon bei
dem jetzigen Haftpflichtsystem, wir werden sie be-
kommen bei dem neuen Versicherungsgesetz. Allein
eine so gewaltige Rolle spielt sie denn doch nicht,
wie man nun hier vielfach im Rate behauptet. Man
kann ihr auch wirksam entgegentreten, wie dies ja
die Vorlage in verschiedener Richtung vorsieht, und
auch der Richter bat es in der Hand, die Simulation
zu bekämpfen. Herr Dr. Ming scheint mir auch vor
den Italienern eine viel zu grosse Furcht zu haben.
Diese Leute sind denn doch nicht so bösartig, wie
man sie vielfach hinzustellen sucht. Auch unter
unsern Landsleuten gibt es störrische, faule und
zweifelhafte Elemente, mit denen jetzt schon die
Versicherungsgesellschaften zu rechnen haben. Ich
gebe auch zu, dass der Sonntag mit bezug auf die
Nichtbetriebsunfälle eine gewisse Rolle spielt. Wir
wollen das offen zugestehen; allein wenn man nun
auch den Samstag, den Zahltag und den Montag als
blauen Montag als besonders grosse Risikotage ersten
Ranges ins Feld führen will, so übertreibt man auch
hier ganz gewaltig. Meine Herren, gerade die Ab-
stinenzbewegung ist ein wirksamer Damm gegen
das Blaumachen. Sodann aber haben es ja unsere
Arbeitgeber in erster Linie in der Hand, das Blau-
machen zu verhüten. In den meisten Betrieben,
wo man Ordnung bat, ist das Blaumachen schon
längst verboten. Ich kenne eine grosse Anzahl Ge-
schäfte, die jeden Arbeiter sofort entlassen, wenn
er Blauen macht, und das wirkt. Ich glaube, die
Kommission hat den Beweis erbracht, dass das
y2 Lohnprozent, also der Bundesbeitrag, die Nicht-
versicherungsunfälle vollständig deckt. Wir dürfen
also in unserer sozialen Gesetzgebung wohl einen
Schritt vorwärts machen. Wir haben das unserer
Arbeiterschaft schon längst versprochen; schon
wiederholt ist in diesem Ratssaale aufmerksam ge-
macht worden, dass die lex Forrer ebenfalls die
Nichtbetriebsunfälle einbezogen hat. Der Bundesrat
hat die Nichtbetriebsunfälle ebenfalls in dio neue
Vorlage aufgenommen und auch dia Kommission
hat in ihrer grossen Mehrheit die Aufnahme der
Nichtbetriebsunfälle beschlossen. Nun frage ich Sie,
meine Herren, was muss das bei unserer Arbeiter-
schaft für einen Eindruck machen, wenn der ein-
zige Fortschritt, welchen die Versicherungsvorlage
aufweist, fallen gelassen wird? Die Folge kann nur

die sein, dass auch diese neue Versicherung zurück-
gewiesen wird, und zwar in erster Linie von den-
jenigen, zu deren Gunsten wir das neue Gesetz
schaffen wollen. Ich hoffe, dass heute der Rat dem
sozialen Fortschritt huldigen wird.

Jenny: Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen,
den Rückweisungsantrag des Herrn Frey abzulehnen
und bezüglich der Nichtbetriebsunfälle den Vorschlag
der Kommission anzunehmen, wie derselbe in Art. 46
und späteren Artikeln niedergelegt ist Ohne noch-
mals auf die Gründe einzugehen, die für den Ein-
bezug der Nicbtbetriebsunfälle sprechen, möchte ich
doch bei diesem Anlasse an die merkwürdige Er-
scheinung erinnern, dass bei der lex Forrer die
Aufnahme der Nichtbetriebsunfälle .vorgesehen war,
und dass gegen jene Bestimmung von keiner Seite
Einspruch erhoben wurde. Damals erachtete man
den Einbezug der Nichtbetriebsunfälle als eine so-
ziale Notwendigkeit, deren Erfüllung als eine grosse
Errungenschaft bezeichnet wurde, dazu bestimmt,
die ökonomi ehe Lage der untern Schichten der
Bevölkerung zu. verbessern und der Verarmung ent-
gegenzuarbeiten. Und heute soll nun die nämliche
Bestimmung, zum Verhängnis werden für die ge-
plante Gesetzesvorlage? Ebenso merkwürdig gestalten
sich die Erscheinungen innerhalb der Kommission
selbst Während der langen Verbandlungen, die nun
in der Kommission über diese Frage gepflogen wor-
den sind, ist hier zu konstatieren, dass ein be-
stimmter Gegenantrag gegen die Aufnahme der Nicht-
betriebsunfälle in der Kommission nicht gestellt
worden ist. Ich gebe zu, dass Einwendungen ge-
macht und Bedenken geäussert worden sind. Der
Kommissionsreferent, Herr Hirter, konnte deshalb
wohl zu der Auffassung Zuflucht nehmen, dass er
mit bezug auf diesen Punkt mit einer geschlossenen
Kommission vor die Räte treten könne. Unterdessen
bat nun die sogenannte Belehrung durch die Ver-
sicherungsgesellschaften unter Anführung der Zürcher
Handelskammer eingesetzt Die Antiversicherungs-
bewegung ist im vollen Gange, und heute erleben
wir das Schauspiel, dass einzelne Mitglieder von
der Kommission abspringen und gegen die Auf-
nahme der Nichtbetriebsunfälle zu Felde ziehen,
und damit die Vorlage gefährden.

Besonders aufgefallen ist auch mir, wie Herrn
Eggspühler, das Votum des Herrn Ming. Herr Ming
hat vom landwirtschaftlichen Gesichtspunkte aus
gesprochen und den Nichteinbezug der Nichtbetriebs-
unfälle in die obligatorische Versicherung bekämpft.
Aus den früheren Verhandlungen wissen wir, dass
bekanntlich in der Landwirtschaft ein Unterschied
zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen nicht
gemacht werden kann und dass infolgedessen die
Landwirtschaft für alle Unfälle versichert werden
muss. Nach Herrn Ming würde nun aber, was dem
Bauer und dem landwirtschaftlichen Arbeiter zuge-
standen wird, dem industriellen und gewerblichen
Arbeiter verweigert werden, Auf diesem Boden kann
ich Herrn Ming nicht folgen. Er möchte im weitern
auch die ausländischen Arbeiter von der Versiche-
rung ausschliessen. Diese sind ihm ein Dorn im
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Auge, sowohl die Italiener, die auf den Bauplätzen
arbeiten, als auch die landwirtschaftlichen Wander-
arbeiter, die in unserem Lande Eingang finden. Ich
könnte Herrn Ming in dieser Auffassung ohne
weiteres folgen, wenn er mir die Garantie geben
würde, dass damit auch dem Bauern die Haftpflicht
vom Halse genommen würde.

Ich glaube, wir erweisen dem Bauer einen
schlechten Dienst, wenn wir ihm die Möglichkeit
nehmen, seine Arbeiter und besonders seine Wan-
derarbeiter, die nun einmal in vermehrtem Masse
infolge zunehmender Abwanderung unserer land-
wirtschaftlichen Bevölkerung nach den Städten zu-
gezogen werden müssen, zu versichern. Wir wür-
den damit nicht den ausländischen Arbeiter treffen,
sondern den Bauer, der doch, wenn ein Unfall ein-
tritt, für diesen Unfall aufkommen muss nach Mass-
gabe des Obligationenrecbtes. Es ist wohl am Platze,
bei diesem Anlasse auch hinzuweisen auf die Er-
fahrungen, die man in landwirtschaftlichen Kreisen
mit der Einführung der Unfallversicherung im Laufe
der letzten Jahre gemacht hat. Ich habe Ihnen be-
reits bei der Eintretensfrage mitgeteilt, dass, dank
der Pionierarbeit der landwirtschaftlichen Berufsver-
bände, die Unfallversicherung in den letzten Jahren
in landwirtschaftlichen Kreisen Eingang gefunden
hat und dass bereits eine ansehnliche Zahl, über
10,000 Landwirte und Arbeiter, versichert sind. In
den Versicherungsverträgea, die zwischen den Land-
wirten und den Versicherungsgesellschaften abge-
schlossen werden, ist die Landwirtschaft durchwegs
gegen alle Unfälle versichert. Es ist den Gesell-
schaften niemals eingefallen, eine Ausnahme zu
machen bei Nichtbetriebsunfällen : noch weniger ist
das bei den Landwirten der Fall. Man ist noch
weiter gegangen und bat neben den Betriebs- und
Nichtbetriebsunfällen die Landwirte auch versichert
gegen die aus der Haftpflicht des Ohligationenrechtes
sich ergebenden Folgen. Während einzelne Gesell-
schaften biefür eine Separatpolice aufstellen, haben
wir Gesellschaften, die ' für alle diese Unfälle1 Be-
triebsunfälle, Nichtbetriebsunfälle, Haftpflicht gegen
Dritte, nur eine einzige Prämie sich bezahlen lassen.
Sie ersehen daraus, meine Herren, dass sich alles
das in der Praxis eingelebt hat. Die Gesellschaften
haben sich in sehr entgegenkommender Weise der
Auffassung der landwirtschaftlichen Bevölkerung an-
geschlossen und haben versucht, den eigenartigenVer-
hältnissen Rechnung zu tragen. Ich gebe wohl zu, dass
es der zu gründenden Bundesanstalt schwer fallen
wird, in ebenso elastischerWeise entgegenzukommen.

Nun noch einige Worte zur Sache selbst.
Die Unsicherheit, die, wie ich mich durch ver-
schiedene Besprechungen habe überzeugen können,
immer noch besteht, lässt es notwendig erscheinen,
dass wir uns im jetzigen Moment Rechenschaft
geben über den Gang der Verbandlungen und die
derzeitige Situation, wie sie sich nunmehr aus
unseren Beratungen herausgebildet hat. Auf der
einen Seite haben wir den Antrag der Kommissions-
mebrheit, die Nichtbetriebsunfälle in die obliga-
torische Versicherung einzubeziehen, da dies eine
soziale Notwendigkeit sei. Demgegenüber steht der
Antrag Sulzer und anderer Mitglieder, welche ver-
langen, dass die' Nichtbetriebsunfälle von der obli-
gatorischen Versicherung ausgeschaltet werden,
und die im weitern erklären und uns die Offerte

machen, sie wollen für die Betriebsunfälle aufkom-
men, bozw. der Arbeitgeber wolle für den vollen
Betriebsunfall die ganze Prämie übernehmen. Von
dieser Seite wurde dann im Laufe der Diskussion
geltend gemacht, dass das Geld des Bundes, das
infolgedessen hier in Wegfall komme, für andere,
nützlichere Zwecke verwendet werden könnte, z.B.
für die Einführung der Alters-und Invalidenversiche-
rung. Auf dem Boden des Herrn Sulzer steht auch
Herr Alfred Frey, der den Einbezug der Nicbtbe-
triebsunfälle bekämpft. Aber das soziale Empfinden
des Herrn Frey geht doch etwas weiter. Er sagt
sich, man müsse doch die Möglichkeit schaffen,
dass der Arbeiter sich gegen die Nichtbetriebsun-
fälle freiwillig versichern könne. Der Vorschlag des
Herrn Frey führ t zu folgender Kombination : Es wer-
den nach diesem -System verschiedene Kategorien
von Versicherten entstehen. In erster Linie würden
diejenigen versichert, die in dsr obligatorischen .
Versicherung bereits durch den Arbeitgeber gegen
Betriebsunfälle versichert sind, also die 425,000. die
heute unter Haftpflicht stehen, welche Zahl nach
der durch die Kommission vorgenommenen Er-
weiterung auf 600,000 ansteigen dürfte Eine zweite
Kategorie wurde gebildet durch sämtliche Berufs-
kategorien, die der freiwilligen Versicherung zuge-
wiesen sind : Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft
etc. Hier hätte jeder Gelegenheit, sich zu versichern
entweder gegen Betriebsunfälle oder Nichtbetriebs-
unfall oder gegen beides. Dies das Bild nach Antrag
Frey ; es bringt eine etwas komplizierte Gestaltung.
Es muss zugegeben werden, dass dieser Vorsrhlag
des Herrn 'Frey auf den ersten Blick etwas Be-
stechendes hat. namentlich der Hinweis, dass, wenn
man den Nichtbetriebsunfall ausschaltet von der
obligatorischen Versicherung, infolgedessen hier also
der Bundesbeitrag wegfällt, dann der Beitrag für
die freiwillige Versicherung um so reichlicher fliessen
werde, was namentlich dann der Landwirtschaft
zugute kommen würde. Dieser Antrag hat, wie ge-
sagt, auf den ersten Blick viel für sich. Bei näherer
Prüfung wird man aber sehen, dass er einen Tmg-
schluss in sich birgt Vorerst ist anzunehmen, dass,
weno man dio obligatorische Versicherung der Nicht-
betriebsuofäUe ausschaltet, sich die 600.000 Arbeiter
kaum die Mühe nehmen werden, sich freiwillig gegen
die Nichtbetriebsunfälle zu versichern. Vielleicht
einige der Bessersituierten würden Zuflucht zu diesem
Mittel nehmen. Die grosse Masse aber würde daran
nicht partizipieren Damit also würden wir die so-
ziale Forderung, die der Versicberungrsgesetzgehung
zugrunde liegt, nicht Genüge tun. Aber noch in
anderer Beziehung wird dieser Vorschlag seine
Schwächen und Inkdnvènienzen haben. Die Bundes-
anstalt setzt sich bezüglich des Prämienbezuges nicht
mit dem einzelnen Versicherten in Verbindung,
sondern, wie dies bereits ausgeführt worden ist, die
Anstalt wird nach Massgabe der Lohnlisten die Prä-
mien erheben. Nach dem Antrag Frey nun müssten
von den 600,000 freiwillig zu Versichernden jeder
einzeln mit der Anstalt in Verbindung treten, was
eine grosse Komplikation zur Folge hätte. Es hat
allerdings Herr Frey vom Kollektivsystem gesprochen,
das aber bereits von Herrn Scherrar als unzutreffend
bezeichnet worden ist.

Aber noch nach einer ändern Seite würde der
Antrag Frey zur Folge haben, dass die Entwicklung
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der obligatorischen Versicherung zum voraus lahm
gelegt würde. Die Konsequenz wäre die, dass
die obligatorische Versicherung beschränkt bliebe
auf die obligatorisch gegen Betriebsunfälle Ver-
sicherten. Wenn nun, wie die Vorlage vorsieht, das
Obligatorium auf diese und jene Berufsgruppe aus-
gedehnt werden sollte, so würde man vben vor der
Schwierigkeit stehen, dass die Versicherung der
Nicbtbetriebsunfä'Ie beim Uebergang von der frei-
willigen zur obligatorischen Versicherung ausge-
schaltet werden müsste.

Sie sehen also, im Grunde bezweckt der Antrag
Frey eine Lahmlegung der Entwicklung der obli-
gatorischen Versicherung. Aus diesem Grunde ist
er abzulehnen und es hat absolut keinen Zweck,
diese Sache nochmals an die Kommission zurückzu-
weisen, um den Antrag Frey einer Prüfung zu unter-
ziehen.

Nun sind Bedenken geäussert worden gegen
diesen Einbezug der Nichtbetriebsunfälle, Bedenken,
die zum Teil ihre Würdigung finden müssen, und
ich habe nun mit Rücksicht auf die Bedenken mir
erlaubt, für die Kommissionsberatung einen Antrag
zu formulieren, der, auf dem Boden der Kommission
stehend und das Obligatorium der Nicbtbetriebsun-
fälle in sich schliessend, doch auch den Wünschen
der Gegner Rücksicht tragen würde. Ich postulierte
nämlich, es sei der Antrag Sulzer anzunehmen, wo-
nach die Arbeitgeber für den Betriebsunfall aufzu-
kommen, also die Prämie für diesen Betriebsunfall
zu decken haben. Durch diesen Vorschlag des Herrn
Sulzer würde der Arbeitgeber von der Besorgnis
befreit, dass diese Nicbtbetriebsunfälle ins Unge-
messene anwachsen und ihn in empfindlicher Weise
belasten könnten. Es wäre das eine klare, eine
saubere Ausscheidung und man hätte eigentlich
nichts anderes als die Umgestaltung der Haftpflicht-
bestimmungen in die Versicherung. Ich ging weiter,
auch dem Antrage des Herrn Frey folgend, und
sagte mir: Wir wollen diese Arbeiter versichern;
aber wir wollen sie nicht freiwillig, sondern obli-
gatorisch versichern. Für die Deckung der Nichtbe-
triebsunfälle nun habe ich vorgesehen in erster
Linie den Bundesbeitrag in der Höhe von zirka 5
oder 6 Fr. Ich sagte mir, dass bei dieser Lösung
der Frage dann ein einheitlicher Bundesbeitrag zu
empfehlen wäre, welche Auffassung auch Herr Frey
in seinen Ausführungen vertreten hat. Also für die
Deckung der Nichtbetriebsunfälle verwenden wir in
erster Linie den Bundesbeitrag und für den Rest
hat der Versicherte aufzukommen. Meine Herren !
Das wäre eine kläre Ausscheidung. Der Arbeitgeber
hätte zu bezahlen nach Massgabe der heutigen Haft-
pflichtgesetzgebung ; er hätte der sozialen Auflassung
des Volkes entsprechend den Betriebsunfall zu über-
nehmen und er wäre jeder weiteren Belastung
enthoben. Der Nicbtbetriebsunfall würde gedeckt
durch den Bundesbeitrag und den Versicherten selbst.

Merkwürdigerweise hatte ich mit diesem An-
trage, der, auf dem Boden der Kommission stehend,
eigentlich allen Bedenken entgegenkommen wollte
und der zugleich den Antrag Sulzer und den Antrag
Frey in sich aufnehmen wollte, bei diesen Herren
sehr wenig Entgegenkommen gefunden. Nachdem
ich ihnen die Hand geboten, wurden sofort neue
Vorbehalte gemacht. Allerdings hat der Vorschlag,
den ich machen wollte, einen Haken und dieser

besteht darin, dass der Arbeitgeber nach diesem
Antrage etwas mehr belastet würde als nach der
Kommissionsvorlago, und es wurde dann in der Kom-
mission geltend gemacht, dass nicht alle Arbeit-
geber mit Herrn Sulzer sich einvertanden erklären
könnten, dass namentlich die Gewerbetreibenden
diesen Vorschlag bekämpfen würden. Das war der
Grund, warum ich den Antrag in der Kommission
zurückgezogen und mir vorbehalten habe, denselben
heute als eventuellen Antrag einzubringen zum An-
trage des Herrn Frey. Ich stelle nun diesen even-
tuellen Antrag nicht, weil Herr Hirter einen neuen
Antrag eingebracht hat, der diesem Gedanken, den
ich in der Kommission geäussert habe, wenigstens
einigermassen Rechnung trägt. Ich war genötigt,
diese einzelnen Momente hier klar zu legen, nach-
dem Herr Hirter auf meinen Antrag, den ich der
Kommission unterbreitet hatte, hingewiesen hat.
Nachdem nun der Kommissionspräsident im Einver-
ständnis mit der Mehrheit der Kommission den
Gedanken, den ich in meinem gestrigen Antrage
niedergelegt hatte, aufgenommen hat, allerdings in
einer etwas anderen Form, so erkläre ich, dass
ich nun diesem neuen Antrage mich auschliese und
von der Stellung eines eventuellen Antrages Um-
gang nehme, immerhin in der Meinung, dass Sie
den Antrag des Herrn Frey ablehnen.

Sulzer: Die Frage, die uns beschäftigt, ist von
so ausserordentlicher Wichtigkeit, dass es sich
schon lohnt, mit derselben noch einige Zeit zu ver-
lieren, auch dann, wenn, wie ich vermute, eine
Anzahl von Ihnen findet, es sei nun genug der Worte,
die Frage sei abgeklärt.

Ich habe Ihnen in der Eintretensdebatte gesagt,
dass meine Ueberzeugung, dass wir für die obli-
gatorisch Versicherten die Nichtbetriebsunfälle nicht
hereinnehmen können, der Grund sei, warum ich
am ganzen System zu zweifeln angefangen habe.
Ich habe Ihnen gesagt, dass nach den mir bekannt
gewordenen Zahlen die absolute Belastung erheblich
grösser sein werde, als die Kommission und der
Bundesrat bisher angenommen hatten.

Es ist da unter anderem die Rede gewesen von
der Baugewerbekasse in Zürich und die Resultate
derselben sind als Beweis gegeben worden dafür,
dass die Belastung nicht so gross sei, als man an-
nehme. Darauf ist folgendes zu sagen: Ich zweifle
durchaus nicht an den Zahlen, die uns Herr Berch-
told gegeben hat. Aber diese Zahlen beruhen auf
den Erfahrungen eines viel zu kleinen Gebietes, als
dass sie schlüssig sein könnten. Sie sind auch das
Resultat der Arbeit einer Kasse, die infolge des be-
schränkten Gebietes eine ausserordentlich peinliche
Aufsicht halten konnte, und das macht enorm viel.
Ich kann Ihnen da aus meinen Erhebungen auch
wieder bei den Gesellschaften, was ich immer offen
gestehe, folgendes mitteilen: Die «Winterthur* hat
erfahren, dass da, wo die Aufsicht eine ganz kon-
zentrierte und sorgfältige ist, die Ausgaben sich
ganz gewaltig reduzieren. So hat sie zum Beispiel
konstatiert in Genf, wo sie sehr gut organisiert ist,
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um die Verunfallten zu beaufsichtigen, dass der
Durchschnitt der Krankentage per Kurquotenfall
durchschnittlich acht Tage beträgt, während der
Durchschnitt der Kurquotenfalle in der Schweiz
durchschnittlich 12 Tage beträgt Das ist eine
Differenz von 50 %. Sie hat weiter konstatiert, dass
der Durchschnitt der HeiluDgskosten pro Kurquoten-
ìall in Genf 14 Franken ausmacht, in der Schweiz
überhaupt durchschnittlich 18 Franken. Diese Ver-
schiedenheiten kommen von den Verschiedenheiten
der Organisation und von der Intensität der Kon-
trolle, so dass ich also nochmals sagen muss: Diese
Zahlen der Zürcher Baugewerbekasse sind an und
für sich richtig; aber sie sind nicht schlüssig Sie
haben nämlich auch den Beitrag reduzieren müssen.
Sie haben für die Nichtbetriebsunfälle nicht den
vollen Lohn bezahlt, sondern nur 80 %, Sie haben
ferner sehr grosse Einschränkungen der Bezugsbe-
rechtigung aufgestellt. Bei Trunkenheit, bei Raufe-
reien und dergl. wurde nichts bezahlt.

Ich habe Ihnen als zweiten Grund meiner Be-
denken in der Eiotretensdebatte gesagt, dass der
Risiko der Nichtbetriebsunfälle auch in der Beziehung
ein ganz anderer sei, als man sich beute vorstellt,
als er sehr verschieden ist. Es ist durchaus un-
richtig, wenn man annimmt, dass er durchwegs
gleich sei Ich will hierüber nichts wiederholen;
wir werden ja darüber noch zu reden haben bei
der Frage des Bundesbiitrages.

Als dritten Hauptgrund habe ich Ihnen damals
schon genannt die ungenügende Organisation für
die Besorgung und für die Kontrolle dieser vorüber-
gehenden Erwerbsunfähigkeiten, und das ist für
mich der Hauptgrund. Wir haben eben, wie damals
schon ausgeführt, im Gegensatz zur lex P'urrer bei
den Krankenkassen, wie wir sie nun einmal in
Kauf nehmen müssen, durchaus nicht die Organe,
die uns Gewähr geben können für diese Kontrolle.
Denn in Tat und Wahrheit wird die Rückversiche-
rung, die theoretisch ja ganz schön ist, bei vielen
dieser Kassen absolut versagen; sie wird gar nicht
durchführbar sein, weil die Kassen viel zu schwach
sind und weil, wenn man zu dem Mittel greift,
starke Kassen zu benutzen, um ausserhalb der Mit-
gliedschaft derselben die Kontrolle auszuüben, auch
diese Kontrolle ungenügend wird. Die Krankenkassen
sind nicht obligatorisch. In die Krankenkassen kann
eintreten wer will, und wir haben durchaus keine
Garantie, dass ein grosser Teil derjenigen, die wir
nun obligatorisch versichern wollen, überhaupt in
eine Krankenkasse eintritt Was wird nun die Folge
sein? Dass die Zentralanstalt, um auch nur den
grössten Missbräucben entgegenzutreten, an jedem
Ort für diejenigen, die in keiner Krankenkasse sind,
die wir nicht per Rück Versicherung decken können,
spezielle Agenten haben muss. Das bedeutet eine
ganz starke Vermehrung der Verwaltungskosten. Es
ist eine Täuschung, wenn Sie meinen, dass mit der
Rückversicherung oder auch mit den Krankenkassen
als Agenturen der Anstalt die Kontrolle auch nur
einigermassen genügend gemacht werden kann. Sie
werden gezwungen sein, über das ganze Land ein
Netz von direkten Agenten der Zentralanstalt zu
schaffen, und das bedeutet sehr grosse Verwaltungs-
ausgaben.

Und nun ist diese Frage eben zusammen zu
nehmen mit der Frage des Bundesbeitrages, der ja

durch die Mehrheit der Kommission so geordnet ist,
dass nur der Nichtbetriebsrisiko gedeckt wird, und
dieser ist nun von der Kommission schlankweg zu
5 '-'/« angenommen worden. Herr Präsident, meine
Herren ! Nichts berechtigt die Mehrheit der Kom-
mission dazu, heute diese Zahl als massgebend an-
zunehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, es ist hundert
gegen eins zu wetten, dass die Ausgaben für die
Nichtbetriebsunfälle viel grösser sein werden, und
dann werden Sie doch zugeben, dass diese Ordnung
der Dinge schon an und für sich aine Ungerechtig-
keit gegenüber dem Arbeitgeber "involviert, indem
er dann Schäden decken muss, die mit seinem Be-
triebe absolut nichts zu tun haben. Wir kommen ja
bei der Frage des Bundesbeitrages noch darauf
zurück.

Alle diese Gründe sprechen dafür, dass, bevor
wir auf dem Gebiete klar sehen, wir allen Grund
haben, die Nichtbetriebsunfälle nach Antrag des
Herrn Frey in die freiwillige Versicherung hinein-
zunehmen und da zuerst Erfahrungen zu machen;
und zwar stelle ich mir die Sache so vor, wie es
auch der Antrag des Bundesrates sagt, dass die
freiwillige Versicherung viel freier," viel beweglicher,
viel elastischer .ausgestaltet werden kann als die
obligatorische Versicherung, dass, wenn man sieht,
dass die Missbräuche zu gross sind, dass für Schäden
gezahlt werden muss, für die man von Rechtswegen
nicht bezahlen sollte, dass man mit der Organisa-
tion nicht nachkommt, man dann ganz einfach er-
klärt: Wir sind nicht verpflichtet zu dieser Versiche-
rung, wir ziehen sie im' einzelnen Falle zurück.
Wenn wir. aber diese Nichtbetriebsunfälle in die
obligatorische Versicherung hineinnehmen, dann
sind wir gebunden und können nicht mehr heraus.
Und da gibt mir nun, trotzdem ich das Entgegen-
kommen anerkenne, auch der Antrag des Herrn
Hirter, den er mit einigen Mitgliedern der Kommis-
sion gestellt hat, nicht genügende Gewähr. Es ist
doch einigermassen schwierig, eine so ausserordent-
lich wichtige Frage, wie die Verteilung dei Prä-
mienlasten es ist, dem Verwaltungsrate zur Ent-
scheidung zu überlassen, auch wenn die Bundes-
versammlung da mitsprechen sollte. Damit entziehen
wir eine der wichtigsten Fragen der Gesetzgebung
und der Volksabstimmung. Ich sage, wir haben
allen Grund, diese Nichtbetriebsunfälle so lange in
die freiwillige Versicherung zu tun, als wir darin
nicht klar sehen. Die Zeit wird kommen, wo wir
die nötigen Erhebungen haben, und dann, meine
Herren, kann man ja wieder über die Sache reden.

Ich halte die Einwendungen, die Herr Scherrer
gemacht hat, Einwendungen, die auch von Herrn
Jenny unterstützt werden, für durchaus unberechtigt.
Die Ordnung der Dinge, wie sie Ihnen Herr Frey
gestern proponiert hat, wird sich ganz ausserordent-
lich leicht machen lassen im Gegensatz zu den Be-
hauptungen von Herrn Scherrer, und der Ansporn,
in die freiwillige Versicherung hineinzugehen, wird
vollständig gross genug sein, w'ennSie den Bundes-
beitrag so bemessen, dass ein Grossteil der Lasten
durch den Bund getragen wird. Ich glaube, da sieht
Herr Scherrer und sieht Herr Jenny viel zu schwarz
und es wäre zum mindesten der Mühe wert ge-
wesen, sich diese Sache etwas näher anzusehen.
Herr Scherrer hat z. B. behauptet, es könne dem
Arbeiter nicht konvenieren, wir wollen einmal sagen
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in eine Kollektivversicherung einer Betriebskranken-
kasse einzutreten für diese Versicherung der Nicht-
betriebsunfälle, weil er mit dem Austritt dann doch
nicht versichert sei Herr Scherrer wird mir doch
zugeben, dass das auch nach Art 41 unserer Vor-
lage der Fall SPÌU wird. Das ist ja ganz ausge-
schlossen, dass din Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle für den Arbeiter über den Moment hinaus-
gehe, wo er sein AnstelluDgsverhältnis aufgibt. Also
hat der Arbeiter in dem Falle genau dasselbe, ob
er nun obligatorisch für Nichtbetriebsunfälle ver-
sichert sei oder nur freiwillig. Nein, meine Herren,
gerade in der freiwilligen Versicherung lässt sich
dann eben diesem Umstände nach meiner Meinung
mehr Rechnung tragen und können wir uns viel
eher getrauen, ihn über das AnstelluDgsverhältnis
hinaus zu versichern In Tat und Wahrheit wird
die Sache sowieso so kommen, dass die Versiche-
rung durchaus Dicht unterbrochen ist. Denn, meine
Herren, so unvorsichtig sind unsere Arbeiter nicht,
dass sie eine sichere Stelle aufgeben, bevor sie eine
andere haben. In der Regel werden sie, bevor sie
kündigen, schon dafür gesorgt haben, dass sie
anderwärts unterkommen, und im Falle, dass ihnen
gekündigt wird, haben wir eben doch diese Kündi-
gungsfrist von 8, 14 Tagen, damit sie sich unter-
dessen umsehen können. In eiDigermassen normalen
Zeiten kommt der Arbeiter sofort wieder unter. Ich
gebe zu, dass in Ausnahmezeiten, wie beute, in
Zeiten der Krisis, das nicht immer der Fall sein
wird. Aber ich wiederhole: auch cach der Vorlage,
auch wenn Sie die Nichtbetriebsunfälle in die obli-
gatorische Versicherung hineinnehmen, ist der
Mann ebentdoch nicht versichert, während er nicht
im Anstellungsverhältnis steht. Herr Scherrer sagt
auch, der Mann zahle dann unter Umständen àie
Prämien für eine Zeit, wo er gar nicht versichert
sei Auch das ist nicht wahr. Er zahlt ja genau die
Prämien im Verhältnis zum Lohn, den erbekommt,
und wenn er auch gegebenenfalls einmal arbeitslos
sein sollte, so zahlt er eben für diese arbeitslose
Zeit keine Prämie. Also diese Einwendung, die
Herr Scherrer nach meiner Meinung etwas voreilig
gegenüber Herrn Frey gemacht hat, trifft nicht zu.

Und nun der Antrag des Herrn Jenny, auf den
er sich soviel zugute tut. . Da muss ich nun sagen,
Herr Jenny findet alles mögliche an der Minderheit
der Kommission kurios Und was hat er nun gestern
geleistet? Gestern, als wir gegen drei Uhr in die
Sitzung kamen, lagen plötzlich eine ganze Reihe
Anträge von Herrn Jenny da. Es war alles wie aus
den Wolken gefallen; es war alles erstaunt, dass
Herr Jenny, der extreme Verfechter der Nichtbe-
triehsuntälle plötzlich ändern Sinnes geworden sei.
Ich habe ihn schon für einen halben Bekehrten ge-
halten. Aber im Verlauf der Debatte hat sich heraus-
gestellt, dass die Geschichte doch ein etwas anderes
Gesicht hatte, als wir meinten, indem er un.« kalt
lächelnd zumutete, dass wir als Arbeitgeber noch
grössere Lasten übernehmen, als uns nach dem Vor-
schlag des Bundesrates oder der Kommission auf-
liegen, und da ist nun Herr Jenny erstaunt, dass
wir diese Hand nicht ohne weiteres ergrif fen ha-
ben. Man kann die Naivität auch ein bischen zu
weit treiben !

Nun will ich aber sagen, und da werden wir
offen reden müssen, welches der Hauptgrund ist,

warum ich niemals für den Einbezug der Nichtbe-
triebsunfälle in die obligatorische Versicherung sein
kann. Das ist die Ausländerfrage. Bei den Auslän-
dern trifft das, was ich über die Unberechenbarkeit
des Nichtbetriebsrisikos, über das Versagen der
Rückversicherung, über den Mangel an Organisation
gesagt habe, in potenziertem Masse zu. Ich will
keine Nation nennen Ich rede nur von den Aus-
ländern im allgemeinen. Aber das sage ich Ihnen,
dass gerade diejenigen, die wir da im Auge haben
müssen, von vorneherein nicht in einer Kranken-
kasse sein werden und dass das, was ich vorhin
über die grossen Kosten gesagt habe, die dem Insti-
tute dadurch entstehen, dass es infolge Versagens
der Rückversicherung, infolge Versagens der Kran-
kenkassen überall Extraorgane hinstellen muss,
gerade für diese in allererster Linie und in poten-
ziertem Masse zutrifft.

Geben wir uns einmal Rechenschaft, was der
Art. 38 sagt, wo also bestimmt ist, wer in die obli-
gatorische Versicherung hinein soll. «Eisenbahn-und
Dampfschiffabrtsunternehmungen und die Post.» So
weit ist kein Bedenken. «Die Betriebe, welche dem
Bundesgesetze betreffend die Arbeit in den Fabriken
unterstellt sind. » Da hätte ich im grossen und gan-
zen auch keine Bedenken. «Die Gewerbe, in welchen
explodierbare Stoffe gewer.bsmässig erzeugt und
verwendet werden.» Auch nicht. Nun kommen sie
aber. «Die nachstehend verzeichneten Gewerbe:
Das Baugewerbe.» Meine Herren, beim Raugewerbe
fangen meine Redenken an. Sie werden schon er-
raten, warum. Ferner: «Der Eisenbahn-, Tunnel-,
Strassen-, Wasser-, Rrücken- und Rrunnenbau, die
Erstellung von Leitungen sowie die Ausbeutung von
Rergwerken, Steinbrüchen und Gruben.» Ich erkläre
Ihnen aufrichtig, dass, wenn wir diese letztgenannten
Kategorien nicht in der obligatorischen Versicherung
hätten, aber wir haben sie darin und wir können
sie nicht mehr heraus tun, ich viel weniger Bedenken
gegen den Einbezug der Nichtbetriebsunfälle hätte.
Aber angesichts dieser Kategorien, wo Aus-
länder in Massen beschäftigt sind, sage ich, ist der
Einbezug der Nichtbetriabsunfälle in die obligato-
rische Versicherung unmöglich und differenzieren
können wir nicht Wir können nicht sagen, wir
nehmen nur für einen Teil dieser Betriebe die obli-
gatorische Versicherung der Nichtbetriebsunfälle.
Wenn wir das sagen könnten, so würde ich heute
noch, trotzdem wir nicht klar sehen, mich ent-
schliessen, das Risiko zu übernehmen.

Stellen Sie einmal diesen Art. 38 dem Art. 84
gegenüber Ich sage Ihnen zum voraus : Die Schlacht,
die wir heute schlagen, wird bei Anlass des Art. 84
noch einmal geschlagen werden. Warum? Weil dann
sogar im Rat herum, auch bei den Herren, die
bisher nichts gesagt haben und uns in der Kommis-
sion haben den Krieg ausfechten lassen, doch die
Bedenken kommen werden. Sehen Sie sich den
Art. 84 einmal an, da werden Sie dann schon
darauf kommen, wie die Stimmung im Lande herum
sein wird und wie die Leute uns sagen werden:
Was, Ihr geht hin und versichert 100 bis 120,000
Ausländer nicht nur gegen Retriebsunfälle, sondern
gegen Nicbtbetriebsunfälle und gebt ihnen den
Bundesbeitrag und wir gehen leer aus? Meine Herren,
überlegen Sie sich diese Sache etwas und dann wer-
den Sie zum Schluss kommen, dass an dieser
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einzigen Frage unsere ganze Vorlage scheitern
wird.

Die Sache ist doch zu evident. Sollen wir denn
wirklieh diese ambulante Arbeiterschaft, die wir in
Zahlen von 100 bis 120,000 in der Schweiz haben,
die heute kommen und morgen gehen, die das eine
Jahr in die Schweiz kommen, das andere nach
Deutschland und das dritte nach Frankreich, die von
einerUnternehmung zur ändern wandern, die, von Nie-
derlassung keine Bede, nicht einmal recht Aufenthalt
in der Schweiz genommen haben, sollen wir diese
100 bis 120,000 Mann auch gegen Nichtbetriebsunfälle
schützen? Das können und dürfen wir nicht, weil
wir dadurch unsere eigenen Landsleute viel zu viel
schädigen. Wir könnten das erst dann tun, wenn
wir unser Volk, das ansässige, unsere eigenen Lands-
leute zuerst versichert hätten. Wir wollen ja dann
über diese Anträge reden, die uns Herr Buri und
Herr Schär bringen. Ich bin sehr gerne bereit, da
möglichst entgegenzukommen. Aber dort gibts
dann eine Grenze. Das ist die finanzielle. Wir wissen
ja ganz genau, was wir in den nächsten Jahren für
die Versicherung ausgeben dürfen im ganzen. Ich
meine, der Bundesrat hat sich darüber deutlich aus-
gesprochen. Und sehen Sie sich die finanziellen
Konsequenzen der Anträge Buri und Schär an, so
wünschenswert diese Anträge wären ! Aber während-
dem wir das wünschen, geben wir ohne Not für
diese Ausländer, für diese ambulante Arbeiterbe-
völkerung einen Betrag aus, der einer Million per
Jahr nahe kommt. Ich will Ihnen die Bechnung
machen. Nehmen wir nur 100,000 Mann an. Es sind
aber mehr und es werden immer mehr werden.
Und nehmen wir einen durchschnittlichen Lohn von
1200 Fr. per Mann an, das ist wenig, so kommen
wir auf eine Lohnsumme von 120,000,000 Fr. im
Jahr, macht zu^ 5 pro Mille 600,000 Fr., ich will
bescheiden rechnen. Aber diese 600,000 Franken
sind das Minimum, das wir ohne Not und ohne
dafür Dank zu bekommen, für eine Versicherung
binausschmeissen, zu der wir nicht den geringsten
Anlass und nicht die geringste Pflicht haben. Ich
habe es in diesem Saale früher schon gesagt, dass
ich dafür halte, dass die Löhne dieser Ausländer
dank der künstlichen Treibereien und der ewigen
Streike im Verhältnis zu den Leistungen und im
Verhältnisse zu dem, was unsere Landsleute leisten
müssen, sowieso viel zu hoch sind. Machen wir
nun die Sache durch diese Versicherung noch
schlimmer, so entsteht nachgerade ein Zustand, dass
wir uns dann nicht mehr wundern müssen, wenn
man uns ein eigenartiges Kompliment macht und
uns einen Uebernamen beilegt, der aus einem Haupt-
betrieb der schweizerischen Landwirtschaft herge-
nommen ist, den ich aber hier nicht nennen will.
Sie verstehen mich schon (Heiterkeit).

Es handelt sich hier .gar nicht um den Wider-
streit der Interessen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, wie Herr Ming gestern richtig gesagt
bat. Aber es handelt sieb um eine Frage, die für
unser ganzes Land von einer grossen Bedeutung ist,
und deshalb halte ich dafür, dass es ganz ausge-
schlossen ist, dass wir in diese Falle hineingehen.

Wir haben schon etwas derartiges gemacht. Ausser
den hohen Löhnen haben wir im neuen Eisenbahn-
haftpflicbtgesetz ein Gesetz geschaffen, wo wir auch
die Ausländer zum Schaden der schweizerischen

Volkswirtschaft ungebührlich beschützen. Ich habe
Sie seinerzeit gewarnt und mache beute auf
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung aus der letzten
Zeit aufmerksam, die den bündigen Beweis leisteten,
dass wir dort einen grossen Fehler gemacht haben,
indem wir unser Eisenbahnkonto mit Hundert-
tausenden, unter Umständen mit Millionen belastet
haben durch das neue Gesetz. Es ist nun genug mit
diesen Fehlern. Wir wollen nicht einen neuen be-
gehen zu den alten hinzu. Die Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle ist gewiss eine schöne soziale
Sache und wir wollen sie für unsere Landsleute und
für unser Land anstreben. Aber solange die Dinge
so liegen, wie ich Ihnen ausgeführt habe, müssen
wir vorsichtig sein. Wir wollen ja dem Ziele ent-
gegengehen; aber wir müssen vorläufig einen ändern
Weg betreten.

Man sagt: Der-Arbeiter deckt ja durch seinen
Beitrag indirekt auch eine grosse Quote des Bisikos.
Aber auch diese Idee, die bei unserer einheimischen
Bevölkerung zutreffend ist, wird beiden Ausländern
versagen. Glauben Sie denn, dass dieses psycholo-
gische Moment bei der wandernden Arbeiterschaft,
die ich im Auge habe, auch eine Rolle spielen wird.
Dort wird ohne weiteres die Ueberwälzung dieses
Anteils an der Versicherungsprämie auf den Lohn,
auf den Arbeitgeber und damit indirekt auf unsere
Volkswirtschaft stattfinden. Wir werden keinen Dank
finden in jenen Kreisen. Man wird uns auslachen.

Dass man draussen merkt, dass die Sache so
steht, kann Ihnen ein Passus eines vor einigen
Tagen erschienen Artikels einer schweizerischen
Zeitung beweisen; der heisst «Und gerade gegen-
über der Unfallversicherung ist in vielen Kreisen,
d. h. zunächst in all denen, die von der Versiche-
rung ausgeschlossen werden sollen, Handelsleute,
Privatbeamte, Angestellte usw., die Stimmung keine
rosige. Und wenn man dazu kommen sollte, den
Zehntausenden ausländischer und Saisonarbeiter die
Versicherung für Nichtbetriebsunfälb staatlich zu
subventionieren, während Tausenden von einheimi-
schen Steuerzahlern dies nicht gestattet wird, weil
sie nicht zufällig Handarbeiter sind, so wird eine
solche Hintansetzung eine Opposition im ganzen
Schweizerlande hervorrufen, die nicht unterschätzt
werden darf.» Ich habe immer gedacht, diese Ent-
ddckung werde einmal gemacht werden. Wir haben
sie nun schon und sie wird bei der Volksabstim-
mung ein Pivot sein. Dann haben wir die ganze
Vorlage, "wie ich Ihnen schon im Eintretensvotum
sagte, wieder zerschlagen.

Ich gehe nun etwas weiter als Herr Frey. Ich
bin der Meinung, die Sache muss nun entschieden
werden. Sie müssen sich aussprechen, ob Sie die
Nichtbetriebsunfälle in der obligatorischen oder in
der freiwilligen Versicherung haben wollen. Es nützt
nichts, die Sache an die Kommission zurückzu-
weisen. Wir können erst dann wieder vorwärts
machen, wenn das entschieden ist und deshalb
stelle ich den Antrag, das diese Frage jetzt ent-
schieden wird und benütze dazu folgende Formel.
Ich beantrage Ihnen, dass Art. 46 lauten soll: «Die
Anstalt versichert in der obligatorischen Versiche-
rung gegen die Betriebsunfälle, welche eine Krank-
heit, bleibende Erwerbsunfähigkeit oder den Tod
zur Folge haben.» Nachdem Sie dann, was ich immer
noch hoffe, den Beschluss gefasst haben, die Nicht-
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betriebsunfälle von der obligatorischen Versicherung
auszuschliessen, werden wir in der Kommission
sehen, wie die Dinge sich gestallten.

Ich empfehle Ihnen also, die Frage noch einmal
zu erledigen in dem Sinne, dass die Nicbtbetriebs-
unfälle in der obligatorischen Versicherung ausge-
schlossen seien.

Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass
wir zunächst noch an der Diskussion des Ordnungs-
antrages Frey sind, welcher Art. 46 und die folgen-
den Artikel, die damit zusammenhängen, zurück-
weisen will. Herr Sulzer stellt nun den Antrag, den
Artikel nicht zurückzuweisen, sondern daran die ent-
sprechenden Modifikationen eintreten zu lassen. Ich
glaube, es wäre sehr wünschenswert, wenn die fol-
genden Herren Redner sich strikte an den Ord-
nungsantrag hielten, damit wir darüber abstimmen
könnten. Nachher werden wir eventuell materiell
über Art. 46 und folgende zu diskutieren haben.

Häberlin: Die Situation scheint immer ver-
worrener zu werden. Wir haben für den Standpunkt
der Kommission nach verschiedenen Seiten Front zu
machen. Auch wenn man zum Ordnungsantrag Frey
sprechen will, wird man die materiellen Gesichts-
punkte, die in der Diskussion aufgeworfen wurden,
sei es von Herrn Jenoy, sei es von Herrn Sulzer,
antönen müssen, weil der Grund zur Rückweisung
selbstverständlich für das einzelne Ratsmitglied ein
ganz verschiedener sein kann und weil Sie, auch
wenn Sie formell zum Antrage Frey stimmen, dabei
doch vielleicht die Argumente Sulzer im Kopfe
haben. Ich werde mich aber trotzdem durchaus der
präsidialen Weisung anschmiegen und mir zunächst
erlauben, noch einmal auf einen ,Gedankengang des
Herrn Ming einzugehen, dann vielleicht auf einen
Gedankengang des Herrn Sulzer, weil diese Herren
zwei Argumente in den Saal hineingeworfen haben,
von denen man sich gar nicht verhehlen kann, dass
sie in gewissen Kreisen des Volkes grossen Anklang
finden werden, von denen ich aber hoffe, dass sie
hier im Saale nicht durchdringen werden.

Herr Dr. Ming hat speziell das Argument zur
Grundlage seines Angriffs gemacht, dass der Vor-
schlag der Kommission die Privilegierung einer
bestimmten Klasse bedeute und dass das in unserem
Volke verscbnupfen werde. Er hat erklärt: Wie
stehen sich die Versicherungsbedürftigen gegenüber?
Links die ursprünglich Haftpflichtigen, denen wir
nun einen Beitrag von drei Vierteln aus den Taschen
der Arbeitgeber an ihre Versicherung bewilligen.
Rechts die freiwill ig Versicherten, die die Rest-
prämien aus der eigenen Tascne zu bezahlen haben.
Links die obligatorisch Versicherten mit dem Rundes-
beitrag. Da musste Herr Dr. Ming doch beifügen,
dass rechts auch die freiwillig Versicherten mit

dem Rundesbeitrag stehen. Er hat ferner beigefügt :
links die obligatorisch Versicherten, die ohne Be-
scbränkung auf irgend ein Maximum versichert
seien, gegenüber den freiwillig Versicherten mit
einem Maximum von 3000 Fr.

Diese letztere Hehauptung war nun ein Irrtum
und Herr Dr. Ming wird sofort zugeben, dass er
dem Rat hier etwas Unrichtiges vorgetragen hat.
Auch die obligatorisch Versicharten sind nur auf
einen Betrag von Fr. 14 pro Tag versichert, das
macht, wenn wir 300 Arbeitstage annehmen, ein
Jahresmaximum von 4200 Franken. Anderseits geht
allerdings die freiwillige Versicherung nur bis auf
3000 Franken. Wenn hingegen der Antrag Schär
angenommen würde, würde auch hier der Betrag
bis Fr. 4200 gehen. Herr Schär will, wenn ich
seinen Antrag richtig gelesen habe, hier egalisieren.
Nun meint Herr Ming, die Diskrepanz sei doch zu
gross; noch stossender aber sei, dass gewisse Leute
überhaupt ausgeschlossen seien und sich gar nicht
versichern könnten.

Wenn wir diesem Argumente folgen, so werden
wir nie eine soziale Frage in unserem Rate lösen
können, eine soziale Frage, bei der man in erster
Linie den Bedürftigen, denen, die es am meisten
brauchen, helfen will. Dann wollen wir doch nicht
mehr ein Volkswohlfahrtstaat sein, sondern der alte
Rechtsstaat, wo es einfach heisst : Gleiche Leistungen
des Privaten, des Rürgers, bedingen auch gleiche
Leistungen abseiten des Staates. Ich glaube, das war
in den letzten Jahrzenten doch wohl nicht mehr
unsere Auffassung, sondern wir wollten in erster
Linie den Schwachen, den Bedürftigen Hilfe bringen.
Wir wollen uns nicht von den Motiven des Neides
leiten lassen, die da und dort im Lande herum eine
grosse Rolle spielen, sondern von den Motiven der
Staatswohlfahrt. Wenn wir das andere Motiv auf-
kommen Hessen, so müssten wir es schon weiter
vorn in unserer Vorlage aufkommen lassen. Dann
wird es schon bei Art. 20 seine Blüten treiben, wo
wir uns mit grosser Mehrheit auch nicht gefragt
haben: Dient das Geld, das der Bund hinauswerfen
soll und das ungefähr soviel oder mehr ausmacht,
wie die von Herrn Sulzer bemängelte Ausländer-
unterstützung, 500—600,000 Fr., allen oder dient es
blos denen, welche Herrn Dr. Ming speziell am-
Herzen liegen, jenen Mannen droben in den Alpen,
den kräftigen Söhnen der Helvetia, aus denen unser
Volkstum sich verjüngt? Wir haben gesagt: Wenn
es auch nur jenen dient, wir mögen es ihnen
gönnen; sie brauchen es; wir geben es ihnen gerne.
Aber ich glaube, dann dürfen auch die ändern,
wenn die Reihe an sie kommt, von den Söhnen
dieser Alpen Gegenrecbt verlangen. Sonst möchten
diese erleben, dass die Eidgenossen der Ebene bei
Art. 20 sagen: Gebt jedem von uns auch die
3 Franken, den Taler, dann ist die Geschichte per
Saldo ausgeglichen. Das ist nicht die Rechnung,
von der wir ausgehen dürfen. Ich bitte also Herrn
Dr. Ming, den Wechsel direkt auf seinen Nachbarn
Herrn Muheim zu ziehen, der bei Art. 20 im Inte-
resse genau der gleichen zu Begünstigenden unge-
fähr die gegenteiligen Anschauungen vertreten bat.
Wir wägen ja auch bei ändern Subventionen des
Bundes nicht ab. Bei Subventionen an Alpverbesse-
rungen fällt es uns seit Jahrzehnten nie ein, zu
sagen : Warum soll ^gerade eine alpine Gegend he-
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vorzugt werden? Also weisen wir diesen Gedanken
einfach von uns und stellen wir die Frage so, wie
sie gestellt werden muss : Wo soll angefangen wer-
ben? Wir wollen ja im Grund unseres Herzens und
mit unserer Verfassungsbestimmung nicht blos das,
was beute im Entwurfe des Bundesrates und der
Kommissicn niedergelegt ist, sondern wir wollen
später mehr. Aber die Frage ist: Wo sollen wir an-
fangen und womit sollen wiranfangeu? Ist es rich-
tig, was unsere Gegner sagen, dass wir mit der
freien Versicherung, oder ist richtig, dass wir direkt
mit einem Versuche der obligatorischen Versiche-
rung und zwar auch für die Nicbtbetriebsunîalle
anfangen? Ist es wahr, dass es ein so gewagtes
Experiment ist oder nicht?

Nun habe ich für mich persönlich immer die
Meinung gehabt, dass, wenn wir bei den bisherigen
Haftpflichtversicherten anfangen, auch mit Einbezug
der Nicbtbetriebsunîalle, das Experiment nicht so
gefährlich sein wird. Ich weiss nicht, ob ich mich
da irre, ich bin ja nicht Techniker. Aber ich glaube,
auch als Laie kann man ungefähr folgende Rechnung
machen. Diejenigen, dia unter der Haftpflicht stehen,
können schon deshalb keine so grosse Nichtbetriebs-
gefabr haben, weil die Zeit für sie gar nicht vor-
handen ist, um sich in Nichtbetriebsgefahren zu
begeben. Die Leute arbeiten durchschnittlich den
ganzen Tag zehn bis zwölf Stunden in ihrem Be-
trieb. Sie werden dadurch ermüdet und haben
gewiss ein grösseres Schlafbedürfnis als ein anderer,
der dan ganzen Tag auf der faulen Haut liegt und
dessen Nichtbetriebsgefahr am Abend erst beginnt.
Ich glaube also, wir dürfen mit 10—il Stunden
Arbeit rechnen, wo die Betriebsgefahr allein zu ver-
sichern ist, und mit 7 Stunden Schlaf, die wir
diesen Leuten recht wohl gönnen mögen, also mit
ca. 17—18Stunden, wo die Betriebsgfahr nicht ba-
stebt, es sei denn, dass man, wie scherzweise er-
wähnt wurde, eben im Bett am meisten stirbt (Hei-
terkeit). Also beträgt die Gefahrenzeit 6—7 Stunden.

Dazu kommt nun allerdings der böse Samstag-
nachmittag, der böse Sonntag und der böse Montag,
wobei ich mir doch erlaube zu sagen: Der Montag
wird in der Regel nicht in Frage kommen; es
wird gearbeitet, wenn er auch, ich geba das ja zu,
erfahrungsgemäss in der Arbeit und im Betrieb
auch ein böser Tag ist; das geht dann aber die
Betriebsgefahr an. Nun ist die Frage: Soll wegen
dieses bösen Sonntags und Samstags das Experiment
nicht gemacht werden? Herr Dr. Miog hat erklärt,
man gebe da zu weit; man gewöhne, wenn man
das Obligatorium ausspieche und den Bundesbeitrag
zuweise, die Leute an Unselbständigkeit und Sorg-
losigkeit. Meine Herren ! Dieses Argument könnte
man gegen jede Versicherung überhaupt bringen.
Man könnte es namentlich gegen die Alters- und
Invalidenversicherung bringen. Vielleicht wird man
doch einmal mit diesem Argument kommen und
sagen : Auch die Arbeiter sollen für ihre alten Tage
sorgen; sie sollen ein ganzes Leben hindurch sich
einen Sparpfennig zurücklegen. Dieses Argument
wird Herr Dr. Ming dann bringen können, aber nur
dann, wenn der Staat vorher seine sozialen Auf-
gaben erfüllt und den Arbeiter gegen Krankheit und
Unfall sicher gestellt hat. Denn das sind die Ge-
fahren, die ihn bedrohen, ohne dass er sich gegen-
wärtig auf einem ändern Weg als durch Versiche-

rung vorsehen kann, Gefabren, denen er nicht aas
dem Wege geben kann, die keine bestimmte Regel-
mässigkeit aufweisen.

Herr Dr. Ming hat nun aber ferner erklärt : Wir
wollen überhaupt, dass diese Leute es empfinden.
Wenn sie am Sonntag nicht den richtigen Pfad
wandeln, so verdianen sie auch nicht, dass sie ver-
sichert sind. Ich gehe ja damit einig, dass ein
Mann, dar sich am Sonntag oder am Samstag be-
trinkt, hierfür nicht extra einen Bundesbeitrag ver-
dient. Aber wenn Sie ihn bestrafen wollen, wenn
Sie auf diese Exzesse, die bei der Ursache der Un-
fälle doch eine Ausnahme bilden werden, die Strafe
des Ausschlusses stellen, wen strafen Sie damit?
Nur immer diesen liederlichen Mann? Nein, seine
ganze Familie strafen Sie damit, seine Frau und
seine Kinder. Wollen wir das? Müssen wir nicht
auch an diese denken? Und denken wir nicht tat-
sächlich auch an die Versicherung der ganzen Fa-
milie, die hinter einem solchen Manne steht? Ist
es also-sozial richtig, die Möglichkeit der Versiche-
rung deshalb auszuschliessen, weil der Mann nicht
solid, nicht wacker ist? Dann brauchen wir gar
keine Zwangsversicherung. Zwangsversicherung ist
gerade für diejenigen nötig, die sonst nicht in die
Versicherung gehen. Darum haben wir an diesem
Gedanken der Versicherung der Nichtbetriebsunfälle
festgehalten.

Ich würde auch den weiter angedeuteten Ge-
danken wegweisen, den Ausschluss eines Unfalles,
der durch Sport entstanden ist. Ich weiss, dass das
im Volke draussen ein bischen zieht, dass es heisst :
Was brauchen die Velos zu fahren, auf die Berge
zu klettern? Ich habe die Meinung, man solle auch
das diesenLeuten nicht vergönnen und man sollte nicht
eine Strafe daraufsetzen, denn es sind die Schlech-
testen wahrscheinlich nicht, die den Sonntag bald
in dieser, bald in jener erlaubten Form für den
Sport verwenden. Sie werden gesund bleiben, und
das würde dem Arbeitgeber dienlich sein dadurch,
dass sie gesund zur Arbeit zurückkehren. Ich glaube,
die Argumente, die Herr Dr. Ming gegen die Kom-
missionsanträge und für die Rückweisung ins Feld
geführt hat, sind nicht stichhaltig. Ebensowenig die
Argumente, die Herr Sulzer ins Treffen führt und
die auch zu einer Rückweisung nach dem Antrage
Frey führen können.

Es wird gesagt, man sei gegen die obligatorische
Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle z. B. wegen
der mangelhaften Kontrolle durch die Krankenkassen.
Ich glaube, dieses Argument darf doch nicht allzu
hoch angeschlagen werden. Es ist nicht durch-
schlagend, weil wir auch bei den Privatgesellschaften
keine Krankenkassen haben, die ihre Geschäfte be-
sorgen. Wir haben also zum mindesten mehr Kon-
trollmittel als die Privatgesellschaften. Wenn Herr
Sulzer sagt, wir werden gezwungen sein, Agenturen
einzurichten, so gebe ich zu, es werde dies da und
dort der Fall sein, aber damit sind wir dann erst
gleichgestellt wie die Privatgesellschaften und haben
überdies den Bundesbeitrag. Es ist auch gesagt
worden, es werden die 5 9/»o nicht ausreichen. Allein
Herr Sulzer hat dies mindestens so wenig bewiesen
als wir unsere Behauptung, dass sie genügen, be-
wiesen haben; er hat uns keine neuen Zahlen ge-
genüberstellen können.



NATIONALRAT — 528 — Kranken- und Unfallversicherung

Ferner hat Herr Sulzer gesagt, wir sollten des-
halb mit der freiwilligen Versicherung beginnen,
weil sie elastischer sei, weil wir dann, wenn wir
schlechte Erfahrungen damit machen, eine Remedur
treffen könnten, dass wir also, Wenn uns dieselbe
nicht mehr passe, den Rückzug antreten können.
Das ist durchaus falsch, die Freiwilligkeit besteht
nicht etwa darin, dass wir imstande wären, nach
Belieben zurückzutreten, sondern die Freiwilligkeit
liegt einzig auf der Seite des Versicherungneh mers.
Der kann sagen: Es passt mir oder es passt mir
nicht, aber die Versicherungsanstalt muss jeden
annehmen, wenn er unter «ine Kategorie des Art. 84
gehört. Also ist das vollständig unrichtig, was Herr
Sulzer nach dieser Richtung ausgeführt hat. Es ist
eine ganz einseitige Freiwilligkeit, so dass die An-
stalt, wenn sie schlechte Erfahrungen macht, nicht
korrigieren kann, wohl aber die ändern. Wenn das
Ihr Ideal ist, dann mögen Sie die freiwillige Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle annehmen.
Unser Ideal ist es nicht.

Wie ist es nun mit dem Sprung ins Dunkle?
Sprung ins Dunkle ist das beliebte Wort der Gegner.
Für wen fürchten die Herren Gegner diesen Sprung?
Für den Bund? Der Bund weiss aber genau, wie
viel er zu bezahlen hat, wenn Sie die Vorlage durch-
beraten haben. Wenn Sie sagen, er habe ein halbes
Prozent zu bezahlen, oder wenn Sie den Gedanken-
gang des Herrn Jenny annehmen, dass per Jahr ein
bestimmter Betrag von 5 oder 6 Franken per Kopf
bezahlt werden solle, so ist das auszurechnen. Die
Summe variiert in der Zukunft nur mit der Zahl der
Versicherten. Hierin liegt ein Risiko jedenfalls nicht
Man kann aber auch nicht sagen, dass die Anstalt durch
dieAufnabme derNichtbetriebsunfälle einRisiko laufe.
Dean die Unfallversicherungsanstalt kann es machen
wie jede Privatversicherungsgesellschaft, dass sie
sich nämlich nach dem Jahresergebnis richtet mit
ihren Prämien. Diese sind beweglich, nur derBandes-
beitrag ist fix. Wo müsste also das Risiko liegen?
Entweder beim Arbeitgeber oder beim Arbeiter, die
dann diese Prämien zu bezahlen haben. Nun haben
wir bisher die Meinung gehabt, das ein solches
Risiko für die Arbeitgeber wiederum nicht bestehe,
wenn die Arbeiter erklären : Wir wollen euch das
Nichtbetriebsrisiko abnehmen. Sie haben es erklärt
für den Fall, als, wie vorher urbi et orbi verkündet
wurde, das Betriebsrisiko ganz von den Arbeitge-
bern übernommen werde. Die Arbeitgeber hätten es
also ganz in der Hand, aber sie lehnen es ab, sie
wollen es nicht. Dafür können wir natürlich nichts.
Fürchten wir das Risiko für den Arbeiter? Die Ar-
beiter selbst fürchten sich nicht, sie erklären : wir
wollen uns in den einen oder ändern Standpunkt
finden, es ist uns gleichgültig, ob man uns das
Risiko überbindet oder ob man nach dem Kommis-
sionsantrag den Arbeitgeber und uns belastet und
beiden den Bundesbeitrag gewährt. Für wen kämpft
also eigentlich der Gegner, der den Sprung ins Dunkle
fürchtet? Die Arbeitgeber sind heute aus zwei be-
stimmten Gründen dagegen, dieses Risiko abzu-
lehnen und das gesamte Betriebsrisiko zu über-
nehmen. Sie sagen, wir fürchten für die Finanzen
des Bundes wegen der Ausländer. Da muss ich
doch eines konstatieren gegenüber Herrn Sulzer.
Dieses Argument stand von A bis Z dem Gegner
zur Verfügung; das batte man vor zwei, drei und

zehn Jahren schon bringen können, als Herr Sulzer
noch lange Zeit für Einbezug der Nichtbetriebsun-
fälle war, aber man bringt es heute als ein \er-
legenheitsargument, nachdem man die Offerte Jenny
nicht bat akzeptieren können, weil die Arbeitgeber
nicht zu Herrn Sulzer stehen wollten, welcher seiner-
seits das ganze Betriebsrisiko übernehmen wollte.
Darum kommt heute dieses Argument ins Vorder-
treöen. Ich will es gern dem Herrn Kommissions-
präsidenten überlassen, mit diesem Argument sich
auseinanderzusetzen, wenn die materielle Behand-
lung des Antrages Sulzer in Diskussion ist; jetzt
muss der Ordnungsantrag des Herrn Frey be-
sprochen werden.

Gestern stand noch im Vordergrund der Argu-
mente der Arbeitgeber, dass sie das Versprechen,
die ganze Betriebsgefahr zu übernehmen, nur gegeben
haben für den Fall, als das Monopol beseitigt würde.
Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu
kämpfen, wenn wir uns nicht im cirulus vitiosus
bewegen wollen. Ich glaube, die Situation dabin
zusammenfassen zu können, dass, wenn man den
gegnerischen Ausführungen folgen wollte, sie ein-
fach darin gipfeln, dass man die Nichtbetriebsunfälle
gar nicht versichern könne, indem weder Arbeit-

sgeber noch Arbeiter noch der Bund die Last tragen
könnten. Es gäbe also keine Möglichkeit, sie zu
versichern, als durch die Versicherungsgesell-
schaften. Aber das darf man nicht allzu tragisch
nehmen. Ich glaube, eine vom Bunde errichtete
Anstalt, wenn sie einigermassen technisch richtig
begründet ist, wird mit dem Bundesbeitrag und
den ändern Beiträgen auch die Nichtbetriebsunfälle
bewältigen mögen.

Weil die Herren Arbeitgeber sich dem Vor-
schlage, den Herr Jenny gemacht hat, entziehen,
so wird es nun allerdings unsere Sache sein, an
ihrer Stelle zu entscheiden, welches das richtige sei.
Ist der Standpunkt der Kommission richtiger oder
wäre es vielleicht doch besser, den Gedanken des
Herrn Jenny aufzunehmen dadurch, dass man sagt:
Arbeitgeber, übernehmt alles Berufsrisiko und dann
seid ihr vom ändern frei? Ich möchte mich hüten,
diesem Gedankengang nachzugehen. Entweder sind
die Befürchtungen von Herrn Sulzer richtig, dass
das Nichtbetriebsrisiko viel mehr als ein halbes
Prozent beansprucht, dann wäre es Unrecht, dem
Arbeiter das Risiko zu überbinden, weil er der ka-
pitalschwächere ist, dann wäre es eher richtig, dass
der Arbeitgeber an die Lasten beitrage. Oder auf
der ändern Seite: Ist es richtig, dass wir mit dem
halben Prozent auskommen und dass wir vielleicht
noch mehr als auskommen, dann ist es durchaus
gegeben, dass der Arbeitgeber, der im übrigen auch
die Hauptsache an die Betriebsversicherung bei-
tragen muss, nun aus dem Benefiz, das sich aus
dem Bundesbeitrag ergeben würde, in gewissem
Sinne etliches ans Betriebsrisiko erhalte. Ich halte
auch aus ändern Gründen dafür, dass der Ausweg,
die Arbeiter sollen das ganze Risiko übernehmen,
seine Haken bat. Auf dem Papier übernehmen die
Arbeiter das gesamte Nichtbetriebsrisiko, aber in
der Tat und Wahrheit würde dieses Risiko mit der
Zeit doch auf den Arbeitgeber abgehängt werden.
Schon unter der Haftpflicht hat es theoretisch dem
Arbeitgeber frei gestanden, einen Teil der Last au!
den Arbeiter zu verlegen; praktisch ist es fast gar
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nicht mehr der Fall gewesen. Ich glaube, dass die
Arbeitgeber recht haben, wenn sie die offene <ler
Zürcher Handelskammer laudabiliter zurückziehen.
Auch wir halten dafür, es sei besser, sie nicht bei
ihrer Offerte behalten zu wollen, die vielleicht nicht in
der Meinung gestellt wurde, dass man dabei behaftet
werden könnte.

Ich würde auch deshalb vom System Jenny ab-
raten, weil es uns neuerdings die Teilung in Be-
triebsunfälle und Nichthetriebsunfälle bringen würde.
Wir müssen dann eine gesonderte Rechnung auf-
stellen für die Betriebsunfälle und eine solche für
die Nicbtbetriebsunfälle Ebenso müssten die
Prämien für jede dieser Abteilungen besonders
festgesetzt werden und wir müssten schlj^sslich
auch für die freiwillige Versicherung eine doppelte
Rechnung führen und zwar gezwungenermassen,
wenn wir nicht ganz böse Ausnahmen statuieren
wollten. Oder sollte der Haftpflichtarbeiter mit
seinem Risiko von 6 Stunden ganz gleich gestellt
sein wie der freiwillig Versicherte mit dem ganzen
Tagesrisiko? Das wäre nicht richtig. Ich glaube,
das System Jenny, das vielleicht dem einen und
ändern unter Ihnen auf den ersten Blick einleuchtet,
würde nur unnötige, überflüssige Komplikationen
schaffen und für diejenigen unter Ihnen, welche be-
treffend die Nichtbetriebsversicherung ängstlich sind
— und das kann man ja keinem verargen, wenn
er in dieser' wichtigen Finanzfrage ängstlich ist,
— bringt die nötige Beruhigung der Uebergangs-
artikel, den die Kommission vorschlägt. Man hat
Ihnen hier das Gruseln beibringen wollen, indem
man, vorbrachte, es sei nicht angängig, dass
der Verwaltungsrat eine Aenderung beschliessen
könne zu Lasten der Arbeiter, in dem Sinne,
dass sie höhere Prämien bezahlen und kleinere
Bezüge machen, alles bloss kraft Beschlusses
des Verwaltungsrates, der durch die Bundesver-
sammlung genehmigt würde Dieses Gruseln ist
nur am unrichtigen Orte empfunden worden. Es
fällt mir auf, dass es bei Herrn Sulzer aufgestiegen
ist und nicht bei denjenigen, welche allein dadurch
betroffen würden, bei den Arbeitern. Aber diese
erklären durch die Herren Scherrer und Dr. Brüstlein :
Wir wollen uns dem unterziehen. Ich denke, wenn
diese sich dabei beruhigen können, dann dürfen
wir wohl uns auch beruhigen. Sie wissen, oder
erwarten es wenigstens wie der Sprechende, dass
die Bestimmung nicht zur Anwendung kommen
werde. Ich kann ihr auch zustimmen, aber in der
Meinung, dass nicht von Anfang an schon eine
Statistik eingeführt werden müsse, um nach Jahren
und Jahrzehnten untersuchen zu müssen, wie es mit
diesen Verhältnissen stehe. Wir würden sonst zu
einer unnötigen Komplikation kommen.

Ich glaube, der Kommissionsantrag nude crude,
wie er uns vorliegt, weist uns den rechten Weg.
Die freiwillige Versicherung ist der Sprung ins
Dunkle "und ich habe mich gewundert, wie Herr
Frey sagen konnte:. «Hüten Sie sich, die freiwillige
Versicherung dadurch zu schwächen, dass Sie ein
teilweises Onligatorium einführen; denn die frei-
willige Versicherung ist es, durch welche wir zum
Ziele gelangen wollen.» Aber, welches ist das Ziel?
Eben das Obligatorium. Nun habe ich noch nie ge-
hört, dass man den Endzweck nur dazu wolle, um

die Vorhorei'unoen zu machen, ich habe vielmehr
bisher rlas Gegenteil geglaust

Ich habe auch iie Meinung, welche Herr Sulzer
ungeschminkt zum Ausdruck gebracht hat, der Rück-
weisungsantrag des Herrn Frey in dem Sinne, dass
die Prüfung der Frage nochmals von der Kommis-
sion vorgenommen werden solle, habe keinen Sinn.
Herr Scherrer hat nur in einem Punkte unrecht ge-
habt, er hat Herrn Frey vorgeworfen, er habe erst
in' der letzten Stunde seinen Gedankengang ent-
wickelt. Ich konstatiere aber, dass er schon am
25. Februar 1908 diesen Gedanken aufgebracht und
weiter entwickelt hat, und wir haben ihn seither
immer zurückgewiesen. Ich denke, wenn Sie diesen
Gedanken noch einmal zurückweisen, so ist dessen
Schicksal in der Kommission besiegelt Es ist besser,
wenn Sie nun materiell entscheiden und uns den
Weg w.eisen; hoffentlich gehen wir durchs gleiche
Loch.

M. Ador : Lorsque j'ai pris la liberté, au mois de
juin de cette année, de proposer au conseil na-
tional de n'entrer en matière que sur l'assurance
maladie, j'avais déjà l'impression que la question
de l'assurance contre les accidents soulevant les
grands problèmes du monopole et de l'incorpora-
tion dans le monopole des risques non profession-
nels, était une question tellement difficile à résoudre
et qui demandait à être examinée de si près et
.sous toutes ses faces que nous risquerions bien, en
voulant joindre l'assurance accident à l'assurance
maladie, de faire sombrer toutes les deux à la fois.
Messieurs, le conseil n'en a pas jugé ainsi. Il a
décidé qu'il y avait lieu de discuter en juin dernier
et dans une session extraordinaire d'automne, l'as-
surance maladie et l'assurance accident à la fois.
J'ai le regret de constater que la discussion à la-
quelle nous assistons, rendue extrêmement intéres-
sante à la fois par la qualité de nos collègues qui
y prennent part, par leurs compétences spéciales en
ces matières, comme aussi par les travaux très
consciencieux de notre commission à laquelle je me
plais à rendre un véritable hommage, ne m'ont pas
convaincu. Notre commission a travaillé avec un
véritable soin, elle a cherché de la manière la plus
consciencieuse possible à trouver une solution sa-
tisfaisante. Malgré tout cela — je ne sais pas si je
suis seul ici de cet avis ou si je suis peut-être
l'interprète des sentiments de quelques-uns de mes
collègues — j'ai le regret de constater qu il est
difficile pour un membre du conseil national qui
n'a pas fait partie de la commission et qui par
conséquent n'a pas pu s'imprégner de touò les dé-
tails d'une matière aussi difficile et aussi délicate,
d'avoir une--opinion arrêtée et d'émettre un vote en
pleine connaissance de cause. Les membres du
conseil national qui sont dans cette situation-là
sont extrêmement embarrassés pour voter aujour-
d'hui et pour prendre une position définitive dans
une matière bien difficile. Messieurs, nous sommes
bien obligés de le reconnaître et de le constater,
les membres de la commission eux-mêmes, après
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être arrivés avec un rapport qui paraissait être un
rapport adopté à l'unanimité, nous ont tour à tour
exposé leurs considérations, les points de vue dif-
férents auxquels ils se sont, placés et auxquels ils
se placent aujourd'hui. Notre collègue M. Henri
Scherrer a tiès vivement criîiqué hier l'attitude
prise par MM. Sulzer et Frey, leur reprochant
d'avoir changé leur manière de voir dans le sein
de la commission. Je ne crois pas que parce qu'on
est membre de la commission, on soit illuminé de
la lumière d'en haut, et que l'on voie immédiate-
ment le but à atteindre. Si M. Scherrer est dans
cette situation de haute infaillibilité qui fait que dès
le début il savait exactement ce qu'il y avait à
faire et comment il fallait arriver au but, je crois
qu'il n'en est pas ainsi pour tout le monde J'es-
time qu'il est du devoir des membres de la com-
mission de s'éclairer par la discussion qui a lieu
au sein de la commission, d'écouter les avis des
centres intéressés qui viennent les uns après les
autres frapper à leur porte et leur apporter le con-
cours de leurs lumières et de leurs expériences.
Enfin, nous avons eu tour à tour M. Frey, M. Sulzer,
M. Jenny, M. Ming, le président de la commission
M. Hirter, qui ont exposé leur manière de voir.
Ils sont venus hier et aujourd'hui nous proposer les
uns après les autres des atténuations aux proposi-
tions unanimes de la commission. Ils ont senti très
bien qu'il y avait, dans cette question des risques
non professionnels incorporés dans la loi sous le
régime du monopole, une matière tellement délicate
qu'elle pouvait ne pas être comprise du peuple suisse
et qui risquerait ainsi de faire sombrer la loi
devant lui. Je suis de ceux qui désirent que cette
loi aboutisse. Je souscris très volontiers aux consi-
dérations présentées par M. Haeberlin lorsqu'il disait :
C'est là une œuvre sociale avant tout et nous
devons aujourd'hui même nous préoccuper de ces
questions en nous plaçant sur un terrain peut-être
un peu différent de celui qui avait été adopté par
nos prédécesseurs il y a quelques années. Eh bien,
pour faire aboutir une œuvre sociale, il faut renoncer
à dire le grand mot de Guizot, si je ne me trompe :
« Périssent les colonies plutôt qu'un principe ».
Il ne faut pas vouloir à tout prix résoudre tout à
la fois au risque de faire sombrer le bateau sur
lequel on est monté. Un proverbe populaire dit avec
raison: « Qui trop embrasse.mal étreint ». A tout
vouloir faire à la fois, on risque de ne pas aboutir.
Je désire voir aboutir l'assurance maladie sur les
bases que le Conseil fédéral nous a proposées, que
la commission a admises et que nous avons dis-
cutées. Je désire également voir aboutir l'assurance
contre les accidents et je déclare bien franchement que,
quoique n'étant pas partisan du monopole, je
pourrais peut-être me résoudre à faire cette
concession et admettre le monopole pour les risques
d'accidents professionnels, mais à l'exclusion des
risques non professionnels. Et ici je suis très
frappé des affirmations données ces jours-ci pour
montrer combien l'introduction dans la loi des
risques non professionnels nous conduit à des in-
connues, à des résultats que nous ne pouvons pré-
ciser ni au point de vue financier, ni au point de
vue des conséquences que le peuple attribuera à
cette loi lorsqu'il saura que les risques non profes-
sionnels y sont introduits. Le Conseil fédéral l'a

très bien compris et dans îà~ discussion sur l'entrée
en matière, à laquelle j'ai eu le regret de ne pas
pouvoir prendre part, parce que j'étais absent de
Berne ce jour-là pour des affaires urgentes, il m'a
semblé, à la lecture des comptes-rendus des jour-
naux, que M. le conseiller fédéral Deucher, au nom
du Conseil fédéral, s'était déclaré partisan du mo-
nopole. Ja! Ja! nous voulons le monopole, avait-il
dit. Mais M. Deucher, sur la question des risques
non professionnels, avait laissé entendre qu'il était
tout prêt à examiner ce qu'on pourrait bien faire.
Le mieux, suivant moi, serait de ne pas comprendre
ces risques non professionnels dans la loi et de
renvoyer cette question à une étude plus appro-
fondie.

Je remercie pour ma part M. Sulzer de nous
avoir fait une proposition ferme qui est plus logique
que celle du renvoi à la commission proposée par
M. Frey. Il y a dans les idées de M. Frey une
quantité de points de vue auxquels je me rallie et
qui me paraissent parfaitement justes. Dans les con-
sidérations émises par M. Jenny, il y a aussi des
points de vue que, pour ma part, je serais disposé
à accepter. Je comprends assez le système de
M. Jenny, qui consiste à dire que, pour les risquos
professionnels, les patrons, les employeurs, en sup-
porteront les conséquences et que le subside fédéral
sera affecté à l'assurance contre les accidents non
professionnels, les assurés devant eux-mêmes con-
tribuer pour une somme plus forte,'si le subside
fédéral n'est pas suffisant pour assurer l'équilibre.
C'est un peu le système actuel. Le patron paye les
primes pour l'employé, pour les risques profession-
nels. Pour les risques non professionnels, la prime
est payée par l'employé. Il y r#" là un système très
intéressant, aussi intéressant gué celui proposé par
M. Frey, qui consiste à laisser en dehors tous les
risques non professionnels. Mais comment voulez-
vous que nous discutions tout cela aujourd'hui ! En
l'absence de textes rédigés et formulés d'une manière
précise, nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous
sommes en face d'une question de principe, et
M. Sulzer Fa soulevée par sa proposition qui exclut
de l'article 46 les risques non professionnels. Le
conseil a donc à se prononcer aujourd'hui sur la
question de savoir s'il veut, oui ou non, maintenir
dans la loi avec le monopole les risques non pro-
fessionnels. Pour ma part, je n'ai aucune compé-
tence pour trancher ces questions ; elles sont extrê-
mement difficiles et exigent des connaissances pro-
fessionnelles que je n'ai pas. Mais il résulte pour
moi de la discussion à laquelle je viens d'assister,
que cette question laisse beaucoup de doute dans
l'esprit même de ceux qui soutiennent la nécessité
d'incorporer les risques non professionnels dans la
loi sur l'assurance accidents et que par conséquent
ils seraient bien avisés en se ralliant à la propo-
sition de M. Sulzer, pour permettre à ceux qui,
comme moi, désirent que l'assurance maladie abou-
tisse devant le peuple, que l'assurance accidents soit
constituée sur des bases sérieuses pour les risques
professionnels, de pouvoir voter cette loi. Il ne faut
pas donner raison à ceux qui diront : D'une part
on fait courir à la confédération des risques finan-
ciers trop dangereux, d'autre part, on traite d_^une
manière privilégiée les ouvriers, au détriment de
l'agriculture ; on introduit l'assurance obligatoire,
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pour les étrangers, pour les risques non profes-
sionnels et nous ne savons pas jusqu'à quel point
nous ne serons pas inondés par ces ouvriers étran-
gers qui viendront faire sombrer la caisse d'assu-
rance.

Vous soulèverez tout un ensemble d'oppositions
mal raisonnées, peut-être pas très réfléchies, mais
qui produiront dans la population une impression
très sérieuse et qui feront, je le crains, dans le
public échouer une œuvre sociale à laquelle nous
désirons tous loyalement participer, à condition
qu'on nous'la présente d'une manière acceptable et
qu'on ne veuille pas à tout prix nous faire avaler
tout un ensemble de dispositions qui sont indigestes
et qui finiront par faire sombrer la loi.

Je conclus en donnant ici mon impression per-
sonnelle, celle d'un homme qui, comme nous tous,
désire faire aboutir cette réforme sociale et qui a
la conviction profonde qu'à vouloir trop faire à la
fois, on risque de faire échouer la loi. Par consé-
quent je voterai la proposition Sulzer, afin que la
question de principe soit tranchée par le conseil
national : Oui ou non, les risques non professionnels
seront-ils compris dans l'assurance accidents? Pour
ma part, je dis non, la question n'est pas suffisam-
ment mûre, pas suffisamment étudiée, elle ne peut
pas être tranchée d'une manière utile maintenant.

Alfred Frey : Mein Rück Weisungsantrag ist von
verschiedenen Seiten bekämpft worden. Er wird von
vielen Mitgliedern des Rates nicht verstanden und
als nicht logisch angegriffen. Ich habe Ihnen bloss
zu sagen, dass ich nicht einen Ablehnungsantrag im
Sinne des Herrn Sulzer gestellt habe, weil ich mir
sagte, obschon die Kommission wiederholt die An-
gelegenheit einlässlich besprochen hat, würde sie es
neuerdings unter ändern Bedingungen und Umständen
tun, wenn eine Mehrheitskundgebung des Rates da-
für vorläge, dass die Frage vielleicht noch unter
anderen Gesichtspunkten geprüft werden solle. Nach-
dem aber die Opportunität, ja sogar die Logik des
Antrages angezweifelt wird, bin ich bereit, ihn zu-
rückzuziehen im Einverständnis mit dem Präsidenten
der Kommission.

Nachdem ich diese Erklärung abgegeben habe,
muss ich mich noch mit verscniedenen Gegnern aus-
einandersetzen und zwar zunächst mit den wichtigsten
Gegengründen, die insbesonders von Herrn Brüstlein
und von Herrn Häberlin angeführt worden sind. Die
Bundesverfassung bestimmt im ersten Alinea des
Art. 34 bis, dass der Bund eine Kranken- und Un-
fallversicherung einrichten wird, und sie bestimmt
im Alinea 2, dass der Bund diese Versicherung für
einen Teil der Bevölkerung oder allgemein ob l iga-
to r isch e r k l ä r e n kann. Das Primäre, der Wille
der Verfassung ist also, dass etwas Rationelles ge-
schehe und dass man sich nicht auf die Form ver-
steife. . Wenn wir trotzdem dazu kommen, a priori
die Versicherung für einen Teil der Bevölkerung
obligatorisch zu erklären, so habe ich nichts dagegen
einzuwenden ; aber ganz neu ist mir, dass unter dem
Obligatorium auch der Einbezug der Nichtbetriebs-
unfälle verstanden sei. Das ist eine Neuigkeit, deren

ich erst heute habhaft geworden bin. Andere Völker
haben die Versicherung gegen Krankheit und Unfall
auch für grosse Teile der Bevölkerung von Anfang
an obligatorisch erklärt; aber keines dieser Völker
ist weder zu Beginn noch seither dazu gekommen,
die Nichtbetriebsunfälle den Betriebsunfällen anzu-
schliessen. Wir stehen also auf einem grundsätzlich
verschiedenen Boden. Ich sage, die Obligatorisch-
erklärung ist nicht gleichbedeutend mit dem Ein-
schluss der Nichtbetriebsunfälle.

Nachdem ich das konstatiert habe, möchte ich
auf einen Einwand erwidern, den Herr Kollega
Brüstlein gemacht hat, der gegen meine Vorschläge
nicht so kategorisch auftritt wie andere. Er sagt,
es handle sich zunächst um ein Arbeiterschutzgesetz.
In dem Sinne, wie wir den Begriff «Arbeiter» bis-
her verstanden haben, ist das nicht richtig; es handelt
sich nach der Verfassung um ein Gesetz für alle
Bevölkerungsschichten und nicht nur für die Industrie-
arbeiter insbesondere. Und ich behaupte, dass, wenn
wir die obligatorische Versicherung mit Einschluss
der Nichtbetriebsunfälle schaffen, dann diejenigen,
welche hineingesteckt werden, ein Privilegium haben,
dessen die ändern gar nie teilhaftig werden können.
Ich meine aber, man soll nicht ein Gesetz schaffen,
an dem viele Landesangehörige aus den Gründen
Anstoss nehmen,, von denen ich gestern gesprochen
habe und von denen heute Herr Sulzer gesprochen
hat. Ich mache auch darauf aufmerksam, dass mit
dem System, das Sie voraussichtlich beibehalten
werden, die Frage nicht gelöst ist, wie es mit den-
jenigen stehe, die im Obligatorium der Versicherung
sind, solange sie Arbeit haben, die aber jeder Ver-
sicherung verlustig gehen, wenn sie keine Arbeit
haben. Wie steht es mit diesen Leuten? Der Art. 41
bringt keine befriedigende Lösung. Im fernem ist
zu sagen, dass die Ausländerfrage auf dem Wege
der Gesetzes vorläge nicht in richtiger Weise gelöst
werden kann und dass grosse Misshelligkeiten darüber
entstehen werden, was von den Lasten zu Recht den
Arbeitgebern und den Arbeitern angerechnet werden
müsse. Die Kontrolle de:- Nichtbetriebsunfälle würde
nach meinem Vorschlag durch die direkt Beteiligten
selbst erfolgen. Und das wäre sehr richtig.

Nun hat Herr Brüstlein gesagt, wenn wir mit der
Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle in die obliga-
torische Versicherung ein Fiasko machen würden,
so müsste das auch der Fall sein bei ihrer Ver-
weisung in die freiwillige Versicherung; der grand
inconnu spräche hier wie dort. Nein, mit der
freiwilligen Versicherung werden wir nicht Fiasko
machen, weil sich die Sache so gestalten wird:
In der Abteilung Nichtbetriebsunfälle der frei-
willigen Versicherung ist jeder nach dem ihm
zufallenden ausserberuflichen Risiko versichert. Dieses
Risiko kann bei einer Seidenwinderin vielleicht 2 °/oo
sein, es kann bei einem Erdarbeiter vielleicht 2°/'o
sein. Letzterer muss aber in die Versicherung auch
nach dem ihm eigentümlichen Risiko einzahlen und
bekommt vom Bund doch nur den gleichen Betrag
wie die Seidenwinderin. Nun sage ich, wenn sich
herausstellt, dass das Nichtbeti iebsrisiko von der An-
stalt zu gering eingeschätzt worden ist, dann gehen
die Prämien für den Versicherten so lang in die
Höhe, bis sie mit den Leistungen der Anstalt in
Einklang kommen. Dann werden den Versicherten,
die jetzt so sehr auf die Einbeziehung der Nicht-
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betriebsunfälle in die obligatorische Versicherung
dringen, die Mucken von selbst vergehen, wennsijselbst
für das zahlen müssen, was sie einheiraten wollen.

Nun ist uns von Herrn Eggspühler vorgeworfen
worden — er hat meinen Namen zwar nicht Benannt,
aber er hat mich mitgemeint — wir hätten eine
Reihe von Argumenten an den Haaren herbeigezogen.
Ich glaube Ihnen dargetan zu haben, da.ss unsere
Auffassung denn doch tiefer geht, als dass wir nötig
halten, mit an den Haaren herbeigezogenen Motiven
zu arbeiten.

Ich bleibe dabei, wie ich gestern gesagt habe:
Für die freiwillige Versicherung werden nach kurzen
Jahren keine Bundesgelder mehr da sein und man
wird dann mit dem Rezept arbeiten müssen, das
man in der Küche anwendet: «Man nimmt, so man
hat.» Wenn nichts mehr da ist, kann auch der Bund
nichts mehr leisten, und nur die Versicherung a:s
einzigen Leitstern der Sozialpolitik des Bundes zu
betrachten, das werden wir nicht tun können.

Herr Eggspühler redet etwas abfällig von, dem
«Schreckgespenst» der Simulation. Ich bemerke
dazu: das einzige Korrektiv gegen das Schreckge-
spenst, das doch über uns kommen könnte, liegt
darin, dass jeder, der sich versichern will, das ihm
eigentümliche Risiko übernimmt und bezahlt. Man
hat gesagt, schon die lex Forrer habe die Nicht-
betriebsunfälle einbezogen; aber es ist eben
immer wieder darauf hinzuweisen, dass nach der
lex Forrer alle Unfälle während der Zeit von sechs
Wochen nicht von der Unfallversicherung ausgehalten
werden mussten, sondern der Krankenversicherung
zugewiesen wurden. Das gibt ein ganz anderes Re-
sultat der 'Belastungsverteilung. Ich will die Nicht-
betriebsunfälle auch versichern, ich will sie nicht
ausschliessen, und diejenigen, welche sagen, wir wollen
sie ausschliessen, tun uns ein Unrecht. Wir wollen
sie nicht ausschliessen, sondern einfach von • der
obligatorischen Versicherung, zu deren Inbegriff sie
nicht gehören, in die freiwillige Versicherung über-
führen.

Auch Herr Jenny hat eine Anzahl von Einwen-
dungen gemacht, allein ich will hier nicht weiter
auf deren Erörterung eingehen, ich glaube, ich habe
mich deutlich genug ausgesprochen. Aber das gebe
ich Herrn Jenny ohne weiteres zu, wenn 'er sagt:
wir gingen komplett auseinander, indem er mit Herrn
Ha erl in der Meinung sei, dass die obligatorische
Versicherung zuerst und in möglichst weitem, ganzem
Umlange ausgeführt weiden solle, wahrend ich der
Meinung bin, man solle mit der freiwilligen Ver-
sicherung vorangehen. Es gibt keine Verschleuderung
der Bundesgelder, wenn wir in der Weise vorgehen,
wie wir Ihnen vorgeschlagen haben.

Doch was wird geschehen, wenn wir die Nicht-
betriebsunfälle in die obligatorische Versicherung
aufnehmen? Dann wird die freiwillige Veisicherung
für lange Zeiten verkümmert.

Nun ist zwisctienbinein die Anrpgung einer
«•Kommissionsn.ei i rhei t ad -oc» SÌPentschuldigen
d n n A u s d ' U C k — gekommen, d ieein^n Vermittlungs-
antrag darstellt. Ich rnuss schon sagen, wenn ich
die Wahl hätte zwischen dem Antrag des Herrn
Jenny und dem Antrage dieser Kommissionsmehr-
heit, so würde ich mich dem letzteren anschliessen ;
denn die Motive, die Herr Jenny für die reservierte
Haltung unsererseits ihm gegenüber hinter uns sucht,

sind nicht zutreffend. Ich habe bis jetzt keine Ver-
anlassung gehabt, mich darüber auszusprechen. Ich
denke, die Sache liege jetzt so, dass, auch wenn
der Antrag Sulzer abgelehnt wird, die Kommissions-
mehrheit auî dem Wege des Kompromisses immer-
bin bereit wäre, den Zusatz zu Art. 46 zu machen,
den uns der Präsident der Kommission vorge-
tragen hat.

Mit diesen sachlichen Erörterungen will ich mich
bescheiden. Insbesondere will ich nicht näher ein-
gehen auî die sachlichen Einwendungen, die Herr
Kollega Heinrich Sotterrar gestern gemacht hat.
Nicht aber kann ich mit Stillschweigen über den
persönlichen Teil seiner Ausführungen hinweggehen.
Ich glaube vielmehr, ich habe mit ihm nicht nur
ein Hühnlein za rupfen, sondern einen Hahn.

Schon vor acht Tagen, als Herr Scberrer sein
Votum gegen Herrn Sulzer beendigt hatte, bemerkte
ich zu ihm: «Herr Kollega, Sie haben mit dem
groben Hammer gearbeitet». Gestern nun aber ist
Herr Scberrer mir gegenüber wesentlich weiter ge-
gangen. Um gegen meinen Antrag Stimmung zu
machen, hat er zunächst den Antragsteller direkt
lächerlich gemacht. Selbst wenn dazu Grund vorge-
legen hätte, so wäre das nicht besonders fein, und
auf alle Fälle wäre es in diesem Rate deplaciert
Aber nun befindet sich Herr Scherrer erst noch im
Unrecht ! Er hat die Linie, auf der sich die historische
Wahrheit bewegen soll, verlassen. Es gehört in der
Tat eine gewisse Keckheit dazu, mich so vor Sie
zu stellen, wie er es getan hat, Herr Scherrer stellt
sich höchlichst erstaunt über meinen Rückweisungs-
antrag. Er charakterisiert ihn gewissermassen als
einen «meuchlerischen Ueberfall» in diesem Rate.
Er scheint dabei zu übersehen, dass ich meine Mei-
nung ja gar nie gewechselt habe. Ich habe immer
gesagt, ich halte dafür, der soziale Fortschritt dieses
Gesetzes liege mit darin, dass die Nichtbetriebsun-
fälle versichert werden. Wer wagt es, heute aufzu-
stehen und zu behaupten, ich hätte je beantragt, die
Nicbtbetriebsunfälle nicht zu versichern? Darüber,
ob der Weg, den ich vorschlage, zum Ziele führen
würde, kann man gewiss in besten Treuen geteilter
Meinung sein. Ich für mich habe die vollendete
Ueberzeugung, dass, wenn wir die freiwillige Ver-
sicherung mit Hilfe der Anstalt richtig organisieren,
dann wirklich das Ziel erreicht wird. Sie haben
heute gehört, dass ich diese Anträge schon im Fe-
bruar dieses Jahres in Genf formuliert und dort des
weitern auseinandergesetzt hatte. Die gütige Vor-
sehung hat Ihnen ja ein dickes Buch in die Hand
gegeben, worin Sie bei jedem Artikel angemerkt
finden, was über denselben und wann verbandelt
worden ist. Dort finden Sie mich unter denjenigen,
die redlich nach dem Richtigen gesucht und ge-
tastet haben. Ich habe damals bei verschiedenen
Herren Votanten, so bei Herrn ßundesrat Deucher,
bei den Herren Häberlin, Dr. Ming und ändern
Zustimmung gefunden. Nach Schluss der Sitzung
hab^n mir mehrere Mitglieder bemerkt: «Wenn Sia
den Antrag f iüher gestellt hätten — ich wüsste frei-
lich nicht wann ich es hätte tun sollen —so wären
wir für Sio zu haben gewesen; jetzt aber ist es zu
spät T> So gut wie es Optimisten bezüglich des gan-
zen Gesetzes gibt, so gab es damals Optimisten be-
züglich der Gesetzesberatung, die glaubten, dass wir
schon in der Märzsession dieses Jahres das ganze
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Gesetz durchberaten können. Damals wurde mir das
ominöse Wort entgegengehalten: «Es ist zu spät;
wir müssen nun mit der Vorlage an den Rat und
können die Sache nicht nochmals ummodeln». Das
gleiche Wort bat mir heute Herr Brüstlein entgegen-
gehalten : «Wenn auch verschiedenes, was Herr
Frey vorgebracht hat, der Erwägung wert wäre, so
muss eben gesagt werden, dass es zu spät ist».

Die Protokolle geben leider nur bis zu einem
gewissen Zeitpunkte Auskunft. Nicht in Ihren Hän-
den befindet sich das Protokoll vom 17.-18. Sep-
tember. Im letzteren wäre zu finden, was ich in
diesem Hause im Kommissionszimmer Nr. 3 positiv
erklärt habe: Im Monopol bin ich erschüttert, und
mit bezug au! die Nichtbetriebsunfälle bin ich be-
kehrt. (Ich bin der Meinung des Herrn Ador, es sei
keine Schande, wenn man so etwas eingesteht. ) In-
îolgedesseo werde ich im Rate, wenn die Sache von
anderer Seite aufgenommen würde, eine Anregung
im Sinne der Verweisung der Nichtbetriebsunfälle
in die freiwillige Versicherung unterstützen. Nun
hat man mir weiter mein Verhalten in der gestrigen
Kommissionssitzung zum Vorwurf gemacht. Ich habe
da bloss begehrt, dass man nun endlich einmal
zuerst den Art. 46 zur grundsätzlichen Entscheidung
bringe, da davon z. B. die Art. 41, 79, 84 und 85
abhängen. Es ist doch gewiss nichts Dummes, wenn
man verlangt, dass zunächst derjenige Artikel be-
handelt wird, von dessen Fassung nachher eine An-
zahl anderer Artikel abhängig sind. Aus ganz dem
gleichen Grunde — man hat mir das wiederum zum
Vorwurf angerechnet — habe ich mich reserviert
verhalten gegenüber den Anträgen des Herrn Jenny,
Diese Anträge wurden uns zu Anfang der Sitzung
auf den Tisch gelegt. Wenn es sich um die Prüfung
von Anträgen handelt, die unter Umständen von
grosser Tragweite sind, so ist es ein unbilliges Ver-
langen, dass man sich in derselben Stunde ent-
scheiden soll, und noch unbilliger ist es, dass man
einem, wenn man sich nicht sofort entscheidet,
zweifelhafte Motive unterschiebt.

Ich meine also, dass ich mich in nichts verfehlt
habe, und ich verbitte mir deshalb den Schulmeister
und ich verbitte mir den Korporal. Insbesondere
verwahre ich mich dagegen, dass man schiefe Mo-
tivendeuterei treibt, wo dies gar nicht nötig ist.
Mit dem Hineintragen von persönlichen Momenten
wird die sachliche Lösung nicht erleichtert.

Ich habe mich genötigt gesehen, diese Bemer-
kungen hier zu machen, weil mir schien, dass mir
durch Herrn Scherrer direkt Unrecht geschehen ist.

Präsident: Herr Frey zieht seinen Rück weisungs-
antrag zurück. Wenn dieser Antrag nicht von anderer
Seite aufgenommen wird, so werden wir nun die
materielle Diskussion über Art. 46 fortsetzen.

Bundesrat Deucher: «Wir werden die Diskussion
materiell fortsetzen» hat der Herr Präsident s'oeben
sehr richtig bemerkt. Die Diskussion über die Ord-
nungsmotion des Herrn Frey war bereits materieller
Natur. Ich glaube, in dieser Beziehung hat Herr
Sulzer formell allein das Richtige getroffen, wenn
er Farbe bekannte und sofort in médias res ein-
trat, indem er verlangte, dass wir uns beim Art. 46
entscheiden müssen, ob wir die Nichtbetriebsunfälle
einbeziehen oder nicht. Die Folge Ihres Entscheides
wird allerdings die sein, dass, wenn Sie den Antrag
Sulzer annehmen, gleichwohl zurückgewiesen werden
muss.

Ich will kurz rekapitulieren, was teils von mir,
teils von ändern Herren,,, die zur Mehrheit der
Kommission gehören und zur Anschauung des Bun-
desrates stehen, schon im Juni und nun wieder
während der gegenwärtigen Session gesagt worden
ist. Diese Rekapitulation ist für mich um so nöti-
ger, als mich H':rr Ador mit meinem im Monat
Juni gehaltenen Votum zitiert hat. Herr Ador hat
mit vollem Recht erklärt, ich hätte damals gesagt,
die monopolisierte Staatsanstalt sei für mich die
Hauptsache; über die Nichtbetriebsunfälle lasse sich
noch reden. Zugegeben ; ich habe aber gleich da-
rauf hinzugefügt, man könne hier objektiv verschie-
dener Meinung sein. Ich für mich hatte damals
schon die Ueberzeugung gewonnen, dass die Vor-
lage nur mit dem Einbezug der Nichtbetriebsunfälle
gerettet werden könne. Die Verhandlungen, die
seit dem Juni des laufenden Jahres in der Kommis-
sion und nun auch in der gegenwärtigen Session in
diesem Rate stattgefunden haben, bestärken mich
•in dieser Meinung. Ich möchte nicht, dass, wie
das von Seite eines vielyelesenen Blattes getan
worden ist, behauptet wird, es sei da eine gewisse
«Taktik» befolgt worden; man habe wesentlich das
Monopol verteidigt, um dann um so eher den Ein-
bezug der Nichtbetriebsunfälle fallen lassen zu kön-
nen. Diese Taktik habe ich und hat der Bundes-
rat insgesamt nicht befolgt; wir werden sie auch
nie befolgen. Wenn Sie nun nochmals sich ver-
gegenwärtigen,, was wir wollen, so ist es in erster
Linie das, dass wir die Notwendigkeit des Einbe-
zugs der Nichtbetriebsunfälle damit begründen, dass
die NichtLetriebsunfälle von den Betriebsunfällen
sehr oft nicht unterschieden werden können. Ich
gebe nicht zu, was von der gegnerischen Seite be-
hauptet worden ist, das sei eine abgeklärte Sache
usw. ; ich gebe nur zu, dass es weniger schwierig
ist als früher, hier die Unterscheidung zu treffen.
Aber ich füge sofort hinzu, dass mit Einbezug der
freiwilligen Versicherung und namentlich mit Ein-
bezug der Landwirtschaft in diese freiwillige Ver-
sicherung das Bild sich ändert. In der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft, Hauswirtschaft, die Sie
alle in die freiwillige Versicherung aufnehmen wollen,
ist es absolut unmöglich, genau auseinanderzuhal-
ten, wo ein Betriebsunfall vorliegt und wo ein Nicht-
betriebsunfall. Was ist die Folge davon ? Es tritt
eine ungleiche Behandlung ein, indem Betriebs-
und Nichtbetriebsunfälle bei der freiwilligen Ver-
sicherung zusammen versichert sind und den Bundes-
bsitrag bekommen, während bei der obligatorischen
Versicherung die Leute schlechter gestellt sind, in-
dem sie den Bnndesbeitrag nur für die Betriebs-
unfälle bekommen, nicht aber für die Nicbtbetriebs-
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Unfälle. Damit schaffen Sie ein Klassenvorrecht in
viel höherem Masse, als dies geschehen würde mit
unserem Vorschlag.

Wie verhält es sich eigentlich mit diesem «Klassen-
gesetz» ? Gewiss, es ist ein solches, sowohl auf
dem Boden der Mehrheit der Kommission, als auf
dem Boden der Minderheit. Warum ? Weil es
überhaupt auf diesem Gebiete nicht anders möglich
ist, als klassengesetzgeberisch vorzugehen. Das ist
die notwendige Folge der tatsächlichen Zustände.
Uebrigens kommt sogar in der Verfassung mancher
Klassenverfassungsartikel vor. Sie haben daselbst
sogar Artikel, die nur eine ganz bestimmte kleine
Bevölkerungsgruppe betreffen ; ich erinnere da nur
an den Schächtartikel. Ich stelle ferner fest, dass
die Behauptung, mit unserem Antrage werde ein
«Sprung ins Dunkle» gemacht, zuerst geprägt und
gebraucht worden ist von unsern Gegnern, den Ver-
sicherungsgesellschaften. Wenn man nun sagt, es
hätten sich alle Sektionen des Handels- nnd Indfu-
strievereins mit wenigen Ausnahmen auf diesen Bo-
den gestellt, so ist auf folgendes hinzuweisen. Wir
besitzen zwei Eingaben, die von den Sektionen des
Handels- und Industrievereins herrühren : die eine
vom August 1908, wo mehrheitlich angenommen
wird, was die Versicherungsgesellschaften und die
Zürcher Handelskammer vorgebracht haben, die an-
dere Eingabe vom Dezember 1907, also beinahe ein
Jahr früher, wo keine einzige Sektion des Handels-
und Industrieyereins, ausser den Versicherungsgesell-
schaften, sich gegen den Artikel 46 ausgesprochen
hat. In jener Eingabe also ist der Ausdruck vom
«Sprung ins Dunkle» zum erstenmal von den Ver-
sicherungsgesellschaften gebraucht, und .dann haben
ihn die Zürcher Handelskammer und ihre Sektionen
zum ihrigen gemacht. Wenn wir also der Sache
auf den Grund gehen, so finden wir, dass, wie beim
Monopol, die Opposition gegen diesen Artikel von
der gleichen Quelle ausgeht, nämlich von den Ver-
sicherungsgesellschaften. Herr Sulzer-Ziegler hat in
beinern ersten Vortrage, um zu dem Schlüsse zu
kommen, er wolle das Monopol nicht, nicht bei
dem Monopolartikel angefangen, sondern er hat
sich von seinem Standpunkt aus ganz richtig zuerst
auf den Art. 46 geworfen und gesagt, dieser Artikel
sei aus den und jenen Gründen für ihn als undurch-
führbar zu qualifizieren, ergo müsse er auch das
Monopol des Staates negieren. Wie stehen wir
heute, wenn wir den Antrag Sulzer annehmen ?
Dann müssten wir nicht nur den jetzt in Beratung
liegenden Artikel zurückweisen, sondern wir müssten
das ganze Unfallversicherungsgesetz umarbeiten. Es
greifen so verschiedene Artikel in diese Frage
hinein, dass es, wenn wir nicht ein Flickwerk
schaffen wollen, nicht möglich wäre, den Antrag
Sulzer anzunehmen, ohne dann nicht auch' die Be-
ratung wieder ganz von vorne anfangen zu müssen.
Da würden wieder die Gegner der Monopolanstalt
kommen und sagen : Halt, wenn es so steht mit
den NicbtbetriebsuDÌalleo, so ist es nicht mehr
nötig, eine Monopolanstalt auf Gegenseitigkeit zu
gründen. Herr Sulzer bat schon in der Kommission
angetönt — wenigstens ist dies die logische Folge
dessen, was er ausgeführt bat — dass er nicht auf
den Bundesbeitrag verzichten könne, solange eine
Monopolanstalt existiert. Man würde also durch An-
nahme des heutigen Antrages auch wieder die Mo-

nopolaastalt in Frage stellen. Das könnte ich niemals
zugeben. Die Monopolanstalt ist für mich heute noch
die Hauptsache. Der Einbezug der Nichtbetriebs-
unfälle hängt so sehr mit der Monopolanstalt auf
Gegenseitigkeit zusammen, dass die letztere bei An-
nahme des Antrages Sulzer geradezu in Frage ge-
stellt wäre.

Herr Sulzer hat mit bezug auf den Hauptgrund
für seinen Antrag gesagt: Für mich ist die Haupt-
sache die, dass die Krankenversicherung so, wie
sie von Ihnen organisiert ist, nicht genügt zur
Durchführung der Unfallversicherung. Ich halte da-
für, dass das eine durchaus unrichtige und gar
nicht bewiesene Behauptung ist. Diese Behauptung
ist unbewiesen so gut wie die Meinung des Bundes-
rates und der Kommissionsmehrheit, welche bis
vor kurzem auch die Meinung des Herrn Sulzer
war und welche dahinging, dass die Krankenversiche-
rung, wie wir sie organisiert haben, das richtige
Element enthalte, um die Unfallversicherung ohne
Gefährde für den Bund durchzuführen, d. h. dass wir
in den Krankenkassen bei unserer Organisation die
richtige Stelle für die Uebernabme der Unfälle in
den ersten sechs Wochen haben. Hier berufe ich
mich auf jenen Fachmann, den die in Zürich ver-
sammelte Kommission konsultiert hatte: den Vize-
direktor Zubler von der «Zürich», wobei dieser
Herr erklärte, er betrachte die Lösung der Rück-
versicherung bei den Krankenkassen als eine für
die Uebernahme der Betriebs- und der Nichtbetriebs-
unfälle günstige und glückliche Lösung. Es werde
am Anfang Schwierigkeiten geben; aber nach und
nach werde sich die Sache machen. Auf alle Fälle
sei diese Regelung besser als alle Agenturen. So
sprach also ein Fachmann unserer Gegner. Wie nun
für Herrn Sulzer dieses Moment, wie er selbst sagt,
das ausschlaggebendste war, so ist für mich das
ausschlaggebendste Moment — ich wiederhole das
nochmals — der soziale Gedanke, der in der Sache
liegt Ich komme einfach nicht darüber hinweg,
dass der Nichtbetriebsunfall nicht nur für den Ver-
unfallten, sondern auch für seine ganze Familie und
alle seine Angehörigen ebenso ungünstig und nach-
teilig wirkt wie der Betriebsunfall. Wenn wir
hier helfen wollen, so können wir gar nicht anders
helfen als so, dass wir den Nichtbetriebsunfall gleich
behandeln wie den Betriebsunfall. Das gibt auch
Herr Ming, mein verehrter früherer Kollege in der
löblichen Medizin, zu. Er will durch die freiwillige
Versicherung helfen. Die Gefahr für die Finanzen
des Bundes ist zwar ganz die gleiche, ob wir die
Versicherung im Sinne des Herrn Ming — freiwillige
Versicherung — oder ob wir sie im Sinne des
Bundesrates — obligatorische Versicherung — aus-
bezahlen. Aber Herrn Ming und zum Teil auch
Herrn Sulzer — dem letztern vielleicht etwas weni-
ger als Herrn Ming — schwebt wie ein rotes Tuch
die italienische «Kohorte» vor den Augen. Diese
Leute werden von uns zur Arbeit herbeigezogen;
wir haben sie nötig und ohne sie können wir unsere
grossen öffentlichen Werke gar nicht ausführen.
Auch Herr Ming gesteht, dass das in der Mehrheit
tüchtige und brave Leute sind; aber es gibt eben
auch schlimme Kerle darunter, die saufen und blauen
Montag machen, nachdem sie schon am Sonntag
und Samstag sich ihren Bausch angetrunken haben.
Diese Leute nun sieht Herr Ming als Abstinent —
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ich gehöre vorderhand noch nicht zu den Absti-
nenten — natürlich noch in vermehrter Potenz.» Die
Italiener führt man als jene an, welche die Insti-
tution des Einbezuges der Nichtbetriebsunlälle
in die obligatorische Versicherung gefährden, als
ob das alles Simulanten wären ! Gewiss gibt es untet
denselben and unter den Versicherten überhaupt
einzelne schlechte Leute, aber wir wollen doch nicht
alle ändern dafür entgelten und ins Elend hinein
kommen lassen. Ich stehe auf dem Boden, dass,
wenn diese Fremden auch nur vorübergehend bei
uns 3ind, sie uns eben doch eine .Arbeit leisten,
die wir mit unsern eigenen Leuten gar nicht aus-
führen können. Deshalb sollten wir für diese Frem-
den das kleine Opfer wohl bringen können. Um Hun-
derttausende von Franken handelt es sich da nicht.
Diese Leute, die wir beim Bau von Eisenbahnen,
Tunnels usw. unbedingt nötig haben, wollen wir
doch nicht als quantité négligeable behandeln. Das
Beispiel des Herrn Sulzer aus der Landwirtschaft
akzeptiere ich nicht. Ich glaube, das gilt ebenso-
wenig, wie das andere Wort: «Pointd'argent, point
de Suisse.» Beide Beispiele sind für uns ehrenrührig ;
wir weisen sie zurück.

Soviel über dieses «rote Tuch/>. Ich könnte es
von einem Arzt und von jedem humanen Menschen
nicht begreifen, wenn er die braven Ausländer und
auch die eigenen braven Leute entgelten lassen
wollte für die Unredlichkeiten einiger Weniger.

Man sagt nun, man wisse nicht, wie hoch sich
die Summe belaufen werde, die wir bezahlen müssen.
Da 'steht wieder Behauptung gegen Behauptung,
Statistik gegen Statistik. Keine Partei bringt Be-
weise für ihre Behauptung. Wir im Bundesrat und
die Mitglieder Ihres Rates, die auf unserem Boden
stehen, sind Optimisten; Herr Sulzer und andere
sind Pessimisten. Wir wollen in Gottes Namen ein-
mal probieren; wenn's dann nicht geht,können wir
immer noch ändern. Dann hat Ihnen ja in höchst
verdankenswerter Weise der Herr Kommissionspräsi-
dent ein «Ventil» präsentiert. Darnach müssten wir
nicht etwa durch eine Gesetzesrevision ändern, son-
dern wir könnten ändern durch einen blossen Be-
schluss des Verwaltungsrates, der dann allerdings
der Genehmigung der Bundesversammlung unter-
stünde. Sie, die Bundesversammlung, ist da die Au-
torität.

Und nun muss ich doch noch, obschon der An-
trag Frey zurückgezogen ist, welcher davon handelte,
wie alles das der freiwilligen Versicherung zuge-
schoben werden sollte, auch davon sprechen ;
denn es gehört auch zur materiellen Frage. Meine
Herren, es ist wahr, Herr Frey hat schon im
Februar in Zürich diese Idee gehabt, und auch
Herr Ming hatte sie schon früher. Nur gingen die
Herren in der gleichen Idee mit bezug auf deren
Tragweite, auf deren Ausgestaltung, kurz, mit be-
zug auf alle möglichen Punkte sofort wieder aus-
einander. Herr Frey hat .dann diese Idee wieder-
holt in der Kommission vorgetragen. Wir haben
sie wiederholt einlässlich besprochen und beraten, und
sind ebenso wiederholt dazu gelangt, dass sie zurzeit
nicht durchführbar ist, dass sie nicht hilft zu dem, was
wir wollen. Nun sagt Herr Sulzer: Auch er wolle
diese Nichtbetriebsunfälle nicht absolut ausschliessen ;

% er wolle sie nur in die freiwillige Versicherung
hinein verweisen. Ja, wenn sie dort ist, ist sie im

Gesetz so gut wie die obligatorische und dann
müssen Sie sie haben und müssen die freiwillig
Gekommenen nehmen und sie ausbezahlen. So ist
die Situation.

Ich glaube nun so ziemlich rekapituliert zu
haben, was nochmals gesagt werden musste.

Nun komme ich aber kurz noch auf einen Punkt,
und der ist für mich beinahe der wichtigste. Am
20. Mai 1900 wurde die lex Forrer verworfen.
In dem Kampf, der dieser Verwerfung vorausging,
in der Referendumskampagne wurde von den Gegnern
urbi et orbi verkündet und es wurde nach der Ab-
stimmung auch in diesem Rate behauptet : es geht
gar nicht lange ; wir können Ihnen sofort eine neue
Vorlage bringen, das ist eine Kleinigkeit. Wir er-
laubten uns, Zweifel zu äussern und der Erfolg hat
bewiesen, dass wir recht hatten. Wir haben Jahre
lang im Departement und im Bundesrat vorge-
arbeitet. Die Kommission hat nun zwei Jahre die
Sache in Händen und sie durchberaten und bringt
sie heute in der Hauptsache so, wie sie der Bundes-
rat beantragt, vor Ihre Behörde. Was tun wir nun,
wenn wir den Antrag Sulzer annehmen? Wir be-
sorgen das Geschäft, das damals in der Referendums-
kampagne gegen die lex Forrer die Gegner) besorgt
haben, wir selbst, die wir ein Gesetz machen
wollten, die wir ein Gesetz vor Augen haben, wir,
die Vertreter der Nation, der Volksrat, hinter dem
noch ein anderer Rat steht, der eventuell noch
korrigieren kann, wenn etwas zu korrigieren ist.

Herr Sulzer lacht ; er weiss schon, dass dort be-
deufende Grossen sind, die für seinen Standpunkt
eintreten werden. Aber wir, der Volksrat, werfen
die Flinte ins Korn, weil nicht genügend begründete
Behauptungen aufgestellt werden gegen unsere Vor-
lage; wir zertrümmern, was Ihnen der Bundesrat
vorlegt. So halten wir unser Versprechen ! Wir

^schrecken schliesslich zurück vor den Millionen,
welche die fortschrittliche Ausführung der Kranken-
und Unfallversicherung erfordert. Wir, die wir vor
kurzem die Militärorganisation mit einer Mehraus-
gabe von zirka 5 Millionen angenommen haben, die
wir eine Vorlage in Sicht haben, wo Artillerie-
Waffenplätze angekauft und Bauten errichtet werden
müssen für viele Millionen. Ich gebe zu, dass das
alles notwendig ist und freue mich über all das,
was wir diesbezüglich getan haben und was wir in
Zukunft tun werden, weil es zur Verteidigung
unseres Landes nach aussen dient. Aber ebenso
wollen wir tun, was zu unserer Verteidigung im
Mande, was zur Erhaltung des Friedens und des
Wohlstandes unserer Gesamtbevölkerung notwendig
ist. Man spricht von Klassenkampf, man wirft der
Sozialdemokratie vor, sie schüre diesen Kampf.
Unsere Pflicht ist es, diesen Herren, diesen Ge-
nossen, wenn Sie wollen, den Vorwand, auch den
leisesten Vorwand zu nehmen, mit dem sie uns
bekämpfen, mit dem sie sagen können : ein kleiner
Fortschritt, der nach unserem Vorschlag vielleicht
eine Million kostet — was ich nicht zugebe — be-
liebt nicht und jeder Fortschritt auf sozialem Ge-
biete wird mit Rücksicht auf die Finanzen verwor-
fen, während man für andere Zweckejimmer Geld
genug hat. Das ist auch ein Standpunkt, den ich
für'mich als einen wichtigen betrachte. Es täte
mir leid, wenn Sie heute den Antrag Sulzer an-
nähmen. Ich bedaure diesen Antrag sehr. Herr
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Sulzer hat in der Kommission lebhaft mitgewirkt,
und ich bedaure nur, dass er unserer Fahne nicht
treu geblieben ist. Er hatte seine Gründe; aber ich
darf es doch bedauern. Ich würde es also, sage
ich, schwer bedauern, wenn Sie als Vertreter der
schweizerischen Nation sich nicht auf diesen höheren
Standpunkt, auf diese soziale - Warte bfgeben
könnten, wenn Sie gegenüber der Vorlage des
Bundesrates, der wohlerwogenen, der einstimmig ge-
fassten und einstimmig festgehaltenen und von der
Mehrheit der Kommission wohl erwogenen und fest-
gehaltenen Vorlage uns verlassen wollten, wenn Sie
uns desavouieren würden und damit ein Werk, das,
wenn es auch im Ständerate Veränderungen erleidet,
nach meiner Meinung doch noch Hoffnung für An-
nahme bietet, von vorneherein schon in diesem Rate
vernichteten. Woher nehmen wir denn eigentlich
bei Annahme des Antrages Sulzer noch die An-
hänger der Vorlage ? Die Arbeiter sagen: das kön-
nen wir nicht brauchen ; die Landwirtschaft — lesen
Sie nur ihre Eingabe — will diesen Einbezug der
Nichtbetriebsunfälle; sie will ihn, sonst macht sie
auch nicht mit. Ja, wir gewinnen vielleicht die

schönen Augen der Versicherungsgesellschaften mit
ihrem Einfluss, wenn wir auch noch im Monopol
nachgeben. Es sind nicht alle so entgegenkommend
wie Herr Ador, der schliesslich das Monopol mit
in den Kauf nähme. Ich habe soeben in einem
führenden Blatte der Opposition gelesen, dass für
jene eigentlich nicht der Einbezug der Nichtbetriebs-
unfälle die Hauptfrage sei, sondern die Einführung
der Monopolanstalt. Also, sage ich, wir gewinnen
nichts und verlieren alles. Wir haben niemand
mehr hinter uns; wir sind wie ein Feldherr ohne
Armee. Wenn wir -ins Feld ziehen müssen, sollten
wir doch eine Armee hinter uns haben und viel-
leicht wird dann auch noch Herr Sulzer wieder
in unsere Reihen zurückkehren können, wenn die
Vorlage einmal in beiden Räten bereinigt sein wird.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

FOr die "ecUktion verantwortlich : Zimmermann. — Druck und Expedition von H. Jen t in Bern.
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Loi fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents.

For tse tzung. — Suite.

(Siehe Seite 517 hievor. — Voir page 517 ci-devant.)

Präsident: In Anbetracht der kurzen Zeit, welche
uns noch zur Verfügung steht, ersuche ich die
Herren Redner, sich in ihren Voten möglichst kurz
zu fassen. • -

Wir sind stehen geblieben bei der materiellen
Beratung von Art 46. Die Mehrheit der Kommission
hat zu dem gedruckten Kommissionsantrag folgen-
den Zusatz vorgeschlagen : «Sollte das Verhältnis der
Unfallgefahr der Niehtbetriebsunfälla zu derjenigen
der Betriebsunfälle sich als wesentlich grösser heraus-
stellen, als das Verhältnis des Anteils des Arbeiter-
und des Bundesbeitrages zusammen zur Gesamt-
prämie, so kann der Verwaltongsrat mit Zustim-
mung der Bundesversammlung den Anteil des Ar-
beiters an derselben entsprechend erhöhen oder die
Leistungen für Nichtbetriebsunfälle oder für einzelne
Arten derselben herabsetzen^. Dem Antrag der
Kommission stellt Herr Sulzer den Antrag gegen-
über, das erste Lemma so zu fassen : «Die Anstalt
versichert gegen die Betriebsunfälle, welche eine
Krankheit, eine bleibende Erwerbsunfähigkeit (Inva-
lidität) oder den Tod zur Folge haben».

Heinrich Seherrer : Ich will die Mahnung des
Herrn Präsidenten befolgen und mich kurz fassen.

Erlauben Sie mir in erster Linie ein freundliches
Wort an die Adresse des Herrn Kollegen Frey. Es
ist mir durchaus ferne gelegen, ihn, wie er sich
ausgedrückt hat, lächerlich zu machen. Ich schätze
Herrn Frey und seine Kenntnisse viel zu hoch, und
es ist mir auch persönlich die vorliegende Frage
viel zu wichtig, als dass ich dazu kommen könnte,
abschätzig über die Haltung eines Mitgliedes des
Rats zu urteilen. Ich mag mich auch in einem
Punkte, nämlich in einem Datum der verschiedenen
Wandlungen in den Ansichten des Herrn frey, die
ja nicht bestritten sind, geirrt haben. Es ist richtig,
dass er sich bereits Ende Februar dieses Jahres für
die freiwillige Versicherung der Nichtbetriebsunfälle
ausgesprochen hat. Immerhin bemerkte damals Herr
Frey am Schlüsse des Votums: «Zum Schlüsse gibt
der Sprechende die Erklärung ab, dass er bei Nicht-
annabme seines Antrages betr. die Nichtbetriebsun-
fälle im Rate keinen Minderheitsautrag stellen wird,
da ihm sehr daran gelegen ist, dass das Gesetz zu-
stande kommt»

Ich habe meinerseits den persönlichen Eindruck
gehabt — Herr Frey nimmt es mir nicht übel,
wenn ich es ausspreche — dass die Art und Weise,
wie er bei den Verhandlungen operiert hat, mehr
derjenige!} des Handelsvertragsunterbändlars als der-
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jenigen des Parlamentariers entspreche und die
grossen Ausscbläge des Pendels seiner Ansichten
nach links und rechts, die stets eine reformatio in
pejus bezweckten, erweckten in mir einen ge-
wissen Unmut. Ich habe die Versicherungsgesell-
schaften mit Polypen verglichen, die mit ihren hun-
dert Armen überall durch das Volk hindurch und
in die Ratssäle hineingreifen und durch ihre Um-
schlingun^en die Gesetzesvorlage zu erdrücken
suchen, und da ist mir das Haupt des Herrn Frey
als ein Melusenhaupt erschienen, aus dem die
Schlangenköpfe der Verneinung zu hunderten her-
vorwacbsen, wo einer dieser Köpfe abgeschlagen
worden ist. Ich kann nicht hoffen, dass Herr Frey
sich dahin bekehren werde, um als schützender
Engel mit dem Palmzweige über unserem Werke zu
schweben.

Ich anerkenne die Schwierigkeit seiner persön-
lichen StelluDg als Sekretär des Verbandes, von dem
sich eine Reihe von Sektionen gegen die Vorlage
ausgesprochen haben, aber ich hoffe doch, dass er
in dem Sinne sein Wort einlöse, dass er, was an
ihm liegt seinerzeit an dem Zustandekommen des
Versicherungswerkes arbeiten werde, und in diesem
Sinne hegrüsse ich heute schon die Mitwirkung des
Heim Frey.

Es bat beute morgen Herr Sulzer ein wie mir
scheint durchaus objektives Votum gegen die Auf-
nahme der Nichtbetriebsunfälle abgegeben, das nach
verschiedenen Richtungen eine sorgfältige Beachtung
verdient, auch wenn ich von meinem Standpunkt
aus seine Anschauung nicht teilen kann. Er bat von
der Zürcher Baugewerbekasse gesagt, dass dieselbe
allerdings imstande sei, bei einem Prämiecsatz von
4 bis 8 % des Lohnes die Betriebsunfälle in den
verschiedenen Branchen des Baugewerbes und zu
% Lohnprozent die Nichtbotriebsunfälle zu versichern.
Es sind das in der Tat die sichersten Zahlen, die
wir heute in der Hand haben, um ungefähr festzu-
stellen, was die Versicherung der Nichtbetriebsun-
fälle kostet Aber os ist Herr Sulzer der Meinung,
dass diese Versicherung die Bundesanstalt höber
kommen werde eben deshalb, weil es sich um ein
grosses Gebiet und eine weniger sorgfältige Aufsicht
handle, wie das im engern Kreis von Zürich und
Umgebung möglich sei. Ich kann nicht daran
zweifeln, dass an und für sich gewiss diese Auffas-
sung ihre Berechtigung haben kann. Immerbin ist
hervorzuheben, dass die Zürcherische Baugewerbe-
kasse die Betriebsunfälle ganz gleich entschädigt
wie die Nicbtbetriebsunfälle, ausgenommen eine Re-
duktion des Krankheitslobnes von 100% auf 80 %
in den letzten Jahren Ich glaube, dass sich Herr
Miog mit diesen Zahlen, die sich bei der Zürcher
Versicherung ergeben haben, beruhigen dürfte; denn
das sind massgebende Zahlen, wo es sich wirklich
um das gleiche Personal bandelt in bezug auf die
Betriebs- und die Nichtbetriebsunfälle, wo wir einen
praktisch verwendbaren Fall für die Staatsanstalt
vor uns haben, während die Zahlen, die er uns vor-
geführt hat, kaum verwendbar sind. Es mag sein,
wie Herr Sulzer sagt, dass die Staatsanstalt etwas
teurer wegkommt, aber es stehen ihr auch mehr
M tlel zur Verfügung. Nicht bloss der halbe Lohn-
pro?ent des Bundesbeitrages, der für Arbeiter upd
Arbeitgeber gegeben wird, sondern auch der Fünftel,
resp. der Viertel der Prämie, welcher vom Arbeiter

bezahlt wird. Es ist doch wohl nicht anzunehmen
dass die Staatsanstalt auf das Doppelte der Kosten
zu stehen kommen werde; aber die Beiträge wür-
den auch dann ausreichen, wenn die Staatsanstalt
doppelt so hohe Prämien für die Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle fordern müsste als die Privat-
gesellschaften.

Herr Sulzer fürchtet, dass die Rückversicherung
bei den Krankenkassen nicht so gut funktionieren
werde, wie wir das voraussetzen, und es mag in
dieser Befürchtung auch wieder ein Stück Berechti-
gung enthalten sein Ich verstehe es, wenn die Be-
fürchtung ausgesprochen worden ist. Aber meine
Herren, die Institution wird immerhin kräftiger
wirken, als man sich vorstellt. Es ist der Gedanke
ausgesprochen worden, es sollten eigentlich die Kran-
kenkassen nur die Rückversicherung ihrer Mitglieder
übernehmen müssen und infolgedessen jeder Un-
fallversicherte von vorneherein gezwungen sein,
auch in einer anerkannten Krankenkasse Mitglied
zu sein. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem
System' zum Ziele kommen können. Auch in der
Rückversicherung muss ein gewisser Ausgleich der
Risiken stattfinden. Wir werden eine grosse Zahl
von Krankenkassen finden, die einerseits wegen ihrer
Kleinheit obwohl sie die Anerkennung erhalten wer-
den, für eine Rückversicherung nicht geeignet sind,
und die anderseits so wenig unfallversicherte Mitglie-
der haben und so wenig Unfälle in Rückversicherung
erhalten würden, dass von einem Ausgleich der
Risiken gar nicht die Rede sein könnte. Es würde
nichts anderes übrig bleiben, als ihnen jeden Unfall
wieder zurückzuvergüten. Das wäre aber keine Ver-
sicherung, keine Uebernahme der Risiken. Man
wird zu diesem Zwecke grössere Kassen auswählen,
öffentliche Krankenkassen, wo solche bestehen, wie
im Kanton St. Gallen die Krankenkassen der Aufent-
halter, oder grosse Betriebskrankenkassen. Warum
soll z. B. die Betriebskrankenkasse des Sulzerschen
Geschäftes nicht die Rückversicherung der Unfälle
von ganz Winterthur und Umgebung übernehmen?
So wird sicher ein Ausgleich des Krankheitsrisikos
der Unfälle dieser Gegend und die Deckung der-
selben durch einen festen Prämienantei), der ihr
von der Monopolanstalt zugewiesen wird, möglich
sein.

Man wird die Rückversicherung sukzessive durch
das ganze Gebiet der Schweiz durchführen müssen.
Es werden die mit ihr betrauten Kassen sehr sorg-
fältig verfahren. Sie wissen, in den ersten zwei
Jahren werden drei Viertel der Mehrauslagen zurück-
vergütet, nachher werden sich die Kassen mit dem
Prämienanteil begnügen müssen. Sie werden eine
ausserordentlich strenge Aufsicht ausüben, um ja
nicht zu Schaden zu kommen, und Sie dürfen über-
zeugt sein, dass das Interesse der Krankenkassen
finanziell so bedeutend ist, dass sie sich wohl hüten
werden, zu weit zu gehen. Die Schwierigkeit liegt
in der Auffiodung der richtigen Krankenkassen, die
diese Aufgabe besorgen. Ich glaube aber, wenn
sie einmal dieselbe übernommen haben, so werden
sie bestrebt sein, dass sie einen Vorteil aus der
Rückversicherung haben. Man darf also annehmen,
dass der Gedanke sich durchführen lässt, und er
wird k rä f t ig wirken gegenüber dem Missbraucb und
der 'Simulation wegen der damit verbundenen finan-
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zielten Konsequenzen für die Rückversicherungs-
kassen.

Und nun versichern sich in Zukunft die Arbeiter
selber, wann wir den Zusatzaatrag der Kommission
annehmen. Es werden im allgemeinen die Arbeiter
neben dem Bundesbeitrag das Risiko der Nichtbe-
triebsunfälle selber tragen müssen. Sie sind der Ge-
fahr ausgesetzt, dass, wenn dieses zu viel kostet,
die Entschädigungen heruntergesetzt oder, was wohl
besser zu bewirken ist, die Prämien erhöht werden ;
sie werden also nicht nur bei der rückversichernden
Krankenkasse, sondern speziell bei der Prämienlei-
stung es am eigenen Leibe empfinden, wenn unvor-
sichtig gebandelt würde bei der Versicherung der
Nichtbetriebsunfälld, so dass ich glaube, dass Herr
Sulzer, wenn er sich dieses System, wie es sich
in der Praxis macht, näher überlegt, zu der Ueber-
zeugung kommen wird, dass auch hier eine gute
und wirksame Kontrolle wie bei der Zürcher Bau-
gewerbekasse sich bilden und organisieren lässt.

Es ist zugunsten der freiwilligen Versicherung
der Nichtbetriebsunfälle gesagt worden, es bestehe
doch kein Unterschied zwischen der vorgeschlagenen
obligatorischen Versicherung der Betriebsunfälle, die
auch nach Betrieben, und der eventuell freiwilligen
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle, die kollektiv
nach Betrieben geschehen könne: es sei ganz genau
die gleiche Sache und man könne nicht verstehen,
warum ich sage, wenn man kollektiv auf dem Wege
der Freiwilligkeit nach Betrieben die Nichtbetriebs-
unfälle versichere, so falle mit der Kündigung oder
Entlassung der Arbeiter aus der Versicherung heraus.
Es scheint gleich zu sein, aber es ist nicht das
gleiche. Und warum? Wenn Sie die obligatorische
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle in der Kollek-
tivpolice der verschiedenen Betriebe haben, so wird.
der Arbeiter immer versichert sein mit Ausnahme
der toten Saison, solange er arbeitet. Er weiss ganz
genau, wenn ich bei Sulzer entlassen werde, so
kann ich bei der Lokomotivfabrik eintreten, und
dort besteht wieder die Kollektivversicherung der
Nichtbetriebsunfälle, denn sie ist obligatorisch. So-
bald sie aber fakultativ ist, dann hat vielleicht der
Herr Sulzer sie eingeführt, die Lokomotivfabrik
aber nicht. Es ist vielleicht möglich, sie durchzu-
führen, wenn und wo der Arbeitgeber Beiträge stiftet.
Das wird aber seltej der Fall sein, denn er muss eben
genug zahlen an andere Dinge, und so wird es dann
kommen, dass der Arbeiter sich sagen wird : Ich
bin jeden Augenblick »wieder ohne Versicherung,
und ich könnte mich nur durch Einzelversicherung
gegen die Nichtbetriebsunfälle bleibend sicherstellen.
Was aber das für die Staatsanstalt für Folgen hat,
das babe ich gestern auseinandergesetzt.

Herr Sulzer und andere haben sich darüber
einigermassen erstaunt gezeigt, dass Herr Jenny
als berufener Vertreter der Landwirtschaft so ener-
gisch für die Einbeziehung der Nichtbetriehsunfälle
eingetreten ist. Herr Jenny, so wie ich ihn kenne,
weiss stets sehr gut, was er tut und warum er es
tut, und auch hier vertritt er nur die Interessen
der Landwirtschaft. Ich will nicht darauf zurück-
kommen, aber ich möchte doch an einigen Beispielen
zeigen, wie schwer es ist, bei der Landwirtschaft
einen Unterschied zu machen zwischen Betriebsun-
fällen und Nichtbetriebsunfällen.

Nehmen Sie den Senn auf der Alp. Er wird
durch einen fallenden Stein, der sich vom Felsen
loslöst, verletzt, vielleicht getötet, ohne dass etwa
ein weidendes Tier daran schuld gewesen wäre.
Ist das nun ein Betriebsunfall? Es wird darüber ein
Prozess entstehen. Ich denke an Taglöhner, die auf
ein entferntes Streueried hinausgehen, um dort zu
arbeiten, und es bricht ein Taglöhner auf dem Weg
den FUSS. Ist das nun ein Betriebsunfall oder ein
Nichtbetriebsunfall? Der versicherte Landwirt wird
einen Prozess haben. Oder aber ein Bauer macht
ein paar Scheiter zum Zwecke des Kochens an
einem Sonntagmittag bereit. Seine landwirtschaft-
lichen Arbeiten am Sonntag bestehen sonst nur im
Füttern des Viehs. Er bat auch noch eioige Knechte
und Taglöhner bei sich an der Kost. Gehört es nun
zum landwirtschaftlichen Betrieb, wenn er sich einen
Finger abhakt? Er bat fremdes Vieh gepfändet, das
auf seinen Boden kam und ihm das Gras abge-
fressen hat Sein Knecht wird nun von einer ge-
pfändeten Kuh geschlagen, ist das ein Betriebsunfall
oder nicht? Oder der Bauer hat ein Pf^-rri einge-
stellt, das ihm nicht gehört, er beschäftigt sich
nicht mit dem Füttern von fremden Tieren und es
wird nun sein Sohn von diesem Pferde geschlagen.
Ist das nun ein Betriebsunfall? Wir müssen die
Antwort den Richtern überlassen, aber wie recht
Herr Jenny hat, zu verlangen, dass die Nichtbe-
triebsunfälle einbezogen werden, geht daraus her-
vor, dass in allen diesen Fällen ein Prozess sicher
wäre.

Hiezu kommt noch ein anderes Moment. Die
Landwirtschaft könnte zu einem späteren Ohliga-
torium der Versicherung jedenfalls nicht übergehen,
wenn sie nicht jetzt die Versicherung der Nichtbe*
triebsunfälle im Gesetze hätte, denn sie könnte Hoch
für die landwirtschaftl ichen Arbeiten und Unter-
nehmen nicht allein aufgenommen werden. Man
würde wohl für sie nicht eine *usnahme machen
und für die ändern das OhMgatorium weglassen.
Und doch ist die freiwill ige Versicherung nur der
Weg zum Obligatorium. Man wi l ) es vorläufig auf
diesem Boden versuchen, und wenn viele Ver-
sicherte da sind, wird der Weg zum Obligatorium
geöffnet sein.

Noch ein drittes Moment, das Herr Jenny auch
ins Auge gefasst hat. Die Landwirte wollen, nach
meiner Ansicht mit vollem Recht, dass auch die
Verletzungen Dritter z.B. durch Tiere, Schädigungen,
die nach Obligationenrecht vergütet werden müssen,
ebenfalls in die Versicherung einbezogen werden
Es ist das ' für die Landwirtschaft ausserordentüch
wichtig. Ja, wenn Sie die Nichtbetriebsuofälle aus-
scheiden, dann ist es wohl ganz selbstverständlich,
dass diese Unfälle Dritter gestrichen werden müssen,
und dann haben Sie auch die Zustimmung der Land-
wirtschaft zum Versicherungspesetz gestrichen. Das
ist dia Konsequenz. Ich glaube, Herr Jenny steht
auf einem für die Interessen der Landwirtschaft
durchaus korrekten Boden, ja es ist der einzig mög-
liche Standpunkt, den er eingenommen hat und den
die Landwirtschaft einnehmen kann.

Nun noch die Frage der Ausländer. Ich gebe zum
vorneherein Herrn Sulzer zu, dass dies eine recht
schwierige Frage ist und ich begreife sehr wohl,
dass sie ihm und ändern gewisse Bedenken einge-
ilösst hat. leb hegreife auch, dass sie leicht als
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Agitationsmittel gegen das Gesetz verwendet wor-
den könnte. Aber wenn wii näher zusehen, so er-
kennen wir auch die Schwierigkeiten, die hinter
der Sache stecken. Ich mache darauf aufmerksam,
dass andere Staaten bereits Gegenseitigkeitsverträge
über die Unfallversicherung miteinander abgeschlos-
sen haben, so Italien und Frankreich. Sie haben
sich gegenseitig versprochen, ihre Arbeiter gleich
zu halten. Nun sind, genau wie in der Schweiz, viel
mehr Italiener als Arbeiter in Frankreich denn Fran-
zosen in Italien. Die Französen sind meistens hoch
qualifizierte Arbeiter, Köche und dergleichen, kurz-
um Arbeiter in feineren Gewerben; sie sind in
Italien an Zahl gering, was aber Frankreich nicht
abgehalten hat, einen solchen Gegenseitigkeitsvertrag
einzugehen. Aehnliche Gegenseitigkeitsverträge be-
stehen zwischen den Niederlanden und anderen
Staaten. Diese Verträge werden sich im Laufe der
Zeit mehren. Sie wissen, dass Herr Dr. Feigenwioter
in Basel vorschlägt, es sollen auch zwischen der
Schweiz und ändern Staaten ähnliche Verträge ab-
geschlossen .werden. Ich gebe zu, dass wir, wenn
wir die Ausländer von der Versicherung der Nicht-
betriebsunfälle ausaehmen würden, gleichwohl noch
Gegenseitigkeitsverträge in bezug auf die Betriebs-
unfälle abschliessen könnten. Aber ich weiss nicht,
ob das dann nicht auf recht grosse Schwierigkeiten
stossen würde und ob das Ausland mit uns gleicher
Meinung wäre. Wir dürfen nicht vergessen, dass
die Schweiz ein Land ist, das ebenfalls viele seiner
Bürger im Auslande hat; es leben viele Schweizer
als Arbeiter in Frankreich, Deutschland, kurz in
aller Herren Länder, wenn auch vielleicht nicht in
so grosser Zahl, wie z. B. Italiener als Arbeiter bei
uns in der Schweiz sind. Dieses Verhältnis der
Gegenseitigkeit von Schweizern im Auslande, die
dort ebenfalls die Begüostigung der Versicherung
geniessen, müssen wir immerhin mit ins Auge
fassen. Auch die Verhältnisse der Grenzbewohner
z. B. in Basel sind zu berücksichtigen, wo Auslän-
der, die im Badischen wohnen, aber in baslerischea
Fabriken arbeiten, in sehr grosser Zahl vorhanden
sind. Ich nehme an, Herr Sulzer habe wohl in
seinem Geschäft, das er in Deutschland beireibt,
eine grosse Zahl schweizerischer Arbeiter und
werde dafür dankbar sein, wenn diese in Deutsch-
land den Schutz der dortigen Gesetzgebung genies-
sen können. Was für Folgen hat es nun aber, wenn
wir die Nichtbetriebsunfallversicherung denAuslän-
de*rn entziehen wollten? Wir müssten einmal auch
die niedergelassenen Fremden in der Schweiz aus-
schliessen, nicht bloss die Aufenthalter, die zu uns
kommen und wieder weggehen. Denn'wenn wir die
Niedergelassenen, die sich unserem Volke allmählich
assimilieren, in die Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle zulassen, so bewirken wir damit nur, dass
die Italiener in Zukunft sich in viel grösserer Zahl
bei uns niederlassen, als dies sonst und ohne den
Ausschluss der Fall wäre. Diesen Effekt könnten
wir kaum sehr begrüssen. Umgekehrt, wenn Sie
die Niedergelassenen und die Aufenthalter aus der
Versicherung ausschliessen, so würde es eine grosse
Frage sein, ob nicht dann die Unternehmet die aus-
ländischen Arbeiter, die nicht gegen Nichtbetriebs-
unfälle versichert sein müssen, bevorzugen- würden
gegenüber den schweizerischen Arbeitern, die für
Nichtbetriebsunfälle versichert wären. Auch da

würde wieder eine Unebenheit geschaffen. Ich meine
daher, das sei eine Frage, deren Lösung, je genauer
und sorgfältiger man sie überlegt, abgesehen von
unsern Niederlassungsverträgen, um so mehr Schwie-
rigkeiten aufweist Deshalb glaube ich, man sollte
sich auch in dieser Bichtung mit der Vorlage ver-
söhnen können. Uebrigens verweise ich auf die
Uebergangsbestimmungen.

Auf andere Momente will ich nicht eintreten.
Nur ein Wort noch an die Adresse des Herrn Dr.
Ming. Ich habe bis jetzt immer, wenn Herr Ming
sprach, das Gefühl gehabt, dasserausUeberzeugung
spricht, und ich zweifle keinen Augenblick daran,
dass auch das, was er in der gegenwärtigen Dis-
kussion gesagt bat, seine volle innerste Ueberzeugung
war. Aber vielleicht darf ich doch behaupten, dass
Herr Ming den modernen Arbeiter zu wenig kennt.
Er hat ja dazu in seinem Kanton wohl auch zu
wenig Gelegenheit. Der beutige Industriearbeiter ist
nicht jener Blaumacher, für den er ihn zu halten
scheint. Das Blaumacben —- w;r dürfen das hier
ruhig aussprechen — existiert nur noch in «älteren
Schriften» und spukt gelegentlich auf dem Lande,
ist aber tatsächlich sozusagen ausgerottet Niemand
kämpft heftiger gegen das Blaumachen als gerade
die Gewerkschaften, weil sie es als eine Unehre
für ihren Beruf betrachten. Namentlich bei den or-
ganisierten Arbeitern kommt das Blaumachen nicht
mehr vor. Ich glaube sagen zu dürfen, dsss Herr
Ming hier entschieden eine unrichtige Ansicht ver-
tritt und die gegenwärtigen Verhältnisse nicht kennt,
Was das Trinken anbetrifft, so ehre und schätze ich
die. Abstinenzbestrebungen des Herrn Dr. Ming
durchaus, und ich anerkenne, dass er in dieser
Bicbtung schon viel Gutes gewirkt hat Aber ver-
gessen Sie nicht, dass diese Bestrebungen gerade
unter der organisierten Arbeiterschaft einen ausser-
ordentlich kräftigen Boden gefunden haben und
dass es diese Arbeiter und ihre gesamten Press-
organe gewesen sind, die mitgeholfen haben, den
Absinthartikel durchzubringen. Ich möchte also doch
ersuchen, diese Momente des Blaumachens und
Trinkens nicht als allzuwichtig hervorzuheben. Sie
treten in Wirklichkeit immer mehr in den Hinter-
grund.

Und nun noch ein Wort zum Antrag der Kom-
missionsmehrheit, der Ihnen heute morgen vom
Herrn Beferenten vorgelesen worden ist. Man könnte
ja, wje das von einer Seite gesagt worden ist, Be-
denken haben, diese vielleicht allerwichtigste Frage
des ganzen Gesetzes, nämlich die Frage, wie die
Beiträge an die Versicherung geleistet werden sollen,
dem Entscheide der Verwaltung und der Bundes-
versammlung auszuliefern,' sie also nicht als eine
Frage der Gesetzgebung zu betrachten, über welche
das ganze Volk seine Meinung abzugeben hat. Wenn
ich dennoch zustimme, so tue ich das in der Hoff-
nung, dass der Zusatz eine loyale Handhabung fin-
den werde und dass es vielleicht überhaupt nicht
nötig werde, ihn zur Anwendung zu bringen. Der
Arbeitgeber kann, wenn dieser Zusatz angenommen
wird, alle Bedenken, die ausgesprochen worden sind,
vollständig fallen lassen, denn er wird durch ihn
davor gesichert, dass er seinerseits an die Versiche-
rung der Nichtbetriebsunfälle zahlen muss. Es wird
vielmehr festgelegt, dass die Nichtbetriebsunfälle
vom Arbeiter allein zu bezahlen sind, eventuell

F
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unter Mithilfe des Bundesbeitrages, und wenn es
nicht ausreicht, so «wird eben entweder allgemein
oder bei gewissen Kategorien der Unfälle eine Re-
duktion der Entschädigung eintreten oder auf der
ändern Seite eine Erhöhung der Prämie zulasten der
Arbeiter. Das wird die günstige Folge haben, dass
die Arbeiter alles tun werden und tun müssen,
damit eine solche Prämienerhöhung nicht eintritt,
d. h. damit die Nichtbetriebsunfälle nicht allzustark
ins Kraut schiessen. Das Interesse der Arbeiter, das
letztere zu vermeiden, wird ganz wesentlich ver-
stärkt

Ich setze voraus, 'dass, wenn das Bedürfnis je
einmal eintreten würde, diese Bestimmung praktisch
anzuwenden, man dies nicht etwa nach einem ersten
oder zweiten Jahr tun würde, d. h. nicht bevor ge-
nügende Erfahrungen gesammelt worden sind. Man
müsste ganz bestimmt feststellen können, dass
wirklich dauernd Arbeitgeberbeiträge für die Ver-
sicherung von Nichtbetriebsunfällen in Anspruch
genommen werden, ehe daran gegangen werden
dürfte, Anträge zur Abänderung, d. h. zur Prämien-
erhöhung oder zur Entschädigungsreduktion zu
stellen. Ich hätte gerne dem Antrage noch eine Er-
gänzung beigefügt in dem Sinne, dass, wenn es
sich herausstellt, dass umgekehrt die Arbeiterbei-
träge, wie wir sie jetzt vorgesehen haben, viel zu
hoch sind für die Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle, dieselben alsdann auf dem gleichen Wege,
also auf Antrag des Verwaltungsrates und durch
Beschluss der Bundesversammlung herabgesetzt wer-
den könnten. Das wäre doch eigentlich die nötige
Konsequenz. Ich kann auf diese Ergänzung ver-
zichten, weil ich nicht daran zweifle, dass, wenn
so etwas eintritt, dann auch der Zeitpunkt gekom-
men ist, eine Bevision des Gesetzes einzuleiten.

Aber einen ändern Zusatzantrag möchte ich posi-
tiv stellen. Er ist heute morgen schon von Herrn
Brüstlein-erwähnt worden. Ich ersuche Sie, nämlich
folgenden Zusatz anzunehmen : «Unfälle •• auf dem
Wege zu und von der Arbeit werden zu den Be-
triebsunfällen gerechnet.» Das ist eigentlich mehr
oder weniger bis jetzt schon so gehalten worden.
Die Gerichtspraxis ist so weit als möglich gegangen
und hat gesagt : Wer auf dem Fabrikhof verunglückt,
erleidet einen Betriebsunfall, wenn dieser Hof dem
Betriebe zudient; wer in den zum Betriebe gehören-
den Nebenräumen irgendwelcher Art verunglückt,
erleidet einen Betriebsunfall; wenn eine zur Fabrik
gehörende Liegenschaft dem Gewerbe zudient, so
kann ein Betriebsunfall eintreten mit dem Augen-
blick des Betretens dieser Liegenschaft ; ebenso be-
ginnt auf den Babnhöfen der Betriebsunfall schon
mit dem blossen Betreten des Bahnhofareals, auch
wenn der betreffende Arbeiter noch nicht im eigent-
lichen Dienste steht. Der Einbezug des Weges zur
Fabrik und von der Fabrik wäre eine ausserordent-
lich geringe Mehrbelastung. Die Praxis würde auch
hier bald für die nötige Abgrenzung sorgen. Ich
nehme an, die natürlichste Grenze wäre, wenn man
sagt: Der Weg zur Fabrik beginnt mit dem Augen-
blick, wo der Arbeiter sein Haus verlassen hat und
die Strasse betritt um sich zur Arbeit in der Fabrik
zu begeben. Demgemäss würde der Betriebsunfall
eventuell mit diesem Augenblick beginnen. Solche
Unfälle unterwegs sind ja selten. Der Fuhrmann,
der das Fabrikfubrwerk führt, steht unter dem

Schütze der Fabrikbaftpflicht. Der Monteur, der aus-
wärts montiert, steht ebenfalls unter dem Schütze
des Gesetzes, nicht minder der Hilfsarbeiter, der
auswärts eine Verrichtung für den Betrieb vorzu-
nehmen hat. Wenn also diese Gänge bereits als Be-
triebsunfälle angerechnet werden, warum sollte man
dann nicht den Schritt noch tun, auch ausdrücklich
den Gang zur Arbeit und von der Arbeit weg unter
den Schutz der Versicherung zu stellen? Ich stelle
diesen Antrag deshalb, weil er eine Garantie dalür
bietet, dass die heute durch die Praxis ungefähr
geschaffene Ausscheidung zwischen Betriebs- und
Nichtbetriebsunfällen nicht verrückt wird und emp-
fehle Ihnen meinen Antrag zur Annahme.

Wyss : Sie wollen entschuldigen, wenn ich in
so vorgerückter Stunde noch den Mut habe, Ihnen
einen Antrag zu unterbreiten. Allein solange die
Ordnungsmotion des Herrn Frey sich in Diskussion
befand, war es dem Sprechenden nicht möglich,
seinen Antrag einzubringen. Seitdem Herr Frey
seinen Bückweisungsantrag zugunsten des Antrages
Sulzer zurückgezogen hat, haben meines Wissens
einzig die Herren Bandesrat Deucher und Herr
Heinrich Scherrer über Art. 46 sich verbreitet. Es
haben sich daher noch nicht sehr viele Redner über
den Artikel selbst geäussert, obschon ich zugebe,
dass die wichtigsten Momente, welche hier bei der
Diskussion zur Sprache kommen müssen, in den
verschiedenen ändern Voten bereits angetönt worden
sind.

Wenn ich mir hier einen Antrag zu stellen er-
laube, so gebe ich einmal von der Möglichkeit aus,
dass der Antrag Sulzer nicht angenommen werden
könnte und dass der Rat in seiner Mehrheit ba-
scbliessen würde, grundsätzlich die Versicherung
der Nichtbetriebsunfälle ins Gesetz aufzunehmen.
Für diesen Fall, dass der Antrag Sulzer verworfen
werden sollte, möchte ich* mir einen Antrag er-
lauben, welchem folgende Erwägungen zugrunde
liegen.

Wenn ich mich auch nicht direkt zu den Opti-
misten zähle, welche Herr Bundesrat Deucher beute
Morgen im Gegensatz zu den Pessimisten so be-
geistert erwäbnt hat, so teile ich doch diese ideale
Auffassung, welche es als wünschbar erscheinen
lässt, die Nichtbetriebsunfälle ebenfalls in die obli-
gatorische Versicherung einzubeziehen. Ich würde
darin entschieden einen grossen sozialen Fortschritt
erblicken, namentlich im Hinblick darauf, dass die
wirtschaftlichen Folgen eines Betriebsunfalls ganz
die gleichen sind, wie diejenigen eines Nichtbe-
triebsunfalles. Das führt mich dazu, zu wünschen,
es möchte möglich werden, sämtliche Unfälle, mögen
sie herrühren vom Betriebe oder sonst wober, in die
obligatorische Versicherung hineinzubeziehen. Ich
stehe also grundsätzlich, soweit es das Streben, das
hier in dem Gesetze zum Ausdruck gelangen soll,
anbelangt, auf dem Boden der Kommissionsmehrheit.
Allein in ainem wesentlichen Punkte trenne ich
mich von der Auffassung der Kommissionsmebrheit
Die letztere wünscht mit dem Bundesrat, die Nicht-
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betriebsunfälle ohne weiteres in ihrer vollständigen
Ausdehnung ins Gesetz aufzunehmen, obschon man
ja von verschiedenen Seiten zugegeben hat, dass
über die finanzielle Tragweite eines derartigen Be-
schlusses ganz bestimmte Faktoren nicht bestehen
und dass man namentlich nicht weiss, auî welcher
Statistik man aufzubauen hat. \Eine eigentliche ge-
naue Statistik über das Verhältnis von Betriebs-
unfällen and Nichtbetriebsunfällen, eine Statistik,
die autoritativ ist und von allen Seiten anerkannt
werden müsste, besteht nicht; das ist hüben und
drüben erwähnt worden. Wir beschliessen also etwas,
das, wenn man es auch nicht direkt als einen
«Sprung ins Dunkle» bezeichnen will, gegen welchen
Ausdruck sich Herr Bundesrat Deucber heute Morgen
gewehrt hat, höchst ungewiss ist. Wie gross diese
Ungewissheitist, können wir selbst heute nicht er-
messen. Aber dass uns aus dieser Ungewissneit
unliebsameUeberraschungen bereitet werden können,
wird nicht bestritten werden wollen.

Diese Erwägung führt mich nun zu folgendem.
Ist es denn, wenn man dem Grundsatze der Auf-
nahme der Nichtbetriebsunfälle in das Gesetz hul-
digt, unbedingt nötig, dass von vornherein sämt-
liche Nichtbetriebsunfälle aufgenommen werden?
Dürfen wir nicht vielmehr die Erfahrung, die wir
machen werden, und die Statistik, die sich im
Laufe der Anwendung dieses Gesetzes in der aller-
zuverlässigsten Weise ausgestalten wird, erst ab-
warten, bevor wir die Aufnahme der Nichtbetriebs-
unfälle in ihrer Totalität im Gesetze verfügen. Es
scheint mir, es wäre nicht unangebracht, wenn wir
das, was die Kommissionsmehrheit unserem Volke
auf einmal geben möchte, nur sukzessive zu er-
reichen anstreben, damit wir schliesslich dem Volke
das gleiche geben können, aber mit einer etwas
grösseren Sicherheit, und damit wir vor unliebsamen
Ueberraschungen bewahrt blieben. Ein solcher Ge-
danke lässt sich, wie ich glaube, auch praktisch
ganz gut verwirklichen, wenn auch kaum eine ideale
Fassung dafür gefunden werden kann, die jeden
Zweifel oder jede Möglichkeit eines Prozesses von
vorneherein ausschliessen würde. Mit solchen Mög-
lichkeiten wird jede tìesetzesredaktion zu rechnen
haben müssen. Wir brauchen nicht einmal auf
unsere Unfallgesetzgebung zurückzugreifen, um zu
wissen, dass auch bei Artikeln, von welchen man
glaubte, sie seien in der allergrössten Klarheit ab-
geîasst worden, Stoff zu einerStreitaöäre zu finden ist.
Aber wenn man den Versuch machen wollte, suk-
zessive die Aufnahme der Nichtbetriebsunfälle im
Gesetze vorzunehmen, so könnte man in folgender
Weise vorgehen.

Ich erlaube mir zum Art. 46 im Gegensatz zum
Antrage, der heute vom Herrn Kommissionspräsi-
denten eingereicht worden ist, folgenden Zusatzan-
trag zu empfehlen: «Ausgeschlossen sind diejenigen
Nichtbetriebsunfälle, die sich ausserhalb der beruf-
lichen Arbeitszeit ereignen. Der Weg zur Arbeit
und von der Arbeit nach Hause wird zur Arbeitszeit
gerechnet. » Gestatten Sie mir, Ihnen die Konse-
quenz dieses Antrages, wie ich sie auffasse, näher
auseinanderzusetzen. «Ausgeschlossen sind dieje-
nigen Nichtbetriebsunfälle», damit ist einmal gesagt,
dass prinzipiell die Versicherung der Nichtbetriebs-
unfälle ins Gesetz aufgenommen ist, dass aber ge-
wisse Kategorien von Nichtbetriebsunfällen ausge-

schlossen sein sollen, nämlich diejenigen, die sich
ausserhalb der beruflichen Arbeitszeit ereignen. Es
ist ja schon viel gesprochen worden von der Schwie-
rigkeit, die Grenze zwischen Betriebs- und Nichtbe-
triebsunfällen zu ziehen. Namentlich ist es schwie-
rig, diese Grenze zu ziehen, wenn sich ein Unfall
während der Arbeitszeit ereignet hat. Gerade in
solchen Fällen müsste jedesmal genau unterschieden
werden, ob es sich innerhalb der gewöhnlichen
Arbeitszeit nur um eine Vorbereitung, eine Hülfs-
arbeit oder vielleicht um einen gewöhnlichen Boten-
gang handelte, der nicht mit dem eigentlichen Be-
trieb im direkten Zusammenhang stand. Alle diese
zweifelhaften Fälle wären nach meinem Antrage
liquid. Das wären Unfälle die sich während der
Arbeitszeit ereignet haben, und infolgedessen be-
dürfte es keiner Untersuchung, ob sie sich als Be-
triebs- oder Nichtbetriebsunfälle qualifizieren, son-
dern sie würden ohne weiteres unter die Versiche-
rung fallen Diese Fälle sind viel häufiger als man
sich denkt. Die Arbeiterschaft kann deshalb nicht
sagen, das sei nur ein verschwindend kleines Novum,
das man ihr gibt in der Form der teilweisen Auf-
nahme der Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung.
Im Gegenteil; wer die Gericbtspraxis kennt, wird
mir recht geben müssen, dass die Mehrzahl der
Streitigkeiten, in welchen es sich um den Begriff
des Betriebsunfalles oder des Nichtbetriebsunfalles
handelt, solche Streitigkeiten sind, die sich inner-
halb der beruflichen Arbeitszeit ereignen. Aus dieser
Fassung wäre z. B. zu entnehmen, dass auch Un-
fälle, die in Buhepausen während der Arbeitszeit
am Vormittag oder zur Vesperzeit vorkommen, mit
in die Versicherung eingeschlossen werden. Weil
die Arbeitszeit nicht schematisch oder schablonen-
haft begrenzt werden kann, so ist für den Begriff
der Arbeitszeit der weiteste Spielraum bei den ver-
schiedenen Betrieben gewährt. Bei Betrieben, welche
an zehn oder neun Stunden Arbeit gewohnt sind,
wird sich die Berechnung der Arbeitszeit mit der
grössten Leichtigkeit machen lassen. Auch da, wo
Betriebe vorliegen, bei welchen mit Nachtschichten
gearbeitet werden muss, oder Betriebe, welche
ausnahmsweise am Sonntag arbeiten müssen, unter-
steht es keinem Zweifel, was unter Arbeitszeit zu
verstehen ist, namentlich auch in denjenigen Be-
trieben, wo eine bestimmte Abgrenzung nach Stun-
denzahl nicht möglich ist. Auch da könnte man
gewiss mit dem Begriff der Arbeitszeit auskommen.
Nehmen Sie die Hausdienste oder die Landwirt-
schaft, so wird man zugeben müssen, dass diese
Arbeiter eigentlich beständig im Dienste stehen, so-
lange sia nicht ausdrücklich sich zur Ruhe begeben
haben oder sich am Essen befioden, oder in freien
Augenblicken sich von Hause wegbegeben zur Er-
holung oder Belustigung. Auch da wird man die
Arbeitszeit je nach den Verhältnissen und den
Eigenartik'keiten des Betriebes berechnen müssen.
Gerade hiar würden Landwirtschaft und Hausdienst
vollständig zu ihrem Rechte gelangen.

Dann bringt der Zusatz die Bestimmung, dass
zur Arbeitszeit auch der Hingang zur Arbeit und
die Heimkehr nach Hause gerechnet werden solle.
Dieses Desiderium ist auch von den Herren Brüstlein
und Scherrer formuliert worden in ähnlicher Weise,
trotzdem zugegeben werden muss, dass auch
diese Fassung im Laufe der Zeit zu gewissen
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Zweifeln vielleicht Anlass geben kann. Man kann
sieb fragen, wie es in der Zuschrift der Arbeiter-
partei geschehen ist: Wann beginnt der Weg zur
Arbeit und wann ist der Weg von der Arbeit vollen-
det? Beginnt der Weg zur Arbeit bereits im Mo-
mente, wo der Arbeiter in der Wohnung die Türe
zugeschlossen und den FUSS auf die Treppe gesetzt
bat, oder erst in dem Momente, wo er sein Haus,
in dem er wohnt, verlassen hat? Aehnlich stellt sich
die Frage, wenn man will, mit Rücksicht auf den
Heimweg. Allein das sind Spitzfindigkeiten, und es
ist mir durchaus nicht bange, dass, wenn solche
Spitzfindigkeiten zu Prozessen Anlass geben können,
unsere Gerichtspraxis sehr rasch und in viel kür-
zerer Zeit, als es bei der Haftpflichtgesetzgebung
geschehen konnte, deutliche Normen aufgestellt
haben wird, wie solche Begriffe aufzufassen sind.
Auch durch Verordnungen und Réglemente kann in
dieser Beziehung nachgeholfen werden, wenn man
glaubt, dass ein Bedürfnis biefür bestehe. Ich kann
mir daher nicht wohl sagen lassen, dass der Begriff
Arbeitszeit ein so unbestimmter sei, dass man nichts
damit anfangen könne und dass der bisherige Streit
zwischen Betriebs- und Nicbtbetriebsunfall einfach
auf ein anderes Gebiet übertragen werde. Nein ich
sehe gerade in der gewissen Elastizität des Begriffes
Arbeitszeit die Garantie dafür, dass in den verschie-
densten Betrieben Gerechtigkeit walten kann und
dass man der Eigenartigkeit der verschiedenen Be-
triebe auf diese Weise am besten gerecht werdan
kann.

Es ist von den Herren Scherrer und Brüstlein
namentlich auch betont worden, dass bei Ausschal-
tung der Nichtbetriebsunfälle aus der Versicherungs-
vorlage unsere Arbeiterschaft gar kein Interesse
mehr haben würde, zu diesem Gesetze zu stimmen,
und zur Begründung dieser Auffassung wurden na-
mentlich zwei Argumente angeführt; das dritte, das
Herr Scherrer ins Feld führte, wegen der angeblich
geringen Rechtsprechung lasse ich bei Seite, weil
ich es nicht ernst nehmen kann. Das eine Argument
war das, wenn'dieNicbtbetriebsunfälle nicht in die
Versicherung aufgenommen werden, so falle der
innere Grund für die Mitwirkung des Arbeiters, für
die Leistung der Prämie dabin, und der zweite
Grund, wenn die Nichtbetriebsunfälle aus der Ver-
sicherungsvorlage ausgeschaltet werden, so würde
sich der Arbeiter nach der alten Haftpflichtgesetz-
gebung faktisch besser stellen als nach der neuen
Vorlage; infolgedessen wird man dann die neue
Vorlage eben verwerfen. Nun halte ich diese beiden
Gründe, wie sie ausgeführt worden sind, als ent-
schieden zu weit gehend. Wenn nach meinem An-
trag der Grundsatz der Einbeziehung der Nichtbe-
triebsunfälle in die Versicherungspflicht in be-
schränktem Masse aufgenommen wird, so kann die
Arbeiterschaft nicht sagen : wir haben kein Interesse
daran, wir sind gegen gar keine Nichtbetriebsunfälle
versichert, ergo brauchen wir keine Prämien zu
bezahlen. Nein, die Prämie wird gerade mit Rück-
sicht auch auf den Arbeiter bezahlt werden müssen;
gerade mit Rücksicht darauf wird auch die Ver-
tretung der Arbeiterschaft im Verwajtungsrate, wie
sie der Nationalrat beschlossen hat, fortbestehen
müssen, damit sie sieht, wie es zugeht.

Ebenso übertrieben ist rdie Behauptung, dass
bei Weglassung der Nicbtbetriebsunfälle aus

der Versicberungsvorlage die Arbeiterschaft über-
haupt kein Interesse mehr hätte und sich wohler
finden würde unter dem Zustand der alten Haft-
pflichtgesetzgebung. Man argumentiert hier haupt-
sächlich damit, dass nach der bisherigen Haftpflicht-
gesetzgebung dem Arbeiter keine Lohnabzüge ge-
machtworden sind, während er heute hier nur für
70 eventuell für 80 % seines Lohnes die Zusicherung
erhalten habe. Das ist schon richtig. Aber es sind
Abzüge anderer Art dem Arbeiter gemacht worden,
Abzüge für Zufall, für geringes Selbstverschulden,
Abzüge, die hier nicht mehr, vorkommen. Hier wird
ein Abzug von der Hälfte der Rente nur gemacht
bei grober Fahrlässigkeit; aber bei Selbstverschulden
u. a. wird gar nicht eingetreten, und es ist vom
Berichterstatter der Kommission durchaus mit Recht
hervorgehoben worden, dass bei Unfällen, für
welche die bisherige Gesetzgebung eine Rente von
circa 250 Fr. gestattete, nach dem neuen Gesetz
eine solche bis 700 Fr. geleistet werden könnte.
Das sind doch Vorteile, welche die Arbeiterschaft
nicht in den Wind schlagen darf, Vorteile, die man
der Arbeiterschaft auch nicht vorenthalten will.
Als ganz besondere Vorteile gegenüber dem bis-
herigen Zustande möchte ich folgendes anführen.
Nach der bisherigen Haftpflichtgesetzgebuog waren
nur bestimmte Kreise herbeigezogen und ganze Ka-
tegorien von Arbeitern, die genau derselben Gefahr
ausgesetzt waren, die in ganz gleichen Betrieben
zu arbeiten hatten, waren von der Haftpflicht aus-
geschlossen, weil sie Betrieben angehörten, die
durchschnittlich nicht mehr als 5 Arbeiter beschäf-
tigten: In die Tausende geht die Zahl dieser Ar-
beiter, die bis jetzt nicht unter der Haftpflicht ge-
standen haben; wenn ich nicht irre, hat die Statistik
dieZahl von34,000genannt. AlledieseArbeiter, die bis-
her die Wohltat der Haftpflicht nicht kannten, werden
nun in die obligatorische Versicherung einbezogen.
Das ist entschieden eine weitgehende Wohltat für
die Arbeiterschaft, und sicherlich wird die Arbei-
terschaft unter sich solidarisch genug denken, dass
sie nicht aus Gründen der Beschränkung desNicht-
betrieblunfalles das ganze Gesetz verwerfen und so
zum Schaden und Nachteil ihrer eigenen Genossen
bandeln wird. Ich kann deshalb diese Drohung, die
Arbeiterschaft werde gegen das Gesetz auftreten,
wenn die Nichtbetriebsunfälle zum Teil ausgeschaltet
werden nicht so auffassen, dass wir eine Verwirk-
lichung zu fürchten hätten. Was nach meinem An-
trage ausgeschaltet würde, das ist hauptsächlich das
Risiko des Sonntags, das Risiko der Unfälle, die sich
in der absolut freien Zeit ereignen können, welche
in absolut keinem Zusammenhang mehr mit der
Arbeit stehen. Ich weiss nicht, wie unser Volk
darüber denkt, aber ich habe doch das Gefühl, dass
in weiten Kreisen unserer Bevölkerung die Meinung
verbreitet sein wird : es ist eigentlich kein Grund
dazu da, dass man auf diese Weise von Staatswegea
fürUnfäl le einzutreten sucht,die in keinemZusammen-
bacg mit demBerufe und der geleistetenArbeit stehen.
Es ist gut, wenn der Staat ihnen Gelegenheit gibt,
sich gegen solche Nichtbetriebsunfälle zu versichern
und diese Gelegenheit soll ihnen gegeben werden
durch die freiwillige Versicherung.

Auch von der Landwirtschaft fürchte ich gar
nicht, dass sie anders argumentieren wird. Denn
\ch weiss aus Gesprächea, die ich mit Bauern ge-
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habt bähe, ganz genau, dass sie es sonderbar finden,
dass man die Nichtbetriebsunfälle auch da ein be-
ziehen will, wo absolut keine Beziehung zur Arbeit
besteht. Der Knecht, der am Sonntag nachmittag
auf dem Tanzboden sich belustigen will und sich
dabei einen Nachteil zuzieht, oder am Samstag abend
îensterlen gebt, wobei die berühmte Scheiterbeige
nicht standhält und er sich einen Nachteil holt,
das siud doch Fälle, von denen unzweifelhaft gesagt
werden muss: Sie gehören nicht zum Betriebe, sind
nicht in der Arbeitszeit eingetreten und es ist kein
innerer Grund vorhanden, dass diese Unfälle auf
Kosten der Allgemeinheit versichert werden. Diese
Sorten Risiko möchte ich versuchen vorläufig aus-
zuschliessen. Wenn dann im Laufe der Zeit, darauf
möchte ich besonders Nachdruck legen, anhand der
gemachten Erfahrungen es sich erweisen sollte, dass
auch diese Unfälle mit in den Kauf genommen wer-
den können, dann bin ich einer der ersten, der
auch dazu stimmen wird, und wenn die Sachen so
liegen, wie man in der Kommissionsmehrheit und
im Bundesrat anzunehmen glaubt, so dürften schon
die nächsten Jahre darüber belehren, ob wir diesen
Einbezug der Nichtbetriebsunfälle vornehmen können.
Wenn wir dannzumal das machen können, wird das
den Einbezug anderer Betriebe ganz wesentlich er-
leichtern. Sie haben einen Antrag des Bundesrates
abgelehnt, der dahin ging, das Obligatorium auszu-
dehnen durch Beschluss der Bundesversammlung
mit Umgehung des Gesetzes. Es wird also nötig
sein, auf dem Wege der Revision des Gesetzes
selbst, mit dem Referendumsvorbehalt, die Kreise,
die jetzt dem Versicherungsgesetz unterstellt werden,
auch auf andere Betriebe auszudehnen, and wenn
dieser Moment gekorümen sein wird, wo wir von
diesem Ausdehnungsrecht Gebrauch machen, wird
dieses Geschäft wesentlich erleichtert, wenn wir
sagen können : jetzt gehen wir auch materiell einen
Schritt weiter und eröffnen das Geschäft nicht nur
für die Betriebsunfälle, sondern gleich auch noch
für jeden Nichtbetriebsunfall.

Das sind die Erwägungen, die mir die Meinung
beigebracht haben, dass es nicht unklug und für
unsere Volkswohlfahrt auch erspriesslich wäre, wenn
wir den Eiiibezug der Nichtbetriebsunfälle nicht auf
einmal in ihrer Totalität, sondern sukzessive vor-
nehmen würden. Ich würde diesen Vorschlag für
meine Person dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit, wie er heute vom Präsidenten gestellt worden
ist, vorziehen. Ich gebe zwar gerne zu, dass damit
eine wesentliche Garantie dafür geboten wird, dass
der Arbeitgeber nicht im Laufe der Zeit für das
Risiko aus Unfällen, die nicht mit dem Be-
triebe im Zusammenhang stehen, belastet wird.
Aber es können andere Unannehmlichkeiten und
Beschwerlichkeiten daraus entstehen. Es ist durch-
aus nicht ausgeschlossen, dass infolge der unbe-
dingten Uebernahme des Risikos aller Nichtbetriebs-
unfälle die Prämien so sehr gesteigert werden
müssen, dass die der Arbeiterschaft aufzulegenden
Beträge schon an und für sich so hoch sind, dass'
es die Unzufriedenheit der Arbeiterschaft erwecken
müsste, und es ist das um so leichter denkbar,
weil nach der gegenwärtigen Vorlage des Bundes-
rates und der Kommission auch in solchen Fällen
der Beitrag des Bundes der nämliche bleibt. Es ist
also eine Erhöhung der Prämie infolge Zunahme des

Risikos der Nichtbetriebsunfälle, nicht ausge-
schlossen. Ein solcher Zuschlag müsste also inZukunft
einzig und allein von der Arbeiterschaft getragen
werden.und da ist es eben denkbar, dassman,trotzdem
man wollte, in der Erhöhung der Prämie nicht zu weit
gehen kann. Und dann ist immer nicht ausgeschlossen,
dassVerhältnisse eintreten wie inOesterreich und dass
man nicht den Mut und die Kraft hat, die Aus-
gleichung der Prämie gegenüber dem Risiko vorzu-
nehmen. Also eine unbedingte Garantie liegt in dem
Antrage der Kommission, wie er heute gestellt
worden ist, nicht. Es ist eine teilweise Garantie, die
ich nicht gering einschätze, und der Antrag scheint
eine Brücke zu bieten. Aber ich glaube,es wäre besser,
von dieser Brücke noch nicht Gebrauch zumachen,
sondern erst abzuwarten, wie der prinzipielle Ein-
bezug der Nichtbetriebsunfälle im Laufe der Zeit
sich gestaltet, um zu sehen, ob wir nicht später zu
der Ausdehnung gelangen können, die jetzt vom
Bundesrat und der Kommission vorgeschlagen wird.

Das sind die Gründe, die ich Ihnen zu meinem
Antrage unterbreiten wollte. Ich bitte nochmals um
Entschuldigung, dass ich in so später Stunde mich
noch darüber geäussert habe. Allein ich empfand
es als ein wirkliches Bedürfnis, mich zu dieser
Frage zu äussern, um nicht missverstanden zu wer-
den und den Glauben zu erwecken, dass man der
Arbeiterschaft nicht dasjenige zukommen lassen
wolle, was man glaubt, dass ihr gebühre, dass man
aber anderseits auch diejenigen Kantelen aufstellen
will, welche uns für die Zukunft der Versicherungs-
anstalt selbst die möglichste Garantie bieten.

Präsident: Herr Wyss stellt folgenden Zusatz-
antrag zu Art. 46; Alinea 1: «Ausgeschlossen sind
diejenigen Nichtbetriebsunfälle, die sich ausserhalb
der beruflichen Arbeitszeit ereignen. Der Weg zur
Arbeit und von der Arbeit nach Hause wird zur
Arbeitszeit gerechnet.»

Min g : Ich nehme Ihre Geduld nur ungern noch
einmal in Anspruch; aber mein Votum von gestern
hat soviel Beachtung gefunde'n, dass ich nicht um-
hin kann, einige der gefallenen Bemerkungen zurück-
zuweisen. Ich habe das Wort allerdings nicht um
des Einwurfes willen ergriffen, dass ich meine
Gründe bei den Haaren herbeigezogen habe. Dieser
Vorwurf ist freilich nicht gerade liebenswürdig;
denn bei den Haaren zieht der seine Gründe herbei,
welcher sich bewusst ist, eine scbleche Sache zu
verteidigen oder für seine eigenen Interessen zu
sprechen usw. Ich habe aber die volle Ueberzeugung,
dass der Herr, der mir gegenüber diese Bemerkung
gebraucht hat, es gar nicht so böse gemeint hat.
Er hat das Bedürfnis gefühlt, sein Votum mit einem
Kanonenschuss zu eröffqen, und deshalb bat er diese
etwas kräftige Metapher gebraucht. Nein, weshalb
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ich das Wort ergreife, ist vor allem, um die Aus-
einandersetzungen zu widerlegen, die immer und
immer wiederkehren und die so gefasst sind, als
wollten wir, die wir den Art. 46 in der jetzigen
Fassung bekämpfen, überhaupt die Versicherung der
Nichtbetriebsunfälle verunmöglichen. Diose Dar-
stellungen können, wenn sie auch nicht expressis
verbis sich so aussprechen, doch diese Auffassung
ermöglichen und sind darum vollständig unrichtig.
Ich bin mir sogar bewusst, und ich bin überzeugt,
dass diejenigen, welche mit. mir den gleichen An-
trag gestellt haben, auch das Bewusstsein haben,
dass wir die Nichtbetriebsunfälle wenigstens ebenso
gut berücksichtigen, wie die Vorlage. Stellen Sie
sich einen Arbeiter vor, der hier drei, vier Wochen
Arbeit hat; dann wird er entlassen, er muss 14
Tage, drei Wochen wieder um Arbeit sorgen, unter-
dessen arbeitet er zu Hause, arbeitet im Wald, für
seine Privatgeschäfte, oder ist unterdessen vielleicht
gar auf der Wanderschaft; er weiss nicht, wo er
wieder unterkommen kann. So etwas kann sich
während des Jahres drei-, viermal ereignen. Ich
frage nun: Ist diesem Manne mit der obligatorischen
Versicherung der Nichtbetriebsunfälle nach Vorlage*
geholfen? Er ist ja gar nicht mehr versichert, und,
was noch das Schlimme ist: bei der jetzigen Fas-
sung des Gesetzes kann er sich nicht einmal frei-
willig versichern, sondern er ist auf die Strasse ge-
setzt, ist einfach dem Zufall 'preisgegeben. Sobald
die Nichtbetriebsunfälle freiwillig versichert werden
können, kann der Arbeiter sich aber für alle diese
Zufälle versichern.

Man hat unser Bestreben auch mehr oder weniger
so darstellen wollen, als sei es gegen den Sport
gerichtet. Ich persönlich betreibe allerdings physi-
schen Sport nicht mehr stark; aber ich weiss den-
noch, dass er, besonders für gewisse Berufsange-
hörige, eine Notwendigkeit ist Ich bin aber ebenso
überzeugt, dass derselbe nicht gerade in Bergsport,
Eissport oder Velosport bestehen muss. Ich will
auch diese Sportarten durchaus nicht ausschliessen,
aber es soll jener dann für die Gefahrenklassen, in
die er sich mit diesem Sport begibt, sich auch ver-
sichern, wie die versicherungstechnischen Berech-
nungen es verlangen. Es soll nicht der ruhige Ar-
beiter, der mit seiner Familie zu Hause, im Garten
und im Wald sich ergeht, für den ändern, dessen
Ideal nun einmal der Hochgebirgssport ist, auch
die Versicherungsprämie bezahlen helfen. Meine
Herren, ich will nicht einmal die Unfälle des blauen
Montags ausgeschieden wissen. Aber ich möchte
auch da einen Unterschied zwischen dem soliden
und unsoliden Arbeiter haben. Schon heute besteht
in England die Gepflogenheit, dass die Versiche-
rungsgesellschaften Totalabstinenten gegenüber Ab-
züge machen. Schrecklich, Herr Bundesrat! Die
Totalabstinenz wird auf diese Art in England prä-
miert, und man fängt sogar auch in der Schweiz
an, die Totalabstinenz auf diese Weise zu prämieren,
weil man sich vollständig bewusst ist, dass die Un-
fallsgefahr mit der Verminderung genossener gei-
stiger Getränke sich vermindert Ja, man ist in Eng-
land so weit gegangen, dass Privatbahnen den Ge-
nuss geistiger Getränke während der Dienstzeit voll-
ständig untersagt haben. Wenn wir nun auch bei
unserer Versicherung der Nichtbetriebsunfälle einen
Unterschied machen in der Prämie zwischen den
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absolut Nüchternen und denjenigen, die eben doch
von ihrer sogenannten persönlichen Freiheit dem
Alkoholgenuss gegenüber einen sehr weitgehenden
Gebrauch machen, ist das nicht ein Stück sozialer
Erziehung? Wird es nicht so weit kommen, dass
ein Betriebsinhaber, der einen soliden Arbeiter hat,
bei dem er sicher ist, dass die Unfallsgefahr sowohl
für diesen selbst als für dessen Umgebung gerade
dank der Nüchternheit bedeutend vermindert ist,
sagt: «Ich will dann die Prämie für die Nichtbe-
triebsunfälle ganz gerne auch bezahlen. D Auch das
ist wieder ein Stück sozialer Erziehung. Das ist ein
Vorgehen, welches für die Nüchternheit ganz ge-
wiss mehr helfen wird, als das Antialkoholprogramm,
von dem wir vor einiger Zeit als von einem angeb-
lichen Entwurfe des Bundesrates Kenntnis genom-
men haben.

Es ist mir auch entgegengehalten worden, die
Landwirtschaft würde sehr leiden, wenn die Nicht-
betriebsunfälle ausgeschaltet würden. Ich muss darauf
antworten, dass ich die jetzige Tendenz des Antrages
Frey als dahinzielend auffasse. Jetzt ist die Land-
wirtschaft der freiwilligen Versicherung zugewiesen
worden, und die freiwillige Versicherung der Land-
wirtschaft — das ist stets gesagt worden — muss
Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle umfassen, weil
es äusserst schwierig ist, bei dieser Art des Be-
triebes Betriebsunfälle und Nichtbetriebsunfälle zu
unterscheiden, viel schwieriger als bei den ändern
Gewerben, welche eine bestimmte Arbeitszeit haben.
Die Landwirtschaft erhält dadurch kein Vorrecht
Sie bezieht vom Bunde auch nicht mehr als ein
halbes Prozent des Taglohnes, die ganze übrige
Prämie muss sie selbst bezahlen. Man kann ihr
also durchaus keinen Vorwurf machen, dass sie
damit besser gestellt sei, als die freiwillig ver-
sicherten Nichtbetriebsunfälle.

Es ist mir auch entgegengehalten worden, ich
sei ungerecht; auf der einen Seite beklage ich mich,
dass diese bis jetzt unter der Haftpflicht stehenden
Arbeiter besser gehalten seien, und auf der ändern
Seite hätte ich doch dazu gestimmt, dass die Berg-
gegenden in Art. 20 der Krankenversicherung besser
gehalten werden. Man sagt aber im gleichen Atem-
zuge, man müsse zuerst die wirtschaftlich Schwachen
unterstützen. Das sei richtiger sozialer Grundsatz.
Wenn ich in der Kommission für die Bevorzugung
der Berggegenden eingetreten bin, so habe ich gerade
den Grundsatz, dass man die Schwachen besser
unterstützen solle, hoch gehalten. Ich bin auch dafür,
dass man den wirtschaftlich Schwachen unter den
übrigen Angehörigen des Gewerbestandes ebenfalls
entgegenkomme. Aber ich bin überzeugt, dass keiner
dieser wirtschaftlich Schwachen tauschen möchte
mit den Bergbewohnern, die da durch Art. 20. des
Krankenversicherungsgesetzes unterstützt werden ;ich
glaube auch nicht, dass der Neid um dieser Vergünsti-
gung willen irgendwo eine Rolle spielen sollte. Bevor
ich aber die Gefahr herankommen sehen will, dass die
Geldmittel, welche in Art. 20 des Gesetzes zur Ver-
wendung kommen müssen, einst fehlen könnten,
möchte ich dafür sorgen helfen, dass aus dem Ge-
setze alle Ausgaben ausgeschaltet werden, welche
nicht absolut notwendig, ja welche nach meiner
innersten Ueberzeugung sogar sozial schädlich sind.
Dass es aber wirklich dazu kommen könnte, dass
diese Berggegenden dann 'sehr schwach bedacht
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